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I.

Der Entwurf eines Reidsgeſekes über den

Perſicherungsvertrag.

Von

Herrn Gerichtsaſſeſſor Dr. R. Behrend in Berlin .

I.

Der Entwurf eines Gefeßes über den Verſicherungs

vertrag iſt beſtimmt, das leßte Glied in der Rette der Ge

ſege zu werden , die ſich zu dem neuen Privatrecht des

deutſchen Volkes zuſammenſchließen. In großen Zwiſchen

räumen iſt die Privatrechtseinheit errungen worden. Mehr

als fünfzig Jahre ſind vergangen, feit das erſte Stück dieſer

Gefeßgebung, die Deutſche Wechſelordnung, damals noch nicht

als Reichsrecht, ſondern als gemeinſames Recht der Staaten

des Deutſchen Bundes , ins Leben trat. Nacheinander find

dann Handelsrecht, Gewerberecht und endlich das allgemeine

bürgerliche Recht einheitlich geregelt worden . Von all den

Materien des Privatrechts, die der Reichsgeſeßgeber zu ord

nen ſich entſchloſſen hatte , blieben ſchließlich nur das Ver

lagsrecht und das Verſicherungsrecht (Artt. 75, 76 Einf.Geſ.

zum B.GB.) übrig . Der für erſteres gemachte vorbehalt iſt

durch das Reichsgeſek vom 19. Juni 1901 erledigt worden.

Nunmehr iſt auch das private Verſicherungsrecht zur geſek:

lichen Regelung reif geworden.

Auch noch von einer anderen Seite her wird das Verſiche

rungsvertragsgeſeß den wenigſtens vorläufigen Abſchluß einer

Rechtsentwickelung bedeuten. Auf keinem Verkehrsgebiete

berühren ſich öffentliches und privates Recht, Polizei und

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LV.
1
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Zivilgeſeßgebung ſo eng wie im Verſicherungsweſen. Die

wirtſchaftliche Bedeutung dieſes Gewerbes hat von jeher für

die Staatsgewalt den Anlaß gegeben , nicht bloß die Rechts

beziehungen zwiſchen dem Verſicherer und dem Verſicherten

zu regeln , ſondern unmittelbar beaufſichtigend , ordnend,

ſchließlich ſelbſt monopoliſierend in den Geſchäftsbetrieb des

Verſicherers einzugreifen. Die Staatsaufſicht iſt ſo alt wie

das moderne private Verſicherungsweſen ſelbſt, die öffentliche

Verſicherung ſtammt in ihren Anfängen aus noch viel frühe

rer Zeit. In Art. 4 Ziff. 1 der Verfaſſung hat das Reich

die Beſtimmungen über den Gewerbebetrieb einſchließlich des

Verſicherungsweſens ſeiner Zuſtändigkeit unterworfen. Den

hier ausgeſprochenen Willen hat die Reichsgewalt auf zahl

reichen Gebieten durch Bildung öffentlicher Verſicherungs

verbände betätigt , am großartigſten in den Arbeiterverſiche

rungsgeſeßen. In dem Reichsgeſeß vom 12. Mai 1901 iſt

dann die Beaufſichtigung des privaten Verſicherungsweſens

einheitlich geregelt worden . Dieſes Geſe griff bereits in

wichtigen Punkten in das Privatrecht hinüber, namentlich in

das Verſicherungsgeſellſchaftsrecht und in das Recht der

Lebensverficherung. Es findet feine notwendige Ergänzung

in einem einheitlichen Verſicherungsvertragsrecht. Wird der

Entwurf Geſeß , ſo beſißt Deutſchland eine Kodifikation des

Verſicherungsrechts, wie ſie in gleicher Vollſtändigkeit bisher

kein Staat bewirkt hat.

Vom Standpunkt geſchichtlich vergleichender Betrachtung

erſcheint der Entwurf nicht als ein Bruch mit der Ver

gangenheit , ſondern als Fortentwickelung des Rechtes , das

bisher gegolten hat. Dieſes Recht iſt in der Hauptſache ein

ungeſchriebenes geweſen . Inwieweit der Entwurf mit ihm

zuſammenhängt, das kann nachſtehend nicht näher dargelegt,

ſondern nur in allgemeinſten Umriſſen angedeutet werden .

Bekanntlich hat ſich das Verſicherungsrecht urſprünglich

als Seeverſicherungsrecht entwickelt ). Wie das Seerecht
1

1 ) Näheres bei Ehrenberg , Verficherungsrecht S. 35 ff.
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uralte, im übrigen Rechtsleben längſt verſchollene Rechts

gedanken lebendig erhalten hat , ſo iſt es wiederum der

Boden geworden, auf dem die modernſten Rechtsſchöpfungen

zuerſt geſeßgeberiſch entwickelt wurden , um von da in das

allgemeine Verkehrsrecht übernommen zu werden. Während

es im 18. Jahrhundert ein Binnenverſicherungsrecht über

haupt noch kaum gibt, hat bereits das 17. Jahrhundert ein

Seeverſicherungsgeſeß hervorgebracht, das in ſeinen Grund

zügen noch heute geltendes Recht der meiſten Kulturvölker

iſt ?). Die Entwicklung des Binnenverſicherungsrechts hat

fich in der Weiſe vollzogen , daß die ſeerechtlichen Beſtim

mungen übernommen und den beſonderen Verhältniſſen der

übrigen Verſicherungszweige angepaßt wurden.

Dieſe Entwickelung findet ihren Abſchluß in dem all

gemeinen Landrecht, deſſen Verſicherungsrecht die einzige voll

ſtändige Kodifikation in Deutſchland geblieben iſt. Das

Landrecht reiht den Verſicherungsvertrag neben dem Lotterie

geſchäft, neben Spiel und Wette, Altenteils- und Leibrenten:

vertrag in die Kategorie der gewagten Geſchäfte ein, für die

es eine Anzahl gemeinſamer Normen aufſtellt 3) . Im ein

zelnen regelt es den Verſicherungsvertrag als Beſtandteil

des Kaufmannsrechts im 13. Abſchnitt von II 8. (88 1934

bis 2350) . Dabei unterſcheidet es nicht zwiſchen den ein

zelnen Verſicherungszweigen , die Rechte und Pflichten der

Vertragsparteien werden einheitlich geregelt und nur ge

I

2) Die berühmte Ordonnance de la marine von 1681, die ihrerſeits

wieder auf den Guidon de la mer zurüdgeht. Wagner , Sees

recht S. 48, 79.

3 ) Der 6. Abſchnitt von I 11 (Von gewagten Geſchäften und unges

wiffen Erwartungen ) enthält in $$ 527-545 allgemeine Grunds

fäße für aleatoriſche Verträge, von denen für den Verſicherung :

dertrag namentlich die Beſtimmungen über die Anzeigepflicht wichtig

find (ogl. § 2024 A. LR . II 8) und ſpricht dann unter fort:

laufenden Nummern „don Verſicherungsverträgen , von Lotterien ,

dom loſe , dom Spiele, don Wetten , vom Verkaufe fünftiger

Sachen, vom Ankaufe fortdauernder Präſtationen, vom Altenteile,

von Leibrenten , von Witwens, Heirats- und Sterbetaſſen ".

. I



4 Behrend : Entw. eines RG. über den Verficherungsvertrag.

legentlich für die Lebensverſicherung und Feuerverſicherung

beſondere Beſtimmungen getroffen. Allenthalben ſind die

Verhältniſſe der Seeverſicherung zu Grunde gelegt ; das

preußiſche Verſicherungsrecht iſt erweitertes Seerecht 4 ).

Dieſen Standpunkt haben die deutſchen Entwürfe des

19. Jahrhunderts , von denen für das Binnenverſicherungs

recht keiner Geſekeskraft erlangt hat , endgültig aufgegeben.

Im Anſchluß an ausländiſche Geſeße regelt zuerſt der würt

tembergiſche Entwurf eines Handelsgeſezbuchs von 1839 die

einzelnen Verſicherungszweige ſelbſtändig. Es iſt der erſte,

freilich noch unvollkommene Verſuch, den Beſonderheiten der

Binnenverſicherung gerecht zu werden "). Ein vollſtändiges

Syſtem des Verſicherungsrechts enthielt der preußiſche Ent

wurf eines Handelsgeſeßbuchs von 1857 6) . Hier find Binnen

verſicherung und Seeverſicherung völlig getrennt ; legtere iſt

in bas den Seehandel orbnende vierte Buch verwieſen, erſtere

wird im 6. und 7. Titel des „Von den Handelsgeſchäften "

überſchriebenen dritten Buches behandelt. Der Entwurf gibt

zunächſt eine Reihe allgemeiner Beſtimmungen und beſpricht

dann einzeln die Feuer-, Hagel- ?), Transport- und Lebens

4) Motive zum preuß. Entwurf eines HGB. ( fiehe unten ) von 1857

S. 178. Das Verſicherungsrecht des A. LR. iſt aus der preuß.

Affeturanza und Savereiordnung von 1766 entnommen, die wieder

auf dem gleichnamigen hamburgiſchen Geſeß von 1731 beruht.

5) Zur Beurteilung dieſes Entwurfe im ganzen vgl. Goldſchmidt,

Handelsrecht Bd. I ( 1. Aufl.) S. 73. Das Verſicherungsrecht iſt

in Art. 428-533 behandelt. Zu Grunde gelegt werden außer dem

N. BR. das portugieſiſche Handelsgeſetzbuch von 1833 und nament:

lich das holländiſche Sandeløgefeßbuch von 1838. Der Entwurf

gibt allgemeine Grundfäße und behandelt fodann getrennt Brands

verficherung, bagelverficherung, Lebensverficherung, Transportver :

ficherung. A18 Bebensverficherung gilt nur die für eine beſtimmte

Zeit abgeſchloſſene (temporåre) Todesfallverſicherung ; auf die uns

befőhränkte Todesfallverſicherung , die der Entwurf nicht als Ver :

ficherung anſehen will, find nur beſtimmte Vorſchriften anwendbar.

6) Grundlegend waren der württembergiſche Entwurf und deſſen

Vorgänger.

7) Genauer : Verſicherung gegen Hagelſchlag und andere Gefahren ,
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verſicherung. Unter lekterer wird nur die Todesfallverſiche

rung verſtanden ; andere Arten der Lebensverſicherung kennt

der Entwurf noch nicht :). Alle feine Beſtimmungen beziehen

fich übrigens nur auf die Verſicherung gegen Prämie , da

nur dieſe Sandelsgeſchäft iſt ') .

Der Entwurf kam in dieſem Teile niemals zur Be

ratung. Die Nürnberger Konferenz beſchloß, die Entſcheidung

darüber, was vom Verſicherungsrecht in das Handelsgeſeß

buch aufzunehmen ſei, bis nach der Beratung des Seerechts

zu vertagen. Nach Vollendung des Seerechts , bei der auch

das Seeverſicherungsrecht in ſeiner noch heute gültigen Ge

ſtalt feſtgeſtellt wurde, lehnte eine große Mehrheit der Kom

miſſion die Beratung des Binnenverſicherungsrechts end

gültig ab 10) .

Das allgemeine deutſche Handelsgeſekbuch hat trozdem

für das Binnenverſicherungsrecht große Bedeutung gehabt,

indem es die Verſicherung gegen Prämie den Vorſchriften

über Handelsgeſchäfte , den Verſicherer dem Raufmannsrecht

unterwarf 11) . Für die Gegenſeitigkeitsverſicherung verblieb

.

denen die Früchte auf dem Felde unterworfen find. Ebenſo hatte

ſchon ber württembergiſche Entwurf den Begriff erweitert. Die

Motive zum preuß. Entwurf (S. 201) zählen die Verſicherung

gegen Überſchwemmung , Froftſchaden , Mäuſefraß hierher. Die

Froſtſchadenverſicherung iſt tatſächlich betrieben worden.

8) Art. 379 und Motive S. 209 .

9) Art . 2 Nr. 4. Die Motive fagen (S. 7 ) : „ Gegenſeitige Verfiche:

rungen haben keine Sandelsſpekulation zum Gegenſtande und eigs

nen fich, da ſie nicht auf Gewinn berechnet find, überhaupt nicht

zum gewerbsmäßigen Betrieb. " Der hier ausgeſprochene, recht

anfechtbare Grundſaß hat ein halbes Jahrhundert als Axiom des

Verſicherungsrechts gegolten. Vgl. dagegen Goldichmidt (2.Aufl.)

Bd. I S. 586 f. , Ehrenberg S. 35 und zur Vorgeſchichte

Goldichmidt a. a . D. S. 579 ff.

10) Protokolle S. 862 ff., 5124 ff.

11 ) Die allgemeinen Grundfäße des Handelsobligationenrechts, nament:

lich Art. 278 KGB., find durch die einheitliche Rechtſprechung des

Reidsoberhandel@ gerichts und des Reichsgerichts in einer Weiſe
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es bei dem bürgerlichen Recht. Dem hat erſt das Reiche

geſeß vom 12. Mai 1901 – künftig als Verſicherungsauf

ſichtsgeſeß (VAG.) bezeichnet ein Ende gemacht, indem

es in § 16 auch auf die Gegenſeitigkeitsvereine das Handels

geſeßbuch für anwendbar erklärte 1 ) .

Der Entwurf eines bürgerlichen Gefeßbuch für das

Rönigreich Bayern von 1861 regelt in 30 Artikeln auch den

Verſicherungsvertrag, freilich nur in den allgemeinſten Zügen.

Er teilt die Verſicherung in Schadensverſicherung und Lebens

verſicherung ein . Ausdrücklich beſtimmte der Entwurf , daß

die Rechte und Verbindlichkeiten beider Teile in erſter Linie

nach den Vertragsbeſtimmungen , bei Verträgen mit obrig

keitlich ermächtigten Anſtalten nach deren genehmigten Sta:

tuten , nur aushilfsweiſe nach dem Geſep beurteilt werden

ſollten. Auf eine Regelung der einzelnen Verſicherungszweige

wird verzichtet 18).

In ähnlich ſummariſcher Weiſe ordnet der Dresdener

Entwurf eines allgemeinen deutſchen Obligationenrechts von

1866 das Verſicherungsrecht 14) .

zur Geltung gebracht worden, die ihre Wirkung auf das geſamte

Verſicherungsweſen geäußert hat.

12) 8 16 ſagt : „Die in Betreff der Kaufleute im erſten und dritten

Buche des Handelsgeſeßbuches gegebenen Vorſchriften , mit Ausnahme

der $$ 1-7, finden auf die Berficherungsbereine auf Gegenſeitig

teit entſprechende Anwendung, ſoweit dieſes Gefeß nicht ein Anderes

beſtimmt. “ Vgl. hierzu SS 53, 101–104. Wie weit in dieſer

Faffung ein wirklicher Unterſchied von § 17 des Genoſſenſchafts

gefeßes und ähnlichen Beſtimmungen liegt , fann an dieſer Stelle

nicht erörtert werden.

13) Artt. 800 829. Die beiden Leßten Artikel handeln von der

Gegenſeitigkeitsverſicherung, auf die die Vorſchriften über Prämiens

berſicherung entſprechend angewendet werden ſollen .

14) Artt. 894-921 . Zwiſchen Schadensverſicherung und Summen:

verſicherung wird in ähnlicher Weiſe wie im bayeriſchen Entwurf

unterſchieden (Art. 894). Nebenher geht die Unterſcheidung von

Sachverſicherung und Lebensverſicherung (Art. 912 , 913). Den

Landesgeſeßen wurde vorbehalten , abweichende Beſtimmungen für

einzelne Verficherungfarten zu treffen (Art. 921) . Weder der
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Bei Aufſtellung des Plans für die Ausarbeitung des

bürgerlichen Gefeßbuchs wurde (1874) ins Auge gefaßt, das

Verſicherungsrecht gleichzeitig mit der vorzunehmenden Um

arbeitung des Handelsgeſekbuchs einheitlich zu regeln 15).

Hiervon wurde ſchließlich wieder Abſtand genommen ; die

Denkſchrift zum Entwurf des Handelsgeſekbuchs (1897) be

hielt die Regelung des Verſicherungsrechts einem beſonderen

Gefeße vor 16).

Im Jahre 1893 veröffentlichte Otto Bähr einen im

Auftrage des Reichsjuſtizamts angefertigten Entwurf eines

Verſicherungsvertragsgeſeßes nebſt Begründung 1 ). Dieſer

unmittelbare Vorläufer des jeßigen Entwurfs umfaßt nur

72 Paragraphen. Er enthält eine Reihe von Beſtimmungen,

die inzwiſchen durch das Verſicherungsaufſichtsgeſeß erledigt

worden ſind. Der Verſicherer ſoll einen Geſchäftsplan auf

ſtellen und der Aufſichtsbehörde wie auch dem Ortsvorſtande

an ſeinem Wohnſig einreichen ; die Verſicherungsverträge

gelten als auf Grund des Geſchäftsplans abgeſchloſſen . Ab

weichende Vereinbarungen haben nur Gültigkeit , wenn der

jenige Teil , zu deſſen Nachteil ſie von dem Geſchäftsplan

abweichen , ſchriftlich ſeine Einwilligung dazu erklärt hat 18).

bayeriſche noch der Dresdener Entwurf können als ausreichende

Rodifitationen angeſehen werden .

15) @oldid midt in dieſer Zeitſchrift BD. XX S. 140 f. , 148,,

152, 166.

16) Dentichrift S. 2. Infolgedeffen beſtimmte Art. 75 Einf.Gef. zum

B.GB.: „Unberührt bleiben die landesgeſeßlichen Vorſchriften,

welche den Verſicherungsrecht angehören , ſoweit nicht in dem

B.GB, beſondere Beſtimmungen getroffen ſind.“ Um den vom HGB.

ins B.GB. übernommenen Grundſaß von der Formfreiheit der

Verträge für handelsrechtliche Verſicherungsgeſchäfte aufrecht zu

erhalten , ift Art . 5 des preuß . Ausf.Gel. zum ŞOB. vom 24. Sep

tember 1899 ergangen , eine von der Begründung dieſes Gefeßes

ſelbſt für überflüſſig erachtete Beſtimmung.

17) Archiv für bürgerliches Recht Bd. VII S. 1–63 . Der Entwurf

ſtammt aus dem Jahre 1884.

18) Vgl . hierzu namentlich ss 9, 10 VAG.
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Der Entwurf gibt wenige allgemeine Beſtimmungen für alle

Verſicherungszweige und regelt ſodann, vielfach unter Bezug

nahme auf den Geſchäftsplan , die Schadensverſicherung, zu

der auch die Unfallverſicherung gerechnet wird, und die

Lebensverſicherung 19) .

Von ausländiſchen geſeßgeberiſchen Arbeiten verdient

namentlich der ſchweizeriſche Entwurf zu einem Bundesgeſeke

über den Verſicherungsvertrag Erwähnung . Er iſt auf der

Grundlage eines von Profeſſor Roelli aufgeſtellten , im

fahre 1896 mit ausführlicher Begründung veröffentlichten

Entwurfs im Jahre 1902 nach den Beſchlüſſen einer Er

pertenkommiſſion umgearbeitet worden und dürfte in nicht

ferner Zeit Gefeßeskraft erlangen 20) . ( Inzwiſchen iſt der)

nochmals abgeänderte Entwurf durch Botſchaft vom 2. Februar

1904 der Bundesverſammlung vorgelegt worden. Dem Ent

wurf iſt eine kurze Begründung beigegeben. Im folgenden

wird nach dieſer neueſten Faſſung zitiert.)

Unabhängig von dieſen geſeßgeberiſchen Arbeiten hat

ſich das Binnenverſicherungsrecht des 19. Jahrhunderts in

Deutſchland hauptſächlich als Gewohnheitsrecht, und zwar

auf der Grundlage der einſeitig vom Verſicherer in typiſcher

Form feſtgeſekten Vertragsbeſtimmungen, entwickelt 21) . Weil

Verſicherung wirtſchaftlich die Verteilung des dem Einzelnen

drohenden Schadens auf eine größere Intereſſentengemeinſchaft

bedeutet, erfordert ſie, wie kein anderes Gewerbe, den Ab

2

19) Außer den im Text erwähnten älteren gefeßgeberiſchen Arbeiten

ftüßt fich Bahrs Entwurf auf den Schweizer Entwurf eines

Handelsrechts von 1865, namentlich aber auch auf die Verbands:

bedingungen der Feuerverſicherungsanſtalten.

20) Der Entwurf umfaßt 83 Artikel. Er gibt zunächſt in 43 Artikeln

allgemeine Vorſchriften , behandelt ſodann die Sachverſicherung,

wobei gelegentlich Sondervorſchriften für einzelne Verſicherungs

arten getroffen werden , zuleßt die Perſonenverſicherung. Zur

Sachverficherung wird auch die Haftpflichtverficherung gerechnet

(Art . 53 ).

21) Vgl. u . a . Goldich midt , Syſtem Nr. 5 a der Ausführungen

zu § 158 , Ehrenberg S. 24 f.

I
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ſchluß zahlreicher gleichartiger Verträge. In den ſogenannten

allgemeinen Verſicherungsbedingungen erklärt der Verſicherer

von vornherein , welchen Inhalt er den einzelnen Verſiche

rungsverträgen zu geben beabſichtigt. In den leßten fahr

zehnten des vorigen Jahrhunderts haben ſich auf zahlreichen

Gebieten die Verſicherer zu Verbänden zuſammengeſchloſſen ,

die nach gleichartigen Vertragsnormen , ſogenannten Ver

bandsbedingungen , ihr Geſchäft betreiben . Noch iſt dieſe

Entwickelung nicht zum Abſchluſſe gekommen . Nicht juriſtiſch,

wohl aber tatſächlich kraft ihrer alle Verſicherungsverträge

beherrſchenden Bedeutung , bilden die allgemeinen Verſiche

rungsbedingungen eine Haupterkenntnisquelle des geltenden

Gewohnheitsrechts 22) .

Zwei Momente haben dieſer Entwicklung der Geſchäfts

praxis des Verſicherers zum objektiven Verſicherungsrecht

entgegengewirkt. Für die Feſtſtellung der Verſicherungs

bedingungen war, wie es nicht anders ſein konnte, das Inter

eſſe des Verſicherers maßgebend . Die Verſicherten konnten

auf ihre Geſtaltung nur unter beſonderen Umſtänden Einfluß

gewinnen . Demgegenüber geht ſeit langer Zeit die ſtetige

Praxis der deutſchen Gerichte dahin , die Rechtsſtellung des

Verſicherten günſtiger zu geſtalten. In der verſchiedenſten

Weiſe, namentlich ſich ſtüßend auf den Grundſaß, daß Ver

träge nach Treu und Glauben ausgelegt werden müßten,

hat die Rechtſprechung geſucht, ein zwingendes Verſicherungs

recht zu ſchaffen , von dem zu Ungunſten des Verſicherten

nicht abgewichen werden dürfe. Im einzelnen mag man

über die juriſtiſche Folgerichtigkeit wie über die Zweckmäßig

keit zahlreicher Entſcheidungen im Zweifel ſein , an der Be

rechtigung dieſes Strebens im ganzen kann kein Zweifel

beſtehen 23) .

22 ) Über dieſes Material bgl. die Begründung S. 48.

23 ) Ausführlich hierüber Ehrenberg S. 79 ff. mit zahlreichen Be :

legen aus der Praxis. Ehrenberg geht S. 86 ſo weit, die Bes

dingungen im Zweifel gegen den Verſicherer auslegen zu wollen ,

ein Grundſaß , der nicht anerkannt werden kann.
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Neben die Gerichte traten die mit Beaufſichtigung des

Verſicherungsweſens betrauten Verwaltungsbehörden . Der

Staat begnügte ſich nicht mehr mit der Prüfung der Kapi

talkraft des Verſicherers und mit der Durchführung des in

zahlreichen polizeilichen Geſeßen 24) ausgeſprochenen Grund

ſabes, daß die Schadensverſicherung nicht zur Gewinnſpeku

lation für den Verſicherten benußt werde, ſondern er unter

warf auch die Verſicherungsbedingungen einer Vorprüfung,

ehe er dem Verſicherer geſtattete , nach ihnen Geſchäfte zu

ſchließen. Ausdrücklich ſtellte er ſich hierbei die Aufgabe,

die Intereſſen der Verſicherten zu wahren. Seinen ſchärfſten

Ausdruck hat dieſer Gedanke in dem Verſicherungsaufſichts

geſeß von 1901 gefunden 25).

Das Binnenverſicherungsrecht iſt unter dieſen vielfachen

Einflüſſen unfertig geblieben . Nur über wenige Materien

herrſcht volle Übereinſtimmung. Die Praxis der Gerichte iſt

außerordentlich ſchwankend. Eine geſunde Entwickelung der

Rechtſprechung wie auch eine vollſtändige literariſche Durch

arbeitung des Verſicherungsrechts kann erſt nach der Schaffung

eines umfaſſenden modernen Verſicherungsgeſeßes erwartet

werden.

Der jegt vorliegende Entwurf beruht auf einem im

Reichsjuſtizamt aufgeſtellten, nicht veröffentlichten Vorentwurf.

Dieſer wurde im Frühjahr 1902 mit Sachverſtändigen,

namentlich mit Vertretern der verſchiedenen Verſicherungs

zweige, einer gutachtlichen Beratung unterzogen 26). Im Mai

1903 wurde der Entwurf im Buchhandel (Verlag von

I. Guttentag, Berlin) veröffentlicht.

24) Ein genaues Verzeichnis dieſer Gefeße und Verordnungen fiehe in

der Begründung S. 46 f.

25) Hiernach iſt die Erlaubnis zum Geſchäftsbetriebe zu verſagen (das

darf nur derſagt werden “ in § 7 enthält für die Aufſichtsbehörde

eine Verpflichtung ), wenn nach dem Geſchäftsplane, zu dem auch

die Verſicherungsbedingungen gehören, die Intereſſen der Verſicherten

nicht hinreichend gewahrt ſind.

26) Genaueres hierüber in der Begründung S. 49 .
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II.

Der Entwurf ſeßt ſich , um es genauer auszuſprechen ,

aus drei Gefeßentwürfen zuſammen . Dem þauptentwurf iſt

der Entwurf eines Einführungsgeſeßes und der Entwurf

eines Geſekes betreffend Abänderungen der Vorſchriften des

Handelsgeſezbuchs über die Seeverſicherung beigegeben . Zu

dem lekteren, der aus zwei Artikeln beſteht, iſt zu bemerken,

daß man von einer Neuregelung des Seeverſicherungsrechts

auch ießt abgeſehen hat . Bei der Reviſion des Handels

geſekbuchs im Jahre 1897 iſt bekanntlich das Seerecht nur

in geringem Maße geändert worden ; das Seeverſicherungs

recht iſt gänzlich unangetaſtet geblieben ??). Der jeßige Ent

wurf will , wenigſtens in grundſäßlichen Fragen , die Ver

ſchiedenheiten zwiſchen See- und Binnentransportverſicherung

beſeitigen 28).

Der Entwurf beſteht aus 184 Paragraphen und glie:

dert ſich in fünf Abſchnitte: Vorſchriften für ſämtliche Ver

ſicherungszweige; Schadensverſicherung; Lebensverſicherung;

Unfallverſicherung; Schlußvorſchriften . Der erſte Abſchnitt

zerfällt in fünf Titel : Algemeine Vorſchriften ; Anzeige der

Gefahrumſtände. Gefahrerhöhung ; Prämie; Verſicherungs

fall; Verſicherungsagenten . Der zweite Abſchnitt iſt in fechs

Titel eingeteilt ; der erſte enthält die Vorſchriften für die

geſamte Schadensverſicherung unter folgenden Rubriken :

I. Inhalt des Vertrags , II. Beräußerung der verſicherten

Sache, III . Verſicherung für fremde Rechnung. Die übrigen

Titel des zweiten Abſchnitts ſind überſchrieben : Feuerver

ſicherung , Hagelverſicherung, Viehverſicherung, Transport

verſicherung, Haftpflichtverſicherung. Die Schlußvorſchriften

enthalten Vorbehalte , welche den Geltungsbereich des Ge

jeßes einzuſchränken beſtimmt ſind, ſowie andererſeits in

27) Dentſchrift zum Entwurf eines HGB. 1897 S. 288 .

28) Begründung S. 54, 203.
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$ 184 die ſehr wertvolle Feſtſeßung der ausſchließlichen Zu

ſtändigkeit des Reichsgerichts zur leştinſtanzlichen Entſcheidung

der Verſicherungsſtreitigkeiten , eine Beſtimmung, die dem

Verſicherungsaufſichtsgeſeße fehlt 29) . Das Einführungsgeſek

enthält in 6 Artikeln hauptſächlich Übergangsvorſchriften .

Zum Verſtändnis dieſer Syſtematik iſt § 1 des Ent:

wurfs heranzuziehen , der unter Vermeidung einer Begriffs

beſtimmung Rechte und Pflichten aus dem Verſicherungs

vertrage in grundlegender Weiſe normieren will. Er lautet:

„Bei der Schadensverſicherung iſt der Verſicherer verpflichtet,

nach dem Eintritte des Verſicherungsfalls dem Verſicherten

den dadurch verurſachten Vermögensſchaden zu erſeßen. Bei

der Lebensverſicherung und der Unfallverſicherung ſowie bei

anderen Arten der Perſonenverſicherung iſt der Verſicherer

verpflichtet, nach dem Eintritte des Verſicherungsfalls den

vereinbarten Betrag an Rapital oder Rente zu zahlen oder,

ſoweit eine nicht in Geld beſtehende Leiſtung vereinbart ift,

dieſe zu bewirken “ (Abſ. 1).- ,,Der Verſicherte hat die ver :

einbarte Prämie zu entrichten. Als Prämie im Sinne dieſes

Gefeßes gelten auch die bei den Verſicherungsunternehmungen

auf Gegenſeitigkeit zu entrichtenden Beiträge“ (Abf. 2) .

Der Entwurf legt alſo die Unterſcheidung zwiſchen

Schadensverſicherung und Perſonenverſicherung zu Grunde,

worauf ſpäter noch zurückzukommen Gelegenheit ſein wird .

Die Begründung beſtätigt dies S. 53 f . Der Entwurf folgt

hierin den neueren deutſchen Kodifikationsverſuchen 3 ). Die

29) Das bayeriſche oberſte Landesgericht iſt mithin neben dem Reiches

gericht höchfte Inſtanz nicht bloß für die privatrechtlichen Streitig

teiten über das Geſellſchafterecht der Gegenſeitigkeitsverſicherung,

ſondern ſeine Zuſtändigkeit erſtreckt ſich auch auf die wichtigen

Fragen nach der konkursrechtlichen Bedeutung des Anſpruchs der

Verficherten auf die Prämienreſerve ( 88 61-63 DAG.) .

30) Bayeriſcher Entwurf Artt. 800, 827 , Dresdener Entwurf Art . 894,

oben S. 6. Nur formell derfährt der Bä h riche Entwurf

anders, tatſächlich unterſcheidet er in derſelben Weiſe, indem er in

§ 67 die Verſicherung der Erwerbsfähigkeit und überhaupt die
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Konſequenz dieſer Einteilung wäre die Bildung eines all

gemeinen Teils für alle Verſicherungszweige und zweier be

ſonderer allgemeiner Teile für die Schadensverſicherung und

die Perſonenverſicherung. Mit Recht ſieht der Entwurf von

einer ſolchen ſchematiſchen Durchführung ab, die dem Geſek

unvermeidlich einen vom äſthetiſchen Standpunkt aus zu be

känıpfenden lehrhaften Charakter verleihen müßte. Die ge

meinſamen Beſonderheiten der zur Perſonenverſicherung

gehörenden Verträge erſchöpfen ſich nach dem Entwurf in

der Beſtimmung des § 1 und in dem negativen Saß von

der Unanwendbarkeit des allgemeinen Teils der Schadens

verſicherung. Der Geſekesauslegung bleibt es vorbehalten,

aus dem Geſamtinhalt der Vorſchriften die allgemeinen

Lehren der Perſonenverſicherung herauszuſchälen 31).

Der Entwurf vollzieht aber noch eine weitere Unter

einteilung der Schadensverſicherung , die nur ſcheinbar

durchweg als einheitliche behandelt wird. Es iſt das die

Unterſcheidung der Verſicherung von Sachen und der Ver

ficherung von Intereſſen , die nicht an den Beſtand einer

Sache geknüpft ſind. Den allgemeinen Teil der Sachver

ficherung bilden namentlich die Beſtimmungen über die Ver

äußerung der verſicherten Sache (SS 66—73), außerdem § 48

und die in den Titel von der Feuerverſicherung verwieſenen,

aber allgemeinere Bedeutung beanſpruchenden $S 84–87 32).

Verſicherung einer Geldleiſtung für den Fall eines ungewiſſen Er:

eigniſſes der Bebensverſicherung gleidſtellen will. Anders dagegen

der Schweizer Entwurf, oben Anm. 20.

31) Für Lebens- und Unfallverſicherung gelten nach § 176 des Ents

wurfs die SS 155-158 ( Verficherung zu Gunſten eines Dritten )

und die Beſtimmungen des VAG. $ 63 über die Prämienreſerbe.

32) Auch & 92 wird unbebentlich hierher zu rechnen fein . Die Bes

ſtimmungen ſind in den Titel Feuerverſicherung “ verwieſen worden,

weil fie auf die im Entwurf außer dieſer beſonders geregelten

Sachverſicherungen nicht ohne weiteres anwendbar erſcheinen. Wohl

aber paffen fie auf die Verficherung gegen Einbruchsdiebſtahl, gegen

Wafferleitunge ., gegen Sturmſchäden, auf die Glaßverficherung und

andere noch in der Entwidelung begriffene Verſicherungszweige.

I
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Im übrigen wird es auch hier . Sache ſpäterer Rechtsent

wickelung ſein, die allgemeinen Grundfäße, die für die Sach

verſicherung zu gelten haben, herauszubilden.

Nicht Sachverſicherung iſt die Haftpflichtverſicherung, die

Rückverſicherung , die Kreditverſicherung und die Verſicherung

gegen Kursverluſte 33 ). Andere Arten der nicht zur Sach

verſicherung gehörenden Schadensverſicherung läßt der Ent

wurf unerwähnt. An ſich iſt die Möglichkeit neuer Bildungen

auf dieſem Gebiete unbegrenzt 34), und auch die Begründung

(S. 195) rechnet mit der Einführung neuer unbekannter

Größen in das Verſicherungsweſen .

Für die hier negativ zuſammengefaßten Verſicherungs

arten fehlt es an jeder allgemeinen Norm ; nicht einmal

ein gemeinſamer Name iſt vorhanden. In Anknüpfung an

einen bekannten Ausdruck möchte man verſucht ſein , die Be:

zeichnung Immaterialgüterverſicherung oder Verſicherung im

materieller Intereſſen zu gebrauchen 35). Ob gemeinſame

Rechtsſäße vorhanden ſind oder ſich ausbilden werden , die

dieſe Verſicherungszweige zu einer wirklichen Einheit der

binden , mag dahingeſtellt bleiben ; eine Verwertung gewiſſer

für die Sachverſicherung geſeßlich ausgeprägter Rechtsgedanken

Die Syſtematit des Gefeßentwurfs fann überhaupt nur als vom

Gefeßgeber für ziedmäßig erachtete Gliederung des Stoff , nicht

als unbedingt trennende Scheidung der für die einzelnen Vertrage

typen maßgebenden Rechtenorinen in Betracht kommen , namentlich

ſoweit es fich um nachgiebige Rechtsfäße und um nicht beſonders

geregelte Verſicherungsarten handelt .

33 ) Von der Verſicherung gegen Kursverluſte iſt die Ausloſungsver:

ficherung nur eine Unterart. Vgl. über dieſen Vertrag Alexander:

Raß in dieſer Zeitſchrift Bd. XXVIII S. 552 ff. Es fann

zweifelhaft erſcheinen , ob es fich hier nicht um eine Sachverfiches

rung handelt; aber der Schaden trifft nicht die Sache, fondern

die in dem Wertpapier fich verkörpernde Forderung ; zudem fann

die Verficherung auch beſtehen, ohne daß das Papier noch exiſtiert,

3. B. wenn das Amortiſationsverfahren eingeleitet iſt.

34) Verſicherung des Geſchäftsherrn gegen Veruntreuung ſeiner Anges

ſtellten, des Arbeitgeber: gegen Streit.

35) Verſicherung von Forderungen wäre zu eng.
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auf dieſem Gebiet iſt nicht ausgeſchloſſen , beiſpielsweiſe nicht

eine entſprechende Anwendung der für Veräußerung ver

ficherter Sachen geltenden Beſtimmungen 36) .

Der Entwurf durchbricht aber ſeine eigene Syſtematik

in einer größeren Anzahl von Fällen . Abgeſehen davon ,

daß er auf die Aufſtellung allgemeiner Grundſäße mitunter

verzichtet und ſich im Intereſſe einfacherer Darſtellung mit

der „ entſprechenden Anwendung" beholfen hat ?) , haben

nicht alle im allgemeinen Teil aufgeſtellten Säße auch wirk

lich allgemeine Geltung . Vielfach ſind Ausnahmen für ein:

zelne Verſicherungszweige gemacht 38). Bei dem berechtigten

Beſtreben des Entwurfs, das allen Verſicherungszweigen ge

meinſame Recht klar herauszuheben , andererſeits den prak

tiſchen Bedürfniſſen der einzelnen Verſicherungszweige nach

Möglichkeit gerecht zu werden , müſſen dieſe unvermeidlichen

Übelſtände mit in den Kauf genommen werden .

.

1

.

36) Ein Übergang der Haftpflichtverſicherung iſt wohl denkbar , wenn

der Verficherte den Vertrag in ſeiner Eigenſchaft als Befiger eines

Grundſtüds oder als Inhaber eines geſchäftlichen Betriebes ges

ſchloſſen hat . Er folgt nicht aus dem Gefeß, aber er widerſpricht

ihm auch nicht. Es iſt möglich, daß fich in Erweiterung der

in $8 66 ff. enthaltenen Rechtsfäße ein den Übergang der Hafts

pflichtverſicherung als regelmäßigen Vertragsinhalt anerkennendes

Gewohnheiterecht bildet.

37) , Entſprechende Anwendung" findet fich in $ 26 Abſ. 3, SS 67 ,

73, 78, § 94 Abſ. 3, § 101 , § 108 Abſ. 2, § 115 Abſ. 2, § 134

Abſ. 2 , $ 170 Abſ. 1 , § 174 Abſ. 2 , vgl. ferner $ 79, $ 120

Ab . 2, § 141, $ 149 26.2, 8 166 Abſ . 1 , § 170 46. 2, § 176.

Verweiſungen auf andere Gefeßes beſtimmungen find fehr häufig ;

fie waren namentlich unvermeidlich in den Fällen , in denen es

galt, die zwingende Kraft einer Beſtimmung hervorzuheben , ſowie

bei den in der nächſten Anmerkung erwähnten Ausnahmebeftims

mungen . Vgl. aber § 44 Abſ. 2 , § 80 Abſ. 1 , § 131 Abſ. 2 ,

$ 137, § 162 Ab . 2.

38) Beiſpiele: Ausnahmen von S$ 8, 9 in § 91 Abſ. 2, § 105 Ah . 2,

$$ 115, 173, don § 10 in § 137, don 33 in $ 90, von § 35

in $ 150, von § 61 Abſ. 2 in § 143, von § 63 in SS 107, 113,

von $$ 66 ff. in § 120 Abſ. 2, von § 68 in § 108 .

1

. 1
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Vom rein geſebestechniſchen Standpunkt aus läßt ſich

auch die Aufnahme des Titels „ Verſicherungsagenten “ nicht

rechtfertigen . Die Regelung des Umfanges der Vertretungs

macht, die der vom Verſicherer herangezogenen Hilfsperſon

zukommt, iſt nicht Inhalt des Verſicherungsvertrages. Wäre

das Verſicherungsrecht in das Handelsgeſekbuch aufgenommen,

ſo würde dieſer Titel im erſten , der übrige Inhalt des

Entwurfs im dritten Buche jenes Geſeßes enthalten ſein .

Dennoch iſt es mit Freuden zu begrüßen, daß der Entwurf

an dieſem viel umſtrittenen Thema nicht gleich den älteren

Vorarbeiten vorübergegangen iſt $ 9) .

III.

In Sprachgebrauch und Ausdrucsweiſe iſt der Entwurf

dem Handelsgeſekbuch am nächſten verwandt. Erſt in zweiter

Linie iſt auf die Terminologie des Bürgerlichen Geſegbuchs

zurüdgegriffen worden , die freilich auch jenem Gefeße zu

Grunde liegt. Mit dem Handelsgeſeßbuch teilt der Entwurf

die Flüſſigkeit der Darſtellung, die Knappheit des Ausdrucs,

gelegentlich ſcheut er im Intereſſe der Kürze auch vor un

gewöhnlichen Wendungen nicht zurück, z. B. in $ 85, wonach

als Verſicherungswert von Hausrat und Inventar der Wert

gleichartiger Neuanſchaffungen gilt „ unter Abzug eines dem

Unterſchiede zwiſchen alt und neu entſprechenden Betrages“ .

Wie dem Bürgerlichen Geſeßbuch eignet auch dem Ent

wurf das Beſtreben , durch die Faſſung der geſeßlichen Bes

ſtimmungen gleichzeitig die Behauptungs- und Beweislaſt zu

regeln. Das geſchieht entweder , indem Tatbeſtand und

Gegentatbeſtand durch ein „es ſei denn , daß“ zu einander

in Gegenſaß gebracht werden, z . B. § 47 Abſ. 2, § 55, oder

39) Nur der Bähriche Entwurf traf in $ 70 eine Beſtimmung,

wonach der Wohnort des Agenten Zahlungsort für die Verfiches

rungsſumme war und der jo begründete Gerichtsſtand durch Vers

einbarung nicht ausgeſchloffen werden konnte. — Aus dem Schweizer

Entwurf vgl. Art. 33 .
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es wird die allgemeine Regel vorangeſtellt , die Ausnahme

in einer nachfolgenden beſonderen Vorſchrift berückſichtigt,

z . B. SS 19–22 , 69 , 152 , 153, 159 , 173. Dagegen

iſt die vom Bürgerlichen Geſekbuch beliebte Kennzeichnung

der Beweislaſtverteilung durch Voranſtellung der Negation

im bedingenden Nebenſaß (3.B. § 264 Abſ. 2 B.GB.: „ Mit

dem Ablaufe der Friſt geht das Wahlrecht auf den Schuld

ner über , wenn nicht der Gläubiger rechtzeitig die Wahl

vornimmt“) im Entwurf vermieden (vgl . z . B. $ 70 Abſ. 2

Saz 2, § 73 Sa 2) und findet ſich nur da , wo ſie auch

ſprachlich zuläſſig erſcheint, z. B. § 34 Abſ. 2 (vgl. § 85

HOB.) 40) .

Im Anſchluß an das Bürgerliche Geſekbuch bezeichnet

der Entwurf durch Hinzufügung der Worte „im Zweifel"

die zur Auslegung unklarer oder unvollſtändiger Verträge

dienenden Vorſchriften, z. B. $ 17 Abſ.1, $ 25 Abſ.2, $ 155 .

Auf die Frage, ob nicht auch die den Umfang der Verpflich

tung des Verſicherers umgrenzenden Beſtimmungen in den die

einzelnen Zweige behandelnden Abſchnitten (S $ 81 , 83, 103,

109, 121 ff., 169) den Charakter auslegender Rechtsſäße

tragen 41), kann nicht eingegangen werden, weil die Erörte

rung zu weit führen müßte.

Die ſprachliche und gedankliche Anlehnung des Entwurfs

an das Bürgerliche Geſeßbuch läßt ſich bei einer Reihe von

Beſtimmungen durch Vergleichung des Wortlauts feſtſtellen .

N

40 ) $ 119 handelt von der Nottötung bei der Viehverficherung und

ſagt in Abſ. 2 Sa 2 : Hat der Verſicherte das Tier in der

irrigen Annahme getötet, daß er dazu befugt ſei, ſo bleibt die

Verpflichtung des Verfidherere beſtehen , wenn der Frrtum des Ver

ficherten nicht auf Fahrläſſigkeit beruhte ." þat der Verſicherte

nur den Jrrtum , der Verſicherer die Fahrläſſigkeit zu beweiſen,

oder muß der Verficherte auch die Entſchuldbarkeit darlegen ? Die

Begründung S. 147 ſcheint leßteres anzunehmen.

41 ) Daß diefe Beſtimmungen zugleich als Umgrenzung des Geltungss

bereich der nachfolgenden Gefeße@ oorſchriften Bedeutung befißen ,

braucht als ſelbſtverſtändlich kaum geſagt zu werden.

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LV. 2
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. I

Man leſe z . B. nebeneinander § 54 Abſ. 2 , § 57 Abſ. 1 ,

§ 66 Abſ . 1 , § 163 des Entwurfe und andererſeits § 426

Abſ. 1 , § 319 Abs. 1, § 571 Abſ. 1 , § 656 Abſ. 1 B.GB.

Auf das gleiche Vorbild iſt es zurückzuführen, daß der außer

halb des Vertragsverhältniſſes Stehende als der Dritte, der

an Stelle einer Vertragspartei an dem Rechtsverhältnis

beteiligte Dritte aber als der Andere bezeichnet wird (S$ 19,

37, 61, 138 ff ., 149, 170).

Selbſtverſtändlich iſt es hiernach, daß zum Verſtändnis

zahlreicher im Entwurf hervorgehobener Rechtstatbeſtände auf

das bürgerliche Recht zurückzugehen iſt. Dies gilt vom

Rücktritt, von der Kündigung, von der Friſtſegung des § 33,

vom Kennenmüſſen 42). Der Entwurf hat es aber für er :

forderlich gehalten , zu dem Begriffe der auf Fahrläſſigkeit

beruhenden Nichtkenntnis einen neuen hinzuzufügen. Nach

88 14 , 15 hat der Verſicherte beim Vertragsabſchluß die

ihm bekannten erheblichen Gefahrumſtände dem Verſicherer

anzuzeigen ; dieſer kann zurücktreten , wenn dementgegen die

Anzeige eines erheblichen Umſtandes unterblieben iſt. Das

Gleiche gilt ," fährt der Entwurf fort , „wenn die Anzeige

eines erheblichen Umſtandes deshalb unterblieben iſt , weil

ſich der Verſicherte oder der Vertreter der Renntnis des

Umſtandes argliſtig entzogen hat. “ In der Begründung

(S. 71) wird als Beiſpiel der Fall erwähnt , daß der An

tragſteller bei Abſchluß einer Verſicherung über auswärts

befindliche Waren oder Schiffe ihm zugehende Mitteilungen

abſichtlich nicht lieſt, um in Unkenntnis über die dem Schiff

oder der Ware etwa drohende Gefahr zu bleiben . Aber

wer das tut, handelt doch ſchon im Bewußtſein der Gefahr ;

man wird kaum ſagen können, daß er ſich noch in Unkennt

nis befand . Daß die auf Argliſt beruhende Unkenntnis

42) Nicht erwähnt wird im Entwurf, ſoviel zu ſehen, der gute Glauben,

ber immerhin für den Eigentumswechſel der verſicherten Sache und

für die Berüdſichtigung der übrigen dinglichen Rechte an dieſer

bedeutſam ift.

1
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ohne weiteres der Renntnis gleichſteht, dürfte auch der

Standpunkt des Bürgerlichen Geſekbuchs ſein, weil es ſonſt

wohl nicht nur die durch Fahrläſſigkeit oder grobe Fahr

läſſigkeit verurſachte Unkenntnis neben der Renntnis beſon

ders erwähnt hätte . Deshalb mag es zweifelhaft erſcheinen,

ob ein allgemeine Regelung fordernder Tatbeſtand zwed

mäßig für einen Einzelfall beſondere Normierung erfährt .

Eine ſprachliche Eigentümlichkeit des Entwurfs iſt es,

daß er für die verſchiedenen dem Verſicherten obliegenden

Verpflichtungen den zuſammenfaſſenden Ausdruck „ Obliegen

heit“ ($S 8, 9) wählt, der ſonſt, ſoviel erſichtlich , nicht in

Gebrauch iſt.

Eine eigene Terminologie hat der Entwurf für die

ſpeziell dem Verſicherungsweſen angehörigen Tatbeſtände.

Von dem Sprachgebrauch des Verſicherungsaufſichtsgeſeßes

wird hierbei nicht ſelten abgewichen. Die beiden Vertrags

parteien werden durchweg als Verſicherer und Verſicherter

bezeichnet; nur bei der Verſicherung für fremde Rechnung

ſpaltet ſich der lektere in den Verſicherungsnehmer und den

Verſicherten . Das PAG. gebraucht beide Ausbrüde neben:

einander , ohne daß ſich eine beſtimmte Unterſcheidung der

Begriffe erſehen läßt 43). „Als Verſicherten ," ſagt die Be

gründung (S. 56) im Anſchluß an Ehrenberg Bd. I

S. 176 , „ bezeichnet der Entwurf diejenige Perſon , welcher

die Rechte gegen den Verſicherer zuſtehen ." Nur ſcheinbar

widerſpricht dem die Faſſung der von der Verſicherung für

fremde Rechnung handelnden SS 75, 76. Denn in feiner

Weiſe unterſcheidet hier der Entwurf von den Rechten aus

der Verſicherung das Recht, über dieſe Rechte zu verfügen,

wobei nur zweifelhaft iſt, ob dieſe Verfügungsmacht ein

eigenes ſubjektives Privatrecht darſtellt und nicht vielmehr

.43) Das VAG. ſpricht vom Verſicherten in SS 7 , 9, § 55 Abſ. 3 ,

$8 61 f. , § 64 Abſ. 2, $$ 67, 69, vom Verſicherungsnehmer in

§ 9 Abf. 3, § 10 Abſ. 1 , $ 21 96.2, 8 53 Abſ. 1 , § 86 46.2

3. 3, § 87, § 115 A6 . 2.
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eine bloße Sachlegitimation enthält . Das Handelsgeſeßbuch

folgt in dem Abſchnitt über die Seeverſicherung einem anderen

Sprachgebrauch , der freilich praktiſch nicht zu anderen Er :

gebniſſen führt ; es ſpricht vom Verſicherungsnehmer, wo es

ſich um den Abſchluß des Vertrages handelt, vom Verſicherten,

wo der Inhalt des Vertrages in Frage kommt 44) . Bei der

Lebensverſicherung verfährt der Entwurf ganz folgerichtig,

indem er den Verſicherungsnehmer hier nicht kennt ; der

jenige, zu deſſen Gunſten der Vertrag abgeſchloſſen iſt, heißt

im Anſchluſſe an § 330 des B.GB. der bezugsberechtigte

Dritte 45) .

Den Ausdruck „Prämie“ hat der Entwurf als in der

deutſchen Rechtsſprache eingebürgerten Ausländer beibehalten ,

während das Aufſichtsgeſeß gelegentlich von dem Entgelt, im

übrigen von der Prämie ſpricht 46); die über die Verſiche

rung lautende Urkunde hat im Anſchluß an Bähr und an

das Aufſichtsgeſet den deutſchen Namen „ Verſicherungsſchein “

anſtatt Polize " erhalten 47).

Gegenſtand der Verſicherung iſt bei der Schadensver

ſicherung das Intereſſe des Verſicherten (§ 47) ; der Fall,

für den die Verſicherung genommen wird, heißt Verſicherungs

I

44 ) Dagegen ſprach der Båhriche Entwurf regelmäßig vom Verfiche:

rungênehmer und nur ausnahmsweiſe vom Verſicherten ( Archiv für

bürgerl . Recht VII S. 30). Der Schweizer Entwurf nennt den

dem Verſicherer gegenüberſtehenden Vertragøteil regelmäßig Ver:

ficherungsnehmer und beſtimmt als Verſicherten in Art. 44 die

jenige Perſon, deren Intereffe verfidhert iſt ; dem Verficherten fteht

das Recht auf Entſchädigung zu .

45) So auch Bähricher Entwurf $$ 48 ff. ( oder dritte Empfange

berechtigte“ ), Schweizer Entwurf Artt. 67 ff. ( „ der Begünſtigte“ ).

46) § 9 Abſ. 1 Ziff. 3 VUG. erwähnt das vom Verſicherten an

den Verſicherer zu entrichtende Entgelt“ . In dieſer allgemeinſten

Bezeichnung find auch Eintrittsgelder, Polizegebühren und dergl.

inbegriffen .

47) Das VAG. feßt hinter Verſicherungsſchein in erläuternder Klams

mer Polize". $ 9 $ 61.1 Biff. 8 , § 57 A5.3 , 59 Abſ. 1

Ziff. 3 ; anders nur $ 69 A6 . 1 . „ Verſicherungsbrief oder

Polize “ ſagte ſchon das Aug. LR . II 8 & 2066.
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4

fall. Verſicherungsperiode iſt, falls die Verſicherungsdauer

fich nach beſtimmten Zeitabſchnitten bemißt, jede Einheit dieſer

vertragsmäßigen Bemeſſung 48). Für Schadensverſicherung

wie für Perſonenverſicherung wird endlich der Begriff der

vom Verſicherer zu tragenden Gefahr verwendet .

Die einzelnen Vertragskategorien bezeichnet der Entwurf

als Verſicherungszweige, mitunter aber auch als Verſicherungs

arten , während das Aufſichtsgeſeß in dieſer Beziehung unter

ſcheidet 49) . Den für das ganze Verſicherungsweſen und für

das Verſicherungsverwaltungsrecht Gemeingut gewordenen

Ausdruck „allgemeine) Verſicherungsbedingungen “ vermeidet

der Entwurf, ſoviel zu ſehen, vollſtändig; gelegentlich (S 93)

wählt er mit dem Bürgerlichen Geſegbuch (§ 1130) den

juriſtiſch freilich zutreffenden Ausdruck „ Verſicherungsbeſtim

mungen" 59) . Der Grund dürfte tiefer liegen ; der Entwurf

will nicht, wie Bähr es vorſchlug 51) , die Geltung ſeiner

Vorſchriften auf das Vorhandenſein allgemeiner Verſicherungs

bedingungen abſtellen. Aus demſelben Grunde kommt im

Entwurf der im Aufſichtsgeſek ſo bedeutſame Geſchäftsplan

nur einmal zum Vorſchein ; an der einzigen im allgemeinen

Teil enthaltenen Stelle , wo ihm vom Entwurf privatrecht

liche Bedeutung beigemeſſen wird, iſt der Ausdruck ,die für

48) Ebenſo § 43 Abſ. 4 VAG .

49) Verficherungezweig “ heißt es in der Überſchrift des erften Ab:

ſchnitts und in § 41. Dagegen wird in $ 178 Ziff. 1 der Aus:

brud ,Art der Verſicherung " berwendet. In der Begründung laufen

beide nebeneinander her, z. B. S. 53. Das VAG. bezeichnet

die einzelnen Gruppen , wie fie im Wirtſchaftsleben unterſchieden

zu werden pflegen, als Verficherungszweige und teilt dieſe wieder

in Verficherungsarten ein . ( Vgl. namentlich $86, 8, 11 , 56, 117

VAG.; $ 8 der Raiſerl. Verordnung vom 23. Dezember 1901.)

50) Die Begründung ſpricht dagegen ſehr häufig von den Verſicherunge:

bedingungen , und zwar nicht bloß, um fie als Quelle gegenwärtiger

Übung anzuführen .

51) Bå hrſcher Entwurf SS 3, 4 , oben S. 7. Aus dem Schweizer

Entwurf vgl. Art . 35 Abſ. 1 Ziff. 2 und Art . 75 in der zuleßt

vorgeſchlagenen Faſſung.

!

.
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den Geſchäftsbetrieb des Verſicherers geltenden Beſtimmungen "

gewählt 52) . Nur beiläufig ſei endlich bemerkt, daß der

Entwurf (§ 1 Abſ.2) von Verſicherungsunternehmungen

auf Gegenſeitigkeit ſpricht; das Aufſichtsgeſeß redet von

„Vereinen , welche die Verſicherung ihrer Mitglieder nach

dem Grundſaß der Gegenſeitigkeit betreiben “, und in engerem

Sinne von Verſicherungsvereinen auf Gegenſeitigkeit (88 10,

15 ff., 101-103) .

IV.

.

Die am meiſten charakteriſtiſche Eigenart des Geſeß

entwurfs iſt ſeine Neigung , den einen Vertragsteil gegen

über dem anderen zu begünſtigen. Der Entwurf folgt da:

mit dem Zuge der Zeit, der ſeit zehn Jahren unſer Privat

recht durchdringt. Zuerſt waren es Einzelgeſeße , wie die

Wuchernovelle von 1893 , das Geſeß über die Abzahlungs:

geſchäfte von 1894, das Bankdepotgeſeß von 1896, dann die

großen Kodifikationen , in denen die Vertragsfreiheit zu

Gunſten des wirtſchaftlich ſchwächeren Teils eingeſchränkt

wurde 58) . Bei der oben charakteriſierten Entwickelung des

Verſicherungsrechts kann es nicht Wunder nehmen, daß die

ſelbe Tendenz im Entwurf ausgeprägt zu Tage tritt und

auch in der Begründung als Aufgabe des Geſeßgebers an

erkannt wird 54). In früheren Zeiten war das anders ;

52) $ 35 des Entwurfe. Bei der Lebensverſicherung wird der Geſchäftes

plan in $ 150 erwähnt; hier nimmt auch die Begründung S. 172

auf das VAG. Bezug ; vgl. ferner S. 183 . Vielleicht liegt der

Gcund für dieſe Verſchiedenheit darin, daß der Entwurf auch vers

ficherungßunternehmungen und Verſicherungszweige betrifft, auf die

das VAG. keine Anwendung findet, oder in Zukunft vielleicht

nicht finden wird (S$ 116, 117, 119 VAG.) ; troßdem dürfte der

Ausdruck „ Geſchäftsplan “ unbedenklich ſein .

53 ) Analogien zu dem Vorgehen des Entwurfs bieten namentlich das

Mietrecht und das Dienſtrecht des B.GB. , das Recht der Sands

lungsgehilfen und -Lehrlinge im HGB.

54) Begründung S. 48 ff.

1
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damals ſuchten die Geſeße den Verſicherer vor der Gewinn

ſucht des Verſicherten zu ſchüßen und den Mißbrauch des

Verſicherungsgeſchäftes zu verhüten 55) , ein Gedanke , der

heute in der Hauptſache im Strafrecht zur Geltung ge

bracht 56 ) , aber auch aus dem Privatrecht noch nicht ver

drängt iſt 57) . Zuerſt im Bährſchen Entwurf finden fich

die den Verſicherten vor zu großer Härte der Verſicherungs

bedingungen ſchüßenden Beſtimmungen 58). Der Entwurf

hat dieſen Gedanken in weitgehendſter Weiſe durchgeführt;

ihm ſtehen hierzu verſchiedene Mittel der Geſeßestechnik zur

Verfügung.

Nicht beſonders zu erwähnen iſt die vielfach hervor

tretende Einſchärfung der Billigkeit als des für die Aus

legung aller Vertragsbeſtimmungen wichtigſten Elements, die

Verweiſung auf beſondere Umſtände des Falles, die Befreiung

von der Befolgung beſtimmter Vorſchriften des Vertrages,

wenn die Befolgung nicht tunlich iſt. Nur ſcheinbar liegen

hierin beſondere Schußbeſtimmungen für den Verſicherten ;

das billige Ermeſſen muß überall beiden Teilen zu gute

kommen. Davon wird ſpäter noch zu reden ſein .

Daß der Entwurf nur ganz ſelten auf Geſchäftsbeſtim

55) Oben Anm. 24. Ehrenberg S. 38 f. $S 1983 ff. Ang. LR.

II 8. Preuß. Gefeß vom 8. Mai 1837. Namentlich gehört hier:

her das immer wiederkehrende Verbot der Verficherung auf Glüdes

fälle oder auf erwarteten Gewinn (preuß . Entwurf Art. 327 Abſ. 2,

Art. 350 Abſ. 2) . Der bayeriſche Entwurf enthielt in Artt. 801

bis 813 zwingende Beſtimmungen über die Gültigkeit und die

Wirkungen des Vertrages , bgl, die Motive S. 240 ; feine diefer

Beſtimmungen bezwedt jedoch den beſonderen Schutz des Vers

ficherten. Ebenſowenig enthält der Dresdener Entwurf derartige

Vorſchriften .

56 ) $ 265 StrGB., deffen Unzulänglichkeit heute allgemein zugegeben

wird.

57) Siehe unten S. 30.

58) Båhr a. a. D. S. 26 und $$ 26, 27 , 32 , 36 , 69 , 70 ſeines

Entwurfé. Sehr zahlreich find die zwingenden Vorſchriften im

Schweizer Entwurf, fiehe die Zuſammenſtellung in Art. 81 .

.
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mungen und auf den Geſchäftsplan zurückgreift, iſt ſchon

geſagt worden ; wo er dies tut , dient er dem Schuß des

Verſicherten , dem die Öffentlichkeit des Geſchäftsplans und

die Einwirkung der Aufſichtsbehörde zu gute kommt 59). Auch

hierauf iſt noch zurückzukommen , wenn das Verhältnis des

Entwurfs zum Aufſichtsgeſeße beſonderer Betrachtung unter:

zogen wird.

Endlich iſt auch von der Begrenzung der Haftung des

Verſicherten für Nichterfülung ſeiner vertraglichen Verpflich

tungen ſpäter zu handeln .

Als ein Ausfluß der gekennzeichneten Tendenz des Ents

wurfs iſt es anzuſehen , wenn für gewiſſe dem Verſicherten

Verpflichtungen auferlegende und Rechtsnachteile androhende

Vertragsbeſtimmungen die Ausdrüdlichkeit mit oder ohne

Schriftlichkeit der Erklärung vorgeſchrieben wird . Ausdrück

lich und ſchriftlich muß der Verſicherer nach beſtimmten

Gefahrumſtänden fragen und die unveränderte Fortdauer

eines Tatbeſtandes ſich ausbedingen , damit im Zweifel die

Erheblichkeit für die Bemeſſung der Gefahr ohne weiteres

anzunehmen iſt (&$ 17, 25, vgl. § 153) . Ausdrücklich muß

die Vereinbarung eines vom geſeglichen abweichenden Ge

richtsſtandes im Falle des § 57 Abſ. 2 erfolgen 60) . Hier

her gehört es auch , daß die dem fäumigen Verſicherten zu

ſeßende Friſt für die Zahlung der Prämie ſchriftlich unter

1

59) Was vom Geſchäftsplan gilt, iſt auch auf den in $$ 35, 165 und

implicite in $ 150 erwähnten Tarif zu beziehen. Durch den Ges

ſchäftsplan und den Tarif werden, auch wo ſie ein Internum des

Verſicherers bleiben und auch wo ein Einfluß der Aufſichtsbehörde

ausgeſchloffen iſt, allgemein verbindliche, nicht auf den einzelnen

Fall berechnete Normen feſtgefeßt, und in dieſer Gewähr gleicha

mäßiger Behandlung des Einzelnen liegt unleugbar ein gewiſſer

Schuß gegen materielle Unbilligkeit. Für Bähr lag hierin

das Hauptmittel des Schußes , vgl. die oben angeführten Beſtim :

mungen, namentlich aber $ 4 .

60) Dieſes Erfordernis iſt allerdings aus § 164 R.Freiw.G.G. einfach

übernommen , fällt aber im Zuſammenhange des Entwurfs unter

die den Schuß des Verſicherten bezwedenden Vorſchriften.

1
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„genauer Angabe der Rechtsfolgen“ zu beſtimmen iſt (§ 33

Abſ . 2) .

Das Erfordernis der Ausdrücklichkeit, deſſen Daſeins

berechtigung nicht unbeſtritten iſt, wird nach der herrſchenden

Lehre erfüllt, wenn die Erklärung nach der Auffaſſung des

Verkehrs unmittelbar das bedeutet, was erklärt werden ſoll,

und nicht erſt dieſer Inhalt durch Auslegung des unmittel

baren Wortfinnes fich ergibt 61). Das iſt namentlich von

Wichtigkeit für die vom Verſicherer zu benußenden Antrags

formulare und Fragebogen . Der Verſicherer muß wort

deutlich ſagen, was er als erheblich erachtet; dem Verſicherten

ſoll keine Interpretation zugemutet werden . Nicht erforder

lich iſt eine beſondere Erklärung ; die Aufnahme in Antrags

formulare und allgemeine Verſicherungsbedingungen genügt

(Begründung S. 78) 62) .

Das Erfordernis der Schriftlichkeit iſt ſchon erwähnt.

Der Entwurf verwertet es mehrfach, z. B. auch § 30. Unter3

Umſtänden kann ſich übrigens der Verſicherer zu ſeinem

Schuße die Schriftlichkeit wichtiger Erklärungen des Ver

ficherten ausbedingen (§ 27 Abſ . 2 , § 162 Abſ. 2) . Die

Schriftform beſtimmt ſich nach § 126 B.GB. 63).

Die ſchwerwiegendſte Gewähr für die gerechte Aus

geſtaltung des Verſicherungsverhältniſſes findet der Entwurf

in der Beſchränkung der Vertragsfreiheit zu Ungunſten des

Verſicherers, in der Aufſtellung zwingender Rechtsſäße. Die

Begründung rechtfertigt dies in kurzen Leitfäßen (S.50 f.)64).

.

61) Vgl. jeßt Planđ 3. Aufl. I S. 203 ff., Düringer : Hachen

burg II S. 9 f.; and. Meinung Hölder , Rommentar zum Ang.

Teil des B.GB. S. 238.

62) Eine beſondere Empfangsbeſcheinigung fordert § 10 VAG. für

die Außhändigung der allgemeinen Verſicherungsbedingungen.

63) Da es ſich nur um einſeitige Erklärungen handelt , kommen die

beſonderen Vorſchriften des B.GB. über ſchriftliche Verträge nicht

in Anwendung.

64 ) Folgende Säße ſeien hervorgehoben : „Bei dem Verſicherungåvertrag

iſt der Verſicherte im allgemeinen der ſchwächere Teil ; insbeſondere

ſteht er an Geſchäft& erfahrung bem Verficherer regelmäßig nach ;
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Für die Rennzeichnung der zwingenden Kraft einer Norm

hat der Entwurf eine eigene Ausdrucsweiſe herausgebildet .

Zuſammenfaſſend bezeichnet er dieſes für den Verſicherer

unabänderliche Recht, das auf verſchiedenen Gebieten wieder

um ſeine zwingende Kraft verlieren ſoll, als „ Vorſchriften ,

welche die Vertragsfreiheit beſchränken “ (S$ 177, 178, 181).

Nachſtehend ſoll gezeigt werden , daß dieſer Ausdruck nicht

wörtlich zu nehmen, ſondern ſinngemäß auszulegen iſt.

Das öffentliche Recht, das privatorum pactis mutari

non potest, reicht nämlich im Entwurf viel weiter, als der

erſte Blick erkennen läßt . Nicht bloß das iſt zwingend, was

zu Gunſten des Verſicherten unabänderlich vorgeſchrieben iſt.

Zwingendes Recht ſind diejenigen Beſtimmungen , die

nicht dem Privatrecht angehören , ſondern auf andere Rechts

gebiete übergreifen . Die Sphäre des öffentlichen Rechts iſt

grundſäßlich der Privatvereinbarung entrückt, ſoweit nicht

das Gefeß ſelber das Gegenteil zuläßt. Aus dem Entwurf

gehört hierher § 39 , nach dem zur Sicherung des Beweiſes

eine gerichtliche Beweisaufnahme über den Eintritt des Ver

ſicherungsfalls oder über den Umfang der Leiſtungspflicht

er iſt daher, wenn es ſich um die Abſchließung eines Vertrages

handelt, der zu ſeinem Nachteile von den geſeßlichen Beſtimmungen

in ungerechtfertigter Weiſe abweicht, häufig außer Stande, folchen

Abweichungen rechtzeitig zu begegnen . Mit Rüdricht hierauf hat

der Entwurf da, wo es zum Schuße beſonders wichtiger Intereffen

der Verſicherten notwendig erſchien, ſeine Vorſchriften mit zwingen

der Kraft ausgeſtattet. Die Beſchränkung, welche fich der Entwurf

in dieſer þinſicht gleichwohl auferlegt , wird durch die Lage der

Verhältniſſe gerechtfertigt. Die Verſicherung hat in ſtetigem Forts

ichritt ihre Technik vervollkommnet, ihre Formen vermehrt und

ausgebildet, ihr Anwendung@gebiet erweitert; fie hat damit eine

hohe Bedeutung für das geſamte Wirtſchaftsleben gewonnen , und

dieſe Entwidelung iſt gegenwärtig noch in vollem Fluſſe. Die

Gefeßgebung muß jede Maßnahme vermeiden , die hier hemmend

und ſtörend eingreifen könnte; der Verſuch , auf die Geſtaltung

des Rechtsverhältniſſe zipiſchen dem Verficherten und dem Vers

ſicherer durch eine Häufung zwingender Vorſchriften einzuwirken ,

würde aber dieſe Gefahr mit ſich bringen ."
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.

des Verſicherers beantragt werden kann , auch wenn die

Vorausſeßungen des § 485 SPD. nicht vorliegen . Die Vor

ſchrift iſt prozeſſualer Natur ; ſie enthält eine Ergänzung des

§ 488 SPO., zu dem ſie ſyſtematiſch gehört und von dem

ſie nur aus äußeren Gründen getrennt iſt 65) . Gleiches gilt

von § 57 Abſ . 2, der das Verfahren im Falle der gericht

lichen Ernennung von Sachverſtändigen zur Schadensſchäßung

behandelt ; hier läßt der Entwurf eine Vereinbarung über

die Zuſtändigkeit zu . Die Vorſchrift gehört an ſich in die

Lehre von der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Allgemein darf

geſagt werden , daß es den Parteien grundſäßlich nicht ge

ſtattet iſt , in die ſtaatliche Rechtsſchußordnung abändernd

oder ergänzend einzugreifen. In Verſicherungsbedingungen

iſt häufig vorgeſchrieben, daß der Verſicherer erſt durch An

erkenntnis, Vergleich oder rechtskräftiges Urteil zur Leiſtung

verpflichtet werden ſoll. Das iſt unzuläſſig. Nach einem

ſolchen Vertrage könnte bei wörtlicher Auslegung die Ver

urteilung des Verſicherers überhaupt nicht erfolgen , weil es

an der Vorausſeßung der Fälligkeit ſeiner Verpflichtung

mangelt ; ſicherlich aber wäre die Volſtreckbarkeitserklärung

des Urteils wie auch das Eingreifen durch einſtweilige Ver

fügung unzuläſſig. Das zu beſtimmen , liegt außerhalb der

Macht der Partei . Deshalb iſt es ſehr zweifelhaft , ob es

einer beſonderen Geſeßesvorſchrift bedarf, um ſolche Verein

barungen für unwirkſam zu erklären ; der Entwurf bringt

ſie gleichwohl in § 40 66) .

Aus demſelben Grunde ſind die konkursrechtlichen Be

ſtimmungen des Entwurfs für die Parteien nicht abänder

lich. Das gilt inſoweit, als das Konkursrecht den Konkurs

gläubigern Rechte einräumt oder ihnen gegenüber Verbind

lichkeiten unwirkſam werden läßt. Wenn der Entwurf mit

65) Wie auch die Begründung S. 90 anerkennt.

66) Zwingend iſt übrigens auch § 57 Abſ. 1 Saß 2 , wonach der

Schaden durch Urteil feſtzuſtellen iſt , wenn die Schäßung der

Sachverſtändigen offenbar unbillig iſt. Vgl. hierzu SS 315, 319,

343, 660 B.SB.
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.

hin beſtimmt, daß im Falle der Eröffnung des Konkurſes

über das Vermögen des Verſicherers das Rechtsverhältnis

endet ($ 11) , ſo kann nicht im voraus vereinbart werden,

daß der Konkursverwalter genötigt ſein ſolle , die Verſiche

rung fortzuſeßen . Darüber hinaus iſt mit Rückſicht auf die

Begründung (S. 67 f.) und auf die zweifellos zwingende

Kraft des § 61 Abſ. 2 des Aufſichtsgeſeßes , an den der

§ 11 fich anlehnt , der Beſtimmung unbedingte Unabänder

lichkeit für beide Teile zuzuſprechen. Über den Konkurs des

Verſicherten äußert ſich der Entwurf nicht erſchöpfend ; hier

umgrenzt er zwingend ein gewiſſes Gebiet, innerhalb deſſen

er der Parteivereinbarung freien Raum läßt 67) .

Nach allgemeinen Grundfäßen des bürgerlichen Rechts

ſind eine große Reihe von Beſtimmungen des Entwurfs als

zwingend zu erachten, weil ſie entweder Materien behandeln,

über die Parteivereinbarungen nicht oder nur mit be

ſchränkter Wirkung rechtlich denkbar ſind oder weil der Wille

des Geſeßgebers , die Tendenz , von der er ausgeht , ge

bieteriſch die Befolgung fordert . Inwieweit man das eine

oder das andere Moment mehr betonen will, iſt gleichgültig.

Zwingend ſind alle Formvorſchriften, die im einzelnen ſchon

oben Erwähnung gefunden haben ; darüber hinaus noch

andere, wie $ 149 Abſ. 2 Saß 1 , wonach die Verſicherung

auf das Leben eines Dritten nur genommen werden kann,

wenn dieſer Dritte ſchriftlich einwilligt; der Gefeßgeber

fordert die Form im Intereſſe der Sicherheit des Rechts

verkehrs und um die Ernſthaftigkeit einer Erklärung zu

prüfen . Zwingend beſtimmt der Entwurf (8 5), daß Polizen

nicht auf Inhaber lauten dürfen ; die Vorſchrift trägt rechts

polizeilichen Charakter. Zwingend iſt vorgeſchrieben , welche

.

# I67) § 12 : „ Auf eine Vereinbarung , nach welcher im Falle der Eröff

nung des Konkurſes über das Vermögen des Verſicherten das Ver

ficherungsverhältnis erlöſchen oder der Verficherer befugt ſein ſoll,

bas Verficherung&verhältnis ohne Einhaltung einer Ründigungsfriſt

oder unter Einhaltung einer Kündigungsfriſt von weniger als einem

Monate zu fündigen, kann ſich der Verſicherer nicht berufen . “
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Rechte im Falle des Verluſtes der Polize dem Verſicherten

zuſtehen und welche Formen gewahrt werden müſſen , um

den Rechten eines dritten rechtmäßigen Polizeninhabers nicht

zu ſchaden (88 4 , 5) 68) . Zwingend ſind nach dem allge

meinen Grundſaß des § 225 des B.GB, die Vorſchriften der

S$ 10, 137 über die Verjährung, inſofern die Verjährung

weder ausgeſchloſſen noch erſchwert werden darf . Zwingend

ſchüßt das Geſeß den guten Glauben, der auf die rechtliche

Gültigkeit eines beſtimmten tatſächlichen Verhältniſſes ver

traut, und macht die Wirkſamkeit entgegenſtehender Rechts

geſchäfte Dritten gegenüber abhängig von der Publizität des

Geſchäfts oder von der Kenntnis des Dritten ; zwingend

ſchüßt alſo der Entwurf in den SS 94 ff. den Hypotheken

gläubiger des verſicherten Grundſtüds und zwingend beſtimmt

er den Umfang der Vertretungsmacht des Verſicherungs

agenten gegenüber dem gutgläubigen Verſicherten , ohne daß

es der ausdrücklichen Hervorhebung in § 44 Abſ. 2 bedürfen

würde 69) . Zwingend endlich gilt auch für das Verſicherungs

recht, daß Rechtsgeſchäfte nichtig ſind, welche gegen die guten

.

.

68) Es kann alſo nicht entgegen § 4 Abſ. 2 die Ausſtellung einer

Erſaßurkunde ausgeſchloſſen und fie fann auch nicht entgegen § 5

Abſ. 2 erſchwert werden. Auf der anderen Seite fann , wo das

Geſetz die Kraftlogerklärung zuläßt, von dieſer nicht durch Partei.

vereinbarung abgeſehen werden .

69) In $$ 41 , 42 umgrenzt der Entwurf die Vertretungsmacht des

Agenten. In 44 Abſ. 1 wird hinzugefügt, daß dieſe Vertretungs

macht beſchränkt werden kann, daß aber ein Dritter die Beſchräns

kung nur dann gegen fich gelten zu laſſen braucht, wenn er fie

kannte oder kennen mußte. Selbſtverſiändlich kann nicht der Vers

ficherer durch Vertrag mit dem Verficherten abmachen , daß dieſer

auch ſolche Beſchränkungen gegen fich gelten laſſen muß , die er

weder kannte noch kennen müßte ; es iſt kaum zu befürchten , daß

ſolche Klauſeln von Gerichten für rechtsgültig erachtet werden

tönnten . Deahalb iſt es unnötig , daß der Entwurf, im Gegenſa

zum HGB. , beſonders hinzufügt (§ 44 Abſ. 2) : „ Auf eine Vers

einbarung , durch welche von der Vorſchrift des Ab . 1 abgerpichen

wird , kann ſich der Verſicherer nicht berufen. “ Sollte etwa bei

der Transportverſicherung Anderes gelten ?
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Sitten verſtoßen , daß Verträge ſo auszulegen und Ver

pflichtungen ſo zu erfüllen ſind , wie Treu und Glauben

mit Rückſicht auf die Verkehrsſitte es erfordern , und daß

die Haftung wegen Vorſages dem Schuldner nicht im vor

aus erlaſſen werden kann . Inſoweit die Beſtimmungen des

Entwurfs bezwecken , dieſe allgemeinen Rechtsgrundſäße zu

Gunſten des einen oder bes anderen Teils unmittelbar

anzuwenden oder näher zu erläutern , ſind ſie der Partei

vereinbarung entzogen . Namentlich ſind auch eine Reihe

von Vorſchriften , die den Verſicherer gegenüber dem Ver

ſicherten zu ſchüßen beabſichtigen, mit zwingender Kraft aus

gerüſtet.

Zwingend find deshalb die Beſtimmungen , die eine in

betrügeriſcher Abſicht genommene Überverſicherung oder eine

Doppelverſicherung für nichtig und die Prämie dem Ver

ſicherer für verfallen erklären, wobei ebenſo zwingend hinzu:

gefügt wird , daß die Prämie nicht gefordert werden kann,

wenn dem Verſicherer die Abſicht des Verſicherten bekannt

war ( 47 Abſ. 2, § 54 Abſ. 3) . Zwingend iſt beſtimmt,

daß der Verſicherte die Leiſtung des Verſicherers nicht fordern

kann, wenn er vorſäßlich den Eintritt des Verſicherungsfalls

herbeigeführt hat (SS 55, 160, 171) 70), ebenſo bei der Haft

pflichtverſicherung, wenn durch eine vorſäßliche widerrechtliche

Handlung des Verſicherten ſeine Haftung begründet wird

($ 139) . Zwingend ſind die Rechtsfolgen der argliſtigen

Verlegung der Anzeigepflicht des Verſicherten im Gefeße be

ſtimmt; in dem Sinne , daß ſie nicht zu Gunſten des arg

liſtigen Vertragsteils geändert werden können ? ). Zwingend

verwirft § 2 des Entwurfs einen Verſicherungsvertrag, bei

deſſen Abſchluß der Verſicherer weiß, daß der Verſicherungs

fall nicht eintreten kann, oder der Verſicherte weiß, daß der

Verſicherungsfall ſchon eingetreten iſt.

70) Nur für die Lebensverſicherung gilt Beſonderes (Selbfimord). Die

Allgemeingültigkeit des Saße erlaubt, ihn ohne weiteres auf

Kranken-, Jnvaliditätés, Arbeitsloſigkeitsverſicherung auszudehnen.

71 ) § 17 Abſ. 2, § 152.
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zu Gunſten des Verſicherten beſtimmt der Entwurf,

von den oben erwähnten Vorſchriften abgeſehen, mit zwingen

der Kraft , daß durch die Vereinbarung, ſich vor Abſchluß

eines Lebensverſicherungsvertrages ärztlich unterſuchen zu

laſſen , eine Verpflichtung nicht begründet wird . Die Unab

änderlichkeit dieſer Vorſchrift iſt außer Zweifel ; der Zweck

des Geſeßgebers iſt der Schuß der perſönlichen Freiheit.

Ebenſowenig können die zahlreichen Beſtimmungen ab

geändert werden , in denen der Entwurf auf das billige

Ermeſſen beſonders hinweiſt 72) . Sie ſind zwingend , inſo

weit fie durch dieſen Hinweis dem Richter in der Berück

Fichtigung der Umſtände des Falles Freiheit einräumen wollen .

Und zwingend iſt der Entwurf endlich an den Stellen , wo

er betont, daß es höhere Pflichten geben kann, als die Pflicht

der Vertragstreue, und daß der Verſicherte nicht rechtswidrig

handelt , wenn er , dem Gebote der Menſchlichkeit folgend,

die vom Verſicherer zu tragende Gefahr abſichtlich vergrößert

($ 22) oder wenn er an der Brandſtätte Änderungen vors

nimmt, die im öffentlichen Intereſſe geboten ſind (S 92) .

Um alle dieſe Vorſchriften handelt es ſich nicht, wenn

von dem die Vertragsfreiheit beſchränkenden Rechte des

Entwurfs geſprochen wird . Es handelt ſich nicht um ſie,

weil ihre zwingende Kraft nicht auf beſonderer verſicherungs

rechtlicher Norm beruht, ſondern aus den allgemeinen Grund

ſäßen folgt , die unſer Privatrecht beherrſchen . Es handelt

fich aber weiter nach dem klaren Sinne des Gefeßes in den

SS 171 , 178, 181 nur um Beſtimmungen , die zu Gunſten

des Verſicherten die Vertragsfreiheit einſchränken 73) .

72) Unabänderlich find fie in dem Sinne, als nicht durch Vertrag bes

ſtimmt werden kann, daß der Verſicherte auch unbillige Zumutungen

des Verſicherers zu erfüllen hat. Mitunter ſpricht freilich der Ent:

wurf noch beſonders aus, daß ſolche Vorſchriften zwingendes Recht

find, z. B. § 38 Abf. 2, § 172.

73 ) Das ergibt fich aus der Begründung (S. 51) : Die Verſicherten

in dieſen Verſicherungszweigen beſißen hinreichende Geſchäftskunde,

um felbſt für die Wahrung ihrer Intereſſen zu ſorgen .
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Welche Beſtimmungen das ſind, iſt in den meiſten

Fällen leicht zu ſagen . Die zwingende Kraft iſt entweder

mühelos aus Faſſung und Inhalt des Rechtsſaßes abzuleiten,

vgl. z . B. § 9 am Schluſſe (,,Die Strafe darf fünf vom

þundert ... nicht überſteigen “) und § 30 („ Iſt die Prämie

regelmäßig bei dem Verſicherten eingezogen worden , ſo iſt

dieſer zur Übermittelung der Prämie erſt verpflichtet, wenn

ihm der Verſicherer ſchriftlich anzeigt, daß er die Übermitte

lung verlange“) 74); hierher gehören überhaupt die zahlreichen

Fälle, in denen das Geſek poſitiv ſagt, was der Verſicherer

tun kann, und damit zugleich negativ, daß er darüber hinaus

Befugniſſe nicht hat 75). In den meiſten Fällen aber ſpricht

der Entwurf den Charakter der Vorſchrift als einer zwingen:

den eigens aus 76). Nur ſelten geſchieht dies in der Form ,

. 1

74) Die Begründung (S. 81) rechtfertigt den Rechtsſatz mit der Bes

zugnahme auf Treu und Glauben. Immerhin handelt es ſich

doch um eine ſpeziell verſicherungerechtliche Vorſchrift zu Gunſten

des Verficherten . In § 36 wird die Unabänderlichkeit ausdrücklich

ausgeſprochen, vgl. nächſte Anmerkung.

75) z . B. SS 9, 32 , 35, 36. Vgl. auch § 4 Abſ. 3 .

Da der Entwurf oft die zwingende Kraft einer größeren

Zahl von Beſtimmungen an einer Stelle zuſammenfaſſend aus

ſpricht ( S $ 27, 36, 162, 168), ſo laufen hier natürlich auch Bes

ſtimmungen unter , die ohnehin ihre Unabänderlichkeit durch Faſſung

und aus dem Zuſammenhang heraus nicht verleugnen ; hieraus iſt

fein Gegengrund zu entnehmen. Die Zuläſſigkeit der hier ver

tretenen Auffaffung wird übrigens auch in der Begründung (S. 51)

anerkannt.

76) Zum folgenden iſt zu bemerken : Die Ausdrucksweiſe des B.GB.

iſt verſchieden, vgl . S$ 225 , 276, 476, 533, 544, 619, 637 , 671,

716 , 723. Das AGB. beſtimmt entweder , daß gewiſſe Verträge

nichtig find (S$ 64, 74, 75) ober daß die gefeßlichen Verpflich:

tungen nicht durch Vertrag aufgehoben oder beſchränkt werden

können ( 8 62 46.4 ). Außerdem vgl. SS 118, 133, 402, 461 HGB.

Ferner aus der neueren Gefeßgebung : § 1 des Gefeßes über die Ab

zahlungsgeſchäfte, SS 46, 53 des Börſengeſeßes, $ 20 des Gefeßes

über die gemeinſamen Rechte der Befißer von Schuldverſchreibungen.

Die Ausdrudsweiſe des Entwurfs iſt, ſoviel zu ſehen , ſonſt

nicht in Gebrauch .

1
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daß eine der geſeßlichen Regelung zuwiderlaufende Verein

barung als nichtig ober doch in beſtimmtem Umfange als

nichtig bezeichnet wird (8 10 Abſ. 2 , § 57 Abſ. 3 , § 65,

§ 80 Abſ. 3 , § 174 Abſ. 3) ; ganz vereinzelt beſtimmt der

Entwurf, daß ein Recht des Verſicherten durch Vereinbarung

nicht ausgeſchloſſen werden kann (8 6) ??) , und daß gewiſſe

Abreden als nicht getroffen gelten (8 32) 78) . In der Regel

wird aber eine andere Redewendung gebraucht; es heißt,

daß fich der Verſicherer auf eine von der geſeglichen Rege

lung abweichende oder auf eine Vereinbarung beſtimmten

Inhalts nicht oder nur unter gewiſſen Beſchränkungen be:

rufen kann 79). Dieſe Unterſcheidung wird in der Begrün

dung damit gerechtfertigt, daß die Vereinbarung nicht ſchlechts

hin für nichtig erklärt werden könne ; ſonſt müſſe nach § 139

B.GB. geprüft werden , ob nicht mit Rückſicht auf die

teilweiſe Nichtigkeit das ganze Vertragsverhältnis der Ver

nichtung unterliege (S. 66) . Der Entwurf will alſo in

allen von ihm in dieſer Weiſe gekennzeichneten Fällen das

Vertragsverhältnis im Zweifel ohne die gemißbilligte Klauſel

beſtehen laſſen. Fraglich iſt es , wie weit die ganze Unter

ſcheidung Bedeutung beſißt, und ob nicht die Ausdrucksweiſe

des Bürgerlichen Geſekbuchs ausgereicht hätte 80) .

.

77) In $ 6 rechtfertigt fich dieſe Ausdrudaweiſe, weil das Recht, die

Genehmigung wegen Irrtums anzufechten , nicht durch den Entwurf

gegeben , ſondern als beſtehend vorausgefekt wird.

78) In dieſem Aufbrudt liegt die unzweideutige Erklärung des Gefesa

gebers, daß der Vertrag im übrigen rechtsbeſtändig ſein ſoll.

79 ) a) kann fich nicht berufen : SS 9, 12, 27, 36, 38, 40, 44, 72,

91, 105, 142, 162, 168, 172 ;

b) kann ſich nicht berufen, wenn .. : SS 53, 91 , 105, 115, 173 ;

c) fann fich nur berufen, wenn

80) Ein lachlicher Unterſchied zwiſchen den Fällen , in denen Verein :

barungen für nichtig erklärt werden , und den Fällen , in denen

dem Verſicherer die Berufung auf die Abrede verſagt wird , laßt

fich nicht finden. Jedoch wirkt die Nichtigkeit einer Vereinbarung

für und gegen beide Teile, z. B. in den Fällen der S$ 57, 65, 174 ;

es kann alſo auch der Verſicherte fich nicht eine ftillſchweigende

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 3

. : $ 6.

.
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Ganz unabhängig von der im Entwurf beliebten Unter

ſcheidung iſt die Antwort auf die Frage, wie weit die Un

wirkſamkeit der geſekwidrigen Abmachungen im Prozeſſe von

Amts wegen zu beachten iſt und wie weit ſie der Geltend

machung durch die Partei bedarf 81).

Das Ergebnis iſt, daß das ganze Verſicherungsrecht im

Entwurf durchzogen iſt von Beſtimmungen publici juris.

Daneben enthält der Entwurf zu Ungunſten des Verſicherers

eine größere Reihe von Beſchränkungen der an ſich geltenden

Vertragsfreiheit 8 ) . Dieſe gelten nicht für die Transport

verſicherung , Kreditverſicherung, Verſicherung gegen Kurs

Verlängerung des Verhältniſſes auf mehr als ein Jahr ausbedingen .

Damit dürfte der Entwurf über ſein Ziel hinausſchießen . Im

übrigen beſagt die Ausdrucksweiſe: „Der Verſicherer fann ſich nicht

berufen ... " nicht etwa , daß andere Perſonen ſich auf die frag:

lichen Abreden ſtüßen dürfen, etwa der Bürge des Verſicherers oder

fein geſamtſchuldneriſch haftender Mitverficherer. Es können ferner

nicht im Verhältniſſe zwiſchen mehreren Verſicherern oder zwiſchen

dem Erſtverſicherer und dem Rückverſicherer ſolche Rechte geltend

gemacht werden . Aber auch ein Dritter, der vom Verficherer

gemäß § 61 in Anſpruch genommen wird, kann ſich dieſem gegen

über auf die den Verficherer entlaſtende Vereinbarung nicht be

rufen . Der Schweizer Entwurf faßt in Art . 80 die zwingenden

Vorſchriften zuſammen, in dem er die dem Geſe zuwiderlaufenden

Vertragsabreden zum Teil für ungiltig erklärt, zum Teil beſtimmt,

daß fie nicht die Stellung des Verſicherungsnehmers oder des

Forderungsberechtigten verſchlechtern dürfen. Übrigens iſt auch die

Aufzählung des Schweizer Entwurfs nicht erſchöpfend, dgl. u. a .

Artt. 4, 38, 39, 43, die gleichfalls zwingendes Recht enthalten .

81) Die Frage iſt in jedem einzelnen Falle zu prüfen. Regelmäßig

wird die Unwirkſamkeit von Amts wegen, alſo auch im Verſäumniß

verfahren, zu beachten ſein . Anders, wenn die Unwirkſamkeit im

Gefeß felbft bedingt auêgeſprochen wird. 3. B. & 53 Ab . 3.

82) Aus einer beiläufigen Bemerkung der Begründung geht hervor,

daß auch dieſe neben den Vorſchriften , welche die Vertragsfreiheit

beſchränten , ztvingendes Recht anerkennt. S. 61 wird für die

Tranĝportverſicherung angenommen, daß gemäß § 5 Inhaberpolizen

unzuläſſig ſind, eine Bemerkung, die unrichtig oder mindeſtens un:

genau wäre, wenn § 5 gemäß § 177 für die Transportverſicherung

keine zwingende Kraft befäße.

.
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verluſte und für die Rüſverſicherung, ſowie für die ſogenannte

laufende Verſicherung (S 177) ; ſie können durch Kaiſerliche

Verordnung ganz oder teilweiſe außer Kraft geſegt werden

für die nicht beſonders geregelten Verſicherungszweige , da:

gegen in Kraft geſegt werden für die Schiffs-(Rasko-) Ver

ficherung (§ 178 Nr. 1 , 3) , und ſie ſind endlich nicht

anwendbar für die Verſicherungen , die bei einer nach

Landesrecht errichteten öffentlichen Anſtalt genommen werden

($ 181 Abſ. 2) .

.

V.

Die Rechtswiſſenſchaft pflegt ſeit langem die Lehre vom

Verſicherungsvertrage als Beſtandteil des Handelsrechts dar

zuſtellen . Die Berechtigung dieſer Syſtematik ſoll nicht be

ſtritten werden, wenngleich das Verſicherungsrecht unter den

handelsrechtlichen Materien immer eine Sonderſtellung ein

nehmen wird. Seine Eigenart beſteht darin , daß es bald

Teil des Handelsrechts , balb Teil des bürgerlichen Rechts

iſt; das Verſicherungsverhältnis iſt entweder Handelsſache

und findet dann ſeine Regelung in erſter Linie im ſpeziellen

Verſicherungsrecht, d . h . für unſere Betrachtung im Entwurf,

in zweiter im Handelsgeſekbuch , in legter im Bürgerlichen

Geſeßbuch, oder es iſt Tatbeſtand des bürgerlichen Verkehrs ,

dann gilt in Ergänzung des Entwurfs unmittelbar das bür

gerliche Recht.

Nach § 1 Ziff. 3 GB. iſt Kaufmann, wer gewerbs

mäßig Verſicherungen gegen Prämie übernimmt. Verſiche

rung gegen Prämie ſteht, wie oben S. 5 bereits bemerkt,

im Gegenſaß zur Verſicherung auf Gegenſeitigkeit . Wäre

zur Zeit des Entſtehens des Bandelsgeſeßbuchs der Entwurf 88)

bereits vorhanden geweſen , ſo hätte man vielleicht darauf

Bedacht genommen , den Ausdruck Verſicherung gegen Prämie

zu beſeitigen . Nach § 1 des Entwurfs gehört es zum Be:

griff der Verſicherung , daß ſie gegen Prämie übernommen

83) Und das VAG. , vgl. weiter unten .
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wird. Der Entwurf fügt freilich in Abſ. 2 Saß 2 hinzu,

daß im Sinne dieſes Gefeßes" auch die bei Verſicherungs

unternehmungen auf Gegenſeitigkeit zu entrichtenden Beiträge

als Prämie gelten, und läßt damit offen , unter Prämie im

Sinne des Handelsgeſezbuchs etwas anderes zu verſtehen .

Sicherlich ſieht leßteres die Beiträge der Mitglieder einer

Gegenſeitigkeitsgeſellſchaft nicht als Prämie an. Wie ſoll

alſo entſchieden werden, ob es ſich um Prämie oder Beiträge

handelt, da ja die Beiträge fich äußerlich vielfach in nichts

von den Prämien der ſogenannten Erwerbsgeſellſchaften

unterſcheiden ? Die Antwort iſt lange Zeit dahin gegeben

worden, daß die Prämienverſicherung Verſicherung gegen

feſte Prämie ſei , während bei der Gegenſeitigkeitsverſiche

rung die Prämie veränderlich ſei und je nachdem am Schluſſe

eines Geſchäftsjahrs durch Nachſchüſſe erhöht oder durch Über

ſchüſſe vermindert werde84). Indeſſen iſt dieſe Antwort un

befriedigend, mindeſtens ſeit dem Inkrafttreten des Auffichts :

geſeķes ; denn dieſes kennt Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften ohne

Nachſchußpflicht (§ 24 VAG.) ; andererſeits werden vielfach

auch die Verſicherten von Aktiengeſellſchaften , wenigſtens in

der Lebensverſicherung, am Gewinn beteiligt, die Verwen

dung des Überſchuſſes vollzieht ſich hier wie dort in den:

ſelben Formen85). Übrigens ſteht juriſtiſch nicht einmal etwas

im Wege, daß eine Aktiengeſellſchaft ihre Verſicherungen nicht

gegen feſte Prämie abſchließt, ſondern Nachſchüſſe zu fordern

ſich vorbehält . Daß nicht die Bemeſſung der Prämie den

Unterſchied zwiſchen Erwerbs- und Gegenſeitigkeitsverſiche

rung ausmacht, iſt anſcheinend auch der Standpunkt des Ges

I84) Goldomidt, Sandbuch (2. Aufl.) I S. 585 , Syſtem $ 69 ;

Sta u b Anm. 57 zu § 1 GB.; Düringersachenburg

VIII zu § 1 KGB.; RG. IV 396, XIV 238.

85) Namentlich wenn man berücfichtigt, daß bei der Gegenſeitigkeits

gefellſchaft an die Stelle des Attientapitals der Gründungsfonde,

an die Stelle der Aktionäre die Zeichner dieſes Fonds treten (§ 22

VAG.). Im übrigen vgl. $$ 36-38 VAG.; Rehm , Bilanzen

S. 132.

.
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I

feßgebers , wenn er in § 21 Abſ. 2 des Aufſichtsgeſebes be

ſtimmt, daß der Gegenſeitigkeitsverein nur ausnahmsweiſe

Verſicherungsgeſchäfte gegen feſte Prämien in der Art, daß

die Verſicherungsnehmer nicht Mitglieder des Ver

eins werden , betreiben darf. In der Tat dürfte darin

das Entſcheidende liegen, daß bei der Gegenſeitigkeitsverſiche

rung die Verſicherten Mitglieder des Unternehmens ſind ; in

dieſem Sinne iſt es richtig, daß hier der Verſicherte zugleich

Verſicherer ift86).

Die Unterſcheidung hat freilich ſehr an Bedeutung ver

loren, ſeitdem nach § 16 des Aufſichtsgeſeķes auch die Gegen

ſeitigkeitsverſicherung dem Şandelsrecht unterſtellt iſt. Dies

gilt nicht bloß für die nach dieſem Gefeß neu zugelaſſenen,

ſondern auch für die beſtehenden Gegenſeitigkeitsvereine , ſo

weit ſie rechtsfähig ſind , mit Ausnahme derjenigen , die ſich

beim Inkrafttreten des Geſeßes bereits in Liquidation oder

im Konkurſe befanden (S$ 101 , 104 PAG.) ; es gilt auch

für die nach ſächſiſchem Vereinsgeſek vom 15. Juni 1868

rechtsfähig gewordenen Genoſſenſchaften , welche ihre Mit

glieder nach dem Grundſaße der Gegenſeitigkeit verſichern

($ 102 VAG.) , während die nach Reichsrecht eingetragenen

Genoſſenſchaften ſchon nach § 17 Abſ. 2 des Genoſſenſchafts

geſeßes Kaufleute ſind.

Dagegen ſind nicht Kaufleute die ſogenannten kleineren

Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit (8 53 VAG.), denen

dieſe Eigenſchaft durch Entſcheidung der Aufſichtsbehörde zu:

erkannt iſt, und ebenſowenig ſind es die nach Landesrecht er

richteten öffentlichen Verſicherungsanſtalten, von denen die ſog .

Sozietäten nur einen Teil bilden (8 119 VAG.) . Ihre Ver

ſicherungsverträge ſind mithin Handelsgeſchäfte nur, inſoweit

-

86) Die althergebrachte Formulierung für die Gegenſeitigkeitsverſiche

rung. - fm weſentlichen hiermit übereinſtimmend ſchon für das. Im

frühere Recht Ehrenberg I S. 103 , 132, 509. De lege lata

wie de lege ferenda zutreffend ſind die Ausführungen von Bähr

a. a . D. S. 31 f. Vgl. auch Begr. zum Entw . des VAG. zu SS 15,

16 , 20 , 21 .
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fie, und zwar gewerbsmäßig, gegen Prämie, das will ſagen mit

Nichtmitgliedern , abgeſchloſſen werden. Den kleineren Gegen

ſeitigkeitsvereinen iſt es nach § 53 VAG. unterſagt, ſolche

Verſicherungen abzuſchließen ; nach der allgemeinen Rechts

natur der Verbotsvorſchriften des Aufſichtsgeſeßes iſt aber

hieraus die zivilrechtliche Nichtigkeit des dem Geſeß zuwider

abgeſchloſſenen Geſchäfts nicht abzuleiten. Die öffentlichen

Verſicherungsanſtalten ſchließen in der Regel nur Gegen

ſeitigkeitsverſicherungen ab .

Die Unterſchiede zwiſchen der handelsrechtlichen und der

zivilrechtlichen Verſicherung liegen freilich in der Hauptſache

auf Gebieten, die mit dem Inhalt des Verſicherungsvertrags

ſelbſt nichts zu tun haben, vielmehr den Gewerbebetrieb des

Verſicherers betreffen . Iſt dieſer Raufmann , ſo unterſteht

er dem Regiſterzwang, die Vorſchriften über die Firma, die

Handelsbücher und die Prokura u . f. w . find anwendbar,

ſeine Agenten find Handlungsagenten. Die von ihm abge:

ſchloſſenen Verſicherungsverträge ſind Handelsgeſchäfte , und

zwar auch ſoweit ſein Gewerbebetrieb nicht auf den Abſchluß

derartiger Verſicherungen gerichtet iſt; die allgemeinen Vor:

ſchriften des Handelsgeſeßbuchs über Handelsgeſchäfte gelten

für den Verſicherungsvertrag 87).

VI.

Einer beſonderen Betrachtung bedarf das Verhältnis

des Entwurfs zum Verſicherungsaufſichtsgeſeß. Das Anwen:

dungsgebiet beider Kodifikationen deckt ſich keineswegs . Viel

mehr gilt das Aufſichtsgeſeß nur für einen Teil der Tat

beſtände , die der Entwurf des Vertragsgeſeķes in ihren

privatrechtlichen Folgen regeln will.

-

87 ) Iſt die Gegenſeitigkeitsverſicherung Handelſache im Sinne des

§ 101 GVG. ? Dagegen der Wortlaut des § 16 VAG. Das

preuß. Stempelgeje enthält in Tarifnummer 70 eine Befreiungs

vorſchrift für provinzielle, auf Umlage beruhende Gegenſeitigkeita :

anſtalten, die nicht die Erzielung von Gewinn bezweđen.
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.

§ 1 VAG. unterwirft der Beaufſichtigung „ Privatunter

nehmungen , welche den Betrieb von Verſicherungsgeſchäften

zum Gegenſtande haben" . Mit dem gelegentlichen verein

zelten Abſchluß von Verſicherungsverträgen hat das Geſek

nichts zu tun und verbietet ihn auch nicht. Solche Abſchlüſſe

kommen vor , wenngleich ſie verſicherungstechniſch und wirt

ſchaftlich unhaltbar erſcheinen ; ſie können ſowohl als von

einem Einzelunternehmer abgeſchloſſene Verſicherungsverträge,

wie als vorübergehende Bildung einer Gegenſeitigkeitsgeſell

ſchaft in die Erſcheinung treten. Darüber hinaus fordert der

Begriff der Unternehmung eine gewiſſe Konſiſtenz und Selb

ſtändigkeit des Betriebes, es muß, wie bei der Beratung des

Gefeßes im Kommiſſionsbericht zu § 1 feſtgeſtellt wurde, eine

Geſchäftsgebarung vorliegen , „ welche die fortdauernde Er

zielung eines gewiſſen Komplexes von Verſicherungsgeſchäften

bezweckt“ : 8). Damit entfällt die Anwendbarkeit des Geſekes

auf die zahlreichen Unterſtüßungs- und Hilfskaſſen , die ſich

von vornherein in ihrer Tätigkeit auf einen geſchloſſenen Per

ſonenkreis beſchränken . An der zivilrechtlichen Natur der von

ſolchen Vereinigungen mit ihren Mitgliedern abgeſchloſſenen

Verträge ändert dies nichts ; das Verſicherungsvertragsrecht

findet hier Anwendung, vorausgeſeßt ſelbſtverſtändlich , daß

im übrigen der Vertrag fich als Verſicherung erweiſt, ein

Erfordernis, von dem noch zu ſprechen ſein wird 89) .

Des weiteren findet das Aufſichtsgeſek bei einer Reihe

von Verſicherungsunternehmungen nicht oder nur in be

ſchränktem Maße Anwendung , nämlich bei den auf Grund

A

88) Bericht der Reichstagskommiffion zu § 1 VAG. am Schluffe.

89) Gegen die Aufnahme des Moments des planmäßigen Großbetriebes

in die Begriffsbeſtimmung Ehrenberg S. 61 ff. Unleugbar

bietet die Anwendung des Entw. auf die Kleinbetriebe des Verfiches

rungsweſens große Schwierigkeiten , noch mehr gilt dies von den

Verträgen, die nicht in den Rahmen eines Geſchäftsbetriebe fallen .

Alen dieſen Unbequemlichkeiten geht der Schw . E. (Schweizer Ents

wurf] aus dem Wege ; er ſoll keine Anwendung finden auf Vers

träge, die von den der Staatsaufſicht nicht unterſtellten Vereinen

abgeichloffen werden ( Art. 79, vgl. Botſchaft S. 25).
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landesgeſeklicher Vorſchriften errichteten öffentlichen Verſiche

rungsanſtalten ſowie bei den Transportverſicherung , Ver

ficherung gegen Kursverluſte oder ausſchließlich Rückverſiches

rung betreibenden Unternehmungen (S$ 116 , 119 VAG.) .

Alerdings ſind auch in den Schlußbeſtimmungen des Ent

wurfs für dieſe Anſtalten Ausnahmen vorgeſehen ; immerhin

greift hier der Reichsgeféßgeber bedeutend tiefer ein als im

Aufſichtsgeſek.

Viel wichtiger als dieſe Unterſchiede im äußeren An

wendungsgebiet iſt die tiefgehende innere Verſchiedenheit zwi

ſchen beiden Geſekgebungen . An keiner Stelle des Entwurfs

iſt das Aufſichtsgeſek erwähnt , nirgends wird auf die Ent

ſcheidung der Aufſichtsbehörde verwieſen 9 ). Beide Geſeke

haben das gleiche Ziel , den Schuß der Verſicherten . Wäh

rend der Entwurf , wie oben gezeigt wurde , hauptſächlich

durch Aufſtellung zwingender Rechtsnormen dieſem Ziele zu

ſtrebt, ſieht das Aufſichtsgeſeß das wichtigſte Schußmittel in

der Prüfung und Feſtlegung des Geſchäftsplans , nach dem

der Verſicherer zu arbeiten hat, und zu dem namentlich auch

die allgemeinen Verſicherungsbedingungen gehören . Der Ver

ficherer iſt verpflichtet, ausſchließlich die von der Aufſichts

behörde genehmigten Verſicherungsbedingungen dem Vertrage

zu Grunde zu legen , er muß fie vor Abſchluß jedes Ver

trages dem Verſicherungsnehmer aushändigen , und er darf

zu Ungunſten des Verſicherten abweichende Vereinbarungen

nur aus beſonderen Gründen und nur nach ausdrücklichem

Hinweis und mit ſchriftlicher Einwilligung des anderen Teils

treffen (S$ 9, 10 VAG.) 91) .

Nur nebenher ſei bemerkt, daß hiermit dem praktiſchen

Ergebniſſe nach die Schriftlichkeit des Verſicherungsvertrags

zur Regel gemacht wird , wenigſtens inſofern , als der In

halt des Vertrags in der Hauptſache Schriftform erhält . 2) .

90) Ganz anders Bähr $$ 3, 4 und der Schw . E. Artt. 4, 75.

91 ) Augnahmen in § 10 Abſ. 2, 3 .

92) Dem praktiſchen Ergebniſſe nach : denn der Antragſteller muß den
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Juriſtiſch freilich iſt das Geben und Nehmen der Bedin :

gungen für den Vertragsabſchluß unerheblich; nach dem Ent

wurf kann der Antrag des Verſicherten, die Annahmeerklärung

des Verſicherers mündlich erfolgen , gleichgültig iſt, ob die

Aushändigung der allgemeinen Verſicherungsbedingungen

ſchon vorher ſtattgefunden hat und ob Abweichungen zu

Ungunſten des Verſicherten ſchriftlich oder mündlich verein

bart ſind.

Wenigſtens muß man ſo entſcheiden, wenn man der bei

Schaffung des Aufſichtsgeſekes von den maßgebenden Faktoren

vertretenen Anſicht beitritt , daß den Beſtimmungen der

$ 9 , 10 privatrechtliche Bedeutung nicht innewohne. Die

Richtigkeit dieſer Anſicht unterliegt freilich gegründeten Be

denken 93).

Empfang der Verficherungsbedingungen durch beſondere Empfange:

beſcheinigung beſtätigen ; abweichende Beſtimmungen bedürfen ſeiner

ſchriftlichen Einwilligung; damit wird alles erreicht, was andere

Gefeße durch die Forderung der Schriftlichkeit des Vertragsſchluſſes

erzielen wollen .

93) Ber. der Reichst. Romm. zu § 9 BGA. Stenogr. Ber. (1900/1902 )

S. 2368 ff. Die Bedenken können hier nur kurz angedeutet wer:

den . 88 9, 10 enthalten nicht Beſchränkungen der Gewerbefreiheit,

ſondern legen dem Verſicherer unmittelbar gewiſſe Pflichten gegen:

über dem Antragſteller auf. Damit wird die Schlußfolgerung

aus dem allgemeinen Charakter der auffichtegeſeßlichen Verbote

(ſiehe oben S. 38) hinfällig. Hat der Antragſteller, dem die Bes

dingungen vorenthalten ſind, einen Anſpruch auf Aushändigung ?

Die Frage muß bejaht werden. Wenn ohne Vorlegung der Bes

dingungen abgeſchloſſen worden iſt , muß als Wille der Parteien

angenommen werden, daß die allgemeinen Verſicherungsbedingungen

Anwendung finden follen . Das gilt namentlich auch für die Fälle

des § 10 Abſ. 2 VAG. Erklärt man Verträge, inſoweit fie jenen

Beſtimmungen zuwiderlaufen, nicht gemäß § 134 B.GB. für nichtig,

jo müßte doch § 823 A6. 2 B.SB. Blat greifen . Sehr trichtig

ſind die $S 9, 10 namentlich im Verhältnis zu § 6 des Entw.;

man feße den Fall, die Bedingungen ſeien nicht ausgehändigt, der

Vertrag mündlich geſchloffen unter ſtillſchweigender Zugrundelegung

der allgemeinen Bedingungen des Verſicherers ; die nachträglich

überſandte Polize weicht von dieſen zu Ungunſten des Verſicherten

.
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Daß der Entwurf vereinzelt von den für den Betrieb

des Verſicherers maßgebenden Geſchäftsbeſtimmungen und von

dem Geſchäftsplan ſpricht, wurde ſchon erwähnt94). Die

Entſcheidungen der Aufſichtsbehörde haben innerhalb ihrer

Zuſtändigkeit hier unmittelbare privatrechtliche Bedeutung.

Denn nur der genehmigte Geſchäftsplan iſt maßgebend, und

der Verſicherer kann ſich nicht etwa darauf berufen , daß er

tatſächlich nach ganz anderen Grundſäßen verfahre. Zweifel

hafter iſt es , ob auch die im Verwaltungswege genehmigte

Änderung des Geſchäftsplans für den Verſicherten von Be

deutung iſt. Dies iſt für die Fälle, in denen der Entwurf

vom Geſchäftsplan ſpricht, zu bejahen95).

Am innigſten iſt die Berührung von Verwaltungsrecht

und Privatrecht in der Lehre von der Prämienreſerve. Ein

mal enthält das Aufſichtsgeſek hierüber Beſtimmungen von

unmittelbar zivilrechtlichem Charakter (8 61 Abſ. 2, 3 VAG.),

ſodann aber will auch der Entwurf die Prämienreſerve

berechnung zur Grundlage von privatrechtlichen Anſprüchen

erheben. Die Entſcheidungen der Aufſichtsbehörde über die

Geſtaltung der Rechnungsgrundlagen des Lebensverſicherers

ab; gilt dann $ 6 ? Die Antwort muß verneinend ausfallen ;

näher fann auf die Frage hier nicht eingegangen werden .

94) Oben S. 21 f.

95) Die Begr. ſchweigt über alle dieſe Fragen. In $$ 35, 150 kann

als geltende Geſchäftsbeſtimmung" oder als Geſchäftsplan nur in

Frage kommen, was aufſichtsbehördlich genehmigt iſt; die Geneh

migung ichafft erſt den Geſchäftsplan. Dies gilt aber nur, ſoweit

die Geſchäftsbeſtimmungen überhaupt genehmigungsbedürftig find,

alſo zum Geſchäftsplan im Sinne des VAG. gehören ; das iſt

namentlich bei den Tarifen in der Schadensverſicherung nicht der

Fall. Wie die Änderung der Geſchäftsbeſtimmungen während der

Dauer des Vertrages wirkt, ſagt der Entw . nur, wo er von den

Tarifen ſpricht (S$ 35, 165) ; hier ſoll die Änderung wirkungslos

ſein. Im übrigen ergibt ſich für SS 35, 150 nicht bloß aus dem

Gegenfaß , ſondern aus dem Sinn der Beſtimmungen , daß der

jeweils geltende Geſchäftsplan maßgebend iſt. Für Gegenſeitigkeita:

vereine iſt noch § 41 VAG, und RG. XLIX, 195 zu beachten.
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wirken alſo unmittelbar auf die Rechtsbeziehungen zwiſchen

den Vertragsteilen ein .

Keinerlei Beſtimmungen enthält der Entwurf über die

Wirkungen des Untergangs des Verſicherungsunternehmens,

mag dieſer durch Auflöſung der verſichernden Geſellſchaft,

durch Übertragung des Verſicherungsbeſtands an einen an

deren Verſicherer oder endlich durch behördliche Konzeſſions

entziehung herbeigeführt werden . Es bleiben die allgemeinen

Beſtimmungen des bürgerlichen Rechts maßgebend , ſofern

nicht die Löſung der auftauchenden Fragen aus den Normen

des Aufſichtsgeſeßes zu entwickeln iſt96).

Endlich iſt über die Rückwirkung des Entwurfs auf das

Aufſichtsgeſeß ein Wort zu ſagen . Für die fünftighin zu

treffenden Entſcheidungen der Aufſichtsbehörde iſt natürlich

das Vertragsgeſeß von größter Bedeutung. Die zwingenden

Beſtimmungen des Entwurfs ſind zwingend auch für die Auf

ſichtsbehörde in dem Sinne , daß ein hiervon abweichender

Inhalt der allgemeinen Verſicherungsbedingungen nicht ge

nehmigt werden darf. Soweit der Entwurf nachgiebiges

Recht enthält , iſt deſſen Bedeutung für die Verwaltungs

behörde von Fal zu Fall zu prüfen . Allgemein läßt ſich

nur ſagen, daß Verſicherungsbedingungen , die dem Entwurfs

recht entſprechen , nicht aus dem Grunde verworfen werden

können, „weil der Geſchäftsplan geſeßlichen Vorſchriften zu

widerlaufe " ($ 7 Ziff. 1 VAG.) , oder weil ,, Tatſachen vor

liegen , welche die Annahme rechtfertigen , daß ein den Ge

ſeßen entſprechender Geſchäftsbetrieb nicht ſtattfinden werde"

(S 7 Ziff. 3) . Darüber hinaus iſt eine rechtliche Bindung

der Aufſichtstätigkeit durch das Entwurfsrecht nicht anzu

erkennen .

.

VII .

Der Entwurf gibt , wie bereits erwähnt wurde , eine

Beſtimmung des Begriffs der Verſicherung nicht. In dem

96 ) SS 41 , 43, 61 BUG. Schw . E. Art . 35 .
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oben (S. 12) wiedergegebenen § 1 begnügt er ſich damit,

zu ſagen , welche Verpflichtungen Verſicherer und Verſicherter

durch den Abſchluß des Vertrages übernehmen. Er folgt

damit einerſeits dem Bürgerlichen Geſekbuch, das im beſon

deren Teil des Rechts der Schuldverhältniſſe regelmäßig in

gleicher Weiſe verfährt, andererſeits dem Verſicherungs

aufſichtsgeſeß. Die Begründung hält (S. 54) eine Begriffs

beſtimmung für nicht möglich , andererſeits für entbehrlich,

weil Zweifel nur in verhältnismäßig ſeltenen und eigenartig

geſtalteten Fällen ſich ergeben würden. Beide Gründe find

nicht recht ſtichhaltig. Troßdem iſt der Entwurf im Recht,

wenn er es vorzieht, zu normieren, ſtatt zu definieren. Die

Begriffsbeſtimmung iſt Sache der Geſeßešauslegung . Da der

Entwurf das Verſicherungsrecht als Beſtandteil unſeres

Privatrechts erſchöpfend ordnet , muß es möglich ſein , den

Begriff der Verſicherung aus ſeinen Beſtimmungen heraus

zu entwickeln . Dabei muß von vornherein abgelehnt werden,

daß das gewonnene Ergebnis ohne weiteres auf andere Ge

feße übertragen wird, namentlich kann bei der grundfäßlichen

Verſchiedenheit des Aufſichtsrechts und des Vertragsrechts die

Gleichheit des Begriffs des Verſicherungsgeſchäfts für beide

nicht als ſelbſtverſtändlich angenommen werden ?) .

Der Entwurf teilt in Schadensverſicherung und Per

ſonenverſicherung ein ; für beide gibt er ein ganzes Syſtem

gemeinſamer Vorſchriften. Daraus ſcheint mit Notwendiga

keit zu folgen , daß der Entwurf einen einheitlichen Begriff

des Verſicherungsvertrags vorausſeßt . Ein ſolcher Begriff

würde freilich nur dann Daſeinsberechtigung beſißen , wenn

er gleichzeitig weit genug wäre, um Schadens- und Lebens

verſicherung zu umfaſſen, und eng genug, um Bürgſchaft und

Garantieverſprechen , Spiel und Wette u . a . m . vom Kreiſe

der Verſicherungen auszuſchließen. Aber bleiben wir bei der

erſten Frage , ob das Entwurfsrecht tatſächlich dazu nötigt,

einen ſolchen einheitlichen Begriff zu ſuchen . Sicherlich nicht

97) Vgl. Ehrenberg S. 54.
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ſchon dann , wenn es eine Reihe von Rechtsſäßen gibt, die

das Geſeß auf Schadens- und auf Perſonenverſicherung für

anwendbar erklärt, ſondern erſt dann, wenn dieſe Vorſchriften

auch wirklich geeignet ſind , den von ihnen betroffenen Tat:

beſtand als eine zivilrechtlich ſelbſtändige und beſonders ge

artete Vertragsart darzuſtellen. Sehen wir nun die Vor

ſchriften des erſten Abſchnitts des Entwurfs näher an , fo

müſſen die Beſtimmungen über die Polize , über die Ver

jährung , über die Verſicherungsagenten , auch die Beſchrän:

kungen der Vertragsfreiheit in $87–9 außer Betracht bleiben,

weil ſie für Perſonen- und Schadensverſicherung zwar ge

meinſames, aber nicht einheitliches Recht ſind , weil ſie alſo

die beiden Tatbeſtände zwar wirtſchaftlich gleich behandeln,

aber nicht juriſtiſch vereinheitlichen 98). Daß der Verſicherte

die vereinbarte Prämie zu entrichten hat (§ 1 Abſ. 2), ergibt

nur , daß es ſich in beiden Fällen um entgeltliche Verträge

handelt . Es verbleiben die Vorſchriften über die Gefahr und

den Verſicherungsfall. Aber auch dieſe gelten nicht in gleicher

Weiſe für Schadens- und Perſonenverſicherung. Denn eine

Gefahr, die der Verſicherer übernimmt, gibt es bei der ganzen

Erlebensfallverſicherung überhaupt nicht; die Begründung

meint (S. 168) zwar nur, daß die betreffenden Vorſchriften

„ praktiſch " außer Betracht bleiben, aber das Wort „ praktiſch "

kann geſtrichen werden ' ). Eine Begriffsbeſtimmung der Ver

98) Es iſt einmal etwas rein willkürliches , ob man dieſe Dinge für

die verſchiedenen Verſicherungszweige in gleicher Weiſe ordnet , ſo:

dann darf über der äußerlich hergeſtellten Einheit nicht überſehen

werden , daß beiſpielweiſe die rechtliche Bedeutung der Polize in

der Lebensverficherung und in der Schadensverſicherung eine völlig

verſchiedene iſt.

99) Das Wort Gefahr iſt doppelſinnig. Es tann die dem Verficherten

drohende Möglichkeit des Eintrittes eines ſchadenbringenden Ereig

niffes bedeuten. Die Übernahme dieſer Gefahr durch den Verſicherer

ift Inhalt des Vertrages bei der Schadensverſicherung. In dieſem

Sinne ſpricht § 14 des Entw . (vgl . § 53) von der Übernahme der

Gefahr. Das paßt auf die Schadens- und Unfallverſicherung, allens

falls noch auf die Todesfallverficherung, nimmermehr aber auf die
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ficherung, die auf einen Teil der Lebensverſicherung nicht an

wendbar iſt, hat jedoch keinen Wert. Und ſchließlich paſſen

auch die Beſtimmungen des Entwurfs über den Verſiche

rungsfall nicht durchweg auf die Lebensverſicherung 100). Da

mit iſt erwieſen , daß der Entwurf nur aus an ſich völlig

berechtigten Gründen der Geſekestechnik daran feſtgehalten

hat, Schadensverſicherung und Perſonenverſicherung zu einer

äußeren Einheit zu verbinden, daß aber dieſe Syſtematik nicht

dazu nötigt, einen einheitlichen Rechtsbegriff des Verſicherungs

vertrags anzuerkennen 101) .

Eine andere Frage iſt es , ob denn überhaupt die Mög

lichkeit einer ſolchen einheitlichen Begriffsbeſtimmung bleibt.

Und auch das wird folgerichtig zu verneinen ſein . Auf den

alten Streit und auf die zahlreichen Löſungsverſuche kann

nicht ausführlicher eingegangen werden 102) . Nur vom Stand

ErlebensfaKverficherung. In einem anderen Sinne iſt Gefahr das

Riſiko, das der Verficherer läuft ; dieſes Riſiko iſt bei jeder Vers

ficherungsart vorhanden , weil fie ſonſt kein gewagtes Geſchäft

wäre ; Gefahr in dieſem Sinne iſt aber ein Tatbeſtandsmerkmal

nicht bloß der Verſicherung, ſondern jeden gewagten ( aleatoriſchen )

Vertrages.

100) Nämlich aus den in Anm. 99 berührten Gründen paſſen die Vor

ichriften über die Anzeige nicht auf die Erlebensfallverſicherung

( 8 161 Sat 1 , Begr. S. 181 ) .

101 ) Daß der Entwo. allgemeine Vorſchriften voranſtellt, rechtfertigt fich

als techniſches Mittel zur Vereinfachung des Gefeßesteytes. Im

übrigen eignen ſich große Teile der Perſonenverſicherung zu gleich

mäßiger Behandlung mit der Schadensverſicherung. Der Entw. geht,

wie ſich noch zeigen wird , hierin nicht weit genug. Bähr ent

hält, von den oben S. 21 erwähnten SS 3, 4 abgeſehen, faſt gar

feine allgemeinen Beſtimmungen, erklärt aber in $ 60 eine Reihe

von Vorſchriften über Schadensverſicherung für anwendbar auf

die Lebensverficherung. Der Schw . E. geht im allgemeinen Teil

weiter als der deutſche, bringt aber in dieſem Abſchnitt auch Be

ſtimmungen , die nur für die Schadensverſicherung Sinn haben ,

z. B. Art. 40.

102) Die Erörterungen über die juriſtiſche Natur der Leben @ verſicherung

(vgl . hierzu jeßt Bendix in Zeitſchr. für die geſ. Verſicherungs

wiſſenſchaft Bd. III S. 490 ff.) ſtellen ſich von Hauſe aus ne
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punkt des Entwurfs aus ſei einiges bemerkt . Daß auch die

Perſonenverſicherung das Verſprechen enthalte, den durch

Eintritt des Verſicherungsfalls verurſachten Schaden zu er

feßen, lehnt der Entwurf unzweideutig ab . Sie iſt alſo nicht

die Zuſicherung der Befriedigung des durch Eintritt eines

ungewiſſen Ereigniſſes hervorgerufenen Geldbedarfs. Sie iſt,

wie ſchon erwähnt, nicht notwendig Übernahme einer Gefahr ;

wenn man, um dieſes Erfordernis feſtzuhalten, das Erleben

eines beſtimmten Alters als eine Gefahr auffaßt, gegen die

fich der Verſicherte ſchüßen will, ſo rettet man das Prinzip

auf Koſten des geſunden Menſchenverſtandes. Und beſtimmt

man Verſicherung als das entgeltliche Verſprechen einer Lei

ftung für den Fall des Eintritts eines ungewiſſen Ereigniſſes,

ſo iſt das richtig , aber der Begriff iſt dann ein ſo weiter,

daß er auch andere Verträge verſchiedenſter Art mit ein

ſchließt103).

andere Aufgabe, nämlich die theoretiſche Rechtfertigung des Ans

ſpruchs auf Herausgabe der Prämienreſerve. Es darf aber heute

als feſtſtehend gelten, daß ein ſolcher Anſpruch, auch wo er kraft

Gefeßes beſteht, mit dem Weſen der Lebensverficherung nichts zu

tun hat , ſondern auf der Fineintragung eines der eigentlichen

Verſicherung fremden Elements in den Vertrag beruht.

103) Zur Kritik des Gefahrbegriff: Cojad § 129 unter 6 b. Er

ſelber feßt in der 5. Aufl. an Stelle der Gefahr den Geldbedarf,

deſſen Vorhandenſein nicht nach Lage des Einzelfalles, fondern nach

durchſchnittlicher Verkehrsanſchauung beurteilt werden ſoll. Aber

auch dieſes Merkmal verſagt völlig bei der auf das Erleben bei:

ſpielsweiſe des 40. oder 50. Lebensjahrs geſtellten Verficherung.

In der 6. Aufl. iſt an Stelle des Geldbedarfs das nach wirtſchafts

licher Anſchauung vorhandene Intereſſe getreten, ein juriſtiſch nicht

greifbares und nicht verwertbares Ding. Von den Begriffs

beſtimmungen älterer Entwürfe iſt die des preuß. Entw . Art. 327

unzulänglich (Motive S. 209), der bayeriſche in Artt. 800, 827

und der Dresdener in Art. 894 unterſcheiden zwiſchen Schadens

und Summenverſicherung, Båbr beſtimmt in § 1 als Verpflichtung

des Verſicherere die Leiſtung einer Geldzahlung bei dem als un

gewiß vorausgelegten Eintritt eine beſtimmten Ereigniſſe , was

teils unrichtig, teile zu unbeſtimmt iſt.

-
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Zu poſitiven Ergebniſſen gelangt man auf Grund des Ent

wurfs erſt, wenn man Perſonenverſicherung und Schadensver

ficherung, jede für ſich, begrifflich zu beſtimmen ſucht. Das

Weſen der leßteren iſt verhältnismäßig leicht aus dem Ent

wurf zu entwickeln . Sie iſt die entgeltliche Übernahme der

Verpflichtung zum Erſaß des durch den Eintritt einer Gefahr

entſtandenen Vermögensſchadens. „ Durch den Eintritt des

Verſicherungsfalls “ ſagt zwar der Entwurf, indeſſen geht es

nicht an , in die Erklärung hineinzunehmen , was ſelbſt erſt

zu erklären iſt. Indem der Entwurf dies tut , nicht durch

die ſonſtige Faſſung des § 1 , lehnt er erſt ab , den Begriff

der Verſicherung zu beſtimmen 104) . Die Abgrenzung der

Schadensverſicherung gegenüber anderen Vertragskategorien

dürfte in den drei Momenten gegeben ſein , daß fie ein

entgeltliches Rechtsgeſchäft, daß ſie ein ſelbſtändiger Vertrag,

keine Nebenabrede iſt und daß fie nur Erſaß wirklichen

Schadens bezweckt.

Mehr Schwierigkeit bietet die Beſtimmung des Weſens

der Perſonenverſicherung. Hier iſt der Verſicherer ver

pflichtet , nach dem Eintritte des Verſicherungsfalles den

vereinbarten Betrag an Kapital oder Rente zu zahlen oder,

ſoweit eine nicht in Geld beſtehende Leiſtung vereinbart iſt,

dieſe zu bewirken. Damit wird , wie die Begründung

S. 56 bemerkt , der Begriff und die Bezeichnung der

Summenverſicherung abgelehnt ; es handle ſich bei der Per

ſonenverſicherung auch um Naturalleiſtung, wie ärztliche

1
104) Auch die Begr. vermeidet es S. 55, 88, fich näher übe Bes

griff des Verſicherungsfalls auszuſprechen. Zu den im Text ans

gedeuteten Begriffsbeſtimmungen iſt nur zu bemerken , daß der

Begriff der Gefahr näherer Erläuterung bedürftig idyeinen könnte ;

im Begriff der Gefahr liegt notwendig die Ungewißheit des

Schadene, nicht aber die Zufälligteit des gefährdenden Ereigniffes.

Nicht zum Begriff der Verficherung gehört der Großbetrieb oder

der Abſchluß auf Grund einer mathematiſch -ftatiſtiſchen Berech

nung ; beides find nicht Rechtberforderniſſe , ſondern Grundlagen

wirtſchaftlich richtiger Geſchäftsführung.
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Behandlung, Arznei u . dgl . Die Beiſpiele laſſen ſich ver

mehren. Es ſteht nichts im Wege, eine Invalidenverſicherung

in der Weiſe abzuſchließen, daß Gewährung des Unterhalts

in Naturalbezügen , Aufnahme in eine Verpflegungsanſtalt

gewährt wird. Selbſt die Lebensverſicherung wird häufig

nicht als Summenverſicherung abgeſchloſſen ; zahlreiche Sterbe

kaflen übernehmen die Beſorgung des Begräbniſſes ihrer

Mitglieder , und gewähren nur nebenher oder eventuell eine

Geldleiſtung 105). In dem Ausdruck Summenverſicherung

ſteckt freilich ein richtiger Gedanke , der auch dem Entwurf

nicht fremd iſt; es ſoll geſagt werden , daß geleiſtet wird

ohne Rückſicht auf den Vermögensſchaden , den der Verſicherte

erlitten hat , und ohne Rücficht auf das Vorhandenſein der

Bedürftigkeit. Damit ſteht nicht im Widerſpruch , daß die

Verpflichtung des Verſicherers zur Naturalleiſtung nur ein

tritt , ſobald und ſolange der Fall des Bedarfs überhaupt

gegeben iſt; hieraus ergibt ſich eine Reihe von Ähn

lichkeiten für die Schadensverſicherung und die das Ver

ſprechen einer Naturalleiſtung umfaſſende Perſonenverſiche

rung ; nur beſteht der grundlegende Unterſchied, daß dort ein

Vermögensſchaden eingetreten ſein muß , während die Per

ſonenverſicherung dieſen Nachweis nicht erfordert 106) . Des

105) Es läßt fich in dieſer Form auch die Witwen- und die Erlebens

fallverficherung denken ; ſolche Witwen- und Altersverſicherungee

verträge famen und kommen tatſächlich vor, wenngleich fie nicht

von Verſicherungsanſtalten abgeſchloffen werden. Für eine Art

der Perſonenverficherung feßt der Entw . die Gewährung einer Geld

ſumme als notwendiges Begriffsmerkmal voraus . Vgl. übrigens

$ 25 Invalidendetj.Gel.

106 ) Es iſt ein Doppeltes, worin fich verſchiedene Arten der Perſonen

berficherung an die Schadensverſicherung annähern und den Chas

rakter der reinen Summenverſicherung verleugnen : einmal iſt der

Umfang der Leiſtung des Verficherere, wenn fie nicht Geldleiſtung

iſt, tein abſolut beſtimmter, ſondern richtet ſich nach den beſonderen

Bedürfniſſen und Verhältniſſen des Leiſtungsempfängers ; hier bes

ſteht alſo die auf Treu und Glauben beruhende Pflicht des Em

pfängere, nicht durch eigenes Handeln die Leiſtungepflicht des

Zeitſchrift für Qandelsrecht. Bd. LV. 4
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weiteren iſt die Perſonenverſicherung Verſicherung einer Per

ſon, wie ſchon ihr Name beſagt ; das ſoll heißen, daß nicht

Vermögensintereſſen den Gegenſtand der Verſicherung bilden,

ſondern perſönliche Güter, Eigenſchaften und Zuſtände. An

erſter Stelle iſt das Leben der verſicherten Perſon zu nennen,

an zweiter die Geſundheit, an dritter die Erwerbsfähigkeit .

Unter dieſe drei Kategorien dürften ſich alle zur Zeit be

triebenen Perſonenverſicherungen bringen laſſen. Die noch

im allgemeinen Landrecht erwähnte Verſicherung der Freiheit

iſt heute verſchwunden 107).

Verſicherers zu vergrößern. Sodann bedeutet vielfach der Verſiche:

rungsfall zugleich eine Gefahr für den Verſicherten, die Vermögenss

gefährdung iſt zwar nicht Vorausſeßung, wohl aber regelmäßiger

Beteggrund für den Vertragsabſchluß. Daraus ergeben fich für

den Verſicherten ähnliche Pflichten, wie in der Schadensverſicherung.

Es ergibt ſich aber weiter, daß dieſe Verficherungen auch in der

Art abgeſchloſſen werden können , daß nur der wirkliche Schaden

erſeßt wird , dann find fie Schadensverſicherungen ( Begründung

S. 56) , und es gibt ſchließlich feine Art der Perſonenverſiche

rung , mit Auſnahme der Verficherung auf den Erlebensfall , die

nicht auch als Schadensverſicherung denkbar wäre , jo kann ſich

z. B. der Gläubiger auf den Fall des Todes ſeines Schuldners

verſichern. Wird eine ſolche Schadensverſicherung tagiert ($ 52

des Entw .), fo fieht ſie allerdings einer Perſonenberficherung fehr

ähnlich ; ganz verkehrt aber wäre es , etwa die Unfallverſicherung

als taxierte Schabensverſicherung aufzufaffen . Für den Gefeßgeber

ergibt fich als praktiſche Folge, daß gewiffe Perſonenverſicherungs

zweige ( Unfall-, Kranten , Invaliditätêperficherung) in vielen

Beziehungen ähnlich wie die Schadensverſicherung zu regeln find.

Vom theoretiſchen Standpunkt aus fann fich nur noch fragen , ob

die Lebensverſicherung , ſoweit fie reine Summenverſicherung iſt,

nicht als ganz ſelbſtändige Vertrag& art auch gegenüber den übrigen

Zweigen der Perſonenberficherung zu bezeichnen iſt; der entgegen :

geſeßte Standpunkt des Entw. iſt auch theoretiſch richtig. Indeffen

hat die Frage keine große Bedeutung .

107 ) Gegenſtand der Perſonenberfidherung iſt eine Perſon , richtiger ein

perſönlicher Zuſtand, die Perſon braucht nicht Verſicherter, auch nicht

Bezugsberechtigter, fie kann ein „ Anderer“ ſein (S$ 149, 170 ).

Unter die Verſicherung der Erwerbsfähigkeit fällt auch die Arbeits

loſenverſicherung, die wohl regelmäßig Perſonenverſicherung iſt,

.
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Das Ereignis , deſſen Eintritt den Verſicherungsfall bildet,

muß endlich ein ungewiſſes ſein . Ob es überhaupt eintritt

oder wann es eintritt oder beides muß zweifelhaft ſein .

Hierin liegt das einzige notwendig Gemeinſame für Schadens:

verſicherung und Perſonenverſicherung 108) .

Dem Entwurf iſt dieſes Erfordernis der Ungewißheit

nicht fremd; indeſſen hebt er es nur für einen Einzelfall be

ſonders hervor. An ſich verſteht ſich das Erfordernis der

Ungewißheit als ein objektives , ſo daß eine Verſicherung

ungültig wäre, wenn bei Schließung des Vertrags tatſäch

lich feſtſteht, daß der Verſicherungsfall eingetreten iſt, oder

daß er nicht mehr eintreten kann . Dem bereits erfolgten

Eintritt ſteht es gleich, wenn der Verſicherungsfall eintreten

muß, der Nichteintritt alſo nach dem gewöhnlichen Lauf der

Dinge bei Abſchluß des Vertrags bereits ausgeſchloſſen iſt.

Hiervon gilt eine Ausnahme für die Lebensverſicherung 109).

Der Entwurf läßt aber auch eine Verſicherung zu , die in

einem vor dem Vertragsſchluß liegenden Zeitpunkte beginnt

(§ 2 Abſ. 1 ) ; die Verſicherung iſt dann gültig , auch wenn

objektiv bereits Eintritt oder Nichteintritt des Verſicherungs

falls feſtſtand. In dieſem Falle muß jedoch an die Stelle

der objektiven Ungewißheit die ſubjektive treten ; der Entwurf

erklärt den Vertrag für nichtig , wenn entweder der Ver

wenngleich fie der Schadensverficherung beſonders nahe ſteht und

auch als ſolche denkbar iſt. Von der Lebensverſicherung abgeſehen

werden tatſächlich nur ſolche Perſonenverſicherungezweige betrieben ,

die den wirtſchaftlichen Zweck einer Schadenadeckung verfolgen,

und es iſt auch zweifelhaft , ob die Staatsgewalt überhaupt ohne

dieſe Vorausſeßung den Betrieb neuer Perſonenverſicherungen zu:

laſſen wird. Indeffen läßt fich die zukünftige Entwidelung nicht

überſehen , und der Gedanke einer Verſicherung gegen Eheſcheidung

iſt tatſächlich ſchon aufgetaucht. Auch die Verficherung der

Freiheit ( $S 1975 ff. Aug. IR. II 8) tönnte einmal in neuen

Formen wiederauſleben .

108) Vgl. hierzu Anm. 104.

109) Der Verſicherungsfall muß eintreten , wenn er der Tod iſt, unge:

wiß iſt hier nur der Zeitpunft des Eintritts .
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1

ſicherer wußte, daß der Verſicherungsfall nicht mehr eintreten

konnte , oder der Verſicherte wußte , daß der Verſicherungs

fall bereits eingetreten war ; hier iſt hinzuzufügen oder

eintreten mußte“, ein Fall, der namentlich für die Haftpflicht

verſicherung, die auch die Begründung S. 57 als Beiſpiel

erwähnt , von Bedeutung iſt. Solche Verträge ſind nichtig,

nicht bloß (wegen Irrtums oder Betrugs) anfechtbar. Wie

es ſteht, wenn für keine Partei mehr ſubjektive Ungewiß

heit beſteht, ſagt der Entwurf nicht ; hier liegt ein Schein

geſchäft vor, das nach § 117 B.GB. zu beurteilen iſt 110).

VIII.

Im allgemeinen gelten für Abſchluß und Inhalt des

Verſicherungsvertrages keine Beſonderheiten gegenüber an

deren Verträgen . Nur für einzelne Punkte enthält der Ent

wurf, namentlich in ſeinem erſten Abſchnitt, Sondervorſchriften .

Das Wirkſamwerden von Willenserklärungen iſt nach den

allgemeinen Grundfäßen des bürgerlichen Rechts zu beurteilen,

.

110) Ähnlich wie § 2 der preuß. Entw. in Art. 344 ; die in Abj. 2

aufgeſtellte Rechtsvermutung lehnt unſer Entw. mit Recht ab. Vgl.

ferner § 785 HGB., § 19 Bähr. Der Schw . E. will die Ver:

ficherung mit Rüdwirtung nur für Feuerberſicherung im Ausland

belegener Sachen, Transport- und Rückverſicherung zulaſſen (Art. 11 ) .

Daß es dem Eintritt des Verficherungsfalls gleichſtehen muß, wenn

die Möglichkeit des Nichteintritts ausgeſchloſſen iſt, iſt zweifellos ;

ſelbſtverftändlich iſt im Text vorau gefeßt, daß auch der Eintritt

des Verſicherungsfalles , jedoch ohne Vorwiſſen des Verficherten,

vor den Abichluß des Vertrages fällt. Im übrigen iſt zweifelhaft,

ob praktiſcherweiſe an der Richtigteit überhaupt feſtzuhalten iſt ;

eine Durchbrechung iſt es ſchon, wenn nach § 34 Abſ. 2 der Vers

ficherer im Falle der auf Kenntnis des Verſicherten beruhenden

Nichtigkeit gleichwohl bis zum Schluſſe der laufenden Verfiche:

rungsperiode die Prämie erhalten foll. Wil der Verſicherer, ſobald

er den Sachverhalt erfährt , oder im umgekehrten Falle der Ver

ficherte den Vertrag beſtehen laſſen , ſo liegt für den Gefeßgeber

kein rechter Grund vor , dem durch Nichtigkeitserklärung entgegen

zutreten. Vgl. ferner Könige im „ Recht“ 1903 S. 379 ff.
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nur für einen Einzelfall, nämlich für die vom Feuerverſicherer

dem Hypothekengläubiger des verſicherten Gebäudes zu machen

den Mitteilungen , trifft der Entwurf die beſondere Beſtim

mung, daß mit der Abſendung eines eingeſchriebenen Briefs

die Mitteilung als erfolgt gilt 111) .

Die Verſicherung wird entweder auf beſtimmte Zeit

oder mit unbeſtimmter Dauer abgeſchloſſen. Der Entwurf

läßt die lebenslängliche Verſicherung zu und beſchränkt auch

im übrigen die Dauer der Verſicherung nicht. Nur die ſtill

ſchweigende Verlängerung des Verhältniſſes durch Nichtkündi:

gung iſt zwingend, und zwar für beide Teile, beſchränkt; ſie gilt

für höchſtens ein Jahr 112). Iſt die Prämie nach beſtimmten

Zeitabſchnitten berechnet, ſo gelten dieſe als Verſicherungs

periode, ein Begriff, den der Entwurf vielfach verwendet,

wird die Prämie durch einmalige Zahlung geleiſtet oder für

längere als einjährige Zeiträume berechnet, ſo iſt als Ver

ſicherungsperiode der Zeitraum eines Jahres anzunehmen 113) .

111) $ 99. Über die materielle Bedeutung der Mitteilungen fiehe unten .

Der Begr. S. 137 fann durchaus beigetreten werden. Troßdem

iſt eine ſolche dereinzelte Regelung , in der allzu leicht ein argu

mentum e contrario gefunden werden könnte , recht bedenklich.

$ 99 ſoll nur für Mitteilungen, nicht für die nach § 94 des Entw. ,

$ 1128 B.GB. zu machenden Anzeigen gelten, obgleich der Unters

ichied zwiſchen beiden ein rein konſtruktiver iſt. Viel erwägens

werter iſt Art. 41 des Schw . E.: Mitteilungen des Verſicherers

an Verſicherungsnehmer und Berechtigte erfolgen gültig an die

legte bekannte Adrefle. Am richtigſten iſt wohl, ganz zu ſchweigen ;

die Verkehrsübung wird leicht den praktiſchen Weg finden.

112) $ 65 ; vgl. oben Anm . 80. Daß lebenslängliche und langfriftige

(mehr als zehnjährige) Verſicherungen ohne jedes Kündigungsrecht

des Verficherers wie des Verſicherten geſchloſſen werden können , iſt

bedenklich und ſteht mit dem in § 65 zum Ausdruck gekommenen

Gedanken , wie auch mit SS 567 , 624 , 724 B.GB. nicht im

Eintlang.

113) 8 13 ; über deſſen teilweiſe zwingende Straft Begr. S. 69. Die

Beſtimmung gewinnt auch für die Auslegung des § 43 VAG.

Bedeutung. Die Dauer der Verſicherung fann auch nach be

ſtimmten Ereigniſſen bemeffen werden ( verſicherte Reiſe in der

I .



54 Behrend : Entw . eines RG. über den Verficherung & vertrag.

Der Beginn der Verſicherung wird durch den Vertrag be

ſtimmt; in fingulärer Weiſe ſchreibt der Entwurf vor , daß

die Verſicherung mit der Mittagsſtunde des Tages , an dem

der Vertrag abgeſchloſſen wurde , beginnen ſoll, wenn die

Dauer der Verſicherung nach Tagen, Wochen, Monaten oder

einem mehrere Monate umfaſſenden Zeitraum beſtimmt iſt 114 ).

Die Verjährungsfriſt für alle Anſprüche aus dem Verſiche

rungsvertrage, aber nur für dieſe , nicht für die Anſprüche

aus dem Mitgliedſchaftsverhältnis beim Gegenſeitigkeitsverein ,

bemißt der Entwurf auf zwei Jahre, bei der Lebensverſiche

rung auf fünf Jahre ; die Verjährung beginnt mit dem Schluß

des Jahres, in welchem die Leiſtung verlangt werden kann.

Verlängerung der Verjährungsfriſt iſt nach § 225 VGB.

ſchlechthin , Abkürzung nach dem Entwurf zu Gunſten des Ver

ſicherers unzuläſſig. Die häufig fich findende Vertrags

beſtimmung , daß der Verſicherte den Anſpruch auf die Lei

ſtung binnen einer beſtimmten Friſt bei Verluſt ſeiner Rechte

gerichtlich geltend machen müſſe, wird für nichtig erklärt; zu

läffig bleibt aber die Vereinbarung einer binnen beſtimmter

Friſt zu erwirkenden ſchiedsgerichtlichen Entſcheidung unter

Ausſchluß des Rechtswegs 115) .

1

Transportverſicherung) ; maßgebend bleibt die Art der Berechnung

der Prämie. Für lebenslängliche Verficherungen mit einmaliger

Prämienzahlung iſt § 13 anwendbar, weil regelmäßig die Berecha

nung auf Grund eines Tarifs mit Jahresprämien erfolgt ; immer

hin empfiehlt fich Alarſtellung im Gefeß .

114 ) § 3 , der nach Art. 1 VJ des Nebenentwurfs auf die Seeberſiches

rung erſtredt werden ſoll. Weshalb die Regel nur in den im

Tegt erwähnten Fällen Geltung haben ſoll, ſagt die Begr. S. 59

nicht.

115) Das Bedürfnis nach einer Abkürzung der Verjährungsfriſt erkennen

nach dem Vorgange von SS 2347 Aug. 2A. II 8 alle früheren

Entwürſe an . Der Schw . E. hat eine allgemeine Verjährungsfriſt

von zwei Jahren (Art. 43 ). Für die Seeverſicherung bleibt es

bei § 905 HGB. Nach § 137 des Entw . foll bei ſogenannter

durchgehender Verſicherung ( Sees und Binnentransportverſicherung)

die Friſt fünf Jahre betragen. – Bezieht ſich die zwingende Bes

ſtimmung des § 10 Abſ. 2 auch auf $ 137 ? Die Frage tann
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Leiſtungsort iſt für den Verſicherer ſeine gewerbliche

Niederlaſſung, ſofern ſich nicht aus der Natur des Schuld

verhältniſſes ein anderes ergibt , und entſprechend für den

Verſicherten gemäß § 269 B.GB. Wohnſiß oder gewerbliche

Niederlaſſung ; Änderungen nach der Entſtehung des Schuld

verhältniſſes ändern den Leiſtungsort nicht. Nur für die

Verpflichtung des Verſicherten zur Prämienzahlung gilt ein

anderes ; hier iſt der jeweilige Wohnſiß oder die jeweilige

Niederlaſſung Leiſtungsort. Der Verſicherte hat aber Geld

(nicht bloß die Prämie , wie § 29 des Entwurfs ſcheinbar

beſtimmt) dem Verſicherer auf ſeine Gefahr und Koſten zu

übermitteln. Dieſe Verpflichtung fält fort , wenn der Ver

ficherer die Prämie regelmäßig abholen läßt , und tritt erſt

wieder ein , wenn der Verſicherer ſchriftlich anzeigt , daß er

die Übermittlung verlange. Nur die lektere Beſtimmung

iſt zwingend; im übrigen wird der Leiſtungsort und damit

auch der Gerichtsſtand in erſter Linie durch den Vertrag feſt

geſeßt116).

praktiſch werden, wenn nach § 177 Nr. 3 die Binnenlaskoverſiche:

rung den zwingenden Vorſchriften unterworfen wird ; wird dann

ein Schiff mittels durchgehender Polize gegen See- und Binnen:

gefahr verſichert, ſo iſt zweifelhaft , wie weit die Vertragsfreiheit

der gefeßlichen Verjährungsfriſt gegenüber reicht. - $ 10 gilt auch

für Anſprüche Dritter, die in die Forderung eintreten , z. B. der

Qypothefengläubiger. Für regelmäßig wiederkehrende Leiſtungen

des Verſicherers (Renten) gilt § 197 B.GB.

116) S$ 29 , 30 , 36. – Über die frühere Praxis RG. XXII, 51 .$S

Art. 23 Abſ. 4 des Schw . E. , der ausdrüdlichen Widerruf der

Übung verlangt, drückt denſelben Gedanken wie $ 30 weniger

glüdlich aus . Fraglich iſt es, wie weit die übung des Abholens

auch dritten Perſonen ( Erwerber der verſicherten Sache) zu gute

Selbſtverſtändlich kann in der regelmäßigen Abholung

auch unter Umſtänden eine ſtillſchweigende, den urſprünglichen

Vertrag abändernde Vereinbarung gefunden werden . Vgl. noch

Bähr $ 70, VAG. 88 86, 115.

1
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IX .

„Verträge ſind ſo auszulegen , wie Treu und Glauben

mit Rückſicht auf die Verkehrsfitte es erfordern " (8 157 B.GB.) .

Von jeher hat es als Grundſaß des Verſicherungsrechts ge

golten, daß hier in hervorragendem Maße Treu und Glauben

gegenüber dem Wortſinn der Vertragsbeſtimmungen zur Gel

tung zu bringen ſeien. Als ein gegenſeitiges Vertrauens

verhältnis , als contractus uberrimae fidei wurde der Ver

ficherungsvertrag bezeichnet. So allgemeine und verſchwim

mende Säße waren für den Entwurf unverwendbar. In

einer Reihe von Einzelbeſtimmungen , namentlich auch von

ſolchen, die für alle Verſicherungszweige Geltung beanſpruchen ,

zeigt ſich ſein Beſtreben , möglichſt nach Billigkeit zu verfahren8

und an Vertragsverleßungen nicht ſchwerere Folgen zu knüpfen,

als fittliche und wirtſchaftliche Rückſichten zuläſſig erſcheinen

laſſen. Auf dieſe Tendenz des Entwurfs iſt bereits hinge

wieſen worden 117) .

In SS 7 , 8 ſtellt der Entwurf zwei ganz allgemeine

Säße über die Folgen einer Verlegung des Vertrags durch

den Verſicherten auf 118) . Hat der Verſicherte eine vor dem

Eintritt des Verſicherungsfalls binnen einer beſtimmten Friſt

vorzunehmende Handlung unterlaſſen und iſt vertragsmäßig

beſtimmt, daß dieſe Verſäumung das Erlöſchen der Anſprüche

oder einen ſonſtigen Rechtsnachteil für den Verſicherten zur

Folge haben ſoll, ſo tritt der Rechtsnachteil nicht ein , wenn

die Verſäumung den Umſtänden nach als eine unverſchuldete

anzuſehen iſt und die verſäumte Handlung unverzüglich nach

geholt wird“ . Nach dem Eintritt des Verſicherungsfalls foll

.

117) Es bedarf keiner ausdrüdlichen Erwähnung , daß auch für den

Verſicherten das Gebot treuer Vertragserfüllung gilt . Auch zu

Gunſten des Verſicherers find die Vertragebeſtimmungen , ſowie

ſonſtige ihn verpflichtende Erklärungen (z. B. die Weiſungen der

$$ 56, 172) nicht nach dem Wortlaut, ſondern nach der redlichen

Verkehrsfitte auszulegen. – Vgl. übrigens Begr. S. 78.

118 ) Vgl . Bähr SS 36, 69, Schw . E. Art. 42.
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die Verlegung einer Obliegenheit des Verſicherten gegenüber

dem Verſicherer das Erlöſchen des Verſicherungsanſpruchs oder

einen ſonſtigen Rechtsnachteil nur dann nach ſich ziehen

dürfen, wenn die Verlegung argliſtig erfolgt iſt; wegen einer

nicht argliſtigen Verlegung darf der Verſicherer nur einen

vertragsmäßig feſtzuſeßenden Geldbetrag von höchſtens fünf

dom þundert der vom Verſicherer zu zahlenden Summe als

Strafe fordern (§ 9) 119) .

Mit dieſen in § 9 für zivingend erklärten Vorſchriften

will der Entwurf das im Verſicherungsweſen beſonders auss

gebildete Syſtem der Verwirkungsklauſeln einſchränken. Daß

dieſes Syſtem Auswüchſe gezeitigt hat , wird nicht zu be

ſtreiten ſein . Die Praxis der unteren Gerichte hat ſeit

langem verſucht, entgegen dem Wortlaut der Verſicherungs

bedingungen das Verſchuldungsprinzip zur Geltung zu

bringen 120) ; das Reichsgericht hat jedoch , namentlich in

neueren Entſcheidungen , dieſe Art der Vertragsauslegung

als unzuläſſig verworfen 121). Der Entwurf unterſcheidet

ſcharf zwiſchen den vor und den nach dem Eintritt des Ver:

ficherungsfalls zu erfüllenden Verpflichtungen. Iſt der Ver

ficherungsfall eingetreten, ſo hat der Verſicherte nach der Be

1119) Zur Faſſung der $$ 7-9 fei bemerkt : der Ausdrud Rechts

nachteil“ fann Mißverſtändniſſe erregen ; er ſcheint auch fonſt in

Gefeßen , wenigſtens in privatrechtlichen , kaum vorzukommen.

, Nachteil" oder nachteilige Folge dürften den Sinn der Bes

ſtimmung ebenſo treffen . – Der Betrag, welchen der Verſicherer„

zu zahlen hat ", in $ 9 am Schluſſe iſt ſelbſtverſtändlich der jes

weilige Entſchädigungsbetrag, nicht die Verſicherungsſumme ſchlechts

hin . Zweifelhaft wird die Anwendbarkeit des § 9 einmal , wenn

der Verſicherer wiederkehrende Leiſtungen (Renten), ſodann, wenn

er außer der Geldzahlung oder anſtatt ihrer Naturalleiſtungen

( Reparatur, þeilung , Verpflegung) zu gewähren hat. In den der

Berechnung zu Grunde zu legenden Betrag find Nebenleiſtungen

des Berficherers ( Erſas bon Roften nicht einzurechnen . Im übri:

gen finden die Vorſchriften des B.GB. über die Vertragsſtrafe,

auch das richterliche Ermäßigungsrecht, Anwendung.

120 ) Ehrenberg S. 81 f.

121 ) 3. B. RG. XVI, 121 , XLIX, 290, L, 295 .
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gründung (S. 65) ein Recht auf die Leiſtung erworben , das

ihm nicht ohne dringende Gründe wieder entzogen werden

darf. Der Unterſchied liegt nicht bloß darin , daß in dem

einen Falle jede Fahrläſſigkeit des Verſicherten , im anderen

nur ſeine Arglift den Verſicherer befreit: hier hat der Ver

ficherer die Argliſt zu beweiſen , dort der Verſicherte den

Mangel des Verſchuldens. Und während 8 gefliſſentlich

den ganz allgemeinen und farbloſen Ausdruck „Obliegenheit“

wählt, bezieht ſich § 7 nur auf Handlungen, die binnen be

ſtimmter Friſt vorzunehmen ſind. Hierher gehört auch nicht

die Verpflichtung zur Anzeige von Gefahrerhöhungen oder

zur Zahlung der Prämie , über die der Entwurf beſondere

Beſtimmung trifft. Es verbleibt ſonach dem $ 7 ein ſehr

beſchränktes Anwendungsgebiet 122).

Unter den Verpflichtungen , die der Verſicherte nach Ein

tritt des Verſicherungsfalls zu erfüllen hat, ſteht obenan die

Pflicht, dem Verſicherer unverzüglich Anzeige zu machen

(8 37) . Für den Verſicherer iſt die Erfüllung dieſer Anzeige

pflicht geradezu eine Lebensfrage ; nur ſo wird er in den

Stand geſeßt , den Urſachen für den Eintritt des Verſiche

rungsfalls nachzuforſchen und einer Vergrößerung des Scha

dens entgegenzutreten . Das gibt auch der Entwurf zu und

durchbricht den allgemeinen Grundſaß des § 8 durch eine

Reihe von ſehr verwickelten Sondervorſchriften 123). Das

Ergebnis iſt folgendes :

An ſich gilt teils zwingend, teils nachgiebig die

geſekliche Regel, daß nur argliſtiges Verhalten dem Ver

-
-

122) Die Verpflichtungen des Verſicherten, die vor Eintritt des Verfiches

rungsfalls zu leiſten find, find - abgeſehen von der Zahlung der

Prämie und der Anzeige einer Gefahrerhöhung - ſelten an bes

ſtimmte Friſten gebunden, vielmehr handelt es ſich meiſtens um die

dauernde Herſtellung beſtimmter Zuſtände (Schußvorrichtungen ,

Schildflauſel in der Feuerverſicherung ). Beſtimmte Friften foms

men namentlich für neben der Prämie zu entrichtende Geldleiſtungen

des Verſicherten in Betracht.

123) SS 91 , 105, 115, 173.
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.

ficherten ſchadet. Iſt erſichtlich das Gegenteil gewollt, ſo iſt

das unbeachtlich gegenüber dem Willen des Geſeßes : bei der

Haftpflichtverſicherung, der Lebensverſicherung, der Unfallver

ficherung, falls nicht der Unfall nur vorübergehende Minde

rung der Erwerbsfähigkeit zur Folge gehabt hat 124) , und,

ſolange nicht eine Kaiſerliche Verordnung gemäß § 178 Nr. 1

ergangen iſt, bei den nicht beſonders geregelten Verſiche

rungsarten. Der Verſicherer trägt die Beweislaſt für die

Argliſt des Verſicherten. Bei der Feuerverſicherung , der

Viehverſicherung und der Hagelverſicherung kann die geſek:

liche Regel durch Vereinbarung ausgeſchloſſen werden , je

doch nur ſo weit , daß auch jedes Verſchulden dem Ver

ficherten ſchadet. Der Verſicherte hat den Mangel des

Verſchuldens zu beweiſen. Er kann ſich aber auch da

durch gegen die Folgen der Verlegung ſeiner Anzeigepflicht

ſchüßen , daß er nachweiſt, es habe der Verſicherer ander

weit rechtzeitig Kenntnis von dem Verſicherungsfall erlangt ;

weiſt dementgegen der Verſicherer ihm Argliſt nach , ſo

tritt wiederum der Rechtsnachteil ein 125) . Dieſelben Säße

gelten auch für die Unfallverſicherung, wenn der Unfal nur

eine vorübergehende Verminderung der Erwerbsfähigkeit zur

Folge hat ; hier muß aber der Verſicherer weiterhin nach :

.124) $ 173 ſtellt auf den objektiven Erfolg des Unfalls ab, nicht auf

den Umfang des Anſpruchs, den der Verſicherte erhebt. Der Entw .

fügt die weitere Einſchränkung hinzu, daß zur Zeit der Erſtattung

der Anzeige bereits die Heilung eingetreten iſt. Verzögert alſo der

Verſicherte abſichtlich die Heilung, um noch vor deren Eintritt die

Anzeige erſtatten zu fönnen , ein Fall, der bei leichteren Unfällen wohl

bentbar iſt, ſo ergibt fich allerdings aus § 8 die richtige Folge,

daß der Verſicherer frei wird, nur muß er hier den ſehr ſchwierigen

Beweis der Argliſt führen. Nach dem Wortlaut des Entw . fallen

übrigens unter § 173 nicht die Fälle, wo durch den Unfall die

Erwerbsfähigkeit gar nicht vermindert worden iſt, ein gewiß nicht

beabſichtigtes Ergebnis.

125) Das iſt nicht ausdrücklich außgeſprochen , ergibt fich aber aus dent

Zuſammenhalt der Beſtimmungen und namentlich aus der Alge

meingültigkeit des § 8, aus dem die S$ 91 , 105, 115, 173 ergänzt

werden müffen .
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weiſen , daß im Zeitpunkt der Anzeige bereits die Heilung

eingetreten iſt126). Für die von den zwingenden Vorſchriften

des Gefeßes befreiten Verſicherungszweige, namentlich für

Transport-, Kredit-, Kursverluſt- und Rückverſicherung, gilt

jene Vorſchrift nur, ſoweit Abweichendes nicht vereinbart iſt.

In allen Fällen haftet aber der Verſicherte für jedes

Verſchulden in der Verlegung der Anzeigepflicht wie anderer

Obliegenheiten ; dem Verſicherer erwächſt aus der Nichterfüllung

der Verpflichtung ein Anſpruch auf Schadenserſaß. Der Ver

ſicherte hat die Erfüllung oder die unverſchuldete Unmöglich

keit der Erfüllung, der Verſicherer die Höhe feines Schadens

und deſſen Zuſammenhang mit der Verlegung des Vertrags

nachzuweiſen . Namentlich wird er darlegen, daß er bei recht

zeitiger Anzeige in der Lage geweſen wäre, den Schaden ab:

zuwenden oder doch zu vermindern 127) . Den ſo begründeten

Erſaßanſpruch , der unter Umſtänden dem Verſicherungs

anſpruch gleichkommen kann , wird der Verſicherer im Wege

der Aufrechnung geltend machen . Es ſei nur beiſpielsweiſe

auf die Bedeutung hingewieſen , die dieſem Anſpruch des

Verſicherers für die Haftpflichtverſicherung zukommt. Daneben

bleibt dem Verſicherer in allen Fällen der Weg der Verein

.

126 ) Vgl. Anm. 124. Daß die Erwerbefähigkeit nur vorübergehend

vermindert war, hat nötigenfalls der Verſicherer zu beweiſen .

127) Nochmals zu § 173 : Der Unfall hat dauernde Erwerb@ unfähigkeit

zur Folge gehabt , der Verficherer weiſt aber nach, daß bei rechts

zeitiger Anzeige alsbaldige Heilung hätte erfolgen fönnen ; er hat

nur die geringere Leiſtung zu bewirfen , wird aber von dieſer auch

nicht durch die nach § 173 zuläſſige Verwirkungsklauſel frei.

Die Begr. erörtert S. 65 den Erfaßanſpruch des Verſicherers und

bemerkt bezüglich der Beweislaſt, daß nach allgemeinen Grundfäßen

es dem Verſicherer nicht nachteilig ſein könne , wenn der Sach :

derhalt durch vertrag widrige Verhalten des Verſicherten berdunkelt

werde. Das klingt , als ob die Nichtanzeige binnen der vertrags

mäßigen Friſt die Beweislaſt umkehre ; fo allgemein fann der Sas

aber nicht verſtanden werden ; iſt beiſpielsweiſe der Tod des Ver

ficherten dem Verſicherer nicht rechtzeitig angezeigt worden, ſo hat

dieſer trozdem zu beweiſen , daß er wegen Selbſtmordes nicht zu

leiften brauche.



Behrend : Entw. eines RG. über den Verſicherung &vertrag. 61

barung einer Vertragsſtrafe. Hier wie dort iſt der Ver

ficherte befreit , wenn er nachweiſt, daß ihn ein Verſchulden

nicht trifft , oder daß der Verſicherer anderweit rechtzeitig

Kenntnis vom Verſicherungsfall erlangt hat 128) .

Ohne Zweifel iſt das Beſtreben des Entwurfs gerecht

fertigt, unter Vermeidung ſchablonenhafter Geichförmigkeit

die einzelnen Verſicherungszweige entſprechend dem Verkehrs

bedürfnis zu regeln. Aber es muß doch bezweifelt werden,

ob es nicht möglich iſt, die Beſtimmungen über die Ver

wirkungsklauſeln einfacher und durchſichtiger zu geſtalten. Der

Entwurf will freilich auch die vertragsmäßige Feſtſeßung aller

ſonſtigen Rechtsnachteile den bezeichneten Beſchränkungen

unterwerfen ; hierher würden auch Kündigungsklauſeln, Feſt

feßungen über Erhöhung der Prämie oder Übernahme einer

Selbſtverſicherung gehören, die im Laufe des Verſicherungs

verhältniſſes nach Eintritt eines teilweiſen Schadens wirkſam

werden ſollen ; fraglich iſt, ob zu ſo weitgehender Beſchrän

kung der Vertragsfreiheit ein Bedürfnis beſteht.

Die Folgen der Nichtzahlung der Prämie ſind in 88 32

bis 34, 36 behandelt. Unter Prämien verſteht der Entwurf,

wie bereits erwähnt, auch die Beiträge der auf Gegenſeitig

keit Verſicherten . Dieſe Beiträge können ſowohl Vorprämien

wie Nachſchüſſe wie Umlagen ſein ( Begründung S. 56) .

Auch die für die ganze Dauer der Verſicherung entrichtete

einmalige Zahlung iſt Prämie im Sinne des Gefeßes . Aber

ſelbſt ſo iſt der Begriff noch zu eng ; als Prämie iſt alles

aufzufaſſen , was der Verſicherte dem Verſicherer für die

Tragung des Riſikos entrichtet, auch das Eintrittsgeld , das

vielfach bei kleineren Gegenſeitigkeitsvereinen gezahlt wird, und

das eine Art Kaution für künftige Beiträge darſtellende Lege

geld . Nicht Prämie iſt, was der Verſicherte dem Verſicherer

zur Vergütung von Auslagen zu zahlen hat , wie Stempel

oder Schreibkoſten , auch nicht wenn es in Form einer feſten

/

128) Den Schadenserſaß- und den Vertragsſtrafanſpruch hat der Vers

ficherer auch bei Zuwiderhandlungen, die unter § 7 fallen .
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Gebühr erhoben wird (Begr. S. 56), oder was als Vertrags

ſtrafe geſchuldet wird . Bleibt der Verſicherte mit ſolchen

Leiſtungen in Rückſtand, ſo gilt das allgemeine Prinzip des § 7 .

Bei der Prämienzahlung unterſcheidet der Entwurf zwiſchen

der erſten und den ſpäteren Prämien . Die erſte Prämien

zahlung iſt im Entwurf bezeichnet als diejenige, die vor oder

bei dem Beginn der Verſicherung zu erfolgen hat ; nicht ſowohl

darauf kommt es an, daß die Prämie als erſte zu zahlen iſt;

es muß der Abſicht der Parteien entſprechen, daß die Verſiche

rung erſt mit einer beſtimmten Zahlung beginnen ſoll 129) .

Damit ergibt ſich die richtige Würdigung des Falles, in dem

der Verſicherte fich zur Zahlung einer einmaligen Prämie für

mehrere Verſicherungsperioden verpflichtet, aber zunächſt nur

für eine Verſicherungsperiode Zahlung geleiſtet hat , hier iſt

gleichwohl nach der zu unterſtellenden Abſicht der Parteien

die Verſicherung in Kraft getreten . Wird die Einlöſungs

prämie , wie man die erſte Prämie bezeichnen könnte,

nicht rechtzeitig gezahlt , ſo iſt der Verſicherer von der Ver

pflichtung zur Leiſtung frei , wenn der Verſicherungsfall vor

der Zahlung eintritt139). Alſo auch nach Ablauf der Friſt

kann der Verſicherte zahlen und verpflichtet dadurch den Ver

ficherer zur Leiſtung , wenn nur der Verſicherungsfall nicht

vor der Zahlung eintritt . Das führt zu bedenklichen Folgen,

wobei gar nicht an unlauteres Verhalten des Verſicherten

gedacht zu werden braucht. Nach dem Entwurf würde z . B.

in der Haftpflichtverſicherung die Möglichkeit gegeben ſein,

129) $ 31 iſt alſo nicht anwendbar, wenn die erſte Prämie erlaſſen oder

geſtundet wird , wohl aber auch dann , wenn die Verſicherung in

einem vor dem Bertrageidluß liegenden Zeitpunkt beginnen fout.

(Begr. S. 82.)

130 ) „Der Verſicherer iſt frei“ iſt der techniſche Ausdruck des Entwurfs

für die Tatſache, daß der Verſicherte den Anſpruch fraft Gefeßes

auf die Gegenleiſtung des Verſicherers verliert, obgleich der Vertrag

beſteht; es handelt ſich in allen Fällen um eine Ausgeſtaltung der

für gegenſeitige Verträge geltenden Beſtimmungen des B.GB.

Die Verſicherungsbedingungen ſprechen in ſolchen Fällen gewöhnlich

von einem Außerkrafttreten oder Ruhen der Verſicherung.
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daß der Verſicherte erſt zahlt , wenn der Eintritt des Ver

ficherungsfalls bevorſteht, trobem aber entſchädigt wird .

Der Verſicherer kann ferner bei nicht rechtzeitiger Zah

lung der Einlöſungsprämie mit einmonatiger Friſt fündigen .

Aber die nachträgliche Zahlung, mag ſie vor oder nach Ein

tritt eines Verſicherungsfalles erfolgen , hebt die Wirkungen

der Kündigung wieder auf, wenn nur vor Ablauf der Rün

digungsfriſt gezahlt iſt. Das gilt auch, wenn ſtatt des Ver

ficherten ein dritter zahlt. Die zum Schuß des Verſicherten

gegebene Vorſchrift kann ſo zum privilegium odiosum wer

den , namentlich wenn er der Zahlung durch den dritten,

Z. B. der Entrichtung der Feuerverſicherungsprämie durch den

Hypothekengläubiger , gar nicht wirkſam widerſprechen kann

(8 100) . Die Wirkungen der Kündigung werden aufgehoben,

auch wenn die Zahlung nur zu dem ausgeſprochenen Zwecke

erfolgt , bis zum Ablauf der Kündigungsfriſt verſichert zu

ſein . Der Verſicherer hat keinen Anſpruch auf Prämie, je

doch ſoll ihm nach Billigkeit eine Entſchädigung der Ent:

wurf ſagt : „eine angemeſſene Geſchäftsgebühr “ gewährt

werden ; dieſe darf eine halbe Jahresprämie nicht überſteigen

(8 34 Abſ. 1) . Selbſtverſtändlich kann der Verſicherer auch

beim Vertrage verharren und die Prämie einklagen ; der Ver

ſicherte iſt an den Vertrag gebunden 13 1) .

131 ) Es iſt völlig gerechtfertigt, daß der Entw. ein Recht des Verſicherten ,

durch Nichtzahlung der erſten Prämie den Vertrag aufzulöſen,

nicht kennt (vgl . für die Lebensverſicherung die beſondere Beſtim

mung des § 154 ). Die Regelung Bährs in § 6, die den Vertrag

mit Aushändigung des Verſicherungsſcheins und Zahlung der erſten

Prämie zuſtandekommen läßt und den Verſicherten das Recht gibt,

die Einlöſung zu verweigern, wirft Vertragsabſchluß und Haftung

aus dem Vertrage zuſammen. Der Schw . E. unterſcheidet nicht

zwiſchen der erſten und den folgenden Prämien.
über die Bes

ſonderheit des § 32 vgl. unten. Der nicht glüdliche Ausdruck

„ Geſchäftsgebühr“ entſtammt dem § 21 Abſ. 3 Bährs , beſſer

Vergütung der Geſchäftsuntoften " ( Art . 26 Abſ. 2 Schw . E. ),

vgl. § 894 HGB.: Vergütung (Riſtornogebühr)" und Motive zu

Art. 348 preuß. Entw.

D
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Wiederum andere ſind die Folgen einer Nichtzahlung der

nach dem Beginn der Verſicherung zu leiſtenden Prämie

( Folgeprämie) 132) . Um den Verſicherer hier in dieſelbe Lage

zu verſeken , die bei der Einlöſungsprämie durch die bloße

Tatſache der Nichtzahlung geſchaffen wird , bedarf es einer

beſonderen Erklärung des Verſicherers. Er kann nämlich

dem Verſicherten auf deſſen Koſten eine Zahlungsfriſt feßen .

Die Friſt muß mindeſtens zwei Wochen , bei der Gebäude

Feuerverſicherung mindeſtens einen Monat, betragen ; die Er

klärung muß ſchriftlich unter genauer Angabe der Rechts

folgen weiterer Säumnis erfolgen . Werden Zinſen oder

Koſten gefordert, ſo müſſen Zinsſaß oder Koſtenbetrag an

gegeben werden. Die Wirkungen der Nichtzahlung bis zum

Ablauf der Friſt ſind ähnliche wie die oben erörterten. Aber

der Verſicherer iſt nur dann frei, wenn der Verſicherte nach

Ablauf der Friſt im Verzuge iſt; unverſchuldete Säumnis

ſchadet dieſem nicht. Unter der gleichen Vorausſeßung kann

der Verſicherer kündigen , und zwar ohne Kündigungsfriſt;

Kündigung und Friſtbeſtimmung können nicht in einer Er

klärung erfolgen . Hat der Verſicherer mit Friſt gekündigt,

ſo kann der Verſicherte nicht mehr durch nachträgliche Zah

lung die Kündigung entkräften. Der Verſicherer kann für

die laufende Periode die Prämie troß der Kündigung bean

ſpruchen 188) .

1

132) Der vielfach gebrauchte Ausdruck , Erneuerungeprämie iſt unrichtig ;

die Prämienzahlung erneuert die Verſicherung nicht, dieſe dauert

vielmehr ohne weiteres fort.

133) $$ 33, 34, 90. Die Anſprüche auf Prämie , Zinſen und Roften

ſtehen ſelbſtändig nebeneinander, die Vorausſeßungen der Verwirkung

brauchen nur bei einem von ihnen vorzuliegen ( § 33 Ab . 3).

Sollen übrigens die Vorausſeßungen des Verzuges in § 33 (vgl .

§ 285 B.GB.) andere ſein wie in $ 7 ? Bähr § 32 ſah nur

eine Reſpektfriſt vor und verwies im übrigen auf den Geſchäfts

plan. Ähnlich wie unſer Entw ., aber minder ſtreng Art. 21 des

Schw . E.; fehr erwägen @wert der Gedante des Art. 22 , wonach

zweimonatiges Schweigen des Verſicherers nach Ablauf der Mahns

frift als Rüdtritt gilt ; nach unſerem $ 33 tann eine Erklärung
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Auch die Vorſchriften über die Folgen der unterlaſſenen

Prämienzahlung ſind zu Gunſten des Verſicherten für zwin

gend erklärt ($ 36) . Im Syſtem des Privatrechts charak:

teriſieren ſie ſich als Abänderungen des allgemeinen in § 326

B.GB. ausgeſprochenen Grundſaßes . Die ſich ergebenden

Zweifel find nicht durch iſolierte Unterſuchung der Entwurfs

beſtimmungen , ſondern im Zuſammenhang mit dem bürger

lichen Recht zu löſen.

X.

Dasſelbe gilt von einer anderen Materie, die grund

legende Bedeutung für den Verſicherungsvertrag beſigt. Dieſer

iſt ein aleatoriſches Geſchäft; der Verſicherer übernimmt in

jedem Falle ein Riſiko , nämlich entweder das Riſiko des Ein

tritts der verſicherten Gefahr, oder bei der Lebensverſicherung

das Riſiko , daß eine beſtimmte Perſon früher oder ſpäter

ſtirbt, als ſie nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte

ſterben müſſen 184). Um das im einzelnen Falle zu über

nehmende Riſiko zutreffend einſchäßen , die Gegenleiſtung des

Verſicherten richtig bemeſſen zu können, bedarf der Verſicherer

einer genauen Kenntnis dieſes Einzelriſikos. Weſentlich für

ihn iſt , daß er den Umfang der ihm aus der Verſicherung

drohenden Gefahr erfährt , weil er nur ſo die Summe der

übernommenen Riſikos durch die Summe der ihm verſprochenen

Leiſtungen ausgleichen kann . Allerdings handelt es ſich bei

den ſogenannten Gefahrumſtänden regelmäßig nicht „um Eigen

. I

.

des Verſicherers, ob er beim Vertrage beharrt , nicht erzwungen

werden.

134) Oben Anm. 99 , wo bereits der Unterſchied zwiſchen Gefahr und

Riſiko erörtert iſt. Bei der Lebensverſicherung kann das Miſiko in der

verſchiedenſten Weiſe auf Tod oder Leben mehrerer Perſonen ab

geſtellt ſein ; die Aufzählung der verſchiedenen theoretiſch unzähligen

Möglichkeiten hat kein juriſtiſches Intereſſe. Die Verſicherung

beruht auf richtiger Klaſſifizierung der Riſifen ; das Jdeal der Ver

ficherungstechnik iſt, für jedes einzelne Riſiko die der Wahrſchein

lichkeit des Verſicherungsfalls genau entſprechende Prämie zu finden .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV.
5
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ſchaften der Perſon oder der Sache, die im Verkehr als

weſentlich angeſehen werden“ (8 119 Abſ . 2 B.GB.) und der

Verſicherer könnte nach allgemeinen Grundſäßen den Vertrag

nicht anfechten , wenn er ſich über die Gefahrumſtände im

Frrtum befunden hat. Wenn der Entwurf die Pflicht

des anderen Teils, die Gefahrumſtände dem Verſicherer an

zuzeigen, beſonders geregelt hat, ſo liegt hierin eine Erweite

rung und beſondere Ausgeſtaltung der Irrtumslehre; die Be

ſtimmungen des bürgerlichen Gefeßbuchs über den frrtum

ſind erſeßt , ſoweit es ſich um die Kenntnis der Gefahrum

ſtände ſeitens des Verſicherers handelt 135).

Die Anzeigepflicht, die dem Verſicherten nach Abſchluß

des Vertrags obliegt , hat hiermit juriſtiſch nichts zu tun.

Sie folgt aus dem Vertrage ſelbſt. Die Anzeigepflicht, die

hier zunächſt erörtert werden ſoll und von der der Entwurf

in § 14 ſpricht, iſt rechtlich nicht als Verpflichtung des Ver

ficherten zu denken ; ihre Beobachtung iſt nur ein Erfordernis

des Vertragsſchluſſes oder genauer, ihre Verlegung eine Vor

ausſeßung des Rücktrittsrechts des Verſicherers. Von dieſem

Standpunkt aus iſt die Faſſung des § 14 nicht unbedenk

Ti 18 6) .

Kaum über einen Punkt im Verſicherungsweſen gehen

135 ) Näher fann auf die Frage, wie weit der Frrtum über die Gefahr:

umſtände unter § 119 Abſ. 2 fallen würde, hier nicht eingegangen

werden. Weſentlich im Sinne jener Vorſchrift iſt z. B. in der

Lebensverſicherung das Alter der Perſon , durch deren Leben das

Rifito beſtimmt wird. Dgl. hierzu Pland 3. Aufl. zu $ 119.

Für die Anwendung der Fretumslehre des B.GB. verbleibt noch

ein weites Gebiet ; die Anwendung der Beſtimmungen über Betrug

iſt unabhängig von dem Anzeigerecht des Entr . Vgl. noch

Schneider in Mitteil. f. die öffentl. Feuerberfich.Anſt." 1903

6. 102 ff.

136 ) § 14 Abſ.1 : „Wer einen Verſicherungsvertrag ſchließt, hat ...§

anzuzeigen ." (Für den Entw . Auhlenbed in Zeitſchr, für

Verſicherungewiſſenſch. Bd. IV, 20.) Ähnlich $ 806 HGB., Bähr

$ 22, Schw . E. Art. 5. Im preuß. Entw. lauten Artt. 346 und

614 verſchieden .

N
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die Anſichten ſo auseinander wie über die Grenzen der An

zeigepflicht. Rein theoretiſch genügt nur die Anzeige aller

erheblichen Gefahrumſtände; jede objektive Unrichtigkeit müßte

den Verſicherer befreien. Indeſſen iſt damit nicht auszu

kommen, da dieſe Theorie dem Verſicherten die Beurteilung

der Frage zumutet, welche Umſtände als erheblich in Betracht

kommen können ; darüber hat aber der Verſicherte kein Ur

teil , ſondern umgekehrt der Verſicherer. Die ausgebildete

Technik des Verſicherungsweſens feßt den Verſicherer in den

Stand , genau anzugeben, was als erheblich in Betracht

kommen kann ; der Verſicherer wartet deshalb nicht die Mit

teilungen des Verſicherten ab, ſondern er befragt dieſen über

das Riſiko und prüft es, wenn erforderlich, ſelber . Anders

nur in den Verſicherungszweigen , deren Technik ſich erſt zu

entwickeln beginnt ; aber auch hier iſt regelmäßig der Ver

ſicherer der ſachverſtändigere Teil 137).

Auf dieſem Boden entwickelt der Entwurf die Anzeige

pflicht in wenigen knappen Säßen. Anzuzeigen ſind nur die

erheblichen Gefahrumſtände; der Entwurf bezeichnet ſie in

§ 14 Abſ. 1 als die Umſtände, die für die Übernahme der

Gefahr erheblich find; ausführlicher, wenngleich in der Sache

übereinſtimmend , ſpricht das Handelsgeſezbuch in § 806

Abf. 1 von den Umſtänden, die wegen ihrer Erheblichkeit für

die Beurteilung der von dem Verſicherer zu tragenden Ge

fahr geeignet ſind, auf den Entſchluß des lekteren, ſich auf

den Vertrag überhaupt oder unter denſelben Beſtimmungen

einzulaſſen, Einfluß zu üben 138) . Anzuzeigen ſind aber nur

.

137) Die objektive Theorie beherrſcht das ältere Recht und noch heute

das Seerecht. Viel zu weit ging Bähr in § 22, der die Anzeige:

pflicht in eine Verpflichtung , auf Befragen Auskunft zu erteilen,

abidhwächte. Auf grundfäblich gleichem Standpunkt ſtehen der

Schw . E. (Urtt. 5-10) und unſer Entw. , was Rolli in der

Zeitſcr. für Verſicherung &wiſſenſch. Bd. III, 338 verkannt hat .

Vgl. f. Gierke in Holdheims Monatsſchr. 1903 S. 292.

138) Ähnlich Schw . E. Art. 5. Statt „Übernahme der Gefahr “ in

$ 14 wäre vielleicht Beurteilung der Gefahr " zu ſagen , womit

1
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die dem Verſicherten bekannten erheblichen Umſtände; Un

kenntnis ſteht der Kenntnis auch dann nicht gleich, wenn ſie

auf Fahrläſſigkeit beruht139). Einzig und allein argliſtige

Unkenntnis macht den Verſicherten verantwortlich ; ob die

Einführung dieſes Begriffs gerechtfertigt iſt, wurde oben

(S. 18) bereits in Zweifel gezogen . Bekannt iſt ein er:

heblicher Gefahrumſtand nur , wenn die Tatſache ſelbſt wie

auch die beſonderen Uinſtände, welche ihre Erheblichkeit

begründen 14 ), dem Verſicherten zum Bewußtſein gekommen

find. In dieſer Hinſicht wird nun überall da, wo dem ge

ſchäftsunkundigen Verſicherten der mit der Gefahr bis ins

einzelne vertraute Verſicherer gegenüberſteht, eine klare Rechts

lage geſchaffen durch die Fragepflicht des Verſicherers. Von

einer ſolchen Pflicht kann man freilich nur uneigentlich reden ;

die ſchriftliche und ſpezialiſierte (ausdrückliche) Befragung

wirkt nach § 17 für und gegen beide Teile . Der erfragte

Umſtand gilt im Zweifel als erheblich ; der Verſicherte hat

nur den Beweis übrig , daß die unvollſtändige oder ver

neinende Ausfüllung des Fragebogens auf den Entſchluß des

Verſicherers keinen Einfluß gehabt hätte . Auf der anderen

Seite darf der Verſicherte darauf vertrauen , daß der Ver

ficherer fich nach allen erheblichen Umſtänden erkundigt hat,

er braucht nicht anzuzeigen, wonach nicht gefragt iſt, und nur

wenn ihm Argliſt nachgewieſen wird , gilt die Anzeigepflicht

als verleßt 141).

Die Verlegung der Anzeigepflicht bleibt außer Betracht,

wenn der anzuzeigende Umſtand dem Verſicherer bekannt war,

an Stelle des Begriffs der verſicherten Gefahr (oben Anm. 99)

der des Riſikos gefekt wäre.

139) Anders der Schw . E. Art. 5 , 6, 8, 10.

140) Leşteres iſt namentlich wichtig in den Verſicherungszweigen , in

denen eine Fragepflicht des Verſicherers in dem ſofort zu erwähnen

den Sinne fich noch nicht entwickelt hat .

141 ) Damit iſt die Bedeutung des Fragebogens auf das richtige Maß

zurückgeführt gegenüber Art. 7 Schw . E. Nach § 27 Abſ. 2

fann der Verſicherer auch die Schriftlichkeit der Anzeige ſich aus:

bedingen, was regelmäßig geſchieht.
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als er den Vertrag abſchloß ( 15) . Auch hier ſteht Rennen

müſſen der Kenntnis nicht gleich ; argliſtige Unkenntnis wird nicht

beſonders erwähnt ; ſoll man annehmen , daß der Verſicherer,

der fich abſichtlich in Unkenntnis über erhebliche Umſtände

hält , hieraus Rechte herleiten kann ? Das Ergebnis würde

ſchwerlich befriedigen. Der Entwurf tut aber zum Schuße

des Verſicherten noch einen weiteren Schritt; kann er bes

weiſen, daß er die Anzeige ohne Verſchulden unterlaſſen hat,

ſo ſchadet ihm die Unterlaſſung nicht. Wie die Begründung

(S. 73) hervorhebt, kommt das Verſchulden namentlich in

Betracht für die Auslegung der vom Verſicherer geſtellten

Fragen und für die Beurteilung der Erheblichkeit des anzu

zeigenden Umſtands. Der Entwurf weicht hier von dem See

verſicherungsrecht ( S 806 ff. HGB.) in entſcheidender Weiſe

ab ; leßterem iſt das Verſchuldungsprinzip unbekannt142) .

Für die Zukunft ſoll auch im Seerecht der Grundſaß gelten,

daß unverſchuldete Verlegung der Anzeigepflicht dem Ver

ficherten nicht ſchadet.

Der unterbliebenen Anzeige ſteht die unrichtige gleich.

Das iſt ein Erfordernis der Logik ; zudem läßt ſich praktiſch

die Unterſcheidung zwiſchen Nichtanzeige und falſcher Anzeige

kaum durchführen 143) . Dementſprechend beſtimmt der Ent

wurf, daß die Erſtattung einer unrichtigen Anzeige über er

hebliche Umſtände als Verleßung der Anzeigepflicht gilt ; auch

hier wird der Verſicherte entſchuldigt, wenn der Verficherer

den wahren Sachverhalt kennt oder wenn Vorſaß oder Fahr

läſſigkeit (des Verſicherten) nicht vorlag. Die Gleichheit wäre

142 ) Vgl. jedoch die Abſchwächung der objektiven Theorie in $ 808

Abſ. 2 HGB.

143) Anders die herrſchende Lehre , f. aber Art. 346 preuß . Entw. , ROHG.

IX, 286. Der Saß der Begr. S. 71 f., bei unrichtiger Anzeige

könne es nicht darauf ankommen , ob die Unrichtigkeit dem An:

zeigenden bekannt war , iſt ſicherlich richtig; ein wirklicher Unter:

ichied liegt hierin deshalb nicht, weil auch hier der unrichtig

angezeigte Tatbeſtand felbſt dem Verſicherten zum Bewußtſein ge

kommen iſt. $$ 14 und 16 verlangen beide die vollſtändige und

richtige Anzeige.
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eine vollſtändige, wenn auch die Unrichtigkeit der Anzeige eine

erhebliche ſein müßte ; der Entwurf feßt das ſcheinbar nicht

voraus . In Wahrheit iſt es ſelbſtverſtändliche Vorausſeßung

und läßt ſich ohne Zwang mit dem Wortlaut der SS 16, 17

vereinigen. Auch hier wirkt der Fragebogen des Verſicherers

befreiend und verpflichtend ; hat der Verſicherte einen nicht

erfragten, aber trokdem erheblichen Umſtand angezeigt, iſt die

Anzeige aber unrichtig, ſo kann ſich doch der Verſicherer hierauf

nur berufen , wenn der Verſicherte argliſtig gehandelt hat.

Der Wortlaut des Entwurfs (8 17) führt freilich zu anderer

Auslegung.

Bei Verlegung der Anzeigepflicht unter den erwähnten

Vorausſeßungen kann der Verſicherer vom Vertrage zurück

treten . Der Vertrag iſt nicht nichtig, nicht anfechtbar, auch

das ſeerechtliche Prinzip , daß der Verſicherer von ſeiner Lei

ſtungspflicht frei wird , die Prämie aber fordern kann , hat

der Entwurf nicht angenommen 144). Der Vertrag beſteht

vielmehr und wird auch nicht durch Erklärung rückwirkend

vernichtet, ſondern nur für die Zukunft hinfällig. Die Folgen

des Rücktritts ſind die gleichen , wie ſie das Bürgerliche Ge

feßbuch für den Vertragsmäßigen Rücktritt vorſieht; die

empfangenen Leiſtungen ſind zurückzugewähren. Die Schwierig

keiten , die fich im einzelnen für die Durchführung dieſes

Grundſages ergeben , können hier nicht weiter verfolgt

werden 145) . Der Entwurf ſpricht den ſelbſtverſtändlichen

Saß, daß der Rücktritt auch nach Eintritt des Verſicherungs

falls erfolgen kann , nicht beſonders aus . Die Rüdtritts

friſt beträgt einen Monat, von Kenntnis der Verleßung an

gerechnet.

144) Ähnlich der Bähriche und der Schw . E. Der Rüdtritt fann

nicht erfolgen , wenn ſtillſchweigend auf die Geltendmachung der

Unrichtigkeit oder Unvolftändigkeit verzichtet worden iſt.

145) 8 346 Saß 2 und § 347 B.GB. werden zur Auslegung heran

zuziehen ſein . Wie iſt zu entſcheiden, wenn der Verficherer nicht

an den Verſicherten geleiſtet hat , ſondern gemäß § 54 Abſ. 2 an

den Mitverſicherer ?
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Iſt die Anzeigepflicht nur objektiv verleßt , trifft aber

den Verſicherten kein Verſchulden oder war der Umſtand dem

Verſicherten gar nicht bekannt 146) , ſo beſteht der Vertrag

weiter, der Verſicherer kann jedoch die entſprechende höhere

Prämie verlangen . Nicht aber , wie man erwarten ſollte,

vom Beginne des Vertrags an, ſondern nur für die Zukunft

und für die (bei Geltendmachung des Anſpruchs) laufende

Verſicherungsperiode 147) . Der Entwurf zieht aber noch eine

weitere Schranke für den Anſpruch des Verſicherers. Die „für

den Geſchäftsbetrieb des Verſicherers geltenden Beſtimmungen “

müſſen eine Entſcheidung für den gegebenen Fall enthalten .

Wird nach dieſen Beſtimmungen die nachträglich feſtgeſtellte

höhere Gefahr überhaupt nicht verſichert, ſo kann der Ver

ſicherer innerhalb eines Monats mit einmonatiger Friſt kün :

digen ; wird ſie verſichert, ſo kann er innerhalb derſelben

Friſt die tarifmäßige höhere Prämie verlangen. Die Rechts

natur der Geſchäftsbeſtimmungen bleibt im Entwurf völlig

im unklaren ; man erfährt nicht, worauf ſie beruhen ſollen,

wie ihr Vorhandenſein dokumentiert werden ſoll148). Was

die Lebensverſicherung angeht, ſo gehören fie freilich zu dem

im Aufſichtsgeſeß verlangten Geſchäftsplan ; im übrigen wird

ihr Vorhandenſein durch kein Geſeß erfordert und auch tat

ſächlich ſind ſie vielfach nicht vorhanden . Was aber werden

ſoll, wenn keine ſolche Geſchäftsbeſtimmungen vorliegen,

bleibt im dunkeln ; faſt ſollte man glauben , daß dann dem

Verſicherer weder Kündigungsrecht noch Anſpruch auf höhere

Prämie zukommen ſollt; das kann aber nicht im Sinne des

Entwurfs liegen 149) .

146) Beide Fälle ſtehen gleich (§ 35 Abſ. 1). Die nur ſubjektive Vers

leßung, die wegen anderweiter Kenntnis des Verſicherers ohne ob

jektiven Erfolg bleibt , iſt unerheblich.

147) $ 35 Abſ . 1 Sat 1. Für die Seeverſicherung würde bei objektiv

falſcher Anzeige weder ein Rüdtrittsrecht noch ein Anſpruch auf

höhere Prämie beſtehen . ( Begr. S. 204. )

148) Über den Einfluß von Änderungen der Geſchäftsbeſtimmungen fiehe

oben Anm. 95 .

149) Nach Bähr § 26 fann der Geſchäftsplan für objektive Unrichtig
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Zu den zweifellos erheblichen Umſtänden gehört es in

der Schadensverſicherung, daß bereits für das zu verſichernde

Intereſſe anderweit Verſicherung genommen iſt. Über die

bei der Doppelverſicherung zu erſtattende Anzeige ſind be

ſondere Vorſchriften gegeben, die in anderem Zuſammenhang

Erwähnung finden ſollen .

Endlich gilt für die Lebensverſicherung Beſonderes . Wie

erwähnt, liegt hier das Riſiko des Verſicherers darin , daß

eine beſtimmte Perſon (unter Umſtänden mehrere) entweder

die beim Vertragsſchluß angenommene Lebensdauer nicht er

reicht oder ſie überſchreitet. Mithin find Lebensalter und

Geſundheitszuſtand die beiden Momente, auf die ſich die Auf

merkſamkeit des Verſicherers richtet. Die Frage nach dem

Lebensalter wird bei jeder Lebensverſicherung geſtellt. Wird

fie falſch beantwortet, während im übrigen die Anzeigepflicht

nicht verleßt iſt, ſo hat der Verſicherer ein Rücktrittsrecht nur,

wenn er geſchäftsplanmäßig bei richtiger Altersangabe nicht

hätte verſichern dürfen ; anderenfalls vermindert ſich ſeine

Leiſtung im Verhältnis der richtigen Tarifprämie zu der

fälſchlich vereinbarten ; der Verſicherte hat kein Recht, durch

Nachzahlung der höheren Prämie die urſprüngliche Verſiche:

rungsſumme ſich zu erhalten . Ob die falſche Anzeige in

betrügeriſcher Abſicht gemacht iſt oder nicht, kommt nicht in

Frage. Den Fall, daß infolge der falſchen Altersangabe

die Prämie zu hoch bemeſſen iſt, erwähnt der Entwurf gar

nicht; hier hat der Verſicherte auch dann keinen Anſpruch ,

wenn ihn ein Verſchulden nicht traf 150) .

keiten Unverbindlichkeit und wahlweiſe Rüdtritt oder Anſpruch auf

höhere Prämie vorſehen. Der Schw . E. bindet den Verſicherer bei

objektider Unrichtigteit an den Vertrag.

150) 150 ; vgl. § 162. Der Entw. ſagt das Alter desienigen, auf

deſſen Perſon die Verſicherung genommen iſt “. Nimmt man den

einfachen Fall, daß ein Vater ſeinem Sohn ein beim Erleben des

20. Lebensjahres zahlbares Kapital verfichert, die Prämienzahlung

aber beim Tode des Vaters aufhören ſoll, ſo iſt die Verſicherung

auf die Perſon des Sohnes genommen ; das Riſiko knüpft fich aber
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Nach dem Geſundheitszuſtand wird nur gefragt, wenn

die Gefahr im vorzeitigen Tode der das Riſiko verkörpernden

Perſon liegt ; der Verſicherer muß aus leicht begreiflichen

Gründen auf den Verſuch verzichten , die in übernormaler

Lebenskraft liegende Gefahr zu ermitteln . Für die Verleßung

der Anzeigepflicht, wie ſie durch die Fragen des Verſicherers

nach dem Geſundheitszuſtand genau umgrenzt wird, hat der

Entwurf eine Art Verjährung geſchaffen ; ſind zehn Jahre

ſeit dem Vertragsſchluß verſtrichen , ſo kann der Verſicherer

nicht mehr zurücktreten 151) ; ob er nachträglich noch tarif

mäßige Zuſapprämien fordern kann, ſagt der Entwurf nicht;

die Frage muß folgerichtig bejaht werden . Übrigens bleibt

bei Argliſt des Verſicherten das Rücktrittsrecht beſtehen .

Die ſämtlichen Vorſchriften über die Anzeigepflicht find

zwingendes Recht zu Gunſten des Verſicherten 152) .

XI.

.

Wenngleich die Anregung zum Abſchluß des Vertrags

in vielen Fällen für manche Verſicherungszweige bildet

dies die Regel – vom Verſicherer gegeben wird , iſt doch

Antragſteller faſt immer der andere Teil. Gewöhnlich wird

das Vertragsangebot ſchriftlich , auf einem vom Verſicherer

entworfenen Antragsformular, gemacht153). Die Gebunden

heit des Antragſtellers regelt ſich nach allgemeinen Vor

ſchriften (S$ 145 ff. B.GB.) . Wie lange der Antragſteller

ohne ausdrüdliche Beſtimmung einer Friſt gebunden ſein

würde, iſt ſchwer zu ſagen, da die regelmäßige Überlegungs

und Erkundigungsfriſt (§ 147 Abſ. 2 B.GB.) ſich vielfach nicht

ebenſo an die Perſon des Vaters. Darüber iſt noch bei der Er:

örterung der Reben &verſicherung zu ſprechen.

151 ) Sogenannte Unanfechtbarkeit der Polize.

152) $$ 27, 36, 162. Über 8 26 ſpäter. Unrichtige Anzeige zu

Ungunſten des Verſicherten gibt dieſem kein Recht auf Änderung

des Vertrages, anders Schw . E. Art. 66.

153) Antragsſchein : Schw . E. Art. 4.

1
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.

ficher beſtimmen läßt. Deshalb pflegt der Verſicherer in das

Antragsformular eine feſtbeſtimmte Annahmefriſt aufzunehmen .

Der Entwurf hat es abgelehnt, die Frage zu regeln. Nur

für die Feuerverſicherung iſt die Gebundenheit des Antrag

ſtellers auf zwei Wochen beſchränkt (8 80) 154). An Stelle

dieſer Friſt kann auch eine andere feftbeſtimmte Friſt geſeßt

werden ; aber ungültig iſt eine nicht zeitlich feſt beſtimmte

Bindung des Antragſtellers, und zwar ſelbſt dann, wenn ſie

im Ergebnis zu einer kürzeren als der geſeßlichen Dauer

der Gebundenheit führen würde . Derartige Friſtbeſtimmungen

werden für nichtig erklärt 155). Die Vorſchrift, die auf der zu

treffenden Erwägung beruht , daß tatſächlich der Verſicherer

die Dauer der Friſt vorſchreibt , iſt vielleicht einzig in

unſerem Recht; ſie enthält ſtreng genommen keine Einſchrän:

kung der Vertragsfreiheit; denn ein Vertrag ſoll ja erſt ge

ſchloſſen werden ; gleichwohl kann ſie nach Inhalt und Zweck

im Sinne des Entwurfs unbedenklich zu den die Vertrags

freiheit beſchränkenden Vorſchriften gerechnet werden .

Der Vertragsſchluß iſt an keine Form gebunden ; das

Erfordernis der Schriftlichkeit aufzunehmen, hat der Entwurf

abgelehnt. Die Formfreiheit iſt ein unabweisbares Verkehrs

bedürfnis ; Schriftlichkeit fönnte nicht verlangt werden , ohne

Ausnahmen zuzulaſſen, die den Grundſag wieder durchbrechen

würden. Gleichwohl iſt die Schriftlichkeit die Regel , und

muß es , wie oben erwähnt , zufolge der aufſichtsgeſeßlichen

Vorſchriften in deren Geltungsbereiche ſein 156) . Allerdings

iſt der Vertrag nicht ein ſchriftlicher in dem Sinne , daß

beide Teile eine Vertragsurkunde unterzeichnen ; die Schrift:

lichkeit kommt vielmehr nur in dem Geben und Nehmen einer

/

154) Anders der Schw . E. Art. 2 : zehn Tage , bei ärztlicher Unters

ſuchung vier Wochen . Dies iſt zwingend (Art. 80) .

155) Die Friſt rechnet unter Abweſenden fingulärerweiſe von der Ab

fendung des Antrags .

156) Oben S. 40. Die älteren Entwürfe fordern Schriftlichkeit, ſtellen

aber das Geben und Nehmen der Polize dem ſchriftlichen Abſchluß

gleich, 3. B. Art. 330 preuß. Entw.
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vom Verſicherer unterzeichneten Urkunde, der Polize oder,

wie der Entwurf ſagt , des Verſicherungsſcheins zum Aus

druck. Die Ausſtellung einer Polize iſt nach dem Entwurf

für den Verſicherer obligatoriſch (§ 4) , nicht bedingt durch

ein Verlangen des Verſicherten ; die Prämie kann nur gegen

Aushändigung des Verſicherungsſcheins gefordert werden

(S 28) Indeſſen kann auf die Ausſtellung verzichtet werden,

und ein ſolcher Verzicht kann auch aus den Umſtänden unter

Beachtung der Gebräuche und Gewohnheiten des Handels

verkehrs gefolgert werden. Über den Inhalt des Scheins ſagt

der Entwurf nichts, nur daß er „über den Verſicherungs

vertrag " lauten muß (8 4 Abſ. 1 ) ; er hat alſo beſſen weſent

lichen Inhalt wiederzugeben, um die Verpflichtung des Ver

ſicherers zur Beurkundung erfüllt erſcheinen zu laſſen 157).

„Der Verſicherungsſchein kann nicht auf den Inhaber

ausgeſtellt werden“ (§ 5 Abſ. 1) . Die Zuwiderhandlung be

wirkt keine Rechtsnachteile, iſt aber auch privatrechtlich be

deutungslos , der Inhaber iſt nicht als ſolcher forderungs

berechtigt 158) . Die Polize iſt geſeßliches Namenspapier, nur

1 I

.

157) Begr. S. 60 , wie Entw. $ 784 HGB.; weniger gut Schio . E.

Art . 12 „ eine Urkunde über die Rechte und Pflichten der Parteien “ .

Da die Polize nicht bloß beweiſende, ſondern auch privatrechtliche

Bedeutung befißt, ſo iſt es bedenklich, wenn über ihren Inhalt

nichts beſtimmt wird, zumal es Verſicherungsbetriebe gibt, in denen

eine fefte Übung für die Beurkundungsform ſich noch nicht entwickelt

hat. Richtiger wohl preuß. Entw. Art. 331 , 606 , Bähr § 5.

Die Rücverficherung fennt keine eigentlichen Polizen. — 3ahlreiche

kleine Gegenſeitigkeit vereine ſtellen Mitgliedsbücher aus , die in

erſter Linie die Mitgliedſchaft beurkunden . - Daß die Verſicherungs

bedingungen , wie regelmäßig geſchieht, in den Schein aufgenommen

werden, wird weder im VAG. noch im Entw. gefordert. Der Ver

längerungsichein (8 41 Ziff. 3 ) iſt juriſtiſch Polize oder Polizens

ergänzung. Nach § 4 Abſ. 3 fann der Verſicherte jederzeit

Abfchriften der Erklärungen fordern , die er mit Bezug auf den

Vertrag abgegeben hat ; der Plural „Abſchriften " ſcheint abſichtlich

gewählt zu ſein . Die Vorſchrift iſt zwingend.

158 ) þat der Verſicherer die Polize auf den Inhaber geſtellt, ſo fann

der andere Teil Berichtigung fordern. Die privatrechtlichen Wir

.

-

N
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für die Transportverſicherungspolize, die nach § 363 Abſ. 2

HGB. an Order geſtellt werden kann , gilt eine Ausnahme .

Dagegen kann die Polize nach Übereinkunft der Parteien mit

der Beſtimmung ausgegeben werden , daß die Leiſtung an

jeden Inhaber bewirkt werden kann ; ſie iſt dann Legitima

tionspapier im Sinne des § 808 Abſ. 2 B.GB. Als ſolche

wird auch eine etwa auf den Inhaber ausgeſtellte Polize auf

zufaſſen ſein 159).

Iſt nun nach dem Entwurf der Verſicherungsſchein ein

Wertpapier? Die Antwort hängt von dem Begriff ab , den

man mit dieſem Ausdruck verbindet . In formeller und pro

zeſſualer Beziehung ſteht der Verſicherungsſchein den eigent

lichen Wertpapieren nicht unbedingt gleich. Eine Kraftlog

erklärung iſt bei Verluſt oder Untergang nicht allgemein

vorgeſehen ; der Verſicherer hat auf Koſten des Verſicherten

eine neue Urkunde auszuſtellen , die die urſprüngliche erſeßt .

Nur wenn der Schein Legitimationspapier iſt, unterliegt er

der Kraftloserklärung 160) .

Wichtiger iſt für die Frage nach der Wertpapiereigen

ſchaft die materielle Bedeutung des Scheins. Er verbrieft

das Recht, aber derkörpert es nicht. Er iſt nur Beweis.

urkunde. Sein Befiß iſt nicht erforderlich zur Übertragung

des Rechts – von der Ordertransportpolize abgeſehen

dieſes geht über nach obligationenrechtlichen Grundfäßen , das

Eigentum an der Polize folgt der Forderung161). Aber auch

1

-

kungen der $$ 32, 75, 76 kommen auch der zu Unrecht auf In

haber geſtellten Polize zu .

159 ) Wenigſtens im Zweifel. Übrigens ſpielen folche unechten Inhaber:

polizen nur in der Lebensverſicherung eine Rolle.

160) Db Kraftloserklärung erfolgen kann , richtet fich nicht nach dem

Entw. , ſondern nach § 808 B.GB. , § 365 HGB. Die

Erfaşurkunde ſteht der urſprünglichen gleich , namentlich was

$$ 75, 76 betrifft; mit Ausſtellung der Erſaßurkunde verliert die

urſprüngliche ihre Bedeutung. Der Verſicherte muß den Verluſt

beweiſen ; der Verſicherer fann ſich, wenn er ohne Beweis neu auế

fertigt, ſchadenserſaßpflichtig machen.

161 ) $ 952 B.GB. , RG. LI, 83.

.
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die Geltendmachung des Rechts iſt grundfäßlich nicht an den

Beſiß des Papieres geknüpft. Das Gegenteil wird nicht ſelten

vertragsmäßig feſtgeſeßt, der Verſicherer will nur gegen Rück

gabe des Scheins zahlen . Der Entwurf verfügt indeſſen,

und zwar zwingend, daß die Rückgabe durch negatives Schuld

anerkenntnis des Verſicherten in öffentlich beglaubigter Form

erſeßt wird . Eine Ausnahme gilt wieder, ſoweit die Polize

amortiſierbar iſt; hier kann Kraftloserklärung verlangt wer

den 162) .

Iſt die Polize grundſäßlich Beweisurkunde, ſo ermangelt

ſie doch nicht jeder privatrechtlichen Bedeutung . Bei der

Verſicherung für fremde Rechnung ſtehen zwei Perſonen

nebeneinander, die dem Verſicherer gegenüber erſt zuſammen

volberechtigt find. Der Entwurf gibt dem Verſicherten die

Rechte aus der Verſicherung , dem Verſicherungsnehmer das

Recht auf Aushändigung des Verſicherungsſcheins und die

Verfügung über die Rechte aus der Verſicherung. Iſt der

Verſicherungsfall eingetreten , ſo entſcheidet der Beſiß des

Verſicherungsſcheins für die Befugnis des Verſicherungs

nehmers, die Entſchädigung ſelbſtändig zu fordern ; er bedarf

der Zuſtimmung des Verſicherten zur Geltendmachung der

Forderung, wenn legterer den Schein beſißt, gleichgültig wie

er ihn erlangt hat. Andererſeits kann dieſer , wenn er im

Beſiß des Verſicherungsſcheins iſt, über ſeine Rechte aus der

Verſicherung verfügen 163) .

Im übrigen unterſcheidet der Entwurf in der Lehre von

der Polize nicht zwiſchen Schadens- und Perſonenverſicherung.

Tatſächlich beſikt für den Verkehr nur die Lebensverſicherungs

polize einen wertpapierähnlichen Charakter . Infolge der

eigentümlichen Entwickelung der Lebensverſicherung verbrieft

ſie regelmäßig einen jederzeit realiſierbaren vermögensrecht

1

162) § 5 Abſ. 2 , vgl. § 371 B.GB. Das Seerecht enthält keine

Vorſchrift.

163 ) $$ 75, 76. Hier knüpft fich alſo an den Beſiß des Verficherungs:

ſcheing die Verfügung über die Rechte aus der Verſicherung.
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lichen Anſpruch; ſie iſt zum Verkehrsobjekt geworden . Nament

lich ſpielt die Verpfändung der Polize eine große Rolle.

Der Entwurf ichweigt von der Bedeutung dieſer und ähn

licher Rechtsgeſchäfte; indem er aber die Polize grundſäßlich

nur als Beweis- und höchſtens als Legitimationspapier an

erkennt , entſcheidet er gleichzeitig über die Bedeutung der

Polizenübertragungsakte 164) .

Oben iſt erwähnt worden , daß nach § 31 des Entwurfs

der Verſicherer nicht zur Leiſtung verpflichtet iſt, wenn bei

Eintritt des Verſicherungsfalls die erſte Prämie nicht gezahlt

war. Hiervon macht $ 32 eine zwingende Ausnahme, der

Verſicherer iſt unbedingt leiſtungspflichtig , wenn die Polize

ausgehändigt iſt. Das gilt nicht nur zu Gunſten des

gutgläubigen Dritten , etwa des Erwerbers der verſicherten

Sache, dem mit dieſer auch der Schein übergeben worden

iſt, ſondern gegenüber jedem Verſicherten. Die Aushändigung

der Polize feßt die Verſicherung in Kraft . Die Aushändigung

iſt Rechtsgeſchäft, ſie iſt anfechtbar wegen Frrtums und Be

trugs , und ſie wird nicht erſegt durch andere Akte , mittels

derer ſich der Verſicherte in den Beſiß der Urkunde ſekt,

wohl aber durch jeden mit Willen des Verſicherers erfolgen:

den Erwerbsaft 165) .

164) $ 952 Ab. 1 Saß 2 B.GB.: „Das Recht eines Dritten an der

Forderung erſtreckt fich auf den Schuldſchein .“ Eine felbſtändige

Verpfändung des Scheins gibt es nicht. Vgl. Schw . E. Art . 65.

Anders Bähr $$ 47, 48, 53 ; an den Befiß des Scheins ſoll ſich

die Vermutung der Gläubigerſchaft knüpfen, wenn der Befißer im

Schein als Bezugsberechtigter benannt iſt.

165) Ähnlich wie $ 32 Schw . E. Art . 20 Abſ. 2. - Ogl. hierzu Hecht

und Samwer in Veröffentl. d. Vereins für Verf.Wiff. II, 198, 204.

§ 32 iſt nicht anwendbar auf den Abſchluß des Vertrages. In der

Regel wird freilich in der Aushändigung des Scheins auch die Ans

nahmeerklärung des Verſicherers liegen. Yndeſſen iſt der Fall dent:

bar, daß die Aushändigung erfolgt iſt unter der ausdrücklichen Er

klärung , daß fie nicht als bedingungsloſer Abſchluß gelten ſolle ;

z. B. der Verſicherer überſendet die Polize mit dem Bemerken, daß

der Antrag als angenommen gelten ſolle, falls ein Dritter fich für
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Der Entwurf iſt in der Anerkennung der privatrecht

lichen Bedeutung der Polize noch einen Schritt weiter ge

gangen. Häufig findet ſich in Polizen die Beſtimmung, daß

durch Annahme der Urkunde der Verſicherte ſein Einver

ſtändnis mit deren Inhalt erkläre . Es lag nahe, einen ähn

lichen Saß in den Entwurf aufzunehmen , etwa eine Ver:

mutung der Übereinſtimmung des Inhalts des Scheins mit

der getroffenen Vereinbarung , falls man nicht noch weiter

gehen wollte. Der Entwurf hat ſich jedoch in § 6 damit

begnügt, eine Vereinbarung für zuläſſig zu erklären, wonach

die Annahme des Verſicherungsſcheins die Wirkung haben

ſoll, daß der Inhalt des Scheines als von dem Verſicherten

genehmigt gilt ; zwingenden Rechts aber iſt , daß dem Ver

ſicherten eine mindeſtens einmonatige Widerſpruchsfriſt gewährt

werden muß, und daß erſt mit widerſpruchsloſem Ablauf der

Friſt die Genehmigung als erklärt gilt 166). Es iſt ſchwer, ſich

eine ſolche Vereinbarung juriſtiſch zurechtzulegen ; ſie müßte

eigentlich außerhalb des Scheins, beim Abſchluß des Vertrags,

getroffen ſein ; iſt die Vereinbarung tatſächlich nicht getroffen

und nur einſeitig vom Verſicherer in die Urkunde hinein

geſeßt , ſo kann ſie doch nicht ſelbſt Vertragswirkung haben .

.

die Zahlung der Prämien verbürge. § 32 bezieht fich vielmehr

nur auf die Haftung aus dem Vertrage. Die Vorſchrift wirkt

auch zu Gunſten Dritter, z . B. des Mitverſicherers im Falle der

Doppelverſicherung (8 54 Abſ. 2 ), des Erwerbere, des Hypothefen :

gläubigere. 3ft durch $ 32 auch das Ründigungsrecht des § 31

Ab . 2 oder eine dementſprechende Vereinbarung betroffen und findet

nur § 33 Anwendung ? Im Sinne des Entw. dürfte die Bejahung

liegen. Das Syſtem des ſogenannten Selbftabichluſſes (Aushändi

gung des Scheins durch Automaten) hat der Entw. nicht berück:

fichtigt ; juriſtiſch geht hier der Vertragsantrag vom Verſicherer

aus ; der Verſicherte fchließt durch Annahme des ihm zur Verfügung

geſtellten Scheins unmittelbar ab. Die Begr. ſcheint auf S. 60

anzunehmen , daß die Selbſtabſchlußpolize nicht als Verſicherungs:

ſchein anzuſehen ſei, dem fann nicht zugeſtimmt werden.

166 ) 3um folgenden vgl . jeßt noch Ruhlenbed in Zeitſchr. für

Berl.Wiff. IV, 15 ff. - Den richtigen Weg hat fchon Ehrena

berg S. 258 ff. gewiefen.

-
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Nehmen wir aber an , die Vereinbarung ſei vor Aushändi

gung des Scheins wirklich getroffen , der Vertrag zunächſt

mit dieſer Klauſel geſchloſſen , wie iſt der Inhalt juriſtiſch

zu verſtehen ? Ein Beweisvertrag iſt die Abrede nicht, die

Verpflichtung des Verſicherten geht nicht dahin , etwas als

bewieſen gelten zu laſſen 167); ſie iſt eine Ermächtigung an den

Verſicherer , nachträglich ein neues , abweichendes Vertrags

angebot zu machen und eine im voraus erklärte durch Nicht

erhebung des Widerſpruchs auflöſend bedingte Annahme des

eventuellen neuen Antrags. Es ſcheint, als ob nur dieſe

überaus künſtliche Konſtruktion zu einer befriedigenden Löſung

führte. Die Genehmigung ſoll ja zweifellos auf den Beginn

des Verhältniſſes zurückwirken ; iſt ſie erfolgt , ſo gilt von

Anfang an der Inhalt des Verſicherungsſcheins als Inhalt des

Vertrags 168). Ein Widerſpruch gegen die Richtigkeit des

Scheins kann auf verſchiedene Weiſe erklärt werden. Feſtzu

1

167) Beweisverträge erkennt zudem unſer Recht überhaupt nicht an,

doch kann dies hier nicht weiter ausgeführt werden.

168) Es ſei ein möglichſt einfacher Fall als Beiſpiel genommen : Der

Vertrag iſt abgeſchloſſen, die Verſicherungsſumme auf 10000 Mark

feſtgelegt. Der Verficherer überſendet nachträglich einen Schein , in

dem die Verſicherungsſumme auf 3000 Mart angegeben iſt. In

den im Schein abgedructen Bedingungen befindet fich die in § 6

erwähnte Klauſel. Der urſprüngliche Vertrag iſt jedenfalls zu:

nächſt gültig ; der Verſicherte veranlaßt keine Berichtigung. Wäh:

rend der einmonatigen Friſt tritt der Verſicherungsfall ein . Bei

Geltendmachung des Anſpruche iſt die Friſt abgelaufen . Wie foli

entſchieden werden ? Könige im Recht“ 1903 S. 381 ton :

ſtruiert den Widerſpruch des Verſicherten als Anſpruch auf richtige

Beurkundung des bereits geſchloſſenen Vertrages (genauer : Geltends

machung des Anſpruchs ). Das entſpricht nicht dem Wortlaut des

$ 6 ; der Wideripruch iſt vielmehr die Erklärung , nicht genehmigen

zu wollen, das Stillſchweigen iſt Genehmigung. Zu einem befriedis

genden Ergebnis kommt man nur, wenn man mit dem Schw . E.

Art. 13 die gefeßliche Regel aufftellt, daß Stillſchweigen binnen

beſtimmter Friſt als Genehmigung der Abweichungen gilt. Dgl.

noch Boyens in Veröffentl. des Vereins für Verí.Wiſſenſch. II

(1904) S. 94, 101 .

1
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halten iſt aber, daß ſowohl Widerſpruch wie Genehmigung nach

der Konſtruktion des Entwurfs Willenserklärungen ſind. Aus

drücklich beſtimmt der Entwurf, daß die Befugnis , die Ge

nehmigung wegen des Irrtums anzufechten , nicht vertrags

mäßig ausgeſchloſſen werden kann . Die Genehmigung kann

alſo namentlich angefochten werden, wenn der Verſicherte den

Inhalt des Scheins oder deſſen Abweichungen von der urſprüng

lichen Vereinbarung gar nicht kannte. Freilich ergeben ſich

neue Schwierigkeiten für die Feſtſeßung der Anfechtungsfriſt;

der Verſicherte muß unverzüglich nach erlangter Kenntnis an

fechten. Von der Genehmigung erfährt er ſelber indeſſen

regelmäßig nichts; die Anfechtung wird unter Umſtänden erſt

nach Eintritt des Verſicherungsfalls erfolgen 16 ') . Übrigens

gilt alles dies auch dann, wenn der Inhalt des Scheins für

den Verſicherten gar nicht ungünſtiger iſt als die urſprüng

liche Vereinbarung ; tatſächlich iſt vielfach nicht feſtzuſtellen ,

ob die Abweichung Vorteile oder Nachteile für den Ver

ficherten enthält. Iſt die Vorſchrift des § 6 verleßt , dem

.

.

169 ) Bgl. Anm. 168. Die Konſtruktion der Genehmigung durch Stills

idyweigen als rechtsgeſchäftlicher Willen @erklärung, wie fie nach

Saß 2 des § 6 unzweifelhaft im Sinne des Entw. liegt , bietet

weitere Schwierigkeiten . Der Verſicherte muß beweiſen , daß er

über den Inhalt ſeiner Erklärung , will ſagen ſeines Schweigens,

im Irrtum war, daß er zwar ſchweigen wollte, aber nicht ges

wußt hat, ſein Schweigen werde als Genehmigung wirken . Oder

er muß beweiſen , daß er nicht ſchweigen wollte , ein faum zu

führender Beweis . Inhalt der Erllärung iſt das Stillſchweigen ;

es handelt fich um eine durch Schweigen abgegebene , nicht um

eine ftillſchweigende Genehmigung; denn nach § 6 Saß 1 iſt ein

Vertrag vorausgeſeßt , der das Stillſchweigen als Form der Ge

nehmigung voraufſeßt. Zudem muß der Verſicherte beweiſen,

daß er bei Kenntnis der Sachlage und verſtändiger Würdigung

des Falles nicht genehmigt hätte ; dies muß immer als bewieſen

gelten, wenn die Polize für ihn ungünſtigere Bedingungen enthält

als der urſprüngliche Vertrag. Iſt ein Schadenserſabanſpruch des

Verficherers burde $ 122 Abſ . 2 B.GB. ausgeſchloffen ? – Bgl.

Ruhlenbeď a. a . D. S. 15 . Bei der Regelung des Schw . E.

fällt die Irrtumsanfechtung fort.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 6

-
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Verſicherten nur eine kürzere Widerſpruchsfriſt gewährt , ſo

kann der Verſicherer die Vereinbarung überhaupt nicht geltend

machen ; die Widerſpruchsfriſt wird nicht etwa kraft Geſebes

auf einen Monat erweitert. Wie weit ſich der Verſicherer

gegenüber dem Verſicherten darauf berufen kann , daß die

Polize nicht den wirklichen Vertragsinhalt wiedergebe , ſagt

der Entwurf nicht; auf dieſe Frage ſei hier nur hingewieſen ;

eine ausführliche Erörterung muß unterbleiben .

XII.

Einfacher iſt die Lehre von der Gefahrerhöhung geſtaltet.

Der Entwurf ſchließt ſie in SS 19-27 an die Vorſchriften

über die Anzeigepflicht an . Während der Dauer des Ver

ficherungsverhältniſſes iſt, von der Zahlung der Prämie ab

geſehen, die wichtigſte Verpflichtung des Verſicherten , das vom

Verſicherer zu tragende Riſiko nicht zu vergrößern . Es darf

keine Gefahrerhöhung ſtattfinden. Dabei kommen nicht ſolche

Gefahrerhöhungen in Betracht, die in natürlichen Laufe der

Dinge liegen, die der Verſicherer mithin in den Kreis ſeiner

Berechnungen zu ziehen hatte . „Eine Erhöhung der Ge

fahr ... liegt nur vor, wenn die Erhöhung auf der Ände

rung eines Umſtandes beruht, deſſen unveränderte Fortdauer

der Verſicherer bei der Schließung des Vertrags voraus

ſeßen durfte" (§ 25 Abſ . 1) . Unerhebliche Gefahrerhöhungen

kommen nicht in Frage. Auch hier bewirkt die ausdrückliche

und ſchriftliche Feſtſegung, daß im Zweifel die Erheblichkeit

der Gefahrerhöhung anzunehmen iſt, wenn der Feſtſeßung

zuwider Änderungen eingetreten ſind 170) .

I

.170) $ 25 Abſ. 1 Sa 2 , A1.2 , vgl. § 17. Es beſteht aber keine

dem § 17 Abſ. 2 entſprechende Vorſchrift , daß Gefahrerhöhung

durch anderweite Veränderungen nur unter erſchwerten Umſtänden

vom Verſicherer geltend gemacht werden fönnen. Zu berückſichtigen

iſt, daß die Feſtfeßung des § 25 Abſ. 2 eine Vereinbarung über

bie vom Verficherer zu tragende Gefahr enthält. Im Zweifel iſt

1
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Der Entwurf unterſcheidet zwiſchen der vom Verſicherten

vorgenommenen und der unabhängig von ſeinem Willen ein

getretenen Änderung. Der eigenen Vornahme ſteht die Ge

ftattung der durch einen Dritten bewirkten Vornahme gleich .

Die Unterſcheidung wird freilich damit noch nicht völlig er

ſchöpft; der eigenen Vornahme muß auch die unabhängig

vom Willen des Verſicherten geſchehene Änderung gleich

ſtehen, wenn dieſer unterlaſſen hat, den vertragsmäßigen Zu

ſtand wiederherzuſtellen, obgleich ihm dies ohne weiteres mög

lich geweſen wäre. Von dem Zeitpunkt an , in dem bei

ordnungsmäßigem Verhalten des Verſicherten die Gefahr

erhöhung wieder beſeitigt geweſen wäre, muß ihm deren Fort

beſtehen als von ihm verurſacht zugerechnet werden 171).

Bei der dem Verſicherten zuzurechnenden Gefahrerhöhung

wird in ähnlicher Weiſe wie bei der Anzeigepflicht ſchuld

haftes und nur objektiv rechtswidriges Verhalten unterſchieden.

Verſchuldete Gefahrerhöhung macht den Verſicherer von der

Leiſtungspflicht frei, wenn der Verſicherungsfall nach der Er

höhung eintritt, und berechtigt ihn binnen eines Monats zu

ſofortiger Kündigung. Nach Ablauf dieſer Friſt , aber auch

ſchon früher , wenn inzwiſchen der Verſicherte die Gefahr

erhöhung wieder beſeitigt hat, tritt die urſprüngliche Haftung

anzunehmen, daß eine ſolche Vereinbarung eine erſchöpfende Reges

lung enthält. Sind z. B. in der Lebensverſicherung beſtimmte

Berufsänderungen als gefahrerhöhend bezeichnet, ſo können die

nicht aufgezählten Berufe nicht als beſonders gefährlich im Sinn

des Vertrages gelten . Schw . E. Art. 28 nötigt den Verſicherer

unrichtigerweiſe zu einer erſchöpfenden Feſtießung aller Tatſachen,

die als Gefahrerhöhung gelten ſollen.

171) Die Faſſung von § 19 und § 23 harmoniert in dieſer Richtung

nicht völlig , auch die Begr. ſpricht S. 76 von Änderungen , die

der Verficherte nicht abzuwenden vermag. § 23 Abſ. 2 fieht

nur eine Anzeigepflicht vor ; dies kann aber nicht von Gefahr

erhöhungen gelten, die nach der Verkehrsfitte verſtändigerweiſe ohne

weiteres rüdgängig zu machen ſind. Wie unſer auch der Schw . E.;

richtiger Bähr 8 25 : „ Der Verſicherung nehmer darf keine Ände :

rungen treffen oder, ſoviel an ihm liegt , geſchehen laſſen .“

I
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des Verſicherers wieder ein 17 ). Aber auch vor Ablauf der

Friſt bleibt die Haftung des Verſicherers dennoch beſtehen ,

wenn , was der Verſicherte zu beweiſen hat, die Erhöhung

der Gefahr weder den Eintritt des Verſicherungsfalls noch

den Umfang des Schadens beeinflußt hat173) .

Eine dem Verſicherten zuzurechnende Erhöhung der Ge

fahr iſt jedoch weder ſubjektiv noch objektiv rechtswidrig und

wirkt für den Verſicherer weder befreiend noch kündigungs

berechtigend in folgenden Fällen (8 22) :

1. Wenn der Verſicherte zur Gefahrerhöhung durch das

Intereſſe des Verſicherten veranlaßt worden iſt. Die Vor:

ſchrift kann unmöglich bedeuten , daß der Verſicherte ſchon

dann rechtmäßig handelt, wenn er beabſichtigt, das Intereſſe

des Verſicherers wahrzunehmen. Sie kann andererſeits nicht

beſagen , daß der Verſicherte nur dann nicht verantwortlich

iſt, wenn er tatſächlich durch ſein Verhalten dem Verſicherer

Nußen gebracht hat ; dann wäre die Beſtimmung in ſich

widerſpruchsvoll, da die Gefahrerhöhung eine Benachteiligung

des Verſicherers vorausſeßt. Vielmehr erklärt ſich die Vors

ſchrift nur aus dem Gedanken heraus , daß der Verſicherte

auch während des Verſicherungsverhältniſſes verpflichtet iſt,

im Intereſſe des Verſicherers Gefahrerhöhungen abzuwenden.

Verfährt er hierbei nach beſtem Wiſſen und Können, ſo haftet

er nicht, wenn er trobem durch ſein Verhalten die Gefahr

tatſächlich erhöht hat . Anders nur dann , wenn ihm ein

ſolches Handeln durch den Vertrag mit dem Verſicherer

172) $ 21 Abf. 2 erwähnt ganz logiſch nicht den Fall der Wieders

herſtellung des früheren Zuſtandes ; tritt der Verficherungsfall nad

der Wiederherſtellung ein, ſo hat die Gefahrerhöhung keinen Eins

fluß gehabt ($ 21 Abſ. 2 Satz 2) . Dies iſt freilich nur verſtänd

lich , wenn man Wiederherſtellung in dem von der Begr. S. 75

entwidelten Sinn verſteht, was nicht ſelbſtverſtändlich iſt.

173) Dieſer Gegenbeweis bleibt dem Verſicherten ſelbſt dann offen , wenn

er argliftig gehandelt hat; entgegenſtehende Vereinbarungen find

nach § 8 zuläffig. Der Schw . E. läßt den Beweis des Nicht:

zuſammenhanges nicht zu.
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unterſagt war , was nicht immer ein ausdrückliches Verbot

erfordert 174).

2. Der Verſicherer kann die Gefahrerhöhung nicht zum

Nachteil des Verſicherers geltend machen , wenn ſie durch

ein Ereignis , für welches der Verſicherer haftet“, verurſacht

ift. Der Wortlaut iſt ſo allgemein gehalten , daß er jede

vom Verſicherer verſchuldete oder ſonſt von ihm zu vertre

tende Gefahrerhöhung zu umfaſſen ſcheint; nach der Begrün

dung iſt nur daran gedacht, daß durch den Eintritt der vom

Verſicherer übernommenen Gefahr nicht der Verſicherungsfall

herbeigeführt, ſondern der Verſicherte zu einer Erhöhung der

Gefahr veranlaßt wird 175) .

174) Die Begr. S. 76 behandelt & 22 tros ſeiner großen Wichtigkeit

und ſeiner tiefgreifenden Verſchiedenheit von dem als Muſter an

geführten 814 HGB. ſehr kurz. Es wird namentlich nicht

erklärt , wie weit der Verſicherte berechtigt und verpflichtet iſt

Intereffen des Verſicherers wahrzunehmen . Das Beiſpiel der Begr. ,

daß ein krankheitsverdächtiges Tier von den übrigen Tieren der

derſicherten Viehherde der Anſteckung gefahr wegen getrennt und

in einem weniger geſunden Raum untergebracht wird , wäre noch

dahin zu ergänzen , daß das Tier in Wirklichkeit nicht frank

war ; hier hat der Verſicherte im Intereſſe des Verſicherers berech

tigterweiſe die Gefahr erhöht. War dagegen das Tier krank, ſo

hat er in Wirklichkeit die Gefahr nicht erhöht, ſondern vermindert,

was auch mit § 25 Abſ. 2 nicht in Widerſpruch ſteht. Die Bes

ſtimmung des § 22 iſt vor allem wichtig für die Auslegung der

Abrede , daß die verſicherten Sachen aus einem beſtimmten Haum

nicht entfernt werden dürfen .

175) Der leßteren Auslegung dürfte der Vorzug zu geben fein ; für den

Fall, daß durch einen vom Verſicherer zu vertretenden Umſtand

die Gefahr erhöht wird, gilt § 324 B.GB. „Der Verficherer haftet"

iſt techniſcher Ausdruck für die Tragung der Gefahr ( S$ 81 , 103 ,

109, 121 , 139 ), vgl . die verſchiedene Faſſung von § 81 und § 82.

Nicht feſtgehalten wird an dieſer Ausdrudsweiſe einerſeits in $ 46,

andererſeits in 88 111 , 121 ff., 169. Schw . E. Art. 32 drückt

denſelben Gedanken in völlig anderer Form aus : Der Verſicherer

haftet für alle Ereigniſſe, welche die Merkmale der Gefahr, gegen

beren Folgen Verſicherung genommen wurde , an fich tragen. —

Daß der Verſicherer in dem hier erörterten Fall auch die Folgen

-



86 Behrend : Entw. eines RG. über den Verſicherungsvertrag.

3. Den Verſicherten entbindet endlich von ſeiner Ver

tragspflicht das Gebot der Menſchlichkeit“. Der Ausdruck

entſtammt dem Seeverſicherungsrecht; im übrigen ſcheint er

in unſerem Privatrecht nicht vorzukommen . In Wahrheit

handelt es ſich um einen Rechtsſaß allgemeinſter Natur, um

eine Anwendung der Lehre vom Notſtand auf das Verſiche

rungsrecht 176).

Die unabhängig vom Willen des Verſicherten eintretende

Gefahrerhöhung verpflichtet dieſen zur Anzeige an den Ver

ſicherer; die Anzeige hat unverzüglich nach erlangter Kenntnis

zu erfolgen 177). Unterbleibt ſie, ſo haftet nach Ablauf eines

Monats der Verſicherer für ſpäter eintretende Verſicherungs

fälle nicht mehr, außer wenn ihm die Gefahrerhöhung ander

weit rechtzeitig bekannt geworden oder wenn ſie für den

Eintritt des Verſicherungsfalls einflußlos geblieben war 178) .

-

der unabhängig vom Willen des Verſicherten eintretenden Gefahr:

erhöhung unbedingt zu tragen hat, erwähnt unſer Entw . als ſelbſt

verſtändlich nicht.

176) Vgl. § 814 Ziff. 3 HGB. , ihm folgend Schw . E. Art. 31 Ziff. 2 .

Zur Entſtehungêgeſchichte Duhn in dieſer Zeitſchr. Bd. XIV

6. 161 f.

177) Dieſe Anzeigepflicht hat mit der Anzeige beim Vertragsſchluß

nichts zu tun. Auch hier kann ſchriftliche Form vereinbart werden

(S 27 A6 . 2) . Gar keine Anzeigepflicht beſteht für die Fälle

des § 22 ; fie fann auch nicht vertragsmäßig feſtgeſeßt werden

($ 27).

178 ) Die nicht rechtzeitig, d. h. unverzüglich, erfolgende Anzeige befreit

den Verficherer unbedingt nach Ablauf des Monats ; es hilft dem

Verſicherten nichts , wenn er die Anzeige noch vor Eintritt des

Verſicherungsfallb, ſelbſt vor Ablauf der Monatsfriſt nachholt.

Es bleibt ihm nur der Beweis des fehlenden Rauſalzuſammen:

hanges. Beiſpiel: Am 1. Januar tritt die Gefahrerhöhung ein

(in dem þauſe , in dem der Verficherte wohnt, wird ein Feuers

gefährlicher Betrieb eingerichtet ) , am 5. Januar hätte der Ver:

ficherte fpäteſtens Anzeige erſtatten fönnen, am 10. Januar erſtattet

er Anzeige ; am 9. Februar brennt das Haus ab. Nach dem

Wortlaut des § 24 iſt der Verſicherer frei ; es bleibt nur übrig,

ſein Stillſchweigen auf die verſpätete Anzeige als Genehmigung der

Gefahrerhöhung aufzufaſſen , was freilich mit SS 20, 23 idhwer

1
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Abgeſehen hiervon kann der Verſicherer binnen eines Monats

nach empfangener Anzeige oder anderweit erlangter Renntnis

kündigen, und zwar mit einmonatiger Kündigungsfriſt; kün:

digt er binnen eines Monats nicht, ſo gilt die Gefahrerhöhung

als genehmigt, ſeine Haftung für den Verſicherungsfall tritt

wieder ein . Das Kündigungsrecht erliſcht zudem durch Be

ſeitigung der Gefahrerhöhung 17179) .

Beſonderes gilt auch hier für die Lebensverſicherung.

Eine Gefahrerhöhung kann bei ihr nach dem oben Erörterten

nur da in Frage kommen, wo das Riſiko des Verſicherers in

dem vorzeitigen Tode einer Perſon beſteht. Der Entwurf

beſchränkt aber auch hier die Anwendung ſeiner Vorſchriften

über Gefahrerhöhung auf den Fall der Änderung eines Um

ſtandes entgegen ausdrücklicher ſchriftlicher Erklärung des

Verſicherten 180). Zudem erlöſchen die den Verſicherer be

vereinbar iſt. Der Schw . E. Art. 31 Ziff. 3 hat eine zehntägige

Kündigungsfriſt ; beſſer noch Bähr $ 27. Nach der Begr. S. 77

wird der Verſicherer nicht frei, wenn die Anzeigepflicht ohne Ver:

ſchulden verleßt iſt; dies foll aus dem Worte ,unverzüglich folgen ;

aber die Unverzüglichkeit betrifft nur den Zeitpunkt der Anzeige,

nicht Fehler in der Form, im Inhalt, in der Adreſſe.

179) Es kann ſein , daß der Verſicherer die Gefahrerhöhung früher erfährt

als der Verſicherte; in dieſem Falle läuft die Kündigungsfriſt vor

Ablauf der in § 24 Abſ. 1 beſtimmten Friſt ab. Daß die Nicht

ausübung des Kündigungsrechts zurüdtirkt, ſagt der Entw. nicht

ausdrüdlich ; doch muß dies entgegen dem Wortlaut angenommen

werden . Beiſpiel : Am 1. Januar tritt die Gefahrerhöhung ein ,

am 3. hätte der Verſicherte fie ſpäteſtens anzeigen müſſen , am 5.

erhält der Verſicherer von anderer Seite Kenntnis. Nach § 24

würde er vom 3. Februar ab nicht mehr haften ; bis zum 5. Februar

muß er ſpäteſtens fündigen ; die Kündigung unterbleibt . Am

4. Februar iſt der Verſicherungsfall eingetreten , am 6. erfährt

dies der Verſicherer und lehnt nun die Haftung ab. Nach dem

Wortlaut des Entw. haftet er nicht; doch liegt dies Ergebnis wohl

nicht im Sinne des Geſebgebers. Die Faſſung des Schw . E. Art . 24

( .Die Wirkungen der Gefahreänderung treten nicht ein " ) iſt vors

zuziehen .

180) § 153, der nach ſeiner Faſſung fich allerdings nicht auf das Todess

fallriſiko beſchränkt.
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rechtigenden Wirkungen mit Ablauf von zehn Jahren, außer

im Falle der Arglift des Verſicherten ($ 153 Abſ. 2) .

Die Beſtimmungen über Gefahrerhöhung ſind zwingen :

des Recht zu Gunſten des Verſicherten (8$ 27, 162) .

XIII.

Über die Beendigung des Verſicherungsverhältniſſes ent

hält der Entwurf keine allgemeinen Vorſchriften . Regel

mäßig endet die Verſicherung mit Ablauf der Zeit, für welche

ſie eingegangen iſt, oder ſoweit Kündigung bedungen iſt,

mit dem durch die Kündigung beſtimmten Zeitpunkt. Über

ein außerordentliches Kündigungsrecht des Verſicherers wie

der Verſicherten gibt es allgemeine Grundfäße nicht; in

dieſer Beziehung beſtehen für die Schadensverſicherung und

für die Perſonenverſicherung ganz verſchiedene Regeln .

Die allgemeinen Regeln des Entwurfs über das Frei

werden des Verſicherers und ſeine Berechtigung zur Löſung des

Verſicherungsverhältniſſes bei vertragswidrigem Verhalten des

Verſicherten ſind bereits dargeſtellt worden ; inwieweit ein

weitergehendes Rücktrittsrecht des Verſicherten beſteht, ſagt der

Entwurf nicht; die Frage nach der Anwendbarkeit der SS 320 ff.

B.GB., namentlich des § 321, kann deshalb hier nicht näher

erörtert werden . Nur ein Punkt iſt noch kurz zu beſprechen ;

die Wirkung der für einen Teil des Verhältniſſes vorliegen

den, den Verſicherer befreienden Umſtände auf den übrigen

Teil. Der Entwurf ſteht grundfäßlich auf dem Standpunkt

der Teilbarkeit der Verſicherung , ſoweit das Vertrags

verhältnis eine Mehrheit von Gegenſtänden oder Perſonen

umfaßt ; unteilbar dagegen iſt die Verſicherung einer einzelnen

Perſon oder eines einzelnen Gegenſtandes 181) . Inſoweit

N181 ) „ Liegen die Vorausſeßungen, unter denen der Verſicherer nach den

Vorſchriften dieſes Titels zum Rüdtritt oder zur Kündigung bes

rechtigt iſt, nur in Anſehung eines Teiles der Gegenſtände oder

Perſonen , auf welche fich die Verficherung bezieht ... " (§ 26

I

1
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Teilbarkeit anerkannt wird , befreit teilweiſe Nichterfüllung

der Verpflichtungen des Verſicherten den Verſicherer nur teil

weiſe und berechtigt ihn nur zu Teilrücktritt und Teilkündi

gung, außer wenn anzunehmen iſt, daß er für den verblei:

benden Teil allein den Vertrag unter den gleichen Beſtim

mungen nicht geſchloſſen haben würde 182) . Jedoch wirkt

dieſe Teilbarkeit des Vertrages nur zu Gunſten des Ver

ficherten, erfolgt der Teilrücktritt oder die Teilkündigung, ſo

kann der Verſicherte für den Reſt bis zum Schluſſe der

laufenden Verſicherungsperiode ohne Einhaltung einer Kün

digungsfriſt kündigen 188) . Sieht man genauer zu , ſo hat

der Entwurf die Teilbarkeit des Riſikos verneint , denn die

Verſicherung mehrerer Gegenſtände oder Perſonen durch den

felben Vertrag iſt immer nur die kollektive Übernahme einer

Mehrheit einzelner Riſiken gegen eine einheitliche Prämie.

Von einer Teilung des Riſikos könnte nur geſprochen

Abſ. 1 ). Es handelt fich nur um die Rechte, die dem Verſicherer

bei Verlegung der Anzeigepflicht oder bei Erhöhung der Gefahr

zuſtehen ; für die Nichtzahlung der Prämie (88 31 ff .) bedarf es

feiner beſonderen Beſtimmung. Für den Fall des § 2 muß wohl

grundläßlich volle Nichtigkeit gelten ($ 139 B.GB.) Der Aus

brud Gegenſtand " in $ 26 iſt nicht ohne Abſicht gewählt , er

bedeutet das verſicherte Vermögensobjekt ; eine Teilbarkeit der vers

ficherten Intereſſen iſt nicht anerkannt. § 26 bezieht ſich alſo

nicht auf die von derfelben Perſon für verſchiedene Möglichkeiten

des Eintritts einer Gefahr genommene Verſicherung ; beiſpielsweiſe

iſt teine Teilbarkeit der allgemein genommenen Haftpflicht oder

Unfallverſicherung anerkannt ; ſelbſtverſtändlich iſt aber eine Vers

ficherung teilbar, die nur eine Zuſammenfaſſung verſchiedener Vers

ficherungen in einem Bertrage ift.

182) Man beachte den Gegenſatz zu $ 35 , wo die Geſchäftsbeſtimmungen

des Verſicherers entſcheiden . Der Entw. ſchließt ſich hier an $ 810

HGB. , Art. 9 Schw . E. an, die beide aber nur die Anzeigepflicht

betreffen. Der Verſicherer hat die Beweislaſt. Vgl. noch Könige

im , Recht“ 1903 S. 421 .

183) & 26 Abſ. 2. Die Kündigung des Verſicherten iſt bedingt durch

die Kündigunge- oder Rüdtrittéerklärung des Verſicherers. Rün .

digt der Verſicherer nicht , ſondern macht er nur ſeine Befreiung

von der Haftung geltend , ſo fann der Verſicherte nicht fündigen .



90 Behrend : Entw . eines RG. über den Verſicherungsvertrag.

werden , wenn eine Teilung der Gefahr ſelber , die der

Verſicherer übernommen hat, zugelaſſen wäre , was freilich

unmöglich iſt184). Übrigens ſind die vorſtehend erwähnten

Beſtimmungen nicht zwingendes Recht; zwingend iſt dagegen

beſtimmt, daß der Verſicherer bei Rücktritt oder Kündigung

die Prämie nur bis zum Schluſſe der laufenden Periode

verlangen kann 185) .

Schwierigkeiten bietet der geſeßlichen Regelung der Kons

kurs des Verſicherers. Daß das Verſicherungsverhältnis

durch die Konkurseröffnung zu Ende gebracht werde , iſt ein

berechtigtes Bedürfnis des Verſicherten . Für die Lebensver

ficherung hat bereits das Verſicherungsaufſichtsgeſeß in § 61

beſtimmt, daß das Verhältnis mit der Konkurseröffnung er

liſcht und die Verſicherten die rechnungsmäßige Prämien

reſerve verlangen können . In den übrigen Verſicherungs

zweigen iſt es für den Verſicherten mißlich , wenn die Ver

ſicherung ohne weiteres außer Kraft tritt, bleibt ſie beſtehen,

ſo fragt es ſich, ob die nach der Konkurseröffnung entſtehenden

Verſicherungsanſprüche als Maſſeforderungen zu behandeln

ſind. Der Entwurf gibt eine ſehr einfache Löſung, die aber

die Schwierigkeiten nicht beſeitigen dürfte ; er läßt die Ver

ſicherung ohne weiteres mit der Konkurseröffnung erlöſchen .

Das ſoll in Zukunft auch für die Seeverſicherung gelten, in

der bisher der Verſicherte ein Rücktrittsrecht im Fall des

Konkurſes des Verſicherers hatte . Der Verſicherte wird alſo

im Augenblick der Konkurseröffnung unverſichert 186). Die

184) Nämlich praktiſch unmöglich ; denn theoretiſch iſt eine ſolche Zers

legung des Riſitos (vgl. Anm . 181) dentbar; es kann z. B. auch

die Feuerverſicherung in eigentliche Brands, in Blikſchlag, Explo:

fionsperficherung u . dgl. qualitativ geteilt werden. Von Rollektiv :

verſicherung ſpricht zutreffend auch Roelli in Zeitſchr. für Verl.s

Wifi. III, 339.

185) § 34 Abſ. 1 , § 36 ; Ausnahme für den Fall der Arglift.

Schw . E. Artt. 25, 26 .

186) § 11 und Art. 1 XI des Entw . betr. die Seederſ . Die Begr.

S. 162 f. weiſt auf die im Text angedeuteten Schwierigkeiten hin ;

es wirkt nicht recht überzeugend, wenn ſie meint, ſo unvorhergeſehen

.

.
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über die Konkurseröffnung hinaus gezahlte Prämie kann er

zurückfordern , der Verſicherer behält jedoch den Betrag der

für die verſicherungsloſe Zeit bereits aufgewendeten Koſten 187).

Bei einem Gegenſeitigkeitsverein würden jedenfalls zur

Deckung der vor der Konkurseröffnung entſtandenen Ver

ſicherungsanſprüche Nachſchüſſe oder Umlagen zu erheben

ſein ; die Verſicherten , und zwar auch diejenigen , die einen

Schaden erlitten haben , müſſen hier alſo auch für die Zeit

nach der Konkurseröffnung erfüllen ; ſind ſie deshalb als

Maſſegläubiger zu behandeln ? Im Sinne des Entwurfs

dürfte es liegen, die Frage zu verneinen. Im übrigen gehen

Rechte und Pflichten aus dem Verſicherungsverhältnis , ſoweit

fie vor der Konkurseröffnung entſtanden ſind, namentlich das

Rücktrittsrecht, auf den konkursverwalter über 188) .

.

werde wohl niemals der Konkurs ausbrechen , daß nicht der Ver

ficherte rechtzeitig für andere Dedung ſorgen könne. Die Anwens

dung des § 59 Ziff. 2 Kont.Ordn. auf die nach der Konkurseröff

nung entſtehenden Anſprüche befriedigt allerdings nicht ; vielleicht

läßt ſich ſchon aus der Rechtsnatur des Verſicherungsvertrages das

richtige Ergebnis gewinnen und die Anwendbarkeit des § 59 auf

die Fälle beſchränken , in denen nur der Abſchluß des Vertrages,

nicht der Beginn der Wirkſamkeit in die Zeit vor der Ronkurs

eröffnung fällt. – ähnlich wie unſer Entw. Bähr S$ 30, 66 .

Schw . E. Art. 36 gibt dem Verſicherten ein Rüdtrittsrecht.

Erwägenswert Bährs Vorſchlag in § 30 45. 1 Saß 2 , vgl .

Könige im „ Recht“ 1903 S. 383 und den Vorſchlag von

Bogen in Veröffentl. des Vereins für Verf.Wiff. II, 95 , 102.

187) § 34 Abſ. 3 (zwingend nach § 36) , vgl . § 43 Abſ. 4 VAG.

Allgemeine Geſchäftsunkoſten find hier jedenfalls nicht gemeint .

$ 34 Ab . 3 bezieht fich wohl nicht auf die Bebensverſicherung ;

doch iſt dies nicht völlig klar und namentlich da wichtig, wo ein

Anſpruch auf Erſtattung der Prämienreſerve nicht in Frage kommt

(8 124 VAG., § 178 des Entw.) . Soweit Prämien irrtüm :

lich für die Zeit nach der Konkurſeröffnung gezahlt ſind, bilden

fie eine rechtloſe Bereicherung der Maſſe.

188 ) Dies gilt gegenüber den Verficherten, bei denen vor der Ronkurs:

eröffnung der Verficherungsanſpruch entſtanden iſt. Fraglich iſt,

ob der Konkursverwalter noch gemäß § 20 fündigen muß , um
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Über den Ronkurs des Verſicherten enthält der Entwurf

keine derartige Beſtimmung. Der Ronkursverwalter kann in

den Vertrag eintreten , und wird es bei der Schadens

verſicherung häufig tun 189) . Der Verſicherer kann ſich für

den Konkursfall ein Kündigungsrecht bedingen ; der Entwurf

ſchreibt aber zwingend vor , daß eine ſolche Vertrags

beſtimmung weder eine ſofortige Vertragsaufhebung noch

eine geringere Kündigungsfriſt als einen Monat feſtſeßen

dürfe (§ 12) .

XIV.

Über den Eintritt des Verſicherungsfalls enthält der

Entwurf nur wenige allgemeine Vorſchriften. Der Verſicherer

hat das Recht auf Anzeige und Auskunftserteilung . Die An

zeigepflicht wie die Verpflichtung zur Auskunftserteilung liegen

grundfäßlich dem Verſicherten ob, einer dritten Perſon nur,

wenn dieſer der Anſpruch gegen den Verſicherer zuſteht190).

Die Anzeige iſt unverzüglich zu erſtatten ; für eine Reihe

von Verſicherungszweigen iſt die Anzeigefriſt feſt beſtimmt.

In jedem Falle bemißt ſich die Friſt vom Zeitpunkte der

Kenntnisnahme. Sie beträgt zwei Tage bei der Feuer-,

drei Tage bei der þagel- und der Lebens-, eine Woche bei

der Haftpflichtverſicherung. Dieſe Friſten ſind unverkürz

bar191) . Andererſeits kann der Verſicherte auch nicht eine

die Befreiung von der Haftung geltend machen zu können (§ 21

Ab . 2).

189) Ob er bei der Perſonenverficherung überhaupt eintreten kann , iſt

zweifelhaft . Vgl. RG. LII, 49.

190) SS 37, 38. HGB. § 818. Belege können nur gefordert werden,

ſoweit die Beſchaffung billigerweiſe bem Verficherten zugemutet

werden kann. $ 38 Abſ. 2, vgl. oben S. 31. $ 884 KGB. der

weiſt auf die Übung des Sandel@verkehrs. Schw. G. Art. 37 , 38

fordert ſchriftliche Anzeige und Anſpruchsbegründung. Die ſehr

knappen und flaren Beſtimmungen unſeres Entw. find vorzuziehen .

191 ) $$ 91 , 105, 142, 161. Vgl. Bähr § 36 Abſ. 2 Ziff. 1. Schw .

E. Art. 38 Abſ. 2 Ziff. 1. Für die Beibringung der Belege tann
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längere Friſt beanſpruchen ; der Nachweis , daß er dennoch

unverzüglich angezeigt habe, iſt ihm jedoch geſtattet 192) .

Eine ganz beſondere Behandlung fordert auch hier die

Lebensverſicherung. Iſt die Verſicherung auf den Erlebens

fall geſtellt, ſo iſt es gleichgültig, wann dem Verſicherer der

Eintritt des Verſicherungsfalls bekannt wird. Folgerichtig

beſtimmt der Entwurf in § 161 Saß 1 , daß eine Anzeige:

pflicht nur beſteht, wenn der Verſicherungsfall der Tod iſt.

Damit werden freilich die Fälle nicht gebedt, in denen zwar

die Leiſtung des Verſicherers auf das Erleben geſtellt iſt,

die Verpflichtung zur Prämienzahlung aber mit dem Tode

einer beſtimmten Perſon erliſcht, alſo beiſpielsweiſe die Aus:

ſteuerverſicherung mit Aufhören der Prämienzahlung beim

Tode des Verſorgers 193) . Für den Verſicherer haben ſolche

Fälle dieſelbe Bedeutung wie der Eintritt des Verſicherungs

falls bei der Todesfallverſicherung ; trifft er deshalb im

Vertrage Feſtſeßungen über Anzeigepflicht und sfriſt, ſo ver

ſagen die zum Schuße des Verſicherten getroffenen Beſtim

mungen 194).

Was unter „Eintritt des Verſicherungsfalls “ zu verſtehen

iſt, ſagt der Entwurf nicht, da er ja auch den Begriff des

Verſicherungsfalls als gegeben vorausſeßt. Sicherlich iſt nicht

erſt mit dem Eintritt des Schadens der Verſicherungsfall in

der Schadensverſicherung eingetreten ; unter Umſtänden kann

zwiſchen dem ſchadenſtiftenden Ereignis und dem Eintritt des

Schadens längere Zeit vergehen . Auf der anderen Seite iſt

auch nicht der Moment des Ereigniſſes als ſolcher unbedingt

der Vertrag Friſten beftimmen ; den Verſicherten ſchüßen § 8 und

der entſprechend anzuwendende $ 38 Abſ. 2.

192) Vgl. z. B. $ 91 Abſ. 2, oben S. 58 ff. Anders, wo die Vertrags:

freiheit nicht zu Gunſten des Verſicherten beſchränkt iſt.

193) Die Fälle find nicht „ Verſicherungsfälle “ im Sinne des Entw .,

wie bei Erörterung der Lebensverficherung zu erweiſen ſein wird.

194) Vor allem berjagt & 8 , ba ja der Verſicherungsfall noch nicht

eingetreten iſt, ebenſo § 162 ; es bleibt nur die Beſtimmung des

§ 7, die freilich nicht für dieſen Fall geprägt iſt.
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maßgebend ; vielmehr kommt es darauf an , wann ſich das

Ereignis als Verſicherungsfall charakteriſierte und als ſolches

dem Verſicherten erkennbar war . Namentlich in der Haft.

pflichtverſicherung ſpielt dieſe Unterſcheidung eine Rolle 195) .

An der alsbaldigen Feſtſtellung des Tatbeſtandes haben

beide Teile ein dringendes Intereſſe. Der Entwurf gibt des

halb beiden das Recht, die Sicherung des Beweiſes durch

Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnis auch ohne das Vor

liegen der prozeſſualen Vorausſeßungen dieſes Verfahrens zu

bewirken ($ 39) .

Die Verpflichtung , zur Feſtſtellung des Tatbeſtandes

mitzuwirken , hat auch eine negative Seite; der Verſicherte

darf nichts tun , was den Sachverhalt verdunkeln könnte.

Der Entwurf ſpricht das nicht allgemein aus ; die Algemein

gültigkeit der Regel iſt trozdem nicht zweifelhaft . Der Ver

ficherte darf namentlich keine Änderungen vornehmen , die

dem Verſicherer die Feſtſtellung des Tatbeſtandes erſchweren 196) .

Iſt aber dem Verſicherer Gelegenheit zur Unterſuchung ge

geben und macht er hiervon nicht unverzüglich Gebrauch , ſo

hat der Verſicherte ſeiner Verpflichtung genügt. Auch dann

trifft ihn kein Vorwurf, wenn ihn zwingende eigene Inter

eſſen oder ein fittliches Gebot zur Zuwiderhandlung veran

laßten . Der Entwurf ſchweigt im allgemeinen Teil über

195) Bei der Haftpflichtverficherung kann weder das Ereignis als ſolches

noch, wie der Entw. in § 142 will, die Geltendmachung des Un:

ſpruchs durch den Dritten noch gar die Feſtſtellung des Anſpruchs

entſcheiden ; maßgebend iſt vielmehr, wenn das Ereignis als Eint

tritt des Verſicherungsfalls erkennbar geworden iſt ; dieſer Moment

fann , aber muß nicht mit einem der drei erwähnten zuſammen:

fallen. (Hiervon abweichend die fehr beachtenswerten Ausführungen

von Georgii in Veröffentl. des Vereins für Perf.Wiff. II, 48 ,

237.) Auch bei der Unfallverſicherung ſpielt die Unterſcheidung

eine Rolle. Nicht ganz zutreffend Schw . E. Art. 37 : , fobald er

von dieſem Ereigniſſe und ſeinem Anſpruche ... Kenntnis erlangt . “

Beſondere Beſtimmung für Viehverſicherung § 115 Ab . 2 ,

für Transportverſicherung § 136.

196) Schw . E. Art. 58 ( „ Veränderungsverbot “ ) .

-
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.

dieſe Fragen und regelt ſie nur für einzelne Verſicherungs

zweige. Dem Feuerverſicherer gegenüber ſind bis zur Feſt

ſtellung eines Brandſchadens an einem Gebäude nur Ände:

rungen geſtattet, die im öffentlichen Intereſſe geboten ſind ;

der Hagelverſicherte darf auch Änderungen vornehmen , die

die ordnungsmäßige Wirtſchaft erfordert (SS 92, 106) .

Nicht hiermit in Widerſpruch ſteht eine andere Pflicht

des Verſicherten , die der Eintritt des Verſicherungsfalls be

gründet , die Verpflichtung zur tunlichſten Abwendung und

Minderung des Schadens. Soweit hiernach Änderungen not

wendig ſind , kann und muß ſie der Verſicherte vornehmen .

Der Entwurf ſpricht auch dieſe Verpflichtung nicht allgemein

aus , er normiert ſie nur für die geſamte Schadensverſiche

rung einerſeits , für die Unfallverſicherung andererſeits ; ſie

muß aber ebenſo in der Kranken- und in der Invaliditäts

verſicherung anerkannt werden 197).

Davon ausgehend, daß der Verſicherte hier das Intereſſe

des Verſicherers wahrnimmt, ſchreibt der Entwurf ihm vor,

die Weiſungen des Verſicherers zu befolgen . Wenn die Um

ſtände es geſtatten , muß er ſolche Weiſungen einholen . Es

iſt nicht erſichtlich, weshalb dieſe Beſtimmung in der Unfall

verſicherung nicht gelten ſoll. Daß der Verſicherte die Wei

ſungen des Verſicherers nur zu befolgen hat , ſoweit ihm

deren Befolgung billigerweiſe zugemutet werden kann , iſt

ſelbſtverſtändlich 198) .

Die Feſtſtellung der Leiſtungspflicht des Verſicherers er

folgt nach allgemeinen Grundſäßen ; nur für die Transport

verſicherung gilt Beſonderes 199) . Die Höhe der Leiſtungs

197) Oben Anm. 106. $$ 56, 172. Bähr § 33 ; Schw . E. Art. 54 ;

beibe ebenfalls nur für Schadensberſicherung.

198) Der Entw. ſpricht dies nur für die Unfallverſicherung aus. Vgl.

oben S. 31 . Ergänzend müſſen hier die Regeln des B.GR.

über Auftrag und auftragelofe Geſchäftführung eingreifen . Vgl.

Båhr $ 33, RG. XXXII, 13. Für die Viehverſicherung ſind in

88 116 ff. genaue Berhaltungêmaßregeln gegeben .

199) § 134 ( Dispache), vgl . SS 835-839 HGB.
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pflicht iſt nur bei der Lebensverſicherung unabänderlich

beſtimmt, in allen anderen Verſicherungszweigen regelmäßig

abhängig von dem Maße des dem Verſicherten erwachſenen

Nachteils. Häufig legen die Verſicherungsbedingungen die

Entſcheidung über den Umfang der Leiſtung in die Hände

von Schiedsmännern . Der Entwurf trifft hierüber eine Reihe

von Beſtimmungen, die wiederum nur für die Schadens- und

die Unfallverſicherung gelten ſollen, in Wirklichkeit von allge

meiner Bedeutung ſind. Wichtig iſt vor allem , daß der

Spruch der Schiedsmänner unverbindlich iſt, wenn er offen

bar unbillig iſt, „von der wirklichen Sachlage erheblich ab

weicht“. In ſolchem Fall wird er durch gerichtliches Urteil

erſeßt . Ebenſo, „wenn die Sachverſtändigen die Beſtimmung

nicht treffen können oder wollen oder ſie verzögern " 200).

Vielfach verpflichtet ſich der Verſicherer zur Leiſtung erſt

für den Fall der vollſtändigen Feſtſtellung des Umfangs ſeiner

Verpflichtung. Auch wird oft noch eine beſtimmte Friſt be

dungen, die nach der Feſtſtellung dem Verſicherer bleiben ſoll.

Der Entwurf wirkt dem zum Schuße der Verſicherten durch

zwei Vorſchriften entgegen ; zwingend und allgemein wird die

Klauſel , daß der Verſicherer erſt nach Feſtſtellung des An

ſpruchs durch Anerkenntnis, Vergleich oder rechtskräftiges Ur

teil zu leiſten hat, verworfen 201), und für die Schadensver

ſicherung, aber nur für dieſe, wird beſtimmt, daß zwei Monate

nach der Anzeige des Verſicherungsfalls der Verſicherte die

Entſchädigung , ſoweit ihre Mindeſthöhe feſtſteht, verlangen

kann , falls ihn kein Verſchulden an der Verzögerung der

Schadensfeſtſtellung trifft 202) .

200) $$ 57, 174. Es handelt ſich nach dem Entw. nicht um Beſtims

mung nach billigem Ermeſſen ( 88 317 , 319 B.GB.) ; doch dürfte

§ 317 Abſ. 2 auch hier anwendbar ſein .

201 ) $ 40, vgl. oben S. 27. Übereinſtimmend Schw . E. Art . 39. Zur

Auslegung ſolcher Abreden vgl. übrigens RG.XX , 399, XXXII, 342.

202) § 59 ; die Beweislaſt für das Verſchulden des Verſicherten müßte

wohl der Verſicherer tragen. Die Vorſchrift gilt ohne Rüdficht

auf ein Verſchulden des Verſicherers. Die Konſtruktion iſt zweifels
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XV.

Für die Vertretung des Verſicherers 203) gelten die all

gemeinen handelsrechtlichen Grundfäße. Nur an der Frage

der Vertretungsmacht .des Verſicherungsagenten durfte der

Entwurf nicht vorübergehen . Die Schwierigkeiten dieſer

Materie find bekannt. Der Entwurf beſtimmt den Begriff

des Agenten nicht; die Begründung bezieht ſich auf die Be

griffsbeſtimmung des Bandlungsagenten in § 84 HGB.

Der Entwurf unterſcheidet Abſchluß- und Vermittelungs

agenten . Der Abſchlußagent iſt der zum Abſchluß von Ver

trägen bevollmächtigte Agent . Fhm iſt rechtsgeſchäftlich

bereits eine beſtimmte Vertretungsmacht übertragen . Wie

weit ſie reicht, iſt an ſich Sache der Auslegung. Der Ent

wurf gibt eine Auslegungsregel, indem er beſtimmt, daß in

der Abſchlußvollmacht auch die Befugnis liegt, die Änderung

oder Verlängerung des Vertrages zu vereinbaren , zu kün

digen oder vom Vertrage zurückzutreten. Die Aufzählung

iſt nicht erſchöpfend. Einmal liegt in der Abſchlußvollmacht

ſelbſtverſtändlich die Ermächtigung , alle mit dem Vertrags

ſchluß in Verbindung ſtehenden Rechtsakte vorzunehmen,

namentlich die Polize auszufertigen und auszuhändigen .

Weiterhin hat auch der Abſchlußagent im Zweifel die Voll

macht, Prämien zu ſtunden und Zahlungsfriſten zu ſeßen 2:04).

.

.

haft ; es handelt fich anſcheinend um eine Vorauserfüllung eines

noch nicht fälligen Anſpruchs ( in Anrechnung auf " , $ 59 ), was

für den Fall des Konkurſes wichtig iſt. Für die Haftpflicht:

derficherung § 144.

203) Vom Vertreter des Verſicherten ſpricht der Entw. in § 2 Ab . 2,

§ 14 Abſ. 2. Vgl. hierzu § 806 HGB., § 166 B.GB., § 78

des Enti.

204 ) § 42. Der Abſchluß- oder Generalagent hat alſo regelmäßig auch

Vollmacht, die im laufenden Verſicherungsverhältnis vorkommenden

Rechtshandlungen vorzunehmen, jedenfade wohl Weiſungen gemäß

$ 56 , Einwilligungen gemäß SS 19, 92 zu erteilen, nur fold er

nach der Begr. S. 94 zur Schadensregulierung nicht befugt

ſein . Unrichtig iſt es , wenn ihm ebenda ſchlechthin die Befugnis

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LV . 7
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.

Die Vollmacht des Vermittelungsagenten 205) iſt außer

ordentlich beſchränkt. Er iſt an ſich überhaupt nicht Bevoll

mächtigter des Verſicherers , rechtsgeſchäftlich iſt ihm eine

Vertretungsmacht nicht eingeräumt. Der Entwurf gibt ihm

eine beſcheidene geſeßliche Vollmacht (§ 41), er darf Verſiche

rungs- und Verlängerungsſcheine aushändigen und iſt zudem

EinkaſſierungsbevoUmächtigter , er kann fällige Prämien an

nehmen 206). Wenn der Entwurf ihn weiter ermächtigt,

Verſicherungsanträge und deren Widerruf , Anzeigen , die

während der Verſicherung zu machen ſind, Kündigungs- und

Rücktrittserklärungen oder ſonſtige das Verſicherungsverhält

nis betreffende Erklärungen von dem Verſicherten entgegen

zunehmen“, ſo liegt darin ſtreng genommen keine Bevollmäch

tigung, ſondern nur die geſeßliche Feſtlegung des Zeitpunktes,

in welchem die rechtsgeſchäftlichen Erklärungen des Verſicherten

als dem Verſicherer zugegangen gelten . Das räumt auch die

Begründung (S. 93) ein , und es wird namentlich klar durch

den Saß des § 43, nach dem die Renntnis des Vermittelungs

agenten der Kenntnis des Verſicherers nicht gleichſteht 207) .

In der Hauptſache verneint alſo der Entwurf die

-

1

abgeſprochen wird, auf Einreden zu verzichten ; es kommt auf den

Tatbeſtand der Einrede an. In der Lebensverſicherung wird auch

den Generalagenten regelmäßig teine Abſchlußvollmacht erteilt.

205) Weiterhin dem gewöhnlichen Sprachgebrauch entſprechend als Agent

bezeichnet.

206) $ 41 Ziff. 3, 4. Die Aushändigung des Scheins durch den Agenten

hat alſo die Wirkung des § 32. Unbedenklich wird man die Ein :

taffierungsvollmacht auch auf andere fållige Leiſtungen des Ver

ficherten ausdehnen müſſen .

207) § 43 : „ ſoweit nach den Vorſchriften dieſes Gefeßes die Kenntnis

des Verſicherers von Erheblichkeit iſt " . - Die Entgegennahme von

Erklärungen iſt anders wie die Annahme von Zahlungen nicht

Rechtsgeſchäft. Die Faſſung des Entwurfs iſt aus dieſem Grunde

nicht einwandfrei (vgl . § 86 Abſ. 2 HOB.). Der Agent fann nach

$ 44 Abſ. 2 auch nicht von der vom Verſicherer etwa vorgeſchriebenen

Schriftform der Anzeige entbinden . – Übrigens bezieht fich $ 41

Ziff. 2 nur auf Erklärungen des Verſicherten , nicht alſo z. B. auf

Anmeldungen von Hypotheken ($ 95).

-
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Vertretereigenſchaft des Vermittelungsagenten , und man

müßte annehmen , daß damit auch die Frage beantwortet

iſt , wieweit ſich der Verſicherte auf das Verhalten des

Agenten berufen kann. Das aber beſtreitet die Begrün

dung (S. 95) ; es ſoll auf die Umſtände ankommen, und von

Fall zu Fall foll entſchieden werden , ob der Verſicherte,

auf Erklärungen des Agenten bauend , ſchuldlos gehandelt

hat , oder ſeine Verpflichtungen nicht oder nur mangelhaft

erfüllt hat . Der vielerörterte Fall der Ausfüllung des Frage

bogens durch den Agenten wird als Beiſpiel erwähnt . Nach

dem Entwurf iſt die Kenntnis des Agenten von den Gefahr

umſtänden gleichgültig, und zwar auch dann, wenn der Ver

ficherte annehmen konnte, daß der Agent aus eigener Sach

kenntnis die Frage richtig beantworten werde . Unterläßt der

Antragſteller anzuzeigen, daß in dem gegen Feuersgefahr zu

verſichernden Gebäude ein feuergefährliches Gewerbe betrieben

wird, ſo tut er das auf ſeine Gefahr ; irrt er ſich über die

rechtliche Stellung des Agenten, ſo ſchadet das ihm und nicht

dem Verſicherer. Anders liegt es in dem gleichfalls von der

Begründung herangezogenen Falle, daß der Verſicherte nach

dem Eintritt des Verſicherungsfalls unzweckmäßigen Anord

nungen des Agenten gefolgt iſt; hier mag es den Verſicherten

entſchuldigen , daß er ſich von einer Seite , die er für fach

kundig halten durfte , beraten ließ . Und ebenſo wird er

nicht ſchuldhaft handeln, wenn er über objektiv zweifelhafte

Beſtimmungen der Verſicherungsbedingungen den Rat des

Agenten einholt . Dieſe Tätigkeit des Agenten als des fo

genannten Vertrauensmannes des Verſicherers kann jedoch

nicht in Frage kommen , wo Geſet oder Verſicherungs

bedingungen genau beſtimmen , was der Verſicherte zu tun

hat 208) .

208) Der vage Begriff des Vertrauensmannes wird durch die blaren

Beſtimmungen des Entwurfs hoffentlich beſeitigt werden . Dagegen

wird der Verſicherte, ſoweit ſein Verſchulden in Frage kommt, fich

auf ſein Vertrauen in die Sachkunde des ihn beratenden Agenten

regelmäßig berufen können .
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Wie der Agent beſtellt wird , ſagt der Entwurf nicht.

Einen formellen Beſtellungsakt gibt es nicht, alles hängt

von den Umſtänden ab . Regelmäßig erfolgt die Be

ſtellung für beſtimmte Verſicherungszweige und für ein be

ſtimmtes Gebiet und pflegt auch in dieſer Umgrenzung dem

Publikum äußerlich erkennbar zu ſein . Wie für die Be

ſtellung, fehlt es auch für die Entziehung und Beſchränkung

der Agentur an beſtimmten Erforderniſſen. Dritten gegen

über aber wirken dieſe Rechtsakte nach § 44 Abſ. 1 nur,

wenn ſie Kenntnis hatten oder haben mußten. Damit folgt

der Entwurf dem bürgerlichen Recht. Wie dem Verſicherten

Widerruf und Beſchränkung kundzugeben ſind, ſoll der Ent

wickelung des Verkehrs überlaſſen werden , der hierfür ge

eignete Formen finden wird ; für Beſchränkungen kommen

namentlich die Verſicherungsbedingungen in Betracht 209) .

1

1

3

1

209) Über die zwingende Kraft des § 44 Abſ. 1 ſiehe oben S. 29. Die

örtliche Beſchränkung der Vertretungêmacht bildet fo fehr die Kegel,

daß jeder Verſicherte fie kennen muß . Als bevollmächtigt iſt im

Zweifel der Agent anzuſehen, in deſſen Bezirk die verſicherte Sache

fich befindet oder der Verſicherie wohnt oder der Verſicherungsial

eingetreten iſt. Nicht ebenſo ſelbitperſtändlich iſt die fachliche Bes

ſchränkung. Mit Recht überläßt der Entwurf alles der Verkehrs

übung. (Auch Schw . E. Artt . 33, 80 verweiſt in der Hauptſache

auf die Verkehrsſitte.) – Wenn es für Ehrenberg in Zeitſchr.

für Verf. Wiſſ. III, 323 feſtſteht, daß die bloße Aufnahme einer

Beſchränkung in die Verficherungebedingungen nicht genügt, ſo ſteht

er anſcheinend auf dem Standpunkt , daß der Verſicherte die Bes

dingungen nicht geleſen haben muß ; dieſer Anſicht kann nicht bei:

gepflichtet werden. Zuzuſtimmen iſt ihm darin, daß die Anwendung

der handelsrechtlichen Publizitätsgrundläße auf das Agenturverhälts

nis bedenklich iſt. Mit den gefeßlichen Vollmachten des Haupt

bevollmächtigten der SS. 86, 115 VAG. hat der Entw. nichts zu

tun ; iſt der Hauptbevollmächtigte zugleich Abſchlußagent, fo gehen

die öffentlich- rechtlichen Vorſchriften vor. Die gewerbepolizeilichen

Beſtimmungen über Verſicherungsagenten bleiben ſelbſtverſtändlich

unberührt ; hinſichtlich der Buchführung der Feuerverſicherungs

agenten wird dies in $ 183 unrichtigerweiſe beſonders hervor

gehoben.
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Nach § 181 Abſ. 2 finden die S8 41-44 keine Anwendung

auf Agenten öffentlich - rechtlicher Verſicherungsanſtalten .

XVI.

Der Begriff der Schadensverſicherung iſt bereits be

ſprochen worden . Im erſten Titel des zweiten Abſchnitts

geſtaltet ihn der Entwurf näher aus . Die Schadensver

ſicherung hat zum Gegenſtand Vermögensintereſſen . Rein

rechtlich anerkanntes Vermögensintereſſe iſt grundſäßlich von

der Verſicherung ausgeſchloſſen 210) . Bei einer Reihe von

Verſicherungszweigen objektiviert fich das Intereſſe in dem

Beſtande einer beſtimmten Sache; die Verſicherung iſt Sach

(genauer Sachſchadens-) Verſicherung. Gegenſtand iſt aber

nach dem Entwurf, der hiermit See- und Binnenverſicherung

in Einklang feßt, nicht die Sache, ſondern das Intereſſe.

In der Sachverſicherung, wie ſie kurz bezeichnet werden

mag, iſt das verſicherte Intereſſe regelmäßig das Eigentümer

intereſſe, d . h. das Intereſſe, das der Eigentümer an der

Erhaltung der Sache zu haben pflegt. Dieſes Intereſſe wird

durch den Wert der Sache ausgedrückt. Der Wert des ver

ſicherten Intereſſes, den der Entwurf als Verſicherungswert

bezeichnet, iſt alſo bei der Sachverſicherung regelmäßig gleich

dem Wert der Sache. Die Verſicherung des Eigentümer

intereſſes ſteht nicht bloß dem Eigentümer zu, ſondern jedem,

deſſen berechtigtes Intereſſe an der Erhaltung der Sache dem

Eigentümerintereſſe gleichwertig iſt. Der Entwurf ſtellt nur

darauf ab, ob tatſächlich ein ſolches Intereſſe vorhanden iſt.

Folglich iſt auch der Eigentümer zur Verſicherung nicht mehr

befugt , wenn er ein Eigentümerintereſſe nicht mehr beſikt.

210) Dies ſpricht der Entw . nicht ausdrüdlich aus. Preuß. E. Art. 328 :

„ Gegenſtand der Verſicherung kann alles ſein, waß einen zu Gelde

anſchlagbaren Wert für den Verſicherten hat und einer Gefahr

unterworfen iſt. Jedoch iſt die Verſicherung gegen die Gefahr bei

verbotenen Sandlungen des Verſicherten nichtig ". So auch Bähr

$ 8. Etwas anders Schw . E. Art. 44.
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Troßdem geht der Entwurf für die Sachverſicherung ganz

zutreffend von dem Regelfall der Verſicherung des Eigentümer

intereſſes durch den Eigentümer aus . Auf den juriſtiſchen

Begriff des Eigentums kommt es dabei freilich weniger an,

als auf die eigentumsgleiche Verfügungsgewalt über die Sache

(vgl. z . B. $ 1127 B.GB.: Eigentümer oder Eigenbeſißer ).

Die Frage , wieweit andere Perſonen als der Eigentümer

ein verſicherbares Intereſſe an dem Fortbeſtand der Sache

haben , iſt in vielen Fällen außerordentlich ſchwer zu beant

worten . Immer bleibt Vorausſeßung, daß aus dem Unter

gang oder der Beſchädigung der Sache ein Vermögensverluſt

zu erwarten iſt 2 11).

Die Frage verwidelt ſich weiter durch die grundſäßliche

Zulaſſung der Verſicherung des imaginären Gewinns . Auch

hier folgt der Entwurf dem freien Zuge des Seerechts.

Nur muß der Erſaß des entgehenden Gewinns beſonders

vereinbart werden . Die Verſicherung des von der Ankunft

der Güter am Beſtimmungsort erwarteten Gewinns bietet

freilich keine beſonderen Schwierigkeiten ; wieweit in der

Binnenverſicherung der Spekulationswert verſicherbar ſein

und wie die Berechnung des Schadens erfolgen ſoll, wird

im einzelnen genau zu erwägen ſein 212) .

.

211) Der Entw. drångt alles in den einen Saß zuſammen : „ Bezieht

fich die Verſicherung auf eine Sache, ſo gilt, ſoweit ſich nicht aus

den Umſtänden ein anderes ergibt , der Wert der Sache als Ver

ficherungswert“ (§ 48 ). Nach § 47 iſt Verſicherungswert der Wert

des verſicherten Intereſſe. Der Saß gilt auch, wenn Forderungen

oder Rechte verſichert find, entſprechend. Der Schw . E. ſpricht

deshalb in Art. 45 Abſ. 1 im Gegenſaß zu Abſ. 2 vom „Gegens

ſtand ", Bähr beſtimmte in $ 15 ausdrüdlich , daß auch der Nicht

eigentümer fein Intereſſe verſichern könne. – Soweit die Schadens:

verſicherung nicht Verſicherung von Sachen oder anderen Ver:

mögengobjekten iſt, kommt der Begriff des Eigentümerintereffes nicht

in Frage ; z. B. bei der Haftpflicht: oder bei der Unfallſchadens:

verſicherung kann jeder Dritte ſein Intereſſe am Nichteintritt des

Schadens fo gut wie der unmittelbar Betroffene berfichern , falls

nicht fittliche Gründe entgegenſtehen .

212) § 49 beſtimmt nur , daß die Verſicherung entgangenen Gewinns
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Der Entwurf hat den Saß , daß regelmäßig nur ein

berechtigtes eigenes Intereſſe verſichert werden kann, negativ

dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er beſtimmt, inwieweit

eine Verſicherung fremden Intereſſes zuläſſig iſt. Fremdes

Intereſſe kann nach dem Entwurf nur verſichert werden in

der Form der Verſicherung für fremde Rechnung. Der her

kömmliche Ausdruck „ Verſicherung für fremde Rechnung" iſt

ungenau ; er will nur beſagen, daß die Rechte aus der Ver

ficherung einem anderen zuſtehen als dem Verſicherungs

nehmer ; dieſem tritt hier eine zweite Perſon als Verſicherter

zur Seite. Das iſt aber – und hierin liegt der Gegenſatz

zur Perſonenverſicherung, die einen bezugsberechtigten Dritten

ohne verſicherbares Intereſſe kennt nur zuläſſig , wenn

der Verſicherte die Perſon iſt, der das verſicherte Intereſſe

zugehört ; Verſicherung für fremde Rechnung iſt Verſicherung

des Intereſſes eines anderen zu deſſen Gunſten . Nicht folge

richtig iſt es , wenn der Entwurf in § 170 Abſ. 1 auf die

Perſonenverſicherung den Begriff der Verſicherung für fremde

Rechnung ausgedehnt hat ; als ſolche ſoll im Zweifel die Ver

ſicherung gegen Unfälle gelten , die einem anderen als dem

Verſicherungsnehmer zuſtoßen . Was der Entwurf erreichen

will, nämlich daß im Zweifel der Verunglückte ſelbſt die Ent

ſchädigung erhält , würde ſich ebenſo ergeben , wenn dieſem

die Bezugsberechtigung zugeſprochen wird . Verſicherung für

fremde Rechnung iſt aber , wie $ 78 und die Begründung

S. 118 ergeben, immer Intereſſen-, d . h . Schadensverſiche

tung ? 13) .

beſonders zu vereinbaren iſt. Vom entgangenen Gewinn iſt der

indirekte Schaden ſtreng zu ſcheiden ; er iſt regelmäßig ebenfalls

nicht verfichert, wie § 48 ergibt. Sowohl die Verſicherung des

entgehenden Gewinns wie des mittelbaren Schadens hält ſich in

der Binnenverſicherung bisher tatſächlich in engen Grenzen.

213) $ 170 iſt mithin eine Durchbrechung des Syſtems. Es iſt nicht ers

fichtlich, was in Ab . 2 , für eigene Rechnung" bedeuten fout. Bei

der Unfallverficherung fann ein Dritter bezugsberechtigt fein ($ 176) ;

z. B. ein Vater verſichert den Sohn zu Gunſten von deffen Ehe
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Die Rechtsnatur der Verſicherung für fremde Rechnung

bezeichnet der Entwurf mit zwei Säßen : „Bei der Verſiche

rung für fremde Rechnung ſtehen die Rechte aus dem Ver

ficherungsvertrage dem Verſicherten zu“ (§ 75 Saß 1 ) . „Der

Verſicherungsnehmer kann über die Rechte aus dem Ver

ficherungsvertrag im eigenen Namen verfügen" (8 76 Saß 1) .

Der Verſicherungsnehmer iſt mithin legitimiert zur Verfügung

über fremde Rechte. Inwieweit er wirklich ein Recht hatte,

ſich dieſe Legitimation zu nehmen, iſt eine Frage des inneren

Verhältniſſes zwiſchen Verſicherungsnehmer und Verſicherten ;

der Verſicherer braucht ſich und hat ſich darum nicht zu

kümmern . Für den Anſpruch auf die Entſchädigung gilt

eine Ausnahme ; der Verſicherer iſt zur Auszahlung nur ver

pflichtet, wenn der Verſicherungsnehmer ihm gegenüber nach

weiſt, daß der Verſicherte ſeine Zuſtimmung zu der Ver

ſicherung erteilt hat 214). Berechtigt iſt er zur Auszahlung

an den Verſicherungsnehmer immer, und er macht ſich nicht

etwa dem Verſicherten durch prüfungsloſe Auszahlung erſak

pflichtig 215 ). Nicht ganz genau iſt es , wenn der Entwurf

nur von der Zahlung der Entſchädigung ſpricht; hierher

gehört ebenſo gut der Fall der Aufrechnung durch den Ver

ficherungsnehmer. Umgekehrt kann der Verſicherer gegen die

Entſchädigungsforderung mit Anſprüchen gegen den Verſiche

rungsnehmer aufrechnen , wenn dieſe auf dem Verſicherungs

frau . Iſt dies Verſicherung für eigene Rechnung ? Bedenklich iſt

die Anwendung des § 78, namentlich auch des § 77, auf die Fälle

des $ 170. Die Begr. bezieht fich auf die Rollektivverſicherung des

Arbeitgebers für ſeine Arbeiter ; hier kann $ 76 Abſ. 2 leicht zu

dem Ergebnis führen , daß die Entſchädigung nicht gezahlt wird.

214) Die Säße des Entw . follen auf die Seederficherung übertragen

werden. Ein Recht aus dem Vertrage iſt z . B. der Anſpruch auf

Prämienridgewähr ( $ 34 ). Für dieſen wie auch für den aus einem

Rüdtritt (S 18) erwachſenden Anſpruch gilt $ 76 Abſ. 2 nicht. –

Die Zuſtimmung kann auch nach Eintritt des Verſicherungsfalls

erteilt werden, was Schm . E. Art. 17 beſonders hervorhebt.

215) Ein folcher Erfaßanſpruch fann in Frage kommen , wenn der Ver

ficherungenehmer ſpäter zahlungsunfähig geworden iſt.
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verhältniſſe beruhten . Als Verpflichteter ſteht ihm nur der

Verſicherungsnehmer gegenüber ; der Verſicherte hat keine

Pflichten gegen den Verſicherer 216).

Von der Bedeutung des Verſicherungsſcheins bei der

Verſicherung für fremde Rechnung iſt ſchon (S. 77) geſprochen

worden. Beſißt ihn der Verſicherte, ſo gilt dies als Zuſtimmung

des Verſicherungsnehmers zu eigenen Verfügungen des Ver

ficherten ; er legitimiert ſich dem Verſicherer gegenüber durch

den Beſiß der Urkunde, und der Verſicherer darf nicht ohne

Zuſtimmung des Verſicherten an den Verſicherungsnehmer

zahlen , wenn der Verſicherte den Schein beſißt. Au bas

kann freilich nicht gelten, wenn der Verſicherer ſchuldhafter

weiſe den Schein dem Verſicherten ſtatt dem Verſicherungs

nehmer ausgehändigt hat 217) .

Auf das innere Verhältnis zwiſchen Verſicherungsnehmer

und Verſichertem geht der Entwurf nicht ein . Für einzelne

Fälle iſt die Befugnis, fremde Intereſſen zu verſichern , ge

feßlich feſtgeſtellt; hier bedarf der Verſicherungsnehmer dem

Verſicherer gegenüber nicht des Nachweiſes der Zuſtimmung

des Verſicherten 218).

1

216) Über Argliſt und Kenntnis des Verſicherten fiehe $$ 2, 14, 78 ; ſoweit

Verſchulden in Frage kommt, bleibt das Verhalten des Verſicherten

außer Betracht.

217) 75 Abſ. 2 und § 76 Abſ. 1 weichen voneinander ab ; weiſt der

Verſicherungenehmer nady, daß nicht der Verficherte, ſondern ein

Dritter den Schein hat , ſo bleibt er legitimiert , außer wenn der

Dritte den Befiß vom Verſicherten erworben hat ; leßteres muß

entſprechend in $ 75 Abſ. 2 für den Befignachfolger des Verſicherten

gelten .

218) Verſicherung des Nießbrauchers für Rechnung des Eigentümers

(§ 1045 B.GB) , des Ehemanns für die Ehefrau (8$ 1374, 1385

B.GB.) , des Hausherrn für ſeine Familienangehörigen und ſein

Geſinde ($ 84 Ah.2, eine nicht bloß für Feuerberſicherung Geltung

beanſpruchende Beſtimmung), Haftpflichtverſicherung des Betriebs

unternehmers zu Gunſten ſeiner Vertreter und der mit der geſchäft:

lichen Leitung betrauten Angeſtellten (8 141 ) ; hier kann der Fall

eintreten , daß fich Verſicherung für eigene und für fremde Rechnung
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Ob für eigene oder fremde Rechnung verſichert iſt, ent

ſcheidet ſich nach den Umſtänden , im Zweifel iſt nach § 74

Abſ . 2 erſteres anzunehmen . Zuläſſig iſt Verſicherung für

eigene oder fremde Rechnung, vielfach als Verſicherung für

Rechnung „wen es angeht“ bezeichnet; ſobald feſtſteht, daß

das verſicherte Intereſſe ein fremdes iſt, ſind dann die Bes

ſtimmungen über Verſicherung für fremde Rechnung anzu

wenden (S 79).

Wie die ſubjektive Beziehung des zu verſichernden Fntereſſes

zu einer beſtimmten Perſon, ſo braucht auch ſein objektiver

Beſtand nicht beim Vertragsſchluß bereits individualiſiert vor

handen zu ſein . Die Verſicherung kann als Blankettvertrag

geſchloſſen werden dergeſtalt, „ daß die verſicherten Intereſſen

bei der Schließung des Vertrags nur der Gattung nach be

zeichnet und erſt nach ihrer Entſtehung dem Verſicherer ein

zeln aufgegeben werden“ ($ 177 Abſ . 2) . Solche Verträge,,

die namentlich in der Transport- und Rüd-, aber auch in

der Feuerverſicherung vorkommen , pflegt man als laufende

Verſicherung zu bezeichnen. Von der Verſicherung eines

Sachinbegriffs ſind ſie ſtreng zu unterſcheiden. Die An

wendung der Beſtimmungen des Entwurfs auf die laufende

Verſicherung bietet an ſich kaum Schwierigkeiten, wenn man

ſich nur vergegenwärtigt, daß hier das Inkrafttreten der

Verſicherung von Fall zu Fall während der Vertragsdauer,

entweder ohne weiteres mit der Entſtehung des verſicherten

Intereſſes oder mit der Anzeige an den Verſicherer, der ſo

genannten Aufgabe , erfolgt. Der Entwurf hat ſich darauf

beſchränkt, für die laufende Verſicherung die Vertragsfreiheit

beider Teile unumſchränkt feſtzuſeßen 219) .

decken , wenn nämlich Unternehmer und Angeſtellter nebeneinander

haften .

219) Begr. S. 195. Es heißt hier, daß dieſe Verficherung fich nur für

größere Unternehmungen verwerten laſſe, deren Leiter dem Vers

ficherer an Geſchäfteerfahrung gewachſen feien . Vgl. dazu Ehren

berg in Zeitſchr. für Verl.- Wiſſ. III, 203 ff. Laufende Feuer:

verſicherung: RG. XXXV, 50, XLIV, 34.
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XVII.

Auf dem Erfordernis des Beſtehens eines perſicherbaren

Intereſſes beruht die Beſtimmung des Entwurfs (8 64), daß

der Vertrag aufgehoben wird durch den Fortfall des Intereſſes.

Hierbei wird unterſchieden , ob das Intereſſe, deſſen Beſtehen

beim Vertragsſchluß vorausgeſekt oder deſſen Entſtehen er

wartet wurde, nachträglich fortgefallen iſt oder bei Beginn

der Verſicherung von vornherein nicht beſtanden hat .

In legterem Fall wird der Vertrag rückwärts aufgelöſt;

der Verſicherte iſt von der Verpflichtung zur Prämienzahlung

frei (nicht wird frei" ). Der Verſicherer kann nur eine an

gemeſſene Geſchäftsgebühr, höchſtens jedoch die halbe Jahres

prämie verlangen 220) . Soweit entgangener Gewinn ver

fichert wird , kann ſich der Verſicherte natürlich nicht nach

träglich durch den Nachweis befreien, daß er tatſächlich nichts

gewonnen haben würde ; nur wenn von vornherein eine

Gewinnerwartung gar nicht beſtehen konnte, lag auch ein

verſicherbares Intereſſe nicht vor. Fält nach dem Beginne

der Verſicherung das Intereſſe fort, ſo wird der Vertrag für

die Zukunft hinfällig; der Verſicherer erhält nur die Prämie

für die laufende Periode 2 2 1).

Ähnlich wie die Teilbarkeit der übernommenen Gefahr

1

220) $ 64, vgl . § 34 Abſ. 1 ( oben S. 63) , $ 894 HGB. (Riſtorno). Der

Schw . E. ſcheint den Fall nicht zu regeln. Preuß. E. Art. 347,

Bähr & 21 ſprechen vom Untergang des Gegenſtandes und Unter

bleiben des Unternehmenê ; demgegenüber trifft die Faſſung unſeres

Entw. das Richtige; nur ſtellt er , wo er von fünftigem Inter

elſe ſpricht, Unternehmen und Intereſſe nebeneinander. Gemeint

iſt natürlich, daß das Intereſſe während der Dauer der Verſiche

rung nicht zur Entſtehung kommt , was § 64 nicht ganz ſcharf

ausſpricht.

221) Das gilt auch , wenn das Intereſſe zwar erſt nachträglich wegs

fällt , der Verſicherer jedoch zufolge Veridulbeng des Berficherten

niemals eine Gefahr getragen hat ; z. B. der Verſicherte hat bei

Beginn der Verſicherung die Gefahr erhöht ($ 21) oder er hat die

erſte Prämie nicht gezahlt (§ 31) .

1
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erkennt der Entwurf auch eine Teilbarkeit des Intereſſes an .

Teilweiſes Nichtbeſtehen des Intereſſes hat teilweiſe Auf

hebung des Vertrages zur Folge . Die Vorſchrift iſt leicht

durchführbar, wenn eine Mehrheit von Intereſſen in einem

Vertrage zuſammenfaſſend verſichert iſt, wenn zum Beiſpiel

eine Haftpflichtverſicherung für die aus verſchiedenen Ge

werbebetrieben drohende Erſaßpflicht einheitlich genommen

iſt, oder wenn ſich die Verſicherung auf eine Mehrheit gleich

artiger Gegenſtände bezieht . Schwieriger wird die Teilung

bei Ungleichartigkeit der verſicherten Sachen ; eine Zerlegung

der Prämie nach Verhältnis der Werte wird hier in ent

ſprechender Anwendung des § 26 nur eintreten können , ſo

weit der Verſicherer den verbleibenden Teil des Intereſſes

unter den gleichen Bedingungen in Deckung genommen haben

würde. Immer aber muß daran feſtgehalten werden , daß
.

teilweiſer Fortfall des Intereſſes nicht zu verwechſeln iſt mit

Verminderung der Gefahr. Das verſicherte Intereſſe iſt in

ſeinem objektiven Beſtand auch dann noch vorhanden , wenn

durch nachträglich eingetretene Ereigniſſe die Gefahr verringert

oder ſelbſt beſeitigt wird 222) .

Wie der objektive Beſtand des Intereſſes, ſo kann ſeine

ſubjektive Beziehung zum Verſicherten nachträglich fortfallen.

Dies iſt der Fall, wenn das verſicherte Intereſſe nach Ab

ſchluß des Vertrages auf eine andere Perſon übergeht. Der

Entwurf hat von einer allgemeinen Regelung abgeſehen und

ſein Schweigen ſcheint dahin gedeutet werden zu müſſen , daß

der Übergang des Intereſſes ſeinem Wegfall grundſäßlich

gleichſtehen ſoll 223). Nur für den Fall der Veräußerung der

222) Der objektive, nicht der ſubjektide Beſtand des Intereſſes entſcheidet.

Vgl. Ehrenberg in Zeitſchr. für Verf.Wiff. III, 323. 3. B. der

gegen Haftpflicht aus beſtimmten Beſchäftigungen Verſicherte wird

in längere Freiheitsſtrafe genommen ; hier iſt ſubjektiv , nicht obs

jektiv das Intereffe fortgefallen . Ebenſowenig wird der haftpflichts

verſicherte Beamte durch einen Wechſel in der Geſchäftsverteilung

ganz oder teilweiſe befreit . Aus dem Schw . E. vgl. Art. 24.

223) So z . B. bei der Haftpflicht-, bei der Veruntreuungss, bei der Streit.

-
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verſicherten Sache trifft der Entwurf beſtimmte Vorſchriften

(SS 66—73 ). Schon das Landrecht hatte ſich in II 8 & 2163

für die Verdinglichung der Verſicherung entſchieden. Ihm

find die ſpäteren Entwürfe gefolgt , der preußiſche Entwurf

gleichmäßig für Binnen- und Seeverſicherung. Das Handels

geſekbuch hat ſich jedoch gegen den von Rechts wegen ein

tretenden Übergang der Verſicherung entſchieden ( 8 899) .

Der Entwurf folgt dem preußiſchen Recht und will dement

ſprechend auch das Seerecht abändern.

Der Entwurf hat ſich fachlich und formell dem bürger

lichen Recht angeſchloſſen, das in dem Übergang des Miets

verhältniſſes auf den Grundſtückserwerber eine ähnliche

Rechtserſcheinung kennt. In Anlehnung an § 571 B.GB.

beſtimmt § 66 : „ Wird die verſicherte Sache von dem Ver:

ſicherten veräußert , ſo tritt an Stelle des Veräußerers der

Erwerber in die ſich während der Dauer ſeines Eigentums

aus dem Verſicherungsverhältnis ergebenden Rechte und

Pflichten des Verſicherten ein .“ Der Grundgedanke iſt freilich

in beiden Fällen ein gänzlich verſchiedener. Die Verdinglichung

der Miete zwingt den Erwerber , die Verfügung des Ver

äußerers anzuerkennen , die Verdinglichung der Verſicherung

berechtigt den Erwerber und bindet den Verſicherer. Die

Worte „während der Dauer ſeines Eigentums“ ſind zwar

nicht zu beanſtanden , inſofern ſie von dem Regelfall aus

gehen ; ihre Bedeutung deckt ſich jedoch mit dem Wortlaut

nicht völlig ; es kommt darauf an, daß und während welcher

Zeit der Erwerber das Eigentümerintereſſe erlangt hat . Nicht

der Übergang der Sache, ſondern der des an der Sache

hängenden Intereſſes entſcheidet, und es ſind Fälle denkbar,

wo die Sache ohne das Intereſſe oder wo das Intereſſe ohne

die Sache übergeht 224) .

verſicherung. Vgl. aber oben S. 15, Begr. S. 115. Schw . E.

Art. 49 meint mit „ Gegenſtand der Verſicherung“ anſcheinend das

Intereſſe (vgl. Art. 44) . Bähr § 28 drückt ſich ebenſo aus.

224) Richtig Württemb. E. Art. 447 : mit der Gefahr geht die Verſicherung
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Der Eintritt vollzieht ſich von ſelbſt und ohne Anzeige.

Der Entwurf (§ 66 Abſ. 2) beſtimmt, daß die Veräußerung

unverzüglich anzuzeigen iſt, ſagt jedoch nicht, wen dieſe Ver

pflichtung trifft. Die Frage iſt erheblich , weil ſich Schadens

erſaßanſprüche an die Unterlaſſung knüpfen können . Anzu

nehmen iſt, daß die Anzeigepflicht den Veräußerer trifft 2 25) .

Erfolgt die Anzeige nicht, ſo muß der Verſicherer weiterhin

den Veräußerer als Verſicherten anſehen dürfen ; jede andere

Annahme würde zu unbilligen Ergebniſſen führen 2 26). Für

die zur Zeit der Veräußerung laufende Prämie haften

Veräußerer und Erwerber geſamtſchuldneriſch. Welche Wir

# 1

über. So auch Preuß. E. Art. 343. Bgl. 3. Gierte in folds

heims Monatsidur. 1903 S. 297.

225) § 69 Abſ. 1 könnte zu einer anderen Auslegung verleiten . In:

deſſen beſtehen Verpflichtungen gegenüber dem Verſicherer zunächſt

doch nur für den Veräußerer. Ein Schadenserfaßanſpruch iſt

3. B. denkbar, wenn der Verſicherer, obgleich er troß § 69 Abſ. 1

frei war , an den Veräußerer geleiſtet hat. Wen im Verhältnis

des Veräußerers zum Erwerber die Anzeigepflicht trifft, iſt eine

andere Frage.

226 ) $ 67 Ab . 2 : Der Verſicherer hat in Anſehung der durch das

Verſicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen die

Veräußerung erſt dann gegen fich gelten zu laſſen , wenn er von

ihr Renntnis erlangt ; die Vorſchriften der $$ 406—408 B.GB.

finden entſprechende Anwendung. “ (Die Bemerkung von Moelli

in Zeitſcr. für Verl.Wiff. III, 355, § 67 Abſ. 2 ſei überflüffig,

iſt unrichtig.) – Die Beſtimmungen des B.GB. wie auch § 67

Abſ. 2 ſprechen nur von Forderungen , es muß aber angenommen

werden , daß für das ganze Verſicherungsverhältnis, auch ſoweit

Forderungen des Verſicherten noch gar nicht entſtanden find , der

Veräußerer bis zur Anzeige als legitimiert gelten foul, namentlich

auch zur Entgegennahme von Kündigungs- und Rüdtrittserklärun:

gen . Zweifelhafter iſt, ob der Verſicherer fich noch auf Verſchulden

des Veräußerers berufen kann; z . B. der Eigentümer des verſicher:

ten Hauſes hat eine Gefahrerhöhung vorgenommen und zugleich

das Haus veräußert ; Anzeige wird weder von der Gefahrerhöhung

noch von dem Eigentumsübergang erſtattet; iſt bei Eintritt des

Verſicherungsfalls der Verſicherer frei , weil den Veräußerer (nicht

aber den Erwerber) ein Verſchulden trifft ? (SS 19, 21 Abſ. 2. )

1

.

.
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22

kung die unrichtige Anzeige , der eine tatſächlich erfolgte

Veräußerung nicht entſpricht, haben ſoll, wird nicht ent

ſchieden 227).

Erfolgt die Anzeige nicht rechtzeitig, ſo hört nach Ab

lauf eines Monats die Haftung des Verſicherers auf ; erfolgt

fie, ſo kann er mit Monatsfriſt kündigen, jedoch nur binnen

eines Monats ſeit Kenntnis. An Stelle der Anzeige tritt

die anderweit erlangte Kenntnis des Verſicherers. Hat er

nicht rechtzeitig gekündigt, ſo bleibt ſeine Haftung beſtehen.

Ob die Unterlaſſung der Anzeige auf einem Verſchulden

beruht oder nicht, iſt gleichgültig ; iſt die Anzeige durch Ver

ſchulden des Veräußerers unterblieben , ſo bleibt dem Er

werber nur der Rückgriff 2 28).

Der Erwerber iſt an den Vertrag nur gebunden, wenn

er beim Erwerbe Kenntnis von der Verſicherung hatte. Der

entſcheidende Zeitpunkt iſt nicht der des obligatoriſchen Er

werbegeſchäfts, ſondern der des Übergangs des Eigentümer

intereſſes. Der Erwerber kann binnen Monatsfriſt nach er

langter Kenntnis den Vertrag ohne Kündigungsfriſt aufheben.

Es kann aber auch durch Vereinbarung zwiſchen Veräußerer

und Erwerber der Übergang ausgeſchloſſen werden . In

dieſen Beſtimmungen tritt der Unterſchied zwiſchen Übergang

der Miete und Übergang der Verſicherung am klarſten hervor ;

nicht die Verſicherung geht auf den Erwerber, ſondern der

Erwerber geht auf den Verſicherer über 2 29) .

-

227) Weder $ 409 noch § 576 B.GB. iſt für anwendbar erklärt .

228) $$ 68, 69. Die Regelung iſt inſofern anders wie bei der Gefahr:

erhöhung (oben S. 86) , als die Kündigung gegenüber dem Er

werber erfolgen muß ; weiß der Verſicherer, daß deräußert iſt, aber

nicht, an wen, ſo muß die Kündigung an den Veräußerer zuläſſig

ſein. – Außnahine nach $ 108 für Sagelverſicherung ; der Ver :

ſicherer tann nicht fündigen, iſt auch nicht befreit; die Anzeigepflicht

beſteht jedoch auch hier. it $ 108 zwingend? (Vgl. $ 72)

229) $ 70. Es beſteht keine Verpflichtung des Verſicherers, dem Er

werber Anzeige zu machen. Nimmt der Erwerber neue Verſicherung

oder iſt er bereits laufend verſichert, ſo liegt Doppelverſicherung

($ 54 ) vor. — Wird der Übergang durch Vereinbarung gemäß $ 70
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Alles dies iſt zwingendes Recht zu Gunſten des Erwerbers ;

„ auf eine Beſtimmung des Verſicherungsvertrags, durch welche

von den Vorſchriften der SS 66–71 zum Nachteile des Er

werbers abgewichen wird, kann ſich der Verſicherer nicht be

rufen" (8 72) . Die Beſtimmung gehört zu denen, die den

Verſicherten , das heißt hier den Erwerber als zukünftigen Ver

ficherten , ſchüßen ; ſie iſt Beſchränkung der Vertragsfreiheit

im Sinne der $8 177 ff. Nicht iſt ſie eine Beſtimmung

zum Schuße des gutgläubigen Erwerbera 230).

Der Entwurf hat mit dieſen Beſtimmungen zugleich die

Frage beantwortet, wieweit in der Änderung des ſubjektiven

Riſikos eine Erhöhung der Gefahr erblickt werden kann .

Dagegen bleibt die objektive Änderung des Riſikos für jene

Vorſchriften völlig außer Frage. Namentlich iſt dem Ver

ſicherer unbenommen , gemäß § 25 feſtzuſeßen , daß örtliche

Abſ. 1 ausgeſchloſſen , ſo erliſcht die Verſicherung. Gleichgültig iſt

e8, ob der Verſicherer die Vereinbarung fennt; die geſamtſchuldneriſche

Haftung nach § 67 Ab . 1 tritt nicht ein. Wie geſtaltet fich aber

die Rechtsſtellung des Verſicherers, wenn der Veräußerer ihm mit:

teilt , der Übergang ſei auégeſchloſſen worden , während in Wirtlich.

keit eine ſolche Vereinbarung nicht oder nicht rechtsgültig getroffen

worden iſt ? Der Entw. läßt diefe Zweifel ungelöſt.

230) Es handelt fich , wie namentlich aus $ 70 hervorgeht , aber auch

fonſt als Grundgedanke der Beſtimmungen flar hervortritt, nicht

um den Schuß eines redlichen Dritten (anderer Meinung Boyens

in Veröffentl. des Vereins für Veri.Wiſſ. II S. 89) , ſondern um

eine unentziehbare Befugnis des Verſicherten, Rechte und Pflichten

aus dem Vertrage auf den Sondernachfolger zu übertragen. Daß

nicht der Schuß des guten Glaubens in Frage ſteht, beweiſt

namentlich der Fall der Weiterveräußerung durch den Erwerber ;

die dritte Hand iſt troz Kenntnis von der Verſicherung unverſichert,

wenn gemäß § 70 Abſ. 1 ohne ihr Wiſſen die Verſicherung ſchon

auf den erſten Erwerber nicht übergegangen iſt. Über den Schutz

des gutgläubigen Verſicherers vgl. Anm. 226 ff. Wieder eine

andere Frage iſt es , wie weit ſich der Erwerber auf den Inhalt

der ihm von dem Veräußerer übergebenen Polize berlaſſen fann ,

vgl. § 405 B.GB.; auch hier wird nicht etwa der gute Glaube

ichlechthin geſchüßt.
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Veränderungen der verſicherten Sache als Gefahrerhöhungen

gelten ſollen 231) .

Der freiwilligen Veräußerung ſteht nach § 73 die Zwangs

verſteigerung gleich. Nur kann hier der Erſteher auch dann

kündigen , wenn er von der Verſicherung Kenntnis hatte .

Unbedenklich wird man die Enteignung der Zwangsverſteige

rung gleichſtellen dürfen 232) .

Endlich kann, was der Entwurf nicht beſonders erwähnt,

ein Übergang der Verſicherung ſich auch dergeſtalt vollziehen ,

daß neben den Verſicherten ein zweiter Intereſſent tritt. Und

zwar können entweder Teile der verſicherten Sachen über

gehen oder es kann das Eigentumsintereſſe mehreren gemein

ſchaftlich, zu geſamter Hand, zuſtehen. In allen dieſen Fällen

muß verſucht werden, aus dem bürgerlichen Recht heraus

die richtige Auslegung für die Entwurfsbeſtimmungen zu

finden 233) .

1

231) Ebenſo objektive Veränderungen in der Art der Verwahrung oder

Beauffichtigung ( vgl. Ang. IR . II, 8 $ 2163) . Auch ohne auss

drüdliche Vereinbarung kann tatſächlich aus beſonderen Gründen

in der Veräußerung eine Gefahrerhöhung gefunden werden . Bähr

$ 28 Ab . 3 läßt bei Drtsveränderung beweglicher Sachen die

Verſicherung erlöſchen . Nach Schw . 6. Art. 49 geht die Ber :. E.

ſicherung nicht über , wenn durch den Eintritt des Erwerbers die

Gefahr weſentlich erhöht werden würde. — Für die Seeberſicherung

fieht Art. 1 XI des Entw. betr. Seeverſ. (gemäß § 899 Abſ. 2 HGB.)

eine grundlegende Abweichung vor : „Der Verſicherer haftet nicht

für die Gefahren , welche nicht eingetreten wären , wenn die Ver

äußerung unterblieben wäre.“ Beſonders gilt dies für die Vieh

verſicherung ( 8 120) ; fie erliſcht durch Veräußerung , außer wenn

ein Grundſtück ſamt Inventar beräußert wird und zu dieſem vers

fichertes Vieh gehört.

232) Auch $ 73 foll wohl zwingend fein , was in der Begr. nicht geſagt

wird ; ſelbſtverſtändlich iſt es nicht. Eine Anzeigepflicht des Vers

äußerers kann bei Zwangsverſteigerung kaum in Frage kommen ;

wie ſoll fich hier die Stellung des Verficherers geſtalten ? Über

Gleichbehandlung der Zwangsverſteigerung und Zwang @enteignung

Art. 52 Einf.Geſ. zum B.GB. Konfiskation: $ 40 Str.GB.

233) Giner beſonderen Brüdſichtigung, wie hier nicht näher auêgeführt

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 8



114 Behrend : Entw . eines KG. über den Verſicherungsvertrag.

XVIII.

Ein verſicherbares Intereſſe haben bei der Sachverſiche

rung neben dem Eigentümer die dinglich Berechtigten . Von

dem Eigentümerintereſſe iſt dieſes Intereſſe an ſich völlig

verſchieden , was beiſpielsweiſe bei den Grunddienſtbarkeiten

klar zu Tage tritt . Bei anderen Rechten deckt es ſich mit

dem Eigentümerintereſſe, ſo namentlich in zeitlicher Beſchrän

kung beim Nießbrauch 234) . Anders verhält es ſich mit dem

Pfandrecht. Das verſicherbare Intereſſe würde hier darin

beſtehen , daß dem Gläubiger nicht das Objekt ſeiner Haftung

entwertet wird . Die wirtſchaftliche Bedeutung dieſes Objekts

für die Sicherſtellung ſeiner Forderung läßt ſich meiſtens mit

Beſtimmtheit nicht feſtſtellen 235) . Zu einem befriedigenden

I

.

werden kann , bedarf hierbei das eheliche Güterrecht. Man wird

bavon auêgehen müſſen , daß der Ehemann zur Verficherung des

Intereffes der Ehefrau auch ohne deren Zuſtimmung im Zweifel

befugt iſt.

234) Den natürlichen Maßſtab bildet, wie § 48 anerkennt, das Eigen:

tümerintereſſe. Alle übrigen eigenen Intereſſen ſind nur als Abs

ftufungen dieſes Intereſſes denkbar. So namentlich das Intereffe

de @jenigen , der eine Grunddienſtbarkeit oder eine beſchränkte per:

fönliche Dienſtbarkeit hat. Hierher würde vielleicht auch die

Reallaſt zu ſtellen ſein , vgl. aber unten. Der Erbbauberechtigte

hat an dem Grundſtück gar kein , am Hauſe Eigentümerintereſſe.

Der Nießbraucher hat regelmäßig volles Eigentümerintereffe. Auf

einem ganz anderen Blatte ſtehen die Intereſſen der nur obliga:

toriſch Derechtigten , namentlich des Käufers , Pächters, Mieters..

Maßgebend iſt, inwieweit die zu verſichernde Sache durch Erfüllung

des Schuldverhältniſſes ihrer Herrſchaft unterworfen wird ; der

Käufer einer Sache iſt voll , der Käufer einer Dienſtbarkeit bes

ſchränft intereffiert. Ob das Intereſſe überhaupt beſteht, wird

durch andere Umſtände beſtimmt; der Käufer einer Sache hat regel:

mäßig tein Eigentümerintereffe, wenn ſeine Forderung auf Übergabe

verjährt oder ein gutgläubiger Dritter Eigentümer geworden iſt.

235) Es kann ſein , daß der Schuldner unbedingt zahlungsfähig oder

der Gläubiger durch Bürgſchaften geſichert iſt ; hier hat er wirt:

Ichaftlich fein Intereſſe an dem Vorhandenſein des Pfandes. Troba
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Ergebnis kommt man nur , wenn hier an Stelle des wirt

ſchaftlichen Wertbegriffs das rechtliche Intereſſe des Pfand

gläubigers geſeßt wird ; der Pfandgläubiger hat in voller

Höhe ſeiner Forderung ein verſicherbares Intereſſe an dem

Beſtande der verpfändeten Sache, ſelbſtverſtändlich nicht über

den Betrag des Eigentümerintereſſes , des Wertes der ver

ficherten Sache, hinaus .

Kann ſonach der Pfandgläubiger ſelbſt das Eigentümer

intereſſe verſichern 236), ſo iſt es vom Standpunkt des modernen

Realkreditrechts nur ein weiterer Schritt , wenn man den

Hypothekengläubiger von ſelbſt in die Verſicherung des Eigen

tümers eintreten läßt. Kraft des öffentlichen Glaubens des

Grundbuchs tritt der Verſicherer in unmittelbare Rechts

beziehung nicht bloß zum verſicherten Eigentümer , ſondern

auch zum nichtverſicherten Hypothefengläubiger 237). Nach

§ 1127 B.GB. erſtreckt ſich die Hypothek auf die für den

Eigentümer oder Eigenbeſißer abgeſchloſſene Verſicherung der

der Hypothek unterliegenden Gegenſtände; das gilt für den

Boden und das Bauwerk, für Früchte, Beſtandteile und das

ganze Zubehör 238). Für den Verſicherer iſt freilich die

Haftung ohne allzugroße Bedeutung, weil er ſich erſt um den

Hypothekengläubiger zu kümmern braucht, wenn dieſer die

Forderung mit Beſchlag belegt hat 239) . Einzig und allein

für die Gebäudeverſicherung find beſondere Beſtimmungen

dem kann ihm der Verficherer nicht etwa das Fehlen des Intereſſes

entgegenhalten .

236) Das iſt namentlich wichtig für bewegliche Sachen , für Grundſtüde

nach Art. 5 Entw . des Einf.Gel.

237) Preuß. EEG. vom 5. Mai 1872 § 30, preuß. Gefeß vom 17. Mai

1884. Vgl. Motive zu § 1067 Entw. I zum B.GB.

238) Auf die Tragweite dieſer Vorſchriften im einzelnen einzugehen, iſt

hier nicht am Plaße. Soweit Forderungen, die der Hypothek unters

liegen , ſelbſtändig verfichert find, z. B. gegen Zahlungsunfähigkeit3

des Schuldners, liegt es nicht im Sinne des § 1127, auch dieſen

Verſicherungsanſpruch der hypothefariſchen Haftung zu unterwerfen.

239) Über das Erlöſchen der Haftung Pland zu § 1127, vgl. SS 20 ff.

ZW.VG.
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2

getroffen , die der Entwurf nunmehr in dem Sinne ausbaut,

daß der Hypothekengläubiger faſt als Verſicherter erſcheint.

Zwiſchen dem B.GB. und dem Entwurf beſteht nur die

leidige Verſchiedenheit, daß jenes alle Arten der Verſicherung

von Gebäuden und Gebäudebeſtandteilen , namentlich alſo

auch die Verſicherung gegen Waſſerleitungs- und Sturm:

ſchäden und die Glasverſicherung betrifft, dieſer ſich auf die

Feuerverſicherung beſchränkt 240) . In allen Fällen wirkt der

öffentliche Glaube des Grundbuche für und gegen den Ver

ſicherer 241) , und ebenſo gilt für alle Fälle, daß Grundſchulden ,

Rentenſchulden und Reallaſten den Hypotheken gleichſtehen242 ).

Für alle Gebäudeverſicherungen gilt nach $8 1128, 1130

B.GB. , daß mit Eintritt des Verſicherungsfalls die Ent

ſchädigungsforderung dem Hypothekengläubiger verhaftet wird ;

iſt nach den Verſicherungsbedingungen die Entſchädigung nur

zur Wiederherſtellung des Gebäudes zu zahlen , ſo iſt die

Zahlung dem Gläubiger gegenüber wirkſam , wenn ſie be

dingungsgemäß erfolgt . Das muß ebenſo gelten, wenn , wie

in der Glasverſicherung, der Verſicherer in erſter Linie zur

Wiederherſtellung, nicht zur Zahlung eines Geldbetrags, ver

1

240) Jrgend ein Grund hierfür läßt fich kaum finden . Die Begr.

S. 131 ff. Ichweigt. Durch § 1127 Abſ. 2 B.GB. wird die wirt

ichaftliche Bedeutung des Unterſchiedes freilich abgeſchwächt. Wo

fich Verſicherungen beſtimmter Gebäude als eigene Verſicherungs

arten herausgebildet haben (z. B. Mühlenverficherung), muß genau

unterſucht werden, inwieweit ſie unter den Begriff der Feuerberfiche:

rung fallen .

241) Namentlich gelten im Verhältnis des Gläubigers zum Verficherer

SS 891 f. B.GB., vgl. ferner $ 1128 Abſ. 2 ; näher kann auf dieſe

Fragen nicht eingegangen werden.

242) $ 101 ; vgl. hierzu $ 1107 B.GB.; nicht unbedenklich iſt es, daß

§ 101 ſchlechthin von der Reallaſt, § 1107 nur von den einzelnen

Leiſtungen ſpricht; es iſt denkbar, daß während der Verſicherung

zwar die Reallaft befteht, einzelne Leiſtungen aber nicht geſchuldet

werden . – Die Forderung von 7. Gierte in boldheim

Monatsidhr. 1903 6. 241 , den Nießbraucher in gleicher Weiſe

wie den Hypothekengläubiger zu ſchüßen , geht zu weit. Vgl.

Begr. S. 138.

1

1
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pflichtet iſt. Im übrigen erliſcht die Haftung , wenn der

Verſicherer den Eintritt des Schadens dem Gläubiger ange

zeigt hat und dieſer nicht binnen Monatsfriſt der Zahlung

an den Eigentümer widerſprochen hat 243).

In allen anderen Beziehungen bleibt der Eigentümer

Verſicherter , ihm gegenüber erfolgen die Erklärungen des

Verſicherers rechtswirkſam , in ſeiner Perſon eintretende Um

ſtände wirken für den Verſicherer. Anders nach dem Ent

wurf in der Gebäudefeuerverſicherung. Im Anſchluß an

§ 1130 B.GB. wird in 98 93, 94 zunächſt der Fall geregelt,

daß der Verſicherer bedingungsgemäß nur zum Zweck der

Wiederherſtellung des Gebäudes zu zahlen verpflichtet iſt;

dieſe Vertragsbeſtimmung wirkt unmittelbar zu Gunſten des

Hypothekengläubigers. Der Verſicherte kann die Zahlung

erſt verlangen und der Verſicherer darf erſt zahlen, wenn die

beſtimmungsgemäße Verwendung des Geldes geſichert iſt 244) .

Soll ohne Sicherung gezahlt werden , ſo bedarf es wie in

8 1128 B.GB. der Anzeige an den Hypothekengläubiger,

der binnen Monatsfriſt widerſprechen kann 245) .

Noch weitergehende Rechte räumt der Entwurf dem

Gläubiger ein , der ſeine Hypothek dem Verſicherer angemeldet

hat. Die Anmeldung bewirkt keine Beſchlagnahme, wohl

I

I

I

243) Die Anzeige fann unterbleiben , wenn fie untunlich iſt.
Über

die ſogenannten Retabliffementsgeſeße , die noch fernerhin als

Sandebrecht beſtehen bleiben ſollen , vgl. § 182 und Art. 110

Einf.Gej. zum B.GB. Übrigens gilt § 1130 B.GB. nicht bloß

für Gebäude .

244) $ 93, der allgemein , ohne Rückſicht auf den Schuß von Hypotheken

gläubigern, gilt. Über die Art der Sicherung Begr. S. 132 .

245 ) & 94. Es wird unterſchieben zwiſchen Zahlung zu anderem als

dem Wiederherſtellungszweck und Zahlung ohne Sicherung. Die

Anzeige muß vom Berficherer oder Verſicherten auêgehen ; fie

kann unterbleiben, wenn ſie nicht tunlich iſt. Sie iſt Willens:

erklärung, nicht Mitteilung. Anderweit erlangte Kenntnis iſt un:

erheblich . Der Unterſchied in der Faffung in Abſ. 1 und Abſ. 2

(einmal ift anzuzeigen, daß geleiſtet werden ſoll , das andere Mal

iſt die „ Abſicht" anzuzeigen), iſt wohl nicht berechtigt.
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aber einen Eintritt in die Rechte des verſicherten Eigentümers.

Sie ſegt voraus, daß der Anmeldende wirklich Gläubiger iſt;

er braucht nicht eingetragener Gläubiger zu ſein , aber die

Anmeldung des nicht eingetragenen Gläubigers wird anderer

ſeits der Verſicherer nur gelten zu laſſen haben , wenn der

Gläubiger ſeine Berechtigung beſonders nachweiſt 246) . Daß

auch andere Perſonen , beiſpielsweiſe der Vormerkungs

berechtigte, der an der Hypothek pfandberechtigte Gläubiger,

durch Anmeldung gleiche Rechte erwerben können, iſt nicht zu

bezweifeln . Die Wirkung der Anmeldung iſt einmal die

Fortdauer des Verſicherungsverhältniſſes zu Gunſten des

Gläubigers nach ſeiner Beendigung gegenüber dem Ver

ficherten . Rücktritt, Kündigung und ſonſtige vertragsauf

hebende Tatſachen wirken dem Hypothekengläubiger gegenüber

erſt einen Monat nach Kenntnis von der Beendigung des

Vertrages ; den Verſicherer trifft die Verpflichtung zur Mit

teilung des Zeitpunktes der Beendigung 247) . Die Beſtimmung

bezieht ſich nicht auf Fälle der Nichtigkeit des Vertrages 248)

1

246) Vgl. § 1160 B.GB.; bedarf es nicht einer ähnlichen Vorſchrift

im Entw. ?

247) $ 95 Abſ. 1. „ Eine Kündigung , ein Rüdtritt oder eine ſonſtige Tat:

jache, welche die Beendigung des Verficherungsverhältniffes zur Folge

hat . “ Das gilt auch , wenn der Verficherte fündigt, was er in den

Fällen der $8 26 Abſ. 2 , 63 Abſ. 1 , 70 Abſ. 2 ohne Friſt tun

kann . Der Verſicherte fann demnach am 31. Dezember fündigen ;

der Verſicherer erhält für den nächſten Monat feine Prämie, bleibt

aber dem Gläubiger noch einen Monat oder länger verhaftet. So

auch nach der Begr. S. 135 , wenn der Vertrag von vornherein

auf eine beſtimmte Zeit abgeſchloſſen iſt. Dabei kann der Gläu:

biger ſeine Hypothef noch am Legten Tage der Verſicherungszeit

anmelden. Anzuzeigen (der Entw. ſagt „ mitteilen “ ; es handelt

fich aber auch in § 95 um eine Willenserklärung) iſt die Beendi:

gung oder, wenn dieſe erſt in Zukunft eintreten ſoll, der Zeitpunkt

der Beendigung. Die Folgen einer unrichtigen Anzeige muß der

Verſicherer tragen , wenn er ſie verſchuldet hat , weil er auch mit

dem Gläubiger in einer Art Bertrag & verhältnis fteht.

248) Bgl . § 95 Abſ. 2. Namentlich iſt die aus & 2 fich ergebende

Nichtigkeit ohne weiteres geltend zu machen.
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mit Ausnahme der betrügeriſchen Über- und Doppelverſicherung,

zweifelhaft erſcheint ihre Anwendbarkeit auf die Anfechtung

des Vertrages. Ausgeſchloſſen iſt die Fortdauer , wenn der

Konkurs des Verſicherers das Rechtsverhältnis beendigt. Be

ſonderes gilt für den Fall der nicht rechtzeitigen Prämien

zahlung ; hier ſoll eine Fortdauer nicht ſtattfinden , ſtatt

deſſen iſt der Verſicherer verpflichtet, von der Zahlungsſäum

nis im Falle des 31 , von der Friſtbeſtimmung gemäß

§ 33 und von der Kündigung in den Fällen der 88 31 , 33

dem Gläubiger unverzüglich Mitteilung zu machen ; dieſer

kann durch eigene Prämienzahlung die Verſicherung erhalten

und der Verſicherer kann die Annahme der Zahlung auch bei

Widerſpruch des Verſicherten nicht ablehnen . Der Entwurf

ſagt nicht, daß bei unterlaſſener Mitteilung das Verhältnis

zu Gunſten des Gläubigers als fortbeſtehend gilt ; es wäre

nur folgerichtig, wenn der Verſicherer Friſtbeſtimmung und

Kündigung auch an den Gläubiger richten müßte, damit ſie

dieſem gegenüber wirkſam werden ; das Bedenken, daß ja eine

Zahlungspflicht des Gläubigers nicht beſtehe, iſt auch theoretiſch

nicht haltbar 249). Ganz folgerichtig ſchließt endlich der Ent

wurf die Vorſchriften über die Rechtsſtellung des anmeldenden

Gläubigers dadurch ab, daß er die Verſicherung ihm gegen

über beſtehen läßt , wenn der Verſicherer wegen des Ver

haltens des Verſicherten von der Leiſtungspflicht frei iſt; das

gilt mit alleiniger Ausnahme des Falles der unterlaſſenen

Prämienzahlung 250) . Wieweit der Verſicherer dem Gläubiger

249) § 95 A6 . 3, § 96 Abſ. 2, § 100. Zuzugeben iſt , daß durch die

einen Monat betragende Zahlungsfriſt ($ 90) in den weitaus

meiſten Fällen der Gläubiger genügend geſchüßt iſt. Intereſſant

iſt die Anwendung des § 32 auf das Verhältnis des Gläubigers

zum Verſicherer.

250) Auch für legteren Fall gilt die Benachrichtigungspflicht nach $ 98.

Über die Form der Mitteilung nach § 99 fiche oben S. 53. Der

Hauptfall des § 96 iſt die Herbeiführung des Verſicherungsfalles

durch Vorja oder grobe Fahrläſſigkeit des Verſicherten. Db die

Befreiung des Verſicherten auf Gefeß oder Vertrag beruht, iſt un

erheblich. Der Entw. ſpricht allerdings in leşteren Fällen vom
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gegenüber mit Forderungen aus dem Verſicherungsvertrage

aufrechnen kann, ſagt der Entwurf nicht 251). Mit Anſprüchen

gegen den Gläubiger kann der Verſicherer unzweifelhaft auf

rechnen ; darüber hinaus erhebt ſich die Frage, ob nicht unter

Umſtänden auch das Verhalten des Hypothekengläubigers den

Verſicherer berechtigt, ſeine dem Gläubiger gegenüber be

ſtehende Haftung aufzuheben 2 52) . Daß der Entwurf auf

alle dieſe Fragen nicht eingeht, ſoll nicht als ein Bedenken

gegen ſeine Beſtimmungen geltend gemacht werden ; die

Probleme , welche der Eintritt des Hypothekengläubigers in

den Vertrag bietet , müſſen auch hier unter Heranziehung

verwandter Rechtserſcheinungen des bürgerlichen Rechts gelöſt

werden 253) .

HErlöiden ber Anſprüche (SS 7, 8 , 91 ). Ebenſo muß trop der

Faſſung 96 auch auf den Fall des § 61 Abſ. 1 Saß 3 bezogen

werden ; hier bleibt dem Verſicherer der Rüdgriff an den Ver:

ficherten. Selbſtverſtändlich gilt § 96 aber nicht für den objektiven

Erlöſchensgrund des § 64.

251) Sicherlich mit rückſtändigen Beitragen , nicht aber mit Vertrage:

ftrafen aus $ 9. Wie ſteht es mit Auslagen, mit Schadenserſas:

anſprüchen ? Rechtsgeſchäftliche Verfügungen des Verſicherten (Ers

laß , Aufrechnung , Abtretung der fünftigen Anſprüche ) ſind auch

nach der Anmeldung zuläſſig; inſofern unterſcheiden fich Beſchlag:

nahme und Anmeldung.

252) 3. B. der Sypothefengläubiger hat den Verſicherungsfall vorſäßlich

oder grob fahrläſſig ( oder nur fahrläffig ?) herbeigeführt , er hat

die Gefahr erhöht, er hat troß Kenntnis vom Eintritt des Brandes

keine Anzeige erſtattet.

253) Auf $ 102, wonach dem Verſicherten als (Eigentümers ) Gypotheten :

gläubiger die erörterten Rechte nicht zuſtehen, jei nur im Vorbei:

gehen hingewieſen . Die Begr. S. 138 ſagt nur, es bedürfe dies

feiner beſonderen Rechtfertigung. Vielleicht bleibt dann die Be

ſtimmung lieber fort, da ſie zu bedenklichen Folgerungen verleiten

kann. 3. B. der Verſicherte belaſtet ſein Haus mit einer Grunds

ſchuld , beräußert es und meldet vorher oder gleichzeitig ſeine

Hypothet an ; foll ihm die Rechteſtellung der SS 95 ff. nicht ein

geräumt werden ? Oder der Verſicherte meldet an, weil der Ver:

ficherer vorausſichtlich kündigen wird ; die Kündigung erfolgt an

ihn als an den Verſicherten und Gläubiger zugleich ; demnächſt

1
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XIX .

Iſt Gegenſtand der Schadensverſicherung das Intereſſe

des Verſicherten an dem Nichteintritt des Schadens , ſo

iſt Gegenſtand der Leiſtungspflicht des Verſicherers der Wert

dieſes verſicherten Intereſſes. Der Entwurf bezeichnet dieſen

Wert als Verſicherungswert. Bereits oben (Anm. 211) iſt er :

wähnt worden, daß für die Sachverſicherung regelmäßig der

Wert der Sache als Verſicherungswert anzuſehen iſt ( 48) ;

richtigerweiſe iſt der Wert zur Zeit des Vertragsſchluſſes

maßgebend 254) . Soweit als verſichert nicht die einzelnen

Sachen , ſondern ein Inbegriff von Sachen bezeichnet iſt,

wobei unter Inbegriff nicht etwa nur eine wirtſchaftliche

Einheit von Sachen anzuſehen iſt, ſondern Sachen , die der

Verkehr unter einem Sammelnamen zuſammenzufaſſen ge

wöhnt iſt, wird angenommen , daß die Vertretbarkeit der

einzelnen den Inbegriff bildenden Gegenſtände in der Ab

ficht der Parteien gelegen hat und daß die jeweils zu dem

Inbegriff gehörenden Sachen in Bauſch und Bogen verſichert

ſein ſollen 255) .

tritt er die Hypothel ab ; gilt nicht § 96 auch zu Gunſten des

neuen Gläubigers ? Oder endlich der Verſicherer hat , ohne zu

wiſſen , daß der Verſicherte inzwiſchen die Bypothet erworben hat,

an den früheren ihm angemeldeten Gläubiger geleiſtet; erwirbt er

nicht die Eigentümerhypothet gemäß § 97 ? Es dürfte ganz uns

bedenklich ſein , auch die Anmeldung der Eigentümerhypothet des

Verficherten zuzulaffen ; die aus SS 95 , 96 fich ergebenden Rechte

des Hypothefengläubigers würden dann , während der Verſicherte

Gläubiger iſt, ruhen. Über § 97 ſiehe unten.

254) Anders für den Umfang der Erfaßpflicht nach Eintritt des Vers

ficherur gefalles, SS 50 ff., 54 Abſ. 1, weil die Verſicherung nach

§ 50 (vgl. § 1) nicht zu einem Gewinn führen darf. Nach

SS 47 , 64 foli der jeweilige Verſicherungswert entſcheiden.

Vgl . § 786 Abſ. 1 HGB.: „Der volle Wert des verſicherten

Gegenſtandes iſt der Berficherungswert." Schw . E. Artt . 45, 55

unterſcheidet Verſicherungswert (Wert zur Zeit des Vertrages

ichluſſee) und Erſaßwert (Wert unmittelbar vor Eintritt des

Schadens ).

255) „ f die Verſicherung für einen Inbegriff von Sachen genommen , ſo
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Der Verſicherungswert iſt an ſich nach allgemeinen

Grundſäßen zu ermitteln . Für einzelne Fälle beſtimmt der

Entwurf Genaueres 256) .

Den Verſicherungswert zu beweiſen, iſt Sache des Ver

ficherten . Die Feſtſtellung einer Tare bewirkt die Umkehrung

der Beweislaſt; die Tage gilt als Verſicherungswert, und

zwar auch für den Zeitpunkt des Eintritts des Verſicherungs

falls ; dem Verſicherer bleibt der Gegenbeweis, daß die Tage

den wirklichen Wert in dieſem Zeitpunkt erheblich über

ſteigt257). Dem Verſicherten iſt der Beweis, daß der Wert

1

-

1

umfaßt fie die jeweils zu dem Inbegriffe gehörenden Sachen “ ($ 84 ).

Der Sap gilt allgemein , nicht bloß für Feuerberſicherung , fiehe

oben S. 13. Ähnlich $ 112 : Viehverficherung eines der Gattung

nach beſtimmten Tierbeſtandes. – Die zum Inbegriff gehörenden

Sachen ſcheiden alſo , ſobald ſie heraustreten , ohne weiteres aus

der Verficherung aus. Vgl. 794 HGB. , Bähr $ 14. - Som. E.Schw

Art. 45 Abſ. 3 ſpricht nur von dem der Gattung nach beſtimmten

Gegenſtand der Verſicherung.

256 ) Sehr ausführliche Regelung in KOB. 88 854 ff. Beachtenes

wert die Regel des Schw . E. Art . 55 Abſ. 3 über Wert des fünf

tigen Gewinne. — SS 85 , 87 beſtimmen , formell nur für Feuer

verſicherung, in Wirklichkeit allgemein gültig , als Verſicherungswert

von Hausrat, Arbeitsgerät, Maſchinen den für gleichartige Neus

anſchaffungen erforderlichen Betrag , abzüglich des Unterſchieds

zwiſchen alt und neu , von Gebäuden den ortsüblichen Bauwert

unter Abzug eines Amortiſationsbetrages. In der Viehverfiches

rung iſt nach § 109 beim Tod des Tieres der Wert zu erſeßen ,

den es bei Eintritt der tödlichen Krankheit oder des Unfalle gehabt

hat. Weitere grundfäßliche Abweichungen gelten für die Trans

portverſicherung, $$ 130 f.

257) $ 52 : „ Der Verſicherungswert fann durch Vereinbarung auf einen

beſtimmten Betrag (Tare) feſtgelegt werden . Die Taxe gilt auch

als der Wert, den das verſicherte Intereſſe zur Zeit des Eintritts

des Verſicherungsfalle hat. “ Über den Unterſchied von Schäßung

und Tare fiehe Begr. S. 102. Die Taye iſt unbedingt maßgebend,

ſoweit während des Verſicherungsverhältniffes – abgeſehen von

der Leiſtungspflicht des Verſicherers – der Verſicherung &wert in

Frage kommt. Nach Eintritt des Verſicherungsfalls kann nur der

Gegenbeweiß erheblicher Überlegung geführt werden ; darin liegt

eine Durchbrechung des Grundfaßeß , daß die Verſicherung nie zu

W

-
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zur Zeit des Schadens die Tare erheblich überſteigt, nicht

verſtattet. Auch der entgehende Gewinn, der verſichert wird,

kann tariert werden , was nicht unbedenklich iſt; für die

Feuerverſicherung verbietet der Entwurf ſelber eine ſolche

Tarierung 258). Auch für bewegliche Sachen ſoll in der

Feuerverſicherung die Tare nur beſchränkte Wirkung bes

fißen 259) . Die Vorſchriften ſind zwingend zu Gunſten des

Verſicherers.

Vom Verſicherungswert und der Tare zu unterſcheiden

iſt die Verſicherungsſumme. Sie bedeutet die Höchſtgrenze

der vom Verſicherer übernommenen Leiſtung; „ der Ver

ſicherer haftet nur bis zur Höhe der Verſicherungsſumme“

(8 46) 260) . Nach der Verſicherungsſumme bemißt ſich regel

mäßig zugleich die Prämie , deren Jahresbetrag in Bruch

teilen der Verſicherungsſumme ausgedrückt zu werden pflegt.

Iſt die Verſicherungsſumme höher als der Verſicherungs

wert zur Zeit des Schadens, ſo iſt der Verſicherer gleichwohl

nicht verpflichtet, dem Verſicherten mehr als den Betrag des

Schadens zu erſeßen (8 50), ein zwingender Rechtsſaß. Iſt

ein Verſicherungsfall eingetreten, ſo iſt für die Zeit der wei

teren Geltung des Vertrags der nach Abzug des Schadens

verbleibende Betrag als Verſicherungsſumme anzuſehen 261).

1

einem Gewinn führen darf. Bähr § 10 wirft Verſicherungs

ſumme und Tage zuſammen. Schw . E. Art. 59 ſtimmt mit dem

unſrigen im weſentlichen überein .

258) § 88 : Für die Schweiz fiehe Roelli in Zeitſchr. für Verf.Wiff.

III, 351 . In der Transportverſicherung wird auch der ent:

gehende Gewinn tagiert werden dürfen. Bgl. $ S 801 f. KGB.

Hier ſei darauf hingewieſen , daß die Anwendbarkeit der Bes

ſtimmungen über Verſicherungswert und Tare zweifelhaft erſcheint,

ſoweit es fich um nicht zur Sachverſicherung gehörende Arten der

Schadensverſicherung, 2. B. um die Haftpflichtverſicherung, handelt.

259) § 86 : die Tare beweiſt nur den Wert zur Zeit des Vertrags

ichluſſes.

260) § 840 HGB. , Art. 60 Schw . E. Eine ganz andere Bedeutung hat

die Verſicherungsſumme in der Perſonenverſicherung ; hier ift fie

das vom Verſicherer verſprochene Kapital.

261) $ 62 : „Der Verſicherer haftet nach dem Eintritt eines Verſicherungs
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Die Verſicherungsſumme fann niedriger ſein als der

Verſicherungswert, dann liegt nach dem Sprachgebrauch des

Entwurfs ($ 51 ) eine Unterverſicherung vor ; für den nicht

verſicherten Teil des Verſicherungswertes iſt der Verſicherte,

wie es häufig bezeichnet wird , in Selbſtverſicherung. Das

Beſtehen einer ſolchen Selbſtverſicherung hat eine nicht zu

unterſchäßende Bedeutung für den Verſicherer, inſofern durch

fie der Verſicherte an dem Nichteintritt des Verſicherungsfalls

intereſſiert bleibt262) . Der Entwurf ſieht vor , daß die

anderweite Verſicherungsnahme beiden Verſicherern anzu:

zeigen iſt 263).

-

falls für den durch einen ſpäteren Verſicherungefall verurſachten

Schaden nur bis zur Höhe des Reſtbetrages der Verſicherungs

ſumme. “ Sol dies auch gelten , wenn Entſchädigung weder ver:

langt noch geleiſtet worden iſt? § 62 fann wohl nur Geltung

beanſpruchen , wenn der Verſicherer gezahlt hat , ſei es an den

Verſicherten , ſei es an den Hypothekengläubiger. Gewiffe Fälle

der Befreiung von der Leiſtungepflicht müffen dem gleichgeftelit

werden , ſo Erlaß oder Bereinigung von Forderung und Schuld

(3. B. der Verficherer ſelbſt iſt Hypothekengläubiger). – Übrigens

berückſichtigt die Faſſung des § 62 nicht den Fall der durch Unter:

verſicherung herbeigeführten verminderten Haftung ; wenigſtens muß

man als Reſtbetrag zunächſt den Unterſchied zwiſchen Verfiches

rungsſumme und Betrag des Schadens auffaffen . Bgl. Schw . E.

Art. 40 Abſ. 1 .

262) Den treffenden Ausdruck „ Unterverſicherung“ hat auch Schw . E.

Art. 60. Maßgebend iſt der jeweilige Verſicherungswert. -

Der Verſicherer kann durch Vertrag den Verſicherten verpflichten ,

einen Teil des Riſikos ſelbſt zu behalten ; wie weit einer ſolchen

Verpflichtung zuwidergehandelt wird , wenn für den Verſicherten

von einem Dritten Verficherung genommen wird , iſt Tatfrage.

An die Nachverſicherung kann auch die Verwirkung geknüpft

werden (Begr. S. 103). Unter Umſtänden müffen ſolche Ver:

einbarungen ſogar im Zweifel als ſtidfchweigend getroffen

gelten ( Rückverficherung ), vgl . Ehrenberg in Zeitſchr. für

Verſ.Wifi. III , 209, RG. LIII, 138.

263) § 53. Die Anzeige an den zweiten Verſicherer hat beim Ver:

tragsſchluß, an den erſten Verſicherer unverzüglich nach dem Ver

tragsſchluß zu erfolgen . An die Verlegung der Anzeigepflicht

fann nur im Falle des Verſchuldens , deffen Mangel der Ver

-

.

1
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Liegt Unterverſicherung vor, ſo iſt anzunehmen , daß nur

teilweiſe Deckung des Schadens gewollt war ; der Entwurf

ſtellt dieſe Regel für den Fall auf , daß der Verſicherungs

wert zur Zeit des Eintritts des Verſicherungsfalls die Ver

ficherungsſumme überſteigt. Der Erſaß iſt ſtets im Verhält.

niſſe der Verſicherungsſumme zum Verſicherungswert zu

leiſten (8 51) ; an Stelle des Verſicherungswertes tritt ge

gebenenfalls die Tare, und zwar auch dann, wenn ſie erheb:

lich überſeßt iſt ($ 52) 264).

Eine Überverſicherung liegt vor, wenn die Verſicherungs

ſumme den Verſicherungswert überſteigt265). Im Gegenſaß

zu älteren Gefeßen verwirft der Entwurf ſie nicht unbedingt.

Immerhin beſteht für keinen Vertragsteil ein berechtigtes

Intereſſe, daß die vertragsmäßige Höchſtgrenze der Ent:

ſchädigung höher angeſeßt wird als die Entſchädigung zu

leiſten iſt. Der Entwurf gibt deshalb beiden Teilen das

Recht, die Herabſeßung der Verſicherungsſumme und dem

entſprechend für die fünftigen Verſicherungsperioden auch der

Prämie jederzeit zu verlangen (§ 47 Abſ . 1 ) ; dement

ſprechend wird für den Fall , daß der Verſicherer bereits

Entſchädigung geleiſtet hat und nur noch bis zur Höhe

des Reſtbetrages der Verſicherungsſumme haftet , in § 62

beſtimmt, daß die Prämie für die Zukunft verhältnismäßig

herabzuſeßen iſt 266) . Eine in betrügeriſcher Abſicht ein

ficherte zu beweiſen hat, die Verwirkung geknüpft werden . Für

die Seeverſicherung Artt. 1 , II Seeverſ. -E.

264) Schw . E. Art. 60 Abſ. 2 . Eine Anwendung auf die Haft

pflichtverficherung enthält $ 145 A6.1: Erreicht die Verſicherunge:

ſumme nicht den Kapitalwert der dem Dritten zu zahlenden

Rente, ſo haftet der Verſicherte nur verhältnismäßig. Für die

Hagelverſicherung gilt die Verſicherungsſumme als Taxe ($ 104) .

265 ) $ 47 Abſ.1 : Eine unerhebliche Überſchreitung iſt ohne Belang ,

anders $ 786 HGB.

266) Bgl. OB. 8 786 , Bähr & 13. Daß hier der jeweilige Ver:

ficherung wert entſcheidet, führt bei richtiger Anwendung des

$ 47 (vgl. Begr. S. 99) nicht zu unpraktiſchen Ergebniſſen .

Anderer Meinung Roelli in Zeitſchr. für Verſ.Wiſſ. III, 353,
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gegangene Überverſicherung iſt nichtig , was in der Feuer

verſicherung dem anmeldenden øypothekengläubiger gegenüber

nicht ohne weiteres geltend gemacht werden kann. Der Ver

ſicherer erhält die ganze Prämie, außer wenn er um die Ab

ſicht des Verſicherten wußte 267) .

Von der Überverſicherung iſt die Doppelverſicherung

verſchieden. Sie liegt vor , wenn ein Intereſſe gegen die

felbe Gefahr bei mehreren Verſicherern verſichert iſt und die

Verſicherungsſummen zuſammen den Wert des verſicherten

Intereſſes überſteigen 268) . Nicht alſo , wenn das Riſiko

zwiſchen mehreren Verſicherern geteilt iſt, aber auch nicht,

wenn die Verſicherer gemeinſchaftlich die Verſicherung über:

nommen haben . Alle dieſe Fälle bereiten keine Schwierig

keiten . Der Entwurf erklärt die Doppelverſicherung für zu

läſſig , jeder Verſicherer haftet nach ſeinem Vertrage bis zu

der von ihm übernommenen Verſicherungsſumme, der Ver

ſicherte jedoch kann im ganzen nicht mehr als den Betrag des

Schadens erlangen , und ſoweit er befriedigt iſt, ergibt ſich

hieraus eine Einrede für den in Anſpruch genommenen

zweiten Verſicherer. Kraft Geſeßes entſteht ein geſamt

ſchuldneriſches Verhältnis zwiſchen den mehreren Verſicherern ;

dieſe ſind untereinander zur Ausgleichung nach Maßgabe der

Beträge, auf die ſie dem Verſicherten haften, verpflichtet 269) .

N

I

Könige im „ Recht “ 1903 S. 446. Schw . E. Art. 46 verbietet

die gutgläubige überverſicherung nicht.

267) $ 47 Abſ . 2, § 95 Abſ. 2. Die Richtigkeit iſt dem øypotheken

gläubiger mitzuteilen. Einen Monat nach Mitteilung oder ander:

weit erlangter Kenntnis erliſcht die Haftung des Verſicherers.

Weshalb die Folge der betrügeriſchen Über: (und Doppel)ver:

ficherung Nichtigkeit, nicht Anfechtbarkeit ſein ſoll, iſt nicht er:

fichtlich

268) § 54. Ebenſo Schw . E. Årt . 46.

269) Die Regelung geht zurück auf den Dresdener E. Art. 899, Bähr

$ 17. Nach dem Schw . E. Art. 62 haften die Verſicherer pro

rata, und bei Zahlungsunfähigkeit auch verhältnismäßig für den

Ausfall. – Uuf das geſamtſchuldneriſche Verhältnis find die

SS 421 ff. B.GB. nicht für anwendbar erklärt , namentlich gilt
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Die in betrügeriſcher Abſicht eingegangene Doppelverſicherung

wird gleich der betrügeriſchen Überverſicherung behandelt270) .

XX.

Mit dem Eintritt des Verſicherungsfalls entſteht die

Verpflichtung des Verſicherers zur Leiſtung des Schadens:

erſaßes . Grundſäßlich, aber nicht ausnahmslos, iſt der Erfaß

in Geld zu leiſten (8 45) 271) . Ebenſo allgemein beſtimmt

der Entwurf, daß der Verſicherer nicht bloß für den zufällig

eingetretenen , ſondern auch für den vom Verſicherten in fahr

läſſiger Weiſe herbeigeführten Verſicherungsfall einzuſtehen

hat ; nur Vorſaß und grobe Fahrläſſigkeit des Verſicherten

befreien den Verſicherer. Soweit nach Eintritt des Ver

ficherungsfalls der Schaden auf das Verhalten des Ver

ficherten zurückzuführen iſt , namentlich ſoweit er unterlaſſen

hat, für Abwendung und Minderung des Schadens zu ſorgen,

befreit jedes Verſchulden den Verſicherer. Die Unterſcheidung

nicht § 424. Die Ausgleichung zwiſchen den Verſicherern erfolgt,

wie die Begr. S. 104 jagt, nach § 426 Abſ. 1 ; iſt auch Abſ. 2

anwendbar ? Man wird 61 des Entw. auch auf die Aus

gleichungsforderung der Verſicherer beziehen dürfen. Es ergibt

fich , daß die Einreden gegen den Verſicherten auch dem Mit

verſicherer gegenüber geltend gemacht werden können. Iſt Doppel

derficherung mit Unterverficherung vereinbar ? Die Frage klingt

befremdend, muß aber bejaht werden, wenn der Selbſtbehalt ver

tragsmäßig feſtgefeßt war. -- Für die Seeberſicherung nunmehr

Art. 1 II Seeverſ.-E.

270) $ 54 Abſ. 3, § 95 Abſ. 2. Die gutgläubig genommene erſte Ver

ficherung endet mit Abſchluß der betrügeriſchen zweiten . Jeder

Verſicherer erhält die ganze Prämie. Von der Doppelverficherung

iſt die konkurrierende oder mehrfache Verſicherung zu unterſcheiden,

die der E. nicht erwähnt. Sie ergibt fich, wenn der Schaden

durch den gleichzeitigen Eintritt verſchiedener Gefahren herbeis

geführt iſt , oder wenn die Verſicherung gegen verſchiedene Ges

fahren für beſtimmte Zeit oder für beſtimmte Ereigniſſe zu einer

doppelten Dedung führt. § 61 gilt auch hier.

271) Abweichung von § 249 B.GB. Vgl. 145 Abſ. 2 des Entw.

1
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iſt ſicherlich gerechtfertigt, muß aber praktiſch zu großen

Schwierigkeiten führen 272).

Die Verpflichtung des Verſicherers erſchöpft ſich nicht in

der Leiſtung des Schadenserſaßes , ſondern umfaßt grund

fäßlich auch die dem Verſicherten durch die Wahrung ſeiner

Rechte entſtehenden Aufwendungen und Koſten . Dieſe Neben

Leiſtungen ſind auch nicht durch die Verſicherungsſumme un

bedingt begrenzt . Es handelt ſich einmal um die vom Ver:

ficherten zur Abwendung oder Minderung des Schadens

gemachten Aufwendungen ; der Verſicherte handelt hier als

Geſchäftsführer des Verſicherers. Er kann Erſaß ſeiner Auf

wendungen verlangen , ſoweit er ſie den Umſtänden nach für

geboten halten durfte , und kann , ſoweit er die Weiſungen

des Verſicherers befolgt hat, auch dann Erſaß fordern, wenn

die Aufwendungen zuſammen mit der Entſchädigung die Ver

ficherungsſumme überſteigen . Im Falle der Unterverſicherung

erhält er nur verhältnismäßigen Erſaß, was jedenfalls dann

nicht gerechtfertigt iſt, wenn er den Weiſungen des Verſicherers

folgend Aufwendungen gemacht hat 278) .

Die zweite Nebenleiſtung des Verſicherers bilden die

Koſten der Ermittelung und Feſtſtellung des Schadens. Er

hat ſie zu tragen , ſoweit ihre Aufwendung den Umſtänden

nach geboten war , grundſäßlich aber nicht über den Betrag

der Verſicherungsſumme hinaus . Davon muß eine Ausnahme

gemacht werden , wenn der Verſicherer ſelbſt durch ſein Ver

halten die Aufwendungen veranlaßt hat . Für den Fall der

Unterverſicherung gilt auch hier die Regel verhältnismäßigen

Erſaßes . Die Koſten eines Abſchäßungsverfahrens, das vor

einer ſchiedsmänniſchen Inſtanz ſtattfindet, verteilt der Ent:

272) $ 55. Dresdener Entw . Art . 910. Bähr § 39. Schw . E. Art. 15.

Begr. S. 108. Für Viehverficherung vgl. § 118 .

273) $ 58. Nach Art. 61 Schw . E. ſind die „ nicht offenbar unzweck:

mäßig aufgewendeten " Roften ohne Rückſicht auf die Verſicherungs

ſumme zu erſtatten . So auch § 840 HGB. Ausnahme in

der Viehverficherung § 117 , in der Transportverficherung

§ 135.
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wurf ähnlich wie Prozeßkoſten , nämlich nach dem Verhältnis

des zuerkannten zum geſamten ſtreitigen Betrage 274) .

Nach § 255 B.GB. kann der Verſicherer , der für den

Verluſt einer Sache oder eines Rechts Schadenserſaß leiſtet,

vom Verſicherten die Abtretung ſeiner Anſprüche gegen dritte

erſaßpflichtige Perſonen verlangen . Der Entwurf erweitert

dieſe Regel in mehrfacher Hinſicht. Soweit der Verſicherer

den Schaden erſeßt , geht von Rechts wegen jeder Erſak

anſpruch des Verſicherten gegen dritte auf ihn über . Der

Übergang kann nicht zum Nachteil des Verſicherten geltend

gemacht werden ; der bei einer Unterverſicherung verbleibende

Erſaßanſpruch des Verſicherten hat den Vorrang vor dem

Anſpruch des Verſicherers 275). Iſt der erſaßpflichtige Dritte

wiederum ſeinerſeits (gegen Saftpflicht) verſichert, ſo wird

auf dieſe Weiſe der Schaden auf den zweiten Verſicherer

überwälzt. Unter Umſtänden kann ſich der Erſaßanſpruch

gegen den Verſicherten ſelbſt als dritten richten , ſoweit er

nämlich als Inhaber zweier getrennter Vermögensmaſſen

Gläubiger- und Schuldnerrolle in ſich vereinigen kann 276) .

-

1

1

274) $ 60, HOB. $ 840. — Schw . E. Art. 57 Abſ. 4 : , Die Koſten

der Schadensermittelung tragen die Parteien zu gleichen Teilen . "

- Einen Sachverſtändigen oder Beiſtand kann der Verſicherte

nicht beliebig auf Koſten des Verſicherers zuziehen : $ 60 Abſ. 3 .

Die Beſtimmung des § 60 Abf. 4 iſt bedenklich , weil § 57

gar nicht den Fall eines Streits über die Erfaßpflicht vorausſeßt ;

§ 60 nötigt beide Teile, vor Anrufung der Sachverſtändigen

einen beſtimmten Betrag zu fordern oder zu bewilligen. Bes

ſonderheiten für Transportverſicherung 135 , für Haftpflicht:

verficherung § 140.

275) HGB. $ 804, preuß . E. Art. 342, Bähr § 40, Schw . E. Art. 63

(nach dieſem geht nur der Erſaßanſpruch aus unerlaubter Hand

lung über ). Die Rechtsſtellung des Dritten beſtimmt ſich nach

§ 412 B.GB.

276) 3. B. der Verſicherte beerbt den Dritten, oder er iſt Eigentümer

ſowohl des beſchädigenden wie des beſchädigten Schiffs. Auch

hier kann wieder an ſeiner Stelle fein Haftpflicht- (oder Trans

port) -verſicherer treten ( SS 138, 134, RG. XXXII, 4).

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV.
9
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Aus dem Übergang des Erſaßanſpruchs erwachſen dem

Verſicherten keine Verpflichtungen. Namentlich hat der

Verſicherer gegen ihn keinen Anſpruch auf Mitwirkung bei

Ermittelung des Schadenſtifters und Feſtſtellung der Erſak

pflicht. Anders ſelbſtverſtändlich , wenn der Verſicherte vor

ſäßlich die Befriedigung des Verſicherers vereitelt. Der Ver

ficherte darf aber auch nicht ſeinen Anſpruch gegen den Dritten

oder ein zur Sicherung dieſes Anſpruchs dienendes Recht auf

geben , anderenfalls wird der Verſicherer inſoweit frei , als

er ſich aus dem aufgegebenen Recht hätte befriedigen kön

nen 277).

Steht der Anſpruch gegen den Verſicherer nicht dem

Verſicherten zu , ſondern nach den oben entwickelten Grund

fäßen dem Hypothekengläubiger , der ſeine Hypothek ange

meldet hat, ſo erwirbt der Verſicherer durch Befriedigung des

Gläubigers nach § 97 die Hypothek. Er kann jedoch den

Übergang nicht zum Nachteil eines nachſtehenden gleichfalls

angemeldeten Hypothekengläubigers geltend machen. Es folgt

hieraus, daß der Verſicherer dem Gläubiger nur gegen Aus

händigung des Hypothekenbriefs und Erteilung der Abtretungs

erklärung zu leiſten hat278).

277) 8 61 Abf. 1 6.3 . Erfolgt die Aufgabe, nachdem der Verficherer

bereits geleiſtet hat , ſo hat dieſer einen Schadenserſaßanſpruch.

Ob der Verſicherer einen Anſpruch hat, wenn der Verſicherte ihm

durch Fahrläſſigkeit oder grobe Fahrläſſigkeit die Befriedigung

erſchwert oder bereitelt, ſagt der E. nicht ; die Begr. folgert aus

der Natur der Sache nur das Verbot willkürlicher Beeinträch:

tigung . § 804 A6.3 HOB.: . Der Verſicherte iſt verantwort :

lich für jede Handlung , durch die er jene Rechte beeinträchtigt ."

So auch preuß . E. Art. 342 , Bähr $ 40 , Schw . E. Art. 63.

278) $ 97. Vgl. B.GB. § 1144. Die Begr. S. 136 beruft ſich dar:

auf, daß dem Verſicherer, der den Gläubiger befriedigt hat, gegen

den Verſicherten oder einen Dritten ein Anſpruch wegen un

gerechtfertigter Bereicherung , vielleicht auch aus unerlaubter

Sandlung , zuſtehe. Nach § 1118 B.OB. würde die Hypothek

durch Befriedigung aus der Verſicherungsforderung erlöſchen.

Hierdurch würde allerdinge der Grundſtüdseigentümer, der übrigens
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Eine Ausnahme macht der Entwurf für den Fall, daß

der erſaßpflichtige Dritte ein mit dem Verſicherten in häus

licher Gemeinſchaft lebender Familienangehöriger iſt. Der

Erſaßanſpruch geht dann auf den Verſicherer nur über, falls

dem Angehörigen Vorſaß oder grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt

fällt (8 61 Abſ. 2) ; in der Haftpflichtverſicherung iſt nach

$ 143 der Übergang auch im Falle der groben Fahrläſſigkeit

ausgeſchloſſen. Die Angehörigen ſtehen alſo in gewiſſer

Weiſe dem Verſicherten ſelber gleich. Ob ein Übergang des

Anſpruchs gegen ſie auch dann ausgeſchloſſen iſt, wenn der

Verſicherer durch gewöhnliche Fahrläſſigkeit des Verſicherten

vertragsgemäß leiſtungsfrei werben würde, ſagt der Entwurf

nicht ; nach dem Wortlaut ſeiner Beſtimmungen möchte die

Frage zu bejahen ſein 279).

Welchen Einfluß der Eintritt des Verſicherungsfalls auf

die Herabminderung der durch eine beſtimmte Verſicherungs

.

weder perſönlicher Schuldner noch Verficherter zu ſein braucht

( Fall des $ 70, Veräußerung nach Eintritt des Schadens), einen

Vorteil erlangen . Inwieweit eine ungerechtfertigte Bereicherung

vorliegt , kann zweifelhaft ſein . So , wenn der Verſicherte ge

fündigt hatte oder der Vertrag durch Ablauf der vereinbarten

Zeit ſein Ende erreicht hat, der Verſicherer aber dies dem Gläue

biger mitzuteilen unterlaſſen hat. überhaupt bleibt unklar, für

welche Forderung die Hypothet beſtehen bleibt ; auch für die

Ausgleichungsforderung gegen den Mitverficherer ($ 54 Abſ. 2) ?

Man feße weiter den Fall, daß der Verſicherer dem Verficherten

gegenüber (z . B. wegen Gefahrerhöhung) frei iſt und nun von

dritter Seite der Brandſchaden verurſacht wird ; dem Verſicherer,

der an den Hypothekengläubiger zahlt , haftet nach § 61 der

Dritte ; geht auch hier die Hypothek über ?, und wie , wenn der

Dritte nunmehr den Verſicherer befriedigt ? Nicht berückſichtigt

iſt der Fall der Geſamthypothet ; hier müßte in entſprechender

Anwendung des $ 1173 BGB. die Hypothet an den übrigen

Grundſtüden erlöſchen .

279) Bähr $ 39 , Schw . E. Artt. 15 , 63. Der Angehörige haftet

jedoch dem Verſicherten . Inwieweit zwiſchen ihm und dem Ver

ſicherer ein Ausgleich ſtattfindet, entſcheidet der E. nicht. Soll

$ 61 Abſ. 2 auch gelten , wenn die Haftung des Angehörigen

nicht auf unerlaubter Handlung, ſondern auf Vertrag beruht?

. I

1
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ſumme begrenzten Haftung des Verſicherers hat , iſt ſchon

erwähnt worden . Soweit die Verſicherung hiernach fort

dauert , hat jeder Teil ein ſofortiges Kündigungsrecht, der

Verſicherte ohne Friſt, der Verſicherer mit einer Kündigungs

friſt, die einen Monat beträgt (8 63) . Das Kündigungsrecht

muß unverzüglich nach der Zahlung der Entſchädigung oder

binnen Monatsfriſt nach etwaiger Zahlungsweigerung des

Verſicherers ausgeübt werden. Die Prämie iſt für die lau

fende Periode zu zahlen 280) .

XXI.

Von den einzelnen Verſicherungszweigen 281) ſtellt keiner

dem Gefeßgeber wichtigere und ſchwerere Aufgaben als die

Lebensverſicherung. Ihrer eigenartigen Natur, die ſie nicht

bloß von der Schadensverſicherung, ſondern auch von allen

anderen Arten der Perſonenverſicherung ſondert, iſt ſchon ge

dacht worden . Für die Begriffsbeſtimmung gibt der Entwurf,

von dem grundlegenden § 1 abgeſehen, keinerlei unmittelbaren

Anhalt . In der verſchiedenſten Weiſe kann der Inhalt eines

Rechtes von dem Leben einer beſtimmten Perſon abhängig ſein.

280 ) Bähr $ 44 , Schw . E. Art. 40. Für die Erfaßverweigerung iſt

teine Form vorgeſchrieben . — In der Hagelverficherung kann der

Berficherer nur für den Schluß des Kalenderjahre ($ 107), in

der Transportverſicherung nur für das Ende der ſchon an:

getretenen Reife ($ 133) kündigen ; für Viehverficherung vgl .

$ 113 .

281) Die Vorſchriften über die einzelnen Verſicherungszweig
e
würden

hier nur einer kurzen Betrachtung bedürfen . Die meiſten Rechts:

fäße find bereits bei Erörterung der einzelnen Materien , zu

benen fie ſyſtematiſch gehören , erwähnt worden . Sehr intereſſante

Probleme bietet namentlich die Haftpflichtverſicherung. Aus

räumlichen Gründen iſt die Erörterung der einzelnen Schadens

verſicherungszweige, der Perſonenverſicherung mit Außnahme der

Lebensverſicherung, ſowie der Schluß- und Übergangsbeſtimmungen

des Entwurf& fortgelaſſen worden .
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So ſind Nießbrauchs-, Altenteils-, Verpflegungsverträge in

ihrer zeitlichen Wirkſamkeit regelmäßig durch den Tod einer be

ſtimmten Perſon begrenzt ; fie vertragen in der Tat wirtſchaft

lich eine gleiche Behandlung wie Lebensverſicherungen und ver

langen ſie unter Umſtänden. Indeſſen iſt nicht jeder gegenſeitige

Vertrag, bei dem der Inhalt von Leiſtung oder Gegenleiſtung

oder von beiden von dem Leben beſtimmter Perſonen abhängig

iſt, eine Lebensverſicherung, und noch weniger fallen unter

dieſen Begriff alle von Lebensverſicherungsanſtalten gewöhnlich

abgeſchloſſenen Geſchäfte. Denn unter lekteren befinden ſich

auch Verträge, in denen der Unternehmer die Leiſtung gar

nicht von dem Leben des anderen Teile oder einer dritten

Perſon abhängig macht, ſondern ſchlechthin zu leiſten ver

ſpricht. Eine Lebensverſicherung liegt nach dem klaren Wort

laut des § 1 nur vor, wenn der Eintritt des Verſicherungs

falls herbeigeführt wird durch den Tod einer Perſon oder

durch das Erleben eines Zeitpunktes ſeitens einer Perſon.

Beides kann in der verſchiedenſten Weiſe kombiniert werden .

Aber nicht Lebensverſicherung, weil überhaupt nicht Verſiche

rung, iſt es, wenn die Leiſtung des Verſicherers feſt beſtimmt,

die Gegenleiſtung des Verſicherten aber von ſeinem oder

einem fremden Leben abhängig iſt, oder wenn der Verſicherer

unbedingt zur fortdauernden Leiſtung verpflichtet iſt, dieſe

aber mit dem Tode einer beſtimmten Perſon aufhört. Auch

hier kann beides miteinander verbunden werden, und es kann

ichließlich ein Vertrag auch echte und unechte Verſicherung

miteinander vereinigen . Auszuſcheiden , find alſo vor allem

die Leibrentenverträge , die auch von jeher in den Geſek

büchern als ſelbſtändige Vertragsart geregelt worden ſind,

ferner alle Verträge mit unbedingter Verpflichtung zur Zahlung

von Kapital oder Rente, bei denen die Prämienzahlung mit

dem Tode des Verſorgers aufhört, endlich auch die Tontine,

die wiederum in den verſchiedenſten Formen vorkommt, leştere,

weil hier die Leiſtung des Verſicherers abſolut feſtſteht und

nur ihre Verteilung unter eine Gruppe von Empfängern fich

nach deren Lebensdauer richtet.
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Die Begründung hat zu dieſen Fragen nicht ausdrücklich

Stellung genommen 282) .

I

1

282) Die Entwidelung der Lebenêverficherung zu einer der wichtigſten

Formen der Anlegung von Erſparniſſen , hat es mit fich ge

bracht, daß die Lebensverſicherungsanſtalten auch Geſchäfte ab:

ſchließen, die mit der Verſicherung nur noch die Art des Riſikos

und zum Teil auch nicht einmal dieſe gemein haben ; auf alle

dieſe Geſchäfte laſſen fich die Regeln der Verſicherungstechnik

mühelos anwenden . Für die juriſtiſche Betrachtung iſt weder

die wirtſchaftliche Verwandtſchaft noch die Frage, welcher Technik

fich der eine Vertragsteil bebient , maßgebend. Entſcheidend iſt

die in $ 1 des Entw . gegebene Almgrenzung des Begriffs. Nehmen

wir an, daß die Anſtalt fich verpflichtet, gegen beſtimmte Ein:

lagen in einem beſtimmten Zeitpunkt dem Sparer oder ſeinen

Erben eine beſtimmte Summe auszuzahlen , ſo liegt ficherlich

keine Lebensverſicherung vor, auch dann nicht, wenn der Sparer

vorzeitig zurüdtreten und Rüdgabe ſeiner Einlagen verlangen

fann (Sparverficherung ). Eine Berſicherung liegt aber auch

dann nicht vor, wenn die Leiſtung beſtimmt verſprochen iſt , die

Zahlung der Einlagen aber mit dem Tode des Sparers auf:

hören ſoll. Der Eintritt des Verſicherungsfalls iſt hier nicht

ungewiß ; man kann nicht als Verſicherungsfall im Sinn des § 1

ben Fälligkeitstag anſehen. Die Verficherung iſt weder für den Fall

des Todes noch für den Fall des Erlebens genommen ; namentlich

begründet nicht der Tod des Sparers die Leiſtungspflicht. An

derenfalls müßte man bei der auf den Fall fremden Erlebens

genommenen Verficherung, bei der die Prämienzahlung mit dem

Tode des Verſorgers aufhört, zwei Verſicherungsfälle annehmen.

Es ergibt fich weiter , daß der Leibrentenvertrag nicht Berfiche:

rung iſt (Ehrenberg S. 61 f .) ; hier iſt die Leiſtung unbedingt

verſprochen , nicht von dem Eintritt eines Verſicherungsfalls ab:

hängig. Endlich iſt die Tontine in keiner Form Lebensver:

ficherung ; hier wird überhaupt keine beſtimmte Leiſtung zugeſagt ;

fie iſt nur Verteilung von Einlagen an die einen beſtimmten

Zeitpunkt überlebenden Sparer , ein auf das menſchliche Leben

geſtellter Ausſpielvertrag, bei dem der Tod die Niete, das Erleben

den Treffer bildet. Selbſtverſtändlich kann aber die Tontine in

Berbindung mit Lebensverſicherung vorkommen. - Die Begr.

nimmt , ſoweit zu fehen , nicht ausdrüdlich zu dieſen Fragen

Stellung ; nur wird S. 169 geſagt , daß bei Rentenverſicherung

in Anſehung der einzelnen Rente der Verſicherungsfall immer

erſt eintrete , wenn der Empfänger den Fälligkeitstag erlebt, eine
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.

Eine vollſtändige Darſtellung des Rechtes der Lebens

verſicherung, wie es im Entwurf enthalten iſt, kann hier nicht

gegeben werden . Die Beſtimmungen über Anzeigepflicht,

Gefahrerhöhung , Eintritt des Verſicherungsfalls u . a . find

ſchon in ihren Beziehungen zur Lebensverſicherung gewürdigt

worden . Bei der Lebensverſicherung kommen außer dem

Verſicherer und dem Verſicherten noch zwei Perſonen in Be

tracht: derjenige, auf deſſen Leben die Verſicherung genommen

iſt (der andere) und derjenige, dem die Leiſtung des Ver

ficherers zufallen ſoll (der bezugsberechtigte Dritte). Die Ver

ſicherung auf den Tod eines anderen hat von jeher als ein

fittlich und wirtſchaftlich bedenklicher Vertrag gegolten. Der

Entwurf fordert für ihre Gültigkeit ſchriftliche Einwilligung

des anderen 288) . Iſt der andere geſchäftsunfähig oder nur

beſchränkt geſchäftsfähig, ſo gelten die 98 104 ff. B.GB.284) ;

will alſo der Vater ſich auf den Tod des Kindes verſichern,

Gültigkeit des Vertrages in den meiſten

Fällen der Beſtellung eines Pflegers, eine Beſtimmung, die

für den Betrieb der namentlich in der Volksverſicherung und

bei Sterbefaſſen vorkommenden ſogenannten Kinderverſiche

rung kaum durchführbar iſt 285) . Nicht erfordert iſt , daß

ein Vermögensintereſſe des Verſicherten oder ein ſonſtiges

berechtigtes Intereſſe an der Verſicherungsnahme beſteht.

Selbſtverſtändlich iſt es für die Fälle der Verſicherung auf

den Tod eines anderen, daß nicht der Berechtigte den Ver

ſo bedarfes
?

1

Bemerkung, die mit dem Wortlaut von § 1 , der nur einen Ver

ficherungsfall fennt, nicht vereinbar iſt. Inwieweit man auf die

vorbezeichneten Verhältniffe mangels gefeßlicher Regelung gewiffe

Säße des Berficherungsrechts anzuwenden hat, iſt natürlich eine

Frage für fich. Über Leibrenten vgl. $$ 330, 759 ff. B.GB.

und RG. XXVIII, 314 (abweichend).

283) Außerdem iſt der Vertrag nichtig, wenn er gegen die guten Sitten

verſtößt. Bähr $ 57 , Schw . E. Art. 64. Daß die Beſtimmung

ausnahmslos gelten foll, iſt bedenklich , die Gegenausführung

(Begr. S. 171) überzeugt nicht.

284) $ 149 Abſ. 2 S. 2 : iſt die Beſtimmung nicht ſelbſtverſtändlich ?

285) Der Vorſchlag von Bähr § 57 beſeitigt die Schwierigkeit.

1
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ficherungsfall abſichtlich herbeiführen darf ; § 160 zieht dieſe

Folgerung für den Fall der widerrechtlichen vorſäßlichen

Tötung des anderen durch den Verſicherten , nicht auch durch

den Bezugsberechtigten 286).

Nach § 159 haftet der Verſicherer ferner nicht für den

Fall des Selbſtmordes, ſei es , daß der Tod des Verſicherten,

ſei es, daß der eines anderen der Verſicherungsfall iſt. Nur

wenn der Selbſtmord im Zuſtand krankhafter Störung der

Geiſtestätigkeit unter Ausſchluß freier Willensbeſtimmung

begangen iſt, wirkt er nicht befreiend für den Verſicherer 287) .

Für die Lebensverſicherung zu Gunſten eines Dritten

hat bereits $ 330 B.GB. die grundlegende Frage nach der

Natur dieſes Bezugsrechts dahin entſchieden, daß im Zweifel

ein unmittelbarer Anſpruch des Dritten entſteht 288). Die

Verſicherungsſumme gehört alſo nicht zum Nachlaß . Die

ebenſo wichtige Frage, wie weit ſchon während der Dauer

der Verſicherung ein unabänderliches Recht des Dritten an :

zunehmen iſt, überlaſſen § 328 Abſ. 2 B.GB. und das Schwei

gen des Entwurfs der Auslegung des Vertrages ; beim Fehlen

jeder Beſtimmung wird man annehmen müſſen, daß das Recht

!

286) Die Begr. S. 180 verweiſt auf das bürgerliche Recht. Nach

dieſem iſt aber nicht der Verſicherer frei, ſondern es können nur

die Erben des Getöteten die Leiſtung zurüdfordern. In der

Lebensverficherung zu Gunſten des Dritten braucht nicht not:

wendig eine Schenkung des Verſicherten zu liegen . Nicht berüd:

Fichtigt iſt der Fall , daß ein „Anderer“ und ein Dritter " zu:

gleich vorhanden find (z . B. Verſicherung der Schwiegertochter

auf den Fall des Todes ihres Ehemannes). Anders Bähr

§ 64.

287) Die Vorſchrift iſt zwingend . Sie gilt nach oben entwidelten

Grundfäßen nicht, wenn beim Tode einer beſtimmten Perſon die

Prämienzahlung aufhören fol. Der Fall des Zweitampfs iſt

nicht berücffichtigt, ebenſowenig der der Todesſtrafe. Für alle

dieſe Fälle gilt Vertragsfreiheit. – Sehr erwägenswert Bähr $ 63.

288) B.OB. & 330 gilt für Reibrenten und Lebensverſicherung und

zwar auch für die Verficherung auf den Erlebensfall, ebenſo für

die Rentenverficherung zu Gunſten eines Dritten , während der

Entw. für dieſe nichts beſonderes vorſieht (Begr. S. 178) .

1
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des Dritten erſt mit dem Verſicherungsfall entſteht. Für die

Rapitalverſicherung, aber nur für dieſe, beſtimmt der Entwurf,

daß der Verſicherte im Zweifel ohne Zuſtimmung des Ver

ſicherers einen Dritten als Bezugsberechtigten bezeichnen und

dieſen Dritten wieder durch eine andere Perſon erſeßen kann

(8$ 155 , 156) . Erwirbt der Dritte das Recht auf die

Leiſtung nicht, ſo ſteht es dem Verſicherten zu (§ 158) . Für

die Kapitalverſicherung auf den Todesfall des Verſicherten zu

Gunſten der Erben nur für dieſe gilt nach § 157 die

Auslegungsregel, daß die zur Zeit des Todes berufenen Erben

nach Verhältnis ihrer Erbteile bezugsberechtigt ſind; dieſe

Berechtigung wird auch durch Ausſchlagung der Erbſchaft

nicht berührt. Nicht berechtigt iſt der erbende Fiskus.

Eine Verpflichtung, ſich einer ärztlichen Unterſuchung zu

unterwerfen, erkennt der Entwurf nicht an ; einem ſolchen

Anſpruch des Verſicherers gegen den Verſicherten wird die

rechtliche Geltung in § 163 verſagt 289).

Die Lebensverſicherung kann zwar für einen beſtimmten

Zeitraum eingegangen werden , regelmäßig endigt aber der

Vertrag erſt mit dem Tode einer Perſon oder mit dem

Erleben eines beſtimmten Zeitpunkts durch dieſe, iſt alſo in

gewiſſem Sinne ein Vertrag auf Lebensdauer. Soweit die

Leiſtung des Verſicherten in einer einmaligen Zahlung be

ſteht, bleibt es auch nach dem Entwurf bei der unbegrenzten

Vertragsdauer ; iſt aber die Prämie nach Zeitabſchnitten bes

meſſen, ſo kann zufolge zwingender Vorſchrift der Verſicherte

jederzeit für den Schluß der laufenden Periode kündigen 29').

Regelmäßig kann alſo, was ſehr wichtig iſt, die Kündigung

nur für den Schluß des Jahres erfolgen ; beliebige Einſtellung

der Prämienzahlung iſt dem Verſicherten nicht geſtattet.

Mit der Aufhebung des Vertrages würde der Verſicherte

289) Vgl. oben S. 31. Warum ſoll aber die Beſtimmung , wenn

überhaupt, nur für die Lebensverſicherung gelten ? Sie kann

auch in anderen Verficherungezweigen praktiſch werden.

290) $$ 154, 162. Für die Kündigung kann Schriftform vereinbart

werden. Schw . E. Art. 73.
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1

die gezahlten Prämien verlieren . Vom rein juriſtiſchen

Standpunkt aus läßt ſich ein Anſpruch des Verſicherten auf

Prämienrückgewähr nicht als notwendig beweiſen. Alle Theo

rien , die aus der eigentümlichen Rechtsnatur der Lebens

verſicherung einen ſolchen Anſpruch folgern, ſtüßen ſich, wie

heute kaum noch beſtritten wird, in Wirklichkeit nur auf die

beſondere Wirtſchaftsmethode der Lebensverſicherung, die

durch Zurücklegung eines Teils der Prämien, der ſogenannten

Prämienreſerve, das dauernde Gleichgewicht der Einnahmen

und Ausgaben mathematiſch zu ſichern ſucht. Reine Be

ſtimmung des Vertrages mit dem Verſicherten zwingt den

Verſicherer, eine Prämienreſerve anzuſammeln, und auch der

von der Staatsgewalt geübte Zwang kann eine ſolche privat

rechtliche Verpflichtung nicht herſtellen . Troßdem hat bereits

das Verſicherungsaufſichtsgeſeß in § 61 den fühnen Schritt

getan, an den inneren Geſchäftsvorgang Privatrechtsanſprüche

zu knüpfen und der Entwurf führt dieſen Gedanken in

SS 164–168 weiter aus. Damit iſt eine der Partei

vereinbarung entzogene Verpflichtung des Verſicherers zur

Anſammlung einer Prämienreſerve gegeben ; der Inhalt dieſer

Verpflichtung beſtimmt fich durch den Geſchäftsplan des Ver

ficherers. Sobald die Prämienzahlung für mindeſtens drei

Jahre erfolgt iſt, wird die Verpflichtung des Verſicherers in

alternativer Weiſe geändert. Der Verſicherte kann jederzeit

die Verſicherung umwandeln, indem er mit dem Schluß der

laufenden Periode die Prämienzahlung einſtellt; die Verſiches

rung wird prämienfrei ; die Verſicherungsſumme ermäßigt

fich auf die der bisherigen Prämienzahlung entſprechende

Gegenleiſtung, wobei die rechnungsmäßige Prämienreſerve

als einmalige Prämie angeſehen und das gegenwärtige Alter

der Perſon, auf die die Verſicherung genommen iſt, zu Grunde

gelegt wird . Kündigt der Verſicherer gemäß § 33, weil der

Verſicherte die Prämie nicht fortzahlt , ſo findet dieſe Um

wandlung ohne weiteren Antrag von ſelbſt ſtatt 291) .

291 ) Der Tarif zur Zeit des Vertragsſchluſſes iſt maßgebend , § 165
A6 . 3. Der Berficherte fann die Umwandlung jederzeit vers

.
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Weitergehende Rechte gibt § 167 dem Verſicherten bei

einer Kapitalverſicherung auf den Todesfall, „die in der Art

genommen iſt, daß der Verſicherungsfall eintreten muß" 292) ;

hier hat bei vorzeitiger Aufhebung des Vertrages der Ver

ficherte ein Recht auf Zahlung der Prämienreſerve. Dem

liegt die Erwägung zu Grunde, daß bei der Verſicherung mit

unbedingter Leiſtungspflicht der Verſicherer durch Einbehaltung

der gezahlten Prämien ſich auf Koſten des Verſicherten in

wirtſchaftlich nicht gerechtfertigter Weiſe bereichern würde

(Begr. S. 186) . Das Recht des Verſicherten beſteht bei jeder

vorzeitigen Auflöſung, ſei es, daß der Verſicherer kündigt oder

zurüdtritt 293 ), ſei es , daß der Verſicherte fündigt, ſei es

endlich, daß der Verſicherer kraft Gefeßes oder nach dem

-

I

I

langen , die rückſtändige laufende Prämie wird aber von der

Prämienreſerve abgeſeßt. Das Recht auf Umwandlung wird

man dem Verſicherten auch geben müſſen , wenn er ſich zur

Zahlung einer einmaligen Prämie berpflichtet hatte , mit einem

Teil aber noch im Rüdſtand iſt. Rann nach § 165 Abſ. 3 S. 3

der Verſicherte die Zahlung der rückſtändigen Prämie verweigern

und die Abrechnung von der Prämienreſerve verlangen , oder

kann der Verſicherer die Prämie einflagen ? Man wird für

erſteres entſcheiden müſſen . Nach § 166 Abſ. 2 iſt, wenn der

Verficherungsfall nach Ablauf der dem jáumigen Berficherten ge

jeßten Zahlungsfriſt (833) eintritt, der Verſicherer nicht frei von der

Leiſtungspflicht, vielmehr gilt die Umwandlung mit dem Ver:

ficherungsfall als erfolgt. – Die Umwandlung betrifft nur die Vers

ficherungsſumme und läßt im übrigen das Verhältnis völlig un:

berührt (Begr. S. 185 f.).

292) Warum die Rentenverficherung mit unbedingter Leiſtung @pflicht

ausgeſchloſſen werden foll, iſt nicht einzuſehen. Der Grund, daß

dieſe Verficherung zur Zeit nicht betrieben wird , iſt nicht ſtich

haltig.

293 ) Auch bei argliftigem Berhalten des Verſicherten (vgl . § 168) . —

Dagegen gilt § 167 nicht bei Nichtigkeit des Vertrages oder

Anfechtung auf Grund des bürgerlichen Rechts. – Die Ver-:

ficherung darf im Falle des § 167 nicht ſchon in eine prämien:

freie umgewandelt ſein . - Die Berechnung erfolgt für den

Schluß der Periode ; über die Behandlung der Rüdſtände jagt

$ 167 nichts, ebenſowenig über den maßgebenden Tarif.
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Vertrage von der Leiſtungspflicht frei iſt. Von der Prämien

reſerve darf der Verſicherer einen gewiſſen Betrag , den der

Entwurf nicht feſtfeßt, ſondern nur nach oben begrenzt, zurüd

behalten ; der Abzug darf drei vom Hundert des vereinbarten

Kapitals nicht überſteigen 294) .

Zu Ungunſten des Verſicherten können abweichende Ver

einbarungen (§ 168) über die Prämienreſerve nicht getroffen

werden . Indeſſen ſind Umwandlung und Rücvergütung

nicht die einzigen Formen, in denen die hochentwidelte Technik

der heutigen Lebensverſicherung die Prämienreſerve bereits

vor Eintritt des Verſicherungsfalls dem Verſicherten nugbar

macht. Algemein üblich iſt die ſogenannte Beleihung der

Polize ; um dem Verſicherten die weitere Prämienzahlung zu

ermöglichen , gibt ihm der Verſicherer aus der Prämienreſerve

ein Darlehen . Die Verpflichtung zur Gewährung des Dar

lehens wird von vornherein in den Verſicherungsbedingungen

übernommen . Nach den Bedingungen mancher Geſellſchaften

findet eine Art automatiſcher Beleihung der Verſicherung

ſtatt, wenn der Verſicherte die Prämienzahlung einſtellt; die

Prämienreſerve wird , ſoweit ſie reicht, auf die weiter zu

zahlenden Prämien ( nebſt Zinſen) verrechnet und auf dieſe

Weiſe ohne weiteres der Fortbeſtand der Verſicherung erreicht.

1

294 ) Weitergehende Schadenserſaßanſprüche des Verficherers bleiben

vorbehalten. Es würde einer ausdrücklichen Beſtimmung be :

dürfen , um die Geltendmachung ſolcher Anſprüche auszuſchließen ;

dieſe fehlt aber im Entw . Der Verſicherer kann auch andere

Anſprüche (3. B. rücftändiges Eintrittsgeld ) aufrechnungsweiſe

geltend machen . Das Verhältnis des § 167 Abſ. 3 zu § 9 iſt

im unklaren gelaffen . Man nehme an , daß der Verſicherte ge

fündigt hat , der Verſicherer erfährt dabei, daß der Verficherte

ſeinen Beruf geändert hat , ohne Anzeige zu machen , kann er

außer den drei Prozent auch die für Unterlaſſung der Anzeige

vereinbarte Bertragsſtrafe abziehen ? Der nach $ 167 geſtattete

Abzug iſt doch nicht als Bertragsſtrafe aufzufaffen. – Schw . E.

Artt. 74–78 weicht in wichtigen Punkten ab, namentlich wird

die Höhe der Leiſtung des Verſicherers nicht geſeßlich beſtimmt,

ſondern auf die Verficherungsbedingungen und die Entſcheidung

der Aufſichtsbehörde verwieſen.



Behrend : Entw. eines RG. über den Verſicherungsvertrag. 141

Oder aber es wird die Prämienreſerve ähnlich wie bei der

Umwandlung als einmalige Prämienzahlung betrachtet und

nicht die Verſicherungsſumme, ſondern die Verſicherungsdauer

entſprechend gekürzt. Es iſt zweifelhaft, wie weit ſolche Ver

einbarungen nach dem Entwurf (8 168) noch zuläſſig ſein

würden .

Innerhalb der Lebensverſicherung hat ſich als ein

ſelbſtändiger Zweig die ſogenannte Volksverſicherung ent

wickelt. Mit ihr wenden ſich die Lebensverſicherungsgeſell

ſchaften den ärmeren Volksſchichten zu, um auch ihnen die

Anſammlung eines Kapitals für den Fall des Todes und

der Erwerbsunfähigkeit zu ermöglichen . Juriſtiſche Beſonder

heiten weiſt die Volksverſicherung nicht auf, nur die Formen,

in denen ihr Gewerbebetrieb ſich betätigt, ſind eigenartige .

Von der Volksverſicherung wie von der großen Lebens

verſicherung wirtſchaftlich völlig verſchieden ſind die in

juriſtiſcher Hinſicht der Lebensverſicherung zuzurechnenden Ge

ſchäfte der Sterbes , Penſions-, Witwen- , Ausſteuer-, Hilfs

kaffen und ähnlichen Unternehmungen . Solche Kaſſen beſtehen

überall und in jeder denkbaren Form. Zum Teil betreiben

ſie nicht bloß Lebens-, ſondern auch Kranken-, Unfall-, In

validenverſicherung. Bereits das Aufſichtsgeſeß hat ihnen

eine Sonderſtellung eingeräumt, namentlich ſoweit es ſich um

die Bildung einer Prämienreſerve handelt 295) .

Wie weit die Beſtimmungen des Entwurfs auf dieſe

beiden Unterarten der Lebensverſicherung paſſen , läßt ſich

ichwer beurteilen 296) . In § 178 Ziff. 2 wird deshalb ein

Sicherheitsventil offen gelaſſen , die Kaiſerliche Verordnung,

die die zwingende Kraft der Entwurfsbeſtimmungen beſeiti

gen darf , freilich nur für zwei einzelne Gegenſtände: für

die Rechte des Verſicherers bei Nichtzahlung der Folgeprämie

(8 33) und für die Rechte des Verſicherten an der Prämien

295) & 124 VAG. Vgl. § 394 B.GB., $ 850 Ziff. 4, 7 ZPO.

296) Zweifelhaft erſcheint z . B. die Anwendbarkeit der SS 35 , 150,

153. Eingehend loebinger in Veröffentl. des Vereins für

Veri.Wijf. II, 315 ff.
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reſerve. Das Gebiet , für welches die Verordnung zuläſ

ſig ſein ſoll, bezeichnet der Entwurf als Lebensverſicherung

mit kleineren Beträgen . Der Ausdruck iſt mit Abſicht ſo

vorſichtig, man möchte ſagen verſchwimmend, gewählt, um

der ſpäteren Regelung möglichſt freien Raum zu laſſen.

Dennoch iſt er zu eng ; hierher gehören auch Verſicherungen

über große Beträge, wie ſie namentlich bei kleinen Penſions

kaſſen nichts Seltenes ſind 297). Wie die Verordnung wieder

ihr Geltungsgebiet begrenzen ſoll, wird nirgends angedeutet,

obgleich ſelbſtverſtändlich ſpäterhin klare Beſtimmungen ge

troffen werden müßten ; es wird kaum etwas anderes übrig

bleiben , als nach den Leiſtungen des Verſicherers ziffer

mäßige Grenzen feſtzuſeßen.

.

Auf den vorſtehenden Blättern iſt verſucht worden, die

Grundzüge der geplanten Regelung des privaten Verſiche

rungsrechts darzulegen. Mag auch dieſer Verſuch nicht ge

lungen ſein , ſo wird doch der Leſer einen Eindruck ge

wonnen haben von dem Umfang und der Schwierigkeit der

Aufgaben, die ſich die Verfaſſer des Entwurfs geſtellt haben,

und von dem Reichtum an Ideen , der in dieſer gefeßgebe

riſchen Arbeit enthalten iſt. Nicht alle Fragen ſind freilich

gelöſt, der Entwurf bringt uns weder die volle Rechtseinheit

noch die Vereinheitlichung des ganzen Verſicherungsrechts ;

große Teile des zu ordnenden Stoffes ſind noch zurückgelegt

worden, um ſpäterer Rechtsſchöpfung im Verordnungswege

vorbehalten zu bleiben .

Inzwiſchen iſt über die volkswirtſchaftliche Berechtigung

der Beſtrebungen des Entwurfs ein heftiger Streit entbrannt .

In zahlreichen Denkſchriften haben ſich namentlich die Ver

bände der Verſicherungsgeſellſchaften geäußert. In der Mit

gliederverſammlung des Deutſchen Vereins für Verſicherungs

297) Nach SS 53 , 124 BAG. genügt auch die Begrenzung auf ein

enges Geſchäftsgebiet oder einen kleinen Perſonenkreis. Vgl.

übrigens oben S. 37.
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wiſſenſchaft iſt an drei Tagen über die einzelnen Beſtim

mungen des Entwurfs verhandelt worden ; der Bericht über

dieſe Verhandlungen umfaßt 414 Seiten 298). Auf dieſe ganze

Entwurfsliteratur konnte an dieſer Stelle ſo wenig im Ein

zelnen eingegangen werden, wie auf eine Beurteilung der im

Vordergrunde der Kritik ſtehenden Frage , ob der Entwurf

eine zweckmäßige und gerechte Ordnung des Verſicherungs

weſens darſtellt, ob er in der Ausgleichung der widerſtreben

den Intereſſen überall das Richtige getroffen hat. Der Ent

wurf hat als Ganzes und in ſeinen einzelnen Teilen zahl:

reiche Angriffe erfahren . Eins aber iſt ihm noch von jedem

objektiven Beurteiler bezeugt worden : ſein tiefes Streben

nach Gerechtigkeit, wahrer Gerechtigkeit, die freilich mit uns

klarem Billigkeitsempfinden nichts zu tun hat 299) .

Der moderne Gefeßgeber arbeitet unter weit ſchwie

rigeren Schaffensbedingungen als ſeine Vorgänger . Auf

unſeren neueren Privatrechtsgeſeßen laſtet das Vorbild des

Bürgerlichen Geſekbuchs mit ſeiner gedankenſchweren Sprache,

ſeiner bis zum äußerſten getriebenen Abſtraktion der Begriffe

und folgerichtigen Durchführung der leitenden Rechtsideen ,

ſeinem Beſtreben , alle Möglichkeiten gleichzeitig ins Auge zu

faſſen und allen Zweifeln durch die Beſtimmtheit des

Ausdrucks von vornherein zu begegnen . Auf der anderen

Seite verlangen wirtſchaftliche und politiſche Intereſſen

gegenſäße ihre Ausgleichung durch den Gefeßgeber ; das

Privatrecht ſoll nicht bloß klar und ſcharf, nicht bloß für

den Juriſten ein gutes Rüſtzeug, es ſoll vor allem ein fitt

liches und ſoziales Recht ſein . Auf den Ruhm der Gemein

verſtändlichkeit muß der Geſeßgeber unter ſolchen Umſtänden

verzichten ; ein wahrhaft volkstümliches Recht zu ſchaffen , iſt

auch heute ſein Streben .

All das muß man berückſichtigen, wenn man den Ent:

298) Erſchienen als beft II der Veröffentl. des Vereins (Berlin 1904)

und als ſolches oben mehrfach erwähnt.

299) , Der Geiſt dieſes Geſeßes iſt Gerechtigkeit“ (Wallmanns

Verf Zeitſchr. 27. Mai 1903 S. 1561 ).
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wurf im ganzen beurteilen will und ihn mit ſeinen Vor:

gängern und Nebenbuhlern vergleicht. Jene Zeit, der wir die

Wechſelordnung und das Şandelsgeſezbuch verdanken , aber

auch nur fie , konnte ein Meiſterwerk wie den preußiſchen

Entwurf von 1857 ſchaffen , der freilich inhaltlich heute ver

altet iſt und die Aufgaben gar nicht fannte , deren Löſung

dem heutigen Geſeßgeber obliegt . Von den Entwürfen, die

überhaupt zur Vergleichung herangezogen werden können,

überragt den unſerigen der Bährſche an innerer Ge

ſchloſſenheit und Einheitlichkeit, der Schweizer an Einfachheit

des Ausdrucs und Ebenmäßigkeit des Aufbaus. Troß allem

aber wird der unbefangen urteilende Juriſt nicht anſtehen,

das neue Werk des Reichsgeſeßgebers den früheren Entwürfen

nicht bloß für ebenbürtig , ſondern für überlegen zu er

klären . Denn keine andere Arbeit kommt ihm gleich an

innerer Durchdringung des gewaltigen Stoffs, an peinlich

genauer Ausarbeitung der Einzelheiten , an der Fülle ent:

wickelungsfähiger Gedanken und vor allem an ſorgfältiger

Abwägung des rechten und gerechten Maßes. Es bleibt nur

übrig, die Hoffnung auszuſprechen , daß alle Abänderungen,

die der Entwurf in den ſpäteren Abſchnitten der Geſekes:

werdung noch erfahren wird, nur Verbeſſerungen ſein mögen

und daß ſeine glänzenden Vorzüge dem fünftigen Verſiche

rungsrecht unvermindert erhalten bleiben .



II.

Der Entwurf eines Reichsgeſekes, betreffend Abänderung

der Porſchriften des Handelsgeſekbuds über die

Serverfiderung.

Beſprochen von

Herrn Oberlandesgerichtspräſidenten Dr. Sieveking

in Hamburg.

I.

Allgemeine Bemerkungen .

Die Begründung des Entwurfes eines Geſekes über den

Verſicherungsvertrag 1) ſpricht klar die Abſicht aus, daß das

Seeverſicherungsrecht durch das Geſeß über den Verſicherungs

vertrag nicht berührt werden ſoll. Auf S. 50 heißt es :

„Der Entwurf umfaßt das ganze Gebiet des pri

vaten Verſicherungsrechts , mit Ausnahme der See

verſicherung."

Und auf S. 53 a . E.:

„ Auf die Seeverſicherung findet der Entwurf eines

Gefeßes über den Verſicherungsvertrag, ſowie der zu

1 ) Entwurf eines Gefeßes über den Verficherungsvertrag nebſt der

Entwürfen eines zugehörigen Einführungsgefeßes und eines Geſekes,

betreffend die Abänderung der Vorſchriften des Handelsgeſeßbuches

über die Seeverſicherung. Aufgeſtellt vom Reichsjuſtizamt. Amt

liche Außgabe. Berlin 1903, 3. Guttentag, Verlagebuchhandlung,

G. m. b. H. Auch Vereinsblatt des deutſchen Verſicherungss

wejens, 30. Jahrg. 1903, Nr. 9-12.

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd. LV. 10
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gehörige Entwurf eines Einführungsgeſeßes keine An

wendung , für dieſen Verſicherungszweig ſoll es viel

mehr bei den Vorſchriften des Handelsgeſezbuches

bewenden, die ſich im allgemeinen wohl bewährt haben .

Soweit in Fragen von grundlegender Bedeutung die

Übereinſtimmung dieſer Vorſchriften mit dem fünftig

für die Verſicherung gegen die Gefahren der Binnen :

ſchiffahrt geltenden Rechte geboten erſchien , hat der

Entwurf eines Geſeķes , betreffend Abänderung der

Vorſchriften des Handelsgeſeßbuches über die Seever

ſicherung, das Nötige vorgeſehen .“

In dem Geſeßentwurf ſelbſt aber iſt dieſe beabſichtigte

Ausſchließung des Seeverſicherungsrechts nicht zum Ausdruck

gelangt. Der erſte Abſchnitt iſt überſchrieben : „ Vorſchriften

für ſämtliche Verſicherungszweige.“ Der zweite Abſchnitt

trägt die Überſchrift: „ Schadensverſicherung “ und gibt im

erſten Titel Vorſchriften für die geſamte Schadensverſicherung.

Es iſt klar, daß dieſe Ausdrücke an ſich die Seeverſicherung

einſchließen. Auch der fünfte Titel des zweiten Abſchnitts,

welcher ,, Transportverſicherung" überſchrieben iſt, kann dieſem

Wortlaut nach auf die Seetransportverſicherung bezogen

werden. Daß im $ 121 nur geredet wird von der Verſiche

rung von Gütern gegen die Gefahren der Beförderung zu

Lande oder auf Binnengewäſſern und von der Verſicherung

eines Schiffes gegen die Gefahren der Binnenſchiffahrt, ändert

hieran nichts. Umſoweniger, als die Einſtellung des § 121

Abſ. 2 in den Titel „ Transportverſicherung “ klar zu erkennen

gibt, daß auch die Verſicherung eines Schiffes als zur Trans

portverſicherung gehörig betrachtet wird , obwohl das Wo

„,Transportverſicherung“ ſehr wohl nur von der Verſicherung

transportiert werdender Gegenſtände verſtanden werden könnte,

und ein Schiff nicht transportiert wird, ſondern Transport:

mittel iſt, während es für den Begriff „ Transport“ gleich

gültig iſt, ob der Transport zu Lande , bezw . auf Binnen

gewäſſern, oder auf See ſtattfindet.

Wird in dieſer Beziehung nicht Klarheit geſchaffen , ſo

2
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.

würde ſich die Rechtſprechung in einer bedenklichen Lage be

finden . Daß nach den Motiven die Ausſchließung des See

verſicherungsrechts beabſichtigt iſt, hat für das Gefeß keine

entſcheidende Bedeutung. Ebenſowenig , daß ein beſonderes

Gefeß gewiſſe Vorſchriften des Handelsgeſeßbuchs über die

Seeverſicherung abändert. Denn wenn das andere Gefeß

Vorſchriften enthält , welche in das Geſeß über die Seever :

ficherung nicht aufgenommen ſind, gleichwohl aber ihrem In

halt nach Vorſchriften des Handelsgeſeßbuchs über die See

verſicherung abändern oder denſelben neue hinzufügen , ſo

gelten dieſe Vorſchriften des anderen Geſekes , wenn auch

nicht ausdrücklich geſagt iſt, daß die Vorſchriften des Handels

geſeßbuchs abgeändert werden ſollen . Insbeſondere liegt die

Möglichkeit ſehr nahe, daß die Rechtſprechung diejenigen Bea

ſtimmungen des Geſekes über den Verſicherungsvertrag auch

auf die Seeverſicherung anwenden wird, welche – wie z. B.

die $$ 6, 7, 8, 17, 23, ferner die die Prämie und die Ver

ſicherungsagenten betreffenden Titel, SS 57, 61 , 65 u . a. mn .

mit Vorſchriften des Handelsgeſekbuchs über die Seeverſiche

rung nicht im Widerſpruch ſtehen, ſondern als dieſelben nur

ergänzend angeſehen werden können .

Es wird deshalb durchaus erforderlich ſein , dem Geſek

über den Verſicherungsvertrag eine Vorſchrift des Inhalts

einzufügen :

„ Dieſes Geſek hat für Seeverſicherungen keine

Geltung.“

Damit aber würde dem Bedürfnis noch nicht genügt

ſein. Transportverſicherungen zu Lande und auf Binnen

gewäſſern kommen ſehr häufig vor in Verbindung mit See

verſicherungen. Und zwar nicht nur Transportverſicherungen

auf Güter , ſondern auch Verſicherungen auf Schiffe (z. B.

Leichterfahrzeuge und Schlepper, welche auf der See und auf

Binnengewäſſern fahren) für ſolche kombinierte Reiſen. Und

nicht nur Verſicherungen auf Transporte im deutſchen In

lande und auf deutſchen Binnengewäſſern, ſondern auch Ver

ficherungen auf Transporte im Auslande und auf ausländi
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ſchen Binnengewäſſern (z. B. auf Warentransporte vom

Inneren Braſiliens oder Nordamerikas nach dem Inneren

Rußlands) . Es bedarf keiner Ausführung, daß die auf den

Transport im deutſchen Inlande und auf deutſchen Binnen

gewäſſern berechneten Vorſchriften des Entwurfs eines Ge

ſekes über den Verſicherungsvertrag auf ſolche kombinierte

Verſicherungen nicht in der Weiſe Anwendung finden kön

nen , daß ein und derſelbe Verſicherungsvertrag , ſoweit er

ein Seeriſiko betrifft, vom Geſeß nicht berührt wird , ſoweit

er aber Land- oder Binnengewäſſerriſikos betrifft, dem Geſetz

unterſteht.

Aus dieſen Gründen muß dem Geſek über den Ver

ſicherungsvertrag eine Vorſchrift des Inhalts eingefügt

werden :

,, Dieſes Gefeß hat für Seeverſicherungen und mit

Seeverſicherungen verbundene Verſicherungen auf

Transporte zu Lande oder gegen die Gefahren der

Binnenſchiffahrt keine Geltung .

Die folgende Prüfung des Geſeßentwurfs betreffend die

Seeverſicherung wird ergeben , ob eine noch weitergehende

Beſchränkung des Geltungsgebiets des Gefeßes über den Ver

ficherungsvertrag angezeigt iſt.

0 /

II .

n

Zu I, IV , VII, VIII, IX des Gefeßentwurfs.

Die Verſicherung für Rechnung wen es angeht“ iſt eine

Verſicherung, bei deren Abſchluß es unbeſtimmt gelaſſen wird,

ob die Verſicherung für eigene oder fremde Rechnung ge

nommen wird (HGB. § 781) . Iſt es die Abſicht des Ver

ſicherungsnehmers, für eigene Rechnung Verſicherung zu

nehmen, ſo bietet der Vertrag keine Beſonderheiten . Er iſt

ſo zu beurteilen , als wäre er von dem Verſicherungsnehmer

ohne die Klauſel „für Rechnung wen es angeht“ geſchloſſen

worden . Iſt es aber die Abſicht des Verſicherungsnehmers,

für fremde Rechnung Verſicherung zu nehmen, ſo iſt die Be
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deutung des Vertrages die, daß verſichert der iſt, für deſſen

Rechnung der Verſicherungsnehmer die Verſicherung hat

nehmen wollen , daß aber der Verſicherungsnehmer dem Ver

ſicherer die Prämie ſchuldet (HOB. § 812 Abſ. 2) .

Die Verſicherung „für Rechnung wen es angeht“ iſt ur

ſprünglich mit Rückſicht darauf zugelaſſen worden , daß das

Verkehrsbedürfnis die Möglichkeit eines Abſchluſſes ohne Be

zeichnung der Perſon des Verſicherten erwünſcht machte.

Namentlich war die Erwägung maßgebend, daß es dem ver

ficherten Kaufmann erwünſcht war , ſeine Unternehmungen

möglichſt geheim zu halten . Vgl. Sieveking , Von der

Aſſekuranz für Rechnung eines ungenannten Verſicherten ,

1791 , S. 3 .

Für die Frage, ob eine ſolche Verſicherung, wenn ohne

Auftrag geſchloſſen , für den Verſicherten oder den dritten

verbindlich ſei, iſt die Zuläſſigkeit der Verſicherung „für Rech

nung wen es angeht“ ganz ohne Bedeutung. Die Aſſekuranza

und Havereiordnung von 1731 tit . II Art. 3 ſchrieb denn

auch vor :

„Wer bei einem Schiffe oder Ladung weder direkte

noch indirekte Antheile hat , kann auch darauf keine

Verſicherung thun laſſen , es wäre dann, daß er von

einem dabey Intereßierten dazu Ordre erhalten hätte. "

Nach dieſem Recht waren alſo ohne Auftrag genommene

Verſicherungen eines fremden Intereſſes unwirkſam.

Für Verſicherungsnahmen für dritte Rechnung ohne Auf

trag ſind in der hamburgiſchen Seeverſicherungspraxis poſi

tive Normen zuerſt aufgeſtellt worden im „Allgemeinen Plan“

von 1846, revidiert 1853, § 3. Dort heißt es :

„Wer durch ſeinen kaufmänniſchen Geſchäftsgang

ſich dazu veranlaßt ſieht, kann für dritte Rechnung

auch ohne Auftrag Verſicherung nehmen, jedoch muß

dieſer Umſtand, daß die Verſicherung ohne Auftrag

dazu gekommen ſei, in der Police angezeigt werden.“

Die Bedeutung dieſer Beſtimmung iſt natürlich nicht

die : Der Abſchluß einer ohne Auftrag genommenen Ver
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ficherung für dritte Rechnung begründet - wenn das Fehlen

des Auftrags angezeigt worden – einen Verſicherungsvertrag

zwiſchen dem dritten und dem Verſicherer. Denn dem dritten

kann ein für ihn verbindlicher Verſicherungsvertrag wider

ſeinen Willen natürlich nicht aufgezwungen werden. Sondern

die Bedeutung iſt die : Der Verſicherer iſt verpflichtet, wenn

die Bedingungen des § 3 vorliegen , demjenigen , in deſſen

Intereſſe der Verſicherungsnehmer die Verſicherung genommen

hat, aus dem Verſicherungsvertrage zu haften. Dabei wird

nicht ausdrüdlich entſchieden , ob die Perſon deſſen, in deſſen

Intereſſe die Verſicherung genommen warb, bei Abſchluß der

Verſicherung ſchon beſtimmt ſein muß, oder ob der Verſiche

rungsnehmer auch das Intereſſe unbeſtimmter Perſonen, z. B.

der Spediteur das Intereſſe künftiger Ablader, wirkſam unter

Verſicherung bringen kann , wenn er nur anzeigt, daß die

Verſicherung ohne Auftrag genommen iſt.

Das deutſche Handelsgeſekbuch hat ſich dieſer Behand

lung der Verſicherungen ohne Auftrag angeſchloſſen. Es

fordert, damit die Verſicherung für den Verſicherer verbind

lich ſei, die Anzeige des fehlenden Auftrags bei dem Abſchluß

der Verſicherung ($ 782 Abf. 1) . Nachträgliche Zuſtimmung

der Verſicherten zu der Verſicherung kann den Mangel des

Auftrags nicht erſeßen ($ 782 Abſ. 2) . Andererſeits iſt, wenn

die Anzeige erfolgt iſt, die Verbindlichkeit der Verſicherung

für den Verſicherer von der nachträglichen Zuſtimmung des

Verſicherten nicht abhängig ($ 782 Abſ. 3) .

Das Handelsgeſeßbuch geſtattet alſo den Abſchluß von

Verſicherungen für Rechnung dritter ohne Auftrag. Das

heißt : es beſtimmt, daß der Verſicherer aus ſolchen Abſchlüſſen

dem dritten haftbar werden kann , auch wenn dieſer einen

Auftrag zum Abſchluß nicht erteilt hat. Auch braucht der

dritte nicht ſchon eine bei dem Abſchluß der Verſicherung

beſtimmte Perſon zu ſein. Denn, wenn HGB. § 883 vor

ſchreibt, daß wenn die Verſicherung ohne Auftrag geſchloſſen

iſt, der Verſicherte , welcher Zahlung fordert , die Umſtände

dartun muß , aus welchen hervorgeht , daß die Verſicherung
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in ſeinem Intereſſe genommen iſt, ſo iſt damit nicht geſagt,

daß der dritte ſchon bei dem Abſchluß ein Intereſſe gehabt

haben muß und auch nicht, daß nur das Intereſſe eines

individuell beſtimmten dritten gedeđt werden kann. Ver

ficherungen alſo , welche z. B. ein Spediteur in laufender

Police für dritte Rechnung ſchließt, find – auch ohne Auf

trag für den Verſicherer verbindlich, wenn ſie im Inter

eſſe von Perſonen genommen ſind, welche erſt nach dem Ab

ſchluß der Verſicherung während des Laufs der Police ein

verſicherbares Intereſſe erlangt haben. Voigt, Das deutſche

Seeverſicherungsrecht, S. 31 .

Nur verlangt das Sandelsgeſekbuch , daß das Fehlen

des Auftrags bei Abſchluß der Verſicherung angezeigt wird.

Dieſe geſeßlichen Beſtimmungen ſind auch in die Alge:

meinen Seeverſicherungsbedingungen (8 5) aufgenommen. Sie

gelten alſo für das bedeutendſte Seeverſicherungsgeſchäft

Deutſchlands. Die Verſicherungsbedingungen der Bremiſchen

Seeverſicherungsgeſellſchaften von 1875 (s 55) fordern das

gegen ſogar, daß der Verſicherte „ſein Intereſſe oder das

jenige ſeines Rommittenten an den verſicherten Gegenſtänden ,

ſowie in leßterem Falle zugleich den Auftrag zur

Verſicherung nachweiſen muß“.

Der Entwurf bringt den 782 des Handelsgeſekbuchs

in Wegfall.

Streicht man dieſen § 782, ſo fehlt es an einer näheren

geſeßlichen Beſtimmung darüber, ob Verſicherungen , welche

ohne Auftrag genommen worden ſind, gültig ſind oder nicht,

bezw. unter welchen Vorausſeßungen ſie gültig ſind. Ja, es

fehlt ſogar an einer ausdrüdlichen Beſtimmung des Inhalts,

daß Verſicherungen für fremde Rechnung für den Ver

ficherer verbindlich ſind, wenn der Verſicherungsnehmer zur

Eingehung der Verſicherung von dem Verſicherten beauf

tragt war.

Den Erſaß für das Fehlen dieſer Beſtimmungen ſoll

$ 886 Abſ. 1 Saß 1 des Entwurfs bieten. Danach würde

folgendes gelten :
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Bei der Verſicherung für fremde Rechnung ſtehen

die Rechte aus dem Verſicherungsvertrage dem Ver

ſicherten zu .

Daneben würde HGB. § 883 Saß 2 in folgender Faſſung

in Geltung bleiben :

Iſt die Verſicherung ohne Auftrag geſchloſſen , ſo

muß der Verſicherte die Umſtände dartun, aus welchen

hervorgeht , daß die Verſicherung in ſeinem Intereſſe

genommen iſt.

Hiermit würde folgendes geſagt ſein :

Eine ohne Auftrag genommene Verſicherung für fremde

Rechnung iſt für den Verſicherer verbindlich. Der Verſicherer

kann von jedem in Anſpruch genommen werden , welcher

dartut , daß die Verſicherung in ſeinem Intereſſe genom

men iſt.

Die Begründung (S. 119) rechtfertigt dieſe Änderung

weſentlich mit der Erwägung, daß die Nichtanzeige von dem

Fehlen des Auftrags nur ein Formfehler ſei , daß auch die

Entſcheidung der Frage, ob ein Auftrag zur Verſicherung er

teilt iſt oder nicht, in vielen Fällen, namentlich wenn es rich

um eine ſtillſchweigende Erteilung handelt, erhebliche Schwierig

keiten biete , und daß Unzuträglichkeiten für den Verſicherer

aus der Änderung nicht entſtehen können , indem einesteils

der Verſicherer in der Lage ſei, wenn er Wert darauf lege,

vor der Annahmeerklärung den Nachweis des Auftrags zu

verlangen, andernteils derſelbe nicht zu zahlen brauche, bevor

feſtgeſtellt iſt, daß der Verſicherte ein Intereſſe an der Ver

ficherung habe und daß dieſes Intereſſe durch die Verſiches

rung gedeckt ſei .

Dieſe Erwägungen reichen nicht aus , um die von dem

Entwurf beabſichtigte Änderung zu rechtfertigen. Den Ver

ſicherer auf die Möglichkeit einer Nachfrage zu verweiſen, iſt

bei der Natur des Seeverſicherungsgeſchäfts , welches die

prompteſte Erledigung von Verſicherungsanträgen erfordert

und insbeſondere Fragebögen und Antragsformulare nicht

zuläßt , ausgeſchloſſen. Mit der Erwägung, daß der Ver

.
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ſicherer nur an einen Intereſſierten zu zahlen braucht, iſt die

Frage nicht entſchieden , ob es für ihn von Intereſſe iſt zu

wiſſen , ob eine Verſicherung mit oder ohne Auftrag bean

tragt wird. Der Umſtand, daß der Verſicherungsnehmer

leicht darüber im Zweifel ſein kann , ob er einen Auftrag

habe oder nicht, rechtfertigt nicht die geſeßliche Beſtimmung,

daß es für den Verſicherer gleichgültig ſein müſſe , ob ein

Auftrag vorliegt oder nicht. Der Ausſpruch, daß die Nicht

anzeige ein bloßer Formfehler ſei, iſt eine petitio principii.

Machen ſchon dieſe Ausführungen das Aufgeben einer

geſeßlichen Vorſchrift, welche im Anſchluß an eine lange be

ſtehende Praris nach reiflicher Erwägung (vgl. die Protokolle

zum Handelsgeſekbuch S. 2991–3000, 3124–3130, 4237

bis 4245) getroffen worden iſt, in hohem Grade bedenklich,

ſo kommt noch folgendes hinzu:

Die Bedeutung der Zulaſſung einer Verſicherung fremden

Intereſſes ohne Auftrag liegt darin, daß der Verſicherer bei

einer ſolchen Verſicherung verpflichtet wird , einem jeden

Zahlung zu leiſten, welcher nachweiſt, daß ihm das verſicherte

Intereſſe zuſteht, und daß die Verſicherung in ſeinem Inter

eſſe genommen iſt. Hieraus folgt mit Notwendigkeit, daß

der Verſicherer an die Verſicherung gebunden ſein muß, wenn

ihm auch bei der Verſicherungsnahme erhebliche Umſtände

nicht angezeigt worden ſind, welche der Verſicherte zwar ge

kannt hat, nicht aber der Verſicherungsnehmer (HGB . 507

Abſ. 3 Aug. See-Verſ. -Beb . § 30 Abſ. 3). Ferner haftet

der Verſicherer auch , wenn zur Zeit des Abſchluſſes der zu

erſeßende Schaden bereits eingetreten iſt, ſofern nur der Ver

ficherungsnehmer hiervon keine Kenntnis gehabt hat (HCB.

$ 785 Abſ. 4 Aug. See-VB. § 8 Abſ. 4) . Dagegen iſt der

Verſicherer, wenn ein Auftrag zur Verſicherung vorliegt, be

rechtigt, die Anzeige aller erheblichen Umſtände zu fordern ,

welche dem Verſicherten zur Zeit der Auftragserteilung, bezw .

wenn ſie ohne Anwendung außergewöhnlicher Maßregeln

dem Verſicherungsnehmer noch vor Abſchluß des Vertrages

haben mitgeteilt werden können (KGB. $ 807 Abſ. 2 Aug..
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.See-VB. § 30 Abſ . 2 ) , auch noch ſpäter bekannt waren.

Hieraus erhellt , daß der Verſicherer bei einer ohne Auftrag

genommenen Verſicherung ein größeres Riſiko läuft als bei

einer Verſicherung, zu welcher der Verſicherungsnehmer Auf

trag erhalten hat. Mit Recht darf er daher die Anzeige vom

Fehlen des Auftrags beanſpruchen.

Aus dieſen Gründen iſt die Beſtimmung des Entwurfs

I. Der $ 782 fällt weg,

nicht zu empfehlen . Damit erledigt fich auch die Beſtimmung

des Entwurfs.

VII. Jm 883 fällt der Hinweis auf den § 782

weg .

Nach dem Vorſchlag des Entwurfs

IV. Der § 812 Abſ. 3 fällt weg,

ſoll die Beſtimmung des Handelsgeſeßbuchs, wonach bei einer

Verſicherung für fremde Rechnung der Verſicherer dann auch

den Verſicherten auf Zahlung der Prämie in Anſpruch nehmen

kann , wenn der Verſicherungsnehmer zahlungsunfähig ge

worden iſt und die Prämie von dem Verſicherer noch nicht

erhalten hat, beſeitigt werden . Zur Begründung wird an

geführt, daß dieſe Vorſchrift mit den Grundfäßen des Bürger

lichen Geſekbuchs nicht im Einklang ſtehe.

Der Vorſchlag iſt weder notwendig noch zweckmäßig.

Grundſäßlich iſt bei der Verſicherung für fremde Rechnung

derjenige, für deſſen Rechnung die Verſicherung genommen

iſt – der Verſicherte — , aus dem Verſicherungsvertrag be

rechtigt und folgeweiſe auch, da der Verſicherungsvertrag ein

gegenſeitiger Vertrag iſt , verpflichtet. Es beruht nur auf

einem Bedürfnis des Verkehrs, daß der Verſicherungsnehmer

zur Zahlung der Prämie verpflichtet iſt – der Verſicherer

muß einen greifbaren Schuldner haben —, und daß anderer:

ſeits der Verſicherte durch Zahlung der Prämie an den Ver

ficherungsnehmer dieſer iſt ſein Korreſpondent, der Ver

ficherer iſt ihm unbekannt – liberiert werden muß. Es iſt

nicht einzuſehen, daß die Vorſchrift des HGB. $ 812 Abf. 3

mit Grundfäßen des Bürgerlichen Gefeßbuches im Widerſpruch

-

-
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ſteht. Die Billigkeit und Zweckmäßigkeit ſprechen für Bei

behaltung der Vorſchrift.

Zu VIII des Entwurfs iſt die Beibehaltung der Be

ſtimmungen des HOB. SS 886, 887 zu empfehlen .

Der Abſaß 1 des neu vorgeſchlagenen § 886 iſt neben

HGB. § 781 Abſ. 1 und § 784 entbehrlich.

Der Abſaß 2 des neu vorgeſchlagenen $ 886 :

,,Der Verſicherte kann über ſeine Rechte ohne Zu

ſtimmung des Verſicherungsnehmers nur verfügen,

wenn er im Beſiß einer Police iſt“

enthält zweierlei .

Erſtens das, daß der Verſicherte, welcher im Beſiß einer

Police iſt, über ſeine Rechte ohne Zuſtimmung des Verſiche

rungsnehmers verfügen kann . Dies findet ſich auch, ſoweit

die Zahlung der Verſicherungsgelder in Betracht kommt , in

SOB. 887 ausgeſprochen. Überdies iſt der dort gebrauchte

Ausdruck „wenn dieſer die Police beibringt“, dem Ausdruck

des Entwurfs „ wenn er im Beſit einer Police iſt “ vorzu

ziehen , weil mit legterem Ausdruck wegen der über den

mittelbaren Beſiß geltenden Grundſäße nicht ſo klar wie mit

erſterem Ausdruck ausgeſprochen wird, daß der Verſicherte

die Police in Händen haben und vorlegen muß. Soweit

nicht die Zahlung der Verſicherungsgelder, ſondern eine andere

Verfügung über die Rechte aus der Verſicherung , z. B. die

Aufhebung der Verſicherung oder die Übertragung der Rechte

aus derſelben , in Betracht kommt, ergibt ſich aus HGB. $ 781

von ſelbſt, daß der Verſicherte, welcher eine Police in Händen

hat, dieſe Rechte ausüben kann .

Zweitens das, daß der Verſicherte, welcher keine Police

in Händen hat , mit Zuſtimmung des Verſicherungsnehmers

über ſeine Rechte verfügen kann. Dieſe Beſtimmung iſt be

denklich . Nach ihr würde, auch wenn eine Police erteilt iſt,

der Verſicherte, wenn er nur die Zuſtimmung des Verſiche

rungsnehmers nachweiſt, Zahlung der Verſicherungsgelder ohne

Beibringung einer Police fordern und auch andere Ver

fügungen über ſeine Rechte, z. B. Verpfändungen und Über
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tragungen , ohne Beibringung der Police treffen können. Nun

iſt zwar an ſich die Police nur eine Beweisurkunde. Im

Verkehr aber werden ſo ſehr die Seeverſicherungspolicen

gleichſam als Träger des durch ſie beurkundeten Rechts an

geſehen , daß es zu höchſt bedenklichen Konſequenzen führen

würde, wenn das Geſeß die Möglichkeit eröffnete, daß Ver

fügungen über die Rechte aus dem Verſicherungsvertrag vom

Verſicherten mit Zuſtimmung des Verſicherungsnehmers und

außerdem Verfügungen von dem Inhaber der Police getroffen

würden.

Gleiche Bedenken ſind gegen den neu vorgeſchlagenen

§ 887 zu erheben. Daß der Verſicherungsnehmer auch, wenn

- was im Seeverſicherungsverkehr die wohl ausnahmsloſe

Regel bildet eine Police erteilt iſt , über die Rechte aus

dem Verſicherungsvertrag ſoll verfügen dürfen ohne die Police

beizubringen , führt zu ſehr bedenklichen Konſequenzen , weil

neben ſolchen Verfügungen der Inhaber der Police Ver

fügungen treffen kann , aus denen dritte Rechte erwerben

ſollen und zu erwerben glauben , weil ſie den Inhaber der

Police für verfügungsberechtigt halten . Dies gilt ebenſo von

der Forderung auf Zahlung der Entſchädigungsgelder wie

von ſonſtigen Verfügungen , wie Verpfändungen und Über

tragungen.

Die Vorſchläge des Entwurfs ſind auch deshalb nicht zu

empfehlen, weil ſie für den Fall, daß eine Police an Order

geſtellt iſt , zu Konflikten mit dem durch Indoſſament legiti

mierten Inhaber der Police führen .

Die Beſtimmung IX des Entwurfs:

Der § 890 wird durch folgende Vorſchrift erſekt :

Der Verſicherer kann gegen die Entſchädigungs

forderung eine Forderung , die ihm gegen den Ver

ficherungsnehmer zuſteht, inſoweit aufrechnen , als ſie

auf dem Verſicherungsverhältniſſe beruht.

bezweckt im weſentlichen , daß der Verſicherer berechtigt ſein

ſoll, die Prämienforderung gegen den Entſchädigungsanſpruch

zur Aufrechnung zu bringen und wird durch Rückſicht auf die
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Billigkeit begründet (Begründung S. 123) . Für den See

derſicherungsverkehr iſt dieſer Vorſchlag nicht zu empfehlen.

Abgeſehen auch davon , daß der Ausdruck auf dem Ver

ficherungsverhältnis beruht“ unklar iſt, indem er namentlich

bei laufenden Policen zu Mißdeutungen führen kann, kommt

entſcheidend in Betracht, daß es bei Übertragung von Policen ,

wie ſie im Warenverkehr ſehr häufig vorkommen , zu einer

bedenklichen Unſicherheit führen würde , wenn der Erwerber

fich nicht ſollte darauf verlaſſen dürfen, daß er für die Prämie

nicht in Anſpruch genommen werden könne. Die Beſtimmung

des Handelsgeſekbuchs, wonach nur der Verſicherungsnehmer

die Prämie ſchuldet und nur ausnahmsweiſe der Verſicherte,

wenn er die Prämie dem Verſicherungsnehmer noch nicht be

zahlt hat und dieſer zahlungsunfähig geworden iſt, für die

Prämie in Anſpruch genommen werden darf (HGB. § 812

Abſ. 2 und 3), gewährt dem Verſicherer ausreichenden Schuß.

Die Beibehaltung des § 890 iſt daher zu empfehlen .

III.

Zu II, X des Entwurfs.

Aus prinzipiellen Gründen läßt ſich die Frage , ob im

Falle einer Doppelverſicherung nur die zuerſt genommene

Verſicherung gültig, die ſpäter genommene ungültig ſein ſoll,

oder ob alle Verſicherer als Geſamtſchuldner haften ſollen,

nicht entſcheiden. Der für die erſtere Behandlung angeführte

Grund , daß , wer zum Vollen verſichert iſt, an einer noch

maligen Verſicherung kein Intereſſe habe , iſt nicht entſchei

dend , da das verſicherbare Intereſſe nicht dadurch wegfällig

wird, daß es unter Verſicherung gebracht iſt.

Es wird auch dementſprechend die Doppelverſicherung

auf dem Gebiet der Seeverſicherung in den verſchiedenen

Ländern bald nach dem einen , bald nach dem anderen Syſtem

behandelt. Das Recht des deutſchen Handelsgeſeßbuches, wo

nach nur die erſte Verſicherung gültig iſt, beſteht auch in
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Frankreich (Code de Commerce Art. 359), in Belgien (Gefeß

vom 11. Juni 1874, Art. 12, 14), Italien (C. d . C. Art. 426,

427, 608), Spanien (C. d . C. Art. 399), Portugal (C. d. C.

Art. 434), Holland (HGB. Art. 252, 277), Schweden , Nor

wegen, Dänemark (Art. 235 , Norwegiſche Seeverſicherungs

bedingungen von 1881 , § 7), Ungarn (HGB. § 471), Finn

land (Seegeſeß Art. 189 Abſ. 1) , Rumänien (Art. 451),

Braſilien (Cod. Comm. von 1850, $ 6776), Chile (Art. 525

bis 529), Argentinien (Art. 499–500).

In England galt früher auch dieſelbe Regel . Lord

Mansfield hat dagegen in den 60er Jahren des 18. Jahr

hunderts den Saß ausgeſprochen , daß der Verſicherte beim

Vorliegen mehrerer Verſicherungen, deren Geſamtbetrag das

verſicherbare Intereſſe überſteigt, jeden Verſicherer bis zum

Belauf feines Intereſſes in Anſpruch nehmen kann, und daß

die in Anſpruch genommenen Verſicherer berechtigt ſind,

gegen die übrigen im Verhältnis der gezeichneten Summen

Regreß zu nehmen. Bis dahin galt die Regel, als : „ proved

by all the exchange to be the custom of merchants :

that where a policy is subscribed by a number

of underwriters, and the goods are not equal in

value to the sums subscribed (taken together ), the

underwriters in case of loss shall be liable in the

order in which they subscribe and the remaining

underwriters shall be exonerated from all liability

and return the premium , deducting 1/2 percent “,

welche Regel nach Arnould , Marine Insurance , edit. 7,

vol. 1 S. 397 ff. dahin zu verſtehen iſt, daß ſie nicht Bezug

hat auf gleichzeitige, ſondern nur auf Policen von verſchie

denen Daten , indem gleichzeitige Verſicherungen im Ver

hältnis der gezeichneten Summen riſtorniert würden .

Dieſer Geſichtspunkt, daß bei einer Doppelverſicherung

die überſchießenden Beträge riſtorniert werden müſſen , hat

nun in der engliſchen Rechtſprechung zu folgender Behand

lung der Sache geführt :

Wenn die mehrfachen Verſicherungen gleichzeitig ge
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nommen ſind, werden die überſchießenden Beträge im Ver

hältnis der gezeichneten Summen riſtorniert. Sind fie aber

zu verſchiedenen Zeiten genommen und erreicht die zuerſt ge

nommene Verſicherung den Betrag des verſicherbaren Inter

eſſes nicht, während alle Verſicherungen zuſammen den Betrag

überſteigen , ſo werden nur die ſpäteren Verſicherungen , falls

fie zu einer Zeit genommen worden ſind, wo das Riſiko der

erſten ſchon begonnen hatte, riſtorniert indem es als der

Billigkeit entſprechend betrachtet wird , daß die erſten Ver

ficherer, weil ſie das volle Riſiko ihrer Verſicherung getragen

haben, auch die volle Prämie erhalten . S. Arnould , 1. c .

S. 398, 399.

Die Folge dieſer Behandlung iſt alſo, daß in praxi die

von Lord Mansfield aufgeſtellte Regel nicht durchgeführt

wird , indem die Riſtornierung der ſpäteren Verſicherungen

natürlich zur Folge hat, daß die ſpäteren Verſicherer nicht in

Anſpruch genommen werden können .

Bei gleichzeitig genommenen Verſicherungen iſt auch in

England das Reſultat praktiſch dasſelbe wie in Frankreich.

Obwohl nach dem von Lord Mansfield aufgeſtellten Prinzip

der Verſicherte an jeden Verſicherer fich halten kann und nur

verpflichtet iſt , ihm ſeine Rechte gegen die anderen Ver

ficherer abzutreten, ſo ſind dieſe abgetretenen Rechte doch nur

dann von Wert, wenn für die betreffenden Verſicherungen

die volle Prämie bezahlt iſt, weil ſonſt der Verſicherte aus

dieſen Verſicherungen kein Recht hat. Danach müßte aber

der Verſicherte die volle Prämie für alle Verſicherungen bes

zahlen - etwas was natürlich , bei bona fide genommenen

Verſicherungen, der Billigkeit durchaus widerſpricht. Deshalb

wird im Verkehr die Sache ſo behandelt, daß der Verſicherte

alle Verſicherer zugleich in Anſpruch nimmt und jede Ver

ficherung verhältnismäßig riſtorniert wird . Vgl. Marſhall,

on Insurance, S. 649 , Jacobs Droit maritime Belge ,

tom II S. 169.

In den Vereinigten Staaten hat man freilich , wie über:

haupt, ſo auch im Verſicherungsrecht, das engliſche Common
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law rezipiert und ſo auch das Syſtem , wie es von Lord

Mansfield niedergelegt worden iſt. Aber auch hier hat die

Praxis zur Adoptierung des kontinentalen Syſtems gedrängt:

Arnould l . c. S. 397 ſagt hierüber folgendes :

, The common law rule in the United States

is that laid down by Lord Mansfield ; but the law

as it anciently prevailed in England, and is now

established in France, is deemed by the American

merchants so preferable, in point of simplicity and

convenience, that clauses are very generally intro

duced into their policies to prevent the rule of con

tribution , and to make the insurers responsible

according to the order of date of their subscrip

tions. "

The following clause has been used in the se

cond policy for this purpose :

, It is further agreed, that if the assured shall

have made any other assurance upon the premises

prior in date to this policy, the assurers shall be

answerable only for so much , as the amount of

such prior insurance may be deficient. “

The following is a form , adapted to the first

policy:

„ In case of any subsequent assurance , the in

surer shall, nevertheless, be answerable for the full

extent of the sum subscribed by him without right

to claim contribution from subsequent assurers . "

Es erhellt alſo , daß das Syſtem des deutſchen Handels

geſeßbuchs in den meiſten Seeſtaaten durch die Gefeßgebung

adoptiert iſt, und daß, wo dies, wie in England und Nord

amerika, nicht der Fall iſt , die Praris nach derſelben Rich

tung hindrängt.

Schon dieſe Erwägungen erregen erhebliche Bedenken

gegen den vorliegenden Gefeßentwurf. Beſonders erheblich

iſt das Bedenken , daß nach dem Entwurf X
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„Im $ 895 fallen die Worte , oder Doppelver

ſicherung (§ 788) weg“

der Verſicherte, welcher bona fide Doppelverſicherung nimmt,

auf alle Verſicherungen die volle Prämie bezahlen muß. Dies

iſt evident unbillig und hat gerade in den Ländern, wo das

Syſtem gilt, welches jeßt in Deutſchland eingeführt werden

ſoll, zu einer das Syſtem ausſchließenden Praxis geführt.

Die Begründung, indem ſie ſich mit dem Saß begnügt :

„auf die Doppelverſicherung bezieht ſich auch die

Nr. X ; die dort vorgeſehene Abänderung des § 895

des Handelsgeſekbuchs iſt eine notwendige Folge der

in dem neuen § 787 getroffenen Beſtimmungen “

(S. 203), beachtet das Bedenken gar nicht.

Auch dürfte das vom Entwurf vorgeſchlagene Syſtem

wegen der internationalen Natur des Verſicherungsgeſchäfts

zu bedenklichen Folgen führen. Der Entwurf will die mehreren

Verſicherer als Geſamtſchuldner behandeln ; konſequenterweiſe

gibt er den Verſicherern untereinander einen Regreß . Der

Kegreß iſt ſo normiert, daß die Ausgleichung im Verhältnis

der geſchuldeten Summen ſtattfindet, daß aber die ſolventen

Verſicherer die Gefahr der Inſolvenz der nicht ſolventen Ver

ſicherer tragen. Dies mag angehen , wenn alle Verſicherer

dem deutſchen Recht unterſtehen , obwohl es immerhin nicht

wohl zu begründen ſein dürfte, daß ſich der pro rata Anteil

eines Verſicherers im Fall einer Inſolvenz anderer Ver

ficherer erhöht, da ja doch die Verſicherer nicht als Geſamt

ſchuldner kontrahieren, ſondern nur als ſolche behandelt wer

den , und die Gefahr der Inſolvenz eines Verſicherers von

Rechts wegen nur den treffen ſollte , der mit dieſem Ver

ficherer kontrahiert hat . Wenn aber die Verſicherer verſchie

denen Rechten unterſtehen , ſo erheben ſich Zweifel, ob das

Syſtem des Entwurfs durchführbar iſt. Iſt die erſte Verſiche

rung in Deutſchland genommen , die zweite in Frankreich,

und hat der Verſicherte vom deutſchen Verſicherer Zahlung

erhalten , ſo wird dieſem Verſicherer , wenn er gegen den

franzöſiſchen Verſicherer Regreß nehmen will, entgegengehalten

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV . 11
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werden, daß das deutſche Recht, welches den Regreß ſtatuiert,

für den franzöſiſchen Verſicherer nicht maßgebend iſt. Und

wenn man das Geſek ſo faſſen wollte, daß mit der Zahlung

die Rechte des Verſicherten aus den anderen Verſicherungen

ſoweit als zum Ausgleich erforderlich auf den Verſicherer

übergehen, ſo würde auch der Klage aus abgeleitetem Recht

in Frankreich entgegengehalten werden, daß nach franzöſiſchem

Recht der Verſicherte aus der franzöſiſchen Verſicherung als

der ſpäteren keine Anſprüche habe . Wenn umgekehrt der

Verſicherte die erſte Verſicherung in Frankreich genommen

hätte, die ſpätere in Deutſchland, und er hätte in Frankreich

Zahlung erhalten , ſo würde der franzöſiſche Verſicherer ſich

unter Berufung auf das deutſche Geſeß bei dem deutſchen

Verſicherer zu erholen verſuchen , und mit guter Ausſicht auf

Erfolg , da das deutſche Geſeß den Regreß unter den Ver

ficherern zuläßt, ohne zwiſchen ausländiſchen und inländiſchen

Verſicherern zu unterſcheiden .

Wenn die Begründung S. 106 anführt, daß die Vor

ſchriften des Sandelsgeſeßbuchs in der Praxis zu höchſt un

befriedigenden Ergebniſſen geführt hätten , ſo iſt das, was

hierfür angeführt wird , keineswegs entſcheidend. Hat der

Empfänger einer Warenladung die Ladung am Beſtimmungs

ort und auch durch einen Vertreter am Abgangsort für die

ganze Reiſe verſichert, ſo hat er die etwa daraus fich er

gebenden Unbequemlichkeiten lediglich ſeinen eigenen Dis

poſitionen zuzuſchreiben. Dies liegt nicht anders , wenn die

am Abgangsort genommene Verſicherung den ganzen See

transport einſchließlich der Leichtergefahr deckt und am Be

ſtimmungsort eine nur die Leichtergefahr deckende Verſicherung

genommen iſt. Der ferner erwähnte Fall, welcher im Reichs

gericht (Bd. XLVII S. 168) zur Entſcheidung gekommen iſt,

hat die Beſonderheit , daß nach einer beſonderen Klauſel in

der Police die Hinterhangsfahrzeuge in allen durch die Police

gedeckten Fällen , d . h . in Haftpflichtfällen, ſo betrachtet werden

ſollten, als wenn es ſich um Fahrzeuge dritter Perſonen han

delte, und die Komplikationen, welche in jenem Falle zu einem
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- dann

Rechtsſtreit führten , hatten ihre Urſache nicht in einer Un

zweckmäßigkeit des Geſekes , ſondern darin , daß die Klauſel

ohne genügende Überlegung vereinbart worden war. Das

Beiſpiel aber , welches die Begründung anführt und welches

mit dem vom Reichsgericht entſchiedenen Fall durchaus nicht

übereinſtimmt, ergibt gegen die Zweckmäßigkeit der Vor

ſchriften des Handelsgeſekbuchs gar nichts. Denn wenn der

Eigentümer des Schleppers Hinterhangsfahrzeuge verſichert,

die ihm nicht gehören, ſo kollidiert dieſe Verſicherung, die ja

nur für fremde Rechnung genommen ſein kann, mit der des

Schleppers gar nicht. Stehen aber die Hinterhangsfahrzeuge

in ſeinem Eigentum , ſo iſt nicht einzuſehen, wie eine Doppel

verſicherung anders als durch ein Verſehen des Verſicherten

herbeigeführt werden kann , deſſen Folgen Riſtornierung

der ſpäteren Verſicherung gegen 1/2 Prozent Prämie

auch keine Unbilligkeit für den Verſicherten enthalten.

Ein von der Begründung übrigens nicht angeführter

Fall, in welchem Doppelverſicherungen gegen Feuersgefahr vor

kommen, iſt der, wo der Seeverſicherer die Feuersgefahr auch

für eine kurze Zeit der Lagerung der Ware am Lande nach

Ankunft übernommen hat , während die Ware für die Zeit

der Lagerung auch durch eine laufende Feuerpolice gedeckt

ift. Aber der hieraus fich ergebende konflikt läßt fich leicht

in der Weiſe vermeiden, daß es auf die Priorität der Ver

ficherungen nicht ankommt, indem der Seeverſicherer das

Lagerriſiko nur für den Fall dedt, daß es nicht ſchon durch

eine Feuerpolice gedeckt iſt.

Von der Vorſchrift des § 788 des Entwurfs iſt irgend

ein günſtiger Erfolg nicht zu erwarten. Sie ſtatuiert kein

Präjudiz für ihre Nichtbefolgung. Die Folge eines Schadens

anſpruchs bei verſchuldeter Verlegung der Vorſchrift hat keinen

Wert. Bona fide genommene Doppelverſicherungen werden

nicht anders vorkommen , als daß der Verſicherte über das

Vorhandenſein einer Doppelverſicherung ohne ſein Verſchulden

in Unkenntnis iſt. Nur wenn wegen Unſicherheit des erſten

Verſicherers eine neue Verſicherung genommen wird, liegt dies



164 Sieveking : Abänderung der HGB.-Vorſchr. über Seeverſicherung.

anders . Aber für dieſen Fal trifft § 789 des Handelsgeſeka

buchs völlig genügende Vorſorge.

Endlich iſt zu bemerken , daß der Entwurf auch nicht

etwa deshalb empfehlenswert wird, weil – worauf die Be

gründung S. 105 hinweiſt die Vereinbarung zuläſſig iſt,

daß bei einer Doppelverſicherung nur der erſte Verſicherer

haftet. Von ſelbſt verſteht ſich, daß ein Gefeß nicht deshalb

für den Verkehr brauchbarer wird , weil der Verkehr ſeine

Anwendung ausſchließen kann . Es iſt aber ſogar ſehr be

denklich, ein Geſeß zu erlaſſen , wenn vorauszuſehen iſt, daß

der Verkehr ſich demſelben nicht anpaſſen wird, wie dies bei

dem hier in Nede ſtehenden Gefeß nach den in England und

Amerika gemachten Erfahrungen der Fall iſt. Und es könnten

ſogar bedenkliche Komplikationen dadurch entſtehen, daß See

verſicherungsverträge meiſt mündlich abgeſchloſſen werden und

infolge davon der Verſicherte geltend machen könnte, daß der

Vertrag in der hier in Rede ſtehenden Beziehung nach dem

Gefeß zu beurteilen fei — wogegen dann der Verſicherer auf

ſeine allgemeinen Bedingungen fich möglicherweiſe ohne Er

folg berufen würde , weil bei dem mündlichen Abſchluß auf

dieſe allgemeinen Bedingungen nicht ausdrücklich Bezug ge

nommen worden iſt. Dies liegt umſo näher , als in § 10

des Gefeßes über die privaten Verſicherungsunternehmungen

vom 12. Mai 1901 anſcheinend auch für Seeverſiche

rungsunternehmungen die Vorſchrift gegeben iſt, daß dem

Verſicherungsnehmer vor dem Abſchluß des Verſicherungs

vertrages ein Eremplar der maßgebenden allgemeinen Ver

ſicherungsbedingungen auszuhändigen iſt.

Aus dieſen Gründen iſt die Beibehaltung der 88 787

bis 791 des ☆ andelsgeſeßbuchs zu empfehlen . Dieſelben

haben ſich in der Praxis durchaus bewährt. Auch iſt, wenn

fie beibehalten werden , der Abf. 3 des neu vorgeſchlagenen

$ 787 entbehrlich.
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IV.

Zu III des Entwurfs.

Bekannt iſt, daß der Grundſaß des Handelsgeſekbuchs,

wonach die Nichtanzeige von dem Verſicherten bezw . den ihm

in Bezug auf die Anmeldepflicht gleichgeſtellten Perſonen be

kannten Umſtänden , welche für die Beurteilung des Riſikos

erheblich find, ebenſo wie die Angabe unrichtiger Tatſachen ,

welche für die Beurteilung des Riſikos erheblich ſind, die Un

verbindlichkeit des Vertrages für den Verſicherer zur Folge

haben , von jeher und in allen Ländern gegolten hat . S.

für Deutſchland:

Aſſekuranz- und Havereiordnung von 1731 tit. IV

Art. 12, 13,

Algemeiner Plan hamburgiſcher Seeverſicherungen

von 1853 § 13, 15,

Handelsgeſekbuch SS 806—809,

Allgemeine Seeverſicherungsbedingungen von 1867

SS 22-32 ;

für England :

Arnould , On Marine Insurance ed . 7. vol . 1 .

p. 610, 622, 658 ;

für Nordamerika :

Parsons , Law of Marine Insurance 1868 vol . 1 .

p. 403, 404, 467 ;

für Frankreich:

Code de Commerce, Art. 348. Lyon-Caen, Droit

commercial 2° ed . tome VI. S. 422 ;

für Belgien :

Geſek vom 11. Juni 1874 Art. 9—11 ;

für Stalien :

C. d . C. Art. 429 ;

für Portugal:

C. d . C. Art. 429 ;

für Norwegen :

Seegeſeß $8 241—244.
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Dabei wird nicht unterſchieden , ob der Verſicherte ab

ſichtlich oder fahrläſſigerweiſe oder bona fide den betreffenden

Umſtand verſchwiegen oder die unrichtige Angabe gemacht

hat. Der Grund liegt darin , daß es nach der Natur des

Seeverſicherungsvertrags als eine Bedingung desſelben (im

plied condition) aufgefaßt werden muß, daß der Verſicherte

dem Verſicherer bei Anbietung des Riſikos (uberrima fide)

von der für den Verſicherer erheblichen Beſchaffenheit dieſes

Riſikos, ſoweit ſie ihm bekannt iſt, Kenntnis gibt. Und die

Annahme, daß dies eine Bedingung des Vertrags ſei, recht

fertigt ſich durch die in den Verhältniſſen des Seeverſiche

rungsgeſchäfts begründeten Erwägungen, daß der Verſicherte

allein das Riſiko ganz zu überſehen vermag, daß es ihm mög

lich iſt zu beurteilen , welche Umſtände für die Beurteilung

des Riſikos erheblich ſind, und daß ihm deshalb mit der Ver

pflichtung alle ihm bekannten erheblichen Umſtände mitzuteilen

und in Bezug auf dieſelben keine unrichtigen Angaben zu

machen, nichts Unbilliges zugemutet wird .

Der Entwurf weicht in zwiefacher Hinſicht von hieſen

Grundfäßen ab :

1. Die Verſchweigung, bezw . unrichtige Angabe

ſoll für den Verſicherten ohne nachteilige Folgen ſein,

wenn ſie ohne Verſchulden erfolgt iſt.

2. Die Verlegung der Anzeigepflicht gibt dem Ver

ficherer nur ein innerhalb eines Monats nach erlangter

Kenntnis auszuübendes Rücktrittsrecht.

Zu 1. Der Vorſchlag wird im weſentlichen (Begrün

dung S. 72, 73) damit begründet :

Daß die Verſicherten vielfach geſchäftsunkundige Per

ſonen ſeien und ihnen auch, ſoweit ſie geſchäftliche Erfahrung

beſißen , häufig die Geſichtspunkte fremd bleiben, unter denen

der Verſicherte die Tragweite der durch den Vertrag zu über

nehmenden Gefahr würdigen muß. Mehr als die Anwen

dung pflichtmäßiger Sorgfalt fönne dem Verſicherer nicht

angeſonnen werden . Dem Verſicherten liege die Beweislaſt

dafür ob , daß ihn ein Verſchulden nicht treffe. Auch ſei
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.

es Sache des Verſicherers, den Verſicherten bei dem Abſchluſſe

des Vertrags durch eine klare und unzweideutige Frage

ſtellung zu ausreichender und richtiger Auskunft über die in

Betracht kommenden Umſtände zu veranlaſſen.

Dieſe Erwägungen mögen bei Feuer- und Lebensver

ſicherungen ſowie überhaupt bei den Verſicherungen , welche

der Entwurf eines Geſeges über den Verſicherungsvertrag

beſonders behandelt Hagelverſicherung, Viehverſicherung,

Haftpflicht- und Unfallverſicherung mehr oder weniger

zutreffen. Bei dieſen Verſicherungen kommt noch hinzu, daß

der Verſicherer meiſt in der Lage iſt, bevor er die Verſiche

rung annimmt , über die Gefahr fich genau zu orientieren.

Das gegen Feuer zu verſichernde Gebäude oder den Speicher,

in welchem gegen Feuer zu verſichernde Waren lagern, kann

der Verſicherer ſich anſehen oder durch Agenten beſichtigen

laſſen, den Geſundheitszuſtand der Perſon, auf deren Leben

Verſicherung beantragt wird , kann er ärztlich unterſuchen

laſſen . Ebenſo kann er bei den übrigen vorerwähnten Ver

ficherungen über das Riſiko fich genau informieren.

Bei Seeverſicherungen aber treffen jene Erwägungen

nicht zu . Die Verſicherten ſind faſt ausnahmslos Kaufleute

und geſchäftskundige Perſonen . Zur Beurteilung deſſen,

was für das Riſiko erheblich iſt, iſt jeder, der eine Seever

ſicherung nimmt, im ſtande. Fragebögen ſind ausgeſchloſſen,

Der Verſicherer kann ſich über die Natur des Riſikos in der

weitaus größten Zahl der Fälle nicht durch perſönliche Wahr:

nehmung oder durch Agenten informieren. Er iſt ganz auf

die Ehrlichkeit des Verſicherten angewieſen .

Eben dieſe Rückſichten haben zu dem Rechtszuſtand ge

führt, welcher, wie geſagt , allen ſeefahrenden Nationen von

jeher gemeinſam geweſen iſt. Und noch nie iſt in der Handels

welt die Anſicht laut geworden , daß dieſer Zuſtand ein un

befriedigender ſei . Schon dies ſollte von einer Ünderung

abhalten .

Es kommt hinzu, daß der Entwurf keinen Maßſtab da:

für gibt, was „ pflichtmäßige Sorgfalt“ ſei. Die Antwort
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des jeßt geltenden Rechts auf dieſe Frage iſt einfach die :

ehrliche Angabe aller dem Verſicherten bekannten für die

Gefahrſchäßung erheblichen Umſtände. Will man dies als

richtig anerkennen – und man muß es für die Seeverſiche-:

rung als richtig anerkennen ſo bedarf es einer Änderung

des beſtehenden Rechts nicht. Undert man aber , ſo iſt die

Folgerung kaum abweisbar, daß eine geringere Sorgfalt er

fordert werden wird, als bisher erfordert wurde. Und dann

wird den bedenklichſten Folgen Tür und Tor geöffnet. So

3. B. würde es fraglich werden , ob eine ſchuldhafte Ver

leßung der Anzeigepflicht vorliegt , wenn der Verſicherte,

deſſen Korreſpondent ihm mitgeteilt hat , das Schiff werde

an dem und dem Tag ſegeln , dem Verſicherer ſagt , das

Schiff ſei an dem Tage geſegelt. Er könnte ſagen ich

habe glauben dürfen, daß der Korreſpondent ein zuverläſſiger

Mann, ſeiner Sache gewiß ſei. Oder der Verſicherte, deſſen

Korreſpondent ihm geſchrieben hat , die Verſicherung müſſe

beſchleunigt werden, weil die Witterung gefahrdrohend werde,

könnte die Unterdrückung dieſer Mitteilung mit der Be

hauptung rechtfertigen wollen, er habe gewußt und ſich, wie

der Erfolg ausgewieſen habe , auch nicht darin geirrt, daß

ſein Korreſpondent ein übertrieben ängſtlicher Mann ſei

ein Saß, welcher , wie ſich das Lübecker Oberappellations

gericht (Sammlung Bd. III , S. 390) ausgeſprochen hat,

„eine völlige Revolution in das Aſſekuranzweſen bringen

würde“ . Oder es könnte geltend gemacht werden , daß die

Nichtanzeige einen Umſtand betroffen habe, der in Wahrheit

nicht vorgelegen habe, und daß es deshalb auch nicht ſchuld

haft geweſen ſei, den Umſtand nicht anzuzeigen.

Die Folge würde nicht nur die Hervorrufung zahlloſer

Streitigkeiten ſein. Es würde vielmehr ſogar das deutſche

Seeverſicherungsgeſchäft dadurch leiden , daß bedenkliche Riſikos

gerade ihm zugeführt würden, deren Unterbringung in anderen

Ländern nicht möglich iſt.

Zu 2. Die Bedeutung der Änderung liegt darin , daß

dem Verſicherer die Pflicht auferlegt wird zu erklären , daß
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er den Verſicherungsvertrag wegen Verlegung der Anzeige

pflicht als für ſich unverbindlich betrachte und daß ihm eine

Friſt von einem Monat nach erlangter Kenntnis von der

Verleßung der Anzeigepflicht für dieſe Erklärung ge

währt wird .

Für die Seeverſicherung iſt dieſe Vorſchrift nicht zu

empfehlen. Einmal iſt ſie entbehrlich. Faſt ausnahmslos

wird die Verleßung der Anzeigepflicht dem Verſicherer erſt

bekannt , nachdem ein Schaden eingetreten iſt. In dieſen

Fällen hat es keinen praktiſchen Zweck , dem Verſicherer die

Pflicht aufzuerlegen , innerhalb eines Monats die Verlegung

zu rügen . In den ſeltenen Fällen , wo der Verſicherer von

der Verlegung während des Laufs des Rifikos erfährt, ſollte

die Entſcheidung darüber, ob er das Recht zur Rüge ver

loren hat, nicht davon abhängig gemacht werden , ob eine

gewiſſe Zeit – ein Monat – abgelaufen iſt oder nicht.

Vielmehr müſſen die Umſtände entſcheiden : 3. B., ein Ver

ficherer , welcher eine Verſicherung angenommen hat, aber vor

Ausfertigung der Police von der Verleßung der Anzeige

pflicht (z. B. aus Zeitungen) Kenntnis erhält, nun aber doch

die Police ausfertigt, darf nicht zur Rüge innerhalb eines

Monats zugelaſſen werden. Oder einem Verſicherer, der vor

Abgang des Schiffes deſſen Seeuntüchtigkeit erfährt, es aber

unterläßt dem Verſicherten zu erklären, daß er ſich nicht an

die Verſicherung der mit dem Schiff verladenen Waren ge

bunden halte , weil der Verſicherte die Seeuntüchtigkeit bei

Abſchluß des Vertrages gekannt habe, muß die Rüge verſagt

werden , weil er ſich ſagen mußte, daß der Verſicherte, wäre

ihm die Erklärung zugegangen , anderweite Verſicherung ge

nommen haben würde. Für ſolche Fälle genügen die all

gemeinen Rechtsregeln über Treu und Glauben im Verkehr

und über Verzichte. Vgl. hierüber Arnould a. a. D. Bd. I

ẽ. 611 f.

Aus dieſen Gründen iſt die Beibehaltung der geltenden

Vorſchriften des Handelsgeſekbuchs zu empfehlen. Es mag

nur noch bemerkt werden , daß das Korrektiv des § 35 des
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vorgeſchlagenen Geſekes über den Verſicherungsvertrag im

Seeverſicherungsverkehr nicht anwendbar iſt, weil es in dieſem

keine nach beſtimmten Gefahrenklaſſen normierte Prämientarife

gibt und geben kann.

Darauf, daß im $ 808 Abſ. 2 ſtatt ,ohne Verſchulden "

beſſer zu ſagen wäre ,ohne Verſchulden des anderen Teils",

wie es im § 35 des Gefeßes über den Verſicherungsvertrag

heißt, um klar zum Ausdruck zu bringen , daß es auch auf

das Verſchulden der im HGB. 807 bezeichneten Perſonen

ankommt ferner , daß im $ 810 vor den Worten „ für

dieſen allein “ beſſer einzuſchalten ſein würde : „ anzunehmen

iſt, daß" – und daß im $ 811 Abſ. 2 Saß 1 nach dem

Verſicherten “ beſſer einzuſchalten ſein würde: „oder dem Ver

ficherungsnehmer “, ſoll nur eventuell aufmerkſam gemacht

werden .

T.

Zu V des Entwurfs.

Zur Rechtfertigung des Vorſchlages, daß nicht, wie bis

her, ein Schaden , welcher ſich auf ein Verſchulden des Ver

ficherten , bezw . bei der Verſicherung von Gütern oder imagi

närem Gewinn des Abladers, Empfängers oder Kargadeurs

gründet, ſondern nur ein Schaden, welcher von dieſen Per:

fonen vorſäßlich oder aus grober Fahrläſſigkeit verurſacht

wird, dem Verſicherer nicht zur Laſt fallen ſoll, bezieht ſich

die Begründung teils auf die Praxis der Feuerverſicherung,

teils auf die bei der Kaskoverſicherung in der Praxis der

Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit für kleinere See- und

Flußſchiffe geltenden Grundfäße (S. 107) .

Anzuerkennen iſt, daß es eine unbillige Härte iſt, dem

Schiffer, welchem das verſicherte Rasko oder eine Schiffspart

gehört, den Erſaßanſpruch zu verſagen, wenn der Unfall durch

geringes Verſchulden bei der Navigierung verurſacht iſt. In

dieſer Beziehung beſteht eine vollſtändige Analogie mit dem

gegen Feuersgefahr Verſicherten.
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Einem Zuſaß zu HGB. 821 Abſ. 4, etwa des Inhalts :

Schadensanſprüche eines Schiffers , welchem das

verſicherte Schiff oder ein Part in demſelben gehört,

bleiben jedoch zu Laſten des Verſicherer , wenn der

Schaden nicht durch Vorſaß oder grobe Fahrläſſigkeit

des Schiffers herbeigeführt worden iſt.

würde deshalb ein Bedenken nicht entgegenſtehen. Weiter zu

gehen aber iſt nicht ratſam. Es kommt auch hier in Betracht,

daß wie bei der Erörterung der Anzeigepflicht hervor

gehoben worden – die Verſicherten im Seeverſicherungs

verkehr in der Regel Kaufleute ſind, welchen die Beobachtung

der größten Sorgfalt ohne Unbilligkeit zugemutet werden

darf, und daß der Verſicherer oft in der Lage iſt, bei Be

handlung eines entſtandenen Schadens ebenſo ſehr wie in

Betreff der Vermeidung der Entſtehung eines Schadens auf

die Sorgfalt des Verſicherten ſich verlaſſen zu müſſen , ohne

feinerſeits eingreifen zu können . Insbeſondere würde es zu

Unzuträglichkeiten führen, wenn man die Verantwortlichkeit

des Güterverſicherten für gehörige Unterſuchung und Be

handlung einer beſchädigten Ware abſchwächen wollte.

Strengere Vorſchriften, als die geſeßlichen, durch Ver

ficherungsverträge zu machen würde kaum in der Praxis

durchzuführen ſein . Umgekehrt würde es dem Verſicherten

möglich ſein, eine Abſchwächung ſeiner geſeßlichen Haftpflicht

im Vertrage auszubedingen . Aus dieſem Grunde könnte auch

von der Aufnahme eines Zuſaßes wie des oben angegebenen

in das Geſeß abgeſehen werden.

Die vorgeſchlagene Änderung des jeßt geltenden Rechts

iſt auch aus dem Grunde nicht empfehlenswert, weil ſie zu

Unſicherheiten und folgeweiſe zu zahlloſen Rechtsſtreitigkeiten

führen würde. Der Begriff der Sorgfalt eines ordentlichen

Kaufmanns iſt ein durch die kaufmänniſche Praxis genügend

beſtimmter. Der Kaufmann iſt ſich durchaus bewußt , daß

er dieſe Sorgfalt in ſeinem Geſchäft anzuwenden hat. Sehr

unbeſtimmt würde es ſein , wo dieſe Sorgfalt aufhört und

die grobe Fahrläſſigkeit beginnt.
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VI.

I

Zu XI des Entwurfs.

1. Zu § 898 .

Mit Recht bemerkt die Begründung (S. 67, 68 , 205) ,

daß § 17 der Konkursordnung für Verſicherungen nicht brauch

bar iſt, daß es auch unzweckmäßig ſein würde , das Ver

ficherungsverhältnis erſt nach dem Ablauf einer beſtimmten

Friſt ſeit der Konkurseröffnung erlöſchen zu laſſen oder dem

Verſicherten ein Kündigungsrecht einzuräumen .

Dagegen iſt der Vorſchlag, daß das Verſicherungs

verhältnis mit der Eröffnung des Konkurſes über das Ver

mögen des Verſicherers endigen und der Verſicherte den auf

die Zeit nach der Beendigung des Verſicherungsverhältniſſes

entfallenden Teil der Prämie ſoll zurüdfordern dürfen , für

Seeverſicherungen nicht zu empfehlen.

Zunächſt deshalb nicht, weil dem Verſicherten nicht zu

gemutet werden kann , bei eintretender Zahlungsunfähigkeit

des Verſicherers mit dem Abſchluß einer neuen Verſicherung

ſo lange zu warten, bis der Konkurs eröffnet iſt. In vielen

Fällen, wohl in den meiſten , geht der Konkurseröffnung eine

Zeit voraus , während deren ſchon Zahlungsunfähigkeit des

Verſicherers vorliegt und bekannt iſt. Da aber jede Stunde,

ja jede Minute bei Seeverſicherungen die Nachricht von einem

eingetretenen Schaden bringen kann, und da der Verſicherte

unbedingt das Recht haben muß, fich anderweitig zu ver

fichern, ſobald die genommene Verſicherung durch Zahlungs

unfähigkeit des Verſicherers gefährdet wird, ſo muß der Ver

ſicherte ſofort eine andere Verſicherung nehmen dürfen , ſobald

ſein Verſicherer zahlungsunfähig wird.

Iſt dies nicht zu beſtreiten , ſo folgt daraus , daß der

Verſicherer verpflichtet ſein muß , die Nachteile zu tragen ,

welche dem Verſicherten daraus erwachſen , daß er eine andere

Verſicherung nehmen muß , mit anderen Worten , daß der

Verſicherte dieſe Nachteile als Konkursforderung gegen die

Konkursmaſſe des Verſicherers muß geltend machen können .
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Dieſe Nachteile aber beſtehen nicht etma nur in der

Aufwendung einer Prämie , welche im Verhältnis der Zeit,

die im Augenblick des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit des

Verſicherers verfloſſen iſt, zu der Zeit der Dauer des ganzen

Riſikos zu berechnen iſt. Denn bei Seeverſicherungen iſt

die Prämie für die ſpätere Zeit keineswegs gleich einer

ſolchen nach dem Zeitablauf zu berechnenden Prämie. Sie

kann höher oder auch geringer ſein . Dies bedarf keiner

Ausführung . Auch nicht, daß dasſelbe auch bei Zeitver

ſicherungen zutrifft. Deshalb muß als der dem Verſicherten

zu erſeßende Nachteil die für die neue Verſicherung genom

mene Prämie gelten , mit anderen Worten , der Verſicherte

muß fich auf Koſten des zahlungsunfähig gewordenen Ver

ficherers mit der Maßgabe neu verſichern dürfen, daß der

neue Verſicherer ſoweit haftet, als der Verſicherte ſich an dem

früheren Verſicherer wegen Zahlungsunfähigkeit desſelben

nicht zu erholen vermag (HGB. § 898, 789) .

Das Handelsgeſeßbuch gibt dem Verſicherten außerdem

das Recht, nach ſeiner Wahl von dem Vertrage mit dem

zahlungsunfähig gewordenen Verſicherer zurückzutreten , in

welchem Falle er die ganze Prämie zurücffordern oder (wenn

er ſie noch nicht bezahlt hat) einbehalten darf. Dies wurde

bei der Beratung (Protokolle S. 3615) mit der Erwägung

begründet, daß jenes erſte Recht allein nicht genüge, weil die

Befugnis des Verſicherten, den Mehrbetrag der Koſten gegen

die Maſſe des zahlungsunfähigen Verſicherers zu liquidieren,

nur ſelten von praktiſchem Wert ſein werde, andererſeits

aber der Verſicherer keinen Grund habe über den Rücktritt

ſich zu beſchweren , weil der Verſicherungsvertrag ein un

teilbares Ganze ſei und er die Prämie nicht beanſpruchen

könne, wenn er ſeinerſeits außer ſtande ſei den Vertrag zu

erfüllen .

Dieſe Erwägungen ſcheinen durchaus zutreffend. Das

Handelsgeſeßbuch gibt überdies dem Verſicherer die Mög

lichkeit durch Sicherſtellung den Vertrag aufrecht zu erhalten.

Damit iſt eine durchaus befriedigende Löſung gegeben . Wenn

.
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die Begründung (S. 205) dagegen bemerkt, ſoweit eine Fort

dauer des Verſicherungsverhältniſſes nach der Eröffnung des

Konkurſes vom Handelsgeſeßbuch vorgeſehen ſei , greife das

Bedenken Plaß, daß der Verſicherte, der für einen nach der

Konkurseröffnung eingetretenen Schaden vollen Erſaß erhalte,

über Gebühr im Verhältnis zu demjenigen Verſicherten be

vorzugt werde , welcher ſeinen Anſpruch aus einem früher

eingetretenen Schaden als Konkursgläubiger geltend machen

müſſe ſo iſt dies nicht verſtändlich , da ja das Handels

geſeßbuch dem Verſicherten , welcher nicht zurücktritt, nicht

eine Maſſeforderung, ſondern nur eine Konkursforderung

auch wegen der nach der Konkurseröffnung eingetretenen

Schäden gewährt.

Endlich iſt gegen den Vorſchlag des § 898 noch folgen:

des zu bemerken :

In der Praxis kommen viele Fälle vor, in welchen der

Verſicherte während der Dauer des Riſikos gar nicht in der

Lage iſt, ſich eine neue Verſicherung verſchaffen zu können,

wenn über das Vermögen des Verſicherers Konkurs aus

bricht. In dieſem Zeitpunkt kann eine Reiſe wegen ihrer

Dauer bereits derartige Befürchtungen hervorgerufen haben,

daß das Schiff mehr oder weniger als verloren zu betrachten

iſt. Iſt die normale Prämie von einer ſolchen Reiſe 1-3 % ,

ſo ſind die Fälle nicht ſelten , daß bei befürchteter Ver

ſchollenheit Raten von 10 ~ 90 % nur für glückliche Ankunft

bezahlt werden . Es iſt offenbar unbillig , dem Verſicherten

die Zahlung ſolcher Prämie , ohne daß er deswegen eine

Konkursforderung geltend machen könnte, zuzumuten. Es iſt

aber weiter ungerecht, dem Verſicherten eine Konkursforde

rung wegen eingetretenen Schadens zu verſagen , wenn er

nicht beweiſen kann , daß der Schaden ſchon vor der Kon

kurseröffnung entſtanden iſt, wie dies z . B. leicht der Fall

ſein kann , wenn ein Schiff in Verſchollenheit gerät , oder

wenn ein Schaden vorliegt, von welchem es unſicher iſt, ob

und in welchem Umfange er vor oder nach der Konkurs

eröffnung entſtanden iſt.
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Der von dem Entwurf XI vorgeſchlagene § 898 iſt da

her nicht zu empfehlen . Er kann auch nicht dadurch gerecht

fertigt werden, daß für die Verſicherung von Binnentrans

porten oder auf Binnengewäſſern die Vorſchrift vorgeſchlagen

wird . Denn auch gegen dieſen Vorſchlag ſprechen gleiche

Bedenken und jedenfalls iſt es zwar notwendig , Verſiche

rungen gegen Gefahren der Binnengewäſſer und Binnen

transporte dann mit Seeverſicherungen gleich zu behandeln,

wenn ſie in einem Vertrage mit Seeverſicherungen ge

ſchloſſen ſind, keineswegs aber , Seeverſicherungen unbedingt

ebenſo zu behandeln wie Verſicherungen gegen die Gefahren

von Binnentransporten oder Binnengewäſſern.

2. Zu 899.

Hier wird die Wirkung der Veräußerung des verſicherten

Gegenſtandes ( nicht Zeſſion der Anſprüche aus dem Ver

ficherungsvertrage) auf die Verſicherung behandelt.

Zu unterſcheiden iſt die freiwillige Veräußerung und die

Zwangsverſteigerung.

a ) Freiwillige Veräußerung .

Der Natur der Sache nach kann es ſich nur handeln

um den Verkauf von Waren und Schiffen .

I. waren.

Das Handelsgeſeßbuch § 899 läßt bei dem Verkauf ver

ficherter Waren den Eintritt des Käufers in den Verſiche

rungsvertrag ohne Zuſtimmung des Verſicherers kraft Ver:

einbarung zwiſchen Räufer und Verkäufer mit der Maßgabe

zu, daß Gefahren , welche nicht eingetreten wären, wenn die

Veräußerung unterblieben wäre (z. B. die Gefahr, welche in

Kriegszeiten daraus entſteht, daß die Waren an einen nicht

Neutralen verkauft ſind) dem Verſicherer nicht zur Laſt fallen.

Zu dieſer Vorſchrift hat die Erwägung geführt, daß es als

zweifelhaft betrachtet werden könne , ob ohne dieſelbe der

Verkauf der Ware die Verſicherung nicht hinfällig machen

würde, da ja mit dem Verkauf das Intereſſe des Verſicherten
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aufhöre daß die Vorſchrift im Intereſſe des Verkehrs

geboten ſei und daß ſie dem Verſicherer nicht nachteilig ſei,

da er kein beſonderes Intereſſe daran habe, ob der eine

oder der andere Eigentümer der Ware und ſomit ver

ſichert ſei .

Der Entwurf ändert hieran folgendes :

1. Der Eintritt des Räufers in den Verſicherungs

vertrag ſoll nicht erſt durch Vereinbarung zwiſchen

Räufer und Verkäufer bewirkt werden , ſondern ipso

iure Folge des Verkaufs der Ware ſein .

2. Verkäufer und Räufer ſollen für die Prämie als

Geſamtſchuldner haften.

3. Gegen den Verſicherer ſoll der Verkauf der Ware

und folgeweiſe der Eintritt des Käufers in den

Verſicherungsvertrag erſt wirkſam werden , wenn er

von dem Verkauf Kenntnis erlangt.

4. Der Eintritt des Käufers in den Verſicherungs

vertrag ſoll durch eine Vereinbarung zwiſchen Käufer

und Verkäufer ausgeſchloſſen werden können .

5. Hat der Käufer von der Verſicherung keine Kenntnis

gehabt, ſo ſoll er, innerhalb eines Monats nach er

langter Kenntnis, die Verſicherung aufheben können

und dann nicht für die Prämie haften.

Begründet werden dieſe Vorſchläge durch die Erwägung,

daß die Verſicherungsbedingungen der deutſchen Privatfeuer

verſicherungsgeſellſchaften vielfach an die Veräußerung der

perficherten Sache die Wirkung knüpfen , daß die Verſicherung

ſo lange ruht , bis die Geſellſchaft den Eigentumswechſel

ſchriftlich genehmigt. Mit Recht wird bemerkt , daß ſolche

Geſtaltung der Rechtslage für den Erwerber in hohem Grade

bedenklich ſei , weil ſie einen Schwebezuſtand herbeiführe,

während deſſen er einerſeits von dem Verſicherungsverhält

niſſe nicht loskommen könne , andererſeits aber darauf ge

faßt ſein müſſe, bei Eintritt des Verſicherungsfalls leer aus

zugehen.
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Dieſe Erwägung aber führt noch nicht zu einer Ent

ſcheidung der Frage , was zweckmäßiger ſei den Eintritt

des Erwerbers in den Verſicherungsvertrag durch Verein

barung zwiſchen ihm und dem Veräußerer zu geſtatten oder

denſelben als Selbſtfolge der Veräußerung hinzuſtellen. Dieſe

Frage wird vom Entwurfe ohne weitere Begründung im

Sinne der leşteren Alternative beantwortet . Dabei mird

aber nicht verkannt, daß dieſe Folge durch Vereinbarung

müſſe ausgeſchloſſen werden können (dem Käufer kann doch

wider ſeinen Willen eine Verſicherung nicht aufgedrängt

werden) und daß der Käufer , welcher ohne es zu wollen

(weil er die Verſicherung nicht gekannt hat) in einen Ver

ſicherungsvertrag hineingeraten iſt, von dem Vertrage muß

freikommen können . Deshalb die Beſtimmungen unter

und 5 .

Für den Seeverkehr iſt dieſe Behandlung der Sache

nicht zu empfehlen . Die hier für Waren praktiſch in Be

tracht kommenden Fälle ſind ausſchließlich die des Verkaufs

ſchwimmender oder über See zu verſendender oder erwarteter

Ladungen . Solche Verkäufe vollziehen ſich nie ohne Verein :

barung über die Verſicherung, ſei es dahin , daß das verſicherte

Intereſſe dem Verkäufer verbleiben (Rauf einer Abladung mit

der Klauſel ,,glüdliche Ankunft vorbehalten “, „ Seebeſchädigung

ercl. “ oder dgl .) ſei es dahin, daß das verſicherte Intereſſe

mit der Verſicherung auf den Käufer übergehen ſoll (Kauf

von Dokumenten , d . h . Ronnoffement und Police) . Eine

geſeßliche Beſtimmung, daß der Eintritt des Käufers in den

Verſicherungsvertrag ohne Vereinbarung zwiſchen Räufer und

Verkäufer erfolgt , wenn er nicht durch Vereinbarung aus

geſchloſſen wird, iſt deshalb für den Seeverkehr entbehrlich.

Andererſeits iſt ſie bedenklich , weil ſie an das Fehlen einer

Vereinbarung eine Folge knüpfen würde, welche ihrer Natur

nach (Eintritt in einen Vertrag) doch nur Folge eines Willens

des von der Folge Betroffenen fein kann .

Die fernere Beſtimmung, daß Räufer und Verkäufer

für die Prämie als Geſamtſchuldner haften ſollen , gewährt

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LV. 12
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dem Verſicherer einen Vorteil, auf welchen er keinen An

ſpruch hat und belaſtet den Verkehr in unzuträglicher Weiſe.

Ebenſo unverträglich mit den Anforderungen des Verkehrs

iſt die Beſtimmung (oben 3) , daß der Verſicherer in An

ſehung der durch das Verſicherungsverhältnis gegen ihn be

gründeten Forderungen die Veräußerung erſt dann gegen

fich gelten zu laſſen habe, wenn er von ihr Kenntnis erlangt

hat. Soweit hiermit nur das geſagt ſein ſoll, was das

Bürgerliche Geſeßbuch SS 406—408 ausſpricht, gewährt ſchon

das beſtehende Recht (HGB. $ 899) dem Verſicherer den er

forderlichen Schuß. Nach dem Entwurf aber würde z. B.

der Verſicherer, welcher ſich ausbedungen hat, daß der Ver

ficherte Seebeſchädigung an Gütern auf eine beſtimmte Weiſe

feſtſtellen und mit den beſchädigten Gütern auf eine be

ſtimmte Weiſe verfahren müfle (Aug. Seeverſicherungs

bedingungen § 133), dem Anſpruch eines Käufers mit dem

Einwande begegnen können, daß nicht er, ſondern der Ver

käufer (der Verſicherte) die vorgeſchriebenen Maßregeln (Er

nennung von Sachverſtändigen, Trennung des Beſchädigten

vom Unbeſchädigten u . f . w . ) hätte vornehmen müſſen und

daß deshalb, da der Verſicherer zu der Zeit, als jene Maß

regeln vorgenommen wurden , von dem Verkauf der Ware

keine Kenntnis gehabt habe, die Maßregeln für ihn unver

bindlich ſeien . Daß der Verkehr dies nicht ertragen kann,

leuchtet ein .

Aus dieſen Gründen iſt die Beibehaltung des HGB.

§ 899 zu empfehlen . Damit erübrigt ſich eine Erörterung

der oben unter 4 und 5 erwähnten Vorſchläge, und mag nur

noch zu 5 bemerkt werden , daß es bei der Natur eines

Seeverſicherungsriſikos, welches in kürzerer Friſt als der durch

Nr. 5 gegebenen glüdlich oder unglücklich ablaufen kann,

mit der Billigkeit nicht vereinbar iſt, dem Käufer eine Friſt

zu gewähren, welche es ihm ermöglicht, nach ohne Unfall

verlaufenem Riſiko die Verſicherung aufzuheben , nach ein

getretenem Unfall aber ſie beſtehen zu laſſen .

Die für Waren geltenden Beſtimmungen des SGB.
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§ 899 eignen ſich in gleicher Weiſe für Schiffsparten , wie

fich dies ohne weiteres daraus ergibt , daß Schiffsparten

jederzeit ganz oder teilweiſe veräußert werden können (HGB.

§ 503). Auch wird in der Begründung mit keinem Wort

erwähnt , daß das jeßt geltende Recht bei der Verſicherung

von Schiffsparten zu übelſtänden geführt habe.

II. Schiffe.

Die jeßt geltende Beſtimmung des SGB. $ 900 beruht

auf der Erwägung, daß bei einer Kaskoverſicherung auf die

Perſönlichkeit des Reeders ſehr viel ankommt, während dies

bei Warenverſicherungen nicht der Fall iſt. In der Tat iſt

dieſe Rückſicht von ſolcher Bedeutung, daß es zweifelhaft er

ſcheinen könnte, ob der Eintritt des Käufers eines Schiffes

in den Verſicherungsvertrag nicht überhaupt von der Zu

ſtimmung der Verſicherers abhängig gemacht werden ſollte.

Jedenfalls liegt auch bei Schiffen kein genügender Grund

vor, im Fall einer Veräußerung während der Reiſe den

Übergang ipso iure eintreten zu laſſen . Ebenſowenig dazu,

dem Erwerber eine Mithaftung für die Prämie aufzulegen

und ihm für den Fall, daß er beim Erwerb von der Ver

ſicherung keine Kenntnis hatte , ein Kündigungsrecht einzu :

räumen. Auch in Betreff dieſes Kündigungsrechts treffen

die oben für Warenverſicherungen geltend gemachten Be

denken zu . Dasſelbe gilt auch von den übrigen Abänderungs

vorſchlägen des § 899 in Bezug auf Schiffe.

b) Zwangsverſteigerung.

Das Handelsgeſezbuch enthält hierüber keine Beſtim

mungen und die Praxis hat hierin bisher keinen Übelſtand

gefunden . Beſondere Beſtimmungen ſind auch entbehrlich.

Der Gläubiger , welcher die Zwangsvollſtreckung in Schiff

oder Waren betreibt , kann auch ohne ſie durch Pfändung

der Anſprüche aus dem Verſicherungsvertrag den Übergang

der Verſicherung auf den Käufer herbeiführen. Gegen das

Kündigungsrecht des Erſtehers ſprechen überdies dieſelben

Bedenken, welche oben zu 5 erhoben worden ſind.
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VII.

Zu VI. des Entwurfs ſind Bedenken nicht zu erheben .

VIII.

Schlußbemerkung.

Aus den vorſtehenden Erörterungen ergibt ſich, daß die

Vorſchläge des Entwurfs , von der unweſentlichen Beſtim

mung VI abgeſehen , für die Seeverſicherung nicht zu

empfehlen ſind. Die Begründung zeigt aber weiter, daß die

Bedenken gegen den Entwurf großenteils nicht der beſonderen

Natur des Seeriſikos entnommen ſind, ſondern auf der Natur

der Transportverſicherung beruhen. Aus dieſem Grunde

empfiehlt es ſich, die Transportverſicherung von dem Geſek

über den Verſicherungsvertrag vollſtändig auszuſcheiden .

Soweit es ſich um Transportverſicherungen handelt , welche

mit Seeverſicherungen verbunden ſind, iſt dies ſchon unter I

ausgeführt worden . Es leuchtet aber ein, daß es auch un

zweckmäßig ſein würde, Transportverſicherungen , welche ſich

nicht an eine Seeverſicherung anſchließen , nach weſentlich

anderen Grundſäßen zu behandeln , als mit einer Seever

ſicherung verbundene Transportverſicherungen . Insbeſondere

würden die Vorſchläge des Entwurfs des Geſekes über den

Verſicherungsvertrag auf Transporte außerhalb des Deutſchen

Reichs vielfach nicht zutreffen .



III .

Die Zahlungseinftellung des Girokunden.

Von

Herrn Aſſeſſor Dr. Siegmund Klein in Frankfurt a. M.

Der Vertrag zwiſchen dem Sirokunden und der Giro :

bank hat nach der Natur des Giroverkehrs, Zahlungen ,

Überweiſungen für den Kunden vorzunehmen und ſolche zu

empfangen , einen zwiefachen Inhalt. Für den Fall, daß

die Bank für den Kunden Zahlungen , Überweiſungen vor

nehmen ſoll, beſteht der Auftrag darin , vom Konto des

Kunden den betreffenden Betrag abzuſchreiben und einem

Dritten auszuzahlen oder gutzuſchreiben. Für den Fall, daß

die Bank Zahlungen bezw . Überweiſungen für ihn entgegen

nehmen ſoll, erteilt der Kunde der Bank den Auftrag , die

überwieſene oder eingezahlte Summe ſeinem Konto zuzu

ſchreiben.

Daß dies die juriſtiſche Natur des Giroverhältniſſes iſt,

bedarf nach den eingehenden Erörterungen Brodmanns1)

keiner weiteren Ausführung. Nur iſt nicht von einem Man

datsvertrag zu reden, da dieſer ein Entgelt für den Beauf

tragten ausſchließt ), während die Girobank ein ſolches darin

findet, daß der Kunde ſtets wenigſtens ein zinsfreies Guthaben

bei ihr unterhalten muß. Es kann daher nur ein Dienſt- oder

1) In dieſer Zeitſchrift Bd. XLVIII, ebenſo Goldſchmidt, Syſtem ,

3. Aufl ., § 118 S. 202.

2) § 662 B.GB.
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um

-

Werkvertrag , der eine Geſchäftsbeſorgung zum Gegenſtand

hat, in Frage ſtehen . Ob man ſich für das eine oder das

andere entſcheidet, iſt kaum von einem praktiſchen Intereſſe,

da hier wie dort in der Hauptſache die Säße vom Auftrag

Anwendung finden. Theoretiſch iſt es unzutreffend, von einem

Dienſtvertrag eines Dienſtverpflichteten bei dem Vertrage mit

der Girobank zu ſprechen, die in keinerlei Abhängigkeitsver

hältnis zu denjenigen ſteht, welchen ſie ihre Tätigkeit widmet.

Der Begriff des Werkvertrages wird dem vorliegenden Tat

beſtande in jeder Weiſe gerecht. Denn Gegenſtand des Werk

vertrages kann ſowohl die Herſtellung oder Veränderung einer

Sache als ein anderer durch Arbeit oder Dienſtleiſtung her:

beizuführender Erfolg ſein ). Der bei dem Girovertrag zu

erzielende Erfolg beſteht darin, für den Geſchäftsherrn

den Kunden einmal ſo zu nennen – die Annahme und Zu

ſchreibung von Zahlungen oder Überweiſungen zu Gunſten

desſelben , ſowie die Abſchreibung von Zahlungen und

Überweiſungen, die Auszahlung zu ſeinen Laſten und zu

Gunſten eines Dritten vorzunehmen . Abgeſehen von dieſer

Abweichung käme ich alſo bei der Erörterung des Giro:

vertrages zu demſelben Ergebnis wie der Verfaſſer der

Abhandlung im Bd . XLVIII dieſer Zeitſchrift 4 ). Ich

ſebe daher davon ab , auf das Weſen des Girovertrages

näher einzugehen , erwieſene Tatſachen nochmals darzutun

und wende mich ſtrittigeren Fragen zu : das Verhältnis

des Girokunden zu der Bank und den anderen Konto:

inhabern in jenen kritiſchen Zeiten, die vor dem Eintritt des

Konkurſes des Kunden liegen , ſoll Gegenſtand dieſer Ab

handlung ſein .

Ich beginne mit einem im verfloſſenen Jahre in der

Reviſionsinſtanz erledigten Rechtsfall, der faſt alle die Fragen

in ſich birgt , die bei der Zahlungseinſtellung des Giro

kunden praktiſch werden .

1

3) S 631 B.GB.

4) %. 121 ff.
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I.

I

Die Bank A. zu X. war Käufer von 100 000 Frcs.

vista y . und erhielt ſie von der Bank B. zu 3. bei der Bank C.

zu Y. zur Verfügung geſtellt. Die Bank A. wie die Bank B.

waren Girokunden der Reichsbank, die zu X. und 3. Stellen

unterhielt. Die Bank A. wies noch am gleichen Tage , an
wa

dem das Geſchäft zu ſtande gekommen war, die Reichsbank

an, von ihrem Guthaben 81 000 Mark auf das Konto der

Bank B. zu übertragen . Die Reichsbankhauptſtelle zu X.

ſchrieb dementſprechend noch an demſelben Tage den Betrag

in ihren Büchern der Bank A. ab , während die Reichsbank

hauptſtelle zu 3. am anderen Tage gegen 10 Uhr die Summe

zu Gunſten der Bank B. buchte. An dem leßtgenannten

Tage ſtellte dieſe ihre Zahlungen ein . Um 9 Uhr Vormit.

tags wurde einem ihrer Angeſtellten , als er bei der Reichs

bank erſchien , um wie alltäglich Verfügungen über den

Kontobeſtand vorzunehmen, erklärt, daß die Reichsbank ſolche

nicht mehr zulaſſen könne und das Guthaben zur Aufrech

nung verwenden werde. Die Bank A. zu X. widerrief ſo

fort , als ſie von der Zahlungseinſtellung hörte , die Über

weiſung. Der Widerruf traf bei der Reichsbank zu 3. erſt

nach Vollziehung der Gutſchrift ein . Die Reichsbank erklärte,

daß mit der Gutſchrift der Empfänger das Recht auf den

Betrag erworben habe, ſie dem Widerruf daher nicht Folge

geben könne . Wie geſagt , gab ſie indes die Summe der

Bank B. nicht frei. Nach Verlauf von einigen Wochen er

klärte ſie ſchließlich , auf den Betrag keinerlei Anſpruch er

heben zu wollen und ſtellte ihn der Bank B. , über deren

Vermögen inzwiſchen der Konkurs eröffnet worden war, zur

Verfügung. Den Gegenwert, der ihr in Y. bei der Bank C.

angewieſen worden war , hatte die Bank A. nicht erhalten,

da die Bank C. die Anweiſung nicht honorierte. Die Bank A.

erhob nun Klage gegen die Reichsbank auf Gutbringung von

81 000 Mark.
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II.

Ich ging von dem Saß aus , der Girovertrag iſt ein

Werkvertrag gerichtet auf die Beſorgung fremder Geſchäfte.

Durch ihn verpflichtet ſich die Girobank dem Kunden gegen:

über, den Erfolg herbeizuführen, daß Zahlungen 5) jedweder

Art, die zu Gunſten des Kunden erfolgen, ſeinem Konto zu

geſchrieben, ſolche, die er zu Gunſten eines Dritten machen

will, feinem Konto abgeſchrieben und dem Dritten gutgebracht

oder entrichtet werden .

Für einen derartigen Werkvertrag gelten in der Haupt

ſache die Vorſchriften des Auftrags.

Iſt es nun mit dieſen Beſtimmungen vereinbar , daß die

Girobank an dem kritiſchen Tage , an welchem der Über :

weiſungsempfänger ſeine Zahlungen einſtellt, in Kenntnis

dieſer Zahlungseinſtellung demſelben eine Giroüberweiſung

gutſchreibt, von der ſie ſich ſagen muß , daß fie in Un

kenntnis der Zahlungseinſtellung vorgenommen worden iſt ?

Brod mann ſagt () : „Die beauftragte Bank hat die

Intereſſen ihres Auftraggebers inſofern zu wahren , als ſie

das eigentliche Zahlungsgeſchäft, die Prüfung der Legitimation

des Empfängers, die Echtheit des etwa eingereichten Schecks

u . f . w. mit aller Sorgfalt zur Ausführung zu bringen hat .

Darüber hinaus find ihr die Intereſſen ihres Auftraggebers

in keiner Weiſe anvertraut. Über die Zweckmäßigkeit oder

die Rechtsgültigkeit einer einzelnen Zahlung Erwägungen an

zuſtellen und aus ihnen Bedenken zu ſchöpfen, iſt ſie im all

gemeinen ſchon wegen ihrer Unkenntnis der einſchlägigen

Verhältniſſe nicht im ſtand. Sie erſcheint aber auch nach

dem ganzen Inhalt und Zweck des Girovertrages grund

fäßlich hierzu nicht befugt. "

In ähnlicher Weiſe hat das Hanſeatiſche Oberlandes

5) Wenn von Zahlungen ſchlechthin geſprochen wird , find darunter

auch Girozahlungen, Überweiſungen, zu verſtehen .

6) S. 161 a. a . D.



Klein : Die Zahlungêeinſtellung des Girokunden . 185

gericht ?) ausgeführt : „Es iſt nicht Sache der Girobank, die

bei ihr einlaufenden Überweiſungsaufträge auf ihre Rätlichkeit

zu prüfen, ſie iſt Kaſſenhalter, aber nicht Ratgeber ihres Kunden.

Der Giroverkehr bringt für ſie keine anderen Verpflichtungen

mit fich, als den Verfügungen jenes über ſein zeitweiliges

Guthaben prompt zu entſprechen , wobei fie ſich durch eine

Verzögerung verantwortlich machen würde. “

zu ſolchen Ergebniſſen gelange ich nicht. Der Abſchluß

des Girovertrages bürdet meines Erachtens der Bank größere

Pflichten auf als die , den Verfügungen des Folioinhabers

prompt nachzukommen , das eigentliche Zahlungsgeſchäft, die

Prüfung der Legitimation, die Echtheit des Schecks mit aller

Sorgfalt zur Ausführung zu bringen .

Nach § 276 B.GB. , SS 347, 343, 1 HGB. hat die

Bank im Girogeſchäft für die Sorgfalt eines ordentlichen

Kaufmanns aufzukommen.

Eine ſolche beobachtet aber nicht der Bankier, der den

Auftrag zu einer Girozahlung noch ausführt, nachdem er

erfahren hat, daß der Empfänger ſeine Zahlungen eingeſtellt

hat, während zu der Zeit, wo der Zahlende die Überweiſung

aufgab, eine Zahlungseinſtellung noch nicht eingetreten war.

Ein ſorgfältiger Kaufmann wird ſeinem Geſchäftsfreund

zunächſt Nachricht von der Änderung der Sachlage geben und

ſeine Weiſungen abwarten .

Es iſt nicht zweifelhaft, daß der Bankier in einem

ſolchen Augenblick von ſich aus, auf eigene Rechnung, keine

Zahlung an den Dritten mehr leiſten wird, zu dem Zwecke,

neue Rechte zu erwerben . Denn ſeine Leiſtung würde in

die Konkursmaſſe fallen , eine Gegenleiſtung aber ihm nur

in Höhe der Konkursdividende zu teil werden .

Er darf daher in den kritiſchen Fällen , wo nach Ein

gang der Giroanweiſung, der Auszahlungsorder, der Dritte

zahlungsunfähig geworden iſt, auch nicht für fremde Rechnung

den ihm gewordenen Auftrag zur Ausführung bringen 8) .

7) Hanſeatiſche Gerichtszeitung 1893 Nr . 44 .

8 ) Anders natürlich , wenn er weiß , daß die Überweiſung nur zur.
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Weiter iſt nach § 666 B.GB. der Beauftragte ver

pflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu

kommen zu laſſen, auf Verlangen über den Stand des Ge

ſchäftes Auskunft zu erteilen und nach Ausführung des

Auftrags Rechenſchaft abzulegen. Legteres und erſteres un

aufgefordert. Denn während & 666 bei der zweiten Ver

pflichtung, der auf Auskunftserteilung ausdrücklich das Wort

„auf Verlangen“ hinzugefügt hat, fehlt es bei den übrigen.

Iſt der Beauftragte aber verpflichtet, nötigenfalls über den

Stand des Geſchäfts unaufgefordert Nachricht zu geben , ſo

hat die Girobank dem Kunden, der ſie angewieſen hat, einem

Zahlungsfähigen eine Summe zu überweiſen , ſofort Mit

teilung zu machen , wenn der Dritte zu der Zeit, wo ſie zur

Ausführung des Auftrags ſchreitet, die Zahlungen einge

ſtellt hat .

Es folgt ſchließlich aus § 665 B.GB. , daß die Giro

bank unter den gekennzeichneten Verhältniſſen nicht ohne

weiteres Zahlung leiſten darf .

Nach § 665 iſt der Beauftragte berechtigt, von den

Weiſungen des Auftraggebers abzuweichen , wenn er den

Umſtänden nach annehmen darf , daß der Auftraggeber bei

Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde .

Die Girobank hat hierdurch das Recht erlangt, ge

gebenenfalls von den Weiſungen des Kunden abzuweichen.

Wenn ein derartiges Recht verliehen wird, geſchieht es unter

der Vorausſeßung, daß unter Umſtänden auch davon Ge

brauch gemacht werde . Es verlegt der Beauftragte die ihm

obliegende Sorgfalt, wenn er ein ſolches Recht, das ihm im

Intereſſe des Auftraggebers verliehen iſt, in Fällen , wo alles

darauf hinweiſt, es zu tun, nicht benußt . Man kann Pland 9)

nur zuſtimmen , wenn er ſagt, der Mandatar ſei unter Um

ſtänden verpflichtet, von den Weiſungen des Auftraggebers

abzuweichen.

Begleichung einer Schuld erfolgt. Dann würde er ja auch noch

in eigener Angelegenheit zahlen.

9) B.GB. I. und II . Aufl. $ 665 Anm. 3.
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I

.

Danach erſcheint die Anſicht, der Giroverkehr bringe für

die Bank keine anderen Verpflichtungen mit ſich , als den

Verfügungen des Kunden prompt zu entſprechen , alſo ing

beſondere nicht die, über die Zweckmäßigkeit einer Auszahlung

angeſichts des plößlichen Eintritts der Zahlungseinſtellung

Erwägungen anzuſtellen, nicht zutreffend. Daran ändert auch

nichts der Hinweis , die Bank kenne das dem Zahlungs

geſchäft zu Grunde liegende Rechtsgeſchäft nicht. Im Gegen

teil , gerade dieſer Umſtand, daß die Girobank nicht weiß,

zu welchem Zwecke die Girozahlung erfolgt, nicht Gewißheit

hat , daß es ſich nur um Erfüllung einer einfachen Schuld

handelt , zwingt den ſorgfältigen Bankier , die Frage, ob

die Zahlung , deren Grund ihm unbekannt iſt, unter den

veränderten Umſtänden , wie ſie eine Zahlungseinſtellung

mit fich bringt, noch ſtattfinden ſoll, ſeinem Auftraggeber

vorzulegen .

Dieſe Verpflichtung und die übrigen aus dem Auftrags

charakter folgenden könnten nur dadurch in Wegfall kommen,

daß ſie durch die Natur des Giroverkehrs ausgeräumt würden

oder infolge beſonderer Abmachung. Es widerſtrebt nun

der Natur, der Idee des Girogeſchäfts in keiner Weiſe, daß

die Girobank geradeſo verfährt wie der Beauftragte ſchlecht:

hin, der gewöhnliche Bankier. Es iſt für die Girobank ins

beſondere ſehr wohl möglich, in dem Falle, wo gerade nach

Eingang der Überweiſungsorder die Zahlungseinſtellung des

Dritten erfolgt und ihr bekannt wird , ſo zu verfahren wie

die SS 665, 666 B.GB. bejagen .

Man könnte mir ſchließlich vielleicht vorhalten, ich ver

gäße, daß die Girobank nicht allein einen Auftraggeber habe,

ſondern die Intereſſen zweier vertrete , wenigſtens immer

dann , wo ein Kunde es iſt, zu deſſen Gunſten eine Um

ſchreibung, eine Auszahlung erfolgen ſoll.

So heißt es in dem bereits angeführten Urteil des

Hanſeatiſchen Oberlandesgerichts:

,, Der Giroverkehr bringt für die Bank keine anderen

Verpflichtungen mit ſich, als den Verfügungen ... prompt

.



188 Klein : Die Zahlungseinſtellung des Girofunden.

zu entſprechen , wobei ſie ſich durch eine Verzögerung ver

antwortlich machen würde 19).

Ühnlich ſagt Brodmann :

„Die Bank würde ſich , wollte ſie lediglich wegen der

Zahlungseinſtellung die Überweiſung ablehnen , unbefugter

weiſe in die gegenſeitigen Rechtsverhältniſſe ihrer Girokunden

einmiſchen und ſich der dringenden Gefahr ausſeßen, ſchadens

erſaßpflichtig zu werden . “

Es iſt indes ausgeſchloſſen, daß irgendeine Verantwort:

lichkeit, Schadenserſaßpflicht der Girobank daraus erwachſen

könnte , daß ſie bei plößlichem Eintritt der Zahlungseinſtel

lung des Girokunden die von dem anderen Teil beorderte

Auszahlung an jenen unterließe. Qui suo iure utitur ne

minem laedit . Und etwas anderes tut die Bank nicht, als

daß fie ein ihr verliehenes Recht benußt. Denn der bereits

angezogene $ 665 B.GB. ſpricht der Girobank die Befugnis

zu , nötigenfalls von den Weiſungen des Auftraggebers ab

zuweichen , ja ſogar ohne neue zu erwarten , wenn Gefahr im

Verzuge iſt. Es kann ſomit keine Rede davon ſein, daß die

Bank durch die gekennzeichnete Verzögerung oder gar Unter

laſſung der Auszahlung, der Umſchreibung fich verantwort:

lich, ſchadenserſaßpflichtig machen würde. Ebenſowenig kann

von einer Verleßung der Intereſſen des Überweiſungs

empfängers geſprochen werden . Allerdings ſind dieſe der

Girobank in gleicher Weiſe anvertraut wie die des anderen

Kontoinhabers , ſteht ſie doch mit beiden in dem gleichen

Vertragsverhältnis. Aber der Empfänger kann doch nicht

etwa verlangen , daß die Bank, nur damit ihm nicht ein

Schaden erwachſe, die Sorgfalt , zu der ſie dem Einzahlen :

den gegenüber verpflichtet iſt, außer acht laſſe, daß die Bank

aus dieſer Verſäumnis fich ſchadenserſaßpflichtig mache,,

während ſie ihm ſelbſt gegenüber keine ordnungswidrige Hand

lung begeht , keinerlei Anſprüchen ſich hierdurch ausſeßt.

Wollte die Girobank unter den fraglichen Umſtänden die

10) a. a . D. S. 158.
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Umſchreibung dennoch vornehmen , ſo würde ſie damit nicht

etwa die ihr in gleicher Weiſe anvertrauten Intereſſen zweier

Kontoinhaber in gleicher Weiſe wahrnehmen , ſondern den

Empfänger rechtswidrigerweiſe bevorzugen und ſich begrün

deten Anſprüchen des verlegten anderen Teils ausſeßen .

III.

Nachdem ich bisher vom Standpunkt des überweiſenden

Teils die Zahlungseinſtellung des empfangenden Girokunden

behandelt habe , gehe ich jeßt dazu über , die Stellung der

Girobank in den Zeiten der Zahlungseinſtellung des Kunden

zu unterſuchen .

Gegenſtand der Behandlung ſei das Zurückbehaltungs

und das Aufrechnungsrecht.

Das Bürgerliche Geſekbuch 11) gewährt dem Gläubiger

ein Zurückbehaltungsrecht unter der Vorausſeßung, daß Forde

rung und Schuld aus demſelben Rechtsverhältnis fich her

leiten und die Forderung fällig iſt.

Die Frage nach der Natur des Rechtsverhältniſſes, auf

dem die Verpflichtung der Girobank beruht , des Girogut

habens, beantwortet fich, wie allgemein anerkannt iſt12), da:

hin, daß es ein depositum irregulare iſt. Will die Bank

alſo von der im § 273 B.GB. dem Gläubiger eingeräumten

Befugnis Gebrauch machen , ſo müſſen zuerſt fällige Forde

rungen, die ſich aus dieſem depositum irregulare herleiten,

in Frage ſtehen. Daß Anſprüche ſolcher Art vorliegen , iſt

felten der Fall . Das Zurückbehaltungsrecht des § 273 B.OB.

iſt daher bei der Zahlungseinſtellung der Girobank kaum

von praktiſcher Bedeutung. Es verliert aber jeden Reſt

davon dadurch, daß es im Konkurſe nicht dinglich geltend

gemacht werden kann , da es ſich nicht unter den im

11 ) $ 273 .

12) Entich. des RG. Bd. XII S. 85 ; des Şanſ. DLG., Hanſ. Gerichts

zeitung 1903 Nr. 51 S. 304 ; Planď a. a. D. Bd. II S. 341

Anm. 4 ; Staub 8 369 Anm. 13 ; Brodmann a. a. D. S. 149.
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§ 94 KD. erſchöpfend aufgeführten Zurückbehaltungsrechten

befindet 13) .

Die übrigen Zurückbehaltungsrechte ſtehen für die Giro

bank überhaupt nie in Frage.

Das des Handelsgeſekbuches zunächſt kann nicht in Be

tracht kommen, weil es nur an beweglichen Sachen möglich

iſt, beim Giroguthaben es ſich aber nicht um ſolche , d . h .

körperliche Sachen 18) handelt , ſondern um eine Forderung,

weil mit der Einzahlung (und der damit verbundenen Ver

miſchung) das Eigentum des Einzahlers untergegangen iſt,

fein dingliches Recht ſich in ein Forderungsrecht verwandelt hat.

Ein vertraglich ausgemachtes Retentionsrecht hilft auch

nichts, da, wie geſagt, nur die im § 49 KO. aufgeführten

Zurücbehaltungsrechte als ſolche im Konkursverfahren an

erkannt ſind.

Zurückbehaltungsrechte, die für die Girobank von großer

Bedeutung immer da wären , wo eine Aufrechnung unzu

läſſig iſt, kommen ſomit für die Girobank bei der Zahlungs

einſtellung ihrer Kunden nicht in Betracht.

Wie iſt es mit der Aufrechnung ? Nach § 387 B.GB.

iſt die Aufrechnung gleichartiger Forderungen zuläſſig, fobald

die Erfüllung der Forderung, welche aufgerechnet wird, verlangt

werden kann, d . h . für den Fall, daß eine Zeit für die Leiſtung

feſtgeſeßt iſt, zu dieſem Zeitpunkt, anderenfalls jederzeit. Vom

Standpunkt der Girobank hieße das alſo, eine Aufrechnung

iſt zuläſſig, wenn die Schuld des Kunden ſeiner Forderung

gleichartig und wenn ſie ferner fällig iſt. Denn im Giro

verkehr vom allgemeinen Grundſaß der Aufrechnung eine

Ausnahme zu machen , dazu liegt kein Anlaß vor. Im

geltenden Recht gibt es den Grundſaß des gemeinen Rechts 14) ,

wonach die Aufrechnung ausgeſchloſſen iſt, ſobald ein depo

situm irregulare in Rede ſteht, nicht mehr. Ebenſowenig

.

13) Entſch. des RG. Bd. XX S. 133 ; fåger , Rommentar zur Kons

kursordnung § 49 Anm. 42.

14) Entſch. des RG. Bd. XII S. 85, LII S. 38.
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geht es an , die Kompenſation für unzuläſſig zu erklären,

wenn die Forderung aus Geſchäften ſich herleitet, die außer

halb jeglichen Zuſammenhangs mit dem Girokonto ſtehen .

Brodmann 15) will hier die Aufrechnung nicht zulaſſen ,

„da die Beziehung zum Girokonto fo fern ſteht, daß weder

im regelmäßigen Verlauf der Dinge die Bank berechtigt wäre,

den fälligen Kaufpreis dem Girokonto ohne weiteres abzu

ſchreiben , noch die Bank für befugt gehalten werden könnte,

das Giroguthaben mit Rückſicht auf ihre Kaufpreisforderung

einzubehalten“ .

Nach dem Geſeke kann aber in dieſen Fällen nicht

anders verfahren werden als ſonſt.

Man kann auch nicht etwa ſagen , es ſei bei dem Giro

verkehr ſtillſchweigend ausgemacht, daß eine Aufrechnung nur

bei Forderungen aus demſelben Rechtsverhältnis zuläſſig

ſein ſolle.

Die ſtillſchweigende Willenserklärung iſt gleichbedeutend

„ ,mit einem Verhalten , aus dem nach der Auffaſſung des

Lebens geſchloſſen wird, daß dieſer Wille vorhanden ſei“ 16) .

Allein die bloße Tatſache, daß ein Girovertrag abgeſchloſſen

wird, ergibt noch kein Verhalten der Parteien, aus dem ein

ſolcher Schluß zu ziehen iſt.

Man darf alſo die Aufrechnung von fälligen Geldforde

rungen der Bank gegen das Guthaben des Girokunden an

ſich wohl für zuläſſig erachten. Die Frage iſt, ob es bei

Zahlungseinſtellungen der Kunden ſich anders verhält . Auf

das Ronto iſt ſoeben ein größerer Betrag übertragen worden,

da ſtellt der Empfänger die Zahlungen ein 17) . Die Giro

bank rechnet die Forderung des Empfängers gegen ihre

Forderung auf.

15) S. 151 .

16) Pland a. a. D. Bd. I S. 163.

17) Von dem Falle, wo die Überweiſung gerade nach der Zahlungęs

einſtellung erfolgt , wird abgeſehen , da eine Buchung zu Gunſten

des Dritten, die Vorausſeßung der Aufrechnung iſt, ohne weiteres,

wie gezeigt, nicht zuläſſig iſt.
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Wenn es richtig wäre, wie das Reichsgericht 18) offenbar

irrig19) annahm , daß der Auftrag bei der Girozahlung da

hin geht , dem Überweiſungsempfänger auf Verlangen jeder

zeit Barzahlung zu leiſten , müßte eine Aufrechnung wie jedes

der Intention des Überweiſenden zuwiderlaufende Handeln

als auftragswidrig, gegen Treu und Glauben verſtoßend,

unzuläſſig ſein . Zu dieſem Ergebniſſe kommt übrigens das

Reichsgericht erſt in dem Falle, wo die Girobank vorher er

klärt hatte, ſie werde an den zahlungsunfähig gewordenen

Giroanweiſungsempfänger nicht mehr leiſten. Zu dem ge

kennzeichneten Argument , die Girobank habe dem Auftrag,

jederzeit Barzahlung zu leiſten , zuwidergehandelt , tritt in

dieſem Falle noch das, daß die Bank dem Empfänger früher

erklärt hat, ſie werde Barzahlungen an ihn nicht mehr leiſten .

Das heißt, nach Anſicht des Reichsgerichts, das Giroverhältnis

iſt nicht mehr in voller Wirkſamkeit .

Aber weder durch die Erklärung, ſie werde Barzahlungen ,

als durch die weitergehende , ſie werde Verfügungen nicht

mehr zulaſſen , kann das Giroverhältnis an Wirkſamkeit ver

lieren . Die Erklärung kann bedeuten, die Bank behalte das

augenblickliche wie das ſpätere Guthaben zur Vornahme

einer Aufrechnung zurück. Erfolgt eine ſolche Aufrechnung,

ſo iſt damit das Giroverhältnis nicht erledigt. Es werden

wie bisher eingehende Beträge zu Gunſten des Kontos ge

bucht, wie bisher erlangt der Folioinhaber dadurch eine

Forderung gegen die Girobank , nur wird dieſe Forderung

aufgerechnet. Der Kunde erlangt, was er überhaupt ver

langen kann . Denn die Rechte, die dem Gläubiger geſeßlich

zuſtehen , wie das Recht der Aufrechnung, ſollen ja durch

den Girovertrag, in Ermangelung einer dahingehenden Über

weiſung, nicht berührt werden . Der Kunde kann es alſo auch

nicht für eine Beeinträchtigung des Giroverhältniſſes bezw .

18) Bd. XL S. 162 ff.

19) Vgl. Brodmann a. a . D. und Urteil des RG. vom 25. April

1903 .
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ſeiner aus dieſem ſich herleitenden Rechte erklären, wenn die

Bank ihr geſeßlich zuſtehende Rechte ausübt. So wenig die

Bank verpflichtet iſt, auszuzahlen , wenn kein Guthaben mehr

da ift, ſo wenig iſt ſie es dann , wenn eigene Forderungen

denen des Kunden gegenüberſtehen. Der Stand des Kontos

läßt in beiden Fällen eine Verfügung nicht zu . Sobald der

Kontoſtand es wieder erlaubt, ſtehen die Überweiſungen wieder

zur Verfügung des Kunden.

Die Erklärung könnte aber auch beſagen , die Bank laſſe

angeſichts der eingetretenen Zahlungseinſtellung eine Ver

fügung nicht mehr zu. Die Girobank würde ſich durch eine

derartige Handlungsweiſe haftbar machen , da die Zahlungs

einſtellung allein keinen Grund abgeben kann , den Kunden

über ſein Guthaben nicht verfügen zu laſſen. Der Giro

vertrag aber bleibt wirkſam . Denn als Werkvertrag kann

er ſeitens des Unternehmers nicht einſeitig aufgelöſt werden

die Beſtimmungen des Auftrags find in dieſer Hinſicht

auf den Werkvertrag nicht ausgedehnt -, ſondern nur durch

vertragliche Abmachung , es ſei denn , daß fich der Unter

nehmer das Recht der Kündigung vorbehalten hat 20) .

Eine Erledigung des Giroverhältniſſes iſt auch nicht

beabſichtigt, da die Girobank nur Auszahlungen nicht mehr

vornehmen, den Geſchäftszweig des Empfangs von Über

weiſungen aber weiter pflegen wil.

3ft nach alledem die Girobank nicht mehr verpflichtet,

Verfügungen zuzulaſſen , wenn es der Stand des Rontos

des Kunden nicht erlaubt , auch durch eine Erklärung, ſie

werde keine Verfügungen mehr zulaſſen , der Girovertrag nicht

unwirkſam geworden , ſo kann die Girobank nachher noch

Überweiſungen für den Kunden entgegennehmen, ſelbſt wenn

fie es nur in der Abſicht tut , fich Objekte zur Aufrechnung

zu verſchaffen , und dieſe Aufrechnung vornehmen.

20) So die Reichsbank. Die Kündigung iſt aber an die Schriftform

geknüpft (vgl. die Beſtimmungen über den Geſchäftsverkehr mit der

Reichsbank VII Nr. 12) .
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Eine Aufrechnung kann höchſtens dadurch unzuläſſig

werden, daß ſie im Konkursverfahren erfolgt und unter einen

der Fälle des § 55 , von denen weiter unten die Rede iſt,

zu reihen iſt. Sofern ſie vor der Eröffnung des Konkurs

verfahrens erfolgt, iſt ſie ſtets ſtatthaft. Sie iſt auch nicht

etwa der Anfechtung unterworfen , da der Geſeßgeber ſie

gleichſam als ein Abſonderungsrecht, ein ,,Selbſtbefriedigungs

recht “ 21) des Gläubigers behandelt. Bei der Frage, ob eine

Anfechtung möglich iſt, kommt es nur auf das Rechtsgeſchäft

an , auf Grund deſſen die Forderung des Anfechtenden ent

ſtanden iſt. „Den Gegenſtand der Anfechtung, ſofern andern

falls die geſeßlichen Vorausſeßungen der Aufrechnung vor:

handen bleiben, muß das Rechtsgeſchäft bilden, durch welches

die ſonſt aufrechenbare Schuld begründet worden iſt 22) .

Meiſtens 23) wird das aber nicht der Fall ſein , da wohl

ſelten alle Vorausſeßungen der Anfechtung, daß das Rechts

geſchäft nach der Zahlungseinſtellung vorgenommen worden,

dieſe dem Gläubiger bekannt geweſen ſei und die Gläubiger

dadurch benachteiligt worden ſeien, zuſammentreffen.

Ift nun die Aufrechnungserklärung erſt nach Eintritt

des Konkurſes vorgenommen worden, etwa weil der Gläubiger

vom Ausbruch des Konkurſes überraſcht wird, ſo iſt die Auf

rechnung, abgeſehen von den Fällen des § 55 KD. , zuläſſig

und unanfechtbar. Das Rechtsgeſchäft, aus welchem die Bank

ihre Forderung herleitet, könnte natürlich angefochten werden.

Am praktiſchſten werden alle dieſe Fragen bei der Auf

rechnung, welche ſich bei der Honorierung der Giroanweiſung

eines Kunden im Augenblick ſeiner Zahlungseinſtellung voll:

zieht. Der Kunde ſtellt auf Grund ſeines Guthabens einen

Scheck aus, die Bank zahlt den Betrag an den Dritten aus

oder bucht ihn zu deſſen Gunſten , falls er ihr Kunde iſt und

erwirbt hierdurch eine Forderung an den Erſtgenannten ,

welche ſie mit deſſen Giroforderung kompenſiert. Dieſe Auf

21) gåger , Ronkursordnung S. 385 Anm. 25.

22) Entich des RG. Bd. XXVI S. 82.

23) Von der Anfechtung iſt ſpäter noch die Rede.

.
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rechnung iſt, wie erwähnt, dann ſicherlich zuläſſig und unan

fechtbar, wenn ſie vor der Konkurseröffnung erfolgt . Ebenſo

wenig kann das Rechtsgeſchäft für anfechtbar erachtet werden,

aus dem die Forderung der Bank fich herleitet. Die An

fechtung richtet ſich allein gegen den Anſpruch der Bank.

Derſelbe gründet ſich auf die Auszahlung bezw. die Buchung,

die ja im Giroverkehr der Barzahlung gleichſteht. Nur durch

dieſe Zahlung können die Konkursgläubiger benachteiligt

werden. Dieſelben werden nicht etwa durch die Scheckaus

ſtellung, die Giroanweiſung , die Annahme des Auftrags

ſeitens der Bank benachteiligt. Hierauf beruht die Forde:

rung der Bank nicht. Infolgedeſſen könnte ſich die Anfech

tung nur gegen die Zahlung richten . Das iſt auch tatſächlich

möglich, weil die Zahlung ein von dem Gemeinſchuldner,

nämlich ſeinem Stellvertreter , der Bank , vorgenommenes

Rechtsgeſchäft iſt, aber das berührt die Bank nicht, denn ſie

iſt nicht der andere Teil" . Wohl aber könnte ſich die An

fechtung gegen den begünſtigten Zahlungsempfänger bezw .

die Auszahlung bei Vorliegen der Vorausſeßungen des § 30

Nr. 1 richten .

Wie iſt es nun, wenn die Aufrechnung erſt im Konkurſe

erfolgt ? Die Frage der Anfechtung erübrigt ſich , da es

hinſichtlich der Anfechtung im Ronkursverfahren nicht anders

beſtellt iſt, wie außerhalb desſelben . Die Aufrechnung wäre

gültig , ſofern nicht einer der Ausnahmefälle des § 55 in

Frage ſteht. Der Fall Nr. 1 kann bei der Honorierung der

Giroanweiſung des Kunden nicht vorkommen. Dagegen Nr. 2 :

Der Kunde hatte zur Zeit der Eröffnung des Konkurſes ein

Guthaben, nach Eröffnung des Konkurſes honoriert die Bank

noch den Scheck. Die Bank wird ſich freilich in acht nehmen,

nach Eröffnung des Konkurſes , auch wenn die Anweiſung

vorher eingegangen iſt, ſie noch zu honorieren .

Ziffer 3 trifft nach Brodmann den Fall24). Dem kann

aber nicht beigeſtimmt werden . Denn die Forderung iſt,

24) a . a . D. S. 165 .
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wie erwähnt, aus der Auszahlung entſtanden, dieſe iſt aber

für die Bank ein mit dem Schuldner vorgenommenes Rechts

geſchäft. Nur wenn die Zahlung zur Befriedigung eines

Gläubigers erfolgt, kann die Aufrechnung für unzuläſſig er

achtet werden. Im übrigen kommt es auch hier wohl nicht

dazu, weil die Aufrechnung in dem angeführten Falle kaum

nach Eröffnung des Verfahrens, ſondern vorher erfolgt.

IV.

Die Zahlungseinſtellung des Girokunden iſt ſchließlich

noch unter dem Geſichtspunkte der Zahlungseinſtellung des

überweiſenden Teils zu betrachten .

Der Fall, daß nach Eintritt der Zahlungseinſtellung

noch eine Überweiſung vorgenommen wird, kommt wohl kaum

vor. Es ſei daher nur die Rede davon, daß die Zahlungs

einſtellung erfolgt , nachdem die Giroanweiſung abgegeben

worden iſt. Hierbei fann entweder im Augenblick der Zah

lungseinſtellung Abſchreibung und Gutſchrift bereits erfolgt

fein oder nur Abſchreibung, endlich weder das eine noch das

andere, ſondern allein die Einreichung der Giroanweiſung.

Hat Abſchreibung und Gutſchrift ſtattgefunden , ſo iſt

der Giroauftrag ausgeführt , der Betrag ſowohl der Bank

als auch dem Überweiſenden entrückt 25) .

Der Dritte hat in Höhe der fraglichen Summe einen

Anſpruch gegen die Bank erworben, der ſelbſtverſtändlich der

Kompenſation mit Forderungen der Bank ausgeſegt iſt.

Steht indes die Gutbringung des Betrags auf dem

Konto des Dritten noch aus, ſo iſt der Ausſteller der Giro

anweiſung berechtigt, über ihn zu verfügen, er kann den Auf

25) In Hamburg haben ſich die Girobanken das Recht vorbehalten ,

Überweiſungen untereinander eine beſtimmte Zeit lang auch nach

erfolgter Gutſchrift zu widerrufen. Es handelt fich hierbei um

Fälle, wo die Ordre des Kunden „gegen Eingang" , d . h . unter

Hinweis auf einen zu erwartenden Eingang erfolgt. Näheres

hierüber in dem Urteil des Hanſ. Oberl. in Hanſ. Gerichtsztg.

1903 Nr. 51.)

1
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trag nach § 649 B.GB. jederzeit zurücknehmen. Die Bank

andererſeits kann ihm den Betrag wieder zur Verfügung

ſtellen oder darf es ablehnen, denſelben dem Dritten gutzu

bringen , überhaupt irgend etwas zu tun , wenn ſie hierbei

des Überweiſenden Zuſtimmung gewiß iſt oder ſich das Recht

jederzeitiger Kündigung gleich der Reichsbank vorbehalten hat,

während ihr nach den geſeblichen Beſtimmungen eine der

artige Befugnis nicht zuſteht. Die Reichsbank war daher

völlig im Rechte 26) , als ſie auf die Kunde der Zahlungs

einſtellung bezw . Konkurseröffnung die Abſchreibung, die ſie

im Auftrag einer Zweigniederlaſſung der Leipziger Bank auf

deren Konto vorgenommen hatte, ſtornierte und den Betrag

der Leipziger Bank wieder gutbrachte. Das Gericht 27) wies

denn auch die Klage auf Erſtattung des Betrages, der inhalts

des roten Schecks an Klägerin überwieſen werden ſollte, ab .

zu dem dritten Fall iſt gegenüber dem zu dem zweiten

Ausgeführten Neues nichts zu ſagen .

Weiteren Anlaß zur Erörterung bietet die Zahlungs

einſtellung des überweiſenden Girokunden nicht.

V.

Ich kehre zu dein im Anfang erwähnten Prozeßfall zu

rück. Während das Gericht erſter Inſtanz nach dem Klage

antrag erkannt hatte , hat das Berufungsgericht die Klage

abgewieſen und das Reichsgericht 28) dies Urteil beſtätigt.

Demnach darf eine Girobank um 9 Uhr in eigenen An

gelegenheiten erklären, ſie zahle nicht mehr aus , als Sach

walter eines Kunden aber darf ſie es eine Stunde ſpäter

nicht. Daß der gewöhnliche Bankier ſo nicht handeln dürfte,

derhehlt ſich das Reichsgericht nicht. Der Reichsbank aber

26) Selbſt wenn der Konkursverwalter ihrer Handlungeweiſe nicht zu:

geſtimmt hätte.

27) Vgl. die Entſcheidung des Reichsgerichts in der Funinummer 1903

des Bantarchive.

28) Urteil des I. Senats vom 25. April 1903.
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iſt das geſtattet , weil ſie eine Girobank iſt. „Über die

Grenzen des Zahlungsgeſchäftes hinaus die Intereſſen ihrer

Kunden wahrzunehmen , iſt die Bank auf Grund des Giro-:

vertrages nicht verpflichtet und es iſt rechtsirrtümlich , wenn

die Reviſion meint, die Girobank ſei verpflichtet, über die

Zweckmäßigkeit einer ihr angeſonnenen Zahlung Erwägungen

anzuſtellen .“ „Auf die $$ 665 und 666 B.GB. kann ſich

die Klägerin nicht berufen , weil die beſondere Natur des

von den Parteien gewollten Girovertrages die Anſtellung von

Erwägungen über die Kätlichkeit der Überweiſung ausſchloß

und in Bezug auf die Nachrichterteilung in den Beſtim

mungen der Reichsbank feſtgeſegt iſt, daß andere Beſcheini

gungen als die in den Kontogegenbüchern nicht erteilt werden.“

Mit anderen Worten : Die Vorſchriften über den Auftrag

ſind ausdrücklich , d . h . durch die „ Beſtimmungen “ und ſtill

ſchweigend , d . h . durch die Natur des Girovertrags außer

Kraft gefeßt.

Was zunächſt die vertragliche Abänderung von Dispo

ſitivvorſchriften angeht , ſo ergeben die „ Beſtimmungen “

meines Erachtens eine ſolche nicht. Zwar hatte ſchon das

Berufungsgericht angenommen, die „ Beſtimmungen “ ergäben,

daß die Reichsbank lediglich die Pflicht zur ſofortigen un

verzüglichen Bewirkung der Gutſchrift auf ſich nehme, jegliche

Prüfung in Anſehung der Zweckmäßigkeit einer Umſchreibung

von ſich ablehne, und ſich zum Beweiſe hierfür auf VII Nr. 3

der „ Beſtimmungen “ berufe 29) . Dieſe Folgerung iſt aber

unangebracht. Unter den a . a . D. erwähnten Schecks fönnen

nur die im Giroverkehr nicht in Frage ſtehenden weißen

Scheds, unmöglich aber die Träger der Giroanweiſung, die

roten Schecks gemeint ſein , da ſie nicht wie die weißen

Schede bei einer Reichsbankanſtalt „zahlbar“ iſt, wie auch

ihr Wortlaut zeigt : „die Reichsbank wolle dem Konto von

.. Mark... gutſchreiben und dafür belaſten das Konto

und Schede, welche bei der das Konto führenden Reichsbanks

anſtalt zahlbar und gehörig gedeckt ſind, werden dem Girokonto

ſofort gutgeſchrieben .“

29) m . .
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von . während der weiße Scheck beſagt : „Die Reichs

bank in ... wolle zahlen gegen dieſen Scheck aus meinem

Guthaben .“ Die gekennzeichnete Schlußfolgerung iſt alſo

aus dieſem Grunde unrichtig, ganz abgeſehen davon, daß das

Wörtchen „ſofort“ auch nicht dann , wenn es ſich in dem

fraglichen Saß um rote Schecks handelte , fie rechtfertigen

würde 30) .

Ebenſowenig iſt aber die in ähnlicher Richtung ſich er:

gehende Beweisführung des Reichsgerichts überzeugend. Die

Nr. 2 der „ Beſtimmungen “ 31 ), auf welche ſich das Reichs

gericht bezieht, kann angeſichts der ſeinerzeit viel beſtrittenen

Frage 32), wann der Dritte den überwieſenen Betrag erwirbt,

ob ſchon mit der Gutſchrift oder ob ein Avisſchreiben hinzu:

kommen müſſe, in Verbindung mit Nr. 11 33) nichts anderes

bezwecken . als Klarheit über dieſe Frage zu ſchaffen.

Unter allen Umſtänden iſt Beſcheinigung und Benach

richtigung etwas verſchiedenes. Wenn über Eingang und

Ausgang von Geldern keine andere Beſcheinigung ausgeſtellt

werden ſoll , als eine ſolche im Kontogegenbuch , ſo iſt

damit die Nachrichterteilung, die nicht allein auf dem

Gebiete des Quittungsweſens ſich abſpielt, vor erfolgtem

Eingang und Ausgang der Gelder ſtattfinden kann , nicht

unbedingt wie die Beſcheinigung ſchriftlich , ſondern auch

mündlich, telephoniſch geſchehen kann, nicht abgetan .

1

30 ) Das Reich gericht ſcheint gleicher Anſicht zu ſein , da es dieſe Auss

führung des Berufung gerichtes in ſeinen Gründen nicht verwertet.

31 ) „Wird der Antrag genehmigt, ſo erhält der Antragſteller außer den

nötigen Formularen ein Kontogegenbuch , in welches ſeitens der

Reichsbank alle von ihm oder für ihn bar oder durch Verrechnung

eingehenden Gelder eingetragen werden. Andere Beſcheinigungen

werden nicht erteilt . “

32) Vgl. Cohn in Endemanns, Handbuch des Handelsrechts Buch III

Abichn. II S. 1053 ff., Brodmann S. 135 ff.

33) „ Die Rontogegenbücher ſind möglichſt oft, mindeſtens aber monat:

lich einmal, zur Abſtempelung vorzulegen . " Hierzu Anmerkung :

„Die Rontogegenbücher find bei baren Einzahlungen möglichſt

jedesmal vorzulegen ."
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Nicht minder unbegründet ſcheinen mir die Ausführungen

des Reichsgerichtsurteils, mit dem Weſen des Giroverkehrs

ſei es nicht in Einklang zu bringen , daß die Girobank die

Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns beobachten , ſo ver

fahren müſſe, wie der Beauftragte nach $8 665, 666 B.GB.

Der Giroverkehr bezweckt einerſeits , daß die Bank vom

Konto des Kunden Beträge abſchreibe und einem Dritten

auszahle oder gutbringe , andererſeits die überwieſene oder

eingezahlte Summe ſeinem Konto zuſchreibe.

Hieraus geht in keiner Weiſe hervor, daß die Girobank

nicht die Pflichten des Bankiers ſchlechthin ausüben könne.

Gegenüber dem allgemeinen Bankgeſchäft hat das Girogeſchäft

etwas Beſonderes nicht an ſich . Die Beſonderheiten , die nach

Anſicht des Reichsgerichts dem Girogeſchäft eigen ſind, kommen

auch in den anderen Zweigen des Bankgeſchäfts vor. Wenn

ein Kunde durch eine Bank ein Deviſengeſchäft wie das auf

S. 183 angegebene machen läßt, ſo verlangt er auch, daß ſich

das Geſchäft raſch und pünktlich abwidele , bezweckt er Er

ſparung von Barzahlungsmitteln, weiß die Bank andererſeits

nicht die causa des Geſchäfts, hat ſich die Bank darum nicht zu

kümmern , iſt ſie nicht Ratgeberin des Kunden , hat ſie nicht

in jedem einzelnen Falle über die Zweckmäßigkeit einer ihr

angeſonnenen Zahlung , Übertragung oder Überweiſung Er

wägungen anzuſtellen. Ereignet ſich aber vor Ausführung

des fraglichen Geſchäfts, vor dem Ankaufe von Diskonten,

Wertpapieren , ein ſo ſchwerwiegender Fal wie der auf S. 183

angegebene, ſo hat ſie dieſe Pflicht.

Die Umſtände, die nach Anſicht des Reichsgerichts dazu

angetan find , die Girobank von der Beobachtung der

SS 665, 666 und der Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns

überhaupt zu entlaſten , verlangen das übrigens gar nicht.

Wenn die Girobank gleichſam wie eine Maſchine arbeiten

fou, die Maſchine aber einhalten darf , wenn das eigene

Wohl der Bank in Frage ſteht, d. h . wenn es dieſer ge

ſtattet iſt, um 9 Uhr zu erklären, ſie zahle nicht mehr an A.

aus, dies das Weſen des Girogeſchäfts erlaubt , dann liegt
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in ihm auch nichts, das es gebieten ſollte , um 1014 Uhr

für einen Kunden entgegen der allgemeinen Vorſchrift des

Gefeßes an A. auszuzahlen .

Schnell und zuverläſſig muß die Girobank arbeiten ,

deshalb kann ſie nach dem Reichsgericht die fraglichen Vor

ſchriften nicht beobachten. Über den Eingang des roten

Scheds erläßt die Reichsbank zu 3. am 24. ein Avisſchreiben

an die Reichsbank zu Y. , das dieſe ſicherlich mit der Früh

poft am 25. erhält. Um 9 Uhr gibt die Reichsbank zu Y. be

reits dem Angeſtellten der ſoeben zahlungsunfähig gewordenen

Bank die bekannte Erklärung ab, iſt um dieſe Zeit alſo ſchon

in vollem Betrieb . Das Avisſchreiben iſt ſomit um 9 Uhr

wohl eröffnet, die Buchung geſchieht aber erſt über eine

Stunde ſpäter , um 10 Uhr 20. Man ſieht, ſo ſchleunig

arbeitet die Girobank nicht, eine ſolche Schnelligkeit gehört

nicht zu ihrem Betrieb , daß nicht zwiſchen Kenntnisnahme

des Avisſchreibens und Gutſchrift eine Viertelſtunde bliebe,

um, wie es der Beauftragte an ſich in einem ſo ſchwer

wiegenden Falle tun muß, mittels des Telegraphs oder des

Fernſprechers, von deſſen Einrichtung in vorliegendem Falle

Gebrauch gemacht werden konnte , dem Kunden von der

Zahlungseinſtellung des Dritten Mitteilung zu machen.

Es verbietet das auch nicht etwa die „ Doppelſtellung "

der Bank. „Die Doppelſtellung , welche die Bank in jedem

einzelnen Falle der Umſchreibung gegenüber dem Girozahler

einerſeits und dem Zahlungsempfänger andererſeits einnimmt

und welche Vorausſeßung für die verſprochene Leiſtung iſt,

kann nur dann in voller Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

gewahrt werden, wenn jede Prüfung der Zweckmäßigkeit der

Überweiſung ausgeſchloſſen bleibt und die Bank fich ſtreng

auf diejenige Tätigkeit beſchränkt, zu welcher ſie nach dem

Girovertrag verpflichtet iſt, zur möglichſt raſchen Umbuchung

der Überweiſungen " 34) . Was es mit der „ möglichſt raſchen

Umbuchung “ auf ſich hat, haben wir geſehen ; aber auch im

34 ) Reichsgericht a . a . D.
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übrigen iſt das alles meines Erachtens nicht richtig. Ein

Bankier kommt oft in die Lage, die gegenſeitigen Geſchäfte

zweier Kunden zu beſorgen . Der Bankier iſt aber nicht un:

abhängig und unparteiiſch, welcher von einem Kunden einen

Auftrag, den er abzulehnen berechtigt iſt, den er auf eigene

Rechnung nicht mehr ausführen würde , deſſen Ausführung

den Auftraggeber ſchädigt, annimmt und erledigt. Es wäre

unerträglich , wenn in einem ſolchen Falle der Bankier den

Auftrag zum Schaden des Auftraggebers ausführen müßte,

er würde geheißen, Treu und Glauben zu verleßen, wenn er

vom Gefeße gezwungen würde, zum Schaden eines Kunden

etwas zu tun , was er ſelbſt in eigenem Namen nicht mehr

tun würde.

Die Natur der Dinge , die Billigkeit verbietet ſomit,

daß die Überſchreibungsorder blindlings ausgeführt werde.

Das Geſeß gibt denn auch dem Bankier im 8 665 B.GB.

das Recht, die Buchung nicht vorzunehmen , und im Weſen

des Giroverkehrs liegt nichts , was dies Recht ausräumte.

Auch hätte nicht die „ Verzögerung des Volzugs der Über

weiſung die Girobank aus dem Girovertrage verantwortlich

gemacht “ 35), wie bereits dargetan 36). Der Klage hätte daher

zugeſprochen werden müſſen .

Was die übrigen in dieſer Abhandlung aufgeworfenen

Fragen angeht , ſo hat das Reichsgericht in dem fraglichen

Urteil mit der Anſicht aufgeräumt, der Giroauftrag feße

voraus, daß dem Dritten jederzeit der gutgeſchriebene Betrag

auf Erfordern bar ausgezahlt werde, das Giroverhältnis ſei

nicht mehr in voller Wirkſamkeit, wenn die Girobank früher

erklärt habe, ſie werde Verfügungen des Dritten nicht mehr

zulaſſen.

Dem kann man nur beiſtimmen. Im übrigen und

das noch in der Hauptſache befriedigt dies Urteil über

das Giroweſen ebenſowenig wie dasjenige im XL. Bd. der

Entſcheidungen des Reichsgerichts.

3

.

35) Reichsgericht a. a . D.

36) Siehe oben S. 188.



IV .

Müſſen die in der Sermanusordnung vorgeſchriebenen

Eintragungen in das Schiffstagebuch vom kapitän per:

ſönlich vorgenommen werden ?

Von

Herrn Oberlandesgerichtsrat Brodmann in Hamburg .

.

Die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 ſchreibt für

beſtimmte Vorkommniſſe, welche für die Rechtsverhältniſſe

der Schiffsmannſchaft von Bedeutung ſind, die Eintragung

in das Schiffstagebuch vor. Sie tut das mit der Wendung :

der Kapitän hat einzutragen (SS 43, 89, 92, 98, 99) , der

Kapitän hat zu vermerken (§ 57 Abf. 2), der Kapitän muß

eintragen (870 Abſ.2) ; in § 114 Ziff. 12 wird der Kapitän

mit Geldſtrafe oder Haft bedroht, der in den Fällen der

$$ 70, 89, 92, 99 die vorgeſchriebenen Eintragungen unter:

läßt. (Der § 57 Abſ. 2 iſt, nebenbei bemerkt, unter den

Händen des Reichstags zu einer lex imperfecta geworden .)

Die herrſchende Lehre faßt dieſe Beſtimmungen inſofern wört

lich auf , als ſie darin eine Abweichung von § 519 Abſ. 2

HGB. erblickt, der vorſchreibt, daß das Tagebuch unter

Aufſicht des Schiffers von dem Steuermann geführt werden

ſoll, und will — wie es ſcheint — nur ſolche Eintragungen—

gelten laſſen , welche der Schiffer ihrem ganzen Inhalt

nach eigenhändig vorgenommen hat . Für die Richtigkeit dieſer

Auffaſſung läßt ſich mit einem Schein des Rechts ein Argu

ment aus der Entſtehungsgeſchichte der Seemannsordnung von

1902 entnehmen. Ich glaube aber nicht, daß dieſes Argu
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ment durchſchlagen kann, um uns zu einer für die praktiſche

Handhabung des Schiffsdienſtes höchſt beſchwerlichen, mit der

Geſtaltung der Dinge , wie ſie ſich in den modernen Ver

hältniſſen der Seeſchiffahrt entwickeln, unverträglichen , durch

keinerlei ſachliche Gründe getragenen Auslegung des Gefeßes

zu nötigen .

Die herrſchende Lehre hat allerdings in einem gewiſſen

Sinne den Wortlaut des Geſekes für ſich, wenn ſie darauf

beſteht, daß der Kapitän dieſe Eintragungen perſönlich vor

zunehmen hat. Sie geht aber über den Wortlaut hinaus,

wenn ſie verlangt, daß der Kapitän die ganze Eintragung

eigenhändig niederſchreiben müſſe. Das ſteht im Geſeß nicht,

entbehrt der inneren Begründung und iſt ſicher unzutreffend.

Es muß unter allen Umſtänden genügen , daß der Kapitän

die, gleichviel von wem in ſeinem Auftrag geſchriebene oder

auch ohne Auftrag geſchriebene, aber von ihm gebilligte Ein

tragung durch ſeine Unterſchrift vollzieht. Einiges wäre ſchon

gewonnen , wenn wenigſtens das zur Anerkennung gelangte.

Aber auch in dieſer Beſchränkung haftet die Auslegung zu

ſehr am Buchſtaben und ſteht in einem ſchwer begreiflichen

Gegenſaß zu der Auffaſſung dieſer ſelben „ herrſchenden Mei

nung“ von der Namensunterſchrift überhaupt. Es iſt allgemein

anerkannt, daß man ſeine eigenen ſchriftlichen Erklärungen

durch fremde Hand zum urkundlichen Ausdruck bringen kann .

Was ein anderer in meinem Auftrag und mit meinem Wiſſen

und Willen als meine Erklärung ſchriftlich aufſeßt , foll

rechtlich in jeder Beziehung dieſelbe Bedeutung haben , als

wenn ich es ſelbſt geſchrieben hätte . Ich halte das nun

freilich nicht für richtig , ſo allgemein es auch gelehrt wird,

und ich habe an einer anderen Stelle 1) den Nachweis ver

ſucht, daß mit dieſer Auffaſſung zu einem klaren Begriff der

Urkunde und insbeſondere der Echtheit nicht zu gelangen

iſt. Vorerſt aber gilt ſie als die herrſchende, und das

1) Die Urkunde , beſonders im Strafrecht. Zwei Abhandlungen zur

Beſtimmung des Begriffe. Berlin 1904, D. Häring.
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Reichsgericht hat ſich nicht einmal dem § 126 B.GB. gegen

über entſchließen können , einen andern Standpunkt einzu

nehmen ) . Das iſt nun der auffallende Widerſpruch, in

dem man fich bewegt. Was man auf der einen Seite bei

Willenserklärungen mit Zähigkeit feſthält, obwohl hier aller

dings die Gepflogenheit, mit fremdem Namen zu zeichnen,

gefährlich , daher unerwünſcht und verwerflich iſt, das darf

auf der anderen Seite in unſerem Falle, wo es aus prakti

ſchen Gründen ſo wünſchenswert wäre und fachliche Gründe

nicht dagegen ſprechen , mit einem Male nicht gelten .

An und für ſich liegt es gerade bei der Seemannsordnung

nicht beſonders nahe, auf den Wortlaut des Geſeßes

zunächſt bei dieſem ſtehen zu bleiben – das Hauptgewicht zu

legen. In derartigen Verhältniſſen iſt eine uneigentliche,

bildliche Ausdrucksweiſe gang und gäbe, nicht bloß im

praktiſchen Leben und in der Sprache der Technik, ſondern

gerade auch in der der Geſeße . So iſt es der Rapitän,

der die Ladung an Bord nimmt, obwohl er ſich vielleicht

gar nicht auf dem Schiff befindet und die Aufſicht ſeinem

Steuermann abgegeben hat (um einer wohlverdienten kurzen

Muße zu pflegen ); er ſticht in See, er erreicht den Beſtim

mungshafen oder leidet Schiffbruch, er löſcht die Ladung.

So ſpricht das Leben und nicht minder das Gefeß . In § 127

der Seem.D. Abſ. 1 wird der Kapitän ermächtigt, jederzeit

die Sachen der Schiffsleute, welche der Beteiligung an einer

ſtrafbaren Handlung verdächtig ſind, zu durchſuchen , in

Abſ . 2 , den Schiffsmann , der ſich beſtimmter ſtrafbarer

Handlungen ſchuldig macht, feſtzunehmen . Im Heim

ſchaffungsgeſeß § 4 heißt es , daß die Bewachung desI

2) Entſcheidungen des Reichsgerichts in Zivilſachen Bd. L Nr. 14. -

Das Reichêgericht gibt in dieſem Urteil ein für obige Ausfüh :

rungen wertvolles Beiſpiel , wie weit man darin gehen darf , das

Geſetz gegen ſeinen Wortlaut auszulegen . Übrigens halte ich

die Begründung , nicht die Entſcheidung für unzutreffend. Die

Zeichnung mit der Firma durch den Berechtigten iſt etwas

anderes als die Zeichnung mit einem fremden Namen.
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heimzuſchaffenden ſtraffälligen Seemanns dem Kapitän ob

liegt, ſofern nicht ein beſonderer Begleiter mitgegeben wird .

Niemandem wird es einfallen, daraus zu ſchließen, daß der

Kapitän mit eigenen Händen den Reiſejack des Schiffsmannes

durchwühlen , mit eigenen Händen ihn feſthalten und zur

Haft bringen, ihn in eigenſter Perſon in ſeinem Haftraum

überwachen muß, und jeder wird zugeben, daß der Kapitän

alle dieſe Handlungen eben durch ſeine Leute, je nachdem ſie

zu den einzelnen Funktionen befähigt und berufen find, vor:

zunehmen hat. Warum ſollen wir nicht berechtigt ſein , die

S$ 43 , 57 Abſ. 2 u. f. w . Seem.D. ebenſo unbefangen zu

leſen , den Ton auf das zu legen , worauf es fachlich doch

vor allem ankommt , auf die Eintragung in das Schiffs

tagebuch , und die von dem Kapitän durch ſpeziellen oder

allgemeinen Auftrag veranlaßte Eintragung in das Tagebuch

ebenſowohl als eine Eintragung des Kapitäns bezeichnen ,

wie wir die Schiffsbewegungen auf ihn zurückführen , die er

verurſacht, indem er ſeine Leute in Bewegung ſeßt und un

mittelbar feinerſeits auch nicht das geringſte dazu beiträgt ?

Dagegen ſpricht freilich, daß in der neuen Faſſung der See

mannsordnung die Ausdrucksweiſe des Geſeßes mit einer gewiſſen

Gefliſſentlichkeit gewählt worden iſt. Als man ſich anſchickte,

die alte Seemannsordnung von 1872 neu zu geſtalten , ſah

man ſich der von keiner Seite angezweifelten Doktrin gegen

über, daß es dem Kapitän in beſtimmten Fällen vorgeſchrieben

ſei, nicht etwa nur für die Eintragung zu ſorgen , ſondern

fie ſelbſt vorzunehmen. Wie weit dieſe Doktrin im einzelnen

ging , iſt freilich nicht ohne Zweifel , weil der Wortlaut

des Geſekes an den verſchiedenen Stellen nicht immer der

gleiche iſt.iſt. Anfangs hat man offenbar über die Aus

drudsweiſe des Gefeßes (von 1872) überhaupt hinweggeleſen .

Kletke in ſeinem kurzen Kommentar aus dem Jahre

1873 zitiert z. B. bei dem erſt vom Reichstag eingefügten

§ 85 ganz unbefangen die unten S. 211 mitgeteilte Stelle

der Motive, die ſich auf den § 80 des Geſekes bezieht, ohne

dem Unterſchied in der Faſſung der beiden Beſtimmungen
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Beachtung zu ſchenken. Auch in dem Kommentar von

Lewis zum fünften Buch des Handelsgeſeßbuche findet ſich

noch keine Andeutung davon , daß mit den Vorſchriften

der Seemannsordnung an dem Art. 486 (8 519) Abf. 2

HGB. etwas geändert ſei. Dann aber hat man angefangen,

den Wortlaut zu beachten , und hat, freilich ohne daß — ſo

viel ich ſehe jemals auch nur der Verſuch gemacht wäre,

dies auch ſachlich zu begründen , die Behauptung aufgeſtellt,

die Seemannsordnung habe vorſchreiben wollen , daß ab

weichend von der durch das Handelsgeſekbuch ſanktionierten

Übung beſtimmte Eintragungen in das Schiffsjournal durch

den Schiffer perſönlich erfolgen müſſen. Dieſe Auffaſſung

aber, will ſie konſequent ſein, dürfte , da ſie ſich eben nur

auf die Wortfaſſung des Gefeßes zu ſtüßen vermag , auch

nicht weiter gehen , als ſie dieſe Wortfaſſung wirklich für

fich hat. Sie müßte unterſcheiden zwiſchen den Eintragungen

nach $$ 34, 46,85 der alten Seemannsordnung einerſeits und

nach 88 57 Abſ. 2, 77, 80 derſelben andererſeits , weil in

den lektgenannten Paragraphen eben nichts darüber geſagt

wird, von wem dieſe Eintragungen zu beſchaffen ſind. Fehlt

es aber dieſer ganzen Lehre überhaupt ſchon an ſachlicher

Begründung, ſo wäre dieſe Differenzierung vollends under

ſtändlich. Ich wenigſtens dermag nicht einzuſehen , von

welchem Geſichtspunkt aus die Fälle einer Degradierung,

einer Kürzung der Rationen , einer groben Dienſtverleßung

in Bezug auf die Eintragung in das Tagebuch eine andere

Behandlung verdienen als die Entlaſſung ohne Kündigung,

die Konfiskation oder Vernichtung eingeſchwärzter Gegenſtände,

die Anwendung von Disziplinarſtrafen oder Zwangsmaß

regeln. Wie man im einzelnen zu dieſer Frage geſtanden

hat, tritt nicht deutlich hervor . Kaß z . B.9) hebt die Abz

weichung vom Handelsgeſeßbuch hervor, redet aber nur von

Fällen , wo das Geſet durch die aktive Saßbildung es aus

I

2

3) Die ſtrafrechtlichen Beſtimmungen des Handelsgeſekbuchs und das

Seehandelsſtrafrecht, 1. Aufl. Berlin 1885, f. Guttentag.
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ſpricht, daß der Kapitän einzutragen hat. Auch Perels'

Auffaſſung iſt nicht recht zu erkennen “) . Zu 88 34 und 85

behauptet er die Abweichung oder prinzipielle Abweichung

von § 529 HGB. Zu § 57 Abſ. 2 und § 77 wird einfach

auf das Handelsgeſeßbuch verwieſen , was doch nur ſo zu

verſtehen iſt, daß eine Abweichung vom Vandelsgeſezbuch

hier nicht beſtehe. Wiederum zu § 46 Abſ. 2 wird ebenfalls

nur auf das Handelsgeſekbuch verwieſen , obwohl es hier

lautet: er (d . h . der Kapitän) hat im Schiffsjournal zu be

merken u . f. w . und in 8 80 , wo es lautet: jede ... Ver

fügung iſt einzutragen , wird ſowohl auf das Handelsgeſeka

buch als auch auf die die Abweichung vom Handelsgeſekbuch

hervorhebende Note zu § 34 verwieſen. Danach bleibt es

unklar, wie Perels ſich im einzelnen zu dieſer Frage ſtellen

wollte.

Die Redaktion von 1902 hat nun dieſe Ungleichheiten

aus dem Geſeßestert entfernt. Sie hat, inbeſſen ohne fich

über die ſachlichen Gründe irgendwie zu äußern, in den ent

ſprechenden SS 43 , 57 , 70 , 89 , 92, 98 und in dem neu

hinzugefügten § 99 durchweg die Ausdrucksweiſe gewählt,

daß die Eintragungen dem Kapitän zur Pflicht gemacht

werden . Wem nicht ſchon hieraus deutlich genug hervor

geht, daß die Verfaſſer dieſer Beſtimmungen auf dem Boden

der herrſchenden Lehre geſtanden haben , dem ſagen es auch

ausdrücklich die Motive . So heißt es zu § 65 des Entwurfs

(8 57 der alten Seem.O., § 70 der neuen ):

Durch die Faſſungsänderung im lekten Abſaß wird

die Eintragung in das Tagebuch, wie in anderen

Fällen abweichend von der Regel des § 519 Abſ. 2

des Handelsgeſekbuchs als perſönliche Pflicht des

Schiffers bezeichnet.

Zu § 84 des Entwurfs (8 77 der alten Seem.D., § 89

der neuen ):

/

4 ) Das allgemeine öffentliche Seerecht im Deutſchen Reich. Berlin

rnſt Siegfried Mittler & Sohn.
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Die Eintragungen in das Schiffstagebuch ſollen

durch den Schiffer perſönlich erfolgen (vgl. § 65 ),

und übereinſtimmend zu § 87 ($ 80 bezw . 92) .

Dieſem Sachverhalt gegenüber bleibt aber doch die

Frage zuläſſig, ob damit die rechtliche Auffaſſung der Verfaſſer

des Gefeßes oder vielmehr des Verfaſſers der Motive zum In

halt des Geſekes geworden iſt. Läßt ſich nachweiſen, daß gegen

über der alten Seemannsordnung dieſe rechtliche Auffaſſung

nicht zutreffend geweſen iſt , und läßt der Tert des Ge

ſeßes eine abweichende Auslegung zu , ſo wird dieſe ab

weichende Auslegung auch nach wie vor noch zuläſſig und

geboten erſcheinen. In der Tat iſt es nur zu offenbar, daß

die Verfaſſer der alten Seemannsordnung entfernt nicht an

die Folgerungen gedacht haben , welche man ſpäter, allzu

peinlich am Wortlaut klebend , aus ihren Worten gezogen

hat. Sie fanden den Zuſtand vor , wie ihn die SS 519,

520 (Art. 486, 487) HGB. geſchaffen hatten . Dieſe lekteren

Beſtimmungen ſind nicht ohne einigen Widerſpruch zu ſtande

gekommen . Der Art . 420 des preußiſchen Entwurfs wollte

die Wahl laſſen , ob Schiffer oder Steuermann das Journal

führen ſoll. Das lehnte die Kommiſſion ab , einmal weil

fich tatſächlich die Übung gebildet hatte, daß der Steuermann

das Journal führte, ſodann aber auch , weil man in der

Führung durch den Steuermann eine wertvolle

Kontrolle des Schiffers erblickt ").

In der zweiten Leſung iſt dieſer Gedanke folgender

maßen zum Ausdruck gekommen 6) :

Die Beſtimmung des Entwurfs, wonach der Schiffer

ſelbſt das Journal zu führen hätte und den Steuer

mann davon auszuſchließen berechtigt ſein würde,

ſtehe mit der bisher auf deutſchen , engliſchen, ameri

kaniſchen und nordiſchen Schiffen faktiſch beſtehenden

Übung in Widerſpruch und ſei auch höchſt bedenklich,

5) Protokolle S. 1793 .

6) Protokolle S. 3755.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 14



210 Brodmann : Eintragungen des Kapitäng ins Schiffstagebuch .

1

weil das Schiffsjournal in allen Fällen , in denen

es auf Schuld oder Nichtſchuld ankomme, Beweis

liefern oder doch als Grundlage der Verklarung über

Tatſachen dienen ſolle, bei denen der Schiffer regel

mäßig die am meiſten beteiligte und darum am

wenigſten glaubwürdige Perſon ſei .

Dieſes geſeßgeberiſche Motiv zum § 519 Abſ. 2 HGB.

ift in der Folgezeit anſcheinend ganz in Vergeſſenheit

geraten.

An dieſem durch das Handelsgeſeßbuch geſchaffenen Zu

ſtand hat die alte Seemannsordnung gar nichts ändern

wollen . Ganz unverkennbar iſt das gegenüber den SS 57

Abſ. 2, 77 und 80. Nicht nur drückt ſich hier das Geſek

durch die Wahl der paſſiven Form ſo indifferent aus , daß

jede Berechtigung ſchwindet, fie im Sinne einer auf Ab

änderung des beſtehenden Rechts abzielenden Redaktion aus

zulegen , ſondern die Motive ſprechen auch das Gegenteil

direkt aus, indem ſie betonen , daß dieſe Beſtimmungen im

Einklang ſtünden mit dem Handelsgeſekbuch. Zu § 57 Abſ . 2

wird da geſagt, daß dieſe Beſtimmung ergangen ſei im An

ſchluß an Art . 487 4GB. , zu § 77 wird wiederum auf

dieſen Art. 487 verwieſen und zu § 80 lautet es :

Die Beſtimmung des HGB. (Art. 487), daß die auf

dem Schiffe begangenen ſtrafbaren Handlungen und

die verhängten Disziplinarſtrafen in das Schiffs

journal einzutragen ſind, iſt, ſoweit ſie ſich auf die

disziplinariſche Seite bezieht , in der Seemannsord:

nung zu wiederholen und in ihrer Wirkſamkeit

durch eine Strafbeſtimmung zu erhöhen (S 99 Nr. 5) .

Bei dieſer Sachlage und in der bereits betonten Er:

wägung, daß kein ſachlicher Grund für die unterſchiedliche

Behandlung der verſchiedenen Fälle von Eintragungen beſteht,

wäre die ſtreng wörtliche Auslegung der verbleibenden Be

ſtimmungen , SS 34 , 46 und 85 nur zu rechtfertigen ge

weſen, wenn erhelte , daß auf die Wahl des ſprachlichen

Ausdrucs hier irgendwie ein Nachdruck hätte gelegt werden
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ſollen . Dafür ſpricht aber nichts. Es iſt das ſchließlich ja

auch in einem gewiſſen Sinn eine Frage nach dem Wort

laut. Wir haben danach zu fragen, wie dieſe Säße in den

SS 34 , 46 und 85 zu klingen haben. Iſt zu betonen :,

der Kapitän hat einzutragen, oder : der Kapitän hat ein

zutragen ? Man leſe dieſe Paragraphen, und man wird,

namentlich bei SS 34 und 46 zugeben müſſen, daß die Ver

faſſer ſich nicht hätten ſchlechter ausdrücken können, wenn ſie

in dem Sinn der erſten Alternative verſtanden werden wollten .

War ſomit die ängſtlich wörtliche Auslegung der alten

Seemannsordnung eine kurzſichtige und unbegründete, ſo iſt

nicht einzuſehen , weshalb wir dem neuen Gefeß gegenüber,

das ja auch nicht mehr ſagt, als das alte in den ſoeben be

ſprochenen drei Paragraphen, fortfahren müſſen, ängſtlich zu

ſein und am Worte zu haften . Nichts hindert uns, die Sache

ſo aufzufaſſen, daß es bei der Beſtimmung des § 519 HGB.

A65 . 2 durchweg geblieben iſt und daß die Ausdrucksweiſe

der neuen Seemannsordnung nur dazu dient , recht ſcharf

hervorzuheben , daß , wer auch mit der Führung des Tage

buchs betraut ſein mag, den Kapitän die unmittelbare Ver:

antwortlichkeit dafür trifft, daß die von der Seemannsordnung

vorgeſchriebenen Eintragungen nicht unterbleiben .



Rechtsquellen.

I.

Geſeke etc. des Deutſden Reids.

Mitgeteilt von Dr. Keyßner.

Geſet , betreffend Änderung der Reichsſchuldenordnung .

Vom 22. Februar 1904.

( Reichs -Geſetzblatt 1904 Nr. 8 S. 66.)

Die Reichsſchuldenordnung vom 10. März 1900 iſt in

dieſer Zeitſchrift Bd . LI S. 137 ff. abgedruckt. Dieſelbe

wird geändert wie folgt :

Artikel 1 .

I. In dem § 1 Abſ. 1 wird nach dem erſten Sage

folgender Saß eingefügt :

,, Dieſe Ermächtigung enthält zugleich die Befugnis,

Schaßanweiſungen durch Ausgabe von neuen Schaß:

anweiſungen und von Schuldverſchreibungen in dem

erforderlichen Nennbetrag einzulöſen ."

II. In dem § 7 erhält der Abſ. 2 folgende Faſſung:

,,Nach Anordnung des Reichskanzlers können

Schaßanweiſungen wiederholt, jedoch nur zur Deckung

der in den Verkehr gelangten Schaßanweiſungen

ausgegeben werden . Schaßanweiſungen oder Schuld

verſchreibungen, die zur Einlöſung von fällig wer

denden Schaßanweiſungen beſtimmt ſind, hat die

Reichsſchuldenverwaltung auf Anordnungdes Reichs

kanzlers vierzehn Tage vor dem Fälligkeitstermine

zur Verfügung zu halten . Die Verzinſung der
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neuen Schuldpapiere darf nicht vor dem Zeitpunkte

beginnen, mit dem die Verzinſung der einzulöſenden

Schaßanweiſungen aufhört.“

Artikel 2 .

Dieſes Geſeß findet auch auf die vor ſeinem Inkraft

treten bewilligten Kredite Anwendung.

II .

Die italieniſche Handelsgeſekgebung in den Jahren 1901

und 1902-).

Von

Herrn Dr. Arnaldo Bruſchettini, Profeſſor des Handelsrechts

an der königlichen Univerſität Meſſina.

1. Handelsverträge.

Miniſterialrundſchreiben vom 23. Januar 1901. Aus

führungsvorſchriften , betreffend die Anwendung des Überein

kommens zwiſchen Italien und den Niederlanden über

gegenſeitige Anerkennung der Schiffs eichung, infolge des

niederländiſchen Dekrets vom 18. September 18992) .

Königliche Verordnung vom 3. Februar 1901. Beſtäti

gung des Übereinkommens vom 8. und 11. Januar 1901

zwiſchen Italien und der Schweiz, betreffend den Zoll

betrieb an Bord der Dampfſchiffe, die zur Seefahrt auf

dem Lago Maggiore und von Lugano beſtimmt ſind.

1 ) Betreffend die Überſichten für 1876 , 1877 vgl. dieſe Zeitichrift

BD. XXIV S. 175 ; 1878 Bd . XXV S. 234 ; 1879 Bd. XXVI

S. 84 ; 1880 BD. XXVII S. 200 ; 1881 BB. XXVIII S. 164 ;

1882 Bd . XXIX S. 132, 515 ; 1883 Bd. XXX S. 595 ; 1884

Bd. XXXI S. 335 ; Bd . XXXII S. 585 : 1886 BD. XXXIV

S. 507 ; 1887 Bd . XXXV S. 459 ; 1888 Bd. XXXVII S. 174 ;

1889 Bd.XXXVIII S. 156 ; 1890 BD. XLI S. 178 ; 1891 , 1892

Bd. XLII S. 169 ; 1893 Bd. XLIV S. 131 ; 1894 Bd. XLV

S. 197 ; 1895 Bd. XLVII S. 367 ; 1896–1899 BD. LI S. 181 ;

1900 Bd. LII S. 581 . SeyBner.

2) Siehe dieſe Zeitſchrift Bd. L S. 192 .
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K. V. vom 26. Dezember 1901. Verlängerung des

Þandels- und Schiffahrtsvertrags zwiſchen Italien und

Montenegro vom 28. März 1883 bis zum 1.Januar 1901").

K. V. vom 13. November 1902. Beſtätigung des Zuſak

artikels zum þandels- und Schiffahrtsvertrage dom 1. Mai

1864 zwiſchen Italien und Dänemark.

R. V. vom 28. Dezember 1901. Verlängerung des

Handels- und Schiffahrtsvertrags vom 28. März 1883 zwiſchen

Italien und Montenegro (ſiehe oben ).

2. Staatsſchuld.

Geſeß vom 12. Juni 1902. Ausſtellung eines neuen

breiprozentigen Papieres der konſolidierten Anleihe und Be

ſtimmungen über die tilgbaren Staatsſchulden.

K. V. vom 2. Auguſt 1902. Vollzugsverordnung zum

vorigen Gefeße.

3. Emiſſionsbanken , Banknoten und Papiergeld .

K. V. vom 20. Januar 1901. Beſtätigung eines neuen

Statuts der Bank von Sizilien auf Grund des Geſeßes

über Finanz- und Schaßmaßregeln vom 8. Auguſt 1895 %).

R. V. vom 14. März 1901 , wodurch Art . 47 der bis

herigen königl . Verordnungvom 30. Oktober 1896, betreffend

Herſtellung, Erſaß und Aufbewahrung der Banknoten , ver
ändert wird .

Geſek vom 7. Juli 1901. Der Schazminiſter wird

ermächtigt, neue Schaßanweiſungen mit einer längeren Ver

falzeit auszugeben .

Geſeß vom 26. Dezember 1901. Verlängerung des

geſeßlichen Umlaufs der von den Emiſſionsbanken aus

gegebenen Banknoten bis zum 31. Dezember 1902.

K. V. vom 2. März 1902. Reglement zur Ausführung

des Gefeßes vom 7. Juli 1901 über die Ausgabe von Schaß

anweiſungen ( ſiehe oben) .

Geſeß vom 21. Dezember 1902, welches den Reſerve

fonds der Emiſſionsbanken erhöht (vgl. Art. 32 des Geſekes

1 ) Siehe dieſe Zeitſchrifi BD. LII S. 581 .

2) Siehe diese Zeitſchrift Bd. XLVII S. 375 ff.
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vom 8. Auguſt 1895, in dieſer Zeitſchrift Bd . XLVII

S. 375) .

Geſeß vom 28. Dezember 1902, wonach der gefeßliche

Umlauf der von den Emiſſionsbanken ausgegebenen

Banknoten abermals um ein Jahr verlängert wird .

4. Bodenkreditbanken.

K. V. vom 2. Mai 1901 , wonach die Aktiengeſellſchaft

Credito Fondiario Sardo “ die Erlaubnis erhält , Pfand

briefe im Betrage des zehnfachen ihres eingezahlten Grund

kapitals auszugeben . Nach Maßgabe des Geſekes vom

8. Auguſt 1895, betreffend die Gründung von Bodenkredit

anſtalten (vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVII S. 372 ff .), er

gibt ſich aus der jeßigen Verordnung , daß die Sardiniſche

Geſellſchaft hypothekariſche Forderungen im Betrage der Hälfte

ihres Grundkapitals beſißt.

5. Landwirtſchaftlicher Kredit.

Das Grundgeſet über landwirtſchaftlichen Kredit in

Italien wurde von F. Mittermaier in dieſer Zeitſchrift

Bd. XXXV S. 459.ff. ausführlich beſprochen (vgl . auch, be

züglich der weiteren Änderungen, dieſe ZeitſchriftBd. XXXVII

S. 178 und Bd . LI S. 192) . Die vom Gefeßgeber vor

geſteckten Ziele waren aber dadurch nicht erreicht; nämlich :

weder die Organiſation der landwirtſchaftlichen Intereſſen

für die Intenſität der Produktion , noch die Befreiung der

Ackerbauer von den Feſſeln des Wuchers , noch endlich die

wirkſame Unterſtüßung des Kredits zum Wohle der Acker:

bauer . Die Beſchwerung der Agrarkriſis in Süditalien , in

Sizilien und Sardinien hat ſeitens der Regierung und der

Erfahrenen neue Studien und Vorſchläge herausgefordert,

wie insbeſondere bezeugen die lebhafte Diskuſſion am neueſten

Juriſtentage zu Palermo 1) und der dem Abgeordnetenhauſe

vorgelegte Geſeßentwurf 2), über welchen aber bis jeßt keine

1 ) April 1903. Darüber ſiehe meine Abhandlung in der Zeitſchrift

Das Recht, VII. Jahrgang S. 477. Höchſt beachtenswert iſt

das lehrreiche Gutachten von Venezian , Profeſſor des bürgers

lichen Rechts an der Univerſität Bologna , über den in Rede

ſtehenden Gegenſtand.

2 ) Parlamentsatten des Abgeordnetenhauſes , XXI. Legislaturperiode,

Seſſion 1901 , Dokumente Nr. 233 .
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1

Beſchlußfaſſung erfolgt iſt. In Erwartung einer gründlichen

Reform hat die Regierung nicht unterlaſſen, einzelne Vor

kehrungen zu treffen. Darunter ſeien hier folgende hervor:

gehoben .

Geſeß vom 7. Juli 1901 , wodurch der Sparkaſſe der

Bank von Neapel die Befugnis erteilt wird, den landwirt

ſchaftlichen Kredit in Süditalien und Sardinien zu betreiben.

K. V. vom 31. Auguſt 1901. Infolge des vorigen

Geſebes werden die Kompetenz und die Zuſammenſeßung

der beratenden Kommiſſion bezüglich landwirtſchaftlichen

Kredits verändert.

Geſeß vom 29. Dezember 1901, betreffend die Kraftlos:

erklärung der von der Getreideleihbank (Monte dei Paschi)

von Siena ausgegebenen Pfandbriefe.

K. V. vom 13. Februar 1902. Beſtätigung des Regle

ments, betreffend den Betrieb des landwirtſchaftlichen Kredits

ſeitens der Sparkaſſe der Bank von Neapel .

Geſetz vom 21. Dezember 1902, betreffend die Einrich

tung einer landwirtſchaftlichen Kreditanſtalt für die Provinz

Rom.

6. Handelsgeſellſchaften.

Gefeß vom 26. Januar 1902 über die Aufteilungs

(Tontinen-)unternehmungen . Durch dieſes Geſep " )

werden ſolche Einrichtungen geſchaffen , die ſchon ſeit dem

16. Jahrhundert in Italien und Deutſchland bekannt waren.

Nach Art. 1 ſind dem neuen Gefeße alle italieniſchen wie

ausländiſchen Aufteilungs- oder Tontinenunternehmungen jed :

weder Art und Form unterworfen, die ſich das Ziel vorſtecken,

von den Mitgliedern Geldbeträge einzuheben, um nicht etwa

Kapital- oder Rentenzahlungen zu verſichern, die auf Grund

der Beiträge und der Überlebenswahrſcheinlichkeit der Mit

glieder auf techniſchem Wege beſtimmt werden, ſondern um,

als Gegenwert der eingezogenen Beträge, Kapitalien, Renten

oder Dividenden nach Maßgabe der Dauer oder der Ereigniſſe

des Lebens der Mitglieder oder Dritter zuzuweiſen. Um den

Fortbeſtand der ſchon beſtehenden gegenſeitigen Hilfsvereine

1) Eine ausführliche Beſprechung dieſes Gefeßes wurde von Gobbi

im Aſſekuranz - Jahrbuche (Wien 1903) Bd. XXIV 1. Teil

S. 81 ff. veröffentlicht.

.



Bruſchettini: Ftalieniſche Handelégefeßgebung 1901–1902. 217

nicht zu bedrohen , findet das Geſet keine Anwendung auf

jene Arbeitervereinigungen, die denZweck verfolgen, den Mit

gliedern (bezw . deren Familien) im Falle von Krankheit,

Arbeitsunfähigkeit oder Tod eine Unterſtüßung zu gewähren .

Der Kernpunkt des Geſeßes iſt im Art. 2 Abſ . 2 ent

halten. Er lautet wie folgt : „ Die Vertragsbedingungen (der

Unternehmung) haben dieZahlung der Kapitalien, der Renten

und der Dividenden in angemeſſenem Verhältniſſe

(in giusta relazione) zu den Laſten der einzelnen Einge

ſchriebenen zu beſtimmen ." Um gerade ein ſolches ange:

meſſenes Verhältnis zu verſichern, wird die Einrichtung der

Unternehmung von der Autoriſation des Miniſteriums für

Ackerbau, Gewerbe und Handel (nach Anhörung des Fürſorge

rats) abhängig gemacht (Art . 2 ) und wird deren Tätigkeit

zugleich der Überwachung desſelben Miniſteriums unterworfen

( Art. 5—-11). Außerdem ſind weitere Vorſchriften zur Sicher

heit der Eingeſchriebenen gegeben . Beſonders wichtig iſt die

des Art . 3 ; durch dieſelbe wird in Abänderung des Art . 145

des Handelsgeſeßbuchs beſtimmt, daß die dem Geſeße unter

worfenen Unternehmungen den ganzen Betrag der von den

Mitgliedern eingezahlten Summen und der entſprechenden

Zinſen , unter Åbzug der Verwaltungskoſten , in folgender

Weiſe anlegen müſſen: in italieniſchen Staatspapieren,

oder in vom italieniſchen Staate garantierten oder von

Bodenkreditbanken ausgegebenen Papieren . Schließlich ſind

noch Übergangsbeſtimmungen (Art . 12–14) gegeben .

Zum Vollzug dieſes Gefeßes iſt am 21. Juli 1902 eine

ausführliche königliche Verordnung ergangen. Eine Miniſterial

verordnung vom 26. Auguſt 1902 enthält weitere Übergangs

beſtimmungen.

7. Auswanderungsweſen.

Wie richtig bemerkt wird 1) , einer Organiſation und

Leitung der Auswanderung ſind drei Aufgaben geſtellt: fie

ſoll Aufklärung über die Auswanderungsziele gewähren , den

Transport der Auswanderer beaufſichtigen und leiten und

endlich ſelbſt Auswanderungsziele erſchließen . Jtalien , das

bis jeßt nur ein dürftiges und ſehr reformbedürftiges Aus

wanderungsgeſeß beſaß (Geſeß vom 30. Dezember 1888),

1 ) Siehe Philippovich , Auswanderung, im Handwörterbuch

der Staatswiſſenſchaften (2. Aufl.) Bd. II S. 80.
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hat die Auswanderungsverhältniſſe durch eine neue Geſeß:

gebung geregelt, die drei oben erwähnten Aufgaben in an:

gemeſſener Weiſe zu löſen verſucht und (was hier beſonders

beachtenswert iſt) einige weſentliche Änderungen im Bürger:

lichen und im Handelsgeſeßbuch herbeigeführt.

Vor allem iſt zu erwähnen das Geſeß vom 31. Januar

1901 , deſſen Art. 1 die Auswanderungsfreiheit feſtſtellt, mit

Vorbehalt von beſonderen Ausnahmen , welche die Wehr

pflichtigen und die Minderjährigen (Art. 2—4) betreffen .

Unbedingt muß jeder Auswanderer – mit Ausnahme der

Ausländer (Art . 6) – mit einem Paß verſehen ſein (Art. 5 ) .

Auswanderer im Sinne des Geſekes ſind ſolche Perſonen,

welche jenſeits des Suezkanals (die italieniſchen Kolonien und

Protektorate ausgeſchloſſen) oder der Meerengevon Gibraltar

(die europäiſchen Küſten ausgeſchloſſen) ſich begeben und dritter

Klaſſe, ſowie mit nicht weniger als fünfzig Perſonen zu

ſammenreiſen (Art. 6 ).

Durch Art. 7 und 8 wird, in Nachahmung der engliſchen

und nordamerikaniſchen Geſeße, ein Kommiſſariat unter

der Überwachung des Miniſteriums des Äußern und ein

Auswanderungsrat errichtet. Erſteres beſorgt alles, was

den Auswanderungsdienſt betrifft, leşteres iſt nur ein be

ratendes Amt .

In den Einſchiffungshäfen ſind durch Art. 9 Aus

wanderungsaufſeher eingeſeßt , welchen der Schuß der

Auswanderer und die weiteren im Vollzugsreglement feſt:

geſegten Pflichten auferlegt ſind. Die Auswanderungsſchiffe

müſſen einen Arzt der Kriegsmarine an Bord haben ( Art. 11).

In den Ausſchiffungshäfen werden nach Art. 12 Unter:

ſtüßungs- und Auskunftsſtellen errichtet.

Das zweite Buch (IV . Titel, IV. Kapitel) des Handels

geſekbuchs, das Frachtgeſchäft zur Beförderung von

Reiſenden betreffend, wird von den Art . 13-25 des

Gefeßes erheblich verändert . Dieſe Artikel handeln von den

Auswandererfrachtführern und Überfahrtsgeldern. Niemand

darf Auswanderer anwerben , Fahrkarten zum Auswandern

verkaufen oder verteilen und die Beförderung von Auswan

derern betreiben , ohne vom Kommiſſariat das Patent als

Auswandererfrachtführer und eine beſondere Genehmigung

erlangt zu haben ; Leştere erfordert die Hinterlegung einer

vom Miniſterium des Äußeren feſtgeſeßten Kaution . Das

Patent iſt ſtets widerruflich und nur für ein Jahr gültig

(Art. 13) . Die Feſtſeßung der Überfahrtsgelder iſt der
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Beſtätigung des Kommiſſariats (nach Anhörung des Haupt

amtes der Handelsmarine und der Handelskammern der

wichtigſten Seeſtädte Italiens - unter Beachtung der von

den Auswanderungsaufſehern erteilten Auskünfte) unter

worfen . Die in ſolcher Weiſe beſtimmten Überfahrtsgelder

müſſen öffentlich bekannt gemacht und dem Parlament mit

geteilt ſein . Die Einhaltung der ſo feſtgeſegten Überfahrts

gelber wird durch Haftpflicht und Strafen geſichert (Art . 14

und 15) . Dem Frachtführer und deſſen etwaigen Stellver

tretern iſt verboten, eine Vergütung für Vermittlung oder aus

anderen Gründen von den Auswanderern zu fordern (Art.21 ) .

Der Frachtführer haftet für ſeine Leute und für andere Per

ſonen, deren er ſich , wenn auch mit der Zuſtimmung des

Auswanderers, bei Ausführung des von ihm übernommenen

Transports bedient. Vertragsbeſtimmungen, die dieſer Vor

ſchrift entgegenſtehen, ſind nichtig (Art. 16). Die genaue

Erfüllung des Transportvertrages , die Rechte des Aus:

wanderers während der Reiſe und im Falle, daß leştere

nicht angetreten oder fortgeſeßt werden kann, ſind durch

Art . 20-25, abweichend von den entſprechenden Artikeln des

Handelsgeſekbuches, geregelt. Vertragsbeſtimmungen, durch,

welche der Auswanderer auf die ihm vom Gefeße gewährten

Rechte verzichtet, ſind nichtig. Streitigkeiten zwiſchen Fracht

führern und Auswanderern ſind einer Schiedskommiſſion vor

zulegen , mit einem beſonders vereinfachten , ſparſamen und

raſchen Verfahren (Art . 26 und 27) .

Art . 28–32 enthalten allgemeine und Strafbeſtim

mungen.

Art. 33-36 enthalten Beſtimmungen, die Wehrpflicht

und die Staatsangehörigkeit betreffend.

Wichtig ſind hier die Änderungen des bürgerlichen Ge

ſekbuchs . Nach Art. 11 Ziff. 3 des bürgerlichen Gefeßbuchs

wird die Staatsangehörigkeit verloren durch Annahme eines

Amts von einer ausländiſchen Regierung ohne Zuſtimmung

der italieniſchen Regierung, ſowie durch Eintritt in fremden

Militärdienſt. Art. 35 des vorliegenden Gefeßes hebt ſolche

Vorſchriften des bürgerl . Geſeßbuchs auf .

Art. 36 erleichtert die Wiedererwerbung der Staats

angehörigkeit im Verhältnis zu den Art . 5, 7 und 11 des

bürgerl. Geſekbuchs.

Art. 37 und 38 enthalten Übergangsbeſtimmungen.

Die Beſtimmung des Inkrafttretens des Geſekes, könig

licher Verordnung vorbehalten, erfolgte für Art . 33 und 34

.
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durch königl . Verordnung vom 31. März 1901, für das ganze

Geſeß durch königl . Verordnung vom 10. Juli 1901, wodurch

zugleich ein ausführliches Volzugsreglement beſtätigt wurde,

welches durch königl . Verordnung vom 11. Dezember 1902

einige Veränderungen erfuhr.

Geſep vom 1. Februar 1901 , betreffend den Schuß

der Geldſendungen und der Erſparniſſe der
Auswanderer .

K. V. vom 29. Dezember 1901. Beſtätigung des Voll:

zugsreglements zum vorigen Geſeße .

8. Arbeiterſchußgefeßgebung.

K. V. vom 31. Januar 1901, enthaltend Beſtätigung

des Statuts der Penſions- und Hilfskaſſe der bei

den Eiſenbahnen beſchäftigten Arbeiter und Beamten .

R. V. vom 3. Februar 1901, enthaltend Beſtätigung der

Tarife für die liquidation der Leibrenten der

Nationalkaſſe für Alters- und Invaliditätsverſicherung der

Arbeiter (vgl. dieſe Zeitſchrift BD . LI S. 191 f. ) .

K. V. vom 14. März 1901 , enthaltend Beſtätigung

eines Reglements zur Verhütung der Unfälle beim Be

triebe der Eiſenbahnen .

Geſeß vom 7. Juli 1901. Veränderungen zum Geſeke

vom 17. Juli 1898 über die Nationalkaſſe für Alters

und Invaliditätsverſicherung der Arbeiter.

K. V. vom 28. Juli 1901 , wodurch die ganze bisherige

Gefeßgebung über die Nationalkaffe für Álters- und

Invaliditätsverſicherung der Arbeiter in einheitlicher Faſſung

( testo unico) zuſammengeſtellt wird .

K. V. vom 19. Dezember 1901 . Errichtung einer

Kommiſſion zur Unterſuchung der Urſachen der von den

Arbeitern beiden Gewerbeanſtalten zugezogenen Krankheiten .

K. V. vom 22. Dezember 1901, wodurch die National

kaſſe für Alters- und Invaliditätsverſicherung der Arbeiter

ermächtigt wird, die Verſicherung von Leibrenten zu

betreiben .

Geſeß vom 26. Dezember 1901 , betreffend die Pen

fionen der bei der Kriegsmarine beſchäftigten Arbeiter.
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K. V. vom 21. Mai 1902, enthaltend Beſtätigung eines

neuen Statuts der Nationalkaſſe für Alters- und Invali

ditätsverſicherung der Arbeiter.

K. V. vom 21. Mai 1902, enthaltend Beſtätigung eines

neuen techniſchen Reglements der Nationalkaiſe für

Alters- und Invaliditätsverſicherung der Arbeiter.

Gefeß vom 19. Juni 1902, betreffend die Vorkehrungs

maßregeln hinſichtlich der Beſchäftigung von Weibern

und Kindern in Gewerbebetrieben , Fabriken 2c.

Gefeß vom 29. Juni 1902. Errichtung eines Arbeits

amtes bei dem Miniſterium für Ackerbau , Induſtrie und

Handel.

Geſeß vom 3. Juli 1902. Die Poſtſparkaſſenbücher,

enthaltend Forderungen bis zu einer Lira, werden zu Gunſten

der Nationalkaſie für Alters- und Invaliditätsverſiche

rung der Arbeiter in drei Jahren verjährt . Die Verjährungs

friſt beginnt mit dem Tage der leßten Einzahlung .

K. V. vom 2. Auguſt 1902. Genehmigung der end

gültigen Statuten für die Penſions- und Hilfskaſſen

der bei den Eiſenbahnen (Mittelmeer-, adriatiſche und ſiziliſche

Neße) beſchäftigten Arbeiter und Beamten.

9. Poſt, Telegraph und Telephon .

K. V. vom 10. Februar 1901. Beſtätigung eines neuen

Reglements über den oft dienſt.

K. V. vom 28. April 1901. Veränderung der Aus

führungsverordnung vom 16. Juni 1892 zum Geſeß über

Fernſprechweſen.

K. V. vom 26. Januar 1902. Beſtätigung des organi

ſchen Reglements über die Neuregelung der Poſt- und

Telegraphenverwaltung.

R. V. vom 20. November 1902 . Neuregelung der

Poſtanweiſung.

10. Eiſenbahnen .

Geſek vom 4. Dezember 1902, betreffend die Konzeſſion

zum Bau und Betrieb der ſekundären und Schmal

ſpurbahnen.
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11. Schiffahrt.

K. V. vom 9. Mai 1901. Beſtätigung der Ausführungs

verordnung zum Geſeße vom 2. April 1885 über Häfen,

Reeden und Leuchttürme.

Geſeß vom 16. Mai 1901. Die K. V. vom 16. No

vember 1900 , betreffend die Schiffsbau- und Schiff

fahrtsprämien , wird zum Geſek erhoben und das dies

bezügliche Geſeß vom 25. Juli 1896 verändert (vgl. dieſe

Zeitſchrift Bd. LI S. 186). Die Veränderungen laſſen die

Grundgedanken des Geſeßes von 1896 unberührt .

K. V. vom 26. Juli 1901, wodurch das neue Signal

buch für den Seeverkehr aller Nationen auch für die

italieniſche Kriegs: und Handelsflotte eingeführt wird.

K. V. vom 13. November 1902. Beſtätigung der Voll

zugsverordnung zum Geſeß vom 16. Mai 1901 ( ſiehe oben) .

12. Fiſcherei.

K. V. vom 10. Februar 1902. Zuſaß zum Reglement

vom 13. November 1882, betreffend die Seefiſcherei .

13. Münze , Maß und Gewicht.

K. V. vom 7. März 1901, betreffend den neuen Typus

der Gold , Silber-, Nickel- und Kupfermünzen.

Gefeß vom 7. Juli 1901 über Umprägung von

30 Millionen Kupfermünzen in einen gleichen Betrag von

Nickelmünzen.

K. V. vom 13. Februar 1902. Ermächtigung zur Prä

gung von Nickelmünzen zu 25 Centeſimi.

R. V. vom 20. November 1902. Ermächtigung zur

Umprägung der alten Kupfermünzen zu 10 Centeſimi in

folche von 1 und 2 Centeſimi.

Geſek vom 28. Dezember 1902. Beſtätigung des Zuſak

übereinkommens vom 15. November 1902 zwiſchen Stalien

und der Schweiz zum lateiniſchen Münzbunde vom 6. No

pember 1885 .

K. V. vom 12. Juni 1902. Beſtätigung des Reglements

für Herſtellung von Maßen, Gewichten und

Inſtrumenten zum Meſſen und Wiegen.
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14. Patent- und Urheberrecht , Fabrik- und

Handelsmarken.

K. V. vom 21. Februar 1901. Übereinkommen dom

27. November 1900 zwiſchen Stalien und Montenegro

zum Schuß des Urheberrechts an Schrift- und Kunſt

werken.

Geſeß vom 12. Dezember 1901. a) Zuſaßüberein

kommen vom 14. Dezember 1900 zur Pariſer internationalen

Vereinigung vom 20.März 1883, betreffend das induſtrielle

Eigentum ( ſiehe dieſe Zeitſchrift Bd. XXXI S. 337) .

b) Zuſaßübereinkommen vom 14. Dezember 1900 zum Madri

der Abkommen vom 13. April 1892 , betreffend die inter:

nationale Regiſtrierung der Fabrik- und Han

dels marken ( ſiehe dieſe Zeitſchrift Bd . XLII S. 116 ff .).

K. V. vom 28. Dezember 1902. Beſtätigung des Voll

zugsreglements zum vorigen Geſeße.

15. Handel mit Nahrungsmitteln.

R. V. vom 3. Februar 1901. Beſtätigung der Vollzugs

verordnung zum Geſeß, betreffend den Schuß der öffentlichen
Sanitätund Hygiene. Art . 107–128 dieſer Verordnung

handeln von der Øygiene der Getränke und der Nahrungs

mittel und geben beſondere Vorſchriften über deren Handel.

K. V. vom 3. März 1901. Veränderungen zum Geſek

vom 25. März 1900 über die Bekämpfung des Betrugs

im Weinhandel.

K. V. vom 16. Mai 1901. Das Inkrafttreten einiger

Beſtimmungen der Ausführungsverordnung vom 25. Novem :

ber 1900 zu dem Geſeße vom 25. März 1900 zur Bes

kämpfung des Betrugs im Weinhandel iſt bis zum

30. September 1901 hinausgeſchoben.

R. V. vom 15. Dezember 1901. Beſtätigung einer neuen

Ausführungsverordnung zum Geſeße vom 25.März 1900

über die Bekämpfung des Betrugs im Weinhandel.

16. Zölle , Steuern u. f . w .

K. V.vom 6. Juni 1901, enthaltend Beſtätigung einer

neuen Vollzugsverordnung zu den Geſeßen über 3 uder
fabrikationsſteuer.
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K. V. vom 23. März 1902. Reglement zur Ausführung

des vorigen Geſekes .

Gefeß vom 19. Juni 1902 über die direkten Steuern .

K. V. vom 29. Juni 1902 , wodurch infolge des

vorigen Geſekes die Geſeße über die direkten Steuern

einheitlich, als testo unico, zuſammengeſtellt werden.

K. V. vom 10. Juli 1902. Reglement zur Ausführung

der durch königl. Verordnung vom 29. Juni 1902 ver

ſchmolzenen Geſeße über die direkten Steuern.

K. V. vom 31. Juli 1902 , wodurch Art . 76 und 117

des vorigen Reglements verändert werden .

Geſeß vom 2. Juli 1902, betreffend die Zuckerſteuer.

R. V. vom 2. Juli 1902 , betreffend das Inkrafttreten

des vorigen Geſekes.

K. V. vom 25. September 1902, betreffend die Zucker

und Saccharinſteuer.

K. V. vom 12. und 29. Juni 1902 über Zollbeamte

und Zollwächter.

K. V. vom 2. Auguſt 1902 über die Neuregelung der

Zölle.

Geſeß vom 23. Januar 1902 über Finanzin aßregeln

(provvedimenti finanziari). Dieſem Geſeße ſind drei An

lagen beigefügt: Anlage A enthält Aufhebung der Binnen

zölle über Mehl und mehlartige Produkte und weitere

Reformen über Verbrauchſteiern. Durch Anlage B find

mehrere Änderungen im Gefeße vom 14. Juli 1891 über

Anfertigung und Verkauf von Schießpulver und anderen

Erploſivſtoffen vorgenommen. Anlage C bringt einige

Änderungen zu den geltenden Enregiſtrementgefeßen

herbei.

K. V. vom 2. März 1902, durch welche auf Grund des

Gefeßes vom 23. Januar 1902 ( ſiehe oben) ſämtliche Geſeße

über Schießpulver und andere Erploſivſtoffe ein

heitlich, als testo unico, zuſammengeſtellt werden.

K. V. vom 9. März 1902. Beſtätigung der Ausfüh

rungsverordnung zu den Gefeßen über Schießpulver

und andere Erploſivſtoffe.
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III .

La legge sul concordato preventivo e sulla

procedura dei piccoli fallimenti (Geſek über den

Zwangsvergleich zur Vorbeugung des Konkurſes und über

das Verfahren in kleinen Konkurſen). Vom 24. Mai 1903.

Geſebeskraft vom 14. Juni 1903.

(Gazetta ufficiale Nr. 126 vom 30. Mai 1903.)

In deutſcher Bearbeitung unter Benußung der

Überſeßung im deutſchen ħandelsarchiv von 1903

(ẽ. 1357 f .) ') .

Von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

Artikel 1 .

Solange der Konkurs noch nicht eröffnet iſt, kann jeder

Kaufmann bei demjenigen Gericht, in deſſen Bezirk fich ſeine

Hauptniederlaſſung befindet, die Zuſammenberufung ſeiner

Gläubiger beantragen , um einen Zwangsvergleich behufe

Abwendung des Konkurſes (un concordato preventivo) 2) in

Vorſchlag zu bringen.

Die geſekmäßig errichteten Handelsgeſellſchaften 3) (le

società commerciali) können bei dem Gericht, in deſſen Bezirk

die Geſellſchaft ihren Siß hat, einen Zwangsvergleich durch

die zur Vertretung berechtigten Perſonen (di coloro che
hanno la firma sociale) beantragen .

1

1

1

1) Die im Deutſchen Handelbarchiv, Zeitſchrift für Wandel und Ges

werbe , herausgegeben im Reichsamt des Innern (Berlin , Ernſt

SiegfriedMitiler & Sohn ). Jahrgang 1903 , NovembersHeft

S. 1357 ff ., veröffentlichte Überlegung eripies fich als nicht voll

ſtändig und erſchien nicht überal als ſachgemäß ; fie konnte deshalb

nicht ungeändert übernommen werden und iſt einer Ergänzung und

Umarbeitung unterzogen . - Soweit tunlich , iſt der Wortgebrauch

der Reichsgefeße verwertet.

2 ) Im weiteren iſt zur Vermeidung einer ſchwerfälligen Wortverbin:

dung nur „ Zwangsvergleich “ geſagt; eine Verwechjelung mit dem

Zwangsvergleich der SS 830 ff. codice di commercio erſcheint

aufgeſchloſſen.

3) Codice di commercio $$ 77, 219, 220, 239 .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV . 15

1



226 Recht&quellen .

Die Feſtſeßungen und Bedingungen des Vergleichsmüſſen

vor der Gläubigerverſammlung in der durch das Geſellſchafts

ſtatutoder durch das Geſeß für die vorzeitige Auflöſung der

Geſellſchaft beſtimmten Form genehmigt worden ſein .

Artikel 2 .

Der Antragſteller hat mit dem Geſuch einzureichen :

die von ihm zu führenden Handlungsbücher 4 ) und zwar

ordnungsmäßig geführt, mindeſtens das Tagebuch

(il giornale) und das Lagerbuch (l'inventario ), be:

treffend die leßtvergangenen drei Jahre , und falls

der Geſchäftsbetrieb noch nicht drei Jahre beſteht,

vom Beginn desſelben an ;

eine ins einzelne gehende Aufſtellung des Vermögens:

beſtandes mit angemeſſener Wertangabe (Aktivmaſſe);

ein Verzeichnis ſämtlicher Gläubiger, unter Angabe der

Namen , des Wohnortes und des Forderungsbetrages

( Paſſiomaſſe).

Geſellſchaften haben die Urkunden über ihre geſebliche

Errichtung beizufügen .

Artikel 3 .

Das Gericht hat nach Anhörung der Staatsanwaltſchaft

(il publico ministero ) und nach Beratung in der Katskammer

( camera di consiglio) den Antrag durch eine Verfügung,

gegen die Einſpruch oder eine Berufung nicht gegeben iſt,

abzulehnen :

1. wenn der Antragſteller nicht die im vorigen Artikel

bezeichneten Handlungsbücher und Urkunden ein

gereicht hat ;

2. wenn der Antragſteller wegen einer der in Artikel 816

Abſaß 2 des Handelsgeſeßbuchs vorgeſehenen 5) ſtraf

baren Handlungen verurteilt worden iſt, oder wenn

er die in einem früheren Zwangsvergleichsverfahren

übernommenen Verpflichtungen nicht erfüllt hat, oder

wenn er, nachdem der gerichtliche Konkurs eröffnet

worden war, nicht Kapital, Zinſen und Koſten aller

zum Konkurs angemeldeten Forderungen bezahlt, oder

4) Codice di commercio $8 21 ff.

5) Betrügeriſcher Banfrott ,Fälſchung, Diebſtahl, unrechtmäßige Ans

eignung, Unterſchlagung, Betrug , Veruntreuung bei Verwaltung

öffentlicher Gelder. Dr. Oskar Borchardt, Die geltenden

Handelsgefeße des Erdballe, Italien, Bd. III S. 205 ff.

1
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wenn er die von ihm beim Zwangsvergleich im

Konkurſe übernommenen Verpflichtungen nicht voll

ſtändig erfüllt hat ;

3. wenn er nicht zuverläſſige dingliche oder perſönliche

Sicherheitsleiſtungen dafür bietet, mindeſtens 40 v . $.

der nicht bevorrechtigten oder durch Sypothek oder

Pfand gedeckten Kapitalsforderungen (del capitale

dei crediti) zahlen zu können ;

4. wenn eine der in Artikel 855, Abſaß 2 des Handels

gejeßbuchs 6) vorgeſehenen Tatſachen vorliegt.

Falls der Antragſteller die Zahlungen für ſeine Ver

pflichtungen aus Handelsgeſchäften eingeſtellt hat, hat das

Gericht von Amts wegen den Konkurs zu eröffnen .

Artikel 4 .

Erkennt das Gericht den Antrag als ordnungsmäßig

und ſtatthaft, ſo hat es mittels Verfügung , gegen die eine

Beſchwerde nicht gegeben iſt, die Verſammlungder Gläubiger

vor einem beauftragten Richter zur Verhandlung über den be

antragten Zwangsvergleich anzuordnen .

Das Gericht hat ferner:

Ort, Tag und Stunde der Verſammlung, die nicht über

30 Tage vom Tage der Verfügung ab hinausgerückt

werden darf , ſowie die Friſt feſtzuſeßen , binnen

deren die Verfügung zu veröffentlichen und den

Gläubigern mitzuteilen iſt ;

einen Vertreter (un commissario) ?), der nicht zu den

Gläubigern gehören darf, mit dem Auftrage zu er

nennen, in der Zwiſchenzeit die Verwaltung der

Maſſe zu überwachen , deren Aktiva und Paſſiva zu

ermitteln, über die Führung des Schuldners Er

mittelungen anzuſtellenund darüber in der Gläubiger

verſammlung zu berichten ;

dem Antragſteller eine Friſt von längſtens fünf Tagen

zur Vervollſtändigung der Gläubigerliſte zu beſtim

6 ) Flucht, Kreditieren, Schließung der Warenlager, Verheimlichung

von Vermögensgegenſtänden , interſchlagung oder Berminderung

der Maſſe zum Schaden der Gläubiger. D. Borchardt a . a. D.

S. 349.

7) Die Bezeichnung „ Verwalter “ ( „curator “, codice di commercio

88 714 ff. erſchien nicht zuſtändig. Die farbloſe Bezeichnung

„ Vertreter “ erſchien der Bezeichnung „ Geſchäftsführer“ vorzuzieher

es iſt damit ſtets il commissario giudiziale des Art. 4 gemeint.
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men, falls dieſelbe infolge der Art der Forderungen

oder wegen der Beſchaffenheit und Ausdehnung des

Geſchäftsbetriebes bei Stellung des Vergleichs

antrages nicht vollſtändig vorgelegt werden konnte.

Auf Veranlaſſung des beauftragten Richters iſt unter

ſeiner und des Gerichtsſchreibers Unterſchrift unmittelbar

unter der legten Eintragung in den eingereichten Handels

büchern ein Vermerk über die Gerichtsverfügung zu ſeßen ;

alsdann ſind die Bücher dem Antragſteller zurüdzugeben .

Artikel 5 .

Die gerichtliche Verfügung iſt, nachdem der Betrag der

vorausſichtlich entſtehenden gerichtlichen Geſamtkoſten hinter

legt iſt, vom Gerichtsſchreiber durch Anſchlag an der äußeren

Gerichtstür und im Auszuge in dem für die geſeßlichen Bes

kanntmachungen beſtimmten Blatte zu veröffentlichen, ſowie

dem Hypothekenamt des Orts mitzuteilen. Alles dies inner

halb der in der Verfügung feſtgeſepten Friſt.

Iſt die Gläubigerliſte nicht vollſtändig oder erſcheint eine

weitere Veröffentlichung angezeigt, ſo hat das Gericht andere,

auch ausländiſche Zeitungen zu beſtimmen , in denen die Ver:

öffentlichung erfolgen ſoll.

Der Gerichtsſchreiber läßt jedem Gläubiger durch ein

geſchriebenen Brief oder Telegramm , entſprechend der Ent

fernung eine Mitteilung zugehen, welche Namendes Schuldners

und des gerichtlichen Vertreters, den Tag der Verfügung

betreffend Zuſammenberufung der Gläubiger, Ort, Tagund

Stunde der Verſammlung, ſowie die kurze Angabe der Haupt

vorſchläge des Schuldners enthält. Nachweis der Veröffent

lichungen und der Mitteilungen iſt zu den Akten zu bringen .

Artikel 6 .

Handelt es ſich um eine Geſellſchaft, die Schuldverſchrei

bungen ausgegeben hat , ſo hat die Verfügung oder ein

ſpäterer Erlaß die Art zu beſtimmen, wie die öffentliche Be

kanntmachung der Verſammlung zu erfolgen hat; in dieſer

Bekanntmachung iſt auf die Anforderungen des Artikels 28

hinzuweiſen .

Die Bekanntmachung muß in jedem Falle an der äußeren

Gerichtstür und in den Räumen der Börſen des Staates

ausgehängt, ſowie auszugsweiſe in der Gazetta ufficiale und

in den Blättern veröffentlicht werden , die an denjenigen

Orten, an welchen die Geſellſchaft ihren Siß hat oder Zweig



KeyBner : Italieniſches Gefeß über den Zwangsvergleich. 229

niederlaſſungen, Agenturen oder Vertretungen unterhält, für

die gerichtlichen Bekanntmachungen beſtimmt ſind.

Artikel 7 .

Vom Tage der Einreichung des Vergleichsantrages bis

zur Entſcheidung über die endgültige gerichtliche Beſtätigung

des Vergleichs darf kein Gläubiger aus älteren Rechtstiteln

bei Strafe der Nichtigkeit Handlungen der Zwangsvollſtreckung

vornehmen oder fortſeßen laſſen , irgendwelche Vorzugsrechte

auf das bewegliche Gut des Schuldners erwerben oder Hypo

theken eintragen laſſen .

Der Lauf der Verjährungs- und Ausſchlußfriſten (pre

scrizioni, perenzioni e decadenze), der durch die vorgedachten

Þandlungen unterbrochen wäre, gilt als unterbrochen.

Geldſchulden , welche kein Vorrecht haben , werden als

fällig betrachtet, es hört für dieſelben nur gegenüber den

anderen Gläubigern der Lauf der Zinſen auf.

Geſtundete direkte und indirekte Steuern genießen Vor

zugsrechte und unterliegen den Beſtimmungen des gegen

wärtigen Artikels nicht.

Artikel 8 .

Während des Zwangsvergleichsverfahrens behält der

Schuldner die Verwaltung ſeines Vermögens und beſorgt
alle gewöhnlichen Angelegenheiten ſeines Gewerbebetriebs und

ſeines Geſchäfts unter Überwachung des gerichtlichen Ver

treters und unter Leitung des beauftragten Richters.

Der beauftragte Richter und der gerichtliche Vertreter

können jederzeit Einſicht in die Handlungsbücher nehmen.

Artikel 9.

Alle während des Vergleichsverfahrens von dem Schuld

ner vorgenommenen Schenkungen , freigebigen Handlungen

und übernommenen Bürgſchaften ſind den Gläubigern gegen

über unwirkjam .

In gleicher Weiſe ſind den Gläubigern gegenüber un

wirkſam þandlungen , durch welche der Schuldner Darlehen,

auch gegen Wechſel, aufnimmt, ſich vergleicht, einem Schieds

ſpruch unterwirft , unbewegliches Eigentum veräußert oder

belaſtet und ohne Genehmigung des beauftragten Richters

Gegenſtändeverpfändet. Dieſe Genehmigung iſt nur in Fällen

dringender Notwendigkeit oder eines offenbaren Nußens zu

erteilen .

1
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Artikel 10 .

Handelt der Schuldner den Beſtimmungen der beiden

vorhergehenden Artikel zuwider oder ergibt fich, daß er Teile

des Vermögens beiſeite geſchafft oder verheimlicht, daß er

abſichtlich einen oder mehrere Gläubiger nicht angegeben

oder die Schuldenmaſſe nicht vollſtändig dargelegt, oder daß

er eine betrügeriſche Sandlung vorgenommen hat, ſo hat der

beauftragte Richter darüber in der Katskammer des Gerichts

hofe zu berichten, welche nach Feſtſtellung der Tatſachen den

gerichtlichen Konkurs zu eröffnen hat.

Artikel 11 .

Der gerichtliche Vertreter prüft (verifica) auf Grund

der Handlungsbücher, ſonſtiger Schriftſtücke des Schuldners,

ſowie anderweiter Nachrichten, welche erlangt werden können ,

das von dem Schuldner übergebene Gläubigerverzeichnis,

fügt die notwendigen Zuſäße und Abänderungen hinzu und

ſtellt den Betrag der Außenſtände und Schulden feſt.

Erforderlichenfalls forbert er von den Beteiligten die

nötigen Aufklärungen ein.

Alsdann fertigt er über die wirtſchaftliche Lage und die

Führung des Schuldners einen ausführlichen Bericht an und

legt ihn mindeſtes drei Tage vor dem Termin zur Verhand

lung über den Vergleich in der Gerichtsſchreiberei nieder.

Artikel 12 .

In der Gläubigerverſammlung führt der beauftragte

Richter den Vorſiß.

Jeder Gläubiger kann ſich durch einen hierzu Bevoll

mächtigten , deſſen Vollmacht formlos auf das Ladungs

ſchreiben oder Telegramm geſchrieben ſein kann , vertreten

laſſen.

Der Schuldner oder deſſen gefeßlicher Vertreter muß

perſönlich erſcheinen . Nur im Falle unabwendbarer, durch

den beauftragten Richter beſtätigter Behinderung kann er

ſich durch einen beſonderen Bevollmächtigten vertreten laſſen .

Nach Verleſung des Berichts des gerichtlichen Vertreters

hat der Schuldner ſeine beſtimmten und endgültigen Vor

ſchläge zu machen .

Wenn an dem feſtgeſeßten Tage die Verhandlungen

nicht zu Ende geführt werden können, ſo wird die Fortſeßung

auf den nächſten Werktag vertagt, ohne daß es einer be
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ſonderen Benachrichtigung der erſchienenen oder abweſenden

Gläubiger bedarf, und ſo weiter bis zum Abſchluß der Ver

handlungen.

Artikel 13 .

Jeder Gläubiger kann die Gründe anführen , aus denen

er eine Forderung für beſtreitbar, den Schuldner nicht für

würdig der Vergünſtigung oder deſſen Vorſchläge nicht für

annehmbar hält.

Der Schuldner iſt befugt, ſich dagegen zu äußern , und

hat alle Aufklärungen zu geben , welche von dem Richter

ſowie von den Gläubigern von ihm verlangt werden .

Hierüber iſt in dem Protokoll kurzer Vermerk unter

Angabe der vorgelegten, mit dem Protokoll zu verbindenden

Urkunden zu machen .

Artikel 14.

Der Vergleich muß von der Mehrheit der anweſenden

ſtimmberechtigten Gläubiger, welche mindeſtens drei Vierteil

der nicht bevorrechtigten oder durch Hypothek oder Pfand ge

ficherten Geſamtſumme der Forderungen umfaßt, genehmigt

werden .

Gläubiger , welche Hypotheken , Vorrechte oder Pfand

rechte an den Gütern des Schuldners haben , können unter

der Bedingung zur Bildung der Mehrheit beitragen, daß fie

auf Hypothef, Vorrecht oder Pfandrecht verzichten.

Der Verzicht kann ſich auch auf einen Teil der Forde

rung und der Nebenanſprüche beſchränken , ſofern der Ver

zicht beſtimmt angibt, wie weit er ſich auf das Kapital und

die Nebenforderungen beziehen ſoll, und mindeſtens ein

Dritteil der Geſamtforderung beträgt.

Die ohne jede Erklärung der Beſchränkung des Ver

zichtes erfolgte Abgabe der Stimme und Zuſtimmung zum

Vergleich, auf die ſich der nachfolgende Artikel 16 bezieht,

haben von Rechts wegen den Verzicht auf Hypothek , Vor

rechte und Pfandanſprüche für die geſamte Forderung zur

Folge.

Das Gericht hat die aus ſolchen Zuſtimmungs- oder

Beitrittserklärungen ſich etwa ergebende Vermehrung der

Vermögensmaſſe des Schuldners in dem Beſtätigungsurteil

rechneriſch zu berückſichtigen .

Die Wirkungen des gänzlichen oder teilweiſen Verzichtes

auf Vorrechte, Hypothek- oder Pfandrechte fallen fort, wenn
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der Zwangsvergleich nicht zu ſtande kommt oder ſpäter auf

gehoben wird.

Artikel 15 .

Bei Berechnung der im vorigen Artikel bezeichneten Mehr

heiten dürfen Forderungen des Ehegatten des Schuldners,

ſeiner Eltern und ſeiner Verwandten bis zum vierten Grade

einſchließlich nicht mitgezählt werden. In gleicher Weiſe ſind

diejenigen von der Abſtimmung ausgeſchloſſen , welche inner

halb des leßtenJahres vor dem Vergleichsantrage die Forde:

rung durch Zeſſion oder gerichtliche Überweiſung erworben

haben.

Forderungen, welche erſt nach der Verfügung betreffend

die Zuſammenberufung der Gläubiger abgetreten ſind , ge

währen nicht das Recht zur Abſtimmung über den Vergleich .

Artikel 16 .

Der beauftragte Richter läßt die Zuſtimmungserklärungen
in das Protokoll aufnehmen , welches von den Zuſtimmenden
unterſchrieben wird .

Bei Feſtſtellung der Mehrheit der Forderungen werden

auch die Zuſtimmungserklärungen mitberückſichtigt, welche

durch Telegramm , deſſen Abſender als ficher nachgewieſen

iſt (sia accertato il mittente), oder durch Schreiben an den

beauftragten Richter oder bei dem Gerichtsſchreiber innerhalb

20 Tagen nach Schluß des Protokolls über die Verſammlung

eingehen .

Dieſe Zuſtimmungserklärungen werden von dem Ge

richtsſchreiber nach Eingang unter dem Protokoli vermerkt

und dem leßteren beigefügt .

Artikel 17 .

Der Termin wegen Beſtätigungdes Vergleiches, welcher

längſtens auf 30 Tage hinausgerügt werden darf, iſt vor

Abſchluß des Protokolls von dem beauftragten Richter den

Beteiligten zu verkünden.

Artikel 18 .

Drei Tage vor der Verhandlung über die Beſtätigung

hat der gerichtliche Vertreter ſein mitBegründung verſehenes

Gutachten über die Zuläſſigkeit des Vergleichs auf der Ge

richtsſchreiberei niederzulegen.

In dem Verhandlungstermin erſtattet der beauftragte

Richter Bericht über die Sachlage. Der Schuldner und die
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Gläubiger ſind befugt , an dem Verfahren ſich zu beteiligen

(intervenire) :) .

Das Gericht kann nach vorheriger Benachrichtigung des

Schuldners und der Gläubiger , welche ſich beteiligt haben

( intervenuti), zur geeigneten Aufklärung der Sache den ge

richtlichen Vertreter vor die Ratskammer laden.

Artikel 19.

Das Gericht hat in dem Beſtätigungsurteil betreffend

die beſtrittenen Forderungen lediglich darüber zu befinden,

ob überhaupt , beziehentlich in welchem Betrage ſie in die

erforderlichen Mehrheiten einzurechnen ſind; eine endgültige

Entſcheidung über die Forderungen liegt hierin nicht.

Artikel 20.

Das Gericht hat den Vergleich zu beſtätigen , inſofern

es feſtſtellt, daß der Schuldner der Wohltat des Zwangs

vergleichs würdig iſt, daß troß der im vorigen Artikel be

zeichneten Einſprüche die erforderlichen Mehrheiten verbleiben,

daß die nicht unter 40 v.H. betragenden Vergleichsvorſchläge

geſezmäßige ſind und Sicherheit für die Durchführung (sicu

rezza di esecuzione) bieten.

In dieſem Beſtätigungsurteil ordnet das Gericht die

gerichtliche Hinterlegung des auf beſtrittene Forderungen ent

fallenden Betrages an .

Wird dagegen der Vergleich nicht beſtätigt, ſo eröffnet

das Gericht von Amts wegen den Konkurs .

Artikel 21 .

Sofern nicht im Vergleich oder durch ſpäteren vom Gericht

beſtätigten Beſchluß der obenbezeichneten Mehrheiten der

Gläubiger Gegenteiliges beſtimmt iſt, darf der Gläubiger vor

vollſtändiger Erfüllung der beim Vergleich übernommenen

Verpflichtungen weder ſein unbewegliches Eigentum veräußern

oder hypothekariſch belaſten, Gegenſtände verpfänden , noch

ſonſt über ſein Vermögen in anderer Weiſe verfügen, als es

die Art ſeines Gewerbe- oder Handelsbetriebs erfordert.

Jede Rechtshandlung, welche gegen dieſes Verbot ver

ſtößt, iſt den vor der Beſtätigung des Vergleichs vorhandenen

Gläubigern gegenüber unwirkſam ( inefficace ).

8 ) Codice di procedura del intervento in causa art . 201—205 .
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Artikel 22 .

Das Urteil, welches den Zwangsvergleich beſtätigt oder

verwirft, ſowie das Urteil, durch welches der Konkurs nach

den Beſtimmungen der Artikel 3, 10, 20 eröffnet wird , iſt

gemäß Artikel 912 HOB. bekannt zu machen ). Die Ent

ſcheidungen, durch welche der Konkurs eröffnet wird, ſind vor

läufig volſtredbar.

Artikel 23 .

Gegen alle in dem Verfahren über den Zwangsvergleich

ergangenen Gerichtsbeſchlüſſe kann der Schuldner und jeder

Gläubiger einſchließlich derer, welche bisher am Verfahren

ſich nicht beteiligt hatten , binnen 14 Tagen10) nach Veröffent

lichung des Gerichtsbeſchluſſes in dem für die gerichtlichen

Bekanntmachungen beſtimmten Blatte, Berufung (apello) ein

legen . Die Einlegung der Berufung iſt dem Schuldner,

dem gerichtlichen Vertreter, den Anwälten derjenigen Parteien,

welche ein der Abänderung des Urteils zuwiderlaufendes

Intereſſe haben, oder dieſen Parteien ſelbſt, ſofern ſie ohne

Anwalt erſchienen waren , mit der Aufforderung bekannt zu

machen, vor dem Gerichtshofe (Corte) in einem Termine zu

erſcheinen, der nicht über 14 Tage 10) hinaus und nicht unter

5 Tagen anzuſeßen iſt.

Artikel 24.

Sobald das Urteil über die Beſtätigung des Vergleichs

rechtskräftig geworden iſt, hört die Tätigkeit des gerichtlichen

Vertreters auf .

Die dem lekteren zuſtehende Vergütung wird von dem

beauftragten Richter feſtgeſeßt. Jede zuwiderlaufende Ab

machung iſt nichtig .

Auf die Entſcheidung des beauftragten Richters findet

die Beſtimmung des Artikels 377 des codice di procedura 11)

Anwendung.

1

9) Durch Anſchlag an der äußeren Gerichtstür, öffentlichen Aushang,

auszugsweiſe Bekanntmachung in den für gerichtliche Bekannt:

machungen beſtimmten Zeitungen. Dieſe Veröffentlichungen müſſen

in der möglichſt kurzen Friſt erfolgen , und zwar, wenn ſie an dem

Drte, wo das Gericht ſeinen Šiş hat , ausgeführt werden follen,

ſpäteſtens innerhalb drei Tagen vom Tage des Urteils, wenn ſie

anderswo ausgeführt werden ſollen , müffen fie innerhalb derſelben

Friſt dorthin abgefertigt werden. Für die pünktliche Innehaltung

dieſer Friſt hat der Richter Sorge zu tragen.

10) Quindici giorni.

11) Die Entſcheidung des beauftragten Richters iſt, wenn nicht inner:

i
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Artikel 25 .

Die Beſtätigung macht den Zwangsvergleich für alle

Gläubiger wirkſam .

Die Gläubiger behalten , auch wenn ſie dem Vergleich

freiwillig zugeſtimmt haben, die ihnen zuſtehenden Rechte gegen

Mitverpflichtete und Bürgen des Schuldners und gegen die

im Wege des Rückanſpruchs Verpflichteten 12) ; dieſe ſind indes

berechtigt, zur Geltendmachung ihrer Bemerkungen über den

Vergleich ſich am Verfahren zu beteiligen intervenire).

Die Gläubiger einer Geſellſchaft können die Zahlung

ihrer Reſtforderung von den unbeſchränkt haftenden Geſell

ſchaftern erſt nach der Beſtätigung des Vergleichs bean

ſpruchen.

Artikel 26 .

Die Beſißer von Schuldverſchreibungen (obbligazioni)

einer Handelsgeſelſchaft, die den Zwangsvergleich beantragt

hat, werden getrennt von den anderen Gläubigern zuſammen

berufen .

Die in Artikel 4 beſtimmte Friſt zur Anſeßung der

Gläubigerverſammlung kann bis zu 60 Tagen verlängert
werden .

Artikel 27 .

Der Vergleich kann für die Schuldverſchreibungen, mit

Rückſicht auf die Abmachungen bei der Ausgabe , beſondere

Bedingungen enthalten.

Artikel 28.

Die Beſißer der auf den Inhaber lautenden Schuld

verſchreibungen haben beim Erſcheinen in der Verſammlung

zunächſt ein Verzeichnis der ihnen gehörenden Schuldver

ſchreibungen vorzulegen , welches von der Gerichtsſchreiberei

oder von den durch Verfügung oder Erlaß gemäß Artikel 6

bezeichneten inländiſchen Emiſſionsinſtituten oder inländiſchen

oder ausländiſchen Kreditanſtalten ausgeſtellt iſt.

Aus dieſem Verzeichnis muß ſich ergeben , daß die Ge

richtsſchreiberei oder die erwähnten Anſtalten auf alle ver

zeichneten Schuldverſchreibungen die Bemerkung geſeßt haben,

daß dieſe mit Rückſicht auf ein Vergleichsverfahren geſperrt

halb drei Tagen nach Zuſtellung Einſpruch erhoben wird(Art. 123

codice di proced.), endgültig und vollſtrebar, Art . 377 .

12) Vgl. Reichstonkursordnung $ 193.
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ſind. Dieſe Bemerkung kann auch vermittels eines beſon

deren Stempels aufgedruckt werden .

Ein gleiches Verzeichnis haben auch die Beſißer der auf

den Namen lautenden Schuldverſchreibungen vorzulegen, wenn

fie dem Vergleich gemäß den Beſtimmungen des Artikels 16

zuſtimmen wollen .

Artikel 29 .

Zur Genehmigung des Vergleichsvorſchlages iſt die Zu

ſtimmung der Beſißer von Schuldverſchreibungen im Betrage

von mindeſtens zwei Dritteln der geſamten ausgegebenen und

noch nicht zur Tilgung gelangten Schuldverſchreibungen ers

forderlich .

Das Protokoll muß von den in der Verſammlung an

weſenden Genehmigenden unterſchrieben werden.

Mitberücſichtigt werden ferner diejenigen Genehmigungs

erklärungen , welche mittels Briefs nebſt dem im vorigen

Artikel erwähnten Verzeichnis binnen 20 Tagen oder, im Falle

des Artikels 26 A6 . 2, binnen 60 Tagen nach Schluß des

Protokolls über die Verſammlung eingehen .

Artikel 30.

Die nichtzuſtimmenden ſowie die zuſtimmenden Gläubiger

können während des Termins Vertreter einer jeden Gruppe

für das Verfahren über die Beſtätigung des Vergleichs er

nennen, deren Befugniſſe beſtimmen und einen gemeinſamen

Wohnſiß für alle Benachrichtigungen wählen .

Dieſe Beſchlüſſe werden bei einer jeden Gruppe von

der Mehrheit nach dem Forderungsbetrage gefaßt und müſſen,

um Wirkſamkeit zu haben , in das Protokoll aufgenommen
werden .

Artikel 31 .

Schuldverſchreibungen , die durch Ausloſung zu einem

höheren Betrage als dem Ausgabepreiſe rückzahlbar ſind,

werden in Höhe des Kapitalbetrags berückſichtigt, den man

erhält , wenn man den Geſamtbetrag der noch nicht aus:

geloſten Schuldverſchreibungen unter Berechnung eines Zinſes

zinſes von 5 d . H. auf den wirklichen Wert zurückführt.

Der Wert der einzelnen Schuldverſchreibung iſt der

Quotient , den man bei Teilung dieſes Kapitals durch die

Zahl der nicht getilgten Schuldverſchreibungen erhält. In

keinem Falle darf den Schuldverſchreibungen ein geringerer

Wert als der Emiſſionspreis beigelegt werden .

!
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Alle anderen Schuldverſchreibungen unterliegen den Be

ſtimmungen des Artifels 851 des Handelsgeſeßbuchs 13) .

Artikel 32 .

Xuf Antrag eines Gläubigers, der binnen Jahresfriſt

nach der Veröffentlichung des Urteils über die Beſtätigung

des Vergleiche bei Gericht geſtellt wird , kann das Gericht

den Vergleich aufheben und den gerichtlichen Konkurs über

das Vermögen des Schuldners eröffnen , wenn nachgewieſen

wird, daß lekterer die Schuldenmaſſe in betrüglicher Weiſe zu

hoch angegeben oder einen erheblichen Teil der Vermögens

maſſe verheimlicht hat.

Andere Rechtsmittel behufs Aufhebung des Vergleiche

ſind nach erfolgter gerichtlicher Beſtätigung nicht zuläſſig.

Artikel 33 .

In dem im vorigen Artikel erwähnten Falle werden die

an dem Betruge nicht beteiligten Bürgen von den beim Ver

gleich übernommenen Verpflichtungen befreit , die dabei be:

ſtellten Hypotheken und ſonſtigen Sicherheiten ſind erloſchen .

Jedoch können weder der Schuldner noch die Bürgen

dasjenige, was ſie in Ausführung des Vergleichs bereits ge

zahlt haben, zurückfordern . Die Gläubiger haben im gericht:

lichen Konkurſe ihre urſprünglichen Forderungen unter An

gabe der empfangenen Beträge anzumelden .

Wenn die Gläubiger keinen gleichmäßigen Teil des Ver

gleichsbetrages erhalten haben oder wenn neue Gläubiger

auftreten , ſo iſt bei der erſten Zahlung und Verteilung die

Ausgleichung herbeizuführen , falls es ſich nicht um ein ge

feßliches Vorrecht handelt .

In keinem Falle iſt die Rüdforderung der auf Grund

des vorhergegangenen Vergleichs eingezogenen Beträge zu

läſſig.

Artikel 34.

Ein Antrag auf Aufhebung des Vergleichs wegen Nicht

erfüllung iſt unzuläſſig.

13) „ Wenn die fallite Geſellſchaft Schuldverſchreibungen auf den In

haber ausgegeben hat, ſo werden die Befißer derſelben zur Paſſid:

maffe des Konkurſes im Verhältnis des Emiſſionswertes der

Obligationen zugelaſſen , nach Abzug deffen , was infolge der

Amortiſation oder der Rückzahlung auf das Rapital jeder Schuld:

beridreibung bezahlt worden iſt." Dr. Oskar Borchardt

a. a. D. (oben Anm . 5) S. 348.
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Jedoch kann jeder Gläubiger , wenn nach fruchtloſer

Zwangsvollſtreckung gegen die Bürgen und Erſchöpfung der

ſonſtigen beſtellten Sicherheiten der Vergleich nicht vollftändig

erfüllt iſt, die Konkurseröffnung über das Vermögen des

Schuldners , der ſeinen Verpflichtungen nicht nachgekommen

iſt, beantragen .

Wird der Konkurs eröffnet, ſo kommen die Beſtim

mungen der zwei legten Abfäße des vorhergehenden Artikels

zur Anwendung.

Artikel 35 .

Die Beſtimmungen der Artikel 864, 866 und 86714) des

Handelsgeſeßbuches, ſoweit ſie hier in Frage kommen, finden

auf den gerichtsſeitig beſtellten Vertreter und die Gläubiger

in dem Verfahren über den Zwangsvergleich Anwendung.

Verfahren in kleinen konkurſen.

Artikel 36.

Ein Kaufmann, deſſen handelsgeſchäftliche und bürger

lich -rechtliche ( civili) Schulden in ihrer Geſamtheit 5000 Lire

nicht überſteigen , kann bei dem Präſidenten des Gerichts,

in deſſen Bezirk er ſeine Handelsniederlaſſung hat , die Zu

ſammenberufung ſeiner Gläubiger beantragen.

Die Einreichung des Antrages hat die in Artikel 7 , 8

und 9 bezeichneten Wirkungen.

Der Präſident ernennt von Amts wegen einen gericht

lichen Vertreter (commissario giudiciale), welcher ſeine Tätig

keit unter Leitung des Amtsrichters (pretore) ausübt, in

deſſen Bezirk der Antragſteller ſein Handelsgeſchäft betreibt.

Die Verfügung des Präſidenten iſt ſofort vom Gerichts

ſchreiber dem Amtsrichter und dem gerichtlichen Vertreter

mitzuteilen .

Artikel 37 .

Der Amtsrichter beruft die Gläubiger und den gericht:

lichen Vertreter zu einer Verſammlung im Amtsgericht ein,

14 ) Die im Art. 864 feſtgefeßten Strafen gegen den Kontursverwalter

wegen Untreue und unterſchlagung greifen auch gegen gerichtliche

Vertreter Plaß ; Art. 866 Strafbeſtimmungen gegen die Gläubiger,

entſprechend g 243 Reichskonkursordnung, welche gegen Gewährung

von Vorteilen zu Gunſten des Schuldners geſtimmt haben . Im

Straſurteil iſt die Erſtattung der Leiſtungen und die Nichtigkeit

der bezüglichen Abmachungenauszuſprechen .
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welche in ſeiner Anweſenheit binnen 30 Tagen nach der Ver

fügung des Präſidenten abzuhalten iſt.

In der Verſammlung berichtet der gerichtliche Ver

treter über die wirtſchaftliche Lage und über die Führung des

Schuldners.

Dieſer macht ſeine Vergleichsvorſchläge ; wird gegen

dieſelben Widerſpruch erhoben , ſo ſucht der Amtsrichter zu

vermitteln . Gelingt ihm dies nicht, ſo entſcheidet er (risolve)

als wohlwollender Schiedsrichter ( quale arbitro amichevole

compositore).

Alle Beſchlüſſe der Gläubiger werden gefaßt nach Mehr

heit der Stimmen und der Forderungsbeträge gemäß Ár

tikel 14 unter Beobachtung der Beſtimmungen des Artikels 15 .

Die dem Amtsrichter oder dem gerichtlichen Vertreter

burch Telegramm , deſſen Abſender als ficher nachgewieſen

ift (del quale sia accertato il mittente), oder Brief zu

gehenden Zuſtimmungserklärungen ſind gültig und werden

bei Feſtſtellung der Mehrheit mitberückſichtigt.

Artikel 38.

Das Protokoll über die Verſammlung iſt nebſt einem

Bericht über die Urſachen und beſonderen Eigenſchaften des

wirtſchaftlichen Verfaliés des Schuldners von dem gericht:

lichen Vertreter an den Staatsanwalt zu überſenden .

Das Strafverfahren wegen Banfrotts darf nur wegen

betrügeriſchen Bankrotts eingeleitet werden .

Artikel 39 .

Das vom Gerichtsſchreiber aufgenommeneund gemäß
Artikel 912 des Handelsgeſeßbuchs 15) veröffentlichte Proto

foll iſt ſofort gegen den Schuldner , die Mitſchuldner und

Bürgen vollſtreckbar. Auf dieſen Vergleich findet der zweite

Abſaß des Artikels 25 Anwendung .

Im Falle die Vorſchläge des Schuldners nicht ange

nommen werden , wird die Flüſſigmachung und Verteilung

der Vermögensmaſſe von dem gerichtlichen Vertreter oder von

der durch die Mehrheiten der Gläubiger gewählten Perſon

nach Maßgabe der getroffenen näheren Beſtimmungen oder

in Ermangelung derſelben gemäß den Beſtimmungen über

den freiwilligen Verkauf des Eigentums der Minderjährigen

bewirkt.

Die Vergütung für den Vertreter ſekt der Amtsrichter

15) Vgl. oben Anm. 9 .
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feſt, und es finden dabei die Beſtimmungen des Artikels 24

Anwendung.

Werden die Vergleichsvorſchläge abgelehnt oder wird

der Vergleich innerhalb der in Artikel 32 bezeichneten Friſt

und aus den daſelbſt angeführten Gründen aufgehoben oder

erfolgt eine Verurteilung wegen eines der in Artikel 816

Abſaß 2 16) des Sandelsgeſeßbuchs vorgeſehenen Vergehen,

ſo gilt der Schuldner als bankrott .

Artikel 40 .

Ergibt ſich während des Verfahrens und vor der Ab

ſtimmung über den Vergleich, daß die Schuldenmaſſe 5000 Lire

überſteigt, ſo hat der Amtsrichter die Angelegenheit dem Ge

richt ( tribunale) vorzulegen .

Leşteres hat nach Anhörung des Schuldners vor der

Ratskammer gemäß den Artikeln 3 und 4 und 10 zu ver

fahren .

Artikel 41 .

Alle Verhandlungen und Urkunden dieſes Verfahrens

mit Ausnahme des Protokolls über den Vergleich ſind frei

von der Stempel- und Regiſtrierungsſteuer.

Allgemeine Beſtimmungen.

Artikel 42.

Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Geſeßes wer:

den die Beſtimmungen des Handelsgeſekbuchs über die ge

richtliche Zahlungsſtundung (moratoria) 17) aufgehoben , und

die Kaufleute, deren Geſamtſchulden 5000 Lire nicht über

ſteigen , unterliegen nicht mehr dem Konkursverfahren.

Wenn deſſenungeachtet die Konkurseröffnung über das

Vermögen eines Kaufmanns beantragt wird , der die Zu

ſammenberufung ſeiner Gläubiger im Sinne des Artikels 1

oder 36 nicht beantragt hat, ſo hat das Gericht, wenn ſich

die Schuldenmaſſe nicht als 5000 Lire überſteigend heraus

ſtellt, in Gemäßheit des Artikels 36 zu verfahren.

16) Betrügeriſcher Banfrott , Fälſchung, Diebſtahl, unanftändige Ans

eignung, Unterſchlagung, Betrug, Veruntreuungen bei Verwaltung

öffentlicher Gelder. D. Borchardt a. a . D. S.340 .

17) Codice di commercio $$ 819-829. Die in deutſchen Landes:

geſeßen über Zahlungsſtundungen enthaltenen Beſtimmungen. 3. B.

preußiſche Konkursordnung vom 9. Mai 1855, SS 429–433, find

durch § 4 des Einführungsgeſeßes zur Reichskonkursordnung vom

10. Februar 1877 aufgehoben .



Pitreich : Öſterreichiſche Handelsgeſetzgebung 1901 – 1903. 241

fft indes der Konkurs eröffnet und ergibt ſich ſpäter,

daß die Schuldenmaſſe 5000 Lire nicht überſteigt, ſo kann er

in jedem Zeitpunkte auf Antrag des Gemeinſchuldners, des
Ronkursverwalters oder eines Beteiligten wieder aufgehoben

werden .

Der Aufhebungsbeſchluß iſt in derſelben Weiſe wie die

Beſchlüſſe über die Konkurseröffnung zu veröffentlichen. Das

Gericht ernennt darin den gerichtlichen Vertreter und ordnet

an , daß demſelben alle bei der Gerichtsſchreiberei und dem

Konkursverwalter vorhandenen Schriftſtücke über den Ronkurs

ausgeliefert werden .

Der Aufhebungsbeſchluß iſt nicht anfechtbar.

Artikel 43.

Wer vor der Konkurseröffnung eine gerichtliche Zahlungs

ſtundung erlangt hatte, iſt befugt, das durch gegenwärtiges

Geſet geregelte Verfahren in Anſpruch zu nehmen , ſoweit

die Vorausſeßungen desſelben vorliegen und ſofern die Friſt

für die Zahlungsſtundung noch nicht abgelaufen iſt.

Auf Konkurſe, die bei Inkrafttreten des gegenwärtigen

Geſekes bereits beantragt oder eröffnet ſind und deren

Schuldenmaſſen 5000 Lire nicht überſteigen , finden die Be

ſtimmungen des Artikels 42 Abſaß 2 und 3 Anwendung.

In dieſen Ronkursfällen darf das Strafverfahren wegen

einfachen Bankrotts nicht weiter verfolgt werden , und die

Verurteilungen wegen dieſes Vergehens bleiben unvollſtreckt.

IV.

Die öfterreichiſche Handels- und Gewerbegeſekgebung

1901—1903).

Von

Herrn Dr. A. Bitreidh , k . k. Miniſterialrat in Wien..

Börſenrecht.

Miniſterial-Verordnung vom 3. April 1903 (ROBI.

Nr. 78) 2) enthält die Durchführungsbeſtimmungen zur Börſen

1 ) Frühere Überſichten in dieſer Zeitdrift Bd. XLIII S. 309 ff.,

Bd. XLVI S. 244 ff. R.

2) Die Beifügung der Nummern des Reichsgeſeßblattes (RGBI.)

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV.
16
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novelle vom 4. Fänner 1903 (RGBI. Nr. 10) ) . Die an

den landwirtſchaftlichen Börſen in Geltung ſtehenden Uſancen

werden, ſoweit ſie den Terminhandel in Getreide und Mühlen

fabrikaten regeln, durch 82 mit dem Eintritte der Wirkſam

keit des Gefeßes ( 10. April 1903) , in allen übrigen Punkten

durch § 3 mit dem Endtermine 31. Dezember 1903 außer

Kraft geſeßt ( dieſer Endtermin wurde mit Min.Verordn. vom

28. Dezember 1903, ROBI. Nr . 270 auf den 31. März 1904

hinausgeſchoben ). Ferner wird in den $$ 4–6 ein Verbot

von Termingeſchäften ftatuiert. Dieſe Vorſchriften lauten :

$ 4. Auf Grund des § 12 des Gefeßes vom 4. Jänner

1903, ROBI. Nr. 10 , werden , vom 10. April 1903 ange:

fangen , Geſchäfte in Getreide oder Mühlenfabrikaten ver

boten, bei welchen die in § 2 bezeichneten Beſtimmungen für

den Terminhandel in Getreide oder Mühlenfabrikaten zu

Grunde gelegt werden, mögen dieſe Geſchäfte an einer Börſe

oder außerhalb einer ſolchen abgeſchloſſen werden.

§ 5. Gemäß § 4 ſind daher verboten Geſchäfte der in

den Beſtimmungen für den Terminhandel in Getreide oder

Mühlenfabrikaten (82) bezeichneten Art,

1. wenn beim Abſchluſſe vereinbart wurde , daß dieſe

Geſchäfte mit Anwendung des für ſie in den Beſtimmungen

feſtgeſeßten Kündigungs- und Liquidationsverfahrens abge

wickelt oder reguliert werden ſollen ; oder

2. wenn ohne vorausgegangene Vereinbarung tatſächlich

die Abwicklung oder Regulierung mit Anwendung des für

dieſe Geſchäfte in den Beſtimmungen feſtgeſtellten Kündigungs

und Liquidationsverfahrens erfolgt.

Die Anwendung des Verbots wird dadurch nicht aus

geſchloſſen , daß für die Vermittlung der Kündigung und

Liquidation oder Regulierung an Stelle der Mitwirkung des

Börſenſekretariats eine andere Einrichtung getroffen wird .

$ 6. Geſchäfte, welche im Sinne der SS 4 und 5 ver

boten ſind, ziehen die in dem Gefeße vom 4. Jänner 1903,

ROBI. Nr. 10, vorgeſehenen zivil- und ſtrafrechtlichen Folgen

nach ſich.

entſpricht der in der öſterreichiſchen juriſtiſchen Terminologie

üblichen Gefeßeßzitierung.

1) Siehe den Wortlaut der Novelle in BD. LIII S. 161 diefer

Zeitſchrift. Dazu „ Dieöſterreichiſche Börſennovelle“ von Dr.jur.

Bruno Mayer in Wien (in dieſer Zeitſchrift BD. LIV
6. 148 f ). R.



Pitreich : Öſterreichiſche Handelégefeßgebung 1901–1903. 243

Min .Verordn . vom 3. April 1903 (ROBI. Nr . 79)

regelt die Berufung von Mitgliedern in die Leitung der

landwirtſchaftlichen Börſen durch die Regierung .

Min .Verordn. vom 3. April 1903 (ROBI. Nr. 80) er

läßt Übergangsbeſtimmungen für die landwirtſchaftlichen

Börſen und ſtatuiert Ausnahinen für die Trieſter Handels

börſe .

Eiſenbahnrecht.

Das Zuſaßübereinkommen vom Orte Paris , 16. Juni
1898 , zum internationalen Übereinkommen über den Eiſen

bahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890 wird in Nr. 142

des ROBI. 1901 kundgemacht . Im Zuſammenhange damit

verfügt die Min .Verordn . vom 24. September 1901 (RGBI.

Nr. 143) die Abänderung und Ergänzung einiger Beſtim

mungen des mit Verordn . vom 10. Dezember 1892, RGBI.

Nr. 207 , eingeführten Betriebsreglements für die Eiſen

bahnen der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder.

Weitere Abänderungen (S 20, Beförderung von kranken Per

fonen, und Anlage B) enthält Min. Verordn. vom 17. Februar

1903 (RGBI. Nr. 29) .

Vereinbarung erleichternder Vorſchriften vom 25. Fe

bruar 1902 für den wechſelſeitigen Verkehr zwiſchen den

Eiſenbahnen Öſterreichs und Ungarng einerſeits und Deutſch

lands andererſeits rückſichtlich der nach dem internationalen

Übereinkommen über den Eiſenbahnfrachtverkehr ausgeſchloſſe

nen oder bedingungsweiſe zugelaſſenen Gegenſtände (Kund

machung des Eiſenbahnminiſteriums vom 15. Mai 1902,

ROBI. Nr . 97) .

Sonderabkommen vom 12. April 1902 zwiſchen der

öſterreichiſchen und der deutſchen Regierung für den deutſch

öſterreichiſchen Verkehr über die ausſchließliche Anwendung der

deutſchen Eiſenbahnverkehrsordnung oder des für die öſter

reichiſchen Eiſenbahnen geltenden Betriebsreglements beim

Durchgangsverkehr zwiſchen deutſchen Stationen über öſter:

reichiſche Linien oder zwiſchen öſterreichiſchen Stationen über

deutſche Linien (Kundmachung des Eiſenbahnminiſt. vom
15. Mai 1902, ROBI. Nr. 98) .

Geſeß vom 12. Juli 1902 (RGBI. Nr. 147) dehnt das

Geſek vom 5. März 1869, RGBI. Nr. 27 , über die Haft

pflicht der mit Dampfkraft betriebenen Eiſenbahnen auf alle

mit Anwendung einer elementaren Kraft betriebenen Eiſen

bahnen aus .
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Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften.

Gefeß vom 10. Juni 1903 (RGBI. Nr. 133), betreffend

die Reviſion der Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften,

ſtatuiert die obligatoriſche Reviſion durch einen Verbands

reviſor, wenn die Genoſſenſchaft aber einem zur Reviſion

autoriſierten Verbande nicht angehört, durch einen vom Han

delegerichte beſtellten Reviſor . Durchführungsvorſchrift hierzu

vom 24. Juni 1903 (ROBI. Nr. 134).

Gewerbe- und Arbeiterſchußgefeßgebung.

Geſeß vom 25. Februar 1902 (ROBI. Nr. 49) , be

treffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung

(8 59 und 60 des Geſ . vom 15. März 1883, ROBI. Nr. 39).

Nach der bisherigen Faſſung des § 59 war das Aufſuchen

von Warenbeſtellungen im Ümberreiſen durch die Gewerbe

inhaber ſelbſt oder ihre Sandlungsreiſenden nur beſchränkt

durch dasVerbot, hierbei Waren zum Verkauf mitzunehmen.

Außer auf Märkten durften lediglich Muſter mitgeführt wer

den. Nach der neuen Faſſung tritt hierzu noch die weitere

Beſchränkung, daß BeſteŪungen nur aufgeſucht werden dürfen

bei Kaufleuten , Fabrikanten, Gewerbetreibenden , überhaupt

bei ſolchen Perſonen , in deren Geſchäftsbetriebe Waren der

angebotenen Art Verwendung finden . Bei anderen Perſonen

Beſtellungen aufzuſuchen iſt nur in einzelnen Fällen über

ausdrückliche, ſchriftliche, auf beſtimmte Waren lautende, an

den Gewerbeinhaber gerichtete Aufforderung geſtattet, bin

ſichtlich Kolonial- , Spezerei- und Materialwaren ſogar un

bedingt verboten. Für beſtimmte Waren und Bezirke kann

ausnahmsweiſe das Aufſuchen von Beſtellungen ohne die er :

wähnte Aufforderung im Verordnungswege geſtattet werden .

Handlungsreiſende bedürfen zurAusübung ihres Berufs

einer amtlichen Legitimation.

Handelsagenten , die nicht im Dienſte eines Gewerbe

treibenden ſtehen , haben, wie ſchon bisher, ihren ſelbſtändigen
Geſchäftsbetrieb (als Gewerbe) anzumelden . Nach dem neuen

8 59 c dürfen ſie in geſchäftliche Verbindung nur mit Per

ſonen treten , in deren Geſchäftsbetrieb Waren der ange

botenen Art Verwendung finden , und Muſter oder Waren

für eigene Rechnung überhaupt nicht verkaufen . Überdies

dürfen reiſende Agenten keine eigenen Warenlager oder Maga

zine halten.

Durch die neue Faſſung des § 60 wird das Feilbieten
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im Umherziehen von Ort zu Drt und das Anbieten von

Waren von Haus zu Haus, das ſchon bisher mit gewiſſen

Ausnahmen nur den mit Haufierbefugnis verſehenen Per

fonen geſtattet war , noch weiter dahin beſchränkt, daß aus

ſanitären und marktpolizeilichen Gründen in einzelnen Ge

meinden ein derartiges Feilbieten auch für ausgenommene

Artikel unterſagt werden kann, und daß ausnahmsweiſe be

günſtigte Gewerbetreibende zum Feilbieten ihrer Erzeugniſſe

von Haus zu Haus einer amtlichen Legitimation bedürfen.

Die Verwendung von Kindern unter vierzehn Jahren zu

ſolchen Feilbietungen iſt nach § 60 b unbedingt verboten, jene

von weiblichen Perſonen unter achtzehn Jahren kann einge

ſchränkt oder unterſagt werden .

Min. Verordn . vom 4. September 1902 (RGBI. Nr. 179)

bezeichnet die Waren , für welche Beſtellungen bei Privaten

ohne Aufforderung aufgeſucht werden können , regelt die

Legitimationen der Handlungsreiſenden und erläßt die ſon

ſtigen Durchführungsbeſtimmungen zu dem vorſtehenden Ge

ſeße. An Stelle dieſer Verordnung iſt ſodann jene vom

27. Dezember 1902 (RGBI. Nr. 242) getreten.

Min.Verordn. vom 24. Juli 1903 (ROBI. Nr. 164)

ergänzt die Liſte der Waren, hinſichtlich welcher das Details

reiſen geſtattet iſt.

Min . Verordn . vom 7. März 1902 (RGBI. Nr. 53) reiht

den Betrieb von Telegraphenagenturen (Telegraphenbüreaus,

Telegraphenforreſpondenzbüreaus) unter die konzeſſionierten

Gewerbe ein.

Min . Verordn . vom 10. Mai 1903 (ROBI. Nr. 115)

ergänzt die Min .Verordn . vom 24. April 1885 , ROBI.

Nr. 49, betreffend das Pfandleihergewerbe , hinſichtlich der

Führung des Pfandleihbuchs und der Verlängerung des Pfand

vertrags.

Min .Verordn . vom 5. Juni 1901 (RGBI. Nr. 65)

ſchreibt ein neues Formular für die nach § 29 des Arbeiter

Unfallverſicherungsgeſeßes vom 28. Dezember 1887, ROBI.

1888 Nr. 1, zu erſtattenden Unfallsanzeigen vor.

Geſeß vom 27. Juni 1901 (ROBI. Nr. 81) ändert be:

züglich der beim Rohlenbergbau in der Grube beſchäftigten

Arbeiter das Gefeß vom 21. Juni 1884 , ROBI. Nr. 115,

über die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und

Frauensperſonen , dann über die tägliche Arbeitsdauer und
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die Sonntagsruhe beim Bergbau ab ($ 3 beſchränkt die täg

liche Schichtdauer auf neun Stunden ).

Gefeß vom 28. Juli 1902 (ROBI. Nr. 156) regelt das

Arbeitsverhältnis der bei Regiebauten von Eiſenbahnunter

nehmungen und in den Hilfsanſtalten derſelben verwendeten

Arbeiter ( einſchließlich der Lehrlinge in Eiſenbahnwerkſtätten ).

Durchführungsverordnung hierzu vom 2. Februar 1903

(RGBI. Nr. 28 ).

Geſeß vom 22. Juli 1902 (ROBI. Nr. 155) dehnt die

Vorſchriften der Gewerbeordnung für Hilfsarbeiter in fabrik

mäßig betriebenen Unternehmungen (Geſ . vom 8. März 1885,

ROBI. Nr. 22 , § 88a , 96 a , 96 b betreffend obligatoriſche

Arbeitsordnung, tägliche Arbeitsdauer, Verwendung von

Frauensperſonen und jugendlichen Hilfsarbeitern) auf Eiſen

bahnbauunternehmungen und andere von wem immer be

triebene Bauunternehmungen aus , welche mehr als zwanzig

Arbeiter bei einer Bauführung beſchäftigen .

Handelskammern.

Geſeß vom 30. Juni 1901 (ROBI. Nr. 103) ändert

das Gefeß vom 29. Juni 1868 , ROBI. Nr. 85 , in ſeinen

Beſtimmungen betreffend die Feſtſeßung des für die Wahl

berechtigung erforderlichen Erwerbſteuerbetrags ab.

Handelsregiſter.

Min.Verordn . vom 10. Dezember 1901 (Verordn.BI .

des t. k. Juſtizminiſteriums Nr. 40) gibt befannt die Heraus

gabe eines „Zentralblattes für die Eintragungen in das

Handelsregiſter“ durch das Handelsminiſterium und ſchreibt

Formularien für die einheitliche Faſſung der von den Handels

gerichten bekanntzumachenden Eintragungen vor .

Min Verordn . vom 16. April 1902 (Nr. 18 desſelben

Verordnungsblattes) verfügt, daß in jedem Falle der Ein

tragung einer Geſellſchaftsfirma oder einer die Vertretungs

befugnis betreffenden Ünderung bekanntzumachen iſt, don

welchem der Geſellſchafter und auf welche Art die Firma ge

zeichnet wird .

See- und Binnenſchiffahrt.

Min. Verordn . vom 1. März 1901 (ROBI. Nr. 18)

regelt das Verhalten der öſterr. Seehandelsſchiffe und Fachten

gegenüber öſterr. Kriegsſchiffen und Befeſtigungswerken (in

Abänderung der Verordnung vom 10. November 1885) .
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Min. Verordn . vom 16. Dezember 1901 (ROBI. Nr. 215)

regelt die Erlangung von Schifferpatenten zur Führung eines

Segel- oder Dampfichiffes, eines Motorſchiffes oder eines zu

gewerbsmäßiger Beförderung von Perſonen dienenden Motor

bootes auf dem Bodenſee .

Min. Verordn . dom 1. März 1902 (ROBI. Nr. 45) ent

hält die Vorſchriften über den Nachweis der Befähigung zur

Erlangung der ſeemänniſchen Rangseigenſchaften in der

Handelsmarine. Die Rangseigenſchaften, zu deren Erlangung

eine Befähigung nachzuweiſen iſt, ſind: a ) Kadett, b) Schiffer

der kleinen Küſtenfahrt, c) Schiffer der großen Küſtenfahrt,

d) Steuermann (Leutnant) , e) Schiffer der weiten Fahrt

(Kapitän), f) Bootsmann.

Kaiſerl . Verordnung vom 26. Dezember 1903 (ROBI.

Nr. 267) erſtreckt die Geltungsdauer des Geſeßes vom

27. Dezember 1893, RGBI. Nr. 189, über die Unterſtüßung

der Handelsmarine, und der kaiſerl. Verordn. vom 27. De

zember 1900, RGBl. Nr. 229, über die Steuerbefreiung der

Seehandelsſchiffe, bis 31. Dezember 1904.

.

Wechſelrecht.

Geſeß vom 9. März 1903 (RGBI. Nr. 60) ermächtigt

den Juſtizminiſter im Verordnungswege für beſtimmte Ver

waltungsbezirke die Tageszeiten feſtzuſeßen , zu welchen Wechſel

proteſte mit Rechtswirkſamkeit erhoben werden können. Min.

Verordn. vom 16. März 1903 (RGBI. Nr. 63) beſtimmt die

Tageszeiten in Wien für Wechſelproteſte mangels Zahlung

(am Zahlungstage von 2–6 úhr, an den beiden folgenden

Werktagen von 9-6 Uhr) .

Poſtweſen.

DasWeltpoſtvereinsübereinkommen vom OrteWaſhington,

15. Juni 1897 wird in Nr. 137 des ROBI. 1901 kund

gemacht.

Min .Verordn. vom 10. Juni 1902 (ROBI. Nr. 124)

erläßt auf Grund des § 24 des Poſtgeſ. vom 5. November

1837 neue Beſtimmungen über die Abgabe der Poſtſendungen.

Das Poſt- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 55 enthält

die für den internen Dienſt erlaſſenen Durchführungsbeſtim

mungen hierzu und im Anhange II die Inſtruktion für die

Zuſtellung gerichtlicher Erledigungen der Parteien .
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Min.Verordn . vom 15. April 1902 (ROBI. Nr 74)

regelt die Zuſtellung gerichtlicher Geſchäftsſtücke in Strafſachen

durch die Poſt.

Poſtübereinkommen vom 15. Februar 1903 zwiſchen den

Poſtverwaltungen von Öſterreich und Rumänien auf Grund

des Art. 21 des Weltpoſtvertrages ( Poft- und Telegraphen

verordnungsblatt Nr. 29) .

Min .Verordn . vom 4. März 1903 ( Poſt- und Tele

graphenverordnungsblatt Nr. 26) führt verſuchsweiſe im in

ländiſchen Verkehre auf Verlangen des Abſenders eines Poſts

auftrages deſſen Benachrichtigung von der Nichteinlöſung der

Poſtauftragsdokumente ein .

Min .Verordn. vom 21. März 1903 (ROBI. Nr. 70)

geſtattet die Frankierung von Briefen , Korreſpondenzkarten ,

Adreßſchleifen , ſowie von Karten , die zur Verſendung als

Druckſachen beſtimmt ſind, durch unmittelbaren Aufdruck von

Poſtwertzeichen.

Min .Verordn . pom 26. November 1903 ( Poſt- und

Telegraphenverordnungsblatt Nr. 127) ermächtigt die Poſt:

ämter zum Umtauſch unbrauchbar gewordener Poſtwert

zeichen.

Min .Verordn. vom 1. Mai 1903 (RGBI. Nr. 106) ge

ftattet den Erlag von zivilgerichtlichen Bardepoſiten und

Waiſenkaſſengeldern im Anweiſungs-(Scheck- und Clearing-)

Verkehre der Poſtſparkaſſe und Min.Verordn . pom 4. Sep :

tember 1903 (RGBl . Nr. 188) die Benußung dieſes Ver

kehres bei Zahlungen der Staatszentralkaſſe und der Länder:

kaſſen an Parteien und bei der Zahlung von Dienſtbezügen

an Staatsangeſtellte.

Konſularweſen .

Geſeß vom 22. Jänner 1902 (RGBI. Nr. 40) regelt

das Konſulargebührenweſen. Hierzu Durchführungsvorſchrift

vom 17. März 1902 (RGBI. Nr. 68) .

Min .Verordn . vom 15. Mai 1902 (ROBI. Nr . 101 )

regelt das Verfahren in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten

vor den Konſulargerichten.

Im allgemeinen wird das im Inlande bis 1898 in

Geltung geſtandene protokollariſche ſogenannte Summarver

fahren beibehalten , jedoch freie Beweiswürdigung und für

Rechtsſtreitigkeiten , die den Wert von 1000 Kronen über

ſteigen, relativer Anwaltszwang ( falls am Orte des Prozeß
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gerichtes wenigſtens zwei zur Vertretung vor Gericht berech

tigte Rechtsfreunde ihren Siß haben) eingeführt.

Min .Verordn. vom 31. Dezember 1902 (RGBI. 1903

Nr. 5) weiſt dem neuerrichteten Konſulate in Tientſin die

volle Gerichtsbarkeit zu, wie ſie die Konſulate im osmaniſchen

Reiche beſißen, und beifügt, daß nach denſelben Rechtsnormen,

wie dort, die Konſulargerichtsbarkeitin Tientſin und Shanghai

auszuüben iſt.

Gebühren, Steuern und Zölle.

Min .Verordn. vom 16. März 1901 (RGBI. Nr. 28)

gibt als Grundlage für die Bemeſſung der Effektenumſaß

(Börſen-)Steuer an Stelle des mit Verordnung vom 27. DE

tober 1899 kundgemachten Verzeichniſſes ein neues Verzeichnis

der maßgebenden Geſchäftsbedingungen über den einfachen

Schluß der an den inländiſchen Börſen notierten Effekten be

kannt . Min.Verordn . vom 11. Februar 1902 (ROBI. Nr. 46)

und vom 15. Mai 1903 (RGBl. Nr. 116) erneuert das Ver

zeichnis abermals.

Geſeß vom 19. Juli 1902 (ROBI. Nr. 153) betrifft die

Einführung einer Fahrkartenſteuer vom Perſonentransporte

auf Eiſenbahnen . Durchführungsverordnung hierzu vom

27. September 1902 (RGBI. Nr. 195) .

Min . Verordn . vom 20. Juli 1903 (ROBI. Nr. 168)

ändert die $$ 1-5 des durch Verordnung vom 12. Mai

1892, RGBI. Nr. 78 , vorgezeichneten Verfahrens zur Ent:

ſcheidung von Streitfällen zwiſchen Parteien und Zollämtern

hinſichtlich Bemeſſung der Zollgebühren.

Münzweſen, Valutaregulierung.

Verlängerung des Termins zur Einlöſung der präklu

dierten Silberſcheidemünzen zu 20 , 10 , 5 Kreuzer öſterr.

Währ. (Min. Verordn . vom 9. Februar 1901, ROBI. Nr . 11

und vom 28. Jänner 1902, ROBI. Nr. 23) und der Kupfer

icheidemünzen zu 1 und 12 Kreuzer öſterr. Währ. (Min.Verordn .

vom 18. Juni 1901, ROBI. Nr. 72) .

Einziehung der Staatsnoten zu 5 und 50 Gulden öſterr.

Währ. (Min.Verordn . vom 10. Auguſt 1901, RGBI. Nr. 123),

der Banknoten zu 10 Gulden (Min. Erlaß vom 2. September

1901 , ROBI. Nr. 136) , zu 100 Gulden (Min .Erlaß vom

4. Oktober 1902, RGBl. Nr. 193 ), zu 1000 Gulden öſterr.

Währ. (Min.Erlaß vom 11. Dezember1902, RGBl. Nr. 232) .
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Ausgabe von Banknoten zu 10 Kronen (Min . Verordn .

vom 10. Auguſt 1901, ROBI. Nr. 123), 50 Kronen (Min.

Erlaß vom 16. Mai 1902 , ROBI. Nr. 103) , 100 Kronen

(Min .Erlaß vom 4. Oktober 1902 , ROBI. Nr. 193 ),

1000 Kronen (Min .Erlaß vom 11. Dezember 1902, ROBI.

Nr. 232) .

Verkehrsbeſchränkungen.

Geſeß vom 25. Oktober 1901 (RGBI. 1902 Nr. 26),

betreffend den Verkehr mit Butter, Käſe , Butterſchmalz,

Schweineſchmalz und deren Erſaßmitteln (Margarinegeſeb ).

Hierzu Durchführungsverordnung vom 1. Februar 1902

(RGBI. Nr. 27) , ferner Min.Verordn. dom 5. Juni 1902

(RGBI. Nr. 119) über die behördliche Regiſtrierung der

für Gefäße größeren Umfanges vorgeſchriebenen Plomben.

Min .Verordn . vom 23. Jänner 1901 (ROBI. Nr. 12)

regelt den Verkehr mit Mineralölen .

Min. Verordn . vom 14. November 1901 (ROBI. Nr. 184)

erläßt Vorſchriften über die Herſtellung und Verwendung von

Calcium - Carbid und Acetylen, ſowie den Verkehr mit dieſen

Stoffen .

Min .Verordn. vom 26. März 1902 (ROBI. Nr. 66)

erläßt Vorſchriften über den Verkehr mit konzentrierter

Eſſigſäure.

Geſeß vom 14. April 1903 (ROBI. Nr. 85), betreffend

den Schuß des Zeichens und Namens des roten Kreuzes.

Verträge.

Staatsvertrag vom 30. Dezember 1899 zwiſchen der

Öſterreichiſch -ungariſchen Monarchie und dem Deutſchen Reiche,

betreffend den gegenſeitigen Schuß von Werken der Literatur,

der Kunſt und der Photographie (kundgemacht im RGBI.

1901 unter Nr. 50) .

Internationales Sanitätsübereinkommen vom 19. März

1897 (kundgemacht im ROBI. 1901 unter Nr. 13) .

Gefeß vom 26. Mai 1902 (RGBI. Nr. 108) ermächtigt

die Regierung zu proviſoriſcher Regelung der Handels- und

Verkehrsbeziehungen , ſowie der Konſularverhältniſſe mit
Meriko . Mit Rundmachung vomvom 4. September 1902

(ROBI. Nr. 177) wird der Einfuhr aus Meriko die zou

behandlung auf dem Fuße der meiſtbegünſtigten Nation und

mit Min .Verordn. vom 18. Juli 1903 (RGBI. Nr. 157)
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den merikaniſchen Konſularfunktionären die gleiche Behand

lung mit den Konſularfunktionären der meiſtbegünſtigten

Nation eingeräumt.

V.

Überſicht über die franzöfiſche Handelsrechtsliteratura)

1900–1902.

Von

Herrn Dr. Léon Lyon -Caen , Attaché au parquet de la

Cour de Cassation in Paris,

und

Herrn Dr. Siegfried Goldſchmidt, Gerichtsaſſeſſor in Berlin.

Zeit:

-

I
I
I

I. – Lehrs und Handbücher des Handelsrechte.

ichriften . – Gefeßbücher und Rommentare.
II. Handel im allgemeinen. Kaufleute.

III. Vandelégeſellſchaften.

IV. Hardelsverträge.

V. Bants und Börſenwejen .

VI. Wechſelrecht.

VII. Seerecht.

VIII . Konkursrecht.

IX. Handelégerichte.

X. Verſicherungsrecht.

XI . Batentrecht.

XII . Geſchichte.

-

-

G

I. Lehr- und Handbücher. Zeitſchriften. Gefeßbücher

und Kommentare.

a) Lehr- und Handbücher.

1. Lyon - Caen et Renault. Traité de droit

commercial. Bd. I-VIII . Paris, Pichon.

Dieſes Buch bleibt durchaus das beſte und vollſtändigſte

Geſamtwerk über franzöſiſches und vergleichendes Handelsrecht.

-

1 ) In vorliegender Literaturüberſicht ſind diejenigen Werke , die fich

mit Nationalökonomie und Gewerberecht befaſſen, abſichtlich beiſeite
gelaſſen worden . Da die innerhalb dreier Jahre herausgegebenen



252 Recht&quellen .

Die neueſten Auflagen haben die legten Veränderungen

der Gefeßgebung und der Rechtſprechung berückſichtigt.

Während der drei Jahre 1900–1902 find erſchienen :

Bd . II (1900, 3. Aufl.) enthält die Handelsgeſellſchaften .

Bd . IV (1901, 3. Aufl.) behandelt Wechſelrecht, Bank

und Börſengeſchäfte.

BO. V (1901 ) und VI (1902, 3. Aufl .) behandeln das

geſamte Seerecht.

(Siehe eine eingehende Beſprechung des Werkes von

Dr. Reyßner in dieſer Zeitſchrift BD. LIII S. 294.)

2. Von denſelben Autoren ſei hier erwähnt das Ma

nuel de droit commercial , in einem Band,

6. Aufl. 1901. Paris , Pichon.

(Eine 7. Auflage ſteht jeßt — 1903 — in Vorbereitung

und wird Anfang 1904 erſcheinen .)

3. Thaller , Professeur à la Faculté de Droit de

l'Université de Paris. Traité élémentaire

de droit commercial. 2. Aufl. 1900. Paris,

A. Rouſſeau.

(Eine 3. Auflage iſt jeßt 1903 im Druce.)

Dieſes Werk iſt in den Kreiſen der Praktiker weniger

verbreitet wie das vorige, zeichnet ſich aber durch die Schärfe

der juriſtiſchen Auffaſſung und die oft etwas gewagte Ori

ginalität aus . Verfaſſer verfolgt mit ſeinem Buche nicht den

Zweck eines kommentars und feßt ſich ſogar über die Er

gebniſſe der Rechtſprechung hinweg. Das Werk ſchließt

das Seerecht vollſtändig aus , befaßt fich dagegen mit Ver

ficherungs-,Patent- und Muſterſchußrecht.

Thaller bereitet ein ausführliches Lehrbuch in 10 oder

12 Bänden vor, welches von 1903 an erſcheinen ſoll.

b) Allgemeine Lehren . Zivilrecht.

1. Aubry et Rau. Cours de droit civil fran

çais . 5. Aufl., neu bearbeitet von Rau und Fal

cimaigne, Conseillers à la Cour de Cassation .

Paris, Marchal & Billard .

Das berühmte Werk, das ſich an Zachariäs Zivilrecht

anlehnt , war etwas veraltet . Die beiden gelehrten Heraus

-

. .Werke zu berücfichtigen waren , hat ſich die Überſicht, um einen

zu großen Umfang der Beſprechung zu vermeiden, nur mit den

Hauptwerfen in kurzen Anzeigen befaßt. – Die in Zeitſchriften

erſchienenen Abhandlungen fonnten nur ſelten bedacht werden.
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geber hatten den glücklichen Gedanken, es zu erneuern , ohne

es jedoch im Inhalt oder in der Form zu verändern. Es

wird bloß in kurzer Faſſung, meiſt durch Anmerkungen, auf

den jüngſten Stand der Geſeßgebung, Rechtſprechung und

Theorie hingewieſen . - Die zwei erſten Bände ſind in1897,

der dritte in 1900 , der vierte in 1902 erſchienen. Sechs
Bände werden noch erſcheinen.

2. Beudant. Cours de droit civil français .

Herausgegeben von ſeinem Sohn, Profeſſor an der

Üniverſität Grenoble . Paris, Rouſſeau.

Bis jeßt find erſt fünf Bände erſchienen : Einleitung,

zwei Bände über Perſonenrecht (1896, 1897), zwei Bände

über Bürgſchaft, Pfand- und Hypothekenrecht (1900, 1902) .

3. Planiol , Professeur à l'Université de Paris.

Traité élémentaire de droit civil. Paris,

Pichon.

Das Werk erledigt in drei Bänden das geſamte Ge

biet des franzöſiſchen Zivilrechts. Es gibt einen guten und

umfaſſenden Überblick über die Rechtſprechung; auch enthält

das Werk über die Hauptmaterien erſchöpfende Literatur

angaben.

Bd. I (1901, 2. Aufl.): Allgemeiner Teil, Perſonen

und Sachenrecht, ſowie das Familienrecht mit Ausnahme des

Eherechts.

Bd. II (1902 , 2. Aufl.): Beweisregeln und Beweis

mittel, Obligationenrecht, Verträge, Pfand- und Hypotheken

recht. Die im Code nicht behandelten , erſt vom Gewohn

heitsrecht geſchaffenen und von den Lehrbüchern des Zivil

rechts gewöhnlich vernachläſſigten Inſtitute , wie das Recht

der Inhaberpapiere, der Lagerſcheine, das Verſicherungsrecht

u . ſ . w . , werden hier in gewandter und wohlgeordneter Dar

ſtellung berückſichtigt.

Bd. III ( 1. Aufl., 1903) : Ehe- und Erbrecht.

c) Zeitſchriften.

Als wichtigſte, neue oder ſchon vorher beſtehende, aber

immer ſehr verbreitete Zeitſchriften, die ſich entweder aus

ſchließlich mit Handelsrecht befaſſen oder dasſelbe neben

anderen Materien berückſichtigen, ſeien hier erwähnt:

1. Revue critique de législation et de juris

prudence , herausgegeben von Aucoc , Lyon
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។

Caen , Accarias. 1900--1902, 49.-51 . Jahr

gang. Neue Folge Bd. XXIX – XXXI. Paris,--

Pichon.

Enthält bedeutende Abhandlungen über die zivil- und

handelsrechtliche Theorie und Rechtsanwendung.

2. Annales du droit commercial et indu

striel , français, étranger et international.

Herausgeber Profeſſor Thaller. 1900–1902,

14. - 16 . Jahrgang. Paris, Rouſſeau.

3. Journal des faillites et des liquidations

judiciaires françaises et étrangères, heraus

gegeben von H. Defert. 1900–1902, BS. XIX

bisXXI. Paris, Rouſſeau ,

befaßt ſich mit der geſamten konkursrechtlichen Jurisprudenz.

4. Journal des Sociétés civiles et commer

ciales , herausgegeben von Houpin , Ledru,

Worms. 1900–1902, Bd. XXI - XXIII. Paris,

Laroſe .

5. Revue des Sociétés , herausgegeben von Va:

vaſſeur. 1900–1902, Bd . XVIII — XX. Paris,

Marchal & Billard.

6. Revue critique des sociétés et du droit

commercial, herausgegeben von R. Barbier.

1. Jahrgang, 1902. Paris, Rouſſeau ,

neue Monatsſchrift für Handelsrechtslehre und Recht

ſprechung. Der erſte bisher erſchienene Band enthält zwei

intereſſante Abhandlungen , die eine über die Verpfändung

der Handelsgeſchäfte, die andere über das Recht der Über:

nehmer der ſogenannten „ actions d'apports “, an den General

verſammlungen teilzunehmen.

7. Revue internationale du droit maritime,

begründet und herausgegeben von Autran. 1900

bis 1902, 16.-18. Jahrgang. Paris , Chevalier

Marescq.

8. Journal du droit international privé,

begründet und herausgegeben von Clunet. 1900

bis 1902, BD. XXVII – XXIX . Paris, Marchal &

Billard .

9. Bulletin pratique de droit international

privé. Neue Monatsſchrift unter der Leitung

។
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von Marc Réville. 1902, 1. Jahrgang. Paris,

Eitel.

10. Bulletin de la Société de Législation

comparée,

Organ der wohlbekannten Geſellſchaft für vergleichende

Rechtswiſſenſchaft, enthaltend die Vorträge der Mitglieder

und die Verhandlungen der Plenarſißungen. Aus den drei

Bänden (1906–1901, Bd.XXIX – XXXI) ſind zu erwähnen :

eingehende Erörterungen über den Schuß der Beſißer von

Schuldverſchreibungen nach fremden und franzöſiſchem Recht

(1901) und über das Handelsregiſter in Deutſchland und

in der Schweiz ( 1902) .

11. Bulletin de la Société des Études Légis

latives . 1902, 1. Jahrgang. Paris , Rouſſeau.

Die „ Geſellſchaft für legislative Studien“, Ende 1901

begründet, iſt jeßt im dritten Jahre ihrer wiſſenſchaftlichen

Tätigkeit. Sie zählt zu ihren Mitgliedern eine große Zahl

von Profeſſoren , Richtern und Anwälten aus der Provinz

wie aus Paris . Ihre Hauptaufgabe iſt es , in denjenigen

Punkten , die allgemein als reformbedürftig anerkannt werden ,

eine Änderung unſeres Privatrechts herbeizuführen. Die

aktuellen Fragen werden zuerſt in Kommiſſionen vorgeprüft,

dann in Plenarſizung erörtert . Die Verhandlungen und

Referate findet man in dem ſehr beachtenswerten Bulletin .

Im erſten Band iſt als das Handelsrecht betreffend zu er

wähnen die ſehr eingehende Studie über die Frage, welche

Rechte der Ehefrau an den Erträgniſſen ihrer Arbeit oder

ihres Erwerbsgeſchäfts bei der hoffentlich bald eintretenden

Änderung unſeres Gefeßes zuzuſprechen ſind.

12. Bulletin de la Chambre de Commerce

de Paris. 1900-1902, 7.-9. Jahrgang .

d) Gefeßbücher und Kommentare.

1. Code de commerce annoté pon Darras

und Cohendy . Paris, Laroſe.

Der erſte Band (1901) enthält die SS 1–189 des

franzöſiſchen Handelsgeſekbuches, d . h . die wichtigſten Mate

rien des bandelsrechts , mit Ausnahme des Konkurs- und

des Seerechts und der Drganiſation der Handelsgerichte,

womit ſich die folgenden Bände (1903, 1904 ) befaſſen .

Was am Werk zu rühmen iſt, iſt die Sorgfältigkeit, womit
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die leitenden Gedanken, welche die Rechtſprechung beherrſchen,

auseinandergeſeßt und zu einer einheitlichen Geſamtlehre ver

arbeitet werden . Alle Fragen , die ſich an die einzelnen

Paragraphen anknüpfen, werden aufgeworfen und durch Ver

weiſung auf die betreffenden Entſcheidungen beantwortet.

Jeder Paragraph iſt von einem Sachregiſter begleitet.

2. Code de Commerce allemand , überſeßt und

annotiert durch P. Viatte. Paris 1901, Pedone.

Im allgemeinen richtige Überſeßung mit etwas abge

kürzten Noten .

Eine Überſeßung hat auch Carpentier gegeben . Paris

1901, Chevalier-Marescq.

Wir erwähnen hier , weil das Werk das allgemeine

Handelsrecht berührt :

Congrès international du commerce et de

l'industrie. Paris 1901, Hugonis. (623 S.)

Ausführlicher Bericht des Kongreſſes, der in Paris im

Jahre 1900 bei Gelegenheit der Weltausſtellung ſtattfand.

Im Werke ſind hervorzuheben die Erörterungen über die

verlorenen oder geſtohlenen Inhaberpapiere , über die Frei

häfen , ſowie über die Schaffung einheitlicher Regeln für die

Gründung und Organiſation der Aktiengeſellſchaften .

I

II . Þandel im allgemeinen. — Kaufleute.

1. L. Duchange. Des actes de commerce

par relation. — (Die ſogenannten akzeſſoriſchen

Handelsgeſchäfte.) Paris 1900, Rouſſeau . (395 S.)

Verfaſſer zeigt die Entwickelungsſtufen , welche das ſo

genannte Syſtem der Handelsnebengeſchäfte ( Théorie de
l'accessoire) in Theorie und Praris durchgemacht hat . Nach

dieſem Syſtem ſollen alle vom Raufmann abgeſchloſſenen

Rechtsgeſchäfte ſchon aus dem Grunde , weil ſie zu ſeinem

Handelsbetrieb in Beziehung ſtehen , Handelsgeſchäfte ſein.

Die Theorie hat ſich nach und nach geklärt und erſt heut

zutage hat die franzöſiſche Jurisprudenz aus ihr ſämtliche

Konſequenzen gezogen, indemſie dieſelbe ſogar auf die Quaſi

delikte und Delikte ausgedehnt hat .

2. Haas. Des effets à l'égard du mari des

actes de la femme commerçante. (Die

Wirkungen der Rechtsgeſchäfte der Handelsfrau dem
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Eheinanne gegenüber.) Paris 1900 , Rouſſeau.

(172 S.) ) .

Nachdem der Verfaſſer den geſchichtlichen Urſprung

des § 226 des franzöſiſchen bürgerl. Geſekbuchs und § 5 des

Handelsgeſeßbuchs, nach denen der Mann durch die Handels

geſchäfte der Ehefrau verpflichtet wird , die verſchiedenen

Auslegungen dieſer Vorſchriften gezeigt hat , ſtudiert er

die praktiſche Anwendung derſelben , d . h . ihre Wir

kungen , ſei es dem Mann gegenüber unter den gemeinſchaft

lichen Güterſtänden oder bei Ausſchluß der Gütergemeinſchaft,

ſei es der Frau oder einem Dritten gegenüber . Zum

Schluß ſchlägt er die legislativen Veränderungen vor, welche

dieſe Materie erfordert .

3. E. Thibault. De la responsabilité en

matière de renseignements commerciaux.

(Über die Verantwortlichkeit für Auskünfte im

Handelsverkehr.) Paris 1900, Rouſſeau. (261 S.)

Nachdem Verfaſſer eine Definition der kaufmänniſchen

Auskunfterteilung aufgeſtellt und die Hauptorgane der

ſelben in ihrer Organiſation und Tätigkeit (Agenturen,

Banken , Intereſſenvereine) geſchildert hat, unterſucht er in

hervorragender Weiſe :

1. die zivil- und ſtrafrechtliche Verantwortlichkeit des

Auskunfterteilers ſowohl gegen den Auskunftſuchenden als

gegen denjenigen, über den die Auskunft erteilt wird ;

2. wie weit ſich die Verantwortlichkeit des Auskunft

erteilers ausdehnt ;

3. welche Gerichte für derartige Prozeſſe zuſtändig und

welche Beweismittel zuläſſig ſind 2 ).

4. Maurice Mayer. Le secret des affaires

commerciales. — ( Das kaufmänniſche Geſchäfts

geheimnis .) Paris 1900, Rouſſeau. (284 S.)

Daß in einem Vandelsgeſchäfte die Geſchäftsbücher und

Geſchäftsbriefe vor den unbefugten Nachforſchungen Dritter

geheim gehalten werden müſſen , iſt ein Prinzip, welches für

die Aufrechterhaltung des kaufmänniſchen Kredits unbedingt

erforderlich iſt. Verfaſſer zeigt mit methodiſcher Genauigkeit

1 ) Siehe unten V, 7, S. 265.

2 ) Zu vergleichen die deutſchen Abhandlungen von E. Sutro und

Reichsgerichtsrat Brückner, beſprochen in dieſer Zeitſchrift

Bd. LIV S. 602. R.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 17



258 Rechtequellen .

die verſchiedenen Ausnahmen, dievon dieſem Prinzip gemacht

ſind, indem er folgende Punkte behandelt:

1. das Geſchäftsgeheimnis dem Staate gegenüber

(Steuerbehörde , Zivil-, Kriminal- und Handelsgericht);

2. gewiſſen einzelnen Berechtigten gegenüber,

d . h . Perſonen gegenüber , welchen auf ein Handelsgeſchäft

ein Einwirkungsrecht zuſteht (Aufſichtsrat, Direktoren ), oder

welchen an demſelben , ſei es durch Geſeß, ſei es durch Ver

trag, gewiſſe Befugniſſe zugeſprochen ſind;

3. den Dritten gegenüber, d. h. denjenigen , die

keinen Anteil am Vermögen oder an der Führung des Ge

ſchäfts haben .

Beachtenswert iſt der Teil des Werkes, in welchem der

Gegenſaß zwiſchen der „ Vorlegung" (communication) und

der „ Einſichtnahme“ ( représentation) der Handelsbücher in

origineller Weiſe hervorgehoben wird .

5. Gombeaux. La notion juridique du fonds
de commerce. (Die juriſtiſche Natur des

Handelsgeſchäfts.) Paris 1901, Rouſſeau. (322 S.)

Indem der Autor eine reichliche Quellenangabe und

einen hiſtoriſchen Überblick von hohem Intereſſe gibt, legt

er die verſchiedenen über die juriſtiſche Natur des Handels

geſchäfts in Frankreich wie im Ausland verbreiteten Theorien

dar : die Theorie der juriſtiſchen Perſon , die Theorie des

Zwedvermögens, die Theorie der Universitas juris.

III . Handelsgeſellſchaften .

1. Vavasseur. Sociétés , syndicats , asso

ciations devant la justice. - (Geſellſchaften ,

Intereſſenverbände, Vereine in juriſtiſcher Betrach

tung .) Paris 1900, Fontemoing. (2 Bde . )

Verfaſſer gibt uns eine ſehr lebendige Schilderung der

Geſchichte dieſer drei verſchiedenen Arten von Vereinigungen

vom Jahre 1883–1899 und befaßt fich beſonders mit Ver

waltungs- und Liquidationsfragen . Man findet alle für dieſe

Materie bemerkenswerten Entſcheidungen, begleitet von ſcharf

ſinnigen juriſtiſchen und nationalökonomiſchen Erwägungen.

2. Congrès des Sociétés par actions. Paris

1900, Rouſſeau (590 S.)

Stenographiſche Berichte der Sißungen des zu Paris

im Jahre 1900 bei Gelegenheit der Weltausſtellung unter
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为

Vorſiß von Profeſſor Lyon - Caen abgehaltenen Kongreſſes,

unter Beifügung einiger Referate . Ale aktuellen, die Aktien

geſellſchaften betreffenden Fragen werden erörtert. Erwähnens

wert ſind folgende Verhandlungen : Ausgabe von Vorzugs

aktien , Rechtsfähigkeit fremder Geſellſchaften in Frank

reich, Unter welchen Umſtänden gilt eine Geſellſchaft als

ausländiſche oder inländiſche ? Vorübergehende Ünver

äußerlichkeit der ſogenannten „ actions d'apports“ u . . w . ).

3. R. Rousseau. Des sociétés commerciales

françaises et étrangères. Paris 1902,

Rouſſeau. (2 Bde.)

Dies iſt weniger ein wiſſenſchaftliches Lehrbuch, das die

Grundprinzipien erforſchen und ſich auf Streitfragen einlaſſen

will, als ein Werk , welches für die Praktiker beſtimmt iſt

und ihnen ſogar durch die kurze und ſichere Beantwortung

zweifelhafter Rechtsfragen große Dienſte leiſten kann .

4. Mazas. Les parts de fondateur. Lyon

1901, Legendre. (146 S.)

Verfaſſer prüft zunächſt die in Frankreich ſehr beſtrittene

juriſtiſche Natur der ſogenannten „parts de fonda

teur " ( Gewinnanteile der Gründer ; ſind dieſelben Aktien

oder bilden fie bloße Forderungen ?); unterſucht dann

ihre Gefeßmäßigkeit , und fragt ſich endlich , welche

Rechte dieſelben ihren Inhabern gewähren (Recht, an den

Generalverſammlungen teilzunehmen , in die Geſellſchafts

urkunden Einſicht zu nehmen) .

5. Brandeis . De la protection des obliga

taires dans les sociétés commerciales.

(Über den Schuß der Inhaber von Schuldverſchrei

bungen in den Handelsgeſellſchaften .) Paris 1900,

Laroſe. (288 S.

6. Fraissaingea , Profeſſor der Rechte an der

Univerſität Toulouſe. Les pouvoirs des assem

blées générales extraordinaires des so

ciétés anonymes. Erſchienen in der Sammlung

für Geſeßgebung der Akademie von Toulouſe, 1901

und 1902, Bd. L. S. 92–148.

Verfaſſer geht von der Richtigkeit der neueren Recht

ſprechung aus, welche die das Geſellſchaftsſtatut ändernden

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift BD . LI S. 292 . R. L.
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Beſchlüſſe der Generalverſammlung ſelbſt dann als gültig

anerkennt, wenn das Statut hierüber keine ausdrückliche Bes

ſtimmung enthält. Seiner Anſicht nach müſſen die bereits

durch die Rechtspraxis gewonnenen Ergebniſſe dazu führen ,

der Generalverſammlung noch weitergehende Befugniſſe zu:

zubilligen . Unter anderem billigt er eine Entſcheidung des

Appellhofs zu Orleans vom 9. Januar 1901, welche die Gas

geſellſchaft dieſer Stadt für berechtigt erklärt, ihren Geſchäfts

betrieb auch auf die Einführung der Elektrizität auszudehnen,

indem ſie darin keine Veränderung des Gegenſtands des

Geſellſchaftsunternehmens erblidt. – Im zweiten Teil ſeiner

Studie beſchäftigt ſich der Autor mit der Befugnis der

Generalverſammlung , die Dauer der Geſellſchaft zu ver

längern .

Mit ähnlichem Gegenſtand befaßt fich:

7. Appleton. Du droit pour les assemblées

générales extraordinaires dans les so

ciétés par actions de modifier les sta

tuts . Paris 1902, Rouſſeau.

Verfaſſerzeigtund bedauert die Uneinigkeit in Theorie

und Praxis hinſichtlich der wichtigen Frage , ob und inwie

fern die außerordentliche Generalverſammlung die Statuten

verändern dürfe. Er kritiſiert die franzöſiſche Rechtſprechung..

Nach ihm muß jede nicht verbotene Veränderung zugelaſſen

werden. In trefflicher Darſtellung (S. 70 ff.) zieht er eine

Parallele zwiſchen einer Geſellſchaft des öffentlichen Rechts

und der Aktiengeſellſchaft und folgert daraus die Notwendig

keit für die eine wie für die andere, eine Fiktion aufzuſtellen ,

nach der ein von dem Willen der einzelnen Mitglieder un

abhängiger Geſamtwille geſchaffen werden ſoll, welcher ſich

in dem Mehrheitsbeſchluß der Anweſenden ausdrückt. Dieſer

in der Generalverſammlung verkörperte Kollektivwille kann

und muß diejenigen Beſchlüſſe faſſen, welche für den Fort

beſtand der Geſellſchaft notwendig ſind.

IV. Handelsgeſchäfte.

1. G. Gallard. L'hypothèque mobilière sur

les fonds de commerce. (Die Mobiliar

hypothek an Handelsgeſchäften . ) Paris 1902 , Al

bany.

Das Geſeß vom 1. März 1898 hat die ſchon früher

gebräuchliche Verpfändung der Handelsgeſchäfte gefeßlich
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ſanktioniert und die Führung eines öffentlichen Regiſters bei

dem Handelsgericht angeordnet, woſelbſt dieſelbe eingetragen

werden muß . Auf dieſe Weiſe hat das Geſeß eine Mobiliar

hypothek, ein im franzöſiſchen Recht bisher unbekanntes In

ſtitut, geſchaffen. Jedoch hat es , wie der Verfaſſer dies

vortrefflich beweiſt, zu ſchlechten Ergebniſſen geführt. Ohne

von den Lücken des Geſeßes zu reden , welches weder von

den Formen , noch von der Dauer der Eintragung oder von

Löſchungsbedingungen ſpricht, welches ſich nicht genauer dar

über ausdrückt, ob die Waren mitverpfändet ſind oder nicht,

hat man beobachtet, daß es gewiſſe Handelskreiſe, be

ſonders bei Weinhändlern, zu wenig wünſchenswerten Zwecken

benußt haben .

Aus vorliegendem Werke iſt zu erſehen, daß dieſes Gefeß,

dunkel und unvollſtändig in ſeiner Ausführung, ſelbſt in

ſeinem Prinzip angegriffen wird , und zwar in zweifacher

Richtung. Zunächſt proteſtieren die Handelskreiſe gegen die

geſamte Verpfändung eines Geſchäfts, ohne daß der Schuld

ner ſeines Beſißes entſegt wird ; lekterer führt alſo ſeinen

Betrieb fort und behält, zum Schaben der Dritten , die mit

ihm in Geſchäftsverbindung treten , den äußeren Anſchein

einer in Wirklichkeit nicht mehr vorhandenen Zahlungsfähig

keit . Dann dient die Verpfändung des Handelsgeſchäfts

auch dazu, das Geſeß zu umgehen, indem ſie es ermöglicht,

das Vorzugsrecht des Verkäufers, welches $ 550 des franzöſ.

Handelsgeſeßbuchs im Falle des Konkurſes abgeſchafft hat,

wieder einzuführen. Heute bedingt fich der Verkäufer bei

faſt jedem Verkaufe eines Handelsgeſchäfts, um ſein Privi

legium zu verſtärken , eine Verpfändung aus, wodurch er in

die Lage kommt , im Falle des Konkurſes des Käufers ſich

vorzugsweiſe zu befriedigen ; hierdurch wird der betreffende

Artikel illuſoriſch gemacht.

Alle dieſe Punkte werden vom Autor eingehend erörtert,

mit Verweiſung auf die ſchwankende Rechtſprechung vor wie

nach dem Geſeße von 1898 und auf die legislativen Ver

änderungsvorſchläge.

Dieſelbe Materie behandelt :

2. Ruffelet. Le nantissement des fonds

de commerce . Paris 1902, Rouſſeau.

Das Werk enthält weniger eine Kritik des Gefeßes als

eine Auseinanderſeßung und Auslegung desſelben . Verfaſſer

fragt ſich, wie man die Einzelheiten der Veröffentlichung des
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Pfandes einrichten könnte und ob es nicht möglich wäre,

zwiſchen den unkörperlichen Beſtandteilen des Geſchäfts

(Rundſchaft, Recht aus dem Mietvertrag u . f. w .) , deren

Verpfändung durch Eintragung erreicht werden könnte, und den

körperlichen , die dem Zivilrecht folgen würden ( § 2176

franzöſ . Bürgerl . Gelegbuch ), zu unterſcheiden.

3. Montier, Paris 1900, Rouſſeau, und Magnin,

in den Annales de droit commercial (13. Jahrg .

S. 384 u. f . w . ),

beſchäftigen ſich mit demſelben Stoff.

4. Fochier. L'exploitation des chemins de

fer par l'État en Allemagne. ( Der ſtaat

liche Eiſenbahnbetrieb in Deutſchland.) Paris 1901,

Laroſe. (204 S.)

Dieſe Studie, die in reichem Maße an Ort und Stelle

geſammelte Belege enthält , beſchäftigt ſich zunächſt, in der

Einleitung, mit der Geſchichte der deutſchen Eiſenbahnen

vor und nach 1870 und mit der Verſtaatlichung derſelben

in Preußen. Alsdann wird die Organiſation der Eiſen

bahnverwaltung behandelt (Rapitel II) und werden die

für das Eiſenbahnweſen maßgebenden techniſchen Fragen

(Kapitel III , IV, V, das Material, das Beamtenperſonal,

die Unglücksfälle, Perſonen- und Warentransport), ſowie die

finanziellen Fragen (Kapitel VI) beſprochen . Verfaſſer

macht auf den Erfolg aufmerkſam , den der Staatsbetrieb in

Deutſchland gehabt hat , deſſen Verurteilung ſeitens einer

Reihe von Autoren in Frankreich ſo vorſchnell erfolgt iſt.

V. Bank-, Börſen- und Münzweſen. Wertpapiere.

1. Paul Loubet. La Banque de France et

l'Escompte. (Die Banque de France und

die Wechſeldiskontierung.) Paris 1900, Rouſſeau .

(274 S.)

Verfaſſer zeigt den Plaß, den die Wechſeldiskontierung

unter den zahlreichen Geſchäften der Banque de France ein

nimmt. Er ſucht den Grund und die Sanktionierung der

Regel, wonach dieſelbe bloß die mit drei Unterſchriften ver

ſehenen Wechſelpapiere in ihr Portefeuille aufnehmen darf.

Grund und Zweck des Diskontierens bei der Banque de

France ſcheint dem Autor ein anderer zu ſein, wie bei den

übrigen Bankinſtituten , die ſich mit Diskontierungsgeſchäften
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befaſſen . Der Gegenſtand wird folgendermaßen eingeteilt :

das Diskontierungsgeſchäft in normaler Zeit , im Falle un

günſtiger Wechſelkurſe und zur Zeit von Kriſen.

2. Congrès des valeurs mobilières. Paris

1901 , P. Dupont. (5 Bde . )

Eingehender Bericht des internationalen Kongreſſes, be

treffend das Recht der Wertpapiere , der 1900 in Paris

ſtattfand. Die fünf dicken Bände veröffentlichen die Referate

und Erörterungen über die verſchiedenſten Gegenſtände, die

Wertpapiere betreffend, vom Standpunkte der Statiſtik, der

Steuergeſeße, des Zivil- und Handelsrechts. Beſonders er

wähnenswert ſind die Verhandlungen über die Verloſungs

papiere und ihre Begebbarkeit , über die Kursnotierung der

Wertpapiere, die Regelung des Börſenweſens in den großen

Städten u. f . w.

3. A. Sayous. Les Banques de dépôt et de

crédit et les sociétés financières. — (Die

Depoſiten- und Kreditbanken und die Finanzgeſell

ſchaften .) Paris 1901 , Laroſe . (344 S.)

Verfaſſer, der in den Finanzfragen völlig bewandert iſt,

behandelt zunächſt in einer Einführung die Natur der

Depoſiten- und Kreditbanken , den Plaß , den ſie auf dem

modernen Markte einnehmen, ſodann ihre wirtſchaftliche Be

deutung . Im erſten Teil ſtudiert er in wohlgeordneter

Darſtellung die verſchiedenen Bankgeſchäfte ( Verwahrungs

geſchäft, Kontokorrent, Girozahlung, Diskontierung, Kredit

eröffnung , Lombardverkehr, Wechſelgeſchäfte , Ausgabe von

Aktien und Obligationen ); im zweiten Teil die Einrich

tung und Tätigkeit der franzöſiſchen , deutſchen und engliſchen

Bankinſtitute. Zum Schluß ein Sachregiſter, das den Ge

brauch des Werkes erleichtert.

4. Régime fiscal des valeurs mobilières.

(2 Bände.) – Auf Koſten des Finanzminiſteriums)

herausgegeben mit pekuniärer Mitwirkung der Ge

fellſchaft der agents de change “. Bd. I, 1901,

593 S.; Bd. II, 1902, 552 S.

Intereſſante Unterſuchung, mittels welcher man die ver

ſchiedenartige Beſteuerung der Wertpapiere in den verſchie:

denen Ländern Europas genau kennen lernen und leicht

vergleichen kann. Im erſten Band werden die Länder

von Deutſchland an bis Großbritannien in alphabetiſcher

.
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Ordnung hintereinander behandelt. Der zweite Band

beginnt mit Griechenland und endigt init der Türkei.

Jedem Teil des Werkes werden als Anhang ſtatiſtiſche

Tafeln beigefügt . – Wie verſchieden es mit der Steuer

geſeßgebung der Börſeneffekten in den europäiſchen Ländern

gehalten wird , iſt aus vorliegendem Buche klar erſichtlich .

In gewiſſen Gegenden kompliziert ſich noch das Problem

durch das Vorhandenſein einer Einkommenſteuer, welche die

Wertpapiere des Beſteuerten wie die übrigen Vermögens

beſtandteile trifft, den Beſteuerten alſo zweimal zur Steuer

heranzieht.

5. E. Allix. Des reports dans les Bourses

de valeurs.- (Die Reportgeſchäfte in den Effekten.

börſen.) Paris 1900, Giard & Brière. (295 S.)

Ein mehr nationalökonomiſches als juriſtiſches Werk,

obwohl der zweite Teil der Erforſchung der juriſtiſchen

Natur des Reportgeſchäfts gewidmet iſt; Verfaſſer ſieht in

dieſem Vertrag ein eigenartiges Rechtsverhältnis , welches

ſeinen beſonderen Rechtsregeln unterſteht, und leugnet die

Notwendigkeit, és als Leihe aufzufaſſen oder in zwei aufein

ander folgende Räufe aufzulöſen . – Im erſten Teil ſtudiert

er das Geſchäft vom finanziellen Standpunkt, alſo

die Technik des Geſchäfts, macht einen Unterſchied zwiſchen

dem „ echten “ und „ unechten “ Reportgeſchäft (Rapitel II) ;

dann ſtellt er in einem Kapitel über die Höhe des Reports

kurſes (Kapitel V) die Gründe feſt, welche auf die Kurſe

einwirken ; diejenigen, welche im Wege eines Termingeſchäfts

Käufer find, geben die erworbenen Stücke herein , weil ſie

auf eine Hauſſe rechnen , während die Verkäufer , die à la

baisse ſpekulieren, die von ihnen zu liefernden Stücke hinein

nehmen . - Beſonders iſt noch Kapitel VI , das ſich mit

dem wirtſchaftlichen Zwecke des Reportgeſchäfts befaßt , her

vorzuheben .

Die Arbeit iſt die beſte wiſſenſchaftliche Studie, die wir

über dieſe Frage befißen.

6. Aupetit. Essai sur la théorie générale

de la monnaie. ( Verſuch einer allgemeinen

Münzentheorie .) Paris 1901, Guillaumin. (295 S.)

Eine rein nationalökonomiſche Studie, die ſogar nach

mathematiſcher Methode vorgeht . In der Einleitung

feßt der Verfaſſer überzeugend auseinander, daß man hin

ſichtlich der Methode nicht einſeitig ſein dürfe, und verweiſt
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auf die Gründe, die zu Gunſten der von ihm eingeſchlagenen

rein deduktiven Methode ſprechen. — Im erſten Teil, be

titelt „Economie rationelle “, iſt faſt nur von algebrai

fchen Formeln die Rede, denen man mit einiger Mühefolgen

kann ; ſchließlich gelangt er aber zu genauen Ergebniſſen, die

er in klaren Säßen formuliert. - Der zweite Teil,

„ Economie expérimentale “ , iſt gemeinverſtändlicher.

7. Minard. Des droits et pouvoirs du mari

sur les valeurs mobilières de sa femme,

sous les différents régimes matrimo

niaux. - (Rechte und Befugniſſe des Ehemanns.

an den Wertpapieren der Frau unter den ver

ſchiedenen Güterſtänden .) Paris 1901 , Rouſſeau.

(278 S. ) ) .

Die Unzulänglichkeit des Code Napoléon in allem ,

was das Mobiliarvermögen betrifft, deſſen Bedeutung für

den wirtſchaftlichen Verkehr doch ſeit 1804 in hohem Maße

geſtiegen iſt, hat man öfter hervorgehoben. Das Frauen :

vermögen beſteht manchmal ausſchließlich aus Wertpapieren

( ſogenannten „ valeurs mobilières “, Namen- und In

haberpapieren ), und das franzöſ. Bürgerl. Geſekbuch ſagt

nichts von dem Einfluß des Verwaltungs- und Nußnießungs

rechtes des Mannes auf dieſe ſo wichtigen Vermögensbeſtand

teile. Müſſen % . B. die Prämien, die auf Grund einer

Verloſung zurückgezahlten Kapitalbeträge, die Erträge, die

fich aus außerordentlichen Gewinnverteilungen , 3. B. aus

einem überſchuß des Reſervefonds, ergeben – an den allen

dem Aktionär und dem Befißer von Schuldverſchreibungen

ein Recht zuſteht -, dem Ehemann , ebenſo wie die Divi

denden und Zinſen, zukommen ? Kann ferner der Mann

die Wertpapiere der Frau ohne ihre Einwilligung veräußern,

zu Börſengeſchäften benußen , die auf den Namen lautenden

Papiere in Inhaberpapiere umwandeln laſſen, die Auszahlung

des Kapitals der amortiſierten Aktien verlangen ? – Der

Löſung dieſer ſchwierigen Fragen iſt dieſe vortreffliche Arbeit

gewidmet. Verfaſſer ſtudiert nacheinander, in vier verſchie

denen Titeln , wie dieſelben in den gütergemeinſchaftlichen

Güterſtänden , in dem ſogenannten „ régime sans commu

nauté “ (Verwaltungsgemeinſchaft), in der Gütertrennung

und im Dotalſyſtem beantwortet werden müſſen.

,

1 ) Vgl. oben II, 2, S. 257.
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8. Arnauné. La monnaie , le crédit et le

change. - (Münze, Kredit und Wechſel.) Paris

1902, Alcan. 2. Aufl. (431 S.)

Erſter Teil : Die Zirkulation des Geldes (Gold,

Silber) und ſeiner Surrogate (Scheck, Wechſel, Wert

papiere) Alsdann eine lichtvolle Auseinanderſeßung der

Theorien über die ausländiſchen Wechſel und das Schwanken

der Wechſelkurſe.

Zweiter Teil : Verſchiedene Syſteme der Metall

währung in den wichtigſten Staaten (Mono- und
Bimetallismus).

Dritter Teil : Syſteme der ſogenannten „mon

naies fiduciaires“ , einerſeits Handelspapiere (kaufmän

niſche Wechſelbriefe und Anweiſungen ), andererſeits Bank

papiere (Banknoten , Schede, die bei Bankhäuſern zahlbar

find ). Hier werden die Tätigkeit der „clearing-houses“, die

Natur der Banknote (billet de banque) und die Bedingungen

der Ausgabe derſelben bei den Hauptkreditinſtituten mit

ſeltener Klarheit dargeſtellt.

9. Dolléans. L'Accaparement. Paris 1902,

Laroſe. (426 S.)

In dieſem hervorragenden Werk wird der Einfluß der

Ringe (accaparement ) erſtens auf die Spekulation,

zweitens auf die Produktion in zwei Sonderteilen ein

gehend erörtert. Verfaſſer entwickelt ſeine Anſicht, daß die

Mißbräuche der Spekulation doch nicht völlig durch die

Unterdrückung oder die geſebliche Regelung des Termin

handels verſchwinden werden . Der Mißerfolg , den bas

Börſengeſeß von 1896 in Deutſchland gefunden hat, ſcheint

dies zu beweiſen . Verfaſſer denkt , das beſte Mittel , dem

,accaparement“ in Sachen der Spekulation die Spiße zu

bieten, beſtehe darin , ihm das „accaparement“ der Pro

duktion gegenüberzuſtellen, alſo der Vereinigung der Speku

lanten den Bund der Produzenten entgegenzuſeßen. So

kommt er dazu , intereſſante Erklärungen über die trusts “

zu geben . Zum Schluß wird die Literatur , betreffend die

Regelung der Termingeſchäfte und die Kartelle, in ihrem

beſten und neueſten Beſtand angeführt.
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VI. Wechſelrecht.

1. Hémard. Des effets de complaisance.

(Die Gefälligkeitswechſel .) Paris 1900 , Laroſe .

(168 S.)

Verfaſſer ſtudiert nacheinander die Formen des Ge

fälligkeitswechſels (fingierte Lagerſcheine werden ebenfalls in

Betracht gezogen ), alsdann die rechtliche Natur des

ſelben ; hier fragt er ſich nach den Gründen, aus denen dem

Gefälligkeitswechſel das Geſek Anerkennung und Rechtsſchuß

verſagt; dies ſei weder der Mangel an der ſogenannten

„ provision ", noch der Verſtoß gegen § 1131 des Code Napo

léon , d . h . die Abweſenheit eines Schuldgrundes (cause).

Solcher Wechſel würde ſich einfach mit den kaufmänniſchen

Ehrbegriffen , alſo mit der öffentlichen Ordnung, nicht ver

tragen , und nur dieſer Grund könne die Nichtigkeit des

Wechſels rechtfertigen . Ferner zeigt der Verfaſſer die

Konſequenzen der Nichtigkeit, zuerſt zwiſchen den

Parteien , dann den Dritten gegenüber , legt den relativen

Charakter derſelben ausgezeichnet auseinander, ſowie den

Unterſchied der Rechtslage des gutgläubigen und ſchlecht

gläubigen Wechſelnehmers; er erklärt, warum man unmög

lich dem Akzeptanten gegen den Ausſteller oder deſſen Konkurs

maſſe eine Klage für die von ihm gezahlte Summe zubilligen

könne. — Zum Schluſſe beſchäftigt er ſich mit der Haft.

pflicht der Bankiers und der ſtrafrechtlichen Unter

drückung der Wechſelreiterei.

2. Bourcart. La provision dans les billets

à ordre . (Die ſogenannte Proviſion" in den

trockenen oder eigenen Wechſeln .) Paris 1901,

Imprimerie nationale. (24 S.)

Verfaſſer will beweiſen, daß der Ausſteller eines eigenen

Wechſels genau dieſelbe rechtliche Stellung einnimmt wie

eine Perſon , die ihren Gläubiger einen Wechſel auf ſich

ziehen läßt und ihn akzeptiert. Der Ausſteller eines trocenen

Wechſels (souscripteur) iſt alſo ein Akzeptant. Ebenſo wie

dem bezogenen Wechſel eine Forderung des Traſſanten gegen

den Bezogenen zu Grunde liegen muß , erfordert auch der

eigene Wechſel eine Forderung des Remittenten gegen den

Ausſteller.

3. Couroux. De l'influence d'un règlement

en effets de commerce sur la créance
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préexistante . ( Einfluß der Wechſelbegebung

auf das zu Grunde liegende Rechtsverhältnis .)

Paris 1902, Giard et Brière.

Findet durch die auf Grund einer beſtehenden Schuld

erfolgte Ausſtellung eines Wechſels oder durch deſſen In

doſſierung eine Novation des Schuldverhältniſſes ſtatt ?

In der klaſſiſchen franzöſiſchen Auffaſſung wird dieſe Frage

verneint, indem ſie darin bloß einen Verſuch der Zahlung,

nicht aber eine Novation erblickt. Verfaſſer kritiſiert die

herrſchende Meinung , die dazu führt , dem Gläubiger einen

doppelten ungerechtfertigten Rechtsſchuß zu geben .

VII. Seerecht.

1. Thubé. De la responsabilité du proprié

taire de navire et de celle du capitaine

à raison d'un abordage. (Über die Haft

pflicht des Reeders und des Schiffers bei einem

Zuſammenſtoß.) Paris 1900 , Giard & Brière.

(248 S.)

Verfaſſer verwendet die Beratungen des internationalen

Seekomitees . Er geht auf dieſelben beſonders für den

Fall ein , daß ein Lotje ſich an Bord des Schiffes zur Seit

des Zuſammenſtoßes befindet oder daß ſich das eine Schiff

durch ein drittes ſchleppen läßt . — Ferner iſt hervorzuheben,

daß der Verfaſſer unſer franzöſiſches Syſtem billigt, welches

nach allgemeiner Anſicht als veraltet gilt , indem es in dem

Fale, wo beiderſeitiges Verſchulden vorliegt oder der ſchuldige

Teil nicht feſtgeſtellt werden kann (a bordage mixte ou

douteux) , den zugefügten Schaden zuſammenrechnet und

ihn jedem Teil zur Hälfte auferlegt (§ 407 des franzöſ.

Handelsgeſeßbuchs ).

2. Verneaux. L'unification du droit dans

la matière de la responsabilité des pro

priétaires de navires. - (Die Notwendigkeit

der Schaffung eines einheitlichen Rechts , betreffend

die Haftung des Reeders .) Paris 1900, Marchal

& Billard . ( Auszug aus dem Journal du Droit

international privé“ .)

Verfaſſer beſpricht die verſchiedenen hinſichtlich der

Haftung des Reeders herrſchenden Theorien , welche in den

Hauptſtaaten zu einer ganz verſchiedenen Regelung geführt
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haben . Als Beiſpiele werden die engliſche, franzöſiſche und

deutſche Geſeßgebung angeführt. Zum Schluß wird ein

Vorſchlag gemacht, nach welchen Grundfäßen eine einheitliche

Regelung der Materie ausgearbeitet werden könnte.

3. Compte - rendu de la Conférence de droit

maritime tenue à Paris , en octobre 1900.

( Ausführlicher Bericht über den zu Paris ab:

gehaltenen internationalen Seerechtskongreß.) Her:

ausgegeben von dem internationalen Seekomitee.

Antwerpen 1901, Buſchmann. (340 S.)

Bei den Sißungen des Kongreſſes wurden die Fragen ,

betreffend die Hilfeleiſtung und die Bergung in Seenot, ein

gehend erörtert. Im vorliegenden Werke findet man die

Referate der einzelnen Vereine für internationales Seerecht

und die Verhandlungen des Kongreſſes.

In einer knappen und klaren Abhandlung gibt einen

ſummariſchen Bericht des nämlichen Kongreſſes :

4. 0. Marais . Paris 1901 , Imprimerie Nationale.

(21 S.)

5. A. Colin. La navigation commerciale

au XIXe siècle. — (Die Schiffahrt zu Erwerbs

zwecken im 19. Jahrhundert. ) Paris 1901, Rouſſeau.

(459 S.)

Eine vollſtändige Studie von ſcharfer Auffaſſung, in

welcher die Veränderungen in der Schiffahrt und im ſee

rechtlichen Transportgeſchäft in hervorragender Weiſe an

geführt werden . Erſter Teil: Die Vorausſeßungen der

Schiffahrt (Schiffe, Häfen , Seeſtraßen ). Zweiter Teil :

Die Entwidelung der Schiffahrt, vom wirtſchaftlichen

(Große Schiffahrtsgeſellſchaften, Schaffung neuer Åbſaßgebiete

durch Einführung neuer Schiffahrtslinien ), politiſchen

(Staatliche Subventionen) und juriſtiſchen (Seeverſiche

rungen, Haftung des Reeders und des Schiffers , Regeln,

betreffend den Zuſammenſtoß von Schiffen ) Standpunkt.

Drifter Teil: Die Schiffsbeſaßung, Matroſen, Offiziere.

Mit einer ähnlichen Frage befaßt fich :

6. Sarra ut . Le problème de la marine

mar chande. (Das Problem der Handels

marine.) Paris 1901, Berger-Levrault . (411 S.)

Verfaſſer zeigt die Übelſtände, an denen die franzöſiſche

Handelsmarine krankt, die möglichen Heilmittel, die entgegen
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geſeßten Intereſſen der Erbauer und der Reeder , die ſich

bei den Reformvorſchlägen geltend machen. Im Buche iſt

eine ausgezeichnete Darſtellung gegeben des Syſtems der fo

genannten „compensations d'armement“ und der

„primes à la navigation “ . – Zum Schluß finden wir

eine eingehende Studieüber die franzöſiſchen und engliſchen

Schiffswerften.

7. Fromageot. Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande. ( Diszipli

nar- und Strafgeſebuch für die Handelsmarine.)

Paris 1901, Pedone.

Enthält eine vollſtändige Studie der dieſe Materie be:

treffenden Gefeße und Verordnungen, ſowie eine Zuſammen

faſſung der neueſten Entſcheidungen und einen rechtsvergleichen

den Überblick. Das Werk iſt durch den Kommentar der

Gefeße vom 10. April 1825 über die Seeräuberei und vom

10. März 1891 über den Zuſammenſtoß von Schiffen ergänzt .

Das neue Geſeß vom 31.Juli 1902, welches die ſtraf- und

disziplinarrechtliche Verordnung vom 24. März 1852 ver

ändert, iſt im Buche nicht veröffentlicht.

8. Autran et de Bévotte. Code internatio.

nal de l'abordage , de l'assistance et du

sauvetage maritime. — (Internationales Geſek,

betreffendden Zuſammenſtoß von Schiffen , die Hilfe

leiſtung und die Bergung in Seenot.) 2. Aufl.

Paris 1902, Chevalier-Marescq. (596 S.)

Dieſes Werk iſt beſonders für den Fall wertvoll, daß

man es verſucht, den Wunſch, in dieſer Materie ein einheit

liches Recht zu ſchaffen , einmal in die Tat umzuſeßen . Denn

alles , was ſeit zehn Jahren über dieſen Gegenſtand ſowohl

in der Literatur wie in der Geſeßgebung erſchienen iſt, wird

hier in überlegter Auswahl angeführt. Beſonders wird die

Rechtſprechung der verſchiedenen Seeſchiffahrt treibenden

Staaten methodiſch verzeichnet.

9. Franck. L’Abordage. Bruxelles 1901 ,

Larcier.

Studie über die belgiſche Gefeßgebung und Rechtſpre

chung von 1885–1900 . Verfaſſer behandelt nacheinander

die Fragen der Haftpflicht, der Zuſtändigkeit und des Ver

fahrens. Bei Gelegenheit der Beſprechung der Haftpflicht

des den Zuſammenſtoß verurſachenden Schiffes befaßt er ſich
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eingehend mit den Streitfragen , die ſich an den Fall an

knüpfen , daß fich dieſes durch ein drittes hat ſchleppen

laſſen .

10. Aubrun. De la fixation de l'indemnité

en matière d'avaries particulières, dans

les assurances sur facultés. (über die

Feſtſeßung des Schadenserſaßes bei der beſonderen

Haverei im Falle , daß die Waren verſichert ſind.)

Paris 1902, Pedone .

Verfaſſer unterſucht mit Genauigkeit , wie der Betrag

des Schadens und die von dem Verſicherer zu zahlende Ver

ficherungsſumme beſtimmt werden könne, ſei es im Falle des

Totalverluſtes der Güter , ſei es im Falle des teilweiſen

Verluſtes, der Beſchädigung oder des Verkaufs derſelben auf

der Reiſe.

11. Govare et Denisse. Les clauses de non

responsabilité dans le contrat de trans

port et la jurisprudence. - ( Die Zuläſſigkeit

der Vereinbarung, nach der die geſeßliche Haftpflicht

beim Frachtvertrage ausgeſchloſſen wird , und die

Stellung der Rechtſprechung zu dieſer Frage.) Paris

1902 , Chevalier-Marescq. (62 S.) ( Ubhandlung-

aus der Revue internationale du droit maritime .)

Die Verfaſſer verweiſen auf das zu weite Entgegen

kommen , welches der Kafſationshof dieſen Abmachungen

gegenüber zeigt ( ſiehe beſonders die Entſcheidungen vom

18. Juli 1900 und 2. Januar 1901 ) . Die Rechtſprechung

ſtellt folgenden Grundſaß auf : Bei einer Vereinbarung, nach

welcher der Reeder für das ſchuldhafte Verhalten des Schiffers

nicht einzuſtehen hat , wird erſterer, wenn die Waren am

Beſtimmungsort nicht angelangt ſind, von der Beweispflicht

befreit , daß der Verluſt infolge der Schuld des Schiffers

oder der Beſaßung eingetreten iſt. Rönnte es nicht vor

kommen , daß die Nichtüberlieferung die eigene Schuld des

Reederswäre, von der er ſich doch, nach eigener Anſicht der

Rechtſprechung, in keinem Falle entlaſten darf ? — Verfaſſer

berufen ſich auf das wichtige nordamerikaniſche Geſeß von

1893 (Harter Act), nach dem der Reeder die geſekliche

Haftpflicht für Schäden und Verluſte ablehnen kann, die eine

Folge der mangelhaften Schiffsleitung ſind (ſoge

nannte fautes nautiques) , nach dem er aber für ſämt

liche andere Verſchuldungen, die der Schiffer als Verfrachter

.
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.begeht (Verſehen bei der Verladung , Verwahrung , Abliefe

rung – ſogenannte fautes commerciales), in jedem

Falle einzuſtehen hat .

VIII. Konkursrecht.

1. Dupin. De la faillite civile . Nécessité

de son organisation. (Der Zivilkonkurs .

Notwendigkeit ſeiner Organiſation .) Grenoble 1900,

Villard. (238 S.)

Verfaſſer bedauert , ſowohl vom rechtlichen wie vom

wirtſchaftlichen Standpunkt, daß der Ronkurs im franzöſiſchen

Recht ein ausſchließlich kaufmänniſcher ſei und wünſcht die

Einführung einer im weſentlichen dem handelsrechtlichen Kon

kurs nachgebildeten Univerſalexekution gegen Nichtkaufleute.

2. Bonnichon . Des effets de la faillite et

de la liquidation judiciaire sur les con

trats antérieurs valablement conclus.

(Die Wirkungen des Konkurſes und der ſogenannten

Liquidation judiciaire“ auf die vor der Konkurs

eröffnung abgeſchloſſenen und nicht anfechtbaren Ver

träge . ) Paris 1900, Rouſſeau . (352 S.)

Verfaſſer unterſucht in tüchtiger und eingehender Weiſe

den Einfluß der Eröffnung des Konkursverfahrens und der

„ Liquidation judiciaire“ auf den Beſtand und die Erfüllung

der verſchiedenſten Rechtsgeſchäfte ( Geſellſchaftsvertrag, Miet

und Pachtverhältnis, Auftrag, Dienſt-, Werk- und Verſiche

rungsverträge) . Das Problem der Kündigung beſchäftigt

ihn beſonders; ſehr beachtenswert iſt die Art , wie er die

Frage erörtert, ob und in welchem Maße das Recht für den

Gläubiger auf Entſchädigung wegen Aufhebung des Rechts

geſchäfts ausgeſchloſſen oder zugelaſſen werden muß und, im

lekteren Falle, ob er dieſelbe als Maſſenforderung geltend

machen kann .

IX. Handelsgerichte.

1. Pirard. Les tribunaux de commerce . Ce

qu'en pensent les justiciables . - (Die Han

delsgerichte. Was das Publikum von ihnen denkt.)

Paris 1901 , Pichon.

Verfaſſer bekennt fich als überzeugten Gegner der

Sondergerichte in Handelsſachen. Er verlangt, daß legtere
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-

wieder der Zivilgerichtsbarkeit unterſtellt werden . Er hält

die Laienrichter, die in Frankreich die Handelsſachen lediglich

zu entſcheiden haben , für unzulänglich ; oft iſt der Gerichts

ſchreiber genauer unterrichtet wie der Vorſißende. Er hebt

ferner, als einen Hauptmangel der Handelsgerichte, die Un

kenntnis und Nichtbeachtung des Geſeßes zu Gunſten einer

mehr oder weniger ausgeprägten Rechtſprechung nach freiem

Ermeſſen hervor.

2. Béliard. Du privilège des mandataires

agréés près les tribunaux de commerce.

(Das Privilegium der bevollmächtigten „ agréés“

bei den Handelsgerichten .) Paris 1901, Rouſſeau.

Erſter Teil : Geſchichtliche Studie der beſonderen Ver

teidiger bei den Handelsgerichten im alten Frankreich.

Zweiter Teil : Die „ agréés“ im heutigen Rechte.

Das franzöſiſche Geſeß kennt keinen Anwaltszwang vor

den Handelsgerichten. Das Verfahren kann ſich ohne Mit

wirkung eines „avoué“ abſpielen . Die Parteien wählen

nach freiem Ermeſſen ihren Bevollmächtigten. Tatſächlich

findet man aber bei den meiſten Handelsgerichten gewerbs

mäßige Verteidiger, die durch die Gewohnheit einen eigenen

Stand herausgebildet haben : dies ſind eben die ſogenannten

„ agréés “.

Dritter Teil : Verfaſſer gibt eine rechtsvergleichende

Überſicht und ſucht darzutun , inwieweit die Korporation der

agréés “ von Nußen iſt und inwiefern eine Reform ihrer

Rechtsverhältniſſe als notwendig erſcheint. Er verlangt eine

beſondere, nicht mehr nur gewohnheitsrechtliche, ſondern ge

ſeßliche, der Anwaltkammer (barreau) ähnliche Vertretung

bei den Handelsgerichten.

»

-

X. Verſicherungsrecht.

1. L. Rehfous. Les assurances. - (Vorleſungen,

gehalten an der Rechtsfakultät zu Genf im Jahre

1900/1901.) Genf 1902, Burkhardt. (119 S.)

Die ſchweizeriſche Geſeßgebung regelt den Verſiches

rungsvertrag noch nicht , obgleich man eine ſolche Rege

lung ſchon ſeit mehreren Jahren beabſichtigt und man

nächſtens ein für die ganze Schweiz gültiges Geſek , be

treffend die obligatoriſche Ünfallverſicherung , erlaſſen wird .

Deſto mehr Anerkennung verdient der Verfaſſer, welcher die

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 18
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.

Hauptregeln des Verſicherungsvertrags und ſeiner verſchiedenen

Anwendungen kurz und klar aufſtellt und die Bundesrecht

ſprechung über dieſe Materie zuſammenſtellt.

2. Astresse. Traité général théorique et

pratique des assurances mutuelles.

( Theorie und Praris der Verſicherungen auf Gegen

ſeitigkeit.) Bd. I. Paris 1901, Fontemoing. (335 S.)

Dieſe Art von Verſicherungen gewinnt in Frankreich

immer mehr an Bedeutung, beſonders ſeit der Einführung

der Unfallverſicherung. Die ſogenannten „ Syndicats de

garantie“ ( ſiehe Geſeß vom 9. April 1898 88 24 und 27)

ſind nichts anderes als eine Form der Verſicherungsgeſell

ſchaften auf Gegenſeitigkeit, da der Schaden , der die einzel

nen Mitglieder trifft, jährlich addiert und unter der Geſamt

heit verteilt werden muß .

Die Tendenz des vorliegenden Werkes beſteht darin ,

daß es die Verſicherungsgeſellſchaften auf Gegenſeitigkeit den

übrigen Handelsgeſellſchaften gleichſtellen will und die An

wendung der Hauptregeln des Geſellſchaftsrechts auch auf

dieſe Vereine verlangt . Der erſte Band beſchäftigt fich

insbeſondere mit den für die Errichtung geltenden formellen

und materiellen Beſtimmungen.

3. Lefort. Traité théorique et pratique du

contrat d'assurance sur la vie. ( Theorie

und Praxisdes Lebensverſicherungsvertrags.) Bó. IV.

Paris 1900, Fontemoing .

Verfaſſer feßt ſein hervorragendes Werk über das Ver:

ficherungsweſen fort (Bd.I 1894, Bd. II 1894 , Bd. III 1897).

Im vierten Band ſtudiert er gewiſſe Formen der Verſiche

rung, die ſich heute noch in unentwickeltem Zuſtand befinden ,

aber einer großen Entwicelung fähig ſind : die Verſicherung

auf Gegenſeitigkeit und die Tontinen , die ſtaatliche Lebens

verſicherung, gegen die er einen energiſchen Proteſt einlegt,

die bei den engliſchen und amerikaniſchen Arbeitern bekannte

Volksverſicherung - In einem Anhang behandelt er die

Alters- und Invaliditätsverſicherung, deren zahlreiche Formen

er darſtellt, die ſogenannten „ sociétés de secours mutuel"

(Geſek vom 1. April 1898) und „ societés d'épargne “.

Das Werk ſchließt mit einer wertvollen Angabe der be

deutendſten franzöſiſchen Bücher, betreffend das Verſiche

rungsrecht.
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4. Lefort. Les assurances sur la vie et la

Cour de Cassation en 1900 , 1901 , 1902.

(Die Lebensverſicherung und die hierauf bezüg

lichen Entſcheidungen des Raſſationshofs in den

Jahren 1900, 1901, 1902.) Drei Abhandlungen.

Lyon 1900, 1901, 1902 , Vitte.

Verfaſſer, ein beſonderer Kenner des Verſicherungsrechts,

bemüht ſich , Jahr für Jahr , in regelmäßig erſcheinenden

Heften, die Entwickelung, welche die Rechtſprechung des Kaf

ſationshofs in dieſer Materie nimmt, vorzuführen.

5. Francez. Étude sur la réserve des primes,

la réduction et le rachat dans les contrats

d'assurance sur la vie. (Studie über die

Prämienreſerve, die Umwandlung und den Rückauf

bei den Lebensverſicherungen .) Paris 1900, Rouſſeau .

(182 S.)

Verfaſſer ftudiert den Grund der Prämienreſerve

und die Natur des Rechtes des Verſicherten an derſelben ;

alsdann ſtellt er klar und eingehend die beiden Verſicherungs

geſchäfte dar, zu welchen die Reſerve Anlaß geben kann,

nämlich die Umwandlung der Verſicherung, wenn der

Verſicherte die Veränderung der Verſicherung in eine prämien

freie Verſicherung verlangt und an Stelle des früher verein

barten Kapitalbetrags ein neuer reduzierter Betrag eintritt,

den Rückauf der Reſerve , wenn das Verſicherungs

verhältnis durch Kündigung aufgehoben wird und der Ver

ſicherer den Betrag der auf die Verſicherung entfallenden

Prämienreſerve erſtatten muß.

6. Maurel. De l'attribution des bénéfices

dans le contrat d'assurance sur la vie au

profit d'un tiers. Paris 1901 , Laroſe .

Verfaſſer unterſucht den wahren Rechtsgrund der Lebens

verſicherung zu Gunſten eines Dritten . Mit der heutigen

franzöſiſchen Rechtſprechung ſpricht er ſich für das Syſtem

aus ,welches in dieſem Rechtsgeſchäft einen Vertrag zu Gunſten

eines Dritten (stipulation pour autrui) ſieht . Er

verweiſt auf die daraus von den Gerichten bereits gezogenen

und wünſchenswerterweiſe noch zu ziehenden Konſequenzen.

7. Allaert. L'assurance des risques de

guerre. ( Die Verſicherung und das Kriegs

riſiko.) Paris 1900, Rouſſeau. (359 S.)
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Verfaſſer betrachtet nacheinander, in zwei verſchiedenen

Teilen, die drei Arten der Verſicherung ( Šee-, Feuer- und

Lebensverſicherung) und unterſucht an der Hand von zahl

reichen, beſonders in England und Deutſchland geſammelten

Quellen, den Einfluß, den der Krieg mit ſeinen beſonderen
Gefahren auf den Inhalt der Polize ausüben kann . Er

fragt ſich weiter, ob nicht der Erlaß eines Gefeßes wünſchens

wert wäre, nach dem jede Verſicherung, mit oder ohne Prä

mienzuſchlag, auch das Kriegsriſiko umfaſſen ſollte. Verfaſſer

neigt dem Syſtem zu , nach dem der Verſicherer auch ohne

Prämienzuſchlag das Kriegsriſiko jedenfalls zu erſeken hat.

Im Anhang gibt er ein wertvolles ſtatiſtiſches Material
und den Text der Polizen der wichtigſten fremden und

franzöſiſchen Verſicherungsgeſellſchaften.

8. Alglave. Les assurances contre l'incen

die par l'État ou les cantons en Suisse

et dans les pays scandinaves. - (Die ſtaat

liche oder kantonale Feuerverſicherung in der Schweiz

und in Skandinavien.) Paris 1902 , Chevalier

Maresca. (380 S.)

Verfaſſer hat ſich die Aufgabe geſtellt, die Organiſation

der öffentlichrechtlichen Feuerverſicherung in den verſchiedenen

Ländern zu ſtudieren . Im vorliegenden Buch ſtellt er auf

Grund einer etwas zu umfangreichen Urkunden- und Quellen

angabe, die er nicht immer richtig zu verwenden weiß , die

Formen der obligatoriſchen Feuerverſicherung in Dänemark,

Schweden und Norwegen dar ( erſter Teil), dann befaßt er

fich (zweiter Teil) mit den ſchweizeriſchen öffentlichen Kaſſen .

Šeiner Anſicht nach hätte das öffentliche Feuerverſiche

rungsweſen, troß der abſprechenden Kritif, die man an ihm

geübt hat, doch Ausſichten auf Erfolg .

Denſelben Gegenſtand behandelt der gleiche Verfaſſer

hinſichtlich des Deutſchen Reichs im folgenden Werke:

9. Les assurances contre l'incendie par

l'État, les provinces ou les villes en

Allemagne. Paris 1901 , Chevalier-Marescq.

(896 S.)

Die Geſchichte, die Entwickelung und die heutige

Organiſation der deutſchen öffentlichen Raſſen werden

nacheinander dargeſtellt; dann befaßt ſich der Verfaſſer ing

beſondere mit einigen Verſicherungsgeſellſchaften , mit der
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ſtädtiſchen Verſicherung und gibt ſchließlich Kenntnis von den

in Deutſchland erzielten Ergebniſſen, die er für ſehr befriedi

gend hält. - Das Werk iſt etwas ſchwer verdaulich und.

Hätte bei knapperer Zuſammenfaſſung gewonnen.

XI. Batentrecht.

1. Armengaud. Traité pratique des bre

vets d'invention en France et à l'étran

ger. ( Lehrbuch des Patentrechts, bearbeitet für

die Praxis.) 2.Aufl. Paris 1901, Librairie tech

nologique.

Vollſtändiger kommentar des franzöſiſchen Gefeßes vom

5. Juli 1844 und der darauf bezüglichen Verordnungen und

Verfügungen . Summariſcher Bericht der ausländiſchen Patent

geſeßgebung. Rurze Überſicht der ſich auf das gewerbliche

Eigentum beziehenden Statiſtik. Vom theoretiſchen und kris

tiſchen Standpunkt wird das Patentproblem faum betrachtet.

2. Bonnet. Étude sur la législation alle

mande des brevets d'invention. - (Studie

über die deutſche Patentgeſeßgebung.) Paris 1902,

Chevalier-Marescq. (580 S.)

Vollſtändige Erörterung der deutſchen Geſeße von 1877

und 1891 .

Im erſten Teil berückſichtigt der Verfaſſer die verſchie

denen Theorien , welche die deutſchen Autoren über das Recht

des Erfinders, die Erfindung, das Patent u. f. w . aufſtellen.

- Der zweite und wichtigſte Teil befaßt fich in mehr prat

tiſcher Weiſe mit den formellen und materiellen Bedingungen,

unter denen das Gefeß einer Erfindung Rechtsſchuß durch

Patentierung erteilt, und mit dem Verfahren in Patentſachen.

Dieſer Teil wird durch eine genaue Angabe der Organiſation

und der Befugniſſe des Patentamts vervollſtändigt. Der

dritte Teil beſpricht die Rechte , die ſich aus der Patent

erteilung ergeben, und die Klagen, die das Geſek dem Patent

inhaber zur Wahrung ſeiner Rechte gibt . Zum Schluß

gibt Verfaſſer eine Überſeßung der fich auf dieſe Materie

beziehenden Geſeße und Verordnungen .
Quellen und

Literaturangaben des Verfaſſers find reichhaltig.

Das Werk iſt von großem Intereſſe, um die funda

mentalen Unterſchiede der franzöſiſchen und deutſchen Geſek

gebung zu prüfen .

-
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3. Constant. Union internationale pour

la propriété industrielle. Paris 1901,

Pedone.

Man findet hier zuſammengeſtellt und kommentiert die

verſchiedenen Beſtimmungen der internationalen Pariſer Über

einkunft von 1883 und der ſpäteren Zuſaßakte. Zu bemerken

iſt, daß ſich der Verfaſſer gegen die Zurücnahme des Patents

für den Fall ausſpricht, daß der Patentinhaber es unterläßt,

das Patent innerhalb gewiſſer Zeit zur Ausführung zu

bringen. Nachdem man dem Patentinhaber nach § 5 Abſ. 1

der Übereinkunft die Einfuhr der in einem anderen Ver

bandsſtaate hergeſtellten Gegenſtände in das Land, in welchem

das Patent erteilt worden iſt, erlaubt hat, hält es Verfaſſer

für unrichtig , dem Patentinhaber die Verpflichtung aufzu

erlegen , wie es in der franzöſiſchen Praxis geſchieht, den

patentierten Gegenſtand in dem Land , in dem er ihn aus

nüßen will, auch herzuſtellen .

Mit ähnlichem Gegenſtand befaſſen ſich :

4. Pelletier et Vital - Naquet. La Conven.

tion d'Union pour la protection de la

propriété industrielle et les Conférences

de revision postérieures. Paris 1902, La:

roſe . (543 S.)

XII. Geſchichte des Handels und des Handelsrechts.

1. Conseil de Commerce et Bureau du Com

merce (1700-1791) . Paris 1900, Imprimerie
Nationale. (700 S.))

Das Werk ſtellt die Organiſation und Tätigkeit dieſer

beiden Inſtitute des alten Frankreichs dar und bildet eine

hochbedeutende Sammlung für die Geſchichte des Handels

und der Induſtrie während des 18. Jahrhunderts ſowie auch

der auf dieſelbe bezüglichen Geſeßgebung. Denjenigen , die

fich für dieſe Materien intereſſieren , macht das Buch einen

der reichhaltigſten Teile unſerer nationalen Archive zugäng

li. Die Protokolle ſind von P. Bonnaſſieur ſyſte

matiſch geordnet , die Einleitung und das Sachregiſter von

Eug. Lelong.

2. G. Fagniez. Documents relatifs à l’his

toire de l'industrie et du commerce en

France au XIVe et XVe siècles. Zweiter
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Band. Paris 1900, Picard . (345 S.) - [ Der

erſte Band reicht bis zum Ende des 13. Jahrhun

derts und iſt 1898 erſchienen .]

Wichtige Sammlung, welche zahlreiche bisher noch nicht

veröffentlichte Urkunden verwendet. Doch befaßt fich Ver

faffer mehr mit der Geſchichte des Gewerberechts, der Hand

werkerverbände und Arbeiterklaſſen, als mit der eigentlichen

Handelsgeſchichte.

3. Bosredon. Histoire des assurances sur

la vie . Bordeaur 1900, Cadoret . (240 S.)

Verfaſſer ſucht den Urſprung und die Entwickelung der

Lebensverſicherung in Frankreich zu erforſchen. Er zeigt,,

wie ſie im Mittelalter zu Wetten ausartete und im 18. Jahr

hundert, infolge engliſchen Einfluſſes , in richtiger Form in

Aufichwung kam . Im 19. Jahrhundert, nachdem die „ Com

pagnie d'assurances générales “ vom Staatsrate eine gün

ſtige Genehmigungsurkunde
erhalten hatte ( 1819), beginnt

die richtige Blüte des Verſicherungsweſens
, deſſen Entwicke

lung gegen 1840 durch die Verbreitung des Tontinenvertrags

und gewiſſe Prozeſie, wie denjenigen von „ lapommeraye“,

unterbrochen wurde.

4. Thaller . Les Sociétés par actions dans

l'ancienne France. Vortrag, gehalten an der

Sorbonne “ im Jahre 1901. (Erſchienen in den

Annales de Droit Commercial 1901 S. 185.)

Verfaſſer ſucht den Urſprung der Aktiengeſellſchaften

feſtzuſtellen , welchen er mit Profeſſor Lehmann in Roſtock

in den im Mittelalter entſtandenen Geſellſchaften zur Aus

rüſtung von Seeſchiffen findet, und zeigt , wie die Aktien

geſellſchaften vor der Revolution beſonders der Koloniſation

gedient haben . Ihre Organiſation und ihr Geſchäftsbetrieb

unterſtanden keinen feſten poſitiven Regeln , da ſie von der

Wilfür der Regierung abhängig waren.

5. Thuilliez. Essai historique sur le titre

nominatif et sa transmission. (Hiſtori

riſcher Eiſai über die auf den Namen lautenden

Wertpapiere und deren Begebung .) Paris 1901 ,

Chevalier-Maresca . (230 S.)

Dieſe Studie enthält intereſſante Belehrungen über die

Vorläufer der Namenpapiere und den Urſprung des heute

üblichen ſogenannten transfert“ ( Eintragungsvermerk bei
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Begebung von Namenpapieren ). Mit großem Geſchick feßt

Verfaſſer auseinander , wie die Begebung der auf Grund

einer königlichen Anleihe ausgegebenen Wertpapiere zuerſt,

ſeit 1670, durch eine königliche Beſtätigungsurkunde (lettre

de ratification) , ſpäter, von 1746 an, mittels fingierter

Neuaufnahme des Darlehens (procédure de reconsti

tution) vollzogen wurde.

6. Andréa dès. Essai sur la fondation et

l'histoire de la Banque d'Angleterre (1694

à 1844). Paris 1901, Rouſſeau. ( 374 S.)

Nach einer hiſtoriſchen Einleitung , in der der Ver

faſſer Verwaltung und Geſchäftsbetrieb der engliſchen Banken

bis zum Jahre 1694 ſtudiert, behandelt er im erſten Teil

die Gründung der Bank von England , die man den un

überwindlichen Finanziellen Schwierigkeiten, in denen ſich die

damalige Regierung befand, verdankt; alsdann beſpricht er

ihre Drganiſation , die Folgen , welche die Errichtung

der Bank für das ſtaatliche und wirtſchaftliche Leben Eng

lands gehabt hat. Der zweite Teil berückſichtigt die Ge

ſchichte der Bank unter der Dynaſtie Hannover bis zur fran

zöfiſchen Revolution . Der dritte Teil reicht bis zum

Jahre 1844. Die geſchichtliche Behandlung der folgenden

bis zur Feſtzeit ſich erſtreckenden Epoche hat Verfaſſer auf

ſpäter aufgeſchoben .

Das Werk enthält viele neue Tatſachen und Urkunden .

Wir finden darin nicht bloß eine Geſchichte der Bank von

England, ſondern zugleich die Darſtellung der ganzen wirt

ſchaftlichen Bewegung, der Finanz- und Handelspolitik Eng

lands während eines Zeitraumes von 150 Jahren .



Rechtsſprüche.

I.

Beſhlüſſe des Kammergerichts Berlin I. Zivil-Senat, be:

treffend das Firmenrecht und das Handelsregiſter.

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

(Anmerkungen von Dr. Keyßner.)

( Fortſeßung aus BD. LI S. 217 ff. , BD. LIII S. 174 ff. und BD. LIV

S. 260.)

1

1. Ärztlich geleitete Strankenheilanſtalten als regiſterpflichtige

Unternehmen .

Beich Iuß des Stammergericht& Berlin I. Zid. Senat dom

9. November 1903 (I Y. 1181. 03 ).

a) 1) Die Ausübung des ärztlichen Berufs iſt

ſelbſt dann, wenn ſie dauernd zum Zwecke des

Erwerbs erfolgt , kein gewerbliches Unternehmen.

b) Der Betrieb einer Heilanſtalt iſt, wenn

er lediglich in Ausübung des ärztlichen Berufs

des Unternehmers und zum Zwede dieſer Aus

übung insbeſondere zu lehrzwecken , als Grund

lage für die eigene Fortbildung oder für wiſſen

ſchaftliche Unterſuchungen oder behufs ſachge

mäßer ärztlicher Behandlung der Kranken durch

den Inhaber der Anſtalt ſtattfindet, ſelbſt dann

kein gewerbliches Unternehmen , wenn die An

1 ) Die mit einem Stern bezeichneten Faſſungen ſind aus dem Jahr

buch wörtlich übernommen .



282 Rechtsſprüche.

ſtalt einen erheblichen Gewinn ergibt , oder wenn

die ärztliche Behandlung der Kranken nicht aus

ſchließlich durch den Inhaber der Anſtalt, fon

dern mit Unterſtüßung anderer , 3. B. von ihm

angeſtellter Ärzte beſorgt wird .

c ) Bildet aber nicht die Ausübung des ärzt:

lichen Berufes des Anſtaltsunternehmers und

der dadurch erzielte Gewinn , ſondern die e

währung von Aufenthalt und Unterhalt und die

hieraus erwachſende Einnahme den Hauptzweck

des Anſtaltsbetriebes, werden namentlich die,

Kranken in der Sauptſache nicht von dem In

haber der Anſtalt, fondern von anderen , z . B.

den von ihm angeſtellten Ärzten, den þausärzten

der einzelnen Kranken oder angeſehenen Spezial

ärzten , ärztlich behandelt , ſo iſt ein gewerbliches

Unternehmen vorhanden.

HGB. § 2.

Die Handelskammer zu Berlin hat beantragt , den

Sanitätsrat Dr. X. als Unternehmer einer Heilanſtalt auf

Grund des § 2 HGB. zu veranlaſſen , daß er ſeine Firma

zur Eintragung in das Handelsregiſter anmelde. Dr. X.

hat beſtritten , ein gewerbliches Unternehmen zu betreiben.

Er ſei Frrenarzt und halte als ſolcher eine Klinik für Ge

mütskranke , in der außer ihm noch drei Ärzte tätig und

einſchließlich der Wärter und des Kücheperſonals 110 Per

ſonen beſchäftigt ſeien und in der zur Zeit über 300 Kranke

beherbergt und verpflegt würden . Er ſei zur Gewerbeſteuer

mit 1190 Mark veranlagt, habe aber gegen die Veranlagung

Einſpruch erhoben . Sein Umſaß betrage 446 800 Mark jähr

lich . Die Handelskammer entgegnete, Dr. X. nehme auch
unheilbare Kranke zu dauernderDetention auf. Es werde

alſo auf die Beherbergung der Kranken mehr Gewicht gelegt,

als auf ihre ärztliche Behandlung .

Nachdem feſtgeſtellt war, daß Dr. X. von der Gewerbe

ſteuer auf Einſpruch befreit war, wurde der Antrag der

Handelskammer vom Amtsgericht I Berlin durch Beſchluß

vom 30. Juni 1903 und auf Beſchwerde vom Landgericht I

Berlin, 2. Kammer für Handelsſachen, durch Beſchluß vom

18. September 1903 zurückgewieſen.

Auf erhobene weitere Beſchwerde hat das Kammergericht

I. Ziv .Senat unter dem 9. November 1903 (I y . 1181. 03)
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I

.

beſchloſſen, unter Aufhebung der Beſchwerde des Amts- und

Landgerichts, die Sache zur anderweiten Erörterung und

Entſcheidung nach Maßgabe der nachfolgenden Gründe an

das Amtsgericht zurückzuverweiſen .

Aus den Gründen :

Der von Laſtig (Der Gewerbetreibenden Eintragungs

pflicht S. 43) vertretenen Anſicht, daß der § 2 KGB. nur

ſolche Arten von Gewerbetreibenden umfaſſe, welche ſich neben

ben im $ 1 aufgezählten ſonſt noch aus dem Warenhandel,

ſei es unmittelbar , ſei es mittelbar, entwickelt hätten oder

noch entwickelten , auf die fich das Beſchwerdegericht ſtüßt,

kann nicht beigetreten werden. Sie findet weder in der

Faſſung noch in der Entſtehungsgeſchichte des § 2 HOB.

einen Boden ?). Die Denkſchrift zum neuen Handelsgeſek

buche (Heymannſche Ausgabe S. 3, 4) ergibt im Gegenteil

mit voller Klarheit, daß durch ihn die handelsrechtlichen

Vorſchriften auf andere als die dem Handel im engeren

Sinne angehörenden Unternehmungen ausgedehnt werden

ſollten. Ein engerer geſchichtlicher Zuſammenhang mit dem

Warenhandel wird ſich auch verhältnismäßig ſelten mit

Sicherheit nachweiſen laſſen, während irgend ein, wenn auch

noch ſo loſer, Zuſammenhang dieſer Art meiſt ohne weiteres

wird angenommen werden können. Von jenem Erfordernis

iſt deshalb abzuſehen . Es kann aber nicht bezweifelt werden ,

daß der Betrieb einer Anſtalt, in der Kranken neben anderen

Leiſtungen Wohnung und Koſt gewährt wird, wenn auch

nicht ein Handelsgewerbe im Sinne des § 1 (Fohow - Ring,

Jahrbuch BD. XXI A S. 250) , ſo doch im Sinne des § 2

HGB. ein gewerbliches Unternehmen , das nach Art und

Umfang einen in kaufmänniſcher Weiſe eingerichteten Ge

ſchäftsbetrieb erfordert, darſtellen kann 2) .

Wird eine ſolche Anſtalt von einem Arzte betrieben, ſo

kommt allerdings in Betracht, daß die Ausübung des ärzt

lichen Berufsnach dem allgemeinen, auch bei der Auslegung

des § 2 HGB. zu Grunde zu legenden Sprachgebrauche

(Denkſchrift zu § 2 S. 6) ſelbſt dann, wenn ſie dauernd zum

Zwecke des Erwerbs erfolgt, kein gewerbliches Unternehmen

iſt ( Fahrbuch a . a . O. S. 251 ff .). Daraus folgt aber nur,

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. LIV S. 596, 597.

2) Dieſer Beſchluß des Kammergerichte I. Ziv.Sen. dom 14. Januar

1901 iſt in dieſer Zeitſchrift BD. LI S. 225 im Auszuge mit:

geteilt.
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daß auch der Anſtaltsbetrieb fein ſolches iſt, wenn er ledig

lich in Ausübung des ärztlichen Berufs des Unternehmers

und zum Zwecke dieſer Ausübung , insbeſondere zu Lehr

zwecken , als Grundlage für die eigene Fortbildung oder für

wiſſenſchaftliche Unterſuchungen oder behufs ſachgemäßer ärzt

licher Behandlung der Kranken durch den Inhaber der An

ſtalt ſtattfindet. In dieſem Falle liegt eine gewerbliche

Tätigkeit im Sinne des § 2 Þandelsgeſeßbuchs ſelbſt dann

nicht vor, wenn die Anſtalt einen erheblichen Gewinn ergibt

oder wenn die ärztliche Behandlung der Kranken nicht aus

ſchließlich durch den Inhaber der Anſtalt, ſondern mit Unter:

ftüßung anderer, z . B. von ihm angeſtellter Ärzte beſorgt

wird. Bildet aber nicht die Ausübung des ärztlichen Berufs

des Anſtaltsunternehmers und der dadurch erzielte Gewinn,

ſondern die Gewährung von Aufenthalt und Unterhalt und

die hieraus erwachſende Einnahme den þauptzweck des An

ſtaltsbetriebs, werden namentlich die Kranken in der Haupt

ſache nicht von dem Inhaber der Anſtalt, ſondern von

anderen, z. B. den von ihm angeſtellten Ärzten , den Haus

ärzten der einzelnen Kranken oder angeſehenen Spezialärzten

ärztlich behandelt, ſo iſt ein gewerbliches Unternehmen im

Sinne des § 2 HOB. vorhanden ( Fahrbuch a . a . D. S. 254 ,

Oberverwaltungsgericht in der Deutſchen Juriſtenzeitung 1898

S. 331 Nr. III 64, auch in ſeinen Entſch. in Staatsſteuer

ſachen Bd. V S. 391 ff., Bd. VIII S. 430 ff ., Bd. X S. 397 ff.

über den ähnlichen Fall , wo in Erziehungsanſtalten und

Penſionaten die Lehr-und Erziehungstätigkeit mit der Unter

bringung und Verpflegung der Schüler verbunden iſt).

Von dieſen Grundſägen iſt zwar das Amtsgericht und,

ſoweit es ihm beitritt , auch das Landgericht ausgegangen .

Aber die vom Regiſtergericht getroffene Feſtſtellung, daß Dr. X.

ſeine Anſtalt nur betreibe , um ſeinen ärztlichen Beruf aus

zuüben, insbeſondere um die aufgenommenen Kranken, wenn

auch nicht ausſchließlich, ſo doch in der Hauptſache , perſön

lich, ſachgemäß, irrenärztlich zu behandeln , entbehre der er :

forderlichen tatſächlichen Begründung. Die von Dr. X. und

von der Handelskammer in der erſten Inſtanz gemachten

tatſächlichen Angaben rechtfertigen jene Feſtſtellung keines

wegs. Sie ſchließen vielmehr die Möglichkeit nicht aus, daß

bei dem Anſtaltsbetriebe die Beherbergung und Verpflegung

der Kranken der Hauptzweck, ihre ärztliche Behandlung nur

von nebenſächlicher Bedeutung iſt , oder daß dieſe ärztliche

Behandlung im weſentlichen nicht durch den Anſtaltsunter

.
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nehmer , ſondern durch andere Ärzte beſorgt wird , und daß

Dr. X. hauptſächlich den wirtſchaftlichen Betrieb leitet .

In der zweiten Inſtanz hat die Handelskammer unter

Beweis geſtellt, daß die ärztliche Tätigkeit des Dr. X. ſehr

gering ſei. (Das Landgericht habe nicht begründet, weshalb

es jene Behauptungen für unerheblich erachte , feine Ent

ſcheidung entziehe ſich daher inſoweit der Nachprüfung und

verlege ſomit den § 25 des RFreiw.GGeſ.]

Die Beſchlüſſe der Vorinſtanzen waren daher aufzuheben .

Um beurteilen zu können, ob das Unternehmen des Dr. X.

ein gewerbliches iſt und, für den Fall der Bejahung, ob es

nach Art und Umfang einen in kaufmänniſcher Weiſe ein

gerichteten Geſchäftsbetrieb erfordert , müſſen die Verhältniſſe

der Anſtalt feſtgeſtellt werden. Die hierzu erforderlichen

Ermittelungen und Beweiserhebungen hat das Gericht gemäß

§ 12 des KFreiw.GGeſ. von Amts wegen zu veranſtalten.

Zu ihrer Vornahme war die Sache an das Amtsgericht zu:

rückzuverweiſen. Dieſes wird auch zu berückſichtigen haben,

daß es die Verfügung aus § 132 RFreiw.GGeſ. ſchon dann,

wenn es von einem ſein Einſchreiten nach § 14 HOB. recht

fertigenden Sachverhalt glaubhafte Kenntnis erhält, und nicht

erſt, wenn ein ſolcher Sachverhalt nachgewieſen iſt, zu erlaſſen

hat . Es wird daher zu erwägen haben , ob nicht das vor

handene Aktenmaterial das Vorliegen eines eintragungspflich

tigen Gewerbebetriebes glaubhaft macht. In dieſem Fade

iſt alsbald gemäß § 132 RFreiw .Geſ. zu verfahren und

die Veranſtaltung der Ermittelungen davon abhängig zu

machen , daß rechtzeitig Einſpruch erhoben wird . Anderen

falls ſind dieſe ſogleich anzuſtellen und fortzuſeßen , bis das

Vorhandenſein eines regiſterpflichtigen Gewerbes entweder

widerlegt oder glaubhaft gemacht iſt.

Anmerkung. Dieſer Beſchluß des Kammergerichts iſt

im „ Recht“ fahrg . VIII Nr. 1 S. 10 von Landgerichtsrat

Dr. Marcus - Berlin im Auszuge mitgeteilt und zunächſt

in Anlehnung an Laſtig & oben erwähnte Schrift, welche in

dieſer Zeitſchrift Bd. LIV S. 596 beſprochen iſt, heftig

namentlich auch die Form anlangend – angegriffen worden .

Durchaus unberechtigt.

Der § 2 KGB. war eine geſeßgeberiſche Notwendigkeit,

hervorgerufen durch die ſogenannten ürproduzenten und durch

die veränderten Verhältniſſe, nach denen auch Grundſtücke

im ganzen und zerteilt zum Gegenſtand des Sandels ge

-
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worden waren . Die Vielgeſtaltigkeit und unausgeſeßte Weiter

entwidelung des Erwerbslebens erforderte eine umfaſſende

Geſtaltung des Gefeßes . Ergibt der Geſchäftsbetrieb nach

Art und Umfang – ich vermag eine treffendere Wortfaſſung

nicht zu finden die Notwendigkeit einer Einrichtung, wie

ſie wirtſchaftlich beim Kaufmann für Beurteilungſeiner Ver

hältniſſe im eigenen und im allgemeinen Intereſſe, ich darf

ſagen , ſich erzwungen hat , ſo mag der Betriebsunternehmer

mit Rückſicht auf ſolche Eigenſchaft ſeines Betriebes auch in

die Reihe der Kaufleute eintreten. Seine auf ſonſtige Eigen

ſchaften ſich gründenden Würden werden ihm dadurch in

keiner Weiſe gemindert oder gar entzogen. Der aus wiſſen

ſchaftlicher oder künſtleriſcher Tätigkeit erzielte Erwerb iſt

zunächſt nicht geeignet , einen in kaufmänniſcher Weiſe ein

gerichteten Geſchäftsbetrieb zu erfordern ; aber keineswegs iſt

dies durchaus ausgeſchloſſen. Die Verkehrsverhältniſſe er

weitern , verändern fich und damit die Auffaſſung und Beur

teilung derſelben.

Dieſem zeitlich veränderlichen Zuſtand hat der $ 2 5GB .

Rechnung getragen und er iſt in dem Beſchluß desKammer:

gerichts zutreffend zum Ausdruck gelangt . Die angeordnete

Beweisaufnahme gibt dies folgerecht im Anſchluß an den

Rern der Begründung des Beſchluſſes zu erkennen. Tritt

das Ziel des Erwerbes in den Vordergrund, wird Wiſſen

ſchaft und Kunſt tatſächlich, wenn auch nicht offen zugeſtanden ,

zum Mittel , ſo iſt damit auf den Weg zum § 2 HGB.

gelangt . Ein Vorwurf liegt hierin nicht.

Der Beſchluß des Kammergerichts iſt voll berechtigt.

Dr. Keyßner.

2. Eintragung der Firma von Schauſpielunternehmern in

das Handelsregiſter.

Beſchluß des Kammergerichte I. Zid.Senat vom 20. Ot:

tober 1903 (I F. 1159.03.) – Jahrbuch der Entſcheidungen
des Kammergerichtes in Sachen der freiwilligen Ge:

richtsbarkeit , in Roften , Stempels und Strafſachen,

herausgegeben von Reinhold Fohow , Geheimer Oberjuftizrat, und

Vittor Ring , Kammergerichtsrat. Bd. XXVI (N. F. Bd. VII )

S. A 212 .

a ) Ein Schauſpielunternehmen (Theater)

iſt regelmäßig ein gewerbliches Unternehmen,

das bei Vorliegen der ſonſtigen Vorausſeßungen

dem 2 des Handelsgeſeßbuches unterfällt.

*
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* b) Die Anmeldung der Firma für ein Schau

ſpielunternehmen liegtdemjenigen als dem Unter

nehmer ob , auf deſſen Namen das Gewerbe be

trieben wird , insbeſondere die Gewerbegeſchäfte

abgeſchloſſen werden .

HOB. & 2.

Der Unternehmer des L. Theaters in Berlin , Dr. N.,

war unter Androhung einer Ordnungsſtrafe zur Anmeldung

einer Firma aufgefordert. Der erhobene Einſpruch wurde

verworfen , die ſofortige Beſchwerde und die ſofortige weitere

Beſchwerde wurden zurückgewieſen.

Durch ausführliche Begründung iſt vom Kammergericht

auf Goldſchmidt , Handbuch des Handelsrechts (2. Aufl.)

BD . I S. 452 ff. und die Kommentare zum Handelsgeſekbuch

von Düringer und Þachenburg Bl. I S. 41 , Gold

mann S. 23, Lehmann 1) -Ring S. 30, Staub S. 62

Bezug genommen .

3. Stellung des Regiſtergerichts bezüglich der Prüfung der

Saßung eines von der Aufſichtsbehörde genehmigten Verſiches

rungsvereins auf Gegenſeitigkeit, ſowie der Änderung einer

von der Aufſichtsbehörde genehmigten Sagung ; Abkürzung

der die Geſellſchaftsform in der Firma fennzeichnenden Wörter

„ auf Gegenſeitigkeit'' in „ a .G.".

Beſchluß des Kammergericht& I. Zid.Senat vom 25. Mai

1903. Fahrbuch Bd. XXVI (N. F. BO. VII) S. A 69. Ent:

icheidungen in Ángelegenheiten der freiwilligen Ge:

richtsbarkeit und des Grundbuchrecht, zuſammengeſtellt im

Reichs- Juſtizamt Bd. IV S. 23 ff .

* a ) Das Handelsregiſtergericht iſt nicht be

fugt, die Saßung oder die Änderung der Sagung

eines Verſicherungsvereins auf Gegenſeitigkeit,

welche die Genehmigung der Aufſichtsbehörde

erlangt haben , wegen Gefeßwidrigkeit des

Saßungsinhalte zu beanſtanden.

* b ) Der Firma eines Verſicherungsvereins

auf Gegenſeitigkeit brauchen nicht die ausge:

fchriebenen Worte „auf Gegenſeitigkeit“ oder

1

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bb . LIV S. 597 .
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„ Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit“ ein

oder beigefügt zu werden ; vielmehr genügt info

weit auch eine abgekürzte Bezeichnung , ſofern

ſie erkennen läßt , daß der Verein die Verſiche

rung auf Gegenſeitigkeit betreibt.

HGB. 88 8 ff. Reichsgeſeß über die privaten Verſicherungsunternehmungen

vom 12. Mai 1901 $$ 13, 15 , 18, 39, 40.

Die Mitglieder des Vorſtandes der im Handelsregiſter

eingetragenenLebens-, Penſions- und Leibrenten - Verſiche

rungs-Geſellſchaft „Iduna“ zu Halle a. S. meldeten eine von

dieſer Geſellſchaft als einem Verſicherungsverein auf Gegen

ſeitigkeit nach Maßgabe des Geſekes über die privaten Ver

ſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 an Stelle des

bisherigen Statuts angenommene Saßung zur Regiſtrierung

an . Der § 1 Abſ. 2 dieſer vom Kaiſerlichen Aufſichtsamte

für Privatverſicherung unter dem 18. Juni 1902 genehmigten

Saßung beſagt :

Die Geſellſchaft firmiert: Lebens , Penſions- und

Leibrenten - Verſicherungs -Geſellſchaft a . 8. „ Founa “

zu Halle a. d. Š.

Das Amtsgericht lehnte die Eintragung dieſer Firmenändes

rung ab, weil die nunmehrige Firma nicht klar erkennen laſſe,

daß Verſicherung auf Gegenſeitigkeit betrieben werde. Die

Beſchwerde der Geſellſchaft war erfolglos.

Der weiteren Beſchwerde iſt ſtattgegeben worden aus

folgenden Gründen :

Die Auffaſſung der Vorinſtanzen, daß die Firma eines

Verſicherungsvereins auf Gegenſeitigkeit den ausgeſchriebenen

Zuſa „auf Gegenſeitigkeit“ oder „ Verſicherungsverein auf

Gegenſeitigkeit“ aufweiſen müſſe, findet in dem Geſeke keine

Stüße.

Allerdings iſt die Beſtimmung im § 18 Abſ. 2 Sa 2

Priv .Verſ.Gef. nach der Begründung zu der entſprechenden

Entwurfsvorſchrift (Sten . Ber. $ . Reichst. 1900 1902 Anl.

BD. I S. 184) „im Anſchluß an § 20 des Handelsgeſeßbuche“

getroffen . Allein die Formulierung der beiden Geſekesſtellen

iſt eine durchaus verſchiedene. Der 8 20 HOB. verordnet

für die Firma einer Aktiengeſellſchaft bezw . Kommanditaktien

geſellſchaft:

Die erſtere Firma hat ... die Bezeichnung „ Aktien :

geſellſchaft“ , die lektere Firma die Bezeichnung „ Rom

manditgeſellſchaft auf Aktien“ zu enthalten.
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Ähnlich beſagt der § 4 Abſ. 2 Geſ. vom 20. April 1892

20. Mai 1898 für die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung :

Die Firma der Geſellſchaft muß in allen Fällen

die zuſäßliche Bezeichnung mit beſchränkter Haftung "

enthalten,

und der § 3 Abſ. 1 Gej. vom 1. Mai 1889 20. Mai 1898

für die eingetragene Genoſſenſchaft:

Die Firmader Genoſſenſchaft muß.... entſprechend

der im § 2 vorgeſehenen Art der Genoſſenſchaft die

daſelbſt beſtimmte zuſäßliche Bezeichnung (nämlich „ ein

getragene Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter Haftpflicht"

bezw . „eingetragene Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter

Nachſchußpflicht" oder eingetragene Genoſſenſchaft mit

beſchränkter Haftpflicht") enthalten.

In allen dieſen Vorſchriften iſt erſichtlich die Bezeichnung der

Aſſoziationsart, und zwar als eine in die Firma ſelbſt auf

zunehmende, unabänderlich feſtgelegt. Abweichend hiervon

normiert der § 18 Abſ. 2 Priv .Verf.Gef.:

Auch iſt in der Firma oder in einem Zuſaß aus

zudrücken , daß Verſicherung auf Gegenſeitigkeit be

trieben wird .

Das Gefeß hat an dieſer Stelle weder eine beſtimmte Formel

für die Bezeichnung der Aſſoziationsart vorgeſehen , noch ver

ordnet , daß die Bezeichnung in der Firma ſelbſt enthalten

ſein müſſe. Vielmehr entſpricht einerſeits der Faſſung des

Geſekes jede Benennung, welche den Verſicherungsbetrieb nach
dem Grundſaße der Gegenſeitigkeit anzeigt, und kann ander

ſeits dieſe Benennung in die Firma aufgenommen oder in

einen Zuſap zu ihr verwieſen werden . Gerade im Hinblicke

darauf, daß die Begründung auf $ 20 HOB. Bezug nimmt,

iſt an eine bloß zufällige Abweichung nicht zu denken . Hätte

die Abſicht beſtanden, die angeführte Vorſchrift über die Firma

der Aktienvereine einfach auf die Gegenſeitigkeitsvereine zu

übertragen , ſo wäre ſicherlich die Faſſung gewählt worden,

daß die Firma die Bezeichnung „ Verſicherungsverein auf

Gegenſeitigkeit“ zu enthalten habe. Eine ſolche zwingende

Feſtſeßung iſt hier offenbar bewußt vermieden. Aus dem

vom Landgerichte für ſeine entgegengeſeßte Anſicht heran

gezogenen § 15 Priv .Verſ.Geſ. iſt für die zur Entſcheidung
ſtehende Frage nichts herzuleiten. Dieſer an die Spiße des

die Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit betreffenden Ab

ſchnitts III des Gefeßes geſtellte Paragraph beſagt nur, daß

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV .
19
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ein Verein, der die Verſicherung ſeiner Mitglieder nach dem

Grundſaße der Gegenſeitigkeit betreiben wil , durch die Er

laubnis der Aufſichtsbehörde zum Geſchäftsbetriebe rechtsfähig

werde , und zwar rechtsfähig in der Eigenſchaft als „Ver

ficherungsverein auf Gegenſeitigkeit“. Er ſtellt damit klar,

wodurch der Verein Rechtsfähigkeit erlangt, und ferner, daß

er als rechtsfähiger Verein zu dem eigentümlichen Typus der

juriſtiſchen Perſonen gehört , den das Gefes als „ Verſiche:

rungsverein auf Gegenſeitigkeit“ behandelt. Für die Firmen

geſtaltung iſt hieraus nichts zu entnehmen . Dieſe iſt viel

mehr im § 18 erſchöpfend geordnet. Nach dieſen Ausführungen

läßt ſich nicht bezweifeln , daß der hier in Rede ſtehende

Verein ſeiner Firma nicht die ausgeſchriebenen Worte auf

Gegenſeitigkeit“ oder „ Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit“

ein- oder beizufügen brauchte . Vielmehr wird auch eine ab

gekürzte Bezeichnung dem Gefeße gerecht, ſofern ſienur er

kennbar macht, daß der Verein dem Betriebe der Verſicherung

auf Gegenſeitigkeit gewidmet iſt.

Die Vorinſtanzen haben nun allerdings ausgeführt, daß

die Buchſtaben „a. G.” den Betrieb „auf Gegenſeitigkeit “

nicht verdeutlichten . Allein auch die Begründung dieſer An

ficht bietet zu Bedenken Anlaß. Daß die Deutung der beiden

Buchſtabenauf eine Abkürzung des Wortes „ Aktiengeſellſchaft“

ſehr fern liegt , iſt ohne weiteres klar. Wohl noch niemals

wird eine Aktiengeſellſchaft darauf verfallen ſein , die Be

nennung ihrer Aſſoziationsform im Widerſpruche mit den

Regeln der Rechtſchreibung durch ein klein geſchriebenes a

und ein groß geſchriebenes g abzukürzen. Inwiefern aber

im übrigen die Buchſtaben ,,a . G. " auf eine andere Aſſozia

tionsform bezogen werden könnten als eine ſolche „auf Gegen:

ſeitigkeit“ , iſt nicht einzuſehen. Wie im geſchäftlichen Ver

kehre die Buchſtaben „ A.G." als Aktiengeſellſchaft, „ G.m.b.H."

als Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, „ E. G. m. u . H."

als eingetragene Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter Haftpflicht

u . . w . allgemein verſtanden werden , ſo wird auch in den

beteiligten Kreiſen kaum ein Zweifel darüber aufkommen, daß

eine Verſicherungsgeſellſchaft a . G. als eine ſolche auf Gegen

ſeitigkeit zu begreifen ſei .

Der Beſchwerdeführerin iſt aber auch darin beizutreten ,

daß es keinenfalls dem Regiſtergerichte zuſtand , die Firma

zu beanſtanden.

Die Aktiengeſellſchaft, die Kommanditaktiengeſellſchaft,

die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung , die eingetragene
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Genoſſenſchaft, der eingetragene Verein erlangen erſt mit der

Eintragung der Aſſoziation in das gerichtliche Regiſter die

ihnen vom Gefeße zugeſtandene Rechtsfähigkeit (HGB. $ 200

Abſ . 1 , § 320 Abſ. 3 ; Geſ . vom 20. April 1892 & 11 Abſ.1 ;

Geſ. vom 1. Mai 1889 § 13; B.GB. § 21 ) . Das Regiſter

gericht, das der Aſſoziation durch die Eintragung zur Ent

ſtehung verhilft, hat hier unbedenklich die Beobachtung der

privatrechtlichen Normativbeſtimmungen zu prüfen, die für

die Begründung der Aſſociation gegeben ſind. Anders iſt bei

dem Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit die Entſtehung

in die Hand der aufſichtführenden Reichs- oder Landes:

behörde gelegt . Nach § 15 Priv .Verſ.Geſ. wird der Gegen

ſeitigkeitsverein durch die Erlaubnis der Aufſichtsbehörde zum

Geſchäftsbetriebe rechtsfähig. Damit gewinnen die Vorſchriften

über die Begründung der Aſſoziation für den Gegenſeitigkeits

verein eine völlig andere Bedeutung als ſie ihnen für die

übrigen erwähnten Geſellſchaften 2c. zukommt. Es handelt

ſich bei ihnen für den Gegenſeitigkeitsverein nicht um Nor

mativbeſtimmungen , von deren Erfüllung die Eintragungs

fähigkeit des Vereins abhängt , ſondern um Vorſchriften, ohne

deren Beobachtung die Aufſichtsbehörde nicht die Erlaubnis

zum Geſchäftsbetrieb erteilen ſoll. Daraus ergibt ſich , daß

es die Aufſichtsbehörde iſt, welche die Erfüllung dieſer Be

ſtimmungen zu prüfen und mittels der Genehmigung feſtzu

ſtellen hat. Der Gegenſeitigkeitsverein muß nach Erlangung

der Erlaubnis der Aufſichtsbehörde zum Geſchäftsbetrieb in

das Handelsregiſter eingetragen werden, nicht um rechtsfähig

zu werden, ſondern weil er rechtsfähig iſt und ſeine Eriſtenz

als juriſtiſche Perſon Publizität erlangen ſoll. Im Falle der

Anmeldung des Vereins zum Handelsregiſter hat das Amts

gericht fich auf die Prüfung zu beſchränken, ob den formellen

Anforderungen für die Anmeldung entſprochen iſt oder nicht.

Dagegen iſt das Regiſtergericht nicht in der Lage, die Saßung,

auf die hin die Erlaubnis der Aufſichtsbehörde erteilt iſt

(§ 4 Priv.Verf.Gel.), als nicht geſekmäßig zu bemängeln und

damit die Wirkung des ſchöpferiſchen Aktes der Aufſichts

behörde in Frage zu ſtellen . Daß das Gefeß auf dieſem

Boden ſteht, wird in der Begründung zu den 88 30 bis 33,

40, 45 Entw. (a . a . D. S. 191 ) nachdrücklich betont. Dort

heißt es :

„ Die Eintragung in das Handelsregiſter hat für

die Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit ... nicht

die gleiche rechtliche Bedeutung wie für die Aktien
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1

geſellſchaften. Während die Aktiengeſellſchaft als ſolche

vor der Eintragung in das Handelsregiſter nicht be

ſteht und erſt von der Eintragung an ſelbſtändig ihre

Rechte und Pflichten hat (88 200, 210 HOB .), tritt

der Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit ſchon mit

der Zulaſſung , die ihm juriſtiſche Perſönlichkeit ver

leiht, ins Leben . Die Vorſchriften des III. Abſchnitts

über den Inhalt der Sagung haben , nach ihrer ab

weichenden Faſſung, nicht, wie die entſprechenden Vor:

ſchriften des Aktienrechts , die Natur von Normal

ſtatuten für die Eintragungsfähigkeit, ſondern von

geſeßlichen Erforderniſſen der Zulaſſung. Ob ihnen

genügt iſt, hat die Aufſichtsbehörde zu entſcheiden.

Der Regiſterrichter befindet ſich hier in der gleichen

Lage wie gegenüber ſonſtigen eintragungspflichtigen

juriſtiſchen Perſonen (vgl. § 33 AGB.). Eine Nach:

prüfung , ob die für die Zulaſſung gegebenen Vor

ſchriften erfüllt ſind, ſteht ihm nicht zu. Widerſtreitende

Auffaſſungen zwiſchen ihm und der Aufſichtsbehörde

find daher nicht möglich" 2c .

Daß die Aufſichtsbehörde zufolge des im Abſchnitte III

des Geſekes ſtehenden 18 auch die Geſeßmäßigkeit der

Firma des Gegenſeitigkeitsvereins vor der Zulaſſung prüfen

und feſtſtellen muß, iſt nicht fraglich. Bei der Kommiſſions

beratung des Entwurfs trat dieſer Geſichtspunkt hervor. Der

Antrag, zu beſtimmen , daß der Name des Vereins nicht in

einer Weiſe gebildet werden dürfe , die geeignet ſei , den

Glauben zu erwecken, als ob es ſich um eine Unternehmung

des Reiches oder eines Bundesſtaates handle , wurde ab:

gelehnt.

Die Regierungsvertreter ſowie Redner der Kommiſſion

hatten ſolche Einzelbeſtimmungen für nicht wünſchenswert

und auch nicht für erforderlich erachtet, weil man von der

Aufſichtsbehörde ohne weiteres erwarten könne, daß fie irre

leitende Namen nichi zulaſſe (Sten. Ber. 8. Reichst. 1900,02

Anl.-Bd. III S. 1728) .

Nun iſt freilich bei der Ünderung der Saßung die ge

dachte Rechtslage etwas verſchoben . Zwar bedarf nach § 13

Saß 1 Priv.Verf.Geſ. jede Änderung des Geſchäftsplans der

Verſicherungsunternehmung, zu dem nach § 4 Abſ. 3 Nr. 1

daſelbſt auch die Saßung des Gegenſeitigkeitsvereins gehört,

zur Infraftſeßung der Genehmigung der Aufſichtsbehörde.

Indes hat nach § 40 Abſ. 3 daſelbſt die Änderung der Saßung
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keine Wirkung, bevor ſie bei dem Gericht, in deſſen Bezirke

der Verein ſeinen Siß hat , in das Handelsregiſter einge

tragen worden iſt. Troßdem kann auch für die Saßungs

änderung nach dem Sinne des Geſeßes nicht bezweifelt werden,

daß die Aufſichtsbehörde und nur ſie über die Erfüllung der

Anforderungen des Geſeķes an den Saßungsinhalt zu ent

ſcheiden hat. Die Aufſichtsbehörde kann nach § 13 Saß 2

Priv.Verf.Geſ . die Genehmigung einer Änderung des Ge

ſchäftsplans, und damit einer Änderung der Saßung, nur

aus den Gründen des § 7 verſagen ; der §7 Abſ. 1 Nr. 1

führt als erſten Verſagungsgrund auf , daß der Geſchäfts

plan geſeblichen Vorſchriften zuwiderläuft . Die Aufſichts

behörde muß ſich danach, wenn ihr eine Änderung der Saßung

angezeigt wird , darüber ſchlüſſig machen , ob die Änderung

dem Geſeß entſpricht oder nicht. Mit Erteilung der Ge

nehmigung bejaht ſie dieſe Frage . Die Urkunde über die

Genehmigung iſt dem Regiſtergerichte mit der Anmeldung

der Änderung zu überreichen (8 40 Abſ. 1 ) . Es iſt weder

zum geſeßlichen Ausdrucke gelangt noch aus inneren Gründen

herzuleiten , daß das Geſeß bei der Saßungsänderung den

in der Begründung mit ſolchem Nachdrucke vertretenen Stand

punkt aufgegeben haben ſollte, wonach über die Geſeßmäßig

keit der Saßung nur die Aufſichtsbehörde zu befinden hat

und deshalb Konflikte zwiſchen ihrer Auffaſſung und der Än

ſicht der Regiſterbehörde ausgeſchloſſen ſind . Die Begründung

verweiſt in dieſer Hinſicht zu § 40 lediglich auf das zu den

SS 30 ff. Bemerkte (a . a . D. BD.IS.192 ). Daß die Saßungs

änderung erſt mit der Regiſtrierung wirkſam wird, iſt Folge

der Publizität des Handelsregiſters : jeder muß fich auf deſſen

Inhalt verlaſſen können . Allein daraus folgt keineswegs,

daß dem Regiſtergerichte betreffs der Prüfung der Saßungs

änderung eine andere Stellung eingeräumt iſt als ſie ihm

betreffs der Prüfung der urſprünglichen Saßung zukommt .

Wie das Regiſtergericht die von der Auffichtsbehörde ge

billigte erſte Saßung als eine geſeßmäßige hinnehmen muß,

ſo iſt dies auch bei der von der Aufſichtsbehörde genehmigten

Saßungsänderung der Fall. (Ebenſo P. Alerander-Raß,

Priv.Verf.Geſ. §40 Anm . 1).

Nach alledem konnte das Amtsgericht die ſeitens des

Kaiſerlichen Aufſichtsamts für Privatverſicherung auf Grund

des § 13 Priv .Derf.Geſ. genehmigte Firma: Lebens , Pen

fions- und Leibrenten -Verſicherungs- Geſellſchaft a. G. „Iduna“

zu Şalle a. d. S. nicht beanſtanden . Das Amtsgericht iſt
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deshalb gehalten , unter Abſtandnahme von dem erhobenen

Bedenken anderweit auf die Anmeldung zu befinden .

Anmerkung. Der Abkürzung in der Firma auf „a. G.“

und , wenn die Firma in der Saßung oder Eintragung im

Handelsregiſter nebſt Veröffentlichung (S$ 32, 33 des Reichs

geſekes vom 12. Mai 1901) unverkürzt zu erkennen gibt,

daß die Verſicherung auf Gegenſeitigkeit betrieben wird (8 18

a. a . D.) , einer Verheimlichung deſſen durch Abkürzung im

Geſchäftsbetriebe muß ich mit aller Schärfe als dem Gefeße

nicht entſprechend entgegentreten.

Ein Gleiches gilt für die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung und die Firmaabkürzung in „ G. m . 6. H.“ Vgl.

unten die Anmerkung zu Nr. 9 S. 304.

Dr. Keyßner.

4. Löſchung unrichtiger Standesbezeichnung im Handels

regiſter.

Beſchluß des Kammergericht& I. Ziv.Senatvoin 28. Seps

teinber 1903 (I F. 1053. 03). Blätter für Rechtspflege

im Bezirl de fammergeride to 1903 Nr. 11 S 102.

Findet ſich bei der Bezeichnung des Firmen

inhabers im Þandelsregiſter eine unrichtige

Standesbezeichnung, ſo kann der Firmeninhaber

zu einer die Löſchung dieſer unrichtigen Bezeich:

nung beantragenden Anmeldung im Wege des

Ordnungsſtrafverfahrens nicht angehalten wer

den .

HGB. § 14. Reichsgeſe über die Angelegenheiten der freiwilligen Ges

rictšbarkeit vom 17./20 . Mai 1898 SS 132 ff ., 142 ff.

Im Handelsregiſter des Amtsgerichts I Berlin iſt ſeit

11. Dktober 1899 die Firma „X. Y." eingetragen und als

deren Inhaber der „Bankier X. Y. in Berlin " .

Der Zentralverband des deutſchen Bankiergewerbes be:

antragte beim Regiſterrichter den Erlaß einer Verfügung,

wonach der Firmeninhaber angehalten werde, die Bezeich

nung Bankier zur Löſchung zu bringen . Der Regiſterrichter,

welcher die Bezeichnung nicht für zuſtändig erachtete, erließ

die Verfügung; die hiergegen erhobene Beſchwerde wurde

vom Landgericht zurückgewieſen . Auf erhobene weitere Bes

ſchwerde hat das Kammergericht durch Beſchluß vom 28. Sep

tember 1903 die erlaſſene Verfügung aufgehoben .
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Aus den Gründen :

Der Beſchwerdeführer iſt im Handelsregiſter als Bankier

bezeichnet. In ſeiner Firma iſt der betreffende Geſchäfts

zweig nicht, wie der oben genannte Zentralverband anzu

nehmen ſcheint, zum Ausdruđe gebracht. Das Regiſtergericht

wil die Beſeitigung dieſer Bezeichnung herbeiführen . Seine

Verfügungen fordern eine Anmeldung ſeitens des Firmen

inhabers , deren weſentlicher Zweck ſein ſoll, der Löſchung

der Standesbezeichnung „ Banfier“ im Þandelsregiſter als

Grundlage zu dienen . Eine ſolche Anmeldung kann aber in

dem hier eingeleiteten Ordnungsſtrafverfahren der SS 132 ff.

Reichs- Freiw.GGef. nicht erzwungen werden. Der $ 132 daſ .

berechtigt das Regiſtergericht zur Einleitung des Ordnungs

ſtrafverfahrens nur für den Fall, daß das Gericht von einem

ſein Einſchreiten nach Sg 14 , 319, 325 Nr. 9 HGB. recht

fertigenden Sachverhalte glaubhafte Kenntnis erhält. Da die

$S 319, 325 Nr. 9 HOB . hier ganz außer Betracht zu laſſen

find, bleibt nur die Frage nach der Anwendbarkeit des § 14

daſ . zu erörtern . Nach dieſem muß, wer verpflichtet iſt, eine

Anmeldung, eine Zeichnung der Unterſchrift oder eine Ein

reichung von Schriftſtücken zum Handelsregiſter vorzunehmen,

hierzu von dem Regiſtergerichte durch Ordnungsſtrafen an:

gehalten werden . Da wiederum die Verpflichtung zur Unter

ſchriftzeichnung oder Einreichung von Schriftſtücken nicht in

Betracht kommt, könnte das Verfahren lediglich auf die Ver

pflichtung zu einer Anmeldung geſtüßt werden. Zweifellos

iſt das Regiſtergericht nicht in der Lage , eine ſolche Ver

pflichtung durch eine von ihm ausgehende Verfügung ohne

eine dieſe objektiv rechtfertigende Geſeßesvorſchrift zu be

gründen. Eine entſprechende, auf den vorliegenden Fall

zutreffende geſeßliche Beſtimmung fehlt jedoch. Weder iſt

algemein beſtimmt, daß der Kaufmann verpflichtet ſei , die

Berichtigung einer bei ſeiner Firma im Handelsregiſter ein

getragenen Unrichtigkeit herbeizuführen, noch rechtfertigt eine

der Sondervorſchriften des Handelsgeſekbuchs das Verlangen ,

daß der Beſchwerdeführer die Berichtigung ſeiner Standes

bezeichnung und namentlich die Löſchung des hierüber be:

ſtehenden Regiſtervermerkes in Antrag bringen ſolle. Ins

beſondere handelt es ſich hier nicht etwa um den anmeldungs

pflichtigen Fall einer Änderung der Firma oder ihrer Inhaber

im Sinne des § 31 Abſ . 1 HGB.

Darüber, wie die Beſeitigung einer unzuläſſigen Ein

tragung im Handelsregiſter zu bewirken iſt, verhalten ſich
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die SS 142 ff. Reichs- Freiw . Geſ. (vgl. Art. 2 des preuß.

Ausf.Geſ.zum AGB.); es findet unter gewiſſen Voraus

feßungen Löſchung von Amts wegen ohne Erzwingung einer

Anmeldung durch Ordnungsſtrafen ſtatt. Der gefeßlichen

Regelung dieſes Verfahrens hätte es offenbar nicht bedurft,

wenn der Beteiligte im Ordnungsſtrafverfahren der $S132 ff.

Reichs- Freiw.GGef. gezwungen werden könnte, die Beſeitigung

einer unzuläſſigen und deshalb vor dem Rechte unrichtigen

Eintragung in Antrag zu bringen . Das von dem Regiſter

gericht eingeſchlagene Verfahren läßt ſich auch nicht etwa auf

Grund der Erwägung rechtfertigen , daß im Handelsregiſter

auch der Stand des Einzelkaufmanns eingetragen werden

folle ($ 29 Nr. 3 Juft.Miniſt.Verf. über die Führung des

Handelsregiſters, Juſt.Miniſt.Bl. 1899 S. 313) und daß dieſe

Eintragung auf einer Anmeldung beruhen müſſe. Denn

ganz abgeſehen von der Frage, ob die Angabe des Standes

des Einzelkaufmanns überhaupt im Ordnungsſtrafverfahren

erzwungen werden darf , ſoll im gegebenen Falle nicht ein :

fach der Stand des Beſchwerdeführers regiſtriert werden .

Vielmehr iſt der eigentliche Zweck des Verfahrens die bereits

erfolgte Regiſtrierung des Standes des Beſchwerdeführers

wegen angeblicher Unrichtigkeit zu beſeitigen. Die Verpflich:

tung zu einer die entſprechende Löſchung begründenden An

meldung läßt ſich aber aus keiner geſeßlichen Vorſchrift

herleiten .

Dem Amtsgerichte muß , ſofern es die gedachten Be:

ſtimmungen überdie Löſchung unzuläſſiger Eintragungen hier

für anwendbar erachtet, überlaſſen bleiben , in Gemäßheit

desſelben anderweit vorzugehen . Seine bisherigen Verfügun

gen und ſein die Verwerfung des Einſpruchs enthaltender

Beſchluß, ſowie die Beſchwerdeentſcheidung des Landgerichts

waren aber mangels einer formellen geſeßlichen Grundlage

aufzuheben .“

5. Begründung der Ablehnung einer beantragtenEintragung

durch den Regiſterrichter; Eintragungsantrag durch ein Organ

des Handelsſtandes ; Beweißaufnahme.

Beichluß des Rammergerichts I. Zid. Senat dom 5. Ditober

1903. Entſcheidungen in Angelegenheiten der freis

willigen Gerichtsbarkeit und des Grundbuch recht8. Zu

ſammengeſtellt im Reichs- Juſtizamt Bd. IV S. 28 ff.

a ) Eine landesrechtliche Vorſchrift, nach

welcher das Regiſtergericht bei Ablehnung einer
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Eintragung in das Handelsregiſter die Gründe

der Ablehnung mitzuteilen hat, iſt zuläſſig .

Reichagefes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom

17./20 . Mai 1898 88 25 , 200. — Verfügung despreuß. Juſtizminiſters,S

betreffend die Prüfungdes Handelsregiſters, vom 7. November 1899
(Fuft.Minift.Bl. S. 133 ).

b) Das Regiſtergericht iſt verpflichtet, don

Amts wegen die zur Feſtſtellung der Tatſachen

erforderlichen Ermittelungen zu veranſtalten,

wenn ein Organ des Handelsſtandes beantragt,

einen Gewerbetreibenden zur Anmeldung der

Firma anzuhalten ).

Reichagefes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichte barkeit vom

17. Mai 1898 SS 12, 132 .

6. Ablehnung der Zuziehung der Beteiligten im Beweis

verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Beidhluß des Kammergerichts I. Ziv.Sen. vom 12. Oktober

1903. Jahrbuch der Enticheidungen des Rammergerichts

in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarteit Bd. XXVI (N. F.

Bd. VII) S. A 175 .

Im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbar

keit haben die Beteiligten keinen Anſpruch dar

auf , zum Beweis termin zugezogen zu werden

und, wo ſie zugezogen ſind, den Zeugen und

Sachverſtändigen Fragen vorzulegen .

Reichsgefe über die freiwillige Gerichtsbarkeit SS 12, 15, 18, 133 .

Anmerkung. Vgl. L. Buſch, „Aus den Grenzgebieten

der freiwilligen und ſtreitigen Gerichtsbarkeit “ in der Feſt

gabe der juriſtiſchen Geſellſchaft in Berlin für Dr. Richard

Koch (Berlin 1903, Otto Liebmann) S. 193; die Kommen

tare zum Reichsgeſeß über die Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 pon Raus niß ſowie

Dorner zu $$ 15, 132 ff. Ob der Beſchluß auch für das

Ordnungsſtrafverfahren durchaus innezuhalten iſt, erſcheint

mir bedenklich. Jedenfalls wird der Richter die Anregungen

der Beteiligten nicht unbeachtet laſſen dürfen , ſondern bei

der Vernehmung berückſichtigen.

Dr. Reyßner.

1 ) Vgl. Beſchluß vom 9. November 1903 in dieſem Bande S. 304.
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7. Unzuläſſigkeit der Eintragung einer Hypothet für die

Firma eines Einzelkaufmanns.

Beichluß des Kammergerichts I. Zid.Senat vom 4. Mai

1903 (I 3. 250. 03 ). – Jahrbuch der Entſcheidungen des

Rammergerichte Bd. XXVI (N. F. Bd. VII) S. A 135 ff.

* in Preußen kann eine Hypothef für einen

Einzelkaufmann nur auf ſeinen Familiennamen,

nicht auf ſeine Firma eingetragen werden.

HGB. $ 17. B.GB. $ 1115. Preuß. Juft.Miniſt. Verf.zur Ausführung

der Grundbuchordnung vom 20. November 1899 $ 4.

In einer notariellen Urkunde beantragte St. unter dem

Bekenntniſſe, von der Firma Sch ., deren alleiniger Inhaber

der Kaufmann Sch. iſt, ein Darlehn von 6000 M. erhalten

zu haben, dieſe Forderung auf ſein im Grundbuche von S.

ſtehendes Grundſtück einzutragen . Das Amtsgericht lehnte

die Eintragung ab , weil ein Einzelkaufmann nur unter

ſeinem bürgerlichen Namen als Berechtigter in das Grund

buch eingetragen werden könne. Die Beſchwerde des Sch.

war erfolglos.

Die weitere Beſchwerde iſt zurückgewieſen worden aus

folgenden Gründen :

Die Frage , ob Eintragungen im Grundbuch auf die

Firma eines Einzelkaufmanns erfolgen können , iſt ſtreitig.

Für die Zuläſſigkeit haben ſich ausgeſprochen : Fuchs, GB.

Necht Bd. I S. 395 ; Boehm , GB.Recht , B.GB. $ 1156

Anm. 2 ; Goldmann, HCB. Bd. I S. 69; Düringer:

Hachenburg, HGB. § 17 Anm. IX und ein Beſchluß des

DLG . Colmar vom 10. Juli 1902 (Rſpr. d. OLG. Bd . V

S.254), während die Eintragung für die Firma für unzu :

läſſig erklären : Turnau - Förſter, Liegenſchaftsr ., zu B.GB.

$ 1115 Anm. 1a Abf. 2 ; Achilles -Stređer ,GBD . S. 189 ;

Willenbücher, GBO. § 35 Anm. 3 ; Pland, B.GB.

§ 1115 Anm. 2a; Staudinger, B.GB. Bd. III S. 263 ;

Biermann, B.GB. $ 1115 Anm . 1a ; Staub , HOB. $ 17

Anm. 3 ; Lehmann - Ring, SGB. $ 17 Anm. 8a ; Oberned

in Oruchots Beitr . Bd. XLIII S. 696 ff. und GB .Recht

S. 57 ſowie Beſchlüſſe des DLG. Jena vom 16. November

1901 (BI. f. Rpfl. in Thüringen Bd. XLIX S. 177) und

des Ferienſenats des Kammergerichts vom 10. September

1902 (Samml. des RJA. Bd. III S. 196) . Die Frage bat

auch ſchon das frühere Recht beſchäftigt, und zwar wurde da:

mals allgemein anerkannt, daß Eintragungen im Grundbuche
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I

I

für einen Einzelkaufmann nur unter ſeinem bürgerlichen

Namen , nicht unter der Firma zuläſſig ſeien (Turnau,

Preuß. GBD. Bd. II § 22 litt . è und die Zitate daſelbſt;

Regelsberger , Bayer. øyp.R. $ 18 Nr. 7; Meibom,

Medlenb. Hyp.K. S. 128 ; Dernburg -Hinrichs, Preuß.

Hyp.R.Bd . II S. 86 ; Kammer.Ger., Fahrb. Bd. IV S. 133,

BD. IX S. 7) . Von den damals maßgebenden Gründen

kommt für das jeßige Recht nicht mehr in Betracht, daß Ver

träge über unbewegliche Sachen keine Handelsgeſchäfte ſeien,

während die Firma nur den Namen des Raufmanns im

Þandelsgeſchäfte darſtelle ( Fahrb. Bd. IV S. 133) , da der

Art . 275 HOB. in das neue HGB . nicht übernommen iſt.

Auch dem argumentum e contrario des Vorderrichters aus

$ 124 HGB., wonach eine offene Handelsgeſellſchaft unter

ihrer Firma Eigentum und andere dingliche Rechte an Grund

ſtüden erwerben kann , während der 8 17 eine gleiche Be

ſtimmung für die Firma eines Einzelkaufmanns nicht enthält,

iſt keine Bedeutung beizulegen , da ausweislich der Nürn

berger Protokolle (Š. 278) der Zwed jener Vorſchrift des

$ 124 lediglich darin beſteht, die Möglichkeit zu geben , durch

Eintragung einer aus dem Handelsregiſter zu ergänzenden

Bezeichnung (Firma) in der kürzeſten Form eine Reihe von
beteiligten Perſonen zu treffen , um öftere Umſchreibungen

zu erſparen. Ein Gegenſaß zwiſchen den SS 17 und 124

iſt alſo nicht beabſichtigt. Der hauptſächlichſte Entſcheidungs

grund wurde für das frühere Recht darin gefunden , daß die

Perſon des Berechtigten in ſo genauer Weiſe bezeichnet

werden müſſe, daß über die Identität kein Zweifel bleibe,

während Eintragungen auf den Namen der Firma eines

Einzelkaufmanns den Anſchein erwecken würden, daß ſie einer

unberechenbaren Reihe fünftiger Erwerber der Firma zu gute

kämen (Regelsberger , Dernburg -Hinrichs, Mei

bom a. a . O.) . Dieſer Erwägungsgrund trifft aber auch

für das jeßige Recht zu . Aufgabe des Grundbuchs iſt es,

die Perſon des Berechtigten mit tunlichſter Sicherheit erkennen

zu laſſen . Auch foc das Grundbuch wahr ſein und zwar,

abgeſehen von Rechtsveränderungen, dauernd wahr . Dieſen

Erforderniſſen entſpricht aber beim Einzelkaufmanne nur eine

Eintragung auf den bürgerlichen Namen , nicht auf die

Firma . Veräußert der Raufmann mit dem Geſchäfte die

Firma , ſo geht der Handelsname nicht etwa bloß für ihn

verloren , ſondern er geht zugleich auf einen anderen über,

ſo daß nunmehr lekterer der Träger des Namens des nach

.
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Inhalt des Grundbuchs Berechtigten iſt. Ob er aber als

ſolcher zugleich der Träger des für die Firma eingetragenen

Rechtes geworden iſt, iſt aus dem Grundbuche nicht zu erſehen.

Die Vermutung des § 25 Abſ. 1 Saß 2 HOB. hat für den

Grundbuchverkehr keine Bedeutung. Dem gegenüber wird

darauf hingewieſen, daß der § 1115 B.GB. nicht erfordere,

daß der Berechtigte mit ſeinem Namen eingetragen werde.

Nach den Motiven (Bd. III S. 641) iſt eine ſolche Anord :

nung vermieden , um der Frage nicht vorzugreifen , ob für

die Abkömmlinge, welche eine Perſon noch etwa bekommt,

eine Hypothek beſtellt werden kann. Es iſt dort bemerkt :

,, Aus dem Grundbuchrechte läßt ſich für die Hypothek nur

das Erfordernis der Beſtimmtheit des Gläubigers ableiten .

Der Gläubiger aber iſt hinlänglich beſtimmt, wenn das

Grundbuch ergibt, daß die Eintragung für die künftigen

Abkömmlinge einer dem Namen nach beſtimmten Perſon

erfolgt . Sofern alſo nach anderweiten Vorſchriften auf den

Fall , daß dieſe Perſon Åbkömmlinge erhält, für dieſe eine

Forderung begründet werden kann, muß das Grundbuchrecht

die Beſtellung einer Hypothek für eine ſolche Forderung

ermöglichen .“ Hieraus will man folgern , daß es nach den

Motiven allgemein genüge , daß der Berechtigte nur ſo im

Grundbuche bezeichnet ſei, daß es überhaupt möglich ſei, die

Perſönlichkeit desſelben feſtzuſtellen. Das treffe aber bei

einem unter ſeiner Firma eingetragenen Kaufmanne zu .

Indes rechtfertigen die Motive dieſe Auffaſſung nicht. Sie

fügen nämlich den vorſtehenden Ausführungen weiter hinzu :

,, Der Entwurf fieht deshalb " (nämlich aus dem vorſtehend

angegebenen Grunde) ,davon ab , die Angabe des Gläubiger:

namens als unbedingt weſentlichen Beſtandteil der Eintragung

hinzuſtellen , wenngleich er nicht verkennt , daß in der Regel

der Namemit einzutragen iſt, um der Perſon des Gläubigers

diejenige Beſtimmtheit zu ſichern, welche zum geſeßlichen Be

griffe der øypothek gehört.“ Die Motive erklären alſo für

die Regel die Eintragung des Namens als erforderlich, um

der Perſon des Gläubigers die notwendige Beſtimmtheit zu

geben, und rechtfertigen die Weglaſſung einer für alle Fäle

bindenden Vorſchrift, den Gläubiger mit ſeinem Namen zu

bezeichnen, durch den þinweis auf einen Fall, wo eine ſolche

Bezeichnung unmöglich iſt. Am wenigſten aber kann daraus

etwas gefolgert werden für die Zuläſſigkeit der Eintragung

auf einen Namen, deſſen Träger einein fortwährenden Wechſel

ausgeſeßt iſt. Iſt eine ſolche Eintragung erfolgt, ſo iſt dies
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ſelbe zwar , da ſie gegen kein Verbotegeſeß verſtößt, nicht

nichtig. Allein daraus ergibt ſich für den Grundbuchrichter

nicht die Verpflichtung, auf Verlangen eine derartige Ein

tragung vorzunehmen .

Wollte man aus dieſen Erwägungen mit der herrſchen

den Anſicht die Zurückweiſung der Beſchwerde ausſprechen,

ſo würde der Entſcheidung der oben gedachte abweichende

Beſchluß des Dberlandesgerichts Colmar entgegenſtehen und

die Beſchwerde nach § 79 Abſ . 2 GBD. dem Reichsgerichte

vorgelegt werden müſſen . Indes bedarf es dieſer Vorlegung

nicht, da die Entſcheidung zugleich dem preußiſchen Landes

rechte zu entnehmen iſt.

Hinſichtlich der Einrichtung der Grundbücher hat das

Reichsrecht ſich auf einige wenige , zur ſachgemäßen Durch

führung des B.GB. unbedingt erforderliche Vorſchriften be

ſchränkt, im übrigen aber die erforderlichen Anordnungen

der Landesjuſtizverwaltung überlaſſen, die danach befugt iſt,

die Einrichtung der Grundbücher ſowohl nach der äußeren

Geſtaltung wie nach der Art und Weiſe , in welcher die

Eintragungen zu erfolgen haben , zu regeln . Für Preußen

iſt zu dieſem Behufe die Allgemeine Verfügung vom 20. No

vember 1899 ergangen. Dieſe beſtimmt nun im § 4, daß

zur Bezeichnung des Berechtigten im Grundbuche anzu

geben iſt

1. bei natürlichen Perſonen der Name (Vorname,

Familienname) , der Stand, der Beruf , ſowie der

Wohnort und , ſoweit dieſe Angaben nicht tunlich

oder nicht ausreichend ſind, andere die Berechtigten

deutlich kennzeichnende Merkmale,

2. bei Handelsgeſellſchaften, bei eingetragenen Genoſſen:

ſchaften und juriſtiſchen Perſonen anderer Art die

Firma oder der Name und der Siß.

Damit iſt für einen Einzelkaufmann nur die Eintragung

unter dem bürgerlichen Namen zugelaſſen und die Eintragung

unter der Firma ausgeſchloſſen . Dieſe Vorſchrift iſt für

den preußiſchen Grundbuchrichter maßgebend . Alle weiteren

Erwägungen ſcheiden für ihn aus . Auch in anderen Bundes:

ſtaaten iſt die Frage landesrechtlich in gleicher Weiſe ent

ſchieden, z . B. in Altenburg durch § 57 Höchſt. Verordnung

zur Ausführung der GBD. vom 5. September 1899, wäh

rend in Sachſen nach § 64 Abſ. 2 Verordnung zur Aus

führung der GBD . vom 26. Juli 1899 umgekehrt eine

wypothek , Grundſchuld oder Rentenſchuld , die ein Einzel
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kaufmann erwirbt, auf Antrag auf deſſen Firma einzu

tragen iſt.

Danach ergibt ſich allerdings , daß ein Kaufmann, ob

wohl er unter ſeiner Firma klagen kann, eine Zwangshypothek

auf den Namen der Firma nicht erlangen kann . Allein

dadurch erleidet er keinen Nachteil, da er die Hypothek ohne

Umſtellung der Volſtreckungsklauſel auf ſeinen bürgerlichen

Namen eintragen laſſen kann, ſofern er durch einen Regiſter

auszug nachweiſt, daß er zur Zeit der Rechtshängigkeit des

Prozeſſes, bezw . zur Zeit der Aufnahme einer polſtreckbaren

Urkunde der Inhaber der Firma war. Aber auch bei der

Übertragung ſeines Rechtes auf den neuen Firmeninhaber

bei Übertragung des Geſchäfts wird ſeine Stellung nicht

etwa eine ungünſtigere, da der Erwerber auch dann , wenn

ein Recht auf den Firmennamen eingetragen ſteht, nicht

ſchon durch deren Erwerb grundbuchmäßig eingetragener Be

rechtigter wird .

.8. Belaſtung eines zum Geſamtgute, zur Gemeinſchaft zur

geſamten Hand, zur offenen Handelsgeſellſchaft gehörigen

Grundſtücks zu Guuſten einzelner Gemeinſchafter.

Beſchluß de & Kammergericht& l . 3iv.Sen. vom 16. Februar

1903 (I 2). 1496. 02 ). Jahrbuch der Entſcheidungen des

Kammergerichts Bd. XXVI (N. F. BD. VII) S. A 130 ff.

* a) Bei der Gemeinſchaft zur geſamten Hand

kann ein zum Geſamtgute gehöriges Grundſtück

a uch zu Gunſten eines einzelnen Gemeinſchafters

belaſtet werden. Durch die Zulaſſung einer ſola

chen Belaſtung wird insbeſondere auch der Grund

ſaß, daß eine Hypothek nicht für den Grund

ftüdseigentümer ſelbſt begründet werden kann,

nicht verleßt.

b) Dies gilt namentlich für die offene Han

delsgeſellſchaft.

HGB. § 105. B.GB. $$ 705 ff., 1009, 1438 ff., 2032 ff.

Aus der Begründung iſt folgender Schlußabſaß mit

zuteilen :

Es iſt rechtlich zuläſſig, daß der einzelne Gemeinſchafter

dem Geſamtgute wie ein Dritter gegenübertritt, auch eine

Forderung an dasſelbe erwerben kann ; ſo kann auch für

ihn gleich wie für einen Dritten an dem zum Geſamtgute

1
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gehörigen Grundſtück eine Hypothek beſtellt werden . Auch

bezüglich der offenen Handelsgeſellſchaft unterliegt es keinem

begründetenZweifel , daß für den einzelnen Geſellſchafter an

einem zum Geſellſchaftsvermögen gehörigen Grundſtücke rechts

wirkſam eine Hypothek beſtellt werden kann ; und doch beſikt

auch die offene øandelsgeſellſchaft , auf welche nach § 105

HOB. die Vorſchriften des Bürgerlichen Geſekbuchs über die

Geſellſchaft ſubſidiäre Anwendung finden, auch wenn ihr der

einzelne Geſellſchafter wie ein Dritter, z. B. als Darlehens

geber, gegenübertreten kann, nicht die Eigenſchaft einer juri

ſtiſchen Perſon (Lehmann -Ring, Handelsgeſeßbuch $ 109

Nr . 5 Abſ. 1)."

9. Unterſcheidung zweier Firmen durch Angabe der verſchie

denen Geſellſchaftsform ; Kennzeichnung der Geſellſchaftsform

in Abkürzung durch „ G. m. b. $.“ bezw . „ a . G.“.

Beldhluß dee Rammergericht Berlin I. 3iv . Senat dom

29. juni 1903 (1 4.631. 03).'- fahrbuch der Entideidune

gen des Kammergericht& Bd.XXVI(N. F. BO. VII) S. A 215.

* Die Bezeichnungen „ Aktiengeſellſchaft“ und
Geſellſchaft mit beſchränkter vaftung“, die der

Firma einer Aftiengeſellſchaft, bezw . einer Ge

ſellſchaft mit beſchränkter Haftung beizufügen

ſind, bilden einen Beſtandteil der Firma und

ſind deshalb geeignet, zur Unterſcheidung der

Firma von der gleichen Firma einer anderen

Geſellſchaftsform zu dienen.

SOB. $ 30. Gefeß, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung ,

vom 20. April 1892/20. Mai 1898 $ 4 .

Die mit der Firma ,,Automat Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung“ in das Handelsregiſter des Amtsgerichts I Berlin

eingetragene Geſellſchaft verlangte für die in Berlin errichtete

Zweigniederlaſſung der Aktiengeſellſchaft „ Automat Aktien

geſellſchaft“ die Änderung der Firma, weil dieſelbe ſichnicht

ausreichend von der bereits eingetragenen Firma unterſcheide.

Durch Beſchluß des Kammergerichts wurde der Antrag

zurückgewieſen.

Es iſt ausgeführt, daß nach S 20 HOB. die Bezeichnung

Aktiengeſellſchaft“, wie nach § 4 Abſ. 2 die Bezeichnung

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung" einen Beſtandteil der

Firma bilde. Es ſtehe nichts im Wege, die Unterſcheidung
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mehrerer Geſellſchaftsfirmen in der in die Firma geſeßlich

aufzunehmenden Bezeichnung der Geſellſchaftsform zu finden .

Anmerkung. Wenn die eingetragene Firma auch den

Wortbeſtandteil ,, Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung" un“

verkürzt enthält, ſo iſt im Verkehr die Abkürzung „ G. m .

b . $ . " allgemein üblich und meines Wiſſens behördlich nicht

beanſtandet worden. Der Zweck des Geſeßes wird hiermit

durchaus verfehlt, denn das Volk wird durch die vier Buch:

ſtaben, die in Firmenſchildern und dergleichen möglichſt klein

angefügt ſind , keineswegs angemahnt, mit wem es zu tun

habe . Bedauerlich iſt es , daß für die Verſicherungsgeſell

ſchaften auf Gegenſeitigkeit es von der Aufſichtsbehörde für

zuläſſig erachtet iſt, den Ausdruck in der Firma , daß die

Verſicherung auf Gegenſeitigkeit betrieben werde, auf die

Buchſtaben in der Firma „ a. G." einzuſchränken . Vgl. den

Beſchluß des Rammergerichts vom 25. November 1903 in

dieſem Bande S. 294.

Durch die deutliche Kennzeichnung der Geſellſchaftsfirma

allein kann veranlaßt werden, daß der Verſicherungsnehmer

ſich nach der Veröffentlichung der Eintragung umzutun hat

(8 33 Ziff. 1 des Reichegeleges vom 12. Mai 1901 über die

privaten Verſicherungsunternehmungen ), ob danach eine Ver:

kürzung der Verſicherungsanſprüche vorbehalten iſt. Durch

die von der Aufſichtsbehörde genehmigte Abkürzung in „a. G.“

iſt für das Volk die Kundbarmachung, daß der Geſchäfts:

betrieb als ,,Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit “ erfolge

($ 15 des Geſeßes) , ſehr in Frage geſtellt.

Dr. Keyßner.

-

10. Eintragung der Firma von Grundſtüdshändleru in das

Handelsregiſter.

Beichluß des Stammergerichts Berlin I. Zid.Senat bom

9. November 1903 (I y. 1189. 03). Jahrbuch der Ent:

ſcheidungen des Kammergerichts Bd. XXVI (N. F. BO. VII )

S. A209 ff.

* Der gewerbsmäßige Grundſtücks handel wird,

wenn das beſtehende linternehmen nach Art und

Umfang einen kaufmänniſch eingerichteten Ge:

ſchäftsbetrieb erfordert , von § 2 des Handels:

gefeßbuchs betroffen.

HOB. $ 2.
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In der Begründung iſt die Entſtehungsgeſchichte des

§ 2 HOB. dargelegt, ſodann heißt es :

„Im Hinblick auf dieſe Entſtehungsgeſchichte, die ſich

mit der Faſſung des Geſeßes durchaus deckt, kann es nicht

im geringſten zweifelhaft ſein, daß der gewerbsmäßige Grund

ſtückshandel bei Vorliegen der ſonſtigen Vorausſeßungen von

§ 2 HGB. betroffen wird . Dies wirdDies wird auch in der ein

ſchlägigen Literatur allgemein anerkannt (Kommentarezum

HOB. von Goldmann & 2 Anm. 2 IV, Lehmann -Ring

$ 2 Nr. 1 , Staub 7. Aufl. & 2 Anm. 3) . Von einer Aus

einanderſeßung mit den Ausführungen der vom Landgerichte

herangezogenen Abhandlung von Laſtig in der Hallenſer

Feſtgabe für Fitting, 1903) 1) kann um ſo mehr abgeſehen

werden , als auch dieſer Schriftſteller offenbar zugibt , daß

nach geltendem Rechte die gewerbsmäßigen Grundſtückshändler

von § 2 HGB. berührt werden (a. a . D. S. 550, 555, 568 ).“

11. Fortſetung einer durch den Tod eines Geſellſchafters

aufgelöften offenen Handelsgeſellſchaft als Kommanditgeſell

ſchaft zufolge Entſchließung der Beteiligten.

Beichluß des Kammergerichts I. Ziv.Sen. vom 6. Juli 1903

(I Y. 674. 03). — Jahrbuch derEnticheidungen des Kammer:

gericht & Bd. XXVI (N. F. BO. VII) Š . A 219 ff.

* a ) Iſt eine offene Handelsgeſellſchaft durch

den Tod eines Geſellſchafters aufgelöſt , ſo kön

nen die überlebenden Geſellſchafter mit den

Erben des Verſtorbenen , ſo lange die Gemein

ſchaft noch tatſächlich nicht erledigt , insbeſondere

noch Vermögen als ſolches der Geſellſchaft vor

handen iſt , die Fortſeßung der Geſellſchaft auch

als Kommanditgeſellſchaft mit der Maßgabe der

einbaren , daß dem Erben die Stellung eines

Rommanditiſten eingeräumt wird. Gleichzeitig

kann ein neuer Geſellſchafter als Kommanditiſt

eintreten.

* b ) Gehört der Anteil des verſtorbenen Ge

fellſchafters am Geſellſchaftsvermögen zum Ge

ſamtgut einer fortgeſeßten Gütergemeinſchaft,

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift BD. LIV S. 597 .

Zeitſchrift für Handelsredst. Bd . LV. 20
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ſo nehmen die Teilhaber an dem Geſamtgute die

Stellung des Erben ein.

HGB. 131 Nr. 4, $$ 139, 156, 158, § 162 Ab . 3, § 173, § 176

Abſ. 2. B.GB. § 1483.

12. Einreichung des Geſellſchaftsvertrages einer Aktiengeſell

ſchaft bei deren Anmeldung zum Handelsregiſter einer

Zweigniederlaſſung.

Beſchluß des Kammergericht& I. Z iv .Senat vom 9. No

vember 1903 (I Y. 1212. 03). — Fahrbuch der Entſcheidungen

des Stammergerichts Bd. XXVI (N. F. BD. VII ) S. A 225 .

* Bei der Anmeldung einer Aktiengeſellſchaft

zur Eintragung in das Handelsregiſter einer Zweig

niederlaſſung iſt nicht unter allen Umſtänden der

Geſellſchaftsvertrag in ſeiner urſprünglichen Faſ

fung nebſt allen zu ſeiner Abänderung ergangenen

Generalverſammlungebeſchlüſſen beizubringen ;

vielmehr genügt die Beibringung derjenigen Ur

kunden in Urſchrift oder öffentlich beglaubigter

Abſchrift, welche die zur Zeit der Ánmeldung gel

tende Faſſung des Geſellſchaftsvertrags ergeben.

HGB. & 201 26.2.
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in Halle a. S. Die Handlungsfähigkeit nach

deutfchem bürgerlichem Recht. Erſter Band :

Das rechtswirkſame Verhalten. 8. (XXI

und 359 S.) Berlin 1903 , Verlag von Franz

Vahlen .

1

Bekanntlich enthält das BGB. keine allgemeinen Beſtimmungen

über Handlungsfähigkeit. Es regelt nur die als Geſchäftsfähigkeit bes

zeichnete Fähigkeit zu Willenserklärungen und die Fähigkeit, ſich durch

ſchuldhaftes Unrecht ſchadenserſaßpflichtig zu machen . So entſtehen zahl:

reiche Zweifel über die Fähigkeit, auf andere Weiſe als durch Willens:

erklärung oder ſchuldhaftes Unrecht Rechtswirkungen hervorrufen, desgleichen

über die Fähigkeit , durch ſchuldhaftes Unrecht andere Folgen als Schadens:

erfaßpflicht herbeizuführen . Dieſe Zweifel hat die Recht @wiſſenſchaft zit

löſen . Der Verfaffer ftellt fich die Aufgabe, die Söfung durch eine ums

faffenbe Unterſuchung generell zu ermöglichen . Sein Ziel iſt die fyftemas

tiſche Darſtellung der ganzen Lehre von der Fähigkeit zu , rechtswirkſamem

Verhalten “ auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts. Die wħandlunge:

fähigkeit “ , die der Titel als Gegenſtand des Werkes bezeichnet, iſt nur der

wichtigſte Teil des Ganzen, für das der Verfaffer, um auch das mit Rechts

wirkungen ausgeſtattete rein ſeeliſche Verhalten mitzuumſpannen, den Auês

druck „ Få higkeit zu rechtswirtſamem Verhalten“ neu und

m. E. glüdlich gebildet hat.

Der vorliegende erſte Band aber beſchäftigt ſich noch nicht mit

dem eigentlichen Problem und bringt daher auch noch nicht die Löſung

der praktiſchen Fragen, von denen der Verfaffer ausgeht (S. 1-3 ). Viels

mehr bietet er nur eine grundlegende Unterſuchung über das „ rechtswirt:

jame Verhalten" überhaupt. In fteter Anlehnung an die poſitiven Sake

des geltenden bürgerlichen Rechts ſucht der Verfaſſer die ein rechtswirkſames

Verhalten aufweiſenben Tatbeſtände und deren rechtliche Folgen zu ermitteln

und in erſchöpfender Syſtematit zu ordnen. Indieweit diefe vornehmlich

v
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begriffliche Arbeit fich für die dem zweiten Bande vorbehaltene Erörterung

der Hauptfrage und die Beantwortung der praktiſchen Einzelfragen als

fruchtbar bewähren wird, läßt ſich zur Zeit noch nicht beurteilen. Unter

allen Umſtänden aber iſt fie auch an ſich betrachtet ein wertvoller Beitrag

zur allgemeinen Rechtslehre. Es handelt fich um ein bisher zum großen

Teil unerforſchtes , vielfach noch nicht einmal in feinem Umfange übers

jautes Gebiet, auf dem der Verfaffer mit Mut und Geſchid dorgedrungen

iſt, um die unerläßliche Pionierarbeit der Mlärung und Sichtung zu leiſten .

Soll die Fülle der Erſcheinungen, die hier noch wirr durcheinander liegen,

juriſtiſcher Beherrſchung zugänglich gemacht werden , ſo iſt dafür ihre bes

griffliche Analyſe und Diſtinktion die erſte Vorausſeßung . Daß der Ver :

faſſer, um feſten Boden unter den Füßen zu haben, fich lediglich an das

geltende deutſche Recht und in erſter Linie an das B.GB. hält und in

bewußter Einſeitigkeit unter Verzicht auf hiſtoriſche wie vergleichende Bes

trachtung rein ſyſtematiſch verfährt, darf ihm nicht zum Vorwurf gemacht

werden. Denn fo gewinnt er ein freilich in manchem Punkte vielleicht

nur vorläufiges, aber doch in den Grundzügen geſichertes Ergebnis. Nicht

überall werden natürlich auch innerhalb des geſteckten Rahmens die einzelnen

Begriffébildungen des Verfaffers mit den zugehörigen Namengebungen auf

Beifall rechnen können. Im ganzen aber iſt ihm der Wurf gelungen,

weil er mit hervorragendem Scharfſinn den erforderlichen juriſtiſchen Taft

verbindet . Er vergißt nur felten , daß die Rechtsbegriffe nicht rein logiſche,

ſondern geſchichtlich gewordene Gedankengebilde find, und tritt mit der ge

ziemenden Achtung an die durch die Geiſtesarbeit von Jahrtauſenden ges

fchaffenen Kategorien heran. Auch bermeidet er meiſt überflüſſige Ums

benennungen. Nur geht er m . E. in dem an fich löblichen Beſtreben der

Sprachreinigung zu weit . Insbeſondere bertennt er die eigenartigen Bes

dürfniſſe der Wiſſenſchaft, wenn er von ihr verlangt , fie folie für ihre

Begriffe nur ſolche Worte verwenden , die ſich zur Aufnahme in ein Ges

ſeßbuch eignen (S. 72) . So halte ich es für verfehlt, wenn er die Unter:

ſcheidung von Recht „im objektiven “ und „im ſubjektiven " Sinne befehdet;

wenn er den Ausbrud Privatrecht “ völlig durch bürgerliches Recht"

erleßen will , was nicht bloß wegen folcher Ableitungen wie ,privatrecht:

lich " unbequem , ſondern auch deshalb unzuläſſig iſt, weil das Handels:

und Wechſelrecht und andere Sonderrechte dem Worte , bürgerliches Recht“

einen engeren Sinn beilegen und man doch unmöglich das „ Privatfürſten

recht“ in bürgerliches Fürſtenrecht “ umtaufen kann ; wenn er nichts von

abfoluten " und „ relativen " Rechten wiffen will und dafür die feineatege

den Kern der Sache treffenden Ausdrüde Ausſchließungsrechte " und„

Forderungsrechte " einzuführen ſucht.

Sein erſtes Buch widmet der Verfaſſer der Betrachtung des rechtgo

wirkjamen Verhaltens im allgemeinen. Er charakteriſiert es

zuvörderſt als Beſtandteil einer Recht enorm (Rap. 1). Nichtig

I
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unterſcheidet er den in die Rechtsnorm aufgenommenen abſtrakten Tats

beſtand von den entſprechenden konkreten Erſcheinungen des Rechtslebens

und führt aus, daß nur jener den Gegenſtand der Rechtswiſſenſchaft bilde .

Adein er übertreibt die Selbſtändigkeit dieſes Beſtandteile der Rechtenorm

gegenüber den Lebenserſcheinungen , wenn er beſtreitet, daß es fich hierbei

um Abſtraktionen von den Tatbeſtänden der Wirklichkeit handle. Offenbar

fann die Rechtsnorm nur ihren normativen Beſtandteil aus eigner Kraft

hervorbringen, während ſie die von ihr normierten abſtrakten Tatbeſtände

und Verhältniſſe aus der vorgefundenen Lebenswirklichkeit ſchöpfen muß .

Wenn der Verfaſſer fich darauf beruft, daß es eine in der Reichsverfaſſung

normierte Kriegserklärung nach deutſchem Reichsrecht gibt , obſchon noch

niemals ein Reichskrieg erklärt iſt (S. 17 u. 20), fo würde doch das Rechts

inſtitut der reichếrechtlichen Kriegserklärung ichwerlich exiſtieren , wenn

Kriegserklärungen überhaupt noch nicht vorgekommen wären ! Demgemäß

wird auch die Rechtewiſſenſchaft bei der Zergliederung der Rechtsnormen

nicht des Hinbliđes auf die kontreten Lebenserſcheinungen entraten können,

aus denen das Gefeß durch Seraushebung des Typiſchen feine abſtrakten

Tatbeſtände bildet . Sie würde geiſtig verarmen , wenn fie die engen

Schranken, in die der Verfaffer fie namentlich der Nationalökonomie gegena

über bannen will, als bindend hinnähme. — Der Verfaſſer unterſucht

fobann Begriff und Weſen der Rechtenorm (Rap. 2 ). Er ſchließt fich

im ganzen der herrſchenden Lehre an , bringt aber bei der Entſcheidung

der Einzelfragen manche treffende Ausführungen (z. B. gegen die rein

imperativiſche Natur des Rechts und über den Grund ſeiner Geltung für

Unzurechnungsfähige, beſonders aber über das Verhältnis von Rechtsnorm

und Rechteſatz und über die ausſchließliche Zuſammenſeßung der Rechts

ordnung aus Hechta fäßen ). Widerſprechen muß ich der Behauptung, daß

die Rechtsnorm ihrem Weſen nach lediglich Wille fei ( S. 33 ff.); entſpricht,

wie der Verfaſſer zugibt , eine Rechtsnorm nur dann den in ihrer Idee

begründeten Anforderungen , wenn ſie gerecht iſt , fo fann troß des Vors

kommens ungerechter Gefeße das Weſen der Rechtsnorm nicht ohne Zurücks

greifen auf die Vorſtellung des Gerechten erkennbar fein. Gerade wie das

Weſen des Kunſtwerfes, obſchon es häßliche Kunſtwerke gibt , nicht ohne

Beziehung auf die Vorſtellung des Schönen erfaßt werden kann . Aus der

Rechtsnorm fchält nun der Verfaſſer den Tatbeſtand als ihren bedingenden

Teil heraus und gewinnt durch Zerlegung des Tatbeſtandes in einzelne

Tatbeſtandsſtücke ( Ereigniſſe oder Zuſtände) den Begriff der rechtswirt

ſamen Tatſache (Rap. 3) . Als eine beſondere Art endlich der rechts

wirkſamen Tatſachen fondert er das rechtswirkſame Verhalten aus

(Rap. 4) . Er verſteht darunter jede rechtswirkſame Tatſache, die in einer

Tatſache des menſchlichen Seelenlebens ( allein oder in Verbindung mit

anderen von ihr abhängigen Tatſachen ) beſteht. Der Begriff iſt weiter

als der der Handlung , auch wenn dem Herkommen gemäß gewollte Zu
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1

ftände und vorläßliche und fahrläſſige Unterlaſſungen zu den Handlungen

gerechnet werden , und umfaßt zugleich das rein feeliſche Verhalten . Da

der Verfaffer nur das rechtswirkſame Verhalten des deutſchen bürgerlichen

Rechts behandeln will, grenzt er diefes durch Ausſcheidung der dem öffent

lichen Recht angehörenden Rechtsnormen ab. Seine Definition derſelben

als ſolcher, die die Rechtsverhältniffe der öffentlichen Verbände beſtimmen ",

iſt nicht unrichtig. Sein Verſuch aber , und unzweideutig zu ſagen, was

denn ein öffentlicher Verband iſt, iſt . mißlungen. Er legt wieder alles

Gewicht auf die Unabhängigkeit der Mitgliedſchaft vom Willen des einzelnen

Mitglieds (S. 92 ff.). Allein ganz abgeſehen davon, daß er nur auf ſehr

gekünftelte Weiſe dieſes Merkmal bei allen runzweifelhaft" öffentlichen

Verbänden nachweiſen tann, überfieht er , daß es ,unzweifelhaft" private

Verbände gibt, in die man hineingeboren wird, wie die Familie des hohen

Abels und manche Agrargenoſſenſchaft. Sehr anfechtbar iſt auch die Aus

führung , daß alle bloßen Ordnungsvorſchriften innerhalb des B.GB.

Voridriften des öffentlichen Rechte ſeien (S. 95 ). So follen die auf:

ſchiebenden Ehehinderniſſe, wie die elterliche Einwilligung zur Eheſchließung,

lediglich öffentlichrechtliche Bedeutung haben. Sicherlich aber iſt es doch

ein Privatrecht des Vaters oder der Mutter , die Eheſchließung zu ver:

hindern , wenn auch der Standesbeamte durch pflichtwibriges Handeln ſeine

Wirkſamkeit vereiteln kann .

Den Schluß des erſten Buches bildet die Durchführung der grund:

legenden Einteilung alles rechtswirkſamen Verhaltens in

rechtmäßiges und rechtswidriges Verhalten (Kap . 5) . Zu:

treffend legt der Verfaffer dar, daß dieſe Einteilung erſchöpfend iſt. 3 weierlei

Gedanken namentlich ſind es, für die er energiſch und zum Teil mit neuen

Gründen eintritt. Einmal der , daß es ſchuldlofes Unrecht gibt; den

neueſten Verſuch , das Gegenteil zu erweiſen , den gold v. Ferned in

feinem gleichzeitig erſchienenen umfangreichen Buch über die Rechtswidrig

teit (Jena 1903) unternommen hat , konnte er bei der Widerlegung der

gegneriſchen Anſichten noch nicht berüdfichtigen. Sodann der , daß jeder

Verſtoß gegen eine Rechtenorm zugleich Verlegung eines Rechtes iſt. Um

dies zu begründen , fucht er den Begriff des Rechtes feſtzuſtellen und zu

begrenzen. Seine Behauptung , daß das Recht nichts als die begünſtigende

Seite der Rechtsnorm ſei, iſt nicht einwandfrei und hängt mit ſeiner ein:

feitigen Grundauffaſſung zuſammen, nach der die Rechtsnorm ihren ganzen

Inhalt frei von fich aus ſchafft. Auch iſt die Ausweiſung der von Zitel :

mann als Redhte des rechtlichen Könnens und neuerdings von Sedel

als Geſtaltungsrechte bezeichneten Befugniſſe aus dem Areis der Rechte “

(S. 104) nicht genügend begründet. Im Ergebnis aber iſt dem Verfaffer

darin beizuſtimmen , daß überall, wo eine Rechtsnorm an ein normwidriges

Verhalten Rechtëfolgen knüpft, damit auch ein fubjektides Hecht anerkannt

iſt, gegen deſſen Verlegung die Rechtsordnung reagiert. Das Spezifiſche

. .
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dieſer Rechtsfolgen erbliďt er darin , daß fie immer dem Ausgleich der

Rechtsverleßung dienen , während das rechtmäßige Verhalten immer nur

anders geartete Rechtsfolgen haben fann .

Das wertvollſte Stück des Werkes bildet das zweite Buch, in dem

der Verfaffer das rechtmäßige Verhalten behandelt. Er begründet

zunächſt (Kap. 1 ) ſeine Einteilung desſelben in Arten, wobei er als oberſte

Unterſcheidung die zwiſchen Willenserklärung und sonſtigem rechtmäßigen

Verhalten zu Grunde legt. Der Willenserklärung“ weiſt er jo

unter den Arten des rechtmäßigen Verhaltens eine ähnliche Sonderſtellung

an, wie ſie unter den Tatbeſtänden das Rechtsgeſchäft“ einnimmt. Das

Verhältnis der Willenserklärung zum Rechtegeſchäft beſtimmt er dahin ,

daß zum Rechtsgeſchäft jedenfalls eine Willenserklärung oder eine Mehr

heit von Willengerklärungen gehört, daß aber Willenserklärungen auch

als Beſtandteile anderer Tatbeſtände vorkommen. Eine genaue Feſtſtellung

und Begrenzung des Begriffes ,Rechtegeſchäft“ läßt er dermiſſen. Dagegen

fucht er den Begriff Willenserklärung" feſt abzugrenzen, indem er als

weſentliche Merkmale aufſtellt : 1. privates Verhalten ; 2. Handlung ;

3. Äußerungsgehalt; 4. Willensäußerung; 5. Maßgeblichkeit dieſer Willeng5

äußerung für eine rechtsfolge, auf die fie fich richtet. Dasjenige rechts :

wirkſame Verhalten, das nicht.Willenserklärung iſt, gliedert er nach einem

Schema (S. 161) , für das die wachſende Entfernung vom Begriff der

Willenserklärung durch futzeſſiven Wegfall der einzelnen Merkmale aus.

ichlaggebend iſt. So gelangt er dazu , alle Arten dieſes Verhaltens, weil

immer das fünfte Merkmal fehle , unter dem wenig glüdlichen Ausdruck

„unmaßgebliches Verhalten“ zuſammenzufaſſen . In den folgenden

Kapiteln beſchäftigt ſich dann der Verfaſſer mit den einzelnen Arten des

rechtemirtjamen Verhaltens; er beſtimmt fle näher , teilt ſie wieder in

Arten und Unterarten, ſucht für jede derſelben in möglichſter Fülle Belege

aus dem B.GB. beizubringen und bemüht fich , zahlreiche Zweifel über

die Zugehörigkeit der im B.GB. mit Rechtsfolgen ausgeſtatteten Tatſachen

zu der einen oder anderen Kategorie zu löſen . In dieſer Weiſe betrachtet

er zunächſt die Willenserklärungen , die er in felbftandige, un

felbſtändige und abhängige einteilt (Rap. 2). Sodann die wunmaß:

geblichen privaten Willene åußerungen", die fich entweder

(wie z . B. Zuſagen , Androhungen , Weigerungen ) auf eigenes Tun oder

Laſſen oder (wie z. B. Erlaubniſſe, Verbote, Anmeldungen ) auf fremdes

Tun oder laſſen richten (Aap. 3). Sodann die privaten Handlungen,

die zwar Äußerungen , aber teine Willensäußerungen , ſondern entweder

(wie die Verzeihung ) ,Gefühl ?äußerungen " oder (wie Behauptungen

und Mitteilungen) „ Vorſtellungeäußerungen " find (Rap. 4). Weiter

private Bandlungen ohne Äußerungsgehalt“ , die fich bald

(wie Erlangung oder Aufgeben der tatſächlichen Gewalt, Verarbeitung u.ſ.w.)

auf eine beſtimmte Sache beziehen, bald (wie vorſäßliches oder fahrläffiges

I



312 Literatur .

1

1

Unterlaffen einer Äußerung) folcher Beziehung entbehren (Kap. 5 ). Hierauf

das „Privatverhalten rein feeliſcher Art" , das überhaupt keine

Þandlung darflellt, ſondern bloßes Wiffen , Fühlen oder Wollen iſt (Rap. 6).

Endlich das allem privaten Verhalten gegenüberſtehende amtliche Bers

halten“ , das wiederum dieſelben Arten und Unterarten wie das private

Verhalten (mit Ausnahme amtlicher Gefühlsäußerungen und Gefühle, die

der Verfaffer nicht zu entdecken vermochte ) aufweift (Rap. 6) . Bei der

Unterſtellung aller privatrechtlich erheblichen Tätigkeit der Behörden unter

den Begriff des unmaßgeblichen Verhaltens " tritt die Unzuläſſigkeit dieſes

Sammelnamens beſonders grell zu Tage. Um ſo greller, als dieſes wun:

maßgebliche Verhalten “ zum guten Teil in maßgeblichen Willensäußeruns

gen “ beſtehen ſoll! Den Beſchluß des zweiten Buches bildet eine kurze

Überſicht über die Arten der Rechte folgen , die fich an rechtmäßiges

Verhalten knüpfen (Rap. 8).

Es iſt ein bißchen viel an Diſtinktionen und Subdiſtinktionen,

was uns der Verfaffer in ſeinem zweiten Buche bietet . Ob wirklich

eine ſo weit getriebene Begriffsſpaltung erforderlich war , mag man

billig bezweifeln . Doch muß nach dem oben Bemerkten das Urteil hier :

über aufgeſchoben werden, bis der zweite Band vorliegt und ſo fich er :

fennen läßt, inwieweit der Verfaſſer ſeine Unterſcheidungen als fruchtbar

aufzuzeigen vermag. Unter allen Umſtänden iſt die mühevolle Arbeit

des Verfaſſers ſchon deshalb nicht vergeblich getan , weil fie flärend

wirkt . Das Ermüdende der rein logiſchen Schematiſierung wird durch

die Lebendige und geiſtvolle Art der Ausführung abgeſchwächt. Be

ſonders aber wird das Intereſſe durch eine Fülle von Erörterungen

über das Weſen einzelner rechtswirkſamer Tatſachen rege erhalten , die

der Verfaſſer einſtreut, um die richtige Einordnung zu vollziehen .

Gegen fo manche hierbei getroffene Entſcheidung muß freilich Wider

ipruch angemeldet werden . Sier iſt nicht der Drt , auf die Fülle der

Bedenken einzugehen. Nur beiſpielsweiſe hebe ich einiges hervor. Der

Begriff der Willengerklärung iſt rein poſitiv, wird aber meines Era

achtens vom Verfaſſer zu eng gefaßt . So halte ich es für unrichtig,

wenn das Leiſtungsangebot (S. 178 ff. ), das Verlöbnis (S. 180 ff.),

die Zuſtimmungsverweigerung (S. 185 ff .), die Mahnung im Gegen:

faß zur Kündigung (S. 192 ff.), die Anmeldungen (S. 194 ff.) als run:

maßgebliche Willensäußerungen “ aus der Reihe der Willenserklärungen

geſtrichen werden ſollen. Bei der Beſprechung der unſelbſtändigen

Willenserklärungen bemerkt der Verfaffer , daß alle Rechtsgeſchäfte

entweder Verträge oder einſeitige Rechtsgeſchäfte find, und jagt von

dem als beſondere Erſcheinung anerkannten Geſamtakt , daß er eine

rechtswirkſame Tatſache ſei, die innerhalb des Vertrages, wie innerhalb

des einſeitigen Rechtsgeſchäfts vorkomme (S. 169). Er übergeht aber

den konſtitutiven Geſamtaft , der eine juriſtiſche Perſon ins Leben ruft,
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und äußert ſich nicht darüber , ob er hier einen Vertrag oder ein ein

ſeitiges Rechtsgeſchäft oder überhaupt kein Rechtsgeſchäft annimmt . Die

Erteilung einer Vollmacht hält er für eine abhängige (ergänzende)

Willenserklärung (S. 173). Darf man aber wirklich z . B. die Er:

teilung der Prokura , die eine dauernde perſonenrechtliche Stellung be

gründet , als bloße Ergänzung zu der Summe möglicher fünftiger Ber:

tretungshandlungen auffaſſen ? Mancherlei Bedenken hege ich auch

gegen die Ausdehnung des Begriffes der Handlungen ohne Äußerungs

gehalt “ . Namentlich ſcheint mit der Verfaſſer bei der Beſprechung der

auf Erwerb und Verluſt des Beſißes gerichteten Handlungen (S. 209 ff.)

dem Willensmoment nicht hinreichend gerecht zu werden. Er beachtet

hier nicht genügend, daß die tatſächliche Gewalt“ zwar ein weſentlicher

Beſtandteil des den Beſig begründenden Tatbeſtandes iſt , aber keines :

wegs fich mit dieſem Tatbeſtande deckt.

Das dritte Buch iſt dem rechtswidrigen Verhalten ge

widmet. Der Verfaffer charakteriſiert es als Rechtsverleßung,

unterſcheidet es von der Rechtsverleßungen ohne menſchliches Zutun

(wobei es freilich ſonderbar anmutet , daß die Nichtgewährung der

Mietſache durch den Vermieter oder die Nichtabnahme des beſtellten

Werks durch den Beſteller tein ,menſchliches Verhalten" ſein ſoll, S. 262)

und teilt es nach der Art des verlegten Rechts ein (Kap. 1). In ein

gehender Erörterung ſucht er den Begriff des rechtswidrigen Verhaltens

gegen den Begriff der „unerlaubten Handlung“ abzugrenzen

(Rap. 2). Er gelangt zu dem Ergebnis , daß beide Begriffe fich wie

zwei einander ichneidende Rreiſe verhalten. Seiner Grundauffaſſung

gemäß erblickt er auch in jeder unerlaubten Handlung ( einſchließlich der

Fälle des § 823 Abſ. 2 und § 826 BGB .) eine Rechtsverleßung. Zus

treffend und in Übereinſtimmung mit der (von ihm jedoch nicht ver:

werteten) Rechtſprechung des Reichsgerichts führt er ferner aus, daß im

geltenden Reichsrecht der Begriff der unerlaubten Handlung nicht mehr

mit dem des Deliktes zuſammenfällt, ſondern auch ſchuldloſe Rechtsver

leßungen einſchließt, da er jedenfalls alle Tatſachen des Unerlaubte

Handlungen“ überſchriebenen Tit. 25 des zweiten Buches des B.GB.

und außerdem ſonſtige verwandte Tatſachen umſpannt. Allein er be:

ſchränkt den Begriff der unerlaubten Handlung auf folche rechtsver

legende Tatſachen , die einerſeits ein „ Ausſchließungsrecht“ (abſolutes

Recht) verleßen , andererſeits zum Schadenserſaş verpflichten. Die zweite

Einſchränkung leuchtet ohne weiteres ein. Dagegen ſcheint mir der

Nachweis, daß die unerlaubte Handlung niemals in der Verlegung eines

Forderungsrechtes beſtehen könne , nicht gelungen zu ſein . Die zum

Schadenserſaß verpflichtende Verlegung des Forderungsrechtes durch den

Schuldner iſt freilich keine unerlaubte Handlung . Aber wie ſchafft der

Verfaffer die Fälle aus der Welt, in denen die Bereitelung eines Fora

1
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derungsrechts durch Dritte vom Geſeß ausdrüdlich zur unerlaubten

Handlung geſtempelt wird ? Er hilft ſich mit der Annahme, daß hier?

überall dem Gläubiger zur Sicherung ſeines Forderungsrechte ein be:

ſonderes Ausſchließungsrecht gegen jedermann (auf Unterlaſſung der

Unmöglichmachung der Leiſtung) verliehen ſei und daß eben nicht das

Forderungsrecht, ſondern dieſes Ausſchließungsrecht verlegt werde

(S. 288) . Das aber iſt bare Willkür und läuft auf eine petitio prin

cipii hinaus ! Bebentlich iſt auch , daß der Verfaffer den Begriff der

unerlaubten Handlung nicht bloß enger , ſondern auch weiter als den

des rechtswidrigen Verhaltens faſſen will, indem er unerlaubte Hand

lungen annimmt, zu denen überhaupt kein menſchliches Verhalten gehört.

Als Beiſpiel führt er an , daß jemandes Tier eine Sache beſchädigt"

( S. 301). Allein als unerlaubte Handlung läßt fich hier doch un :

möglich die Schadenszufügung durch das Tier , ſondern immer nur

deren Verurſachung durch das Halten des Tieres bezeichnen. — In den

beiden folgenden Kapiteln geht der Verfaffer die einzelnen Arten des

rechtswidrigen Verhaltens durch. Zunächſt die Verlegung von

Ausſchließungsrechten (Kap. 3) . Als ſolche unterſcheidet er :

das Perſönlichkeitsrecht; die dinglichen Rechte, zu denen er neben dem

Eigentum und den begrenzten dinglichen Rechten mit guter Begründung

auch den Befiß ſtellt; die Rechte an unkörperlichen Gütern, die er in Rechte

an perſönlichen Beziehungen und in Bezeichnungs- und Verkörperungs

rechte einteilt ; die Rechte an ganzen Güterkreiſen und zwar zunächſt

die Rechte an einem beſchränkten Güterkreiſe, wie die ehemännliche und

elterliche Nußnießung und das Erbrecht , ſodann aber das von ihm

überall , wo er die Verlegung eines beſonderen Rechtes vermißt , zu

Hilfe gerufene allgemeine Ausſchließungsrecht“, das die Geſamtheit

unſerer Güter jedermann gegenüber gewährleiſten ſoll. Fierauf beſpricht

er die Verlegung der Forderungerechte, die er in ſolche aus Ber :

trägen, aus einſeitigen Rechtsgeſchäften, aus unmaßgeblichen erlaubten

Tatbeſtänden “ und aus wunerlaubten Tatbeſtänden " einteilt (Kap. 4) .

Den Schluß des dritten Buches bildet wieder ein Überblick über

die Rechtsfolgen , die fich an rechtswidriges Verhalten knüpfen

können (Kap . 5 ) . Sie beſchränken fich keineswegs auf Schadenserjas

pflichten, find vielmehr nicht minder mannigfacher Art , als die Rechts:

folgen des rechtmäßigen Verhaltens , unterſcheiden fich aber von dieſen

durch das ihnen allen gemeinſame Merkmal , daß fie dem Ausgleich

dienen.

Das Intereſſanteſte, was der Verfaſſer in dieſem dritten Hauptteil

feines Buches bietet , iſt der Berſuch , ein neues und erſchöpfendes

Syſtem der ſubjektiven Privatrechte aufzuſtellen. Gerade

hier aber wird er ſich auf den lebhafteſten Widerſpruch gefaßt machen

müſſen . Bin ich auch, wie ich ſchon oben bemerkt habe, mit ihm darin
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einverſtanden , daß überall, wo die Rechtsordnung an ein rechtswidriges

Berhalten Ausgleichsfolgen knüpft, eine Verlegung von ſubjektivem Recht

anzunehmen iſt, fo dheint es mir doch ein gewagtes Unternehmen , das

Syſtem der ſubjektiven Rechte von dem einſeitigen Geſichtspunkte ihrer

Verlegbarkeit her ausbauen zu wollen. Der hiermit verbundenen Gefahr,

an der äußeren Schale der Rechte haften zu bleiben , iſt der Verfaſſer

erlegen. Von vornherein übertreibt er den Gegenſat zwiſchen abſoluten

und relativen Rechten , indem er eine Verſchiedenheit der äußeren

Wirkungskraft in eine innere Wefensverſchiedenheit verwandelt. Durch

die Charakteriſierung der abſoluten Rechte als „ Ausſchließungsrechte “

wird er , obſchon er fich ausdrüdlich dagegen verwahrt, dahin gedrängt,

ihr Weſen lediglich in das negative Moment der gegen jedermann ges

richteten Anſprüche auf Unterlaſſungen zu verlegen , alle poſitive Rechts:

macht über andere aber in die Kategorie der „ Forderungsrechte“ zu ver

weiſen. Troß der Erkenntnis , daß dasſelbe Recht in beſtimmter Rich:

tung abſolut und in anderer Richtung relativ wirken kann, läßt er ſich

durch den logiſchen Formalismus feines Gegenſaßes verleiten , die ein:

heitlichen Rechtsgebilde in beſondere „ Ausſchließungsrechte “ und „ For

berungsrechte" 311 zerreißen . Wo ein Forderungsrecht von dritten

verlegt werden kann, ſoll es ſich nicht um einen Schuß des Forderungs

rechts, ſondern um den Schuß eines zum Schuß des Forderungsrechtes

eigens geſchaffenen Ausſchließungsrechtes handeln , das nun unter den

„ Rechten an unförperlichen Gütern “ als Recht an der perſönlichen Be:

ziehung “ zum Schuldner aufmarſchiert (S. 326). Umgekehrt wird aus

den abſoluten Rechten jede durch ſie etwa einer beſtimmten Perſon

gegenüber begründete Rechtmacht als Forderungsrecht ausgeſchieden .

Beſonders ſchlimm fahren bei dieſer Zerſtüdelung die Familienrechte.

Dritten gegenüber verſchwindet ihr perſonenrechtlicher Gehalt in Aus

ſchließungsrechten an einer Familienbeziehung als unförperlichem Gut

(S. 327) , ihre vermögensrechtliche Seite in Ausſchließungerechten an

einem beſchränkten Güterkreiſe (S. 331). Im Verhältnis der Ehegatten

oder Verwandten zu einander erſchöpfen fie fich , ſoweit nicht das all:

gemeine Perſönlichkeitsrecht Plaß greift (S. 318), in „ Forderungs

rechten aus einem unmaßgeblichen erlaubten Tatbeſtande“ (S. 347) .

Zu den „ Verlegungen eines Forderungsrechts aus einem unmaßgeblichen

Tatbeſtande “ rechnet daher der Verfaſſer nicht bloß die Verlegung der

familienrechtlichen Unterhaltspflicht, fondern auch z . B. , wenn der Vater

feinem Ainde nach dem Leben trachtet oder deſfen Erziehung vernach :

läſſigt ( S. 347 ) ! Gleich den Familienrechten löſen fich alle anderen

Rechte aus perſonenrechtlicher Gemeinſchaft in der Syſtematit des Ver

faffers auf. Die Gemeinſchaft zur geſamten and läßt er uns

beachtet. Von den Rechten aus dem Körperſchaftsverhältnis

ſpricht er überhaupt nicht; wir erfahren nur aus einer gelegentlichen

1
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Bemerkung (S. 292), daß er den Verein als „ handlungsunfähige Perſon “

dem ,,Geifteskranken " gleichſtellt!

Hierin offenbart fich deutlich der Grundfehler ſeiner Betrach

tungsweiſe, die in einer rein individualiſtiſchen Sfolierung des Rechts

ſubjektes ſtecken bleibt. Irgend welche Privatrechtsverhältniffe , durch

die ein Verbundenheit von Perſonen als ſolchen geſeßt und ſomit ein

Recht an der Perſon begründet würde , find ihm unbekannt. In

vortrefflicher Ausführung verficht er das Daſein eines Perſönlich:

keitsrechts , das er mit reichem Inhalte ausſtattet. Aber er läßt

nur ein einheitliches Perſönlichkeitsrecht gelten , deſſen einzigen Gegen :

ſtand die mit dem Individuum untrennbar verbundenen Güter (Leben,

törperliche und feeliſche Unverſehrtheit , freier Gebrauch der Aräfte,

Wohlbehagen , Ehre und Kredit ) bilden . Alle übrigen Rechte haben

nach ſeiner Meinung nicht perſönliche " , ſondern , äußere " Güter

zum Gegenſtande. Offenbar iſt dieſe Gegenüberſtellung ſchief; hätte

der Verfaſſer den perſönlichen Gütern richtig die „ unperſönlichen “

und den äußeren " Gütern die „inneren “ entgegengeſeßt , ſo wäre er

zu befriedigenderen Konſtruktionen gelangt. Nun aber verſchwindet

jenſeits des einheitlichen Perſönlichkeitêrechtes alles Personenrecht!

Als Rechtsgegenſtände erſcheinen nur noch „ äußere Güter" , für die

es ein nebenſächlicher Umſtand iſt , ob ſie lediglich der Welt der Ob

jekte angehören oder mit der eigenen oder mit fremder Perſönlichkeit

verknüpft ſind. So können die ungleichartigſten Rechte, wie elterliche

Gewalt, Gläubigerrecht, Gewerberecht, Namen- und Markenrecht, Urhebers

und Erfinderrecht in einen Topf geworfen und als „ Rechte an unförper

lichen Gütern“ mit den dinglichen Rechten paraleliſiert werden. Denn

indem einerſeits alle möglichen perſönlichen Beziehungen " , wie die

zwiſchen Ehegatten , zwiſchen Eltern und Kindern , zwiſchen Gläubiger

und Schuldner oder zwiſchen einem Gewerbetreibenden und ſeinen Kunden,

anderſeits allerlei vorteilhafte perſönliche Lagen ", wie die, einen Namen

oder ein Zeichen zu gebrauchen , ein Schriftwert zu dervielfältigen oder

ein Geheimnis auszunüşen , aus ihren Zuſammenhängen geriſſen und

als äußere Güter verſelbſtändigt werden, läßt ſich das rein ſachenrecht

liche Schema beliebig ausdehnen. Ebenſo fönnen nun ſehr ungleich:

artige Rechte als „ Ausſchließungsrechte an ganzen Güterkreiſen “ zu:

ſammengefaßt werden, obſchon daraus, daß ein Vermögensinbegriff als

folcher den Gegenſtand eines Rechtes bildet, noch keineswegs folgt, daß

dieſes Recht von anderer Beſchaffenheit, als das entſprechende Recht an

einem einzelnen Vermögensgegenſtande , und dafür weſensverwandt mit

jedem beliebigen anderen Recht an einem Vermögensganzen fein müßte.

Bei den Rechten , die als „ Ausſchließungsrechte an einem beſchränkten

Güterkreiſe“ zu einer Gruppe verbunden werden , läßt der Verfaſſer

wieder die grundlegenden perſonenrechtlichen Verhältniſſe in ihren ver

1



Literatur . 317

I

. .

.

mögensrechtlichen Ausflüſſen verſchwinden . Das allgemeine Augs

ichließungsrecht" aber, das der Verfaffer als unentbehrlichen Lüden :

büßer in ſein Syſtem einführt und hinter einer Fülle heterogener

Tatbeſtände (S. 334–337) nur deshalb auftauchen läßt , weil er ein

anderes verlegtes Recht geſucht und nicht gefunden hat , iſt überhaupt

ein etwas nebelhaftes Gebilde. Inſoweit die Zufügung eines Ver:

mögensſchadens , ohne ein beſtimmtes Vermögensrecht zu verlegen , eine

privatrechtliche Ausgleichspflicht begründet, ſcheint ja der Gedanke nicht

unberechtigt zu ſein , daß das verleşte Recht hier eben das Recht am

Vermögen im ganzen ift. Allein bei näherer Prüfung erweiſt ſich doch

die Lollöſung eines ſolchen quaſi-dinglichen Rechts am Vermögen von

der allgemeinen Rechtsſtellung der Perſon als untunlich. Warum wäre

denn dieſes Recht nicht unbedingt , ſondern nur gegen beſtimmte Ver

leßungen geſchüßt, die ſich jämtlich zugleich als beſonders qualifizierte

Verſtöße gegen die Verkehrstreue darſtellen ? Der chtige Weg wäre

doch wohl , von den in den erjabpflichtig machenden Tatſachen enthal

tenen Pflichtverlegungen auszugehen und die den Pflichten gegenüber

ſtehenden Rechte zu ſuchen. Denn wo eine Pflicht iſt, da iſt auch ein

Recht. Beſteht für jedermann eine Pflicht, nicht vorläßlich durch unfitt:

liches Handeln einen anderen zu ſchädigen , nicht durch Betrug oder arg

liſtiges Verſchweigen einen anderen zu täuſchen , nicht durch Drohung

Vorteile zu erpreſſen, nicht wucheriſch andere auszubeuten, nicht andere

durch Abgabe einer unwirkſamen Willenserklärung irre zu führen u. 1. w .,

ſo hat auch jedermann gegen den , der mit ihm in Verkehr tritt , ein

Recht auf Unterlaſſung derartiger Handlungen. Man könnte von einem

allgemeinen Recht auf Verkehrstreue reden. Dies führt aber wieder auf

die vom Verfaſſer bernachläffigten Beziehungen zwiſchen den Perſonen

als ſolchen. Wenn der Verfaſſer zu den Verleßungen feines all

gemeinen Ausidhließungsrechtes auch das pflicht widrige Verhalten

des Beamten gegenüber dem einzelnen rechnet , ſo liegt dies auf

einem anderen Gebiet. Denn das Recht , auß deſſen Verlegung der

Beamte erſabpflichtig wird, iſt überhaupt kein Privatrecht, ſondern ein

ſubjektides öffentliches Recht. Der Verfaffer nimmt irrig an , daß die

Amtspflicht, weil fie eine öffentlich - rechtliche Pflicht iſt , nur dem

Staate gegenüber beſtehe (S. 335). Sie beſteht zugleich gegenüber dem

einzelnen, der einen publiziſtiſchen Anſpruch auf gehörige Vornahme der

geſeßlich vorgeſchriebenen Amtshandlungen hat. Daß aber die Ver:

legung eines öffentlichen Rechts privatrechtliche Folgen nach fich zieht,

iſt eine nicht ſeltene Erſcheinung , der freilich der Verfaffer auch ſonſt

keine Beachtung ſchenkt. So übergeht er ganz die gegen den Staat

felbſt gerichteten Erfazanſprüche , wie ſie z. B. die Grundbuchordnung

gewährt.

Der Verfaffer ſtellt am Schluß ſeine Ergebniſſe zuſammen

1
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(S. 356—359). Er macht ſelbſt darauf aufmerkjam , daß im B.GB.

mancherlei rechtswirkſames Verhalten begegnet , das ſich nicht glatt in

eine feiner Gattungen einfügt, ſondern verſchiedenen Gattungen an:

gehören kann (z . B. ſchuldhafte Berbeiführung eigener Bedürftigkeit,

Betreiben eines Erwerbsgeſchäfts, ehrloſes oder unfittliches Verhalten ).

Die Bedenken, die hieraus gegen die Fruchtbarkeit ſeiner Klaſſifikationen

hergeleitet werden können , ſucht er in nicht ganz einwandfreier Weije

zu beſchwichtigen (S. 358). Doch treten ſie gegen größere Bedenken,

die im Laufe dieſer Beſprechung erhoben find, in den Hintergrund. Daß

unter allen Umſtänden der vom Verfaffer zum erſten Male in ernſter

Gedankenarbeit durchgeführte Verſuch , eine große Lücke im allgemeinen

Teil unſeres bürgerlichen Rechts durch Ausbau der Lehre vom rechts :

wirkſamen Verhalten auszufüllen , von bahnbrechender wiſſenſchaftlicher

Bedeutung iſt, ſei hier noch einmal nachdrüdlich hervorgehoben. Der

zweite Band foll die weitere Aufgabe löſen , vin den Vorſchriften des

B.GB. über die Fähigkeit zu rechtswirkſamem Verhalten die leitenden

Gedanken aufzufinden und ſo für die nicht ausdrücklich geregelten Arten

und Folgen rechtswirkſamen Verhaltens die Regelung zu finden, die im

Geiſte des Gefeßbuchs iſt." Man wird ihn mit Spannung erwarten.

Otto Gierke.

II . F. Luſensky , Geheimer Oberregierungsrat und

vortragender Rat im preußiſchen Miniſterium für

Handel und Gewerbe. Der zollfreie Ver

edelungsverkehr. 8. (IV und 218 S.) Berlin

1903, D. Þäring .

Das Buch verfolgt, wie die Vorrede ſagt , den Zwed , den zahl:

reichen beteiligten Kreifen der Bevölkerung die Beſchäftigung mit dieſer

ſpröden Materie zu erleichtern. Dieſer Aufgabe wird es in muſterhafter

Weiſe gerecht. Es begnügt fich keineswegs damit , den Stoff äußerlich

zuſammenzuſtellen , ſondern verlangt ein ernſtes tieferes Eindringen in

die Sache; aber dazu verhilft es eben auch durch eine ausgezeichnete

Klarheit und Anſchaulichkeit der Darſtellung. Es ſagt kein Wort zu

viel, aber alles was man braucht, um eine fichere, abgeſchloſſene Vor:

ſtellung von ſeinem Gegenſtande zu bekommen.

Die juriſtiſchen Theoretiker zählt der Verfaſſer allerdings nicht

unter den verſchiedenen Kategorien auf, denen er zu nüßen beabfichtigt.

Sie haben nichtsdeſtoweniger allen Anlaß , auch ihrerſeits dankbar zu

ſein . Die Einzelheiten des Zollrechts liegen ziemlich abſeits der großen

I
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Geerſtraße unſerer Erörterungen. Hier fönnen wir wieder einmal ſehen ,

wie viel intereſſantes dort noch zu holert iſt.

Unter dem Namen Veredelungsverkehr wird hier eine Reihe von

Einrichtungen zuſammengefaßt, die das gemeinſam haben , daß fie bes

ſtimmt find , runerwünſchte mit einem Zollſyſtem zuſammenhängende

Wirkungen aufzuheben " (S. 167) . Das Unerwünſchte iſt die ungünſtige

Rüdwirkung auf die inländiſche Erwerbstätigkeit in Sandel und Güter

erzeugung. Nach der Art der dagegen zur Anwendung gebrachten Mittel

unterſcheidet der Verfaffer: die einzelnen Zweige des Veredelung vers

kehrs einerſeits und dem Veredelungsverkehr verwandte Einrichtungen

andererſeits.

Die erſte Gruppe zerfällt wieder in den eigentlichen und den uns

echten Veredelungsverkehr. Weitere Unterabteilungen übergehen wir hier.

Was iſt das für ein Rechtsvorgang, wenn gemäß § 115 Zollgef.

Waren , die zur Vervollkommnung mit der Beſtimmung zur Wieder

ausfuhr eingehen , vom Eingangszolle befreit werden ? Das Gefeß be

freit nicht ſelbſt, fondern gibt den Zollbehörden eine Ermächtigung, das

zu tun nach näherer Vorſchrift des Bundesrats. Es wird alſo durch

die Verwaltung verfügt über den an fich begründeten Zollanſpruch des

Staates . Die Verfügung geſchieht in der Form, daß die ausführenden

Beamten angewieſen werden , den Zoll nicht zu erheben ; die 30lfreie

Abfertigung durch dieſe wirkt demgemäß entlaſtend für den Verpflichteten.

Sie wirkt aber nicht endgültig fo , ſondern unter der Bedingung der

Wiederausfuhr. Für die richtige Auffaſſung diefer Bedingung werden

bie zivilrechtlichen Behren maßgebend ſein. Früher unter der Vorherr:

ſchaft der Lehre von der rückwirkenden Kraft der erfülten Bedingung

hatte man die Wahl , ob man eine aufſchiebende oder eine auflöſende

Bedingung annehmen wollte. In beiden Fällen kam man für die Zoll

bemeſſung auf den Zeitpunkt der Eingangsabfertigung zurüd , der, wie

Verfaſſer mit Recht hervorhebt (S. 43) , unverrüdt maßgebend bleibt .

Ob man eine aufſchiebende oder auflöſende Bedingung annehmen follte,

richtete fich dann lediglich nach der Art, wie die Sache in der Zwiſchen

zeit behandelt wurde : wurde die Rechtswirkung einſtweilen in Vollzug

gefest , ſo war an eine auflöſende , anderenfalls an eine aufſchiebende

Bedingung zu denken. Beim Veredelungsverkehr , der die Zollfchuld

einſtweilen nur vormerken läßt , war folgerichtig das legtere angezeigt.

In dieſem Sinne habe ich die Frage im deutſchen Verw .R. II S. 216

behandelt. Wenn man aber jeßt im Sinne des B.GB. der Bedingung

rückwirkende Bedeutung abſpricht , ſo bleibt , um den richtigen Ent:

ſtehungspunkt der Zollſchuld feſtzuhalten , nichts anderes übrig, als beim

Veredelungsverkehr eine auflöſende Bedingung anzunehmen : die 3011:

iduld entſteht ſofort und wird im Falle der Wiederausfuhr rüdgängig

gemacht. Das iſt die Auffaſſung, welche der Verfaffer gibt (S. 39 , 42, 85),

1
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und damit iſt er meines Erachtens im Recht. Natürlich muß er , um

die Tatſache zu erklären, daß dieſe Schuld einſtweilen nicht in Vollzug

gefeßt wird, neben der Bedingung auch noch eine Stundung annehmen :

mit dem Ablauf der Wiederausfuhrfriſt iſt die Bedingtheit weggefallen

und zugleich die Fälligkeit eingetreten ( S. 42).

Der unechte Veredelungsverkehr hat zur Vorausſeßung, daß unſere

Zölle auf den Rohſtoff und die beredelte Ware gleich hoch bemeffen

find. Dann wäre es , zum Nachteil unſerer Induſtrie, vorteilhafter ,

das Fabrikat einzuführen , bei welchem die wertloſen Abfälle nicht mit

zu verzollen find. Um abzuhelfen , geſtattet man unſeren Fabrikanten,

den Rohſtoff unverzolt in Bearbeitung zu nehmen und den Zoll erſt

nach Maßgabe des Fabrikats zu entrichten . Für die Petroleumraffinerien

hat das Gefeß dieſe Erleichterung zugelaffen ; der Bundesrat hat fie auch

auf Reisidälmühlen , Tabaklaugefabriten u . dgl. angewendet. Die recht:

lichen Bedenken, welche Verfaſſer (S. 85ff.) bagegen erhebt, ſcheinen mir

ſehr ernſthaft zu ſein . Die Verwaltung hat keine Ermächtigung, über

die gefeßliche Zollfchuld durch eine derartige Nachlaßgewährung zu vers

fügen ; der Bundesrat kann dieſe Lücke durch ſeine Verwaltungsvor:

ſchriften nicht ausfüllen. Bezeichnend iſt der Verſuch, von dem Ver

faffer S. 86 berichtet, die Sache dadurch formell in Ordnung zu bringen,

daß man die Fabrikate in eine 201lfreie Niederlage ( fingiertes Aus:

land“ ) überführen und erſt beim Wiederaustritt aus dieſer verzollen

ließe ; dadurch gewann man die äußere Form des Veredelungsverkehrs

und die rechtliche Möglichkeit , den Zoll vom Fabrikat zu berechnen :

wir hätten die Einfuhr mit auflöſender Bedingung, Erfüllung der Be

dingung durch Ausfuhr " in die Niederlage und dann neue Einfuhr.

Die Sache iſt in der Tat etwas gefünſtelt und ichmedt, wie Verfaffer

bemerkt , nach Gefeßesumgehung. Es käme darauf an , ob das geſuchte

Ergebnis nicht in Form einer aufichiebenden Bedingung direkt erreicht

werden könnte. Das Zollgeſeß gibt in feinen Beſtimmungen über Nieder:

lagen underzollter Waren $ 97 ff. der Verwaltung gewiffe Möglichkeiten

dafür. Aber die werden ſich für unſeren Fall ſo unmittelbar nicht ver

werten laſſen. Die auf Grund gefeßlicher Ermächtigung für die Pe

troleumraffinerien geſchaffene Ordnung gibt den Typus für die juriſtiſche

Geſtaltung, die der unechte Veredelungsverkehr erhalten müßte : das ein:

geführte Mineralöl wird zollpflichtig unter der aufſchiebenden Bedingung

des Austritts aus der Kontrolle.

Unter dem Titel „verwandte Einrichtungen “ werden (S. 127 ff.)

die Vergütung des Rafaozolles bei der Ausführung von Kakaowaren

und die Vergütung des Getreidezolles dargeſtellt. Leştere liefert das

merkwürdige Inſtitut der Einfuhrſcheine, „ Zoligeld “ nennt fie der Ver:

faffer ( S. 180). Während ſolche Vergütungen bei uns nur vereinzelt

vorkommen, ſind ſie in den Vereinigten Staaten zu einem umfaſſenden

1
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Syſtem ausgebildet worden , das die Stelle unſeres Veredelungsverkehrs

völlig vertritt (S. 151 ff.). Frankreich hat neben der admission tem

poraire (= Veredelungsverkehr), die für beſtimmte Gattungen von Waren

gilt , für andere ein eigenartig geſtaltetes Zollvergütungsſyſtem , rem

boursement à forfait (S. 158 ff.).

Die Vorteile und Nachteile der verſchiedenen Syſteme werden zum

Schluffe (S. 173 ff.) mit einleuchtender Sachkunde erwogen und unter

große Geſichtspunkte gebracht.

Ein großer Gegenſaß beſteht zwiſchen unſeren Drdnungen und den

fremdſtaatlichen , die hier mit ihnen verglichen werden , ein Gegenſaß,

der nicht volkswirtſchaftlich und nicht zolltechniſch , ſondern in erſter

Linie juriſtiſch iſt. Dieſe „ Zollerleichterungen “, die der Veredelungs

verkehr und die Zollvergütungen bedeuten , find in Frankreich und

Amerika geſeßlich genauer beſtimmt. Die Zollvergütung namentlich muß

jedem gewährt werden , der die vom Gefeße geregelten Vorausſegungen

erfüllt. In Deutſchland herrſcht hier das Ermeſſen der Verwaltung.

Der Bundesrat ſelbſt bezeichnet von Regierungs wegen nur die Grenze,

über die hinaus ein Veredelungsverkehr nicht zugelaſſen werden darf.

Innerhalb dieſes Spielraumes entſcheiden die Behörden nach Zweck

mäßigkeitserwägungen , ob für eine gewiſſe Art von Betrieben und ob

für die einzelne Perſon innerhalb ſolcher Betriebsarten der Vorteil des

Veredelungsverkehrs zu gewähren fei oder nicht; fie nehmen die ge

währte Vergünſtigung nach ihrem Ermeſſen jederzeit frei wieder zurück.

Der Verfaffer geht an dieſer ſehr beachtenswerten Frage nicht vorüber.

Er findet aber den Schaden , den das hat , weſentlich nur in dem Um:

ſtand , daß in den verſchiedenen Bundesſtaaten die Zulaſſung von Bes

triebsarten zum Veredelungsverkehr nach ſehr verſchiedenen Grundfäßen

gehandhabt wird (S. 196) . Die Abhilfe ſucht er in der erhofften

Schaffung eines Reichstarifamtes “ , deſſen Entſcheidungen in dieſen

Dingen die Staaten binden (S. 203) . Im übrigen , meint er , würde

ohne große Nachteile für unſere Volkswirtſchaft " nicht davon ab :

gegangen werden können , daß die Zulaſſung zum Veredelungsverkehr

von der Prüfung der Verhältniffe abhängig gemacht wird. Auch in

der Perſon des Antragſtellers liegende Ablehnungsgründe müſſen berück:

fichtigt werden dürfen , nur ſollen ſie in Zukunft „ genau umſchrieben “

werden. Zur Zeit find fie das allerdings nicht. Ich weiß einen Fall,

wo einſtmals im Eljaß der Veredelungsverkehr aus politiſchen Gründen

entzogen werden ſollte ; und das wäre der Ruin geweſen. Der Punkt

darf meines Erachtens nicht bloß finanzwiſſenſchaftlich , ſondern muß

vom Standpunkt des Rechtsſtaates aus betrachtet werden ; auch das Zu:

kunftsideal des Verfaſſers ſcheint mir in dieſer Hinſicht noch allzuſehr

vom Geiſte des Polizeiſtaates beſtimmt, der alles deſto beſſer zu ordnen

bermeint , je mehr er freie Hand behält.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 21
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Das iſt aber auch das einzige, womit ich an dem Buche nicht ein:

verſtanden bin.

Seipzig , 6. Februar 1904. Dito Mayer.

III. Dr. Binder , Profeſſor in Roſtock. Die Rechts:

ſtellung des Erben nach dem deutſchen Bürger

lichen Gefeßbuch. Zweiter Teil. 8. (250 S.)

Leipzig 1903, A. Deichertſche Verlagsbuchhandlung

Nachf. (6 Mark. )

Der erſte Teil des bedeutſamen Werkes iſt in Bd. LIII S.637 ff.

dieſer Zeitſchrift S. 638 ff. zeigt Der zweite iſt der Lehre vom Erb:

chein und hauptſächlich der Lehre von der Haftung des Erben für die

Nadlaßverbindlichkeiten gewidmet. Die Baſtung des Erben gehört bekannt:

lich zu den ſchwierigſten und wenigſt überſichtlichen Rapiteln des B.GB.

Den ganzen Umfang der Schwierigkeiten erkennt man jedoch erſt, wenn

man an der Hand der trefflichen Darſtellung von Binder verſucht, die

bem B.GB. zu Grunde liegenden Prinzipien und ihren Einzelausbau fich

tlar zu machen. In gewohnter Gründlichkeit und Umficht iſt die Lehre

von der Erbenhaftung vom Verfaſſer bearbeitet. Unausbleiblich iſt, daß

manche Zweifelsfragen übrig bleiben und manche Auffaſſungen hervors

treten, die anfechtbar ſind. Aber überall iſt ein feſter Grund gelegt, auf

dem weiter gebaut werden kann .

Durchaus überzeugend iſt die Darlegung , daß der Erbe nach dem

Recht des B.GB. grundfäßlich beſchränkt mit dem Nachlaß haftet , daß

die Haftung nicht von vornherein eine unbeſchränkte iſt und erſt nachs

träglich fidh beſchränkt. Die Gründe, welche für und wider angeführt

werden können, find hier in fo vollſtändiger und gründlicher Weiſe erörtert,

daß die Frage durch die Unterſuchung von Binder weſentlich geklärt iſt.

Auf der beſchränkten Haftung beruht es , wie in dem Werke ausgeführt

wird, daß der Erbe von allem Anfang an für die Verwaltung des Nadi

laffes gleich einem Beauftragten oder einem Geſchäftsführer ohne Auftrag

verantwortlich iſt, daß ichon vor Einleitung der Nachlaßverwaltung oder

des Nachlaßkonkurſes die Aufrechnung eines Nachlaßgläubigers mit einer

Schuld gegen den Erben gemäß § 390 Saß 1 unzuläffig iſt ( S. 158 ),

und daß der Erbe, ohne daß Nachlaßverwaltung oder Nachlafkonkurs eins

geleitet zu ſein braucht, nach $ 780 CPO. die Beſchränkung ſeiner Haftung

fich im Urteil vorbehalten laſſen tann . Es kann auch nicht geſagt werden ,

daß erſt mit der Abſonderung des Nachlaffes durch Nachlaßverwaltung

oder Nachlaßkonkurs die durch den Erbfall eingetretene Vereinigung von

1
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Recht und Verbindlichkeit wieder aufgehoben wird. Die Vereinigung bleibt

an fich beſtehen , es wird jedoch bei der Aufeinanderrechnung mit den

Nachlaßgläubigern die Sache ſo behandelt , als ob die Vereinigung nicht

eingetreten wäre. $ 1976 beſtimmt, daß die durch Vereinigung erloſchenen

Rechtsverhältniſſe als nicht erloſchen gelten , welche Beſtimmung auch

für alle anderen Fälle Anwendung finden muß , in denen der Erbe die

Naglabgläubiger auf den Nachlaß verweiſen darf. A18 Mittel , die bes

ſchränkte Haftung herbeizuführen , können Nachlaßverwaltung und

Nachlaßkonkurs ſchon um debwillen nicht bezeichnet werden , weil nach

Beendigung der Verwaltung der Erbe von neuem der Gefahr ausgefeßt

ift, die beſchränkte Haftung durch Nichtinventariſterung u . 1. w. zu ber

lieren . Nachlaßverwaltung und Nachlaßlonkurs ftehen vielmehr als Vor

ausſeßungen der Geltendmachung der beſchränkten Haftung dem Gläubiger:

aufgebot, der Verſchweigung oder der Unzulänglichkeit des Nachlaffes voll

ſtändig gleich.

Beſonders kompliziert wird die Erbenhaftung dadurch , daß fie für

eine Reihe von Fällen ganz verſchiedenartig geſtaltet iſt. Es gibt beſondere

Grundfäße für die Saftung

a ) gegenüber ausgeſchloſſenen Gläubigern und Gläubigern , die ſich

verſchwiegen haben,

b) bei Unzulänglichkeit des Nachlaffes , wenn Nachlaßverwaltung oder

Nachlaßtonkurs wegen Mangels einer den Koſten entſprechenden

Maſſe nicht eröffnet werden kann oder wieder aufgehoben wird,

c) bei Aufhebung des Konkurſes durch Zwangsvergleich.

Beſonder&artig iſt auch die Haftung

d) aus Vermächtniffen und Auflagen,

e) bei Aufhebung der Nachlaßverwaltung nach Befriedigung der be:

tannten Gläubiger und

f) bei Aufhebung des Konkurfes infolge Verzichts der Konkursgläubiger.

Zu a , b und c haftet der Erbe nur inſofern, als er den Überſchuß

des Nachlaffes zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers im Wege der

Zwangsvollſtredung herauszugeben hat. Was unter dieſer Herausgabe

im Wege der Zwangsvollſtredung zu verſtehen iſt, iſt taum zu ergründen .

Die Hauptſchwierigkeit liegt darin , daß das Abandonſyſtem nicht rein

durchgeführt, ſondern mit dem Grekutionsſyſtem dereinigt iſt. Welche Vers

widelungen hieraus entſtehen , iſt von Binder in ſehr beachtenswerter

Weiſe (S. 117 ff.) ausgeführt. Troß der Einwendungen von Binder

dürfte es übrigens wohl die richtigſte Löſung ſein , daß der Erbe den

Nachlaßreſt dem Gläubiger im Wege der Zwangevollſtreckung zur Ver

fügung zu ſtellen hat , ſo daß der Erbe auf ſeine Koſten dem Gläubiger

einen vollſtredbaren Titel zu gewähren hat und der Gläubiger ſeinerſeits

auswählen kann , aus welchen Gegenſtänden er fich durch Zwang&voll

ftredung befriedigen will. Von den auøgeſchloffenen Gläubigern fann nur
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der nach Befriedigung der nicht ausgeſchloſſenen Gläubiger verbleibende

Überſchuß in Anſpruch genommen werden. Dies darf aber nicht dahin

führen, daß der Erbe, weil die Befriedigung der Leteren Gläubiger nod

ausſteht, den Nachlaß gänzlich vorenthalten kann. Es wird vielmehr eine

Verpflichtung des Erben , die Liquidation des Nadlaſſes inſoweit durdy :

zuführen , als es zur Befriedigung der nicht ausgeſchloſſenen Gläubiger,

nötig iſt, anzuerkennen ſein. Wegen dieſer Liquidationspflicht wird auch

ein Zurüdbehaltung @ recht wegen Aufwendungen dem Erben entgegen der

Anſicht von Binder (S. 127 ) nicht einzuräumen ſein . Im Falle b bes

ſchränkt fich die Haftung des Erben nicht bloß auf die noch vorhandene

Bereicherung, es können gegen den Erben auch Anſprüche aus ordnung :

widriger Verwaltung des Nachlaſſes geltend gemacht werden (§ 1991).

Ift der Konkurs durch Zwangsvergleich beendet, ſo kann der Überreſt, der

den nicht am Zwangsvergleich teilnehmenden Gläubigern (&$ 230 , 226 KO.)

nach SS 1989, 1973 haftet, oft nur im Wege der Berechnung, indem die

Affordquote von dem etwaigen höheren Werte des Nachlaffes abgezogen

wird , gefunden werden .

Sehr zweifelhaft iſt, ob der ausgeſchloſſene Gläubiger zu dem An:

trage auf Inventarerrichtung berechtigt iſt. Der Erbe braucht auf den

ausgeſchloſſenen Gläubiger bei Verwaltung des Nachlaſſes feine Rüdſicht

zu nehmen, er kann einem ſolchen Gläubiger gegenüber durch Nichterrichtung

des Inventars das Recht der beſchränkten Haftung mit dem Nachlaßüber

ichuß nicht nachträglich verlieren . Die Antrag @berechtigung des auês

geſchloſſenen Gläubigers dürfte deshalb wohl eher zu verneinen fein .

Die Haftung aus Vermächtniffen und Auflagen iſt darin abweichend,

daß der Erbe, wenn die Überſchuldung des Nachlaſſes nur auf dieſen Vers

bindlichkeiten beruht , nicht die Eröffnung des Konkurſes zu beantragen

braucht, ſondern die Berichtigung dieſer Verbindlichkeiten nur in derſelben

Weiſe wie bei Unzulänglichkeit des Nachlaſſes zu erfolgen hat. Für

Pflichtteilsberechtigungen wird das Gleiche anzunehmen ſein.

Wird die Nachlaßverwaltung nach Befriedigung der bekannten Gläu:

biger aufgehoben, ſo hat nach Binder (S. 202), dem hierin durchaus

beizupflichten iſt, der Erbe das Recht, den fich meldenden neuen Gläubiger

gemäß $$ 780, 781 CPO. auf den Nachlaß zu verweiſen , ohne daß er

nötig hat, fofort wieder die Nachlaßverwaltung oder den Nachlaßkonkurs

zu beantragen . Ein weiterer Fall der Haftung mit dem Nachlaß, ohne

daß Nachlaßverwaltung oder Nachlaßkonkurs eingeleitet zu werden braucht,

iſt der, daß der Nachlaßkonkurs infolge Ronkursverzichts der Gläubiger

aufgehoben wird (S. 175) . Es gilt alſo für dieſe Fälle nicht das Abandon:

ſyſtem , ſondern das Eretutionsſyſtem .

Für das Handelsrecht intereſſieren die Ausführungen in $ 28 über

die Fortführung eines zum Nachlaß gehörigen Handelsgeſchäfts und über

die Stellung des Erben eines Mitgliedes der offenen andelsgeſellſchaft.

I
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Aus der Fortführung des Handelégeldhäfte haftet der Erbe, wie mit vollem

Recht von Binder hervorgehoben wird, nach handelsrechtlichen Grunds

fäßen. Die Daftung nach erbrechtlichen Grundſäßen tritt erft ein , wenn

vor dem Ablauf von drei Monaten die Fortführung eingeſtellt wird, und

zwar mit rückwirkender Araft. Ebenſo haftet der Erbe eines Mitgliedes

der offenen pandelsgeſellſchaft für die Geſellſchaftsſchulden kraft ſeiner

Eigenſchaft als Geſellſchafter, falls nicht binnen drei Monaten ihm ents

weder wegen ſeines Geſchäfteguthabens die Stellung eines Kommanditiſten

eingeräumt wird oder wegen Verſagung dieſer Stellung die Geſellſchaft

von ihm gefündigt wird.

Nachdrüdlich wendet ſich Binder gegen die Auffaſſung , daß der

Nachlaß ein beſonderes Rechtsſubjekt iſt. Es trifft dies für den Nachlaß

ebenſowenig zu, wie etwa für die Firma. Der Nachlaßpfleger und Nach:

laßverwalter wird deshalb von Binder nicht als gefeßlicher Vertreter

des Nachlaffes, ſondern als gefeßlicher Vertreter des Erben mit Beſchränkung

auf den Nachlaß angeſehen (S. 106). Der Nachlaß bildet ein von dem

Erbenvermögen geſchiedenes Sondervermögen. Hieraus dürfte indes nicht

zu ſchließen ſein, daß eine den Erben, weil er ſelbſt kontrahiert hat , per:

fönlich treffende Verbindlichkeit nicht zugleich, was Binder ablehnt (S. 39

Anm. 73), als Nachlaßverbindlichkeit ſich darſtellen kann.

Dr. Ebbede , Kammergerichterat.

1

0

IV. Cesare Vivante. Trattato di diritto

commerciale. 2. ed . Vol. I e II . 8. (Vol. I :

XVI e 394 p. , vol . II : 558 p. ) Torino 1902,

1903, Fratelli Bocca.

។

I

I

Die zwei erſten Bände der erſten Auflage dieſes vortrefflichen

Werkeø , deren Erſcheinen vom Jahre 1893 ab datiert , wurden in

Bb. XLIV dieſer Zeitſchrift S. 298 ff. einer eingehenden Beſprechung

unterzogen . Nach 10 Jahren treten die beiden erſten Bände , in der:

mehrter und umgearbeiteter Geſtalt , dem Leſer entgegen. Sie enthalten

die Lehre von den Quellen des Handelsrechts, dem Kaufmannsſtand und

den handelsrechtlichen Vereinigungen , während der bisher nur in erſter

Auflage vorliegende Band III ſich mit Waren und Wertpapieren , und der

gleichfalls nur in erſter Auflage erſchienene Band IV mit den Verträgen

des Handelsrechte befaßt. Verfaffer, Profeſſor des bandelsrechts an der

Univerfität Hom , iſt neben Vidari als der bedeutendſte Handelsrechte :

lehrer Staliens anzuſehen. Ja man kann keinen Zweifel hegen , daß er

den durch gefällige Darſtellung au @gezeichneten Vidari an Gründlichkeit,

!
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.Berüdſichtigung der in- und ausländiſchen , zumal deutſchen Literatur ,

fowie praktiſchen Blid übertrifft. Berfaffer bezeichnete nicht ohne Grund

die erſte Auflage als » Trattato teorico - pratico« und wenn er in der

zweiten diefen Zufaß fortläßt , fo bleibt die zugleich praktiſche Tendenz

des Buches beſtehen. Verfaſſer hat, wie er wiederholt hervorhebt, die An

wendung der Rechtsjäße im Leben durch Einſichtnahme der Kontrakte und

ſonſtigen Schriftſtüde zu beobachten geſucht, was ihm zumal im Gefell

ſchaftsrecht durch die Forderung des Gefeßes, daß die Geſellſchaftsverträge

ichriſtlich abzuſchließen und öffentlich zu deponieren ſeien, erleichtert wors

den iſt. Und wie er in der Vorrede die »studenti« und » studiosi«

welche Ausdrücke, wie er mit Humor bemerkt , nicht ſtets gleichbedeutend

feien ermahnt, an der Hand der Praxis handelsrechtliche Studien zu

treiben , ſo prüft er die Stedmaßigkeit der geſeßlichen Beſtimmungen ſtets

im binblid auf das praktiſche Leben. So erhält ſein Wert einen ſehr

anſchaulichen Charakter und vermag auch über die Grenzen feines Vater:

landes hinaus Intereſſe zu erregen, zumal die Erſcheinungen der italieni:

ichen Praxis vielfach den unſerigen durchaus entſprechen. Aber es iſt auch

dankbar anzuerkennen, daß Vivante der konſtruktiven und geſchichtlichen

Behandlung der handelsrechtlichen Inſtitute ſeine Aufmerkſamkeit zuwendet

und gerade nach dieſer Richtung hin mit Eifer und Nußen die Ergebniſſe

der deutſchen Forſchung verwertet, wenngleich nicht zu leugnen iſt, daß

an manchen Stellen ſeine literariſchen Hilfømittel nicht vollſtändig find

und er nicht ſtets aus der erſten Quelle zu fchöpfen ſcheint. Die Bez

ſprechung eines Werkes, wie das von Vivante , würde zu einem Buche

anwachſen, falls der Kritiker zu allen Fragen, in denen er vom Verfaſſer

abweicht, Stellung nehmen wollte. So mag es genügen, wenn eine An

zahl von Punkten verſchiedenartiger Bedeutung , wie fie bei der Lektüre

aufſtießen, benußt wird.

In dem erſten Paragraphen behandelt Vivante die Frage, ob die

Beibehaltung eines beſonderen Sandelérechts wünſchenswert fei. Seine

berneinende Stellung behält er bei. Es iſt bei Beſprechung der erſten Auflage

(Bb. 44 S. 300 ff. dieſer Zeitſchrift) bereits durch den damaligen Rezenſenten

auf das Unzulängliche der Argumente Vidantes hingewieſen worden . Hier

mag noch folgendes bemerkt werden. Es muß auffallen, daß Vivante

bei Erörterung diefer Frage nicht auf die beränderte Geſtaltung des neuen

deutſchen KGB.8 zurüdgreift. Gewiß hätte fich ihm hierbei manches zu

Gunſten ſeiner Auffaſſung ergeben. Notoriſch iſt bei uns das Herrſchafts:

gebiet des Handelsrechts erheblich zurüdgegangen. Die Beſeitigung der

objektiven Handelsgeſchäfte, die Herübernahme großer Partien in das

B.GB. und die Annäherung des bürgerlichen Rechts an das Handelsrecht

laffen das neue deutſche HGB. den Vergleich mit dem italieniſchen Codice

di commercio faum noch aushalten. Aber immer wird doch wahr bleiben ,

daß Inſtitute, wie der Wechſel, die Aktiengeſellſchaft, das Transport- und

-
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das Rommiſfionsgeſchäft, die Börſen den Zwecken des Handels in erſter

Linie dienen werden und daß es mehr eine Frage der Form als des

inateriellen Inhalts iſt, ob fie im Rahmen eines geſonderten Handels

gefeßbuches oder fraft Spezialgefeßes oder gar innerhalb deß allgemeinen

Obligationenrechte figurieren. Der intenſiveren Bearbeitung wie der wün .

jchenswerten einheitlichen Ausbildung im internationalen Verkehr iſt jeden

falls die erſtere Regelung günſtiger und, wenn es auch zweifellos richtig

iſt , daß infolge des verſchiedenartigen bürgerlichen Rechts, das dahinter

ſteht, die übereinſtimmung nie eine vollſtändige werden kann, ſo iſt die

Gleichmäßigkeit der unmittelbar für den Handel und Verkehr in Betracht

tommenden Rechtsſchicht ein genügend großer Vorzug, um der Beibehaltung

beſonderer Gefeße für den Wandel das Wort zu reden , die, wie übrigens

auch von anderer Seite bemerkt iſt, dem Raufmann nicht minder Pflichten

als Rechte auferlegen .

Zu $ 3, der die außeritalieniſche Gefeßgebung betrifft, find mehrfache

Zuſäße und Korrekturen zu machen, für Deutſchland hätte außer dem KGB.

noch einer Anzahl wichtiger Reichegefeße gedacht werden können, insbeſon

dere des Gefeßes über die freiw. Gerichtsbarkeit. In Finnland erging

unter dem 2. Mai 1895 ein neues Aktiengeſeß. Weshalb für England

nicht die wichtige Novelle zum Vereinsgefeß vom 8. Auguſt 1900 erwähnt

wird (vergl. freilich Bd. II S. 149), iſt um ſo weniger einzuſehen , als

auf dieſe Zeitſchrift Bd. 50 S. 526 verwieſen wird. Für Schweden

hätten die verſchiedenen Gefellſchaftsgeſeße aus den neunziger Jahren des

19. Jahrhunderts genannt werden müſſen. Die Notizen über die Vers

einigten Staaten von Nordamerita find gar zu dürftig. Der

Text des wirklich geltenden ja paniſchen HGB.: von 1899 findet fich

nicht bei D. Borchardt, ſondern iſt von lönholm ins Deutſche Übers

tragen . In Bulgarien iſt ebenfalls ein beſonderes 5GB. ergangen .

Über dieſe und andere Punkte würde Verfaſſer in meinem Recht der Aktien

geſellſchaften Näheres finden. Auch die Notizen (84) über die größeren

ausländiſchen Literaturerſcheinungen , zumal die engliſch - nordameri

kaniſchen , könnten reichhaltiger ſein .

En $ 6 behandelt Vivante die Handelsgebräuche") (usi). Während

er dem Sandelégewohnheitsrecht eine ziemlich ausführliche Berüdfrichtigung

zu teil werden läßt , geht er auf die Uſancen (usi interpretativi) nur

kurz ein . Und doch ſind dieſe nicht bloß die prattiſch wichtigeren gegens

über dem ſich nur langſam ausbildenden Gewohnheitsrecht, ſondern auch

das juriſtiſch intereſſantere Gebilde. Vivante teilt hinſichtlich der Ujancen

den von Laband vertretenen Standpunt der Vertragsbedingungen. Allein

dieſe Theorie iſt für das Leben zu eng. Der Beweis einer Partei, daß

1) Über die einſchlägigeAbhandlung von Bolaffio vergleiche dieje

Zeitſchrift BD. LIV S. 330.
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fie von der Uſance nichts wußte , fann unmöglich ſtets dazu führen , die

Berücfichtigung der Ujance außer Betracht zu laſſen. Ich verweiſe in

dieſer Hinſicht auf die Erläuterungen in meinem Rommentar zu § 346

des neuen HGB.B. Wenn in § 10 Vivante fich gegen eine oberfläch.

liche Methode der Rechtsvergleichung erklärt , ſo wird ihm darin beizus

pflichten ſein, allein feine Bemerkungen ſcheinen uns doch etwas über das

Ziel hinauszuſchießen . Die rege Heranziehung ausländiſcher Quellen ,

deren fich übrigens Verfaffer zu ſeinem eigenen Lobe befleißigt, hat nicht

bloß für den Befer ein wiſſenſchaftliches und praktiſches Intereffe, ſondern

den Vorteil , die geſeßgeberiſchen Erwägungen nach ihren Möglichteiten

und Betätigungen klarer ins Licht zu ſtellen und ſo das Verſtändnis des

einheimiſchen Rechts zu fördern . Ich habe z . B. aus einem ſo eigentüm :

lidhen Rechtsſyſtem , wie dem engliſchen , die reichſte Anregung für die Er :

fenntnis des einheimiſchen Rechtsſtoffes entnehmen können, indem ich zur

erneuten Prüfung von Fragen veranlaßt wurde, die als ſelbſtverſtändlich

oder nebenſächlich galten . Ich möchte deshalb nicht dem Verfaffer beis

ſtimmen , wenn er den Nußen der Rechtsvergleichung nur in Perioden von

Reformbeſtrebungen anerkennt. Dhnehin iſt unſer Handelsrecht in manchen

Materien in einem ſteten Fluß, ich erinnere nur an das Attienrecht, die

Seerechtsbeſtrebungen. – In $ 11 hätte auf die Rüdehr des deutſchen

Handelsrechts zum fubiettiven Syſtem aufmerkſam gemacht werden

müffen. – Die eingehenden Erörterungen der $8 12 ff. über die einzelnen

objektiven Handelsgeſchäfte des C. d . c. , begleitet von fritiſchen Bemers

kungen des Verfaffers über die Zwedmäßigkeit der Regelung , find zur

Bettüre ſehr zu empfehlen. Sie find wohl geeignet, die Meinung berer

zu beſtätigen , die gegen eine Ratalogifterung der Handelsgeſchäfte fich

ausſprechen. Der C. d . c. geht ſehr, ſehr weit in der Hineinziehung von

Geſchäften unter ſeinen Bereich. Aber lieſt man die Auseinanderſeßungen

Vivantes , ſo fragt man ſich, mit welchem Recht dieſe Rategorie hinein:

gezogen, jene, z. B. der Spekulationsverkauf (S. 94 , 95), ausgeſchloffen

werden ſoll. Bei Betrachtung des Begriffes der „Unternehmung“ (§ 12)

hätte auf die bedeutſamen Arbeiten Schmollers über dieſen Gegenſtand

verwieſen werden ſollen. Daß der Verficherungsverein auf Gegenſeitigkeit

durch das Reichagefes vom 12. Mai 1901 ſ 16 dem Kaufmannsrecht

unterſtellt iſt (vgl. S. 125 Anm. 81), hätte Vivante aus meinem

Kommentar I S. 714 erſehen können . Den Geſellſchaftern einer offenen

HG. verſagt Vivante (I S. 145) die Eigenſchaft von Raufleuten. Es

iſt dies für ihn eine logiſche Folge der Auffaſſung, daß die offene Handelss

geſellſchaft juriſtiſche Perſönlichkeit befiße. Nicht bloß die deutſche, ſondern

vielfach auch die italieniſche und franzöſiſche Rechtswiffenidaft ſtehen auf

dem gegenteiligen Standpunkt, der mir auch dem Leben mehr zu entſprechen

ſcheint. Wenn Vivante auf S. 150 es nicht für genügend erachtet,

daß man fich als Kaufmann geriere , ſondern wirklichen Gewerbebetrieb

-
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verlangt und dies als unbeſtrittene Auffaſſung in Anm. 13 hinſtellt , ſo

iſt entgegenzuhalten , daß z. B. Staub eine weitergehende Auffaffung

vertritt, die freilidh m. E. unzutreffend iſt (vgl. meinen kommenntar I S.6).

Das italieniſche Firmenrecht, mit dem rich Vivante in § 18

befaßt, iſt gegenüber dem unſerigen weit einfacher und mit dem Namens:

recht zuſammenhängender. Abgeleitete Firmen gibt es nur für den Fall der

Vererbung und auch hier nur traft Gewohnheitsrechte, eine Eintragung von

Firmen in das Handelsregiſter beſteht nicht (vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. 44

S. 304, 305) . Der mit dieſer Materie in Zuſammenhang ſtehenden Lehre

dom Handeldgeſchäft, die wie in Deutſchland, ſo in neuerer Zeit in

Frankreich mehrfache literariſche Bearbeitungen gefunden hat, wird Vivante

nicht gerecht. Für eine ſpätere Auflage dürfte fich eine Einfügung eines

geſonderten Abſchnittes hierüber bringend empfehlen . - 3u $ 19 (tauf:Zu

männiſche Buchführung) iſt zu bemerken , daß § 38 des neuen deutſchen

HGB.s nicht, wie S. 211 angeführt wird, das Kopialbuch obligatoriſch

macht, ſondern nur geſonderte Aufbewahrung der Abſchriften gebietet.

Mit Recht bekämpft Vivante die Erſtreckung der Buchführungspflicht

auf Kleinkaufleute (S. 214, 223), wie ſie ſich im C. d . c . findet. Nicht

minder gerechtfertigt iſt ſeine Polemit gegen die Beſchränkung des Rechtes

zum Börſenbuche auf die privilegierten Mäller (S. 261) ; man macht in

Italien, wie bei uns früher in Deutſchland, die Beobachtung, daß legtere

Beſtimmung im Leben nicht beachtet wird. Im Abſchnitt über die

Börjen (§ 24) hätte wohl die reiche deutſche Literatur der neueſten Zeit

mehr bewertet werden können. Eingehend wird die Lehre von der

Stellvertretung behandelt, doch ſcheint uns die Scheidung zwiſchen

Bollmacht und Auftrag , die eine feſte Errungenſchaft der deutſchen

Rechtswiſſenſchaft troß erfolgter Anfeindungen darſtellt, nicht ſcharf genug

durchgeführt und die Abgrenzung Vivantes zwiſchen » mandatarios ,

>rappresentante« und » locatore d'opera « (S. 293) dürfte nicht überall

Beifall finden . Den italieniſchen Recht iſt bekanntlich unſere Profura

fremd. Den Erfaş bietet der Inftitor, deſſen Vertretung macht Vivante

möglichſt weit zu erſtrecken ſucht, indem er ihm gegenüber dem Codice

civile Art. 1741 Ab . 2 für die Regel auch die Veräußerung und Bes

laſtung von Immobilien einräumt (I S. 320), welche gleiche Entſcheidung

er auch für den Vorſtand der Aktiengeſellſchaft trifft (II S. 271). Immer

aber bleibt die Einſchränkbarteit gegenüber unſeren abſoluten Vertretungen

beſtehen, die außerhalb des vom deutſchen Recht beherrſchten Gebietes kaum

Beifall gefunden haben. Auf S. 332 meint Vivante , daß der Ans

ichlag feſte Preiſe " die Handlungôvollmacht des Rommis einſchränkt.

Dies dürfte dem Leben taum entſprechen , das darin nicht mehr als den

Ausdruck eines unverbindlichen Geſchäftsprinzipes erblickt (vergl. Staub

§ 56 Anm. 3, Behmann - Ring $ 56 Nr. 4). – Wenn in Bd. II S. 9

bemerkt wird, daß über die Geſchichte der Aktiengeſellſchaften noch keine

-
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feſten Reſultate exiſtierten, ſo dürften dabei die neueren deutfchen For :

ichungen unbeachtet geblieben ſein, wie denn Verfaſſer zwar meine Unters

ſuchung über die geſchichtliche Entwidlung des Aktienrechts zitiert, aber

fie, wie mein Recht der Aktiengeſellſchaften, nicht genauer zu kennen ſcheint,

ebenſowenig die Arbeit von Siebeling über die casa di San Giorgio.

Die in Bd. II erfolgende Darſtellung des Handelsgeſellſchafts

rechts iſt eine ſehr eingehende und vielfach ausgezeichnete. Nichtsdeſto:

weniger wird der deutſche Leſer eine ſchärfere Scheidung zwiſchen Perſonal:

und Rapitalgeſellſchaften wünſden. Durch die Legalauffaſſung aller San .

delsgeſellſchaften als juriſtiſcher Perſonen iſt die vom Verfaſſer befolgte

Syſtematik zwar bis zu einem gemiffen Grade notwendig geworden. Aber

auch bei ihr wären die zwiſchen den extremen Vertretern , offener Handels

geſellſchaft einerſeits, Aktiengeſellſchaft anderfeita, beſtehenden großen Ver

ſchiedenheiten ſchärfer auszudrüden geweſen als es geſchieht. Verfaſſer

geht ſogar ſo weit, jenen natürlichen Unterſchied von Perſonal- und Rapis

talgeſellſchaften zu leugnen , wie er die Begründung eines Geſellſchaftsfonds

gemeinſam für alle Sandelegeſellſchaften beſpricht (II S. 30 ff.), während

er freilich auf das Grundkapital der Aktiengeſellſchaften dann (II S. 189 ff.)

nochmals zurüdfommt. 1. E. hätte das Leştere, das eigenen Regeln folgt,

ausführlicher beſprochen werden müſſen . Das Verſtändnis für den Begriff

des Grundkapitals liefert den Schlüffel bes Aktienrechta, ohne dieſes ers

ſcheinen die aktienrechtlichen Sagungen widkürlich und gefünſtelt. Der

Unterſchied zwiſchen Aktiengeſellſchaft und offener Handelsgeſellſchaft tritt

gerade von hier aus hervor, inabeſondere rüdt die Stellung der Gläubiger

in das rechte Bicht, die ja doch eine gänzlich andere bei der Aktiengeſells

ichaft und der offenen Bandelsgeſellſchaft iſt auch da, wo, wie in Italien ,

die socii der leşteren nur bürgſchaftsartig haften.

Von einzelnen Abſchnitten habe ich gegen den die Umwandlung"

Betreffenden (S. 78 ff.) manche Ausſtellungen zu machen , ich verweiſe in

dieſer Hinſicht auf Bd . II § 103 meines Aftienrechts. Verfaſſer hat dieſes

Thema in ſeiner Rivista nochmals behandelt. Die Begriffsbeſtimmung der

Aktiengeſellſchaft als » persona giuridica che esercita il commercio col

patrimonio conferito dai soci « (S. 150) erſcheint zu eng , inſofern gerade

die Eigentümlichkeit der Aktie nicht zum Ausdruck kommt. Bei den Quellen

des Attienrecht; (S. 149, 150) mußte für England die Comp. Act 1862

an die Spiße geſtellt werden , weil ſie, wenngleich auf frühere Gefeße

zurüdgehend, das in der Form jeßt maßgebende Geſeß iſt. Daß das

ungariſche HGB. wörtlich" das deutiche Aftienrecht wiedergebe, iſt zu

weitgehend , es hat zahlreiche ſelbſtändige Beſtimmungen . Nicht ganz

ridhtig ſcheint mir Vivante das Verhältnis von atto constitutivo und

statuto aufzufaffen (S. 178 ), vergl. mein Recht der AG. I S. 310 ff.

Bei der Erhöhung des Grundfapitals (II S. 206 ff .) wäre der Auffaß

von Wahl in Annales de droit commercial BS. VII, VIII zu berücks

1 !
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fichtigen geweſen. - Ich will auf weitere Einzelheiten nicht eingehen, da

der Raum Inapp iſt. Das Wert von Vivante wird ſich in Deutſch

land ficherlich Freunde erwerben .

Roftod. Karl Lehmann.

V. 1. Dr. H. Stegemann. Die Vererbung eines

Handelsgeſchäfts. (Roſtoder rechtswiſſenſchaft

liche Studien , herausgeg . von Dr. B. Matthiaß

und Dr. $. Geffken , 0. ö . Profeſſor der Rechte

in Roſtod . I. Bd. , 3. Heft.) 8. (134 S.)

Leipzig 1903, A. Deichert (Georg Böhme) .

2. Adolf Schulteß , Referendar in Samburg.

Die Schuldhaftung des Erben nach § 27

des Handelsgeſekbuches. (Inaugural- Diſſertation

Leipzig.) 8 . (47 S.) Borna - Leipzig 1903,

R. Noske.

.

.

Die beiden Schriften behandeln die ſchwierige Frage , wie fich die

Recht&verhältniſſe eines Sandelsgeſchäfte bei deffen Übergang auf Erben

geſtalten.

Die Verfaffer kommen, ausgehend von einer entgegengeſeßten Grunds

anſchauung faſt in allen Einzelheiten zu widerſprechenden Ergebniſſen.

Die Schrift von Stegemann enthält zunächſt eine überaus forg:

fältige Entwidelung des Begriffs des Handelsgeſchäfts". Insbeſondere

bietet die Erörterung über das franzöſiſche Recht einen intereſſanten Uus

blick in dieſes fremde Gebiet.

Die Erörterungen über den Begriff des Handelsgeſchäftes nehmen

denn auch den überwiegenden Teil der Schrift in Anſpruch, ſo daß für

die Darſtellung der bei Vererbung des Handelégeſchäfte eintretenden Rechts

verhältniſſe nur 42 von den 134 Seiten der Schrift übrig bleiben .

Bei ſeinen Ausführungen geht der Verfaſſer davon aus , daß der

Erbe durch die Fortführung der Firma eine ererbten Sandelégeſchäfts

feinen Willen zum Ausdruck bringe, perſönlich in alle Rechtsverhältniſſe

der Firma einzutreten, insbeſondere auch die Schuldverhältniffe perſönlich zu

übernehmen , und daß demzufolge durch die Fortführung der Firma ſeitens

des Erben eine, neben die erbrechtliche tretende , felbſtändige Verpflichtung

des Erben begründet werde .

In den Einzelheiten wird dieſe Anſchauung in vielfacher Anlehnung

an den Aufſaß in Goldidhmidts Zeitſchrift für Handelsrecht Band 51

S. 431 ff. durchgeführt. Der Verfaſſer kommt zu dem praktiſch bedeuts

.
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famen Ergebnis, daß es dem Erben geſtattet fei, den Eintritt der Haftung

aus § 27 Handelsgeſeßbuches in entſprechender Anwendung des § 25 26

fa 2 des Sandelsgeſeßbuches dadurch abzuwenden , daß er ſeinen entgegens

ſtehenden Willen durch beſondere, den Gläubigern gegenüber abzugebende

Erllärung oder durch eine bekanntzumachende Eintragung im Sandel:

regiſter fundgibt.

Der Verfaffer gelangt in folgerechter Durchführung ſeiner Grund:

anſchauung über die rechtliche Natur der Saftung aus § 27 des bandele :

gefeßbuches ferner zu dem Ergebnis , baß der Erbe, um der unbeſchränta

baren Haftung nach § 27 Abjaß II Handelsgeſekbuches zu entgehen, nicht

nötig habe, die Fortführung des ganzen Sandelsgeſchäfte einzuſtellen, den

Gewerbebetrieb als ſolchen aufzugeben , ſondern daß es genüge, wenn nur

die Fortführung der Firma während der Überlegung@frift des § 27

Ablaß II aufhört, denn gerade die Fortführung der Firma enthalte die

rechtlich bedeutſame Willensbetätigung des Erben .

Die Schrift von Schulteß geht im Gegenſaß zu Stegemann

von dem Grundgedanten aus, der $ 27 des Handelégefeßbuches begründe

keine felbſtändige und neben die erbrechtliche Haftung tretende Verbind

lichkeit des Erben, ſondern der 8 27 enthalte nur eine Änderung der erb:

rechtlichen Daftung.

Der Verfaffer gibt zunächſt eine beachtenswerte Entwidelung der

Plantſchen Theorie von der grundfäßlich beſchränkbaren Saftung des

Erben . Dieſe grundfäßlich beſchränkbare Haftung des Erben erleide, jo

führt der Verfaffer aus, im Falle des § 27 eine Änderung bahin , daß

die Beſchränkbarkeit nicht nur in den vom Bürgerlichen Gefeßbuch vors

geſehenen Fällen , ſondern auch bei Fortführung des Geſchäfts unter der

alten Firma fortfalle: Der Erbe hafte im Falle des § 27 Sandelégeſek:

buches alſo „ unbeſchränkbar".

Der Verfaſſer, deſſen knappe und klare Ausdruđsweiſe hervorzuheben

ſind, kommt in Durchführung diefes Prinzipß zu dem Ergebnis, daß der

$ 27 Handelsgefeßbuches eine, mit § 25 des Handeløgefeßbuches in keinem

inneren Zuſammenhange ſtehende Sonderbeſtimmung ſei, und daß deshalb

der nicht ausdrüdlich für entſprechend anwendbar erklärte $ 25 Abjaş II

für die Haftung des Erben nicht in Betracht komme.

Der Erbe habe alſo nicht die Möglichkeit, durch Rundmachung an

die Gläubiger oder durch eine Eintragung in das Handelsregiſter die

Folgen des § 27 abzuwenden ; aud müſſe, um den Ausſchluß der Saftung

nach § 27 Abfa 1 zu erreichen , dem Wortlaut dieſer Beſtimmung ents

ſprechend nicht nur die Fortführung der Firma , ſondern die Forta

führung des Handeløgeſchäftes als ſolches eingeſtellt, der Betrieb ſelbſt

aufgegeben werden .

Die beiden vorliegenden Schriften beweiſen , wie mißlich es iſt, aus

dem Wortlaut des Gefeßes das wiſſenſchaftliche Prinzip einer Beſtimmung

.
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finden, und von dieſem Grundprinzip aus die im Gefeß nicht ausdrüdlich

entſchiedenen Einzelfragen regeln zu wollen , wenn wie hier die hiſtoriſdje

Grundlage fehlt.

Das Schulteßiche Prinzip hat den Vorzug , daß die Rechtsvers

hältniſſe des Erben danach einfach und klar geſtaltet werden , während

nach der Stegemannichen Anſicht eine ſchwierige Verbindung der erb:

rechtlichen Saftung mit der ſogenannten direkten Saftung entſteht.

Troßdem dürfte der Anſicht des leşteren der Vorzug zu geben fein.

Der 8 27 Handelégeſebuches ſteht nicht im Erbrecht des Bürger

lichen Gefeßbuches, ſondern er ſtellt fich feinem klaren Wortlaut nach als

ein Ableger des § 25 des Handelsgefeßbuches dar.

Es iſt alſo von vorneherein anzunehmen , daß der § 27 nur die

Anwendung des im $ 25 ausgedrüdten Prinzips auf einen Sonderfall

enthält. Aber auch die praktiſchen Folgen der Schulteßichen Grund :

anſicht ſprechen gegen ihn : Es erſcheint im höchſten Grade unbefriedigend,

daß der Erbe, ſobald er die Fortführung des Geſchäfts unter der alten

Firma auch nur begonnen hat, der „ unbeſchränkbaren “ Haftung nur da

durch ſollte entgehen können, daß er den Betrieb des ererbten Handels:

geſchäfts einſtellt, und ſo einen erheblichen, ja, vielleicht den erheblichften

Teil des Erbſchaft &vermögens vernichtet.

Daß Bedenkliche des Schulteßichen Grundſaßes zeigt ſich auch

bei ſeiner Anwendung auf den Fall, daß mehrere Miterben vorhanden

find. Schulteß gelangt folgerecht zu dem Ergebnis, jeder der Miterben

hafte unbeſchränkbar, wenn nicht binnen der Friſt des § 27 Abfaş II der

Betrieb des ganzen Handelsgeſchäfts eingeſtellt werde. Ob ein Miterbe

den anderen gegenüber die Einſtellung des Betriebes fordern könne, hänge

davon ab, ob die Einſtellung nach Lage der Sache als eine ordnungse

mäßige Verwaltungshandlung erſcheine. Der Miterbe müſſe den Anſpruch

auf Einſtellung des Betriebes im Prozeßwege durchführen.

Es genügt wohl die Erwägung, daß ein derartiger Prozeß niemals

während der Einſtellungsfriſt des § 27 Abjaş JI durchgeführt werden kann,

um das Unhaltbare dieſes Ergebniſfes klarzuſtellen .

Nach der Schulteßichen Anſicht würde ein Miterbe der unbeſchränt:

baren Haftung niemals entgehen können, ſobald er nicht felbſt die tats

fachliche Macht hat, dem Betriebe des Handelégeſchäftes ein Ende zu

machen.

Nach der Stegemannichen Anſicht dagegen braucht der Miterbe

nur zum Handelsregiſter anzumelden oder den Gläubigern mitzuteilen,

daß er die beſondere Haftung aus § 27 Handelsgefeßbuches nicht über

nehmen wolle.

Was inøbeſondere die handelsgerichtliche Eintragung einer derartigen

Erklärung anbelangt, ſo iſt in dem Beſchluſſe des Kammergerichts vom

8. Juli 1901 ( Zeitſchrift für Handelsrecht Band 53 , S. 188 , Entſcheidung
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des Kammergerichts Band III A.S. 280 ff.) überzeugend dargetan, daß

Miterben als folche Inhaber eines Handel @geſchäfts ſein und im Handels:

regiſter eingetragen werden können , ſolange nicht durch einen beſonderen

recht@gültigen Geſellſchaftsvertrag eine offene Handelsgeſellſchaft unter den

Miterben zu ſtande kommt.

Die Entſcheidung widerlegt ſchlagend die von Staub vertretene An

ficht, daß in der Fortführung des Geſchäfte durch Erben ſtets die Bildung

einer offenen Sandelsgeſellſchaft liege. In dem entidhiedenen Falle waren

nämlich einige der Miterben minderjährig und ohne gültige geſebliche

Vertretung, ſo daß fie einen Geſellſchaft@ vertrag gar nicht geſchloſſen

haben konnten. Der Grundſatz jener Entſcheidung wird aber auch da

Plaß greifen , wo die Miterben zwar einen Geſellſchaftsvertrag hätten

foließen tönnen , wo aber feine tatſächlichen Beweiſe bafür vorliegen ,

daß fie einen ſolchen wirklich geſchloſſen haben. Wenn Miterben den

Betrieb des Handelsgeſchäftes einfach fortſeßen , ſo wird man alſo ihr

Rechtsverhältnis lediglich nach den Grundſåßen der Erbengemeinſchaft,

nicht nach denen der offenen Sandelsgeſellſchaft beurteilen müſſen , es ſei

denn , daß die Erben den Willen bekunden, nicht bloß das ererbte Handels:

geſchäft gemeinſchaftlich zu verwalten, ſondern fich auch perſönlich zum

Erwerbe durch Handel und Wandel zu verbinden.

Bedenken könnten darüber entſtehen, in welcher Form die Eintragung

einer dem § 25 Abfaß II entſprechenden Erklärung im Falle des § 27

Handelsgefeßbuches zu erfolgen habe.

Die Eintragung wird den Willen zum Ausdruck bringen müſſen ,

daß der neue Inhaber, trozdem er als Erbe das Geſchäft unter der biss

herigen Firma fortführt, nicht die nach § 27 des Handeløgefeßbuches ein

tretende Haftung für die früheren Geſchäftsverbindlichkeiten übernehmen wolle.

Für die Eintragung dürfte alſo etwa folgende Form zu wählen

fein : „Das Handelsgeſchäft iſt auf den N. N. als Erben des bisherigen

Inhabers übergegangen und wird von dieſem unter der bisherigen Firma

fortgeführt.

Der Erbe hat die Haftung für die früheren Geſchäftsverbindlich

teiten , ſoweit er nicht als Erbe haftet, abgelehnt. “

Bromberg. Rechtsanwalt Dr. jur. Bolte.

2

1

VI. Dr. jur. Walter Hartmann. Das gele

liche Konkurrenzverbot für Sandlungs

gehilfen nach altem und neuem Handelsgeſeßbuch.
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8. (50 S.) Berlin 1903 , Struppe & Windler.

(1.50 Mark. )

11

Die Schrift des Verfaffers liefert einen ſchäßenswerten Beitrag zur

Erkenntnis der intereſſanten und ſozialpolitiſch wichtigen Neuerungen des

revidierten Handelegeſeßbuches vom 10. Mai 1897 auf einem Gebiete,

deffen Erforidung fich die Literatur der letzten Jahre beſondere angelegen

fein läßt.

Der Name konkurrenz verbot " erwedt die Vorſtellung, daß es

den Handlungêgehilfen nur verboten ſei , ihren Prinzipalen Konkurrenz zu

machen. Der Verfaſſer hebt indeſſen mit Recht hervor (S.9 und 14), daß das

in dem Art. 59 A. D. HGB. und dem ihm entſprechenden $ 60 red. HGB.

enthaltene Verbot viel weiter geht, und daß deshalb jener Name weniger

jagt , als er ſagen foll. Da der Verfaffer ſeine Erörterungen auf den

ganzen Inhalt der angegebenen Gelegeſtellen ausdehnt, fo behandelt er

mehr, als es nach dem Titel ſeiner Schrift den Anſchein hat.

Nach dem alten Handelsgeſeßbuche war es dem Sandlungêgehilfen

verboten, ohne Einwilligung feines Prinzipale für eigene oder für

fremde Rechnung Dandelsgeichäfte zu machen (Art . 59 Abſ. 1 ).

Daß neue Handelsgeſeßbuch beſtimmt infolge der Veränderung des Begriffes des

Handelsgeſchäftes " (vgl. die Art. 271 , 272, 273 mit den SS 343, 1 , 2, 3),

ſowie in der Erkenntnis, daß die Vorſchrift des Art. 59 den Handlungs

gehilfen einerſeite wirtſchaftlich einenge , ohne hierdurch das Geſchäfts

intereffe des Prinzipals zu fördern , andererſeits aber feineswegs daran

hindere, dem Prinzipale ſchädigende Konkurrenz zu machen und ihm Arbeits

traft zu entziehen (S. 2, 9, 46), in $ 60, daß der Handlungsgehilfe ohne

Einwilligung des Prinzipals weder ein Handelsgewerbe betreiben

noch in dem andel&zweige des Prinzipals für eigene oder

fremde Red nung Geſchäfte madhen dürfe. Unter Betreiben "

eines Handelégewerbes verſteht der Verfaſſer den Betrieb im eigenen

Namen, gleichviel ob durch eigene oder fremde Tätigkeit, und im frems

den Namen durch eigene Tätigkeit (S. 13). Der Verfaſſer lehnt es hierbei

ab, die Begriffsbeſtimmung aus § 1 des Gefeßes zu entnehmen (S. 10, 11),

er beruft ſich vielmehr für ſeine Auslegung auf die angebliche ratio legis,

daß der Gehilfe ſeine ganze Arbeitskraft in den Dienſt des Prinzipals

ſtellen ſolle ( Dentſchrift S. 74), und er führt aus , daß der Handlungss

gehilfe hiergegen verſtoßen würde , wenn man ihm geſtatten wollte , im

frenıden Namen perſönlich ein Handelsgewerbe zu betreiben . Die Be

rufung auf dieſe ratio legis verſagt aber m. E. um deswillen, weil

nach den eigenen Ausführungen des Verfaſſers unter das Verbot der

Betrieb im eigenen Namen durch fremde Tätigkeit fällt ( vgl. Bolze 11

Nr. 337), wo von einem Entziehen der Arbeitskraft des Handlungsgehilfen

gewiß nicht geſprochen werden kann, und weil anderſeits der Betrieb eines
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anderen (Nichthandel&)- Gewerbes nicht gegen das Verbot verſtößt,

ſelbſt wenn der Sandlungsgehilfe dieſes Gewerbe perſönlich betreiben

follte ( S. 13, 9).

Ein weiterer, vom Verfaffer erörterter Unterſchied zwiſchen beiden

Gefeßbüchern liegt darin , daß der Prinzipal nach früherem Rechte bei

einer Verbotsübertretung Schadenserſa fordern und außerdem das der:

botswidrige Geſchäft als für ſeine Rechnung geſchloffen anſehen durfte

(Art. 59 Abſ. 2, Art. 56 Abſ. 3 A. D. HGB.), während er nach jeßigem

Nechte nur das eine oder andere darf ($ 61 reb. HGB.). Der Vers

faffer beſpricht eingehend insbeſondere das Eintrittsrecht" des Prinzipals

(S. 36 ff.), wobei er zu dem m. E. richtigen Ergebniſſe gelangt, ein un:

mittelbares Recht des Prinzipals gegenüber dem Geſchäftegegner des

Handlungsgehilfen zu verneinen, weil dies eine Durchbrechung verſchiedener

fundamentaler Rechtsgrundſäße darſtellen würde , und das Geje hierfür

keinen Anhalt bietet (S. 42) .

Der Verfaſſer behandelt in der Einleitung in Kürze den Grund:

gedanten des Verbotes, in welchem er eine Abweichung von dem Prinzip

der Gewerbefreiheit erblict (S. 1) - wohl nicht mit Recht, da fich § 1

RGew.D. nur über die öffentlich - rechtlich gewährleiſtete Zulaſſung zum

Gewerbebetrieb derhält -, und im Anſchluſſe hieran die rechtsgeſchichtliche

Entwicklung des bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Italien nach:

weisbaren Verbotes (S. 2-5).

In den beiden dogmatiſchen Teilen beſpricht ſodann der Verfaffer

den Inhalt des Verbotes (S. 6—24) und die Folgen feiner Übertretung

(S. 25—45). Eine Schlußbetrachtung iſt der Berechtigung des Verbotes

und ſeiner Behandlung in einigen ausländiſchen Rechten gewidmet.

Wenn auch einzelne Ausführungen nicht frei von Bedenken find, ſo

3. B. auf S. 21 , 29, 30, 31 , ſo iſt doch im allgemeinen anzuerkennen,

daß die flar geſchriebene Schrift den Rechtsſtoff, unter Berüdfichtigung

der Literatur und Rechtſprechung, in knapper und überſichtlicher Weiſe

wiedergibt und durchaus ſelbſtändig erörtert .

Nirborf : Berlin . Dr. Wilhelm Brud , Gerichtsaffeffor.

1

VII. Rurt Meyer . Der Spediteur und ſeine

Pflichten. 8. (111 S.) Berlin 1903, Struppe

& Mindler.

Der Verfaſſer erörtert , nachdem er in der Einleitung eine kurze

Überſicht über die Geſchichte des Speditionshandels gegeben hat , den Bes

griff des Spediteure, dann deffen Pflichten und endlich einzelne Sonderfälle
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des Speditionsgeſchäfts , nämlich den Selbſteintritt des Spediteurs , die

Spedition zu figen Speſen , die Sammelladung und die Eiſenbahnſpedition .

Die Arbeit ift forgfältig und mit au @ giebiger Benußung der geſamten

Literatur geſchrieben ; weſentlich neues bietet ſie nicht.

Im einzelnen ſei folgendes bemerkt : Die Behauptung (S. 1 ) , es

habe im Altertum einen der Spedition ähnlichen Geſchäftskreis nicht ges

geben , iſt recht bedenklich. Der Verfaffer meint, für das Speditionsgewerbe

ſei kein Raum geweſen, da die Handeldherrn des Altertums den Transport

im Gebiete des Weltverkehrs mit ihren eigenen Sklaven bewerkſtelligt

hätten. Das iſt eine längſt überwundene Vorſtellung. Wir wiſſen heute,

daß das Frachtführergewerbe bei den Römern hoch entwidelt war und ſogar

von Geſellſchaften ichtunghaft betrieben wurde (Friedlander , Röm .

Sittengeſchichte II S. 16) . Sehr wahrſcheinlich iſt es daher, daß , wie

Mitteis ( Zeitſchrift der Savigny-Stiftung , roman . Abt. XIX S.200 f.)

annimmt , auch die Hilfsgewerbe nicht gefehlt haben. So kann es recht

wohl Spediteure gegeben haben , wenn auch freilich Spuren eines Spedis

tionsvertrages nicht überliefert ſind.

Was die rechtliche Natur des Speditionsvertrages betrifft, ſo hält

ihn der Verfaſſer für einen Dienſtvertrag (S. 7) , eine Anſicht, welche

unter anderen auch Staub vertritt, die aber keineswegs ſo wzweifellos “ iſt,

wie der Verfaſſer meint. Nach Dernburg (Lehrb. d . bürg. Rechts II 2

S. 508) iſt der Speditionsvertrag ein Werfvertrag, weil der Spediteur

fich zur Herſtellung eines Erfolges verpflichtet und ſeine Proviſion für den

Erfolg, nicht für die Arbeitsleiſtung empfängt. Für dieſe Anſicht, welche

m. E. die richtige iſt, ſpricht auch das B.GB. in § 447 Abſ. 1 , wo der

Spediteur mit dem Frachtführer und den „ ſonſt zur Ausführung der

Verjendung beſtimmten Perſonen “ zuſammengeſtellt wird : „Ausführung“

aber ift Herſtellung des Erfolges, vgl. auch B.GB. & 645 A6. 1 , wo

von Ausführung des Werkes die Rede iſt.

Nach dem AGB. SS 407 Abſ. 2, 390 Abſ. 1 iſt der Spediteur wegen

der unterlaffenen Verſicherung des Gutes nur verantwortlich , wenn er

vom Verſender angewieſen war, die Verſicherung zu bewirken. Dieſe

Anweiſung iſt, wie M. zutreffend ausführt (S. 90 f.) , nicht etwa ein

neuer Vertragsantrag, deſſen Annahme oder Ablehnung auch nach Abſchluß

des Speditionsvertrages in das Belieben des Spediteurs geſtellt iſt. Das

Ergebnis indes, zu welchem M. fommt, daß die Anweiſung als „ einſeitige

empfangsbedürftige Willenserklärung“ anzuſehen ſei , iſt m. E. nicht

richtig . Gleichartige Anweiſungen “ finden ſich z . B. im KGB. § 592

( Anweiſung des Böjdhplakes für den Schiffer im Seefrachtvertehr), ferner

im B.GB. § 447 Abſ. 2 (Anweiſung an den Verkäufer über die Art der

Verſendung der Ware) und $ 645 (Anweiſung an den Unternehmer be :

treffend die Ausführung des Werkes). Den leşteren Fall führt Endes

mann (Lehrb. d. bürg. Rechts I, 8. Aufl., S. 280 ff.) als Beiſpiel einer

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 22
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Hechtshandlung an, die zwar Willensäußerung, aber nicht Willenserklärung

im Sinne des bürgerlichen Rechts iſt, m. E. mit Recht. Die in Rede

ſtehenden Anweiſungen find tatſächliche Anordnungen, wjuriſtiſche Şilfe .

akte“ (jo kurz und treffend Pernice , Grundriß zur Pandektenvorleſung

$ 38 ), die der Durchführung eines Rechtsgeſchäfte dienen , nicht rechtes

geſchäftliche Alte. Dieſe Unterſcheidung wäre freilich praktiſch bedeutungs

los , wenn man , wie Endemann meint, die Grundfäße über Willens

erklärungen auch auf Rechtshandlungen , welche nur Willensäußerungen

find, anzuwenden hätte . Danach würde, um eine der vielen ſchwierigen

und feinen Fragen, die fich hier ergeben, herauszugreifen, nur derjenige

eine der oben zuſammengeſtellten Anweiſungen erteilen können , welcher

boll geſchäftsfähig ift. Die Anweiſung eines minderjährigen Berfenders

an den Spediteur wäre, wenn ſie ohne Einwilligung des geſeblichen Vers

treters erteilt wird , unwirkſam, auch wenn ſie nach Lage der Dinge ges

boten und zweckmäßig war. Das Richtige iſt, wie ich glaube, daß jeder

eine ſolche rein tatſächliche Anweiſung zu erteilen fähig iſt, der die er:

forderliche Einſicht hat, um die maßgebenden Umſtände und die Bedeutung

der Anweiſung richtig zu würdigen. Es kommt alſo nicht auf die recht

liche, ſondern auf die tatſächliche Geſchäftsfähigkeit ( die von Endemann

als „ Verkehrsfähigkeit “ bezeichnet wird) an.

Zu bemerken iſt endlich noch , daß der Verfaffer rwiegen “ ſtatt

wägen" ſchreibt (S. 64, 78) , eine Sprachverwirrung, deren fich freilich

felbft hervorragende Schriftſteller des Handelsrechts ſchuldig gemacht haben

( vgl. z. B. $udelt , kommentar, 1. Aufl., Nr. 5 zu Art. 352).

Berlin. Dr. Rann , Gerichte affeffor.

.
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VIII. Profeſſor Dr. A. Peterſilie . Geh . Regierungs

rat. Mitteilungen zur deutſchen Ge

noſſenſchaftsſtatiſtik. Annalen des

Deutſchen Reichs für Geſeßgebung , Verwal

tung und Volkswirtſchaft, herausgeg . von Ehe

berg und Dyroff (früher Hirth und v . Seydel).

Jahrgang 1903. Heft 6 (S. 452—471) ; Heft 8

(S. 629—635) ; Heft 9 (S. 667–695) ; Heft 10

(S. 779—795) . München , Schweißers Verlag

( Artur Sellier ).

Der obige Auffaß iſt mit unverkürztem Text, aber unter Fortlaffung

einigec umfangreicher Tabellen und mit einem Zufas des Verfaffers im
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Abſaß IV aus der „ Zeitſchrift des Königl. preußiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus“ ,

Jahrgang 1902, entnommen.

Zum erſten Male wird in ihm von dem Verfaſſer, dem Leiter der

ſtatiſtiſchen Abteilung der preußiſchen Zentralgenoffenichaftekaſſe, eine ges

meinſame genoffenſchaftliche Statiſtik für das Deutſche Reich mit Aus

nahme von Bayern , Württemberg und Heffen , die fich eine ſelbſtändige

Bearbeitung der Genoſſenſchaftsſtatiſtit vorbehalten haben , und diesmal

( für 1900) auch noch von Reuß 8. 2. , das im übrigen jeßt der Bearbeitung

auch ſeiner Genoſſenſchaftsſtatiſtik durd die ſtatiſtiſche Abteilung der

preußiſchen Zentralgenoffenſchaftskaſſe zugeſtimmt hat , vorgelegt. Die

Ergebniſſe der Tabellen ſind in dem begleitenden Text durch wertvolle

Erläuterungen und Beleuchtungen verarbeitet.

Das Heft 6 der Annalen beſchäftigt fich mit dem Stand der Ges

noſſenſchaften (ain 31. Dez. 1900 ) mit Ausſchluß der Zentralgenoſſens

ſchaften . Aus den Tabellen, die 2. 3. noch lediglich aus den Eintragungen

in die Genoſſenſchaftsregiſter hergeſtellt werden können, ſeien nur folgende

Zahlen von allgemeinerem Intereſſe mitgeteilt : Das „Gebiet der gemein

ſamen Genoſſenſchaftsſtatiſtik“ hatte am 31. Dezember 1900 im ganzen

12 836 Genoſſenſchaften mit 2070 661 Genoſſen. Von dieſen waren

mit unbeſchränkter Haftpflicht: 8777 Genoſſenſchaften mit 1093140

Genoffen ,

mit unbeſchränkter Nachichußpflicht: 135 Genoſſenſchaften mit 20 845

Genoffen ,

mit beſchränkter Haftpflicht: 3924 Genoſſenſchaften mit 956 667 Ge

noſſen .

Ganz anders erſcheint allerdings das Bild, wenn man die durchſchnittliche

Genoſſenzahl der Genoſſenſchaften der einzelnen Haftpflichtarten zu Grunde

legt. Sie beträgt nämlich bei

Genoſſenſchaften mit unbeſchränkter Haftpflicht: 125 ;

Nachſchußpflicht: 154 ;

beſchränkter Haftpflicht: 244..

Das Reſultat, das fich aus den vorhergehenden Zahlen ergibt , kann indes

durch die leßteren Zahlen nicht erſchüttert werden ; fie beweiſen nur, daß

aus leicht erklärlichen Gründen die Genoſſenſchaften mit b. .

regelmäßig einen größeren Mitgliederbeſtand haben als die mit unbe:

ſchränkter Nachſchußflicht, und dieſe wieder einen größeren Beſtand als

bie Genoſſenſchaften mit unbeſchränkter Haftpflicht.

Nach dem Gegenſtand des Unternehmens find am meiſten vertreten

1. Rreditgenoſſenſchaften . Nämlich 7773 mit 1 152 857 Genoſſen ;

2. landwirtſchaftliche Produktivgenoſſenſchaften . Nämlich 2004 mit

137 943 Genoſſen ;

3. Konſumvereine. Nämlich 1118 mit 570 880 Genoffen.

M
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Auch hier ſtellt fich das Verhältnis anders, wenn man die Durch

ſchnittsmitgliederzahl betrachtet. Dieſe iſt

bei Konſumvereinen : 511 ;

- an 2. Stelle würden die Baugenoſſenſchaften ſtehen mit einer Durchs

idhnittszahl von 197 Mitgliedern –

bei Kreditgenoſſenſchaften : 148 ;

bei landwirtſchaftlichen Produktivgenoſſenſchaften : 69 .

In finnreicher Weiſe findet der Verfaſſer eine genoſſenſchaftliche Dichtige

feitêziffer “, indem er aus dem Produkt der auf 100 000 Seelen der Zivil:

bevölkerung entfallenden Zahl von Genoffen und der auf 100 qkm ent

fallenden Zahl von Genoffen das geometriſche Mittel zieht. Danach iſt

im Gebiet der gemeinſamen Genoſſenſchaftsſtatiſtik Bremen am wenigſten

vom genoſſenſchaftlichen Gedanken erfaßt.

Der II. Abſchnitt (Heft 8, S. 629—635 und Heft 9, S. 667–674)

behandelt das Reviſionsverhältnis der Genoſſenſchaften, und zwar – nicht

ben Umfang der Verbände felbſt, für den die Statiſtik teine Unterlagen

hat, fondern – die Ausdehnung der Reviſionspflicht und des Reviſions

rechts der Verbände. Er gibt uns Auskunft darüber , welche Verbände

beziehung @weiſe welche Unterverbände und Genoſſenſchaften der drei großen

allgemeinen Verbände (nämlich der Allgemeine Verband der auf Selbſthilfe

beruhenden deutfchen Erwerbe- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften nach Schulke:

Delißich mit dem Anwalt Dr. Hans Crüger, der Allgemeine Verband der

deutſchen landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften mit dem Anwalt Geh. Reg.

Hat Wilh. Haas und den Generalverband ländlicher Genoſſenſchaften für

Deutſchland mit dem Generaldirektor Heller in Neuwied) oder anderer

Medifionsverbände an der geſeglichen Reviſion der Genoſſenſchaften für das

Jahr 1900 beteiligt waren, welche Genoſſenſchaften (17) zwei Verbänden

angehörten, wieviel Genoſſenſchaften und Genoffen dem einen oder anderen

oder feinem Verbande angehören wobei ſich herausſtellt, daß an Zahl

der Genoffenſchaften der Haasſche Verband bei weitem die größte Ver

breitung hat , während an Zahl der Genoffenſchaftsmitglieder der

Crügeriche Verband der weitaus größte iſt —, in welchem Verhältnis die

Heviſionsverbände auf die Bundesſtaaten verteilt ſind und in welchem fie

zueinander hinſichtlich der verſchiedenen Saftpflichtarten und hinſichtlich

der zahlreichen Unternehmensgegenſtände ſtehen .

Der wichtige und lehrreiche III . Abſchnitt (Heft 9, S. 675-695

und Heft 10, S. 779—781) bringt die Auszählung der Genoſſenſchaften

der verſchiedenen Haftpflichtarten, und zwar ſowohl der Genoffenſchaften

im ganzen als auch insbeſondere der beiden bedeutendſten Genoſſenſchafts

gruppen , der Kredit- und der Produktivgenoſſenſchaften , nach der Höhe

des Geſchäftsanteils (bei Genoſſenſchaften mit beſchränkter Haftpflicht auch

nach der Saftfumine für den einzelnen Geſchäftsanteil) ſowohl für das

geſamte Gebiet der gemeinſamen Genoſſenſchaftsſtatiſtik wie für die einzelnen

I
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Bundesſtaaten . Bei den Genoſſenſchaften mit beſchränkter Haftpflicht ift

auch das Verhältnis von Geſchäftsanteil zur Haftfumme beſonders ins

Auge gefaßt worden.

Der IV. Abſchnitt (Heft 10, S. 781—795) befaßt fich ausſchließlich

mit den in den vorhergehenden Abſchnitten nicht mitberüdfichtigten Zentrals

genoſſenſchaften .

Die hervorragende Arbeit iſt von außerordentlicher Bedeutung für

die Genoſſenſchafts- und überhaupt für die Wirtſchaft @ politik und bietet

die Fülle des Intereffanten auch dem Genoſſenſchaftâpraktiker.

Dr. Rönnberg , Sandgerichtsrat.

IX. Die Verjährung der Einreden nach römi :

ſchem , gemeinem und bürgerlichem Recht.

Inaug.-Diſſert. von Wilhelm Abegg . 8. (79 S.)

Göttingen 1903 , Dietrichſche Univ.-Buchdruckerei,

W. Fr. Käſtner.

Der Gegenſtand und die Wirkung der Verjährung ſind vom B.GB.

in Anlehnung an das gemeine Recht, insbeſondere an Windſcheids

Behre von der Anſpruchsverjährung, geregelt. Eine Darſtellung der römi:

ichen und gemeinrechtlichen Auffaſſungen iſt daher auch für das Verſtänds

nis des B.GB.S wertvoll, zumal wenn ſie in der klaren, lebendigen Weiſe

Abeggs erfolgt. Die von ihm behandelte „Verjährung der Einreden“ iſt

im B.GB. nicht allgemein geregelt ; nur einzelne Einreden (betr. Wand

lung und Minderung, 88 478, 639 ; ungerechtfertigte Bereicherung, $ 821 ;

unerlaubte Sandlung, $ 853) find vom B.GB. hinſichtlich des Einfluffes

der Verjährung geregelt.

Die hiernach offengelaſſene Frage , welche allgemeinen Grundſäße

nach B.GB. maßgebend find, wird von Abegg , unter Übertragung der

von ihm für das gemeine Recht gewonnenen Ergebniffe auf das B.GB. ,

in teilweiſem Gegenſatz zu der an Windicheid fich anſchließenden Aufs

faſſung der Motive (zum erſten Entwurf BD. I S. 291 ) entſchieden. Er

geht zwar mit legteren davon aus, daß Gegenſtand der Verjährung nur

die „ Anſprüche“ ſind, daß alſo in den Fällen , in denen der Verpflichtete

nur die Einrede (keinen klagbaren Anſpruch ) hatte , die Einrede

underjährbar iſt. Er weidt aber in folgendem ab : Nach der Winds

idheidſchen Auffaſſung , die vom Reichsgericht (Entſch. Bd. II S. 158)

gebilligt und auch in meiner Berliner Differtation (1891 „über den Saß :

quae ad agendum u. f. w . “ ) vertreten iſt, kann der verjährte Anſpruch

0
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grundſäßlich nicht mehr einredeweiſe geltend gemacht werden, weil in dem

, Anſpruch " fich dae Forderungsrecht erſchöpft.

Von dieſer Auffaſſung aus bilden die drei Fälle , in denen das

Gefeß die einredeweiſe Geltendmachung verjährter Anſprüche zuläßt, Auß.

nahmevorſchriften , welche aus Zwedmäßigkeitsgründen (8 478, 639 im

Anſchluß an das alte HGB. , Art. 349 3) oder aus Billigkeit (SS 821, 853)

getroffen ſind. Hiervon abgeſehen, kommt es in allen Fällen, wo dem

Verpflichteten nicht nur eine Einrede, ſondern auch ein Anſpruch gegeben

iſt , auf die Prüfung an , ob die Einrede eine ſelbſtändige oder an das

Beſtehen des Anſpruche gebundene ift.

Erſterenfalls iſt ſie von dem Erlöſchen des Anſpruchs, der neben

ihr beſtand, unberührt; legterenfalls ift fie durch Verjährung des Anſpruchs

ausgeſchloſſen .

Demgegenüber vertritt Abegg die Auffaſſung: Das perſönliche Schuld

derhältnis erſchöpfe ſich in dem Anſpruche " nicht , wie der Fall des

Geſamtidhuldverhältniffes zeige , bei dem aus einem Schuldverhältniſſe

fich Anſprüche gegen mehrere Schuldner ergeben. Auch nach der Ver

jährung des Anſpruche bleibe das Schuldverhältnis beſtehen und die daraus

entſpringende Einrede ſei ſtets eine ſelbſtändige“, d. h . von dem Anſpruch

unabhängige. Alle Einreden ſeien daher underjährbar , ſoweit nicht das

Gefes ( $ 478 bei Unterlaſſung der Mängelanzeige) die Verjährung der

Einrede vorſchreibe.

Gegen Abegg fei -- bei der hier gebotenen Beſchränkung – nur

geltend gemacht, daß es unzulaffig erſcheint , aus dem Sondergebilde der

Geſamtſchuld Folgerungen auf alle Schuldverhältniſſe zu ziehen.

Dſtrowo. Landrichter Dr. Reinhard Salman.

N

1

X. Dr. R. Freiherr von Canſtein , ord . Profeſſor

der Rechte an der Karl- Franzens-Univerſität in Graz.

Das Wechſelrecht Öſterreichs und die Ab

weichungen der Wechſelrechte Deutſchlands, Ungarns,

Bosniens und der Herzegowina, der Schweiz, Kuß

lands, Italiens, Rumäniens, Serbiens, Frankreichs

und Englands . Syſtematiſch dargeſtellt. Zweite,

durchgearbeitete Auflage. 8. (XII und 314 S.)

Berlin 1903, Karl Heymanns Verlag.

Ganſtein , deſſen im Jahre 1890 erſchienenes Lehrbuch des

Wechſelrechts feinerzeit in dieſer Zeitſchrift (BD. XXXVIII S. 293 ff.)

angezeigt worden iſt, hatte damals in der bekannten Heymannichen
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Sammlung von Kompendien des öſterreichiſchen Rechtes eine kurzgefaßte

Darſtellung des Wechſelrechts gegeben , die , alles weſentliche in felb :

ftändiger Form bietend , den mündlichen Vortrag und das Studium

ſeines eingehenderen Werkes doch nicht entbehrlich machen wollte. Dies

ſelbe liegt nun in zweiter Auflage vor ; doch war dieſer Erfolg, der es

manchem nahe gelegt hätte , ſich bei dem Erreichten zu beruhigen , dem

Verfaſſer lediglich die Veranlaſſung zu einer weiteren Durcharbeitung

des Buches, welche nicht nur eine anſehnliche Erweiterung der eigent

liche Text iſt von den zehn Bogen der erſten Auflage auf nahezu fünfs

zehn Bogen angewachſen), ſondern auch in Wahrheit eine Verbefferung

und Vertiefung brachte.

Der Verfaſſer hat ſein Buch nun ſozuſagen auf eigene Füße ge

ſtellt; der Stoff iſt weſentlich bereichert, die zahlreichen Streitfragen

der Lehre find nicht wie früher nur feſtgeſtellt, ſondern allenthalben

findet ſich motivierte Stellungnahme; die Rechtſprechung und zwar ſo:

wohl die des öſterreichiſchen oberſten Gerichtshofes als die des deutſchen

Reichsgerichts iſt berückſichtigt, die Literatur eingehend nachgewieſen, der

Verfaffer hat ſie nicht nur allenthalben derwertet, ſondern ſich auch mit

abweichenden Anſchauungen auseinandergefeßt . Wie übrigens nicht anders

zu erwarten war, hat derſelbe auch den Einfluß der neuen öſterreichiſchen

Zivilprozeßgefeße wie auch den des deutſchen B.GB. und des neuen

HGB. auf das Wechſelrecht dargelegt .

Eine weſentliche Erweiterung erfuhren insbeſondere die Geſchichte

bes Wechſelverkehrs (S. 1 ff.), die Ausführungen über die wirtſchaftlichen

Funktionen des Wechſels (S. 19 ff ), über die zivilrechtlichen Grundlagen

des Wechſelrechts (S. 19ff.), über das Weſen (S. 61 ) und über die

Schicfale des Wechſels (S. 74 ff.), wo wir eine Darſtellung des nors

malen wie des anormalen ( ich möchte ſagen des intentionsgemäßen und

des intentionswidrigen) Ganges des Wechſellaufes finden . Eingehender

behandelt wurden weiter die Frage der Fälſchung und Verfälſchung des

Wechſels (S. 105) , der Mitunterzeichnung (S. 166) , ſowie der gericht:

lichen Geltendmachung (S. 207) . In der Darſtellung des ausländiſchen

Wechſelrechts, welche der Anhang enthält, werden nun auch die Wechſel

rechte von Bosnien, Rußland , Rumänien und Serbien behandelt.

Der Abſchnitt über das internationale Wechſelrecht , das früher

im Zuſammenhange in der Lehre vom objektiven Wechſelrechte vor

getragen wurde, hat eine durchgreifende Umgeſtaltung erfahren : der all

gemeine Teil bringt nur die Prinzipien desſelben (S. 49) , dagegen

werden die ſpeziellen Fragen an den einſchlägigen Stellen des Syſtems

bei der Lehre von der Wechſelfähigkeit (S. 54) , von den Wechſelerforder:

niffen (S. 90), von der Diligenzpflicht (S. 179) , von dem Umfange der

Regreßichuld (S. 189) und von der Verjährung (S. 206) erörtert.

Auch das Syſtem felbft weiſt inſofern eine Ünderung auf, als die
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Sonderung in objektides und fubjektives Wechſelrecht entfiel , dagegen

ein allgemeiner Teil ausgeſchieben wurde , welcher die Geſchichte,

Quellen und Literatur des Wechſelrechts, dann die Lehre von den Sub

jekten der Wechſelrechtsverhältniſſe und vom Wechſel ſelbſt umfaßt .

Die Stellung, welche Ganſtein zu den Grundfragen des Wechſel

rechts einnimmt, iſt ſchon aus der Anzeige feines Lehrbuchs als

bekannt vorauszuſeßen ; eine Darlegung derſelben im einzelnen erſcheint

danach als überflüffig, eine Polemik gegen den Verfaſſer, wo zwiſchen

ihm und dem Referenten ein Meinungszwieſpalt beſteht, gegenüber der

Geſamtdarſtellung einer Disziplin wohl nicht angebracht. Nur rüd

fichtlich des Syſtems möchte ich eine Ausnahme machen. Der Verfaffer

legt auf dasſelbe ein großes Gewicht: die üblichen Syſteme ſeien Dar

ſtellungen der Wechſelinſtitute, nicht der Wechſel rechts inſtitute, es fehle

ihnen die organiſche Einheit, die genetiſche Entwicklung und der Paral:

Ielismus mit dem allgemeinen Privatrechte , und darum ordnet er den

Stoff eigenartig dahin, daß er dem bereits erwähnten allgemeinen Teile

im II. Teile das Wechſelſachenrecht, im III. Teile das Wechſelobligationen :

recht und in den Teilen IV und V das Wechſel-, Konkurs- und das

Anfechtungsrecht folgen läßt. Ich gebe gerne zu , daß dieſes Syſtem

manche Lehre in das richtige Licht ſtellt, wie ja jeder neue Geſichtspunkt

der Betrachtung neue Beziehungen erkennen läßt und zur Durchdringung

und ſchärferen Erfaſſung des Gegenſtandes beiträgt. Fraglich iſt mir

nur die Berechtigung dieſer Anordnung , derzufolge beiſpielsweiſe das

fideifommiſſariſche Prokuraindoſjament auf S. 57, das Indoſſament aber

erſt auf S. 151 behandelt werden, in einem gerade für Studierende be:

ſtimmten Buche, für welchen Zweck mir eine etwa dem Wechſellaufe

folgende Darſtellung dienlicher ſcheint. Endeffen ſteht auch hier An

ſchauung gegen Anſchauung, und wenn der Verfaſſer, der auch auf dem

Gebiete des Wechſelrechte ſeit Jahrzehnten eine umfaſſende Lehrtätigkeit

entfaltet , auch in der zweiten Auflage ſein Syſtem im Weſen beizu:

behalten für gut befunden hat, ſo mag er ſich hierin auf feine perſön

liche Erfahrung zu berufen in der Lage ſein .

So iſt denn bei dem Stoffreichtume des Buches und bei der Klar

heit der Darſtellung nicht daran zu zweifeln , daß es für das Studium

wie für die Praxis des Wechſelrechts gleich wertvoll und nußbringend

fich erweiſen wird.

Prag , im Jänner 1904. Profeſſor Dr. Frankl .
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XI. Dr. Hermann Staub. Kommentar zum

Gefeße , betreffend die Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung. 8. (466 S.) Berlin

1903, F. Guttentag .

Staub erläutert das Gefeß über die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung nach derſelben Methode , die er bei ſeinen Kommentaren zum

Handelsgeſeßbuch und zur Wechſelordnung eingeführt hat. Es iſt alſo

beinahe überflüſſig , ein Wort über die praktiſche Brauchbarkeit des

neuen Buches zu ſagen . Unterſtüßt durch das treffliche, vom Rechts:

anwalt Schindler bearbeitete Regiſter wird kein Praktiker eine ihm

aufſtoßende Frage unbeantwortet finden.

Dieſer Wert des Buches für den Praktiker beruht auf der ſtreng

wiſſenſchaftlichen Durcharbeitung des Stoffes. Nur wahrhaft wiſſen :

ſchaftliche Arbeit kann zu brauchbaren praktiſchen Reſultaten führen.

Dies beweiſen Staubs Bücher , bei denen faſt immer die praktiſche

Seite betont wird, ohne feſtzuſtellen , daß alle gewonnenen Reſultate nur

die Früchte tiefſter wiſſenſchaftlicher Foridung find.

Auf Einzelheiten hinzuweiſen erſcheint überflüſſig. Ich will nur

betonen, daß Staub wohl zum erſten Male die Gefahren des Erwerbs

eines Geſchäftsanteils vor voller Einzahlung des Geſellſchaftskapitals

klargeſtellt hat . Er ſchildert eingehend mit genauen Rechnungen den

Umfang der Haftung des neueintretenden Geſellſchafters.

3m allgemeinen ſteht mir Staub im Verhältnis zu dem In

ſtitut auf einem zu günſtigen Standpunkt. Die Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung ſpielt im Wirtſchaftsleben der Nation ſchon heute

eine bedeutende Rolle; dieſe Rolle wird ſich noch von Jahr zu Jahr

berart ſteigern , daß der Nationalwohlſtand von der rechtlichen Geſtaltung

dieſer Geſellſchaftsform in hohem Maße abhängen wird . Je mehr

das Inſtitut bekannt wird , verringert fich naturgemäß die Gefahr,

daß dieſen Geſellſchaften leichtſinnig Kredit gegeben wird. Denn es

wird immer bekannter , daß nur das Geſellſchaftsvermögen haftet. Das

gegen ſcheint mir die Gefahr ſehr groß , daß mit den Geſchäftsanteilen

ein ſchwunghafter Handel getrieben wird, und daß ſo leute Geſellſchafter

werden, die von dem Geſchäfte und den Verhältniſſen ihrer Geſellſchaft

nichts verſtehen und keinen Einfluß darauf haben. Schon heute iſt

diefer Handel recht bedeutend . Das Gefeß hat zwar die Tendenz , eine

ſolche Beweglichkeit der Geſchäftsanteile möglichſt zu verhindern. Der

Gefeßgeber glaubte dies dadurch zu erreichen , daß er die Übertragung

an die ſtreng notarielle oder gerichtliche Form knüpft . Dieſe Form hat

ſich aber als kein Hindernis erwieſen. Dazu find die Notariats-, Ge

richts- und Stempeltoften verhältnismäßig zu gering,

!
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Hierzu kommt die weit größere Gefahr, daß es den Gründern ges

ſtattet iſt, Gegenſtände ohne jede Rontrolle an Stelle der Barzahlung

des Geſellſchaftskapitals in die Geſellſchaft einzubringen. Eine Geſell

ſchaft wird z . B. mit einem Geſchäftskapital von 400 000 Mk. gegründet.

Hiervon ſind 30 000 Mk. bar zu zahlen, für den Reſt von 370 000 ME.

bringen die Gründer ihre Patente oder gar ihre bloß erſt angemeldeten

Patentanſprüche ein. Ale jene Nachteile und Gefahren, die die Aktien

geſezgebung bei der Aktiengeſellſchaft zu verhindern ſucht, find alſo bei

der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung vorhanden . Dieſe Gefahren

wären nicht ſo groß, wenn die Zahl der Geſellſchafter nicht ſchwankend

wäre und wenn die Geſchäftsanteile nicht mobil wären, wenn alſo das

Gefeß ſeine Abſicht erreicht hätte . In Wahrheit iſt aber, wie ich ſchon

ausgeführt habe , das Gegenteil der Fall. Die Gründungen erfolgen

vielfach nur zu dem Zwecke, um die Geſchäftsanteile vorteilhaft zu ver

äußern. Für den neuen Erwerber ſind die Anteile wertlos, ſobald das

Patent nicht erteilt oder ſpäter für nichtig erklärt wird, oder auch dann,

wenn es ſich nicht angemeſſen verwerten läßt.

Eine andere Gefahr des Inſtituts für den Nationalwohlſtand

verſchuldet nicht das Gefeß, ſondern ſeine Anwendung durch den Richter.

Wenigſtens im Bezirke des Landgerichts I Berlin iſt eine Veräußerung

gepfändeter Geſchäftsanteile im Wege der Zwangsvollſtreckung unmög

lich. Die Gerichte verweigern grundfäßlich, die hierzu nötige Anordnung

gemäß § 857 Abſ. 5 3PO. zu erteilen . Es iſt daher in Berlin mög

lich , Vermögen zu haben , das die Gläubiger nicht anfaſſen können ;

man braucht ſein Geld nur in Geſchäftsanteilen von Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung anzulegen. Dieſe unſerem Rechtsſyſtem widers

ſprechende Folge ergibt ſchon die Unrichtigkeit des von den Berliner

Gerichten aufgeſtellten Rechtegrundſaßes. In der Tat hat der Richter

auch keine Berechtigung , die Anordnung der Veräußerung abzulehnen .

Der Satz des Gefeßes (8 857 Abſ . 5 3PO.) lautet :

3ſt die Veräußerung des Rechts felbft zuläſſig , fo fann

auch dieſe Veräußerung von dem Gericht angeordnet werden . "

Nach der Sprache des Gefeßes heißt dies : der Richter hat auf An

trag die Veräußerung anzuordnen, ſobald ihm das Gefeß nicht geſtattet,

nach pflichtmäßigem Ermeſſen , dieſen Antrag abzulehnen . Nun lehnt

der Richter deshalb ab, weil nach ſeiner Erfahrung bei der Veräußerung

ein zu geringer Erlös erzielt wird. Nirgends geſtattet aber die ZPO.

dem Richter, aus derartigen reinen Zweckmäßigkeitsfragen dem Gläubiger

fein Recht zu nehmen , aus dem Vermögen feines Schuldners Befriedis

gung zu ſuchen. Grundſäßlich iſt dem Gläubiger in der Zwangsvoll:

ſtreckungsinſtanz nicht die Beſchränkung auferlegt (vgl . z . B. & 821 ZPO.

in Beziehung auf die Inhaberpapiere) , die gepfändete Sache nur verkaufen

laffen zu dürfen , wenn ein angemeſſener Erlös erzielt wird. Der eine

1
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Ausnahmefall (8 820 3PO .) ergibt ſogar das entgegengeſeßte Prinzip.

Bei Gold- und Silberfachen iſt ausnahmsweiſe beſtimmt, daß fie nicht

unter dem Gold- und Silberwerte verkauft werden dürfen, augenſchein

lich , weil dieſer Wert bei fachgemäßer Veräußerung regelmäßig zu er

zielen iſt. Die beſtehende Prayis erſcheint unhaltbar; es iſt dringend

zu wünſchen , daß fie ſo ſchleunig wie möglich geändert wird.

Berlin. Rausni

1

I

XII. Dr. Eduard Wagon. Die finanzielle Ent:

wickelung deutſcher Aktiengeſellſchaften

von 1870 – 1900 und der Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung im Jahre 1900.

8. (X und 212 S.) Jena 1903, Guſtav Fiſcher.

3n der Einleitung iſt eine kurze Überficht über den Gang der

Gefeßgebung in Deutſchland gegeben , wobei S. 2 Anm. 1 für Preußen

das Geſetz vom 15. Februar 1864 nachgetragen ſei ; ſodann wird auf

die Aktienſtatiſtik eingegangen , wobei auf das wertvolle Werk des

Dr. b . Köröſy (dieſe Zeitſchr. BD . LIII S. 631 ) berechtigt hinge

wieſen iſt. Im II. Teil S. 16 ff. wird nach dem Gegenſtand des

Unternehmens in 21 Gruppen das Ergebnis der Betriebe dargelegt, wo

bei der Stoff für die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung zutreffend

einſtweilen noch als mangelhaft bezeichnet wird. Von S. 164 ſei hier:

her übernommen : Im Jahre 1900 hätten bereits 4077 Geſellſchaften

m. b . H. mit 1111,32 Millionen Mark beſtanden ; gegründet feien von

4042 im Jahre 1900—01 beſtehenden Geſellſchaften 1892 : 27 ; 1893 :

198 ; 1894 : 169 ; 1895 : 232 ; 1896 : 363 ; 1897 : 540 ; 1898 : 644 ; 1899 :

899 ; 1900 : 917 ; 1901 (Anfang) : 113. Jm III. Teil iſt eine Zuſam

menfaſſung der einzelnen Ergebniſſe für die einzelnen Gruppen ge

geben , mit durchſchnittlichem Dividendeneinkommen von 1870–1900,

durchſchnittlichem Reineinkommen der Geſellſchaft von 1880–1900. Den

Abſchluß machen „ ſtatiſtiſche Anlagen“ in denen für die einzelnen

Gruppen auf die Jahre 1870-1900 die Grundlagen an Aktienkapital,

Reſerven , Anleihen , ſowie Verluſt und Dividenden überſichtlich anges

geben find 1) .

.

1 .

1) Zu vergleichen hierzu ludwig Mar Goldberger in ſeinem

zuverläſſig beobachtenden und ſcharf beurteilenden Reiſebericht

„Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten " (Berlin 1903,

F. Fontane & Co.) S. 210 ff., namentlich S. 225 Ff.: „Überſicht

über die in den Vereinigten Staaten vorhandenen Truſts und
ihr Nominalfapital."

11
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Es war mein Zweck, hiermit auf die mühevolle Arbeit ohne weiteren

Zeitverluſt aufmerkſam zu machen , damit dieſelbe anderweit fortgeführt

und nugbringend verwertet werde. Jeder in irgend einer Gruppe Bes

teiligte wird mit beſonderem Intereſſe von den anderweit nicht vor:

handenen Zahlen Kenntnis nehmen und dem Verfaffer für die ge

währte Belehrung dankbar ſein. Dr. Reyßner.

.

.

.

XIII. E. Goldmann und L. Lilienthal , Rechtsanwälte

in Berlin . Das Bürgerliche Geſegbuch.

Syſtematiſch dargeſtellt. Bd. I : Allgemeiner Teil

und Recht der Schuldverhältniſſe. 8. (988 S.)

Berlin 1903, Franz Vahlen .

Das Werk, das in richterlichen Entſcheidungen , insbeſondere auch

in denen des Reichsgerichts anerkennende Beachtung bereits gefunden

hat, gibt den Inhalt des Gefeßbuchs in ſcharf gefaßten Säßen, in treff:

licher Anordnung und in meiſterhafter Klarheit wieder. Der Überficht

lichkeit kommt zu gute , daß die Gefeßesparagraphen am Rande anges

führt werden , und daß alles , was der ichnellen Erfaſſung der darge

ſtellten Lehren im Wege ſtehen tönnte , in die Anmerkungen verwieſen

wird, die durchidhnittlich den gleichen Raum , wie der Text, einnehmen .

Wenn in ihnen höchſtrichterliche Entſcheidungen in geringerem Maße, als

ſonſt vielfach üblich , mitgeteilt werden , ſo wird man dies – icon im

Hinblick anf die immer zahlreicher emporichießenden Spruchſammlungen

und Fahrbücher kaum zu bedauern haben. Die Anmerkungen ent

halten ferner Hinweiſe auf die Literatur, verbunden mit knappen Wider:

legungen abweichender Meinungen, geben – ſoweit erforderlich – kurze-

Rüdblicke auf die Entſtehungsgeſchichte des Gefeßbuchs und erläutern

namentlich das im Text Geſagte durch Beiſpiele.

Für viele Praktiker , die fich in zweifelhaften Fällen durch einen

ſchnellen Einblick in das Werk Klarheit verſchaffen wollen , liegt in

dieſen Beiſpielen ein ganz beſonderer Vorzug des Buches. Man emp

findet, daß die Fälle nicht am grünen Tiſch ausgeklügelt , ſondern der

täglichen Praxis entnommen ſind, die ja den Verfaffern , viel beſchäf:

tigten Rechtsanwälten unſeres größten deutſchen Gerichtshofe, eine Fülle

geeigneten Materials an die Hand gibt.

Die ausgezeichnete Eignung insbeſondere des einen der Verfaſſer

zur klaren Darlegung des Rechtsſtoffs iſt in Berliner juriſtiſchen Kreiſen

durch Vorträge bekannt geworden , die er in den Übergangsjahren



Literatur. 349

.

M

und bis in die neueſte Zeit hinein vor zahlreichen Richtern und An

wälten gehalten hat .

Für die — ficherlich bald nach Fertigſtellung des Wertes zu er:

wartende neue Auflage wäre zu wünſchen , daß gewiſſe Ungleich

mäßigkeiten in der Behandlung der einzelnen Materien ausgeglichen

würden ; ſo dürfte z . B. die Beſprechung des § 138 des Gefeßes als

eine zu knappe zu bezeichnen ſein .

fingewieſen fei noch auf einen Widerſpruch , der zwiſchen den in

der Einleitung gegebenen Regeln und der ſpäteren Darſtellung zu liegen

ſcheint: die Verfaſſer ſuchen den Gegenſaß , der zwiſchen dem $ 112

Abſ. 1 Saß 2 , in dem von „ Rechtsgeſchäften “, und dem § 113 Abſ. 1

Saß 2, in dem von „Verträgen“ die Rede iſt, dadurch zu löſen, daß fie

das lektere Wort einfach durch das erſtere erſeken. Allerdings können

fie fich hierfür auf viele andere Lehrbücher und Kommentare berufen,

in denen gleichfalls (meiſt fogar ohne Hinweis auf den anderen

Wortlaut des Gefeßbuchs) erklärt wird, daß nach § 113 Abſ. 1 Saß 2

die Ermächtigung des erſten Saßes fich nicht beziehe auf „ Rechtsgeſchäfte",

zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts

bedürfe. Wenn man aber auch wirklich mit Goldmann und Bilien:

thal einen „ Irrtum" des Gefeßgebers annehmen wollte, ſo hätten doch

gerade fie fich daran erinnern follen , daß fie felbſt in der Lehre von

der „ Auslegung der Geſete " ſehr mit Recht ſagen : „Niemals

darf die Auslegung dazu führen , daß der Wortlaut des Gefeßes voll

ſtändig beiſeite geſchoben , daß in Rüdſicht auf den Willen des Geſe

gebers " als Inhalt des Gefeßes das Gegenteil von dem feſtgeſtellt wird,

was der klare Wortlaut des Gefeßes beſagt . “

Der Wert des vorliegenden erſten Bandes wird dadurch erhöht,

daß ihm ein beſonderes, außerordentlich ausführliches und gewiffenhaft

gearbeitetes doppeltes Regiſter (Geſeges- und Sachregiſter) beigegeben iſt,

in dem auch die geläufigen techniſchen Ausdrücke des früheren Rechts

aufgenommen find.

Die einzelnen Lieferungen dieſes erſten Bandes ſind erheblich lang

ſamer , als verſprochen, erſchienen , wie das gleiche Mißgeſchick zahlreichen

anderen, in Lieferungen zerteilten Werken widerfahren iſt.

Ich darf der Zuſtimmung vieler gewiß ſein , wenn ich der Fort:

feßung des Werkes eine beſchleunigte Gangart wünſche, damit wir auch

für den Inhalt der drei legten Bücher des Bürgerlichen Gefeßbuchs bald

eine gleich ſcharfe, faßliche und praktiſche Darſtellung zum täglichen

Gebrauch zur Hand haben .

Berlin. Landrichter Schleſier.

1
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XIV. Kurt Hartmann. Die Grundſtücksgeſamt

hypothek in der Zwangsverſteigerung. 8 .

(55 S.) Leipzig 1903 , Verlag von Veit & Co.

(Preis Mark 1.60. )

Das Buch feßt ſich die Aufgabe, die Beſtimmungen des Zwangs

verſteigerungsgeſeßes über die Geſamthypothet im Zuſammenhang mit

den einſchlägigen Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuches zur Dar :

ſtellung zu bringen. Nach dem Vorwort follen von der Betrachtung

nur ausgeſchieden ſein die Geſamthypothel an ideellen und realen Grund

ſtücksteilen. Tatſächlich hat der Verfaſſer, was hier gleich bemerkt

werden muß, noch mehreres ausgeſchieden . Es fehlt weiter die Behand

lung der Geſamthypothet im Fall des $ 112 3w.UG. und im Fall der

Auseinanderſeßung@ſubhaftation. Das iſt zu bebauern . Gerade in den

hervorgehobenen beiden Fällen iſt die Behandlung der Geſamthypothef

in der Praxis mit Schwierigkeiten verknüpft und erheblichen Meinungs :

verſchiedenheiten unterworfen. Es gilt dies namentlich hinſichtlich der

Frage , wie es im Fall des § 112 zu halten iſt, wenn den Geſamt:

hypotheken auf den einzelnen Grundſtüden verſchiedene Einzelhypothefen

im Range vorgehen.

3m übrigen bietet die Schrift eine wohl erſchöpfende Zuſammen:

ſtellung der einſchlägigen Beſtimmungen. Sie kommt inſoweit einem praf:

tiſchen Bedürfnis entgegen, da die im Gefeß ſelbſt aus techniſchen Gründen

vorgenommene Auseinanderreißung des Stoffes denjenigen , die mit der

praktiſchen Anwendung des Gefeßez noch nicht vertraut ſind, das Ver

ſtändnis der einzelnen Beſtimmungen und ihres inneren Zuſammenhanges

erſchwert. Man kann der Schrift auch nachrühmen , daß fie die durch

die Rompliziertheit und Sprödigkeit des Stoffes gebotenen Schwierig:

keiten der Darſtellung im allgemeinen glüdlich überwindet und bei der

Söfung der einzelnen Streitfragen vielfach eigenes ſelbſtändiges Denten

des Verfaſſers erkennen läßt.

Bei der Reihenfolge, in welcher die einzelnen Beſtimmungen vors

geführt werden, wird im weſentlichen die Begalordnung des Gefeßes eins

gehalten . Der Verfaſſer behandelt im erſten Teil den $ 50 in Ver :

bindung mit § 125 (130) ZwVG. betreffend die Erſazzahlung im Fall

des Wegfalls einer im Mindeſtgebot ſtehenden Geſamthypothef , im

zweiten Teil die SS 63 , 64 betreffend die Behandlung einer nach

ben Verſteigerungsbedingungen beſtehen bleibenden Geſamthypothet, wenn

die belaſteten Grundſtücke in demſelben Verfahren verſteigert werden, im

dritten und vierten Teil die S8 122, 123 betreffend die Behand

lung der nicht beſtehen bleibenden Geſamthypothet im Verteilungsver:

fahren. In einem fünften und Schlußteil wird dann in freier Dar

1
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ſtellung der im Gefes nicht ſpeziell geregelte Fall behandelt , wenn

nämlich die Geſamthypothet bei einem der verſteigerten Grundſtücke be :

ſtehen bleibt, bei dem anderen nicht.

In dem hervorgehobenen erſten Teil findet ſich S. 6 u. 7 eine

dankenswerte Zuſammenſtellung der Fälle, in welchen ein Erlöſchen der

Gejamthypothet in dem in $ 50 Abſ. 2 Ziff. 2 geforderten Sinne nach

den Beſtimmungen des B.GB. eintritt . Ich vermiſſe in dieſer 3u

ſammenſtellung die Beſprechung des § 1183 B.GB. ( Aufhebung der

Hypothek durch Rechtsgeſchäft ). Sonſt iſt ſie erſchöpfend. Mit Recht

führt der Verfaſſer in ſeiner Zuſammenſtellung auch den Fall des § 1132

Abſ. 2 BGB. auf, der in den Kommentaren des Gefeßes vielfach übers

gangen iſt, und mit gleichem Recht entſcheidet er ſich in der Streitfrage

zwiſchen Reinhard und gäder für die Meinung des erſteren dahin ,

daß hier auch der Fall hinzuzurechnen iſt, wenn die Geſamthypothef,

ſei es durch Verzicht des Gläubigers gemäß § 1175 Abſ. 1 S. 1 , oder

aus anderen Gründen den Eigentümern der belaſteten Grundſtücke ge

meinſchaftlich zufällt und dann gemäß $ 8 1172 461.2 , 1132 46.2

B.GB. eine Verteilung der Geſamthypothet ſtattfindet.

Weniger überzeugend find die Ausführungen im zweiten Teil

S. 21-23 bei Behandlung der Frage, welche Mittel dem Geſamthypo

thefar zu Gebote ſtehen, um dem ihm unter Umſtänden ſehr nachteiligen

Antragsrecht der übrigen Intereſſenten aus & 64 Abſ . 1 zuvorzukommen .

Der Verfaffer kommt hier in Abweichung von den bisher vertretenen

Anſichten zu dem Ergebnis, daß der Geſamthypothefar fein Recht, eine

gewillfürte Verteilung der Geſamthypothet auf die einzelnen Grunds

ſtücke entſprechend dem § 1132 Abſ. 2 BGB. vorzunehmen, jederzeit im

Verſteigerungstermin geltend machen kann, ohne daß die Vorausſeßungen

für die Grundbuchberichtigung liquid vorzuliegen brauchen . Er iſt der

Anſicht, daß der Geſamthypothefar durch Stellung eines ſolchen An

trages lediglich ſein gutes Recht aus § 59 des Gefeßes ausübt und daß

es der Zuſtimmung der im Range nachſtehenden Beteiligten für die Ab

änderung dieſer Verſteigerungsbedingung nicht bedarf, weil dieſe Bes

teiligten durch die Abänderung nicht benachteiligt ſind .

Bei Begründung dieſer leßteren Behauptung operiert der Verfaffer nun

augenſcheinlich mit einer petitio principii. Er ſagt: Die nachſtehenden

Beteiligten find deshalb nicht benachteiligt, weil ihre Rechtsſtellung von

dem freien Wahlrecht des Geſamthypothekars aus § 1132 B.GB. an

fich abhängig iſt. Allein das feßt doch voraus , daß dies freie Wahl

recht dem Geſamthypothefar in dieſem Stadium des Verfahrens noch zu :

fteht und gerade dieſer Saß bedarf gegenüber der poſitiven Beſtimmung

des § 64 Abſ. 1 ZwVG. des Beweiſes.

Sicherlich nicht richtig iſt das Ergebnis, zu welchem der Verfaffer

im dritten Teil auf S. 34 u. 35 bei Beſprechung der Frage gelangt,
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wenn im Fall des § 123 der Eintritt des Eventualberechtigten feſt

zuſtellen iſt. Der Verfaffer läßt hier den Eventualberechtigten für den

Fall eintreten , wenn der von dem Subhaſtaten verſchiedene perſönliche

Schuldner den Geſamthypothekar befriedigt und feinerſeits ein Regreß

recht gegen den Subhaſtaten hat. Er ſtüßt dieſe Anſicht darauf , daß

fich ein Übergang der Befriedigungsrechte des Geſamthypothekars auf

den perſönlichen Schuldner rechtlich nicht begründen läßt. Gewiß ift

es nun richtig , daß im Hinblick auf die rechtliche Verſchiedenheit der

urſprünglichen Forderung des Geſamthypothekars gegen den Subhaſtaten

von der ihm überwieſenen Forderung gegen den Erſteher ein ſolcher

Forderungsübergang auf den perſönlichen Schuldner nach allgemeinen

Grundfäßen kaum zu rechtfertigen iſt. Allein darauf kommt es nicht

an, ſondern lediglich darauf , ob in dem gegebenen Falle die Geſamt:

hypothef, wenn ſie noch beſtünde, auf den perſönlichen Schuldner

übergegangen wäre ( 1174 B.GB.) . Von dem Nichteintritt dieſer Be

dingung macht der $ 123 das Nachrücken des Eventualberechtigten ab :

hängig , und es rechtfertigt ſich damit aus der poſitiven Vorſchrift des

Gefeßes felbft der Übergang der Befriedigungsrechte auf den perſönlichen

Schuldner in dem entgegengeſeşten Fall, ohne daß es eines Zurückgehens

auf allgemeine Grundfäße bedarf.

Überall beifallswürdig find die Ausführungen des Verfaffers in

dem vierten Teil ſeiner Abhandlung. (Auf S. 45 oben findet fich ein

kleiner Schreibfehler 118 Abſ. 3 ! ) Gut iſt die Bemerkung auf S. 40

(45) : Es werde von den Auslegern des Gefeßes vielfach verkannt, daß

der § 122 lediglich eine Vorſchrift über die Aufſtellung des Teilungs

planes , nicht aber eine ſolche über deffen Ausführung enthalte .

Bei Beſprechung der ſehr wichtigen Frage, wie es zu halten iſt, wenn

der für den Geſamthypothekar verfügbare Überſchuß geringer iſt, als

der Betrag der Geſamtpoſt, kommt der Verfaſſer unter Zurüdweiſung

der Berechnungen von Reinhard und fädel zu demſelben Er

gebnis wie Fiſcher und Schäfer. Anderſeits ſchließt er ſich in dem

Falle, daß die einzelnen Bargebote nur teilweiſe berichtigt werden, durch:

weg der Anſicht fädels an. Ich bin in meinem Kommentar zu den

gleichen Reſultaten gelangt . Wünſchenswert wäre es geweſen , wenn

der Vollſtändigkeit halber noch ein Beiſpiel für den Fall beigegeben

wäre , daß jeder von den zu zahlenden Einzelerlöſen zum Teil rück:

ſtändig iſt. Dieſer Fall iſt beſonders charakteriſtiſch und tritt auch in

der Praxis nicht ſelten in die Erſcheinung.

Meiningen , 15. Januar 1904. A. Niedner.

1

1
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XV. Dr. Leo Petritſch , Privatdozent an der Univer

fität in Graz. Zur Lehre von der Überwäl

zung der Steuern mit beſonderer Be

ziehung auf den Börſenverkehr. 8. (85 S.)

Graz 1904 , Leuſchner & Lubenskys Univerſitäts

buchhandlung.

Der Verfaſſer unterſucht die Frage der Überwälzung bei der Bes

ſteuerung des Grundſtücksverkehrs , des Warenterminhandels und des

Effettenumſaße . Die erſtere Steuer führe zu einer Erfdwerung des

Umſaßes und daher zu einer entſprechenden Entwertung des Kaufobjektes .

Hinſichtlich der zweiten Steuer feßt der Verfaſſer voraus , daß der

Terminhandel jowohl die Preisſchwankungen im Termingeſchäft mildere,

als auch die Preiſe des Effektivgeſchäfts für alle Warenſorten der

nämlichen Geltung beſtimme. Die Beſteuerung des Warenterminhandels

erhöhe daher die Preisſchwankungen auch des Effektivgeſchäfts , worunter

ſchließlich nur die Produzenten und Konſumenten zu ſeiden hätten, da

für die Terminhändler der Ausfall an der Steuer durch die infolge

der größeren Preisſchwankungen höheren Gewinne, ausgeglichen würde

(warum die höheren Gewinne der „Terminhändler “ nicht durch die

infolge der größeren Preisſchwankungen höheren Verluſte aus

geglichen werden , bleibt dunkel) . Ein analoger Überwälzungsprozeß

finde im Effektenhandel ſtatt. Allerdings erſcheint es hier für die

jenigen , die beiſpielsweiſe in Bankaktien auf Termin ſpekulieren , ſehr

ſchwierig, die Steuer auf folche Perſonen abzuwälzen, die etwa Reichs

anleihe per Raffa zur Anlage kaufen . Der Verfaſſer erklärt aber dieſe

Möglichkeit damit , daß die Tendenz in den führenden Spekulations

papieren die Tendenz in den übrigen Papieren mitbeſtimme. Nicht

genug mit dieſem Überwälzungsprozeß finde hier aber noch ein weiterer ,

der erſten Steuer analoger , ſtatt: Die Überwälzung der Steuer von

den Anlage ſuchenden Kapitaliſten auf die Beſißer der Wertpapiere.

Logiſcherweiſe hätte Verfaſſer dann auch bei dem Warentermins

handel zwei Überwälzungsprozeſſe konſtruieren müſſen : vom Termin:

handel auf den Effektivverkehr und von da auf den Beſißer der Ware

bezw . der Produktionsmittel. Ganz abgeſehen davon, daß zu dieſen De:

duktionen die Erfahrungen nun einmal nicht ſtimmen. Statiſtiſche Tat

fache iſt, daß das Arbitragegeſchäft infolge der Steuer ſtark zurück

gegangen iſt. Die Arbitrageure haben die Steuer nicht überwälzen

können, ſondern fie aus eigener Taſche bezahlen müſſen . Ebenſo ficher

iſt, daß die Tagesſpekulation (Kuliſſe ) geſchädigt worden iſt, weil ein

Teil ihrer auf minimalen Kursdifferenzen beruhenden Umfäße durch die

Steuer unrentabel wurde. Daß aber unter der Schwächung des Marktes

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LV.

1

1

1
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.nicht bloß die Händler , ſondern auch Kapitaliſten , Produzenten und

Konſumenten zu leiden haben , dürfte erklärlich ſein auch ohne die pro

blematiſchen Überwälzungsprozeſſe des Verfaſſers.

Berlin. Dr. Trumpler.

11

XVI. Dr. Otto Warſchauer, Profeſſor der Staats

wiſſenſchaften . Phyſiologie der deutſchen

Banken. 8. (IV und 112 S.) Berlin 1903,

Wilhelm Baenſch.

In der vorliegenden Schrift foll nach der Abſicht des Verfaſſers

eine knappe Schilderung der Funktionen der deutſchen Banken geboten

werden.

Der I. Abſchnitt iſt der Phyfiologie der Effektenbanken ge :

widmet.

Effekten-, Rommiſſions-, Emiffiongs, Depofitens, Kontokorrent ,

Lombard- und Diskontgeſchäfte find es , welche von denſelben gepflegt

werden . Vorzugsweiſe wichtig ſind das Effekten- und das Kommiſſions:

geſchäft. Leşteres bezeichnet Warſchauer „als einen auf Gegenſeitig

feit der Rontrahenten beruhenden Vertrauensakt“ ; er betont , daß die

Banken die finanziellen Berater des Publikums find, daß fie gegenwärtig

das Effektengeſchäft in Deutſchland beherrſchen , den Charakter der Um

fäße ſtempeln und die Tendenz der Börſen beeinfluſſen (S. 10). Ein:

gehend wird das Emiſſionsgeſchäft behandelt , alſo die Übernahme von

Anleihen und die Mitwirkung bei der Begebung von Wertpapieren

und bei Gründungen . Daneben finden ſich orientierende Bemerkungen

über eine große Reihe hier einſchlägiger Fragen (Konverſionen u.ſ.w.).

Von Intereſſe find auch die angeführten ſtatiſtiſchen Daten über die

Emiſſionstätigkeit der deutſchen Effektenbanken in den legten Jahren .

Verfaffer beſchäftigt fich beſonders eingehend mit dem Inſtitut der

„Sperre" ; unter dieſer Bezeichnung werden zwei Einrichtungen ver:

ſtanden. Die eine (für welche der Name landläufig iſt) beſteht darin ,

daß Subſkribenten fich verpflichten , die bezogenen Effekten durch

längere Zeit nicht zu veräußern und ſie in einem Sperrdepot zu be:

laffen. Gerade dieſe Maßnahme nennt Warſchauer eine höchſt eigen:

artige, „ welche den Köpfen findiger Börſenauguren entſprungen iſt, durch

welche das Riſiko ungleich und ungerecht verteilt wird" (S. 24 ). Dieſe

ausführlich begründete Anſicht iſt ſchon von Neander - Müller ')

1

1 ) Im Bankarchiv II. Bd. Nr. 10 ; in dem von eingehendſter Sach:

fenntnis zeugenden Artikel : Konzert- und Sperrzeichnungen "

1
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treffend widerlegt worden. Daß nach § 39 des Börſengefeßes die Aktien

eines in eine Aktiengeſellſchaft umgewandelten Unternehmens erſt zwei

Fahre nach vollzogener Umwandlung zum Börjenhandel zugelaffen

werden können , bezeichnet Verfaſſer gleichfalls als Sperre. Den beiden

Einrichtungen gemeinſam iſt nur der äußere Umſtand , daß fie die

Papiere durch gewiſſe Zeit tatſächlich dem börſenmäßigen Verkehr ent

ziehen , ſonſt aber beſtehen weitgehende Verſchiebenheiten juriſtiſcher und

wirtſchaftlicher Natur , daher die Verwendung desſelben Wortes nur

Verwirrung ſtiften kann.

Sodann beſpricht Verfaſſer das Depofitengeſchäft (wohl unter

ſchieden vom Depotgeſchäft), alſo die Übertragung von Bargeld an

Dritte ; dabei betont Warich auer insbeſondere die mit dieſem Ge

ſchäftszweige berbundenen ethiſchen Momente : „Es iſt ein Erziehungss

mittel , es ſpornt den Trieb des Sparens ; es züchtet die gdee des

Eigentums, es feſtigt das Bewußtſein der Perſönlichkeit und enthält

fomit eine Reihe von Kriterien , deren gewiſſenhafte Pflege im Dienſte

von Staat und Geſellſchaft liegt “ (S. 36).

Die bisher behandelten Geſchäfte ſind entweder Aktiv- oder Paſſiv

transaktionen des Bankverkehrs ; ein Geſchäftszweig iſt es , welcher die

Möglichkeit feiner Exiſtenz und Ausbreitung in der Verſchmelzung beider

Verkehrsafte findet: das fontokorrentgeſchäft. Mehr als weitſchweifige

Auseinanderſeßungen, laſſen die angeführten ſtatiſtiſchen Daten erkennen,

welche Bedeutung dem Rontokorrentverkehr innewohnt .

S. 47 ff. wird anſchaulich geſchildert, wie die deutſchen Banten

untereinander und mit ausländiſchen Inſtituten in mehr oder weniger

enge Verbindung treten ; dies kann auf mannigfache Art geſchehen . So

durch Erwerb des ganzen oder eines großen Teils des Aktienkapitals

einer Geſellſchaft , durch Fuſionierung, durch kommanditariſche Bes

teiligung ac. Durch die in großer Zahl errichteten Wechſelſtuben und

Depoſitenkaſſen iſt der Weg gegeben , auf welchem die Banken mit dem

Publikum in den allerengſten Kontakt getreten find , und hierbei den

Privatbankier immer mehr in den Hintergrund gedrängt haben, ſo daß

viele namhafte Privatfirmen es vorgezogen haben, ihr Geſchäft an eine

Aktiengeſellſchaft zu übertragen. Die aufS.51 ff. angeführten ſtatiſtiſchen

Daten beweiſen, daß die deutſchen Banken im leßten Jahrzehnt einen

1wird darauf hingewieſen , daß die ſogenannte Sperrklauſel ja

eine vom Subſkribenten freiwillig akzeptierte Vertragsbedingung

iſt, und daß ernach reiflicher Überlegung unter Würdigung der

wirtſchaftlichen Tragweite des Schrittes fich der Sperrberpflichtung

unterwirft ; es wird weiter betont, daß ſolange es eben „ Konzert

zeichner“ gibt , die Sperrklauſeln das zweckmäßigſte Mittel find,

um dem Emittenten die ſchwierige Aufgabe der Zuteilungauf

Grund von Zeichnungen zu erleichtern .
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ganz gewaltigen Aufſchwung genommen haben, und den größten Finanza

inſtituten der Welt ebenbürtig zur Seite geſtellt werden können.

Der zweite Hauptteil iſt einer Betrachtung der Funktionen der

Hypotheken . und 3 ettelbanken gewidmet.

Zunächſt werden die einzelnen Geſchäftszweige der Hypotheken :

banken kurz beſprochen . Dabei wird insbeſondere darauf hingewieſen,

daß die Hypothekenbanken mitunter riskante Geſchäfte: Effektentrans:

aktionen ſpekulativer Art, unſolide Belehnungen machen , und werden

die Vorſchläge, welche zur Abwehr dieſer und anderer Gefahren gemacht

worden find (Erweiterung der Macht des Staatskommiſſars , Einfüh

rung eines Hypothekenregiſters ), beſprochen. S. 65 f . wird die Frage

nach der notwendigen Höhe des Aktienkapitals bei einer Hypothekenbank

aufgeworfen und an der Hand ſtatiſtiſcher Daten der Nachweis erbracht,

daß auch mit einem relativ kleinen Aktienkapital eine ſehr erſprießliche

Tätigkeit entfaltet werden kann. Warſchauer gibt am Schluffe dieſes

Abſchnittes die Direktiven an, wie er ſich eine Reform der Hypotheken:

banken denkt ; namentlich wichtig erſcheinen ihm Maßregeln, welche den

Verkaufswert der Grundſtücke richtig ermitteln ( afſen : als eine ſolche

Maßregel wurde u. a . auch die Errichtung von Tarämtern vorgeſchlagen.

Die Quinteſſenz der diesbezüglichen Vorſchläge des Verfaſſers liegt in

dem Saße, daß es Pflicht der Gefeßgebung ſei, „ Maßnahmen zu treffen ,

daß dieſe Banken dauernd fein anderes Ziel verfolgen als die Sicherung

des Bodenfredits unter Sicherung aller hierbei beteiligten Intereſſenten “.

Eine höchſt bedeutſame Rolle auf dem deutſchen Geldmarkte ſpielen

die Zettel- (Noten)banken . Dieſelben betreiben ja nicht nur das Zettel:

geſchäft , ſondern auch das Diskont: und lombardgeſchäft und find

namentlich dazu berufen, den Giroverkehr zur vollen Entwickelung zu

bringen. Der Organismus einer Notenbank wird dann an der , Deutſchen

Reichsbank“ dargeſtellt, obwohl dieſe nach der herrſchenden Anſicht keine

Aktiengeſellſchaft iſt. Die nach S. 96 eingefügten Tabellen laſſen die

Umjäße im Giroverkehr , die Zahl der diskontierten Jahreswechſel, die

erteilten Lombarddarlehen , die Höhe der eingezahlten Depofitent und

eine Fülle anderer intereſſanter Details der Geſchäftsbewegung der

Reichebant erkennen ; dabei ergeben fich ſehr intereſſante Relationen ;

ein geradezu überraſchendes Bild des Aufſchwunges erhält man , wenn

man die Zahlenreihe für das Jahr 1876 mit der aus dem Jahre 1902

vergleicht.

Zum Schluſſe wird die Frage erwogen , ob es im Intereſſe des

Reiches gelegen ſei , wenn es von ſeinem Rechte , die Reichsbank zum

nächſten Termin : 1. Januar 1911, zu übernehmen , Gebrauch macht ?

Warſchauer ſpricht ſich mit eingehender Begründung gegen eine ſolche

Übernahme aus .

Die übrigen noch beſtehenden Notenbanken ſpielen mit zwei Aus:

1
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:

nahmen nur eine geringe Rolle im deutſchen Wirtſchaftsleben. Die

vorliegende Schrift bildet das fünfte Heft der Bibliothek für Politik

und Volkswirtſchaft “, iſt alſo vornehmlich zur Belehrung weiterer Kreiſe

beſtimmt; dieſen ſeinen Zweck wird Verfaffer gewiß erreichen : doch nicht

nur Perſonen, welchen der Drganismus der modernen Aktienbank eine

terra incognita iſt, werden aus dem Buche Belehrung ſchöpfen, ſondern

auch der Kundige wird aus dem Buch viele Anregung empfangen , wenn

auch mancherlei Anſichten des Verfaffers als eigenartige zu bezeichnen

ſind und zum Widerſpruche reizen .

Sid über dieſe Divergenzpunkte mit Warſchauer augeinander:

zufeßen, würde zu weit führen und kann auch deshalb unterbleiben,

weil dies ſeitens viel Berufenerer an anderem Orte bereits geſchehen

iſt). Für den , welcher die Schrift zum Ausgangspunkt weiterer Studien

machen will, bilden die vielfachen Literaturnachweiſe wertvolle Finger

zeige ; nur in der Fußnote, welche die Literatur zur Lehre vom Konto :

torrentverkehr enthält , find einige Srrtümer unterlaufen .

Wenn audi die Kenntnis von den tatſächlichen Funktionen der

Banken und der Technik ihrer Geſchäfte während des leßten Dezenniums

in höchſt erfreulicher Weiſe zugenommen hat, fo fieht man noch immer,

daß viele Perſonen namentlich auch Juriſten von dieſer Materie

ſehr wenig oder gar nichts wiſſen : dieſen ſei das Studium der fließend

geſchriebenen und gut ausgeſtatteten Schrift wärmſtens empfohlen.

Wien , im Januar 1904. Dr. Bruno Mayer.

XVII. Dr. Felix Hecht. Die Mannheimer Banken

1870–1900. Beiträge zur praktiſchen Bank

politik . [Staats- und ſozialwiſſenſchaftl. Forſchungen

herausgegeben von Guſtav Schmoller. Bd. XX

Heft 6. ] 8. (153 S.) Leipzig 1902, Duncker &

Humblot.

Die Ereigniſſe der letzten Jahre haben die Aufmerkſamkeit weiter

Kreiſe auf die Organiſation unſeres Bankweſens gelenkt ; eine Hochflut

von Schriften teils theoretiſchen , teils praktiſchen Charakters find ers

ſchienen , ohne daß aber eine wirkliche Klärung dieſer wichtigen Frage

angebahnt worden iſt. Dieſen Mangel möchten wir vor allem dem

Umſtand zuſchreiben , daß die Theoretiker des Bankweſens auch heute

1

.

1 ) Vgl. die ausführliche Anzeige von Stier - Somlo in Con:

rads Jahrb. N. F. Bd. XXVI, S. 402 ff.
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.

noch einer genügenden Vertrautheit mit den wechſelnden Bedürfniffen

des wirtſchaftlichen Lebens zum großen Teil entbehren, während unſeren

Praktikern ſowohl die Fähigkeit wie die Luſt zu mangeln ſcheint, die

einſchlägigen Fragen von einem über allen Partei- oder Privatintereſſen

ſtehenden Standpunkt zu behandeln .

Von um ſo größerem Wert muß daher ein Buch ſein , das aus

der Feder eines Praktikers ſtammt, der zugleich mit allen Hilfsmitteln

der Wiſſenſchaft ausgerüſtet iſt und fich auf dem Gebiet des Bant

weſens eines berechtigten Anſehens erfreut.

Wenn auch das Buch nur in kurzen Zügen die Geſchichte der

Mannheimer Banken von 1870–1900 geben will, ſo zeigt doch der

Untertitel Beiträge zur praktiſchen Bankpolitik", daß es dem Verfaſſer

darum zu tun iſt , aus dem hiſtoriſch gegebenen einen Wegweiſer für

die Zukunft zu gewinnen. – In dem erſten Teil, der ſich allgemeinen

Fragen widmet, liegt denn auch der Hauptwert des Buches. Das zweite

und dritte Kapitel, die reſpektive die äußere Entwicklung und die Sta :

tiſtik der Mannheimer Banken behandeln, bieten auch in dem benußten

Material ( hauptjächlich die veröffentlichten Jahresabſchlüffe der bes

treffenden Inſtitute) nicht ſehr viel Neues , noch auch find die ausführ:

lichen ſtatiſtiſchen Tabellen (der rein ſtatiſtiſche Teil nimmt über die

Hälfte des ganzen Buches in Anſpruch ) als Belege für die im erſten

Kapitel angeführten Grundfäße irgendwie verarbeitet . Sie ſind nichts

als eine bankenswerte Zuſammenſtellung des vorhandenen Rohmaterials

für einen etwaigen ſpäteren Bearbeiter. Das zweite Kapitel , der rein

hiſtoriſche Teil , der etwas ſehr knapp ausgefallen iſt ( 16 Seiten) , be:

ſchränkt fich auf eine rein äußerliche Wiedergabe der Hauptentwidlungs

daten der verſchiedenen Inſtitute.

Wir können uns daher hier auf die erſten 41 Seiten des Buches

beſchränken , in denen unter dem Titel : „ Die innere Entwiclungsgeſchichte

der Mannheimer Banken“ eine Fülle wertvoller Bemerkungen über die

Organiſation und den Betrieb des Bankgeſchäftes überhaupt gegeben

werden ; man kann nur bedauern , daß der Verfaſſer fich in manchen

der wichtigſten Punkte ſo kurz gefaßt, ſpeziell die Frage des Auffichts:

ratsweſens nur geſtreift hat . – Was er aus ſeinem reichen praktiſchen

Wiſſen gibt , iſt für eine Erkenntnis dieſer Probleme von ſo großer

Wichtigkeit, daß wir nur hoffen können , daß Dr. Hecht in ſpäteren

Publikationen ausführlicher auf dieſes Thema zurüdkommen wird ').

Es find drei Punkte , die in dieſer Hinſicht von größtem In

tereffe find:

1 ) In dem demnächſt im Druck erſcheinenden Referate Dr. Sects

auf der diesjährigen (1903) Tagung des Vereins für Sozialpolitikzu

Hamburg hat er der Frage der Reform des Aufſichtsratsweſens be:

ſonders beachtenswerte Ausführungen gewidmet.

1
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1. Die Frage der Zentraliſierung oder Dezentralifierung.

2. Die Leitenden Grundfäße des Geſchäftsbetriebes überhaupt .

3. Die Gewährung induſtriellen Bantfredites .

I. Den badiſchen Banken denn dieſe find mit den Mannheimer

Inſtituten identiſch , inſofern als alle bedeutenden Banken Badens ihre

Zentrale in Mannheim haben – iſt es gelungen , fich von der beſon :

ders von Berlin ausgehenden Zentraliſierung des ganzen deutſchen

Areditweſens bis jeſt frei zu halten. Nur die Oberrheiniſche Bank ſteht

in engerer Verbindung mit der Deutſchen Bank, ohne dadurch aber bis

jeßt in ihrer Selbſtändigkeit beeinträchtigt worden zu ſein . Die Banken

find dadurch in der Lage, fich den lokalen Verhältniſſen anzupaſſen und

weniger von den großen Schwankungen des Geld- und Kreditmarktes

abhängig . Zu dieſer Rückenſtärkung hat die Nähe der großen Frant

furter Börſe und eine gewiſſe Anlehnung an dieſe in erwünſchter Weiſe

beigetragen ; der ſpeziell lokale Charakter iſt aber ſchon infolge der Eigent

art des Mannheimer Plazes völlig gewahrt worden und eine Abhängig

keit von Frankfurt a. M. feineswegs bemerkbar.

Haben die Banken fich ſozuſagen nach oben hin von der zentrali

fierenden Bewegung ferngehalten , ſo haben ſie doch die Vorzüge der

felben nach unten hin ſich zu eigen gemacht, indem die in Mannheim

beſtehenden Zentralen durch Angliederung von Filialen in den Haupt

orten Badens und der angrenzenden linksrheiniſchen Gebiete das ganze

Land in den Kreis ihrer Wirkſamkeit gezogen haben. Es iſt ſo eine

gewiſſe fehr wertvolle und ſelbſtändig in fich geſchloffene Stellung des

Kreditſyſtems im Südweſten des Reiches erreicht und gewahrt worden .

Mit den Worten des Verfaſſers: „ Es iſt gelungen , die Vorteile der

Zentralifierung mit denjenigen der Dezentraliſierung zu vereinigen . "

II . Die Mannheimer Banken haben ihre Aufgabe vornehmlich in

der Förderung des regulären Bankgeſchäftes , alſo in der Ver

mittlung von Kredit an Handel und Gewerbe und im Effektengeſchäft,

d . h . im Verkauf von Anlagewerten an ihre Runden und der Vermitt

lung der hiermit zuſammenhängenden Börſengeſchäfte geſucht. Die erſtere

ſpielt fich hauptſächlich in der Form des Kontokorrent-, des Wechſel

diskont- und Wechſelakzeptgeſchäftes ab . Die Kreditgewährung im Ronto

forrent, die eine genaue Kenntnis der Perſönlichkeit und des Charakters

der Rundſchaft, ebenſo wie ihrer ganzen Geſchäftsführung vorausſeßt,

gehört zu den ſchwierigſten Aufgaben des Bankgeſchäftes. Richtig an

gewandt , gewährt ſie der Bant die Ausficht auf ein gewinnbringendes

und ſtetiger Ausdehnung fähiges Geſchäft und fie wird zugleich zu dem

vornehmſten Faktor der Förderung der ganzen Volkswirtſchaft. Die

Mannheimer Banken haben dieſe Aufgaben in vollem Maße gelöſt, fie

haben einen großen Anteil an dem Aufblühen nicht nur des Mann

heimer Plaßes, ſondern auch von Handel und Verkehr im ganzen Lande

I
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genommen und ſich von Verluſten in bemerkenswerter Weiſe freigehalten .

Leşteres wurde erreicht durch eine ſcharfe Abgrenzung des Wirkungs

kreiſes der Zentrale und der Filialen untereinander , wodurch es mög

lich war, in allen Fällen mit der erforderlichen Sach- und Ortskenntnis

einzugreifen .

III . Der induſtrielle Bankkredit.

über dieſe Form der Kreditgewährung, welche gerade dem deutſchen

Bankwefen eigentümlich und die auf das engſte mit dem faft beiſpiel

Lojen Emporblühen unſerer Induſtrie verknüpft iſt, zugleich aber auch

große Gefahren gezeitigt hat , gibt Dr, Hecht uns äußerſt bemerkens:

werte Aufſchlüſſe.

Sehr intereſſant iſt die Feſtſtellung (S. 9) , daß das Bündnis

zwiſchen Banken und Induſtrie fich hauptſächlich erſt ſeit 1895 geknüpft

hat , und daß es vor allem die Folge des Infrafttretens des Börſen

gefeßes war , das den Banken gewinnbringende Geſchäfte verſchloß und

fie mit aller Wucht" der aufnahmefähigen Induſtrie zudrängte.

Die große Gefahr in dem ſtarken Anwachſen dieſer Art von Ge

ſchäften fieht Verfaſſer vor allem darin , daß viele der Banken und in

noch höherem Grade die Induſtriellen ſelbſt leicht vergeſſen, daß für den

induſtriellen Kredit ganz andere Normen maßgebend fein müſſen als

für den Handelskredit, wenn er nicht für beide Teile zu einem Danaer

geſchenk werden foll. Der Unterſchied liegt darin , daß im Sandel das

mit dem betreffenden Kredit unternommene Geſchäft fich ſeiner Natur

nach ſchnell abwidelt und im Notfalle mit mäßigem Verluſte auch früher

zum Abſchluß gebracht werden kann . Eine Entziehung oder Verringerung

des Kredites erſchwert nur die Ausdehnung der Umfäße . Ganz anders

beim induſtriellen Kredit , der ſich faſt von ſelbſt von einem völlig be

rechtigten Betriebskredit in einen „ ſtehenden “ verwandelt , durch den

dann die Bank ohne ihr Wiſſen und Wollen Teilhaberin an der be

treffenden Fabrit wird (S. 44 ff.).

Iſt einmal der von der Bank gewährte Kredit für Betriebs

erweiterungen und Neuanlagen verwendet worden, fo tritt nur zu leicht

die Verſuchung an die Bank heran , dem inveſtierten Gelde weiteres

folgen zu laſſen , und ſo allmählich erhebliche Teile des Bankkapitals

feſtzulegen. Wo aber die Bank dieſer Verſuchung widerſteht und den

Kredit fündigt, ſteht der betreffende Induſtrielle nicht ſelten vor dem Kuin .

Daß auch die badiſchen Banken dieſer Gefahr nicht entgangen ſind,

erhellt aus den erſt nach Erſcheinen des Hechtſchen Buches bekannt

gewordenen großen Verluſten der Oberrheiniſchen Bank bei den ver

ſchiedenen Rheinau-Unternehmungen.

Die große Schwierigkeit für die Banken liegt darin , daß ihnen

in Bezug auf die Grundfäße, nach denen die Förderungen des Handels

zu erfolgen hat , langjährige Erfahrungen und Traditionen zur Seite

1
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ſtehen, die auf dem neuen Gebiet der induſtriellen Kreditgewährung, das

eine ganz verſchiedene Behandlung verlangt, verſagen, während neue erſt

nach und nach geſammelt werden können .

Die Rautelen, die der Verfaſſer nach dieſer Richtung hin zur An:

wendung bringen möchte, find umſo wichtiger , als dieſer Zweig der

Kreditgewährung ſtetig an Bedeutung gewinnt und für unſere indu

ſtriellen Verhältniſſe typiſch zu werden verſpricht. Becht fordert:

Genaue Kenntnis des betreffenden Induſtriezweiges ; ſcharfe und fort

laufende Orientierung der Bank über die Verwendung der zur Verfügung

geſtellten Gelder ; ſchärfſte Begrenzung des dem einzelnen Induſtriellen

gewährten Kredites , alfo Verteilung des Riſikos. Ferner ſoll der Bes

treffende nur von einer Bank Kredit in Anſpruch nehmen reſp. dieſe

muß über andere Kreditverbindungen auf das genaueſte unterrichtet ſein

(Terlinden ! ) . Endlich eventuell Abordnung eines Mitgliedes des

Bankdirektoriums in den Aufſichtsrat der betreffenden Ge ichaft u . a . m.

In einem Worte, die wichtigſte Aufgabe, vor die fich unſer Bank:

weſen heute geſtellt fieht, iſt die Schaffung einer völlig neuen Technik

ber Sreditgewährung für den Verkehr zwiſchen Bank und Induſtrie;

für die Löſung dieſer Aufgabe liefert die angezeigte Schrift eine Fülle

wichtiger Anregungen.

Heidelberg. Dr. Edgar Jaffé.

1

XVIII . Die Leipziger Kramer - Innung im 15. und

16. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur

Leipziger Handelsgeſchichte. Herausgegeben von der

Handelskammer zu Leipzig . Verfaßt von deren Biblio

thekar Siegfried Moltke. Mit einem Stadtbilde

und mehreren Tafeln . 8. ( 186 S.) Leipzig 1901,

Verlag der Handelskammer.

Seitens der Leipziger Kramerinnung wurden Bücher geführt, in die

allerhand für die Innung Wichtiges eingetragen wurde , wie Statuten,

Namen der Mitglieder , Forderungen der Innung , Einnahmen und Aus

gaben der Aramermeiſter. Das älteſte vorhandene derartige , Stramerbuch

umfaßt die Zeit von 1477–1577 . Siegfried Moltke hat es als

Erſter unternommen , dieſe Handſchrift für die Wiſſenſchaft zu verwerten.

Er behandelt nach einer „Einleitung " und der Beſchreibung der Hand:

fchrift auf Grund ihrer Eintragungen namentlich die Verfaſſung der

Stramerinnung “ und die Organiſation des Handels" (S. 1--99 ). Beis

gefügt find ,Urkunden -Anlagen " (S. 100—185) : in ſyſtematiſcher Ans

ordnung iſt hier der größte Teil des Aramerbuches (einige Blätter in

N
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Reproduktion) veröffentlicht; daneben haben mehrere andere Urkunden

Aufnahme gefunden.

Es iſt klar, daß dieſes Wert der Wiſſenſchaft Gewinn bringen muß,

ſowohl was die Sandelsgeſchichte , als auch was die Rechtsgeſchichte an:

langt, wenn auch unſer Wiſſen vom Innungerechte nicht gerade um viel

Neues bereichert wird.

Soviel wir ſehen , hat der Verfaſſer fleißig gearbeitet. Auffallend

iſt es aber , daß er mit feinem Worte mitteilt , wo ſich die Handſchrift

befindet; man erfährt nur , daß fie zum Beſtande des Archives der im

Jahre 1888 aufgelöſten Kramerinnung gehörte (S. 7, 11). Auffallend

iſt es auch, daß fich aus der fehr eingehenden Beſchreibung der Handſchrift

nicht die Zahl ihrer Blätter feſtſtellen läßt ; einmal bemerkt der Verfaſſer,

daß fie, abgeſehen von den erſten ſeche fehlenden Blättern , 227 Blätter

enthalte (S. 12) , ein andermal zählt er bis 325 (S. 15) von dieſen

325 Blättern werden 14 als fehlend , 166 als leer bezeichnet, aber vers

einigen laſſen ſich die beiden Angaben nicht.

Über den uns hier am meiſten intereſſierenden Abſchnitt über die

Verfaſſung der Kramerinnung “ (S. 16—33) möge Folgendes geſagt werden .

Die Quelle der Darſtellung find eine Aufnahme-Ordnung der Kramer“

und eine „ Stramerordnung ", beide in dem älteſten Aramerbuche geſchrieben .

Beide find in dem vorliegenden Werke (S. 105 f.) abgedrudt. Sie ent

halten ſelbſt keine Angaben über die Zeit ihres Erlaffes. Sie ſtehen in

der Handſchrift auf Blatt 7 und 8 (vgl. in dem vorliegenden Werke

S. 14 ). Blatt 17 der Wandſchrift trägt den Bermerk : Diefes buch

nimbt ſeinnenn Annfang wie uf der anndernn feittenn 18 zu erfehenn

Anno 1477 “ (S. 14 ). Es iſt alſo mit der Möglichkeit zu rechnen , daß

jene beiden Ordnungen nach dem Jahre 1477 gegeben und auf zunächſt

leer gelaſſene Blätter des Buches geſchrieben worden ſind, nachdem dieſes

bereits geraume Zeit in Gebrauch geweſen war , ſofern es fich überhaupt

nicht nur um Entwürfe handelt. Der Verfaſſer beſchäftigt ſich gar nicht

mit dieſen Fragen , nimmt vielmehr ohne Weiteres an , daß die beiden

Ordnungen der Kramerordnung von 1484 vorausgegangen ſeien (S. 18),

welch' Leştere bereits vor der vorliegenden Publikation in der Forſchung

benußt worden iſt. Insbeſondere iſt es nach dem Geſagten zweifelhaft,

ob das zeitliche Verhältnis der in jenen beiden Ordnungen niedergelegten

Säße zu abweichenden Beſtimmungen anderer Leipziger framerordnungen

aus dem 15. und 16. Jahrhundert , auf das der Verfaffer beſonderen Wert

legt, in der Tat ſo iſt, wie der Verfaſſer glaubt : daß die Ordnungen des

älteſten Kramerbuches die älteren, die anderen Ordnungen die jüngeren find.

Halle a. S. Faul Rehtne.

.
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XIX. Dr. Heinrich Wimpfheimer , Rechtspraktikant.

Der Lagerſchein nach deutſchem Recht. 8 .

( 78 S. nebſt Anlagen. ) Karlsruhe 1903, G. Braun.

Man darf dem Verfaſſer zu dieſem Erſtlingswerk aufrichtig Glück

wünſchen .

Die Einrichtung von Lagerhäuſern in Verbindung mit Lager:

ſcheinen und eine auf den Bedürfniſſen des Verkehrs aufgebaute um:

faſſende Gefeßgebung für dieſen Verkehrszweig follten dem über Parteis

intereſſen ſtehenden Sachkenner als etwas ſo unbedingt Vorteilhaftes

und Erſtrebenswertes erſcheinen, daß es unverſtändlich wäre, daß Deutſch:

land einer ſolchen Regelung noch ſo gut wie ganz entbehrt – und zwar

auch troß des Abſchnittes „ Das Lagergeſchäft “ im neuen HGB.

Nur wer die einflußreichen Gegenſtrömungen der Agrarier und des auf

Ausſchließung des Wettbewerbes Minderbemittelter bedachten Groß:

handels fennt, vermag zu beurteilen, aus welchen Gründen Deutſchland

fidh bisher die unendlichen Vorteile der Mobiliſierung der eingelegten

Ware und deren gleichzeitiger Kypothefiſierung immer noch nicht ges

fichert hat . Aber „ einſt wird kommen der Tag“ und dann wird fich

der Berfaffer dieſer Schrift jagen dürfen , daß er einen brauchbaren

Bauſtein zu dem ftolzen Gebäude geliefert hat, das Deutſchlands wirt:

ſchaftliche Kraft gewaltig zu ſtärken beſtimmt ſein wird.

Die Arbeit , die ſich im weſentlichen von eingehenden kritiſchen

Erörterungen fernhält, eignet ſich gerade aus dieſem Grunde beſonders

dazu , dem, der wirkliche Belehrung über dieſes Gebiet ſucht, dieſe nach

jeder Richtung zu verſchaffen . Der Auffaz iſt außerordentlich klar und

faßlich unter vollſter Beherrſchung der nicht geringen literatur ge

ſchrieben und gibt ein gutes und überſichtliches Bild über den Stand

der Sache unter Berückfichtigung der rechtlichen wie der wirtſchaftlichen

Geſichtspunkte.

Der Verfaffer teilt ſeinen Stoff in acht Kapitel mit den Über :

ichriften : I. Einleitung . II . Begriff und Weſen des Lagerſcheins.

III . Deffen Arten. IV. Die dingliche Rraft. V. Die Order-Qualität.

VI. Die obligatoriſchen Rechte aus dem Schein. VII. Form und Inhalt

des Scheins und VIII . deſſen Amortiſation . In der Einleitung gibt

er eine gedrängte , aber ausreichende Schilderung der verſchiedenen

Syſteme, wie fie ſich im Laufe der Zeit in den verſchiedenen Ländern ,

je nachdem ſie das Ein- oder Zweiſcheinſyſtem angenommen haben, ent

widelt haben . Mit Hachenburg ( Gutachten z . 21. Deutſch .Juriſtentag)3

und v. Roſtanedi ( ſiehe Beſprechung Bd. LIII, S. 283) findet er einen

weſentlichen Unterſchied zwiſchen dem engliſchen und dem binnenländiſchen

Zweiſcheinſyſtem , der darin beſtehe, daß in England der Einlagerer

gegen Kredit verkaufe, während in Frankreich, deſſen Regelung den Ein

.
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richtungen der übrigen Binnenländer zu Grunde liege , der Einlagerer

der freditſuchende Teil ſei. Wenn dies auch für die geſchichtliche Ent:

wickelung in den beiden Ländern unzweifelhaft zutrifft, ſo kann ich doch

darin, wie ich bereits in der oben erwähnten Beſprechung hervorgehoben

habe, eine begriffliche Verſchiedenheit nicht ſehen . Die Rollen des Kredit:

gebenden und des Rreditſuchenden fönnen ſich hüben wie drüben ver:

ändern und eine verſtändige Gefeßgebung , die ſich die Erfahrungen der

Vergangenheit zu Nuße macht, wird darauf Bedacht zu nehmen haben ,

daß fie die Rechtsverhältniſſe , die ſich aus der Eigentumsübertragung

mittels dez Scheines und die ſich aus der auf gleiche Weiſe begründeten

Entſtehung eines Pfandrechtes ergeben, mit gleicher Sorgfalt regelt .

Auch Wimpfheimer tritt mit der überwiegenden Zahl der

Schriftſteller für den Doppelſchein ein , obwohl das neue Handelsgeſega

buch ihn nicht eingeführt hat (ſiehe hierüber meinte Ausführungen BD.XLV,

S. 573 ff.). Seiner, den neuen Abſchnitt des ACB. berüdfichtigenden ,

Begriffsbeſtimmung des Lagerſcheins als eines von einem Lagerhalter

ausgeſtellten , das Verſprechen auf Rückgabe bei ihm eingelagerter Waren

enthaltenden Traditionspapiers (S. 15) iſt beizupflichten. Bedenklich

erſcheint es indeſſen , wenn er im 3. Kapitel (S. 24) neben dem durch

das Gefeß beſtimmten Orderlagerſcheine dem Inhaber- und dem Rekta:

ſchein eine Exiſtenz auf dem Boden des Reichsgewohnheitsrechtes geben

will. Mögen auch vor Erlaß des Geſeßes Ausführungen berechtigt

geweſen ſein , die dahin zielten , die gleichmäßige Behandlung dieſer

drei Arten als begründet darzutun , ſo muß es doch ſehr fraglich er:

ſcheinen , ob man dieſe Gleichſtellung als vorhanden annehmen darf ,

nachdem das Gefeß ($ 424) nur für indoſſable Lagerſcheine, und zwar

nur , wenn fie bon ſtaatlich dazu ermächtigten Anſtalten ausgegeben

find, die dingliche Wirkung der Übertragung ausgeſprochen hat . Meines

Erachtens verlangt der Verkehr hierfür volle Sicherheit und dieſe fann

nur durch ein Lagerſcheingeſetz gegeben werden . Im 2. Kapitel behandelt

der Verfaſſer die Merkmale, die den Lagerſchein von verwandten Papieren

unterſcheiden . Wenn er hierbei eingehend Lagerſchein und Wechſel er :

örtert, ſo hätte wohl der weſentlichſte Unterſchied, daß der Wechſel auf

dem Perſonalfredite, der Lagerſchein dagegen in allererſter Linie auf

dem Nealkredite fußt, etwas ſchärfer hervorgehoben werden können als

es durch die Gegenüberſtellung von obligatoriſcher und dinglicher Be

ziehung (S. 20) geſchehen iſt. Dieſer Geſichtspunkt ſpielt bei der Frage,

ob der Gefeßgeber den Regreß, insbeſondere den Sprungregreß zugeſtehen

joll, eine wichtige Rolle. Über dieſe wichtige Frage , die meines Er:

achtens durch das HGB. inſofern nicht entſchieden iſt, als es den

Regreß zwar nicht einführt, aber auch nicht mit Alarheit ausſchließt,

hat ſich der Verfaſſer leider ſehr kurz (S. 44) geäußert.

Sehr ausführlich ſind die Abſchnitte über die Ordereigenſchaft,

1
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die dingliche und die obligatoriſche Bedeutung des Lagerfcheins be:

handelt .

Der Arbeit ſind eine Reihe von Lagerſcheinformularen beigegeben,

die teilweiſe auch die Bedingungen der betreffenden Lagerhäuſer ent

halten .

Breslau. Simonon , Oberlandesgerichtsrat.

XX. M. v . Schulz und Dr. R. Schalhorn. Das

Gewerbegericht Berlin. Auffäße , Recht

ſprechung, Einigungsamtsverhandlungen , Gutachten

und Anträge. 8. (XX und 409 S.) Berlin 1903,)

Franz Siemenroth .

Das Werk iſt aus Anlaß des zehnjährigen Beſtehens des Berliner

Gewerbegerichts herausgegeben worden. Mag es auch, wie die Verfaſſer

im Vorwort ſagen , fein Entſtehen einem oft ausgeſprochenen Wunſche

von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeifikern des genannten Gerichts ver

danken , ſo iſt es doch infolge ſeines reichhaltigen Inhalts nicht nur für

die Genannten , ſondern für alle die eine wertvolle Gabe, die aus irgend

einem Grunde fich mit gewerblichen Fragen oder mit den Gewerbe

gerichten , ihrer rechtſprechenden und ſonſtigen Tätigkeit zu beſchäftigen

ein Intereſſe haben.

Das Werk beſteht, abgeſehen von einer Einleitung , in der die Ver

faffer über die geſchichtliche Entwicklung des Berliner Gewerbegerichts

und in großen Zügen auch über ſeine Tätigkeit berichten , aus vier

großen Abteilungen. – Die erſte Abteilung (S. 1-164) enthält eine

Anzahl von teils längeren , teils kürzeren Auffäßen über verſchiedene

wichtige Fragen des Gewerberechts. Die Verfaſſer haben es, dank ihrer

praktiſchen Erfahrung als langjährige Gewerbegerichtsvorſigende, ver

ftanden , eine vorzügliche Auswahl zu treffen. Die erörterten Fragen

und Gegenſtände ermeden burdiweg lebhaftes Intereſſe. Aus dem erſten

Abſchnitt dieſer Abteilung , der Aufſäße über Fragen enthält, die ſich

an Beſtimmungen des Gewerbegerichtegeſeķes anſchließen , ſei beiſpiels

weiſe hervorgehoben eine Abhandlung über den Jahresarbeitsverdienſt

der Betriebsbeamten und die Zuſtändigkeit der Gewerbegerichte, in der

de lege ferenda der beachtenswerte Vorſchlag gemacht wird , die Zu

ſtändigkeit der Gewerbegerichte auf alle Betriebsbeamte u. f . w . ohne

Rüdſicht auf die Höhe des Jahresarbeitsverdienſtes auszudehnen . Den

durchweg ſachlich begründeten und durch zuverläſſige Literaturhinweiſe

belegten Anſichten der Verfaſſer wird man vielleicht nicht überall un

bedenklich im Ergebnis beiſtimmen können . So wird beiſpielsweiſe in
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einer Abhandlung über die Bedeutung allgemeiner, vor dem Gewerbe

gericht in ſeiner Eigenſchaft als Einigungsamt vereinbarter Arbeits

bedingungen (S. 23) ausgeführt : Wenn bei dem Vergleichsabſchluſſe die

überwiegende Mehrzahl der in dem betreffenden Gewerbe in dem be:

ſprochenen Falle im Berliner Baugewerbe – tätigen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer vertreten geweſen ſei , ſo feien die vereinbarten Arbeits

bedingungen auch für ſolche Parteien , die bei jenen Einigungsverhand:

lungen nicht beteiligt geweſen ſeien , als bindend zu erachten. Zur Bes

gründung wird ausgeführt , aus der Annahme der vereinbarten Be

dingungen durch die große Mehrzahl der im Gewerbe Tätigen folge,

daß die vereinbarten Grundfäße zur Regel, ja zur Verkehrsfitte geworden

ſeien . Mithin ſei im Zweifel davon auszugehen, daß auch die am Ver:

gleichsabſchluß nicht beteiligten Parteien jene Grundfäße auch auf ihren

Arbeitsvertrag angewandt wiſſen wollen . Dieſe Auffaſſung gibt zu

Zweifeln Anlaß, wenn man erwägt , daß derartige Vereinbarungen meiſt

erſt nach langwierigen Verhandlungen durch gegenſeitiges Nachgeben zu

ſtande kommen und daß es rechtlich bedenklich erſcheint, Parteien den

Bedingungen eines Vergleichs zu unterwerfen , an deſſen Abſchluß fie

nicht beteiligt geweſen ſind.

Aus dem zweiten Abſchnitt der erſten Abteilung , in dem wichtige

Streitfragen aus dem Gebiet der Gewerbeordnung erörtert werden , ſeien

hervorgehoben : Ein Rückblick auf den Streit der Berliner Straßen:

bahner", Erörterungen über die rechtliche Stellung der Heimarbeiter,

ſowie über die Rechtskraft der Arbeitsordnungen.

Der Einfluß des bürgerlichen Rechts auf das Gewerberecht bildet

das Thema des dritten und legten Abſchnitts dieſer Abteilung ; aus den

Aufſägen dieſes Abſchnitt : ſei der über „ Bürgerliches Gefeßbuch und

gewerblicher Arbeitsvertrag " beſonders erwähnt.

In der nun folgenden zweiten Abteilung Rechtêgrundfäße und

Entſcheidungen " (S. 167–316) haben die Verfaſſer , aus der reichen

Judikatur des Berliner Gewerbegerichts ſchöpfend , 217 Entſcheidungen

zuſammengeſtellt , meiſt unter Vorausſchidung des kurz gefaßten Tat

beſtandes und ausführlicherer Mitteilung des weſentlichen Inhalte der

Gründe. Die Auswahl iſt eine vortreffliche ; man kann wohl ſagen,

daß für jede denkbare Streitfrage des einſchlägigen Rechts eine Ent:

ſcheidung beigebracht worden iſt. Die überfichtliche Anordnung inner:

halb der beiden großen Gruppen „ Sachliches Recht" und „ Formelles

Recht“ erleichtern das Auffinden der Entſcheidungen über eine beſtimmte

Frage außerordentlich, ſo daß es auch für nicht rechtskundige Perſonen

Ž . B. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die über eine Frage in Streit ge:

raten find , leicht iſt , fich vor Anſtrengung eines Rechtsſtreits über die

bisher in der ſtreitigen Frage ergangenen Entſcheidungen zu unter:

richten .

11

10

1
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Betreffen die beiden erſten Abteilungen die Rechtſprechung, ſo ge

währt die dritte Abteilung „ Einigungsamt“ (S. 317–379) einen Ein :

blick in die ſoziale Tätigkeit des Gerichts. Eine , Einleitung " gibt einen

allgemeinen Überblick über die ſtetig wachſende Mitwirkung des Gewerbe

gerichts bei der Beilegung von Streiks ; eine tabellariſche Zuſammen:

ſtellung enthält in überſichtlicher Ordnung wertvolles ſtatiſtiſches Material

über alle vor dem Einigungsamt zur Verhandlung gelangten Ausſtände

ſeit dem Jahre 1895. - Endlich wird über einige beſonders umfang:

reiche oder in ſonſtiger Beziehung intereſſante Streit: ausführlich bes

richtet.

Ten Schluß des Werkes bildet die vierte Abteilung : „ Gutachten

und Anträge“ (S. 373–393). Es wird dargetan , wie das Gewerbe

gericht einerſeits ſeiner Pflicht, von ihm erforderte Gutachten in ge:

werblichen Fragen zu erſtatten , nachgekommen iſt, und anderſeits von

ſeinem Recht , auf demſelben Gebiet Anträge an Behörden zu richten ,

Gebrauch gemacht hat. Unter leşteren ſei , als von beſonderem aktuellem

Intereſſe, ein Antrag an die geſeßgebenden Körperſchaften zum Gefeß:

entwurf betreffend die Raufmannsgerichte erwähnt.

Die praktiſche Benußung des Werkes wird außer durch die bereits

erwähnte überfichtliche Einteilung auch durch ein ausführliches Sach:

regiſter mit gut gewählten Stichworten erleichtert.

Berlin. Regierungsrat Hellwig .

1

XXI. 1. Ullmann , Rechtsanwalt in Magdeburg. Das

gefeßliche eheliche Güterrecht in Deutſch

land. 2. Aufl. (VIII und 315 S.) Berlin)

1903, Franz Siemenroth .

2. Heinsheimer , Landgerichtsrat und Privat

dozent an der Univerſität Heidelberg . Das

Recht des Mannes am Vermögen der

Frau bei dem ordentlichen geſeßlichen Güter

ſtande des Bürgerlichen Geſekbuchs für das

Deutſche Reich. [Abhandlungen zum Privatrecht

und Zivilprozeß des Deutſchen Reichs, herausgeg .

von D. Fiſcher. Heft 3. ] 8. (VI und 98 S. )

Jena 1903, Guſtav Fiſcher.

Das Ullmanniche Buch , das zuerſt im Jahre 1901 erſchienen

war , hat bereits im Jahre 1903 ſeine zweite Auflage erlebt ; ein Be:

.
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weis dafür, daß trop der umfangreichen Kommentarliteratur zu den

güterrechtlichen Vorſchriften des B.OB. eine ſyſtematiſche Darſtellung

dieſer ſchwierigen Lehre Bedürfnis war. Zugleich aber auch ein

rühmendes Zeugnis dafür , daß Ullmann durch die wohlgeordnete,

klare und befonnene Art feiner Darſtellung jene Lücke wirkſam aus :

zufüllen verſtanden hat. Was Ullmann beſonders auszeichnet , iſt

feine praktiſche Kombinationsgabe und Treffficherheit. Wer ſich mit dem

ehelichen Güterrechte eingehender beſchäftigt, der weiß , wie hier immer

ein Tritt tauſend Fäden regt , und wie ſchwierig es iſt, die vielfachen

Verknüpfungen der Güterrechtsregelung mit den übrigen Normen des

Privat- und öffentlichen Rechts zu überſehen und zu entwirren. Ull

mann hat im Rahmen ſeiner Aufgabe , der Praxis eine überſichtliche

ſyſtematiſche Darſtellung des geſeblichen Güterrechts zu geben, dieſe Ar:

beit mit großem Geſchicke geleiſtet. Das gilt namentlich von der neuen

Auflage, die gegen die 195 Seiten der erſten auf 315 Seiten angewachſen

iſt. Das Buch iſt aber auch von nicht zu unterſchäßendem wifſenſchaftlicher

Werte. Ich darf hier namentlich auf die Ausführungen Ullmann

über die Prozeßführung der Ehegatten (S. 63-88 und 114—124), über

die zwangsvollſtreckung in das Frauenvermögen (S. 217—242) und

über , die Rollifionen zwiſchen dem Nußnießungs- und Verwaltungsrechte

des Mannes und Dritten“ (S. 150—168) hinweiſen, die der erſten Auf

lage gegenüber eine ſehr weſentliche, faſt monographiſche Erbreiterung

und Vertiefung gefunden haben . Dieſe Darlegungen , denen ich noch

beſonders das Rapitel über die Schuldenhaftung anreihen möchte, fichern

dem Buche ſeine bleibende Bedeutung . Eine tiefergehende theoretiſche

und geſchichtliche Fundamentierung ſeines Syſtems hat Ullmann nicht

angeſtrebt. Die Auslegung der einſchlägigen Rechtsnormen iſt die Grund

lage, auf der er , hier aber in folideſter Weiſe und mit ficherem Blicke

für die Anforderungen des Rechtslebens, aufbaut. Was bisher Rechts:

lehre und Rechtſprechung zur Aufklärung des neuen Güterrechts bei

getragen haben , iſt gewiſſenhaft herangezogen und kritiſch gewürdigt

worden. Ich vermiſje eigentlich nur eine Berückſichtigung des bellwig

ſchen Buches über die fubjektive Begrenzung der Rechtskraft, aus dem

Ullmann eine Reihe wertvollſter Anregungen hätte entnehmen können.

Doktrin und Praxis des früheren Rechts find nur ſpärlich in den Areis

der Erörterung gezogen worden ; um ſo eingehender die geſeßgeberiſchen

Vorarbeiten für das BGB. Nach meiner Anſicht faſt zu eingehend .

Der ſogenannte „Wille des Gefeßgebers “ , wie er in der Entſtehungs:

geſchichte einer Rechtsnorm zum Ausdrucke kommen ſoll, iſt im Grunde

eine Fiktion , mit der man bei der Auslegung nicht vorfichtig genug

umgehen kann. Gerade auf dem Gebiete des ehelichen Güterrechts aber,

auf dem die Anſchauungen der I. und II . Rommiſſion und noch ſogar

die der II. Kommiſſion ſelbſt in wichtigen Punkten mehrfach gewechſelt
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haben und nicht immer zu der wünſchenswerten Klarheit durchgedrungen

ſind, ſcheint es mir doppelt bedenklich, die Auslegung auf jenen angeba

lichen Willen des Geſeßgebers abzuſtellen. Es gibt nur einen Willen

des Gefeßes , der aus dem Wortlaute ſeiner Normen , aus ihrer

gegenſeitigen Verknüpfung und aus dem, was man den Geiſt der Rechts

ordnung zu nennen pflegt, erſchloſſen werden muß.

Des Eingehens auf Einzelheiten und der Bekämpfung der von den

meinen abweichenden Anſchauungen Ullmanns muß ich mich leider

enthalten. Nur einige für das Handelsrecht wichtige und die leſer dieſer

Zeitichrift beſonders intereſſierende Bunkte möchte ich hervorheben .

Mit Recht bekämpft Ullmann (S. 67 ff.) die von Hachenburg

und Dernburg verteidigte Auffaſſung , daß § 1366 den Betriebs

mitteln eines von der Frau felbſtändig geführten Erwerbsgeſchäftes

Vorbehaltseigenſchaft verleihe. Dagegen vertrete ich in der Frage,

welchen Einfluß die ehemännliche Verwaltung und Nußnießung auf ein

von der Frau ſelbſtändig betriebenes Erwerbegeſchäft auszuüben vermag,

einen durchaus anderen Standpunkt als Ullmann. Nach Ullmann

(S. 93 ff.) und der mit ihm gehenden herrſchenden Meinung erſtreckt fich

die ehemännliche Gerechtjame nicht nur auf die im Geſchäftsvermögen

befindlichen Stüde des eingebrachten Gutes , ſondern auch auf das Ges

chäft als wirtſchaftliches Ganzes , das als ſolches ſeiner Verwaltung

unterliege und von ihm ſowohl im Namen und unter der Firma der

Frau , wie auch in eigenem Namen fortgeführt werden könne. Führe

er es im Namen der Frau fort , ſo ſei der Geſchäftsbetrieb fein felb

ſtändiger der Frau mehr, und folgerecht falle der Geſchäftserwerb nicht

gemäß § 1367 dem Vorbehaltsgute, ſondern als Nußung des Geſchäfts:

ganzen dem Manne zu ( 1383) . Führe er es in eigenem Namen

weiter , ſo werde der Erwerb ſelbſtverſtändlich jein Eigentum ; für die

Frau bleibe „ ſchließlich nur ein Anſpruch darauf beſtehen , daß der

Mann ihr nach Beendigung ſeiner Gerechtſame das von ihm für ſeine

Rechnung und in ſeinem Namen betriebene Geſchäft in ſeinem derzeitigen

Beſtande übertrage “ . Ja, die Frau ſei ſogar verpflichtet, die nach § 22

HGB. erforderliche Einwilligung zur Fortführung ihrer Firma dem

Manne zu erteilen und könne im Klagewege hierzu angehalten werden.

Ullmann ſelbſt bezeichnet dieſe Ergebniſſe als nicht ſehr befriedigende “.

Und ſie ſind es auch in der Tat nicht. Meines Erachtens aber iſt der

Ausgangậpunkt ullmann und ſeiner Meinung genoffen unrichtig.

Ich vertrete die Anſicht , daß ein Erwerbsgeſchäft der Frau als wirt

ſchaftliches Ganzes dem güterrechtlichen Einfluſſe des Mannes überhaupt

entzogen iſt. Seine gefeßlichen Verwaltungsbefugnifſe reichen nicht aus,

das Geſchäft im Namen der Frau fortzuführen. Und § 1367 entzieht

ihm auch die Nußnießung des Geſchäftsganzen. Die güterrechtliche Ges

rechtſame ergreift nur die im Geſchäftsvermögen befindlichen einzelnen

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV .
24

I

1

.

.
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Stüde des eingebrachten Gutes. Noch weniger aber halte ich den

Rahmen der ehemännlichen Verwaltungsmacht für ſo weit geſpannt, daß

der Mann ein Erwerbegeſchäft der Frau ohne ihre Zuſtimmung in

eigenem Namen fortführen könnte und dürfte . Die nähere Begründung

dieſer Auffaffung wird der in kürzeſter Frift erſcheinende zweite Band

meines Handbuchs des Eherechts bringen .

Ein dritter für das bandelsrecht bedeutſamer Punkt betrifft das

Verhältnis des § 1404 B.GB. zu § 366 HGB. Hier ſtehe ich mit

Ullmann (S. 161 ff.) und gegen Staub (Romm . 7. Aufl. zu § 366

Anm. 36) auf dem Standpunkte, daß die ehemännliche Verwaltung und

Nußnießung eine Belaſtung im Sinne des § 366 Abſ. 2 HOB. nicht

darſtellt, $ 1404 alſo auch hier den guten Glauben des Erwerbers über:

windet. Gerade bei dieſer Frage macht fich die Notwendigkeit theo :

retiſcher Feſtſtellung geltend , welcher Natur das Recht des Mannes am

Vermögen der Frau beim Güterſtande der ehemännlichen Verwaltung

und Nußnießung iſt. Und hier hat denn auch Dilmann (S. 166, 167)

dieſe grundlegende Frage, wenn auch nur flüchtig ſtreifend, in den Kreis

feiner Erörterungen gezogen .

Eingehend und ſcharfſinnig hat fie jeßt þeinsheimer in der

oben angeführten höchſt verdienſtlichen Schrift behandelt . Nach Heins:

heimer iſt das ehemännliche Recht der Verwaltung und Nußnießung kein

dingliches Recht an den einzelnen Sachen und Rechten des Frauenver:

mögens , ſondern ein Recht am geſamten Frauenvermögen als Einheit

unter Ausſchluß der dem Vorbehaltsgute zugewieſenen Beſtandteile. Es

ergreife das Vermögen der Frau unabhängig vom Wechſel ſeiner Bes

ſtandteile (S. 18 ff.). Nur mittelbar und zufolge ihrer jeweiligen Zu.

gehörigkeit zum Frauenvermögen unterſtänden die einzelnen Sachen und

Rechte dem Einfluſſe der ehemännlichen Gerechtjame. Schieden ſie aus dem

Vermögensbereiche der Frau aus , fo feien fie damit auch dieſem Eins

fluſſe entzogen. Eigenmächtige rechtsgeſchäftliche Verfügungen der Frau

hätten nicht die Folge , daß ihr Gegenſtand , belaſtet mit einem ding

lichen Rechte des Ehemanns, auf den Erwerber überginge ; fie feien viel:

mehr nach § 1395 abfolut und auch in Anſehung der Frau felbft

unwirkſam . Dhne Einwilligung des Mannes dürfe eben dem Vermögen

der Frau und damit auch dem Einfluſſe der güterrechtlichen Gerechtſame

kein Beſtandteil entzogen werden (S. 23 ff.). Nun könne aber das

Vermögen als ſolches in Wahrheit nicht den Gegenſtand von Rechten

Dritter bilden ; ſolche feien vielmehr nur denkbar als Rechte an der den

Kern des Vermögens bildenden Perſon. Und ſo ſei auch das ehemännliche

Recht zu verſtehen „ als ein Recht an der Perſon der Frau als dem

Subjekte ihres Vermögens" . ,, Dieſes Recht aber könne , da es als abs

folutes geſtaltet ſei, und unſere Rechtsordnung abſolute Rechte an Pers

fonen nur als familienrechtliche kenne, nur ſelbſt ein familienrechtliches,

.
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fraft der Ehe als eine ihrer ſpezifiſchen Wirkungen entſtehendes ſein “

(S. 93, 60 ff.). So feien auch die Verfügungsbeſchränkungen, denen die

Frau im Güterſtande der ehemännlichen Verwaltung und Nußnießung

unterliege, Ausflüffe eines Rechtsverhältniſſes, das in ihrem Bermögen

als Einheit zunächſt ihre Perſon ſelbſt ergreife “ (S. 78) . Und aus

dieſer inneren Verwandtſchaft zwiſchen jenen der perſonenrechtlichen Ge

bundenheit der Frau entſpringenden Verfügungsbeſchränkungen und den

Fällen beſchränkter Geſchäftsfähigkeit ſei auch die Vorſchrift des § 1404

zu erklären (S. 71 ff.).

Dies in Kürze die Ergebniſſe der Feinsheimerſchen Unters

ſuchungen , die alſo , angewandt auf die Beſtimmung des Verhältniſſes

des § 1404 B.GB. zu § 366 KGB. , die Auffaſſung Ullmanns be

ſtåtigen (S. 73 Anm. 74, 75) . Auch ich ſtehe auf dem Boden der von

Heinsheimer vertretenen Auffaſſung. Wer die ehemännliche Ge

rechtſame am eingebrachten Gute als eine bloße Summierung atomiſierter

dinglicher Rechte an den einzelnen Beſtandteilen des Frauenvermögens

auffaßt, feßt ſich nicht nur mit den poſitiven Beſtimmungen des B.GB.

in Widerſpruch, ſondern zerreißt meines Erachtens auch den lebendigen

Zuſammenhang des geltenden Rechts mit der deutſchrechtlichen Ent

widelung der Verwaltungsgemeinſchaft, deren treibendes und geſtaltendes

Element die Übertragung des Einheitsgedankens der ehelichen Lebens

gemeinſchaft von den perſonenrechtlichen auf die vermögensrechtlichen

Beziehungen der Ehegatten war . Die ehemännliche Gerechtſame der Ver

waltung und Nußnießung iſt ein durchaus eigenartiges Miſchrecht per:

ſonen- und vermögensrechtlichen Charakters, das nur aus ſich ſelbſt und

ſeinen geſchichtlichen Wurzeln erklärt und verſtanden , nicht aber , wie

früher wohl der alte usus fructus maritalis, in die allgemeine Kategorie

der dinglichen Rechte eingezwängt werden kann.

A. Wieru S z oWsti.

:

XXII. Rudolph Ulrich. Große Haverei. Die

Havariegroſſe-Rechte der wichtigſten Staaten im

Originaltert und in Überſeßung nebſt Kommentar

und einer vergleichenden Zuſammenſtellung der ver

ſchiedenen Rechte. Zweite, vollſtändig umgearbeitete

Auflage , mitbearbeitet von Dr. Paul Brüders.

1. Bd.: Deutſches Recht. 8. (262 S.) Berlin

1903, E.S. Mittler & Sohn .

Eine Neubearbeitung dieſes , für den praktiſchen Gebrauch

beſtimmten und in ihm bewährten Werkes hat fich als dringend not
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wendig erwieſen , da feit ſeinem erſten Erſcheinen im Jahre 1884 die

meiften der darin behandelten Gefeße und Rechtsvorſchriften eine mehr

oder weniger tief einſchneidende Änderung erfahren haben , und da

ferner im Laufe der legten zwei Jahrzehnte die Rechtslage auf dem

Gebiete der großen Paverei durch wichtige in- und ausländiſche richter:

liche Entſcheidungen in vielfacher Beziehung geklärt worden iſt. Von der

Neuauflage iſt bisher nur der 1. Band erſchienen , der einen eingehenden

Kommentar der $8 700—733 des deutſchen Handelsgeſezbuches und der

SS 149–158 des Reichsgeſekes über die Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit umfaßt. Der 2. Band foll eine Wiedergabe der wich :

tigſten ausländiſchen Gefeße über die große Haverei und der York

Antwerp Rules, fowie eine fyftematiſche Darſtellung des engliſchen und

nordamerikaniſchen Rechts über dieſe Materie enthalten.

Die Ulrichiche Arbeit verfolgt in erſter Linie den Zweck, den

Seeſchiffahrtsintereſſenten , d . h . Heedern , Seeberficherern , Dispacheuren

und Kaufleuten, einen praktiſchen Wegweiſer in die viel verſchlungenen

und oft ſchwer verſtändlichen Rechtsvorſchriften über die große Saberei

zu gewähren. Der Verfaſſer hat daher grundfäßlich davon Abſtand

genommen , ſich auf geſchichtliche und kritiſche Unterſuchungen einzulaffen,

die lediglich den Theoretiker intereſfieren würden. Und mit Recht.

Welcher Praktiker hat nicht ſchon wiederholt die Erfahrung gemacht,

daß derartige gelehrten, mit literariſch -antiquariſchem Beiwerk reich ver

brämten Unterſuchungen , namentlich wenn dieſelben, wie ſo häufig, bon

Perſonen herrühren, die niemals im praktiſchen Leben geſtanden haben,

ſtatt Aufflärung und Erläuterung nur Verdunkelung und Verwirrung

hervorrufen ?! Der Mangel an theoretiſchen Ergüffen in dem Ulrich ſchen

Buche iſt ſonach meines Ermeſſens nicht ein Fehler, ſondern ein Vorzug ,

den ich zur Empfehlung des trefflichen Werkes an erſter Stelle hervor:

heben möchte.

Ein weiterer , für den Praktiker nicht zu unterſchäßender Vorteil

des erſchienenen 1. Bandes liegt darin , daß die einſchlägige Judikatur,

insbeſondere die des ehemaligen Reichsoberhandelsgerichts , des Reichs

gerichts und der hanſeatiſchen Gerichte, nicht nur eingehend berüdfichtigt

und erſchöpfend aufgezählt iſt , ſondern daß auch regelmäßig die in

Betracht kommenden wichtigſten Stellen aus den richterlichen Entſchei

dungen mit einer kurzen Angabe des zu Grunde liegenden Tatbeſtandes

in getreuem Wortlaute wiedergegeben ſind. Auf dem Gebiete des See:

handelsrechts , und insbeſondere auf dem der großen Saverei, iſt der

Praktiker mehr wie auf anderen Rechtsgebieten gezwungen, fich über die

Rechtſprechung nicht nur des Heimatlandes, ſondern auch des Auslandes

eingehend zu unterrichten . Nur äußerſt wenige Bevorzugte ſind in der

glücklichen Lage, die hierzu notwendigen Entſcheidungsjammlungen zur

Verfügung zu haben . In der Ulrichichen Arbeit bieten die kurzen

.
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Mitteilungen der weſentlichſten Stellen aus den grundlegenden richter

lichen Urteilen einen willkommenen und wertvollen Erfaß. Möge der

Verfaffer auch in ſeinem 2. Bande das gleiche Verfahren in recht auế:

giebigem Maße befolgen ! Denn hier erwachſen dem deutſchen Lejer in

Bezug auf eigene Kenntnisnahme ausländiſcher Entſcheidungen ganz be:

ſonders große Schwierigkeiten.

Sehr kurz iſt in dem 1. Bande des Ulrich ichen Werkes das

internationale Privatrecht weggekommen . Gerade auf dem Gebiete der

großen Haverei ſtellen fich oft die ſchwierigſten Fragen darüber ein,

welches Recht, und bis zu welchem Umfange in dem Einzelfalle zur

Anwendung gelangen foll. Es follidieren vielfach das Recht der Flagge,

das Recht des Aufmachungsortes der Dispache und das Recht, dem der

einzelne Frachtvertrag unterliegt. Eine korrekte Beantwortung dieſer

Fragen des internationalen Privatrechts iſt infofern von großer prat

tiſcher Bedeutung , als die Verficherer nur für diejenigen durch große

Þaverei verurſachten Beiträge und Einbußen aufzukommen haben, welche

auf Grund einer richtig aufgemachten Dispache vom Verficherten zu

Leiften oder von ihm zu tragen find. Soffentlich gewährt der Verfaſſer

in dem 2. Bande feiner ſonſt ſo ſorgfältigen und eingehenden Arbeit

dem Kapitel des internationalen Privatrechts einen breiteren Raum.

Sondon , im Januar 1904 . Dr. 6. Schirrmeiſter.!

XXIII. Dr. Michael v. Tugan - Baranowsky . Stu

dien zur Geſchichte und Theorie der Han

delskriſen in England. 8. (425 S.) Jena

1901, Guſtav Fiſcher.

Nicht nur Theorie und Geſchichte, ſondern auch die ſozialen

Wirkungen der Handelstrijen werden vom Verfaſſer dargeſtellt. Verfaſſer

gehört, wie er im Vorwort hervorhebt, zwar ſeinen wiſſenſchaftlichen

Überzeugungen nach im großen und ganzen zur Margichen Schule,

doch hält ihn dies nicht ab , an gewiffen grundlegenden Anſichten von

Marx eine entſchiedene Aritik zu üben .

Die Unterſuchung der Grundurſachen der Kriſen in der kapita:

liſtiſchen Wirtſchaft führt den Verfaffer dahin , einen in der einfachen

Warenwirtſchaft möglichen , in der kapitaliſtiſchen Warenwirtſchaft not:

wendigen Widerſpruch zwiſchen der Produktion als einem Mittel , die

menſchlichen Bedürfniſſe zu befriedigen , und der Produktion als einem

techniſchen Momente bei der Schaffung des Kapitals, d. h. als Selbſt:

zweck anzunehmen ; ein Widerſpruch, der die allgemeine Überproduktion
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infolge Fehlens einer Kontrolle der geſellſchaftlichen Konſumtion über

die geſellſchaftliche Produktion herbeiführen müſſe.

Der Verfaffer gibt alsdann zunächſt einen allgemeinen Abriß der

Entwicklung der engliſchen Induſtrie ſeit dem zweiten Viertel des

19. Jahrhunderts. Neue Produktionsmethoden rufen eine induſtrielle

Revolution hervor. Vermehrte Produktion, aber nicht vermehrter Ab:

fats ; Aufhebung der Rorngefeße und Abſchluß von Handelsverträgen

führen zur Entwicelung des Welthandels ; doch finkt die Suprematie

Englands, ſeitdem die Ronkurrenz Deutſchlands erſtarkt. Dieſem Abriß

ichließt fich eine Darſtellung der verſchiedenen Kriſen der Jahre 1825,

1836, 1839, 1847, 1857, 1864, 1866 an. Dieſe Kriſen tragen einen

periodiſchen Charakter im Gegenſaße zu den im unmittelbaren Zu:

ſammenhang mit dem großen Kriege Englands gegen Napoleon ſtehenden

Rriſen der Jahre 1811 , 1815, 1818. Der Eröffnung neuer Märkte in

Zentral- und Südamerika, ſpäter in Nordamerika, folgt die wilde Spes

kulation , dann Sinken des Warenpreiſes, dann der Zuſammenbruch.

Das Sinken der Warenpreiſe iſt zugleich Urſache und Folge des Ruins

der Fabrikanten, der Einſchränkung der Produktion, der Stockung des

Handels und der anderen Erſcheinungen , die in ihrer Geſamtheit eine

Handelskriſis bilden . Die Kriſis von 1836 ſtellt ſich als Börſenkrifis,

die des Jahres 1839 als Geldkrifis dar, hervorgerufen durch zwei den

mittleren Preis des Weizens um 48 Prozent ſteigernde Mißernten .

Die Handelskrifis von 1847 trat dagegen ein , als auf gute Ernten in

den Jahren 1843 und 1844 zwei Mißernten in den Jahren 1845 und

1847 gefolgt waren und zu verminderter Nachfrage nach Baumwollen :

fabrikaten, daher auch zu einer Einſchränkung der Produktion geführt

hatten . Während die Kriſen des zweiten Viertels des 19. Jahrhunderts

vorwiegend engliſche und amerikaniſche Striſen waren , bildet die Arifts

von 1857 die erſte Weltkrifis . Die Geldkrifis des Jahres 1864 hatte

ihre Urſache in dem nordamerikaniſchen Bürgerkrieg ; England jah fich

feines wichtigſten Abfaßgebietes beraubt , gleichzeitig trat infolge An

haltens der Zufuhr der Baumwolle der ſogenannte Baumwollenhunger

ein ; der Bedarf an Baumwolle mußte durch Einfuhr aus dem Orient

gedeckt werden ; dies rief eine andauernde und ſchwere Geldkriſis hervor ;

die Bank von England ſteigerte den Diskont wiederholt bis auf 9 Pro:

zent. Im Jahre 1866 fing plößlich eine Banit an ; die Raffe der

Bank von England wurde beinahe erſchöpft, die Peelſche Bankakte

(d . h . die Noteneinlöſungepflicht), mußte ſuſpendiert werden . Der Dis:

kont ſtieg auf 10 Prozent.

Von Intereſſe iſt die Beobachtung des Verfaffers, daß alle früheren

Arifen in England ausnahmslos im Herbſt ftattgefunden haben ; er

findet den Grund darin , daß im Herbſte die Ernte der Mehrzahl der

vegetabiliſchen Produkte, insbeſondere ſolcher ſtattfindet, die wie Baum

1
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wolle , Flachs , þanf u. f. w ., das Rohmaterial für die Induſtrie abs

geben . Darum zeigt fich im Herbſt bei der Preisbeſtimmung, wie weit

die Spekulation auf dem Weltmarkt gerechtfertigt war . Im Gegenſa

zu den Handelskriſen des früheren Typus ſtehen die periodiſchen

Schwankungen der Induſtrie in der neueſten Zeit bis zum Jahre 1899 .

Die Preiſe der Waren werden durch das Verhältnis von Weltnachfrage

zum Weltangebot beſtimmt; die größten Schwankungen in England

finden nicht mehr in der Textilinduſtrie, ſondern in der Eiſeninduſtrie,

dem Maſchinenbau , der Steinkohlenproduktion und in den anderen In:

duſtriezweigen ſtatt, die Produktionsmittel herſtellen. Näher erörtert

wird die Strifis des Jahres 1873 , die als Börſen- und Handelskriſis

in Zentraleuropa und Amerika ausbrach, fich indes nicht auf England

ausgebreitet hat, ferner die Depreſſion der Achtzigerjahre, der Barings:

krach und die Depreſſion der Neunzigerjahre.

Im ſechſten Kapitel verſucht Verfaſſer eine Erklärung der Ariſen

aus der Unterkonſumtion der Volksmaſſen zu geben. Die Eintönigkeit

der Kriſengeſchichte beweiſt, nach Verfaſſer, die Geſezmäßigkeit der Kriſen ;

fie werden offenbar nicht durch die zufälligen Umſtände des gegebenen

geſchichtlichen Momentes, ſondern durd, mächtigere und bleibende, im

Weſen der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung wurzelnde Kräfte hers

vorgerufen. Verfaſſer behandelt die Anſichten Mills , Sismondis

und anderer Kriſenſchriftſteller ; er kommt zum Schluß, daß die Unters

konſumtionstheorie Sismondis unhaltbar ſei . Ein beſonderes Kapitel

iſt der Kriſentheorie von Marx gewidmet , auch ſeine Mehrwerts

theorie verwirft Verfaſſer als unhaltbar ; ihre Mängel findet er darin,

1. daß das ihr zu Grunde liegende mechaniſche ,Gefeß des tendenziellen

Falls der Profitrate “ fein wirkliches Gefeß ſei ; 2. daß die abſolute Über

produktion von Rapital, welche Marx annimmt, keine reelle Bedeutung

habe ; 3. daß die von Marx bezeichneten Schranken der kapitaliſtiſchen

Produktion in der Wirklichkeit nicht exiſtieren. Verfaſſer ſelbſt erkennt

die ökonomiſche Notwendigkeit der Verwandlung der kapitaliſtiſchen

Wirtſchaftsordnung in eine ſozialiſtiſche vollkommen an ; ſie beruht,

nach ihm , auf der Unfähigkeit des Kapitalismus , die geſamten geſell

ichaftlichen Produktivkräfte auszunußen , darauf, daß auf einer gewiſſen

Stufe der Entwicelung angelangt , die kapitaliſtiſche Produktionsweiſe

die Entfaltung der Produktivkräfte der Geſellſchaft hemmt , ſtatt fie zu

fördern. Im Schlußkapitel des erſten Teils behandelt Verfaſſer den

induſtriellen Zyklus und die Urſachen der Periodizität der Kriſen .

Er ſchließt mit folgenden Ausführungen : „ Auf Grundlage des

Widerſpruches zwiſchen den Zielen und Beſtrebungen lebendiger menſch :

licher Perſönlichkeiten und den von dieſen Zielen unabhängigen Gefeßen

des fapitaliſtiſchen Romplexes , der den Intereſſen des Individuums

keine Rechnung trägt , entſtehen die Widerſprüche der kapitaliſtiſchen

1
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Wirtſchaftsordnung. Der fundamentalſte Widerſpruch iſt der zwiſchen der

kapitaliſtiſchen Produktion als einfachem Mittel der Verwertung und des

Wachstums des Kapitals und der Produktion als Mittel der Befriedigung

menſchlicher Bedürfniſſe. Aus dem Vorhandenſein dieſes Widerſpruchs

geht die beſchränkte hiſtoriſche Rolle des Kapitals klar hervor : die kapi:

taliſtiſche Geſellſchaft iſt eine Alaffengeſellſchaft, die tapitaliſtiſche Organi

fation der Wirtſchaft iſt eine Wirtſchaftsorganiſation im Intereffe nicht

der geſamten Bevölkerung, ſondern uur ihrer unbedeutenden Minorität,

der Befißer der Produktionsmittel. Daher muß die weitere Entwicka

lung der kapitaliſtiſchen Wirtſchaft zu ihrer Umwandlung in eine höhere

Form führen , die dieſes Widerſpruches entkleidet ſein wird . Die Organis

ſation der Volt &wirtſchaft muß ebenſo planmäßig , von einem einheit:

lichen Gedanken durchdrungen , und im Intereſſe ihres Subjekts , der

Geſellſchaft aufgebaut werden, wie planmäßig, zielbewußt und im Inter

effe ihres Subjekts , des Individuums , die Privatwirtſchaft heute auf:

gebaut iſt. Solche Wirtſchaftsorganiſation heißt aber Sozialismus.“

Der zweite Teil des Werkes behandelt die ſozialen Wirkungen der

Handelskriſen. Der Einfluß des induſtriellen Zyklus auf das Volta :

leben wird an den periodiſchen Schwankungen im engliſchen Volksleben

nachgewieſen. Jede Sandelsfriſis übt eine höchft verderbliche Wirkung

auf die Arbeiterklaſſe aus , Arbeitshäuſer wie Gefängniſſe werden von

Arbeitsloſen überfüllt, die Sterblichkeit wächft in einem bedeutenden

Grade. In der neueren Zeit dagegen hat ſich die induſtrielle Ent:

widelung des Landes entſchieden berlangſamt; im Volksleben find Zeichen

einer zweifelloſen Verbeſſerung zu bemerken. Als die wichtigſten der

dieſe Veränderung bewirkenden Faktoren erachtet Verfaſſer die allgemeine

Hebung der wirtſchaftlichen Lage des engliſchen Arbeiters und das Wachs:

tum des Trade-Unionismus. Von erheblichem Intereſſe iſt die Darſtel

lung des Chartismus . Die Charter " der Chartiſten hatte, nach Verfaſſer,

einen durchaus politiſchen Charakter ; erſtrebt wurde : allgemeines Wahl:

recht für erwachſene Männer , geheime Stimmabgabe , Aufhebung des

Vermögenszenſus für Abgeordnete , gleichmäßige Wahlbezirke , Diäten

der Abgeordneten und einjährige Regislaturperiode. Die Bewegung ver

lief indes ohne Erfolg ; obgleich fie ihrer Entſtehung und ihrem Ends

ziele nach eine ſoziale Bewegung war , konnte ſie doch kein poſitives

ſozialökonomiſches Programm ſchaffen . Eine beſondere Betrachtung wird

dem Baumwollhunger der Sechzigerjahre gewidmet ; die Bewegung zu

Gunſten der Maſſenauswanderung ſcheiterte an dem hartnäckigen Wider

ſtand der Fabrikanten. Der Staat half, indem er durch die Munizipal:

behörden öffentliche Arbeiten in großem Umfange vornehmen ließ . Das

legte Kapitel beſchäftigt fich mit den neueſten Arbeitsloſenbewegungen

in den Siebziger- , Achtziger- und Neunzigerjahren. Die Schluß

betrachtungen erörtern unter anderen Fragen die Bedeutung der Kartelle.
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Sie ſtellen nach dem Verfaſſer zwar einen höchſt bedeutenden Fortſchritt

der kapitaliſtiſchen Wirtſchaft auf dem Wege der Konzentration des

Betriebes dar , aber da ein Kartell nur in einem einzelnen Induſtries

zweige eine planmäßige Organiſation der Produktion einführen kann,

bleibt das gegenſeitige Berhältnis folder organiſierten Produktionszweige

ebenſo unorganiſiert und planlos wie früher. Die Bedeutung der Rar:

telle für die Unternehmer findet Verfaſſer darin , daß ſie die laſt der

Depreffion von den Unternehmern auf die Arbeiter abwälzen . Das

Vorhandenſein einer Arbeitsloſenreſervearmee des Kapitalismus iſt der

zwingendſte Beweis für die Unfähigkeit des Rapitalismus , die geſamten

Produktivkräfte der Geſellſchaft auszunüßen. Daraus geht für den Ver:

faffer die Notwendigkeit einer weiteren Entwidelung der kapitaliſtiſchen

Wirtſchaftsordnung hervor. Der Kapitalismus bildet eine ebenſo vor:

übergehende Phaſe der Enttvicelung der menſchlichen Wirtſchaft, wie jene

Wirtſchaftsformen , die dem Kapitalismus vorangegangen ſind, jeßt aber

der Geſchichte angehören.

Die hier gegebene kurze Darſtellung der Hauptzüge des Werkes,

in dem ein reiches ſtatiſtiſches Material teils im Tert , teils in Dia

grammen zur Anſchauung gebracht iſt, muß genügen. Die fritiſche

Stellungnahme zu den vom Verfaſſer gezogenen Schlußfolgerungen muß

einem Berufeneren überlaſſen bleiben . Auch für denjenigen , dem Bes

Ichäftigung mit Sozialpolitik nicht lebensberuf iſt, dürfte das Werk

viel des Intereſſanten und Belehrenden bieten .

Berlin , Februar 1904.

Dr. Johannes Burchard.

1

XXIV. Dr. phil. Ernſt Rauſch Franzöſiſche Ban=. .

delspolitik vom Frankfurter Frieden bis

zur Tarifreform von 1882 , dargeſtellt auf

Grund der parlamentariſchen Annalen. [Staats- und

ſozialwiſſenſchaftl. Forſchungen , herausgegeben von

Guſtav Schmoller. Bd.XVIII Seft2.) Leipzig

1900, Duncker & Humblot .

In Frankreich hatte der Generaltarif von 1816 durch eine Reihe

von Einfuhrverboten und Prohibitidzöllen der franzöſiſchen Induſtrie zu

helfen geſucht. Nachdem im Lauf der Jahre 1842—1846 England zum

Freihandel übergegangen war , glaubte Napoleon III . ebenfalls von einer

liberaleren Handelspolitik für Frankreich Vorteile erhoffen zu können ; ohne

Mitwirkung der Boltsvertretung ſchloß die kaiſerliche Regierung zunächſt

im Jahre 1860 einen Sandelsvertrag mit England ab , dem dann bis
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zum Jahre 1867 eine Reihe von Handelsverträgen mit anderen euros

päiſchen Staaten folgte, während gegenüber den nicht im Vertragsverhältnis

ſtehenden Staaten nach wie vor der Generaltarif von 1816 in Kraft blieb.

Zu den Gegnern der Freihandelsbeſtrebungen gehörte ichon während der

napoleoniſchen Herrſchaft Thiers.

3m Art . 11 des Frankfurter Friedens war für ewige Zeiten der

Grundiaß der Meiſtbegünſtigung in allen handeløpolitiſchen Beziehungen

zwiſchen Frankreich und dem Deutſchen Reiche feſtgelegt ; allerdings ſollte

die Meiſtbegünſtigungeflaufel nur gelten für diejenigen Begünſtigungen ,

die Großbritannien, Belgien, die Niederlande, die Schweiz, Öſterreich und

Rußland von den beiden vertragichließenden Mächten bereits gewährt ers

halten hatten oder in Zukunft erhalten würden . Ebenſo war die Republik

hinſichtlich ihrer Schiffahrt gebunden.

Das Jahr 1871 hatte in dem franzöſiſchen Staatbudget ein Deftzit

von 488 Millionen Francs aufzuweiſen. Es gelang der Regierung durch

das Kolonialwarengefe vom 8. Juli 1871 einen erheblichen Teil zu decken .

Der Hebung der franzöſiſchen Handelsflotte ſollte die Erhebung von

Flaggenzuſchlägen dienen ; es kam auch am 30. Januar 1872 ein babins

gehendee Gefeß zu ſtande, deſſen Anwendung aber beshalb auf Schwierig

feiten ftieß, weil die Schiffe aller Vertragáländer außer Spanien bei

direkter Einfuhr vom Flaggenzuſchlag befreit waren und bei der Einfuhr

von allen Ländern überhaupt die öſterreichiſchen , belgiſchen, holländiſchen,

italieniſchen , ichwediſch -norwegiſchen , die Zollvereins- und die portugieſiſchen

Schiffe. Frankreich ſuchte zunächft mit Öſterreich durch Berhandlungen

zu einer Beſeitigung der ihm ungünſtigen Vertragsbeſtimmungen zu ge

langen ; damit wäre auch die Möglichkeit gegeben geweſen , Deutſchland

gegenüber Flaggen- und Tonnengebühren zu erheben , was bisher durch

die Meiſtbegünſtigungsflaufel verhindert wurde. Bi@mard , der damals

noch eine Freihandeldpolitit betrieb , wußte inbeffen auf diplomatiſchem

Wege die öſterreichiſche Regierung zu bewegen , im deutſchen Intereſſe das

Anfinnen Frankreich abzulehnen. Erhebliche Rämpfe wurden im frans

zöſiſchen Parlament unter perſönlicher Anteilnahme des damaligen Staats

oberhaupts Thiers durchgeführt, ehe es gelang, das Rohſtoffzollgefeß vom

26. Juli 1872 zur Annahme zu ngen ; denn hier handelte es fich um

einen Kampf der freihändleriſchen und der fubjöllneriſchen Richtung.

Doch auch der Anwendung dieſes Gefeßes ſtand entgegen , daß Frankreich

durch die Verträge die Hände gebunden waren ; insbeſondere famen Engs

land und Belgien in Betracht. Nach dergeblichen Verhandlungen mit

England wurden die Verträge mit England und Belgien gekündigt ; es

wurden zwar nach Annahme des Geſekes vom 26. Juli 1872 neue Vers

träge von der franzöfiſchen Regierung mit England und Belgien geſchloſſen ,

fie fanden indes nicht die Zuſtimmung des franzöſiſchen Parlaments. Die

Folge war, daß nach dem Sturze Thiers' ſowohl das Rohſtoffzollgefeiß wie
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auch das Marinegeſes wieder aufgehoben wurden ; ſo war der Thiersiche

Zollreformverſuch geſcheitert.

Von Bedeutung ſind die Verhandlungen über die zeitweilig freie

Zulaſſung (admission temporaire), die auf einem Gefeß vom 5. Juli 1836

beruhte und die um ſo wichtiger wurde , nachdem unter der Herrſchaft

Napoleons die als Ausfuhrprämie wirkende Rücvergütung des entrichteten

Zous, das ſog. drawback, gefeßlich beſeitigt war.

Eingehende Behandlung findet die Tarifreform von 1875—1882 ,

es haben eingehende Vorarbeiten ftattgefunden. Jndes lag auch hier die

Schwierigkeit in der Frage, wie die Verträge mit den in Betracht kommens

den Staaten auf Grund des geſeßlich feſtzulegenden Tarifs fich geſtalten

würden. Es war eine Reihe von interimiſtiſchen Verträgen geſchloſſen,

die nach Fertigſtellung des Tarife erneuert werden ſollten . Durch die

Verfaffungeänderung war als gefeßgebende Rörperſchaft inzwiſchen neben

das Parlament der Senat getreten , ſo daß das Schidſal der Gefeßes

vorlagen nunmehr davon abhing , daß fie in beiden Körperſchaften die

Mehrheit erzielten . Doch konnte endlich am 7. Mai 1881 das neue

Tarifgeſeß amtlich verkündet werden. Der neue franzöſiſche Generaltarif

war ein Kompromiß zwiſchen den verſchiedenen Wirtſchaftsanſchauungen,

er beſchränkte fich in der Hauptſache darauf , die in den Ronventional:

tarifen feſtgeſeßten Zölle um 24 Prozent zu erhöhen und ſtellte jo im

Ganzen einen Sieg der liberalen Auffaſſung gegenüber den Wünſchen der

Schußzöllner dar. Inzwiſchen war Deutſchland zu einer Schußzolipolitit

mit einem autonomen Tarif übergegangen. Auch ein neues Marinegeſe

kam nach erheblichen Schwierigkeiten am 29. Januar 1881 zu ftande; es

bezweckte , die einheimiſche Sandel@marine durch ſtaatliche Prämien zu

unterſtüßen , eine Gegenleiſtung für die Laſten , die der Sandelsmarine

ſchon ſeit Colberts Zeiten durch die im Intereſſe der Kriegstüchtigkeit ihr

auferlegte inscription maritime auferlegt waren. Es gelang Frankreich

mit einer Reihe von Staaten zu einem neuen Ronventionaltarif zu kommen.

Der Generaltarif von 1881 war nur dadurch möglich geweſen , daß die

berichiedenen proteftioniſtiſchen Gruppen nicht einig geworden waren . Am

11. Januar 1892 trat dagegen mit dem ichußzölineriſchen autonomen

Tarif der Umſchlag ein .

Verfaffer führt in anſchaulicher Weiſe auf Grund der amtlichen

Materialien die Kämpfe vor Augen. Gerade für die Gegenwart , in der

auch Deutſchland ähnliche Fragen, wie die in der Abhandlung geſchilderten ,

bewegen , iſt die Arbeit des Verfaſſers von Intereſſe für die deutſchen

Verhältniſſe. So kann auch aus der wohlgelungenen Schilderung der

Kämpfe unſeres Nachbarlandes für die Klärung der Deutſchland bewegen.

den Fragen Nußen gezogen werden .

Berlin , September 1903. Dr. Johannes Burchard.

.



380 Literatur,

1

XXV , Brecher, Bernhard . Die Intereſſenkon

flikte bezüglich der Lebensverſicherungs

ſumme. 8 . (55 S.) Wien 1902 , Manzſche

k. k . Verlagsbuchhandlung.

Die fehr beachtenswerte Schrift, welche aus einem Vortrage des Ver:

faffers in der Wiener juriſtiſchen Geſellſchaft hervorgegangen iſt, beſchäftigt

fich mit der intereſſanten Frage , ob die Lebensverficherungsſumme zum

Nachlaffe des Verſicherten gehört, und ob fie den Gläubigern haftet. Unter

den Gläubigern werden nicht nur die Gläubiger im engeren Sinn, ſondern

auch die gefeßlichen Nachlaßintereſſenten (Pflichtteile- und Rollations:

berechtigten ) und Staat und Fonds rüdſichtlich der Staats- und Fonde

gebühren verſtanden . Sowohl die öſterreichiſche wie die deutiche Literatur

und Praxis find eingehend berüdſichtigt.

In einem erſten Kapitel wird der Zufammenhang der Inters

efjenfonflitte beleuchtet. Hier betrachtet der Verfaffer zunächſt die

Entſtehung der Verficherungsforderung. Sie entſtehe, inſoweit nicht

dem Begünſtigten ein ſofortiges untiderrufliches Recht eingeräumt fet,

wie bei den engliſch -amerikaniſchen Verſicherungspolicen , in dem Ver:

mögen des Verſicherten. Der Begünſtigte habe, wenn die erwähnte

Ausnahme nicht vorliege, nur eine Hoffnung , eine Anwartichaft, aber

fein bedingtes Recht , welches ihm das deutſche Reichsgericht zugebilligt

habe. Leştere auch in der öſterreichiſchen Literatur vertretene Meinung iſt

allerdings ganz unhaltbar. Die Vermutung des Verfaſſere, daß auf Grund

des § 331 B.GB., nach dem der Begünſtigte im Zweifel ſein Recht erſt

mit dem Tode des Verſicherten erwirbt , die deutſche Judikatur wieder in

richtigere Bahnen lenken würde, iſt zutreffend geweſen . Der VII. Zivils

fenat des Reichsgerichte hat am 3. Juni 1902 im Gegenſaß zu dem

Berufungsgericht dem Begünſtigten ein bedingtes Recht zu Lebzeiten des

Berficherten abgeſprochen und ihm nur eine Hoffnung zuerteilt ( Entſch.

des Reichsgerichts BD. LI Nr. 92).

Hinſichtlich der Übertragung der im Vermögen des Verſicherten

entſtandenen Verſicherungsforderung unterſcheidet der Verfaffer ſcharf

zwiſchen Übertragungen inter vivos und Übertragungen mortis

Bei erſteren fönne Zeſſion oder Vertrag auf Leiſtung an einen

Dritten vorliegen ; in beiden Fällen ſcheide die Verſicherungsforderung aus

dem Vermögen des Verſicherten auß. Übertragungen von Todes wegen

aber feien auf zwiefachem Wege möglich, dem Wege der Singulare

futzeifion oder der Univerſaljufzeifion . Singularzeffion von

Todes wegen finde ſtatt bei einer Zeifion mortis causa und einem

Vertrag auf Leiſtung an einen Dritten don Todes wegen.

Bei einer Zeſſion mortis causa gehöre die Verſicherungs

forderung regelmäßig nicht zum Nachlaß im engſten Sinn (d. H. dem

.

causa.

I
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Teil des frei vererblichen Vermögens , der im Rahmen der Univerſals

futzeffion , im Wege der Erbfolge übergehe - der Erbſchaft; fiehe

S. 22 ff.). Eine Ausnahme beſtehe nur für die unerfüllten Schenkungs

berſprechen in Deutichland ($ 2301 461.1 BGB. ) und für die unerfüllten

widerruflichen Schenkung@ verſprechen in Öſterreich. Auch bei einem Vers

trage auf Leiſtung an einen Dritten mortis causa gehöre

die Verſicherungsforderung nicht zum Nachlaß. Dazu aber ſei erforder

lich , daß die Begünſtigung eine unmittelbare , insbeſondere eine von der

Erbfolge unabhängige ſei . Dem jei genügt, wenn der Begünſtigte mit

Namen genannt oder durch allgemeine Bezeichnungen hinlänglich indivis

dualiſiert ſei , z. B. durch Ausdrücke : meine Frau , meine Kinder , meine

Eltern, meine Hinterbliebenen , meine Familie. Dieſer Vorausſeßung fei

jedoch nicht genügt durch Bezeichnungen: meine Erben , meine Rechtenach

folger und bei Inhaberpolicen. Das Recht des Begünſtigten, das er beim

Tode des Verſicherten erwerbe, ſei ein unmittelbares in dem angedeuteten

Sinn, es ſei aber kein , originäres " , ſondern ein abgeleitetes aus dem Ver

mögen des Verſicherten (vgl. S. 14 und 19). Aus dem Geſagten ergibt

fich , in welchen Fällen der Verfaſſer eine Übertragung der Verſicherunge

forderung von Todes wegen im Wege der Univerſalſufzeifion oder,

anders ausgedrüđt , eine Einbeziehung der Verſicherungsforderung in die

Erbſchaft annimmt .

In einem zweiten Atapitel beſpricht der Verfaffer die einzelnen

tollidierenden Intereſſen . Ausgeſchloffen werden dabei alle Fälle, in denen

die Verſicherungsforderung ſchon bei Lebzeiten des Verſicherten nicht mehr

in ſeinem Vermögen iſt oder nach feinem Tode in den Nachlaß im engſten

Sinn gelangt.

Er gibt den Pflichtteilsberechtigten bei unentgeltlichen Über:

tragungen von Verficherungsforderungen im Wege der Singularſutzeffion

von Todes wegen das Recht, bei Berechnung des Pflichtteils die Ver

ficherungsforderung in den Nachlaß einzubeziehen und gegen die Bes

günftigten einen direkten Anſpruch unter analoger Anwendung des Legats

rechts. Es entſpräche der ratio legis, das, was über die Erbſchaft geſagt

iſt, in dieſem Falle auf das frei vererbliche Vermögen überhaupt und das

mit auch auf das Einzelfolgevermögen auszudehnen.

In ähnlicher Weiſe begründet der Verfaſſer das Erfordernis der

Anrechnung der Behensverficherungsſumme auf den Pflichtteil (Öſterr.

BGB. $ 787 ; B.GB. & 2307). Dagegen ſei eine Anrechnung der Vers

ficherungsforderung auf den gefeßlichen Erbteil unter Deszendenten nicht

ſtatthaft (vgl. § 2050 BGB .).

Beſonders eingehend handelt der Verfaſſer von den Rechten der

Gläubiger im engeren Sinn. Für ſie wird die fubſidiäre Haftung

ber Legatare auf die unentgeltlich Begünſtigten ausgedehnt, nur mit dem

Unterſchiebe, daß bei leßteren eine direkte Saftung angenommen wird.

.
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Die Gläubiger haben weiter nach der Anſicht des Verfaffers das An:

fechtungsrecht hinſichtlich der ganzen Verſicherungsforderung und

zwar nach deutſchem Recht auch hinſichtlich ſolcher Berſicherungen , bei

welchen die Benennung des Begünftigten bereit & mehrere Jahre zurüdliege.

In leşteren Fällen werde die Unterlaſſung des Widerrufs angefochten.

Nach dem Geſagten iſt es klar , daß der Verfaffer die unentgeltlich durch

Singularfutzeffion mortis causa übertragene Berfidherungsforderung in

den Nachlafkonkurs einbezogen wiſſen will.

Schließlich wird außgeführt , daß die Lebensverficherungsforderung

auch den Erbſchaftsſteuern unterliegen müffe. Eine poſitive, aber abs

änderungsbedürftige Außnahme gelte in Öſterreich hinfichtlich der Fonds.

gebühren.

Die Schrift des Verfaffers reiht fich würdig an den vortrefflichen

Arbeiten , welche in Deutſchland und Öſterreich den Kampf gegen die

herrſchende Lehre, die bekanntlich zu Ungunſten der Gläubiger entſcheidet,

unternommen haben. Leider hat die Praxis bis in die neueſte Zeit den

alten Standpunkt feſtgehalten. In der oben erwähnten Entſcheidung des

Reichsgerichts wird erklärt , daß der Begünſtigte mit dem Tode das Recht

erhalte unmittelbar durch den Vertrag , nicht als Teil des Nachlaffee,

auch nicht aus dem Vermögen des Verſicherten. Es finde ein undets

mittelter Erwerb von Todes wegen ftatt; eine Minderung der Nachlaß.

maſſe ſei nicht gegeben ; mithin ſei das Anfechtungsrecht der Ronkurs:

gläubiger außgeſchloffen . Es ift hier ferner auf ein intereſſantes Erkenntnis

be8 DIG . Samburg aus dem Jahre 1899 aufmerkſam zu machen , das

dem Verfaſſer der vorliegenden Schrift noch nicht bekannt war (vgl.

Seufferts Archiv Bd. LV Nr. 13) . Der Gerichtshof erklärt hier, daß

eine Anfechtung auf Grund des § 3 des Anfechtungsgeſeßes nicht in Bezug

auf die ganze Verſicherungsforderung, ſondern nur bezüglich der Prämien

Leiſtungen möglich ſei.

Göttingen . Julius Gierte.

XXVI. Derblich , Leo. Das Öſterreichiſche Ver:

ſicherungsrecht. 8. (167 S.) Berlin 1903,

3. Guttentag.

Der Verfaſſer will in der vorliegenden Schrift ein „ ſyſtematiſches

Handbuch “ des öſterreichiſchen Verſicherungsrechte bieten. Es folle alsES

Grundlage für die Vorleſungen, aber auch der Praxis dienen. Der Vers

faffer hat ſeinen Zwed nicht erreicht. Studierende und Praktiker find

vor dem Buche dringend zu warnen . Es fehlt ein gediegener ſyſtematiſcher

Aufbau , eine eindringliche Hervorhebung der weſentlichen Hauptpunkte

und eine erſchöpfende Darſtellung (ſo wird z. B. ſo gut wie gar nicht

von den Verſicherungsagenten, der Rückverſicherung, Haftpflichtverſicherung,

1
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Unfallverſicherung und Viehverficherung gehandelt !). Die Ausführungen

des Verfaſſers find zu einem großen Teil falſch (z . B. in dem geſchichts

lichen Überblic des § 8 oder auf S. 147 , wo es heißt , daß gemäß der

deutſchen Judikatur die Doppelverſicherung unzuläffig fei ! ) , zu einem

großen Teil oberflächlich (to find z. B. die Beſtimmungen des B.OB.

über die Rebensberficherung nicht berüdfichtigt) oder verwirrend (vgl. 3. B.

$ 3). Die literaturzitate grenzen , ans Unglaubliche, wenn man bedenkt,

daß das Buch für die ſtudierende Jugend geſchrieben fein foli (ſiehe z. B.

S. 18, 98, 124 ).

Göttingen. Juliu8 Gierke.

1

XXVII. Kurze Anzeigen eingegangener Werke, auf welche

hiermit aufmerkſam gemacht wird.

Jahrbuch der Entfoeidungen des Kammergericht in

Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in Roftens,

Stempel- und Strafſachen. Berlin , Franz Vahlen .

Laut Vorrede vom November 1880 wurde das Jahrbuch von dem

Geh. Oberjuſtizrat, früheren Obertribunalrat Reinhold Fohow in

Verbindung mit dem damaligen Landgerichtsrat Detar Rüngel ges

gründet.

Bd. I erſchien 1881. Wegen der Mitarbeit Fohows , dem nach

des Präfidenten Dr. Þape am 11. September 1888 erfolgten Tode der

Vorfiß in der Gefeßgebungskommiffion übertragenwar, an dem Entwurf

eines Bürgerlichen Gefeßbuches für das Deutſche Reich jei auf die Ein

leitung zu Pland Rommentar zum B.GB. 1. und 2. Aufl. S. 6 ff.

hingewieſen. Mit BD. VI, 1887 , trat der Geh. Juſtizrat und vortragende

Kat im Juſtizminiſterium Künßel wegen Zeitmangels von der Heraus:

gabe zurück. Die hervorragende Tätigkeit des jeßigen Unterſtaatsſekretärs

Dr. Rünßel an der Vollendung des B.GB.s wird unvergeſſen in dauernd

dankbarer Erinnerung bleiben. Bis Bd. XX wurde die Herausgabe des

Jahrbuches vom Geh. Obertribunalrat gohow allein beſorgt. Nunmehr

trat der Kammergerichtarat Vittor Ring ein . Nachdem am 12. Januar

1904 Geheimrat Fohow im 81. Lebensjahr verſtorben, wird nunmehr die

Redaktion des Jahrbuchs durch den Kammergerichtërat Ring allein forts

geführt.

Mit § 199 des Reichsgefeßes über die freiwillige Gerichtsbarkeit

vom 17./20 . Mai 1898und Art. 7 des preußiſchen Gefeßes über die freis

willige Gerichtsbarkeit iſt die Rechtſprechung des I. Zivilſenats des Kammer

gerichte von hervorragender Bedeutung geworden und hat im Reiche

einflußreiche Anerkennung gefunden wegen der eingehenden rechtswiſſens

ichaftlichen Begründung (vgl. dieſe Zeitſchrift BD.LI S. 217 ff., BD. LIII

S. 174.ff., Bð. LIV Š . 260 ff. und in dieſem Bande S. 281 ff.

Über die früheren Bände des Jahrbuches iſt in dieſer Zeitſchrift

BD. XLIX S. 642 , BD. LI S. 636 , Bd. LIII S. 290, BD. LIV S. 355

berichtet. Der jeßt vorliegende Bd. XXVI (N. F. B. VII) bringt

92 Entſcheidungen des I. Ziviljenats, darunter 10 anlangend Gewerbs

liche und Vereinsregiſter ",42, Grundbuchfachen ", ferner29Entſcheidungen1
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des Straffenats und 4 Entſcheidungen anderer deutſcher Oberlandesgerichte.

Die Faſſung der den Inhalt und das Ergebnis der Begründung feſt

ſtellenden Rechtsſätze darf ich als vorſichtig und überall zuverläſſig be:

zeichnen ; daneben möge aber nicht verabfäumt werden , die Begründung

zu prüfen und aus derſelben Belehrung zu entnehmen .

Handel & rechtliche Rechtſprechung. Nach dem Syſtem der Ge:

ſeße bearbeitet und zuſammengeſtellt von Emil Kaufmann,

Rechtsanwalt in Magdeburg. Bd. IV, enthaltend die Rechts

ſprechung des Jahres 1903. 16. (395 S.) Hannover

1904, Belmingiche Verlagsbuchhandlung.

Die früheren Bände find angezeigt in dieſer Zeitſchrift BD. LI

S.270, BD. LII S. 383. Daß dieſe Überſicht von 1903 ichon Anfang

Februar 1904 erſchien , wird willfommen ſein. Hervorgehoben ſei , daß

Literaturnachweiſe beigefügt ſind. Hierbei könnten auch die Beſprechungen

rechtswiſſenſchaftlicher Werkeeiner Durchſicht unterzogen werden , damit

die dort vorhandenen Entwicklungen nicht unbeachtet bleiben . Sehr bes

achtenswert ſind auch die Anmerkungen , welche vielfach zu den Rechtsfäßen

Erklärung bieten . Die Einordnung der vorſichtig gefaßten bezw. übers

nommenen Rechtsfäße iſt eine wohl überlegte. Ein gutes Sachregiſter

erleichtert die Auffindung. Mit Jahrgang 1904 iſt ein die dann ers

ſchienenen fünf Bände umfaſſendes Sachregiſter in Ausſicht geſtellt.

Das liegenſchaftsrecht des Bürgerlichen Geſetzbuches

und die Grundbuchordnung. Mit Erläuterungen von

Willen bücher, Geb. Juſtizrat , Oberlandesgerichterat a . D.

8. (548 S.) Berlin 1904, H. W. Müller.

Der Verfaffer iſt als ſorgfältiger Kommentator ( Ronkursordnung,

Handelégefeßbuch ) namentlich des preußiſchen Grundbuchrechte nach der

Gefeßgebung vom 5. Mai 1872 (2. Aufl. 1903 ) bewährt; eine Fort

führung deffen iſt vorliegend gegeben, zunächſt durch Erläuterung der

$$ 873–928, 1008—1296 B.GB., ſodann der Reichs -Grundbuchordnung.

Nach einer Überſicht der von den deutſchen Gliedſtaaten dazu erlaſſenen

Ausführungsbeſtimmungen werden die preußiſchen Verhältniſſe überhaupt

und mit Hüdficht auf die Vorbehalte im Einführungegeles zum Bürgers

lichen Gefeßbuch eingehend erörtert und ſodann das preußiſche Ausführungs

geſek nebſt den dazu ergangenen Verordnungen und Verfügungen beſprochen .

Ein ausgiebiges Sachregiſter macht den Abichluß.

Dem Staufmann , der geſchäftlich mit dem Grundbuchrecht vielfach

befaßt iſt, ſei der Kommentar empfohlen ; ebenſo im Anſchluß daran die

Bearbeitung des

Reichgejeges über die 3wangenteignung und 3w ang &

derwaltung vom 24. März 1897/20. März 1898 nebſt

Einführungsgeſeß. Mit Erläuterungen von Dr. Paul

Altmann. 8. (415 S.) Berlin 1904, Ø. W. Müler.

Dr. ReyBner.



H. O. Lehmaun † .

Am 27. Januar d . f . ſtarb zu Marburg der namhafte

Rechtslehrer Heinrich Otto Lehmann im Alter von

51 Fahren. Der Verſtorbene, deſſen Mitarbeiterſchaft fich

auch die Zeitſchrift für Handelsrecht zu erfreuen hatte ), hat

eine rege literariſche Tätigkeit auf den verſchiedenſten Ges

bieten der Rechtswiſſenſchaft entfaltet. Nachdem er mit einer

völkerrechtlichen Studie über den neutralen Handel mit

Kriegskonterbandewaren ( 1877) in die Öffentlichkeit getreten

war , wandte er ſich mit der Habilitationsſchrift über den

Rechtsſchuß gegenüber Eingriffen von Staatsbeamten nach

altfränkiſchem Recht (1883) der deutſchen Rechtsgeſchichte zu “).

Zur praktiſchen Dogmatik ging er ſodann mit ſeinem Lehr

buch des deutſchen Wechſelrechts (Stuttgart 1886) über 9) .

Im Jahre 1890 folgte die Schrift zur Theorie der Wert

papiere“ . Rechtsphiloſophiſch gehalten ſind „ Rechtsbegriff

und Rechtsſyſtem “ (1895) und die Rektoratsrede „Die Syſte

matik der Wiſſenſchaften und die Stellung der Jurisprudenza

(1897) . Um die Wiſſenſchaft des deutſchen Privatrechts

machte ſich $ . D. Lehmann durch die Neubearbeitung der

dritten Auflage von Stobbes Þandbuch des deutſchen

Privatrechts, Bd . II-IV, verdient . Gemeinſam mit En

neccerus gab er das Lehrbuch des bürgerlichen Rechts,

bei dem ihm das Sachens, Familien- und Erbrecht gebührt,

1 ) Vgl. die Zuſammenſtellungen von Präjudizien in Bd.XXXIV

S. 558 ff., XXXV S. 226 fi. , XXXVII S. 520 ff., XXXVIII

S. 173 ff., XL S. 436 ff., XLI S. 209 fi , den Aufſaß über die

Vorausſeßungen für den Geſchäftsbetrieb andwärtiger Lebensver:

ſicherungsgeſellichaften in Preußen in Bd. XLVI S. 390 ff . , Bes

ſprechungen in Bd. XXXVIIS. 557 , 575 , XL S.597 , 603,

619, 620 ff . , XLI S. 594, XLII S. 335 , 354, XLVI S. 531 ,

L % . 639, 645 ft.

2) 1891 gab er ferner „ Quellen zur deutſchen Reichs- und Rechtss

geſchichte" heraus .

3) Beſprochen in dieſer Zeitſchrift Bd . XXXIII S. 444 ff. von

M. Pappenheim .

I
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heraus. Seine leßte Leiſtung bildet der Grundriß der deut

ſchen Rechtsgeſchichte, des deutſchen Privatrechts, Handels-,

Wechſel- und Seerechts , in der Birkmeyerſchen Enzyklo

pädie der Rechtswiſſenſchaft. - H. D. Lehmann war eine

ausgeprägt dogmatiſch veranlagte Natur, der Schwerpunkt

ſeiner wiſſenſchaftlichen Arbeiten lag auf konſtruktivem Ge

biete . Hier zeichneten ihn Schärfe der Analyſe und Klarheit

der Darſtellung aus. Zumal ſein Lehrbuch des Wechſelrechts

weiſt dieſe Vorzüge auf und hat ſich durch die eingehende

Berückſichtigung der Wechſelrechtstheorien auch gegenüber

dem Werke Grünbuts behauptet. Geringer war . D. Leh

manns Begabung für die rechtsgeſchichtliche Seite, doch hat

er ſich auch hier als gewiſſenhafter Forſcher ernſtlich mit

den Problemen abgemüht.

Als akademiſcher Lehrer erfreute ſich H. D. Lehmann

großer Beliebtheit. Sein früher Tod beraubt die Wiſſen

ſchaft ſchöner Früchte, die von ihm zu erwarten waren .

Die Zeitſchrift wird ſein Andenken in Ehren halten .

Roſtod . Karl Lehmann.



V.

Causa und abſtrakte Geſchäfte.

Eine Grundlegung für das Verſtändnis der

$$ 780—782 des B.GB.

Von

Herrn Profeſſor Dr. Ernſt Stampe in Greifswald.

I.

Ziele und Methode der Grundlegung.

§ 1 .

Die Schrift Klingmüllers über die abſtrakten Schuld:

verträge des B.GB.1) hat mir in meiner nachſtehend S.561 ff.

abgedruckten Beſprechung Anlaß zu der Behauptung gegeben,

daß der Verfaſſer zu befriedigenden Reſultaten hauptſächlich

deshalb nicht gelangt ſei , weil er es an einer genügenden

Fundierung ſeiner Unterſuchungen, durch Klarſtellung des

Weſens gewiſſer Rechtsgebilde, mit denen dieſe abſtrakten

Schuldverträge in unlösbarem Zuſammenhange ſtehen , habe

fehlen laſſen .

Den Klingmüller geſchuldeten Beweis , daß eine

richtigere Grundlegung möglich ſei , wollte ich urſprünglich

zu einem Beſtandteil meiner Beſprechung machen , und deg:

halb meine eigenen Anſichten über das Ziel, auf welches ſolche

I

1) Das Schuldverſprechen und Schulbanerkenntnis des Bürgerlichen

Gefeßbuchs für das Deutſche Reich. Von Dr. Friş Kling.

müller , Privatdozent an der Univerſität Breslau. Jena 1903,

Guſtav Fiſcher.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 25
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Fundierungsarbeiten ſich richten müßten - über die Methode,

nach welcher ſie auszuführen wären - , und über die Re

ſultate , welche durch ſie gewonnen werden dürften , in ihr

ſelber niederlegen . Maßgebende Wünſche der Redaktion

nötigten mich indeſſen , dieſe Erörterungen formell zu einem

beſonderen Aufſaße auszugeſtalten . Materiell bleiben ſie

troßdem ein Teil der Kritik des Klingmüllerſchen Buches

Zur Sache habe ich folgendes darzulegen .

I. Als Ziel der grundlegenden Arbeit muß meines

Erachtens jedenfalls die Gewinnung eines Überblickes über

das Geſamtgebiet der abſtrakten Geſchäfte und ſeine Gliede:

rungen ins Auge gefaßt werden . Denn wenn man zweck::

dienliche Ausführungen über das Schuldverſprechen und

Schuldanerkenntnis geben will, kann man die Einſicht in die

Merkmale der Gattung , welcher jene als Spezies zu unter

ſtellen ſind, nicht entbehren , ebenſowenig die Renntnis der

übrigen Erſcheinungsformen , in denen dieſe Gattung zu Tage

tritt, noch eine klare Vorſtellung von dem Verhältnis der

Einzelarten zueinander.

Nun iſt aber bei dem unlösbaren Zuſammenhange, der

zwiſchen den Rechtsinſtituten des abſtrakten Geſchäftes und

der causa beſteht, die Gewinnung jener Einblicke ohne die

Erkenntnis des Weſens der causa unmöglich. Deshalb muß

als nächſtes Ziel der Grundlegung die Ergründung des

causa - Begriffes angeſtrebt werden .

II. Da die abſtrakten Geſchäfte und ebenſo die causa

Rechts inſtitute, Erzeugniſſe der poſitiven Rechtsordnung, ſind,

ſo kann die Methode ihrer Erforſchung keine andere ſein

als die ſonſt für die Erforſchung von Rechtsinſtituten ver

wendbare; und leßtere kann nach meiner Anſicht ?) nur darin

beſtehen , daß man in erſter Linie den Bedürfniſſen des

Lebens nachgeht, welche das Inſtitut fordern ; im Hinblic

auf ſie dann die rechtspolitiſche Aufgabe zu ergründen

2) Cf. Stampe , Das Causa-Problem des Zivilrechts. Greifswald

1904. Vorwort.
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ſucht, welche die Rechtsordnung dem Inſtitute bei ſeiner ges

ſeblichen Regelung zuwies, und die ſonſtigen Rückſichten, welche

ſie zu der befolgten Art und Weiſe der Regelung beſtimmten ");

auf dieſer Grundlage weiter den fnhalt der einzelnen

Rechtsfäße aufdeckt (die „ rechtsſaßmäßige Ausgeſtaltung "

verfolgt) ; und dann erſt, unter ſtrikter Innehaltung des

Gefeßes der Kongruenz 4) , die Aufſtellung der juriſtiſchen

Konſtruktion unternimmt. Die Erforſchung eines Rechts

inſtitutes muß alſo ſtrikt die Spuren der Rechtsbildung

verfolgen ; muß alles Gewicht darauf legen, deren Anläſſe,

Motive und Produkte feſtzuſtellen ; und darf nur auf dieſer

Grundlage die dogmatiſchen Formulierungen verſuchen. Wie

will man z. B. Einblick in das Weſen des Befißes ( richtiger

des jus possessionis , des Befikrechtes) gewinnen , wenn

man nicht zuerſt fragt : wozu braucht der Verkehr (des römi

îchen , des mittelalterlichen , des modernen Rechtes ) dieſes

Beſißrecht ? Nur zum Schuß der öffentlichen Ordnung gegen

Eigenmacht ? Oder auch zur Erleichterung des Eigentums

ſchußes ? Oder zu noch anderen Zwecken ? Dann weiter :

welche Motive beeinflußten die jeweilig in Frage kommende

Rechtsordnung bei der Aufſtellung ihrer poſitiven Rechtsfäße?

Wie iſt deshalb der Inhalt dieſer Säße zu deuten ? Und

welche konſtruktive Formulierung des Rechtsinſtitutes ergibt

ſich demnach als die jeweilig zutreffende ? Wie manche Dar

ſtellung des Beſißes iſt deshalb mißglückt, weil man dieſen

Weg nicht einſchlug , ſondern gerade umgekehrt mit einer

jenen realen Grundlagen nicht entſprechenden , nicht ſelten

frei erfundenen „ juriſtiſchen Konſtruktion “ begann und dann

3) In der modernen Rechtsbildung legt man bekanntlich großes Ge

wicht darauf, daß die Rechtsfäße eines Rechtsinſtituts eine beſtimmte

juriſtiſche Konſtruktion desſelben zulaſſen ; cf. etwa die Auß:

führungen in den Motiven II S. 142–146 und den Protokollen

( Achilles) I S. 405-412 zu der Konſtruktion der Schulds

übernahme.

4) sc. des Begriffes mit dem Rechtsſtoffe, den er „ begreifen “ foll;

cf. Stampe , Causa-Problem S. 9-10.
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.

in üblicher Weiſe allen Scharfſinn darauf verwandte , dieſe

Konſtruktion logiſch - deduktiv nach den Geboten der ſogenannten

„ juriſtiſchen Konſequenz" auszubeuten.

Der unbefriedigende Zuſtand der Rechtsgeſchäftslehre

iſt auf die gleichen Urſachen zurückzuführen. Man hat von

der einſchlägigen Literatur häufig den Eindruck , daß fie

glaubt , der Schwerpunkt ihrer Aufgabe liege auf philo

ſophiſchem Gebiet. Das gilt beſonders auch von der

causa - Forſchung 5). Daß dieſes Rechtsinſtitut im römiſchen

und gemeinen Recht eine markante hiſtoriſche Entwickelung

durchgemacht hat , welche allmählich auf eine völlige Um

wandelung ſeiner juriſtiſchen Bedeutung hinauskam , hat

meines Wiſſens bisher noch niemand beachtet; und daran iſt

nur der Umſtand ſchuld , daß bisher die causa vorwiegend

durch die philoſophiſche Brille geſehen wurde.

II.

Reſultate der Grundlegung.

§ 2 .

1. Reſultate für die causa.

Die Anwendung der von mir verteidigten Forſchungs

methode führt in Bezug auf die causa zu folgenden Ergeb

niſſen :

Das Rechtsinſtitut der rechtsgeſchäftlichen causa “) ſteht in

engem Zuſammenhang mit dem Güterumlauf und der Aus

bildung der verſchiedenen Güterumlaufsarten (Güterſchie

bungsarten, Kauf, Darlehen , Schenkung , Ausſtattung 2c .),

welche ſich ja durch den Verkehr in ſtetig wachſender Menge

$

5) Cl. Stampe , Causa - Problem SS 4, 5 .

6) Wir handeln hier nur von der ſogenannten rechtgeidhäfts

lichen causa , denn allein um deren Natur dreht fich der

wiſſenſchaftliche Streit. Daß es auch nicht rechtsgeſchäft:

liche causae gibt, wird unten (S. 399) kurz berührt werden.
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entwickeln . Die rechtsgeſchäftliche causa iſt, kurz geſagt, ein

Parteiwillensaft , und zwar ein ſolcher, der ſich nicht auf

ſpezifiſch juriſtiſche Einzelwirkungen, ſondern auf einen

wirtſchaftlichen Geſamterfolg richtet, ſie iſt die regel

ßig nur durch Willens einigung ) beider Parteien mög

liche Parteifeſtſtellung über Art und Objekt der gewollten

Güterſchiebung 8) ( künftighin kurz „ Parteifeſtſtellung über die

Güterſchiebung “ genannt) .

Dies iſt meines Erachtens zu allen Zeiten der Tat

beſtand der ( rechtsgeſchäftlichen ) causa °) geweſen. Ich halte

es für unrichtig und unbeweisbar, daß — wie neueſtens noch

wieder Klingmüller (Rechtsgrund S. 116 § 20 , II a) be

hauptet — die causa ihrem Tatbeſtande nach ein rein innerer

pſychologiſcher Vorgang, lediglich das in der Seele eines

Menſchen erſtehende rechtlich erhebliche Motiv zu

einem Veräußerungs- oder Verpflichtungsgeſchäft ſei ; alſo

lediglich ein innerlich gefaßter Wille zu einer beſtimmten

Güterſchiebung (nach Klingmüller 1. c. der Wille, zu

fchenken oder einen Gegenvorteil zu erlangen) . Eine Rechts

ordnung, welche dieſem rein innerlichen Willen Einfluß auf

den Beſtand der Eigentumsübertragungen, Forderungsbeſtel

lungen 2c . , welche er veranlaßte , einräumen wollte, würde

zweifellos die Sicherheit des Geſchäftsverkehrs untergraben,

alſo die causa zu einem rechtspolitiſch verwerflichen Rechts

inſtitut ausgeſtalten und ſich mit der rechtspolitiſchen Grund

regel , daß eine Berückſichtigung innerer Motive einer Ge

ſchäftspartei prinzipiell nicht Plaß greifen dürfe, in unerklär

lichen Widerſpruch feßen . Es findet ſich denn auch meines

Wiſſens keine Rechtsordnung, welche den Tatbeſtand der causa

rechtsſaßmäßig auf jenen rein innerlichen Güterſchiebungs

willen abſtellte; ficher iſt er auch ſpeziell dem römiſchen

Recht, das ihn ausgebildet haben ſoll, fremd ; in Rom hatte

.

7) Ausnahmen z. B. teſtamentariſche Erbeinfeßung, Auslobung.

8) Cf. Stampe , Causas Problem & 5.

9 ) Wir nennen in dieſem Paragraphen die rechtsgeſchäftliche causa

künftighin ſchlechtweg causa.
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in älterer Zeit nicht einmal der dem Geſchäftsgegner e r

klärte und von ihm konſentierte Güterſchiebungswille

rechtliche Bedeutung (cf. unten S. 393) , und dieſer rigor

juris iſt erſt verhältnismäßig ſpät beſeitigt worden ; bei dieſem

Ausgangspunkt der römiſchen Rechtsentwickelung und an

geſichts des beſonderen rechtspolitiſchen Taktes , welcher der

klaffiſchen Jurisprudenz eigen war , iſt es von vornherein

nicht glaublich, daß jene zu einem rechtspolitiſch unbrauch

baren Abſchluſſe geführt ſein ſollte , welcher das gerade

Gegenteil ihres Beginns geweſen wäre; und es liegt denn

auch kein einwandfreies Beweismaterial für eine ſolche An

nahme vor .

Rechtliche Bedeutung hat in den Rechtsordnungen nur

der dem Gegner geäußerte und von ihm (wenn auch nur

ſtillſchweigend) konſentierte oder aus ſonſtigen Gründen

zu reſpektierende (cf. S. 391 Anm . 7) Güterſchiebungswille,

alſo nur die Parteifeſtſtellung über die Güterſchiebung,

erhalten . Deren Berückſichtigung iſt rechtspolitiſch verſtänd

lich und in Zeiten ſtärker entwidelten Geſchäftsverkehrs auch

unbedingt erforderlich; und ſie läßt ſich denn auch in der

rechtsſakmäßigen Ausgeſtaltung aller Rechtsordnungen ver:

folgen. Für das römiſche Recht ergibt ſie ſich beſonders

einleuchtend aus den Rechtsfäßen über die Vorausſegungen

der Kondiktionen ; immer wird dort erfordert , daß dieſe

Parteifeſtſtellung fehlt (cond . sine causa) oder gegen das

Geſek verſtößt (cond . ob turpem reſp . injustam causam)

oder ihr Ziel wegen beſonderer Geſtaltung der Sachlage

nicht erreichen kann (cond . ob causam datorum , cond . in

debiti 10) .

Dieſem unveränderten Tatbeſtand der causa ſteht ein

។

10) Beiſpiele : Leiſtung auf ein wegen dissensus in negotio nicht

zu ſtande gekommenes Raufgeſchäft; auf eine wegen Geſchäfts

unfähigkeit ungültige Auslobung ; auf eine verbotene Schenkung ;

auf einen Dotierungsvertrag , der wegen Nichteingehung der bes

treffenden Ehe ungültig wird ; auf eine bereits anderweit getilgte

Sduld.
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1

.

ſtarker Wechſel ihrer rechtspolitiſchen Aufgaben und

dementſprechend ihrer Rechtswirkungen gegenüber.

Die Benennung causa verdankt der in ihr „ begriffene"

Parteiwillensakt derjenigen rechtspolitiſchen Funktion und den

jenigen Rechtsfäßen über ihre Wirkung, welche das ältere

römiſche Recht ihm vindizierte. Die rechtliche Bedeutung,

welche er damals gewann, erhellt aus folgendem :

In altrömiſcher Zeit ftanden zur Verwirklichung ge

wolter Güterſchiebungen nur die bekannten , auf ſpezifiſch

juriſtiſche Einzelwirkungen abzielenden Formalgeſchäfte manci

patio, stipulatio etc. zur Verfügung. Wolten Sejus und

Titius ein Tauſchgeſchäft bezüglich zweier Sklaven eingehen,

ſo waren dazu zwei Manzipationen und, falls die Lieferung

nicht ſogleich erfolgen ſollte, außerdem noch zwei Stipula

tionen nötig .

Jedes dieſer Formalgeſchäfte erzeugte ſeine Rechtswirkung

ſelbſtändig und definitiv, ſie wurde alſo nicht dadurch be

einträchtigt, daß die übrigen Formalgeſchäfte nicht ſo, wie die

Parteifeſtſtellung über die Güterſchiebung es forderte, zum

Vollzuge kamen. Fatte alſo Sejus ſeinen servus manzipiert

oder promittiert , ſo war es für die Wirkung dieſer Afte

gleichgültig, ob Titius die ihm obliegenden vollzog oder der

weigerte .

Ebenſowenig tat es dem definitiven Beſtande ſolcher

Formalgeſchäfte Eintrag, wenn die Parteifeſtſtellung über die

Güterſchiebung fehlte oder in concreto unzuläſſig erſchien

oder ihren Zweck bereits durch anderweite Formalgeſchäfte

erreicht hatte . Denn die Parteifeſtſtellung über die Güter

ſchiebung entbehrte in jener Zeit noch jeder rechtlichen Be

deutung .

Dieſer Rechtszuſtand mußte häufig zu ſchweren Unzuträg

lichkeiten führen , welche eine zunehmende Verfeinerung des

Rechtsgefühls nicht mehr gutheißen konnte. Deshalb ſtellt die

unter dieſem Druck einſeßende Rechtsentwickelung der Partei

feſtſtellung über die Güterſchiebung die rechtspolitiſche Auf

gabe, die bisherige Selbſtändigkeit der Formalgeſchäfte wenig.
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ſtens in der Richtung zu beſeitigen, daß fie — nur bei wirk

lichem Zuſtandegekommenſein einer ſolchen Parteifeſtſtellung ;

nur dann ferner, wenn die gewollte Güterſchiebung rechtlich

erlaubt erſcheint; auch nur dann, wenn die Sachlage ſich der

Parteifeſtſtellung entſprechend geſtaltet, insbeſondere die Gegen

partei ihren Leiſtungen nachkommt; nur dann endlich, wenn

nicht die Gegenpartei etwa fchon anderweit wegen ihrer An

ſprüche befriedigt iſt eine definitive Rechtswirkung ent

falten können . Um zur Löſung dieſer rechtspolitiſchen Auf

gabe befähigt zu ſein , erhält die Parteifeſtſtellung bezüglich

ihrer Wirkung die rechtsſaßmäßige Ausprägung als causa,

als Vorausſeßung der Formalgeſchäfte, deren Fehlen die

condictio sine causa erzeugt , während ihre rechtliche An

ſtößigkeit zur condictio ob turpem vel injustam causam

führt , und ihre Nichtverwirklichung der condictio ob

causam datorum , ihre bereits anderweit geſchehene Ver

wirklichung der condictio indebiti Raum gibt .

In dieſem Stadium wirkt alſo die Parteifeſtſtellung über

die Güterſchiebung noch nicht irgendwie als ſelbſtändiges

Rechtsgeſchäft, ſondern nur als Vorausſeßung der Formal

geſchäfte; und legteren gegenüber auch nur ſo , daß ſie ledig

lich über den definitiven Beſtand oder Nichtbeſtand ihrer

Rechtswirkungen entſcheid et , niemals dagegen ſchon ſo , daß

ſie den Inhalt dieſer Rechtswirkungen beeinflußte, alſo etwa

die Stipulationsſchuld aus der Güterſchiebung Kauf bezüg

lich der Haftung für culpa und mora anders ausgeſtaltete

als die Stipulationsſchuld aus der Güterſchiebung Schenkung.

Der Name causa gebührt ihr alſo in dieſem Stadium

zu vollem Recht; er war damals ein treffender Ausdruck für

ihre rechtliche Funktion. Die lektere wird angemeſſen als

negative Funktion bezeichnet.

Eine gänzlich andersartige Rolle ſpielt die Parteifeſt

ſtellung über die Güterſchiebung im jus gentium. Hier, wo

die Formalgeſchäfte des Zivilrechts vielfach unverwendbar ſind,

fällt ihr die rechtspolitiſche Aufgabe zu, ſelbſt die gewollte

Güterſchiebung in die Wege zu leiten und auch auf die

$
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Art und Weiſe ihrer Abwickelung ſelbſt beſtimmend ein

zuwirken . Zu dieſem Behuf erhält die Parteifeſtſtellung hier

rechtsſaßmäßig die Wirkung eines felbſtändigen Rechts

geſchäftes , ſie wird zum ſogenannten konſenſualkon

trakt, dem die zur Abwickelung der Güterſchiebung nötigen

poſitiven Rechtswirkungen , welche im Gebiete des jus

civile durch die Formalgeſchäfte beſonders hergeſtellt werden

mußten (wie z . B. die Pflichten des Verkäufers zur Übergabe

der Ware , zur Haftung für Mängel , zum Einſtehen für

Verſchulden durch beſondere stipulationes ), zumeiſt von

ſelbſt entfließen , ohne daß es alſo beſonderer ſpeziell auf

ihre Herſtellung gerichteter Parteiakte bedürfte.

Die Bedeutung der Formalgeſchäfte auf dem Gebiete

des jus gentium wird auf dieſe Weiſe ſehr zurüdgedrängt ;

fie ſind gegenüber dem Konſenſualkontrakt zu Hilfsgeſchäften

geworden ; es bleibt ihnen nur ein beſchränkter Wirkungs

kreis, der ſich hauptſächlich auf die Modifizierung der

normalen Wirkungen des Konſenſualkontraktes im einzelnen

Fall (z . B. ftipulationsweiſe Abänderung der normalen

Mängelhaftung des Verkäufers), — auf die Sicherung der

dem Konſenſualkontrakt entſpringenden Obligationen, end

lich auf die Durchführung der Güterſchiebung in dem

Stadium, wo die Wirkungen des Konſenſualkontraktes ver

ſagen (wie z . B. zumeiſt da , wo die Herſtellung dinglicher

Rechte in Frage kommt), erſtreckt 11) .

Die Abhängigkeit der Formalgeſchäfte von der Partei

feſtſtellung über die Güterſchiebung geſtaltet ſich in dieſem

Stadium der Rechtsentwickelung zu noch größerer Intenſität.

Die negative Funktion der causa bildet ſich allerdings in

einer Beziehung zurück; die condictio ob causam datorum

hat bei Ausbleiben der Gegenleiſtung im Rahmen des Kon

ſenſualkontraktes, der aus ſich ſelbſt die ungleich wirkſamere

Klage auf Erfüllung erzeugt, keinen Plaß. Aber im übrigen

bleibt der definitive Beſtand der Formalgeſchäfts

-

11 ) Cf. Stampe , Causa - Problem SS 5 , 7.
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wirkungen ebenſo wie bisher von der causa abhängig. Und

neben dieſe Abhängigkeit des Beſtandes tritt neu hinzu

eine gewiſſe Abhängigkeit des Inhaltes jener Formal

geſchäftswirkungen, die ſich namentlich darin äußert, daß den

akzefforiſch en reſp . novatoriſchen Stipulationen unter

Bezugnahme auf den Inhalt des Kauſalgeſchäftes Wirkungen

beigelegt werden , die ihrem eigenen Wortlaute nicht ent

ſprechen (z. B. Bedingungen , Befriſtungen , quantitative Ein

ſchränkung der ſtipulierten Leiſtung; cf. l . 4 pag . 22 , 1

[Papinian. 1.7 quaestionum] : non est verisimile plus ven

ditorem promisisse quam judicio empti praestare compelle

retur; D. Bähr , Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund,

$ 17). Neben die negative Funktion der causa gegenüber

den Formalgeſchäften tritt ſo auch eine beſchränkt poſis

tive Funktion derſelben .

Angeſichts der völligen Verſchiebung des rechtlichen Ver

hältniſſes wäre eine Änderung der juriſtiſchen Terminologie

angezeigt geweſen . Aber die römiſchen Juriſten ſind in der

Feſthaltung überkommener juriſtiſcher Denkformen ſehr kon

ſervativ, legen auch, bei der vorwiegend praktiſchen Richtung

ihrer Literatur, weniger Gewicht auf ſcharf zutreffende ſyſte

matiſche Scheidung. So erklärt es fich , daß ſie auch den

Ronſenſualkontrakt in ſeinem Verhältnis zu den ihn beglei

tenden Formalgeſchäften lediglich als causa der lekteren

bezeichnen. Sie konnten ſich dieſe formelle Ungenauigkeit

geſtatten ; die tiefgehenden ſachlichen Unterſchiede beider

causa - Fälle blieben ihnen darum doch geläufig. Vom Stand

punkt der heutigen Wiſſenſchaft aus, die ſcharfe Syſtematik

Beherrſchung des Rechtsſtoffes nicht mehr entbehren kann,

iſt es aber notwendig , die fachlichen Unterſchiede erakt zu

formulieren, – etwa folgendermaßen :

Gemeinhin iſt im älteren römiſchen Recht die Partei

feſtſtellung über die Güterſchiebung kein ſelbſtän

diges Rechtsgeſchäft mit eigenen poſitiven Wir :

kungen , und deshalb nicht fähig , für ſich allein die

gewollte Güterſchiebung auch nur einen Schritt vor
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wärts zu bringen ; die Realiſierung der lekteren bleibt

vielmehr von Anfang bis zu Ende den Formalgeſchäften

überlaſſen . Aber jene Parteifeſtſtellung kommt in ver

ſchiedenen Richtungen (cf. oben S. 394) als Voraus:

feßung des definitiven Beſtandes , d . h . der

definitiven Rechtswirkung der Formalgeſchäfte in Be

tracht, welche zu ihrer Realiſierung vorgenommen

wurden. Juriſtiſch iſt ſie hier wirklich bloß causa,

Geſchäftsgrund , anderer Rechtsgeſchäfte.

Im Gebiet der Hauptverkehrsgeſchäfte des jus gen

tium iſt die beſagte Parteifeſtſtellung dagegen zum

ſelbſtändigen Rechtsgeſchäft erhoben , als ſogenannter

Konſenſualkontrakt, und wird von der römiſchen Rechts

ordnung – im Lauf der Zeit immer zunehmend

mit der Fähigkeit ausgeſtaltet, die geplante Güter

ſchiebung von ſich aus ſelbſtändig einzuleiten und der

völligen Abwickelung mehr oder minder nahe zu bringen,

ſo daß ſie die Rolle, die bisher ausſchließlich den

Formalgeſchäften zufiel, größtenteils ſelbſt übernimmt.

Gleichwohl bleiben Formalgeſchäfte noch in mancher

Beziehung nötig reſp. üblich ; und für dieſe bleibt der

Konſenſualkontrakt ähnlich wie bisher Vorausſeßung

ihres definitiven Beſtandes ; er gewinnt aber außerdem

Einfluß auf ihren Inhalt. Die Bezeichnung causa

erſchöpft demnach das juriſtiſche Weſen der Parteifeſt

ſtellung über die Güterſchiebung auf dieſem Rechts

gebiete nicht; richtiger iſt es, ſie als ſelbſtändig wirken

des Grundgeſchäft zu bezeichnen , das der Formal

geſchäfte nur noch zur Aushilfe , als Hilf& geſchäfte

bedarf , und ſie nicht nur bezüglich ihres Beſtandes,

ſondern auch bezüglich ihres Inhaltes erheblich be :

einflußt.

Die Entwickelung nimmt alſo, kurz geſagt, den Weg

vom unfelbſtändigen Geſchäftsgrund zum

ſelbſtändigen Grundgeſdäft.
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Die gleiche Wandlung der rechtspolitiſchen Aufgabe und

der juriſtiſchen Wirkſamkeit der Parteifeſtſtellung über die

Güterſchiebung hat ſich meines Erachtens allmählich auch auf

den übrigen Gebieten des römiſchen Kontraktrechtes vollzogen ;

am ſpäteſten wohl bezüglich der Schenkung. Namentlich hat

fie ſich auch auf dem weiten Gebiet der Realkontrakte voll

endet, bei den Innominatrealkontrakten 12) mit der Zu

laſſung der actio praescriptis verbis . Der Umſtand , daß

bei allen Realkontrakten das Grundgeſchäft, um wirkſam zu

werden , des konſtitutiven Hilfsgeſchäfts der Vorleiſtung be

darf 13) , kann daran nicht irre machen. Aber bei den In

nominatkontrakten hat die Entwickelung in einer Richtung

einen eigenartigen Gang genommen, indem nämlich im Fall

des Ausbleibens der Nach leiſtung dem Vorleiſter die Wahl

zuſtand, ob er die Parteifeſtſtellung über die Güterſchiebung

als Geſchäftsgrund anſehen und deshalb die eigene Leiſtung

ob causam non secutam kondizieren, oder jene als Grund

geſchäft betrachten und auf Erfüllung der Gegenleiſtung

klagen wollte. Inwieweit die Kondiktionspoſition durch

die Ausbildung der condictio ob poenitentiam noch eine

weitere Verſtärkung erfuhr , mag hier dahingeſtellt bleiben .

1

1

1

Die einſchlägige Entwickelung des gemeinen und des

deutſchen bürgerlichen Rechtes bedeutet die völlige Veralge

meinerung und noch ſchärfere Ausprägung der Grundſäße,

die in Rom für das Gebiet der Konſenſualkontrakte aus:

gebildet waren . Die Parteifeſtſtellung über Art und Objekt

der Güterſchiebung wird allgemein zum ſelbſtändigen

Grundgeſchäft erhoben ; deſſen Wirkſamkeit überall von dem

konſtitutiven Hilfsgeſchäft der Vorleiſtung unabhängig ge

macht; ihre Fähigkeit , die Güterſchiebung aus ſich ſelbſt

heraus vorwärts zu bringen, bedeutend geſteigert (mehr aller

dings noch im franzöſiſchen und im engliſchen Recht; cf.

Stampe , Causa- Problem S. 24-25 ; Neubeder , Der

६

1

.12) Cf. Czy hlarz , Inſtitutionen , 5. und 6. Aufl ., § 84 II.

13 ) Stampe , Causa -Problem $ 6 .

.
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abſtrakte Vertrag (1903] S. 18-19) ; und der Einfluß auf

Beſtand und Inhalt der zur Verwendung kommenden Hilfs

geſchäfte noch vielſeitiger und intenſiver ausgeſtaltet.

Demnach müſſen wir für das moderne Recht die rechts

geſchäftliche causa auffaſſen als Parteifeſtſtellung über Art

und Objekt der Güterſchiebung , rechtspolitiſch beſtimmt, die

Verwirklichung dieſer Güterſchiebung mehr oder minder zum

Abſchluß zu bringen , und dazu ausgeſtaltet als ſelbſtändiges

Grundgeſchäft mit weitgehender Wirkung und intenſivem

Einfluß auf die in ſeinem Dienſt ſtehenden Hilfsgeſchäfte.

In dieſer Geſtalt bildet die rechtsgeſchäftliche causa eine

beſonders wichtige Gruppe in der Geſamtheit der Tatbeſtände,

an welche die Rechtsordnungen die Einleitung von Güter

ſchiebungen knüpfen. Bezüglich der übrigen Gruppen dieſer

Geſamtheit die man wohl zweckmäßig unter dem Namen

„ nicht rechtsgeſchäftliche causae“ zuſammenfaßt - ſei hier

nur bemerkt , daß ihre Tatbeſtände ſehr verſchiedenartiger

Natur ſind (man vergleiche z . B. die Tatbeſtände der In

teftaterbfolge, des Eintrittes geſeßlicher Güterrechtsbeziehungen,

der Erpropriation, der agrarrechtlichen Auseinanderſeßungen) ;

daß fie aber in der Entfaltung eigener typiſcher Rechts

wirkungen und in der Beeinfluſſung der auch in ihrem

Dienſt mannigfach zur Verwendung kommenden Hilfs

geſchäfte große Ähnlichkeiten mit der rechtsgeſchäftlichen

causa aufweiſen . Ein Entwickelungsſtadium bloß negativer

Wirkſamkeit, wie wir es bei den rechtsgeſchäftlichen causae

finden (cf. oben S. 394), haben dieſe ſonſtigen causae nicht

durchgemacht; ſobald ſie überhaupt rechtlich bedeutſam werden,

entfalten ſie ſogleich auch die Fähigkeit , von ſich aus die

Güterſchiebung in Gang zu bringen und der Abwickelung

entgegenzuführen .

$ 3 .

2. Reſultate für die abſtrakten Geſchäfte.

Die vorſtehenden Erörterungen dürften den Weg zu

einer nupbringenden Überſchau über die abſtrakten Rechts

geſchäfte geebnet haben .
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I. Zunächſt einige Worte über den Begriff des ab

ſtrakten Geſchäftes und ſeinen Entwidelungsgang in

römiſcher und gemeinrechtlicher Zeit.

Ein Rechtsgeſchäft ift abſtrakt, wenn es von ſeiner

causa abſtrahiert, d . h . von den normalen rechtlichen Bes

ziehungen zu dieſer causa in einem gewiſſen Grade gelöſt,

der causa gegenüber in gewiſſer Weiſe ſelbſtändig gemacht

wird .

Abſtrakte Rechtsgeſchäfte ſind daher (ebenſo wie die

kaufalen , deren Weſen eben darin beſteht, daß bei ihnen

die normalen rechtlichen Beziehungen zu der causa vor

handen ſind) erſt möglich , ſeitdem die causa rechtliche Bed

deutung erlangt hat . Mit dieſem Zeitpunkt ſeßt ihre Aus

bildung aber auch ſofort ein ; wir begegnen abſtrakten

Geſchäften (und ebenſo wenigſtens gewiſſen Anfäßen zu

ihrem Gegenſaß, den kauſalen), alſo nicht erſt, ſeit die rechts

geſchäftliche causa zum Grundgeſchäft geworden iſt, ſondern

auch bereits da , wo ſie noch lediglich als Geſchäftsgrund

fungiert. Aber die volle Mannigfaltigkeit ihrer Verwendung

entwidelt ſich freilich erſt in der Zeit, wo die rechtsgeſchäft

liche causa fich zum Grundgeſchäfte umgebildet hat und

wo die abſtrakten Geſchäfte nun ebenſo wie die kauſalen

(natürlich niemals als Grundgeſchäfte auftreten können,

ſondern ) als Hilfsgeſchäfte in den Dienſt der Grund:

geſchäfte (reſp . ſonſtiger causae , cf. oben S. 399) geſtellt

find 14) . Und ferner iſt es ſpeziell der romaniſtiſchen und

germaniſtiſchen Entwickelung der gemeinrechtlichen Zeit

1

1

1

14) Man bezeichnet vielfadh, im Gegenſaß zu den abſtrakten Geſchäften,

die ſogenannten obligatoriſchen Vertrage" (Rauf, Miete , Dar

lehen u . ſ. w.) als kauſale Geſchäfte. Das iſt unrichtig ; die

lekteren find jämtlich Grundgeſchäfte. Abſtrakt und kauſal fann

nicht die auf den wirtſchaftlichen Geſamterfolg , alſo

auf Objekt und Art der Güterſchiebung, gerichtete Parteifeſtſtellung

fein die ja ſelbſt die rechtsgeſchäftliche causa darſtellt - ,

ſondern nur das in ihrem Verfolg vorgenommene, auf einzelne

Rechtswirkungen abzielende Hilfsgeſchäft (Tradition, Zeffion,

Stipulation , Wechſelausſtellung u. f. w. ) .



Stampe : Causa und abſtrakte Geſchäfte. 401

vorbehalten geblieben , die abſtrakten Geſchäfte in rechts

politiſch zielbewußter Weiſe zur vollen Entfaltung zu bringen.

Im römiſchen Recht iſt die Schöpfung der abſtrakten

Geſchäfte — ich möchte ſagen mehr dem Feſthalten an

den Traditionen der Vergangenheit, als der rechtspolitiſchen

Fürſorge für Gegenwart und Zukunft entſproſſen. Die

römiſchen Verkehrsanſchauungen haben immer den Schuß der

Veräußererſeite ſtrikt betont ; für den Schuß der Er

werb erſeite fich nie ſehr erwärmt ; und auch ſpeziell ein

Bedürfnis nach der Erzeugung kurſierfähiger Forde

rungsrechte nie empfunden. Sie bilden demnach für die

Ausbildung abſtrakter Rechtsgeſchäfte keinen günſtigen Nähr

boden (cf. unten S. 403) . Daß die abſtrakten Geſchäfte

troßdem in Rom, auch noch in klaſſiſcher Zeit, eine ſo aus

gedehnte Verwendung fanden , erklärt ſich meines Erachtens

daraus , daß , nach römiſcher Art, der Einfluß der causa

gegenüber den Formalgeſchäften die ja vordem völlig

ſelbſtändig und Alleinherrſcher auf rechtsgeſchäftlichem Gebiet

geweſen waren nur ganz allmählich, Schritt für Schritt,

nicht weiter als das Intereſſe des neuen Rechtsinſtitutes das

jeweilig abſolut erforderte, anerkannt und geſteigert wurde.

Die innere Tendenz der römiſchen Rechtsentwickelung iſt aber

zunehmend auf Kauſierung gerichtet geweſen, keineswegs

auf Abſtrahierung; und dieſe Tendenz iſt dann meines Er

achtens in der chriſtlichen Kaiſerzeit voll zum Durchbruch

gekommen .

Die Rechtsbildung der gemeinrechtlichen Zeit dagegen

iſt gerade den entgegengeſeßten Weg gegangen unter dem

Einfluß der Verkehrsanſchauungen , die ſich während ihrer

Entwickelung Bahn brachen. Man hat in der Rezeptionszeit

das Juſtinianiſche Syſtem der kaufalen Geſchäfte über

nommen ; aber die rechtspolitiſchen Bedürfniſſe der neuen

Zeit haben eine Neuentwickelung der abſtrakten Geſchäfte in

fortwährend zunehmendem Maße aufgedrängt . Die römiſchen

Typen des abſtrakten Geſchäftes leben dabei zum größten

Teile nicht wieder auf ; aber dafür treten eine Menge neu
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artiger Erſcheinungen auf fachen-, wie auf forderungs

rechtlichem Gebiet zu Tage (z. B. die Auflaſſung, die Im

mobiliarhypothek, der Wechſel, die Inhaberpapiere).

II. Das vorſtehend Geſagte fordert eine kurze allgemein

gehaltene Erörterung über die Entwicelungsbedingungen

kauſaler und abſtrakter Geſchäfte.

Welche Phaſe der Wirtſchaftsentwickelung bedarf ihrer,

bildet alſo einen ihnen günſtigen Nährboden ? Welche rechts

politiſchen Aufgaben werden ihnen geſtellt ? Wie werden ſie

zur Erfüllung derſelben rechtsſaßmäßig ausgeſtaltet?

1. Die Ausbildung der kauſalen Geſchäfte fällt in

Perioden vorwiegender Naturalwirtſchaft und demgemäß

geringer Entwicelung des Tauſch- und Kreditverkehrs. In

ſolchen Zeiten neigen die Verkehrsanſchauungen und mit

ihnen die Rechtsordnungen einem intenſiven Schuße der

Veräußerer- ( reſp. Schuldner-)Seite zu, und ſuchen denſelben

gewöhnlich auf zwei verſchiedenartigen Wegen zu erreichen :

einmal durch ſtrenge Einſchränkung der Veräuße

rungsmacht vermittelft des Saßes nemo plus juris ad

alium transferre potest quam ipse habet , und fodann

durch enge Zuſammenſchließung ſämtlicher durch eine Güter

ſchiebung veranlaßter Parteiwillensakte zu einem einheitlichen

Ganzen oder, anders ausgedrückt, durch Ausſtattung der

Hilfsgeſchäfte mit kauſalem Charakter. Demnach

fält den kauſalen Geſchäften die rechtspolitiſche Aufgabe zu,

zur Erhöhung des Schußes der Veräußerer- reſp . Schuldner

feite mitzuwirken ; und ihre rechtsſaßmäßige Ausprägung

geſchieht zu dieſem Zwecke ſo , daß ſie nach Beſtand und

Inhalt ihrer Wirkungen von ihrer causa völlig abhängig

ſind ; ſo daß z. B. bei Nichtigkeit der causa (Kauf, Schenkung,

Darlehen u . f. w . ) die kauſale ſolutoriſche Tradition ſelbſt

nichtig iſt , und der Inhalt einer kauſalen Bürgſchafts

obligation ſich gegenüber jedermann ſtreng nach dem Inhalt

der unmittelbar aus der causa fließenden Hauptobligation

richtet.
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2. Demgegenüber iſt das øervortreten abſtrakter Ge

ſchäfte ein Zeichen entwickelter Geldwirtſchaft und dement

ſprechend ſteigenden Tauſch- und Kreditbedürfniſſes. In

folchen Zeiten erwächſt der Rechtspolitik die Aufgabe , den

Tauſch- und Kreditwert der für den einſchlägigen Vermögens

verkehr vorwiegend in Betracht kommenden Güterarten nach

Möglichkeit zu heben . Zu dieſem Zweck müſſen dann die

Hechtsordnungen das Prinzip des vorwiegenden Schußes der

Veräußererſeite das mit jenen Strebungen unvereinbar

iſt – verlaſſen und zu einer zweckentſprechenden Bevor

zugung der Erwerberſeite übergehen . Die Löſung

dieſer Aufgabe iſt ſehr ſchwierig , da es zwiſchen den Inter

eſſen des Veräußerers und ſeiner Gläubiger einerſeits und

denen des Erwerbers und ſeiner Gläubiger und Rechtsnach

folger andererſeits ſo zu vermitteln gilt , daß die erſteren

nicht weiter zurückgeſegt werden , als dies notwendig iſt,

um ein den Tauſch- und Kreditwert der Verkehrsgüter

günſtig beeinfluſſendes Maß der Erwerberſicherung zu er

reichen.

Die Rechtsordnungen gehen auch hier wieder auf zwei

verſchiedenen Wegen vor : ſie ſtatuieren den ſogenannten gut:

gläubigen Erwerb , d . h . die Möglichkeit des Rechts

erwerbes auch vom Nichtberechtigten her ; und ſchaffen das

abſtrakte Geſchäft, indem ſie den Zuſammenhang zwiſchen

Hilfsgeſchäft und causa in weſentlichen Punkten lockern .

Dieſe Loderung geſchieht im allgemeinen 15) ſo , daß die

Stellung des Berechtigten immer prozeſſual und in vielen

Fällen auch materiellrechtlich ſicherer gemacht wird , als ſie

bei voller Wahrung des genannten Zuſammenhanges ſein

könnte .

Ob die Rechtsordnungen mit ihren Maßregeln zum

Schuß der Erwerberſeite bisher überall auf dem rechten Wege

find, mag zweifelhaft erſcheinen . Ich vermiſſe in manchen

Punkten das richtige rechtspolitiſche Augenmaß . 3. B. ſcheint

15) Details unten unter III,

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LV. 26
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mir das Prinzip des gutgläubigen Erwerbes über

ſpannt zu ſein , wenn man denſelben Schuß , den der Er

werber von Geld, Inhaberpapieren, Handelswaren und ſonſtigen

Verkehrsgütern durch § 932 B.GB. genießt , auch dem zu

gute kommen läßt , der bloße Gebrauch & güter vom Nicht

berechtigten erwirbt , z. B. dem Käufer gebrauchten Haus

gerätes, welches dem ungetreuen Verkäufer vom Eigentümer

zur Ausbeſſerung übergeben war. Eine Überſpannung

der Abſtraktion liegt nach meiner Auffaſſung vor , wenn

dem Saße , der Delegat habe gegen den Delegatar keine

Einreden aus den Kauſalbeziehungen beider zu dem Dele

ganten , eine ausnahmsloſe Geltung16) vindiziert wird .

Namentlich bei Konkurslage des Delegatars können dann

bedenkliche Folgen entſtehen. Hat z. B. der A den E, der

ihn um ein Darlehen von 1000 Mark anging , auf ſeinen

Schuldner S angewieſen , und gerät E dann in Konkurs,

nachdem S akzeptiert hat , ſo muß s die 1000 Mark zur

Maſſe einzahlen und iſt A lediglich Konkursgläubiger auf den

gleichen Betrag 1 ). Der § 610 B.GB. , der dem Azur

I

16) So B.GB. $ 784 Abſ. 1. Für das gemeine Recht: Dernburg,

Pandekten II § 119 Anm. 10 ; Windſcheid , Pandekten II

$$ 412 Ziff. 1 b . – Aufgenommen find natürlid diejenigen Eins

reden aus den genannten Rauſalbeziehungen , welche fich aus dem

nhalt der Anteilung ergeben ; fie wirken aber auch nur

in ihrer Eigenſchaft als 3nhalt der Anweiſung. Beiſpiele :

Der Delegat hat unter der Bedingung akzeptiert, daß er bem

Deleganten ſchulde ; oder : daß durch die Anweiſung nicht eine

Spielſchuld des Deleganten an den Delegatar beglichen werden

folle.

17) Db A zur Zeit der Konfurseröffnung bereits Darlehensgläubiger

des E iſt, hängt davon ab, ob das Darlehen als ſchon durch das

Atzept der Anweiſung perfiziert angeſehen werden kann ;

wird es erſt durch die 3 ahlung des S perfekt , ſo kann die

Darlehensforderung des A an dem Ronkurſe des E nicht teils

nehmen. Jedenfalls hat aber A gegen E ſchon vor der Konkurs

eröffnung eine aus § 610 B.GB. fließende Forderung darauf, daß

E den S aus der Saftverbindlichkeit entlafle; und bezüglich dieſer

Forderung iſt er alſo unzweifelhaft Konfursgläubiger; fie hilft
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Seite geſtanden hätte, falls er ſelbſt dem E die demnächſtige

Auszahlung des Darlehens verſprach, verſagt in jenem, ma

teriell angeſehen gleich gelagerten Falle vollſtändig. Das

römiſche Recht hätte in folcher Lage durch eine rescissoria

actio des A gegen den S geholfen, welche deſſen Schuld an

den E zerſtörte; das glaube ich annehmen zu dürfen im

Hinblick auf die intereſſante 1. 21 § 1 de donationibus (von

Celsus l. 28 digestorum ; der hier einſchlägige Paſſus iſt

nach Lenel , Pal. I, S. 163 N. 9 interpoliert):

si debitorem meum tibi donationis immodicae causa

promittere jussi , an summoveris donationis excep

tione necne , tractabitur. et meus quidem debitor

exceptione te agentem repellere non potest , quia

perinde sum, quasi exactam a debitore meo summam

tibi donaverim et tu illam credideris. sed ego , si

quidem pecuniae a debitore meo nondum

solutae sint , habeo adversus debitorem

meum rescissoriam in id quod supra legis

modum tibi promisit ita , ut in reliquum tan

tummodo tibi maneat obligatus ; sin autem

pecunias a debitore meo exegisti , in hoc quod modum

legis excedit habeo contra te condictionem .

In unſerem modernen Recht iſt ein ſolches „ dinglich “

wirkendes Rechtsmittel, nachdem der Delegat die Anweiſung

akzeptiert hat, nicht vorgeſehen. Demnach hat die Unzuläſſig

keit einer Einrede des Delegaten aus 610 B.GB. die

Folge , daß der Delegant, zu dem Vollzug einer Güter

ſchiebung, vor dem ihn die Rechtsordnung für den Fall der

Inſolvenz des Gegners aus guten Gründen bewahren will,

doch auf Umwegen gerade für dieſen Fall zu ſeinem eigenen

unwiderbringlichen Schaden und ohne daß ein ſchüßenswertes

Intereſſe der Gläubiger des Delegatars vorläge , genötigt

werden kann . Die gleiche rechtspolitiſch bedenkliche Wirkung

ihm in concreto ziemlich ebenſo im Ronkurſe, als wenn er ſchon

Darlehenøgläubiger wäre .
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entfaltet ſich in der Konkurslage des Delegatars, falls zwiſchen

ihm und dem Deleganten der Vollzug verbotener oder un

fittlicher Geſchäfte in Frage ſteht, wie in dem Tatbeſtande

der 1. 21, § 1 cit. 18) .

In anderen Richtungen ſtoße ich auf Ungleichmäßig

keiten in der Ausgeſtaltung des Erwerberſchußes. Mie

reimt es ſich z. B. rechtspolitiſch zuſammen , daß ich ge

ſtohlenes Gut vom Diebe auch als Gutgläubiger nicht

zu Eigentum erwerben kann, wohl aber , nach der Anſicht

mancher (cf. z. B. Cofack, Bürgerl. Recht, I , § 52 i. f.,

II, § 196, II, 5 b) abgewuchertes Gut vom Wucherer trog

voller Kenntnis ſeines wucheriſchen Erwerbes ? Und warum

muß wiederum der Indoſſatar eines aus wucheriſchem Grund

geſchäft ſtammenden Wechſels bona fide ſein, um eine ge

ſicherte Rechtsſtellung zu erwerben , nicht aber jener dritte

Erwerber wucheriſch erlangten Eigentumes ?

Dem ſei nun aber wie ihm wolle; jedenfalls iſt die

Ausbildung des abſtrakten Geſchäftes eng mit den Bes

ſtrebungen nach Schuß der Erwerberſeite verknüpft, ſeine

rechtspolitiſche Aufgabe geht in der Mitwirkung an dieſem

Schuße völlig auf , und ſeine rechtsſakmäßige Ausgeſtaltung

findet in ihm ihre Richtſchnur.

III.
Wir wollen nun die Verwendungsziele und die

rechtsſakmäßige Ausgeſtaltung der abſtrakten Geſchäfte im

einzelnen überblicken .

1. Jm Dienſt der eben geſchilderten Aufgabe werden

die abſtrakten Geſchäfte zu ſehr verſchiedenartigen Spezial

zwecken verwendet.

Immer ſollen ſie dem aus ihnen Berechtigten die

Geltendmachung ſeines Rechtes prozeſſual erleichtern. Aber

viele von ihnen haben darüber hinaus noch die Beſtimmung,

18) Vgl. hierzu Ripp zu Windcheid II § 412 Nr. 2 (S. 761).

Auch das römiſche Hecht gab dem Delegaten in ſolchen Fällen

nur ausnahmsweiſe direkt eine exceptio. Näheres bei Wind:

dheid II $ 412 Anm. 11 .

1
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die Stellung des Berechtigten auch materiellrechtlich zu

verbeſſern ; und auch in dieſer Richtung ſind die ihnen ge

ſtedten Ziele verſchieden; die meiſten ſollen nur auf eine
" . "

Erhöhung des Tauſch- und Kreditwertes des aus ihnen

erwachſenden Rechtes, in Rückſicht auf die Gläubiger und

Rechtsnachfolger des Berechtigten hinwirken ; andere dagegen

auch den Gebrauchswert des Rechtes für den Berechtigten

ſelber aufbeſſern.

Demgemäß iſt die rechtsſaßmäßige Ausprägung der ab

ſtrakten Geſchäfte im einzelnen ſehr verſchieden.

Gemeinſam iſt ihnen allen die prozeſſuale Privi

legierung des Berechtigten bezüglich ſeines Klaggrundes ;

er iſt zur Begründung ſeines Anſpruches nicht genötigt, auf

die causa zurückzugehen , ſowie derjenige, welcher ſein Recht

nur aus fauſalem Hilfsgeſchäft erwarb , ſondern kann ſeine

Rlage ausſchließlich auf das abſtrakte Geſchäft ſtüßen .

In dieſem Prozeſſualen Privileg erſchöpft ſich die Be

vorzugung des Berechtigten bei denjenigen abſtrakten Ge

ſchäften , die den Schuß der Erwerberſeite eben nur pro

zeſſual fördern ſollen , wie (nach meiner Auffaſſung) 3. B.

das gewöhnliche Schuldverſprechen und Schulbanerkenntnis ;

dem „ Pflichtigen " bleiben alſo ſämtliche materiellrechtlichen

Einwendungen aus der causa ſowohl gegen den Berechtigten

wie auch gegen deſſen Gläubiger und Rechtsnachfolger ge

wahrt 19 ).

Anders da, wo der Schuß der Erwerberſeite auch durch

materiellrechtliche Aufbeſſerung erreicht werden ſoll; was bei

der großen Mehrzahl der abſtrakten Geſchäfte zutrifft.

Handelt es ſich dann lediglich um Erhöhung des Tauſch

und Kreditwertes der Rechtsſtellung, ſo verſelbſtändigt die

Rechtsordnung die Rechtsbeſtellungsbefugnis (vulgo : Ver

äußerungsbefugnis 20) des Berechtigten und das Zugriffs

19) Soweit nicht in concreto aus dem Abſchluß des abſtrakten Ges

ſchäftes ein Verzicht auf fie gefolgert werden fann ; was eben

Tatfrage des Einzelfalles ift.

20) Cf. Stampe , Abtretung der Vindikation (im Archiv für die
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1

recht ſeiner Gläubiger gegenüber den Einflüſſen der causa

und ſchränkt das Zugriffsrecht der Gläubiger der Gegenſeite

entſprechend ein ; ſo daß z . B. die Wanduhr, welche der Erbe

auf Grund eines ungültigen Vermächtniſſes dem Legatar

tradiert hat, vor geſchehener Kondizierung von dem Legatar

an den & gültig weiter veräußert werden , reſp. von einem

Gläubiger des Legatars rite gepfändet werden kann , während

den Gläubigern des Erben in der gleichen Zeit ein Zugriff

nicht zuſtändig iſt. Zwiſchen den Parteien ſelber beläßt

die Rechtsordnung dagegen den Einflüſſen der causa die volle

Kraft ; der Ausſteller eines kaufmänniſchen Orderſchuldſcheines

oder der Akzeptant eines trockenen Wechſels können dem erſten

Nehmer z . B. den Einwand , daß das Grundgeſchäft durch

Geſchäftsirrtum zu ſtande gekommen ſei , oder daß die in:

haltliche Ausgeſtaltung der aus dem Grundgeſchäft fließenden

Rechte der Geltendmachung des Schuldſcheines oder Wechſels

entgegenſtehe, ohne Einſchränkung entgegenſeßen. Es wäre

angezeigt, daß auch der aus abſtraktem Sachenrechtsgeſchäft

Berechtigte, z. B. der, welcher durch Auflaſſung Eigentümer

geworden iſt , bei der Geltendmachung ſeines dinglichen

Rechtes dem Veräußerer gegenüber den Einreden

aus der causa unterläge ; z . B. wenn der Aufgelaſſene auf

Herausgabe des Beſißes gegen den Auflaſſer klagt , müßte

legterem nicht etwa bloß eine exceptio non adimpleti con

tractus wegen Säumnis des Gegners in der Kaufgeldzahlung

zuſtändig ſein, ſondern auch die einrede weiſe Geltendmachung

der Ungültigkeit des Raufgeſchäfts nach Analogie der obli

ziviliſt. Praxis Bd. LXXX S. 412 f.) , wo der Nachweis verſucht

iſt, daß man im Hinblick auf den Inhalt der einſchlägigen Rechts:

fäße die ſogenannte Veräußerungsbefugnis nicht 'als die Befugnis

zur Übertragung des bisherigen eigenen Rechtes,

ſondern nur als Befugnis zur Beſtellung eines neuen , dem

eigenen (mehr oder minder) gleichartigen Rechtes definieren darf,

wenn man dem für die juriſtiſche Begriffa bildung maßgebenden

Gefeße der Kongruenz (zwiſchen Rechtsſtoff und Begriff genügen

wil. (Cf. Stampe lo c . S. 417 ff.)
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gationenrechtlichen Regel dolo facit qui petit quod reddi

turus est . Aber 8 986 B.GB. wird hier Schwierigkeiten

bereiten .

Kommt auch die Erhöhung des Gebrauchswertes

in Betracht, den das aus dem abſtrakten Geſchäfte erwachſende

Recht für den Erwerber ſelber beſißt, ſo wird das Recht

feinem ganzen Inhalt nach 21) von kauſalen Einflüſſen un

abhängig gemacht. Eine derartige Rechtsbildung iſt z . B.

die Obligation aus dem Anweiſungsakzept, die ihrem Gläubiger

den Anſpruch auf Leiſtung gegen den Akzeptanten ebenſo

frei von causa -Einflüſſen gewährt wie die aus ihr fließende

Rechtsbeſtellungsbefugnis ; und ebenſo die Saldoforderung aus

durchgeführter Skontration 2 2).

2. Will man nun eine Anſchauung davon gewinnen,

nach welchen Grundſäßen in unſerem deutſchen bürgerlichen

Recht das Maß des Erwerberſchußes für die verſchiedenen

Gruppen der abſtrakten Rechtsgeſchäfte verſchieden aus

geſtaltet wird, ſo muß man ſich zunächſt eine Überſicht über

den Anwendungsbereich und die Gruppenteilung der ab

ſtrakten Geſchäfte verſchaffen . Zu dieſem Behuf iſt es zweck

mäßig , das Verhalten der abſtrakten Geſchäfte nach zwei

Richtungen zu verfolgen : nämlich klarzuſtellen , welche Rechts:

änderungen fie hervorbringen , und welcher Art ihre

kauſalen Beziehungen ſind.

a ) In erſterer Richtung ergibt ſich , nach den Beſtim

mungen unſeres deutſchen bürgerlichen Rechtes , folgendes:

Auf dem Gebiet des Sachenrechts werden, nach geſeks

licher Vorſchrift, die für einige Fälle (z. B. die Auflaſſung)

ſogar jus cogens iſt, im übrigen freilich durch entſprechenden

Parteiwillensakt außer Kraft geſeßt werden kann 23), ſämt

liche Rechtsänderungen durch abſtrakte Geſchäfte bewirkt

(ſoweit ſie nicht, wie z. B. der Eigentumsübergang aus

21) Cf. hierzu die Ausführungen oben S. 404 f.

22) Näheres bei Gojad , Sandelsrecht § 63.

23) Cf. Pland , Bürgerliches Gefeßbuch Bd . I (3. Auflage 1903)

Dritter Abſchnitt Ziff. IX, 2 S. 184–185.
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$ 1438, unmittelbar aus der causa fließen ). Im beſonderen

unterliegen alſo namentlich das Eigentum , ſämtliche ding

liche Nußungsrechte an fremder Sache und ſämtliche dinglich

radizierte Kapital- und Rentenrechte ( Grundſchuld , Hypothek,

Kentenſchuld; Mobiliarpfandrecht; Schiffspfandrecht) bezüg

lich ihrer Begründung , Aufhebung und etwaigen Umwand

lung (88 1186 , 1198 , 1203) oder ſonſtigen Veränderung

( cf. § 880) dem abſtrakten Geſchäft 24) .

Im Obligationenrecht herrſcht das abſtrakte Geſchäft

nicht ſo ausſchließlich ; aber das nicht etwa deshalb , weil

unſere Rechtsordnung dort grundſäßlich kauſale Bilfs

geſchäfte verwendete, ſondern weil ſehr viele obligatoriſche

Rechtsänderungen unmittelbar 25) aus der causa fließen . So

weit leßteres nicht der Fall iſt, kommt das abſtrakte Geſchäft

auch im Recht der Schuldverhältniſſe vielfach zur Geltung ;

namentlich wenn es fich um Begründung von Forderungen

gegen Dritte handelt (Abtretung 26), Indoſſament, Inhaber

papiertradition ) oder für Dritte (Vertrag zu Gunſten Dritter;

ich glaube auch ihn nach den Beſtimmungen der SS 328 ff.

als abſtraktes Hilfsgeſchäft anſehen zu müſſen ; § 334

ſteht nicht im Wege). Aber auch die Begründung von For:

derungsrechten zwiſchen den Geſchäftsparteien ge

ſchieht vielfach abſtrakt : durch Schuldverſprechen und Schuld

anerkenntnis der $8 780—782 B.GB.; durch Ausſtellung

trodener Wechſel, Begebung von Inhaberpapieren ; durch

Schuldübernahme aus 8 414 ; durch Anweiſungs- und Tratten

afzepte; durch Anerkenntnis eines Rontokorrent- und Skon

trationsſaldo . Auch der Schulderlaß ( $ 397) wirkt

abſtrakt; ebenſo das Umwandlungsgeſchäft des § 806

und die Umſchreibung der Anleihepapiere im Staatsſchuld :

buch 27).

.24) Cf. Rehbein , Bürgerliches Geſezbuch Bd. I (1899) S. 206,

Bd. II (1903) S. 149--150.

25 ) Cf, Stampe , Causa-Problem S. 24 ff., S. 30 .

26) Cf. Stampe , Abtretung der Vinditation , I. c . S. 412.

27 ) Cf. Gojad , Bürgerliches Recht (3. Aufl. 1901) Bd. II 8 264, VI.
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Endlich findet das abſtrakte Geſchäft, auf Grund von

$$ 398, 413 B.GB., Verwendung im Immaterialgüterrecht,

bei der Veräußerung der Urheber- und Erfinderrechte. Näheres

bei Rehbein , Bürgerliches Geſekbuch Bd. II S. 410, VI.

Ausnahmsweiſe bewirkt übrigens auch hier ſchon die causa

die Rechtsänderung, z . B. das Nachbildungsrecht am photo

graphiſchen Porträt erwächſt dem Beſteller desſelben

aus dem Werkvertrage mit dem Verfertiger ipso jure nach

§ 7 des Reichsgeſeßes vom 10. Januar 1876 .

b) Die kauſalen Beziehungen des abſtrakten Ge

ſchäftes beſtehen vielfach darin, daß es nur zu einer einzigen

causa im Konner ſteht und in deren Dienſt als Sicherungs

oder Abwickelungsgeſchäft fungiert, wie z. B. das gewöhnliche

Schuldverſprechen und Schuldanerkenntnis , die Tradition der

Ware an den Räufer , die Abtretung des Patentrechtes an

den Patentpächter. 28) .

In vielen Fällen ſteht das abſtrakte Geſchäft aber not

wendig mit mehreren causae in Verbindung. Die Abtretung

eines Forderungsrechtes feßt z. B. das Vorhandenſein einer

causa der Forderung und einer causa der Zefſion voraus ;

ebenſo der Vertrag zu Gunſten Dritter ein Kauſalverhältnis

zwiſchen dem Promittenten und dem Stipulanten und ein

ſolches zwiſchen dem Stipulanten und dem Dritten. In

analoger Weiſe ergibt ſich eine notwendige Mehrheit von

causae bei der Schuldübernahme, bei dem Akzept einer An

weiſung oder Tratte, reſp . bei dem Anerkenntnis auf Grund

einer Abrechnung oder Skontration . In allen Fällen dieſer

Art iſt es der Zweck des abſtrakten Geſchäftes , bei einer

Vereinfachung der Abwickelung der mehreren Güter

ſchiebungen mitzuwirken ; die Rolle, welche es dabei ſpielt,

iſt aber im einzelnen ſehr verſchieden ; bald beſorgt es ſelbſt

dieſe vereinfachte Abwicelung , wie z. B. die Forderungs

abtretung oder das Anweiſungsakzept, bald bildet es nur

28) Cf. Rohler , Handbuch des deutſchen Patentrechts (Mannheim

1900 ) $ 285 6. 588 ff , 8 208 ©. 580.
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den Schlußakt des Vereinfachungsverfahrens , wie das der

Abrechnung ſich anſchließende Saltoanerkenntnis . Auch die

Kauſalbeziehungen , deren vereinfachte Abwickelung ange

ſtrebt wird , liegen ſehr verſchieden : bei der Abrechnung

ſämtlich zwiſchen den Parteien, welche das abſtrakte Geſchäft

abſchließen ; bei der Forderungsabtretung und dem Vertrag

zu Gunſten Dritter nur zum Teil zwiſchen ihnen , zum

anderen Teil zwiſchen einer Abſchlußpartei und einer dritten

Perſon (bei der Zeſſion alſo zwiſchen Zedent und Beſſus,

beim Vertrag zu Gunſten Dritter zwiſchen dem Stipulanten

und dem Tertius) ; bei dem Anweiſungsakzept ſämtlich zwi

fchen den Abſchlußparteien und Dritten ; bei der Skontration

endlich kommen Kauſalbeziehungen zwiſchen den Abſchluß

parteien ſelber, zwiſchen ihnen und Dritten, und endlich auch

ſolche lediglich zwiſchen Dritten neben einander vor. Auch

darin zeigen ſich endlich in dieſer Gruppe Verſchiedenheiten ,

daß die Abſchlußparteien des abſtrakten Geſchäfts bald

mit den Klagparteien aus demſelben zuſammenfallen

(wie z . B. beim Anweiſungsakzept), bald teilweiſe von ihnen

differieren (bei der Zeffion iſt der aus der zedierten Forde

rung Beklagte , bei dem Vertrage zu Gunſten Dritter der

Kläger nicht Abſchlußpartei ).

Auf Grund dieſer Überſicht ergibt fich, daß das Maß

des Erwerberſchußes im deutſchen bürgerlichen Recht nach

folgenden Grundfäßen abgeſtuft wird :

Bei allen abſtrakten Geſchäften, die nur im Dienſt einer

einzigen causa ſtehen , geht man über die prozeſſuale

Privilegierung des Berechtigten nur dann hinaus, wenn das

durch ſie geſchaffene Recht ein wichtiger Faktor im Kredit:

und Tauſchverkehr der betreffenden Wirtſchaftsordnung ſein

ſoll, wie z. B. das Eigentum, die auf Immobilien radizierten

Kapital- und Rentenrechte, oder die Rechte aus den hier

einſchlägigen Order- und Inhaberpapierbeſtellungen. Bei
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der Beſtellung der Sicherungshypothek 29) und des Mobiliar:

pfandrechtes, bei der Abtretung eines Urheberrechtes, meines

Erachtens auch beim gewöhnlichen Schuldverſprechen und

Schuldanerkenntnis , die ſämtlich nicht zur Schaffung von

Tauſch- und Kreditwerten beſtimmt ſind, hat es daher bei

der prozeſſualen Privilegierung ſein Bewenden.

Aber auch die materiellrechtlich bevorzugten Geſchäfte

dieſer Gruppe erlangen niemals eine ſolche Selbſtändigkeit

gegenüber der causa , die über die Rechtsbeſtellungsbefugnis

des Erwerbers und das Zugriffsrecht ſeiner Gläubiger hinaus

fich auch auf die ſonſtigen Befugniſſe des Berechtigten er:

ſtreckte ; denn den legteren auch hierin zu ſchüßen , ihm auch

den „ Gebrauchswert “ ſeines Rechtes zu erhöhen , würde

rechtspolitiſch eine durch ſchußwürdige Intereſſen des Berech :

tigten nicht gebotene Überſpannung des Schußes der Erwerber

feite bedeuten, die auf Koſten des Gegners das Band zwiſchen

dem abſtrakten Hilfsgeſchäft und ſeiner causa unnötig zer

reißen würde.

Dieſe höchſte Potenzierung des Erwerberſchußes findet

fich nur bei den notwendig im Dienſt mehrerer causae

ſtehenden abſtrakten Geſchäften und auch hier unbeſtritten

nur bei wenigen ; namentlich bei denen , wo die Abſchluß

parteien und die Klagparteien des abſtrakten Geſchäftes iden

tiſch ſind, und wo nicht Kauſalbeziehungen zwiſchen den Par

teien ſelber, ſondern ſolche der Parteien zu Dritten in Frage

ſtehen , wie beim Anweiſungs- oder Trattenakzept, oder

gar auch ſolche nur unter dritten Perſonen , wie bei dem

Anerkenntnis des Skontrationsſaldo ; hier iſt ſie unentbehr

lich ; denn wenn dieſe Geſchäfte nicht ein von kauſalen Ein

flüſſen vollſtändig 30) befreites Recht erzeugten, könnten ſie

eben jenen Vereinfachungstransaktionen, die der Verkehr nament

lich für die Abwickelung von Geldgeſchäften nicht entbehren

kann, nicht in brauchbarer Weiſe zu Dienſten ſein ; geſchäfts

29) Näheres Dernburg , Bürgerliches Recht Bd. III (3. Aufl. 1904)

SS 241 , 263.

30) Cf, aber oben S. 404 f .

1
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kundige Leute würden nicht mit ihnen operieren. Wo da

gegen die mehreren Kauſalbeziehungen und die zu ihrer ver

einfachten Abwicelung gewählte Transaktion zwiſchen den

Parteien ſelber fich abſpielen, wie bei der gewöhnlichen Ab

rechnung und der Kontokorrentabrechnung, bedarf es einer

ſo umfaſſenden Privilegierung des abſtrakten Geſchäftes der

Saldoanerkennung, das dieſe Transaktionen abſchließt, meines

Erachtens nicht. Wie weit man hier gehen ſoll, iſt durch

die Rechtsbildung nicht lückenlos feſtgelegt, und eine ſchwierig

zu beantwortende Frage, deren Erörterung ich mir an dieſer

Stelle verſagen muß. – Die ſchwächſte Ausgeſtaltung des

Erwerberſchußes zeigt aber jedenfalls ein Teil derjenigen Ge

ſchäfte auf , bei denen die Klagparteien und die Abſchluß

parteien teilweiſe auseinanderfallen . Das beweiſen für den

Vertrag zu Gunſten Dritter der $ 334 B.OB., und für die

Abtretung von Forderungen die S$ 404 , 406-408 B.OB.

Beide ſind eben im Verkehr nicht auf die Konſtituierung von

beſonders kurſierfähigen Forderungsrechten berechnet. Ganz

anders ſteht es , aus zu Tage liegenden Gründen , mit den

Rechtswirkungen des Indoſſamentes und der Inhaberpapier

tradition

III.

Inwiefern fördert unſere Grundlegung die

Darftellung der SS 780—782 3.6B. ?

§ 4.

Der Nußen, den unſere Grundlegung für die Spezial

darſtellung der abſtrakten Schuldverträge B.GB. $$ 780 bis

782 abwirft, iſt mannigfacher Art.

1. Zunächſt iſt ein anſchaulicher Ausgangspunkt

für ſie gewonnen . An Stelle der wenig plaſtiſchen Vor:

ſtellung vom „ Rechtsgrunde“ oder „ Rechtszwect “, deſſen mög

liche Inhaltsverſchiedenheit ſich in der Schenkungs- reſp .

Entgeltsabſicht erſchöpfen ſoll, bringen wir die Erkenntnis

mit , daß die Rechtsordnung , von den Verkehrsbedürfniſſen
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II

-

gedrängt , eine Legion verſchied ener Güterſchiebungsarten

entwickelt, welche ſie an mannigfache Tatbeſtände, namentlich

an zahlreiche rechtsgeſchäftliche Tatbeſtände, an die ſogenannten

Grundgeſchäfte, anknüpft ; und daß dieſe Tatbeſtände

mit dem , was man gemeinſam unterſchiedslos als Rechts

grund, Rechtszweck, causa bezeichnete, identiſch ſind.

Ferner haben wir die formaliſtiſch - konſtruktive Auf

faſſung , welche in dem abſtrakten Geſchäft ein gegen die

Kauſalgeſeße der Pſychologie verſtoßendes , aber dennoch“ .

durch die Almacht der Rechtsordnung herſtellbares „ Kunſt

produkt“ erblict , welches , pſychologiſch per nefas, ein von

ſeinem Rechtsgrunde getrenntes Sonderdaſein friſtet, — durch

die aus der Beobachtung des praktiſchen Lebens gewonnene

Klarſtellung erſeßt, daß die abſtrakten Geſchäfte Hilfs

geſchäfte im Dienſte von Güterſchiebungen ſind (nament

lich von den durch Grundgeſchäfte in Gang gebrachten

Güterſchiebungen), genau ſo wie ihr Gegenſtück, die kau

ſalen Geſchäfte ; und daß ſie ſich von legteren durch ihre

rechtspolitiſchen Aufgaben und deshalb auch durch ihre

juriſtiſche Ausgeſtaltung weſentlich unterſcheiden .

Endlich haben wir geſehen, daß ein juriſtiſches Operieren

mit „dem" (als juriſtiſche Einheit gedachten) abſtrakten Ge

ſchäft oder auch mit „dem" abſtrakten obligatoriſchen

Geſchäft den reichen Detailinhalt der einzelnen in den Kreis

der abſtrakten Geſchäfte gehörigen Rechtsinſtitute nicht auf

zudeden vermag ; daß aber ein Einblick in die Verſchieden:

artigkeit der rechtspolitiſchen Aufgaben , welche den ein

zelnen Gruppen der abſtrakten Geſchäfte geſtellt ſind,

die Erforſchung dieſes Detailinhaltes überraſchend fördert.

Somit iſt als Ausgangspunkt der Saß gegeben : Die

Schuldverträge der $S780—782 ſind zu beſtimmten Funk:

tionen bei Güterſchiebungen berufene abſtrakte Hilfsgeſchäfte.

2. Auch die Gliederung der Darſtellung ergibt ſich

aus unſerer Grundlegung von ſelbſt. Das Schuldverſprechen

aus § 780 und das Schuldanerkenntnis aus § 781 haben

eine andere rechtspolitiſche Funktion als die auf Grund einer
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Abrechnung aus $ 782 abgegebenen ; dort handelt es ſich

um einfache Sicherſtellung oder ( ſeltener) Novierung eines

Forderungsrechtes im Rahmen einer einzigen Güterſchie:

bung ; hier dagegen ſteht der Schlußakt eines der vereins

fachten Abwicelung mehrerer Güterſchiebungen dienen

den Vorganges in Frage. Die rechtspolitiſche Funktion eines

im Wege des Vergleich es erteilten Schuldverſprechens ober

Schulbanerkenntniſſes kann bald dieſer , bald jener Natur

ſein, da der Vergleich ſowohl der Fortführung einer einzelnen

Güterſchiebung als auch der vereinfachten Abwicklung meh

rerer Güterſchiebungen zu dienen vermag . Daraus folgt eine

Dreiteilung der Unterſuchung : gewöhnlicher abſtrakter

Schuldvertrag (SS 780, 781) — abſtrakter Schuldvertrag auf

Grund einer Abrechnung - abſtrakter Schuldvertrag im

Wege des Vergleichs.

3. Schließlich enthält unſere Grundlegung auch für die

Detaildarſtellung wertvolle Winke. Sie fordert dazu

auf, an erſter Stelle die rechtspolitiſchen Spezialaufgaben

der einzelnen Geſchäftsarten eingehend zu ergründen piel

eingehender als es bisher geſchehen iſt. Durch die Befaſſung

mit dieſem Problem wird dann der juriſtiſche Blid mit

Sicherheit auf alle Punkte hingelenkt , hinſichtlich deren die

rechtsſaßmäßige Detailausgeſtaltung erforſcht wer:

den muß , um eine vollſtändige , für Theorie und Praxis

gleich brauchbare Kenntnis von dem Weſen jener Geſchäfts

arten zu erhalten . Bei der Ausführung dieſer Arbeit weckt

dann die über das Geſamtgebiet der abſtrakten Geſchäfte

gewonnene Überſicht ſtändig den Trieb zu umſchauenden

Vergleichen und dadurch die Neigung zu ſcharfer Präziſierung

des Weſentlichen und zu einer angemeſſenen Großzügigkeit

der Darſtellung, welche den Zuſammenhang des Speziellen

mit dem Allgemeinen nicht aus den Augen verliert .



VI.

Der Ausſchluß ſämtlicher Geſellſchafter einer offenen

Handelsgeſellſchaft von deren Vertretung.

Von

Herrn Affeffor M. Bacmeiſter in Dortmund .

Einführung.

§ 1 .

Seit einigen Jahrzehnten bildet die Frage, ob ſämtliche

Geſellſchafter einer offenen Handelsgeſellſchaft vertraglich von

deren Vertretung ausgeſchloſſen werden können , den Gegen

ſtand juriſtiſcher Erörterungen. Zu einer endgültigen Eini

gung iſt man indeſſen nicht gelangt , obwohl ſich eine ſtark

vorherrſchende Meinung herausgebildet hat .

Die bekannteſten Fälle der handelsrechtlichen Praxis,

welche der Wiſſenſchaft den Anſtoß zur Prüfung der Frage

geben, ſind die beiden folgenden :

Im Jahre 1861 verſtarb der Eigentümer des Verlages

und der Druckerei der Kölniſchen Zeitung Joſeph Du Mont.

Er hinterließ als Erben zwei verheiratete Töchter und einen

minderjährigen Sohn erſter Ehe , eine Witwe zweiter Ehe

und mehrere der leßten Ehe entſproſſene minderjährige Kinder.

Weder dieſe Erben noch die Schwiegerſöhne des Verſtorbenen

waren in der Lage , ſich mit der Leitung des hinterlaſſenen

Geſchäftes zu befaſſen . Es wurde daher beſchloſſen, eine den

Beſtimmungen des inzwiſchen eingeführten Allgemeinen deut

fchen Handelsgeſekbuches entſprechende offene Handelsgeſell

ſchaft zu gründen , jedoch die Firmenzeichnung und ſonſtige
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Vertretung der Geſellſchaft lediglich einem zum Prokuriſten

beſtellten Raufmann F. W. Schulfe zu übertragen .

Das Handelsgericht Köln lehnte die Eintragung dieſer

Geſellſchaft in das Handelsregiſter ab , weil es eine ſolche

Regelung der Vertretungsmacht für unzuläſſig erachtete. Die

anfänglich gegen dieſe Entſcheidung erhobene Appellation

wurde zurückgenommen und das Bedenken des Regiſter

gerichts dadurch beſeitigt , daß der Kaufmann Schulße als

Teilhaber angenommen und ihm wie der Witwe Du Mont

das Recht erteilt wurde, die Firma zu zeichnen.

Den anderen Fall bildet die vom Kreisgerichte zu Dort

mund im Jahre 1867 für zuläſſig erklärte Eintragung der

Handelsgeſellſchaft Ruppel , Kramer u. Comp. In dem

Wortlaut der betreffenden Bekanntmachung heißt es :

„Alle Geſellſchafter verzichten auf die eigene Zeich :

nung der Firma und erteilen dem Geſellſchafter

A. Ruppel , dem Direktor Sachſenröder und dem

Geſchäftsführer A. F. Seegner Kollektivprokura in

der Weiſe, daß mindeſtens zwei derſelben gemeinſchaft

lich die Firma per procura gültig zeichnen ."

In jüngſter Zeit iſt die in dieſen beiden widerſprechenden

Entſcheidungen berührte Streitfrage wieder in den Vorder

grund des Intereſſes gerückt worden durch einen Aufſaß,

welchen der Gerichtsaſſeſſor Dr. Hoeniger in der Zeitſchrift

„Das Recht “ (Nr. 9 des Jahrgangs 1903) veröffentlichte.

Der beſagte Artikel kennzeichnet mit kurzen Worten den

heutigen Stand der Kontroverſe. Im übrigen gibt der Ver

faſſer die Hauptargumente der herrſchenden poſitiven Anſicht

wieder, die er als zutreffend anerkennt. Seine Ausführungen

find hervorgerufen durch einige Bemerkungen, die Staub in

der 7. Auflage ſeines Kommentars zum Sandelsgeſekbuch

(Anmerkung 2 zu § 125) der beregten Frage widmet und

welche auf dem Boden der gegenteiligen negativen Anſicht

ſtehen .

Die Zahl der Schriftſteller , welche, wie Hoeniger,

die Zuläſſigkeit eines Ausſchluſſes aller Geſellſchafter von der
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Vertretung der offenen Handelsgeſellſchaft annehmen, iſt eine

außerordentlich große “). Auch die Praxis hat ſich durchweg

den Anſchauungen dieſer Mehrheit angeſchloſſen ?). Ihnen

allen ſtehen auf der Gegenſeite nur wenige gegenüber %). In

deſſen finden ſich unter den Anhängern der herrſchenden

Meinung verhältnismäßig wenige , welche ihre Anſicht ein

gehend begründen“) . Die meiſten begnügen ſich damit, unter

Hervorhebung des einen oder anderen der geltend gemachten

Gründe zu der Streitfrage Stellung zu nehmen.

Es wird von Intereſſe ſein, vorerſt die Beweisführung

der herrſchenden Anſicht kennen zu lernen .

1

1 ) Beffe im Zentralorgan für den deutſchen Handelsſtand 1862

Nr. 21 und in der Deutſchen Gerichtszeitung 1862 S. 180 ;

Weinhagen und Buſch in Burchs Archiv Bd. I S. 149 ff.

und S. 156 ff.; Anſchüß und Völderndorff Bd. II S. 88

und 89 ; Renaud , Das Recht der Kommanditgeſellſchaften

S. 358 ff.; Auerbach , Das Gefellſchaftsweſen 1861 S. 29 ;

Sehmann - Ring S. 266 Nr. 8 zu § 125 ; Goldmann S. 550

Anm. 1, 2 d zu § 125 ; Behrend S. 509 Anm. 11 zu § 72 ;

Puchelt S. 187 Anm. 10 zu Art. 86 ; v. Hahn S. 492 $ 7

zu Art. 115 ; Mafower S. 239 V b zu § 125 ; Gierte , Die

Genoſſenſchaftstheorie S. 588.

2) Vgl. außer der oben angeführten Entſcheidung des Kreißgerichte

Dortmund : Beſchluß des Kammergerichts vom 28. April 1890

bei Fohow Bd. X S. 27 ( 3 aſtro w 1895 S. 243) ; RDHG.

Bd. XVI S. 73 ; Oberlandesgericht Stuttgart in Goldichmidts

Zeitſchrift Bd. XLII S. 527 .

3 ) Söhr in ſeinem Zentralorgan für den deutſchen Handelsſtand

1862 Nr. 21 ; Staub a. a. D.; $. D. Behmann in Gold

ichmidts Zeitſchrift BD. XL S. 460 und die oben mitgeteilte

Entſcheidung des Handelsgerichte Köln (abgedrudt in Bohre

Zentralorgan 1852 Nr. 12) .

4) Von den oben in der Anmerkung 1 Angeführten nur Seife,

Weinhagen , Buidh , Andüß :Bolderndorff und He

na ud.

3

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd . LV.
27
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I. Die herrſchende Anſicht.

§ 2 .

1. Der Wortlaut des Gefeßes.

Der Art. 86 Nr. 4 des alten Handelsgeſeßbuches beſagt:

„Die Anmeldung (zum Handelsregiſter) muß ent

halten :

Nr. 4 : Im Falle dereinbart iſt , daß nur einer

oder einige der Geſellſchafter die Geſellſchaft vertreten

ſollen , die Angabe, welcher oder welche dazu beſtimmt

ſind, ingleichen , ob das Recht nur in Gemeinſchaft aus

geführt werden ſoll. “

Ferner heißt es im Art . 115 daſelbſt:

,, Die Geſellſchaft wird durch Rechtsgeſchäfte eines

Geſellſchafters nicht verpflichtet, wenn derſelbe von der

Befugnis, die Geſellſchaft zu vertreten, ausgeſchloſſen

iſt. "

Aus dieſen beiden Beſtimmungen geht unzweideutig

hervor , daß das alte Handelsgeſekbuch den Ausſchluß eines

oder einzelner offenen Handelsgeſellſchafter von der Ver

tretungsmacht für zuläſſig erachtet wiſſen will. Es befindet

ſich in dieſer Hinſicht in Übereinſtimmung mit dem neuen

Handelsgeſeßbuch, welches im $ 125 ausſpricht:

„Zur Vertretung der Geſellſchaft iſt jeder Geſell

ſchafter ermächtigt, wenn er nicht durch den Geſell

ſchaftsvertrag von der Vertretung ausgeſchloſſen iſt ."

Die herrſchende Anſicht zieht qus vorſtehendem folgen:

den Schluß :

Wenn es ſtatthaft ſei , einen oder einige Geſellſchafter

von der Vertretung der Geſellſchaft auszuſchließen , ſo müſſe

es auch zuläſſig ſein, ſämtlichen Geſellſchaftern die Vertretungs

macht zu nehmen. Denn das , was bei dem einen Geſell

ſchafter zuläſſig ſei , ſei es auch bei dem anderen ") . Wenn

das Geſet dieſe Schlußfolgerung nicht hätte gezogen wiſſen

5) Sefie im Zentralorgan.
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wollen, ſo hätte es ein ausdrüdliches Verbot des Ausſchluſſes

aller Geſellſchafter ausſprechen müſſen. Dieſes ſei aber nir

gends geſchehen. Jedenfalls könne aus der Faſſung der

zitierten Stellen nicht gefolgert werden , daß eine Aus

ſchließung ſämtlicher Geſellſchafter unzuläſſig habe ſein ſollen .

Eher lafle fich die Nichterwähnung dieſes überhaupt nur

ſelten eintretenden Falles ſo erklären, daß man an denſelben

bei Abfaſſung der betreffenden Beſtimmungen nicht gedacht,

oder daß man eine ſpezielle Hervorhebung desſelben nicht

für erforderlich erachtet habe6) .

Auch in anderen Geſekesſtellen findet die herrſchende

Meinung keinen Widerſpruch gegen ihre Auffaſſung. So

ſcheint ihr z. B. der Wortlaut des Art. 116 der Möglichkeit

des Ausſchluſſes aller Geſellſchafter von der Vertretung nicht

entgegenzuſtehen . Der Artikel ſagt :

Eine Beſchränkung des Umfanges der Befugnis

eines Geſellſchafters, die Geſellſchaft zu vertreten , hat

dritten Perſonen gegenüber keine rechtliche Wirkung ;

insbeſondere iſt die Beſchränkung nicht zuläſſig , daß

die Vertretung ſich nur auf gewiſſe Geſchäfte oder

Arten von Geſchäften erſtrecken , oder daß ſie nur unter

gewiſſen Umſtänden oder für eine gewiſſe Zeit oder an

einzelnen Orten ſtattfinden ſolle.“

Dieſer Beſtiinmung entſpricht faſt wörtlich im neuen

Handelsgeſeßbuch der § 126 Abſ. 2. Den Inhalt beider

deutet die herrſchende Anſicht folgendermaßen zu ihren

Gunſten :

Die Vorſchrift handle nur von der Beſchränkung des

Umfanges der Vertretungsmacht, nicht von dem gänz

lichen Ausſchluſſe eines Geſellſchafters. Sie korreſpon

diere in dieſer Hinſicht mit dem Art. 43 (8 50) , welcher

die Beſchränkung des Umfanges der Prokura betrifft. Von

einer Beſchränkung des Umfanges der Vertretungsmacht bei

einem Geſellſchafter , der überhaupt keine Vertretungsmacht

6) Befje in der Deutſchen Gerichtszeitung.
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befißen ſolle, könne keine Rede ſein . Die Beſtimmung finde

deshalb auf den Ausſchluß von der Vertretungsmacht keine

Anwendung) .

Eine andere Interpretation in ähnlichem Sinne iſt

folgende :

Die Vorſchrift bezwecke nicht, eine Beſchränkung der

Vertretungsmacht an ſich für unwirkſam zu erklären, ſondern

nur eine ungleiche Beſchränkung der Geſellſchafter, welche

dem einen weniger Rechte einräume als dem anderen . Eine

ſolche Ungleichheit in der Vertretungsmacht finde aber bei

dem gänzlichen Ausſchluß aller Geſellſchafter nicht ſtatts).

Eine weitere Beſtimmung, welche der herrſchenden Mei

nung zu Bedenken Anlaß geben könnte, enthält der Art. 117 :

,, Die Geſellſchaft wird vor Gericht von jedem Ge

ſellſchafter gültig vertreten , welcher von der Befugnis,

die Geſellſchaft zu vertreten, nicht ausgeſchloſſen iſt.

Zur Behändigung von Vorladungen und an

deren Zuſtellungen an die Geſellſchaft genügt es, wenn

dieſelbe an einen der zur Vertretung befugten Geſell

ſchafter geſchieht. "

Dieſem Artikel entſpricht im neuen Handelsgeſekbuch dem

Sinne nach der Abſ. 1 des § 126 :

„Die Vertretungsmacht der Geſellſchafter erſtreckt

fich auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Ge

ſchäfte und Rechtshandlungen

Die in dieſen Beſtimmungen vorhandene Schwierigkeit

wird durch Hinweis auf Art. 42 ($ 49) beſeitigt , welcher

feſtfeßt, daß auch die Prokura zu allen Arten von gericht

lichen und außergerichtlichen Geſchäften und Rechtshandlungen

ermächtigt, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit ſich

bringt '). Auch wird des Auswegs Erwähnung getan , daß

7) Buſch S. 159 , 160.

8) Reiſe in der Deutichen Gerichtezeitung und im Zentralorgan.

9 ) Beffe in der Deutſchen Gerichtszeitung; Burch S. 160 ; A nt:

id $ und Vorderndorff S. 89.



Bacmeiſter: Ausſchluß d. Geſcllſchafter d. d. Geſellſch.Vertretung. 423

in Ermanglung jedes vertretungsberechtigten Geſellſchafters

gerichtliche Akte von allen Geſellſchaftern zuſammen vorge

nommen und Zuſtellungen an die Geſellſchaft allen Geſell

ſchaftern behändigt werden könnten. Die Vorſchrift des

Art. 117 wolle nur demjenigen, der einer Handelsgeſellſchaft

etwas zu notifizieren habe , eine Erleichterung für den Fall

gewähren, daß es unter den Teilhabern der Geſellſchaft einen

gebe, welcher ermächtigt ſei, dieſelbe zu vertreten 10).

In poſitiver Hinſicht nimmt die herrſchende Meinung

den Art. 104 zu ihrer Unterſtüßung in Anſpruch :

„Zur Beſtellung eines Prokuriſten iſt, ſofern nicht

Gefahr im Verzuge iſt, die Einwilligung aller ge

ſchäftsführenden Geſellſchafter, und wenn keine ſolche

ernannt ſind , die Einwilligung aller Geſellſchafter

erforderlich. "

Nach ihrer Auffaſſung geht der Artikel von der Voraus

feßung aus, daß möglicherweiſe feiner der Teilhaber zur Ver

tretung der Geſellſchaft befugt iſt11).

Denſelben Gedanken findet ſie in dem $ 85 des öſter

reichiſchen Entwurfes ausgeſprochen , welcher bei den Nürn

berger Konferenzen neben dem preußiſchen benußt wurde :

,, Die Führung der Firma kann einem oder meh:

reren Mitgliedern der Geſellſchaft und im lekteren

Falle dieſen gemeinſchaftlich oder jedem beſonders über

tragen werden . Wird ſie einem Bevollmächtigten

übertragen , welcher nicht Mitglied iſt, ſo ſoll

dieſe Eigenſchaft aus der Unterzeichnung erhellen " 12 ) .

§ 3.

2. Die Natur der Sache.

In der Begründung der eingangs erwähnten Entſchei

dung des Sandelsgerichts Köln war geſagt worden, daß die

10) Weinhagen S. 154 ; Anſchüß und Völderndorff S. 90.

11) Riejier in Goldſchmidts Zeitſchrift Bd. XLII S. 527 ;

Weinhagen S. 154 .

12) Weinhagen S. 154.
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.

offene Handelsgeſellſchaft „ der Natur der Sache nach " not

wendig wenigſtens eine Perſon haben müſſe, durch welche ſie

volftändig vertreten werde . Dieſer Saß wird von der herr

ſchenden Meinung bekämpft.

Zwar wird anerkannt, daß ein beſonderes Geſellſchafts

vermögen beſtehe und daß dieſes als ſolches nach außen

Vertretung haben müſſe. Beſtritten wird jedoch , daß das

Weſen der offenen Handelsgeſellſchaft eine vollſtändige un :

beſchränkte Vertretung erfordere 13) . Auch wird zugegeben,

daß das Handelsgeſeßbuch die Vertretung in die Perſonen

der offenen Geſellſchaften legt. Demgegenüber wird aber

eingewandt, ein offener Geſellſchafter bleibe auch der, welcher

von der Vertretung der Geſellſchaft ausgeſchloſſen ſei. Er

hafte dritten gegenüber ebenſo ſolidariſch , als der geſchäfts

führende Sozius . Es ſei ſogar eine entgegenſtehende Ver

abredung nach Art . 112 rechtlich unwirkſam. In der Ver:

einbarung, es ſolle keiner der offenen Geſellſchafter zur

Vertretung der Geſellſchaft berechtigt ſein , liege nicht die

Übereinkunft , daß die ſolidariſche Haftpflicht der Sozii auf

gehoben ſein ſolle 14) . Zur Eriſtenz einer offenen Bandels

geſellſchaft ſei nur erforderlich, daß zwei oder mehrere Per

ſonen ein Şandelsgewerbe unter gemeinſchaftlicher Firma

betreiben , und daß die Beteiligung aller Geſellſchafter eine

unbeſchränkte ſei, d . h . , daß jeder Geſellſchafter mit ſeinem

ganzen Vermögen für die Verbindlichkeiten der Geſellſchaft

hafte . Keineswegs gehöre es zum Weſen derſelben , daß

jeder einzelne der Geſellſchafter durch ſeine Rechtshandlungen

die übrigen Teilnehmer verpflichte, oder daß mindeſtens einer

der Geſellſchafter dieſe Befugnis haben müſſe15). Auch wenn

ſämtliche Geſellſchafter von der Vertretung ausgeſchloſſen

ſeien , blieben ſie nach wie vor die Träger der Rechte und

Verbindlichkeiten der Geſellſchaft16). Sie verzichten damit

13) Renaud S. 359.

14) Buſch S. 156.

15) Weinhagen S. 155 .

16) Leiie im Zentralorgan.
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nicht auf das Vermögen der Geſellſchaft und auf die Aus

übung der daraus hervorgehenden Rechte 17) . Sie behielten

die Befugnis , über das Vermögen der Geſellſchaft zu ver

fügen , wenn auch nicht unter Anwendung der Geſellſchafts

firma, deren Führung keinem von ihnen zuſtehe 18) .

Für das zulegt erwähnte Beſtehenbleiben der Verfügungs

gewalt der Geſellſchafter troß ihres Ausſchluſſes von der

Vertretung findet die herrſchende Meinung folgende Er:

klärung: Die Vereinbarung, daß keiner der Geſellſchafter die

Geſellſchaft vertreten könne, ſei ſo auszulegen, daß kein Ge

fellſchafter für ſich allein das Recht der Vertretung haben

ſolle 19) . Sie erklärt alſo die Stipulation für identiſch mit

derjenigen , daß nur alle Teilhaber gemeinſchaftlich die Ge

ſellſchaft repräſentieren ſollen , d . h . mit der Vereinbarung

einer Kollektivvertretung. Sie meint nämlich die Wahr

nehmung zu machen, daß beide Arten der Vereinbarung die

ſelben Wirkungen hervorbringen ?').

§ 4 .

3. Die Vertretung durch Prokuriſten.

Mit der eben erwähnten Auslegung des vertraglichen

Ausſchluſſes der Geſellſchafter von der Vertretung läuft in

den Ausführungen der herrſchenden Anſicht parallel die Be

hauptung, daß die Geſellſchaft hinlänglich durch Prokuriſten

oder ſonſtige Bevollmächtigte vertreten werde. Insbeſondere

ſoll das Inſtitut der Prokura dazu da ſein , um in folchen

Fällen Verlegenheiten bezüglich der Geſchäftsvertretung vor:

zubeugen 21). Zwar verkennen die Anhänger der herrſchenden

Meinung nicht die geſegliche Grenze der Prokura, welche den

Prokuriſten von der Verfügung über Grundſtücke ausſchließt.

17 ) Weinhagen S. 153 .

18) Anſchüß und Bilderndorff S. 90.

19) Buſch S. 158.

20) Weinhagen S. 153.

21 ) Buſch S. 157.
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Indeſſen begegnen ſie den daraus hergeleiteten Bedenken da

durch, daß fie auf die Möglichkeit verweiſen, durch beſondere

Vollmachten die Vertretungsmacht des Prokuriſten auch nach

dieſer Richtung auszudehnen ? 2) .

Daß beim Fortfall des Prokuriſten , ſei es durch Tod,

Niederlegen der Prokura oder aus anderen Gründen , die

Geſellſchaft jeder Vertretung entbehren würde , iſt ein Be

denken , das die herrſchende Meinung nicht teilt . Es ent

ſpricht dieſe Auffaſſung den im vorigen Paragraphen er

örterten Säßen, daß die Geſellſchaft keiner Vertretung benötige,

bezw . daß die Gemeinſchaft der Geſellſchafter in ſolchem Falle

die Vertretung der Geſellſchaft darſtelle. Für dieſe Auf

faſſung wird ferner geltend gemacht, daß eine Zeitlang un

vertreten auch die offene Handelsgeſellſchaft ſei, deren Mit

glieder alle bis zur Bewußtloſigkeit erkrankten oder gar ſtürben,

während ihr Prokuriſt das Geſchäft weiter verfähe. Ebenſo

verhalte es ſich mit einem Einzelgeſchäft, deſſen Eigentümer

mit Tod abgehe, ohne daß er einen Prokuriſten oder Hand

lungsbevollmächtigten beſtellt habe. In allen Fällen beſtehe

das Geſchäft trok mangelnder Vertretung fortas) . Im Falle

des Ausſchluſſes aller Geſellſchafter von der Vertretung handle

es ſich nur um einen augenblicklichen Stilftand, ein zeit

weiliges faktiſches Aufhören des Geſchäftsbetriebes. Dieſes

werde behoben durch die Erklärung der Geſellſchafter , daß

ſie nunmehr ſelbſt wieder die Geſellſchaft verträten oder

daß ſie einen anderen Prokuriſten beſtellten 24) . Wenn aber

eine offene Handelsgeſellſchaft ohne einen geſchäftsführenden

Sozius überhaupt fortbeſtehen fönne, ſo könne auch ihre

Entſtehung nicht an das Daſein ſolcher Geſellſchafter ge

bunden ſein 25).

22) Weinhagen S. 151 ; Buſch S. 158 ; Ancut und Vol.

derndorff S. 90 ; Renaud S. 359.

23) Bus S. 157.

24) Selle in der Deutſchen Gerichtszeitung.

25) Buch S. 157.
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,

$ 5 .

4. Das Intereſſe der Entwicelung des Þandele.

Außer den bisher wiedergegebenen juriſtiſchen Erwägungen

werden noch einige allgemeine Geſichtspunkte von den Ver

tretern der herrſchenden Meinung zur Unterſtüßung ihrer

Lehre herangezogen. Unter dieſen Zweckmäßigkeitsgründen ,

die den Gefeßgebern vorgeſchwebt haben ſollen , nimmt das

Intereſſe der Entwicelung des Handels , welches eine Er

haltung und Förderung der Sandelsgeſellſchaften erheiſcht,

den breiteſten Raum ein . Mit demſelben ſoll ſich die recht

liche Unzuläſſigkeit des Ausſchluſſes aller Geſellſchafter von

der Vertretung nicht vereinigen laſſen .

In dieſem Sinne wird ausgeführt:

So gut wie die Geſellſchafter fich faktiſch der Vertretung

der Geſellſchaft gänzlich entziehen könnten, wenn ſie ſich z. B.

auf Reiſen begäben und einem Prokuriſten die Vertretung

übertrügen , ſo müßten ſie ein ſolches Verhältnis auch in der

angegebenen Weiſe in eine rechtliche Form bringen können .

Schon der Laienverſtand ſage , daß es einen Weg geben

müſſe, auf welchem in beſtimmten Fällen die Geſchäfts

führung ausſchließlich einem gewiegten Prokuriſten über

tragen werden könne, ſogar ohne daß derſelbe auch zur

Diſpoſition über die Grundſtüde ermächtigt zu werden

brauche 25) . Solche Fälle ſeien diejenigen , in denen es un

ausführbar ſei , daß auch nur einer der Geſellſchafter die

Geſchäfte führe und die Firma zeichne, ſei es wegen Krank

heit, Alter, Beruf oder infolge von Standesverhältniſſen ??).

Beſonders hervorgehoben wird der Fall der Vererbung eines

Handelsgeſchäfts auf Perſonen, welche zur eigenen Führung

desſelben ſämtlich unfähig ſind. Wenn man hier nicht die

Ausſchließung ſämtlicher Geſellſchafter und die ausſchließliche

Vertretung der Geſellſchaft durch einen Prokuriſten für zu

2

26) Befie in der Deutſchen Gerichtszeitung und im Zentralorgan ;

Weinhagen S. 152.

27) Anſchüß und völderndorff S. 88 .
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läſſig erachte, ſo würde von einer Fortſegung der Handlung

in den meiſten Fällen dieſer Art überhaupt nicht die Rede

ſein können 28) . Der entgegengeſepte Grundſaß würde in

einer Reihe von Fällen die Errichtung einer Handelsgeſell

ſchaft verhindern oder die Auflöſung einer bereits beſtehenden

notwendig machen und damit unter Umſtänden erhebliche Ver

mögensverluſte für die Beteiligten herbeiführen 29).

II. Die Widerlegung der herrſchenden Anſicht.

§ 6.

1. Der Wortlaut des Gefeßes.

Die herrſchende Meinung erkennt an , daß das Geſek

in den Art. 86 Nr. 4 und 115 (8 125) nur der „ Alters

native“ Erwähnung tut , „daß es entweder bei der Regel

verbleibt, wonach die Geſellſchaft durch alle Geſellſchafter be

rechtigt und verpflichtet wird , oder daß vereinbart iſt, es

ſollen nur einer oder einige derſelben die Sozietät der

treten " 30) . Wenn hiernach die Vertretung der Geſellſchaft

durch alle Geſellſchafter als die Regel bezeichnet wird, ſo

wird konſequenterweiſe der Ausſchluß eines Geſellſchafters

von der Vertretung als die Ausnahme betrachtet werden

müſſen. Nun erſcheint es aber immer bedenklich , die Aus

nahmen geſeßlicher Regeln zu veralgemeinern , bezw. ihre

Fälle über die im Geſet ausdrücklich angeführte Zahl zu ver

mehren. Denn es wird das Beſtreben jedes Gefeßgebers

ſein , wenn er eine Regel aufſtellt und von derſelben Aus

nahmen zuläßt , den Kreis derſelben durch ihre Aufzählung

im einzelnen feſt zu begrenzen. Man wird daher im Durch

ſchnitt nicht fehlgehen , wenn man einen Ausnahmefall, den

der Gefeßgeber nicht mit aufgezählt hat , als von ihm nicht

28) Befie in der Deutſchen Gerichtszeitung.

29) Renaud S. 359 ; Weinhagen S. 149.

30) Renaud S. 359 ; lefje in der Deutſchen Gerichtszeitung.
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zugelaſſen anſieht. Hierbei wird man umſo eher den wirk

lichen Willen des Geſeßgebers treffen , je naheliegender und

ſelbſtverſtändlicher die Erwähnung dieſes Ausnahmefalles ge

weſen wäre. Im vorliegenden Fale wird entgegen der Regel

einer Vertretung durch alle Geſellſchafter die Möglichkeit

ausgeſprochen , daß einzelne der leşteren von der Vertretung

ausgeſchloſſen werden . Hier mußte fich meines Erachtens

dem Geſeßgeber die Frage geradezu aufdrängen : Sollen auch

alle Geſellſchafter zuſammen von der Vertretung ausge

ſchloſſen werden können ? Wenn unter dieſen Umſtänden das

Geſeß dieſen ſo naheliegenden Punkt nicht unter die Zahl

der ausdrücklich zugelaſſenen Ausnahmen aufgenommen hat,

ſo muß wohl angenommen werden, daß es eine ſolche Aus

nahme nicht hat zulaſſen wollen . Daß das Gefeß die Un:

zuläſſigkeit der fraglichen Vereinbarung durch ein ausdrück

liches Verbot hätte ausſprechen müſſen , iſt nach dem eben

Geſagten in keiner Weiſe einzuſehen .

Es iſt den Gegnern immerhin die Möglichkeit zuzugeben,

daß der Geſeßgeber bei Abfaſſung des Textes an den frag

lichen Fall nicht gedacht hat. Dann beweiſt die Nicht

erwähnung des legteren zwar nichts gegen, aber auch nichts

für die gegneriſche Anſicht. Sehr wohl iſt es auch denkbar,

daß der Geſeßgeber , wie die Gegner meinen , eine ſpezielle

Hervorhebung des Falles nicht für erforderlich erachtet hat .

Dieſes läßt ſich meines Erachtens mit größerem Recht aus

dem Grunde annehmen , weil der Gefeßgeber die Unzu

läſſigkeit des Ausſchluſſes ſämtlicher Geſellſchafter für

ſelbſtverſtändlich gehalten hat . Daß er jedenfalls zu einer

ſolchen Auffaſſung einigen Anlaß hatte , ſoll im folgenden

Paragraphen dargetan werden .

Als ein logiſcher Fehler muß es bezeichnet werden,

wenn die Gegner die Möglichkeit des Ausſchluſſes einzelner

Geſellſchafter und die Möglichkeit des Ausſchluſſes ſämtlicher

Geſellſchafter für identiſch erklären. Damit, daß der Aus

ſchluß jedes einzelnen Geſellſchafters, des einen ſo gut

wie des anderen , als zuläſſig bezeichnet wird , iſt nicht ge

.
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ſagt , daß auch alle Geſellſchafter gleichzeitig ſollen aus

geſchloſſen werden können.

Die Verſuche der Gegner , die Schwierigkeiten anderer

Gefeßesſtellen , wie der Art. 116 und 117 , aus dem Wege

zu räumen, müſſen als verfehlt bezeichnet werden. Şinſicht

lich des Art . 116 ( 126 Abſ. 2) iſt folgendes zu bemerken :

Allerdings handelt dieſe Beſtimmung nur von der Be:

ſchränkung des Umfanges der Vertretungsmacht eines an

fich vertretungsberechtigten Geſellſchafters. Der Ausſchluß

aller Geſellſchafter von der Vertretung, wie die Gegner ihn

verſtehen , und die Übertragung der Vertretung auf einen

Prokuriſten bedeutet aber tatſächlich nichts anderes als eine

bloße Beſchränkung des Umfanges der Vertretungsmacht der

Geſellſchafter zu Gunſten des Prokuriſten . Die treffenden

Ausführungen , welche Löhr31) über dieſen Punkt macht,

ſind bisher noch in keiner Weiſe widerlegt. Es bleibt nach

wie vor der Einwurf beſtehen , daß der Prokuriſt als ſolcher

nicht zur Vertretung der Geſellſchaft ſchlechthin , ſondern allein

zur Vertretung der Geſellſchaft im Betriebe eines Handels

gewerbes befugt iſt und daß die Vertretung der Geſellſchaft

außerhalb der Handelsgeſchäfte und hinſichtlich der Verfügung

über Grundſtücke den Geſellſchaftern zuzuweiſen iſt. Die

hieraus für den Fall des Ausſchluſſes der Geſellſchafter von

der Vertretung ſich ergebende , von Löhr hervorgehobene

Komplikation, daß die Geſellſchaft in Handelsgeſchäften zwar

von dem Prokuriſten , in ſonſtigen Rechtsgeſchäften und Rechts

angelegenheiten aber dennoch durch die Geſellſchafter ver

treten werden würde, hat nicht beſeitigt werden können . Ja,

man muß nach den Beſtimmungen des neuen Handelsgeſek:

buches ſogar ſagen, daß die Geſellſchaft nur in einem Teile der

Handelsgeſchäfte von einem Prokuriſten vertreten werden

fönne, da die Geſchäfte über Immobilien jeßt zu den Handels

geſchäften zählen . In dieſem Zuſtande würde aber eine Be

ſchränkung der Vertretungsmacht der Geſellſchafter nach Ge

31 ) Im Zentralorgan.
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ſchäften oder Umſtänden liegen, welche im Art. 116 für un

zuläſſig erklärt wird .

Die Auflöſung der Komplikation, welche Buſch 32) vor

ſchlägt, iſt keine ſolche , wenigſtens keine für den Fall, von

welchem hier allein die Rede iſt, nämlich von dem gänzlichen

Ausſchluß aller Geſellſchafter von der Vertretung und der

Überweiſung der leßteren an einen Prokuriſten. Eine ſolche

Vereinbarung der Geſellſchafter kann nichts anderes bedeuten,

als daß die Geſellſchafter wirklich von der Vertretung aus:

geſchloſſen ſein wollen und daß die Geſellſchaft ausſchließlich

von dem Prokuriſten vertreten werden ſoll. Nicht aber be

deutet fie, wie Buſch annimmt, daß den Geſellſchaftern nur

die Einzelvertretung der Geſellſchaft genommen ſein ſoll, daß

fie aber neben dem Prokuriſten die Geſellſchaft dennoch ſollen

vertreten können , wenn ſie zuſammen handeln. Für dieſen

Fall der Vereinbarung beſteht allerdings keine Komplikation .

Es handelt ſich dann einfach um die Anordnung einer Rol

Lektivvertretung und die Beſtellung eines Prokuriſten . Die

Verabredung einer Kollektivvertretung iſt aber etwas ganz

anderes als der Ausſchluß jeglicher Vertretung. Dieſes wird

von Anſchüß und Völderndorff auch zugegeben , welche

nur meinen , daß die Verabredung einer gemeinſchaftlichen

Vertretung der Ausſchließung ſämtlicher Geſellſchafter von

der Vertretung „ſehr nahe komme“, im übrigen aber einen

Unterſchied zwiſchen beiden Arten der Vereinbarung zu machen

wiſſens 8) .

Ganz willkürlich erſcheint die Unterſtellung Lefjes , daß

der Art. 116 bezwecke, eine Ungleichheit der Geſellſchafter in

der Vertretungsbefugnis zu vermeiden . Kein Wort des Tertes

deutet darauf hin , daß die ausgeſprochene Wirkungsloſigkeit

einer Beſchränkung des Vertretungsumfanges fich auf das

Verhältnis der Geſellſchafter zueinander beziehen ſolle. Im

Gegenteil zeigt, wie Löhr richtig bemerkt, die Stellung des

32) S. 158 .

33) S. 90, 91 .
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.

Artikels im Gefeßbuche, daß er nur das Rechtsverhältnis der

Geſellſchaft nach außen betrifft. Nicht im Intereſſe der

Gleichberechtigung unter den Geſellſchaftern , ſondern im

Intereſſe der dritten Perſonen , welche mit der Geſellſchaft

in Geſchäftsverkehr treten , wird feſtgeſeßt, daß , wenn die

Vertretung in der Perſon eines Geſellſchafters überhaupt

vorhanden iſt, dieſelbe in Bezug auf Umfang der Befugniſſe

nach außen hin nur eine unbeſchränkte ſein könne .

Was die Beſtimmung des Art. 117 (8 126 Abſ. 1) an

belangt , daß die Geſellſchaft vor Gericht ſowie bei Zuſtel

lungen von jedem vertretungsberechtigten Geſellſchafter ver

treten werde , ſo ſcheint hieraus deutlich hervorzugehen , daß

das Geſet das Vorhandenſein wenigſtens eines ſolchen

Geſellſchafters als erforderlich anſieht. Würde es zu dieſer

Art der Vertretung auch die Prokura für ausreichend er

achtet haben, ſo hätte nichts näher gelegen, als hinter dem

Worte „ Geſellſchafter “ die Worte „oder Prokuriſten “ einzu

ſchieben . In der Tat iſt bei der zweiten Leſung des Geſeka

buches ein diesbezüglicher Antrag geſtellt geweſen . Er wurde

jedoch abgelehnt, nachdem gegen einen ſolchen Zuſak Bedenken

laut geworden waren 34 ). Die Gründe , welche für dieſen

Beſchluß maßgebend waren , werden von Anſchüß und

Völderndorff 35) nur ungenau wiedergegeben. Allerdings iſt

die Kommiſſion von denſelben Erwägungen ausgegangen ,

welche ſie veranlaßten , von einem ähnlichen Zuſaße im

Art. 52 abzuſehen . Es war nämlich zu deſſen erſtem Ab

ſa folgende Zuſaßbeſtimmung beantragt worden :

,, Die Behändigung von gerichtlichen Vorladungen

und anderen Zuſtellungen in Handelsſachen geſchieht

mit gleicher Wirkſamkeit an den Prinzipal oder den

Prokuriſten ; legterer kann die Annahme nicht ver:

weigern .“

Dieſe Beſtimmung wurde jedoch nicht, wie Anſchüß

.

.

34) Protokolle S. 1006.

35) S. 89.
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und Völderndorff ſagen , „teilweiſe für bedenklich , teil

weiſe für ſelbſtverſtändlich “ gehalten, ſondern die Protokolle 36)

ſagen, daß ſie teilweiſe, inſoweit ſie nämlich gerechts

fertigt fei , für ſelbſtverſtändlich gehalten wurde. Hier

nach muß der Kommiſſion eine ſolche Gleichſtellung des

Prokuriſten mit dem Prinzipal in beſtimmten Fällen un

gerechtfertigt und deshalb bedenklich erſchienen ſein .

Welche Fälle hiermit gemeint find , kann nicht zweifelhaft

ſein, wenn man ſich auch hier wieder die geſeßlichen Grenzen

der Prokura vergegenwärtigt. Demnach konnte den Zuſtel

lungen an den Prokuriſten keine Wirkung beigelegt werden

in Angelegenheiten, in denen im allgemeinen der Prokuriſt

den Geſchäftsherrn nicht vertreten kann , alſo in anderen

Sachen als Handelsgeſchäften und in Grundſtücksangelegen

heiten .

Wenn man , wie die Kommiſſion , dieſer Erkenntnis

folgt, ſo muß man zugeben, daß durch einen Hinweis auf

die Vertretungsmacht des Prokuriſten (Art. 42 bezw. § 49)

für die Unterſtüßung der herrſchenden Anſicht nichts ge

wonnen iſt. Es bleibt dabei , daß das Gefeß für die ge

richtliche Vertretung und die Entgegennahme von Zuſtellungen

in einer Anzahl von Fällen das Vorhandenſein mindeſtens

eines vertretungsberechtigten Geſellſchafters erfordert.

Auch damit ſuchen die Gegner vergebens die Schwie

rigkeit des Art. 117 zu beſeitigen, daß ſie annehmen , wenn

kein vertretungsberechtigter Geſellſchafter da ſei, könnten ge

richtliche Akte von allen Geſellſchaftern zuſammen vorge

nommen werden und Zuſtellungen an alle zuſammen erfolgen .

Dieſe Annahme läuft wieder auf die ſchon oben als irrig

gekennzeichnete Unterſtellung hinaus, daß die Ausſchließung

aller Geſellſchafter von der Vertretung gleichbedeutend ſei

mit der Vereinbarung einer Kollektivvertretung.

Ebenſowenig wie ſich die Beſtimmungen der vorerwähnten

beiden Artikel mit der herrſchenden Lehre vereinigen laſſen,

36) S. 950, 951 .
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findet die lektere eine Stüße in dem Art. 104 und in dem

§ 85 des erwähnten öſterreichiſchen Entwurfes.

Der erſtere hat nicht den Fall im Auge , daß alle Ge

ſellſchafter von der Geſchäftsführung ausgeſchloſſen ſind,

ſondern denjenigen , daß keine geſchäftsführenden Geſell

ſchafter ernannt ſind. Für dieſen Fal ſieht er mit Recht

die Beſtellung eines Prokuriſten durch alle Geſellſchafter vor.

Denn in dieſem Falle hat allerdings eine Kollektivgeſchäfts

führung einzutreten.

Der § 85 des öſterreichiſchen Entwurfes ſpricht nichts

weiter als die Möglichkeit aus, daß die Führung der Firma

einem Bevollmächtigten übertragen werde, welcher nicht Mit

glied der Geſellſchaft iſt. Daß dieſer Bevollmächtigte dann

der einzige Vertreter ſein ſolle und die Geſellſchafter durch

ihn von der Vertretung ausgeſchloſſen ſein können, iſt mit

keinem Worte erwähnt.

§ 7 ..

2. Die Natur der Sache.

.

Inwiefern die Natur der Sache, d . h . im vorliegenden

Falle das Weſen der offenen Handelsgeſellſchaft, für die

Frage der Vertretung beſtimmend iſt, zeigt am beſten ein

Vergleich mit der Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts. Die

legtere bedarf an ſich überhaupt keiner Vertretung. Denn

fie braucht nach außen gar nicht in die Erſcheinung zu treten.

Weſentlich iſt ihr nur das innere Vertragsverhältnis ihrer

Mitglieder. Dieſes kann gänzlich intern bleiben. Dann

handeln die Mitglieder Dritten gegenüber im eigenen Namen.

Die begründeten Rechte und Verbindlichkeiten ſind der Außen:

welt gegenüber diejenigen der einzelnen Kontrahenten und

die Auseinanderſeßung der Geſellſchafter untereinander be

rührt die Gegenkontrahenten nicht. Allerdings werden die

Geſellſchafter es meiſt vorziehen , direkt für die Geſellſchaft

Rechtsgeſchäfte abzuſchließen. In dieſem Falle müſſen ſie

entweder zuſammen handeln oder einem aus ihrer Mitte

oder einem Dritten Vollmacht erteilen. Eine ſolche Voll:
1
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macht kann natürlich auch ſo generell erteilt werden, daß die

Geſellſchaft dauernd und vollſtändig nach außen vertreten iſt.

Da dieſer Zuſtand jedoch kein notwendiger iſt, ſo kann die

Vertretungsmacht den Bevollmächtigten auch allen

wieder entzogen, oder ſie kann beſchränkt werden .

Anders verhält es ſich bei der offenen Handelsgeſellſchaft.

Dieſe kann ſich nicht auf die innere Exiſtenz beſchränken .

Für ſie bildet vielmehr die Öffentlichkeit des beſtehenden Ge

ſellſchaftsverhältniſſes ein weſentliches Erfordernis. Sie muß

nach außen als Geſellſchaft auftreten . Anderenfalls wäre

fie keine offene Geſellſchaft. Der Zuſtand dauernder und

vollkommener Vertretung nach außen , welcher bei der ge

wöhnlichen Geſellſchaft eine Möglichkeit bildet, wird bei ihr

zur rechtlichen Notwendigkeit. Sie kann unbeſchadet ihrer

Exiſtenz dieſe Vertretung nicht entbehren, auch nicht einmal

teilweiſe . Die herrſchende Meinung irrt, wenn ſie den Aus

druck dieſes Gedankens in der geſeßlichen Begriffsbeſtimmung

der offenen Handelsgeſellſchaft vermißt. Wie ſie richtig be:

merkt, erfordert der Begriff der offenen Sandelsgeſellſchaft

außer der ſolidariſchen Saftung der Geſellſchafter, daß dieſe

Geſellſchafter unter gemeinſchaftlicher Firma ein Handels

gewerbe betreiben. Nun verlangt das „ Betreiben " eines

Gewerbes durch mehrere Perſonen im Sinne des Gefeßes

zwar nicht, daß alle Beteiligten perſönlich die Geſchäfte

führen. Im Gegenteil genügt es, wenn die Geſchäftsfüh

rung auf ihre Rechnung und in ihrem Namen erfolgt.

Hiermit iſt aber nicht geſagt , daß die Geſchäftsherren auf

jeden wirkſamen Eingriff in den Gang der Geſchäfte ver

zichten und ſich von dem Willen eines beliebigen Dritten ab:

hängig machen könnten . Dieſen Zuſtand würden ſie durch

ihren gänzlichen Ausſchluß von der Vertretung der Geſell

ſchaft und die ausſchließliche Vertretung durch einen Pro

kuriſten herbeiführen . Sie würden in ihrem eigenen Geſchäft

nichts mehr zu ſagen haben , alſo dasſelbe wohl kaum noch

„betreiben“. Hiergegen läßt ſich nicht etwa einwenden, daß

auch minderjährige Geſellſchafter oder andere von unvoll

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LV.

.

28
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kommener Geſchäftsfähigkeit das Geſchäft betreiben , obwohl

fie an der Vertretung nicht teilnehmen . Es iſt nämlich nicht

richtig, daß ſolche Perſonen an der Vertretung der Geſellſchaft

nicht teilnehmen. Allerdings iſt ihre perſönliche Betätigung

in dieſer Richtung ausgeſchloſſen. Dafür üben fie aber die

jedem Geſellſchafter an ſich innewohnende Vertretungsbefugnis

durch ihren geſeßlichen Vertreter aus. Seine Sandlungen

ſind die ihrigen , denn der Vertreter handelt in ihrem

Namen .

Die unbeſchränkte Vertretung , wie der Begriff der

offenen Handelsgeſellſchaft ſie demnach erfordert, liegt in den

Perſonen der Geſellſchafter. Dieſe ſind die „geborenen" 3 "),

natürlichen und vollkommenen Vertreter der Geſellſchaft.

Falſch iſt es allerdings , hier von einer „ geſeßlichen " Ver

tretung zu reden 38). Denn die offene Handelsgeſellſchaft iſt

nicht eine juriſtiſche Perſon , welche einer „ geſeßlichen “ oder

„ organiſchen “ Vertretung bedarf. Immerhin hat ſie das

mit der juriſtiſchen Perſon gemein, daß das in dem Begriff

„ Geſellſchaft“ geſchaffene Rechtsſubjekt eine Vertretung in

beſonderem Sinne erfordert. Die Eigentümlichkeit dieſer

Vertretung liegt darin , daß die Träger der leşteren zu den

ſelben Perſonen gehören müſſen , aus denen die Gemeinſchaft

ſich zuſammenſeßt. Den Gegenſaß zu dieſer Art der Vertretung

bildet die „gewählte “ Vertretung durch Perſonen , welche

außerhalb der Vereinigung ſtehen. Sie iſt nur eine „ Stell

vertretung“ und genügt nicht zur Repräſentation des er

wähnten Rechtsſubjekts. Denn ſie ſeßt das Beſtehen eines

im obigen Sinne ,,vertretenen " Rechtsſubjekts voraus , weil

ſchon die Einſeßung eines Stellvertreters einen Akt der Ver

tretung jenes Rechtsſubjekts bildet . Die Stellvertretung iſt

mithin eine künſtliche Vertretung , welche zwar neben der

natürlichen beſtehen , dieſelbe aber nicht erſeßen kann . In

37) Gierte S. 587 .

38) Staub tut dieſes a . a . O. Jedoch gebraucht er den Ausdrud

wohl nicht im techniſchen Sinne, ſondern nur, um den Gegenſaß

zu den gewählten" Vertretern zu bezeichnen.
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dieſem Sinne ſind Prokuriſten und Handlungsbevollmächtigte

nur Stellvertreter und nicht Vertreter der Handelsgeſell

ſchaft.

Die Gegner wenden gegen Vorſtehendes ein, auch wenn

die Geſellſchafter ſämtlich im Vertrage auf die Vertretung

der Geſellſchaft verzichten , blieben ſie die Träger der Rechte

und Verbindlichkeiten der Geſellſchaft, behielten ſie die Be

fugnis, über das Vermögen der Geſellſchaft zu verfügen .

Das erſtere iſt richtig , das leßtere falſch. Beides bedeutet

nicht dasſelbe. Ob einer als Träger von Rechten und Ver

bindlichkeiten anzuſehen ſei , iſt eine Frage ſeiner Rechts

fähigkeit. Ob dagegen jemand über ſein Vermögen verfügen

kann, iſt eine Frage ſeiner Verfügungsfähigkeit, ſeiner Hand

lungsfähigkeit. Auf die leştere erklären aber gerade die Ge

ſellſchafter für den durch den Geſchäftsbetrieb gezogenen

Kreis ihrer Angelegenheiten verzichten zu wollen . Sie

wollen alſo die Befugnis, über das Vermögen der Geſell

ſchaft zu verfügen , nicht behalten , ſondern ſie an einen

Dritten abtreten .

Der Erkenntnis dieſes Widerſpruchs vermögen ſich auch

die Gegner nicht zu verſchließen. So verfallen ſie denn auf den

Ausweg, ihn hinwegzuinterpretieren , indem ſie dem erklärten

Willen der Geſellſchafter Gewalt antun. Anders läßt ſich

jene willkürliche Unterſtellung einer Kollektivvertretung nicht

charakteriſieren . Denn es iſt durchaus nicht einzuſehen, wes

halb die Erklärung der Geſellſchafter, daß ſie alle von der Ver

tretung ausgeſchloſſen ſein wollen , die Vereinbarung einer

Geſamtvertretung enthalten müſſe. Beide Anordnungen ſind

ſo ſehr voneinander verſchieden , daß der Unterſchied auch

wenig geſchäftskundigen Geſellſchaftern einleuchten dürfte.

Wenn die Geſellſchafter aber bewußtermaßen eine Kollektiv

vertretung einführen wollen, ſo dürfte es ihnen näher liegen,

dieſen Willen poſitiv auszudrüden, als ihn in zweideutiger

Weiſe negativ zu umſchreiben .



438 Bacmeiſter: Ausſchluß d. Geſellſchafter v. d. Geſellſch.Vertretung.

$ 8 .

3. Die Bertretung durch Prokuriſten.

Wenn man davon ausgeht, daß die Prokura zur prin

zipalen Vertretung der offenen Handelsgeſellſchaft nicht be

ſtimmt iſt, ſo bedarf die Behauptung, daß ſie tatſächlich ge

eignet ſei, die Geſellſchaft vollſtändig zu vertreten, eigentlich

keiner Widerlegung. Dennoch ſei hier auf das Unzutreffende

der leßterwähnten Anſicht aufmerkſam gemacht.

Daß dem Prokuriſten hinſichtlich der Geſellſchaftsver

tretung inſofern eine Grenze geſteckt iſt , als er nicht über

Grundſtücke verfügen kann , erkennen die Gegner an . Sie

wollen über dieſe Schwierigkeit hinweghelfen, indem ſie daran

erinnern, daß die Vollmacht des Prokuriſten auf Grundſtücke

ausgedehnt werden kann . Dieſer Ausweg führt jedoch nicht

zum Ziel . An fich mögen zu einer ſolchen Bevollmächtigung

auch die von der Vertretung ausgeſchloſſenen Geſellſchafter

kraft der ihnen etwa verbliebenen Geſchäftsführung in der

Lage ſein . Die ſo erteilte „ Vollmacht“ hat dann aber nur

Wirkung für das Verhältnis zwiſchen Volmachtgebern und

Bevollmächtigten. Nach außen hin kann von einer Wirkung

dieſer Vollmacht nicht die Rede ſein . Denn wenn auch die

Vollmachtserteilung an ſich Sache der Geſchäftsführung iſt,

ſo geſchieht doch die Erteilung ſowie der Widerruf einer

Prokura mit rechtlicher Wirkung gegen Dritte nur durch

einen der zur Vertretung der Geſellſchaft befugten Geſell

ſchafter (Art. 118 bezw . § 126 Abſ. 1 ) . Wenn ein ſolcher

aber nicht vorhanden iſt, ſo iſt eine wirkſame Ausdehnung

der Prokura gar nicht denkbar.

Dasſelbe gilt bezüglich einer anderen geſeßlichen Schranke

der Prokura , welche die Gegner meiſt mit Stillſchweigen

übergehen , nämlich der mangelnden Befugnis zur weiteren

Prokuraerteilung (Art. 41 Abſ. 1 bezw . § 52 Abſ. 2). Ebenſo

verhält es ſich mit der Unterſchreibung der Bilanz und der

Selbſteinſchäßungsdeklaration.

Dieſe Beiſpiele dürften genügen, um die Unzulänglich:
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keit der Prokura für die Geſellſchaftsvertretung darzutun .

Es bedarf daher keines Eingehens auf den weiteren Fall der

Eidesleiſtung. Die Gegner ſuchen denſelben dadurch zu

eliminieren , daß fie ihn als einen höchſtperſönlichen Akt des

Geſchäftsinhabers und nicht als einen Akt der rechtsgeſchäft:

lichen Verfügung über das Geſellſchaftsvermögen betrachtet

wiſſen wollen 39) . Ob ſie hierin recht haben , mag dahin

geſtellt bleiben. Bemerkt ſei nur, daß dieſe ihre Auffaſſung

nicht unbeſtritten daſteht 40) .

Es mag den Gegnern zugeſtanden werden, daß ein Zu

ſtand denkbar iſt, demzufolge nach dem Tode oder dem Ein

tritt der Geſchäftsunfähigkeit ſämtlicher Geſellſchafter das

Geſchäft einſtweilen durch einen Prokuriſten weitergeführt

wird . Dieſe Fälle kommen aber für die Frage der recht

lichen Notwendigkeit einer Geſellſchaftsvertretung nicht in

Betracht. In dem einen Falle wird die Geſellſchaft durch

den Tod der Geſellſchafter aufgelöſt (Art. 123 Nr. 2 bezw .

$ 131 Nr. 4), bedarf alſo aus dieſem Grunde feiner Ver

tretung mehr. In dem anderen bleibt die Geſellſchaft zwar

beſtehen, behält aber auch ihre bisherige Vertretung, denn es

treten nur die geſeßlichen Vertreter der geſchäftsunfähigen

Geſellſchafter für dieſe ein . Im erſteren Falle bleibt der

Prokuriſt nicht ein Vertreter der Geſellſchaft, ſondern er wird

Verwalter einer Vermögensmaſſe als Geſchäftsführer der

Erben, ſei es mit oder ohne deren Auftrag. In dem zweiten

behält der Prokuriſt ſeine Stellung als akzeſſoriſcher Ver

treter der Geſellſchaft, während die prinzipale Vertretung

von den geſeblichen Vertretern der Geſellſchafter ausgeübt

wird . Im übrigen dürfte auch das Beſtehen einer ſo zu

ſammengeſeßten Geſellſchaft nicht von Dauer ſein . Wenn

die Gegner weiterhin zum Vergleiche das Fortbeſtehen eines

Einzelgeſchäfts ohne Prinzipal und Prokuriſten heranziehen ,

ſo kann das tertium comparationis wohl ebenfalls nur in

.

39) Gierke S. 599, 600 ; Höniger S. 235.

40) Cojad S. 543.
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dem tatſächlichen Fortbeſtehen der objektiven Beſtandteile,

nämlich der dem Geſchäft zu Grunde liegenden Vermögens

maſſe liegen . Die bisherigen ſubjektiven Beziehungen der

lekteren find jedenfalls unterbrochen. Ein Geſchäft in dieſem

Sinne beſteht nicht mehr.

Auch der Fall kann von den Gegnern kaum zu ihren

Gunſten verwertet werden , welcher der Entſcheidung des

Reichsoberhandelsgerichts vom 16. Januar 1875 zu Grunde

lag 41). Hier war den beiden Geſellſchaftern einer offenen

Handelsgeſellſchaft für die Dauer eines auf Auflöſung der

Geſellſchaft gerichteten Prozeſſes durch einſtweilige gerichtliche

Verfügung die Geſchäftsführung und Vertretung entzogen

und an ihrer Stelle einem gerichtlich beſtellten Sequeſter

übertragen worden. Dieſer Zuſtand der Geſellſchaftsver

tretung, deſſen geſeßliche Zuläſſigkeit wohl nicht mit Unrecht

angefochten worden iſt 42) , beruht auf ſo eigenartigen Um

ſtänden , daß man ihn den normalen Fällen der Vertretung

einer Handelsgeſellſchaft nicht an die Seite ſtellen kann .

Denn einmal iſt zu berückſichtigen , daß die natürliche Ver

tretung der Geſellſchaft nicht durch Vertrag , ſondern durch

einen autoritativen Eingriff der Behörde aufgehoben worden

war. Sodann handelte es ſich um die Regelung eines einſt

weiligen Zuſtandes bezüglich einer Geſellſchaft, welche ihrer

Auflöſung bereits entgegen ging . Schließlich war dement

ſprechend die Stellung des gerichtlich beſtellten Sequeſters

eine derartige , daß ſie mehr derjenigen eines antizipierten

Liquidators als derjenigen eines Prokuriſten glich .

§ 9 .

4. Das Intereſſe der Entwicelung des Handels.

Am allerwenigſten ſtichhaltig erſcheinen die von der

herrſchenden Meinung ins Feld geführten allgemeinen Ge

fichtspunkte, aus denen ſich die Zuläſſigkeit eines radikalen

41 ) ROHG. BD . XVI S. 16 ff.

42) S. 73 .
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Ausſchluſſes aller Geſellſchafter von der Vertretung ergeben

ſoll. Dieſe Begründung krankt an einem grundfäßlichen

Mißverſtändnis, nämlich der Vermengung der äußeren Rechts

verhältniſſe der Geſellſchaft mit den inneren. Am deut

lichſten tritt dieſer Umſtand wohl in dem von Leffe und

Weinhagen aufgeſtellten Saße hervor: ſo gut wie die Ge

fellſchafter fich faktiſch der Vertretung der Geſellſchaft gänz

lich entziehen könnten, müßte ein ſolches Verhältnis auch in

eine rechtliche Form zu bringen ſein . Der Saß wäre zu:

treffend , wenn er nur für das Innenverhältnis der Geſell

ſchafter gelten ſollte. Denn es muß unbedenklich zuläſſig

erſcheinen , daß die Geſellſchafter fich die tatſächliche Freiheit

von der Geſchäftsführung im Geſellſchaftsvertrage zuſichern.

Eine ſolche Vereinbarung hat rechtliche Wirkung, aber nur

im Verhältniſſe der Geſellſchafter unter fich. Hier erzeugt

eine etwaige Übertretung Anſpruch auf Schadenserſaß, Ver

tragsſtrafen , Recht auf Kündigung der Geſellſchaft. Nach

außen hin haben aber dieſe und ähnliche Stipulationen keine

Geltung. Dieſes folgt aus dem durchweg im Şandelsgeſeka

buche, namentlich auch bezüglich der Vertretung, befolgten

Syſtem , von der geſeglichen Regelung der Rechtsverhältniſſe

der Geſellſchaft nach außen keine vertragsmäßigenAbweichungen

zuzulaſſen 43).

Wenn nun aber auch dem vertraglichen Ausſchluß aller

Geſellſchafter von der Vertretung nach außen die Wirkung

verſagt bleibt, ſo iſt doch nicht einzuſehen , weshalb dieſe

Rechtsvorſchrift in allen Fällen den Beſtand der offenen

Handelsgeſellſchaft gefährden ſoll, in denen keiner ihrer Ge

ſellſchafter zur Führung der Geſchäfte im ſtande iſt. Nach

dem , was oben über die inneren Wirkungen einer ſolchen

Verabredung geſagt iſt, dürfte in vielen Fällen der Aus

ſchluß aller Geſellſchafter von der Geſchäftsführung und

deren Übertragung an einen gewiegten Prokuriſten fich wohl

durchführen laſſen. Jedenfalls iſt dieſer Zuſtand denkbar,

.

43) Löhr S. 158.
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ſolange im Geſchäftsbetriebe nur Ýandelsgeſchäfte und ſolche

Rechtsangelegenheiten vorkommen , zu deren Vornahme die

Vollmacht des Prokuriſten ausreicht. Erſcheint dieſer Zuſtand

jedoch wegen notwendiger Verfügungen über Grundſtücke

u . ſ. w. auf die Dauer nicht haltbar , ſo bleibt immer noch

der Ausweg, den tüchtigen Prokuriſten als Geſellſchafter auf

zunehmen , wie im eingangs erwähnten Falle Du Mont

verfahren wurde. Es iſt kaum anzunehmen, daß gegen eine

ſolche Maßregel jemals begründete Bedenken obwalten ſollten.

Denn die Annahme eines Sozius erfordert , an ſich nicht mehr

Vertrauen zu deſſen Perſönlichkeit, als die Annahme eines

Prokuriſten. Dazu iſt der Unterſchied im Umfange ihrer

Machtbefugniſſe wiederum zu unbedeutend. Im übrigen liegt

es in der Hand des bisherigen Prinzipals, durch entſprechende

Beſtimmungen des Geſellſchaftsvertrages die Rechte ſeines

Teilhabers auf ein angemeſſenes Verhältnis zu beſchränken .

Jedenfalls wird dann, wenn das Beſtehen eines bewährten,

lukrativen Unternehmens auf dem Spiele ſteht, die Beteili

gung des Prokuriſten an demſelben als ein verhältnismäßig

kleines Übel empfunden werden . Das Intereſſe der Ent:

wickelung des Handels dürfte bei ſolcher Regelung der An

gelegenheit aber ebenſogut gewahrt bleiben , als wenn man

eine Geſellſchaft einzig und allein durch einen Prokuriſten

vertreten werden ließe.

§ 10 .

Schlußwort.

Nach allem dieſen erſcheint die herrſchende Anſicht weder

aus juriſtiſchen noch aus allgemeinen Geſichtspunkten gerecht

fertigt. Es muß vielmehr als Ergebnis vorſtehender Unter

ſuchung feſtgeſtellt werden , daß der Ausſchluß aller Geſell

ſchafter einer offenen Handelsgeſellſchaft von deren Ver

tretung nach außen unwirkſam und inſofern unzuläſſig iſt.

Es iſt zu bedauern , daß das Geſet dieſe ihm zu Grunde

liegende Anſchauung nicht unzweideutig zum Ausdruck ge

bracht hat. Dieſe Lücke im Gefeße iſt ſchuld daran , daß



Bacmeifter: Ausſchluß d. Geſellſchafter v. d . Geſelfdh.Vertretung. 443

eine Streitfrage überhaupt entſtehen und daß ihre Erörte

rung mit der Herausbildung einer als falſch erkannten

herrſchenden Anſicht enden konnte. Es wird die Aufgabe

der Wiſſenſchaft ſein, die behandelte Frage nochmals einer

Prüfung zu unterziehen. Von der Praxis iſt, ſolange dieſe

der herrſchenden Meinung folgt , in dieſer Richtung keine

Anregung zu erwarten . Denn es iſt begreiflich, daß die in

Betracht kommenden Kreiſe des Publikums keinen Anlaß

nehmen werden , der ihnen bequemen, lagen Auffaſſung der

gerichtlichen Praxis entgegenzutreten . Vielleicht tragen die

vorſtehenden Ausführungen dazu bei, der richtigen Anſicht

doch noch zum Siege zu verhelfen.



VII.

Die Berechnung des Schadenserſages bei Beſchädigung des

Fradigutes nach deutſhem Eiſenbahnfradtredt.

Von

Herrn Regierungsrat Dr. iur. Rundnagel in Poſen .

Der § 457 HGB. beſtimmt in Abſ. 1 und 2 :

„Muß auf Grund des Frachtvertrages von der Eiſenbahn

für gänzlichen oder teilweiſen Verluſt des Gutes Erſaß ges

leiſtet werden, ſo iſt der gemeine Şandelswert und in deſſen

Ermangelung der gemeine Wert zu erſeßen , welchen Gut

derſelben Art und Beſchaffenheit am Orte der Abſendung in

dem Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung hatte, unter

Hinzurechnung deſſen , was an Zöllen und ſonſtigen Koſten,

ſowie an Fracht bereits gezahlt iſt.

Im Falle der Beſchädigung iſt für die Minderung des

im Abſ. 1 bezeichneten Wertes Erfaß zu leiſten " 1).

Für die Wertbemeſſung iſt ſonach nicht, wie beim Land

frachtgeſchäft, der Ort der Ablieferung und der Zeitpunkt,

an dem dieſe zu bewirken iſt, maßgebend (vgl. § 430 Abſ. 1

und 2 HGB.) , ſondern Zeit und Ort der Auflieferung ') .

Jenen Wert wollen wir den Empfangswert , dieſen

den Verſandwert nennen.

1) In der Eiſenbahnverkehr ordnung find die entſprechenden Beſtima

mungen in den SS 80 und 83 enthalten .

2 ) Die Urſache dieſer Verſchiedenheit beruht bekanntlich darauf, daß

die Beſtimmungen des internen Eiſenbahnfrachtrechte mit denen

des internationalen Übereinkommens über den Eiſenbahnfrachtver:

kehr möglichſt in Übereinſtimmung gebracht werden ſollten.
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Die für das Landfrachtrecht maßgebende Beſtimmung

des § 430 Abſ. 2 iſt weſentlich präziſer gefaßt als die des

vorhin zitierten § 457 Abſ. 2 .

Sie lautet:

„Im Falle der Beſchädigung iſt der Unterſchied zwiſchen

dem Verkaufswert des Gutes im beſchädigten Zuſtand und

dem gemeinen Handelswert oder dem gemeinen Wert zu ſeßen,

den das Gut ohne dieſe Beſchädigung am Ort und zur Zeit

der Ablieferung gehabt haben würde. “

Es iſt alſo genau angegeben , in welcher Weiſe der

Minderwert zu berechnen iſt. Aus dem Fehlen einer gleichen

Anweiſung im § 457 darf aber nicht gefolgert werden, daß

hier abſichtlich das allgemein als richtig anerkannte Prinzip,

dem Wert des unbeſchädigten Gutes den Verkaufswert des

Gutes im beſchädigten Zuſtand gegenüber zu ſtellen, als für

den Eiſenbahnverkehr ungeeignet verworfen werden ſoll. Die

abweichende Faſſung des § 457 iſt offenbar nur darum ge

wählt , um eine möglichſte Übereinſtimmung mit der ent

ſprechenden Norm des internationalen Übereinkommens über

den Eiſenbahnfrachtverkehr zu erzielen , die eine gleiche Be

ſtimmung, wie ſie 430 Abſ. 2 KGB. gibt , nicht enthält .

Auch beim Eiſenbahnfrachtgeſchäft iſt ſonach folgende

Rechnung aufzumachen : Wert im unbeſchädigten Zuſtand und

Verkaufswert im beſchädigten Zuſtand.

Bei Ermittelung des erſtgenannten Wertes
alſo beim

Minuenden - iſt maßgebend der Wert, den das Gut am

Ort und zur Zeit der Abſendung gehabt hat. Bezüglich des

anderen Wertes — dem Subtrahenden fehlt es an einer

klaren Beſtimmung. Dies iſt bei der großen Bedeutung der

Frage recht bedauerlich. Die der Beſtimmung zu Grunde

liegende Vorſchrift des internationalen Übereinkommens :)

- .

3) Art. 37 : „Im Falle der Beſchädigung hat die Eiſenbahn den

ganzen Betrag des Minderwertes des Gutes zu bezahlen. “ Bes

kanntlich vertritt ein Teilnehmer der Berner Konferenzen, G e rſt

ner (Internationales Eiſenbahnfrachtrecht S. 371) , ſogar die

Anſicht, daß im Beſchädigungefalle der Empfangswert maß:
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kann leider auch zur Aufklärung nicht verwendet werden : ſie

iſt noch bedeutend unklarer abgefaßt.

Die Denkſchrift zum erſten Entwurf des HGB. 4) S. 260 ff.

(Amtliche Ausgabe bei Guttentag) ſteht allerdings auf dem

Standpunkt, daß weitere Anhaltspunkte in dem Gefeß nicht er

forderlich ſeien . Nach ihr ſtehen zur Bemeſſung des Schadens

zwei Wege offen :

a) Entweder werde unmittelbar der Wert feſtgeſtellt, den

das Gut in dem beſchädigten Zuſtande am Verſandorte und

zur Verſandzeit gehabt haben würde , und dieſer Wert von

dem Verſandwert abgezogen ;

b) oder es werde der durch den Verkauf des beſchädigten

Gutes am Ablieferungsort ermittelte Wert der Berechnung

zu Grunde gelegt. Dies könne allerdings nicht in der Weiſe

geſchehen , daß der ſo ermittelte Verkaufswert einfach von

dem Werte des unbeſchädigten Gutes am Abſendungsort in

Abzug gebracht werde ; denn eine ſolche Berechnung würde

zu unrichtigen Ergebniſſen führen , bei einer großen Ver

ſchiedenheit der Preiſe am Abſende- und Beſtimmungsort,

fogar unter Umſtänden die Eiſenbahn von jeder Erſaßpflicht

für die Beſchädigung befreien. Vielmehr werde zunächſt das

Verhältnis des Wertes des beſchädigten Gutes zu dem Wert

des unbeſchädigten Gutes am Ablieferungsort ermittelt, und

nach dieſem Verhältnis ſodann die Minderung des Verſand

wertes berechnet werden müſſen . Bleibe z . B. der bei dem

Verkaufe des beſchädigten Gutes am Ablieferungsort erzielte

Erlös um zwei Drittel hinter dem Werte zurück, den das Gut

im unbeſchädigten Zuſtand am Ort und zur Zeit der Ab
2

1gebend ſei , was wohl die Unzulänglichkeit der Faſſung am beſten

illuſtriert.

4 ) Die im Text wiedergegebenen Ausführungen find in der zweiten

Dentichrift nicht wiederholt . Dies iſt wohl lediglich darauf zus

rüdzuführen , daß überſehen worden iſt, daß ihre Aufnahme in den

7. Abſchnitt (beim 8 449 ) notwendig turde, nachdem ſie in dem

vorhergehenden Abſchnitt - infolge des Erſaßes des Verfandwerts

durch den Empfang&wert in Fortfall kamen.
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lieferung gehabt haben würde , ſo könne es in der Regel

keinem Bedenken unterliegen, auch die Minderung des Wertes,

den das Gut am Abſendungsort hatte, auf zwei Drittel an

zuſeßen .

Bei jedem dieſer Berechnungsorte gehöre indeſſen zu

dem zu erſeßenden Minderwert auch ein verhältnismäßiger

Teil, in dem vorſtehenden Beiſpiel zwei Drittel des von dem

Abſender etwa bereits für Zölle, Fracht und ſonſtige Unkoſten

gezahlten Betrages.

Der Weg zu a ) wird in ſehr wenigen Fällen gangbar

ſein , da es ja nur vereinzelt möglich ſein wird , den Wert,

den das Gut in beſchädigtem Zuſtand auf der Verſandſtation

gehabt haben würde, feſtzuſtellen . (Vgl. Eger VD. Anm. 450

zu § 83 S. 534 ff.)

Der zweite hat zur Vorausſeßung , daß die Annahme

richtig iſt, daß der Prozentſaß der Minderung des Empfangs

wertes dem der Minderung des Verſandwertes gleich ſei .

Dies ſcheint ſchon den Verfaſſern der Denkſchrift

zweifelhaft geworden zu ſein , als ſie dazu übergingen, den

zunächſt ohne jede Beſchränkung ausgeſprochenen Grundſaß

in die Praris zu überſeßen. Sie ſagen ſelbſt bei Anfüh

rung des Beiſpiels, daß es der Regel nach " keinem

Bedenken unterliegen würde, den Verſandwert auch um zwei

Drittel als gemindert anzuſehen , falls der Empfangswert in

dieſem Verhältnis eine Minderung erfahren hat . Sie müſſen

alſo zugeben , daß der vorgeſchlagene Weg nicht unter allen

Umſtänden zum Ziele führt . Einen Erſaßweg geben ſie nicht

an . Sie ſagen nicht einmal, in welchen Fällen man den von

ihnen empfohlenen Weg einzuſchlagen , und wann man ihn zu

meiden hat. Mit einer ſolchen Marſchroute kann man aber

nichts anfangen , ſie iſt ſchlimmer als keine.

Abgeſehen hiervon iſt auch die Annahme, daß der Weg

in der Regel zum Ziele führe, offenbar unrichtig.

Beträgt z . B. in Italien der Wert einer Sendung Apfel3

ſinen in tadelloſem Zuſtand 10 M. und in Deutſchland 40 M.,
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und bringt die mit Beſchädigung eingegangene Sendung hier

noch 20 M. ein, ſo wird in Italien kein Menſch 5 M. dafür

geben .

Etwas anrüchig gewordene Seefiſche, die im Binnenland

zu einem Viertel des Empfangswertes reißend abgehen, werden

am Verſandort wohl überhaupt keinen Liebhaber finden.

Eine Wagenladung Briketts , die zum Teil zerbrochen

und mit Sand vermiſcht in Berlin ankommt und dort zu

zwei Drittel des Empfangswertes ſchnell Käufer findet, wird

im Kohlenrevier vielleicht noch nicht einmal zur Hälfte des

Verſandwertes losgeſchlagen werden können .

Man kann die Beiſpiele noch unendlich ausdehnen : überall

wird man finden, daß die Bewertung eines beſchädigten Gutes

am Produktionsort eine unverhältnismäßig geringere ift

als am Konſumtionsort. Und gerade dem Transport von

jenem zu dieſem Ort dient doch die Eiſenbahn in erſter Linie.

Die von der Denkſchrift in Vorſchlag gebrachte Löſung

ſcheitert alſo ohne weiteres ſchon an ihrer Unausführbar

keit 5) 6) .

Die herrſchende Meinung verwirft mit Recht dieſe An

5) Eger, Verkehr@ordnung, Anm . 450 zu $ 83 V.D. , S. 534 ff.,

meint, daß der zweite von der Dentichrift vorgeſchlagene Weg

dahin führe , in Wirklichkeit nicht den Verſandwert , ſondern den

Empfangswert zum entſcheidenden zu machen .

Dieſer Vorwurf iſt jedoch unbegründet und beruht ganz offen .

bar auf einem Mißverſtändnis.

6) Die gleiche Anficht wie die Dentichrift vertritt Mufc wed in

Egers Zeitſchrift Bd. XII S. 274 und in der Zeitung des Vers

eins deutſcher Eiſenbahnverwaltungen S. 651 ff. und 783 ff. In

dem fritiſchen Punft iſt er noch zuverſichtlicher als die Dentichrift :

,wenn ich weiß, wieviel Prozente des Werts am Ablieferungsort

ein Gut infolge der Beſchädigung eingebüßt hat , ſo begehe ich

keinen Fehlſchluß, wenn ich annehme , daß das Gut ebenſoviel

Prozente des Werts am Verſandorte verloren hat, “ ſagt er. Wenn

man übrigens die komplizierten Rechenexempel anſieht, die nach

Muſch weď aufzuſtellen ſind , ſo atmet man erleichtert auf bei

dem Gedanken , daß dieſe Anfidht wohl ſchwerlich Ausſicht auf all:

ſeitige Anerkennung hat .

4

.
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ficht. Sie feßt als Minuenden den Verſandwert plus Trans

portkoſten und als Subtrahenden den Wert des Gutes im be

ſchädigten Zuſtand am Ort und zur Zeit der Ablieferung ein ?) .

Sie geht hierbei von folgenden Erwägungen aus :

Im Falle der Beſchädigung iſt ebenſo wie im Verluſt

falle der Verſandwert plus Transportkoſten der Eiſenbahn

zur Laſt zu ſeßen. Da jedoch das Gut, wenn auch beſchädigt,

auf der Empfangsſtation zur Aushändigung gelangt, muß

der Wert , den es an dieſem Ort und im Zeitpunkt der

Ablieferung hat , der Eiſenbahn gut gebracht werden . Die

Differenz ſtellt den zu erſeßenden Schadensbetrag dar.

Dieſen Erwägungen liegt offenbar der meines Erachtens

durchaus richtige Gedanke zu Grunde, die Eiſenbahn auf der

einen Seite mit den Beträgen zu belaſten , für die ſie im

Verluſtfalle hätte aufkommen müſſen, und ihr auf der anderen

Seite den Wert der von ihr bewirkten Leiſtung gutzuſchreiben .

Die herrſchende Anſicht begeht nur den Fehler, daß ſie den

Wert dieſer Leiſtung identifiziert mit dem Empfangswert des

beſchädigten Gutes. Hierdurch kommt die Eiſenbahn zu kurz.

Denn dieſe beſchränkt ſich ja nicht darauf, daß ſie das Gut

überhaupt ausliefert ; fie vollzieht vielmehr außerdem die

Ablieferung gerade auf der Empfangsſtation. Der Wert

dieſer weiteren Leiſtung, mit anderen Worten , der

Wert, den die Beförderung als ſolche darſtellt,

muß noch der Eiſenbahn gutgebracht werden und zwar in

der Weiſe, daß ihr derjenige Betrag der Geſamtkoſten gut

7) Eger , Die Eiſenbahnverkehrsordnung S. 535 und Das inter

nationale Übereinkommen über den Eiſenbahnfrachtverkehr S. 519 f.

( die in dem erſtgenannten Kommentar gemachten Ausführungen

laſſen allerdings nicht mit der wünſchenswerten Deutlichteit ers

fennen, daß Eger die Transportkoſten dem Verſandwert zugerech

net wiſſen wil) ; Roſenthal , Internationales Eiſenbahnfracht

recht S. 220 ff.; Schwabe, Das internationale Übereinkommen

über den Eiſenbahnfrachtverkehr S. 278 ff.; don Rautio in

Eger & Zeitſchrift Bd. XII S. 175 f .; vgl. aud berger,

Handlommentar zur Eiſenbahnverkehrsordnung S. 145.
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geſchrieben wird, der der Beförderung des beſchädigten Gutes

entſpricht.

Den Fehler, in den die herrſchende Anſicht verfällt, läßt

folgendes Beiſpiel klar und deutlich erkennen .

Ein zu einer Sendung Umzuggut gehöriges Büfett im

Verſand- und Empfangswert von 1000 M. hat auf dem

Transport, deſſen Koſten ſich auf 50 M. belaufen, durch eine

geringfügige Beſchädigung der Politur einen Minderwert von

1 M. erlitten . Nach der herrſchenden Anſicht wäre folgende

Rechnung aufzuſtellen :

Entſchädigung = 1000 M. + 50 - 999 = 51 M. ,,

mithin 50 M. Koſtenentſchädigung.

Das wäre doch eine ſchreiende Ungerechtigkeit! Der

Empfänger ſpart ohne jeden Grund die Transportkoſten . Die

Eiſenbahn aber ſteht um keinen Deut günſtiger da , als wenn

ſie das Gut vor Beginn des Transportes dem Abſender

wieder ausgehändigt hätte. Es würde ferner was die

Transportkoſten anlangt für ſie keinen Unterſchied aus

machen , wenn das Büfett total zertrümmert angekommen

wäre und nur einen Brennholzwert von 1 M. repräſentierte.

Die Entſchädigung wäre dann nämlich anzuſeßen mit :

1000 + 50 -1 = 1049 M.

(8. 5. gleichfalls 50 M. Koſtenentſchädigung ).

-

Wenn wir nach einem Maßſtab für die Bewertung der

Beförderung ſuchen , ſo wäre an ſich der konkrete der natur:

gemäßeſte. Würde in jedem einzelnen Fall unter Berüd :

ſichtigung aller konkreten Verhältniſſe feſtgeſtellt, welchen Wert

die Auslieferung des beſchädigten Gutes am Empfangsort im

Verhältnis zu der des unbeſchädigten Gutes hat , ſo würde

fich ſtets ein befriedigendes Reſultat ergeben. In dem oben

gebildeten Beiſpiel würden , wenn das Büfett eine Wert:

minderung von 1 M. erlitten hätte , beide Werte gleichzu

ſeßen, der Eiſenbahn alſo die geſamten Transportkoſten gut

zubringen ſein. Wäre dagegen das Büfett nur noch als

Brennholz zu verwerten, ſo wäre der Wert der Beförderung
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mit Null anzuſeßen, und von der Eiſenbahn dem Empfänger

die geſamten Koſten zu erſeßen.

Ob dieſer Weg geeignet ſein würde , eine ſchnelle Er

ledigung der Entſchädigungsreklamationen herbeizuführen , mag

dahingeſtellt bleiben . Jedenfalls muß man ihn ſchon um deg

willen aufgeben, weil das Gefeß nicht mit konkreten, ſondern

mit abſtrakten Werten rechnet.

Wir müſſen ſonach fragen, wie verhält ſich in abstracto

der Wert der Beförderung des beſchädigten Gutes zu dem

der Beförderung des unbeſchädigten Gutes, oder mit anderen

Worten : wie verhält ſich der Empfangswert des Gutes in

beſchädigtem Zuſtand zu dem in unbeſchädigtem Zuſtand.

Wenn wir die Geſamtkoſten mit K , den der Eiſenbahn

gutzuſchreibenden Koſtenanteil mit X, den Empfangswert des

Gutes im unbeſchädigten Zuſtand mit Wut und den gleichen

Wert des Gutes im beſchädigten Zuſtand mit WIE bezeichnen,

ſo erhalten wir ſonach folgende Gleichung 8) :

X ME

R WuE

WE
X = R

WuE

Bezeichnen wir ferner den Verſandwert des Gutes in

unbeſchädigtem Zuſtand mit Wuv , ſo haben wir alſo ins:

geſamt der Eiſenbahn auf der einen Seite zur Laft zu

ſeßen : WuV und K , auf der anderen Seite gut zu bringen :

WE

WE und R

Wus

Wir müſſen uns aber davor hüten, die Summe des Gut

habens und der Belaſtung zu ziehen und beide einfach von

einander abzuziehen. Gutswert und Koſten ſind ungleiche

Werte , die in getrennten , gegenſeitig nicht übertragbaren

Konten berechnet werden müſſen 9) .

-

8) Ich adoptiere im allgemeinen die von Muſch wed gewählten Bes

zeichnungen.

9) Das Steigen des Empfang 8 wertes über den Verſand wert

Zeitſdrift fülr Sandelsrecht. Bd. LV.
29
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Schließen wir beide Konten für ſich ab , ſo bekommen

wir die dem Empfänger zuſtehende Entſchädigung, die ſich

mithin zuſammenſeßt aus der Gutsentſchädigung (GE) und

der Koſtenentſchädigung (KE ).

Für jene erhalten wir die Formel:

SG = Wu WE,

für dieſe :

WIE

KE = R f
WuE

oder, um die Rechnung für den praktiſchen Gebrauch einfacher

und verwendbarer zu machen :

WuE WIE

WuE

= R

Prüfen wir nun einmal die beiden gewonnenen Formeln

auf ihre praktiſche Verwendbarkeit 10) 11) .

=

Wue )

und das Fallen des erſteren unter den leßteren darf eben der

Natur der Sache nach keinen Einfluß auf die Koſtenfrage aus :

üben . Gegen diefen Grundſatz würden wir verſtoßen, wenn wir

die Entſchädigung nach der Formel bezeichnen würden :

W6E

Entſch .= WuV + se – (W6e + se

Dies zeigt ſich klar ohne Weiteres ſchon in dem Falle, daß

WWE gleich oder höher iſt als WuV + R. Der Empfänger

würde alsdann gar keine Entſchädigung erhalten. Tatſächlich der

fährt übrigens ſo die herrſchende Anſicht, deren Formel lauten

würde :

Entich. = WuD + WIE.

Aus dies Beiſpiel läßt deutlich erkennen , zu welchen unrich:

tigen Ergebniſſen fie führt. Die Eiſenbahn wird in ſolchen Fällen

ganz gleich behandelt, mag fie den Transport ordnungsmäßig aus:

geführt haben oder nicht.

10) Zu Grunde gelegt ſind abſichtlich die Beiſpiele , die Muſch weď

in Egers Zeitſchrift Bd. XII S. 272 f. gibt .

11 ) Die Formeln entſprechen im Geſamtergebnis nicht der Forderung,

die Muſch wed a. a . D. S. 272 aufſtellt, daß nämlich für gleich:

wertige Güter, die im gleichen Umfang an Wert eingebüßt haben ,

die gleiche Entſchädigung fich ergeben müffe, einerlei ob die Wert :

minderung auf teilweiſen Verluſt oder auf Beſchädigung zurüd

zuführen iſt. Soweit die Guteenthädigung in Betracht tommt,
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I. Beiſpiel.

WuV (Verſandwert des Gutes in unbeſchädigtem Zuſtand)

= 500 M.

Wue (Empfangswert des Gutes in unbeſchädigtem Zuſtand)

= 800 M.

WIE (Empfangswert des Gutes in beſchädigtem Zuſtand)

iſt die Forderung ſelbſtverſtändlich begründet , dagegen nicht in

Anſehung der Roſtenentſchädigung. Bei dieſer hat man im Vers

luftfall nicht, analog wie beim Entſchädigungsfall, zu fragen, wie

verhält fich der Wert des abhanben gekommenen Gutes zu dem

der geſamten Sendung, ſondern vielmehr, wieviel xoften fals

len auf dieſen Teil der Sendung im Verhältnis zu

den Geſamtkoſten. Wir müffen alſo feſtſtellen , nach welchen

Grundfäßen die soſtenerhebung erfolgt iſt. Hierbei tann aller

dings der Wert des Gutes eine Rolle ſpielen (3. B. bei Zöllen

und zoVähnlichen Gefällen ). Dies iſt jedoch die Ausnahme. In

der Regel werdent fich die Koſten , insbeſondere beren wichtigſter

Teil, die Frachtfoſten , lediglich nach dem Gewicht richten. 418

dann iſt die Koſtenentſchädigung im Verhältnis des Gewichteg des

in Verluſt geratenen Teiles zu dem der geſamten Sendung feft:

zuſeßen.

Sft beiſpielsweiſe aus einer Rifte Raufmannêgut im Gewicht

von 100 kg und im Empfangs- und Verſandwerte von 100 M.

ein Stück im Gewicht von 1 kg und im Werte von 99 M. in

Verluſt geraten , ſo erhält der Reklamant, vorausgeſeßt, daß

die Koſten nach dem Gewicht berechnet ſind :

1

99 + A
100

und nicht :

99

99 + A
1009

Fit dagegen die Sendung beidådigt und iſt W66 = 1 M.,

jo erhält der Reklamant :

I. GE = 100 – 1 = 99 M.,

99

II . RE = R

100'

mithin zuſammen :

99

99 + A
100*

Es dürfen eben der Natur der Sache nach die für Verluſt und

Beſchädigung anzufeßenden Entſchädigungen nicht übereinſtimmen.
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a = 720 M. Wue-

10

b
o
r
b
e
n
o

b = 400 M. Muc

10

1

10

C 80 M. Wus)

R (Roſten ) = 300 M.

= 720 )13

a ) GE (Gutsentſchädigung) = 500 – 720= –

= vacat.

800-720

KE (Koſtenentſchädigung) = 300
800

= 30 M.

H.A 12) = 500 + 300 — 720) :

E (Entſchädigung ) 30 M. = 80 M.

M 18) = 80 M.

Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Sutskonto Roſtenkonto Gutskonto Koſtenkonto

WuV 500 M. R 300 M. VE 720 M. RE 30 M.

5001 3001 720 30

ab Einn. 7201 3017

270

Die Ausgabe beträgt 270 M. = 9/10 K. Dieſer ſteht

der Transport des auf 910 WuE bewerteten Gutes gegenüber .

b) GE = 500 - 400

= 100 M.

800 - 400

KE = 300
800

= 150 M.

E = 250 M. (H.A = 500 + 300 – 400 = 400 M.:

M. = 400 M. M.)

Wenn Mulch weď zu einer ſolchen Übereinſtimmung kommt, ſo

zeigt dies gerade fchlagend , daß ſeine Anficht zu unrichtigen Er:

gebniffen führt .

12) $ 4 = herrſchende Anſicht.

13) M = Anficht Mufd wed 8 und der Dentidrift.
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Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Gutskonto Roſtenkonto Gutskonto Roſtenkonto

WuV 500 M. R 300 M. WE 400 M. RE 150 M.

GE 100 M.

500 300

ab Einn . 500 150

150

Die Ausgabe beträgt 150 M. = 5/10 R. Dieſer ſteht

der Transport des auf 5/10 Wu& bewerteten Gutes gegenüber.

c ) OG = 500 - 80GE

= 420 M.

800 - 80

KE = 300
800

= 270 M.

E = 690 M.
H.A = 500 + 300 – 80 = 720 M.

M. = 720 M.

Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Gutskonto Koſtenkonto Sutskonto Koſtenkonto

WuV 500 M. R 300 M. SHE RE 270 M.

GE 420 M.

ab Einn. 5001 3001 500 270

5001 2701

30

Die Ausgabe beträgt 30 M. = 110 K. Dieſer ſteht der

Transport des auf 1/10 Wuf bewerteten Gutes gegenüber.

0 M. )

80 M.

II. Beiſpiel.

M = 500 M.

WuG = 400 M.

WE

a = 300 M. (= 9/10 Wu)

b = 200 M. (= 510 WuE)

c = 40 M. ( = 1/10 WuE)

R = 300 M.
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-

-

440 M.)

a) GE = 500 — 360

140 M.

400 - 300

RE 300
400

= 30 M.

E = 170 M. ( H.A. = 500 + 300 – 360 = 440 M

M. = 80 M.

Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Sutskonto Roſtenkonto Gutskonto Koſtenkonto

Mu 500 M. R 300 M. WE 360 M. KE 30 M.

GE 140 M.

5001 3001 30

ab Ginn. 5001 30

270

Die Ausgabe beträgt 270 M. = 9/10 R. Dieſer ſteht der

Transport des auf 9/10 Wue bewerteten Gutes gegenüber.

500

.

b) GE = 500 — 200

300 M.

400 200

RE = 300
400

= 150 M.

E = 450 M. ( H.A. = 500 + 300 – 200 = 600 M.+

M. = 400 M. M.)

Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Sutskonto Koſtenkonto Gutskonto Roſtenkonto

WuV 500 M. R 300 M. WE 200 M. RE 150 M.

KE 300 M.

5001 3001 500 150

ab Einn. 500 1501

150

Die Ausgabe beträgt ſomit 150 M. = 5/10 R. Dieſer

ſteht der Transport des auf 510 Wue berechneten Gutes

gegenüber.

-
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c ) GE = 500 - 40

= 460 M.

400 - 40

KE = 300
400

= 270 M.

E = 730 M. ( H.A. = 500 + 300 – 40 = 760 M.

M. = 720 M. 60 97.)

Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Sutskonto Koſtenkonto Gutskonto Koſtenkonto

MuV 500 M. R 300 M. WE 40 M. KE 270 M.

GE 460 M.

500) 3001 500 270

ab Einn . 500) 270)

30

Die Ausgabe beträgt 30 M. = 1/10 R. Dieſer ſteht

der Transport des auf 110 Wue bewerteten Gutes gegen

über.

III . Beiſpiel.

WuV = 500 M.

WuE = 1600 M.

WE

a = 1440 M. = 910 WuEa )

b = 800 M. ( = 5/10 WuE)

c = 160 M.( = 110 WuE)

R = 300 M.

a ) GE = 500 – 1440

= vacat.

1600 - 1440

RE = 300

1600

= 30 M

E = 30 M. ( H.A. = 500 + 300 – 1440 = vacat.
E

=

M. = 80 M. vacat).
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Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Sutskonto Koſtenkonto Gutskonto Koſtenkonto

Wu 500 M. R 300 M. 666 1440 M. RE 30 M.

ab Einn. 5001 3001 1440 30

1440) 30

270

Die Ausgabe beträgt 270 M. = 9/10 R. Dieſer ſteht

der Transport des auf 910 Wu& bewerteten Gutes gegen

über .

b) GE = 500 - 800

= vacat.

1600 - 800
RG = 300

1600

= 150 M.

E = 150 M.
(H.A. = 500 + 300 – 800 — vacat.

M. = 400 M.

-

cat.)

Bilanz des Empfängers.

Ausgabe Einnahme

Gutskonto Roſtenkonto Gutskonto Koſtenkonto

MuV 500 M. R 300 M. WE 800 M. RE 150 M.

ܘܘ

5001 3001 800 150

ab Sinn. 800) 1501

150

Die Ausgabe beträgt 150 M. = 510 R. Dieſer ſteht

der Transport des auf 5/10 Wu& bewerteten Gutes gegen

über.

c ) GE = 500 - 160

= 340 M.

1600 – 160

KE == 300

1600

= 270 M.

E = 610 M. ( H.A. = 500 + 300 - 160 - 640 M.—

M = 720 M. M. )
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Bilanz des Empfängers .

Ausgabe Einnahme

Sutskonto Koſtenkonto Gutskonto Roſtenkonto

Su 500 M. R 300 M. GbE 160 M. RE 270 M.

RE 340 M.

5001 3001 500 270

ab Einn . 500 ) 2701

30

Die Ausgabe beträgt 30 M. = 110 R. Dieſer ſteht der

Transport des auf 1/10 Wue bewerteten Gutes gegenüber.

Die Ergebniſſe, zu denen die hier vertretene Anſicht

führt, dürften alſo nach jeder Hinſicht befriedigen .

Schließt man ſich der herrſchenden Anſicht an , daß auch

nach dem internationalen Übereinkommen über den Eiſen

bahnfrachtverkehr der Verſandwert für die Entſchädigungs

berechnung im Falle der Beſchädigung maßgebend iſt, ſo

würden die hier entwickelten Grundfäße auch für den Be

reich des internationalen Frachtrechts zur Anwendung zu

bringen ſein .



VIII.

fälle zuläffiger Überuahmen von Dividendeugarantien für

den eigenen Betrieb durd Aktiengeſellſchaften und Geſell

ſchaften m. b. H.

Von

Herrn Profeſſor Dr. Rehm in Straßburg.

Mit ſeltener Einmütigkeit wird ſowohl in Theorie wie

Praris die Anſchauung vertreten : von den ſogenannten Bau

zinſen abgeſehen ſei jede Zuſicherung von Zinſen beſtimmter

Höhe an die Aktionäre , jede beſtimmte Verzinſung der Ge

ſchäftsanteile bei der Geſellſchaft m . b . H. aus anderem als

dem Reingewinn unzuläſſig. Dies wird für um ſo ſelbſt

verſtändlicher gehalten, als das Geſet betreffend die Geſell

ſchaften m. 6. H. ſogar davon abſah , eine dem $ 215 des

HGB. entſprechende Beſtimmung in ſich aufzunehmen . Der

Geſeßgeber unterließ dies ausweislich der Motive, weil es

aus der Natur der Geſellſchaften mit beſchränkter Mit

gliederhaftung folge . Legtere erfordere, daß das Grundſtock

vermögen der Vereinigung unverſehrt erhalten werde. Hieraus

ergebe ſich von ſelbſt, daß Zuſicherungen von Zins auch für

den Fall, da kein Reingewinn erzielt werde , ausgeſchloſſen

ſeien . Vgl. hierüber Staub , Kommentar zum Geſek be

treffend die Geſellſchaften m. b . $. 1903 § 29 , Anm. 11 .

Wenn der Geſeßgeber ſelbſt die Unſtatthaftigkeit ſolcher Ver

ſprechen aus dem Weſen der Geſellſchaft ableitet, wie könnten

dann Ausnahmen beſtehen !

Bei ſo gelagertem Sachverhältnis iſt es nur zu natür
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lich, daß auch den Auslegern des Geſekes der Gedanke der

Möglichkeit von Ausnahmen völlig ferne liegt. Die Unzu:

läſſigkeit von Ausnahmen zu betonen , erſcheint ſchlechterdings

als unnötig. Und doch ſieht man näher zu, ſo findet man ,

daß das reich geſtaltete Leben der Praxis derartige Aus

nahmen ans Tageslicht bringt. Oder daß ich es gleich ſage :

genau beſehen ſind es überhaupt nicht Ausnahmen von der

Regel, ſondern die Regel ſelbſt geht nicht ſo weit, als man

gemeiniglich annimmt. Verboten und nichtig mit den Folgen

von B.GB. SS 134, 139 und 309 iſt die Zuſicherung und

Auszahlung von Zinſen auch für den Fall, daß kein Rein

gewinn ſich ergibt , lediglich hinſichtlich neuer Einlagen ein

ſchließlich Einlage erhöhungen und Nachſchüſſen , nur

hinſichtlich Einlage- und Nachſchußleiſtung; erlaubt und

rechtsgültig iſt dagegen die Einräumung und Auszahlung

von Zinſen beſtimmter Höhe für von der Geſellſchaft

ſelbſt im Wege des Verkaufs , des Tauſches , der Hingabe

an Erfüllungsſtatt, der Flation in eine Geſellſchaft, der

Vermietung, Verpfändung oder ſonſt (3. B. Nießbrauchbeſtel

lung) gegen Entgelt wieder weggegebene eigene

Aktien und Geſchäftsanteile.

I. Was die zwiſchen Geſellſchaft und Geſellſchaftsmitglied

beſtehenden Rechtsbeziehungen angeht , ſo find anerkannter

maßen zwei Verhältniſſe zu unterſcheiden , das Verhältnis

zwiſchen Geſellſchaft und Geſellſchaftsmitglied als ſolchem

und die Verhältniſſe zwiſchen Geſellſchaft und Geſellſchafts

mitglied als Drittem . Wir halten ſtreng auseinander das

Mitgliedſchaftsverhältnis, die Mitgliedſchaftsrechte und Pflichten

des Mitgliedes, und die Rechte und Pflichten , welche dem

Mitgliede gegenüber der Geſellſchaft , wie wäre es nur ein

Dritter , zuſtehen bezw. obliegen , ſeine Stellung zur Geſell

ſchaft insbeſondere infolge auch Dritten möglicher Rechts

geſchäfte mit der Geſellſchaft , ſeine Stellung als Käufer,

Darlehensgläubiger gegenüber der Geſellſchaft. Vgl. Leh

mann , Recht der Aktiengeſellſchaften Bd . II (1904), S. 202.

Die Beſtimmungen von AGB . SS 213 und 215,
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Geſet betreffend die Geſellſchaften m. b . H. SS 29,

30 , behaupten wir nun , betreffen lediglich das Rechts

verhältnis zwiſchen Geſellſchaft und Mitglied als ſolchem .

Die Aktionäre als ſolche haben nur Anſpruch auf Rein

gewinn , Zinſen von beſtimmter Höhe dürfen für die Aktio

näre als ſolche weder ausbedungen noch ausbezahlt werden .

Nur für die Geſellſchafter als ſolche gilt , daß fie Anſpruch

allein auf den aus der Bilanz fich ergebenden Reingewinn

beſißen. Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforder

liche Vermögen der Geſellſchaft darf an die Geſellſchafter als

ſolche nicht ausgezahlt werden .

A) Zu dieſer Auslegung der angezogenen Beſtimmungen

berechtigt uns zunächſt der Zweck derſelben und die damit

zuſammenhängende Rechtsſtellung des Geſellſchaftsmitgliedes.

Aktiengeſellſchaft und Geſellſchaft m. b . H. ſind Ver

einigungen , die auf dem Grundſaß der beſchränkten Mit

gliederhaftung beruhen . Den Sicherheitsfonds für die Ge

fellſchaftsgläubiger bildet allein das Grundſtockvermögen der

Vereinigung, das Stammkapital und die Reſerven. Aus dieſem

Grunde darf die Geſellſchaft gegenüber ihren Mitgliedern

keine Verpflichtung eingehen, die geeignet wäre, dies Grund

fto & vermögen zu ſchmälern. Aus der nämlichen Urſache hat das

Mitglied keinen Anſpruch auf Rüdleiſtung der Einlagen und

auf Verzinſung derſelben in beſtimmter Höhe . Weil die

Mitglieder für die Vereinsverbindlichkeiten nur beſchränkt

haften, die Geſellſchaftsgläubiger auf das Geſellſchaftsgrund

ſtockvermögen als Garantiefonds angewieſen ſind , deshalb

iſt es der Geſellſchaft verboten, Zinſen von beſtimmter Höhe

auszubedingen und auszubezahlen.

Die Beſtimmung erklärt ſich ſomit aus der Eigenſchaft

der Geſellſchafter als nur beſchränkt haftender Mitglieder.

Demgemäß betrifft ſie auch lediglich die Stellung dieſer als

ſolcher Mitglieder , mit anderen Worten nur die Stellung

der Aktionäre als ſolcher. SGB. $ 215 verbietet Aus :

bedingung und Auszahlung von Zinſen beſtimmter Höhe

lediglich zwiſchen der Aktiengeſellſchaft als einem Verein mit
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beſchränkter Mitgliederhaftung und ihren Aktionären als Ver

einsmitgliedern , die nur begrenzt haften. Nur wenn die

Aktiengeſellſchaft als ſolcher Verein Zinſen von beſtimmter

Höhe verſpricht oder ausbezahlt , verſtößt ſie gegen HOB.

§ 215. Lediglich wenn der Aktionär in ſeiner Eigenſchaft

als beſchränkt haftender Geſellſchafter ein derartiges Ver

ſprechen oder eine desinhaltliche Zahlung annimmt, liegt eine

Verleßung von HCB. $ 215 por .

B) Außerdem ſind es aber Einzelbeſtimmungen des Ge

feßes, aus welchen ſich dies ergibt .

Vor allem ſtehen die Beſtimmung des § 215 ſowohl

wie die entſprechenden Vorſchriften SS 29 und 30 des Ge

ſekes betreffend die Geſellſchaften m. b . H. in je einem Ab

ſchnitt mit der Überſchrift „ Rechtsverhältniſſe der Ge

fellſchaft und der Geſellſchafter". Rechtsverhältniſſe der

Geſellſchafter ſind aber Rechtsverhältniſſe der Geſellſchafter

als ſolche, Rechte und Pflichten der Aktionäre infolge ihrer

Zugehörigkeit zur Geſellſchaft, Rechte und Pflichten derſelben

als ſolcher (vgl. auch Lehmann a . a. D. Bd . I, S. 189),

demgemäß nicht Rechtsverhältniſſe, in welchen die Aktionäre

zur Geſellſchaft als Dritte, als Käufer, Pfandgläubiger und

ähnliches ſtehen .

Ferner läßt der Zuſammenhang, in welchem die be:

treffenden Vorſchriften im Geſeke ſtehen , erkennen, daß ſich

die Beſtimmung des § 215 nicht auf die Aktionäre als Dritte

bezieht . Sowohl in § 212, 213, wie in § 216 iſt nur die

Rede von den Kapitaleinlagen der Aktionäre, bezw . in § 214

von den Einzahlungen auf die Aktien . Hieraus folgt , daß

das Geſeß nur Verzinſung der Einlagen , nicht von Kauf:

preiſen, Pfandſchulden u. f: w . ver bietet. Nicht als Geſell

ſchaft mit lediglich beſchränkt haftenden Mitgliedern , wohl

aber als Verkäufer , Pfandfchuldner darf der Aktienverein

ſeinen Mitgliedern Zinſen beſtimmter Höhe verſprechen und

auszahlen. In gleicher Weiſe iſt auch in den den SS 29

und 30 unmittelbar voraufgehenden und nachfolgenden Be

ſtimmungen lediglich von Ein- und Rückzahlung von Stamm
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einlagen und Nachſchüſſen die Rede , alſo ausſchließlich von

Leiſtungen, welche das Geſellſchaftsverhältnis als ſolches be

treffen. In einem Vertrage, welcher zwiſchen beiden Teilen

als Verein bezw . Vereinsmitglied abgeſchloſſen wird , darf

die Geſellſchaft ihrem Mitgliede keine feſten Zinſen ver

ſprechen.

II . Nun könnte man einwenden , das Verhältnis , in

welchem der Aktionär zur Aktiengeſellſchaft als Dritter, z . B.

als Käufer ſtehe, werde dann zu einem Verhältnis zwiſchen

Verein und Mitglied als ſolchem , wenn Gegenſtand des Ver

hältniſſes eigene Aktien ſeien. Für verkaufte , vertauſchte

oder verpfändete fremde Aktien oder andere entgeltlich weg

gegebene Gegenſtände könne die Geſellſchaft eine Ertrags

garantie übernehmen, aber nicht für veräußerte eigene Aktien .

A) Zunächſt erhellt aus dem bisher Ausgeführten : das

Geſeß unterſagt lediglich eine Verzinſung von Einzahlungen

auf Einlagen (bezw . Nachſchüſſe), alſo auf neu ausgegebene

( gezeichnete) oder erhöhte Aktien , läßt alſo frei jede andere

Verzinſung, ſomit auch eine Verzinſung veräußerter eigener

Aktien . Denn auch hier handelt es ſich nicht um Verzinſung

von Einlagen, ſondern um Verzinſung von Kaufpreiſen.

B) Dazu kommt: was wirtſchaftlich gleich wirkt , iſt im

Zweifel auch rechtlich gleichartig zu behandeln .

Nehmen wir an : fünf Beſißer von je einem Elektrizitäts

werk im Werte von 200 000 Mark haben ſich zu einer Aktien

geſellſchaft vereinigt ; die Aktiven derſelben beſtehen außerdem

aus den Aktien von fünf von ihnen als Tochtergeſellſchaften

ihrer Unternehmung errichteten elektriſchen Anlagen im Be

trage und Werte von je 200 000 Mark ( Parikurs ). Das

Aktienkapital beläuft ſich ſomit auf 2 Mil. Mark.

Niemand wird hier zweifeln , daß folgende Rechtsge

ſchäfte gültig ſind. Die Muttergeſellſchaft verkauft eines ihrer

Werke für 300 000 Mark gegen die Verpflichtung, ein Jahr

lang ein Zinserträgnis von 5 Prozent auf den für das Werk ge

zahlten Kaufpreis, alſo in Summa 15 000 Mark Zinserträg

nis , zu garantieren. Dder der Hauptverein veräußert je

.

i

1
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50000 Mark Atien von vier Tochterwerken zum Kurs von

150 unter der Abrede einer 712prozentigen Dividende für den

Nominalwert der veräußerten Aktien = 15000 Mark.

Liegt aber nicht ganz das nämliche wirtſchaftliche Ver

hältnis vor , wenn das Veräußerungsgeſchäft nachſtehendes

iſt: Vier der Gründer wollen Kurs und Kredit des fich gut

entwickelnden Hauptunternehmens noch weiter ſtärken. Zu

dieſem Behufe überläßt jeder derſelben von den Aktien des

Hauptunternehmens , welche ſie für ihre Sacheinlagen er:

hielten, 50000 Mark der Hauptgeſellſchaft ſchenkweiſe. Der

Kursſtand iſt 120. Die Geſellſchaft macht ſo einen außer

ordentlichen Gewinn von 240 000 Mark , den ſie zu Ab

ſchreibungen und zur Dotierung des Zwangsreſervefonds bis

zur geſeßlichen Höhe verwendet. Die Folge iſt Steigerung

der Dividende und des Aktienkurſes. Infolge hievon gelingt

es der Geſellſchaft, die 200000 Mark eigener Aktien zum

Kurſe von 150 zu verkaufen, allerdings gegen die Verpflich

tung , für ein Jahr ab Tag der Zahlung des Kaufpreiſes

eine fünfprozentige Verzinſung des auf die Aktien bezahlten

Betrages (von 300 000 Mark) zu garantieren .

In allen drei Fälen übernimmt die Geſellſchaft als

Verkäuferin eine Garantie in der Höhe von 15000 Mark,

ſchmälert alſo eventuell das Reinvermögen durch eine Be

triebsſchuld von 15000 Mark, und trobem ſollte die

Garantie nicht in allen drei Fällen gleich gültig, ſondern im

dritten Falle möglich fein, daß , wenn der Käufer nachträg

lich durch einen befreundeten Juriſten von dem beiden Teilen

unbekannt geweſenen § 215 erfährt, derſelbe wegen Nichtig

keit des Geſchäftes Rückzahlung des Kaufpreiſes mit 4 Prozent

Zinſen vom Tage der Leiſtung an fordere ? Wie ſehr würde

dies Ergebnis dem geſunden Menſchenverſtande widerſprechen ?

Dieſer Gegenſaß des rechtlichen Ergebniſſes zu dem, was

ſich wirtſchaftlich als das allein zutreffende darſtellt, tritt noch

ſchärfer hervor, ſofern folgendes erwogen wird :

Würde die Abrede lauten, die Verkäuferin habe, ſofern

die Aktiendividende für das erſte Jahr nicht 712 Prozent,
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d . i . 5 Prozent des Kaufpreiſes ergebe, den Fehlbetrag hieran

vom Kaufpreiſe zurückzuzahlen , ſo wäre das Kaufgeſchäft

gültig , denn es würde dann nicht eine beſtimmte Aktienver

zinſung, ſondern eine bedingte Kaufpreisminderung verein

bart. Sollte das Geſchäft in ſeiner erſten Formulierung, in

welcher es doch wirtſchaftlich ebenſo wie eine bedingte Kauf

preisherabfeßung wirkt, darum nicht auch zu Recht beſtehen ?

Und angenommen , § 215 verböte auch die Übernahme

einer Dividendengarantie für ſelbſt verkaufte eigene Aktien,

ſo würde das Geſchäft nichtsdeſtoweniger nach B.GB. § 140

gültig ſein. Denn es entſpreche dann den Erforderniſſen der

Vereinbarung einer bedingten Kaufpreisrückzahlung und wäre

darum als ſolches gültig, weil anzunehmen iſt , daß deſſen

Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt ſein würde,

da der Käufer lediglich wegen perſönlicher Differenzen mit

anderen Mitgliedern des Aufſichtsrates , in den er gewählt

worden, auf Nichtigkeit des Kaufgeſchäftes klagte.

C) Endlich aber iſt nachſtehendes zu beachten :

Die Folge einer Auffaſſung, welche Garantie für ges

zeichnete und Garantie für verkaufte eigene Aktien rechtlich

einander gleichſtellt, wäre, daß die für die veräußerten eigenen

Aktien erhaltene Kaufſumme rechtlich als Einzahlung auf die

Aktien , als Einlage behandelt werden müßte. Niemandem

wird es einfallen , dies zu tun . Warum ? Nun , weil eben

das Verhältnis des Aktionärs zur Geſellſchaft als ſolcher und

ſein Verhältnis zu ihr als Dritter ſcharf zu trennen ſind.

Das tritt beſonders prägnant noch hervor , wenn wir

einen Augenblick die Aktiengeſellſchaft nicht als Verkäuferin ,

ſondern als Käuferin eigener Aktien ins Auge faſſen,

Die Aktienunternehmung darf Einlagen nicht zurückzahlen

und doch iſt es zweifellos , daß fie eigene Aktien zu kaufen

dermag ; das Geſeß beſtätigt es ja ausdrüdlich in § 227 .

Würde nicht Verhältnis zwiſchen Geſellſchaft als Aktionär

als ſolchem und Aktionär als Verkäufer zu ſondern ſein, ſo

läge in dem Ankauf eigener Aktien verbotene Rückzahlung

von Einlagen. Niemand denkt aber daran, in ſolcher Leiſtung
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des Kaufpreiſes eine Verteilung des Grundkapitals , eine

Rückerſtattung von Einlage zu erblicken , eben weil die Ge

ſellſchaft hier mit dem Aktionär nicht als Aktionär , ſondern

als Verkäufer handelt. Dann tritt die Unternehmung zu

ihm aber auch nicht als Mitglied , ſondern als Drittem in

Beziehung , wenn ſie Aktien an ihn verkauft. So wenig

demgemäß dort eine Rückzahlung von Einlage vorliegt, ſo

wenig hier eine Verzinſung der „Einlage“ . In der gleichen

Weiſe , wie dort Leiſtung eines Kaufpreiſes , iſt hier eine

Verzinſung des Kaufpreiſes , eine bedingte Rückleiſtung der

Kaufſumme gegeben.

III . Und dieſe Auffaſſung widerſpricht im Grunde

auch nicht der Meinung von Literatur und Gerichtspraxis.

A ) Wohl bemerkt z. B. Lehmann in ſeinem Rechte

der Aktiengeſellſchaften Band II, S. 426 ohne Einſchränkung:

„Den Aktionären dürfen keine feſten Zinſen ausbedungen und

gezahlt werden . “ Aber ebenſo ſchreibt derſelbe Gelehrte ohne

Einſchränkung ebenda S. 54 : „Der Verkauf des Aktienrechts

kann nicht bloß ſeitens eines bisherigen Mitgliedes, ſondern

auch durch die Geſellſchaft ſelbſt erfolgen .“ „ Das hinſicht

lich des Verkaufes des Aktienrechtes Erörterte trifft auch hier

zu . “ S. 46 ſteht aber : Der Verkäufer haftet bei beſonderer

Zuſicherung auch für eine beſtimmte Dividende .

B) Dazu füge ich dann das intereſſante Erkenntnis des

Reichsgerichts in Band 7 in Zivilſachen Nr. 29. Hier iſt

S. 86 f. ſcharf unterſchieden zwiſchen der Stellung des Aktien

zeichners und desjenigen , welcher eigene Aktien der Geſell

ſchaft von dieſer kauft. Hier iſt ſogar für das alte Handels

gefeßbuch behauptet, ein ſolcherweiſe zum Aktionär gewordenes

Mitglied hafte bei noch nicht voll einbezahlten Aktien nicht

ohne weiteres für den noch fehlenden Einlagereſt. Daß nach

neuem Recht (§ 221) auch ein derartig zum Aktionär ge

wordenes Mitglied für ſolche Einlagereſte haftet, widerſpricht

nicht unſerer Behauptung von Trennung zwiſchen Aktionär

und Käuferſtellung. Weil er dieſe Verpflichtung kraft Ges

feßes als Aktionär hat, zahlt er als Käufer weniger .

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD . LV.
30
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C) Wohl ſteht unſere Auffaſſung in Widerſpruch mit

einem Urteile des Reichsoberhandelsgerichtes in Bd . XVII

S. 388 der Entſcheidungen. Allein dasſelbe kann keiner Neu

prüfung der Frage überheben. Denn alles , was es über

die hier behandelten Fälle bemerkt, iſt lediglich, die Beſtim :

mung (ießt § 215 des neuen SGB.) müſſe nicht bloß auf

Vereinbarungen im Statut , ſondern unbedenklich auch

auf jede Transaktion der Geſellſchaft mit einem einzelnen

Aktionär bezogen werden . Ein Beweis für dieſe Behauptung

iſt daſelbſt alſo nicht geführt.

IV. Einer Verwendung unſeres Ergebniſſes zu Um

gehungen des Verbotes von § 215 , bezw . $8 29 und 30

beugen die einengenden Vorſchriften über Erwerb eigener

Geſchäftsanteile ſamt zivilrechtlichen und ſtrafrechtlichen Ver

antwortlichkeitsfolgen vor.



IX.

Der Anſpruch aus § 241 Abſak 1 des Handelsgeſekbugs

im Konkurſe der Aktiengeſellſdaft.

Von

Herrn Rechtsanwalt Dr. Alfred Wieland zu Baſel.

Das Reichsgericht hat bekanntlich die Kontroverſe , ob

im Konkurſe der Aktiengeſellſchaft der Konkursverwalter oder

die Geſellſchaftsgläubiger den Anſpruch aus § 241 Abſ.3 HGB.

anzuſtrengen legitimiert ſind, im erſteren Sinne entſchieden ") .

Dieſe Einſchränkung des an ſich ſelbſtändigen Anſpruches

der Gläubiger ergebe ſich aus dem Weſen des Konkurſes.

Da die Forderung der Geſellſchaft gegen ihre Organe zur

Geſellſchaftsmaſſe gehöre, müſſe ſie wie das übrige Geſell

ſchaftsvermögen nach den Vorſchriften der Konkursordnung zur

gemeinſamen Befriedigung der Konkursgläubiger verwendet

werden ; durch die ſelbſtändige Geltendmachung von Seite der

Gläubiger würde dagegen der Maſſe ein ihr gehörender An

ſpruch entzogen.

Mit dieſem Entſcheide werden in der Tat die unhalt:

baren Konſequenzen der entgegengeſekten, z. B. von Staub

vertretenen Anſicht vermieden . Darnach vermöchte nämlich

der klagende Gläubiger zum Nachteile der nicht klagenden

den Anſpruch der Geſellſchaft gegen den Vorſtand bis zur

vollen Dedung ſeines Guthabens allein zu verbrauchen , und

doch geht der Anſpruch des Gläubigers dem Sinne des Ge

feßes nach nur auf Geltendmachung einer Forderung der

1 ) Entich. bes Reichsgerichts Bd. XXXIX S. 63 .
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Geſellſchaft, ſo daß er im Konkurſe der Geſellſchaft im Hin

blicke auf die übrigen Geſellſchaftsgläubiger denſelben Be

ſchränkungen unterliegen ſollte, welchen der Zugriff auf das

übrige Geſellſchaftsvermögen unterworfen iſt.

Auch die Entſcheidung des Reichsgerichts führt aber zu

Konſequenzen , welche nicht einwandfrei ſind. Soweit das

Gefeß nicht nur der Geſellſchaft, ſondern auch den Geſell

ſchaftsgläubigern einen Anſpruch auf Erſaß des der Geſell

ſchaft erwachſenen Schadens verleiht, beſteht ja von Geſekes

wegen ein Geſamtforderungsverhältnis ; allerdings nicht zwiſchen

der Geſellſchaft und jedem einzelnen Gläubiger, wohl aber

zwiſchen der Geſellſchaft einerſeits und der Geſamtheit der

Gläubiger andererſeits. Dieſe zwei Gläubiger ſind dem

Schuldner gegenüber Solidargläubiger , ſo gut wie beim

Vertrage zu Gunſten eines Dritten der Gläubiger und der

Dritte dem Schuldner gegenüber Solidargläubiger ſind ?),

nur daß dort das Recht des Dritten nicht auf einem Ver

trage zwiſchen der Geſellſchaft und dem Vorſtande , ſondern

direkt auf dem Gefeße beruht. Daraus folgt aber, daß der

Konkurs der Geſellſchaft den Anſpruch der Gläubiger gegen

den Vorſtand nicht in der vom Reichsgerichte behaupteten

Weiſe beſchränken kann , denn nach den allgemeinen Grund

fäßen über Solidarforderungen hindert der Konkurs des

einen Solidargläubigers die übrigen nicht, ihre Anſprüche

gegen den gemeinſamen Schuldner ſelbſtändig geltend zu

machen .

Wird ſomit durch den Entſcheid des Reichsgerichts auf

der einen Seite eine im Konkursrechte nicht begründete Be

fchränkung der Rechte der Gläubiger herbeigeführt , ſo wird

auf der anderen Seite der Anſpruch der Maſſe gegenüber

dem Vorſtand in einer Weiſe verſtärkt, welche das Konkurs

recht allein ebenſowenig zu rechtfertigen vermag. Da nämlich

die Einreden , welche dem Anſpruche der Geſellſchaft ent

gegenſtehen , eventuell dem Anſpruche der Gläubiger gegen

2) Hellwig , Verträge auf Leiſtung an Dritte S. 310 ff.
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über nicht begründet ſind , die Klage der Gläubiger z. B.

durchdringt, diejenige der Geſellſchaft aber verſagt, wenn die

angefochtene Handlung des Vorſtandes auf einem Beſchluſſe

der Generalverſammlung beruht, ſo könnte der Konkursver

walter, ſofern er auch die Klage der Gläubiger verbrauchen

dürfte, mehr Rechte geltend machen , als dem Gemeinſchuldner

zuſtehen , und dieſes Reſultat würde dem § 5 der Konk.D.

widerſprechen. Allerdings vertritt der Konkursverwalter die

Rechte des Gemeinſchuldners weniger im Intereſſe dieſes,

als im Intereſſe der Gläubiger. Immerhin fehlt ihm ſonſt

die Kompetenz , Rechte der Gläubiger , welche dem Gemein

ſchuldner nicht zuſtehen , in die Maſſe zu ziehen . Dieſes

Reſultat iſt aber die Folge der Auffaſſung des Reichs

gerichts , denn dem Vorſtande gegenüber muß eventuell die

Klage der Maſſe durchdringen , weil ſie auch den Anſpruch

der Gläubiger vertritt, obſchon ſie als Klage der Geſellſchaft

z . B. an einem Generalverſammlungsbeſchluſſe ſcheitern

würde.

Wenn das Reichsgericht ungeachtet ſolcher Konſequenzen

dieſe Auffaſſung vertritt, ſo iſt die Urſache wohl vornehmlich

darin zu ſuchen, daß die entgegengeſeßte Anſicht noch zu den

weit unhaltbareren Folgen führen würde , auf welche oben

hingewieſen wurde. Darauf läßt auch die Berufung des

Reichsgerichts auf die rein praktiſche Erwägung ſchließen ,

wonach im Konkurſe der Geſellſchaft der Gläubiger eines

ſelbſtändigen Anſpruches überhaupt nicht mehr bedürfe , da

ja nunmehr die Möglichkeit ohnehin ausgeſchloſſen ſei , daß

der Vorſtand in ſeinem eigenen Intereſſe , aber zum Nach

teile der Gläubiger die Verantwortlichkeitsklage gegen die

Geſellſchaftsorgane unterdrücken könne . So richtig dieſe Er:

wägung an ſich ſein mag , ſo wenig iſt ſie geeignet , das

Reſultat des Entſcheides des Reichsgerichts mit dem Geſeke

in Einklang zu bringen . Im Gegenteil , die Tatſache , daß

im Konkurſe der Geſellſchaft dem Gläubiger ſein ſelb

ſtändiger Anſpruch ſofort wieder genommen wird, obſchon

er erſt in dem Momente entſteht, da er der Geſellſchaft
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gegenüber nicht mehr durchzudringen vermag , vornehmlich

alſo im Falle des Geſellſchaftskonkurſes, muß gerade neuen

Verdacht erwecken.

Wäre freilich nur die Auffaſſung des Reichsgerichts und

die entgegengeſekte, . B. von Staub vertretene, zur Wahl

geſtellt, ſo würde zweifellos der erſteren der Vorzug zu geben

ſein . Es iſt aber noch eine dritte Löſung möglich , welche

die beanſtandeten Konſequenzen ſowohl der einen , als auch

der anderen Anſicht vermeidet. Sie beſteht darin , daß dem

Gläubiger zwar auch im Konkurſe der Geſellſchaft die ſelb

ftändige Geltendmachung ſeines Anſpruchs im Prinzipe ge

ſtattet wird, aber nur ſoweit, als das durch den Geſellſchafts

konkurs bedingte Erfordernis der Gleichberechtigung aller

Geſellſchaftsgläubiger geſtattet. Praktiſch führt dieſe Löſung

um das Reſultat vorweg zu nehmen dahin , daß im

Konkurſe der Geſellſchaft der Gläubiger den Vorſtand nur

noch auf Leiſtung an die Geſamtheit der Gläubiger , d . h .

an die Geſellſchaftsmaſſe belangen kann . Dieſes Reſultat

ergibt ſich aus folgender Argumentation.

Daraus , daß die Geſellſchaft einerſeits und die Be

ſamtheit der Gläubiger andererſeits dem Vorſtande gegen

über Solidargläubiger ſind, folgt allerdings, daß die Gläu

biger ihre Rechte gegen den gemeinſamen Schuldner troß

des Konkurſes der Geſellſchaft ſelbſtändig geltend machen

können . Da ſie aber nur als Gläubiger der Geſellſchaft

und nur ſoweit fie Gläubiger der Geſellſchaft ſind, Gläubiger

des Vorſtandes werden, ſo kann im Hinblicke auf die übrigen

Geſellſchaftsgläubiger im Konkurſe der Geſellſchaft auch dem

Vorſtande gegenüber ihre Forderung nur noch in demſelben

Umfange wie gegenüber der Geſellſchaft geltend gemacht

werden . Vor dem Konkurſe kann allerdings, wie Lehmann

richtig ausführt :), jeder Gläubiger auch dem Vorſtande gegen

über ſeine ganze Forderung geltend machen , denn auch der

1

3 ) Lehmann , Das Recht der Aktiengeſellſchaften BD. II S. 274

Anm. 1 .
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Geſellſchaft gegenüber ſteht ihm ohne Rückſicht auf die übrigen

Gläubiger dasſelbe Recht zu . Iſt dagegen die Geſellſchaft

im Konkurſe , ſo kann im Hinblicke auf die übrigen Geſell

ſchaftsgläubiger der einzelne Gläubiger ſeine Forderung, wie

gegenüber der Geſellſchaft, ſo auch gegenüber dem Vorſtande

nur noch ſoweit geltend machen , als es der Grundſaß der

Gleichberechtigung aller Geſellſchaftsgläubiger geſtattet. Im

Konkurſe der Geſellſchaft kann ſomit dem Vorſtande gegen

über der einzelne Gläubiger nicht mehr ſeine ganze Forderung

geltend machen , ſondern nur noch einen Teil davon , und

die Größe dieſes Teiles beſtimmt fich nach dem Betrage der

Forderungen der übrigen Gläubiger einerſeits , wie er ſich

aus dem Kollokationsplane der Geſellſchaftsmaſſe ergibt,

und nach dem Betrage der Schuld des Vorſtandes anderer

ſeits . Schuldet beiſpielsweiſe der Vorſtand der Geſellſchaft

gemäß § 231 HGB. 100 000 M. , ſo kann der Geſell

ſchaftsgläubiger, welcher eine Forderung von 50 000 M. hat,

im Geſellſchaftskonkurſe den Vorſtand nicht mehr auf Be

zahlung von 50000 M. belangen , ſondern nur noch auf

50 000 100 000

Bezahlung von wobei x den Geſamtbetrag

aller Forderungen darſtellt, welche im Geſellſchaftskonkurſe

angemeldet ſind.

Dieſe Differenz, welche zwiſchen den Rechten der Ge

ſellſchaftsgläubiger gegenüber der Geſellſchaft einerſeits und

gegenüber dem Vorſtande andererſeits im Geſellſchaftskonkurſe

beſteht, erklärt ſich auf einfache Weiſe daraus , daß nur die

Geſellſchaft, nicht auch der Vorſtand im Konkurſe iſt. Der

Geſellſchaft gegenüber , welche im Konkurſe iſt , wahrt der

Konkursverwalter, und zwar nur er , die Rechte der Geſell

ſchaftsgläubiger. Dem Vorſtande gegenüber, welcher nicht

im Konkurſe iſt, bleibt dagegen nach wie vor jeder einzelne

Gläubiger zur Wahrung ſeiner Rechte legitimiert. Daß

andererſeits der Geſellſchaftskonkurs auch dem Vorſtande

gegenüber , obſchon er nicht im Konkurſe iſt, die Rechte der

Geſellſchaftsgläubiger beſchränkt, erklärt ſich auf ebenſo ein

X

X

.

. .
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fache Weiſe daraus , daß der Geſellſchaftsgläubiger nur als

ſolcher und nur ſoweit er Geſellſchaftsgläubiger iſt, auch

Gläubiger des Vorſtandes iſt. Alſo ſteht allen Geſellſchafts

gläubigern im Geſellſchaftskonkurſe das Recht zu , gleich

mäßige Befriedigung auch aus ihrer gemeinſamen , von der

Geſellſchaft abgeleiteten Forderung gegen den Vorſtand zu

verlangen , und zwar nach Maßgabe des Kollokationsplanes

der Geſellſchaftsmaſſe. Soweit es alſo das Prinzip der

Gleichberechtigung aller Geſellſchaftsgläubiger verlangt , fo

weit, aber auch nicht weiter, wird auch dem Vorſtande gegen

über das Recht des einzelnen Geſellſchaftsgläubigers im Ge

ſellſchaftskonkurſe modifiziert. Soweit dagegen andere Rück=

ſichten , z. B. das Intereſſe an einer ungeſtörten Liquidation

der Maſſe, für die Beſchränkung der Rechte des Geſellſchafts

gläubigers gegenüber der Geſellſchaft im Geſellſchaftskonkurſe

maßgebend ſind, ſoweit übt dieſe Beſchränkung keinerlei Ein

fluß auf ſeine Rechte gegenüber dem Vorſtande aus .

Somit kann der Geſellſchaftsgläubiger im Konkurſe der

Geſellſchaft den Vorſtand zwar ſelbſtändig belangen , aber im

Hinblicke auf die übrigen Geſellſchaftsgläubiger nur ſoweit,

als das durch den Konkurs der Geſellſchaft bedingte Prinzip

der Gleichberechtigung der übrigen erheiſcht. Dieſer Grund

ſaß führt praktiſch zu dem oben entwickelten Reſultat , wo:

nach der einzelne Geſellſchaftsgläubiger im Geſellſchafts

konkurſe bem Vorſtande gegenüber nicht mehr ſeine ganze

Forderung einzuklagen vermag, ſondern nur noch einen Teil

davon , und zwar nur denjenigen Teil , welcher ſich ergibt,

wenn die Forderung der Geſellſchaft reſp. der Geſamtheit

der Gläubiger auf alle Geſellſchaftsgläubiger gleichmäßig

nach dem Betrage ihrer Konkursforderungen verteilt wird .

Wie groß dieſer Teil der Forderung des einzelnen

Gläubigers iſt, läßt ſich allerdings nicht feſtſtellen, wenigſtens

ſolange nicht, als der Kolokationsplan nicht in Rechtskraft

erwachſen iſt, denn vorher iſt weder die Zahl der Kreditoren,

noch der Betrag ihrer Forderungen bekannt. Dagegen iſt

diejenige Forderung feſtſtellbar , welche der Geſamtheit der
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Gläubiger zuſteht, denn dieſe iſt gleich dem vom Vorſtande

der Geſellſchaft geſchuldeten Betrage. Demnach ſtellt die

Forderung des einzelnen Gläubigers dem Vorſtande gegen

über im Geſellſchaftskonkurſe einen iliquiden Anteil an der

jenigen Forderung dar, welche der Geſellſchaft reſp . der Ge

ſamtheit der Gläubiger dem Vorſtande gegenüber zuſteht.

Daraus folgt, daß der einzelne Gläubiger ſeinen Anteil zwar

nicht geſondert geltend machen kann, da er ſeine Größe gar

nicht kennt. Wohl aber iſt er nach Analogie von § 432 B.GB.

berechtigt, ſeinen Anteil dadurch zu realiſieren , daß er den

Vorſtand auf Bezahlung reſp . þinterlegung des ganzen

Schuldbetrages zu Gunſten aller Gläubiger, d. h . der Maſſe

belangt.

Allerdings regelt 432 B.GB. nur den Fall, in welchem

die Forderung unteilbar iſt, weil die geſchuldete Leiſtung un

teilbar iſt. In vorliegendem Falle iſt dagegen die Leiſtung

teilbar , ſoweit ſie wenigſtens aus einer Geldſumme beſteht.

Gleichwohl muß auch dieſe Forderung vom Rechte als un

teilbar behandelt werden, da weder der Teilgläubiger ſeinen

Anteil ſelbſtändig geltend machen kann, noch auch der Schuldner

die Schuld in einzelnen Teilen, d . h . an jeden Anteilshaber

nach Maßgabe ſeines Anteiles tilgen kann . Hierin liegt aber

gerade das entſcheidende Kriterium für die rechtliche Unteil

barkeit einer Forderung, denn auch im Falle der Unteilbarkeit

des geſchuldeten Gegenſtandes iſt die Obligation nur darum

rechtlich unteilbar, weil ſie für und gegen den Schuldner

nicht in ſelbſtändigen Teilen realiſiert werden kann 4) . Da

nun das B.GB. eine unteilbare Forderung wie die hier

vorliegende nicht erwähnt , wohl aber den Fall der Unteil

barkeit der geſchuldeten Leiſtung regelt, muß auf dem Wege

der Analogie § 432 auch in unſerem Falle angewendet

werden ).

4) Rümelin , Die Teilung der Rechte S. 213, 277 u. f. w.

5) Eine analoge Anwendung von 8 432 B.GB. verlangt Dert

mann , Das Recht der Schuldverhältniſſe S. 442, nach Bürger

lichem Gefeßbuch auch für die Klage des einen Geſellſchafters
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Dieſe Löſung vermeidet die beanſtandeten Konſequenzen

ſowohl der Entſcheidung des Reichsgerichts als auch der ent

gegengeſeßten Auffaſſung. Der Konkurs der Geſellſchaft

ſchließt das ſelbſtändige Klagrecht der einzelnen Gläubiger

nicht aus , und dennoch werden die übrigen Gläubiger nicht

geſchädigt. Ebenſowenig braucht nunmehr die Maſſe mit

weitergehenden Rechten ausgeſtattet zu werden, als dem Ge

meinſchuldner zuſtehen . Denn wenn auch die Klage der

Maſſe an der Einrede des Vorſtandes ſcheitert , welcher ſich

auf einen Beſchluß der Generalverſammlung berufen kann,

ſo dringt gleichwohl die Klage der Gläubiger durch, welcher

aus der Abweiſung der Klage der Maſſe auf Grund jener

Tatſache keine Einrede erwächſt. Und ebenſo einfach iſt an

Hand des gewonnenen Geſichtspunktes die Beantwortung der

übrigen Fragen, zu welchen das Verhältnis des Anſpruches

der Maſſe zu dem Anſpruche der Gläubiger Anlaß gegeben

hat. So wird z. B. der Erlaßvertrag zwiſchen Maſſe und

Vorſtand — wieder im Gegenſaße zum Entſcheide des Reichs

gerichts , welches auch hier auf die Kompetenzen des Konkurs

verwalters verweiſt die Gläubiger nur ſoweit zu binden

vermögen, als die Grundfäße über die Solidarobligation ge

ſtatten. Wo freilich , wie z. B. im gemeinen Rechte 6) , im

allgemeinen der Grundſaß gilt , daß der Erlaß von Seite

eines Solidargläubigers nur ſubjektiv, nicht objektiv zu wirken

vermag, wird immerhin die Erwägung des Reichsgerichts zu

berückſichtigen ſein , daß in dieſem Falle beide Solidar

gläubiger identiſch ſind , im Konkurſe der Geſellſchaft aber

der Grund hinfällig geworden iſt, welcher zur Schaffung des

ſelbſtändigen Anſpruches der Gläubiger geführt hat. Daraus

darf in der Tat der Schluß gezogen werden , daß in dieſem

Ausnahmsfalle der Erlaß von Seite eines Solidargläubigers

auch die übrigen zu verpflichten vermag. Dabei iſt aber

gegen den anderen auf Leiſtung ſeiner Einlage , weil hier die

Leiftung „ ihrem Zwede nach " unteilbar ſei.

6) Für das ſchweizeriſche Recht vgl. Zeitſchrift für ſchweizer. Recht

N. F. Bd. XXIII S. 291 ff.
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ausſchließlich das materielle Recht der Solidarobligation ent

ſcheidend und nicht das Konkursrecht, denn nach den all

gemeinen Grundfäßen des leßteren vermag der Konkursver

walter ſo wenig durch Vergleich als durch Anſtrengung einer

Klage einen Anſpruch zu verbrauchen, weiter als er dem Se:

meinſchuldner zuſteht.

Kurz , wo auch immer das Verhältnis des Anſpruches

der Geſellſchaft zum Anſpruche der Geſellſchaftsgläubiger aus

§ 241 HGB. fraglich iſt, wird der Entſcheid an Hand der

gewonnenen Grundſäße keine Schwierigkeiten bieten. Troß

des Geſellſchaftskonkurſes bleiben die Solidarforderungen der

Geſellſchaft einerſeits und der Geſamtheit der Gläubiger

andererſeits ſelbſtändig nebeneinander beſtehen. Nur die

Forderung des einzelnen Geſellſchaftsgläubigers erleidet im

Geſellſchaftskonkurſe auch dem Vorſtande gegenüber diejenigen

Beſchränkungen , welche das durch den Geſellſchaftskonkurs

bedingte Gebot der Gleichberechtigung aller Geſellſchafts

gläubiger erheiſcht. Daraus folgt allerdings, daß im Ge

fellſchaftskonkurſe der einzelne Gläubiger auch dem Vor

ftande gegenüber nicht mehr ſeine ganze Forderung geltend

machen kann . Wohl aber vermag er nach wie vor ſeinen

Anteil an der Forderung einzuklagen, welche der Geſamtheit

der Gläubiger auch jeßt noch im gleichen Umfange wie vor

dem Geſellſchaftskonkurſe dem Vorſtande gegenüber zuſteht.

Iſt dieſer Anteil nicht liquid , ſo ſteht ihm zur Realiſierung

ſeines Anſpruches derſelbe Rechtsweg offen , auf den das

Geſeß jeden anderen Anteilhaber einer rechtlich unteilbaren

Forderung verweiſt, nämlich das Recht, die ganze Forderung

zu Gunſten aller Geſellſchaftsgläubiger , d . 5. der Geſell

ſchaftsmaſſe, einzuklagen .
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VI.

Überficht der internationalen Verträge, Geſeke und Per

ordnungen etc. für das Deutſde Reid ?).

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

1902.

Bereinbarung zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Frankreich

über die gegenſeitige Behandlung der Handlungsreiſenden

vom 2. Juli 1902. Nr. 2932.

( Reichs-Gefeßblatt 1903 Nr. 8 S. 4.)

Artikel 1 .

Kaufleute , Fabrikanten und andere Gewerbetreibende

des einen der beiden Länder, welche ſich durch Vorlegung

einer von den Behörden des Heimatlandes ausgefertigten

Gewerbe-Legitimationskarte darüber ausweiſen, daß ſie dort

zum Handels- oder Gewerbebetriebe berechtigt ſind und die

geſeßlichen Steuern und Abgaben entrichten , ſollen befugt

ſein, perſönlich oder durch in ihren Dienſten ſtehende Reiſende

in dem anderen Lande bei Kaufleuten oder in offenen Ver:

kaufsſtellen oder bei ſolchen Perſonen, welche die Waren er

zeugen , Wareneinkäufe zu machen. Sie ſollen ferner befugt

ſein , bei Raufleuten in deren Geſchäftsräumen oder bei

folchen Perſonen , in deren Gewerbebetriebe Waren der an

1) Betreffend die Überſichten aus den Vorjahren vgl. Bd. XLIX

S. 272 ff., Bd. L S.521 ff., BD. LII Š. 239 ff., Bd. LIII

S. 560 ff. dieſer Zeitſchrift.
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,

gebotenen Art Verwendung finden , Beſtellungen, auch unter

Mitführung von Proben und Muſtern, aufzuſuchen. Weder

im einen noch im anderen Falle ſollen ſie hierfür eine be

ſondere Abgabe entrichten müſſen.

Die mit einer Gewerbe- Legitimationskarte verſehenen

Reiſenden dürfen wohl Proben und Muſter, aber keine Waren

mit ſich führen .

Sie haben die in jedem Lande gültigen Vorſchriften zu

beachten .

Artikel 2.

Die Ausfertigung der Gewerbe- Legitimationskarten ſoll

nach dem der gegenwärtigen Vereinbarung beigefügten Muſter
erfolgen 1) .

Die beiden Regierungen werden einander die beiderſeits

zur Erteilung der Gewerbe - Legitimationskarten befugten

Behörden und die Vorſchriften mitteilen , die für die Aus

übung des Gewerbebetriebs der Karteninhaber maßgebend ſind.

Artikel 3 .

Die als Proben oder Muſter dienenden zolpflichtigen

Gegenſtände, die in das eine der beiden Länder von den

Handlungsreiſenden des anderen Landes eingebracht werden,

ſollen zodfrei zugelaſſen werden, falls den nachfolgenden , zur

Sicherung ihrer Wiederausfuhr oder Einlieferung in eine

Niederlage erforderlichen Förmlichkeiten entſprochen wird :

1. Das Zollamt, über das die Proben oder Muſter ein

gehen , ermittelt den Betrag des darauf haftenden

Zolles. Der Handlungsreiſende hat dieſen Betrag

bei dem Zollamte bar zu hinterlegen oder annehmbare

Sicherſtellung zu leiſten.

2. Zum Zwecke der Feſthaltung der Fdentität werden

die einzelnen Proben oder Muſter, ſoweit es angeht,

durch Anbringung von Stempeln, Siegeln oder Bleien

bezeichnet. Ausnahmsweiſe können die lekteren auf

Behältniſſen , welche mit den umſchloſſenen Gegen

ſtänden in unmittelbarer Berührung ſtehen , ange

bracht werden , wenn nach Anſicht des Eingangszoll

amts dieſes Verfahren vollſtändige Sicherheit ge

währt.

Die Erkennungszeichen , die zur Wahrung der

Identität der aus einem der beiden Länder aus:

1 ) Bgl. die Anlage.
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geführten und zur Wiedereinfuhr in dasſelbe be

ſtimmten Proben oder Muſter amtlich angelegt worden

find, ſollen gegenſeitig anerkannt werden , und zwar in

dem Sinne, daß die von der Zollbehörde des Aus

fuhrlandes angelegten Zeichen auch in dem anderen

Lande zum Beweiſe der Identität dienen. Die beider

ſeitigen Zollämter dürfen jedoch weitere Erkennungs

zeichen anlegen, falls dies notwendig erſcheint.

3. Es iſt ein Abfertigungspapier auszuſtellen , welches

enthalten ſoll:

a ) ein Verzeichnis der eingebrachten Proben oder

Muſter, in welchem die Gattung der Ware und

folche Merkmale fich angegeben finden , die zur

Feſthaltung der Identität geeignet ſind ;

b) eine Angabe über den auf den Proben oder

Muſtern haftenden Zoll und darüber, ob er hinter

legt oder ſichergeſtellt worden iſt;

c) eine Angabeüber das Erkennungszeichen (Stempel,

Siegel oder Blei), das an den Proben oder Muſtern

oder gegebenenfalls an den Behältniſſen angebracht

worden iſt ;

d) die Friſt, nach deren Ablaufe der hinterlegte Zoll

betrag zu verrechnen oder der Zoll aus der be:

ſtellten Sicherheit einzuziehen iſt, ſofern nichtnach

gewieſen wird, daß die Proben oder Muſter inner:

halb der Friſt wieder ausgeführt oder in cine

Niederlage eingeliefert worden ſind. Die Friſt

darf zwölf Monate nicht überſchreiten .

4. Für die Erteilung des Abfertigungspapiers und die

Bezeichnung der Muſterſtücke zur Feſthaltung der

Identität werden Koſten mit Ausnahme des Stempels

nicht erhoben.

5. Die Proben oder Muſter können ſowohl über das

Eingangszollamt als auch über jedes andere zur Ab:

fertigung von Proben oder Muſtern befugte Zollamt

wieder ausgeführt werden .

6. Werden vor Ablauf der geſtellten Friſt (3 d) die

Proben oder Muſter einem zur Abfertigung befugten

Amte zum Zwecke der Wiederausfuhr oder der Ein

lieferung in eine Niederlage vorgeführt, ſo hat dieſes

Amt ſich durch eine Prüfung davon zu überzeugen,

ob ihm dieſelben Gegenſtände vorgeführt worden ſind,

für welche das Abfertigungspapier beim Eingang er:
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teilt worden iſt. Soweit in dieſer Hinſicht keine Bes

denken entſtehen , beſcheinigt das Amt die Wiederaus

fuhr oder die Einlieferung in die Niederlage und er

ſtattet den bei der Einfuhr hinterlegten Zoll oder trifft

wegen Freigabe der beſtellten Sicherheit die erforder

liche Verfügung .

Artikel 4.

Die Beſtimmungen der gegenwärtigen Vereinbarung

finden keine Anwendung auf den Gewerbebetrieb im Umher

ziehen, einſchließlich des Hauſierhandels und des Aufſuchens

von Beſtellungen bei Perſonen, welche nicht Handel oder Ge
werbe treiben.

Artikel 5.

Die gegenwärtige Vereinbarung erſtredt fich auch auf

die mit Deutſchland oder Frankreich gegenwärtig oder fünftig

zollgeeinten Länder oder Gebiete .

Artikel 6.

Die gegenwärtige Vereinbarung ſoll von den beiden

Regierungen ratifiziert und die Ratifikationen ſollen in Berlin

ſobald als möglich ausgetauſcht werden 1) .

Sie ſoll am zwanzigſten Tage nach dem Austauſche der

Ratifikationen in Kraft treten und in Geltung bleiben bis

zum Ablaufe von ſechs Monaten von dem Tage ab, an dem

fie von der einen oder anderen Seite gekündigt werden wird.

Anlage.

(Muſter. )

Gewerbe-legitimationskarte

für

Handlungsreiſende.

Für das Fahr 19 ... Nr. der Karte

(Wappen. )

Gültig im Deutſchen Reiche und in Luremburg , in Frank

reich, in Algerien und in Monaco.

Inhaber :

(Vor- und Zuname.)

(Ortsname), den (Tag, Monat, Fahr) .

(Siegel der (Titel und Interjrift

zuſtändigen Behörde.) der zuſtändigen Behörde.)

1 ) Hat am 13. März 1903 ſtattgefunden. (RGBI. 1903 S. 52.)
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. .

in

Es wird hiermit beſcheinigt, daß Inhaber dieſer Karte
eine (Bezeichnung der Fabrik oder Handlung)

in . . . unter der Firma

beſigt.

als Handlungsreiſender im Dienſte der Firma

ſteht, welche eine

( Bezeichnung der Fabrik oder Handlung) in

befißt.

Ferner wird , da Inhaber für Rechnung dieſer Firma

und außerdem nachfolgender Firma oder nachfolgender Firmen

(Bezeichnung der Handlung oder Fabrik)

Warenbeſtellungen aufzuſuchen undWareneinkäufe zu machen

beabſichtigt, beſcheinigt, daß für den Gewerbebetrieb vor

gedachter Firma (oder vorgedachter Firmen ) im hieſigen Lande

die geſeßlich beſtehenden Abgaben zu entrichten find.

Bezeichnung der Perſon des Inhabers :

Alter :.

Geſtalt:

Saare :

Beſondere Kennzeichen : .

Unterſchrift:

Zur Beachtung.

Inhaber dieſer Karte iſt ausſchließlich im Umherziehen

und ausſchließlich für Rechnung der vorgedachten Firma (oder

der vorgedachten Firmen ) berechtigt, Warenbeſtellungen auf

zuſuchen und Wareneinkäufe zu machen . Er darf nur Proben

und Muſter, aber keine Waren mit ſich führen . Außerdem

hat er die in jedem Lande gültigen Vorſchriften zu be

achten .

(Modèle .)

Carte de Légitimation

pour

Voyageurs de Commerce.

Pour l'année 19 .. No. de la carte

(Armoiries.)

Valable dans l'Empire Allemand et le Grand -Duché de

Luxembourg, en France, enAlgérie et dans la principauté

de Monaco.
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Porteur :

(Noms et Prénoms.)

Fait à
le ( jour, mois, année).

(Sceau de l'autorité (Titre et signature de

compétente .) l'autorité compétente.)

.

. .

Il est certifié que le porteur de cette carte

possède une : : ( indication de la fabrique ou

du commerce) à sous la raison de

commerce

est commis- voyageur au service de le maison

à qui possède une

(indication de la fabrique ou du commerce) à

• .

. .

.

.

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir

des commandes et de faire des achats pour le compte de

la dite maison et de la maison ci-après désignée ou des

maisons ci-après désignées (indication de l'établissement

commercial ou industriel) il est

certifié que la dite maison est tenue (ou les dites maisons

sont tenues) de payer dans ce pays-ci les contributions

légales pour l'exercice de son (ou leur) commerce (ou

industrie).

Signalement du porteur :

Age :

Taille:

Cheveux :

Signes particuliers :

Signature:

Avis .

Le porteur de la présente carte ne pourra recueillir

des commandes ou faire des achats autrement qu'en

voyageant et seulement pour le compte de la maison

susmentionnée (ou des maisons susmentionnées). Il pourra

avoir avec lui des échantillons ou modèles, mais non des

marchandises . Il se conformera, pour le reste, aux dis

positions en vigueur dans chacun des pays où il fera des

affaires.

Zeitſchrift für Handelsrecht Bd. LV .
31
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190 3.

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. Änderungen

der Anlage B zur Eiſenbahnverkehrsordnung , vom 2. Fe

bruar 1903. (ROBI. S. 6.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. die Fleiſch

beſchauzollordnung, vom 5. Februar 1903. (Reichs-Zentralbl.

1903 S. 32.))

Alerh . Erlaß, betr . die Führung des Eiſernen Kreuzes

auf den Handelsflaggen , vom 7. Februar 1903. (ROBI.

S. 199.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. die Zoll

ordnung für den Raiſer-Wilhelms-Ranal, vom 24. Februar

1903. ( Reichs- Zentralbl. 1903 S. 73.)

Vertrag vom 5. März 1902 zwiſchen dem Deutſchen

Reich , Öſterreich -Ungarn , Belgien , Spanien , Frankreich,

Großbritannien , Frland , Indien , Stalien , Niederlande,

Schweden - Norwegen über die Behandlung des Zuckers.

(RGBI. 1903 S.7.)

Verordnung des Bundesrats, betr. das Strafverfahren

vor den Seemannsämtern, auf Grund des § 123 der See

mannsordnung vom 2. Juni 1902 (in dieſer Zeitſchrift

BD . LII S. 523 ff.) , vom 13. März 1903. (RGBI. 1903

S. 42. Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift Bd . LIV S. 206.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. die Behand

lung der noch im Umlauf befindlichen Taler öſterreichiſchen

Gepräges , vom 13. März 1903 (Reichs- Zentralbr. 1903

S. 101), durch Zerſchlagen oder Einſchneiden für den Umlauf

unbrauchbar zu machen.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Änderung der

Anlage B zur Eiſenbahnverkehrsordnung, vom 15. März 1903.

(ROBI. 1903 S. 45.)

Bekanntmachung, betr. die elektriſchen Maßeinheiten,

vom 18. März 1903. ( Reichs- Zentralbl. 1903 S. 140.)

Geſeß zur Abänderung der Seemannsordnung , vom

23. März 1903. (RGBI. 1903 S. 57.) ::

Artikel I.

Die Vorſchrift im § 52 Abſ. 2 Nr. 2 der Seemanns

ordnung vom 2. Juni 1902 in dieſer Zeitſchrift BD. LII

S. 523 ff.) erhält folgende Faſſung:
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2. Der Leichtmatroſe erhält mit Beginn des dritten

Jahres die in der Muſterrolle beſtimmte Heuer des

VoŰmatroſen und mit Beginn des vierten Jahres

ein Fünftel derſelben mehr an Heuer.

Artikel II .

Dieſes Gefeß tritt gleichzeitig mit der Seemanns

ordnung vom 2. Juni 1902 in Kraft. (1. April 1903. See

mannsordnung § 137.) In dieſer Zeitſchrift BD . LII

S. 568.

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. den Schuß

deutſcher Warenbezeichnungen in Ecuador , vom 27. März

1903. (ROBI. 1903 S. 122.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. eine VIII . Aus

gabe der im internationalen Übereinkommen über Eiſenbahn

frachtverkehr beigefügten Liſte, vom 27. März 1903. (RGBI.
S. 125.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. den Beitritt

des Reiches zu dem internationalen Verbande zum Schuße

des gewerblichen Eigentums, vom 9. April 1903. (RÓBI.

1903 S. 147.) Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift Bd . LIV

6. 188 ff.

Verfügung des Reichspoſtamts, betr. die Änderung der

Poſtordnung, vom 25. April 1903. (Reichs -Poſtamtsbl.

Š . 193.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. die von dem

Stadtrate zu Leipzig geführte Eintragsrolle, vom 28. April
1903. (RGBI. S. 211.)

.

Verordnung zur Ausführung des Geſeßes zum Schuße

der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, vom 10. Juni

1903. (ROBI. 1903 S. 218.) :

$ 1 .

Im Patentamte wird neben der beſtehenden Abteilung

für Warenzeichen , welche die Bezeichnung

Abteilung I für Warenzeichen

erhält, eine zweite Abteilung gebildet, welche die Bezeichnung

Abteilung II für Warenzeichen

führt.



486 Rechtsquellen .

Der Reichskanzler beſtimmt, für welche Warenklaſſen eine

jede der Abteilungen zuſtändig iſt.

§ 2 .

Auf die neu errichtete Abteilung finden § 1 Abſ. 2

und 3 und SS 2 und 8 der Verordnung vom 30. Juni

1894 (RGBI. S. 495) Anwendung.

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr . den Beitritt

Schwedens zu dem zwiſchen dem Deutſchen Reich und mehreren

anderen Staaten geſchloſſenen Vertrage vom 5. März 1902

über dieBehandlung des Zuckers vom 23. Mai 1903. (ROBI.

1903 S. 225.)

Geſek , betr. die weitere Abänderung des Krankenver

ficherungsgeſeķes, vom 25. Mai 1903. (RGBI. 1903 S. 233.)

Abkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und der

Schweiz zur Abänderung des Übereinkommens vom 13. April

1892, betr. den gegenſeitigen Patent-, Muſter- und Marken

ſchuß, vom 26. Mai 1902 Nr. 2949. (RGBI. 1903 Nr. 27

S. 181.) :

Durch Art. I werden die Art. 1 bis 4, 6, 8 und 9 des

Übereinkommens vom 13. April 1892, betr. den gegenſeitigen

Patents, Muſter- und Markenſchuß, ſowie das Schlußprotokoll

und das Zuſaßprotokoll zu dieſem Übereinkommen (RGBI.

1894 Nr. 2192 S. 11) aufgehoben. Das Übereinkommen

erhält unter Einſchaltung der Abänderungen folgenden

Wortlaut :

Artikel 5 .

Die Rechtsnachteile, welche nach den Geſeßen der vertrag

ſchließenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muſter

oder ein Model, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht inner:

halb einer beſtimmten Friſt ausgeführt, nachgebildet oder an

gewendet wird , ſollen auch dadurch ausgeſchloſſen werden,

daß die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem
Gebiete des anderen Teiles erfolgt.

Die Einfuhr einer in dem Gebiete des einen Teiles

hergeſtellten Ware in das Gebiet des anderen Teiles ſoll in

dem leßteren nachteilige Folgen für das auf Grund einer

Erfindung, eines Muſters, eines Modelle oder einer Handels

oder Fabrikmarke gewährte Schußrecht nicht nach ſich ziehen .



Gefeße 2c. des Deutſchen Reichs. 487

/

Durch Artikel II des Abkommens vom 26. Mai 1902

find dieſen beiden Abfäßen des Abkommens vom 13. April

1892 folgende Abfäße hinzugefügt :

Vorſtehende Beſtimmungen finden auf diejenigen Er

findungen nicht Anwendung, welche nach den Gefeßen eines

der vertragſchließenden Teile vom Patentſchuß ausgeſchloſſen

ſind. Jedoch bleiben die Vergünſtigungen , welche dem In

haber eines Patents im Artikel 2 der Zuſaßakte vom 14. De

zember 1900 zur internationalen Konvention zum Schuße

des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 zugeſichert

ſind, unberührt .

Rechtsnachteile, welche nach den Geſeßen der vertrag

ſchließenden Teile bei Erfindungspatenten im Falle der Lizenz

verweigerung eintreten , werden durch die im zweiten Abſaß

enthaltenen Beſtimmungen nicht ausgeſchloſſen .

Artikel 7 .

(Übereinkommen vom 13. April 1892.)

Angehörige des einen der Vertragſchließenden Teile,,

welche ein Patent in dem Gebiete des anderen Teiles er:

langt haben, ſind in dem Leşteren von jeder geſeßlichen Ver

pflichtung befreit, behufs Geltendmachung der aus dem Patent

ſich ergebenden Rechte , die nach dem Patent hergeſtellten

Gegenſtände oder deren Verpackung als patentiert zu kenn

zeichnen . Iſt eine ſolche Kennzeichnung nicht erfolgt, ſo muß

behufs Verfolgung des Nachahmers der Nachweis ſchuld

haften Verhaltens beſonders geführt werden .

Es folgen die nachſtehenden Artikel III, IV , V aus dem

Übereinkommen vom 26. Mai 1902 :

Artikel III .

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem Zeitpunkt in

Kraft, zu welchem der Beitritt des Deutſchen Reichs zu der

in Paris am 20. März 1883 geſchloſſenen internationalen

Konvention zum Schuße des gewerblichen Eigentums nebſt

der Brüſſeler Zuſapakte vom 14. Dezember 1900 wirkſam

wird 1) .

Artikel IV.

Für diejenigen Erfindungen , Muſter und Modelle,

Fabrik- und Handelsmarken , welche vor dem in dem Artikel III

1 ) 1. Mai 1903. Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. LIV S. 189. Eben

dafelbſt find auch abgedrudét die Konvention vom 20. März 1883

und die Zujaşakle vom 14. Dezember 1900.
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bezeichneten Zeitpunkt angemeldet ſind, kommt eine Prioritäts

friſt entweder nach Maßgabe der Artikel 3 und 4 des Über

einkommens vom 13. April 1892 oder nach Maßgabe des

revidierten Artikel 4 der Pariſer Konvention zur Geltung,
je nachdem die eine oder die andere dem Anmeldenden

günſtiger iſt.

Artikel V.

Das gegenwärtige Abkommen ſoll ratifiziert und die

Ratifikationsurkunden ſollen ſobald als möglich in Bern aus:

gewechſelt werden.

Das vorſtehende Abkommen iſt ratifiziert worden und

die Auswechſelung der Ratifikationsurkunden hat ſtattge

funden .

Bekanntmachung des preuß . Juſtizminiſters , betr. die

Orte , an denen ſich mit Gerichtsbarkeit ausgeſtattete oder

ſolche kaiſerl. Konſularbeamte befinden , welche zur Abhörung

von Zeugen und zur Abnahme von Eiden allgemein er

mächtigt ſind, vom 30. Mai 1903. (Preuß . Juſtizmin .Bl.

1903 S. 121.)

Dienſtanweiſung des Reichskanzlers , betr. das Straf

verfahren vor den kaiſerl. Konſulaten als Seemannsämter,

vom 30. Mai 1903. ( Zentralbl. für das Deutiche Reich

1903 S. 604 , Beilage zum Reichsanzeiger 1903 S. 197.)

Abkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Italien

zur Abänderung des Übereinkommens vom 18. Januar 1892,

betr. den gegenſeitigen Patent-, Muſter- und Markenſchuß ?),

vom 4. Juni 1902. Nr. 2948.Nr. 2948. (RGBI. 1903 Nr. 17

S. 178.) :

Durch Artikel I werden die Artikel 1 bis 4, 6 bis 8 des

Übereinkommens vom 18. Januar 1892 , betr . den gegen

ſeitigen Patent-, Muſter- und Markenſchuß (RGBI. 1892

Nr. 1990) aufgehoben .

Dem Artikel 5 Abſaß 1 iſt ein Abſaß 2 angeſchloſſen ,

ſo daß der Artikel 5 nunmehr folgenden Wortlaut hat :

Die Rechtsnachteile, welche nach den Geſeßen der

vertragſchließenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung,

ein Muſter oder Modell nicht innerhalb einer beſtimmten

1 ) BD. LIV S. 188 dieſer Zeitſchrift.
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Friſt ausgeführt oder nachgebildet wird, ſollen auch

dadurch ausgeſchloſſen werden, daß die Ausführung

oder Nachbildung in dem Gebiete des anderen Teiles

erfolgt.

Durch dieſe Beſtimmungen werden die Vergünſtigungen ,

welche dem Inhaber eines Patents in Artikel 2 der Zuſaß

akte vom 14. Dezember 1900 zur internationalen Überein

kunft zum Schuße des gewerblichen Eigentums vom 20. März

1883 zugeſichert ſind, nicht berührt.

Demgemäß ſoll auch die Einfuhr einer in den Gebieten

des einen Teiles hergeſtellten Ware in die Gebiete des an

deren Teiles in dem leßteren den Verluſt des auf Grund

einer Erfindung, eines Muſters oder eines Modells für die

Ware gewährten Schußes nicht zur Folge haben . -

Es lautet der aus dem Übereinkommen vom 18. Januar

1892 erhaltene

Artikel 7 .

Þandels- und Fabrikmarken, welche in dem Urſprungs

lande im freien Gebrauch ſtehen , können auch in den Ge

bieten des anderen Teiles nicht den Gegenſtand ausſchließ

licher Benußung bilden.

Das Übereinkommen vom 4. Juni 1902 ſchließt hieran

folgende

Artikel 3 .

Für die in Deutſchland als Gebrauchsmuſter und in

Italien als Erfindungen angemeldeten Gegenſtände wird die

durch Artikel 4 der Pariſer Übereinkunft vom 20. März 1883

vorgeſehene, durch die Brüſſeler Zuſaßakte vom 14. De

zember 1900 1) modifizierte Prioritätsfriſt, wenn die An

meldung zuerſt in Deutſchland bewirkt iſt, auf 4 Monate,

wenn die Anmeldung zuerſt in Italien gemacht iſt, auf 12 Mo:

nate bemeſſen .

Artikel 4 .

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem Zeitpunkt in

Kraft, zu welchem der Beitritt des Deutſchen Reichs zu der

in Paris am 20. März 1883 geſchloſſenen internationalen

Übereinkunft zum Schuße des gewerblichen Eigentums nebſt

der Brüſſeler Zuſaßakte vom 14. Dezember 1900 wirkſam

wird 2).

1) In dieſer Zeitſchrift Bd. LIV S. 188 ff.

2) 1. Mai 1903. Vgl. dieſe Zeitſchrift BD. LIV S. 198.
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Artikel 5 .

Diejenigen Erfindungen , Muſter und Modelle , Fabrik:

und Handelsmarken , welche vor dem in dem vorſtehenden

Artikel 4 bezeichneten Zeitpunkt angemeldet ſind, genießen

ein Vorrecht entweder nach Maßgabe der Artikel 3 und 4

des Übereinkommens vom 18. Januar 1892 oder nach Maß

gabe des Artikel 4 der Pariſer Übereinkunft, je nachdem das

eine oder das andere dem Anmeldenden günſtiger iſt.

Das Übereinkommen ſoll ratifiziert und die Ratifikationen

ſobald als möglich in Rom ausgewechſelt werden ") .

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. Änderungen

der Anlage B zur Eiſenbahnverkehrsordnung, vom 13. Juni

1903. ( ROBI. 1903 S. 245.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr . die Befeßung

der Kauffahrteiſchiffe mit Kapitänen und Schiffsoffizieren,

vom 16. Juni 1903. (RGBÍ. 1903 S. 241.) Abgedruckt

in dieſer Zeitſchrift BD . LIV S. 199 .

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr . die Nicht

anwendung von Beſtimmungen der Seemannsordnung auf

kleine Fahrzeuge, vom 16. Juni 1903 . (RGBI. 1903

S. 358. )

Verfügung des preuß . Miniſters des Innern, betr. die

Reihenfolge der Farben der deutſchen Flagge, vom 17. DE

tober 1903. (Miniſter.Bl. der inneren Verwaltung 1903

S. 228.)

Nach Reichsverfaſſung Art. 55 , Verordnungen vom

25. Oktober 1867 (RGBL. S. 39) , 8. November 1892 § 1

(RGBI. S. 1050) , bildet die deutſche Nationalflagge ein

längliches Viereck aus drei gleich breiten horizontalen Streifen,

von welchen der obere ſchwarz, der mittlere weiß und der

untere rot iſt; das Verhältnis der Höhe der Flagge zur

Länge iſt wie eins zu drei. Die ſchwarze Farbe iſt daher

an der Spiße der Flaggenſtange zu führen .

Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr. den Noten

wechſel zwiſchen dem Auswärtigen Ämte und der Botſchaft

2. Juni
der franzöſiſchen Republik in Berlin vom 1903 über

13. Juli

1) fat ſtattgefunden (vgl . ROBI. 1903 S. 180 .
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die zwiſchen Deutſchland und Frankreich am 19. April 1883

geſchloſſene Übereinkunft zum Schuße von Werken der Lite

ratur und Kunſt, vom 25. November 1903. (ROBI. 1903

S. 307.)

Vermöge der Meiſtbegünſtigungsklauſel im Art. 16 des

deutſch-franzöſiſchen Literaturvertrages vom 19. April 1883

(RRBI. S. 269) genießen franzöſiſche Urheber für ihre Werke

der Literatur in Deutſchland den Überſegungsſchuß nach

Maßgabe des Geſeßes vom 19. Juni 1901 (RGBI. 1901

S. 227.)

Geſeß , betr. die Handelsbeziehungen zum britiſchen

Reiche, vom 23. Dezember 1903. (RGBI. 1903 S. 319.)

Der Bundesrat wird ermächtigt, den Angehörigen und

den Erzeugniſſen der vereinigten Königreiche von Großbritan

nien und Frland, ſowie den Angehörigen und Erzeugniſſen

britiſcher Kolonien und auswärtiger Beſißungen bis zum

31. Dezember 1905 diejenigen Vorteile einzuräumen , welche

ſeitens des Reiches den Angehörigen oder den Erzeugniſſen

der meiſtbegünſtigten Länder gewährt werden.

Dieſes Geſeß tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft .

19 0 4 .

Verordnung, betreffend das Münzweſen des deutſch-oſtafrika

niſchen Schußgebiets. Vom 28. Februar 1904.

( Deutſches Kolonialblatt Nr. 8 vom 1. April 1904. Deutſches Handeløs
archiv 1904 S. 483.)

Auf Grund des § 15 des Schußgebietsgeſeßes (RGBI.

1900 S. 813) hat gemäß der durch die Alerhöchſte Order

vom 23. Dezember 1903 erteilten Ermächtigung der Reichs

kanzler unterm 28. Februar 1904 für das deutſch-oſtafrika

niſche Schußgebiet verordnet, was folgt :

$ 1 .

Die Rechnungseinheit des deutſch -oſtafrikaniſchen Münz

ſyſtems iſt die Rupie.

Die Rupie wird in hundert Heller eingeteilt.

§ 2 .

Der Zeitpunkt, mit welchem die Rechnung nach Rupien

zu 100 Heller an Stelle der gegenwärtigen Rechnung nach
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Rupien zu 64 Peſa in Kraft tritt, wird durch eine Bekannt

machung des Gouverneurs feſtgeſeßt.

§ 3 .

Für das deutſch -oſtafrikaniſche Schußgebiet werden aus

geprägt:

1. als Silbermünzen : 2. als Kupfermünzen :

Zwei- Rupien -Stücke, Ein -Heller-Stücke und

Ein -Rupien -Stücke, EinhalbHeller -Stüde.

Einhalb -Rupien -Stücke,

Einviertel-Nupien -Stücke;

§ 4 .

Der Feingehalt der in § 3 genannten Silbermünzen

beträgt 10,6917 g für die Rupie; das Miſchungsverhältnis

beträgt 11 Teile Silber und 1 Teil Kupfer , ſo daß der

Rupie ein Rauhgewicht von 11,6637 g entſpricht.

Die für die einzelnen Stücke geſtattete Abweichung im

Mehr oder weniger beträgt :

bei den Zwei- Rupien -Stüden und Ein -Rupien -Stücken

zweiTauſendteile im Feingehalt, drei Tauſendteile

im Gewicht;

bei den Einhalb- und Einviertel- Rupien -Stücken frei

Tauſendteile im Feingehalt , zehn Tauſendteile im

Gewicht.

In der Maſſe aber müſſen der Normalgehalt und das

Normalgewicht bei allen Silbermünzen innegehalten werden .

§ 5 .

Die Silbermünzen tragen auf der einen Seite das Bild

nis des deutſchen Kaiſers mit der Umſchrift Guilelmus II

Imperator , auf der anderen Seite die Inſchrift ,,Deutſch

Oſtafrika “, die Wertbezeichnung , die Jahreszahl und das

Münzzeichen ſowie eine aus Palmwedeln gebildete Verzierung.

Sie werden im gerippten Ringe geprägt und erhalten auf

beiden Seiten einen erhabenen , aus einem flachen Stäbchen

mit Perlenkreis beſtehenden Rand.

Der Durchmeſſer der Silbermünzen ſoll betragen :

für das Zwei-Rupien-Stück 35 mm

Ein-Rupien-Stück 30,5

Einhalb -Rupien- Stüd 24,42

Einviertel-Rupien -Stück 19,2

I 11
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$ 6 .

Die in § 3 genannten Kupfermünzen ſollen aus einer

Zuſammenſeßung von 95 Teilen Kupfer, 4 Teilen Zinn und

1 Teil Zink geprägt, und es ſoll das Kilogramm dieſer Zu

ſammenſeßung ausgebracht werden

in 250 Ein -Seller -Stücke bezw .

in 400 Einhalb -Heller-Stücke.

§ 7 .

:

mm

171 /2,1
I

Die Kupfermünzen tragen auf der einen Seite die

Kaiſerliche Krone, die Inſchrift , Deutſch-Oſtafrika " und die

Jahreszahl, auf der anderen Seite die Wertbezeichnung und

eine aus einem Lorbeerzweig gebildete Verzierung. Sie

werden im glatten Ringe geprägt und erhalten auf beiden

Seite einen erhabenen , aus einem flachen Stäbchen mit

Fadeneinfaſſung beſtehenden Rand .

Der Durchmeſſer der Kupfermünzen ſoll betragen :

für das Ein -Heller- Stück 20

Einhalb -Heller-Stück

$ 8 .

Die Ausprägung der in § 3 genannten Silber- und

Kupfermünzen erfolgt für Rechnung des deutſch -oſtafrikaniſchen

Schußgebietes nach Maßgabe des vorhandenen Bedarfs.

$ 9 .

Die in § 3 genannten Landesmünzen des deutſch-oſt

afrikaniſchen Schußgebietes ſind bei allen Zahlungen , die

bisher in Münzen der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft .

oder in britiſch - indiſchen Kupien zu leiſten waren oder ge

leiſtet werden konnten, ſowohl bei den öffentlichen Kaſſen als

auch im Privatverkehr anzunehmen , die Kupfermünzen jedoch

nur bis zum Betrage von zwei Rupien.

$ 10 .

Der Gouverneur wird diejenigen Kaſſen bezeichnen,

welche Silbermünzen der Rupienwährung gegen Einzahlung

von Kupfermünzen in Beträgen von mindeſtens 50 Rupien

auf Verlangen verabfolgen . Derſelbe wird zugleich die näheren

Bedingungen des Umtauſches Feſtießen .

$ 11 .

Die Verpflichtung zur Annahme ($ 9) und zum Um

tauſche ($ 10) findet auf durchlöcherte und anders, als durch
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den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, desgleichen

auf verfälſchte Münzſtücke keine Anwendung.

Deutſch -oſtafrikaniſche Landesſilbermünzen und Kupfer

münzen , welche infolge längeren Umlaufe an Gewicht und

Erkennbarkeit erheblich eingebüßt haben , werden zwar an

den öffentlichen Kaſſen angenommen, find aber auf Rechnung

des Schußgebiets einzuziehen.

$ 12 .

Die von der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft aus:

geprägten Silbermünzen ſind bis zu ihrer Außerkursſeßung,

der eine Einlöſung ſeitens des Schußgebiets vorausgehen

wird, neben den in dieſer Verordnung vorgeſehenen Landes

ſilbermünzen des deutſch -oſtafrikaniſchen Schußgebiets bei

allen in Rupien zu leiſtenden Zahlungen anzunehmen.

§ 13 .

Die von der Deutſch -Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft aus

geprägten Kupfermünzen (Peſa ) find nach Maßgabe der

Ausprägung der in dieſer Verordnung vorgeſehenen Kupfer

münzen einzuziehen.

Solange nach Inkraftſegung der Hundertteilung der

Rupie ($ 2) die Peſaſtücke noch nicht außer Kurs geſeßt

ſind, iſt der Peſa zum Werte von 19/16 Heller in Zahlung

zu nehmen , jedoch nur bis zu dem Betrag von 2 Rupien,

für welchen die Heller geſegliches Zahlungsmittel ſind ( 9 ),

und mit der Maßgabe, daß die bei der Umrechnung fich

ergebenden Bruchteile unberückſichtigt bleiben , und daß der

Peſa bei Zahlungen von weniger als 25 Keller zum Werte

von 11/2 Beller anzunehmen iſt.

§ 14.

Von den öffentlichen Raſſen des Schußgebiets ſind von

einem durch Bekanntmachung des Gouverneurs zu beſtim

menden Zeitpunkt an die Reichsgoldmünzen zu zwanzig Mark

zum Werte von fünfzehn Rupien , die Reichsgoldmünzen zu

zehn Mark zum Werte von ſieben und einhalb Rupien in

Zahlung zu nehmen.

§ 15 .

Der Gouverneur iſt befugt :

1. die zur Aufrechterhaltung eines geregelten Münz

umlaufs erforderlichen polizeilichen Vorſchriften zu

erlaſſen ;
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2. den Wert zu beſtimmen , über welchen hinaus fremde

Münzen nicht in Zahlung angeboten und gegeben

werden dürfen , ſowie den Umlauf fremder Münzen

gänzlich zu unterſagen ;

3. zu beſtimmen , ob fremde Münzen von den öffent

lichen Raſſen zu einem bekannt zu machenden Kurſe

in Zahlung genommen werden dürfen , ſowie in

ſolchem Falle den Kurs feſtzuſeßen .

Gefeß (Nr. 3027), betreffend den Schuß von Erfindungen,

Muſtern und Warenzeichen auf Ausſtellungen.

Bom 18. März 1904.

(Reichs- Gefeßblatt 1904 Nr. 13 S. 142.)

Erfindungen, Gebrauchsmuſtern, Muſtern und Modellen,

die auf einer inländiſchen oder ausländiſchen Ausſtellung

zur Schau geſtellt werden, ſowie Warenzeichen, die auf einer

daſelbſt zurSchau geſtellten Ware angebracht ſind, wird ein

zeitweiliger Schuß in Gemäßheit der nachfolgenden Beſtim

mungen gewährt :

1. Durch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers im

Reichs - Geſeßblatte wird im einzelnen Falle die Aus

ſtellung beſtimmt, auf die der zeitweilige Schuß

Anwendung findet.

2. Der zeitweilige Schuß hat die Wirkung , daß die

Schauſtellung oder eine anderweitige ſpätere Bes

nußung oder eine ſpätere Veröffentlichung der Er

findung, des Muſters oder des Warenzeichens der

Erlangung des geſeßlichen Patents, Muſter- oder

Zeichenſchußes nicht entgegenſtehen , ſofern die An

meldung ?) zur Erlangung dieſes Schußes von dem

1 ) Patentgefeß vom 7. April 1891 $ 17. Beſtimmungen über Un
meldungen vom 22. November 1898 . Stephan , Patentgefet

(Guttentags Sammlung deutſcher Reichsgefeße Nr. 22 a) S 17,

160 ff.

Gefeß , betreffend das Urheberrecht an Muſtern und Modellen,

vom 11. Januar1876 (dieje Zeitſchrift Bd. XXI S. 473 ). Be :

ſtimmungen über Führung der Muſterregiſter ( Zeitſchrift Bd. XXI

S. 477 ; Stephan a. a. D. S. 254, 289 ) .

Gefeß zum Schuß der Warenbezeichnung vom 12. Mai 1894

§ 2 (Zeitſchrift Bd. XLIV S. 159 ff .; Ausgabe von Finger,

Berlin1895, Franz Bahlen .
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Ausſteller oder deſſen Rechtsnachfolger binnen einer

Friſt von fechs Monaten nach der Eröffnung der

Wusſtellung bewirkt wird. Die Anmeldung geht

anderen Anmeldungen vor, die nach dem Tage des

Beginns der Schauſtellung eingereicht worden ſind.

Nach Bekanntmachung des Reichskanzlers (Nr. 3028)

vom 23. März 1904 (RGBI. 1904 Nr. 13 S. 142) findet

das Geſeß auf die Weltausſtellung von St. Louis 1904

Anwendung .

Bekanntmachung, betreffend Anderung des § 21 der Eiſens

bahn-Verkehrsordnung. Vom 25. März 1904.

( Reichs -Gefeßblatt 1904 Nr. 14 S. 143.)

Auf Grund des Artikel 45 der Reichsverfaſſung hat

der Bundesrat beſchloſſen, den § 21 der Eiſenbahn-Verkehrs

ordnung (in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX S. 476 ") , wie

folgt, zu faſſen :

$ 21 .

( 1) unverändert.

(2) Ein Reiſender ohne gültige Fahrkarte hat für

die ganze von ihm zurückgelegte Strecke und , wenn

die Zugangsſtation nicht ſofort unzweifelhaft nach

gewieſen wird, für die ganze vom Zuge zurückgelegte

Strecke das Doppelte des gewöhnlichen Fahrpreiſes,

mindeſtens aber den Betrag von 6 Mark zu entrichten .

Wer jedoch unaufgefordert dem Schaffner oder Zug

führer meldet , daß er wegen Verſpätung keine Fahr

karte habe löſen können , hat nur den gewöhnlichen

Fahrpreis mit einem Zuſchlage von 1 Mark, keines

falls jedoch mehr als den doppelten Fahrpreis zu

zahlen.

(3) Der Reiſende, der die ſofortige Zahlung ver

weigert, kann ausgelegt werden .

(4) Wer ohne gültige Fahrkarte in einem zur Ab

Gefeß, betreffend den Schuß von Gebrauchsmuſtern , vom 1. Juni

1891 ( Zeitſchrift Bd. XL S. 185 ; Stephan a. a. D. S. 127 ff.

1) Die Eiſenbahngeſeßgebung des Deutſchen Reichs. Textausgabe mit

Anmerkungen und Sachregiſter von W. Pietſch (F. Gutten :

tagſche Sammlung deutſcher Reichsgeſeße Nr. 66 ) S. 264 ff.
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fahrt bereit ſtehenden Zuge Plaß nimmt, hat den Be

trag von 6 Mark zu entrichten.

( 5 ) In allen Fällen iſt eine Zuſchlagskarte oder

ſonſtige Beſcheinigung zu verabfolgen.

(6 ) Den Eiſenbahnverwaltungen bleibt überlaſſen,

die Fälle , in denen von der Erhebung der in den

Abf. 2 und 4 bezeichneten Beträge aus Billigkeits

rückſichten abzuſehen iſt, oder geringere als die in dieſen

Abfäßen bezeichneten Beträge erhoben werden ſollen,

mit Genehmigung der Landesaufſichtsbehörden nach

Zuſtimmung des Reichs-Eiſenbahnamts durch den Tarif

einheitlich zu regeln .

(7) Auf Stationen mit Bahnſteigſperre iſt die

Bahnſteigkarte beim Betreten des Bahnſteigs vorzu

zeigen und bei deſſen Verlaſſen abzugeben . Wer un

befugter Weiſe die abgeſperrten Teile eines Bahnhofs

betritt, hat den Betrag von 1 Mark zu bezahlen .

Die Änderungen treten am 1. April 1904 in Kraft.

2

Geſek , betreffend Abänderung der Seemannsordnung !) und

des bandelsgeſeķbuchs. Bom 12. Mai 1904 ..

( Reichs-Gefeßblatt 1904 Nr. 3040 S. 167 ff.)

Artikel 1 .

8 59 der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reiche

Gefeßbl. S. 175) wird, wie folgt, geändert.

I. Die Vorſchriften in Abſ. 1 , 2 erhalten nachſtehende

Faſſung:

Falls der Schiffsmann nach Antritt des Dienſtes

oder nach der Anmuſterung erkrankt oder eine Ver

Ießung erleidet, trägt der Reeder die Koſten der Ver

pflegung und Heilbehandlung . Vorbehaltlich der Vor

ſchrift im Abſ . 2 erſtreckt ſich dieſe Verpflichtung:

1. wenn der Schiffsmann wegen der Krankheit

oder Verlegung die Reiſe nicht antritt, bis zum

Ablaufe von ſechsundzwanzig Wochen feit der

Erkrankung oder Verlegung ;

1 ) Abgedruckt in dieſer ZeitſchriftBd. LII S. 523. Dazu die Abs

änderung des § 52 Abſ. 2 durch Reichageſeß vom 23. März 1903,

abgedrudt in dieſer Zeitſchrift BD. LIII S. 560. R.
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2. wenn er die Reiſe angetreten hat, bis zum

Ablaufe von ſechsundzwanzig Wochen nach

dem Verlaſſen des Schiffes.

Bei Verleßung infolge eines Betriebsunfalls wer:

den die Friſten im Abſ. 1 auf dreizehn Wochen be

ſchränkt, im Falle der Nr. 2 jedoch nur, wenn der

Schiffsmann das Schiff in einem deutſchen Hafen

verläßt , oder wenn er aus einem außerdeutſchen

Hafen in die Krankenanſtalt eines deutſchen Safens

überführt wird . Die Verpflichtung des Reeders hört

dem Verlegten gegenüber auf, ſobald und ſoweit die

Berufsgenoſſenſchaft die Fürſorge übernimmt.

II . Im Abſ. 4 wird der legte Saß geſtrichen .

Artikel 2 .

I. Im $ 61 Abſ . 2 der Seemannsordnung werden die

Worte „aus ſeinem Feuerverdienſte " erſeßt durch die Worte:

„aus ſeinem Arbeitsverdienſt als Schiffsmann ".

II . Hinter den zweiten Saß des § 61 Abſ. 2 wird der

folgende Saß eingeſchoben :

Für Schiffsleute, die zur Verpflegung und Be:

dienung der an Bord befindlichen Perſonen an

genommen ſind, tritt in dieſem Falle, ſofern es für

den Schiffsmann günſtiger iſt, an Stelle der vertrags :

mäßigen Monatsheuer der gemäß § 10 des See-Un

fallverſicherungsgeſekes vom Reichskanzler feſtgeſepte

Durchſchnittsbetrag des Monatslohns ohne Hinzu :

rechnung des Wertes der gewährten Beköſtigung.

Artikel 3 .

8 553 des Handelsgeſekbuchs wird, wie folgt, geändert.

I. Die Vorſchriften in Abſ. 1, 2 erhalten nachſtehende

Faſſung:

Faus der Schiffer nach Antritt des Dienſtes er:

krankt oder eine Verleßung erleidet, trägt der Reeder

die Koſten der Verpflegung und Heilbehandlung. Vor

behaltlich der Vorſchrift in Abſ. 2 erſtreckt ſich dieſe

Verpflichtung:

1. wenn der Schiffer wegen der Krankheit oder

Verleßung die Reiſe nicht antritt , bis zum

Ablaufe von ſechsundzwanzig Wochen ſeit der

Erkrankung oder Verlegung ;
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2. wenn er die Reiſe angetreten hat, bis zum Ab

laufe von ſechsundzwanzig Wochen nach dem

Verlaſſen des Schiffes.

Bei Verlegung infolge eines Betriebsunfalls wer

ben die Friſten im Abſ. 1 auf dreizehn Wochen be

ſchränkt, im Falle der Nr. 2 jedoch nur, wenn der

Schiffer das Schiff in einem deutſchen Hafen verläßt,

oder wenn er aus einem außerdeutſchen Hafen in

die Krankenanſtalt eines deutſchen Hafens überführt

wird . Die Verpflichtung des Reeders hört dem Ver

legten gegenüber auf, ſobald und ſoweit die Berufs

genoſſenſchaft die Fürſorge übernimmt.

II . Im Abf. 4 wird der legte Saß geſtrichen .

Artikel 4 .

Dieſes Gefeß tritt am 15. Mai 1904 in Kraft.

VII.

Beſtimmungen für den Handel während des Krieges

Rußlands mit Japan (Kriegskonterbande). ^ )

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyfner in Berlin .

a ) Rußland.

( Deutſcher Reichsanzeiger vom 29. Februar 1904. - Deutſches Handels

archiv 1904, Aprilheft S. 380.)

Am 27. Februar 1904 ſind vom Kaiſer folgende Be

ſtimmungen , die Rußland während des Krieges mit Japan

zur Richtſchnur nimmt, beſtätigt worden :

1. Den japaniſchen Untertanen wird geſtattet,

unter dem Schuß der Geſeße während des Kriegszuſtandes

in Rußland zu verbleiben und friedlichen Beſchäftigungen

nachzugehen. Ausgenommen ſind die zum Beſtande der

Statthalterſchaft im fernen Oſten gehörenden Gebiete.

!1 ) Vgl. Rivier , Lehrbuch des Völkerrechts S. 451. Perels, Das

internationale öffentliche Seerechtder Gegenwart, 2. Aufl . S. 234,

Berlin 1903. b. Biszt , Das Völkerrecht, 3. Aufl. S. 353.

Zeitſchrift für gandelsrecht. Bd. LV. 32
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2. Japaniſchen Handelsſchiffen, welche die Kriegs

erklärung in ruſfiſchen Häfen erreichte, wird das Verbleiben

dafelbft bis zu ihrem Auslaufen mit Waren , die keine Kriegs

konterbande ſein dürfen, im Laufe einer für ihre Ladung ge

nügenden Zeit geſtattet, in keinem Falle aber über 48 Stunden,

gerechnet von der Veröffentlichung dieſer Beſtimmung ab.

3. Untertanen neutraler Staaten 1) können un

behindert Handelsbeziehungen mit ruſſiſchen Häfen und

Städten unter Beobachtung der ruſſiſchen Gefeße und der

Grundlagen des internationalen Rechts fortſeßen .

4. Die Militärobrigkeiten ſind verpflichtet, alle Maß

nahmen zur Sicherung der Freiheit des geſeßlichen Handels

der Untertanen neutraler Staaten zu fichern , ſoweit

derſelbe nach den Bedingungen der kriegeriſchen Aktionen zu

läſſig iſt.

5. Hinſichtlich des neutralen Handels 2) ſind folgende

Beſtimmungen zu beobachten :

a) Die neutrale Flagge deckt die feindliche Ladung mit

Ausſchluß der Kriegskonterbande;

b) neutrale Waren unter feindlicher Flagge mit Aus

ſchluß der Kriegskonterbande unterliegen keiner Be

ſchlagnahme;

c) damit die Blockade obligatoriſch ſei , muß fie faktiſch

ſein, das heißt, ſie muß durch genügende Streitkräfte

den Zugang zum feindlichen Ufer faktiſch abſchneiden .

6. Kriegskonterbande ) bilden :

a) Handwaffen jeder Art und Geſchüße, ſowohl montiert

wie in ihren einzelnen Teilen, ebenſo Panzer ;

b) Zubehör zu Feuerwaffen und Munition, wie Geſchoſſe,

Zünder, Kugeln, Kapſeln, Patronen, Patronenhülſen,

Pulver, Salpeter, Schwefel;

c) Gegenſtände oder Zubehör für Exploſionszwecke, wie

Minen , Dynamit , Pyrorilin , verſchiedene Spreng

ſtoffe, -leitungen und alle zur Minenſprengung nötigen

Vorrichtungen ;

d) Zubehör der Artillerie-, Genie- und Truppentrains,

wie Lafetten, Proßen , Patronen und Ladungskaſten,

Feldſchmieden, Feldküchen, Inſtrumentenwagen, Pon

1 ) Vgl. Rivier , Lehrbuch des Völkerrechts, 2. Aufl. Die Neutralität

$$ 67, 68.

2) Rivier a. a . D. S. 449 ff.

3) Vgl. S. 490 Anm. 1 .

.
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tons, Brückenböce, Stacheldraht, Pferdegeſchirre für

Trains u. f . w.;

e) Gegenſtände der Truppenausrüſtung und -bekleidung,

wie Patronentaſchen, Torniſter, Säbelkoppel, Küraſſe,

Schanzzeug, Trommeln, Feldfefſel, Sättel, Pferde

geſchirr, Uniformen, Zelte u. f. w.;

f) nach feindlichen Häfen gehende Seeſchiffe, ſelbſt unter

neutraler Handelsflagge, wenn ſie nach der Konſtruktion

ihres Rumpfes , nach der inneren Einrichtung und

anderen Kennzeichen augenſcheinlich für kriegeriſche

Zwecke erbaut ſind und zum Verkauf oder zur Über

gabe an den Feind nach einem feindlichen Hafen

gehen ;

g) jede Art Schiffsmaſchinen und -keſſel , montiert und

in Teilen ;

h ) jede Art Brennmaterial, wie Steinkohlen , Naphtha,
Spiritus u. 1. w .;

i) Gegenſtände und Materialien für Telephonleitungen,

Telegraphen und Eiſenbahnen ;

k) überhaupt für den Land- und Seefrieg beſtimmte

Gegenſtände, ebenſo Reis und andere Lebensmittel,

ferner Pferde , Laſttiere und andere Tiere , die zu

Kriegszwecken dienen können , wenn ſie auf Koſten

oder an die Order des Feindes befördert werden .

7. Verboten ſind neutralen Staaten der Transport

feindlicher Truppen , die Beförderung feindlicher Depeſchen

und Briefe , die Zuſtellung von Kriegsſchiffen und Trans

porten an den Feind. Neutrale Schiffe mit Krieg$

konterbande ähnlicher Art können je nach den Umſtänden

nicht nur aufgegriffen , ſondern auch konfisziert werden.

8. Die kaiſerliche Regierung behält ſich das Recht vor,

von den vorſtehenden Beſtimmungen bezüglich einer feind

lichen oder neutralen Macht abzuweichen , die ihrerſeits dieſe

Beſtimmungen nicht beobachtet, und ihre Anordnungen bar

über mit den beſonderen Umſtänden eines gegebenen Falles

in Einklang zu feßen .

Laut einer von den Miniſterien der Marine und des

Auswärtigen mit Bezug auf die vorſtehenden Beſtimmungen

vereinbarten Inſtruktion an die Befehlshaber der

Kriegsſchiffe fallen unter die Gegenſtände, die als Nahrung

oder Futter für das japaniſche Heer dienen können (Ab

ſchnitt6k der Beſtimmungen ), insbeſondere Getreide jeder
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Art, Fiſche und die verſchiedenen Fiſcherzeugniſſe, Bohnen

und Bohnenöl.

Zu den Gegenſtänden, die für die Zwecke des Land- und

Seekrieges dienen können , ſollen auch Maſchinen und Ma

ſchinenteile zur Anfertigung von Geſchüßen , Gewehren und

Geſchoſſen gerechnet werden. (Journal de St. Pétersbourg

vom 6./19. März 1904.)

b) Sap a n .

(Consular Reports Nr. 1912 vom 28. März 1904. — Deutſches Handels

archiv Juni 1904 S. 624.)

Nach einer in der Japan Times vom 10. Februar 1904

veröffentlichten Bekanntmachung der Regierung von Japan

gelten während des Krieges zwiſchen Japan und Rußland

bezüglich der Kriegskonterbande folgende Beſtimmungen :

1. Die nachſtehend genannten Waren ſollen als Kriegs

konterbande behandelt werden , wenn ſie im Begriff ſind,

durch Feindesland zu gehen , oder wenn ſie für Feindesland

oder für die feindliche Armee oder Flotte beſtimmt ſind:

Waffen, Munition, Exploſivſtoffe ſowie deren Rohſtoffe (ein:

ſchließlich Blei, Salpeter, Schwefel u. f. w . ) und der Appa

rate zu ihrer Herſtellung ; Zement; üniformen und Aus

rüſtungen für Land- und Seeſoldaten ; Panzerplatten; Material

zum Bau und zur Ausrüſtung von Kriegs- und anderen

Schiffen ; alle anderen lediglich zu Kriegszwecken brauchbaren

Gegenſtände.

2. Die folgenden Gegenſtände ſollen als Kriegskonter:

bande behandelt werden , wenn ſie für das feindliche Heer

oder für die feindliche Flotte beſtimmt ſind, oder wenn aus

der Natur der Gegend im Feindesland, nach der ſie beſtimmt

ſind, angenommen werden kann , daß ſie zum Gebrauch für

das feindliche Heer oder die feindliche Flotte beſtimmt ſind :

Mundvorräte , Getränke , Pferde , Geſchirre, Futter, Fahr

zeuge , Kohlen , Nußholz, Geld , Gold- und Silberbarren ,

ſowie Material für den Bau von Telegraphen, Telephonen

und Eiſenbahnen .

3. Können die in den vorſtehenden Abſchnitten genannten

Gegenſtände ihrer Beſchaffenheit oder Menge nach als augen:

ſcheinlich für den Gebrauch des Transportſchiffes beſtimmt

erachtet werden , ſo ſind ſie nicht als Konterbande zu be:

handeln.

.
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VIII.

Zuternationale Verträge.

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßuer in Berlin .

Erklärung zwiſchen Rußland und der Schweiz über gegen

ſeitige Anerkennung der Aktiengeſellſchaften (anonymen) und

anderen Handels-, Gewerbe- und Finanzgeſellſchaften.

( Ruffiſche Gefeßfammlung Nr. 136 vom 23. Dezember 1903. Deutſches

Handelsarchiv 1904 S. 275.)

Nachdem die kaiſerlich ruſſiſche Regierung und der

Bundesrat der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft es für nüßlich

erachtet haben , gegenſeitig die Verhältniſſe der Aktiengeſell

ſchaften (anonymen ) undder ſonſtigen Handels-, Gewerbs

und Finanzgeſellſchaften zu regeln , ſind die Unterzeichneten

der ihnen erteilten Ermächtigung gemäß über folgendes über

eingekommen :

Die Aktiengeſellſchaften (anonyme) ſowie andere Handels-,

Gewerbs- und Finanzgeſellſchaften , welche in einem der beiden

Länder nach den beſtehenden Geſeßen rechtsgültig errichtet

ſind und dort ihren Siß haben , ſollen in dem anderen Lande

als geſeßlich beſtehend anerkannt werden und dort nament

lich das Recht haben , vor Gericht zu erſcheinen, ſowohl um

Prozeſſe zu führen , als auch um ſich als Beklagte zu ver

teidigen .

Es herrſcht darüber Einverſtändnis, daß die vorſtehende

Beſtimmung nicht die Frage berührt, ob derartige, in einem

der beiden Länder errichtete Geſellſchaften in dem anderen

Lande zum Handels- oder Gewerbebetrieb zugelaſſen werden

jollen oder nicht, da dieſe Zulaſſung wie bisher von den in

dieſer Beziehung in dieſem lekteren Lande beſtehenden Vor

ſchriften abhängig bleibt. Es verſteht ſich , daß die den

ſchweizeriſchen Geſellſchaften in Rußland und den ruſſiſchen

Geſellſchaften in der Schweiz zuerkannten Rechte in keinem

Falle den zwingenden , im Intereſſe der öffentlichen Ordnung

erlaſſenen Vorſchriften der inneren Geſeßgebung Abbruch tun,

und daß die genannten ausländiſchen Geſellſchaften keine
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ausgedehnteren Rechte genießen können als diejenigen des

eigenen Landes.

Das gegenwärtige Abkommen ſoll am 1.November 1903

in Kraft treten und ſeine Gültigkeit erſt verlieren nach Ab

lauf eines Fahres , nachdem der eine oder der andere Teil

es gekündigt hat.

Bern, den 19. Oktober 1903.

IX.

Überſicht der deutſchen Landesgeſeke etc. im Gebiete des

Handelsrechts ).

Zuſammengeſtellt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

Preußen.

1903.

Erlaß des Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten,

der Finanzen , für Handel u. f. w . und öffentliche Arbeiten ,

betr. Befreiung fremder Kriegsſchiffe von Hafen- und Schiff

fahrtsabgaben, vom 15. Januar 1903. (Miniſterialbl. der

Handels- und Gewerbeverwaltung 1903 S. 26.)

Erlaß des Miniſters der öffentlichen Arbeiten, betr. Über:

tragung des Betriebes einer Kleinbahn vom Konzeſſionär auf

einen Dritten , vom 15. Januar 1903. (Eiſenbahnverord:

nungsbl. 1903 S. 39.)

Verfügung des Miniſters der Finanzen, für Handel u . ſ . w .

und der öffentlichen Arbeiten , betr. die Ausführung von

Schiffseichordnungen, vom 7. Februar 1903. Miniſterialbl.

1903 S. 37.)

Verfügung des Miniſters der Finanzen und des Innern,

,

1 ) Vgl. die Überſichten für 1895 und 1896 in BD. XLVII S. 50 ff.

dieſer Zeitſchrift ; für 1896 und 1897 ebendaſ. Bd. XLVIII

S. 183 ff. ; für 1897 und 1898 ebendal. Bd. XLIX S. 556 ff .;

für 1899 und 1900 ebendaſ. Bd. LI S. 552 ff.; für 1901 und

1902 ebendaſ. BD. LIII S. 565 .
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betr. die Steuerheranziehung der Aktiengeſellſchaften, vom

9. Februar 1903. Miniſterialbl. 1903 S. 47.)

Geſeß, betr. die Bildung eines Ausgleichsfonds für Eiſen

bahnverwaltung, vom 3. Mai 1903. (GS. 1903 S. 155.) :

Der $ 3 des Gefeßes vom 8. März 1897 , betr.

die Tilgung von Staatsſchulden, wird geändert.

.

:

Erlaß des Miniſters für Handel 2c. , betr . Dienſtanweiſung

für deutſche Konſulate als Seemannsämter, vom 9. Mai 1903.

(Miniſterialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung 1903
S. 191.)

Algemeine Verfügung des Juſtizminiſters, betr. die Mit

teilung von Urteilsabſchriften an das kaiſerl. Aufſichtsamt

für Privatverſicherung , vom 15. Mai 1903. (Juſtizmini

ſterialbl. 1903 S. 102.)

Allgemeine Verfügung des Finanzminiſters, betr. die Zoll

behandlung von Strandungsgütern u. [. w . , vom 27. Mai

1903. (Zentralbl. der Abgabengeſeßgebung 1903 S. 176.)

Erlaß des Miniſters der öffentlichen Arbeiten, betr. Bau

und Ausrüſtung von Straßenbahnen , vom 6. Juni 1903.

(Eiſenbahnverordnungsbl. 1903 Š. 101.)

Allgemeine Verfügung des Juſtizminiſters und des Mini

ſters für Handel u. 1. w ., betr. die gutachtlichen Vorſchläge

zur Ernennung der Handelsrichter, vom 10. Dezember1903.

( Juſtizminiſterialbl. 1903 S. 291, Miniſterialbl. der Handels:

und Gewerbeverwaltung 1903 Š . 391.)

Verfügung des Miniſters für Handel und Gewerbe,

betr. Vorſchläge für die Ernennung der Handelsrichter, vom

10. Dezember 1903. Miniſterialbl. der Handels- und Ge

werbeverwaltung 1903 S. 393.)

1904.

Geſek , betr. die Wechſelproteſtſtunden , vom 1. Juni

1904. (Ge.Samml. 1904 Nr. 13 S. 73.) :

§ 1 .

Wechſelproteſte dürfen nur von 9 Uhr Vormittags bis

6 Uhr Abends, zu einer früheren oder ſpäteren Tageszeit

aber nur mit Einwilligung des Proteſtaten erhoben werden.

Die Einwilligung muß ausdrüdlich erklärt ſein ; ſie iſt in

dem Proteſte zu beurkunden.
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§ 2 .

Dieſes Geſek tritt mit dem 1. Juli 1904 in Kraft.

Bayern .

1902. 1903.

Bekanntmachung der Miniſterien der Juſtiz und des

Innern vom 28. Dezember 1902, die Mitwirkung der Han

delskammern bei Führung der Þandelsregiſter betreffend 1) .

(Gefeß- und Verordnungsblatt 1903 Nr. 2 S. 5.)

Bekanntmachung der Staatsminiſterien vom 30. Dezember

1902, die einheitliche Geſtaltung der deutſchen Rechtſchreibung

betreffend. (Ebenda Nr. 1 S. 3.)

Gefeß vom 20. Dezember 1903 , betr. Änderung des

Hypothekengeſeßes vom 1. Juni 1822. (Ebenda 1903 Nr. 56

S. 703.)

Württemberg.

1903.

Geſeß vom 18. Mai 1903, betr. die Tilgung der Staats

ſchuld und Umwandlung des 4prozentigen Staatsanlehens

von 1891/92 in eine 31/2 prozentige Schuld. (Regierungs

blatt Nr. 14 S. 201 ff.)

Gefeß vom 19. Juni 1903 , betr . die Haftung für

Sachſchaden bei dem Eiſenbahnbetrieb 2) . (Ebenda Nr. 16

6. 213 f. ) :

Art . 1 .

Für den bei dem Betriebe einer Eiſenbahn 3) entſtan :

denen Schaden an Sachen haftet der Betriebsunternehmer
,

.

1) Dazu Bekanntmachung der Miniſterien der Juſtiz und des Innern,

die Berichtigung und Vervollſtändigung des Handelsregiſters bes

treffend, om 27. Dezember 1900. In dieſer Zeitſchrift BD. LIII

S. 567 .

2) Dieſes Landesgeſep iſt erlaffen auf Grund der Art. 3, 105 des Eins

führungsgeſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch.

Denfelben Gegenſtand regeln weſentlich übereinſtimmend die

Ausführungsgeſeße zum Bürgerl. Gefeßbuch für Anhalt Art. 29 ,

Bayern Art. 58 , Braunſchweig $ 28 , Beifen Art. 74,

ü bed $ 60, Reuß d . 8. $ 67 , Xeu Bj. 1. & 49, Sachfens

Altenburg & 37 , Sachſen - Roburg : Gotha Art. 17,

Sachſen -Meiningen Art. 12, Sachſen -Weimar: Eiſens

ach § 90.

3) Das preußiſche Geſetz über die Eiſenbahnunternehmungen vom

8. November 1838 (Gel.Samml. 1838 S. 505) begreift unter

$
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ſofern nicht der Schaden durch höhere Gewalt oder durch

ein Verſchulden des Beſißers der Sache verurſacht iſt. Dem

eigenen Verſchulden des Beſigers ſteht gleich das Verſchulden

ſeines geſeßlichen Vertreters und der Perſonen , welche die

tatſächliche Gewalt über die Sache für den Befißer in deſſen

Haushalt oder Erwerbsgeſchäft oder in einem ähnlichen Ver

hältnis ausüben , vermöge deſſen ſie den ſich auf die Sache

beziehenden Weiſungen des Beſikers Folge zu leiſten haben .

Art. 2 .

Der Anſpruch auf Schadenserſaß verjährt in zwei Jahren

von dem Unfall an.

Art . 3 .

Die Haftung des Betriebsunternehmers (Art. 1) kann

durch Vertrag im voraus weder ausgeſchloſſen noch ein

geſchränkt werden, es ſei denn, daß die Ausſchließung oder

Beſchränkung der Haftung als Gegenleiſtung für eine an

den anderen zu bewirkende beſondere Leiſtung oder als Be

dingung einer dem anderen gewährten beſonderen Vergünſti

gung des Betriebsunternehmers ausdrücklich vereinbart wird.

Art. 4 .

Auf die Beſchädigung von Sachen , die der Eiſenbahn

zur Aufbewahrung oder zur Beförderung übergeben worden

find, oder die als Reiſegepäck mitgeführt werden , findet das

Gefeß keine Anwendung.

.Eiſenbahnen nur ſolche Geleisbahnen , auf denen die Beförderung

mittelſt Dampffraft erfolgt. Der § 25 a. a. D. iſt deshalb niemals

auf Pferdebahnen oder Straßenbahnen mit elektriſchem Betrieb

angewendet worden. Die Haftung für Sachbeſchädigung , welche

§ 25 a. a . D. feſtſeßt, betrifft ſomit nur die Eiſenbahnen mit

Dampfbetrieb. Für Geleisbahnen mit anderem Kraftbetrieb iſt in

Preußen dem Betriebsunternehmer eine Erſaßpflicht für unverſchul

deten Schaden nicht auferlegt. Vgl. Dr. Keyßner , „ Ausdehnung

ber Haftpflicht der Straßenbahnen auf Sachbeſchädigung iſt nicht

geboten " (, Das Recht" 1904, Nr. 1 ) .

Im Reichshaftpflichtgeſetz vom 7. Juni 1870 (ROBI. 1871

S. 207, dazu Einf.Gel. zum B.GB. Art. 42) iſt für „ Eiſenbahn "

von der bewegenden Kraft abgeſehen und auf die Geleisbahn die

Entſcheidung gelegt. ( Vgl . Dr. Reyßner a. a . D.) Dies gilt

auch für die Bedeutung Eiſenbahn " im obenſtehenden Geſek. So

weit das Reichsgeſe vom 7. Juni 1871 Plaß greift, iſt das

preußiſche Landesgeles erledigt und gilt nur die Beſtimmung des

Reichsgeleßes ( Urteil des RG. VI. Ziv.Sen. vom 8. Februar 1904

[VI. 246. 03) . Deutſche Jur.Ztg. 1904 S. 457).

1
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Gefeß vom 8. Auguſt 1903, betr. die Einkommenſteuer.

(Regierungsblatt 1903 Nr. 23 S. 261 ff.)

Geſek vom 8. Auguſt 1903 , betr. die Kapitalſteuer .

(Ebenda Nr. 24 S. 313 ff.)

Gefeß vom 8. Auguſt 1903, betr. die Abänderung des

Gefeßes vom 23. April 1873 über die Grunds, Gebäude

und Gewerbeſteuer. (Ebenda Nr. 23 S. 329 ff.)

Geſeß vom 8. Auguſt 1902, betr. das Beſteuerungsrecht

der Gemeinden und Ämtskörperſchaften. (Ebenda Nr. 26

S. 397.)

Bekanntmachung, betr. den Text des Geſekes über die

28. April 1873

Grund-, Gebäude- und Gewerbeſteuer vom

8. Auguſt 1903

(Ebenda Nr. 24 S. 344.)

:

Oldenburg

1903.

Geſeß vom 7. Januar 1903, betr. die Errichtung eines

Eiſenbahnrats. (Ceſekblatt 1901–1903 S. 446.)

Bekanntmachung des Staatsminiſteriums vom 2. Februar

1903 über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen . ( Ebenba

S. 463.)

Gefeß vom 17. März 1903, betr. Abänderung des Ein

6. April 1864

kommenſteuergeſeßes vom (Ebenda S.595.)

11.März 1891

Bekanntmachung des Staatsminiſteriums vom 20. März

1903 zur Ausführung der Seemannsordnung vom 2. Juni

1902. (Ebenda S. 626.) (Seemannsordnung abgedrudt

in dieſer Zeitſchrift Bd. LII S. 523 ff. Abänderungsgeſeß

vom 23. März 1903 in dieſer Zeitſchrift Bd. LIII S. 560.]

Verordnung vom 20. März 1903 zur Ausführung des

Reichsgefeßes vom 2. Juni 1902, betr. die Stellenvermittlung

für Schiffsleute. ( Ebenda S. 627.) [ In dieſer Zeitſchrift

BD. LII S. 572.]

Verordnung vom 30. März 1903 zur Ausführung der

Seemannsordnung vom 2.Juni 1902. (Ebenda S. 637.)

[ In dieſer Zeitſchrift Bd . LII S. 523.]
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Sachſen -Meiningen.

1903.

Geſeß vom 23. Dezember 1903, betr. die Abänderung

einzelner Beſtimmungen des Berggeſekes vom 17. April 1868.

(Sammlung landesherrlicher Verordnungen 1903 S. 177) :

Auf Grund von Abt. X Abſ. 3 dieſes Geſeges iſt das

Berggeſeß vom 17. April 1868 mit den Abänderungen durch

die Geſeße vom 1. Juli 1894, 11. Auguſt 1899 und 23. De

zember 1903 in neuer Faſſung zuſammengeſtellt. Miniſterial

verordnung vom 18. Februar1904. (Sammlung landesherr

licher Verordnungen 1904 S. 201 ff. Druckfehlerberichtigung

dazu ebenda S. 265.)

Sachſen -Koburg.

1903,

Geſeß vom 25. März 1903 über die Lotterien . (Geſek

Sammlung S. 57.)

Reuß ältere Linie.

1903.

Allerh. Verordnung vom23. Mai 1903, die Aufhebung

einiger allgemeiner Feiertage betr. ( Geſek-Sammlung Nr. 9

S. 53. ) (Hoherneujahrstag, Oſterdienstag, Pfingſtdienstag,

dritter Weihnachtsfeiertag kommen als allgemeine Feiertage

im Sinne des bürgerl. Rechts und des Gerichtsverfahrens,

ſowie als Feſttage im Sinne des § 105 a der Gew.Drðn. in

Wegfall. (Gefeß-Sammlung Nr. 9 S. 56.)]

Geſeß vom 21. Dezember 1903 , betr. Ergänzung des

Gefeßes vom 18. Februar 1874, die Errichtung dreier Þan

delskammern betr. (Geſek-Sammlung Nr. 87.) [Erteilung

der Rechte einer juriſtiſchen Perſon, Vertretung durch Vor

ſißenden oder Stellvertreter, Volziehung der Urkunden,

Stempel.]

Lübeck.

1903.

Verordnung vom 9. September 1903, betr. den Verkehr

mit Kraftfahrzeugen. (Sammlung der Lübeckiſchen Geſeße

und Verordnungen 1903 Nr. 92 S. 308 ff.)
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Þamburg.

1903.

Einkommenſteuergeſeß vom 2. Februar 1903. (Geſeka

Sammlung Nr. 10 I S.21.)

Verordnung vom 23. März 1903, betr. die Ausführung

der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902. ( Ebenda Nr. 20 I

S. 90.) [ In dieſer Zeitſchrift BD . LII Š. 523.]

Vorſchriften vom 23. März 1903 für den Geſchäfts

betrieb der Stellenvermittler für Schiffsleute. (Ebenda

Nr. 20 I S. 93, Nr. 21 I S. 99.)

Verordnung vom 27. März 1903, betr. die Gebühren

der Stellenvermittler. (Ebenda Nr. 23 II S. 40.)

Geſeß vom 11. Dezember 1903 , betr. die Stempel

abgaben . (Ebenda Nr. 70 I S. 173.)

.

Bremen .

1903.

Verordnung vom 22. März 1903, betr. die Ausführung

von Beſtimmungen der Seemannsordnung vom2. Juni 1903.

(Geſeßblatt Nr. 7 S. 15.) [In dieſer Zeitſchrift Bd. LII

Š. 523.]

Geſetz vom 24. März 1903, betr. die Änderung des

Geſeßes vom 27. Juli 1900 über die Einkommenſteuer.

( Ebenda Nr. 8 S. 17.)

Verordnung vom 1. April 1903 wegen Ausführung des

Reichsgeſeßes vom 2. Juni 1902, betr. die Stellenvermittlung

für Schiffsleute. (Ebenda Nr. 11 S. 29.) [ In dieſer Zeit

ſchrift Bd. LII S. 572.]

Verordnung vom 1.April 1903, betr. den Umfang der

Befugniſſe und der Verpflichtungen, ſowie den Geſchäftsbetrieb

der gewerbsmäßigen Stellenvermittler für Schiffsleute. (Ebenda

Nr. 11 S. 30.)

Geſek vom 16. Oktober 1903 , betr. die Verwendung

von nach § 94 der Seemannsordnung verwirkten Heuern .

(Ebenda Nr. 32 S. 95.) [In dieſer Zeitſchrift BD. LII

Š. 555.]
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8
.

Franzöfiſdes Geſeß über die Vorzugsaktien. Loi du

16 novembre 1903 sur les actions de priorité.

Mitgeteilt von

Herrn Karl Kiefel in Berlin.

Art. 1er. Les articles 1er et 2 de la loi du 9 juillet

1902 1) sont modifiés ainsi qu'il suit :

„ Art. 1er. L'article 34 du Code de commerce est

ainsi complété:

„ Le capital social des sociétés par actions se divise

en actions et même en coupons d'actions d'une valeur
nominale égale.

, Toute société par actions peut, par délibération de

l'assemblée générale constituée dansles conditions prévues

par l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 ), créer des

actions de priorité, jouissant de certains avantages sur

les autres actions, ou conférant des droits d'antériorité,

soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les

deux, si les statuts n'interdisent point, par une prohibition

directe et expresse, la création d'actions de cette nature.

, Sauf dispositions contraires des statuts , les actions

de priorité et les autres actions ont, dans les assemblées,

un droit de vote égal.

„Dans le cas où une décision de l'assemblée générale

comporterait une modification dans les droits attachés à

une catégorie d'actions, cette décision ne sera définitive,

qu'après avoir été ratifiée par une assemblée spéciale des

actionnaires de la catégorie visée.

„ Cette assemblée spéciale , pour délibérer valablement,

doit réunir au moins la moitié du capital représenté par

les actions dont il s'agit, à moins que les statuts ne pres

crivent un minimum plus élevé . “

។

1 ) In dieſer Zeitſchrift BD. LIII S. 158 ff. Eine Vergleichung

beider Gefeße gibt Vavasseur, Commentaire des lois des

9juillet 1902 et 16 novembre 1903sur les actions de prio

rité (Paris 1904).

2) In dieſer Zeitſchrift Bd. XII Beilageheft S. 99 ff.
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„ Art. 2. Le paragraphe 3 de l'article 3 de la loi

du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 1er août 1893,

est ainsi complété :

„En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption

ou de création d'une société nouvelle, englobant une ou

plusieurs sociétés préexistantes, l'interdiction de détacher

les actions de la souche et de les négocier ne s'applique

pas aux actions d'apport attribuées à une société par

actions, ayant, lors de la fusion, plus de deux ans d'exi

stence. “

La présente loi est applicable aux sociétés fondées

antérieurement ou postérieurement à la présente loi .

6

Das Geſeß vom 9. Juli 1902 iſt in dieſer Zeitſchrift

BD . LIII S. 158 ff. abgedruckt und von Key ßner beſprochen .

Die materiellen Änderungen, welche das neue Geſeß bringt,

ſind folgende:

1. Das Gefeß von 1902 haftete am Wortlaut des Art. 34

des Code de comm. und beſchränkte ſich infolgedeſſen

auf die société anonyme. Vergebens hatte Buchère

ſchon im Jahre 1900 am Geſeßentwurf dieſen Re

daktionsfehler getadelt ). Das neue Geſeß ermöglicht

auch den Kommanditgeſellſchaften die Schaffung von

Vorzugsaktien.

2. Nach dem Gefeß von 1902 fonnte das Vorrecht der

Vorzugsaktien ſich auf Gewinnverteilung (droit de

participer avant les autres actions à la répartition

des bénéfices), Liquidationsquote oder Stimmrecht

beziehen. Das neue Gefeß ſpricht nicht von ,,Gewinn

verteilung ", ſondern wählt einen Ausdruck, den man

vielleicht am beſten mit ,,Gewinnverwendung " (droit

d'antériorité sur les bénéfices) wiedergibt. Mithin

kann nach dem neuen Gefeß das Vorrecht der Vor

zugsaktien beiſpielsweiſe darin beſtehen, daß eine Quote

des aus der jährlichen Bilanz verfügbaren Gewinnes

zunächſt zur Einziehung ſämtlicher Vorzugsaktien und

fodann erſt der gewöhnlichen Aktien zu verwenden iſt

oder umgekehrt 2) . Bezieht man ferner die Worte

/

.

:

1 ) Annales de droit commercial XIV S. 358.

2) Vgl. Buchère a. a. D. S.353 ; R. Rousseau , Des sociétés

commerciales françaises et étrangères Bd. I Nr. 1142 , 1143

S. 311. Aus dem belgiſchen Rechtsleben ſei das Statut der , Tram
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, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social , soit

sur les deux “ nur auf die unmittelbar vorhergehen

den , ou conférant des droits d'antériorité “, ſo er:

gibt ſich aus dem allgemein gehaltenen Ausdruck

„jouissant de certains avantages sur les autres

actions" die Möglichkeit, verſchiedene Gattungen von

Aktien dadurch zu ſchaffen , daß man die Aktionäre

der einen Gattung in Anſehung der Benußung von

Geſellſchaftseinrichtungen bevorzugt '). Bemerkt ſei,

daß Vavaſſeur dieſen Fortſchritt des neuen Ge

ſeķes nicht erwähnt .

3. Nach dem neuen Gefeß iſt die Schaffung von Vor

zugsaktien nur dann ausgeſchloſſen , wenn das Statut

fie unzweideutig und ausdrücklich unterſagt. Die in

franzöſiſchen Statuten häufige Formel ,chaque action

confère un droit dans la propriété de l'actif social

et dans les bénéfices de l'entreprise proportionnel

au nombre des actions“ genügt nicht mehr.

4. Nach franzöſiſchem Recht dürfen Aktien , welche für

Apports gewährt werden , während der erſten zwei

Jahre ſeit Errichtung der Geſellſchaft nicht in den

Handel gebracht werden. Das Gefeß von 1902 hatte

beſtimmt, daß dieſe Vorſchrift keine Anwendung finden

folle auf ſolche Apportaktien , welche bei der Fuſion

von Aktiengeſellſchaften den Aktionären der fuſionierten

Geſellſchaften für die Einbringung des von ihrer Se:

ſellſchaft bisher betriebenen Unternehmens gewährt

würden . Vorausſeßung war aber nach dem Gefeß

pon 1902 , daß ſämtliche bei der Fuſion beteiligte

Geſellſchaften mindeſtens zwei Jahre lang beſtanden

hatten . Dieſe legtere Vorausſeßung erfährt im neuen

Geſeß eine Milderung; das neue Geſek verlangt nicht,

daß alle bei der Fuſion beteiligten Geſellſchaften

zwei Jahre alt ſind, ſondern unterſcheidet : diejenigen

Apportaktien , welche einer bereits zwei Jahre alten

Geſellſchaft gewährt werden , ſind ſofort marktfähig,

ways bruxellois “ Art. 22 und das am 7. Juli 1904 errichtete

Statut der „ Ateliers de constructions électriques de Charleroi"

Art. 30 , von deutſchen Statuten das der „ Dresdener Albumin

papierfabrit" $ 25 in der bis zum 6. März 1900 geltenden Faſſung

erwähnt. Bezüglich nordamerikaniſcher Statutarrechte vgl. Beh:

mann , Das Recht der Aktiengeſellſchaften Bd. II S. 452.

1 ) Vgl . Pinner, Das deutſche Üttienrecht Anm . I zu $ 185 HOB.

R.



514 Rechtequellen .

dagegen diejenigen Apportaktien , welche einer noch

nicht zwei Jahre alten Geſellſchaft gegeben werden ,

dürfen erſt nach Ablauf des Sperrdoppeljahres ſeit

der Fuſion veräußert werden .

5. Nach dem Inkrafttreten des alten Gefeßes erhob ſich

die Frage, ob auch die vorher ſchon beſtehenden Ge

ſellſchaften Vorzugsaktien ſchaffen könnten . Das neue

Gefeß beantwortet dieſe Frage, indem es ſich rüd

wirkende Kraft beilegt .

Beibehalten iſt im Geſek vom 16. November 1903 die

Beſtimmung, daß es zur Abänderung des Verhältniſſes von

mehreren Aktiengattungen mit verſchiedener Berechtigung neben

dem Beſchluß der Generalverſammlung eines ingeſonderter

Generalverſammlung (ſtatt wie nach § 275 Abſ. III

HOB. , in geſonderter Abſtimmung) gefaßten Beſchluſſes

der benachteiligten Aktionäre bedarf í) . Vergebens ſucht man

ferner, wie im Geſeß vom 9. Juli 1902 ſo auch im neuen

Geſeß, nach Beſtimmungen, durch welche die Vorzugsaktionäre

für den Fall der Erhöhung oder Herabſeßung des Grund

kapitals entſprechend den Vorſchriften der $8 278 Abſ. II

und 288 Abſ. III HGB. geſichert werden. Ein Bedürfnis

nach ſolchen Vorſchriften ſcheint auf den erſten Blick nicht

vorhanden zu ſein . Denn nach franzöſiſchem Recht iſt ver:

breiteter Anſicht zufolge zur Erhöhung oder Herabſeßung des

Grundkapitals Einſtimmigkeit ſämtlicher Aktionäre erforder

lich, ſofern nicht etwa der Geſellſchaftsvertrag ausdrücklich

die Erhöhung oder Herabſeßung erlaubt ; eine allgemeine

Klauſel, daß Statutenänderungen erlaubt ſeien, genügt nicht") .

Aber einmal iſt dieſe Anſicht nicht allgemein anerkannt, und

außerdem verſagt ſie dann, wenn die Erhöhung des Grund

kapitals, welches in gewöhnliche und Vorzugsaktien eingeteilt

war, durchSchaffung von Vorzugsaktien erfolgt, ſo daß alſo

nach der Erhöhung drei verſchiedene Aktiengattungen vor

handen ſind.

Schließlich ſei noch bemerkt , daß im Jahrbuch der

Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſen

ſchaft und Volkswirtſchaftslehre VI.-VII. Band , 2. Abt.

S. 876 f. der Inhalt des Gefeßes vom 9. Juli 1902 in

1 ) Vgl. Reyßner a. a . D. S. 159.

2) Vgl. Lyon -Caen et Renault, Traité des sociétés com

merciales Nr. 865, 866 S. 647 f. , inabeſondere S. 648 Anm. 4 ;

R. Rousseau a. a. D. I Nr. 2435 S. 690 , Nr. 2456 , 2461

S. 697 f.
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ſofern irrig wiedergegeben iſt , als dort geſagt iſt, daß die

Ausgabe von Vorzugsaktien troß der entgegengeſepten Be

ſtimmung des Statuts möglich ſei. Wenn das Statut die

Ausgabe von Vorzugsaktien verbietet, dann iſt ſie vielmehr

erſt dann möglich, wenn dieſe Beſtimmung des Statuts be:

ſeitigt iſt. Hierzu wäre aber nach franzöſiſcher Rechtſprechung

einſtimmiger Beſchluß ſämtlicher Aktionäre erforderlich 1) .

1

XI.

Norwegiſches Geſek, betreffend den Feingehalt und die

Stempelung von Gold- und Silberwaren in Norwegen.

Vom 6. Juni 1891 %).

(Norſt lovtidende 1891. Deutſches Handelsarchiv 1904, Aprilheft S. 400.)

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

§ 1. Die Anfertigung von Gold- und Silberwaren von

beliebigem Feingehalt und der Şandel damit iſt erlaubt .

82. Der Feingehalt muß ſtets auf den Waren angegeben

ſein . Dieſe Angabe iſt jedoch nur zugelaſſen bei Waren, oder

wenn dieſe aus mehreren Teilen beſtehen , bei den Teilen ,

die, ſofern ſie aus Gold beſtehen , mindeſtens 585 Tauſend:

teile reines Gold , und wenn ſie aus Silber beſtehen , min

deſtens 830 Tauſendteile reines Silber enthalten .

Die Angaben ſollen nicht als geſekwidrig angeſehen wer

den, wenn ſich erweiſen ſollte, daß nicht mehr als 3 Tauſend

teile reines Gold oder 5 Tauſendteile reines Silber an dem

1 ) Vgl. die bei R. Rousseau a. a . D. I Nr. 2435bis S. 691 mit:

geteilte Entſcheidung des Raffationéhofes.

2) Deutſches Reichsgeſeß über den Feingehalt der Gold- und Silber:

waren vom 16. Juli 1884 ( ROBI. 1884 S. 120) . Befannt:

machung, betreffend die Beſtimmung der Form des Stempelzeichens

zur Angabe des Feingehalts auf goldenen und ſilbernen Geräten,

vom 7. Januar 1886 (RGBI. 1886 S. 1) . Belgiſches Gefeß ,

denſelben Gegenſtand betreffend , vom 7. Juni 1868 , in dieſer

Zeitſchrift Bd. XIV S. 375. Franzöſiſches Gefeß , denſelben

Gegenſtand betreffend, vom 25. Januar 1884, in dieſer Zeitſchrift

XXXI S. 332.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LV. 33
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angegebenen Feingehalt fehlen. Es kommt auch nicht in

Betracht, daß das verwendete Lötmetall von geringerem

Feingehalt iſt, ſofern davon nicht mehr als notwendig ge

braucht iſt.

§ 3. Gold- und Silberwaren , deren Feingehalt an

gegeben iſt, dürfen keine andere Metalle als Füllung ent

halten, noch darf irgend einer ihrer Teile aus anderem Metall

beſtehen , das nicht bei einer äußerlichen Beſichtigung des

Gegenſtandes fichtbar iſt, oder dem durch Vergolden , Ver

ſilbern oder auf eine andere Weiſe ein Ausſehen gegeben iſt,

das zu Verwechſlungen Anlaß geben könnte.

Verſtärkungen aus anderem Metall brauchen hierbei mit

den Gegenſtänden nicht metaliſch verbunden zu ſein .

§ 4. Der Feingehalt wird durch einen Stempel an

gegeben, der außer der Angabe der Tauſendteile an reinem

Gold oder reinem Silber , für Silberwaren in Verbindung

mit einem S, noch den Namen (zutreffendenfalls der Firma)

des Goldſchmieds oder des Verkäufers , durch den oder für

den die Stempelung bewirkt wird, oder das mit Bezug auf

das Geſeß vom 26. Mai 1884 1) eingetragene Warenzeichen

oder ein anderes von dem zuſtändigen Regierungsdepartement

genehmigtes Zeichen enthält.

Das Stempeln braucht keineswegs durch einen Wardein

zu geſchehen . Findet es durch einen ſolchen ſtatt, ſo hat er

zugleich ſeinen eigenen, vom Könige beſtimmten Stempel bei:

zufügen .

$ 5. An Gold- und Silberwaren , die nach den vors

ſtehenden Beſtimmungen nicht mit dem Feinheitsſtempel ver

ſehen werden dürfen , darf auch kein Stempel angebracht

werden , der mit dem in § 4 vorgeſchriebenen verwechſelt
werden kann.

Was für dieſe Waren beſtimmt iſt, ſoll auch für plat

tierte oder andere gold- oder ſilberähnliche Gegenſtände

gelten.

§ 6. Vorſtehende Beſtimmungen finden auch auf aus:

ländiſche Waren, die im Reiche gehandelt werden, Anwen

dung . Der König kann jedoch für úhrgehäuſe ausländiſcher

Herkunft Ausnahmen , die für notwendig befunden werden ,

feſtießen .

§ 7. (Strafbeſtimmung .)

1 ) Vgl. Deutſches Handelsarchiv 1885 I S. 347 .
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§ 9. Vorliegendes Geſeß tritt am 1. Januar 1892 in

Kraft u . 1. w.

§. 10. (Enthält Beſtimmungen über die Aufhebung

alter Geſeße von dieſem Zeitpunkt ab . )

XII.

Kolumbiſches Geſek, betreffend die Regelung des Münz

weſens ; Tilgung des Papiergeldes. Vom 28. Oktober

1903.

(Diario oficial vom 28. Oktober 1903. Deutſches Handelsarchiv 1904

S. 551. )

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßuer in Berlin .

Ein Geſeß Nr. 33 vom 26. Oktober 1903 beſtimmt:

Artikel 1. Als Münzeinheit des Landes wird der Gold :

peſo von 1,672 g Gewicht und 0,900 Feingehalt feſtgeſeßt.

Anmerkung. Verbindlichkeiten , die von der Re

gierung vor dem Inkrafttreten dieſes Gefeßes in anderer

als der in dem vorſtehenden Artikel feſtgelegten Gold

währung eingegangen ſind, ſollen in der Münzſorte, in

der ſie eingegangen worden ſind, gezahlt werden.

• Artikel 2. Die gemäß den Beſtimmungen des Titel 9,

Band I des „ Código Fiscal“ in Gold geprägten Landes

münzen und die ausländiſchen geſeglichen Goldmünzen von

einem Feingehalt nicht unter 0,900 fönnen zum Handels

preiſe bei allen öffentlichen und privaten Geſchäften ange

nommen werden ; unter den gleichen Vorausſeßungen dürfen

auch die ſilbernen Landesmünzen mit einem Feingehalt von

0,835 und 0,900 ſowie die ausländiſchen mit einem Fein

gehalt von 0,900 umlaufen.

Artikel 3. Vom Tage des Inkrafttretens dieſes Geſeßes

ab iſt ſowohl der Nationalregierung als auch den Departe

mentsregierungen eine weitere Ausgabe von Papiergeld

durchaus verboten.

Artikel 4. Das von der Nationalregierung und den

Departementsregierungen geſeßlich ausgegebene Papiergeld
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bewahrt ſeine Beſchaffenheit als Papiergeld mit Zwangskurs,

muß jedoch an denjenigen Pläßen, wo es zur Zeit umläuft,

unter folgenden Bedingungen unbeſchränkt angenommen

werden :

1. Alle öffentlichen oder Privatgeſchäfte können in Gold

oder in Papierwährung abgeſchloſſen werden .

2. Werden Verbindlichkeiten in Gemäßheit der vor

ſtehenden Beſtimmung in Gold eingegangen , ſo

dürfen ſie in Papiergeld zum laufenden Tageskurs

getilgt werden .

3. In dem Departement von Panama und in den

Provinzen von Cucuta, Paſto, Tuquerres, Obando,

Barbacoas, Nuñez, Caquetá, San Juan und Atrato

ſoll das Silbergeld ſeine Eigenſchaft als umlaufs

fähiges Zahlungsmittel neben der geſeßlichen Gold:

münze bewahren gemäß dem Marktpreiſe des Silbers ;

auch dürfen Geſchäfte in genanntem Gelde abge

ſchloſſen werden .

4. Die mit dem Auslande eingegangenen oder noch

einzugehenden Geſchäfte ſollen in Übereinſtimmung

mit dem Artikel 203 des Handelsgeſeßbuches abge

widelt werden .

5. Alle Verbindlichkeiten , die in landesüblichem Gelde

eingegangen ſind , oder bei denen eine beſtimmte

Münzſorte nicht angegeben iſt, ſollen als in Papier

geld mit Zwangskurs abgeſchloſſen betrachtet werden

und danach zahlbar ſein.

Artikel 5 . Es wird eine Junta unter dem Namen

„ Nationaltilgungsjunta “ geſchaffen u . f.w . ?) .
1. bis 4. u . f . w .

5. Die Nationaltilgungsjunta ſoll den Tageskurs , der

in Bogotá bei der Erhebung der Abgaben u. 1. w .

maßgebend ſein ſoll, feſtſeßen und beſtimmen , in

welcher Weiſe dieſer in den Departements für die

ſelben Zwecke feſtzuſeßen iſt. Bei Feſtſeßung des

Tageskurſes ſoll die Junta die abgeſchloſſenen Ge

ſchäfte des Marktes zu Grunde legen.

Artikel 6. Der Wechſelkurs , der laut vorhergehenden

Artikels beſtimmt iſt, gilt für alle Rechtsgeſchäfte.

1 ) Die Tätigkeit der Junta iſt durch Dekret Nr. 1154 vom 17. De:

zember 1903 geregelt (Diario oficial vom 17. Dezember 1903) .
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Artikel 7. Solange die Nationaltilgungsjunta den neuen

Wechſelkurs nicht feſtgeſeßt hat, ſoll der zuleßt von ihr feſt

geſeßte gelten .

Artikel 8. u . ſ . w .. f w

Artikel 9. Augenblicklich werden folgende Staatsein

nahmen zur Tilgung des Papiergeldes beſtimmt:

1. bis 6. 1.1.w.

7. Der Ertrag des Ausfuhrzolles für Toguanüſſe, die

mit demſelben Ausfuhrzo wie in Ecuador belaſtet

werden ſollen , ſowie der für alle anderen nach dem

Zolltarif feſtgelegten Ausfuhrzölle.

Artikel 10. Die Voranſchläge der Einnahmen und

Ausgaben ſollen in der in Artikel 1 dieſes Gefeßes be

ſtimmten Goldmünzeinheit feſtgeſegt werden .

Anmerkung 1. Die Zölle ſollen in Gold oder

in Wechſeln zum laufenden Tageskurs ' erhoben werden .

u. f . w .

Artikel 11 bis 15. u . f . w .

Artikel 16. Die geſeßlichen Beſtimmungen , die mit dem

vorliegenden Geſek in Widerſpruch ſtehen , werden aufgehoben .
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III .

Aktieuredilige Entſdeidungen höchfter engliſcher Gerichte.

Mitgeteilt und erläutert

von

Herrn Dr. jur. Guſtav Schiermeiſter in London.

V 1).

Die verſchiedenen Arten von Herabſeķung des Grundkapitals

einer Aktiengeſellſchaft (reduction of the capital of a

Company limited by shares ). Gerichtliche Beſtätigungs

verfügung (Order of Court confirming the reduction ).

Rechtliche Bedeutung der Eintragsbeſcheinigung (certificate

of registration ). Feſtſtellungsklage im Wege eines ori.

ginating summons. Handlungen ultra vires.

Entſcheidung der Chancery Division des High

Court of Justice zu London vom 29. April 1903

in dem Prozeſſe In re Walker and Smith,

Limited

Die biszum heutigen Tage die Grundlage des engliſchen

Aktienrechts bildende Companies Act von 18622) enthält keine

Vorſchrift über eine Herabſeßung des Grundkapitals einer

Aktiengeſellſchaft (reduction of the capital of a Company

limited by shares ). Dieſe offenſichtliche Lücke haben ſpätere,

ergänzende Aktiennovellen , nämlich die Companies Act von

1 ) Nr. I und II in Bd. LIII S. 619-625, Nr. III und IV in BD. LIV

S. 297–311 dieſer Zeitſchrift .

2) Vgl. dieſe Zeitſchrift BS. VII S, 533 ff., BD. L S. 527. K.
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18673) , die Companies Act von 18774) und die Companies

Act von 18805), ausgefüllt. Infolge dieſer Zuſazbeſtimmungen

iſtnunmehr eine Herabſeßung des Grundkapitals einer Aktien:

geſellſchaft auf vier verſchiedenen Wegen möglich, je nachdem

die Sicherheit der Gläubiger der Aktiengeſellſchaft durch die

geplante Herabſeßung berührt wird oder nicht. Dieſe vier

Arten einer Verminderung des Grundkapitals werden in der

engliſchen Aktienrechtsliteratur durch folgende Bezeichnungen

unterſchieden :

1. Paying off capital out of profits;

2. Writing off lost capital;

3. Reduction of nominal capital by cancelling unis
sued shares ;

4. Reduction of capital generally.

Obwohl die hier mitzuteilende aktienrechtliche Entſchei

dung ſich nurmit einer Kapitalsherabſeßungnach dem vierten

Verfahren beſchäftigt, will ich doch der Vollſtändigkeit halber

und im Intereſſe derjenigen Leſer, die ſich über engliſches Aktien

recht zu unterrichten wünſchen, alle vier Arten kurz beſprechen:

Das in meiner obigen Aufzählung an erſter Stelle ge

nannte Verfahren , das ſogenannte paying off capital out

of profits, hat in der Companies Act von 1880, SS 3-6,

ſeine geſeßliche Regelung gefunden . Ich gebe im nach

ſtehenden eine Überſegung des § 3 des genannten Geſeßes:

„Wenn eine Aktiengeſellſchaft einen unverteilten Ge

winnbetrag angeſammelt hat, der mit Zuſtimmung der

Aktionäre unter die leßteren in Geſtalt von ordentlichen

oder außerordentlichen Gewinnanteilen zur Verteilung

gelangen darf, ſo kann die Aktiengeſellſchaft durch einen

Spezialbeſchluß 6) rechtsgültig beſtimmen , dieſen Ge

3) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XII Beilageheft S. 43 ff. R.

4) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XXIII Beilageheft S. 166. R.

5) Vgl. dieſe Zeitſdrift Bd. XXVII S. 179.

6) Das engliſche Äktienrecht fennt zwei Arten von Generalver:

jammlungsbeſchlüffen : Spezialbeſchlüſſe (special resolutions)

und außerordentliche Beſchlüſſe ( extraordinary reso

lutions). Spezialbeſchlüffe verlangen eine Abſtimmung auf zwei

Generalverſammlungen : auf der erſten Verſammlung müſſen min

deſtens drei Viertel der ſtimmberechtigten Anweſenden ihre Zu

ſtimmung erteilen , während auf der zweiten Verſammlung , dem

fogenannten confirmatory meeting , einfache Stimmenmehrheit

genügt . Jede special resolution muß binnen fünfzehn Tagen nach

dem confirmatory meeting dem Regiſteramte (Companies' Re

gistration Office in London, bezwo. Edinburgh, bezw . Dublin ) zur
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,

winnbetrag oder einen Teil desſelben an die Aktionäre

in Form einer Herabſeßung des zur Einzahlung ge

langten Grundkapitals ") auszuſchütten , indem gleich

zeitig hierbei das noch nicht zur Einzahlung gelangte

Grundkapital um einen gleichen Betrag erhöht wird .

Die dem Aufſichtsrate ?a) verliehene Befugnis , an die

Aktionäre wegen der auf ihre Aktien noch nicht ein

gezahlten Beträge Zahlungsaufforderungen zu erlaſſen ,

erſtreckt ſich auch auf die durch dieſe Kapitalsberabſegung

bewirkte Erhöhung des noch nicht zur Einzahlung ge

langten Grundkapitals “ 3) .

Eintragung eingereicht werden. Ein außerordentlicher Beſchluß

(extraordinary resolution ) erfordert dagegen nur eine Mehrheit

von mindeſtens drei Viertel der ſtimmberechtigten Anweſenden,

ohne daß eine Beſtätigung des Beſchluſſes auf einem confirmatory

meeting oder eine Einreichung des Beſchluſſes an das Regiſteramt

erforderlich iſt. Vgl. in dieſer Zeitſchrift BD. VII S.538 ff.,

BD. L S. 533. Behmann , Das Recht der Aktiengeſellſchaften

BD. I S. 300. R.

7) Das im Geſellſchaftsvertrage einer engliſchen Aktiengeſellſchaftan :

gegebene Grundkapital, das ſogenannte nominal capital , ſtellt

keinen feſten Betrag dar , mit dem die Aktiengeſellſchaft in das

Leben tritt und ihr Unternehmen betreibt, ſondern lediglich das in

Ausſicht genommene Maximum des aufzubringenden Attien

fapitalé Regelmäßig beginnt eine engliſche Aktiengefelifchaft ihre

Tätigkeit mit einem geringeren Betrage, um dann im Laufe ihres

Daſeins nach Bedarf eine weitere Ausgabe von Aktien bis zur

Erreichung jenes Maximums zu bewirken . Der tatſächlich zur

Ausgabe gelangte Teil des nominellen Grundkapitals heißt techniſch

the issued capital “, während das noch nicht zur Ausgabe ge :

langte Grundlapital ,the unissued capital“ genannt wird.

Die ausgegebenen Attien brauchen nicht bollbezahlt zu ſein. Viel :

mehr wird regelmäßig der Aktionår nur eine gewiſſe Quote des

Emiffionspreiſes eingezahlt haben, während der Reſtbetrag erſt auf

beſondere, von der Aktiengeſellſchaft zu erlafſende Zahlungsaufforde:

rungen ( calls) zu entrichten ift . Demgemäß zerfällt das issued

capital in zwei verſchiedene Poſten : in die von den Aktionären

auf ihren Aktienbefiß icon geleiſteten Einzahlungen , d. h. in das

ſogenannte paid - up capital , und in die auf die ausgegebenen

Aftien noch einzufordernden Beträge , d. h. in das ſogenannte

uncalled oder unpaid capital. — Vgl. dieſe Zeitſchrift BD. VII

S. 554, Bd. L S. 531. R.

7a) Wenn der Herr Verfaffer hier , directors “ mit , Auffichtbrat"

überſeßt hat, jo ſei auf die von mir in BD. LIV S. 550 Anm. 2

gegebene Darſtellung des Tätigkeitskreiſes des board of directors

und der managers hingewieſen . Die Befugnis , Einzahlungen (calls

Anm . 7) auf die Aktien zu machen , ſteht nicht der ausführenden

Tätigkeit der managers zu, ſondern iſt unübertragbar der walten

den Beurteilung des directors verblieben . Dr. R.

8) ,When any company has accumulated a sum of undivided
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Dieſe Art der Kapitalsherabfeßung bewirkt nicht eine Ver

ringerung des nominellen Grundkapitals (nominal capital),

auch nicht eine Verringerung des zur Ausgabe gelangten

Grundkapitals (issued capital), ſondern lediglich eine Herab

ſeßung der auf die Aktien ſchon geleiſteten Einzahlungen,

d . h. eine Herabſegung des ſogenannten paid -up capital,

bei gleichzeitiger Erhöhung der auf den Emiſſionspreis der

Aktien noch zu zahlenden Beträge, d . h. bei gleichzeitiger Er

höhung des ſogenannten unpaid oder uncalled capital. Das

zur Ausgabe gelangte Grundkapital, das ſogenannte issued

capital, iſt die Summe zweier Faktoren : „ paid -up capitals

und „ unpaid capital“. Dieſe Summe bleibt durch die Vor

nahme eines paying off capital out of profits unberührt ;

nur die Faktoren dieſer Summe ändern ſich, indem der eine

Faktor, das paid -up capital, um einen gewiſſen Betrag ſich

verringert, während der andere Faktor, das unpaid capital,

um den gleichen Betrag zunimmt. Die Rechtsnatur dieſer

Kapitalsherabſeßung iſt die eines zinsloſen Darlehns an die

Aktionäre in Höhe eines beſtimmten Betrages auf die Aktie mit

der Befugnis der Aktiengeſellſchaft, eine Zurückzahlung dieſes

Darlehns jederzeit im Falle eines Geldbedürfniſſes zu verlangen .

Zum Verſtändnis dieſes eigentümlichen , dem deutſchen

Aktienrechte völlig unbekannten Verfahrens wähle ich ein prak

tiſches Beiſpiel: Angenommen, eine Aktiengeſellſchaft habe ein

zur Ausgabe gelangtes Grundkapital (issued capital) von

einer Million Mark, auf das 50 % eingezahlt ſeien. In

dieſem Falle beträgt das paid -up capital 500000 Mark,

während das unpaid capital die gleiche Höhe hat. Die Ge

ſellſchaft möge nun einen verteilbaren Jahresgewinn von

100000 Mark erzielt haben . Würde ſie dieſen ganzen Ge

winnbetrag in Geſtalt einer Dividende verteilen , ſo würde

ſich eine finanzielle Kräftigung der Geſellſchaft nicht ergeben .

Verteilt ſie dagegen nur 50 000 Mark als Dividende und

ſichert ſich die übrigbleibenden 50 000 Mark in dieſer oder

profits, which with the consent of the shareholders may be

distributed among the shareholders in the form of a dividend

or bonus, it shall be lawful for the company, by special

resolution, to return the same, or any part thereof, to the

shareholders in reduction of the paid -up capital of the com

pany, the unpaid capital being thereby increased by a simi

lar amount. The powers vested in the directors of making

calls upon the shareholders in respect of moneys unpaid

upon their shares shall extend to the amount of the unpaid

capital as augmented by such reduction . "
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jener Weiſe als einen Fonds, auf den ſie in einem ſchlechten

Geſchäftsjahre zurückgreifen kann, ſo iſt damit eine finanzielle

Stärkung der Geſellſchaft bewirkt. Die Anlage eines Reſerve

fonde, im Sinne des § 262 des deutſchen HGB. , hat das

engliſche Recht nicht in zwingender Weiſe vorgeſchrieben º) .

Infolgedeſſen wird es oft ſeine Schwierigkeit haben, die Ge

neralverſammlungzu veranlaſſen , nicht den ganzen Jahres

gewinn zur Verteilung zu bringen, ſondern eine Rücklage für

den Fall der Not vorzunehmen . Hier ſoll nun der § 3 der

CompaniesAct von 1880 helfend eingreifen . Den Aktionären

wird vorgeſchlagen , nur 50000 Mart als Gewinnanteil zu

empfangen und die übrigbleibenden 50 000 Mark in Geſtalt

einer teilweiſen Zurückzahlung der auf ihre Aktien ſchon ge

leiſteten Einzahlungen , d . h . in Geſtalt einer Herabſekung

des paid-up capital, anzunehmen . Tritt die Generalverſamm :

lung durch Spezialbeſchluß (special resolution ) dieſem Vor

ſchlage bei , dann beträgt in dem gewählten Beiſpiele das

paid -up capital künftighin nicht 500000 Mark , ſondern

nur 450 000 Mark, während das unpaid capital ſich auf

550 000 Mark erhöht. Die Gläubigerder Aktiengeſellſchaft

können alſo in Zukunft auf ein ausſtehendes, der Einforde:

rung unterliegendes Kapital von 550 000 Mark , an Stelle

von 500 000 Mark , zur Befriedigung ihrer Forderungen

blicken . Ihre Sicherheit iſt durch dieſe Art der Kapitals:

berabfeßung vergrößert und damit die Kreditwürdigkeit der

Aktiengeſellſchaft erhöht 1 ') .

9) Allerdings fteht das der Companies Act von 1862 in Table A

angehängte Muſterftatut einer Company limited by shares in

Art. 74 die Bildung eines Reſervefonds (reserve fund) vor. Dieſe

Vorichrift iſt jedoch in keiner Weiſe zwingend. Die einzelne Aktien:

gefellſchaft mag dieſes Muſterſtatut ganz oder teilweiſe annehmen

oder durch ein anderes , völlig abweichendes Statuterſeßen. So:

dann verlangt der genannte Art. 74 auch nicht die Bildung eines

Nefervefonds ichlechthin , ſondern überläßt es dem board of di

rectors, einen ſolchen Reſervefonds anzulegen oder nicht.

10) Zum Vergleiche verweiſe ich auf die Beſtimmungen des deutſchen

Aktienrechts. Gemäß § 213 HGB. können die Attionäre ihre

Einlagen nicht zurüdfordern . Weder kann der Vorſtand ſolche

Rüdzahlungen beritfen , noch die Generalverſammlung dieſelben

beſchließen . Auch eine Rückgewähr unter Auābedingung des Wieder:

auflebens der urſprünglichen Zahlungêverbindlichkeit aus der Aktie

iſt unſtatthaft. Ja ſogar ein Generalverſammlungsbeſchluß , wos

nach die Áftionäre ihre auf ihren Aktienbeſig geleiſteten Einlagen

der Geſellſchaft ſchenken und ein Wiederaufleben ihrer Einlagepflicht

anerkennen , iſt rechtlich ungültig . Denn ſchenken kann man nur

dasjenige, was man zu eigen befißt. Um alſo die ſchon geleiſteten

1

.
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Nahe verwandt mit der ſoeben geſchilderten Rapitals

herabſeßung im Wege eines paying off capital out of profits

iſt das oben von mir an die zweite Stelle geſegte Verfahren,

das ſogenannte writing off lost capital. Beide Arten einer

reduction of capital betreffen eine şerabſeßung des ſo

genannten paid -up capital; beide Arten bewirken keine

Schwächung der Sicherheit der Gläubiger; daher bedarf es

auch zu der Vornahme beider Kapitalsherabfeßungen nicht der

Zuſtimmung der Gläubiger. Während aber die Durchfüh

rung eines paying off capital out of profits eine Stärkung

der Sicherheit der Gläubiger und eine Erhöhung der Kredit

würdigkeit der Aktiengeſellſchaft bedeutet, berührt die Durch

führung eines writing off lost capital die Stellung der

Gläubiger der Aktiengeſellſchaft wedernach der poſitiven , noch

nach der negativen Seite hin : es wird zwar das paid-up

capital verringert, aber nicht gleichzeitig das unpaid capital,

d . h . die Haftpflicht der Aktionäre , erhöht. Hieraus ergibt

-fich des weiteren , daß eine Herabſeßung des Grundkapitals

im Wege eines writing off lost capital notwendigerweiſe

eine Verringerung des issued capital im Gefolge hat .

Wie der Name ſchon beſagt, wird von dem writing off

lost capital Gebrauch gemacht, wenn die Aktiengeſellſchaft

mit Verluſt gearbeitet hat, und infolgedeſſen die Aktiva

nicht mehr die Höhe des zur Einzahlung gelangten Grund

kapitals erreichen. Zur Erläuterung wähle ich wieder als

Beiſpiel eine Aktiengeſellſchaft mit einem issued capital von

einer Million Mark, auf das 50 % eingezahlt ſind. Der

Jahresabſchluß möge, an Stelle eines Gewinnes, einen Ver

luſt von 100 000 Mark ergeben haben , ſo daß die Aktiva

der Geſellſchaft nur noch einen Wert von 400 000 Mark be

fißen , dem ein paid -up capital in Höhe von 500 000 Mark

gegenüberſteht. Um das Gleichgewicht wieder herzuſtellen,

beſchließt die Generalverſammlung , 100 000 Mark des zur

Einzahlung gelangten Grundkapitals zu ſtreichen , d . h . eine

Herabſeßung des paid -up capital vorzunehmen . Mit dem

Inkrafttreten dieſes Beſchluſſes beträgt das issued capital

nicht mehr eine Million Mark, ſondern nur 900 000 Mark,

d . h . 400 000 Mark „ paid-up capital“ und 500 000 Mark

Einlagen fchenfen zu können , hätten diefelben zunächſt erſt den

Aktionären zurückgezahlt werden müſſen. Eine folche Rüdzahlung

iſt aber gefeßlich verboten. Vgl . hierzu die intereſſante Entſcheidung

in RG. in Zivilſachen Bd. XXVJI S. 7 f :



526 Rechtsſprüche.

„ unpaid capital“ . Hatten des weiteren die Aktien der Ges

ſellſchaft bisher einen Nennwert von 20 Mark , von denen

10 Mark ſchon eingezahlt und 10 Mark noch einzuzahlen
waren , ſo haben nunmehr die Aktien nur einen Nennwert

von 18 Mark , auf den 8 Mark eingezahlt ſind , während

10 Mark noch ausſtehen. Die Sicherheit der Gläubiger iſt

durch dieſe Transaktion nicht berührt: denn nach wie vor

können dieſelben auf ein unpaid oder uncalled capital in

Höhe von 500 000 Mark als einen Fonds zur Befriedigung

ihrer Forderungen blicken .

Dieſe Art der Herabſeßung des Grundkapitals iſt in

dem $ 4 der Companies Act von 1877 geſeßlich geregelt.

Zur gültigen Durchführung iſt notwendig, daß die urſprüng

lichen oder nachträglich abgeänderten Statuten der Aktien

geſellſchaft die Befugnis erteilen , ein writing off lost capital

vorzunehmen, und daß die Beſchlußfaſſung über dieſe Kapitals

herabfeßung im Wege einer special resolution erfolgt iſt.

Des weiteren hat das zuſtändige Gericht dem betreffenden

Spezialbeſchluſſe ſeine Genehmigung, d . h . eine ſogenannte

Order of Court confirming the reduction, zu erteilen. Eine

Abichrift dieſer Order of Court nebſt einem von dem Gerichte

gebilligten Memorandum (a minute approved by the Court),

welches nähere Angaben über Höhe und Zuſammenſeßung des

verringerten Grundkapitals enthält , muß dem Regiſteramte

(Companies' Registration Office) zur Eintragung eingereicht

werden; und der Regiſterführer (Registrar of Joint Stock

Companies) hat über die erfolgte Eintragung eine Beſcheini

gung (a certificate of registration of the order and minute)

auszuſtellen. Mit der Eintragung der Order of Court und

des genannten Memorandums tritt die Kapitalsherabſeßung

in Wirkſamkeit.

Die dritte Art einer Herabſeßung des Grundkapitals,

d . h. die ſogenannte reduction of nominal capital by can

celling unissued shares, berührt weder das paid -up capital,

noch das unpaid oder uncalled capital, ſondern lediglich das

noch nicht zur Ausgabe gelangte Grundkapital, d . h . das ſo

genannte unissued capital (1. Anm. 7) . In welcher Weiſe

eine ſolche Kapitalsherabſeßung vorgenommen werden kann,

lehrt der § 5 der Companies Act von 1877, der in Über

ſeßung folgenden Wortlaut hat :

„ Falls die urſprünglichen oder nachträglich durch

Spezialbeſchluß geänderten Statuten es geſtatten, fanii

eine jede Aktiengeſellſchaft die in ihrer Gründungs
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urkunde enthaltenen Grundbedingungen dahin abändern,

daß ſie ihr Grundkapital durch Vernichtung ſolcher Aktien

herabfeßt, die zur Zeit der betreffenden Beſchlußfaſſung

weder an irgend jemanden zugeteilt, noch vertragsmäßig

zuzuteilen ſind “ 11) .

Eine rechtsgültige Vornahme dieſer Kapitalsherabſeßung

bedingt alſo nur, daß die Statuten dieſelbe geſtatten. Iſt

dies der Fall, ſo genügt ein einfacher Mehrheitsbeſchluß der

Generalverſammlung, eine ſogenannte ordinary resolution,

um die Herabſeßung wirkſam zu machen . In Wahrheit, dieſe

ſogenannte reduction of nominal capital by cancelling

unissued shares iſt überhaupt keine eigentliche Verabſeßung

des Grundkapitals, wenigſtens nicht in dem Sinne, den das

deutſche Aktienrecht an dieſe Bezeichnung knüpft, ſondern eine

Beſchränkung der Aktiengeſellſchaft in der ihr durch die Grün

dungsurkunde (memorandum of association ) verliehenen Bes

fugnis, das zur Ausgabe gelangte Grundkapital (the issued
capital) bis zu einem beſtimmten Marimum zu erhöhen. An-ะ

genommen, eine Aktiengeſellſchaft habe lautGründungsurkunde

ein nominal capital (f. Anm . 7) von 100 000 Pfund, das

in 100 000 Aktien zu 1 Pfund zerlegt iſt. 50 000 Aktien feien

zur Ausgabe gelangt. Nunmehr beſchließt die Aktiengeſell

ſchaft, durch Vernichtung von 25 000 noch nicht zur Ausgabe

gelangten Aktien (unissued shares) das nominal capital auf

75000 Pfund herabzuſeßen. Dieſer Beſchluß beſagt weiter

nichts , als daß in Zukunft die Geſellſchaft nur befugt ſein

foli, ihr issued capital nach Bedarf bis auf 75 000 Pfund

zu erhöhen , dagegen nicht bis zu dem in der Gründungs

urkunde angegebenen Marimum von 100 000 Pfund.

Die bisher geſchilderten drei Arten einer Herabſeßung

des Grundkapitals ſtellen Sonderfälle dar. Das nunmehr

zu betrachtende vierte und legte Verfahren , die ſogenannte

reduction of capital generally, bildet dagegen den Regelfall.

Dieſe Kapitalsherabſeßung hat in den 88 7 bis 20 der Com

panies Act von 1867 ihre geſebliche Regelung gefunden.

Im nachſtehenden gebe ich die wichtigſten dieſer Geſekes

beſtimmungen in Überſegung .

I

911 ) „ Any company limited by shares may so far modify the con

ditions contained in its memorandum of association, if autho

rized so to do by its regulations as originally framed or as altered

by special resolution, as to reduce its capital by cancelling

any shares which, at lhe date of the passing of such resolution,

have not been taken or agreed to be taken by any person. “
u
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§ 9: „ Falls die urſprünglichen oder nachträglich durch

Spezialbeſchluß geänderten Statuten es geſtatten, fann

eine jede Aktiengeſellſchaft die in ihrer Gründungs

urkunde enthaltenen Grundbedingungen durch einen

Spezialbeſchluß dahin abändern, daß ſie eine Herab

ſeßung des Grundkapitals vornimmt. Ein ſolcher Be

ichluß auf Herabſeßung des Grundkapitals einer Aktien

geſellſchaft tritt jedoch erſt in Wirkſamkeit, nachdem eine

gerichtliche Verfügung in der nachſtehend angegebenen

Weiſe von dem Regiſterführer eingetragen worden

iſt" 12) .

§ 11: „Eine Aktiengeſellſchaft, die einen auf Herab

ſeßung des Grundkapitals zielenden Spezialbeſchluß ges

faßt hat, kann im Wege eines Antrages das Gericht

angehen, eine dieKapitalsherabſeßung beſtätigende Ver

fügung zu erlaſſen.zu erlaſſen. Wird bei der mündlichen Ver:

handlung über den Antrag der Nachweis erbracht, daß

jeder Gläubiger der Geſellſchaft, der auf Grund dieſes

Gefeßes gegen die Kapitalsherabfeßung Einſpruch zu

erheben berechtigt iſt, entweder ſeine Zuſtimmung zu

der Kapitalsherabfeßung erteilt hat , oder daß ſeine

Forderung oder ſein Anſpruch befriedigt oder ſonſtwie

getilgt oder eine Sicherheit für ſeine Forderung oder

ſeinen Anſpruch in der nachſtehend vorgeſehenenWeiſe

geleiſtet worden iſt, ſo kann das Gericht eine Verfügung

erlaſſen , die unter angemeſſenen Bedingungen und Vor

ausſeßungen die Herabſeßung des Grundkapitals ge

nehmigt“ 13).

12) „ Any company limited by shares may, by special resolution,

so far modify the conditions contained in its memorandum

of association , if authorized so to do by its regulations as

originally framed or as altered by special resolution , as to

reduce its capital ; but no such resolution for reducing the

capital of any company shall come into operation until an

order of the court is registered by the registrar of joint

stock companies as is hereinafter mentioned.

13) „ A company which has passed a special resolution for re

ducing its capital, may apply to the court by petition for

an order confirming the reduction , and on the hearing of

the petition the court, if satisfied that with respect to every

creditor of the company who under the provisions of this

Act is entitled to object to the reduction , either his consent

to the reduction has been obtained , or his debt or claim

has been discharged or has determined, or has been secured

as hereinafter provided , may make an order confirming the
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§ 15 : „ Nach Vorlegung einer gerichtlichen Verfügung,

die die Herabſeßung des Grundkapitals einer Aktien

geſellſchaft genehmigt, und nach Aushändigung einer

Abſchrift dieſer Verfügung und eines gerichtlich ges

billigten Memorandums , das bezüglich des durch die

Verfügung abgeänderten Grundkapitals der Geſellſchaft

die Höhe desſelben, die Zahl der Aktien , in welche es

zerlegt iſt, und den Nennbetrag jeder Aktie angibt, hat

der Regiſterführer die gerichtliche Verfügung und das

Memorandum einzutragen. Mit der Eintragung tritt

der durch die gerichtliche Verfügung beſtätigte Spezial

beſchluß in Wirkſamkeit .

Die erfolgte Eintragung iſt in einer von dem Ge

richte anzuordnenden Weiſe öffentlich bekannt zu machen .

Der Regiſterführer hat die Eintragung der gericht

lichen Verfügung und des Memorandums eigenhändig

zu beſcheinigen. Seine Beſcheinigung bildet unwider

legbaren Beweis, daß alle Erforderniſſe dieſes Gefeßes

bezüglich der Verabſeßung des Grundkapitals erfüllt

worden ſind, und daß das Grundkapital diejenige Höhe

beſißt, die in dem Memorandum angegeben iſt“ 14).

Die „ reduction of capital generally “ umfaßt vornehm

lich alle diejenigen Fälle einer Herabſeßung des Grundkapitals ,

die geeignet erſcheinen , die Sicherheit der Gläubiger einer

Aktiengeſellſchaft nachteilig zu beeinfluſſen . Aus dieſem Grunde

»

reduction on such terms , and subject to such conditions as

it deems fit ."

14) „The registrar of joint- stock companies upon the production

to him of an order of the court confirming the reduction of

the capital of a company, and the delivery to him of a

copy of the order and of a minute (approved by the court)

showing with respect of the capital of the company, as

altered by the order , the amount of such capital, the number

of shares in which it is to be divided , and the amount of

each share, shall register the order and minute, and on the

registration the special resolution confirmed by the order so

registered shall take effect.

Notice of such registration shall be published in such

manner as the court may direct.

The registrar shall certify under his hand the registra

tion of the order and minute, and his certificate shall be

conclusive evidence that all the requisitons of this Act with

respect to the reduction of capital have been complied with ,

and that the capital of the company is such as is so stated
in the minute. “

>



530 Rechtsſprüche.

ſind weitgehende Schußmaßregeln zur Wahrung der Inter

eſſen der Gläubiger getroffen . Eigentümlich berührt die im

Abſ . 3 des 15 der Companies Act von 1867 enthaltene

Beſtimmung, daß die von dem Regiſterführer ausgeſtellte

Beſcheinigung ( the certificate of registration of the order

and minute) unwiderlegbare Beweiskraft (conclusive evi

dence) dafür beſißen ſolle, daß tatſächlich alle geſeßlichen Er

forderniſſe in Bezug auf die Herabſeßung des Grundkapitals

erfüllt worden ſind, und daß tatſächlich das Grundkapital

nunmehr die in dem eingetragenen Memorandum (minute)

angegebene Höhe und Einteilung beſigt. Es erhebt ſich die

Frage: Welche Rechtsfolgen treten ein , wenn ſich nachträglich

herausſtellt, daß die gerichtlich beſtätigte und eingetragene

Kapitalsherabfeßung aus dieſem oder jenem Grunde rechtlich

unzuläſſig war? Heilt das certificate of registration auch

einen ſolchen Mangel, oder gilt die unwiderlegbare Beweis

kraft der regiſteramtlichen Beſcheinigung nur für ſolche Fälle

einer Herabſeßung des Grundkapitals , die rechtlich erlaubt

find ? Eine Antwort auf dieſe Frage erteilt die Entſcheidung

in re Walker and Smith, Limited.

Die genannte Aktiengeſellſchaft war im September 1872

ins Leben getreten. Laut der Gründungsurkunde und den

Statuten betrug das nominal capital 250 000 Pfund und

war in 25000 Aktien zu je 10 Pfund zerlegt. Von dieſem

nominellen Grundkapital wurden 14000 Aktien in der Weiſe

ausgegeben , daß 4000 Aktien unter der Bezeichnung „A shares“

als vollbezahlt( fullypaid -up) an die Sacheinleger(vendors)

gegeben und 10000 Aktien unter der Bezeichnung „ B shares

als teilweiſe bezahlt (partly paid -up) an ſonſtige Aktien

zeichner zugeteilt (allotted ) wurden. Demgemäß zerfiel das

nominelle Grundkapital in ein issued capital in Höhe von

140 000 Pfund und in ein unissued capital in Höhe von

110 000 Pfund. Das issued capital wiederum teilte ſich in

ein paid-up capital und in ein unpaid oder uncalled capital.

Die Statuten der Geſellſchaft enthielten keine Beſtimmung,

auf Grund deren eine Herabſeßung des Grundkapitals erlaubt

Im Frühjahr 1882 faßte die Generalverſammlung

einen Spezialbeſchluß , wonach die ſämtlichen 11000 Aktien

des unissued capital vernichtet (cancelled) und das issued

capital um 25 000 Pfund in der Weiſe berabgeſeßt werden

jollte, daß an Stelle der 14 000 Aktien zu 10 Pfund fich das

zur Ausgabe gelangte Grundkapital aus 4000 vollbezahlten

A shares zu je 712 Pfund und 10000 teilweiſe bezahlten

war.
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Bshares zu je 81/2 Pfund zuſammenſekte. Am 30. Juni

1882 erteilte das zuſtändige Gericht ſeine Genehmigung zu

dieſer Kapitalsherabfeßung (Order of Court confirming the

reduction) und billigte die in einem Memorandum zuſammen

geſtellten Angaben über die Neugeſtaltung des Grundkapitals

(minute approved by the Court). Am 8. Auguſt 1882

händigte der Regiſterführer (Registrar of Joint-Stock Com

panies) die auf Grund des § 15 der Companies Act von

1867 erforderliche Beſcheinigung über die erfolgte Eintragung

der gerichtlichen Verfügung und des genannten Memorandums

(certificate of registration of the order and minute) an die

Aktiengeſellſchaft aus .

Lange Jahre arbeitete die Aktiengeſellſchaft mit dem

herabgeſeßten Grundkapital von 115 000 Pfund, ohne daß

von irgend einer Seite Zweifel an der Rechtsgültigkeit der

geſchilderten Maßnahme geäußert wurden. Erſt im Fahre

1897 , d . h . 15 Jahre nach der Herabſeßung des Grund

kapitals, machten ſich Bedenken geltend ; und nunmehr fügte

die Aktiengeſellſchaft auf Grund einer special resolution ihren

Statuten eine Zuſaßbeſtimmung ein, wonach die Geſellſchaft

befugt wäre , jede Art von Herabſeßung des Grundkapitals

vorzunehmen . Wenige Monate nach dieſer Statutenänderung

trat die Aktiengeſellſchaftin freiwillige Liquidation (voluntary

winding-up) . DerLiquidator zog die auf die B shares noch

ausſtehenden Einzahlungen ein, ſo daß das geſamte issued

capital aus vollbezahlten Aktien beſtand . Nach Berichtigung

aller Schulden und Verbindlichkeiten verblieb ein ziemlich

beträchtliches Barvermögen für die Verteilung unter die

Aktionäre. Die Ausſchüttung hatte in der Weiſe zu erfolgen,

daß der Liquidator zunächſt die auf die einzelnen Gattungen

geleiſteten Einzahlungen erſtattete und einen etwa noch ver

Ďleibenden Überſchuß nach dem Verhältnis der Aktienbeträge

perteilte. Dies rief von neuem die Streitfrage nach der

Gültigkeit der im Jahre 1882 vorgenommenen Herabſeßung

des Grundkapitals wach. War die Herabſeßung rechtswidrig,

ſo beſtand das geſamte issued capital aus volibezahlten

Aktien zu 10 Pfund, und auf jede Aktie entfiel bei der Ver

mögensverteilung der gleiche Betrag. War dagegen die ein

getragene reduction of capital rechtswirkſam , ſo waren 4000

vollbezahlte A shares zu je 71/2. Pfund und 10 000 doll

bezahlte B shares zu je 81% Pfund vorhanden , und eine

Aktie der lekteren Gattung hatte eine größere Verteilungs

quote zu beanſpruchen als eine Aktie derA Gattung . Natür
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lich vertraten die Inhaber der A shares auf das lebhafteſte

die Anſchauung, daß die fragliche Kapitalsherabſeßung un

gültig wäre, während die Inhaber der B shares mit dem

gleichen Eifer die Rechtswirkſamkeit der ſtattgehabten reduc

tion of capital verteidigten . Um dieſem Zwieſpalte ein Ende

zu bereiten , erhob der Liquidator bei der Chancery Division

des High Court im Wege eines ſogenannten , originating

summons “ 15) eine Klage auf Feſtſtellung, ob die ſämtlichen

ausgegebenen Aktien als vollbezahlte Aktien mit einem Nenn

betrage von je 10 Pfund anzuſehen wären , oder ob das

issued capital ſich aus 4000 vollbezahlten A shares zu je

71/2 Pfund und aus 10 000 dollbezahlten B shares zu je

812 Pfund zuſammenſepte .

In der mündlichen Verhandlung über dieſe Feſtſtellungs

klage vor Mr. Juſtic Byrne am 28. und 29. April 1903

15) Eine Klage vor dem High Court of Justice wird gewöhnlich

durch ein ſogenanntes writ of summons eingeleitet, d. h. durch

eine formelleUrkunde, in welcher der König dem Beklagten befiehlt,

faus der leştere den flägeriſchen Anſpruch beſtreitet , innerhalb

einer gewiffen Friſt ſeine Einlaſſung auf die Klage zu erklären,

oder , wie es techniſch heißt , , to enter an appearance ". Unter

gewiſſen Umſtänden fann jedoch auch eine Slage durch ein ſoges

nanntes „originating summons“ eingeleitet werden . Dies iſt der

Fall, wenn eineder Parteien die Verhandlung überdie Streitſache

nicht in öffentlicher Gerichtsfißung (in open Court), ſondern „ in

Chambers wünſcht. Ein ſolches Verfahren iſt einerſeits billiger

und andererſeits ſchneller. Bis zum Jahre 1893 war die Ein

leitung einer Klage durch ein originating summons nur in der

Chancery Division of the High Court möglich und auch da

nur , wenn es rich um Streitfragen handelte, die aus der Ver:

waltung eines ausdrücklich zur treuen Hand anvertrauten Vers

mögens (eines ſogenannten express trust) oder einer Erbſchafts:

maſſe entſtanden waren. Seit 1893 iſt jedoch einerſeits eine

Klageerhebung mittelſt eines originating summons in allen

Senaten (Divisions) des High Court möglich, und andererſeits

iſt das Anwendung @ gebiet des originating summons erheblich

erweitert . Die Order LIVa , rule 1 , der Rules of the Supreme

Court beſagt jeßt : Wer ein rechtliches Intereſſe an einer ges

fiegelten Privaturkunde, an einem Teſtamente , oder an einer

ſonſtigen Schrifturkunde geltend macht, kann mittelſt eines ori

ginating summons an irgend einen Senat des High Court den

Antrag ſtellen , eine Streitfrage über die Auslegung der Urkunde

zu entſcheiden und die Rechtáverhältniſſe der beteiligten Perſonen

feſtzuſtellen.“ („In any Division of the High Court, any per
son claiming to be interested under a deed , will , or other

written instrument, may apply by originating summons for

the determination of any question of construction arising

under the instrument, and for a declaration of the rights of

the persons interested. “)
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machte der Vertreter der Inhaber der B shares geltend, daß

nach dem klaren Wortlaute des § 15 der Companies Act

von 1867 das certificate des Registrar of Joint -Stock Com

panies jeden Mangel in dem Zuſtandekommen einer Kapitals

herabſeßung unbedingt heile, und berief ſich dabei auf eine

ſchon im Jahre 1900 nach dieſer Richtung hin ergangene

Entſcheidung der Queen's Bench Division in dem Prozeſſe

Ladies' Dress Association versus Pulbrook 16). Es ſei ferner

in Betracht zu ziehen, daß der von den Inhabern der A shares

geltend gemachte Mangel nicht ein ſolcher ſei , dem unter

allen Umſtänden Unheilbarkeit anhafte, ſondern vielmehr ein

Mangel, dem die Aktiengeſellſchaft durch eine rechtzeitige

Statutenänderung hätte vorbeugen können. Selbſt wenn man

dem Standpunkte der Gegenpartei beitrete, daß die im Jahre

1882 vollzogene Kapitalsherabfeßung geſeßwidrig geweſen ſei,

da die Aktiengeſellſchaft nach ihren Statuten nicht die Bes

fugnis zur Vornahme einer ſolchen Maßnahme beſeſſen habe,

und daß die Beſcheinigung des Regiſterführers einen Mangel

dieſer Art nicht heilen könne, ſo müſſe doch nach einem Zeit

verlaufe von ſo langer Dauer (after so long a lapse of

time) , während welchem die Transaktion unbeanſtandet als

rechtsgültig betrachtet und unter dieſer Vorausſeßung weitere

Rechtsgeſchäfte geſchloſſen und Maßnahmen getroffen ſeien,

nunmehr eine Heilung des urſprünglichen Mangels als ein

getreten angenommen werden.

Demgegenüber führte der Vertreter der Inhaber der

A shares aus : Das Vorhandenſein einer ſtatutariſchen Vor:

ſchrift, welche der Aktiengeſellſchaft die Vornahme einer Herab

feßung des Grundkapitals im Sinne der Companies Act

von 1867 geſtattet, ſei nach engliſchem Rechte eine ſogenannte

„ condition precedent“ , d . h . eine notwendige Vorbedingung

für die Rechtswirkſamkeit einer ſolchen Herabſeßung . Keine

gerichtliche Verfügung (Order of Court) und keine regiſter

amtliche Beſcheinigung könne von der Erfüllung dieſer Vor

bedingung entbinden. Eine Herabſeßung des Grundkapitals

im Sinne des Gefeßes von 1867 , die ſich nicht auf eine

entſprechende, in den Statuten erteilte Befugnis gründe, ſei

eine Handlung ultra vires 17) und daher von Anfang an

>

I

16) Dieſe Entſcheidung iſt im zweiten Bande des Jahrgangs 1900 der

Queens' Bench Division S. 376 f. mitgeteilt .

17) Die Rechte und Befugniſſe einer engliſchen Aktiengeſellſchaft, die

auf Grund der Companies Acts Rechtsfähigkeit erlangt hat, find

durch Geſetz und Statut begrenzt. ' Fedes Rechtsgeſchäft einer
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null und nichtig (ab initio void). Keine Handlung ultra vires

könne nach zwingenden Grundſäßen des engliſchen Rechts

nachträglich beſtätigt oder genehmigt werden.

Mr. Juſtice Byrne trat den Ausführungen der Inhaber

der B shares bei und entſchied, daß die regiſteramtliche Be

ſcheinigung kraft der ihr geſeßlich zuerkannten unwiderlegbaren

Beweiskraft ( conclusive evidence) auch den Mangel in der

vorliegenden Kapitalsherabfeßung geheilt hätte . Aus der Ent:

fcheidung gebe ich im nachſtehenden die wichtigſten Abſchnitte

in deutſcher Überſeßung wieder .

Mit großem Geſchick hat der Vertreter der Inhaber

der A shares fich auf den Standpunkt geſtellt, daß es, um

die Aktiengeſellſchaft unter die Beſtimmungen des $ 9 der

Companies Act von 1867 zu bringen, eine , condition pre

cedent “ war, zunächſt die Statuten der Geſellſchaft in der

Weiſe abzuändern, daß die Geſellſchaft eine ihr bisher nicht

zuſtehende Befugnis erwarb. Ohne eine vorherige Änderung

der urſprünglichen Statuten aufdem im $ 50 der Companies

Act von 1862 18) vorgeſehenen Wege war es, ſo führte der

genannte Prozeßvertreter aus , ſeitens der Aktiengeſellſchaft

eine Handlung ultra vires , ihr Grundkapital herabzuſeßen .

Demgegenüber macht der Vertreter der Inhaber der B shares

geltend, daß eine Handlung ultra vires überhaupt nicht vor:

liege, da die Aktiengeſellſchaft ſich die Befugnis zur Vornahme

einer Herabſegung des Grundkapitals durch einen Spezial

beſchluß hätte beilegen können . Es handelt ſich alſo nach

Anſicht dieſes Prozeßvertreters nicht um ein Rechtsgeſchäft,

das unter allen Umſtänden verboten iſt. ... In dem Rechts

ſtreite Ladies' Dress Association versus Pulbrook hatte eine

Aktiengeſellſchaft, welche nach ihren Statuten nicht die Bes

fugnis zu einer Herabſeßung des Grundkapitals beſaß , am

Attiengeſellſchaft, das im Widerſpruche mit geſeblichen oder ſtatu :

tariſchen Beſtimmungen ſteht, oder das über die der Geſellſchaft

eingeräumten Befugniſſe hinausgeht, heißt in der engliſchen Rechts:

ſprache ein „ act ultra vires“ und iſt abſolut nichtig (absolutely

void) und unfähig einer nachträglichen Genehmigung ( incapable

of ratification ), felbſt wenn ſämtliche Aktionäre zu dem Rechte:

geſchäfte ihre Zuſtimmung erteilen. Der „leadingcase in dieſer

Frage iſt die Entſcheidung in dem Prozeſſe Ashbury Railway

Carriage and Iron Company versus Riche, mitgeteilt im ſiebenten

Bande der Law Reports des House of Lords S. 653 f.

18) Nach § 50 der Companies Act von 1862 erfordert die Abändes

rung der Geſellſchaftsſtatuten (articles of association) die Faſſung

eines Spezialbeſchlufies (special resolution ).
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3. Juni eines Jahres einen Spezialbeſchluß gefaßt , der die

Statuten nach der beſagten Richtung hin abänderte. Der

Beſchluß wurde am 17.Juni auf einem confirmatory meeting

beſtätigt; und auf der gleichen Verſammlung wurde beſchloſſen ,

das Grundkapital herabzuſeßen. Dieſer leßtere Beſchluß er :

hielt auf einer außerordentlichen Generalverſammlung am

1. Juli ſeine Genehmigung. In der gehörigen Weiſe erging

eine gerichtliche Beſtätigungsverfügung aufGrund des g 11

des Gefeßes von 1867, und der Regiſterführer erteilte eine

Beſcheinigung gemäß § 15 des genannten Geſeßes. Der die

Statuten abändernde Spezialbeſchluß erfüllte die vom Geſege

aufgeſtellten Bedingungen nicht und war daher prima facie

unwirkſam . War dies aber der Fall, ſo konnte auch der

zweite Spezialbeſchluß keine rechtliche Wirkung beſißen. Es er

hob fich nunmehr die Streitfrage, ob es der beklagten Partei

geſtattet wäre, die unwiderlegbare Beweiskraft der regiſter

amtlichen Beſcheinigung anzuzweifeln. Genau die gleichen

Gründe , die auch in dem mir hier vorliegenden Falle vor

gebracht ſind, wurden damals angeführt. Lord Juſtice Romer

erklärte darauf : wenn der 8 15 der Companies Act

von 1867 überhaupt eine Wirkung haben ſoll, ſo muß er

auch auf einen ſolchen Fall, wie dieſen , uneingeſchränkt An

wendung finden Demgemäß erkannte das Gericht,

daß die Beſcheinigung des Regiſterführers die Kraft befäße,

auch einen Mangel von der zur Sprache gebrachten Art zu

heilen.

Ich kann keinen Unterſchied herausfinden zwiſchen der

hier zur Entſcheidung ſtehenden Frage und der Streitfrage

in dem Prozeſſe Ladies' Dress Association versus Pulbrook.

Meiner Anſicht nach muß man ſcharf unterſcheiden zwiſchen

einem Falle , wo eine Handlung unter jedweden Umſtänden

ultra vires iſt, und einem Falle, wo die Handlung nur ſo

lange für ein act ultra vires gilt , als nicht gewiſſe vom

Gefeße vorgeſehene Maßnahmen getroffen ſind, wodurch das

jenige, was bisher ultra vires war, zu einer Handlung intra

vires wird . “
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XXVIII. Dr. Karl Wieland , Profeſſor in Baſel. Der

Wechſel und ſeine zivilrechtlichen Grund

lagen. 8 . (XX und 310 S.) Baſel 1901,

Benno Schwabe.

Der Verfaſſer dieſer ſehr intereſſanten und lehrreichen Schrift geht

von der Theſe aus , daß , da die Wechſelobligation doch nur die Zwede

des unterliegenden Kauſalverhältniffee zu erfüllen habe, das richtige Ver

ſtändnis für ſie auch nur aus dieſem Verhältniſſe zu . gewinnen ſei ; er

ſtellt ſich ſohin die Aufgabe, die mannigfach verſchlungenen Beziehungen ,

welche Wechſelforderung und Kauſalderhältnis miteinander verknüpfen,

aufzudecken und legterem den ihm gebührenden Platz innerhalb des

Wechſelrechte zurüdzugeben.

Das vorliegende Buch beſchäftigt fich nun mit dem Einfluſſe des

Kauſalverhältniſſes auf den Wechſel. Im erſten Abſchnitte werden die

kauſalen Beziehungen des Wechſels im allgemeinen behandelt, und zwar

werden zunächſt die causa des Wechſels, die Loslöſung des Wechſels von

derſelben und die Zwecke der Wechſelbegebung erörtert . Sodann wird die

Anweiſung&natur des Wechſels , die Natur des Wechſelbereicherung :

anſpruches , die Einwirkung des Rechtêgrundes auf den Wechſelanſpruch

und endlich das Weſen der abſtrakten Obligation unter ſpezieller Beziehung

auf den Wechſel dargelegt.

Der zweite Abſchnitt iſt dem Kauſalverhältnis als Grundlage

wechſelmäßiger Anſprüche und der Lehre von den Wechſeleinreden gewidmet.

Zunächſt unterſucht Wieland die abſtrakte Wechſelobligation in privat:

und prozeßrechtlicher Beziehung, wobei der Nachweiß angetreten wird, daß

die causa Trägerin wechſelmäßiger Anſprüche fei ; dann wendet er fich

der Betrachtung des Recht @grundes in befonderen zu und behandelt in

eingehender Darſtellung die Einrede aus dem Rauſalgeſchäft und ihre

Geltendmachung, weiter den Anſpruch aus dem Rechtsgrunde und ſeine

Vorausſeßungen , weiter die Wechſelbürgſchaft und zum Schluſſe das Voll:

indofjament zu Enfafiozweden .
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Dem Verfaffer iſt gewiß zuzugeben , daß das Schwergewicht der

bisherigen wiſſenſchaftlichen Behandlung dee Wechſelrechte in deſſen dem

Verkehrsintereſſe zugekehrten Seite lag und daß die innere dem zivil:

rechtlichen Geſchäft&grunde zugelehrte Seite bei weitem nicht die gleiche

Aufmerkſamkeit gefunden hat : die wenigſten Lehrbücher, von den Kommens

taren ganz abgeſehen, widmen dem ſogenannten zivilen Wechſelrechte kaum

mehr als einige gelegentliche Bemerkungen. Da iſt eß nun fraglos höchſt

bankenswert, daß derſelbe dieſe Süde auszufüllen unternimmt und dies in

ſo gründlicher Weiſe unter voller Beherrſchung der Literatur und naments

lich auch der Judikatur tut. Denn es find außerordentlich intereſſante,

aber auch außerordentlich ichwierige Fragen ſowohl des Wechſels und

Privatrechte als auch des Prozeßrechte, mit denen der Verfaſſer fich bes

fchäftigt, für die er neue Zuſammenhänge darlegt und die er in feiner

Analyſe der Löſung näher zu bringen ſucht. Die bezüglich feien insbeſons

dere die Ausführungen über den Bereicherungsanſpruch (S. 44 ), über die

gerichtliche Geltendmachung des abſtrakten Wechſelanſpruches und des

Rechtsgrundes ( S. 111 , 124 , 144 ), über die verſchiedenen Arten der

Wechſelverſprechen , insbeſondere über das Verſprechen indirekter Leiſtung

(S. 190) und über die Wechſelbürgſchaft (S. 244 ) hervorgehoben.

Dieſem Verdienſte tut es feinen Eintrag, daß der Verfaſſer in dem

Beſtreben , der bisherigen Vernachläffigung des zivilen Wechſelrechts ent

gegenzutreten, gelegentlich auch in das entgegengefeßte Extrem verfällt und

der Bedeutung und der Funktion des abſtrakten Wechſelanſpruches nicht

immer gerecht wird.

Der nächſten Schrift des Verfaffers, die ſich mit dem Einfluſſe des

Wechſels auf das Kauſalverhältnis beſchäftigen ſoll, wird mit lebhaftem

Intereſſe entgegengeſehen und würde für dieſelbe nur eine etwas durch

fichtigere Difpofition gewünſcht, als fie das vorliegende Buch aufweiſt.

Franti.

1

Prag.

XXIX. Dr. H. Rehbein , Reichsgerichtsrat. Allgemeine

Deutſche Wechſelordnung mit Kommentar

in Anmerkungen und der Wechſelprozeß

nach den Reichsjuſtizgefeßen. 7. , verbeſſerte

Auflage. 8 . (VII und 224 S.) Berlin 1904,

5. W. Müller. ( 4 Mark. )

1Die erſte Auflage dieſes kommentar: erſchien 1879 , fie iſt in

Bd. XXVI S. 353 dieſer Zeitſchrift angezeigt, die zweite Auflage 1882,

Bd. XXVIII S. 612 ; 1883 erſchien die dritte, 1891 die vierte Auflage,

welche BD. XL S. 547 angezeigt iſt; inzwiſchen ſind noch zwei Auflagen
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erſchienen. Die gleichmäßige Folge der Auflagen beweiſt, welche Teilnahme

und Anerkennung die Arbeit gefunden hat. Die urſprünglich auf den

Entſcheidungen höchſter Gerichtshöfe beruhenden Erläuterungen find all:

mählich erweitert auf Literatur und eigene Beurteilung, ſogar gegen das

Reichegericht, z. B. S. 29 gegen Entſch. Bd. L S. 56, wobei jedoch der

Auslegung des $ 126 B.GB. nicht beigetreten werden kann.

S. 5 iſt unter Bezugnahme auf v. Canftein , Lehrbuch des

Wechſelrechte, 1890“ , angegeben , welche fremdländiſche Wechſelrechte auf

der Ang. D. Wechſelordnung beruhen ; „ das Wechſelrecht Öſterreichs “,

2. Auflage 1903 (vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. LV S. 342 ), ſcheint nicht

vorgelegen zu haben ; es fei § 28 daſelbſt vervolftändigend nachgetragen .

Auch die ruſſiſche Wechſelordnung vom 27. Mai /9. Juni 1902 iſt als

eine Nachfolge der Allg. D. Wechſelordnung benannt und auf deren Mit

teilung in BD. LIII S. 479 ff. hingewieſen , woſelbſt erläuternde und

rechtsvergleichende Anmerkungen angeſchloffen find. Wenn Rehbein

nur hier und da zur Vergleichung fremdländiſche Wechſelordnungen heran :

zieht ( z. B. S. 161 ) , fo hätte hier die ruffiſche Wechſelordnung von 1902

anregende Gelegenheit geboten , ſelbſt abgeſehen davon , daß der eigene

Wechſel zur Grundlage genommen iſt. Zu Art. 62 S. 95 ſei bemerkt,

daß die Klage über Notwendigkeit des Kontraproteſtes innerhalb der

Proteſtfriſt durch die zweckmäßige Beſtimmung des § 63 ruſl. WO. er

ledigt iſt. Beachtenswert iſt, daß die Wechſelverjährung (Art. 77 ff .,

S. 111 ) aufgegeben und zu der Ausſchlußfriſt ( ruff. WO. $ 73) über

getreten iſt, daß die Verſchiedenheit des Nachindofjamente (ang. D. WO.

Art. 16) nicht übernommen iſt ( ruff. WO. $ 54), daß bei unterbliebenem

Proteſt mangels Zahlung gegen den Domiziliaten der Ausſteller des

eigenen und der Atzeptant des gezogenen Wechſels haftbar bleiben ( ruff.

WD. SS 40, 55, 102, 103) u . f . w. zu Art . 92 , betreffend die allges

meinen Feiertage, iſt nachzutragen, daß für Reuß ältere Linie durch Allerh .

Verordnung vom 23. Mai 1903 (vgl . dieſen Band der Zeitſchrift S. 509 )

dem Hohenneujahrstag, Oſterdienstag, Pfingſtdienstag die Eigenſchaft als

allgemeine Feiertage entzogen iſt.

Wenn dieſe Bemerkungen in die Anzeige einer fiebenten Auflage

eingeſchoben ſind, ſo ſei damit kundgegeben , mit welcher Aufmerkſamkeit

ich den fortſchreitenden Gang des Wertes beobachtet habe.

Verfaffer ſammelt die in der Rechtſprechung zu Tage tretenden Fälle,

fichtet die Entſcheidungen ſowie die damit in Verbindung ſtehende Literatur,

faßt die Ergebniſſe kurz und ſicher zuſammen, berücfichtigt Gegenanſichten,

ordnet ſachgemäß und überſichtlich, ſo daß damit in zahlreichen Fällen zu

einer ſyſtematiſchen Entwidelung gelangt wird. Diefen Eigenſchaften

dürfte der Kommentar feinen Erfolg verdanken.

Am 17. Mai d. J. blidte der Verfaffer auf eine fünfzigjährige

Amtstätigkeit zurück , wovon zwanzig Jahre auf die Richterſtellung am

1
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Reichsgericht fallen und, ſoweit mir bekannt, ausſchließlich am I. Zivil:

fenat. Wenn der Jubilar fich der vollen Kraft zur Weiterführung der

amtlichen Tätigkeit erfreut, ſo fei er hierzu beglüdwünſcht und damit der

Wunſch verbunden , daß ihm Muße und Kraft erhalten bleibe , um ſein

Bürgerliches Geſebuch mit Erläuterungen für das Studium und die

Praxis " ( ſiehe Nr. XXX), zu Ende zu führen.

Juni 1904. Dr. ReyBner.

1

XXX. Dr. H. Rehbein , Reichsgerichtsrat. Das Bürger

liche Gefeßbuch mit Erläuterungen für

das Studium und die Praxis. Berlin , þ .$

W. Müller.

Der Verfaffer iſt als zuverläſſiger und gediegener Kommentator

durch ſeine in Verbindung mit dem Reichsgerichtsrat Reinide verans

ftaltete Ausgabe des Ang. Preuß . Landrechts , welche in acht Auflagen

erſchien, rühmlichſt bekannt, ferner durch ſeine Ausgabe der Allg. Deutſchen

Wechſelordnung, jeßt bereits ftebente Auflage. Erfreulich war es, daß der

ſo belannte und bewährte Verfaffer die Bearbeitung des Bürgerlichen

Gefeßbuchs unternahm, und zwar einheitlich, nicht zerlegt in Teilung mit

mehreren Verfaffern. Bereits 1898 erſchien Bd. I , umfaſſend die $s 1

bis 240, den allgemeinen Teil, abſchließend mit einem trefflichen Sachs

regiſter. Jest liegt Bd. II vor, umfaſſend SS 241-432, die allgemeinen

Beſtimmungen des Rechte der Schuldverhältniſſe. Auch dieſem Bande ift

wiederum ein Sachregiſter beigefügt, was für den Handgebrauch beſonders

wertvoll iſt. Die Erläuterungen weiſen eine vollſtändige Beherrſchung

der Literatur nach und zwar des betreffenden Rechtsgebiets aus dem ge

meinen Recht, bem Ang. Preuß . Landrecht und dem franzöſiſchen Recht.

Die Parallelftellen aus den Gefeßbüchern ſind ſtets angeführt, was für

das Studium beſonders beachtenswert iſt. Den umfangreichen Erläuterun:

gen find mit Stichworten alphabetiſch geordnete Inhaltsangaben vorans

geidhidt; raich wird das Geſuchte gefunden und als vollſtändig und ers

ledigend erfunden.

Eine große Arbeit hat der Verfaſſer noch vor fich , bis er zum

$ 2385 gelangt fein wird ; es fei ihm ferner rührige Kraft gewünſcht.

Hervorgehoben fei ſchließlich , daß jeder Band ein inhaltlich für fich ges

ſchloffenes Ganzes bildet und in dem „ Allgemeinen Teil“ bereits das

Gefeßbuch in vollem Umfange durchgearbeitet iſt mit Rehbeinſcher

Gründliteit.

Juni 1904. Dr. Renßner.

.
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649 p.)

XXXI. Code civil allemand. Promulgué le 18 août

1896 . Entré, en vigueur le 1er janvier 1900.

Tome premier. Introduction et lexique.

Livre I : Partie générale (art. 1 à 240) . Livre II :

Section I à VI (art. 241 à 432) . 8. (XLVII et

Paris 1904 , Iinprimé par ordre du

gouvernement à l'imprimerie nationale.

Die Veröffentlichung dieſes Werkes erfolgt durch das Comité de

législation étrangère institué près le ministère de la Justice , avec

le concours de la société de législation comparée. Die Drudtoften

trägt der Staat. Dies beſagt eine Vorbemerkung.

Als Verfaffer der Überfeßung und der beigefügten Erläuterungen

find benannt:

C. Bufnoir , Professeur à la faculté de droit de l'uni

versité de Paris ; J. Challamel, Avocat à la cour de Paris ;

J. Drioux , Avocat Général près la cour d'Orléans; F. Geny,

Professeur à la faculté de droit de l'université de Nancy,

P. Hamel , Avocat à la cour de Paris ; H. Lévy - Ullmann,

Professeur agrégé à la faculté de droit de l'université de

Lille ; R. Saleilles , Professeur à la faculté de droit de

l'université de Paris.

In der Einleitung (S. I f.) iſt ein Einblid gegeben in die Tätigteit

des Comité de législation étrangère , die Vorarbeiten des vorliegenden

Werkes durch die obengenannten Verfaſſer ; ſodann wird entwidelt, web:

halb , in Abweichung von früher erſchienenen Uberfeßung @ werten , nicht

lediglich eine Überſegung des Gefeßgebungswerkes gegeben ſei , ſondern

erläuternde Anmerkungen beigefügt ſeien . Hierbei ſei leitend geweſen, die

Beſonderheiten der deutſchen Rechtsgeſtaltung zur Renntnis zu bringen

und damit das Verſtändnis des Gefeßes zu ſichern ; ſodann aber nament:

lich die Rückſicht auf die Verwendung des Werkes in der Praxis. Es

wird hierbei auf die Wortverwendung und namentlich die Gleichmäßigkeit

berfelben im deutſchen B.GB. eingegangen' ; es heißt: la terminologie du

code civil allemand est, sinon obscure et purement abstraite , tout

au moins d'une technique particulièrement précise , chaque terme

ayant pris un sens juridiquement défini, destiné à en formuler la

signification en quelque sorte officielle et légale. Il n'a pas été

possible dans la traduction, et à raison des exigences de la langue

française, de respecter intégralement cette rigueur de technique

scientifique. Un même terme, ayant une valeur technique dans le

texte allemand, et qui aurait dû, en principe, se traduire toujours,

partout où il se rencontre, par la même expression française, a dû
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accepter des doublets et des équivalents , suivant les nuances de

signification qu'il pouvait prendre , tout en conservant une valeur

à peu près identique dans tous les cas.

Die Schwierigkeit der Überfeßung, die von jedem empfunden iſt, der

mit einer ſolchen Arbeit befaßt war , wird damit gekennzeichnet, und iſt

ſpäter (S. XXII ff.) darauf eingegangen , wie zu einem deckenden Aus

drud gelangt werden könne , wobei einer ſtrengen Übertragung der fremds

ſprachlichen Wörter in die eigene Sprache mit zutreffenden Gründen der

Vorzug gegeben wird. Es wird damit dem Leſer ſofort zum Bewußtſein

gebracht, daß , trots naheliegender Verhältniffe im eigenen Recht, doch

trennende Verſchiedenheiten obwalten (S. XXIV ). Wenn der gleiche

Wortgebrauch im D.B.GB, feſtgehalten iſt, ſo liegt eine gleiche Pflicht dem

Überſeker ob. Es darf hierbei auf die Beſprechung der Überſeßung der

SS 116--144 von Profeſſor R. Salleiles durch Profeſſor Dr. Mar:

tin Wolff (dieſe Zeitſchrift BD. LI S. 597 ) hingewieſen werden, wo

felbſt auf die ſprachlichen Anforderungen einer Überſeßung zutreffend und

icharf eingegangen wird ; es iſt erfreulich , daß die dortigen Bemerkungen

für das vorliegende Werk förderlich geweſen ſind. Wie bei der Bear

beitung des Werkes die ſprachlichen Schwierigkeiten zu überwinden geſtrebt

wird, ergeben die Verzeichniſſe der techniſchen Bezeichnungen und Ausdrüde

(S. XLI ff.), welche weiter fortgeführt werden. Hilfreich iſt hier bereits

der Kommentar von Pland ( ießt 3. Aufl ., S. 25 ff.) geweſen, unent:

behrliche Unterſtüßung wird geboten zunächſt durch das „ Wortdečzeichnis

zum Bürgerlichen Gefeßbuche“, zuſammengeſtellt unter Leitung von Pros

feſſor Dr. Otto Gradenwiß (vgl . Dieſe Zeitſchrift BD. LII S. 589)

und fobann durch das Sandwörterbuch zum Bürgerlichen Gefeßbuch "

von Beinrich Bernhardi (ießt 2. Aufl., vgl. dieſe Zeitſchrift

BD. LII S. 591) .

Den Abſchluß der Einleitung bildet eine Angabe des in den fünf

Büchern behandelten Gegenſtandes.

Die Erläuterungen , welche zu den Artikeln " , als Bezeichnung für

Paragraph eingeführt ( Einleitung S. XXXII, Anmerkung ; in dieſer

Zeitſchrift BD. LI S. 597, Anmerkung), gegeben ſind, in weſentlicher Ein:

ſchränkung gegen Salleiles Überfeßung und Bearbeitung der $$ 116

bis 144, dürften fich weſentlich auf Plands Kommentar zurüdführen,

woneben eine Reihe anderer Werke (S. XLVI ff.) fenntnisvoll heran:

gezogen find. Zu Art. 399 hätte betreffend die vertragliche Ausſchließung

der Übertragbarkeit einer Forderung der von Pland eingerückte 8.851

der ZPO. mitgeteilt werden ſollen. Vielleicht dürften die Aufführungen

aus den Vorarbeiten und Leſungen , welche ſich auch in deutſchen Kom

mentaren und Gerichtsenticheidungen finden und für den mühevollen Fleiß

des Verfaffers zeugen , ohne jedoch für die Auslegung entſcheidende Bes

deutung zu haben, einzuſchränken fein.

1
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Für die Fortführung des Werkes ſei namentlich auch der Roms

mentar zum Bürgerlichen Gefeßbuch von b . Staudinger ( ießt ztveite

Auflage, München, I. Schweißer), ſowie der in Karl Heymanns Verlag

erſchienene Kommentar der Beachtung empfohlen.

Auf Einzelheiten einzugehen muß ich mir verſagen , um nicht dieſe

Anzeige zu verzögern.

Ich bin erfreut, daß ich von dem erſten Band des Werkes Kenntnis

nehmen konnte ; die gediegene Arbeit einer Vereinigung von Rechtsgelehrten ,

welche in ihrer Heimat als Rechtslehrer, Förderer der Rechtswiſſenſchaft

und durch Tätigkeit in den Gerichtshöfen in hohem Ruf ſtehen , iſt ein

Beweiß , daß unfer Bürgerliches Gefeßbuch , welches in Sichtung der

mannigfach verſchiedenen Rechte zu einem einheitlichen Recht gediehen iſt

und im Deutſchen Reich einen weſentlichen Beſtandteil der bewußten

kraftvollen Einheit bildet, auch im Auslande in ſeiner allgemeinen , für

die Rechtsentwidelung und Geſtaltung wirkungsvollen Bedeutſamkeit An

erfennung gefunden hat . Die Kenntnis des deutſchen bürgerlichen Rechts

wird in unſerem Nachbarſtaate durch das Wert gefördert und geſichert,

bei uns wird durch dasſelbe vielfach Anregung gegeben , in rechtsvers

gleichende Forſchungen mit dem franzöſiſchen Recht einzutreten. Möge

das Wert, wie begonnen , fortſchreitend zu einem wohlgelungenen Abſchluß

gelangen und überall Nachfolge finden für die Bearbeitung fremdländiſcher

Gefeßeswerke, namentlich auch was die ſtaatliche Beihilfe anbetrifft.

Dr. ReyBtter.

XXXII. Feſtgabe der Juriſtiſchen Geſellſchaft zu

Berlin. Zum fünfzigjährigen Dienſtjubiläum ihres

Vorſißenden , des wirklichen Geheimen Rats Dr.

Richard Koch. Nebſt einem Porträt des Jubilars .

8. (446 S.) Berlin 1903, D. Liebmann.

Shrem langjährigen Borfißenden (ſeit 1882 ), dem hochangeſehenen

Leiter der Reichsbank, dem verdienſtvollen Schriftſteller auf dem Gebiete

des Handelsrechts, der auch dieſer Zeitſchrift in jüngeren Jahren , wo ihm

Muße zu wiſſenſchaftlicher Produktion noch übrig blieb , manche Früchte

ſeiner praktiſchen Erfahrung in wertvollen Beiträgen mitteilte , hat die

Juriſtiſche Geſellſchaft zu Berlin einen ſtattlichen Band von 16 Beiträgen

zum fünfzigjährigen Dienſtjubiläum gewidmet. Theoretifer und Praktiker,

die Mitglieder der Geſellſchaft find, haben aus den verſchiedenſten Gebieten

der Rechtswiſſenſchaft zur Ehrung des allgemein geſchäßten Mannes bei:

geſteuert.

Ein einleitender Bericht des Rechtsanwalts Dr. Hugo Neumann
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führt die Geſchichte der Juriſtiſchen Geſellſchaft, die mit dem Leben des

Jubilars verknüpft iſt , vor und ein kurzes Lebensbild des Jubilars,

von dem Geheimen Oberfinanzrat Dr. D. Glafenapp berfaßt , fließt

den Band ab. Daß eine Zuſammenſtellung der literariſchen Arbeiten

Kochs leßteres für den Juriſten noch lebensvoller gemacht hätte , darf,

ohne daß damit ein Tadel ausgeſprochen werden ſoll, geſagt werden.

Von den Abhandlungen mögen hier nur diejenigen hervorgehoben

werden , die für das Handelsrecht Bedeutung haben . Von Profeffor

Gradenwiß iſt unter dem Titel „Vom Bank- und Geſchäftsweſen der

Papyri der Römerzeit “ in Geſtalt einer erfonnenen Erzählung eine Fülle

wertvoller Mitteilungen aus Papyrusſammlungen gemacht worden , deren

Inhalt nur den Wunſch erweckt, daß der Gelehrte zu einer umfangreicheren

Darſtellung handelsrechtlicher Stoffe aus den Papyri fich entſchließen möge.

So wäre der Nachweis, daß der détoxos, von dem auf S. 259 die Rede

iſt, wirklich ein offener Geſellſchafter und nicht bloß ein ſtiller iſt , ſehr

intereſſant. In meinem Recht der Aktiengeſellſchaften I S. 7 f. bin

ich für die uétoxou der Steuerpachter der leşteren Auffaſſung gefolgt,

doch iſt bei der Farbloſigkeit des Ausdruces natürlich auch die Anwens

dung für perſönlich haftende Geſellſchafter denkbar. Wie weit auch Bes

zeichnungen wie Firma, Prokura, offene Sandelsgeſellſchaft im Bergleich

mit dem poſitiven deutſchen Recht zutreffen , würde gerne aus näherer

Darlegung vernommen werden. - Profeffor Kohler liefert einen handels

geſchichtlichen Beitrag andelsverträge zwiſchen Genua und Narbonne

im 12. und 13. Jahrhundert“ , den er durch Abdruck einer Anzahl Ur

funden in neueſter Zeit an anderer Stelle ergänzt hat. Geh. Juſtizrat

Riejſer behandelt die Aufſichtsratsfrage. Dem § 246 Abſ. 1

HGB. mißt Rieffer die Bedeutung bei , daß der Geſeßgeber von den

Mitgliedern des Aufſichtsrats nur mein erreichbares Mittelmaß von Vor:

ficht und Sorgfalt verlange “ . Indem er ſich dabei nicht verhehlt , daß

eine Abänderung des Paragraphen unerläßlich ſei , macht er eingehende

Vorſchläge zu einem formulierten Gefeßentwurf, der auf zweierlei hinaus:

tommt : einmal die Einführung der engliſchen auditors neben unſerem

Aufſichtsrat, ſodann die Spezialifierung der Überwachungếpflicht nach

Richtungen " und Zeitabſchnitten" im Statut. Erſteren Vorſchlag halte„ „

ich für ſehr diskutabel , nur meine ich , daß die Folge dieſer Neuerung

wäre, daß der eigentliche Aufſichtsrat ſich zum Verwaltungsrat umwandeln

müßte nach Art des engliſchen board of directors , was Rieffer auch

fympathiſch zu ſein ſcheint. Den zweiten Vorſchlag halte ich für faum

ausführbar, da er zu ſteten Statutenänderungen führen und eine dauernde

Quelle von Streitigkeiten bilden würde ganz abgeſehen von den neuen

Nichtigkeitsgründen , die das der Geſellſchaftsvertrag muß beſtimmen "

des Rieſſerſchen Vorſchlages mit fich brächte.

Dr. Ernſt Schuſter in London ſpricht über den engliſchen

1

1
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Aktienfchein ( share certificate ). Der Verfaffer legt des Näheren bar,

daß das share certificate eine bloße Beweisurkunde und kein Wertpapier

ſei, eine Auffaſſung, zu der ich in meinem Recht der Aktiengeſellſchaften

II S. 91 f. auch gelangt bin . Den Quittungsträger macht der

Mitherau geber dieſer Zeitſchrift, Herr Geh. Juſtizrat Dr. ReyBner,

zum Gegenſtand eines Beitrags , der das Verhältnis des § 370 B.GB.

zum früheren Recht in formabgerundeter Darſtellung erläutert. – „Ein

Proteſt gegen den Wechſelproteſt" betitelt fich eine auf Beſeiti

gung des Wechſelproteftes gerichtete Abhandlung des Juſtizrates Dr. Stran 3,

die nachſtehend unter Nr. XXXII a beſonders beſprochen wird.

Zum Schluß mag auf den aktienrechtlichen Beitrag von 6. Beit

Simon , Betrachtungen über Bilanzen und Geſchäftsberichte der Aktien

geſellſchaften aus Anlaß neuerer Vorgänge " , hingewieſen werden. Simon

zeigt an mehreren Beiſpielen , wie auch bei forgfältiger Bilanzierung

kaufmänniſche Rechtsgeſchäfte verſchwiegen bleiben können , deren Rennt

nis für die Beurteilung der Verhältniffe der Aktiengeſellſchaft wichtig iſt.

Vor allem gilt dies für Wechſelverbindlichfeiten und Bombardierungen.

Er ſchlägt hierfür beſondere Angaben in Geſchäftsberichten bezw . nach

engliſchem Muſter befondere Bücher vor.

Roftod. Karl Lehmann.

IT

1

I

1

XXXII a. Dr. F. Stranz , Juſtizrat zu Berlin. Ein

Proteſt gegen den Wechſelproteſt ) . 8 .

(37 S.) Berlin 1903, Otto Liebmann.

Die kleine Schrift, deren Titel und Tendenz fich decken , iſt als

Sonderausgabe aus der Feſtgabe der Berliner Juriſtiſchen Geſellſchaft für

R. Roch erſchienen. Der Verfaſſer plaidiert darin in erſter Linie für die

Beſeitigung des Wechſelproteſtes. Derſelbe ſei feine juriſtiſch -techniſche

Notwendigkeit , müffe vielmehr als überlebter Reſt mittelalterlicher Ans

ſchauungen angeſehen werden, der im Rechte wichtiger Kulturſtaaten ( Eng:

land, Belgien, Italien) teils überwunden, teils weſentlich moderniſiert ſei .

Er ſei auch gegenüber unſeren heutigen Verkehrsverhältniſſen unzwedmäßig,

und zwar ſowohl aus wirtſchaftlichen Gründen wegen der mit ihm ver:

bundenen Koſten und wegen der Inanſpruchnahme rechtsgelehrter Beamten

1

1) Über Wechſelproteſte ſei verglichen : Gabriel , Generalregiſter zu

Bd. I — XXV dieſer Zeitſchrift § 103 S. 456 ff.; ſodann Zeit:

ſchrift Bd. XXX S. 187,BD. XXXI S. 452 ff., Bd. XXXII

S. 634 ff., Bd. XXXIII S. 236 ff., 608, Bd. XXXIV S. 18,

43, 431 ff., Bd. XXXV S. 329 , Bd. XXXVIII S. 259 ff.,

Bd. XLI S. 165, 361 , Bd. XLIV S. 543, 611 , BD. LIII S.519 .

R.
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zu einfachen Geſchäften , aber auch wegen der durch ihn bewirkten Er

ſchwerung des Wechſelverkehres an Nebenpläßen, als auch weiter aus Rechts

gründen , da der Regreßpflichtige nur an der Notifitation und nicht auch

am Proteſte ein Intereſſe habe , dieſer jedoch eine Klippe fei , an der das

materielle Hecht fcheitere. Aus dieſen Gründen ſei denn auch der Verkehr

für die Beſeitigung des Proteſtes als Regreßbedingung.

Die Vorſchläge des Verfaffers gehen denn dahin, bei Jnlandwechſeln

den Negreß , unbeſchadet der Präſentationspflicht von der Aufnahme eines

Proteſtes mangels Zahlung oder mangels Annahme unabhängig zu machen ,

die Proteſterhebung vielmehr dem Wechſelinhaber (dann aber auf deſſen

Roften ) nur anheimzuſtellen ; die Weigerung der Zahlung oder Annahme

folle auch durch eine Erklärung des Präſentaten feſtgeſtellt werden können .

Der Verfaſſer befürwortet aber ſelbſt für den Fall der Beibehaltung

des Proteſtes eine Reform desfelben : er will den Proteſterlaß als geſeka

liche Regel und eine Vereinfachung des Proteſtes durch deſſen Übertragung

an Gerichtsvollzieher und Poſtbeamte.

Das Schriftchen, das Lebhaft und unter eingehender Berüdſichtigung

der einſchlägigen Literatur geſchrieben iſt, verdient gewiß allenthalben Bea

achtung . Immerhin ſcheint mir aber der geringe Gebrauch , der bisher

vom Proteſterlaſſe gemacht wurde , nicht für ein radikales Vorgehen in

dieſer Frage zu ſprechen ; auch dürfte der Verfaffer die Gefahr der Rollufion

bei Privaterklärungen und die Umſtändlichkeit der Regiſtrierung ſolcher

etwas unterſchäßen.

Frantl.Brag.

XXXIII. Wilhelm Kaufmann. Welt -Z uderinduſtrie

( Fiskaliſche Vorzugsbehandlung, Kartelle)

und Internationales und Koloniales Recht.

8 . (XVI und 612 S.) Berlin 1904 , Franz

Siemenroth .

Der Titel des Buches iſt zweiteilig. Er verſpricht zunächſt die

Einzeldarſtellung einer eng begrenzten Frage der praktiſchen Nationals

ökonomie und ſodann die umfaſſende Behandlung eines bedeutſamen Ge

bietes des öffentlichen Rechts . Das Buch rechtfertigt dieſen Titel , indem

es in ſeiner erſten Hälfte die Schidſale der Zuđerinduſtrie im modernen

Staate ſchildert, in ſeiner zweiten eine Lehre von den internationalen und

ſtaatlichen Gemeinſchaftsverhältniffen gibt, die ihre Areiſe ſehr weit zieht.

Der Umſchlag erfolgt gerade in der Mitte , und zwar iſt der Gang der

folgende.

„ Die"allmähliche Ausbreitung der Zuckerproduktion und des Zuder

konſums in der Welt “, damit beginnt das erſte Kapitel. Die ſcheinbar

.
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rein wirtſchaftliche Frage iſt von Anfang des vorigen Jahrhunderts an

aufs innigſte verflochten mit politiſchen Intereffen . Die napoleoniſche

Kontinentalſperre hat dem Rohrzucer der wärmeren Zonen den europäiſchen

Rübenzucker ale konkurrenten gegenübergeſtellt. Wie die Rübenzuders

induſtrie allmählich erftarkt, kommt es zu ernſthaften Fragen zwiſchen den

Rohrzucer erzeugenden Kolonien und ihren Mutterländern , die entweder

felbft Rübenzucker hervorbringen oder ſolchen von anderen europäiſchen

Ländern beziehen können. Bei den Löſungen, die verſucht werden, enthüllt

fich die ganze Art der Kolonialpolitit, die von den verſchiedenen Staaten

gepflegt wird . Die techniſchen Vervollfommnungen der Rübenzucerinduſtrie

fichern ihr einen immer größeren Anteil an dem wachſenden Verbrauch.

Aber auch die Finanzmaßregeln der produzierenden Staaten greifen in

großartigem Maßſtabe zu ihren Gunſten ein .

Sie ſind der Gegenſtand des zweiten Stapitele. Während die Rüberts

zuderinduſtrie zu Anfang noch durch ſtaatliche Subventionen gefördert

wurde , wagt fich feit den Dreißigerjahren die ſtaatliche Beſteuerung an

fie : die Zuđerſteuer erſcheint als Seitenftüd des Zuderzolle, der auf den

von auswärts kommenden Rohr- oder Rübenzucker gelegt wird. Dabei

wird ſie begünſtigt, inſofern der Zuckerzoll einen höheren Saß annimmt

als die Zucerſteuer (Überzol ). Und nicht bloß das. Die Zuđerinduſtrie

arbeitet in den wichtigeren Produktionsländern für den Erport und nach

dem weitverbreiteten Beſteuerungsgrundia , den Erport nicht durch inläns

diſche Verbrauchsabgaben zu erſchweren, forgt man dafür, den ausgeführten

Zucker von dieſer Belaſtung frei zu halten ; die wichtigſte Form iſt die

Rückvergütung der Steuer bei der Ausfuhr. Daran knüpft ſich aber nun

die Verwidlung : die Rüdvergütungen werden unabſichtlich oder abſichtlich

zu hoch ; ein ganzes Syſtem von direkten und indirekten Ausfuhrprämien

entſteht; wie das geſchieht, wird vom Verfaffer ausführlich dargetan.

Andere Begünſtigungen und ſcharfſinnig ausgedachte Stärkungen der

eigenen Induſtrie für den großen Kampf ums Daſein auf dem Weltmarkt

kommen dazu.

Das Ergebnis iſt, daß die Erträgniſſe der Zuderſteuer faſt aufgezehrt

werden durch die Vergütungen , und Länder ohne Zuđerinduſtrie, wie

England, den billigſten Zuder effen, weil alle Produktionsſtaaten um die

Wette ihren Zuckerproduzenten noch einen Zuſchuß geben , wenn fie nur

dem Ausland recht viel Zucker liefern , und überdies durch hohe Zölle

dafür ſorgen , daß fie fich für den Unterpreis im Ausland durch Übers

preiſe im Inland erholen können.

Daraus entſteht die „ Zuckerfrage “ und entſtehen die Verſuche zu

ihrer internationalen Regelung, wovon im dritten Kapitel gehandelt wird.

Die Brüffeler Zuckerkonvention vom 5. März 1902 bildet davon den vor:

läufigen Abſchluß. Eine Reihe von Staaten vereinigt fich unter der

gegenſeitigen Verpflichtung zur Abſchaffung aller direkten und indiretten

1
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ftaatlichen Erzeugungs- und Ausfuhrprämien für den Zucker. Für den Über :

2011 wird ein Höchſtmaß feſtgefeßt, das nicht überſchritten werden fou. Wenn

Staaten , die außerhalb dieſes Verbandes geblieben find , ihrem Zucker

Prämien gewähren , ſo ſollen gemäß der ſogenannten Strafklauſel des

Art. IV der Konvention die Verbandsſtaaten dieſen Zucker mit einem

droit spécial , einem beſonderen Ausgleichszolt, belaſten. Eine ſtändige

Rommiſſion iſt eingefeßt, um die Ausführung dieſer Beſtimmungen zu

überwachen .

Das alles wird uns hier in großer Anſchaulichkeit und Gründlich:

keit vorgetragen und mit Material reichlich belegt. Manchmal hat man

vielleicht das Gefühl einer allzugroßen Breite. Aber auf alle Fälle lernt

man etwas. Es iſt ein höchſt merkwürdiger Ausſchnitt aus der allge

meinen Kulturgeſchichte , den dieſe Schicfale der Zuckerinduſtrie bilden .

Das 19. Jahrhundert tritt uns in feiner ganzen Eigenart entgegen mit

der rieſig anſtellenden Macht ſeiner Technit. Dazu die bezeichnende

Rolle des Staates , der mit ſeinen Finanzkünſten nachhelfen will und

dabei faſt unter die Räder kommt. Und zuleßt bringt wieder die Rettung

und den verſöhnenden Schluß des aufregenden Dramas der moderne deus

ex machina, die internationale Ronvention.

Soweit ſind die Ausführungen des Verfaſſers weſentlich nationals

ökonomiſcher , wirtichaft@ politiſcher Natur. Nun aber beginnt ein aus

geſprochen rechtswiſſenſchaftlicher Teil. Die Ausführungen knüpfen an an

einen einzelnen Streitpunkt , der fich bei Handhabung der Grundfäße der

Zuderfondention ergeben hat.

Unter den Nichtverbandſtaaten , welche ihrem Zuider Prämien ges

währen und deshalb von dem Ausgleichzoll gemäß der Straftlaufel des

Art. IV getroffen werden ſollen , befindet ſich namentlich auch Rußland.

Diefes hat Proteft gegen folche Behandlung erhoben unter Berufung auf

die zwiſchen ihm und einzelnen Verbandſtaaten beſtehenden Handelsverträge.

In dieſen Verträgen iſt die Meiſtbegünſtigungsklauſel enthalten. Wenn

jeßt der ruffiche Zuder dem Ausgleichszol unterworfen wird , zahlt er

tatſächlich einen um deſſen Betrag höheren Zoll als der aus Verbands

ftaaten oder aus nichtprämiierenden Nichtverbandſtaaten . Sit damit nicht

der Anſpruch auf Meiſtbegünſtigung verleßt ? Rechtsfrage!

Der Verfaſſer löſt ſie in folgender Weiſe. Er unterſcheidet zwei

Arten von Rechtsverhältniſſen : „ Gemeinſchaftsverhältniſſe" und „vertrags:

mäßig -reziproke Verhältniffe " ; wenn beide kollidieren , .fo gebührt dem

internationalen Gemeinſchaftsverhältniſſe als dem höheren , allgemeinere

Intereffen wahrenden Verhältniſſe der Vorrang" (S. 347) . Der Zucker

verband iſt aber ein Gemeinſchaftsverhältnis, der Handelsvertrag begründet

nur ein bertrag&mäßig-reziprokes Verhältnis . Mithin ift Rußland im„

Unrecht.

Dieſe Idee des mit Vorrang ausgeſtatteten Gemeinſchaftsverhältniſſes

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 35

1 W
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wird nun für den Verfaſſer dußerſt fruchtbar. Er ſucht eine allgemeine

Begründung für dieſen Vorrang und glaubt ſie ausreichend gefunden zu

haben in der ſozialen Gerechtigkeit“ (868 ). Die Analogien aus

anderen Rechtegebieten (8 70) , die auch noch aushelfen follen , ſcheinen

mir recht wenig zu bedeuten ; am meiſten noch trifft der Fall der Ehe

ſchließung zu , der die Frau berechtigt , vorher eingegangene perſönliche

Leiſtungspflichten zu löſen (S. 364). Aber iſt es zuläſſig, ohne weiteres

jede Art von „ ſtaatlichen Gemeinſchaftøverhältniſſen " mit dieſer tiefgreifens

den Statusveränderung zu vergleichen ? Verfaſſer ſpinnt gleichwohl nun

im ganzen fechſten Kapitel dieſe Behre von den Gemeinſchaftsverhältniſſen

weiter aus , von einfacher Einverleibung über Protektorat, Healunion,

Bundesſtaat, Staatenbund, Kolonialverhältnis, Zollverein , ſpezielle fiska

liſche und wirtſchaftspolitiſche Verbände, namentlich Verkehr mittelgemeins

ſchaften bis zu den Quafi: Gemeinſchaftsverhältniffen " und Nähers

beziehungen ". Yn berſchiedenen Abſtufungen wirkt hier der Vorrang.

Die Mannigfaltigkeit wird noch größer durch eine andere Idee , die

Verfaſſer hereinwirken läßt : er betrachtet es als eine veraltete Auffaſſung,

die in ſcharfem Widerſpruch ſteht mit der Wahrheit und der Wirklichkeit,

wie mit den Intereſſen der Völker “ , daß nur zwiſchen Staaten winters

nationale Beziehungen " beſtehen könnten und nicht unmittelbar auch

zwiſchen den Bevölkerungen . Rechtsbeziehungen , Rechte und Pflichten

bölkerrechtlicher Art find gemeint. Zu ſolchen Rechtegemeinſchaften können

über die Staatsgrenzen hinweg die Bevölkerungen oder intereſſierte Gruppen

der einzelnen Bevölkerungen vereinigt werden. Die Staatsorganiſationen

müſſen fich und ihre Souveränität in dieſe weiteren Drdnungen einfügen

und nachordnen " (S. 407 ). So namentlich bei den Zollunionen, die eine

Gemeinſchaft der Einwohneridhaften bedeuten und Rechte der Einwohner

begründen , nicht der Staaten , wie die Staatsrechtstheoretifer und leider

auch viele Völkerrechtstheoretiker " ſo einſeitig betonen (S. 423, S. 426

und 427). Ein beſonders einleuchtendes Beiſpiel geben ihm die „ Strom

berkehr gemeinſchaften " (S. 458 ff.) ; die Rheinſchiffahrtsakte bringt zu

internationalrechtlicher Anerkennung eine Gemeinſchaft, die fich bildet aus

den Bevölkerungen der Uferſtaaten und anderen Nationen, die vom Meere

aus Zugang nehmen (S. 459). Die Intereffen der „ preußiſchen Staatss

gemeinſchaft“, wie fie durch die Schaffung einer Grenzzollinie quer durch

den Strom dokumentiert wurden , hätten von Rechts wegen den Verbins

dungs- und Gemeinſchaftsintereffen der preußiſchen und außerpreußiſchen

Bevölkerungen zu weichen gehabt (S. 460) , denn die internationale

Stromverkehrsgemeinſchaft iſt ... die höhere Gemeinſchaft gegenüber der

ſtaatlichen Gemeinſchaft" (S. 459). S. 487 werden dieſe Ideen noch

einmal zuſammengefaßt im ſcharfen Gegenſaße zu der „ weitverbreiteten ,

aber wirklichkeitswidrigen Vorſtellung der ſtaatlich organiſierten Nation

... als einer Perſönlichkeit oder eines Drganiêmus “ . Die internationale

I
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Gemeinſchaft kann ſich aus Staaten zuſammenſeßen (Alianz) ; fie kann

fich aber auch „ unmittelbar aus den Bevölkerungen zuſammenfeßen und

dann als ſubjektiv berechtigte Glieder die einzelnen in jeder Bevölkerung

einbefaßten Individuen haben“ (S. 489). In dieſem Falle perſcheinen

die betreffenden einzelnen Staatsorganiſationen und Staatsorgane als

Teilverwaltungsorganiſationen der internationalen Gemeinſchaft ". Die

internationalen Normen binden auch den einzelnen Staat nicht bloß nach

außen gegenüber den anderen Staaten, ſondern auch nach innen gegenüber

der betreffenden einzelnen Bevölkerungsſchicht oder den betreffenden einzel

nen Individuen “ (S. 493).

Das ſcheint uns allerdings weniger mit dem geltenden Staats- und

Völkerrecht als mit geriffen anarchiſtiſchen Idealen übereinzuſtimmen.

Schließlich fommt Verfaffer noch auf die Verwertung eines Ges

dankens zurück, den er ſchon in früheren Schriften vertreten hat . Er

möchte den internationalen Normen dadurch noch eine weitere Garantie

geben , daß der Inhalt derſelben fo geſtaltet wird , daß durch denſelben

unmittelbare Rechtspflichten für die einzelnen Organe des Staates begründet

werden" (S. 556). Er glaubt, daß dies möglich ſei , daß es alſo zur

Begründung ſolcher Pflichten der Vermittelung der einzelnen Staatsgewalt

nicht bedürfe. In ſeiner Schrift : „ Die Rechtskraft des internationalen

Rechte " hat er bereits Belege dafür zu geben verſucht. Die ſcheinen mir

aber keineswegs ſtichhaltig zu ſein und großenteils auf Mißverſtändnis zu

beruhen .

Wenn der Verfaffer darauf verzichtet hätte, gar ſo originell zu ſein,

und ſeinen äußerſt anziehenden Gegenſtand nur behandelt hätte mit den

Rechtsbegriffen , an die wir gewohnt find , ſo würde es ihm gewiß noch

beffer gelungen ſein , uns klar zu machen , warum es ſich handelt. Das

Buch iſt aber auch ſo noch ſehr leſenswert und verdienſtlich.

Leipzig. Otto Mayer.

1 N

1 .

1

XXXIV. Umberto Navarrini . I magazzini gene

rali nella loro costituzione e nelle

loro funzioni. 8. (295 S.)8. (295 S.) Torino 1901 ,

fratelli Bocca .

Nav arrini gibt in dem vorliegenden Werke eine gründliche und

umfaffende Darſtellung über die Einrichtung und die Aufgaben der öffents

lichen Lagerhäufer. Der Verfaffer hat hauptſächlich das italieniſche Lager:

hausrecht dargeſtellt; aber er hat auch die wichtigſten rechtlichen Beſtim

mungen über die Lagerhäuſer, welche im Deutichen Reiche, in Öſterreich,

in Ungarn, in Frankreich, in Rußland beftehen, berücfichtigt.
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Im erſten Kapitel des erſten Teile feines Buches gibt Navarrini

einen Überblick über die geſchichtliche Entwidelung der öffentlichen Lagers

häuſer. Navarrini holt dabei weit aus. Er erwähnt ſogar die Pha:

raonen Pittom und Namjes , welche ſchon Lagerhäuſer errichtet haben

ſollen ; er beſpricht die römiſche lex horreorum und führt eine Reihe von

Stellen des corpus juris an, in denen von Speichern die Rede iſt.

Navarrini gibt weitere Aufſchlüſſe über die Entwidelung der

Lagerhäuſer im Mittelalter und führt eine Reihe von Stellen aus den

Statuten der italieniſchen Städte Pija, Neapel, Venedig , Florenz an, in

welchen Lagerhäuſer erwähnt werden .

Der Verfaſſer beſpricht dann die Gründung der Docs in England,

die Gründung des London Dock im Jahre 1805 , die Gründung des

East-India Dock, des Commercial Dock, des Rotherbill east country

Dock in England , ferner die Entwickelung der Lagerhäuſer in Holland,

in Frankreich, in Belgien, in Öſterreich, in der Schweiz, in Rußland , in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in Italien.

Das zweite Rapitel iſt der Erörterung der Grundfäße des Lager

hausrechtes gewidmet.

Der Verfaſſer unterſcheidet hier vier Syſteme; das Syſtem der Ers

richtung der Lagerhäuſer durch den Staat oder durch Städte ; das Syſtem

der vollſtändigen Freiheit der Errichtung der Lagerhäuſer ; das Syſtem

der begrenzten Freiheit der Errichtung (Normativſyſtem ); das Konzeſſionss

ſyſtem . Das zuleßt genannte Syſtem beſteht bekanntlich in Öſterreich, in

Frankreich und in Rußland.

Der Verfaſſer erörtert dann ausführlich das in ftalien auf Grund

des Gefeßes vom Jahre 1882 geltende Syſtem , nach welchem die Errich:

tung eines Lagerhauſes zwar freigegeben iſt, aber im öffentlichen Intereſje

der Geſchäftsbetrieb der Lagerhäuſer beſonderen Normen unterworfen iſt.

Im zweiten Teile feines Werkes beſpricht der Verfaſſer auêführlich

(S. 135-288) die Lagerurkunden. Sehr wertvoll find hier die rechts.

vergleichenden Ausführungen über Lagerſcheine.

Der Verfaſſer hat die reiche juriſtiſche Literatur über das Lager:

hausrecht, insbeſondere die vortrefflichen Abhandlungen von Starl Adler,

Gareis , Rody , levy , Simonon , Vidari , 3olla , ſorgfältig

beachtet; er hat weiters auch die Abhandlungen berückſichtigt, welche die

voltamirtichaftlichen Gefichtspunkte hervorheben , die im Lagerhausrechte in

Betracht kommen.

Das gründliche Werk des Verfaffers bildet einen wertvollen Beitrag

zur Literatur über Lagerhäuſer und Lagerſcheine.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walfer.
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XXXV. Dr. Willibald Peters , Reichsgerichtsrat. Pro

zeßverſchleppung, Prozeßumbildung und

die Lehren der Geſchichte. Berlin 1904,

D. Häring.

Nachdem der Oberreichsanwalt Dr. Olshauſen in ſeinem uns

widerleglichen Aufſaße ( Deutſche Juriſtenzeitung 1903 Nr. 21 und 22) die

Überlaſtung der Straffenate des Reichsgerichts dargelegt und beachtena:

werte Vorſchläge für die Beſeitigung des Mißſtandes (S. 506 bafelbft)

gemacht hatte, wurde der Klageruf, anlangend die Überlaſtung der Zivil

Senate des Reichsgerichts und deren Mitglieder , immer lauter und ge

wann in einem Vortrage des Oberlandesgerichtspräſidenten Dr. Hamm

Köln in der Berliner Juriſtiſchen Geſellſchaft am 12. März 1904 feſte

Geſtalt mit dem Auskunftsmittel, daß der Beſchwerdewert des § 546 ZPO.

auf 3000 Mark zu erhöhen ſei (Berliner Voffiſche Zeitung Nr. 124,

Berliner Börfen -Zeitung Nr. 125) . Mit lichtvoller Klarheit , glänzend

beredter Schärfe, wuchtiger Darlegung der flangvollen , aber täuſchenden

Mündlichkeit wies der Präſident des Oberlandeskulturgerichts, Rintelen,

nach, daß die Erhöhung der Reviſionsſumme faum ein zeitiger Notbehelf

fei , der täuſchende Grundfas der Mündlichkeit auf das Maß der Durdys

führbarkeit einzuſchränken , alſo im geänderten Verfahren Hilfe gegent

Überlaſtung und Hinausfeßung der Termine zu ſuchen ſei (Berl. Voff.

3tg. 1904 Nr. 141) ; dem trat weiter begründend der Amtsgerichtsrat

Jaſtrow bei (Berl. Voff. 3tg. 1904 Nr. 124), mit einer Entgegnung

gegen Deutſche Juriſten - Ztg. 1904 Nr. 7 S. 356 in Berl. Voff. 3tg.

Nr. 161. Überraſchend wirfte, daß der gewiß jacherfahrene Senatspräſident

Dr. Bolze der Behauptung der Verſchleppung der Prozeſſe am Reiches

gericht und der Überlaſtung des Gerichtshofes entgegentrat (Leipziger

Tageblatt vom 17. März 1904, Berl . Voff. 3tg. Nr. 130, 141), wobei

mit Recht darauf hingewieſen wurde , wie eine Mehrzahl von Räten des

Gerichtahofes noch zu umfangreicher wiſſenſchaftlicher Tätigkeit neben der

amtlichen Arbeitserfüllung Zeit erübrigten. Wenn fich bei Nachweis der

Bedenklichkeit der Erhöhung der Reviſionsſumme, womit Rechtsſtreitigkeiten

aus weiten Gebieten der Beurteilung durch den höchſten Gerichtshof über :

haupt entzogen würden, wofür ſich eine zweckmäßige Abhilfe fchwerlich finden

laſſen möchte, wenn darauf hingewieſen wurde, daß Parteiprozeſſe, welche

jeßt einen Streitwert von wenig über 1500 Mark angäben, künftig etwa

3100 Mart zeigen würden, ſo daß damit eine Minderung der Neviſionen

wenig zu erwarten ſei , jo darf damit erklärt werden , daß fich für den

verlockend einfachen Weg , durch die Erhöhung der Reviſionsſumme die

Arbeitslaſt zu mindern und die Hinausrüdung der Verhandlungen zu

verfürzen, in der obenerwähnten Sigung der Berliner Juriſtiſchen Geſel

ichaft feine Stimme erhob. Demgegenüber ſei erwähnt , daß andauernd

I
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verfichert wird, es ſtehe noch für den jegt tagenden Reichstag ein Gefeßes:

vorſchlag der Reichsregierung auf Erhöhung der Reviſionsjumme in Auß:

ficht. Möchte ein folcher Gefeßentwurf, der als ein Notbehelf bezeichnet

iſt, der ſpäter durch erneute Erhöhung nachzubeffern fein würde , in der

Tat auf Zeit die äußere Lage des Reichsgerichts aufbeffern , ſo iſt damit

den Zuſtänden , wie fie in den Prozeßzügen erſter und zweiter Inſtanz

beſtehen und in ihren Gründen offenkundig find, nicht abgeholfen. Hier

bedarf es eines tatkräftigen Eingriffes zur Befeitigung der Mißſtande,

welche unſere jeßige Zivilprozeßordnung zeigt. Das mahnende Wort des

Präfidenten Rintelen ſei hier dem Gedächtnis eingeprägt ; möge die

Befürchtung , daß mit einem färglichen Notbehelf am Reichsgericht der

Entſchluß, durch Änderung des Prozeßrechts das übel an der Wurzel zu

faſſen ", fidh erſchwere und verzögere, nicht bewahrheiten ') .

Die hiermit angezeigte Schrift iſt der Neugeſtaltung des Verfahrens

auf der Grundlage der Zivilprozeßordnung gewidmet. Dem Verfaffer, der

ſich durch die Leitung der Herausgabe der „ Hilfsbücher für die gerichtliche

Praxis “ (bereits 7. Band , Verlag von D. Håring. Berlin) wohlverdient

gemacht hat, ſteht die Erfahrung aus richterlicher Tätigkeit in allen In

ſtanzen zur Seite, er deckt unverhohlen die tatſächlichen Zuſtände gegenüber

den aus den Akten entnommenen Tatbeſtänden der Urteile auf und gelangt

zu dem Ergebnis, daß der Siß des Übels in dem § 278 3PO. liege, in der

„bom Gefeße den Parteien grundſäßlich gewährten Möglichkeit, Angriffe :

und Verteidigungậmittel bis zum Schluß derjenigen mündlichen Verhands

lung geltend zu machen , auf die das Urteil ergeht “ (S. 57, 63). Für

eine Rücteht zur ſogenannten Eventualmayime wird mit geſchichtlicher

Begründung zuverſichtlich und einfidhtevoll eingetreten, vorſichtig, daß der

Vollſtändigkeit des Prozeßſtoffes in keiner Weiſe ein Hindernis entgegens

geſtellt wird.

Wenn ich mir verjagen muß, auf Einzelheiten einzugehen , ſo darf

ich , der ich dreißig Jahre unter der preußiſchen Prozeßgefeßgebung als

Richter tätig war , meine Wahrnehmung dahin kundgeben , daß mir kein

Fall vorgekommen iſt, in dem der Partei wegen der durch das Verfahren

gebotenen Aufſchließung neuer Ausführungen das Recht verloren worden

fei. Der Gefahr der unterlaffenen Erklärung über eine Eideszuſchiebung,

deren abſchredende Folgen gern erzählt werden , wurde längſt durch all:

gemeine Erklärungen vorgebeugt , jeßt würde durch $ 455 3PD. nidytë

mehr zu befürchten ſein.

Daß der Tatbeſtand der Urteile nicht auf dem Parteivortrag beruht,

2

.

I
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1 ) Die Abhandlung: Die Entlaſtung des Reichsgerichte und die

Verbeſſerung der Repifion in Zivilſachen " von Profeffor Dr. Otto

Fiſcher- Breslau in Juriſt. Wochenſchrift 1904 Nr. 39-43

S. 307 ff. darf ich als beſonders beachtenswert bezeichnen .
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wird heute wohl allgemein zugeſtanden werden ; wenn derſelbe , wiewohl

häufig auch von beiden Teilen wiederholt, nicht zum Gedächtnis der Richter

gelangt ift, ſo entſteht derſelbe auf Grund zahlreicher Schriftfäße. Ich

bekenne mich vom amtsgerichtlichen Verfahren abgeſehen

Zweckmäßigkeit des Vortrages des Prozeßſtoffes durch den Richter. Offen

geſtanden iſt, mit wenigen tatſächlich beſchränkten Ausnahmen , für die

Entſcheidung des Gerichtshofes nicht der Parteivortrag , ſondern die Dars

ſtellung durch den Berichterſtatter bei der Beratung , mit hie und da

förderlichen Einſchaltungen des Vorfißenden, maßgebend ; diefen ungehörten

Sachbericht müſſen die Parteien über fich ergehen laſſen . Man möge dieſen

Sachbericht des Richters zum Beſtandteil des Verfahrens machen , der

geſchloſſenen Schriftlichkeit die zuſtändige Bedeutung gewähren und damit

der Mündlichkeit des Parteivortrageß zur gebührenden Aufmerkſamkeit vers

helfen . Über die Mängel und die Scheingeſtaltung des Verfahrens ſoll

nicht hinteggetäuſcht werden .

Auf Einzelheiten darf ich hier nicht weiter eingehen , muß aber

bemerken , daß ich das Beſtreben des Verfaffers in ſeiner Schrift voll

anerkenne, ohne im einzelnen auf eine Zuſtimmung oder Bekämpfung

einzugehen .

Zum Schluß fei noch einmal auf das Reichøgericht zurüdgekommen .

Das Streben, durch ſeine Entſcheidung in Beurteilung der Tatſachen

und Anwendung der Rechtsfäße das Wahre zu treffen und das Recht

unter den ſtreitenden Teilen zu verwirklichen , durchdringt und erfüllt jeden

Richter ; hier iſt der Rat am Reichsgericht nicht willens- und einſichts

fräftiger als jeder Richter im weiten Deutſchen Reich. In der Rechtes

findung iſt den Mitgliedern des Reichsgerichts vom Gefeß eine den übrigen

Richtern überwiegende Bedeutung aufgeprägt, welche unangetaſtet bleiben

muß und nur im Wege der Wiſſenſchaft angetaſtet werden darf. Dema

gegenüber darf aber auch die Gewiſſenhaftigkeit, Sorgfalt, Beurteilungs

fähigkeit des Vorderrichtersteine Erſchütterung erleiden. Ich ſage mit

voller Kenntnis der Tatſachen, daß fich die allſeits verehrten und aus den

hervorragendſten Kreifen der deutſchen Richter nach Leipzig berufenen Mits

glieder des Reichsgerichts bewußt bleiben müſſen , wie ſie im Beurteilen

der Tatſachen nicht über den Richtern außerhalb Leipzigs ſtehen. Wenn

hier das Streben, das tatſächliche Recht den Parteien zu ſchaffen und das

Bewußtſein der innewohnenden Kraft des höchſten Richterſpruches hinleiten

könnten , auf Grund der zu Gebote geſtellten Tatſachen zu einer dom

Vorderrichter abweichenden tatſächlichen Beurteilung zu gelangen , ſo wird

eine Entjagung, eine Selbſtbeherrſchung dazu gehören , dieſen Weg , für

welchen fich formſchöne Hilfsmittel finden laſſen , nicht zu beſchreiten.

Glänzende Worte find dafür geſprochen worden , daß das Reichsgericht

nicht im Gefeßesbann gefeffelt und gefühllos dagegen bleiben dürfe, daß

die Prozeßform über der Wahrheit ſtehen folle ; trobem iſt der Anſpruch

.

.
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an das Reichsgericht zu ſtellen . Könnte doch die tatſächliche Auffaſſung

des Vorderrichters die richtige fein und von einem etwaigen vierten Richter

wiederum gebilligt werden ! Bedeutſam und ichwerwiegend iſt es, daß der

Vorderrichter für den entſchiedenen Fall den vom Reichågericht zur Ans

wendung gebrachten Rechtsjaş als den beſſeren mit Achtung vor dem

Gefeß anerkennt ; dagegen wird es vom Vorderrichter ſchwer empfunden,

wenn ihm die nach dem Gefeße zuſtändige Fähigkeit der zutreffenden

tatſächlichen Beurteilung berührt worden iſt. Das Anſehen der Vorder:

richter wird hiermit erſchüttert , auch die Zahl der Reviſionen vermehrt,

wie anderwärts bereits ausgeführt iſt (vgl. Berliner Voſi. Zeitung 1903

Nr. 565). Ich ſtehe an , zur Sicherung der Rechtſprechung des Reichs:

gerichte eine beengende Faſſung des Gefeßes auf verfehlte Rechtsjäße für

geboten zu erachten ; ich meine aber, die Enthaltſamkeit und Selbſt

beſchränkung des Reichegerichts wird wohltuend und förderlich ſein, zumal

doch ein Einbiegen in die Tatſachen auch zu einem Irrtum führen fann .

Zur Zeit dürfte wenig Ausſicht dafür ſein , daß zu einer Um:

arbeitung der Zivilprozeßordnung geſchritten werden wird ; fie wird aber

als eine unabweisliche Notwendigkeit erkannt werden. Nicht wie das

Verfahren nach dem Wohlflang des Gefeßes geſchildert wird, ſondern wie

es ſich in Wahrheit abwidelt, muß die Grundlage für den jacherfahrenen

Gefeßgeber und die Gefeßgebung werden .

Die Gerichte erſter und zweiter Inſtanz müſſen von zeitraubender

inhaltsloſer Arbeitsmühe entlaſtet werden , wofür eine Einſchränkung der

Zuſtändigkeit als zutreffendes Hilfsmittel nicht anerkannt werden kann.

Verfaffer hat mit Aufmerkſamkeit beobachtet, die Eindrüde , die er

gewonnen hat, mit Fleiß und Klarheit dargelegt und bis zur Geſtaltung

eines Gefeßentwurfes verwertet. Die Mühe und Sorgfalt muß ungeteilte

Anerkennung finden ; der Weg, den er geöffnet hat, wird bemängelt und

gebeffert werden. Ein dankbarer Zuruf wird dem Verfaſſer von all denen

gewährt werden , welche nicht in der Abarbeitung und Bewältigung der

Progeffe fich ein wirtſchaftliches Genüge fein laffen , ſondern auch nach

Kräften um eine Beſſerung bemüht ſind.

April 1904 . Dr. Reyßner.

1

I

1

XXXVI. Dr. F. Perels , Wirkl . Geh . Rat. Das inter

nationale öffentliche Seerecht der Gegen

wart. 2. neubearbeitete Auflage . 8. (XVI und

358 S.) Berlin 1903, Ernſt Siegfried Mittler

& Sohn.

Die erſte Auflage – erſchienen 1882 - iſt in dieſer Zeitſchrift

Bd. XXVIII beſproch Die „ Einführung “ (S. 1–10) gibt zunächſt
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N

1 1

eine Feſtſtellung des Begriffes und Begrenzung des Gegenſtandes" ; es

folgt eine Überſicht über die Quellen des internationalen Rechts im all

gemeinen und ſodann des internationalen Seerechts. Die Erweiterung iſt

hier erfichtlich und urkundlich erkennbar aus den Anlagen , namentlich

D. , Abkommen , betreffend die Anwendung der Grundfäße der Genfer Ron:

vention vom 22. Auguſt 1864, vom 29. Juli 1899“ , E. „Neutralttäts

erklärungen und ſonſtige Erlaſſe neutraler Regierungen aus Anlaß des

īpaniſch -amerikaniſchen Krieges 1898 " , G. , Deutſche Verordnung, betreffend

die Ausübung der Priſengerichtsbarkeit , vom 15. Februar 1889“ . Die

Einteilung in Seerecht im Zuſtande des Friedens und des Krieges, welche

Bd. XXVIII S. 416 bemängelt wurde , weil Fragen aus dem Seerecht

des Friedens nicht minder im Zuſtand des Krieges in Betracht kommen ,

iſt dahin geändert, daß Teil I umfaſſend ,Allgemeine Lehren " benannt

iſt, womit zutreffend erkennbar gemacht iſt, daß die für Friedenszeit feſts

gelegten Regeln für die Arieg $ zeit nicht unbedingt erledigt find.

Die Syſtematiſierung ergibt ſich aus der Überſchrift der einzelnen

Abſchnitte: 1. Souveränität über das Meer. 2. Nationalität der Sees

ſchiffe. 3. Kriegsſchiffe. 4. Rechtsverhältniſſe der Schiffe außerhalb ihrer

Heimatsgewäſſer. 5. Piraterie. 6. Seepolizeiliche Verhältniſſe. 7. Strand

redt und Beiſtandleiſtung in Seenot. 8. Seezeremoniell. 9. Mitwirkung

von Seeſtreitkräften bei Erledigung völferrechtlicher Streitigkeiten außer

halb des Ariegszuſtandes.

Teil II, Seekriegerecht, mit folgenden Abſchnitten : 1. Das Verhält:

nis der Kriegsparteien. 2. Rechte und Pflichten im Verhältnis der

Kriegführenden zu den Neutralen . 3. Kriegskonterbande. 4. Blocade.

5. Bifitationsrecht. 6. Verfahren in Priſenſachen .

Das für die erſte Auflage ausgeſprochene Lob , daß Verfaſſer alle

im Seerecht in Betracht kommenden Fragen behandelt habe, darf für die

zweite Auflage bei vielfach erweitertem und durch die Ereigniffe ferner

ausgebildetem Stoff wiederholt werden . Bereits ſeit 1873 hatte Verfaſſer

feine Beſchäftigung mit dem Seerecht in einer Reihe von Abhandlungen

verwertet , bis die Ergebniſſe in der erſten Auflage des hier angezeigten

Werkes und in einem Handbuch des allgemeinen öffentlichen Seerechts im

Deutſchen Reiche (1884) zuſammengefaßt wurden ').

Die amtliche Tätigkeit im Reichsmarineamt wurde durch die über

wiefene Stellung und Beamtenehrungen (1901 Wirfl. Geheimer Rat)

anerkannt , eine weitere Wirkſamkeit als Rechtslehrer wurde durch die

Berufung zum ordentl. Honorarprofeffor an der Univerſität Berlin zus

1

1 ) 1901 erſchien unter feiner Leitung im felben Verlage eine Samm:

lung der Geſeße und Verordnungen , das öffentliche Seerecht im

Deutſchen Reiche betreffend. Ergänzungsband hierzu : Die See:

mannsordnung vom 2. Juni 1902 und ihre Nebengefeße. ( Be:

ſprochen in dieſer Zeitſchrift BD. LII S. 368, BD. LIII S. 276.)
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ftändig. Am 30. Juni 1836 geboren , wurde Verfaffer am 24. Dezember

1903 von dem Tod ereilt; die Freude an dem Erfolge ſeiner langjährigen

Arbeit durch Anerkennung und Verbreitung der zweiten Auflage ſeines

Werkes wurde ihm nicht mehr.

Hier fei dem Verfaffer ein ehrender Nachruf ausgeſprochen.

Dr. Reyßner.

XXXVII. Deutſches ſeemänniſches Wörterbuch.

Im Auftrage des Staatsſekretärs des Reichs

marineamts herausgegeben von N. Stoerzel,

Kapitän zur See a. D. gr . 8. (XV und 484 S. )

Berlin 1904 , Ernſt Siegfried Mittler & Sohn .

Vorweg fei der Mitarbeiter gedacht: $. 3. F. Ahlers , Major

Boliche, Konteradmiral z. D. Credner , Kapitán zur See a. D.

Dittmer , Geh. Admiralitätsrat Franzius , Norvettentapitän a. D.

Gerſtung, Baurat paad , Aapitän Şaltermann , Ronteradmiral

2. D. Herz , Geh. Kat Profeſſor Dr. M. Heyne , Chefingenieur a. D.

folländer , Rorvettenkapitän Jasper , Profeſſor Dr. Röppen,

Stabsarzt Dr. Martini , fapităn und Inſpektor Dpis , Kapitän

und Oberinſpektor Pfeifer , Rorbettenkapitan 3. D. Riedel , Rorbetten

fapitän a. D. Rottok , Korvettenkapitän . D. Schaumann, Rors

vettenkapitän Schlieper, Marinebaumeiſter a. D. Schulthes , Bau:

rat a . D. Stahl , Sauptmann Boigt , Rapitän . Wolters.

Das Werk iſt dem Andenken des Prinzen Adalbert von Preußen

gewidmet, dem erſten Admiral der preußiſchen und deutſchen Flotte, deffen

ſchöne Geſtalt allen , die ihn je geſehen und ſeine Leutſeligkeit beobachten

konnten, unvergeßlich geblieben iſt; in dem Werk iſt ihm durch die Wids

mung ein Denkmal errichtet.

Das deutſche jeemänniſche Wörterbuch," beginnt das Borwort, foli

alle Ausdrücke enthalten , die im Dienſt auf deutſchen Ariegs- und

Handelsſchiffen, auf Küſten- und auf Fiſcherfahrzeugen gebräuchlich, ſowie

diejenigen , welche zum Verſtändnis der Seetrieg geſchichte der großen Zeit

der Segelſchiffahrt erforderlich find ; jeder Ausdruck foli in richtiger fee:

männiſcher , der neuen Rechtſchreibung angepaßter Schreibweiſe und in

alphabetiſcher Reihenfolge angeführt, und es follen ihm das Geſchlecht, die

Sprache, welcher er entſtammt, das beſondere Fach, dem er angehört, und

eine kurze , aber deutliche und gemeinverſtändliche Erklärung beigegeben

werden , ſo daß nicht bloß jeder Seemann denn niemandem find die

techniſchen Ausdrüđe aller Fächer geläufig – und jeder angehende Sees

mann, ſondern auch jeder Leſer einer ſeemänniſchen Schrift oder der neuen

1

.

1

-
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Seekrieg @geſchichte die ihm unbekannten Ausdrüde darin leicht auffinden

und fich darüber unterrichten kann. Das Wörterbuch foll auf dieſe Weiſe

eine feſte Grundlage für die deutſche Seemannsſprache darſtellen , welche

leider bis jeßt noch fehlt."

Der älteren Werte iſt berichtend gedacht ; der Wortreichtum iſt auf

rund 24 000 anzugeben ; das Verzeichnis der benußten Werke, unter denen

Sanders , der zuverläſſige und verdienſtdolle Verfaffer des unentbehr

lichen deutſchen Wörterbuches, fehlt, findet ſich S. XIII, XIV, das Vers

zeichnis der angewendeten Abkürzungen S. XIV, XV. Namentlich be

achtenswert iſt das Berzeichnis der verſchiedenen Fachzeichen auf S. IX ,

welches gleichzeitig die Bearbeiter der einzelnen Worterklärungen , den

Herausgeber und die oben genannten Mitarbeiter, angibt .

Die Schwierigkeit, bei der Verſchiedenheit der Wortentwidelung und

Ausſprache eine zutreffende Schrift zu finden , iſt erſichtlich , die Angabe

des Sprachftammes iſt überaus willkommen , namentlich bei der Durchs

feßung und Verſchmelzung mit fremdſprachlichen Wörtern .

Die zahlreichen Abbildungen im Text ( z. B. Blod, Boje) in klarer

Ausführung ſichern das Verſtändnis ; beſonders wertvoll find die im Ans

hang befindlichen Tafeln : Tafelriß und Segelriß des Vollſchiffes „ Groß

herzogin Eliſabeth" , Fünfmaſter „ Potoſi “, franzöſiſcher Dreidecer „ Le

sanspareil", Segellinienſchiff von 108 Ranonen vom Jahre 1770 , abs

idhließend mit Flaggen- und Kommandozeichen der deutſchen Flotte.

Fedem Fachmann dürfte das Wert unentbehrlich fein , für jede

Bibliothek iſt ein Wertſtück hergeſtellt. Seitdem das deutſche Seeweſen

fich mächtig entwicelt hat, die Bedeutung des Seeverkehrs und der Geltung

zur See im Volk erkannt wurde , iſt das Verſtändnis der Ausdrücke all

gemein als Bedürfnis empfunden . Das deutſche feemänniſche Wörterbuch

gibt furze, fichere Auskunft. Dem umſichtigen , facherfahrenen Heraus:

geber und ſeinen forgfältigen Mitarbeitern ſei hier der allgemein empfuns

dene Dank zum Ausdruck gebracht.

Die äußere Ausſtattung, Papier und Drud, iſt gebiegen .

Dr. Reyßner.

N

.

XXXVIII.Dr. Emil Herzfelder in Nürnberg. Das

Problem der Kreditverſicherung mit be

ſonderer Berückſichtigung der berufsmäßigen Aus

kunftserteilung 1) und des außergerichtlichen Ver

gleichs. [fn Nr. XX der von Georg Schanz

.1 ) Zu vergleichendie in dieſer Zeitſchrift BD. LIV S. 601 ff., Bd. LV

S. 257 beſprochenen Schriften . R.
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herausgegebenen Wirtſchafts- und Verwaltungs

ſtudien .] 8. (226 S.) Leipzig 1904, A. Deichert

Nachf. (Georg Böhm). Mark 4.80.

Der Verfaffer hat, wie er ſelbſt in ſeinem Vorwort ſagt , ein wiſſen :

ſchaftlich noch unbebautes Feld betreten, welches auch in der Praxis noch

wenig und mit wenig günſtigem Erfolge erprobt worden , jedenfalls aber

einer näheren Beachtung wert iſt.

Ausgehend von der Bedeutung des Kredits in der modernen Volks:

wirtſchaft und der mit dem Kreditgeben verbundenen großen Geſchäftss

verluſte (in Deutſchland allein im Durchſchnitt der Jahre 1895– 1900 ein

Ausfall der Paſſiven im Ronkurſe von 163 Millionen Mart !) gelangt er

zur Frage der Verficherung gegen derartige Verluſte, zum Problem der

Kreditverſicherung.

Im erſten Teile der Arbeit gibt er einen geſchichtlichen Überblick über

die bei der praktiſchen Durchführung dieſes Problems in England, Frank

reich, Belgien, Rußland, Nordamerika, Deutſchland gemachten Erfahrungen ,

welche faſt durchweg ein wenig erfreuliches Bild bieten und das Urteil des

Verfaffers (S. 93) rechtfertigen : „ Die Geſchichte einer Verficherung gegen

Inſolvenzen iſt ſelbſt eine Geſchichte von Inſolvenzen. “

Im zweiten Teile werden die Grundzüge der ſeitherigen Kredit:

verſicherung erörtert , wie fie in dem gegenwärtig herrſchenden engliſch:

hamburgiſchen Syſtem , insbeſondere bei der engliſchen Geſellſchaft The

Ocean Accidental and Guarantee Corporation Limited und bei der

Hamburger Geſellſchaft : Hanſeatiſche Sees und Allgemeine Verſicherungs

geſellſchaft “ zur Anwendung gelangt ſind. Als Gegenſtand des Unter

nehmens erſcheint hiernach die Verſicherung des Totalumſaßes eines Han:

dels- oder gewerblichen Geſchäfts gegen die aus der Zahlungsunfähigkeit

der Kunden fich ergebenden Verluſte, jedoch mit der Beſchränkung, daß

einerſeits der Spekulationshandel , die Bankgeſchäfte, der Detailhandel , wag :

halfige Firmen ausgeſchloſſen , andererſeits nur außergewöhnliche und uns

verſchuldete Verluſte und auch dieſe nur unter Abzug einer von dem Ver:

ſicherten ſelbſt zu tragenden Quote erfekt werden. Hiernächſt geht der

Verfaſſer zur Erörterung der auf eine erafte Riſikoberechnung zu ſtüßenden

Prämien, der Feſtſtellung des Schadens (mit Eintritt der Zahlungsunfähig

feit des betreffenden Schuldners) und zu der Organiſation der Verſicherung

( Zuſammenſchluß von verſchiedenartigen Geſchäftsbranchen , keine Gegen:

feitigkeite:, ſondern Erwerbsgeſellſchaft mit Grundkapital und Referbes

fonde) über.

In Anerkennung , daß alle feither gehandhabten Rautelen den er:

wünſchten Erfolg nicht herbeizuführen vermocht haben, ſtellt der Verfaſſer

im dritten Teile feine Verbeſſerungsvorſchläge auf und zwar :

1. zum Zweck der tunlichſten Meibung von Berluſten die Notwendigs

1

.

!
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keit des beſſeren Ausbaues der Auskunftserteilung , in welcher Beziehung

er der berufámäßigen vor der geſchäftefreundlichen den Vorzug gibt und

vor übermäßigem Anaufern bei der für die Auskünfte zu zahlenden Ver

gütung warnt ;

2. zum Zweck der möglichſten Beſchränkung eintretender Verluſte,

namentlich zur Meibung der übermäßigen Koſten des förmlichen Ronkurſes :

die geſeßliche Zulaſſung von außergerichtlichen Vergleichen unter gericht:

lichem Schuße und, ſolange dies nicht möglich , die Bildung von Kreditoren :

derbänden zur eigenen Anbahnung derartiger Vergleiche ;

3. zum Zwecke des Erſaßes von eingetretenen Verluſten : eine zuver

läffige Geſtaltung der Kreditverſicherung durch Gewinnung allgemein gül:

tiger Grundfäße mittels Außbaueß der Konkursſtatiſtik. Als rechneriſche

Grundlage dieſer Verſicherung foll nicht, wie ſeither, die fünfjährige Durch

ſchnittsziffer des Umſaßes und der Verluſte, ſowie die daraufhin berechnete

Individualprämie dienen, ſondern durch eine genaue ſtatiſtiſche Zuſammen :

ſtellung der Konkurſe nach Zahl, Ergebnis und Landesteil, ſowie namentlich

mit Berücffichtigung der inſolvent gewordenen Geſchäftsbranchen und ihres

Verhältniſſes zur Zahl der in der betreffenden Branche überhaupt beſtehenden

Geſchäfte joll eine allgemeine Durchſchnittsziffer und damit ein Anhalt zur

Beantwortung der Frage gewonnen werden, wie viel eine Firma verliert ,

wenn ſie mit einer Firma aus beſtimmten Branchen und Gebieten arbeitet.

Zur näheren Ausführung dieſer Vorſchläge ſind im Anhange eine Reihe

eingehender ſtatiſtiſcher Tabellen über die in den leßten Jahren in Engs

land, Nordamerika , Holland, Frankreich, Öſterreich, Dänemark, Deutſchland

ſtattgehabten Ronkurſe und ihrer Ergebniſſe beigefügt, unter welchen nament:

lich die aus den Vierteljahrsheften zur Statiſtik des Deutſchen Reiches ent

nommenen Tabellen XI , XII , XIII , XV und XVII von Intereſſe find.

Der Verfaffer hat zur Erreichung der von ihm geſtellten ſchwierigen

Aufgabe, insbeſondere zur Gewinnung des umfangreichen ſtatiſtiſchen Ma:

teriales , ein nicht geringes Maß von Arbeit und Sorgfalt aufgewendet .

Es iſt ihm auch darin beizutreten, daß die Förderung und ausgiebige Be:

nußung der Auskunfteien , deren Entwicklung übrigens ſchon jeßt bei den

großen Inſtituten dieſer Art, wie z. B. W. Schimmelpfeng in Deutſchland

und The Bradstreet Company in Nordamerika , weit vorgeſchritten iſt,

ſowie die Herbeiführung von außergerichtlichen Vergleichen und darauf abs

zielenden Kreditorenverbänden geeignet iſt , den mit dem Kreditgeben ver:

bundenen Geſchäftsverluſten vorzubeugen oder ſie einzuſchränken . Nicht

zweifellos iſt dagegen , ob in abſehbarer Zeit die Rreditverſicherung über

haupt einen zuverläſſigen Erſatz derartiger Verluſte wird bieten können.

Hier ſtellt ſich vor allem das jeweilige perſönliche Verhalten der Ver

ficherten ihren Schuldnern gegenüber und ebenſo das Verhalten der leşteren

als ein Faktor dar , mit dem recht ſchwer zu rechnen iſt. Entweder die

Verficherungsgeſellſchaften find in ihrem Beſtande gefährdet, wenn ſie uns

I
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geachtet derartiger Faktoren , die auch durch die Statiftit taum ficher feſts

zuſtellen ſein werden , Erfaß bieten wollen , oder ſie müſſen überaus hohe

Prämien nehmen oder fich auf offenbar unbedenkliche Rifitos beſchränken.

In ähnlicher Weiſe hat fich z . B. W. Schimmelpfeng bereits im Jahre 1887

in ſeiner Schrift über das Problem der fireditverſicherung ausgeſprochen ,

deren Ausführungen er im weſentlichen auch jeßt noch aufrecht erhält. Ift

nun auch ſeit jener Zeit die Statiſtik vorgeſchritten und die Kreditver

ficherung vorfichtiger geworden, ſo iſt doch mindeſtens die Erreichung eines

befriedigenden Ergebniſſe auf dieſem Gebiete mit erheblichen Schwierig

feiten verbunden und zur Zeit noch nicht erzielt. Anzuerkennen iſt, daß

zur teilweifen Hebung ſolcher Schwierigkeiten der Verfaffer in der bor

liegenden Arbeit einen beachtenswerten Beitrag geliefert hat.

Deipzig. Reichsgerichtsrat Brüdnet.

XXXIX . Dr. Karl Herrmann Edler von Otavský.

Der internationale Urheberrechtsſchuß

zwiſchen Öſterreich und dem Deutſchen Reiche

nach dem Staatsvertrage vom 30. Dezember 1899.

8. (166 S.) Berlin 1903, Karl Heymanns Verlag .

Durch den am 30. Dezember 1899 zwiſchen dem Deutſchen Reiche

und Öſterreich -Ungarn abgeſchloſſenen Staatsvertrag wurden vom Tage

ſeiner Wirkſamkeit d. i . vom 24. Mai 1901 an für den vertragsmäßigen

Schuß der Werke der Literatur, der Runſt und der Photographie in den

Vertragsſtaaten wichtige Normen geſchaffen . Der neugeſchaffene Rechts

zuſtand hat zum Teil durch das am 1. Januar 1902 in Geltung getretene

neue deutſche Reichsgefeß vom 19. Juni 1901 , betreffend das Urheberrecht

an Werken der Biteratur und der Tonkunſt, Änderungen erfahren .

Schon bei den Beratungen im deutſchen Reichstage und auch ſonſt

in Fachkreiſen wurde hervorgehoben , daß die durch den Staatsvertrag ges

ſchaffene Rechtslage eine verwidelte iſt. Das dogmatiſche Intereffe, welches

der genannte Staatsvertrag erwedt, wie die praktiſche Bedeutung, welche

ihm zukommt, rechtfertigen die vorliegende Abhandlung.

Der Verfaſſer hat ſich die Aufgabe geſtellt , die rechtlichen Voraus:

feßungen für die Anwendung des Staatsvertrages , ſowie die wichtigſten

dabei hervorkommenden Fragen , ſoweit es auf das Verhältnis zwiſchen

dem Deutſchen Reiche und Öſterreich ankommt, in ſyſtematiſcher Anordnung

zu unterſuchen.

Der Verfaffer hat dieſe Aufgabe glänzend gelöſt. Wir finden zu :

nächſt einen allgemein orientierenden Abſchnitt über das Verhältnis des

Staatevertrages zu der bisherigen gefeßlichen Regelung. Zur Grundlage
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feiner Unterſuchung hat der Verfaffer die Einteilung nach den Hauptfragen

über die Begründung, die Objekte und Subjekte, den Inhalt, die Geltend

machung und die Endigung des Vertragsſchußes gewählt.

Die vertragichließenden Teile bei dem gedachten Staatsvertrage find

das Deutſche Reich und Öſterreich-Ungarn. Da fich aber Öſterreich und

Ungarn auf dem Gebiete des Privatrechtes und insbeſondere auch des

Urheberrechtes gegenſeitig als Ausland gegenüberſtehen, ſo zerfällt, wie der

Verfaffer ausführt, der formell einheitliche Staatsvertrag vom privatrecht

lichen Geficht@ punkte aus eigentlich in zwei Verträge, die fich ihrem In

halt nach nur zum Teile deden. Der Verfaſſer hat vor allem die das

Verhältnis zwiſchen Öſterreich und dem Deutſchen Reiche betreffenden

Normen erörtert , jedoch auch die Beſtimmungen über das Verhältnis

Deutſchlands zu den Ländern ber ungariſchen Krone beachtet.

In dem Schlußkapitel hat der Verfaſſer den Staatsvertrag auch

noch vom Geſichtspunkte der Fortbildung des internationalen Urheber

rechtes gewürdigt. Der Verfaffer hat hier die Frage aufgeworfen , welche

Grundſäße bei der vertrag&mäßigen Regelung des Urheberrechtsſchußes zu

befolgen wären. Zwiſchen den einzelnen Gefeßgebungen beſtehen ſowohl

in Anſehung der Vorausſeßungen als auch des Inhaltes des Rechtsſchußes

vielfache Verſchiedenheiten. Die Anwendung des Grundlages der formellen

Gleichſtellung würde den formell zugeſicherten Rechtsichuß der Urheber

praktiſch oft in Frage ſtellen . Es erſcheint daher, wie v. Herrmann

meint, wünſchenswert, ben fremden Urhebern unter Umſtänden eine leichtere

Erlangung des Rechtsſchußes durch beſondere Normen zu fichern. Sehr

beachtenswert find auch die Ausführungen des Verfaffers über das Problem

des Beitritts Öſterreichs zur Berner Union . Der Verfaffer bietet in dem

vorliegenden gründlichen Werke reiche Anregung und Belehrung.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Waller.

XL. Dr. Friß Klingmüller , Privatdozent an der

Univerſität Breslau . Das Schuldverſprechen

und Schuldanerkenntnis des Bürgerlichen

Gefeßbuchs für das Deutſche Reich. [Ab

handlungen zum Privatrecht und Zivilprozeß des

Deutſchen Reiches herausgeg . von Dr. Otto

Fiſcher. Bd. IX Heft 4.] Jena 1903, Guſtav

Fiſcher.

1. Der Verfaffer ichidt ſeinen dogmatiſchen Ausführungen eine

hiftoriſche Einleitung (Rap. I. Geſchichtliches , S. 6–53) voraus , dieI
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den Werdegang des abſtrakten obligatoriſchen Schuldvertrages vom

römiſchen Recht an bis in die moderne deutſche Gefeßgebung hinein ver

folgt. Zunächſt werden die formellen abſtrakten Schuldverträge des

römiichen und des mittelalterlichen deutſchen Rechts ( Treu :

gelöbnis ) beſprochen ; dann wird ausgeführt, daß die gemeinrechtliche

Doktrin die allgemeine Zulaſſung auch der formlojen abſtrakten

Schuldverträge angeſtrebt habe , aber nicht mit ſicherem Erfolge. Im

Wege gewohnheitsrechtlicher Bildung ſei man nur zur Ausbildung

einzelner wichtiger, teils formeller, teils formloſer Arten deß abſtrakten

Schuldvertrages ( Wechſel, kaufmänniſche Verpflichtungsidheine, Anweiſungs

akzept, Inhaberpapiere, Abrechnung geſchäft ) gelangt.

Unter den modernen Rechtsbildungen zeige nur das engliſch

amerikaniſche Recht feſtſtehende Grundfäße auf : es tenne (ähnlich wie das

ältere römiſche Recht) ftreng formelle abſtrakte Schuldverträge in den

contracts under seal , deren Form in der Dokumentierung durch beſiegelte

Urkunde beſteht (S. 44 ). Für alle übrigen obligatoriſchen Verträge, die

ſogenannten simple contracts , ſei die der römiſchen causa verwandte

consideration Erfordernis ihrer Rechtswirkſamkeit (S. 45–47).

Die Anſchauungen des franzöſiſchen Rechtes ſeien hauptſächlich

infolge der in ihrem Verhältnis zueinander nicht unzweifelhaften Beſtima

mungen des Code civil (Art. 1131 , 1132) ichwankend , aber doch von

weitgehender Abneigung gegen die abftratten Schuldverträge getragen

(S. 37-41) .

Die preußiſche und die öſterreichiſche Rechtsentwickelung

trügen eine der gemeinrechtlichen ähnliche Signatur ( cf. S. 33–37, 41

bis 43) bedenklicher Rechtsunficherheit.

Es ſei daher eine rettende Tat, daß die Gefeßgebung des Deutichen

Reiches, nach dem Vorgang des fächfiſchen Gefeßbuches, des ſchweizeriſchen

Obligationenrechts , des Dresdener und des bayeriſchen Entwurfes , die

Normierung feſter Regeln für den abſtrakten Schuldvertrag unternommen

habe (S. 48–53).

II. Die dogmatiſchen Ausführungen werden durch Erörterungen

über die juriſtiſche Konſtruktion ($ 10) und den rechtspolitiſchen Zwed

(§ 11) eingeleitet . (Kap. II . Allgemeiner Charakter, S. 54—71).

Im § 10 betont Verfaffer, daß die Unmöglichkeit, die Zuläſſigkeit

des abſtrakten Schuldvertrages auf eine unanfechtbare dogmatiſche

Grundlage zu ſtellen , ein Hauptbeweggrund dafür geweſen ſei, im B.GB.

den Streit der Parteien durch den Spruch des poſitiven Rechtsiaßes

zu fchlichten , und daß damit zugleich der Weg beſchritten ſei, deffen Rich :

tigkeit ſich auch dogmatiſch nachweiſen laſſe (S. 54) .

§ 11 führt aus , daß unſere neuere Wirtſchaft &entwidelung die

abſtrakte Obligation wegen ihrer leichten Begebbarkeit und zur Beſchleu:

nigung des Güterumfaßes fordere (S. 66-68). Die abftrafte
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Obligation bringe dem Schuldner Gefahren, aber das könne, im Hinblick

auf ihre Notwendigkeit für den modernen Vertehr, nicht zu ihrer Ableh:

nung führen (S. 68—71).

Das Kap. III (S. 72-111) handelt von „Form und Inhalt“ .

$ 12 legt dar, daß die Schwierigkeit der Diagnoſe im Verkehr die

Formaliſierung des abftraften Schuldvertrages bedinge, und daß

dieſes Poſtulat von den älteren wie den neueren Rechtsordnungen beachtet

worden ſei ; dom B.GB. durch die Aufſtellung der Schriftform der

$$ 780, 781. Beştere ſei für Schuld anerkenntnis und Schuldders

ſprechen gleich nötig, aber auch gleich genügend; Erſchwerung, etwa

nach engliſchem Muſter ( contracts under seal ) , würde verkehrshindernd

wirken ; und die Schriftform garantiere für den Segelfall jedenfalls

dem Nichter eine angemeſſene Leichtigkeit der Diagnoſe (S. 72–79).

$ 13 gedenkt zunächſt der Formerich werungen , welche in den

SS 780, 781 mit Rüdſicht auf anderweite Beſtimmungen (3. B. $$ 313,

518 BGB .) vorgeſehen find (S. 79-80 ), und nimmt dann fritiſch

Stellung zu den Form erleichterungen , welche aus $ 350 des KGB.

und aus § 782 des B.GB. reſultieren . Klingmüller berührt bei

dieſer Gelegenheit (S. 81 Anm. 2) die Kontroverſe, ob die Geſchäfte des

$ 782 B.GB. abſtrakt oder kauſal ſeien , und verteidigt gegen d . Tuhr

ihren abftraften Charakter.

Die SS 14 und 15 (S.82—91) erörtern für das Schuldverſprechen

des § 780 B.GB. die Frage , ob es bei Wahrung der Form und Weg.

lafſung des Verpflichtungsgrundes allemal als abſtraktes aufzufaffen ſei .

Dies wird verneint und als einſchlägiger Inhalt des § 780 B.GB. feſt

geſtellt, daß nicht einmal eine gefeßliche Präſumtion begründet werde, weber

durch die Weglaſſung der causa eine Präſumtion für die Abſtrahierung,

noch durch die Erwähnung der causa eine Präſumtion für die Kauſierung

des Verſprechens; vielmehr ſei es in jedem einzelnen Fall Sache des

Richters, zu prüfen , was die Parteien gewollt haben . Rechtspolitiſche

Rüdfichten machten dieſe richterliche Prüfung& pflicht unentbehrlich.

$ 17 tommt zu denſelben Ergebniſſen für das Schulda nerkennt:

nis (S. 102-106).

Bei dieſer Gelegenheit wird (S. 107) auf das inhaltliche Durch

einanderfließen des Schuldverſprechens und Schuldanerkenntniſſes hin

gewieſen , das eine verſchiedenartige rechtliche Regelung beider Jnſtitute

praktiſch unmöglich mache.

Bereits vorher, im § 16 (S. 91-101), hat Verfaffer in längerem

Erkurs das Verhältnis des Schuldanerkenntniffes aus § 781 B.GB. zu

dem Anerkenntnis des prozeß rechtes (3PD. & 307) beleuchtet.

$ 18 berührt kurz (S. 108–111) den Gegenſtand der Verträge

aus $$ 780, 781 B.GB. und die Frage der Gegenleiſtungeflaufel.

Es wird nicht verkannt, daß die Zulaſſung jeder beliebigen Leiſtung, auch

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 36
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folcher auf unvertretbare Gegenſtände, wie ſie die SS 780, 781 ſtatuieren ,

durch den Verkehr nicht gefordert werde , der ganz vorwiegend nur ab:

ftrafte Schuldverträge auf Geldzahlung herborrufe. Jedenfalls

müffe man auf abfoluter Beſtimmtheit des Leiſtung gegenſtandes

beſtehen (S. 109) .

Die Beifügung der Gegenleiſtungsklauſel in Form einer Bedingung

der eigenen Leiſtung fei juriſtiſch möglich , aber dogmatiſch und praktiſch

bedenklich (S. 109–111). § 363 HGB. fchließe die Gegenleiſtungs.

klauſel aus.

Das leßte Kapitel (Kap. IV S. 112—144 ) erörtert den Einfluß,

den Mängel des abſtrakten Schuldvertrages , refp. Mängel ſeines Rechts :

grundes, ausüben .

$ 19 ( S. 112-123) gibt hierzu Ausführungen allgemeiner Natur.

Selbſtverftändlich ſei , daß die Mängel , die der abſtrakte Schulds

Dertrag felber aufweiſt, dem Schuldner Einwendungen eröffneten .

In welchem Umfange aber der Schuldner dem Gläubiger Mängel

des Rechtsgrundes entgegenhalten könne, jei aus dem Gefeß nicht flar

erſichtlich und ſehr ſtreitig. Klingmüller iſt der Anſicht, eine gånz

liche Außerachtlaſſung der Mängel des Rechtsgrundes, wie fie aufer

auf dem IX . Juriſtentage empfahl, ſei praktiſch völlig untunlich ; aber

auch die Verſuche Thölé bezw. Örtmanns , den Einfluß der causa

Mängel dadurch abzuſchwächen , daß fie nur die Ausübung , nicht den

Beſtand der abſtrakten Obligation affizieren , reſp . nur ope exceptionis ,

nicht ipso jure gegen dieſelbe wirken ſollen, bedeuteten eine Überſpannung

der Abſtraktion (S. 117-119). Zu weit nach der entgegengeſekten

Richtung gehe andererſeits Wieland (Näheres S. 120-123). Zu

beachten fei beſonders , daß in der Eingehung eines abſtrakten Schulbs

vertrages der Verzicht auf gewiffe Einwendungen liegen könne.

Nachdem dann im § 20 (S. 124–127) noch einiges Detail über

bie Einwirkungen der Mängel des abſtrakten Schuldvertrages ſelber

behandelt iſt, beſpricht Verfaſſer im § 21 (S. 127-144 ) zunächſt noch

ſpeziell den Einfluß des Rechtsgrundes auf Grund zwingender Rechts:

vorſchriften “. Reſulat : Die geſeßlich reprobierte causa (z. B. SS 656 ,

762 B.GB.) mache den abſtrakten Schuldvertrag nichtig. Dies gelte

insbeſondere auch im Fall der SS 134 und 138 B.GB. , welche nie einen

Mangel des abſtrakten Schuldvertrages ſelber der an fich weder gegen

Verbotegeſeke noch gegen die guten Sitten verſtoßen tönne ( cf. S. 113) -

ſondern immer nur einen Mangel des Rechtsgrundes erzeugten . Dieſe

bekannte Streitfrage wird in ausführlicher Polemit gegen Örtmann

und v. Tuhr (S. 131-138) ventiliert.

Zum Schluß wird der Einfluß des Rechtêgrundes auf Grund von

beſonderen Parteidereinbarungen " unterſucht (S. 139–144). Das Problem ,

die hier einſchlägigen Einwendungen des Schuldners auf das richtige Maß
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zu beſchränken , ſei ſchwierig und werde durch die Beſtimmungen des B.GB.

wenig geklärt. Zuſtändig müßten ſein Einwendungen, die den Tatbeſtänden

der condictio sine causa , reſp. der condictio ob causam datorum ,

entſprächen. Noch weiter zu gehen und z. B. die exceptio quanti mi

noris zuzulaffen , fei ſchwerlich legislatoriſch richtig , auch der normalen

Parteiabſicht nicht entſprechend , die mit der Ausſtellung einer abſtrakten

Obligation den Verzicht auf Einreden dieſer Art verbinde.

III . Verfaſſer iſt in ſehr forgfältiger Weiſe bemüht geweſen , ſich

die für eine erfolgreiche Erforſchung des ſchwierigen Probleme der abſtrakten

Schuldberträge notwendigen Grundlagen zu ſchaffen. Er hat – methodiſch

ſehr richtig — feiner jeßigen Schrift Unterſuchungen über den Begriff des

Rechtsgrundes den man ja das Grundproblem der ganzen

Lehre nennen muß – in einer größeren Abhandlung (Breslau 1901)

vorausgehen laffen. Und der Inhalt feiner jeßt vorliegenden Aufführungen

beweiſt, daß er auch bezüglich des ſonſt noch einſchlägigen hiſtoriſchen und

dogmatiſchen Materials feine Arbeitskraft doll eingeſeßt hat, um fich die

Beherrſchung desſelben zu fichern .

Aber das Ziel, deffen Erreichung wünſchenswert war, iſt vom Ver

faffer nicht erreicht worden. Ez tam darauf an , ein wirklich plaſtiſches

Bild der beiden abſtrakten Schuldverträge zu entwerfen , zu zeigen , wozu

der Verkehr fie braucht, welche rechtspolitiſchen Rüdfichten und welche

fonftigen Motive für die Rechtsordnung bei ihrer Regelung beſtimmend

waren , welchen Inhalt ihre rechtsſaßmäßige Ausgeſtaltung demgemäß

aufweiſt, und welche dogmatiſche Formulierung der Lehre demnach gegeben

werden muß. Ein ſolches Bild läßt ſich aber nur dann entwerfen, wenn

man über das Weſen des ſogenannten „ Rechtsgrundes “ ebenfalls lebens

wahre Auffaſſungen gewonnen hat und , an folche anſchließend, einen

Überblick über das Geſamtgebiet der abſtrakten Geſchäfte und intenfive

Einblicke in die weitgehenden Verſchiedenheiten ihrer einzelnen Gruppen .

Maßgebende Wünſche der Redaktion nötigen mich, meine eigene

Anſicht darüber , von welchem causa -Begriff man außgehen und welche

Auffaffung von der Geſamtheit der abſtrakten Rechtegeſchäfte man fich

aneignen muß , um für die Erforſchung der abſtrakten Geſchäfte der $8 780

bią 782 B.GB. den Boden zu bereiten, — in einem ſelbſtändigen (oben

S. 387 ff. abgedructen ) Auffaße au & zuführen.

Hier muß ich mich mit der Behauptung begnügen , daß Klingo

müller auf den beiden genannten Fundierungsgebieten unrichtig ope

riert hat.

Bei der Aufſtellung feines Rechtêgrund "begriffes begeht Kling

müller den allerdings althergebrachten Fehler, die Entwickelung,

welche das Rechtsinſtitut der causa im Laufe der Zeit burchgemacht hat,

nicht zu beachten .

I
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Ich habe (oben S. 387 ff.) zu beweifen verſucht, daß die ( rechtsgeſchäfts

liche) causa in der römiſch - gemeinrechtlichen Rechtsbildung das , was fie

nach der bisherigen communis opinio noch heute ſein ſoll ber uns

felbſtändige , im weſentlichen nur negativ wirkende Hecht& grund (Ges

idhäft & grund ) binglicher, reſp. obligatoriſcher Verträge -, nur im römis

fchen Mecht geweſen iſt, und auch dort dieſe Funktion audio ließlich

und allgemein nur in älterer Zeit entfaltet hat ; daß fie alſo ſchon

in Rom, ſeit dem Aufkommen der römiſchen Ronſenſualkontrakte
, in ſtetig

zunehmendem Maße zu einem felbftändigen, umfangreiche poſitive Rechtes

wirkungen außernden Grundgeſchäft
fich umwandelte ; und daß ihr,

nach gemeinem und beutichem Reichsrecht, ftets dieſer legtere Charakter

zutommt.

Für Alingmüller iſt die causa dagegen auch heute noch ledig:

lich der Rechtsgrund eines Veräußerungs- oder Verpflichtungsgeſchäfte .

Rling müller geht – wenn ich ihn recht verſtehe - jogar noch über

Bähr hinaus , denn er verlangt meines Erachtens für die rechtliche Bes

deutſamkeit der causa nicht, daß eine Einigung der Parteien über fie

erzielt oder doch angeſtrebt wurde ; fie iſt nach ihm ein rein innerer

pſychologiſcher Vorgang , das rechtlich erhebliche Motiv , welches jemand

zum Abſchluß der eben genannten Geſchäftsarten treibt und das immer

entweder auf Schenkung oder auf Erlangung eines Gegenvorteils hinaus

fommt. (Vgl . Rechtsgrund S. 116 & 20 , II a ; Schuldverſprechen S. 3

Anm. 1 , S. 4.) ?) .

Den Verſuch , einen Geſamtüberblick über das Verwendungs.

gebiet der abſtrakten Geſchäfte und die aus ihm ſich ergebenden Gliederungen

derſelben zu gewinnen, unternimmt die Rlingmülleriche Schrift nicht.

Klingmüller geht alſo von einem unrichtigen causa- Begriff aus

und widmet der Geſamtentwidelung des abſtrakten Geſchäftes nicht die

nötige Aufmerkſamkeit.

Darunter hat der dogmatiſche Aufbau der beiden behandelten Rechts

inſtitute fehr gelitten. Man bekommt keinen befriedigenden Einblic in

ihre ſpezielle rechtspolitiſche Aufgabe, auch nicht in dem zitierten § 11 .

Man wird z. B. nicht genügend darüber aufgeklärt, daß ein gewöhnlicher

abſtrakter Schuldvertrag anderen Zweden dient, als der auf eine Abrech:

1 ) Auch die Ausführungen Wielanda (C. Wieland, Der Wechſel

und ſeine zivilrechtlichen Grundlagen , Baſel 1901) haben Klingo

müller nicht zu einer Reviſion ſeines causa - Begriffes veranlaßt,

obgleich namentlich das dort S. 11–13 Geſagtezu einer Nach:

prüfung anregen mußte. Ich hatte dieſes vortreffliche Buch, als

ich (1903) mein „ causa - Problem “ veröffentlichte, leider noch nicht

geleſen, deshalb kann ich erſt hier die Bemerkung nachholen, daß
vor mir ſchon Wieland (S. 12, S. 248) auf die Un ſelbſtändig:

feit der ſogenannten causa solvendi , reſp. intercedendi , hins

gewiefen hat.

»
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nung oder eine Skontration hin eingegangene oder als ein Anweiſungs

akzept (oben S. 387 ff.). Und infolgedeffen gewinnen auch die Aus

führungen über die rechtsfaßmäßige Audgeſtaltung der beiden Inſtitute

fein rechtes Leben und entbehren der nötigen Vollſtändigkeit. Einzelne

wichtige Fragen ſind übergangen , z . B. die Stellung des abſtrakten

Gläubigers gegenüber den Gläubigern feines Schuldners. Andere , nicht

minder wichtige Fragen , 3. B. die Beſonderheiten des auf Grund einer

Abrechnung oder im Wege des Vergleichs eingegangenen abſtrakten Schulds

vertrages, find nicht genügend in ihrer Bedeutung gewürdigt (vgl. S. 81).

Meinen fachlichen Einwendungen muß ich noch ſolche, die ſich gegen

die Form der Darſtellung richten , anſchließen.

Klingmüller gehört zu den Schriftſtellern , die bei ihren Leſern

an literaturfenntnis und Vertrautheit mit dem behandelten Spezialthema

mehr vorausſeßen , als billigerweiſe verlangt werden kann , und infolge

deffen einer gewiffen Lagheit in der Gedankenformulierung und Gedanken

gliederung zuneigen , die ſehr ſtörend wirkt. Wiederholt iſt ſchwer erkenn

bar, wohin der Verfaſſer ſteuert. Schon die Einleitung (S. 1-5) zeigt

in dieſer Beziehung Mängel. In § 4 bereiten S. 26, 31–32 Schwierig

feiten ; bei dem Referat über Bahr (S. 31-32) iſt z. B. gerade der

ſpringende Punft in dem Gebantengang Bähr (das römiſche Recht

habe die felbſtändige Verpflichtungskraft der Stipulation nicht ſo ſehr

auf ihre Form , als vielmehr auf die in ihr liegende Anerkennung

gegründet; dieſe römiſche Rechtsauffaſſung fei dem gemeinen Recht durch

die Rezeption mit überfommen ; und deshalb habe die Theorie von der

felbſtändigen Verpflichtungskraft des modernen formloſen Anerkenntniſſes

eine gefeßliche Grundlage) nicht hervorgehoben. Auch der § 10 und

ganz beſonders g 16 erſchließen fich dem Verſtändnis nur ſchwer. Leß

terer ſteht meines Erachtens auch an unrichtiger Stelle. § 17 müßte an

SS 14 und 15 direkt angeſchloſſen und durch die Überſchrift der legteren

beiden Elargeſtellt werden , daß fie nur vom Schuldverſprechen handeln .

Frreführend iſt auch der Titel des § 10 : „ Die Juriſtiſche Konſtruktion ".

Berfaffer ſucht dort doch , wenn man nicht auf ſeine Ausbrudsweiſe,

ſondern auf den fachlichen Rern feiner Ausführungen fieht, nach den

etwaigen gefeßlichen Grundlagen der felbſtändigen Verpflichtungs

kraft abſtrakter Schuldverträge und nicht nach der für fie zweckmäßigſten

Begriffeformulierung .

Ronnte ich ſo in vielem mit dem Verfaffer nicht einverſtanden ſein,

ſo möchte ich gerade deshalb zum Schluß nochmals hervorheben, daß die

Schrift eine von ernſtem Streben zeugende Arbeit iſt , die durch einen

großen Teil ihres eigenen Inhalte und dadurch, daß fie lebhaft zu neuen

Unterſuchungen anregt , eine weſentliche Förderung der ſchwierigen Lehre

bewirkt hat.

Greifswald , im Juni 1904. E. Stampe.

1
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XLI. Léon Lyon - Caen, Dr. , avocat à la cour

d'appel. La femme mariée allemande.

Ses droits , ses intérêts pécuniaires .

8. (384 p.) Paris 1903, Arthur Rousseau.

Die Schaffung eines neuen Bürgerlichen Rechts in Deutſchland hat,

wie voraußzuſehen war , auch jenſeits der Vogeſen Beachtung gefunden .

In einer Reihe von Monographien haben namhafte franzöfiſche Juriften

eine Anzahl wichtiger Materien des Bürgerlichen Gefeßbuchs behandelt.

Einen hervorragenden Beitrag zu dieſem Unternehmen liefert Verfafier, der

die familien- und vermögensrechtliche Stellung der deutichen Ehefrau zum

Gegenſtand ſeines Studiums macht. Bei dieſer Wahl hat den Verfaſſer

nicht nur ein rein theoretiſches Intereſſe geleitet. Syon . Ga en verfolgt

auch praktiſche Zwecke. Die Umwälzungen auf dem Gebiet des geſamten

Wirtſchaftslebens im legten halben Jahrhundert , insbeſondere die Vers

drängung des Kleinbetriebs durch den Großbetrieb, haben der Frau neue

Wirkungskreiſe erſchloffen, fie zu einem wichtigen Teilnehmer am Erwerbs:

Leben gemacht. Zu dieſer veränderten ſozialen Stellung bilden die ver

alteten Beſtimmungen des Code civil einen argen Gegenſaß. Der All

macht des Mannes feßen ſie die völlige Geſchäfte und Prozeßunfähigkeit

der Ehefrau entgegen und ſtellen ſie mit den Minderjährigen und Geiſtes

franken auf eine Stufe. Immer gebieteriſcher drängt fich daher in Frant:

eich die Notwendigkeit auf, in dieſer Materie eine Neuregelung vorzus

nehmen. Selbſtverſtändlich wird man dann , wie der Verfaffer ausführt,

auch unſer Bürgerliches Gefeßbuch um Rat fragen. Hierfür wird aber

das Lyon- Ta en ſche Buch von größtem Wert ſein . Auf Grund eins

gehender, auch in Deutſchland gemachter rechtshiſtoriſcher und dogmatiſcher

Studien verarbeitet er die Fülle des vorhandenen Materials in trefflicher

Darſtellung und ſo erſchöpfend, daß er es dem franzöſiſchen Juriſten er

möglicht, fich auch ohne Benußung der für ihn oft nicht ohne Mühe zu

beſchaffenden Quellen ein treues Bild unſerer den Gegenſtand betreffenden

Gefeßgebung und ihrer Vorgeſchichte zu geben .

In der richtigen Erkenntnis, daß das Recht der deutſchen Ehefrau ,

insbeſondere aber das eheliche Güterrecht, nur aus ſeiner hiſtoriſchen

Entwidelung heraus verſtanden werden kann , ichidt Verfaſſer feinem

zweiten dogmatiſchen Teil , in dem der Schwerpunkt der ganzen Arbeit

liegt , einen geſchichtlichen Teil voraus. Drei Entwickelungsphaſen im

Rechtsleben der Ehefrau ſind, wie der Verfaſſer ausführt, unſerem heutigen

Rechtszuſtand vorausgegangen. Der erſte reicht bis zum Beginne des

Mittelalters und gibt dem Ehemann auf Grund des mundium bereits

eine ähnliche Stellung, wie unter unſerem gefeßlichen Güterſtand: Für

die weitere Rechtsentwidelung iſt , wie Lyon : Caen glaubt , die hohe

1
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Achtung, die der Germane der Frau entgegenbringt , die ſentimentale und

ritterliche Verehrung des ewig Weiblichen “ nicht ohne Einfluß geblieben .

Der Inhalt des mundium ſchwächt ſich ab. Aus einem Recht wird eine

Pflicht. Damit fällt aber die feſteſte Stüße des bis dahin geltenden

Güterſyſtems, das in der alten Auffaſſung des mundium wurzelte. Es

erhält fich nur in den Ländern fächfiſchen Rechts. In den Ländern

fränkiſchen Rechts entwidelt ſich die allgemeine Gütergemeinſchaft. A18.

dann ſchildert der Verfaſſer den für die freiere Rechtsſtellung der Ehefrau

im weſentlichen ungünſtigen Einfluß, den das Eindringen des römiſchen

Rechts ſeit Beginn des 16. Jahrhunderts auf dieſen Rechtszuſtand gehabt

hat. Den Schluß dieſes Teils bildet eine eingehende Erörterung aller der

Gründe , die den deutſchen Gelebgeber zur Annahme des jeßt geltenden

Güterſyſtems beſtimmt haben. Dies gibt dem Verfaſſer Gelegenheit, in

eine Kritik der einzelnen Güterſtände einzutreten. Beſonders erwähnens

wert iſt der Paragraph, in dem Lyon : Caen als warmer Anhänger der

Frauenbewegung in temperamentvoller und doch ſachlicher Weiſe für die

in Englaud und Amerika geltende Gütertrennung eintritt .

Nachdem der Verfaffer ſo die nötigen Grundlagen gegeben hat, geht

er zur Beſprechung des geltenden Rechts über und fragt ſich zunächſt, wie

fich die Rechtsſtellung der Ehefrau in ihren perſönlichen Beziehungen

äußert. Zur Beantwortung diefer Frage gibt er eine äußerſt eingehende

Erläuterung und Kritik der S$ 1354-1358 B.GB. So weit wie die

Anhänger der Frauenbewegung , die $ 1354 am liebſten ſtreichen möchten ,

geht Lyon : Caen nicht. Er neigt dem in der Reichstagskommiffion ges

machten Vorſchlag zu , nach dem der Ehegatte als ausdlaggebend zu be

trachten ſei , aus deffen Vermögen die Ehelaften zum größten Teil beſtritten

werden . Hierin ſcheint der Verfaffer etwas weit zu gehen. Wenn auch

§ 1354 unter Umſtänden zu Härten führen kann , ſo wird er im allges

meinen auch dem franzöſiſchen Boltsbewußtſein mehr entſprechen , als die

vom Verfaſſer erwünſchte Regelung , die den materiellen Standpunkt zu

einſeitig betont . Zur Beſprechung der Schlüſſelgewalt übergehend, tadelt

lyon Caen ihre juriſtiſche Konſtruktion , die aus ihr ein Mittelding

zwiſchen einem Auftrag und einem eigenen Recht der Ehefrau machen .

Der Schluß dieſes Abſchnitts befaßt fich mit § 1358 BGB ., der , wie

der Verfaffer treffend auseinanderſeßt, zwiſchen dem Selbſtbeſtimmungsrecht

der Ehefrau und den Intereſſen der ehelichen Gemeinſchaft eine glüdliche

Vermittelung bildet . Daß dieſe widerſtrebenden Intereſſen auch in den

die bermögensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten regelnden Vorſchriften

gleichmäßig berüdſichtigt find , fucht der Verfaffer in einem zweiten fehr

umfangreichen Kapitel nachzuweiſen . Nachdem er zu dieſem Zwede die

vermögensrechtliche Stellung der Ehefrau im allgemeinen unterſucht hat,

geht er dazu über, den Einfluß zu unterſuchen, den der geſeßliche Güter:

ſtand auf dieſe Rechteſtellung ausübt. Mit Ausnahme der Regeln über
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die Schuldenhaftung, die der Verfaffer nur in den durch das Thema ge

gebenen Grenzen berücfichtigt, erörtert er den gefeßlichen Güterſtand volls

fitändig. Dieſer Abſchnitt bildet eine die geſamte Literatur berüdfichtigende

und doch das ſelbſtändige Urteil bewahrende Erläuterung dieſer ſchwierigen

Materie, die auch der deutſche Juriſt mit Erfolg um Mat fragen wird.

Aus der Fülle der intereſſanten Ausführungen ſei nur auf den Para

graphen vertiefen , in dem Byon : Caen fich fragt , ob das Gefeß das

Intereffe der Ehefrau bei Aufhebung der Verwaltungsgemeinſchaft genügend

berüdrichtigt. Den Schluß dieſes Abſchnittes bildet eine kurze Schilderung

der Rechtsſtellung der in allgemeiner Gütergemeinichaft lebenden Ehefrau.

Das dritte Kapitel befaßt ſich mit der Stellung der Ehefrau als

Handelsfrau. Hier kommt der Verfaffer auf die ebenſo wichtige als be

ftrittene Frage zu ſprechen, welches Recht der Ehefrau an den Einfünften

eines Handelégeſchäfts und an dem Handel @ geſchäft ſelbſt zuſteht. Die

Beantwortung der erſten Frage hängt bekanntlich von der Auslegung

ab, die man dem im $ 1367 B.GB. gebrauchten Ausdrud „ felbſtändiges

Erwerbsgeſchäft" gibt. Dyon Caen fieht , ohne des Näheren auf die

Streitfrage einzugehen, als das entſcheidende Merkmal an, daß die Frau

das Geſchäft als Prinzipalin , Unternehmerin betreibt , verwirft alſo die

Staubſche Anſicht, die einen ſelbſtändigen Betrieb ſchon dann annimmt,

wenn er im Namen der Ehefrau betrieben wird. Allerdings hätte der

Verfaffer dann auch die weitere Ronſequenz ziehen follen , die Frau , die

den Geſchäftsbetrieb ganz ihrem Mann überläßt, nicht mehr als ſelbſtändig

anzuſehen. Bei der Feſtſtellung der Rechte der Ehefrau am Handels

geſchäft felbft ſchließt fich Byon - Caen der Dernburgichen Theorie

an , die die zum Handelégeſchäft gehörigen Sachen zum Vorbehaltsgut

erklärt. So wünſchenswert eine ſolche Regelung de lege ferenda ge

weſen wäre, ſo kann ſie doch mit unſerem poſitiven Recht nicht überein

ſtimmend erachtet werden. Selbſt bei Annahme dieſer Theorie würde

man übrigens zu der von Dernburg gemißbilligten Folge kommen, daß

das Geſchäft &vermögen in bunter Menge eingebrachtes Gut und Vors

behaltsgut enthält. § 1366 ſpricht von Sachen, alſo nur von körperlichen

Gegenſtänden, und nach herrſchender Meinung auch nur von beweglichen

Sachen . Nur dieſe höchſtens könnten daher Vorbehaltsgut ſein, während

3. B. ausſtehende Forderungen oder das Geſchäftsgrundſtück eingebrachtes

Gut würden. Wäre ſchließlich das Geſchäftevermögen Vorbehaltsgut, fo

würden die Einkünfte ſchon nach dem Surrogationsprinzip Vorbehaltegut

werden . Der ausdrüdlichen Beſtimmung des § 1367 hätte es dann nicht

bedurft.

Der dritte Teil des Buches behandelt die Rechtsſtellung der Ehefrau

im internationalen Privatrecht. Nachdem der Verfaſſer auseinandergeſeßt

hat, daß dieſelbe grundfäßlich auf dem Nationalitätsprinzip aufgebaut iſt,

zeigt er in höchft eingehender Erörterung die Abweichungen, die das Eints

1
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führungsgeſek bei Regelung der perſönlichen und vermögensrechtlichen Bes

ziehungen der Ehegatten von dieſem Prinzip macht. Bemerkenswert iſt

ſchließlich der Paragraph , in dem lyon - Caen die Zweifelfragen löſt,

die fich für das internationale Privatrecht daraus ergeben , daß unſer

Recht im Gegenja zu den Gefeßgebungen anderer Länder weder die geſes:

liche Hypothek der Ehefrau , noch das Verbot der Schenkungen unter

Ehegatten fennt.

Zum Schluß möchte ich auf ein Werturteil hinweiſen , das über

dieſes Buch bereits von zuſtändiger Seite gefällt iſt. In einer kurzen

Anzeige der Studie ſagt Profeſſor Stoert in Greifswald, daß das Buch

des Verfaffers – eines Sohnes des berühmten Handelsrechtslehrers der

Pariſer Faculté de Droit - Gewähr dafür gibt, daß ſich dieſer kräftig

genug erweiſen wird, um den ruhmvollen Namen, den er trägt, auf alter

Höhe zu erhalten .

Ich freue mich, bezeugen zu können, daß mit dieſer Studie Verfaſſer

dieſen Weg bereits betreten hat.

Paris , Februar 1904.

Gerichtsafſefſor Dr. Goldſchmidt.

XLII. Joh. Friedrich Schär, ord . Profeſſor an der

ſtaatswiſſenſchaftlichen Fakultät der Univerſität Zürich.

Die Pflege der øandelswiſſenſchaften an

der Univerſität Zürich. 8. (29 S.) Zürich

1903, Drell Füßli .

Die am 7. November 1903 in der Aula der Univerſität Zürich

gehaltene Antrittsrede iſt durch den Druck veröffentlicht. Auf Goethes

Worte ( Wilhelm Meiſter I, 10 fich berufend : Ich wüßte nicht, weffen

Geift ausgebreiteter wäre , ausgebreiteter ſein müßte , als der Geiſt eines

echten bandelêmanns , “ wird ein kurzer Überblick über die geſchichtliche

Entwidelung des faufmänniſchen Bildungsweſens gegeben ; angeſchloſſen

iſt eine Umgrenzung und Begründung der hochſchulmäßigen Pflege der

handelswiſſenſchaftlichen Disziplinen , abſchließend mit einer Schilderung

des Verhältniſſes zwiſchen dem Studium der Handelswiſſenſchaften und

der praktiſchen Ausübung des Handels. Wenn es am Schluß heißt :

„Wer in Zukunft Kaufmann werden will, muß nicht mehr dem wiffen

ſchaftlichen Studium entſagen , ſondern darf mit vollem Recht die Stu

dierenden der Jurisprudenz, der Medizin u.ſ.w. ſeine Romilitonen nennen“ ,

ſo hat der gefährliche Abweg, gegen den auch die landwirtſchaftlichen

Hochſchulen nicht geſichert blieben , hiermit feine verlođende Bezeichnung

gefunden . Nach meiner langjährigen Erfahrung empfiehlt es fich , mit
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der kaufmänniſchen Tätigkeit die wiſſenſchaftliche Beſchäftigung zu vers

binden ; die Anforderungen, welche hierbei an den fich entwidelnden Rauf:

mann geſtellt werden , der arbeitsmüde noch den Vorleſungen folgen ſoll,

find bedeutend ; eß bedarf der Zeitgewährung durch den Geſchäftsherrn

und beffen Bewußtſeins , daß das wiſſenſchaftliche Erlernen auch wirts

ichaftlich nußenbringend ſei. Beſonders geſtaltet müffen auch die Lehr:

verträge ſein, womit darauf hingewieſen fei, daß dem Lehrer der Verkehr

im Handel befannt ſein muß. Die fachwiffenſchaftliche Beſchäftigung als

Vorſtufe wird nur ſelten dem fünftigen Kaufmann förderlich ſein, ſei aber

dem Staufmann , welcher bereits erfahrungsreich iſt , als nußenbringend

empfohlen.
Dr. ReyBner.

.

M

XLIII. Dr. A. Engelmann, Oberlandesgerichtsrat und

ordentlicher Honorarprofeſſor. Das bürgerliche

Recht Deutſchlands mit Einſchluß des

Handelsrechts , hiſtoriſch und dogmatiſch dargeſtellt.

3. verbeſſerte Auflage . 8 . (XIV und 856 S.)

Berlin 1903, f. Guttentag .

Der Verfaſſer iſt rühmlichſt bekannt geworden durch ſein Preußiſches

Privatrecht, in Anknüpfung an das gemeine Recht ſyſtematiſch dargeſtellt“,

wovon mit Erweiterung auf das Privatrecht des Deutſchen Reiches" die

Techſte Auflage 1896 erſchienen war. Das vorliegende Wert, deſſen erſte

Auflage 1899 erſchienen iſt, hat den Aufbau auf einer landeâgefeßlichen

Grundlage aufgegeben und ſind die deutſchen Partikulargefeßgebungen nur

an einzelnen Stellen und zwar als Phaſen der geſchichtlichen Entwidelung

berüdſichtigt ". Hierbei iſt mit großer Zurüdhaltung verfahren, ſo wäre

zu S. 453 ff. ( Verleßung der Amtspflicht) erwünſcht geweſen , nach Bes

gründung der Sonderftellung der Staatsbeamten aus § 89 B.GB. und

Art. 77 Einf.Geſ. zum B.GB. auf die große Verſchiedenheit der Haftung

des Staates für Schadenezufügungen durch Beamte in Ausübung der

ſtaatlichen Soheitsrechte hinzuweiſen, welche für Preußen durch die Rabis

nettłorder vom 4. Dezember 1831 und Verordnung vom 16. September

1867 durchaus ausgeſchloſſen , dagegen z. B. in den Ausführungsgeſeßen

zum Bürgerlichen Geſeßbuch für Bayern Art . 60 , 61 , für Württemberg

Art. 202—204, Baden Art. 5 , Sachſen-Roburg-Gotha Art. 18 , Reuß i . L.

§ 48 unmittelbar gegeben iſt. Auch bei dem Vorbehalt des Art. 105

Einf.Geſ. hätte bei der Verſchiedenheit der Haftung des Betriebsunter:

nehmers für Sachichaden nach Landesgeſeß etwas ausgeruht werden können.

Zu § 108 S. 303 wäre die Reichsſchuldenordnung vom 19. März 1900

( inzwiſchen geändert durd Reichegeleg vom 12. Februar 1904) zu erwähnen

I
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geweſen , was auf Schaganweiſungen und vielleicht zu einer Einſchränkung

des Eingangsſaßes zu § 108 geführt hätte. Bei S. 104, „Irrtum“ ,

mögen zur dortigen durchaus zu billigenden Auseinanderſeßung die leſer

des Werkes das inzwiſchen ergangene Urteil des Reichsgerichts vom

16. Oktober 1903 ( Entich. in 3.S. Bd. LV S. 368, Rechenfehler in der

Preiſaufſtellung ) vermerken . Vorbildlich nach Dernburg iſt das San

dels-, Wechſel- und Seerecht eingearbeitet ; hier muß ich gegen die Bes

merkung S. 412 nachdrücklich auftreten, wofelbſt geſagt iſt, daß die foges

nannten Bauzinſen ſich als vertragếmäßig zugelaſſene Rapitalsrückzahlungen

darſtellen “ . Wäre das richtig , fo müßte die Bilanz die Bauzinſen als

Fehlbetrag ausweiſen und eine Gewinnzahlung an die Aktionäre nicht

eher ſtatthaft ſein, als bis der Fehlbetrag aufgeſpart iſt. Ich darf auf

Buſch , Archiv Bd. VIII S. 406 ff., Bd. XXXII S. 99 ff ., dieſe Zeit

ſchrift Bd. LI S. 232 ff. verweiſen und, um Nachprüfung bei weiteren

Auflagen erſuchen .

Wenn ich bei dieſer Anzeige einzelne Bemerkungen einſchaltete , lo

jei damit geſchloſſen , daß zahlreiche, allerdings landläufige Fremdwörter

vermieden werden könnten . S. 223 3. 3, 4 von unten dürfte für R. ein

N. zu ſeßen ſein .

Als Handbuch bei Vorleſungen wird fich das Werk auch fernerhin

bewähren , dort wird die Eurze , überall dorſichtige und ſcharfe Faſſung

klärende Erweiterung erfahren ; anderweit ſei es angelegentlich empfohlen ,

um ſich die Rechtslage raich und ſicher wieder zu vergegenwärtigen, ſowie

um das bisher nicht bekannte Recht zu erlernen.

Dr. Reyner .

1 . .

XLIV. Dr. jur. Ludwig Ruhlenbeck, ordentl. Profeſſor

des deutſchen Rechts in Lauſanne. Das Bürger

liche Gefeßbuch für das Deutſche Reich

nebſt den Einführungsgeſeßen. Zweite neu

bearbeitete und vermehrte Auflage. Berlin 1904,

Karl Heymanns Verlag .

Der Kommentar in drei Bänden iſt im Auftrage des Vorſtandes

des deutſchen Anwaltsvereins bearbeitet .

Bd. I umfaßt die SS 1-853, Bd. II die $S 854—1921 , Bd. III

die $s 1922–2385 und das Einführungsgeſek. Dadurch daß jedem

Bande ein geſondertes Sachregifter beigefügt iſt , erhält er eine für den

Gebrauch wünſchenswerte Selbſtändigkeit. Die den Abſchnitten , Titeln

und zuſammengehörigen Paragraphen vorangeſchidten Vorbemerkungen

geben eine allgemeine Inhaltsüberficht; der Gegenſtand der einzelnen

Paragraphen iſt durch zutreffende Stichworte angegeben , was für den



574 Literatur.

Verfaſſer eine mühevoll zu überlegende Arbeit war , die von zahlreichen

Leſern dankbar benußt wird. Durch Literaturnachweiſe wird den vor

ſichtigen Erläuterungen eine wertvolle Erweiterung gegeben ; hervorgehoben

ſei, daß durch Vorführung gutgewählter Beiſpiele das Verſtändnisers

leichtert und geſichert iſt. Durch die hiermit gekennzeichneten Eigenſchaften

iſt dem von der Verlagsbuchhandlung gut ausgeſtatteten kommentar in

der Zahl ſeiner Genoſſen ſeine Stelle geſichert.

Dr. Reyßner.

.

1

XLV. B. Bendix , Juſtizrat, Rechtsanwalt am Königl.

Landgericht zu Breslau. Das deutſche bürger

liche Recht auf Grund des deutſchen Bürgerlichen

Gefeßbuchs ſyſtematiſch dargeſtellt. Bd . I : Ein

leitung. Allgemeiner Teil. Recht der Schuldver

hältniſſe. . 8. (XXVII und 568 S.) Mark 9.50.

Bd . II : Sachenrecht. Familienrecht. Erbrecht. 8 .

(XX und 440 S.) Mark 7.50 . Breslau 1903,

F. U. Kern (Mar Müller ).

Die erſte Auflage des vorliegenden Lehrbuchs erſchien 1898, 1899 ,

alſo in der Zeit der Vorbereitung des Übergangs vom alten zum neuen

Hecht, und iſt in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX S. 631 angezeigt.

Verfaffer hebt in der Vorrede die inzwiſchen erfolgte weſentliche

Änderung der Verhältniſſe hervor und ſagt : „ Nur das frühere gemeine

Recht ſpielt bei den Staatsprüfungen noch eine gewiſſe Rolle. Mein Buch

will vorzugsweiſe Lehrern und Lernzweden dienen . Die vielfachen ver :

gleichenden Hinweiſungen auf die verfloffenen Partikularrechte haben mits

hin in der neuen Auflage fortbleiben können. Dadurch gewann ich Raum,

um unter Berückſichtigung der Ergebniſſe der neueren wiſſenſchaftlichen

Forſchungen den Text zu vervollſtändigen und zu ergänzen , namentlich

aber die Zahl der die abſtrakten Rechtefäße veranſchaulichenden Beiſpiele

aus der oberſtrichterlichen Rechtſprechung der leßten Jahre in erheblichſtem

Umfange zu vermehren. “ Eine Vergleichung der erſten und zweiten Auf:

lage ergibt den Erfolg.

Der Titel des Werkez bringt zum Ausdruck, daß die Reichsgeſek:

gebung außerhalb des Bürgerlichen Gefeßbuchs eingearbeitet iſt ; dies gilt

namentlich betreffe des bandelegefeßbuchs und der Wechſelordnung. Das

Haftpflichtgefeß vom 7. Juni 1871 ( Faſſung durch Art. 42 des Einf.Gef .

zum B.GB.) iſt Bd. I S. 558, 560 durch Anführung der Entſcheidungen

des Reichégerichts erledigt ; hier erſchien es angetan , der Bedeutung des

§ 25 des preußiſchen Eiſenbahngeſekes vom 3. November 1838 zu gedenken ,

.
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welcher für die Sachbeſchädigung von Bedeutung geblieben iſt, ſowie des

Art. 105 des Einf.Gef . zum B.GB. , welcher eine Erweiterung durch

Landesgeſeß ſtatthaft gemacht hat, die in Anhalt, Bayern, Braunſchweig,

Heffen , Lübeck, Heuß å. und i. S. , Sachſen - Altenburg, Sachſen -Roburg

Gotha, Sachſen -Meiningen , Sachſen -Weimar-Eiſenach durch die Ausfüh

rungsgeſeße zum Bürgerlichen Gefeßbuch erfolgt iſt. S. 60, 155 iſt aus

Art. 5 des preuß. Ausf.Gel. zum 50B. mitgeteilt, daß Verficherunge

verträge und Verlagsverträge, wenn fie Handelsgeſchäfte ſind, zu ihrer

Gültigkeit nicht der ſchriftlichen Form bedürfen . Allerdings verlangte

das Aug. Preuß. Landrecht die Schriftform ; dieſes Erfordernis war aber

durch Art . 317 Ang. D. HOB. aufgehoben ( Entich. des RDHG. Bd. V

S. 12) ; mochte dieſer Artikel auch mit dem 1. Januar 1900 ſamt dem

Allg. D. HGB., obwohl das nirgends ausdrüdlich ausgeſprochen iſt, außer

Araft getreten ſein , ſo traten damit die alten Beſtimmungen des Ang.

Preuß. drechts nicht wieder in Kraft, ſondern blieben auf ben und

waren in dieſer Beziehung die Art. 75, 76 des Einf.Geſ. zum B.GB.

fraftlos; des Art. 5 des Preuß. Ausf.Gef . zum AGB. bedurfte es damit

überhaupt nicht. Den Verlagsvertrag anlangend iſt die Formfreiheit durch

Reichsgeſeß vom 19. Juni 1901 geſichert; für den Verſicherungsvertrag

ſteht ein Gleiches durch das in Vorbereitung befindliche Reichsgeſek über

den Verficherungsvertrag in Ausficht; die Formfreiheit iſt für beide Gefeße

Vorausſeßung, ſonſt hätte die Schriftform ausdrüdlich verlangt werden

müſſen . ( Vgl. S. 25 , 74, 82, 134 dieſes Bandes .)

Erneute Durcharbeitung wird, wie von der erſten zur zweiten, fo zu

weiteren Auflagen fördern.

Fedem Bande iſt ein Sachregifter vorangeſchickt und geſonderte Räuf:

lichteit war von der Verlagebuchhandlung gewährt.

Dr. Reyßner.

1

XLVI. Dr. Bruno Marw iß. Der Bühnenengages

mentsvertrag. Ein Handbuch für Juriſten und

Laien . Unter Berückſichtigung der Rechtſprechung

des Bühnenſchiedsgerichts. 8. (VIII und 222 S.)

Berlin 1902, R. 2. Prager.

Mit Recht hebt der Titel der vorliegenden Arbeit hervor, daß darin

die Rechtſprechung des Bühnenſchiedsgerichts 'verwertet worden iſt. Die

biaherigen Darſtellungen des Bühnenengagements mußten bei dem Duntel,

in das die Entſcheidungen des Bühnenſchiedsgerichts bis vor kurzem fich

zu hüllen liebten, auf deren Berücfichtigung verzichten, was für Arbeiten ,

die einen geltenden Rechtszuſtand ſchildern wollten, offenbar einen Mangel

bedeutete – auch wenn viele dieſer Entſcheidungen vorausſichtlich einſeitig



576 Literatur .

1

-

I

nur den Standpunkt des Bühnenleiters vertraten . Darin iſt nun , nachdem

ſeinerzeit Verſuche des Referenten , einen Einblick in dies Material zu ge

winnen , geſcheitert waren , ein erfreulicher Wandel eingetreten : zahlreiche

jener Entſcheidungen ſind in der Zeitſchrift „Bühne und Welt“ publiziert

und damit der Rechtswiffenichaft und der Praxis zugänglich gemacht. Der

Gewinn iſt freilich das bezeugt auch die Arbeit von Marwiß

kein fo erheblicher, als erwartet werden konnte. Entſcheidungen in Fragen

ſpezifiſch theaterrechtlicher Färbung ſcheinen verhältniểmäßig ſelten ergangen

oder gerade deren Veröffentlichung noch immer unterblieben zu ſein . Das

hat denn die Folge , daß auch Marwiß im weſentlichen mit denſelben

Hilfømitteln wie die bisherige theaterrechtliche Literatur arbeitet, insbe:

fondere mit den franzöfiſch - italieniſchen Darſtellungen, die ziemlich erſchöps

fend (zu vermiſſen find etwa die Werke von Rivalta und Goujon und

Dubosc) benußt find. Der Annahme des Verfaffers, daß ſeine Arbeit

als erſte die Beziehungen, wie fie fich in Deuticland zwiſchen Theaters

unternehmer und Schauſpieler entwidelt haben , ſyſtematiſch darzuſtellen

verſuche, kann der Referent daher nur bedingt beipflichten : eigentümlich

deutſch rechtlicher Inhalt iſt dem Bühnenengagement eben faum beizumeffen .

Seine Aufgabe hat der Verfaffer befriedigend erfüllt : nach einem

einleitenden , Begriff und Rechtsnatur des Bühnenengagements ſowie die

Rechtsquellen der Materie erörternden Abſchnitt ſchildert er Abſchluß,

Inhalt, Beendigung und mangelhafte Erfüllung des Engagements. Daran

reiht ſich eine durch die Ereigniſſe der Zwiſchenzeit teilweiſe bereits wieder

antiquierte Überſicht über das Verfahren und die Zuſammenſeßung des

Bühnenſchiebêgerichte, endlich ein Anhang, der neben den Vertragsformus

laren des Deutſchen Bühnenvereins und der Deutſchen Bühnengenoſſenſchaft

auch einen Vertrag entourf dee Verfaffers bietet.

Wie dieſe Inhaltsüberſicht zeigt , hat der Verfaffer jede Seite des

Inſtituts behandelt. Die Einzelausführung beweiſt überall ein ernſtes

Eingehen auf die auftauchenden Fragen, die meiſt unter verftändiger Würs

digung der fich bekämpfenden Argumente ( lediglich auf S. 149 wird ein

autoritatides „Das iſt falidh " ausgeſprochen ) und mit praktiſchem Blic

beantwortet werden. Vielfach befaßt ſich der Verfaſſer allerdings mit Ma:

terien , die das Vertragsrecht im allgemeinen , nicht gerade das Bühnens

engagement betreffen : das kann jedoch für ein Wert, das ſich auch an Laien

wendet , alſo bei ſeinen Leſern keinerlei Kenntnis des bürgerlichen Rechts

vorausſett, teinen Vorwurf bebeuten .

Dem Bühnenengagement ſpricht Marwiß ſtets , auch wenn ein

Gaſtſpielvertrag vorliegt, den Charakter des Werkvertrages ab . Das dürfte

zweifellos allzuweit gehen. Mindeſtens beim Gaſtſpielvertrag mangelt jene

Unbeſtimmtheit in der Zahl der zu präftierenden Leiſtungen, wie fie beim

Dienſtvertrag auftritt. Gegenüber dem vom Referenten vertretenen Stand :

punkt, das Bühnenengagement ſei als contractus sui generis (Jnnominat:

N
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kontrakt im Sinne des modernen Rechts ) aufzufaſſen , kann jedenfalls

Marwiss Argumentation (S.5) , es gäbe , fein – geſchriebenes oder

ungeſchriebenes - Theaterrecht, das den Weiſer durch die Babyrinthe dieſer

ſchwierigen Materie bildete “, als ausreichende Widerlegung nicht gelten, da

Marwiß noch auf derfelben Seite auf die Verkehréfitte " und auf S. 10

auf die allgemeinen Theatergebräuche" verweiſt, damit aber anerkennt, daß

es nicht der Unterordnung des Bühnenengagements unter die geſeßlich ges

regelten Vertragstypen bedarf , um Streitfragen des Engagementsrechte

zu löſen .

Mit Marwijs Auffaſſung der rechtlichen Natur des Bühnen

engagements hängt es zujammen , daß er dem Schauſpieler auch das Recht

auf Beſchäftigung abſpricht (S. 97 f . ) . Seine Ausführungen zu diefem

Punkt ſind jedoch nicht ſtichhaltig. Zunächſt muß auffallen, daß Marwiß

S. 97 Vivien und Blanc als die einzigen Autoren aufführt , die ein

ſolches Recht anerkennen , ſchon auf der folgenden Seite auch Tabanelli

als Anhänger dieſer Theorie nennt, S. 99 aber nicht weniger als weitere

acht Schriftſteller , d. h. faſt alle Spezialbearbeiter des Theaterrechte , für

dieſe vorher als dereinzelt bezeichnete Anſchauung eintreten läßt . Daß der

Schauſpieler ſeinen Anſpruch auf Beſchäftigung nicht realiter exequieren

laſſen kann , bildet durchaus nicht, wie Marwiß meint , einen Beweis

für das Nichtvorhandenſein eines ſolchen Anſprudys : dann würde ja allen

Anſprüchen , derentwegen & 888 3PO. den direkten Zwang in der Volls

ftredungsinſtanz ausſchließt, der Charakter bon Hechtsanſprüchen abzu

ſprechen ſein. — Unbegründet iſt ferner die Vermutung von Marwiß , daß

dem Verſuch des Schauſpielers, wegen Nichtbeſchäftigung einen Schadens

erfaßanſpruch geltend zu machen , der Erfolg berſagt bleiben müffe , weil

der durch Raltſtellen " erwachſende Schaden meiſt kein vermögensrechtlicher

ſein werde. Gerade das Gegenteil trifft zu : die Wahrſcheinlichkeit , bei

den Intereſſenten in Vergeſſenheit zu kommen und damit im ſpäteren Er

werbsleben auf geſteigerte Schwierigkeiten zu ftoßen, begründet ſtets einen

Schaden, der die Kriterien eines vermögensrechtlichen Schadens trägt, und

den Verurſacher als Verleger des durch das Engagement gewährleiſteten Be

ichäftigungsanſpruch gemäß § 823 Abſ. 1 BGB. zum Erjaş verpflichtet. –

Freilich wird dem Beſchäftigungsrecht des Schauſpielers noch häufig die

Anerkennung verſagt : das Durchdringen der richtigen Anſchauung läßt fich

aber ſchon jeßt konſtatieren , ſo neuerdings in den Ausführungen bei

Schloßmann , Stellvertretung Bd. II S. 560.

Riel , Mai 1904. Dpet.

1

.

1
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XLVII. Dr. Hermann Staub , Juſtizrat, Rechtsanwalt

und Notar. Kommentar zum Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſebuch. Ausgabe

für Öſterreich, bearbeitet von Dr. Oskar Pisko,

Gerichtsadjunkt. 9.–19. (Schluß-) .Lieferung . 8 .

( Im Ganzen zwei Bände von 866 und 660 S.)

Wien 1904, Manz.

Die erſten acht Lieferungen dieſes Wertes find in dieſer Zeitſchrift

Bb. LIII S. 278-281 beſprochen . Damals erſchienen noch in ſchneller

Folge weitere fünf Lieferungen, dann nach mehr als einjähriger Friſt der

Reft des Buches. Die lange Pauſe beruht nicht auf einem Nachlaffen des

Bearbeiters , ſondern auf dem Stoffe. Es handelt ſich da um das Recht

der Aktiengeſellſchaften, welches bekanntlich ichon lange in Deutſchland und

Öſterreich verſchieden war, ſo daß hier der Staubſche Kommentar keine

zureichende Grundlage für die Arbeit des Öſterreichers .bot . Pisto mußte

im weſentlichen allein einen Kommentar zum Aktienrecht ſchreiben, und es

iſt vollſtändig begreiflich , daß die Vollendung dieſer großen Arbeit Zeit in

Anſpruch nahm – ohnedies eine verhältniśmäßig furze Zeit , welche der

Arbeitskraft des Verfaſſers ein glänzendes Zeugnis gibt.

Der Kommentar zum Titel von der Aktiengeſellſchaft umfaßt

300 Seiten (S. 520-820 ) des Buches , ftellt ſomit bei Berücfichtigung

des großen Formates und kleinen Druces des Werkes weitaus die ein:

gehendſte Bearbeitung des öſterreichiſchen Attienrechtes dar; dieſe wird ſchon

um dieſes Umfanges , aber auch um ihrer klaren , tief in das Detail eins

dringenden Darſtellung und um der ungemein gewiffenhaften Verwertung der

Literatur und Rechtſprechung namentlich Öſterreichs willen in Öſterreich

und Deutſchland bolle Anerkennung finden müſſen. Vollſtändig iſt freilich

die Darſtellung nicht, weil Pisto das Verſicherungêregulativ leider wenig,

und die Vorſchriften über die Zulaſſung ausländiſcher Verſicherungsgeſell:

fchaften (I S. 590) gar nicht kommentiert hat ; doch iſt das , ſoviel ich

fehe, die einzige Lüde.

Im einzelnen kann den Meinungen , welche Piato (und bisweilen

ſchon Staub) beim Aktienrechte aufſtellen, nicht immer beigetreten werden .

So nicht ſeiner Definition der juriſtiſchen Perſon (I S. 527), feiner Auf

faffung des § 294 der öſterreichiſchen ZPD. (I S. 533 Anm.) , mancher

ſeiner Behauptungen über die konſtituierende Generalverſammlung (I S. 542 ,

89, S. 544 a), ſeinen Ausführungen (I S. 549, $ 21) über das Zuſtande

kommen des Aktiengefellſchaftsvertrages, über das Verhältnis des Gläubigers

zum Aktionär, welcher Dividenden mala fide empfangen hat (I S. 627 f.) .

Undeutlich iſt die Darſtellung über die zivilrechtlichen Erforderniſſe bei der

Aktienzeichnung (I S. 651), und jene über die Vorausſeßung der Namens:

.
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attienumſchreibung (I S. 557) , unhaltbar (I S. 564) die Auslegung der

weinfachen Stimmenmehrheit “ des Art. 209 Ziff. 11 HG. als relativer

Mehrheit , als wäre peinfach “ hier nicht der Gegenſaß zu qualifiziert “ ,

ſtatt, wie Staub- Pisto lehren , zu „ kompliziert “ ! Nicht aufrecht wird

fich die Behauptung (I S. 638) halten laſſen , das im § 1336 des öſterr.

Ang . B.GB. vorgefehene richterliche Mäßigungørecht bei Konventional::

ſtrafen ſei auf jene des Art. 220 HG. nicht anwendbar , weil fie im

Statute ohne Rüdficht auf die ſonſt ſtattfindenden gefeßlichen Einſchrän :

tungen" feſtgelegt werden darf; darunter find generelle Einſchränkungen

zu verſtehen. Nicht richtig iſt die Behauptung (I S. 695) , die Bezeichnung

, Vorſtanb“ jei weſentlich ; das ſteht weder im Art . 209 noch im Art. 227 .

Nicht richtig iſt auch, daß Art . 232 HG. über die Eide durch die öſter

reichiſche ZPO. unpraktiſch geworden (heißt das : aufgehoben ?) ſei ( I S. 702) ;

das Gegenteil ergibt fich aus $ 205 3PD. und $ 47 ED . Nicht zu billigen

iſt endlich (I S. 589) die Meinung , zur Errichtung einer Zweignieder

Laſſung bedürfe die Aktiengeſellſchaft feiner ſtaatlichen Genehmigung, weil

das Vereinsgefe dieſe nur zur Ausdehnung durch Errichtung von „ Filialen“

fordere; das iſt eine Wortauslegung, die nicht gebilligt werden kann . Aber

die Hervorhebung dieſer Bedenken , denen noch einige anzureihen wären ,

foll durchaus fein ablehnendes Urteil begründen. Wo gåbe es ein Buch,

mit deſſen Meinungen ein Referent gänzlich übereinſtimmen könnte ? Und

dazu noch ein Buch von ſolchem Umfange ! Solche Differenzen beweiſen

daher gar nichts gegen eine Schrift. Auch hier nicht. Denn der Kommentar

zum Aktienrechte iſt trotz der erhobenen kleinen Beanſtandungen eine ganz

portreffliche, einfichtige und vorfichtige Arbeit, die umſo berdienſtlicher iſt,

als ſie eine Lüde unſerer Literatur ausfüllt und Pisto ſich nur auf

wenige öſterreichiſche Monographien ſtüßen konnte.

Über den Reſt des Buches habe ich wenig zu ſagen, was nicht ſchon

in meiner erſten Rezenſion ſtünde. Piéto hat die ihm obliegende Arbeit

mit ganz außerordentlicher Sorgfalt und höchſt gewiffenhaft gemacht, den

Öſterreichiſchen Hintergrund zum AG. vortrefflich gezeichnet. Ich hatte

2. B. Anlaß , den Titel dom Speditionsgeſchäft (II S. 428-452) beſons

ders genau zu prüfen, und habe die Bearbeitung bis auf einen Drudfehler

(II S. 431 3. 27 von oben muß es ftatt Retentionsrecht Pfandrecht"

heißen) tadellos gefunden , ebenſo die Bearbeitung der Art. 403-409

( II S. 484-503 ), die bei dem gleichen Anlaſie geprüft wurden ; Meinunges

differenzen kommen hier nicht in Betracht. Nicht erheblich iſt, daß auch

in den ießt angezeigten Lieferungen hier und da Ausdrüde und Aubx

führungen ſtehen geblieben ſind, welche für Öſterreich nicht paſſen, wie z. B.

Reich währung" (I S. 629) , Landesgeſeße" ( I S. 746) oder die Auß

führung über die deutſche Aktiennodelle von 1884 (I S. 675) ; ganz bes

ſonders wertvoll iſt die flete, gewiſſenhafte Berüdfichtigung der in Öſter

teich recht oft vernachläffigten Normen des Ronkursrechtes und des Ges

Zeitſdrift für Sandelsredot. Bd . LV .
37

.
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werberechtes und die Höchft ſorgfältige Zitierung von Literatur und

Jubitatur.

Das Buch wird ſicherlich einen ſehr großen und dauernden Erfolg

haben.

Wien. Dr. Rudolf Bollat.

XLVIII. O. Denzler. Die Stellung der Filiale im

internen und internationalen Privatrecht.

8. ( X und 398 S.) Zürich 1902, Schultheß & Co.

Cine ſehr gründliche, vielleicht ftellenweiſe zu breit angelegte Arbeit.

Der Verfaſſer unterſucht Weſen und Begriff der Zweigniederlaſſung

(S. 14–67 ), Entſtehung und Untergang (S. 89-97), die Rechtsſtellung

der Filiale nach der öffentlich - rechtlichen Seite, zumal gegenüber dem Res

giſtergericht (S. 97–196) , ihre privatprozeßs und konkursrechtliche Bes

deutung (S. 196—262). Ein beſonderes Kapitel iſt den Zweignieders

laſſungen der Geſelfchaften und juriſtiſchen Perſonen gewidmet (S. 262 bis

333). Den Schluß bildet eine Betrachtung der Statutenkollifionsnormen

über die Filialen (S. 334-391) . Objekt der Unterſuchung find dem Ber :

faffer vorwiegend das alte und neue deutſche HGB., ſowie das ſchweizeriſche

Bundesgeſeß über das Obligationenrecht. Die Literatur der Monographien

und Kommentare iſt fehr eingehend benußt. Die Erwägungen find forge

fältig und objektiv gehalten , die Reſultate in den meiſten Punkten auch

zufriedenſtellende. Über einzelne Deduktionen wird ſich ſtreiten laſſen , ſo

über die Filialeigenſchaften der Generalagenturen von Verficherungsgeſells

Ichaften (S. 67-89).

Verfaffer , der einen rein negativen Standpunkt in dieſer Hinſicht

einnimmt, zieht daraus die Konſequenz, daß der Gerichteſtand der Nieders

laſſung (Zivilprozeßordnung $ 21) nicht in Anwendung komme, worin

ihm die Praxis faum folgen dürfte. Auch darüber , ob die Zweignieder

laſſung als beſtehendes Handelsgeſchäft“ im Sinne von § 22 KGB. zu

erachten ſei (S. 216 ff .), wird ſich rechten laffen, die Ausführungen Denzlers

haben mich nicht ganz überzeugt. Sehr leſenswert ſind die auf die Firma

bezüglichen Erörterungen , mit denen Verfaſſer die mehrfach beftrittene

Firmeneinheit von Filiale und þauptniederlaſſung verteidigt (S. 147 ff.).

Roſtod. Karl Lehmann.
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XLIX . Dr. Otto Reinshagen . Die Ronkurrenza

klauſel des Handlungsgehilfen. 8. (48 S.)

Leipzig 1903, Verlag von C. L. Hirſchfeld.

Der Verfaffer führt in dieſer klaren und gründlichen Abhandlung zu :

nächſt an , daß die Gewerbefreiheit eine gewaltige Entfaltung der Konkurrenz

des Wettbewerbes der ſelbſtändigen Gewerbetreibenden und der gewerblichen

Arbeiter zur Folge hatte. Dieſen Wettbewerb in einzelnen Beziehungen zu

regeln, fei der Zwed der vertragêmäßigen Konkurrenzverbote. Solche Verbote

können in ſelbſtändigen Verträgen getroffen werden, die ausſchließlich oder

doch in erſter Linie die Regelung des gewerblichen Wettbewerbes beſtimmter

Perſonen bezwecken oder in Nebenverträgen, die nicht um ihrer ſelbſt willen

geſchloſſen werden , ſondern ſich an einen anderen beſtehenden Vertrag an

lehnen , ohne notwendig mit dieſem in formeller Verbindung ſtehen zu

müffen. Man bezeichnet die erſten als Konkurrenzverträge und die lekteren

als Konkurrenzklauſeln .

Der Verfaſſer ſtellt die geſchichtliche Entwickelung der Rechtsfäße über

die Konkurrenzklauſeln im deutſchen Rechte vor Einführung der Gewerbes

freiheit ausführlich dar. Rohler hat fich bekanntlich das Verdienſt er :

worben, zuerft die Frage der Zuläffigkeit der Vertragsmäßigen Konkurrenza

verbote unterſucht zu haben. Seine Ausführungen ſind namentlich für die

Rechtſprechung der deutſchen Gerichte bedeutſam geworden.

Der Verfaffer beſpricht dann die Redaktionsgeſchichte der $8 74 und 75

des neuen deutſchen HGB. Die Konkurrenzklauſel wird im HGB. be

ftimmt als eine Vereinbarung zwiſchen dem Prinzipal und dem Handlungs

gehilfen, durch welche dieſer für die Zeit nach der Beendigung des Dienſt:

verhältniffes in ſeiner gewerblichen Tätigkeit beſchränkt wird. Der Verfaſſer

ſtellt zunächſt feſt, daß die Beſtimmungen der $$ 74 und 75 5GB. nicht

in Betracht tommen für die Konkurrenzklauſeln, die zwiſchen ſelbſtändigen

Kaufleuten abgeſchloffen werden , wie ſie namentlich in Gefellſchafteverträgen

bei Geſchäftsveräußerungen und in den vom Prinzipal mit Handlungs

agenten eingegangenen Berträgen vorkommen .

Die Beſtimmungen gelten weiters nicht für die von einem Gewerbes

treibenden mit den in ſeinem Gewerbe zur Leiſtung kaufmänniſcher Dienſte

gegen Entgelt angeſtellten Leuten vereinbarten Konkurrenzklauſeln, ſolange

die Firma des Unternehmer nicht im Sandlungsregiſter eingetragen iſt.

Sie gelten nicht für die bei Verträgen mit Arbeitern vereinbarten Ron:

kurrenzflauſeln. Für die lekteren iſt die Vorſchrift des Art. 9 Ziff. 2 des

Einf.Gel. zum deutſchen SGB. maßgebend , welche ale $$ 173 f. in die

Gewerbeordnung aufgenommen wurde .

Die Konkurrentlaufel muß fich auf die gewerbliche Tätigteit des

Gehilfen nach Beendigung des Dienſtverhältniſſes beziehen. Vereinbarungen
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zwiſchen dem Prinzipal und dem Handlungsgehilfen , durch welche dieſer

für die Dauer des Dienſtverhältniffeß in feiner gewerblichen Tätigkeit bes

jhränkt wird, ſcheiden mithin aus. Durch die Konkurrenzklauſel muß der

Handlung & gehilfe in ſeiner gewerblichen Tätigkeit für die Zeit nach Bes

endigung des Dienſtverhältniſſes beſchränkt werden . Dies gilt auch dann ,

wenn ſeine Verpflichtung nur dahin geht , die ihm vermöge des Dienft:

verhältniſſes anvertrauten oder ihm ſonſt zur Kenntnis gelangten Geſchäfts:

oder Betriebsgeheimniſſe anderer nicht mitzuteilen oder zu Zwecken des

Wettbewerbes nicht zu verwerten .

Dieſe Anſchauung wird allerdings beſtritten, es iſt jedoch wohl hier

der Anſicht Reins hagen zuzuſtimmen. Dieſe Anſicht findet im $ 9

des Gefeßes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896

ihre nähere Begründung , denn aus dieſer geſeßlichen Beſtimmung geht

hervor , daß eê nach Beendigung des Dienſtverhältniſſes dem Handlung :

gehilfen freiſteht, derartige Geſchäfts- und Betriebsgeheimniſſe zu verwerten .

Eine Ausnahme beſteht nur für ſolche Geſchäfts- und Betriebsgeheimniſſe,

welche der Angeſtellte durch eine gegen das Gefeß oder die guten Sitten

verſtoßende Sandlung erlangt hat.

Wenn nun dieſes rechtlich erlaubte Tun der Handlungsgehilfen durch

Bertrag auêgeſchloſſen oder beſchränkt wird, ſo liegt darin eine Beſchräntung

der Gewerbetätigkeit, die unter die SS 74 und 75 des KGB. fält.

Der Richter hat nach § 74 Abſ.1 die Grenzen der Beſchränkung des

Sandlungsgehilfen in ſeiner gewerblichen Tätigkeit von Fall zu Fall zu

prüfen. Er hat zu prüfen , ob und inwieweit die feſtgeſtellten Grenzen von

der vereinbarten Beſchränkung überſchritten werden. Nur inſoweit dieſe

Grenzen überſchritten werden, iſt die Konkurrenzklauſel für den Handlungs

gehilfen unverbindlich ; innerhalb der feſtgelegten Grenzen iſt ſie für ihn

verbindlich. In jeder fonturrenzklauſel liegt eine gewiſſe Erichwerung des

Fortkommen des Handlungsgehilfen. Bei der Beurteilung der Frage, ob

die Erſchwerung unbillig iſt, hat der Richter die Verhältniffe des Prinzipals

ebenſo wie die des Handlungsgehilfen , bei leßtecem namentlich die Fähig:

teit, das Alter , den Familienſtand, ferner auch die Bedürfniſſe des dom

Prinzipal betriebenen Geſchäftes zu berüdfichtigen.

Der Verfaffer beſpricht dann die Nichtigkeit der Ronturrenztlauſel bei

Minderjährigteit der Sandlungsgehilfen und weiter die Falle der Beendigung

des Dienſtverhältniſſes, in denen der Prinzipal Anſprüche aus der Konkurrenz.

klauſel nicht geltend machen kann.

Wenn der Handlungsgehilfe eine für ihn verbindliche Konkurrenz.

klauſel verleßt, fo kommt es darauf an, ob er eine Vertragsſtrafe verſprochen

hat oder nicht. Wenn der Sandlungêgehilfe für den Fall der Verlegung

der Konkurrenzklauſel eine Strafe nicht ausgeſprochen hat, fo fann der

Prinzipal nur den Anſpruch auf Erfüllung oder Schadenerſaß wegen Nicht:

erfüllung erheben.

1
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Wenn der Handlungsgehilfe für den Fall der Vertragsverleßung eine

Strafe verſprochen hat , fo fann der Prinzipal ausſchließlich dieſe Strafe

verlangen (S 75 Abſ. 2 SOB.). Er fann nicht auf Unterlaffung weiterer

Verleßung flagen und fann teine Schadenerfaßanſprüche geltend machen ;

dies felbſt dann nicht, wenn der ihm erwachſene Schaden den Betrag der

Vertragsſtrafe überſteigt.

Der Verfaffer kommt zu dem Schluffe, daß die Beſtimmungen des

deutſchen HCB. über die Konkurrenzflaufel einen weſentlichen Fortſchritt

gegenüber dem alten Rechte darſtellen, daß fie ein Zeugnis bafür firid ,

daß die neue deutſche Geſeßgebung ihr Ziel, den ſozialen Frieden zu förs

dern, auch bei der Schaffung diefer Beftimmungen verfolgt hat.

Im öſterreichiſchen Rechte fehlt eine Norm , welche dem $ 74

des neuen deutſchen AGB. entſprechen würde. Der Rechtszuſtand in

Öſterreich iſt hier derſelbe wie in Deutſchland vor Erlaſſung des neuen

deutſchen HGB.

In $ 878 des öſterr. Ang. B.GB. iſt der Rechtsfag enthalten :

„ Was geradezu unmöglich oder unerlaubt iſt, kann tein Gegenſtand eines

gültigen Vertrages werden ." Die Hechtſprechung zieht dieſe Gelege@ ſtelle

heran, um vertragsmäßig vereinbarte, weder zeitlich noch örtlich beſchränkte

Verbote einer wirtſchaftlichen Tätigkeitsform als nichtig zu erklären. Der

Richter hat nach öſterreichiſchem Mechte nach ſorgfältiger Würdigung des

einzelnen Falles zu prüfen, ob ein zeitlich oder örtlich beſchränktes Verbot

gültig ſei .

Die Rechtſäße über die Konkurrenzverbote und die Konkurrenzs

tlaufeln gehören in die Reihe der Normen , welche der Bertragsfreiheit

Schranken ziehen , welche aus Gründen der Sittlichkeit oder des öffent:

lichen Intereſſes mannigfaltige und zum Teil weitgehende Beſchränkungen

der Rechtbausübung feſtfeßen . Steinbach hat in ſeiner au @ gezeichneten

Abhandlung : Die Moral als Schranke des Hechtserwerbe und der

Redytausübung" auf die Gebantenreihe hingewieſen , welche in der neueren

Judikatur und Gefeßgebung unter dem Schilde der guten Sitten " fich

dorzugsweiſe geltend macht. Es iſt das Beſtreben , auf den wirtſchafts

lichen Konkurrenztampf Einfluß zu gewinnen, zu bewirten , daß in dieſem

Rampfe gewiffe, beſonders berberbliche oder verwerfliche Mittel nicht zur

Anwendung gebracht werden, dahin zu wirken, daß in dieſem Rampfe dem

einzelnen ein gemiffes Maß freier Bewegung bewahrt werde. In dieſe

Gebantenreihe gehört auch der Rechtsſap über die Ronkurrenzflauſeln .

Die vorliegende Abhandlung des Verfaffers muß als eine vortreffliche

Arbeit bezeichnet werden. Sie bildet eine wertvolle Bereicherung der deutſchen

literatur über die Frage der Ronkurrentlaufeln .

Dr. Guſtav Walter.

.
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L. Dr. Edmund Benedikt. Die Advokatur

unſerer Zeit. Zweite unveränderte Auflage . 8 .

(116 S.) Wien 1903, Manzſcher Verlag .

Das vorliegende Bud Beneditte , eines der hervorragendſten

Advokaten Wiens , iſt, wie in der Vorrede geſagt wird , das allerdings

magere Ergebnis faſt dreißigjähriger Beobachtungen und Erfahrungen “.

Es mag gleich im vorhinein offen ausgeſprochen werden , daß das Buch

Benedikts eines der intereſſanteſten Bücher iſt, die je über die Advokatur

geſchrieben worden ſind.

Das Buch zerfällt in zwei Abſchnitte. Der erſte Abſchnitt enthält

allgemeine Beobachtungen und beſchäftigt ſich mit den allgemeinen Fragen

der Advokatur, der zweite Abſchnitt enthält Betrachtungen über die öſter

reichiſche Advokatur und verſucht ein Bild der gegenwärtigen Lage des

Advokatenſtandes in Öſterreich, beſonders in Wien , zu geben. Fremde

Zuſtände wurden nur ſoweit berührt, als es zur Flluſtration der heimiſchen

dem Verfaffer nüßlich ſchien .

Die allgemeinen Betrachtungen zeigen eine ideale Auffaſſung dom

Berufe des Anwalts . Der Verfaſſer feßt die hohe Bedeutung und die

ideale Aufgabe der Advokatur ins rechte Licht, er verhüllt aber auch nicht

ihre Mängel und Schäden. Das Buch enthält eine Fülle geiftvoller Be :

trachtungen über Advokatur und Parlament , über die Vorbildung , die

Fachkenntniſſe der Advokaten , über die Ethit der Advokatur , das Ronzi

piententum , über die Organiſation des Standes und ſo manches andere

Berufsverhältnis des advokaten .

Eines der glänzendſten Kapitel iſt jenes über die Beredjamkeit.

Benedikt warnt vor dem unwahren Pathos. „ Dem heutigen forenfiſchen

Redner müßte man raten : In Zivilſachen kurz und bündig, vor Raſſations

inſtanzen logiſch und in Kenntnis des ganzen gelehrten Apparats, in Straf

fachen klug, wenn er welchen hat, mit Humor, nur ganz felten mit Pathos

zu ſprechen und beſonders die jo ichwierigen Grundfragen der Verantwortlich :

teit , der Solidarſchuld der Geſellſchaft u . dgl. nur mit zarter Sand an

zurühren .“

Zahlreiche Stellen feines Buches, namentlich in dem Kapitel über

Advokatur und Wettbewerb, wo er die maßloſe Reklame mancher Advokaten

tadelt, geben Zeugnis von der hohen Auffaſſung, welche der Verfafler von

dem Berufe und den Aufgaben der Advokatur hat und welche ſo manche

Advokaten im praktiſchen Leben keineswegs teilen .

Am Schluſſe des erſten Teils anerkennt der Verfaſſer, daß die neuen

öſterreichiſchen Zivilprozeßgefeße der Ethit im Rechtsleben einen ſoviel

breiteren Einfluß derſchafft habe. Kaum ein anderes Gefeß habe ſo ziel :

bewußt auf dieſen Fortſchritt hingearbeitet, und darin den Geiſt feines Ur :

1
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hebers Alein gezeigt. Die Aufgabe der Advokaten ſei dadurch reiner und

tiefer geworden. Das materielle Recht ſtehe nun im Vordergrund , nicht

mehr die Formvorſchrift. So habe ſich die Advokatur , deren Niedergang

ſo allgemein behauptet wird , als Beruf erhoben und geadelt. Wenn ſie

in der Ausübung dennoch vielfach herabgezogen wird, ſo geſchieht es durch

ſolche, die in der Not des Lebens oder in der Gier des Erwerbs für höhere

Töne taub geworden ſind.

Der zweite Abſchnitt iſt hauptſächlich den Reformvorſchlägen gewidmet,

welche noch heute aufrecht erhalten werden und welche in folche , die eine

andere Geſtaltung der Abbokatur bezteden und folche, welche die heutige

Form unſerer Advokatur – Anwaltiaft mit allgemeiner Vertretunge

befugnie – unangetaſtet laffen..

Beneditt verwirft den Vorſchlag einer Teilung der Anwaltſchaft

nach franzöſiſchem und engliſchem Vorbild in eine höhere und niedere ; er

verwirft auch mit guten Gründen den Vorſchlag, die Advokatur als freies

Gewerbe zu behandeln, die Korporationsverfaſſung, insbeſondere den Dia :

ziplinarrat aufzuheben und jedem innerhalb der Schranken der allgemeinen

Gefeße volle Bewegungsfreiheit zu geſtatten.

Beneditt verwirft das mechaniſche Mittel der Einführung eines

allgemeinen Tarifs und des numerus clausus. Als Mittel zur Ver:

beſſerung der Lage der Advokatur ſchlägt Benedikt vor : die Abhaltung

des Zudrangs zu den juriſtiſchen Studien und zur Advokatur insbeſondere,

durch Belehrung des Publifums , Erweiterung der Agenden der Anwalts

ichaft; gute Disziplin im Stande ; Aufhebung gewiſſer Bedrüdungen der

Advokatur.

Das Buch feffelt den Leſer wie ein ſpannender , geiſtreicher Roman .

Wie man immer über die Reformvorſchläge des Verfaffers denken mag, der

geiftvolle Inhalt des Buches , der gewandte Stil , die ideale Auffaſſung

des Verfaffers vom Berufe der Advokatur fichern dem vorliegenden Werte

dauernde Bedeutung.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walker.

I

LI. Dr. Silberſchmidt. Kumpanie und Sen

deve. Ein Beitrag zur Geſchichte der Handels

geſellſchaften in Deutſchland . (Sonderabdruck aus

dem Archiv für bürgerliches Recht. Bb . XXIII

Heft 1.] 8. (68 S.) Berlin 1903, Karl Hey

manns Verlag .

In den leßten Jahren iſt die Geſchichte des deutſchen Geſellſchafts :

rechts durch Erſchließung neuer Quellen erheblich bereichert worden. Die
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Schriften von Roppmann , Reyme , Mollwo , Sdulte enthalten

bedeutſame Aufklärungen über den mittelalterlichen Handel und Verkehr.

Silberſchmidt hat in ſeiner Schrift „ Die Commenda in ihrer früheſten

Entwicelung bis zum XIII. Jahrhundert. Mit einem Vorwort von Pros

feffor Dr. 2. Goldſchmidt" (Würzburg 1884 ) die Anfänge des Gefell:

ſchaftsweſens in den romaniſchen Ländern dargeſtellt.

Silberſchmidt hat in dieſer Abhandlung an der Sand zahlreicher

Urkunden nachgewieſen , daß es zuerſt im Seeberkehr üblich wurde , die

Waren , welche in die Fremde bertauft wurden , anderen anzuvertrauen ,

damit dieſe den Abſaß am Beſtimmungsort durchführen. Aus dem Uns

vertrauen von Gütern entſtand das Anvertrauen von Geld zum Zwede

des Handels. In den Urkunden aus dem Mittelalter kommen dafür die

Bezeichnungen vor : portare laboratum , ire, proficisci, vatere labora

lum , ire negotiatum , portare, in tassegio portare, laboratum mittere,

ad proficuum mittere et portare.

Der Verfaffer hat nun in der früher erwähnten Schrift brei Haupts

formen folcher Geſchäfte unterſchieden :

1. Vereinbarung eines feſten, meiſt in der Währung des Beftims

mungếortes auägedrüdten Lohnes;

2. bie Form der eigentlichen ,,Commenda ", wobei der Empfänger

einen Anteil , zumeiſt ein Viertel , des von ihm erzielten Ges

winns als Entſchädigung erhielt ;

3. die Form der societas maris, ſpäter dann auch societas

terrae, wobei auch der Empfänger Rapital einlegte, ſo daß ein

Geſellſchaftsvermögen entſtand. Gewinn und Verluft wurden

dabei nach dem vereinbarten, meiſt der Aapitalbeteiligung ents

ſprechenden Verhältnis am Schluſſe geteilt.

In der vorliegenden Abhandlung ſucht Silberſchmidt auf

Grund zahlreicher Urkunden nachzuweiſen, daß in den germaniſchen Län :

bern fich dieſelben drei Hauptformen wiederfinden .

Die gleiche Entwicelung war, wie der Verfaſſer ausführt, veranlaßt

durch die ſtändige Sandelsverbindung zwiſchen Deutſchland und Italien

und durch die Gleichheit der für die Ausbildung der Commenda in Bes

tracht tommenden voltswirtſchaftlichen Berhältniffe. Das Wort ,Sendeve"

bezeichnet weder einen Vertrag , durch welchen ein Anteil am Gewinn

eingeräumt wird, noch eine Geſellſchaft, noch einen Commenda -Vertrag,

ſondern das geſendete und zum Handel anvertraute Gut. Der Verfaffer

begründet dieſe Anſicht durch eine Reihe von Urkunden aus dem XIII.

und XIV. Jahrhundert.

Silberſchmidt bringt eine Reihe von Belegen dafür , daß die

Hingabe der Ware im Mittelalter gegen feſten , vom Geber zu zahlenden

Lohn, weiters gegen Anteil am Gewinn erfolgte, daß aber weiters die

Entwidelung von der Commenda zur Societas, zur Bildung einer Ges

.
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legenheitsgefellſchaft, durch beiderſeitige Gütereinlage weiterſchritt. Die

Formen find hier wieder mannigfaltige geweſen. Für folche Gelegenheita:

geſelſchaften fommen in den Urkunden die Bezeichnungen „ societas, com

pania, cumpanie " vor.

Der Verfaffer erörtert weiters auch die Rechtsverhältniffe in Bezug

auf das anvertraute Gut. Wurde feine Geſellſchaft gebildet , ſo verblieb

das Eigentum der anvertrauten Sache zunächſt dem Hingebenden. Er

trug die Gefahr des Transportes. War aber eine wirkliche Geſellſchaft

gebildet , ſo entſtand ein Geſellſchaftsvermögen , an welchem die Parteien

nach dem vereinbarten Maßſtab beteiligt waren.

Der Verfaffer erörtert eingehend auch das Beteiligung &verhältnis ,

das Verhältnis nach innen und das Verhältnis nach außen bei der Com

menda wie bei den Gemeinſchaftsverhältniſſen und Geſellſchaften , welche

fich aus dem Anvertrauen von Gütern und Geld im Mittelalter ents

wickelt haben.

Die gediegene Arbeit des Verfaffers muß als ein wertvoller Beitrag

zur Geſchichte des deutſchen Handelsrechtes bezeichnet werden .

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walter.

.

w

3

LII. Dr. Johann v. Romorzynski , Profeſſor in

Wien. Die nationalökonomiſche Lehre

vom Kredit. 8. (XXXIX und 523 S.) Inns

bruck 1903, Wagnerſche Univerſitätsbuchhandlung.

Vorſtehendes Buch iſt dem Geiſte der ſogenannten , öſterreichiſchen "

Schule der Nationalótonomie entſprungen . Es iſt dem wohl allgemein als

ſolches anerkanntem Haupte dieſer Schule, Böhm : Bawert , gewidmet.

Dem Geiſte dieſer Schule entſprechend, legt der Verfaſſer den größten Wert

auf die prinzipielle Erörterung der allgemeinen Fragen, die an das Kredit

problem " fich knüpfen. Wer erwarten ſollte, hier die Gefeße oder Regeln

des Aredits aus einzelnen Erſcheinungen entwickelt zu finden , würde ents

täuſcht ſein. Verfaſſer ſtellt fich nicht ausbrüdlich aber tatſächlich die

Aufgabe , die allgemeinſten , d. h. die allen Vorgängen des Kreditweſens

eigentümlichen Merkmale zu erforſchen und darauß das allgemeine Weſen

des Aredits zu erkennen.

Demgemäß nimmt mehr als die Hälfte ſeines Buches ( 269 Seiten)

die Erörterung des Begriffs Kredit" in Anſpruch. Sredit iſt nach ihm

diejenige Geſtaltung des privatwirtſchaftlichen Verkehrs, durch welche ein

Vermögen in fremde Wirtſchaftsführung dortſelbſt überſtellt wird" (S. 25) .

Der Aredit nehmer erſcheint Verfaffer als Eigentümer des kreditierten
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Objekts. Eigentum iſt hier in einem weiteren Sinne als rechtliche

Sonderverfügung über konkrete Güter aufzufaffen .“ Aus Mieter und

Pächter" bezeichnet Verfaffer außdrüdlich als Eigentümer" in dieſem

Sinne (S. 99). Einen ähnlich merkwürdigen Begriff hat Verfaffer vom

„ Vermögen" . Dies iſt nach ihm die Macht, Einkommen zur Erfüllung

perſönlicher Zwecke in aller Wiederkehr zu erlangen " (S. 99 f . ). In

Konſequenz davon gehört nach Verfaffer auch Arbeitsbefähigung " zum

Vermögen (S. 131). Im Anſchluß hieran ſcheint ihm Kapital als eine

beſondere Art des Vermögens, nämlich als „ Erwerbs". im Gegenſaß zum

Haushalts“vermögen (S. 135 ) . Dieſe Begriffe voraußgefeßt, fteht des

Verfaffers Begriff vom Einkommen mehr mit der Auffaſſung des täg

lichen Lebens im Einklang. Einkommen erſcheint als „Nußung des Ver

mögens “, als „ Vermögensertrag " (S. 168 ff.). Mit großer Ausführlichkeit

werden dieſe Begriffe logiſch zergliedert und gegenteilige Auffaſſungen kritiſiert.

Der Betrachtung der öfonomifchen Funktionen des Kredit :

iſt die zweite Hälfte des Buches gewidmet, d. h . nur der allgemeinſten, das

Wefen“ des Rredits beſtimmenden Funktionen. Hier macht der Verfaſſer

manche anſchauliche Bemerkung, ſo , wenn er den Kredit das „kooperative

Element“ der ſonſt wonderwirtſchaftlich " organiſierten Geſellſchaft

nennt (S. 275). Seine Funktionen find : Aufſammlung der Rapital

ſplitter “ (S. 278), Fähigkeit , dem „wechſelnden Kapitalbedarfe der Unter:

nehmungen nachzufommen " (S. 278 ), das Sparen zu erleichtern (S. 289 ),

die Geldzirkulation zu verbilligen (S. 310 ff.). Bei dieſer Gelegenheit

kommt Verfaffer auch auf die auswärtigen Wechſelkurſe und ihre ſympto

matiſche Bedeutung zu ſprechen , die er auf das richtige Maß zurüdführt

(S. 319 f., 327 ff.). Die Verbilligung der Geldzirkulation führt ihn weiter

zur Erörterung des Taujowertes oder der Stauffraft" des Geldes. Dieſe

hängt nach Verfaffer im Gegenſaß zu allen anderen Gütern lediglich vom

Verhältnis zwiſchen , Anbot" (sic !) und Nachfrage ab (S. 340 ) . Die

verſchiedenen Formen des Kredits intereſſieren den Verfaffer nur als

Beiſpiele ſeiner prinzipiellen" Darlegungen. Er unterſcheidet die beiden„

Hauptformen : Sozietäts- und Darleihefredit, denen verſchiedene dem Kredit

geber zufallende Einkommensarten , Dividende und Zins, entſprechen

(S. 404 f .) . Die Details des Kredits ſtreift Verfaſſer nur kurz , indem er

3. B. die Frage der Dauer des Aredits nach ſeinem Verwendungezwede,

insbeſondere für den Bodenkredit, zu beantworten ſucht.

Vorſtehend habe ich den weſentlichen Inhalt des Buches wieder :

gegeben . Mein Urteil über ſeinen Wert erſehe man aus den folgenden

Betrachtungen : Charakteriſtiſch für die Methode des Verfaſſers wie für die

feiner Schule find ſchon die Begriffe , ſo die vom Vermögen und Eigens

tum. Hiernach ſind faſt alle Menſchen Vermögensbefißer, ja Kapitaliſten, denn

wir befißen faſt alle , Arbeitsbefähigung“ , aus der wir „ Ginkommen in

aller Wiederkehr “ erlangen. Und doch iſt die anerkennenswerte Abſicht des

N
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Verfaffers, fich möglichſt an die Begriffe des täglichen Lebens zu halten

( S. 140). Schon aus dieſen Definitionen erhellt die Neigung , möglichſt

allgemeine Begriffe zu formulieren. Der Effekt iſt, daß wir Begriffe eines

folchen Umfangs erhalten, daß ſie für die Erkenntnis des wirklichen Lebenê,

für die Erkenntnis der charakteriſtiſchen Unterſchiede des tirtſchaftlichen

Lebens keine Bedeutung haben.

So fehlt denn auch dem Verfaffer bei Betrachtung der Funktionen

des Kredits alle fonkrete Beſtimmtheit. Gerade die intereſſanteſten Momente

des Kreditweſens gehen dadurch natürlich verloren. Die Neigung , das

Gemeinſame einer möglichſt großen Zahl von Tatſachen feſtzuſtellen , führt

zu einer ganzen Fülle in philoſophiſches Gewand gehüllter Gemeinpläße.

Alle Feſtſtellungen des Verfaſſers find denn auch in der Tat längſt von

Autoren, wenn auch mit anderen Worten, gemacht, wie aus oben gegebener

Schilderung ſeiner „ Lehre “ bereits hervorgeht. Will man das Maximum

an Selbſtverſtändlichkeit und Breite fennen lernen, ſo vergleiche man z. B.

S. 307 ff. über die Gefahr der wirtſchaftlichen Intereſſenderlettung im

Kredit “ , auch S. 290 ff. Auch die „ rein abſtrakte“ Nationalökonomie hat

doch den Zweck, die Tatſachen zu ergründen . Demgemäß muß fie, ſoli

fie überhaupt einen Sinn haben , das gefamte Detail vorausſeßen. Auch

des Verfaffers voluminöfes Wert gründet fich ja auf Tatſachen, aber nur

auf die, die eigentlich jeder Student im erſten Semeſter kennt, auch wenn

er noch nie im Pfandhaus war. Die ganze Fülle von täglich anſchwellendem

Tatſachenmaterial theoretiſch zu meiſtern, das wäre die Aufgabe einer ges

ſchulten Abſtraktionskraft. Einer neuen Einteilung der bereits vor

A. Smith bekannten Tatſachen um einen größeren Fortſchritt der

Wiffenſchaft Handelt es ſich im weſentlichen in Romorzynskis Budy

nicht kann ein beſonderer Wert nicht zugeſprochen werden. Als Muſter

einer wirklich anregenden und fördernden theoretiſchen , rein abſtrakten "

Unterſuchung darf im Gegenſatz zu Romorzyn & tis Buch das Wert

von W. Bagehot , „ Lombardſtreet“, gelten . Dies führe ich deshalb an,

um zu zeigen, daß auch rein abſtrakte Unterſuchungen einen Zweck haben .

Freilich müſſen ſie dann auch ein beſtimmteres Tatſachenmaterial zum Gegen:

ſtande haben als das , was faſt allen Zeiten und Völkern bis zu den

ziviliſierten Europäern gemeinſam iſt. Muß man doch eigentlich ſchon

a priori ftaunen ob des Interfangene , über dieſe allgemeinen Tat :

fachen noch etwas Neues ſagen zu wollen , die ſchon die hervorragendſten

Forſcher erörtert haben.

Vorliegendes Buch iſt nicht inehr als eine mit anerkennenémertem

Scharfſinn gemachte vergleichende Sammlung von Definitionen und Lehr :

meinungen , die insbeſondere den Intereſſenten der „ Dogmengeſchichte" wie

auch Sammlern logiſcher Frrtümer zur guten Drientierung dienen kann .

Erleichtert wird dieſe Orientierung durch ein muſterhaftes , ausführliches

Inhaltsverzeichnis.

.

-
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Wenn davon abgeſehen wird , daß Verfaffer nicht allgemein übliche

Wörter in Gebrauch nimmt , jo ift im übrigen die Sprache burchfichtig

und klar und macht es dem Lefer leichter als manche andere der „ öfter:

reichiſchen Unterſuchungen , ihren geiſtigen Gehalt zu erkennen .

Berlin ( Friedrichshagen ). Dr. W. Claaßen .

M

LIII. Dr. Erwin Schulß. Die Pfandanſprüche

nach § 1227 de B.GB. (Heft 4 des I. Bandes

der von Matthiaß und Geffen herausgegebenen

„ Roſtocker rechtswiſſenſchaftlichen Studien“ .) 8 .

(91 S.) Leipzig 1904, A. Deichert Nachf. (Georg

Böhme). (Mark 2.25 .)

Die Roſtocker rechtswiſſenſchaftlichen Studien“ verfolgen nach dem

Vorworte der Herausgeber den Zweck , ſolche Arbeiten jüngerer Autoren ,

die wiffenſchaftlichen Wert befißen , aus allen Gebieten der Jurisprudenz

zu ſammeln und in einer Weiſe zu veröffentlichert, welche fte den Fachs

freiſen näher bringt und ihre Benußung erleichtert. Wir haben es

alſo mit der Arbeit eines jüngeren Juriſten zu tun, der die Herausgeber

meines Erachtens mit Recht wiſſenſchaftlichen Wert zugeſprochen haben.

Wie aus dem Titel erhellt, will der Verfaſſer darſtellen , wie fich

die Anwendung der Vorſchriften über die Eigentumsanſprüche auf die

Anſprüche des Pfandgläubigers gemäß & 1227 B.GB. im einzelnen ges

ftaltet. Über dieſes Ziel ſeiner Aufgabe geht der Verfaffer, wie er ſelbſt

(S. 80 ) betont, inſofern hinaus , als er neben dem Pfandanſpruch auf

Herau & gabe, dem naturgernăß der größte Teil des Werkes gewidmet ift

(S. 4--67), neben der Störungetlage (S. 67-73) und dem Anſpruch

auf Aufſuchung und Wegſchaffung (S. 73–79) auch die Klage aus dem

früheren Befiße näher erörtert (S. 79–91) , obwohl fie dem Pfands

gläubiger nicht durch $ 1227, ſondern unmittelbar durch $ 1007 gewährt

iſt. Die Bedeutung des Werkes liegt nicht in der Aufſtellung neuer

Theorien oder Anſichten , ſondern in der erſchöpfenden Darſtellung der für

die erwähnte Aufgabe in Betracht tommenden Einzelfragen . Meines Ers

achtens hat das Wert daher vor allem für die Praxis großen Wert .

Leider wird aber für den Praktifer, welcher nur die Antwort auf eine

beſtimmte Frage ſucht und keine Zeit zu näherem Studium hat, die Bes

nußung dadurch erichwert, daß es innerhalb der Paragraphen troß der

großen Menge der in ihnen erörterten einzelnen Fragen an einer Serbor:

hebung der Dispoſition durch Ziffern oder durch Sperr: oder Fettbrud

fehlt, ein Nachteil, der um ſo mehr ins Gewicht fällt, als nicht die eins

1
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zelnen Hefte, ſondern nur die Bände der „ Roſtoder Studien“ Sachregiſter

enthalten . Für ein eingehendes Studium kommt dieſer Nachteil natürlich

nicht in Betracht, und dieſes iſt bei der erheblichen Fülle der erörterten

Streitfragen ſowohl aus dem Gebiete des Pfandrechts als auch aus der

Lehre vom Eigentume ſehr zu empfehlen.

Göttingen . Streder , Landgerichtsrat.

LIV. Dr. Hermann Veit Simon , Juſtizrat, Rechts

anwalt am Kammergericht und Notar. Die

namenloſen Zinsich eine der Orderpapiere.

8. (IV und 42 S.) Berlin 1903 , Karl Hey

manns Verlag .

!

Die neuerdinge vielfach erörterte Frage, ob die zu einer auf Drber

lautenden Schuldverſchreibung ausgegebenen Zinsſcheine, in denen der

Name des Gläubigers nicht genannt iſt, als Inhaberpapiere dem Ers

forderniſſe der Staatêgenehmigung unterliegen können ($ 795 des B.GB.) '),

bildet den Gegenſtand der eindringenden und nach jeder Richtung hin

erſchöpfenden Unterſuchung. Bon vornherein ſcheidet für die Frage der

Zinsſchein aus , welcher die ( fatfimilierte) Unterſchrift des Ausſtellers

nicht trägt. Er fann niemals Inhaberpapier im Sinne des Gefeßes fein

($ 793 Abſ. 2 des B.OB.). Daß aber der unterſchriebene Zinsidein,

welcher Art auch immer das Papier über die Hauptſchuld ift, Inhaber:

papier ſein kann , ſolite, da doch grundfäßlich der Wille des Ausſtellers

entſcheidet, ebenſowenig beftritten werden. Denn die Bezugnahme auf den

Schuldgrund - Zinsbetrag zu einem verzinslichen Darlehen – ſteht der

Inhaberqualität, wie auch der Verfaffer anerkennt, nicht entgegen ). Was

dazu gehören würde, um den Schein zum Inhaberpapier zu machen , fann

hier nicht erörtert werden. Die Anforderungen des Verfaffers an die

gefeßliche Vorausſeßung , daß ſchriftlich die Leiſtung an den Fnhaber

verſprochen iſt (S. 29 ff.), ſcheinen allerdings etwas weitgehend. Abzu

lehnen iſt jedenfalls ſeine dem Wechſelrecht entnommene Forderung , daß

das Verſprechen in einem zuſammenhängenden Saße aufzudrüden iſt.

Die Möglichkeit der Konſtruktion von Zinsſcheinen mit Inhaber:

qualität gibt der Verfaſſer auch an fich zu (S. 17 Anm. 30, S. 31) ; er

1) Außer der vom Verfaffer zitierten Literatur iſt noch zu verweiſen

auf ReyBner , dieſe Zeitſchrift Bd. L S. 657, Staub , Banks

archiv II. Jahrgang Nr. 2 .

2) Heyßner a. a . D.
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erkennt ausdrüdlich an, daß bei der Vorſchrift im § 804 des B.GB. dem

Gefeßgeber dieſe Möglichkeit vorgeſchwebt hat. Damit ſcheint aber nicht

im Einklange zu ſtehen , wenn er am Schluſſe feiner Ausführungen

(S. 39 f.) , lediglich geftüßt auf die Tatſache, daß nach dem Gefeße, bes

treffend die gemeinſamen Rechte der Befißer von Schuldverfchreibungen, die

Kapitalgläubiger troß der Ausgabe von Zinsſcheinen berechtigt ſind, ſelb

ſtändig Beſchlüſſe in Betreff der Zinſen zu faſſen , den Schluß und

zwar ſchlechthin – zieht , daß dem nämlichen Gefeßgeber der Zinsichein

nur ein Legitimationszeichen iſt. Dieſer Schluß iſt auch nicht berechtigt.

Die Aufgabe von Zinsſcheinen mit Inhaberpapierqualität würde nur zur

Folge haben , daß das Zinebezugsrecht inſofern Selbſtändigkeit erlangt ,

als nur der Inhaber des Zinsſcheins, nicht aber der Inhaber des Haupts

papiers , Zinsberechtigter wäre. Damit ſteht aber noch nicht in Wider

ſpruch, wenn das Gläubigerrecht aus dem Zinsſcheine durch das Gefeß

unter einen Vorbehalt geſtellt wird , der mit der mangelnden Abſtraktheit

des verbrieften Rechtes zuſammenhängt , ebenſowenig wie es dieſer Selbs

ſtändigkeit des Zinsbezugsrechte prinzipiell entgegenſteht, daß ſeine Geltend :

machung im Konkurſe beſchränkt iſt und bei den Zinsſcheinen für die

Pfandbriefe der Anpothekenbanken inſoweit auch das Vorzugsrecht an der

Pfandbriefbedung nicht beſteht.

Iſt aber die Möglichkeit der Ausgabe von Inhaberzinsicheinen an

fich gegeben , ſo liegt fie auch vor , wenn das Papier über die Haupts

forderung an Order lautet.

Die Frage Nudorffs-) , warum der unterſchriebene Zinsſchein

eines Drderpapiers des Wortlauts :

„Am 1. Juni 1900 zahlt Unterzeichnete auf Vorzeigung

dieſes Zindicheins 22 M. 50 Pfg . "

nicht Inhaberpapier ſein könnte , bleibt berechtigt. Wenn man zu ihrer

Verneinung gelangt, ſo kann dies immer nur eine Folgerung aus tatſäch:

lichen Verhältniffen ſein ; man mag weitergehend auch einen allgemeinen

Erfahrungsjas dahin aufſtellen ?) und von dieſem aus im fontreten Falle

weiter operieren . Ein Rechtsjat , der die Möglichteit von Inhaberzines

fcheinen bei Orderpapieren ſchlechthin ausſchließt, läßt ſich nicht aufſtellen.

Auf einen ſolchen Rechtsſa läuft aber die Anſicht des Verfaſſers, wenn

ich ihn recht verſtehe, hinaus ( ſiehe S. 32 , S. 42 Anm . 72) . Seine

Folgerungen aus den Vorſchriften des Bürgerlichen Gefeßbuche find jedoch

nicht zwingend , und aus , logiſchen Gründen" (S. 32) ſcheint mir die

Verbindung eines Inhaberzinsicheins mit einem Orderpapier genau ſo

möglich wie mit einem Inhaberpapier ; in beiden Fällen wird die

.

.

1 ) „Das Recht“ 1900 S. 446.

2 ) Staub, Bantarchiv II. Jahrgang S. 19. Pland , Anm. 1 zu

$ 803 des B.GB.

1
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Zahlung der Zinſen einem anderen verſprochen , als dem Gläubiger der

Hauptſchuld .

Meines Dafürhaltens ſchmälert der Verfaſſer das Verdienſt ſeiner in

vielfacher Hinſicht belehrenden Unterſuchung durch das Streben, zu einem

allgemein gültigen Ergebniſſe zu gelangen , wo es fich lediglich darum

handeln durfte , den Rechtscharakter der zur Zeit üblichen Zinsſcheine zu

beſtimmen.

Aiel , Mai 1904.

Landrichter Dr. Heinrich Göppert.

I

LV. Dr. jur. et rer .pol. Bruno Stern . Die Schuld

verſchreibungsgläubiger im Konkurſe der

þypothekenbank. 8. (87 S.) Berlin 1904,

I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung. G. m . 6. H.

Nachdem die Literatur über das Hypothekenbankgeſe mittlerweile

einen recht bedeutenden Umfang, angenommen hat , iſt das Unternehmen

des Verfaffers , den wohl intereſſanteſten Teil des Rechtsgebiets unter

möglichſt vollſtändiger Berüdfichtigung aller zu Tage getretenen Anſichten

zuſammenfaſſend zur Darſtellung zu bringen , mit Dant zu begrüßen .

Nach einigen nur der allgemeinen Orientierung dienenden Bemer:

kungen über das Weſen und den Ronkurs der Hypothefenbank folgt eine

Betrachtung über die Stellung der Obligationäre der Banten außerhalb

des Konkurſes, wobei mit Recht betont wird, daß von einem Pfandrechte

der Obligationäre an der Deckungsmaſſe feine Rede ſein kann , ſondern

nur eine gewiffe Bindung der Maſſe zur Sicherung der Rechte im Kons

kurſe geſchaffen iſt.

Im dritten Abſchnitte wendet fich dann die Unterſuchung der

Hechtsſtellung der Obligationäre im Konkurſe zu. Fier nimmt natur

gemäß die Erörterung des Vorrechts bezüglich der Dedungsmaffe den

breiteſten Raum ein. Es folgen Bemerkungen über die Stellung der

Auffichtsbehörde und des Treuhänders. Die Funktion des Gefeßes , be:

treffend die gemeinſamen Rechte der Befißer von Schuldverſchreibungen, iſt

etwas knapp behandelt. In Kürze wird dann noch die Beteiligung des

einzelnen Obligationärs im Ronkursverfahren erörtert. Ein Literaturs

derzeichnis iſt beigefügt.

Zur Orientierung über die in Betracht kommenden Punkte iſt die

Arbeit gut verwendbar. Im allgemeinen hat fich der Verfaſſer darauf

beſchränken müſſen , eine der ſchon früher vertretenen Anſichten ſich anzu:

eignen , wobei er dann hin und wieder Gelegenheit findet, die Begründung

zu ergänzen und ficherzuſtellen , auch zur Präziſierung beizutragen , ſo bei

1
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ſeinen Ausführungen über die eigenen Schulbberſchreibungen der Hypotheken

banken (S. 56 ff.).

Wenn der Verfaffer aber das Weſen des Treuhänders als das eines

notwendigen Digans in dem Organismus der Bant bezeichnet (S. 65), ſo

beſagt dies entweder nicht mehr als die Gefeßesvorſchrift , daß bei jeder

Hypothekenbank ein Treuhänder zu beſtellen iſt, oder etwas Faliches, wenn

damit geſagt ſein ſoll, daß der Treuhänder ein Drgan der Bant iſt. Daß

ihn die Auffichtsbehörde ernennt, ftande freilich nicht entgegen , wohl aber

die ihm angewieſene Stellung gegenüber der Bant. Treffender wird das

Weſen der Treuhänder nicht bezeichnet werden können als mit den Worten

Alfred Sculpes ( Jheringe Jahrbücher 1901 S. 101) :

„ Er iſt traft ſeiner Beſtellung Subiett eigener , im Gefeße

beſtimmter, fchuldrechtlicher Berechtigungen im fremden Intereffe,

ein wahrer Treuhänder. “

Riel. Landrichter Dr. Heinrich Goppert.

LVI. Dr. Fiſcher. Der Schaden nach dem Bür:

gerlichen Gefeßbuch für das Deutſche

Reich. 8. (328 S.) Jena 1903 , Verlag von

Guſtav Fiſcher.

Der jeßt veröffentlichten Schrift über den Schaden ſoll , wie auf

S. 135 Anm. 17 bemerkt iſt, eine weitere Arbeit über die Schadenserſaks

ſchuld nachfolgen . Dementſprechend iſt in dem jeßt erſchienenen Buche

nur von Begriff und Umfang des Schadene, des Vermögensſchadens und

des Nichtvermögensſchadens, von der Schadensbeſeitigung, insbeſondere der

Naturalreparation , und von der Vorteilsausgleichung die Rede. Zwed:

dienlicher würde es nach diesfeitiger Auffaſſung geweſen ſein , wenn zus

vörderſt die Schadenserſaßpflicht behandelt wäre. Die von dem Verfaffer

beliebte Behandlungsweiſe verführt leicht dazu , den Begriff des Schadens

in einſeitiger Weiſe zum Ausgangậpuntt und zur Grundlage der ganzen

Lehre vom Schadenserſaß zu machen und damit die prattiſchen Zwede,

die zu verſchiedener Normierung des Schadenserſaßes führen, zu vernach.

läffigen .

Für die richtige Erkenntnis der Lehre vom Schadenserſas iſt es von

größter Wichtigkeit, das Verhältnis zwiſchen Schadenserſaßpflicht und der

Verpflichtung zur erſtellung ( Erfüllung) flarzulegen. Einem jeden

Rechte zugehörig iſt die Verpflichtung zur Serſtellung. Der Verpflichtete

hat , wenn es fich um ein Gebot handelt, die dem Gebot entſprechende

Verbindlichkeit zu erfüllen und , wenn es fich um ein Verbot handelt,

daß dem Verbot Zuwiderlaufende zu unterlaſſen. Sin jedes Htech

1
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birgt den Anſpruch in fich, daß der dem Gebot oder Verbot entſprechende

Rechtszuſtand hergeſtellt wird. Dieſe Verpflichtung zur Erfüllung oder

Unterlaffung bleibt beſtehen, auch wenn dem Gebote oder Verbote zuwider

gehandelt iſt. Der Schuldner , der in Erfüllungsverzug gekommen iſt,

bleibt , wenn hiervon nicht eine Ausnahme zugelaſſen iſt, zur Nacherfüllung

verbunden. Ebenſo hat derjenige, der dem Verbote zuwider in die Rechts

phäre des Anderen eingegriffen hat, die Fortſeßung der Beeinträchtigung

zu unterlaffen und demgemäß den durch den Eingriff herbeigeführten

rechtsverleßenden Zuſtand aufzuheben . Er hat , wenn er einen Anderen in

Gefangenſchaft hält, diefem die Freiheit zurüdzugeben, und iſt, wenn er

die Sache eines Anderen ſich angeeignet hat, zur Rücgabe der Sache vers

bunden. Mit aller Schärfe iſt zu betonen, daß es ſich hier nicht um eine

Schadenserſaßpflicht handelt. Die Pflicht zur Wiederherſtellung der Frei

heit , zur Rüdgabe der Sache iſt unabhängig von einem Verſchulden des

Zuwiderhandelnden. Von einer Schadenserſaßpflicht kann erſt die Rede

fein , wenn die Erfüllung oder Herſtellung (Wiederherſtellung) nicht mög.

lich iſt oder der eingetretene Schaden hierdurch nicht vollſtändig beſeitigt

wird, wie dies namentlich bei dem in der Zwiſchenzeit eingetretenen Schaden

der Fall iſt. Mit Recht unterſcheidet deshalb der Verfaſſer zwiſchen dem

Anſpruch auf Erfüllung und dem Anſpruch auf Erſaß des Verzögerungs

ſchadens. Nicht richtig dürfte aber der vom Verfaſſer eingenommene und

auch ſonſt in der Literatur vertretene Standpunkt ſein, daß die Schadens:

erſaßpflicht wegen Nichterfüllung nach § 249 B.GB. , weil hiernach der

Zuſtand herzuſtellen iſt , der beſtehen würde , wenn der zum Erſaße ver

pflichtende Umſtand nicht eingetreten wäre, regelmäßig wieder zur Erfül:

lung @pflicht führe , welche von der primären Erfüllungspflicht dadurch

verſchieden ſei , daß ſie auf dem erleichterten Wege des $ 250 in eine

Pflicht zum Gelderfaß umgewandelt werden könne. Nur das will der

§ 249 ausſprechen, daß bei vorhandener Schadenserſaßpflicht der Schadens

erfaß in erſter Stelle nicht durch Gelderlaß , ſondern durch Naturalerja

zu leiſten iſt. In Übereinſtimmung hiermit iſt auch in § 251 unter

Herſtellung " nur Naturalerſas ( Naturalreparation ) zu verſtehen.

Über dieſen Naturalerfaş find in dem Buche von Fiſcher wert:

.volle Ausführungen enthalten. Mit Recht tritt Fiſcher dem Dogma

entgegen, daß bei objektiver Unmöglichkeit der urſprünglichen Schuldner

leiſtung der Schadenserſaß in Geld erfolgen müſſe. Der Naturalerſatz

iſt in dieſem Falle durch Beſchaffung einer gleichwertigen Leiſtung zu be:

wirken (vgl. S. 195, S. 203 ff.). Fiſcher nimmt demgemäß auch an ,

daß bei Beſchädigung einer Sache der Schadenſerſaßberechtigte ſtatt der

beſchädigten alten Sache die Lieferung einer neuen Sache verlangen kann,

wobei die Differenz zwiſchen dem Werte der unbeſchädigten alten Sache

und der neuen Sache in billiger Weiſe dem Schadenserſaßverpflichteten zu

vergüten iſt. Als Naturalerſatz dürfte es auch aufzufaffen ſein , daß der

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LV.

1

1
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1

Gläubiger von dem Vertreter , der ohne Vertretungêmacht gehandelt hat,

Erfüllung gerade ſo verlangen kann, wie der Vertretene, wenn Vertretungs

macht beſtanden hätte, zu erfüllen gehabt haben würde (S. 127). Auf

dieſe Weiſe, daß der Vertreter in die Verbindlichkeiten eintreten muß, wird

erreicht, daß der Gläubiger gleichwertigen Erfaß erhält. Nur gegenüber

dem gutgläubigen Vertreter beſchränkt fich der Schadenserfaßanſpruch auf

Erfaß des negativen Vertragsintereffes. Ift der Gläubiger zur Forderung

von Schadenserſaß wegen Nichterfüllung berechtigt, ſo kann er den Na

turalerfaz durch Vornahme eines Dedungskaufs u. 1. w. fich ſelbſt bez

ſchaffen und kann dann Erſaß der ihm hierdurch entſtandenen Aufwendungen

in dem wirklich beraublagten Betrage verlangen .

Abzugrenzen iſt ferner die Schadenserfaßpflicht von dem Anſpruch

auf Herausgabe der Bereicherung. Hier iſt vor allem die Frage zu bes

antworten , ob als Schadenserſas nicht mindeſtens der Gewinn erſekt

berlangt werden kann , der dem Beſchädiger burch die zum Schadenserſatz

verpflichtende Sandlung zugefommen ift. Von dem Verfaſſer wird dieſe

Frage grundfäßlich derneint (S. 56). Hierin dürfte ihm jedoch nicht

unbedingt beizupflichten ſein. Sat jemand burch unberechtigte Verfügung

über fremde Rechte oder unbefugte Benußung fremden Vermögens fich

ſchadengerſaßpflichtig gemacht, ſo hat er als Mindeſtbetrag des Schadens

den durch dieſe rechtswidrige Behandlung gezogenen Gewinn zu erſeßen,

ohne Rüdficht darauf, ob der Schadenserſaßberechtigte ſelbſt dieſen Gewinn

gezogen haben würde. Dieſes Reſultat ergibt fich idon daraus , daß der

Geſchäftsherr berechtigt iſt, denjenigen, der rechtswidrig in feine Angelegen:

heiten eingreift, nach den Grundfäßen der Geſchäftsführung ohne Auftrag

zur Verantwortung zu ziehen (8 687 Abſ. 2 B.GB.). Man ſpricht hier

von einer unechten Geſchäftsführung. Richtiger dürfte es indes ſein,

dieſen Geſichtspunkt aufzugeben und den Anſpruch als das anzuerkennen ,

was er in Wirklichkeit iſt, als einen Anſpruch auf Schadenserſaß. Etwas

Verwandtes iſt es, daß in Vertragsverhältniſſen, wenn die Leiſtung dem

einen Teile ganz oder teilweiſe unmöglich geworden iſt, der Gegentontrahent

mindeſtens diejenigen Rechte geltend machen kann , welche er haben würde,

wenn die Leiſtung durch Zufall unmöglich geworden wäre (SS 325 , 323

B.GB.).

In anſchaulicher Weiſe wird von Fiſcher (S. 4 ff., 22 ff.) aus :

geführt , daß der Schaden meiſtenteils durch das erſte ſchädigende Ereignis

nicht abgeſchloſſen iſt , daß hierdurch neue Ereigniſſe und Einwirkungen

ausgelöſt werden und daß der Schaden an ſich nur in ſeiner Endentwice:

lung unter Berüdſichtigung aller im Entwiđelung @gang eingetretenen

vorteilhaften und nachteiligen Ereigniſſe in Betracht kommt. Hierauf

beruht , wie Fiſcher ſehr richtig hervorhebt , der Grundſaß der com

pensatio lucri cum damno. Dem Schadenserſaßberechtigten kann jedoch

nicht zugemutet werden , ſo lange zu warten , bis die Rauſalitätsreihe

i
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volftändig abgelaufen iſt und der Geſamtbetrag des Schadens fich klar

überſehen läßt . Der vorausſichtlich noch eintretende weitere Schaden iſt

vielmehr frei zu ſchäßen. Es iſt auch nicht zu verlangen, daß der Erſak:

berechtigte, um feinen Schaden zu liquidieren , die Einwirkung des ſchädi

genden Ereigniſſes auf ſein geſamtes Vermögen flarlegt. Er kann ſich -

worin Fiſcher von Dertmann und Waldmann faum abweicht

damit begnügen, den Schaden nach dem Werte des durch die Beſchädigung

betroffenen lonkreten Gutes zu ſchäßen, und bleibt dem Schadenserſaß

pflichtigen die Darlegung überlaſſen , daß durch die Beſchädigung weitere

den Schaden mindernde Ereigniſſe her beigeführt ſind , die ihn zu einem

Abzuge oder gegenüber dem Naturaleríaß zu einer Gegenforderung bes

rechtigen.

Der Vorteilsausgleichung iſt von dem Verfaſſer ein beſonderer Ab:

ſchnitt (S. 246 ff.) gewidmet.' Die Schwierigkeiten dieſer Materie beruhen

weſentlich darauf, daß nicht jeder Vorteil , den der Beld digte ohne das

chädigende Ereignis nicht gezogen haben würde, als durch das ſchädigende

Greignis verurſacht angeſehen und auf den Schaden angerechnet werden

fann und daß die Entſcheidung, ob eine Einheit des Schaden und

Nußen bringenden Ereigniffes borliegt, oft zweifelhaft ift. Behandelt

wird in dieſem Abſchnitt auch die Abtretungspflicht aus § 255 B.GB. ,

welche zutreffend darauf zurücgeführt wird, daß dem Beſchädigten ein den

Schaden überſteigender Erfaß geleiſtet wird. Der Schadenserfaßpflichtige,

der für den Verluſt einer Sache oder eines Rechts verantwortlich iſt, hat

dem Berechtigten vollen Erfaß zu leiſten , da dieſem nicht zuzumuten iſt,

die aus dem ſchädigenden Ereigniſſe fich ergebenden Rechte, die zu einer

Minderung des Schadens führen können , felbft geltend zu machen . Der

Ausgleich wird dadurch bewirkt , daß dem Erfaßpflichtigen auf fein Ber :

langen die dem Beſchädigten gegen Dritte zuſtehenden Erſaßanſprüche ab

getreten werden müſſen .

Sehr beachtenswert iſt in dem Buche von Fiſcher das Kapitel

über eigenes und fremdes Intereſſe. Namentlich im Sandelsverkehr fommt

es vielfach vor , daß der Schadenserfaßberechtigte den Anſpruch lediglich

im fremden Intereffe berfolgt, zu deffen Wahrnehmung er berufen iſt.

Ebenſowenig wie hieraus ein Einwand gegen die Legitimation des Erſak

berechtigten entnommen werden kann, kann es dieſem verwehrt werden , bei

der Schadensliquidation den Schaden des materiell berechtigten Dritten zu

Grunde zu legen. Der Rommiffionär darf den Schaden des Rommittenten,

der Verkäufer den Schaden des Käufers, für deffen Rechnung er die Ware

aufbewahrt oder verſandt hatte , liquidieren. Fiſcher erkennt dieſes

Prinzip nicht unbeſchränkt an, er will dadurch helfen, daß der Schadens

erfaßanſpruch , nachdem er fraft Gefeßes oder durch Vertrag auf den

Drittintereffierten übergegangen iſt, bei dieſem vollen Inhalt gewinnen

fou. Die ganze Lehre hängt mit der Frage , wer ichadenserſaßberechtigt

.
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iſt, derart zuſammen, daß es wohl richtiger geweſen wäre, beides im 3u:

ſammenhang zu behandeln.

Es iſt zu hoffen , daß das Erſcheinen des zweiten Teils der Ab

handlung , welcher mit der Perſon des Schadenserſaßberechtigten fich be:

ſchäftigen und auch ſonſt wünſchen @werte Ergänzungen zum erſten Teile

bringen wird , nicht lange auf fich warten läßt.

Berlin . Dr. Ebbede , kammergerichterat.

LVII. Dr. Richard porn. Schuldübernahme .

Eine Studie nach öſterreichiſchem und deutſchem

Zivilrecht. 8. (79 S.) Wien 1902, Manzſcher

Verlag.

Die Theorie der Schulbübernahme gehört zu denjenigen Rechtspartien,

wo man fich nur allzuleicht in ſcholaſtiſches Geſtrüpp verliert und vom

rechten Pfade abirrt.

Die Lehre von der Schulbübernahme iſt reich an Kontroverſen ,

welche fich an die grundfäßliche Auffaſſung wie an Anſchauungen über

Nebenſächliches knüpfen .

Die vorliegende Arbeit Ricard porn ſucht fich mit Ernſt

und tüchtiger Gewandtheit in verſchiedene Fragen der Lehre zu bertiefen .

Die Abhandlung zeigt umfaſſende, gründliche Kenntniſſe der reichen juri:

ſtiſchen Literatur und Beherrſchung des Stoffes.

Der Verfaſſer weiſt in den einleitenden Beinerkungen darauf hin ,

daß es heutzutage oft und oft geſchehe, daß bei Gutsübernahmeverträgen

und im Verkehr mit Realitäten der Erwerber die perſönliche Haftung für

eingetragene Gypothekarſchulden übernimmt, daß ganze Vermögenskomplere,

wie Handelsetabliſſements, mit Aktiven und Paſſiven auf dritte Perſonen

übergehen , daß bei Erbteilungen einzelne Erben die Bezahlung fämtlicher

Nachlaßpaffiven auf fich nehmen, daß Erbſchaften mit ſämtlichen auf dem

Vermögen haftenden Verbindlichkeiten an dritte Perſonen veräußert werden .

Alle dieſe Rechtsverhältniſſe widerſtreben dem Begriffe der Novation. Das

Rechtsinſtitut der Schuldübernahme beruht nicht auf römiſch -rechtlichen

Grundlagen. Es iſt ein Produkt des modernen Rechtes , welches die

Sondernachfolge in der Schuld für inöglich erklärt .

porn zählt zunächſt die verſchiedenen Theorien über das Weſen

und den Charakter der Schuldübernahme auf. Es gibt Theorien , welche

überwiegend auf römiſch - rechtlicher Grundlage ruhen, und Theorien , welche

die Schuldübernahme für ein Produkt des modernen Rechtes halten .

Manche bauen den Begriff der Schuldübernahme auf der Grundlage

eines Vertrages zu Gunſten Dritter auf, wie Gareis , Stobbe , 3 im
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I

mermann. Horn nennt weiters die ſogenannte Kollektivoffertentheorie,

welche Ripp , Simon , Hellwig , Menzel vertreten haben , und

ichließlich die Theorie, welche die Schulbübernahme unter den Begriff eines

Dispoſitionsaktes über fremde Forderungen ſubſumiert und welche Unger,

Gürgens , Regelsberger , Bruns , Ehrenzweig und andere

hervorragende Schriftſteller vertreten . Der Verfaffer erörtert zunächſt die

Frage , inwieweit die Behre von der Schuldübernahme im öſterreichiſchen

bürgerlichen Rechte Berücfichtigung gefunden hat.

horn gelangt zu dem Ergebnis , daß das öſterreichiſche Hecht eine

Sondernachfolge in die Schuld im $ 1407 a. B.GB. nicht anerkannt hat ,

glaubt jedoch , daß fich der Wortlaut dieſer Gefeße @ ſtelle für die moderne

Lehre von der Schuldübernahme gleichwohl dadurch verwerten läßt , daß

wir an Stelle einer Zahlungsanweiſung an eine Sutzeſſionsanweiſung

denten.

Im weiteren Berlaufe ſeiner belehrenden Abhandlung beſpricht

þorn zunächſt die verſchiedenen Arten der Schuldübernahme, die ſoges

nannte kumulative Schuldübernahme. Dieſe Form der Schuldübernahme

ichafft einen zweiten neuen Schuldner, fie ändert die bisherige Schuld an

ſich nicht, fie verſchafft dem Gläubiger neben dem bisherigen Schuldner

noch einen anderen Schuldner unter Erhaltung der Fdentität der Ohli

gation.

Die zweite Form der Schuldübernahme beſteht darin , daß der

Gläubiger berechtigt wird, den Schuldübernehmer zu belangen , ohne auf

die ſubſidiäre Haftung ſeines Schuldners zu verzichten.

Die dritte Form der Schuldübernahme beſteht darin, daß der Über :

nehmer burch einen Vertrag zwiſchen ihm und dem Schuldner , welchen

der Gläubiger genehmigt haben muß , an Stelle des bisherigen, aus dem

obligatoriſchen Nexus nunmehr ausgeſchiedenen Schuldners in das objektiv

fortdauernde Schuldverhältnis eintritt ( eigentliche, privative Schuldüber

nahme)

Es iſt endlich eine vierte Form möglich, indem der übernehmer fich

dem Schuldner zur Zahlung der Schuld oder Befriedigung des Gläubigere

verpflichtet, ohne eine Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger zu über

nehmen.

Dieſe vier Formen werden von Horn gründlich erörtert. Zur

Theorie der privativen Schuldübernahme bemerkt porn nachdrüdlich, daß

die Übernahme ein abſtrakter Vertrag iſt und daß die verpflichtende Wirkung

gegenüber dem Gläubiger nicht von dem unterliegenden Rechtsgeſchäfte

abhängt, auf Grund deſſen der übernehmer dem bisherigen Schuldner ſeine

Verpflichtung abnimmt.

Der lebte Abſchnitt der vorliegenden Abhandlung gilt dem deutſchen

Rechte. Der Verfaffer gedenkt hier zunächſt der Regelung der Übernahme

von Hypothefarſchulden in der Deklaration vom 21. März 1835 und in
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dem preußiſchen Gefeße vom 5. Mai 1872 ; die weiteren fehr intereſſanten

und eingehenden Erörterungen find der Auslegung der $8 414-419 des

Bürgerlichen Gefeßbuchs für das Deutſche Reich gewidmet.

Wer ſich für das theoretiſch und praktiſch bedeutſame Problem der

Schuldübernahme intereffiert und die vorliegende Abhandlung þorns

durchſtudiert, wird dieſem Werke Horns viele Anregung und Förderung

zu danken haben.

Wien.
Privatdozent Dr. Guſtav Walker.

LVIII. 1. Oskar Schanze. Das franzöſiſche Patent

recht. 8. (73 S.) Leipzig 1903 , Harry Buſch

mann.

2. Derſelbe. Das ſchweizeriſche Patentrecht

und die zwiſchen dem Deutſchen Reiche

und der Schweiz geltenden patentrecht

lichen Sonderbeſtimmungen. 8. (91 S. )

Leipzig 1903 , Harry. Buſchmann .

3. Derſelbe. Das belgiſche Patentrecht: 8 .

(95 S.) Leipzig 1903, Harry Buſchmann.

Durch den Beitritt des Deutſchen Reiches zur Pariſer Union zum

Schuße des gewerblichen Eigentums dürften wohl die ſchon vordem regen

Wechſelbeziehungen zwiſchen dem Deutichen Reich und dem Ausland auf dem

Gebiete des gewerblichen Rechtsſchußes eine Lebhafte Steigerung erfahren.

Um ſo wichtiger erſcheint es daher , das gewerbliche Recht des Auslandes

den inländiſchen intereſſierten Kreiſen leicht zugänglich zu machen. Wer ſich

bisher etwa über franzöſiſches oder belgiſches Patentrecht unterrichten wollte,

war darauf angewieſen , fich durch in franzöſiſcher Sprache geſchriebene

ſtattliche Rompendien durchzuarbeiten, oder er mußte fich auf eigene Gefahr

mit Überlegungen des Geſezestextes oder mit kurzen Darſtellungen begnügen ,

die fich meiſt auf die Darſtellung des Patenterteilungsverfahrens bes

ſchränken, oder aus den das Patentrecht aller Länder umfaſſenden Werken

ſchöpfen , welche ſchon durch die Art ihrer Anlage dem Rechte jedes ein:

zelnen Staates hinreichenden Raum nicht gewähren können.
Es war

daher ein dringendes praktiſches Bedürfnis , welches Schanze burde ſeine

Darſtellung des franzöfiſchen und belgiſchen Batentrechtes befriedigte. Aber

Dank gebührt ihm auch für ſeine Darſtellung des Schweizer Rechtes, deffen

Kenntnis durch dieſelbe dem deutſchen Publikum ficherlich näher gerüdt

wurde. Seine Ausführungen über die zwiſchen dem Deutſchen Reiche
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und der Schweiz geltenden patentrechtlichen Sonder beſtimmungen kommen

übrigens der Wiſſenſchaft des deutſchen Patentrechtes unmittelbar zu

ſtatten .

Es war kein leichtes Wert , welches Schanze unternommen hat.

Die Hinderniſſe, welche fich dem Eindringen in die genaue Kenntnis eines

fremden und zumal eines fremdſprachigen Rechtes entgegenſeßen , werden ja

durch die Schwierigkeit, unbeeinflußt durch das deutſche Recht, alſo ganz

unbefangen an das fremde Recht heranzutreten , noch vermehrt. Verfaſſer

hat dieſe Schwierigkeiten ſpielend überwunden. Ich verweiſe hier nur auf

feine ausgezeichnete Unterſuchung (Das ſchweizeriſche Patentrecht S. 10 ff.)

über die feinen Unterſchiede, welche hinſichtlich des Begriffes der Neuheit

einer Erfindung nach franzöfiidem und nach Schweizer Recht beſtehen,

eine Unterſuchung, welche volle Beachtung verdient.

Verfaffer hat fich bei ſeiner Darſtellung durchwegs möglichſter Sürze

befleißigt, jedoch nirgends auf Koſten der Klarheit und Zuverläſſig feit des

Dargeſtellten. Auf dieſe Weiſe gelingt es ihm , auf wenigen Drudbogen

eine ſyſtematiſche Darſtellung des fremden Rechtes zu geben , aus welcher

fich jeder nicht nur über die Grundzüge, ſondern auch über eine Reihe von

praktiſch bedeutſamen Detailfragen leicht und ſicher Belehrung holen kann.

Allerdings wer das fremde Recht wiſſenſchaftlich erforſchen will, wird nach

wie vor auf deſſen einheimiſche Literatur zurücgehen müſſen. Allein deren

Studium überflüſſig zu machen , war ficherlich nicht die Abſicht des Ver:

faffers.

Rühmend ſei noch betont, daß Verfaſſer es nicht verſäumt, in ſtrit:

tigen Fragen die Anſchauungen aller Parteien darzulegen, und zwar auch

dort , wo er ſelbſt Partei ergreift . Dabei ſpart er feinesweg mit der

Aritik , welche ſich nicht nur gegen einzelne Autoren oder gerichtliche

Entſcheidungen, ſondern unter Umſtänden auch unmittelbar gegen die eine

oder andere geſeßliche Beſtimmung richtet. Und bei aller Aürze ſeiner

Darſtellung findet er Gelegenheit , auf Reformbeſtrebungen einzugehen ;

namentlich nimmt in der Darſtellung des belgiſchen Rechte die Erörte

rung der Gefeßentwürfe der für die Reviſion des Patentgeſeßes eingefeßtett

Regierungskommiſſion und des Conseil supérieur de l'industrie et du

commerce einen breiten Raum ein. Der Vollſtändigkeit halber ſei noch

erwähnt, daß auch der Statiſtik Raum gelaffen wurde und daß ſorgfältig

gearbeitete Sachregiſter die raſche Drientierung weſentlich fördern.

Einen beſonderen Vorzug bieten die vorliegenden Schriften auch da:

durch, daß die fyftematiſche Anordnung des Stoffes in ihnen durchweg die

gleiche iſt und ſomit die Rechtsvergleichung beſonders erleichtert wird.

Es wäre lebhaft zu wünſchen , daß Verfaſſer ſeine Darſtellung der

ausländiſchen Patentrechte fortfeßt . Des Dankes weiter Kreiſe könnte er

für dieſe Arbeit ſich verſichert halten. Für dieſen Fall möchten wir nur

den Wunſch ausſprechen , daß der Darſtellung des einzelnen Hechtes auch

.
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der Text des betreffenden Gefeßes beigedruckt würde , beffen Fehlen in den

vorliegenden Büchern bisweilen lebhaft empfunden wird.

Wien. Emanuel Adler.

1

LIX. A. Hellwig. Das Aſylrecht der Natur:

völker. Mit einem Vorwort von F. Robler. 8 .

(VIII und 122 S.) Berlin 1903 , R. v . Deders

Verlag .

Schon zu einer Zeit, in welcher der Wiffenſchaft der ethnologiſchen

Juriệprudenz in noch viel weiteren Kreiſen als heute das Daſeinsrecht

beftritten wurde , hat ihr Profeffor Goldichmidt in dem die wirtſchaft:

lichen und rechtlichen Grundprobleme behandelnden & 4 feiner ,Univerſal:

geſchichte des Bandelsrechts " einen Plaß eingeräumt; ſchon 1886 und 1889

nahm er auch jenem Teile der Rechtswiſſenſchaft und dem Dandelsrechte

gemeinſam angehörende Studien Roblers in die Zeitſchrift für Handels

recht" auf. Daher dürfte es nicht unangebracht ſein, in ihr auch auf die

vorliegende fleißige und tüchtige Arbeit Hellwigs über das „ Aſylrecht

der Naturvölker “ hinzuweiſen , welche mancherlei für die Anfänge des

Handelérechte wichtige Materialien und Ausführungen enthält. Da in allen

ethnologiſchen Gebieten urſprünglich ein Sandel nur zwiſchen Angehörigen

verſchiedener Stămme ſtattfindet, jeder Stammesfremde aber als Feind gilt ,

jo bedarf jeder ausgebildete Handeláverkehr in primitiver Zeit des Aſyle,

d. h. eines beſonderen Schußeß, der ihm in Rüdficht auf den Ort ,

welchem er ſtattfindet, oder in Rüdficht auf eine Perſon gewährt wird, zu

welcher der Raufmann in beſondere Beziehungen getreten iſt. So ſpielt

denn Schuß und Regelung des Bandels in dieſem Buche eine hervorragende

Rolle (z . B. S. 34-38, 41 , 49–51 , 58, 65, 90 2.). Neues Material

bringt Hellwig namentlich auch für den Markt- und Karawanenfrieden

(vgl . 6. 77, 79, 97 ) , ſowie für die eigenartige Entſtehung des Zwanges

mäklers durch das perſönliche Aſyl fremder Händler bei ihren Gaſtwirten

(S. 36 ff., S. 50 vgl. Goldſchmidt Un .- Geſch. S. 22 Note 18). Bes

ſonders ſei auf eine Erzählung eines marokkaniſchen Reiſenden aus dem

Jahre 1330 (S. 36 , 37) hingewieſen , welche eine überraſchende Übereins

ſtimmung der damals in Oſtafrika bezüglich der Behandlung fremder Kauf:

leute herrſchenden Rechtsvorſchriften mit gleichzeitigen Einrichtungen vieler

italieniſcher und deutſcher Städte zeigt. Bei der Menge folcher Übereins

ſtimmungen hätte Hellwig es freilich unterlaſſen ſollen , dasſelbe, was

die modernen Wirtſchaftshiſtoriker bei den Europäern des Mittelalters

Verſtändnis für die Bedeutung des Handels und zwedmäßige Wirtſchafts:

politik nennen, fort und fort als „Þabgier “ , „Egoismus“ und „Gewinn:

ſucht der Wilden “ , bezw. ihrer weltlichen und geiſtlichen Häupter zu

an
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bezeichnen. Vgl. S. 49, 50, 51 , 91 , 105 zc. Dagegen verdient Anerkennung,

daß Hellwig die Nachrichten über das Aſylrecht bei den einzelnen Völler

ichaften im Zuſammenhange mit deren übrigen Lebensverhältniffen und

Hechtsinftitutionen zu erklären ſucht. Manche Erklärungen ſind freilich,

wie ſchon Kohler im Vorworte zu Hellwigs Schrift erklärt , vals

rationaliſierend und zweifelhaft" zu erachten. Dagegen hätte z. B. der

praktiſche Nußen des durch plößliches Bedecken mit dem Mantel entſtehenden

perſönlichen Aſyls auf den Markten der Kabylen (S. 79) durch die häufigen

Tumulte erläutert werden ſollen, die dort infolge der Beſtrafung der Vers

leßungen des Marktfriebens durch die unorganiſierte Maffe der Markt:

beſucher eintreten . Bgl. meine Ausführungen in Zeitſchrift f. bergl.

Rechtswiſſenſchaft XI S. 211. Jrrtümlich vom Standpunkte der Univerſal

rechtegeſchichte iſt auch -- es ſei geſtattet, hier darauf hinzuweiſen , wenn

ee auch nicht zum Handelbrechte gehört - Bellwig & Bemerkung 6. 4 .

daß „Tiere als Rechtsſubjekte nicht in Betracht kommen" . Ganz wie die

auch nicht rechtsfähigen Sklaven find vielmehr Tiere ſelbſt in Europa

während des Mittelalters criminaliter belangt und hingerichtet worden .

Vgl. von Amira Grundriß des Germaniſchen Rechts (1901) S. 143,

Mitt. d . öſterr. Inſt. XII S. 504 ff. Endlich ſei lediglich , damit der

artiges in ſpäteren Arbeiten Hellwigs vermieden wird, noch darauf auf

merkſam gemacht, daß mitunter, z . B. S. 117 Note 36, größere Genauig

feit im Zitieren, mitunter, z. B. am Ende von S. 54 Ab . 1 und S. 55

Abſ. 3, etwas mehr ſtiliſtiſche Sorgfalt am Plaße geweſen wäre.

Freilich fallen dieſe Mängel gegenüber den Vorzügen des Buches

nicht allzuſehr ins Gewicht, ebenſo , daß ſein Inhalt dem Titel nur zum

Teil entſpricht. Der Verfaffer hat nämlich das geſamte Aſylrecht in

Auſtralien , Afrika und Amerika bearbeitet und auch Völfer wie die Be:

wohner der Sandwichinſeln und die Abeſſinier beſprochen , die entſchieden

nicht mehr als „ Naturvölfer“ betrachtet werden können ; dagegen fehlt

das aſiatiſche und europäiſche Aſylrecht. Doch befißt ell wig , wie er

am Schluſſe mitteilt , ichon für eine zweite Schrift das Material , welche

zuſammen mit der erſten das geſamte , Aſylrecht in den außereuropäiſchen

Erdteilen “ darſtellen ſoll. Es wäre dankenswert , wenn er zugleich für

Zwede wie den der Erforſchung der zahlreichen Inſtitute, die in ihren

Anfängen mit dem Aſylrechte zuſammenhängen, die Benußung beider Bücher

durch ein ausführliches Regiſter erleichtern würde.

Berlin. Rarl Roehne.

I

N

LX. Dr. Felix Hecht 1) . Die deutſchen Hypo

thekenbanken. Erſter Band : Die Statiſtik

1) Dr. Felir becht, Die Mannheimer Banten 1870-1900 , be:
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der.deutſchen øypothekenbanken. Mit einem

Bildnis des Verfaſſers nach v . Lenbach. 8. (XXXIII

und 796 S.) Leipzig 1903 , Duncker & Humblot.

(Mark 20.)

echts wiſſenſchaftliche Arbeiten zählen zu den erſtklaffigen Ers

ſcheinungen der Literatur. Sie würden hierzu auch rechnen , wenn ihr

Verfaffer nur ein Mann der Wiſſenſchaft wäre. Aber ihr Urheber gehört

zu den nicht vielen Glücklichen , welchen es vergönnt war, zugleich mitten

in der Praxis zu ſtehen und ſo aus ihr, der unerſchöpflichen, fortwährend

Anregung und Probleme für die wiſſenſchaftliche Arbeit zu gewinnen.

Das weiß beſonders zu fchäßen , wer wie der Durchſchnittstheoretifer nur

ab und zu Gelegenheit erhält, an dieſem für den Aundigen Probleme über

Probleme zu Tage fördernden Quell fich zu erfriſchen .

Aus dieſer innigen Beziehung mit der Praxis erklärt ſich vollauf

Hechts hiſtoriſche Art. Nicht rationaliſtiſch, ſondern auf reichem geſchicht

lichem Hintergrunde baut er feine Darſtellungen auf. Von dieſem Geſichts

punkte aus iſt es auch zu verſtehen , wenn der Verfaffer ſeine einem größeren

Syſtem ja eingefügte Darſtellung von Wirtſchaft und Recht der deutſchen

Hypothefenbanten in vorliegender Arbeit mit einer umfaſſenden , 796 Seiten

füllenden Statiſtik der deutſchen Hypotheken banken beginnt. Hier wird

der Grund für den dann folgenden fyftematiſchen Aufbau gelegt.

Welche Arbeit ſtatiſtiſche Tabellen verurſachen, weiß zu ſchäßen, wer

ſich ſelbſt ſchon darin verſuchte. Daß wir es in Hecht mit einem wiſſen

idhaftlichen Statiftifer zu tun haben , zeigt der Sa : Reine Schablonis

fierung der Tabellen ! Die Tabellen ſind dem Material, nicht das Material

den Tabellen anzupaſſen ." Wie viel wird hiergegen gefündigt!

Das Werk zerfällt in zwei Teile, der erſte Teil enthält die Statiſtik

aller, der zweite die ſtatiſtiſche Entwidelung der einzelnen Hypotheken banten .

An wichtigſten iſt natürlich die Statiſtik des Pfandbriefzinsfußes. Ihr

iſt auch eine ganz beſonders umfaſſende Beachtung zu teil geworden .

Wer jeßt ſchon des Verfaſſers Stellung zu den aus der Statiſtik

herausleuchtenden Fragen tennen lernen will, der fei auf den vorzüglichen

Artifel Hypotheken banten von Hecht im Sandwörterbuch der Staats:

wiſſenſchaften und auf die leben wahre Darſtellung des Hypotheken bant:

rechtes " von ihm in Folgendorff Kohlers Enzyklopädie der Rechtswiffent

ſchaft 1904 Bd. 1 verwieſen .

Straßburg. Rehm.

ſprochen in dieſer Zeitſchrift BD. LV S. 357 ff. von Dr. Edgar

Jaffé in Heidelberg.
A.



Literatur. 605

LXI. Das Preußiſche Gewerkſchaftsrecht unter

Berückſichtigung der übrigen deutſchen

Berggeſeße. Kommentiert von Wilhelm Weſt

hoff , Rechtsanwalt und Notar in Dortmund. 8 .

(360 S.) Bonn 1901 , A. Marcus und E. Webers

Verlag.

Das Recht der Berggewerkſchaften iſt durch den Einfluß des Bürger

lichen Gefeßbuchs ſtärker beeinflußt worden, als man urſprünglich mit

Rückſicht auf Art. 67 Einf.Gef. zum B.GB. annahm , durch den die

bergrechtlichen Beſtimmungen der Landesgeſeße aufrecht erhalten wurden .

Referent hat dies in ſeinem auf Veranlaſſung des Vereins für die berg

baulichen Intereſſen in Rheinland und Weſtfalen erſtatteten Gutachten

näher ausgeführt. Eine eingehende Darſtellung des Rechts der Berg

gewerkſchaften , wie dasſelbe fich ießt nach der neueſten Entwicklung der

Gefeßgebung geſtaltet, war daher überaus dankenswert ; die Aufgabe iſt

auch ſowohl vom praktiſchen wie vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt

aus durch die vorliegende Arbeit gut gelöſt worden.

Das Ergebnis iſt freilich vielfach ein derartiges, daß eine baldige

anderweitige geſeßliche Regelung erforderlich erſcheint. Der geſchäftliche

Verkehr in Kucen hat einen Umfang angenommen, den man 1865 nicht

geahnt hat . Troßdem entbehrt er jeder Rechtsficherheit. Nach $ 105

B.G. genügt zur Abtretung die ſchriftliche Abtretungsurkunde ohne

Übergabe des Kurſcheins. Tritt derſelbe . Gewerke den nämlichen Kur

hintereinander an verſchiedene Zeffionare ab , ſo iſt der erſte Zeffionar

allein berechtigt. Nach § 23 I 10 Alg. DR. ging die ſpätere Zeffion

der älteren vor, wenn dem ſpäteren Zeffionar der Kutſchein übergeben

wurde. Dieſer Schuß des gutgläubigen Erwerbers iſt, wie Weſthoff

zutreffend S. 114 ausführt, ießt nach § 408 B.GB. fortgefallen. Dies

iſt ein unleidlicher Zuſtand. Es gibt ſchlechterdings kein Mittel, durch

daß fich der Käufer eines Kures jeßt dagegen ſchüßen kann, daß er nicht

von einem Dritten nach Jahren noch aus ſeinen Rechten verdrängt wird.

Selbſt wenn der Verkäufer im Gewerkenbuch eingetragen war , kann

der Zeffionar eines Vorgängers den Zeffionar des eingetragenen Ge:

werken verdrängen ; denn die Eintragung in das Gewerkenbuch hat nach

§ 107 B.G. keine rechtserzeugende Kraft und das Gewerkenbuch hat

keinen öffentlichen Glauben . Ein Schuß des gutgläubigen Erwerbers

eines Auxicheins fehlt völlig. Dieſer Zuſtand iſt umjo unbilliger, als

die Reichsgefeßgebung jeßt die kurſcheine als Handelspapiere mit hoher

Steuer belegt hat und der Umſatz in Ruren der reichsgefeßlichen Umſatz

ſteuer unterliegt . Es iſt daher eine Forderung der Gerechtigkeit, daß

dagegen die Aurſcheine zu Wertpapieren erklärt werden , in denen ſich
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das Recht verkörpert, und deren gutgläubiger Erwerb den Befißer gegen

jeglichen Angriff ſchüßt.

Zu § 108 führt Weſthoff S. 126 zutreffend aus , daß die

Sonderbeſtimmung über die Verpfändung aufrecht erhalten wird . Dabei

iſt auch dieſe Beſtimmung antediluvial. Während ſonſt nach bürger:

lichem Recht die formloſe Einigung genügt , muß hier der dingliche

Vertrag vom Verpfänder und vom Pfandgläubiger ſchriftlich getätigt

werden , obgleich bei der Abtretung eine ſchriftliche Abtretungsurkunde

des Abtretenden genügt. Auch wird bei der Verpfändung Übergabe des

Aurſcheins verlangt. Ob der gutgläubige, im Beſiß des Kurſcheins befind

liche Pfandgläubiger geſchüßt iſt, wenn der Verpfänder oder ein früherer

Gewerke den Ruy idon vorher ohne Übergabe des Auriceins verkauft hatte,

erörtert W eft hoff nicht; die Frage wird aber bejaht werden müffen ,

da die Übergabe des Kutſcheines die Eintragung in das Bergbuch, wie

ſolche bei den älteren Gewerkſchaften ſtattfand, erſeßen ſollte und die Not:

wendigkeit der Übergabe des auf den Namen des Verpfänders lautendent

Augſcheins zur Begründung des Pfandrechts nur den Schuß des gut :

gläubigen Pfandgläubigers bezweden kann . Auch beſtimmte § 109

B.G. , daß die Exekution in den Anteil eines Gewerken durch „ Ab

pfändung ſeines Kutſcheins und Verkauf desſelben im Wege der Mobiliar:

verſteigerung " vollſtreckt werde. Bei der Realiſierung des Pfandrechts

wurden alſo die Kure wie Wertpapiere behandelt.

3m Gegenſaß zu KloftermannFürſt (Berggeſes S. 306 )

nimmt Weſtmann an (S. 134) , daß , obwohl die Auge nach § 109

des Berggefeßes nach fachenrechtlichen Grundfäßen verſteigert wurden ,

jeßt nach den Beſtimmungen der Zivilprozeßordnung die Kure nicht.

den Grundfäßen der Zwangsvollſtreckung über Wertpapiere unterliegen ,

da die Ruxſcheine nicht Träger des Rechte und daher keine Wertpapiere

im Sinne der Zivilprozeßordnung find. Man wird Weſthoffe Anſicht

beitreten müſſen ; da zur Abtretung der Rure die Übergabe des Kur :

ſcheins nicht erfordert wird, iſt in dieſem das Aurrecht nicht verkörpert .

Man leſe die Erörterungen Weſthoffs über die Zwangsvollſtreckung

in die Kure nach und man wird erkennen , daß hier feit Infrafttreten

der Zivilprozeßordnung eine Verſchlechterung des Rechtszuſtands ein:

getreten iſt.

Durch die Darlegung des geltenden Rechts hat ſich Weſthoff

auch de lege ferenda ein Verdienſt erworben . Denn ſie wird bei der

unabweiblichen Änderung des Berggelekes gute Dienſte leiſten .

Dr. Herman Veit Simon.

.

1
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LXII . Dr. Kohler , Profeſſor an der Univerſität Berlin .

Leitfaden des deutſchen Konkursrechtes.

Zweite neubearbeitete Auflage. 8. (XVI und 374 S.)

Stuttgart 1903, Verlag von Ferdinand Enke.

Die reichegefeßliche Rodifikation des bürgerlichen Rechtes hat auf

den Konkurs, der ja zahlreiche Elemente privatrechtlicher Natur in fich

ſchließt , begreiflicherweiſe den weſentlichſten Rückſchlag haben müſſen.

In der Tat find die Änderungen , denen im Anſchluß an die große

Rechtếumwälzung die Ronkursordnung unterworfen wurde, verhältnis:

mäßig viel zahlreicher und jedenfalls viel einſchneidender geweſen , als

die Neuerungen auf dem Gebiete des eigentlichen Prozeſſes. Schon mit

Rückſicht auf dieſe Novelle iſt es dankbar zu begrüßen, wenn ſich Kohler

entſchloſſen hat , von ſeinem bewährten und trefflichen Leitfaden des

Konkursrechtes eine neue Auflage erſcheinen zu laſſen, die uns von der

ichier unglaublichen Arbeitskraft des vielſeitigen Gelehrten eine neue

glänzende Probe gibt .

Sohler hat ſich nämlich keineswegs damit begnügt , die in

zwiſchen eingetretenen Änderungen in ſein Buch aufzunehmen , ſondern

er hat dasſelbe einer ſo gründlichen und vollſtändigen Umarbeitung

unterzogen , daß man unbedenklich und ohne Übertreibung von einem

ganz neuen Werke ſprechen kann. Dies zeigt ſchon ein Blick auf das

gewählte Syſtem . Während die erſte Auflage den þauptſtoff in ein

materielles und ein formelles Ronkursrecht zerfallen ließ , ſondert ſichy

ießt die Darſtellung in einen allgemeinen und einen beſonderen Teil.

Der erſte behandelt in drei Büchern die prozeßrechtlichen Grundlagen ,

die zivilrechtliche Vermittelung (das Beſchlagsrecht), und endlich die

beteiligten Perſonen , während der zweite die verſchiedenen Stadien des

Verfahrens, die Eröffnung, die Verwaltung der Maſſe, die Anmeldung

und Prüfung , und ſchließlich die Beendigung des Konkurſes erörtert.

Al dem geht eine Einleitung voraus, welche das Weſen des Konkurſes,

feine Geſchichte und ſeine Behandlung in den geltenden auswärtigen

Gefeßen zur Darſtellung bringt. Der Behandlung des deutſchen Rechtes

folgt dann eine Darſtellung des internationalen Konkursrechtes. Und

den Abſchluß bildet ein Anhang über das Beſchwerderecht im Konkurſe.

Man wird dem neuen Syſtem vor dem früher beliebten unbedingt den

Vorzug einräumen müſſen . So wichtig es iſt, die materiellen und

die prozeſſualen Ronkursnormen logiſch auseinander zu halten, fo ficher

erſcheint es aus Gründen der Anſchaulichkeit und der Didaktit zweck

mäßig , das Verfahren in ſeiner Entwidelung einheitlich darzuſtellen ,

und im Zuſammenhang der einzelnen Stadien jeweils die eintretenden

materiellrechtlichen Wirkungen zu behandeln. Durch die dargelegte,

.
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natürlich mit viel Mühe und Arbeit verknüpfte Umgeſtaltung hat

Kohlers Buch an Brauchbarkeit noch erheblich gewonnen .

Hierzu tragen noch mehrere andere Umſtände weſentlich bei. Auch

an zahlreichen Einzelpunkten iſt das Syſtem , welchem gerade das eigen:

tümliche Kontursinſtitut beſondere Schwierigkeiten entgegenjeßt, der = *

ändert und zugleich verbeſſert worden . Die wichtigſten Erſcheinungen

der Literatur, und zwar nicht bloß der einheimiſchen , ſondern auch der

auswärtigen , find forgſam ergänzt und berüdſichtigt, und zwar in einer

Art , die genaue Vertrautheit des Verfaſſers mit ihrem Inhalt verrät .

Die Rechtſprechung iſt in erheblich größerem Umfang als früher berück:

fichtigt. Manche Ausführungen ſind erweitert ; andere ſchärfer aus :

geſtaltet und gegenüber Einwendungen der fritit verteidigt. Inabe :

fondere enthalten die Anmerkungen, deren Umfang gegenüber der erſten

Auflage erfichtlich zugenommen hat, eine Fülle wertvollen und belehren:

den Stoffes . Troß der nicht unerheblichen Erweiterung des Materials

iſt aber das Wert ſehr handlich geblieben, dank der zweckmäßigen, auch

ſonſt ſchon bewährten Einrichtung, die geſchichtlichen Ausführungen ſowie

die weniger wichtigen Partieen in kleinerem Druce wiederzugeben . Der

Gebrauch iſt durch ein von Privatdozenten Neubeder angefertigtes

gutes Sachregiſter erleichtert.

Intereſſant iſt , daß Kohler zu der ſonſtigen neueren Ronkurs

literatur in der Vorrede kurz Stellung nimmt. Das Lob, welches dort

den Arbeiten Jägers , Ötters und Seufferts geſpendet wird und

welches die Zuſtimmung jedes Fachgenoſſen finden wird, iſt zugleich ein

Beweis dafür, daß Rohler , bei aller Verſchiedenheit des cingenommenen

Standpunktes , fremde Leiſtungen gern und gerecht zu würdigen weiß.

Die Darſtellung zeigt alle die Borzüge des Kohleridhen Stils,

der ſich bei aller Eleganz und leichtflüſſigkeit , bei aller Lebhaftigkeit

und allem Schwunge dennoch durch die Beſtimmtheit der Formulierung

und die Klarheit des Saßbaues auszeichnet. Ein ſolches Buch zu leſen

iſt nicht nur für den Studenten eine Leichtigkeit, ſondern für jeden

auch Vorgerücteren ein wahres Vergnügen .

Den dargelegten äußeren Vorzügen entſpricht auch die wiſſenſchaft:

liche Höhe des Inhaltes.

Das vorliegende Wert bedeutet, wofür übrigens ſchon der Name

des Verfaſſers bürgt , eine fräftige Förderung der behandelten Disziplin.

Nicht als ob man überall den Ergebniſſen des Verfaſſers unbedingt

Folge zu leiſten hätte. Ja , ſeine ganze Ronſtruktion des Konkurſes

ſeine Theorie des Beſchlagrechtes, feine Auffaſſung der Gläubigergemein

ſchaft u. 1. w . ſcheinen mir vom Standpunkte des geltenden Rechtes

mehr als einem Bedenken unterliegen zu müſſen . Aber die hier nieder:

gelegte Grundidee iſt mit ſo viel Geiſt vertreten, ſo einheitlich und ge :

ichloſſen durchgeführt , ſo folgerichtig und geſchickt auf die verſchiedenen

I



Literatur. 609

1

.

.

Situationen des Konkurſes angewendet , daß aus ihr die Wiſſenſchaft

reichſten Nußen ziehen muß , mag fie im übrigen jener Auffaſſung bei:

treten oder nicht. Auch wird ſie rückhaltlos anerkennen , daß der Vers

faſſer nirgends die Fühlung mit dem praktiſchen Leben verliert , und

die (wirklichen oder vermeintlichen ) Konſequenzen ſeiner Theorie , die

ſich mit den Erforderniffen praktiſcher Zwedmäßigkeit nicht vereinigen

Laſſen (und ſolcher würde es , genau beſehen , wohl einige geben), mit

klugem Geſchick zu vermeiden verſteht.

Demgegenüber will es nicht allzuviel beſagen , daß die poſitiven

Vorſchriften der Konkursordnung , für deren Form und Anordnung

neben den logiſchen auch geſeßgeberiſch techniſche Geſichtspunkte maß :

gebend ſein mußten , ſich unter das Beſchlagsrecht , nach dem Verfaſſer

bekanntlich das Zentralinſtitut des ganzen Ronkurſes, nicht immer ganz

zwanglos unterordnen laffen. Denn ſo gewiß die Ronſtruktion nur

das Mittel iſt, den poſitiven Inhalt der Gefeße unter einen einheit

lichen Geſichtspunkt zu bringen , ſo ficher wird es der Wiſſenſchaft nur

äußerſt felten gelingen , die mannigfachen Vorſchriften einer größeren

Rodifikation als logiſche Folgerungen eines einzigen allgemeineren Ges

dankens darzuſtellen und reſtlos einem einheitlichen Begriffe zu unter

ordnen. Denn die Tatſachen des Lebens find ſtärker als die Logit des

Rechtes. Die dargelegte Erſcheinung iſt alſo eine innere Notwendigkeit .

Etwaige Divergenzen zwiſchen Gefeßgebung und Theorie dürfen daher

weder der einen noch der anderen zum Vorwurf gemacht werden. Sie

dürfen auch nicht verſchleiert werden ; denn ihre Erkenntnis fördert

ſowohl das poſitive Recht wie feine Wiſſenſchaft. Und die Gefeßes

fritik fann ebenſo fruchtbar ſein wie die Gefeßesauslegung.

Daß Rohler unſerer Konkursordnung auch fritiſch gegenüber:

ſteht, iſt bei ſeiner wiffenſchaftlichen Eigenart wohl verſtändlich. Er

liebt es nicht, das Gefeß eines Landes in feiner Sfolierung zu ſtudieren ,

ſondern zieht eine univerſellere Betrachtungsweiſe vor , univerſell nach

Zeit und Drt. Einmal behandelt er das geltende Recht als das Er

gebnis einer durch Jahrhunderte fich hinziehenden geſchichtlichen Ent:

widelung, deren große Züge er daher nicht bloß hinſichtlich des Ron:

kurſes als Ganzen , ſondern auch bezüglich der wichtigſten einzelnen

Konkursinſtitute zur Darſtellung bringt . Und andererſeits verſäumt er

nicht, die Konkursrechte der übrigen Kulturſtaaten heranzuziehen , um

deren Prinzipien mit denen unſeres Rechtes zu vergleichen . Dadurch

werden nicht bloß die gemeinſamen Grundfäße erkannt , ſondern auch

die Gegenfäße aufgefunden , welche teils die Grundgedanken des deut :

fchen Rechtes (eben durch den Gegenſak) ichärfer hervortreten laſſen ,

teils aber auch nüßliche Fermente für die weitere Entwicklung bieten .

Außerdem kann nur auf dieſe Weiſe eine feſte Baſis für das Verſtänd:

nis des internationalen Privatrechtes gewonnen werden . Daß auch im
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vorliegenden Buche die rechtsvergleichende Methode nicht zu kurz kommt,

erſcheint umſo weniger verwunderlich , als gerade der Verfaſſer es iſt,

der dieſem Zweige der Rechtswiſſenſchaft den fräftigſten 3mpuls ge

geben , indem er ſich nicht damit begnügte, ihre Fruchtbarkeit theoretiſch

zu rechtfertigen, ſondern diefelbe durch zahlreiche treffliche Arbeiten auf

dem genannten Gebiete praktiſch erwies.

Die hiſtoriſche und rechtsvergleichende Darſtellung gibt dem

Rohlerſchen Werke ſein beſonderes Gepräge ; fie wird, neben den dar:

gelegten ſonſtigen Vorzügen , weſentlich dazu beitragen , auch dieſem

Buche des ausgezeichneten Verfaffera einen erſten Plaß in der Literatur

des Prozeßrechtes zu fichern .

Straßburg i. El . Wilhelm Riſch

.LXIII. Dr. Hermann Fitting , Geh . Juſtizrat und ord .

Profeſſor der Rechte zu Şalle. Das Reichs

Konkursrecht und das Konkursverfahren.

Dritte völlig neubearbeitete Auflage . kl . 8. (XVI

und 523 S.) Berlin 1904, J. Guttentag, Geſell

ſchaft mit beſchränkter Haftung .

Die erſte Auflage (S. 428) war 1881 und unmittelbar darauf

gleichlautend die zweite erſchienen . Verfaffer nannte ſein Wert (Borwort

S. VII) einen bloßen Verſuch, die gleiche Bezeichnung (Vorwort S. VIII )

foll auch nur für das jeßige Werk gelten. Dies kann nicht zugegeben

werden. Gewiß wird durch erweiterte Gefeßgebung , wie z . B. über

Zwangsvergleich zur Vorbeugung bea Ronkurſes ( vgl. dieſe Zeitſchrift

Bd. XXXV S. 473 ff., vorliegender Band S. 225 ff .), eine Regelung ,

welche auch dem Reich nicht vorenthalten werden kann, das Gebiet um:

faſſender, jeßt iſt das Werk erſchöpfend , umfaſſend Gefeße (8. B. § 54

Reichsgefeß über die privaten Verſicherungsunternehmungen , 12. Mai 1901 ),

Rechtſprechung und Siteratur. Während im Text eine icarf und ſicher

gefaßte ſyſtematiſche Darſtellung des geltenden Konkursrechtes und des

Verfahrens gegeben iſt mit Entſcheidung der hervorgetretenen zahlreichen

Streitfragen, findet ſich in den Anmerkungen eine erwünſchte Begründung

unter Hinweis auf Rechtſprechung und Literatur . Hiermit hat das Werk

weit über die Eigenſchaften eines Lehrbuches hinaus ſeine Bedeutung

in der Rechtswiffenſchaft geſichert, wie dies mit dem Behrbuch des Zivil :

prozeſjes ( jekt 10. Aufl. 1900) anerkannt der Fall iſt.

Ich ſchließe dieſe Anzeige mit dem Ausdruck der Verehrung für

den Rechtslehrer.

Dr. Renner

I

.
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LXIV. Die jüngſte Rechtſprechung des Oberſten

öſterreichiſchen Gerichtshofes – auf Grund

der Konkursordnung vom 25. Dezember 1868 und

des Anfechtungsgeſeßes — in den Jahren 1898

bis 1901 . Von Privatdozenten Dr. Rudolf

Pollak in Wien , ordentl . Profeſſor der Erports

akademie. 8. (50 S.) Wien 1904 , Manzſche

k. u : k . Hofverlags- und Univerſitätsbuchhandlung.

(Mark 1.20 . )

Kurz und ſicher in Faffung find in der durch die Gefeße be

ſtimmten Anordnung die in den Entſcheidungen entwidelten Rechtsjäße

zuſammengeſtellt unter Angabe, wo der vollſtändige Abbrud vorfindlich ;

hingewieſen iſt auf die bezüglichen Paragraphen des reichsdeutſchen

Bürgerlichen Geſetzbuchs und der Konkursordnung.

Dr. ReyBner .

LXV. Dr. jur. Gerhard Wörner. Der Verſiche:

rungsverein auf Gegenſeitigkeit. (52 S.)

Leipzig Reudniß 1904, Auguſt Hoffmann.

Der Verfaſſer bietet in der vorliegenden Schrift eine gute und

überſichtliche Darſtellung des Verficherungsvereins auf Gegenſeitigkeit,

wie ihn das Reichsgeſetz vom 12. Mai 1901 geregelt hat. Die Ein

leitung gibt einen ganz kurzen hiſtoriſchen Überblick und erörtert den

Begriff und die Arten der Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit. In

der dann folgenden Darſtellung unterſcheidet der Verfaffer zwiſchen den

großen , den gemiſchten, den hervorgehobenen und den kleineren Vereinen

des neuen Rechts und den älteren Verſicherungsvereinen auf Gegen :

feitigkeit , die bereits zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Gefeßes die

Rechtsfähigkeit beſaßen . Wenig glüdlich iſt die Bezeichnung „hervor:

gehobene Vereine“ . Es werden darunter folche Vereine verſtanden , bei

denen der Gefeßgeber wegen des von ihnen betriebenen Verficherungs:

zweiges eine beſondere Regelung vorgeſehen hat. In vielen Fällen hätte

der Verfaffer ſeine Unterſuchungen etwas mehr vertiefen müfſen , 3. B.

bei der Grenzziehung zwiſchen großen und kleineren Vereinen (S. 208 f.),

bei der Betrachtung des § 41 Abſ. 3 (S. 49), bei dem Hinweis auf das

Verhältnis von § 9 Abſ. 3 und § 10 zu § 823 Abſ. 2 B.GB. (S. 57) .

Nicht gründlich erörtert iſt der Begriff des Verſicherungszweiges , der

in verſchiedener Hinſicht bei der Anwendung des Gefeßes von großer

Bedeutung iſt ; nicht erwähnt iſt der wichtige § 6 Abſ. 2 , der den

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LV. 39

1



612 Literatur.

Betrieb der Lebens-, Unfall-, Haftpflichts, Feuer- und Hagelverficherung

nur noch Verſicherungsvereinen auf Gegenſeitigkeit oder Aktiengeſell

ſchaften überläßt. Leider hat der Verfaffer die ſcharfſinnige Unter:

ſuchung von Rolfs „Über den Begriff der ſogen. kleineren Vereine " ,

Differt., Göttingen 1902, nicht gekannt. Bemerkt mag werden , daß der

Verfaffer fich für die Zuläſſigkeit der Abkürzungen : a. G. “ oder „ V.

a. 6." in der Firma erklärt. Meines Erachtens mit Recht. (Überein:

ſtimmend Beſchluß des Rammergerichts vom 25. November 1903 ; dagegen

Reyßner ) in dieſer Zeitichrift BD. LV S. 294 und 304.)

Göttingen. Julius Gierte.

1

1) Die von mir a. a . D. vertretene Anſicht, daß mit der Abkürzung

in dieBuchſtaben , a . G.“ oder „V.a. 6. “ der Anforderung des

§ 18 Abſ. 2 des Gefeßes vom 12.Juni 1901 nicht eine Genüge

geleiſtet ſei , muß ich mit aller Schärfe aufrecht erhalten . Das

Kammergericht 1. Ziv .Sen. erklärt fich, nachdem das kaiſerliche

Auffichtsamt für Privatverſicherungen die Firmamit der Ab

kürzung „ a. 6." zugelaſſen hatte, für eine weitere Prüfung nicht

für zuſtändig, was mit Rüdficht auf $ 32 des Gefeßes nicht

unbedenklich erſcheint. Wenn troßdem für die Anſicht der

zureichenden Abkürzung Gründe angegeben find , ſo find dies

teine Entſcheidungsgründe des Gerichtshofes und können als ſolche

nicht angerufen werden. In der„ Firma oder in einem Zuſaß“

foll ausgedrüdt werden, daß die Verſicherung auf Gegenſeitigteit

betrieben wird ; die Wendung oder in einem Zuſas " (Reichs

geſek vom 20. Ápril 1892, betr. die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung, § 4 die zuſäßliche Bezeichnung“ ) iſt durchaus nicht

erfreulich; es darf nicht im mindeſten angezweifelt werden , daß

die Kennzeichnung der Geſellſchaftsform einen weſentlichen Firma:

beſtandteil bildet. Daß die Geſellſchaftsform ſtets in underkürzter

Form zum Ausdruck gebracht ſein muß , iſt zu entnehmen aus

den in dieſer Beziehung durchaus übereinſtimmenden Rommen:

taren zu § 3 des Genoſſenſchaftsgeſeßes vom 20. Mai 1898 und

§ 4 des Gefeßes vom 20. April 1902, dem þinweis auf den

Bericht der Reichstagskommiſſion und aus der Abhandlung von

Opet, , Beiträge zum Firmarecht" (in dieſer Zeitſchr. BD . XLIX

S. 96 )." Das Bolt fort nachdrüdlich und allgemein verſtändlich

durch den Namen darüber vergewiſſert werden , mit welcher

Perſonenbeſchaffenheit es zu tun habe. Wie bedeutſam dies

gerade für die Verſicherungsgeſellſchaften auf Gegenſeitigkeit iſt,

weiſendie SS 24 und 33 des Gejezes nach (vgl. S. 294 und 304

dieſes Bandes). Bemerkt ſei, daß die Eintragung in das Handels:

regiſter des Amtsgerichte i Berlin den Geſelſchaften mit bes

chränkter Haftung und den Genoffenſchaften bei Abkürzungen

in der Kennzeichnung der Geſellſchaftsform ſtets abgelehnt wird ;

auch für die Eintragung in die Grundbücher wird die Abkürzung

für unſtatthaft erachtet. Es ſei die Foffnung ausgeſprochen,

daß bei Prüfung der Saßungen eines Verſicherungsvereins auf

Gegenſeitigkeit fortan die hier vertretene Auslegung des Gefeßes

Anwendung finden möge. Dr. ReyBner.
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LXVI. Georgii . Die Baftpflichtverſicherung im

Entwurf eines Gefeßes über den Ver

ficherungsvertrag. 8. ( 146 S.) Stuttgart

1904, W. Kohlhammer.

Das vorliegende Buch iſt eine Erweiterung eines Referates , das

der Verfaffer auf der Verſammlung des Vereins für Verſicherungs

wiſſenſchaft im Dezember vorigen Jahres über die Saftpflichtverſicherung

im Entwurfe eines Gefeßes über den Verſicherungsvertrag erſtattet hat.

Das große Verdienſt der Schrift beſteht darin , daß fie bei der Be

trachtung der Haftpflichtverſicherung einen Geſichtspunkt in den Vorder

grund rüdt, der bislang als ein mehr nebenſächlicher behandelt worden

ift. Şierin liegt der Reiz bes Buches; hierauf beruht die vielfache An:

regung und Belehrung , die der Leſer empfängt. Dieſer Geſichtspunkt

aber iſt der , daß die Haftpflichtverficherung auch eine Rechtsſchutz

verſicherung in weitem Umfange ſei. Allein der Verfaſſer geht in

ber Bedeutung des erwähnten Gefichtspunktes vielfach zu weit ; feine

Polemit gegen den Entwurf erweiſt fich infolgedeſſen zum Teil als un

begründet, indem fie im Grunde in einer Verſchiedenheit der theoretiſchen

Konſtruktion wurzelt . Allein auch ſonſt vermag ich aus anderen Gründen

dem Verfaſſer häufig bei feiner Bekämpfung des Entwurfes nicht bei:

zuſtimmen .

Zunächſt erklärt Georgii die Lehre , daß bei der Haftpflicht:

verſicherung der Verſicherungsfall dadurch eintrete , daß ein Schadens

erfaßanſpruch des Dritten zur Entſtehung gelange , für unrichtig. Es

zeige fich dies darin , daß eine Hapftpflichtichuld gegeben fei, ohne eine

Leiſtungspflicht des Verſicherers zu erzeugen , wenn der Dritte feine

Schadenserfaßforderung nicht geltend mache, und umgekehrt, daß eine

Leiſtungspflicht des Verſicherers gegeben ſei ohne Vorhandenſein einer

Haftpflichtſchuld, wenn der Dritte einen in Wirklichkeit nicht beſtehenden

Haftpflichtanſpruch erhebe. Der erſte Einwand ſcheint mir nicht beweis

kräftig zu ſein, dagegen halte ich den zweiten für richtig. Die erwähnte

Lehre kann ihre Stellung hier nur mit der meines Erachtens höchſt

fünftlichen Annahme vergeblich aufgewendeter Rettungskoſten rechtfertigen .

Wie gekünſtelt das iſt, zeigt ſich darin , daß Rettungskoſten vorliegen

follen , obſchon ein Verſicherungsfall gar nicht vorhanden iſt.

Ich glaube , daß man bei der Haftpflichtverſicherung den Ver

ficherungsfall auf den Zeitpunkt einſtellen muß , in welchem tatſächlich

oder vermutlich ein Schadenserſazanſpruch des Dritten gegeben iſt.

Unrichtig dürfte es ſein , wenn der Verfaſſer den Moment als Vers

ficherungsfall anſehen will, in welchem der Dritte den Verſicherten

belangt . Es mag hier nur darauf hingewieſen ſein , daß man bei folge :

1

1
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richtiger Durchführung dieſer Lehre auch die Schadensabwendungspflicht

erſt von dieſem Augenblick an als gegeben anſehen kann , was z. B. in

Bezug auf die Fortichaffung und Unterſtübung des Verlegten vor einer

wirklichen Inanſpruchnahme des Berficherten erſichtlich zu unhaltbaren

Reſultaten führen müßte. Auf dem von uns vertretenen Standpunkt

ſteht auch der Entwurf ( ſiehe § 142) . Der Verfaffer geht irre , wenn

er meint , daß der Entwurf der von uns oben zurückgewieſenen Lehre

huldige .

Was den Inhalt der Verpflichtung des Haftpflichtverſicherers im

einzelnen anlangt, ſo forbert der Verfaffer , daß der Aſſekuradeur vor

allem Rechtsſchuß gewähren müffe. Ihm falle die Abwehr des

Angriffs zur Laſt, alſo namentlich die Unterſtüßung des Verſicherten

durch Rat und Auskunftserteilung und die Koſten der Verteidigung

gegen den begründeten oder unbegründeten Anſpruch ; er habe ferner in

gewiſſen Fällen die Verteidigungskoſten eines Strafverfahrens zu tragen.

Weiter müſſe dem Verficherer die Abwehr des 3ugriff aufs

gebürdet werden , namentlich die Bewirkung von Sicherheitsleiſtungen

und Hinterlegungen , wenn hierdurch die vorläufige Vollſtređung von

Urteilen abgewendet oder die Vollziehung ſonſtiger Gerichtsbeſchlüſſe

gehemmt werden könne . Sdließlich müſſe der Berficherer die baftver:

bindlichkeit übernehmen oder die zu ihrer Tilgung gemachten Auf

wendungen erſeßen . Vergleichen wir dieſe Darlegungen mit den Beſtim

mungen des Entwurfes , ſo müſſen wir ſagen , daß der Unterſchied im

weſentlichen durch den verſchiedenen Ausgangspunkt hervorgerufen wird .

Der Entwurf geht von der Übernahme der Saftpflichtverbindlichkeit,

der Verfaſſer von dem Rechtsſchuß aus. Nicht vorgeſehen ſind in dem

Entwurf Beſtimmungen über die Verpflichtung des Verſicherer3 Hat

und Auskunft zu erteilen . Ich halte das auch für entbehrlich. Der

Verſicherer iſt bei ſolchen Maßnahmen fo fehr intereffiert, daß eine be:

fondere Vorſchrift überflüffig ift. Nicht erwähnt find in dem Entwurf

ferner die Verteidigungskoſten eines Strafverfahrens und die Abwehr

des Zugriffs. Hier könnten wohl ergänzende Beſtimmungen eingefügt

werden, obſchon mir die Sache deshalb keine große Wichtigkeit zu haben

ſcheint, weil hier die Parteivereinbarung einſeßen könnte.

Die einzelnen Paragraphen des Entwurfes, inſoweit ſie die Haft:

pflichtverſicherung betreffen, werden vom Verfaſſer nicht bloß eingehend

kritiſiert, ſondern es wird von ihm auch ein Gegenentwurf aufgeſtellt.

Wir müſſen aber meiſtens den Beſtimmungen des Entwurfs den Vorzug

geben . Beiſpielsweiſe iſt es unſeres Erachtens nicht zu billigen , wenn

fich der Verfaſſer gegen das Abſonderungsrecht des Dritten beim Konkurs

des Verficherten (Entwurf $ 147) ausſpricht (S. 88 ff.). Es dürfen hier

nicht formal juriſtiſche Bedenken , ſondern es müſſen ſoziale und wirt :

ſchaftliche Geſichtspunkte den Ausſchlag geben . Auf keinen Beifall wird
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der Verfaſſer auch rechnen können, wenn er die Verſicherung der Haft:

pflicht aus einem Zuſammenſtoß von Schiffen aus der Transport

verficherung verweiſen will (S. 125). Es wäre meines Erachtens höchſt

pedantiſch, die kleinen unſelbſtändigen Haftpflichtverſicherungen von ihren

Branchen bei der gefeßlichen Regelung zu trennen .

Erfreulich iſt es , daß Verfaffer die Anſicht, welche er auf der

Vereinsverſammlung vertrat , aufgegeben hat , daß jede gänzliche oder

teilweiſe Befriedigung des Dritten nach dem Verſicherungsfall unbedingt

den Verſicherungsanſpruch zerſtören müſſe, wenn der Verſicherer nicht

feine Zuſtimmung gegeben habe (vgl. die Veröffentlichungen des Vereins

für Verficherungewiſſenſchaft Beft II S. 361 und die vorliegende Schrift

S. 108 ).

Göttingen Julius Gierke.

1

LXVII. Ludwig Bendix. Terminologie und Be

griffsbildung im Gefeßentwurf über den

Verſicherungsvertrag 1). 8. (126 S.) Berlin

1904, S. Guttentag.

Der Verfaffer beurteilt in der vorliegenden Schrift den Entwurf

eines Gefeßes über den Verficherungsvertrag in terminologiſcher Finficht.

Er macht den Verfaffern des Entwurfs daraus einen Vorwurf, daß fie

die juriſtiſche Begriffsbildung bermieden und fich begrifflich ichwer er:

faßbarer , dem Verſicherungsbetrieb und der Verſicherungetechnik ent

nommener Ausdrücke bedient hätten . Der Verfaſſer beleuchtet den Ver

ſicherungsbegriff, den Gefahrbegriff und den Schadensbegriff im Entwurf.

Beſonders heftig greift er den Entwurf darin an , daß ein Ausdruck

wie „ Verſicherung “, „ Gefahr“, „ Verſicherungsfall “ oder „ Schaden “ in

mehreren Bedeutungen verwendet wird, und ſieht darin eine bedenkliche

Gefährdung für eine gedeihliche fünftige Rechtſprechung. Der Verfaſſer

geht mit großer Gründlichkeit und großem Scharfſinn zu Werke. Aus

ſeinen logiſch aufgebauten Betrachtungen kann man vielfach Belehrung

und Anregung ſchöpfen. Allein im ganzen halte ich feine Beſtrebungen

und Vorſchläge für verfehlt. Es ſcheint mir ſehr weiſe vom Gefeßgeber

zu ſein , wenn er häufig von Begriffsbeſtimmungen abſieht, um ihre

Abgrenzung der Wiſſenſchaft und Praxis zu überlaſſen . Auch darf und

ſoll er meines Erachtens ruhig ſich der Ausdrücke bedienen, die im Ver

ficherungsbetriebe gang und gebe find. Haben fie an verſchiedenen

Stellen des Geſeßes verſchiedene Bedeutung, ſo wird auch hier Wiffens

1 ) Vgl. Behrend in dieſem Bande der Zeitſchrift S. 16 ff. A.
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ſchaft und Praxis einer richtigen Auslegung gewachſen ſein. Zudem

handelt es fich bei den Ausdrücken, die Verf. bekämpft, am Begriffe, die

durchaus auch – und meines Erachtens mit Recht in der Wiſſen

ſchaft in verſchiedenem Sinn verwendet werden. So dürfte Verf. ficher

nirgends Beifall finden , wenn er (S. 94) vorſchlägt, den Begriff der

Gefahr (namentlich der Gefahrserhöhung) überhaupt zu beſeitigen . Verf.

kommt auch häufig dahin , fich ins Kleinliche zu verlieren ; ſo wenn er

ſtatt , Gefahrsumſtände " ,,Gefahrstatjachen ", ftatt übernahme der Be:

fahr“. „Übernahme der Leiſtungspflicht“ ſeßen will (S. 68). Seine

Polemit gegen die Faſſung des deutſchen Entwurfes in § 181 und

Art. 4 Abſ. 2 des Einführungsgefeßes wegen des wechſelnden Ausdrucks

„ Verſicherungsverhältniſſe " und „ Verſicherungen " iſt bedeutungslos,

denn es ergibt fich ganz deutlich , was gewollt iſt. Schließlich würde,

wenn der Gefeßgeber die vom Verf. vorgeſchlagenen Bahnen verfolgen

würde, die Gemeinderſtändlichkeit des Gefeßes ganz erheblich leiden und

die Handhabung des Gefeßes in der VerficherungSprayis wegen der

ausgetüftelten , die Ausdrücke des Verkehrs ausmerzenden Redeweiſe be

trächtlich erſchwert.

Göttingen . Julii Gierte .

LXVIII. Johannes Karup . Die Reform des Rech :

nungsweſens der Gothaer Lebensver:

ficherungsbank a . 6. I. Bd. 8. (544 S.)

Jena 1903, Guſtav Fiſcher.

Der Verfaſſer iſt von dem Vorſtand der Gothaer Lebensverſiche:

rungsbant mit einer Unterſuchung über eine Reform des Rechnungs:

weſens dieſer Anſtalt betraut worden . Das vorliegende große Werk

zerfällt in drei Abſchnitte. Der erſte foll in gemeinverſtändlicher Weiſe

zeigen, wie die neuen Rechnungsgrundlagen entſtanden und zu verwerten

find. Der zweite Abſchnitt enthält mathematiſche und techniſche Er:

örterungen und der dritte Abſchnitt ſchließlich Tarife und Tabellen .

Auch der Juriſt wird für das, was im erſten Abſchnitte geboten wird,

dankbar ſein . Der Verfaſſer ſtellt hier überſichtlich und für den des

Verficherungeweſens nicht ganz unkundigen Leſer in faßlicher Weiſe dar ,

wie die aus reichem Beobachtung material ( 1829-1896) gewonnenen

Sterblichkeitserfahrungen am Beſten und Gerechteſten in der Zukunft der

Bank anzuwenden ſeien. Hervorgehoben ſeien hier zunächſt die Betrach:

tungen über die Berechnung der reinen Prämie und Prämienreſerbe,

der Prämienzuſchläge und Dividendenreſerbe . Von Intereſſe find ferner

die Darlegungen über das Riſiko der Frauen , deren Sterblichkeit bei

der Gothaer Bank nur in den zwiſchen 26 und 35 liegenden Altern

.
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die der Männer überſtiegen hat. Empfohlen wird von dem Verfaſſer

eine Verbindung von Todesfall- und Invalidenverficherung und die

Einführung des Bonusſyſtems (d . h . des Wahlrechts des Verſicherten

ob er ſeine Dividende alsbald beziehen oder in eine Erhöhung der

Verſicherungsſumme umwandeln will). In Bezug auf den Rüdlauf

der Police ſagt der Verfaſſer (S. 75 ) : „ überhaupt ſcheint es mir zu

weit zu gehen , wenn der Staat für die Bemeſſung der Abgangsent:

ſchädigungen beſtimmte Regeln aufſtellen will, da doch die Verhältniſſe,

die hierbei in Frage kommen , bei jeder Anſtalt anders liegen . Ronje :

quenterweiſe würde man auch dazu gelangen , die Tarife ſelbſt , die

Rechnungsgrundlagen und die Dividendenſyſteme vorſchreiben zu müſſen ,

womit jeder Fortſchritt in der Verficherungstechnik und Verſicherungs

praxis unterbunden ſein würde. “ Der deutſche Entwurf eines Gefeßes

über den Verſicherungsvertrag enthält in $ 167 eine Vorſchrift zu

Gunſten des Verſicherten , die mit dieſen Worten in Widerſpruch ſteht,

indem nach ihm der Verſicherer die Prämienreſerve nur um 3 Prozent

des berſicherten Rapitals fürzen darf. Schließlich forbert der Verfaffer,

daß nach Annahme des neuen Tarifs der Geſamtüberſchuß nach dem

alten und neuen Verſicherungsbeſtande auf Grund beſonderer Verluſt

und Gewinnrechnungen zerlegt werden müffe.

Göttingen. Julius Gierke.

LXIX. Dr. jur . H. Bail , Stadtrat , zur Zeit ſtellvertr.

Vorſißender des Gewerbegerichts in Danzig . Das

Rechtsverhältnis zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer in þandwerk,Handwerk , Induſtrie

und Handelsgewerbe auf Grund der Reichs

geſeße und ihrer Ausgeſtaltung durch Wiſſenſchaft

und Rechtſprechung. 8. (XIV und 275 S.) Berlin

1904, A. W. Hayns Erben .

Die vorliegende Schrift Bails unterſcheidet ſich von dem vor:

güglichen Werke Botmars über den „ Arbeitsvertrag nach dem Privat:

rechte des Deutſchen Reiches “ (1901) und von den anerkennenswerten

Büchern Sigels über den gewerblichen Arbeitsvertrag " ( 1903) und

Burchardts über das Rechtsverhältnis der gewerblichen Arbeiter "

( 1901 ) dadurch, daß fie in erſter Linie für die gewerblichen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer ſelbſt beſtimmt iſt. Von dem für dieſelben Areiſe

beſtimmten , ebenfalls recht guten Buche Prenners über den gewerb:

lichen Arbeitsvertrag (1902) hat ſie größere Ausführlichkeit, Vollſtändig

keit und Überſichtlichkeit voraus, während Ludwig Goffmanns 1886

11
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derfaßte „ Gewerbeverfaſſung des Deutſchen Reiches " heute ſchon bers

altet , Stadthagens Arbeiterrecht" (1900) durch Parteilichkeit und

politiſche Betrachtungen demagogiſcher Art entſtellt ift. Beyendorffs

Syſtem der Reichsgewerbeordnung (1902) endlich gibt lediglich eine

fyftematiſche Anordnung der geſeßlichen Beſtimmungen, ohne die Arbeit

zu berückſichtigen , welche Wiſſenſchaft und Rechtſprechung für ihre Er:

klärung geleiſtet haben ; außerdem will dies Buch nach ſeiner Vorrede

zwar dem Praktiker und dem Studierenden , namentlich auch dem der

techniſchen Hochichulen “ den Inhalt des Gefeßes vertraut machen , ers

ſchwert aber ſelbſt gerade dieſen Kreiſen die Benüßung außerordentlich

burch häufige Anwendung leicht zu vermeidender juriſtiſcher Fach:

ausdrücke. So kann mit Sicherheit behauptet werden , daß Bails

Arbeit einem Bedürfniſſe entgegenkommt, indem fie den am gewerblichen

Arbeitsvertrage beteiligten Perſonen die Mittel gewährt, ſich über ſeine

Rechtsordnung zu unterrichten .

Vor allen genannten Büchern abgeſehen von dem ganz um:

faffenden , jede Art von Arbeitsvertrag behandelnden Werte Botmars

hat die vorliegende Schrift aber auch den Vorzug , daß ſie auch das

Recht der bandlung &gehilfen in den Kreis ihrer Betrachtung zieht.

Damit wird nicht nur den zahlreichen Arbeitgebern gedient fein, die in

ihrem Betriebe neben ſonſtigen Gewerbegehilfen auch Handlungsgehilfen

beſchäftigen, ſondern auch für viele Juriſten wird gerade dieſe Zuſammen:

faſſung mancherlei Anregung bieten. Zeigt fie doch, daß wenn auch

für die Handlungsgehilfen in erſter Linie ein anderes Gefeßbuch ale

für die übrigen Gewerbegehilfen in Betracht kommt , doch nicht nur

zahlreiche Rechtsbeſtimmungen für beide Klaſſen übereinſtimmend gelten ,

ſondern daß auch die abweichenden gefeßlichen Vorſchriften viele de lege

lata und de lege ferenda intereſſanten Vergleichápunkte enthalten .

Überhaupt dürfte die Schrift Bails außer den Gewerbetreibenden

und gewerblichen Hilfsperſonen auch den praftiſchen Juriſten gute

Dienſte leiſten , da ſie ſich vorzüglich zum Nachſchlagebuche eignet . Aber

auch der Theoretiker dürfte meines Erachtens die auf gründlicher

Kenntnis der einſchlägigen Theorie und Praxis beruhenden Erörterungen ,

welche klare Darſtellung mit ſelbſtändiger , ſcharfſinniger und verſtän:

diger Stellungnahme in den Rontroverſen verbinden, oft mit Erfolg zu

Rate ziehen . Nur wird er bedauern , daß Bail es grundfäßlich ver

mieden hat , bei den Kontroverſen mitzuteilen , von wem und wo die

angegebenen Anſichten auêgeſprochen find. Mögen auch diejenigen, für

die Bail „ hauptſächlich geſchrieben “ hat , „nur ſelten dazu kommen,

größere juriſtiſche Werke oder Zeitſchriften nachzuleſen “, ſo würden doch

auch fie durch literariſche Nachweiſe nicht geſtört werden, die vielleicht

am Schluſſe des ganzen Buches auf zwei Seiten gegeben werden könnten .

Ein derartiger Zuſaß würde vielleicht auch manchen zu weiteren Studien

1
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veranlaſſen, für andere Leſer aber den Wert des Buches außerordentlich

erhöhen. Vielleicht befolgt der Autor dieſen Ratſchlag , wenn er die

gewiß bald nötig werdende zweite Auflage feines nüglichen Buches vor:

bereitet .

Im einzelnen ſei aber der Leſer noch vor dem lapsus pennae

S. 120 Abſ. 2 Zeile 5 gewarnt, wo es entſchieden ſtatt „ Urbeiterinnen “

„ jugendliche Arbeiter " heißen muß. Die Erklärung der Brüche" und

Gruben “ S. 32 hätte wohl etwas genauer ſein , der Unterſchied dieſer

Anlagen von den Bergwerken“ mehr hervorgehoben werden können.

Endlich hätte Bail , da er fich für die Zahlung des fixierten Schaden

erſaßes bei der in § 124b GO. dem Kontraktbrüchigen auferlegten

Leiſtung auch für den Fall erklärt, wo ,kein Schaden ", in Wahrheit kein

peluniörer Schaden , erlitten iſt, bemerken ſollen , daß eben in ſolchen

Fällen doch auch noch ein, wenn auch nicht pekuniärer, Schaden zu ber

güten iſt. Vgl. Gewerbearchiv I, S. 549, Note.

Berlin. Dr. Carl Roehne.

LXX. Francis Chiswell. Key to the Rules of

the Stock Exchange embodying a full

exposition of the theory and practice

of business in the House". 8. (183 S.)“ .

London 1902, Effingham Willson .

Bd . XLIII S. 100 ff. iſt eine Überſichtliche Darſtellung der Ge:

ftaltung der Stock Exchange gegeben, an welche für die Benußung des

vorliegenden Wertes hier angefnüpft ſei .

In der Einleitung wird von der Geſchloſſenheit des Vereins aus:

gegangen und eine Abgrenzung zwiſchen rules , regulations und usages

( rule 53 ) gegeben ; es folgt (S. 7—19) eine Überficht über die Verfaſſung

und den Geſchäftsgang mit einer ficher willkommenen Erklärung der ges

bräuchlich gewordenen Bezeichnungen. Hiernächſt werden die in Kraft

ſtehenden 181 rules mitgeteilt, deren Änderung für rules 76 , 94 voran

geſchickt iſt. Diefelben fegen ein fachgemäßes Verſtändnis des Verkehrs

an der Londoner Börſe voraus , können aber auch für die Mitglieder

vielfach als ſchwer verſtändlich bezeichnet werden. Die Erläuterungen des

Verfaffers, welche mir als zuverläffig bezeichnet worden ſind, geben ers

wünſchten Aufſchluß.

Ein ausführliches Sachregiſter macht den Abidhluß.

Möge hiermit die Anregung gegeben ſein , auf Grund der im Ver:

tehr gewonnenen Kenntnis und unter Verwertung des in dem hier ange:

zeigten Werk enthaltenen Materiales der Stock Exchange eine beſondere

Darſtellung zu widmen .

1



620 Literatur.

Angeſchloffen fei :

S. Robert - Milles. Die Pariſer Börſe , ihre

ufanzen und Operationen. 8. (201 S. )

Leipzig 1903, Otto Spamer.

Dhne fich an die Rechtswiſſenſchaft anzulehnen , werden für eine

Reihe von Fällen rechneriſche Beiſpiele gegeben.

Dr. ReyBner.

.LXXI. Kurze Anzeigen eingegangener Werke , auf welche

hiermit aufmerkſam gemacht wird .

Von den in Karl þeymann & Verlag erſchienenen Aommen:

taren zum Bürgerlichen Gefeßbud und ſeinen Neben:

gejesen find bisher vollſtändig erſchienen :

Ginführungsgeſes zum Bürgerlichen Gefeßbuch von Landrichter

A. Niedner - Meiningen , 1901 , 2. Aufl.

Allgemeiner Teil von Profeſſor Dr. Gareis.

Recht der Schuldverhältniſſe von Profeſſor Dr. Dertmann.

Sachenrecht von Profeffor Dr. Biermann. 2. Aufl.

Erbrecht von Profeffor Dr. Fromm hold.

Konkursordnung von Dr. v. Sarwey und Dr. G. Boiſert:

Stuttgart.

Angelegenheiten der freiwilligen Gericht@barkeit , Reichsgeſe und

Preußiſches Gefeß don Rammergerichtêrat R. S dulße : Görlig

und Dr. H. Oberned.

Preußiſche Ausführungsgefe von Regierungerat obredt,

Amtsrichter Dr. Cruſen und G. Müller.

In fortſchreitendem Erſcheinen find begriffen :

Familienrecht von Profeſſor Dpet und Profeffor b. Blume.

Bisher SS 1297--1588 , 1723-1921 .

Zivilprozeßordnung von Miniſterialdirektor Dr. Förſter und

Profeſſor Dr. Engelmann. 2. Aufl., bisher 88 1-330 .

Grundbuchordnung von Reichsgerichterat Dr. Þrebari. Bisher

SS 1-25.

3. v. Staudingers kommentar zum Bürgerlichen Geſetze

buch für das Deutiche Reich nebſt Einführunggeles.

München , F. Schweißers Verlag (Arthur Sellier).

Bevor die erſte Auflage völlig beendet war, wurde eine zweite Aufe

lage notwendig ( vgl. dieſe Zeitſchrift BD. LIV G. 620 ) ; abgeſchloſſen

mit gutem Sachregiſter liegen vor : Bd. I. Allgemeiner Teil , bearbeitet
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von Profeſſor Dr. Theodor Löwenfeld und Erwin Riezler ;

Bd. III . Sachenrecht von Landgerichtsrat Rober : München.

Jahrbuch des deutſchen Rechtes, herausgegeben von Dr. $ ugo

Neumann , Rechtsanwalt am Rammergericht zu Berlin . 8.

(Bd. I : VIII und 728 S.; Bd. II : IV und 456 S.; Bd . III :

IV und 326 S.). Berlin 1903, 1904, Franz Vahlen.

Das Jahrbuch iſt dazu beſtimmt, im Anſchluß an die Paragraphen

der Gefeßbücher zur Ergänzung der Kommentare einen Bericht aus der

Rechtſprechung und Literatur zu geben . Unter Leitung des Verfaffers der

bewährten Sandau @gabe des Bürgerlichen Geſetbuche ( iebt dritte Auflage)

haben fich die Bd. I S. V aufgeführten Mitarbeiter vereinigt und konnte

es bei folcher vereinten Tätigkeit gelingen , das nußbringende Wert in

ſeiner Vollſtändigkeit und ficheren Faſſung herzuſtellen . Bd. I umfaßt

B.GB. SS 1-1296 ; Bd. II SS 1297—2385 und das Einführung @gefef ;

Bd. III das Gerichtsverfaſſungsgeſetz und die Zivilprozeßordnung nebſt

Einführungsgeſeß, und zwar berichtend bis Ende 1903.

Şoffentlich werden Herausgeber, Mitarbeiter und Verleger ein gleiches

Fahrbuch für 1903 rechtzeitig barbieten .

Das geſamte deutſche und preußiſche Gefeßgebungsmates

rial. Düſſeldorf, Druck und Verlag von 2. Schwann.

Es iſt ein anerkanntes Verdienſt des am 7. September 1903 ver

ſtorbenen Geheimen Regierungsrats Gottfried A uguſt Grotefend,

die Sammlung und Ordnung der Gefeße , Verordnungen , Erlaſſe und

Verfügungen zuerſt Preußens , dann des Reiches und jeßt beider in Vers

bindung unternommen zu haben. Der Name Grotefend iſt in dieſen

Sammlungen geſichert und hat die Verlagsbuchhandlung im Jahrgang

1903 durch Beifügung eines Bildes und Lebensabriffes dem tätigen Mann

einen wohlverdienten Nachruf gewidmet.

Was im Reichsgeſekblatt, in der Preußiſchen Geſekſammlung, den

Miniſterialblättern der bandels- und Gewerbeverwaltung, der Juſtiz, des

Innern, der Unterrichtsverwaltung, im Amtsblatt des Reichspoftamts u.ſ.to.

verkündet und veröffentlicht iſt , iſt in zeitlicher Reihenfolge zuſammens

geſtellt. Eine ſyſtematiſch geordnete Überſicht leitet ein, ein chronologiſches

Regiſter und ein Sachregiſter machen den Abſchluß .

Der vorliegende Band 1903 iſt von dem Erſten Staatsanwalt

Dr. 6. Gretic mar : Berlin in bewährter Genauigkeit bearbeitet. Voli:

ſtändigkeit und Sorgfalt des Druces ſind zu rühmen . Beſonders hervor:

zuheben iſt, daß der Band raich nach fahre ichluß erſchienen iſt.

Preußiſches Archiv. Sammlung der Geſeße und der das Rechtsweſen

berührenden Verordnungen und Verfügungen Preußens und des
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Heiche. Verantwortlicher Leiter : Juſtizrat Weißler in Halle

a. d . S. Leipzig, 6. E. M. Pfeffer.

Die zeither abgeſchloſſenen zehn Jahrgänge zeichnen fich durch vor :

trefflichen Druck und gutes Papier äußerlich aus und geben zuverläffige

Regiſter. Mit dem beginnenden elften Jahrgang tritt die Erweiterung

ein, daß die Vorarbeiten der Geſeße und ihre Entwürfe nebſt Begründung

Berüdſichtigung finden ſollen ; ein Abbrud wird erfolgen, ſoweit der Um :

fang nicht die Herſtellung einer beſonderen Buchform erfordert. Begonnen

wird mit den Entwürfen der Gefeße über Raufmannsgerichte und die

Entſchädigung für unſchuldig erlittene Unterſuchungshaft.

Friedrich Seitner . Das Bantgelhaft und ſeine Tecnit.

8. (VIII und 324 S.) Franffurt a. M. , F. D. Sauerlanders

Verlag.

Verfaſſer, im Handelsverkehr erfahren , rechtswiſſenſchaftlich durch

gebildet, hat den Bankgeſchäften in guter Anordnung des Stoffes und bei

Einſchaltung ſicher ausgewählter Beiſpiele eine empfehlenswerte Darſtellung

gewidmet. Dankenswert iſt die ſprachliche Erläuterung der zahlreichen

Fremdwörter . Zu S. 78 wird fünftig auch der Schaganweiſungen zu

gedenken fein .

überſicht der geſamten fta at : und rechtswiſſenſchaft:

lidhen literatur des Fahres 1903. Zuſammengeſtellt

von Otto Mühlbrecht. XXXVI. Jahrgang. 8. (XXXII

und 296 S.) Berlin 1904 , Buttkammer & Mühlbrecht. (7 Mart.)

Frühere Bände find angezeigt in dieſer Zeitſchrift Bd. XLVII

S. 537, Bd. L S. 303. Die je zwei Monate umfaſſenden Berichte ſind für

1903 zuſammengefaßt mit vorangeſchidtem Namen verzeichnis der Verfaffer

bezt. Rennzeichnung der Bücher durch zutreffende Rennworte. Da die

Sonderabbrude aufgenommen find, z. B. Nr. 3874, 3917 , fo darf noch

nachgetragen werden der Sonderabdruck der ruſſiſchen Wechſelordnung von

Reyßner: Neubeder (dieſe Zeitſchrift BS. LIII S. 479 ff .). Die

Sorgfalt der Sammlung und die Bekanntgebung in raſcher Zeitfolge

nach dem Erſcheinen in deutſcher, franzöſiſcher, engliſcher, ſtandinaviſcher,

niederländiſcher , italieniſcher und ſpaniſcher Literatur iſt anerkannt ; die

Angabe der Preiſe iſt willkommen .

Bibliographie des bürgerlichen Recht 8. Verzeichnis von

Einzelſchriften und Auffäßen über das Bürgerliche Geſegbuch für

das Deutſche Reich, fachlich geordnet von Dr. jur. Georg Maas,

Bibliothetar des Reichsmilitärgerichts. 8. (194 S.) Berlin 1904,

Karl Heymanns Verlag. (Mart 1.50 .)

Den Fahrgängen 1900 , 1902 ( vgl . dieſe Zeitſchrift Bb. LIII

S. 642 ) ift bad forgſame, vollſtändige und wohlgeordnete Verzeichnis für

.
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1903 , was beſonders dankenswert iſt , bereits bei Beginn 1904 gefolgt

als unentbehrliches Hilfsmittel in der Praxis und für wiſſenſchaftliche

Arbeiten .

Sad und Schlagwörterberzeichnis in Buchſtabenfolge zum

Handbuch des Patentrechts von J. Rohler , Profeſſor an der

Univerſität Berlin, bearb . von Gerichtsaffeſſor Dr. F. Rathenau,

juriſtiſcher Gilføarbeiter beim Staiſerlichen Patentamt Berlin. 8 .

(45 S.) Mannheim 1904 , 3. Bensheimer. (Mart 1 .-- . )

Das Grundwert Rohlers (vgl. Bd. XXIII S. 624 dieſer Zeit:

fchrift) iſt durch dieſe mühevolle, ſorgfältige Arbeit, welche in jeder Zeile

den Fachmann erkennen läßt, ſeine Benußung erleichternd, offengelegt.

Die Zivilprozeßordnung für das Deutſche Reich. In der

Faſſung des Gefeßes vom 17. Mai 1898. Mit den Entſcheidungen

des Reichsgerichte und den einſchlagenden reichsrechtlichen Beſtim :

mungen ; nebſt einem das Gerichtsverfaſſungsgefeß und die Koſtens

gefeße enthaltenden Anhange von W. Peters , weiland Lands

gerichtsrat, bearb. von A. El & ner d. Gronow , Ariegegerichtsrat.

Vierte vermehrte Auflage. 8. (XVI und 708 S.) Berlin 1903,

$. W. Müler.

Swedmäßig find die im Text angerufenen Paragraphen des Bürger.

lichen Gefeßbuchs in den Anmerkungen abgedrudt, wofür S. XVI ein

Verzeichnis; die Entſcheidungen des Reichsgerichts find in den Erläute

rungen gut verwertet und damit ein tüchtiges, gut ausgeſtattetes Handbuch

hergeſtellt.

Beitfaden für Konkursverwalter. Von Karl Naude , Ges

richtsſchreiber beim Agl. Amtsgericht Dresden. fl . 8. (138 S.)

Leipzig 1904, Roßbergiche Verlagsbuchhandlung. (Geb. Mart 2.80.)

Bd. CLXIII der Roßbergſchen juriſtiſchen Handbibliothek bringt für

Ronturêverwalter und Gerichtsſchreiber eihen zwedmäßig unter Benußung

von Fittings Lehrbuch des Ronkursrechts (ießt bereits dritte Auflage,

vgl. oben S. 610) und der Kommentare von Peterſen und d. Sars

wey & Boliert bearbeiteten Leitfaden mit zuverläſfigen Vordrucken .

Die preußiſchen Koftengefeße vom 25. Juni 1895 in der

Faffung der Befanntmachung vom 6. Oktober 1899. Mit Roma

mentar in Anmerkungen und mit Koſtentabelle herausgegeben von

Dstar Mügel , Geh. Oberjuftizrat und dortragender Rat im

Juſtizminiſterium . Vierte Auflage. 8. (XII und 538 S.)

Berlin 1904, Franz Vahlen. (Mart 11 , geb. Mart 13. )

Die dritte Auflage iſt in dieſer Zeitſchrift BD. L S. 670 ange :

zeigt . Nach einer überſichtlichen Einleitung wird S. 24 --382 das Ge:
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richtskoſtengeleß, S. 395-473 die Gebührenordnung für Notare erläutert ;

es folgen S. 477–522 die Tabellen , S. 523— 538 das Sachregiſter.

Die Erläuterungen find als erſchöpfend bewährt und als maßgebend

anerkannt.

1

1

Dr. P. Siméon , Sandrichter. Das preußiſche Gerichtsloftens

gefeß vom 25. Juni 1895 in der Faſſung der Bekanntmachung

vom 2. Oktober 1899. Textausgabe mit Anmerkungen , Roſtens

tabellen und Sachregiſter. Vierte Auflage. Berlin 1904, I. Gut:

tentag.

In der bekannten Guttentagichen Sammlung preußiſcher Gefeße

bildet dieſe als zuverläſſig in ihren Anmerkungen anerkannte bandau @gabe

die Nr. 17. ( Mart 2.25.)

1Dr. A. Brand , Amtsrichter. Die Grundbuchſachen in der ge:

richtlichen Praxis. 8. (509 S.) Berlin 1904, D. Häring.

Eingefügt ſind gut gewählte Beiſpiele und ſei hervorgehoben , daß

der geſeßlichen Vertretung einer Handelsgeſellſchaft ein beſonderer Ab

chnitt gewidmet ift.

Dr. jur. Qermann Lucas , Wirtl. Geh. Oberjuftizrat und Miniſterial:

direktor. Anleitung zur ſtrafrechtlichen Praxis. Bd. II :

Das materielle Strafrecht. 8. (VIII und 424 S.) Berlin

1904, Otto Liebmann. (Mark 3.— . )

Bd. I , das formelle Strafrecht behandelnd (1902 ), iſt BD. LII

S. 389 dieſer Zeitſchrift angezeigt. Der vorliegende Band erörtert in

gleicher Weiſe , welche nach Form und Inhalt allgemeine Anertennung

gefunden hat, das materielle Strafrecht und zwar vollſtändig und umfaffend

den allgemeinen Teil (S. 1-248) und ſodann von den einzelnen ſtrafbaren

Handlungen namentlich Widerſtand gegen die Staatsgewalt, Sauêfriedens

bruch. Meineid, Beleidigung, Diebſtahl, Betrug , Unterſchlagung. Wenn

Verfaffer fein Wert Beitrag zur Ausbildung unſerer jungen Juriſten

und ein Ratgeber für jüngere Praktikanten “ nennt, fo fei hervorgehoben ,

daß es auch lehrt, wie Vorentſcheidungen und damit verbreitete Rechtsfäße

vom Richter ſelbſtändig geprüft werden ſollen (3. B. S. 84 ff). Die

Belehrung , welche von berufener Stelle ausging , wird , wie die durch

Teil I erteilte, im Reich erfolgreich ſein .

.

Dr. P. Daude , Geh. Regierungerat und Univerſitätsrichter an der

Königl . Friedrich Wilhelms-Univerſität Berlin . Das Straf:

gefeßbuch für das Deutſche Reich mit Entſcheidungen

de Reichsgerichte , ießt neunte Auflage (geb. Mart 3.60),

und Die Strafprozeßordnung für das Deutice
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I 1Reich , jeßt ſechſte Auflage, Berlin 1904 , 5. W. Müller (geb.

Mark 4.- ),

find, wie Stenglein von dieſen Wandbüdern bezeugt hat, auf den Ars

beitstiſchen der deutſchen Suriftenwelt eingebürgert.

Die Abfaſſung der Urteile in Strafiaen. Für die Praxis

dargeſtellt von Dr. Th. Kroichel, Landgerichtsrat. 8. (95 S.)

Berlin 1904 , Franz Pahlen .

Nach einer Zergliederung der Urteilsformel und der Urteilegründe

werden einfache und flare Urteilsentwürfe als gute Vorbilder angeſchloſſen.

1

Die Ordnung des Rechtsſtudiums und der erſten juriſtis

iden Prüfung im Rönigreich Preußen von Dr. Paul

Daube , Geh. Regierung &rat und Univerſitäterichter an der Königl.

Friedrich Wilhelms-Univerſität zu Berlin , und Dr. Martin

Wolff , Privatdozent an derſelben Univerſität und Gerichtsaffeffor.

8. (68 S.) Şalle a. d. S. 1903 , Buchhandlung des Waiſen

haufes.

Sonderabbrud auß : Die Ordnung des Rechtsſtudiums und der

erſten juriſtiſchen Prüfung in den deutſchen Bundesſtaaten ".

Grundzüge der $ andels- und Verkehrsgeographie. Von

Dr. Emil Dedert. Dritte Auflage. 8. (IX und 389 S.)

Reipzig 1902 , Karl Ernſt Poefchel.

Schwierige Fälle und allgemeine Lehrfäße der kaufmän

nijden Buchhaltung. Nebſt einem Anhang: Die Ausdrude

weiſe des Handelsgeſezbuches und anderer Gefeße bezüglich der

Beſtimmungen über Buchhaltung und Rechnungeführung. Von

Manfred Berliner. 2. Aufl. 4. (276 S.) Hannover und

Leipzig 1902, Hahnſche Buchhandlung.

Der Verfaffer, als andelsſchuldirektor in Sannover tätig, hat er:

fichtlich ſeine Erfahrungen zur Benußung in ſeinen Lehrvorträgen zuſammen:

geſtellt, wohin namentlich (Teil 1 : Praxis der Buchhaltung ) die geſtellten

Aufgaben und deren Löſungen deuten. Der II . Teil : Praxis der Buch

haltung , erſcheint geeignet , die Zuhörer zur Prüfung der aufgeſtellten

Säße und Verwertung der im I. Teil gegebenen Belehrung anzuregen .

.

Dr. Adolf Arndt , Geh. Bergrat und o.o. Profeffer zu Rönigeberg i. Pr.

Allgemeines Berggeles für die Preußiſchen Staaten

in ſeiner jeßigen Faſſung nebſt kurzgehaltenem Kommentar und

Auszügen aus den einſchlägigen Nebengeſeßen. 3. verb. und verm.
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Aufl. tl . 8. (VI und 230 S.) Leipzig 1904 , 6. E. M. Pfeffer.

(Mart 3.80. )

In einer Vorbemerkung (S.1-3) iſt die Bedeutung des Vorbehaltes

für die landesgeſeßlichen Vorſchriften des Einf.Geſ. zum B.GB. Art. 67

Abſ. 1 dargelegt mit Hervorhebung des Eingreifens der SS 25 – 53

B.GB. und der $$ 2, 33–35 KGB. Die Bedeutung des Einf.Geſ.

Art. 67 Abſ. 2 iſt dargelegt S. 3 Schlußabſaß und in der Erläuterung zu

§ 148. Das Eingreifen der Gewerbeordnung findet fich unter Abdrud der

Gefeßesftellen S. 186 ff. Die Beſtimmungen über Krankenverſicherung,

Unfall- und Invalidenverſicherung finden fich zu $ 171. Die Erläuterungen

zu den einzelnen Paragraphen , woſelbſt die Änderungen des Art. 37 des

Ausf.Geſ. zum B.GB. vom 20. September 1899 aufgenommen ſind, geben

in kurzer ſcharfer Faſſung mit Bezugnahme auf neuere Gefeße, die Literatur

und Entſcheidungen zuverläffige Auskunft. Das heutige preußiſche Berg

recht hat eine fichere, vollſtändige Darſtellung gefunden.

Die Zivilprozeßordnung für das Deutſche Reich. Auf der

Grundlage von L. Ga upp erläutert von Friedrich Stein.

6. und 7. Aufl. Mit einem die neueſte Rechtſprechung enthaltenden

Anhang von Dr. Warneyer , Amtsrichter. gr. 8. (Bd. I :

1024 S.; Bd. II : 984 S.) Tübingen und Leipzig 1904, J. C.

B. Mohr ( Paul Siebed ). (Mark 34.)

Der durch die bedauerliche andauernde Arantheit des Profefſors

Dr. Friedrich Stein : Halle gefährdeten weiteren Bearbeitung hat

Amtsrichter Dr. Warneyer namentlich durch Zuſammenſtellung der

inzwiſchen ergangenen Entſcheidungen des Reichsgericht einen bankenswerten

Abſchluß gegeben.

In der Guttentag ichen Sammlung deutſcher Reichegefeße erſchien :

Gewerbeunfallverſicherung&geje (Nr. 23). Tertausgabe mit

Anmerkungen und Sachregiſter in 8. neubearbeiteter Auflage von

Franz Gaſpar , Direktor im Reichêamt des Innern.

Reichsgefe $ , betreffend Raufmann @ gerichte , vom 6. Juli

1904. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregiſter von

Dr. Mar Apt , Syndifuß der älteſten der Raufmannſchaft zu

Berlin. 1. und 2. Aufl.

Die in Bezug ſtehenden Nebengefeße ſind zu den ſorgfältigen Er :

läuterungen fachgemäß angefügt.

Dr. ReyBner.

.
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(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahl .)

I. Quellenregiſter.

A. Römiſches Recht.

L. 21 , § 1 Dig. XXXIX, 5 405

•

.

.

a
s

.

1

B. Deutſches Reichsrecht.

Allgemeines Deutſches Handelsgeſeka Bürgerliches Gefeßbuch vom 18. Au

buch : guſt 1896 :

Art. 42, 43 421 , 422 § 1045 105

Art. 86 420, 428 § 1115 298

Art. 104 423 $ 1127 115

Art. 115 ff. 420 ff., 428 ff. § 1144 130

Bürgerliches Gefeßbuch vom 18. Au: $ 1173 .
131

guſt 1896 : $S 1374, 1385 105

88 104 ff. 135 Handelsgeſezbuch vom 10.Mai1897 :

§ 119 66 § 1 35

$$ 145 ff. 73 § 2 281 ff., 287

§ 255 129 304

§ 273 189 § 14 294 ff.

§ 276 185 § 17 298

324 85 § 20 288

§ 330
136 § 30 303

§ 371 77 $$ 49, 50 421 , 422

§ 387 190 § 86 98

§ 414 410 § 105 302

432 475 SS 125, 126 420 ff , 428

§ 571 109 432

§ 610 405 $$ 131 , 139 2 . 305

$S 665, 666 186 SS 213, 215 461 ff.

$$ 780 ff. 387 ff., 414, 561 § 241 469 ff.

§ 808
76 § 262 524

§ 952 76 $$ 343, 347 185

§ 986 409 SS 363, 365 76

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd. LV . 40

.

.
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.

. .

.

.

.

Handelegelebuch vom 10. Mai 1897 :

§ 430 444 ff.

§ 457 444 ff.

§ 507 153

§ 519 203 ff.

§ 781 148, 155

§ 782 150

§ 785 153

§ 804 129

SS 806 ff. 165

§ 807 153

$ 812 149

§ 814 85

§ 818 92

§ 821 171

§ 840 129

§ 883 150

884 92

SS 886, 887 155

§ 890 156

§ 898 173 f .

§ 899 109, 175 ff.

§ 900 179

Reichsgeſek , betreffend die Gefell:

ichaften mit beſchränkter Haftung ,

Faſſung vom 20. Mai 1899 :

§ 4 289, 303

SS 29, 30 463

Reichagefes über die freiwillige Ge :

richtsbarkeit vom 17. Mai 1898 :

SS 25, 132, 200 2 .. 297

Genoſſenſchaftsgeſeß vom 1. Mai
1889 :

$ 17 37

Konkursordnung :

17 172

§ 49 190

§ 55 194

$ 59 Ziff. 2 91

Reichsgefeß vom 12.Mai 1901 über

die privaten Verſicherungsunter

nehmen :

§ 1 39

SS 9, 10 . 40

§ 16 37

§ 18 289

§ 21 37

§ 24 36

§ 53 37

$$ 116, 119 37, 40

Seemannsordnung vom 2. Juni

1902 :

$$ 43, 57 26 . 203 ff.

.

.

1

C. Deutſche Bandesrecht.

Allgemeines Preußiſches Landrecht Teil II Tit . 8 SS 1934 ff. .

8 § 2163

Hamburger Affekuranze und Havereyordnung von 1731 :

Tit. II Art. 3 .

Tit. IV Art. 12, 13

3

109N 'N N
.

. 149

165

D. Ausländiſches Recht.

Code de commerce art . 348

359

. 165

158
» 17

.Belgiſches Gefeß vom 11. Juni 1874 Art. 9-11

12, 14 .

165

158V W
11

.Stalieniſcher Codice di commercio art . 426, 427

429

158

165IT
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.Portugieſiſcher Codigo commercial art. 429

434

165

1581

Norwegiſches Seegeſek SS 241 fi.. 165

Engliſche Companies Act von 1867 88 7—20

1877 $$ 4, 5

1880 § 3

527 f.

526

521

1 11 N

11

Siehe ferner Inhaltsüberſicht bei Rechtsquellen .

II. Sadregifter.

Abſtrakte Geſchäfte. 387ff., 419,561 . Dividendengarantie, Übernahme von

Literatur. 561 ff. - bei Attiengeſellſchaften und

Aktiengeſellſchaften : Geſellſchaften m . b. 6. 460 ff.

Firma. 303.

Herabſeßung des Grundkapitals Eiſenbahnbetrieb, Haftung fürSach .

in England. 520 ff. ſchaden im 506 f.

Konkurs der Attiengeſellschaft, Erbe, Rechtsſtellung nach Handels

Stellung der Gläubiger. 469 ff. recht. 331 ff.

Literatur. 347 f.

Vorzugsaktien, franzöſiſches Gefeß. Feiertage, Aufhebung. 509.

511 ff. Feingehalt, Gold- und Silberwaren .

Arzt als Kaufmann. 281 ff. 515.

Aſylrecht der Naturvölker, Literatur. Firmenrecht. 287, 294 ff., 298.

602 f. Frachtgut,Berechnungdes Schadens:

Ausſtellung, deutſches Gefes betr. erfaßes bei Beſchädigung. 444 ff.

den Schuß von Erfindungen , Frankreich, Handelsrecht, Literatur.

Muftern und Warenzeichen auf 251 ff.

A. 495 .

Genoffenſchaften , in Öſterreich. 244.

Banken. 262 ff., 354 ff. Literatur. 338 ff.

Börſe und Börſenrecht. 262 ff., 353 ff. Gefellſchaften mit beſchränkter Bar

in Öſterreich. 241. tung, Firma. 294, 304.

Bühnenengagementsvertrag, Litera: Literatur. 345 f.

tur. 575 ff. Giroverhältnis, Zahlungseinſtellung

Bürgerliches Recht,literatur. 322 ff., des Girokunden. 181 ff.

341 f., 348 ff., 367, 539 ff., Grundſtüdshändler als Kaufmann.

561 ff., 568 ff. 572 ff., 590, 304.

594 ff.

Bandelégerichte in derGefeßgebung der

Causa. 387 .
deutſchen Staaten. Beilageh. S.1 ff.

1
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Handelsgeſchäft, franzöſ. Literatur.

256 ff., 260 ff.

Handelsgeſellſchaften, franzöſ. Lites

ratur. 258 ff.

Offene Handelégeſellſchaft. 303,

305.

Vertretung & befugnis der Gefell

ſchafter .. 417ff.

bandelotainmern , Öſterreich. 246.

Handelsrecht, Geſchichte. 278 ff .,

585 f.

Literatur. 251 ff., 578 ff.

Handel@ regifter , Öſterreich. 246.

Handlungsfähigkeit nach bürgerl.

Recht. 307 ff.

Handlungsgehilfen. 334, 580.

Handlung@ reiſende. 469 ff.

Hypothekenbanten, Literatur. 593,

603 .

Rechtsſprüche. 281 ff., 520 ff.

Rußland . internationale Verträge.

503.

Ariegstonterbande. 499 ff.

Schaßanweiſungen. 212 f.

Schiffstagebuch ,Eintragungen.203ff.

Seemannžordnung, Gefes betr. Abs

änderungen . 497 f .

Seerecht. 268 ff., 371 , 554 ff.

See- und Binnenſchiffahrt," Öſters

reich. 246 .

Spediteur, Literatur. 336 ff.

. )

Theaterunternehmer ale Raufmann.

287 .

Tontinenunternehmungen in Italien.

216.

Japan f. Kriegskonterbande.

Innungen, Geſchichte. 361 ff.

Internationale Verträge. 478 ff.,

503 ff., 560.

Ftalieniſche Gefeßgebung und Lite:

ratur. 213 ff., 325 ff.

Konkurrenzverbote und Konkurrenz.

klauſeln . 334 ff., 580 ff.

Konkursrecht. 272.

vgl. Attiengeſellſchaften.

Atramerinnung, Reipzig. 361 .

Kriegolonterbande. 499 ff.

Kumpanie und Sendeve, Literatur.

585 f.

Lagerhaufrecht, Biteratur. 363 , 549.

Landesgefeße, deutſche. 504 ff.

Leichtmatroſe. 435.

Beredelungsverkehr. 318 .

Verficherungsrecht . 1 ff., 145 ff.,

273 ff., 380 ff., 557 ff.

Entwurf eines Reichsgeſeßes über

ben Verficherungsvertrag. 1 ff.

Entwurf eines Reidhøgeſebes bes

treffend Abänderung der Vor:

ſchriften des Handelsgeſeßbucha

über die Seeberſicherung. 145 ff.

Aufſichtbehörbe. 40 .

Antragsformulare. 74 ff.

Anzeigepflicht der Verſicherten.

58 ff., 86, 110, 165 ff.

Beendigung des Verhältniſſes.

88 ff.

Begriffsbeſtimmung des Verfiches

rungsvertrage. 44 ff.

Doppelverſicherung. 72, 119, 126,

157.

Eintritt des Verficherungsfalles.

92 ff.

Feuerverſicherung. 59, 167.

Form des Verſicherungsvertrages.

74 .

Gegenſeitigkeitsberficherung. 36.

Gefahrserhöhung. 82 ff.

Geſchäftsplan . 24, 42.

Saftpflichtverſicherung. 14, 59 ,

94. 105, 108, 129, 131 , 167 .

Hagelverſicherung: 59, 167.
Imaginärer Gewinn. 102.

Intereffe. 13 , 101 ff., 107 ff.,

114 ff.

Raskoverſicherung. 170..

Kinderverficherung. 135 .

Münzweſen :

in Deutſch -Oſtafrika. 491 ff.

in Kolumbien . 517 ff.

in Norwegen . 515 ff.

Muſter und Modelle. 495 ff.

Nefrolog : $. D. Lehmann. 385.

Öſterreichiſche Handelsgefeßgebung.
1241 ff.

Patentrecht. 277 , 495, 600 ff.

Prozeß, Literatur. 551 ff.
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Derſicherungsrecht :

Konkurs des Verſicherers oder

Verſicherten . 90 ff., 172 ff.

Rreditverficherung. 14.

Kündigung der Verſicherung. 18,

63, 83 ff., 87 ff ., 111, 118,

132, 137 .

Rursverluftverficherung. 14.

Lebeneberficherung. 49, 59, 65,

72, 77, 87, 93, 132 ff ., 167.

Perſonenverſicherung. 12 ff., 44ff.

Polize fiehe Verficherung ſchein.

Prämie. 20, 61 .

Prämienreſerve. 42, 138 ff.

Prämienzahlung. 55, 61.

Rüdverſicherung. 14.

Sachverficherung. 13 , 101 ff.

Schadenserſaß. 127 ff.

Schadensverſicherung. 12 ff.,44 ff.,

101 ff.

Schriftform . 25, 74, 82, 139.

Summenberſicherung. 48 ff.

Taxe. 122 ff.

Transportverſicherung. 95. 129.

Treu und Glauben . 56 ff.

Überverſicherung. 125 f.

Unfallverficherung. 59, 94, 167 .

Unterverſicherung. 125 f .

Veräußerung der verſicherten Sache.

109 ff., 175 ff.

Verſicherer. 19

Verſicherungsrecht:

Verſicherter. 19.

Verſicherung agent. 97 .

Verſicherung für fremde Rechnung.

104.

Verſicherung für Rechnung wen

es angeht. 148.

Verſicherungenehmer. 19.

Verſicherungsperiode. 53.

Verſicherungsichein. 20 , 75 ff.,

105, 155.

Verwirkungsklauſeln . 57.

Verſicherungswert. 121 ff.

Zwingendes Verſicherungsrecht.

25 ff.

Verſicherungsverein auf Gegenſeitig
feit . 287.

.

Wechſelrecht. 267 f ., 342 ff., 536 ff.

Wechſelproteft in Öſterreich. 247 .

in Preußen. 505.

in Wien. 247.

1

Zinsſcheine an Orderpapieren, Lite:

ratur. 591 ff.

3wang@vergleich in 3talien, Gefes

darüber. 225 ff.

Zweigniederlaſſung , Eintragung in

das bandelgregifter. 306 .

Literatur. 580.



Berichtigung.

Š. 190 3. 1 lies § 49 ſtatt § 94.
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